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Zwischenverfügung vom 28. März 2019 in Sachen Un-
tersuchung: Eishockey im Pay-TV gemäss Art. 27 KG 
betreffend Beteiligung als Dritte gemäss Art. 43 KG  

Sunrise Communications AG, in Zürich, Gesuchstelle-
rin 

vertreten durch […] 

UPC Schweiz GmbH, in Wallisellen, Gesuchsgegnerin 

vertreten durch […] 

A Sachverhalt und Verfahren 
1. Am 22. Mai 2017 hat das Sekretariat der Wettbe-
werbskommission (nachfolgend: Sekretariat) im Einver-
nehmen mit einem Mitglied des Präsidiums der Wettbe-
werbskommission (nachfolgend: WEKO) eine Untersu-
chung gemäss Art. 27 des Bundesgesetzes vom 6. Ok-
tober 1995 über Kartelle und andere Wettbewerbsbe-
schränkungen (Kartellgesetz, KG; SR 251) gegen die 
UPC Schweiz GmbH (nachfolgend: UPC) eröffnet. Die 
Untersuchungseröffnung wurde in der Folge gestützt auf 
Art. 28 KG im Bundesblatt vom 13. Juni 2017 veröffent-
licht. Die Bekanntmachung nannte den Gegenstand und 
die Adressatin der Untersuchung. Sie enthielt zudem 
den Hinweis, dass Dritte sich innert 30 Tagen melden 
können, falls sie sich an der Untersuchung beteiligen 
wollen (Art. 28 Abs. 2 KG).1 

2. Mit Schreiben vom 13. Juli 2017 beantragte die Ge-
suchstellerin, sie sei im Untersuchungsverfahren gegen 
UPC als Dritte ohne Parteistellung im Sinne von Art. 43 
KG zu beteiligen. Die Gesuchstellerin beantragte zudem, 
ihr sei im Rahmen des Untersuchungsverfahrens gegen 
UPC ein allfälliger Verfügungsantrag des Sekretariates 
zuzustellen und Gelegenheit zur Stellungnahme im Sin-
ne von Art. 30 Abs. 2 KG einzuräumen; sie sei vor dem 
Erlass einer allfälligen das Untersuchungsverfahren 
gegen UPC abschliessenden Verfügung der WEKO im 
Sinne von Art. 30 Abs. 1 KG anzuhören; und ihr sei eine 
allfällige das Untersuchungsverfahren gegen UPC ab-

schliessende Verfügung der WEKO im Sinne von Art. 30 
Abs. 1 KG zumindest zur Kenntnis zu bringen.2 

3. Mit Schreiben vom 14. Juli 2017 gab das Sekretariat 
UPC Gelegenheit, zur Anmeldung der Gesuchstellerin 
als Dritte gemäss Art. 43 KG Stellung zu nehmen. Zu-
gleich teilte das Sekretariat UPC mit, dass nach einer 
ersten Sichtung die Gesuchstellerin die Voraussetzun-
gen für eine Beteiligung grundsätzlich zu erfüllen schei-
ne. In der Anmeldung der Gesuchstellerin werde aller-
dings ausgeführt, dass derzeit noch Verhandlungen 
zwischen ihr und UPC über den Zugang zu den untersu-
chungsrelevanten TV-Inhalten stattfinden würden. Die 
Beteiligung an der Untersuchung gemäss Art. 43 Abs. 1 
Bst a KG setze voraus, dass die Gesuchstellerin auf-
grund der untersuchten Wettbewerbsbeschränkung in 
der Aufnahme oder in der Ausübung des Wettbewerbs 
behindert sei. Ob die Gesuchstellerin diese Vorausset-
zung erfülle, sei aufgrund der laufenden Verhandlungen 
noch ungewiss. Die Beteiligung könne daher bis zur 
Klärung dieser Frage von vornherein nur vorläufig erfol-
gen.3 Diese vorläufige Einschätzung teilte das Sekretari-
at mit Schreiben vom 14. Juli 2017 auch der Gesuchstel-
lerin mit.4 

4. Mit Schreiben vom 29. August 2017 nahm UPC zur 
Frage der Beteiligung der Gesuchstellerin Stellung. Da-
rin teilte UPC die Meinung des Sekretariats, wonach die 
Voraussetzungen für eine Beteiligung der Gesuchstelle-
rin gemäss Art. 43 Abs. 1 Bst. a KG zurzeit nicht erfüllt  
 

 

 
 
 
 
1 Vgl. BBl 2017 3956. 
2 Vgl. act. 34. 
3 Vgl. act. 35. 
4 Vgl. act. 36. 
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seien. Gemäss der gesetzlichen Verfahrensregelung von 
Art. 43 Abs. 1 Bst. a KG sei aber eine «vorläufige» Be-
teiligung nicht vorgesehen – auch nicht für den Fall, 
dass die Möglichkeit bestehe, dass diese Voraussetzun-
gen in einem späteren Zeitpunkt erfüllt sein könnten. 
Entsprechend sei das Gesuch der Gesuchstellerin bis 
zum Zeitpunkt pendent zu halten, in welchem entweder 
die Gesuchstellerin substantiiert darlege, dass die ge-
setzlichen Voraussetzungen von Art. 43 Abs. 1 Bst. a 
KG erfüllt seien oder bestätige, dass keine Wettbe-
werbsbehinderung vorliege.5 

5. Mit Schreiben vom 30. August 2017 setzte das Sekre-
tariat die Gesuchstellerin über die Stellungnahme von 
UPC in Kenntnis. Das Sekretariat stellte dabei in Aus-
sicht, den Entscheid über die Beteiligung der Gesuch-
stellerin als Dritte gemäss Art. 43 Abs. 1 KG zu sistieren, 
bis diese substantiiert darlege, dass die gesetzlichen 
Voraussetzungen von Art. 43 Abs. 1 Bst. a KG erfüllt 
seien oder bestätige, dass keine Wettbewerbsbehinde-
rung vorliege.6 Entsprechende Mitteilung erfolgte jeweils 
mit Schreiben des Sekretariats vom 30. August 2017 
auch an UPC7 sowie an die in der Zwischenzeit in der 
Untersuchung als Parteien beteiligten CT Cinetrade AG, 
Teleclub AG und Swisscom (Schweiz) AG (nachfolgend 
zusammen: Swisscom)8. 

6. Mit Schreiben vom 13. September 2017 erklärte sich 
UPC mit der vom Sekretariat in Aussicht gestellten Sis-
tierung einverstanden.9 

7. Swisscom nahm mit Schreiben vom 2. Oktober 2017 
Stellung.10 Swisscom rügte eine Verletzung des rechtli-
chen Gehörs, weil ihr nicht das ursprüngliche Gesuch 
der Gesuchstellerin, sondern erst das Schreiben des 
Sekretariats vom 30. August 2017 zur Stellungnahme 
unterbreitet worden sei. Zudem bestehe keine Rechts-
grundlage für eine Sistierung des Entscheids über die 
Beteiligung der Gesuchstellerin als Dritte gemäss Art. 43 
Abs. 1 Bst. a KG. Die Anmeldung müsse zwingend in-
nert der Frist von Art. 28 Abs. 2 KG erfolgen, womit der 
Gesetzgeber im Untersuchungsverfahren frühzeitig 
Rechtssicherheit über die Beteiligung Dritter habe schaf-
fen wollen. Das vom Sekretariat gewählte Vorgehen 
konterkariere diesen gesetzgeberischen Willen. Im Er-
gebnis räume die Sistierung der Gesuchstellerin eine 
«Option» auf Drittbeteiligung ein, weil diese jederzeit 
und über die 30-tägige Verwirkungsfrist hinaus faktisch 
ihre Drittbeteiligung herbeiführen könne. Dieses Vorge-
hen widerspreche der gesetzlichen Verwirkungsfrist und 
verletze Bundesrecht. Gleichwohl verzichte Swisscom 
auf den Erlass einer formellen Verfügung, behalte sich 
jedoch vor, die Angelegenheit mit einer allfälligen Be-
schwerde in der Hauptsache zu rügen. 

8. Die Stellungnahme von Swisscom stellte das Sekreta-
riat je mit Schreiben vom 3. Oktober 2017 der Gesuch-
stellerin und UPC zu.11 

9. Mit Schreiben vom 14. Februar 2018 forderte das 
Sekretariat die Gesuchstellerin auf, über den Stand der 
Verhandlungen mit UPC zu informieren.12 Daraufhin 
antwortete die Gesuchstellerin mit Schreiben vom 15. 
März 2018, dass sie UPC letztmalig aufgefordert habe, 
ihr ein verbindliches schriftliches Angebot zu unterbrei-
ten. Eine Antwort von UPC stehe derzeit noch aus.13 

10. Mit Schreiben vom 23. Oktober 2018 teilte das Sek-
retariat der Gesuchstellerin mit, dass die Ermittlungen in 
der Untersuchung 32-0260: Eishockey im Pay-TV vor 
ihrem Abschluss stehen würden und daher die Frage der 
Beteiligung der Gesuchstellerin nicht länger ungeklärt 
bleiben könne. Die Gesuchstellerin solle begründet dar-
legen, inwiefern die gesetzlichen Voraussetzungen von 
Art. 43 Abs. 1 Bst. a KG erfüllt seien. Danach sei über 
ihre Beteiligung als Dritte im Sinne von Art. 43 KG zu 
entscheiden.14 

11. Die Gesuchstellerin kam der Aufforderung des Sek-
retariats mit Schreiben vom 21. November 2018 nach.15 
Darin bestätigte die Gesuchstellerin die in ihrem Schrei-
ben vom 13. Juli 2017 gestellten Anträge (vgl. Rz 2). Zur 
Begründung brachte die Gesuchstellerin vor, sie habe 
sich über Monate hinweg in guten Treuen darum be-
müht, mit UPC auf dem Verhandlungsweg eine einver-
nehmliche Lösung bezüglich des Zugangs zu den unter-
suchungsrelevanten Eishockeyübertragungsrechten zu 
finden. UPC habe die Gewährung des Zugangs denn 
auch immer wieder in Aussicht gestellt, ohne jedoch den 
Worten Taten, d. h. ein konkretes und verbindliches 
Angebot folgen zu lassen. Die Gesuchstellerin habe 
UPC im November 2018 eine letzte Frist für ein verbind-
liches Angebot gesetzt, andernfalls die Gesuchstellerin 
die Verhandlungen als gescheitert erachten müsse. 
Auch innert dieser letzten Frist habe die Gesuchstellerin 
kein verbindliches Angebot erhalten. Insbesondere vor 
dem Hintergrund der weit über ein Jahr andauernden 
Verhandlungen erscheine eine Einigung auf dem Ver-
handlungsweg unmöglich. Die Verhandlungen seien 
damit gescheitert. Die Gesuchstellerin werde aufgrund 
des missbräuchlichen Verhaltens von UPC auf dem 
nationalen Markt für die Bereitstellung von Schweizer 
Eishockeyübertragungen im Rahmen eines Liga-
Wettbewerbs für die Spiele der Saison 2017/18 bis 
2021/22 (als Abnehmerin) und auf dem Markt für TV-
Plattformen (als Konkurrentin) an der Aufnahme des 
Wettbewerbs konkret behindert.  

12. Das Schreiben der Gesuchstellerin vom 21. Novem-
ber 2018 wurde UPC und Swisscom je mit Schreiben 
des Sekretariats vom 27. November 2018 zur Stellung-
nahme zugestellt.16 

13. Mit Schreiben vom 11. Januar 2019 nahm Swisscom 
Stellung zum Schreiben der Gesuchstellerin vom 
21. November 2018.17 Sie bekräftigte darin die Ausfüh-
rungen ihres Schreibens vom 2. Oktober 2017, wonach 
 

 
 
 
5 Vgl. act. 44. 
6 Vgl. act. 45. 
7 Vgl. act. 47. 
8 Vgl. act. 46. 
9 Vgl. act. 53. 
10 Vgl. act. 57. 
11 Vgl. act. 59 und 60. 
12 Vgl. act. 81. 
13 Vgl. act. 91. 
14 Vgl. act. 109. 
15 Vgl. act. 112. 
16 Vgl. act. 113 und 114. 
17 Vgl. act. 120. 
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eine Beteiligung der Gesuchstellerin am Verfahren ge-
stützt auf Art. 43 KG rechtswidrig sei. Swisscom verzich-
te aber gleichwohl auf den Erlass einer formellen Verfü-
gung, behalte sich jedoch vor, die Angelegenheit mit 
einer allfälligen Beschwerde in der Hauptsache zu rü-
gen. Soweit das Sekretariat beabsichtige, auch den wei-
teren Anträgen der Gesuchstellerin stattzugeben, behal-
te sich Swisscom vor, hiergegen – gegebenenfalls mit-
tels Antrag auf Erlass einer formellen Verfügung – vor-
zugehen. 

14. UPC nahm mit Schreiben vom 11. Januar 2019 Stel-
lung zum Schreiben der Gesuchstellerin vom 21. No-
vember 2018.18 Darin führte UPC aus, dass sich keine 
Veränderung bezüglich der Ausgangslage im Zusam-
menhang mit dem Begehren der Gesuchstellerin zur 
Beteiligung als Dritte ergeben habe. Die vom Sekretariat 
angeordnete Sistierung sei entsprechend weiterzufüh-
ren. Beim Vorbringen der Gesuchstellerin, wonach die 
Verhandlungen für einen Zugang zu den Eishockeyüber-
tragungsrechten gescheitert seien, handle es sich um 
einen einseitigen Positionsbezug, welcher von der Ver-
handlungsgeschichte zwischen den beiden Verhand-
lungsparteien nicht gedeckt sei. 

15. Mit Schreiben vom 23. Januar 2019 wies das Sekre-
tariat Swisscom darauf hin, dass seiner Ansicht nach die 
Gesuchstellerin im Falle einer Beteiligung gemäss 
Art. 43 KG gestützt auf Art. 43 Abs. 2 KG Anspruch auf 
zumindest eine Anhörung habe. Aus einer Beteiligung 
der Gesuchstellerin gemäss Art. 43 KG folge daher 
zwangsläufig die Gutheissung des von der Gesuchstelle-
rin bezüglich der Anhörung gestellten Verfahrensan-
trags. Entsprechend gab das Sekretariat Swisscom 
nochmals Gelegenheit, Einwände gegen die Beteiligung 
der Gesuchstellerin zu erheben.19 

16. Mit Schreiben vom 23. Januar 2019 teilte das Sekre-
tariat UPC mit, dass aufgrund des Verfahrensstandes 
der Untersuchung 32-0260: Eishockey im Pay-TV die 
Frage der Beteiligung der Gesuchstellerin nicht länger 
ungeklärt bleiben könne. Entsprechend gab das Sekre-
tariat auch UPC nochmals Gelegenheit, Einwände ge-
gen die Beteiligung der Gesuchstellerin zu erheben.20 

17. Swisscom bestätigte mit Schreiben vom 1. Februar 
2019, auf den Erlass einer anfechtbaren Verfügung zu 
verzichten.21 

18. Mit Schreiben vom 1. Februar 2019 ersuchte UPC 
um den Erlass einer anfechtbaren Verfügung betreffend 
Beteiligung der Gesuchstellerin als Dritte gemäss Art. 43 
KG. UPC führte dazu aus, dass nach wie vor keine An-
haltspunkte ersichtlich seien, dass bezüglich der Ge-
suchstellerin durch das Verhalten von UPC eine Wett-
bewerbsbeschränkung bestehen würde. Entsprechend 
dürften der Gesuchstellerin keine Beteiligungsrechte als 
Dritte im Sinne von Art. 43 KG eingeräumt werden.22 

B Erwägungen 
B.1 Zuständigkeit 
19. Mit dem Entscheid über die Beteiligung als Dritte im 
Verfahren gemäss Art. 43 KG wird über die Begründung 
von Rechten der Gesuchstellerin im Verfahren entschie-
den (Art. 5 Abs. 2 Bst. c VwVG23). Auch wenn eine Be-
teiligung gemäss Art. 43 KG nicht dieselben Verfahrens-

rechte mit sich bringt wie eine Beteiligung als Partei 
gemäss Art. 6 VwVG, so führt eine Gutheissung des 
Beteiligungsgesuchs zumindest zum Anspruch auf eine 
Anhörung (Art. 43 Abs. 2 KG). Solche Entscheide sind 
deshalb als verfahrensleitende Verfügungen zu qualifi-
zieren.24 Gemäss Art. 23 Abs. 1 KG ist für den Erlass 
einer verfahrensleitenden Verfügung das Sekretariat 
zusammen mit einem Mitglied des Präsidiums zuständig.  

B.2 Beteiligung nach Art. 43 KG 
20. Art. 43 Abs. 1 Bst. a KG gewährt Personen Verfah-
rensrechte, die aufgrund der Wettbewerbsbeschränkun-
gen in der Aufnahme oder der Ausübung des Wettbe-
werbs behindert sind. Hierunter fallen auch Personen, 
welche als direkte Abnehmer der von einem mutmassli-
chen Kartellrechtsverstoss betroffenen Leistung unmit-
telbares «Opfer» des mutmasslich gegen das Kartell-
recht verstossenden Unternehmens sind. Dies gilt in-
dessen nur, soweit der Abnehmer oder die Abnehmerin 
die bezogene Leistung für eine unternehmerische Tätig-
keit benötigt und z. B. nicht bloss Konsument oder Kon-
sumentin ist. Aus dem Wortlaut der Norm ergibt sich 
zudem, dass ein solches Abnehmerunternehmen nur 
dann als Dritter zu beteiligen ist, wenn es in der Auf-
nahme oder der Ausübung des Wettbewerbs auf seinem 
Markt behindert wird.25 

21. Bereits aus der Botschaft zum Kartellgesetz vom 
23. November 199426 geht hervor, dass der Kreis der 
nach Art. 43 Abs. 1 KG in Frage kommenden Dritten je 
nach Wettbewerbsbeschränkung einen beachtlichen 
Umfang annehmen kann. Dazu zählen gemäss Bundes-
gericht die aktuellen Konkurrenten, die sich auf dem 
Markt bewegen, auf dem sich die Wettbewerbsbe-
schränkung auswirkt. Die Beteiligung Dritter liegt dabei 
nicht nur in deren Interesse, sondern trägt auch Wesent-
liches zur Klärung des rechtserheblichen Sachverhalts 
bei und erhöht damit die Qualität der Entscheide.27 

22. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann 
aufgrund der Unterscheidung zwischen beteiligungsbe-
rechtigten Dritten mit und ohne Parteistellung der Kreis 
der beteiligungsberechtigten Dritten nach Art. 43 Abs. 1 
KG relativ weit gefasst werden.28 

23. Für die Zulassung als beteiligter Dritter im Sinne von 
Art. 43 Abs. 1 Bst. a KG muss nicht der Nachweis er-
bracht werden, dass der Antragsteller tatsächlich Opfer  
 

 
 
 
18 Vgl. act. 121. 
19 Vgl. act. 129. 
20 Vgl. act. 128. 
21 Vgl. act. 130. 
22 Vgl. act. 131. 
23 Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren 20. Dezember 1968 
(Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021). 
24 Vgl. DAVID BRUCH/SILVAN MEIER, in: DIKE Kommentar, Bundesge-
setz über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen, Zäch et 
al. (Hrsg.), 2018, (nachfolgend: DIKE KG), Art. 23 N 72. 
25 Vgl. RPW 2018/1, 127 Rz 9, Verzinkung - Parteistellung. 
26 BBl 1995 I 616. 
27 BGE 139 II 328, E. 4.2, Vertrieb von Tickets im Hallenstadion Zürich. 
28 BGE 139 II 328, E. 4.4, Vertrieb von Tickets im Hallenstadion Zürich; 
vgl. zum Ganzen auch MARKUS WYSSLING/JÜRG BICKEL, DIKE KG 
(Fn 24), Art. 43 N 17 ff. 
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eines KG-Verstoss wurde und dass er (deshalb) aktuell 
tatsächlich in seinem Markt in der Aufnahme oder der 
Ausübung des Wettbewerbs behindert wurde. Denn 
wäre dies Voraussetzung, so müssten die Wettbewerbs-
behörden bei der Prüfung der Beteiligtenstellung eine 
umfassende materiell-rechtliche Bewertung des unter-
suchten Verhaltens vornehmen. Zum jetzigen Verfah-
renszeitpunkt ist aber lediglich davon auszugehen, dass 
Anhaltspunkte für eine Wettbewerbsbeschränkung vor-
liegen (vgl. Rz 1; Art. 27 Abs. 1 KG).29 

24. Die Gesuchstellerin hat ihre Anmeldung zur Beteili-
gung als Dritte innerhalb von 30 Tagen seit der Be-
kanntgabe der Untersuchungseröffnung und damit in-
nerhalb der gesetzlichen Frist von Art. 28 Abs. 2 KG 
angemeldet. Unstrittig ist auch, dass die Gesuchstellerin 
weder im Zeitpunkt der Anmeldung noch heute von UPC 
Zugang zu den Gegenstand der Untersuchung 32-0260: 
Eishockey im Pay-TV bildenden Eishockeyübertragun-
gen erhalten hat.   

25. Strittig ist, ob das Verhandlungsergebnis zwischen 
der Gesuchstellerin und UPC einer Verweigerung im 
Sinne von Art. 7 Abs. 2 Bst. a KG gleichkommt. Dabei 
gilt es aber zu berücksichtigen, dass die Frage des Vor-
liegens einer tatbestandsmässigen Verweigerungshand-
lung gerade Teil der materiell-rechtlichen Beurteilung 
bildet (vgl. Rz 23). Angesichts der langen, ergebnislosen 
Verhandlungsdauer ist es zumindest nicht von vornhe-
rein abwegig, das Verhalten von UPC im Ergebnis als 
Verweigerung zu qualifizieren.  

26. Dass das Verhandlungsergebnis zum Zeitpunkt der 
Anmeldung noch nicht feststand, kann nicht entschei-
dend sein. Sollte die Untersuchung ergeben, dass sei-
tens UPC gar nie der Wille bestand, der Gesuchstellerin 
Zugang zu den fraglichen Eishockeyübertragungen zu 
gewähren, und damit trotz Verhandlungen insgesamt 
eine Verweigerung vorliegt, so bestand diese Situation 
bereits im Zeitpunkt der Anmeldung. Anders sähe die 
Situation aus, wenn die Gesuchstellerin die Verhandlun-
gen mit UPC erst nach Ablauf der Frist von Art. 28 
Abs. 2 KG aufgenommen hätte. 

27. Bei der Gesuchstellerin handelt es sich offensichtlich 
um ein Unternehmen im Sinne von Art. 2 Abs. 1bis KG, 
welches die fraglichen Eishockeyinhalte für seine unter-
nehmerische Tätigkeit auf dem nachgelagerten TV-
Plattformmarkt nachfragt. Ob es sich dabei um einen 
objektiv notwendigen Input handelt, ist allerdings eine 
materiell-rechtliche Frage. Gestützt auf die Ergebnisse 
der Untersuchung Sport im Pay-TV kann diese Frage 
jedenfalls nicht von vornherein verneint werden.30 

28. Insgesamt erfüllt damit die Gesuchstellerin die Vo-
raussetzungen von Art. 43 KG. Sie ist deshalb als betei-
ligte Dritte gemäss Art. 43 Abs. 1 Bst. a KG an der Un-
tersuchung 32-0260: Eishockey im Pay-TV zu beteiligen. 

29. Aus der Beteiligung der Gesuchstellerin ergibt sich 
gestützt auf Art. 43 Abs. 2 KG, dass sie von der WEKO 
vor Erlass einer verfahrensabschliessenden Verfügung 
zumindest angehört wird. Dabei schreibt das Kartellge-
setz aber nicht vor, in welcher Form die Anhörung zu 
erfolgen hat. Ein Anspruch auf eine mündliche Anhörung 
besteht nicht.31 

30. Zwar hat die Gesuchstellerin keinen über eine Anhö-
rung hinausgehenden Anspruch auf Verfahrensbeteili-
gung. Als Dritte ohne Parteistellung hat sie insbesondere 
kein Akteneinsichtsrecht. Art. 43 Abs. 2 KG sieht explizit 
vor, dass die Beteiligung der Dritten ohne Parteistellung 
auf die Anhörung beschränkt werden kann. Welche Ver-
fahrensrechte dem Dritten ohne Parteistellung über die 
Anhörung hinaus zukommen, liegt damit im Ermessen 
der Behörde.32 

31. Dementsprechend kann die Behörde darüber ent-
scheiden, den Antrag des Sekretariats der Gesuchstelle-
rin vollständig, auszugsweise oder in zusammengefass-
ter Form zur Stellungnahme gemäss Art. 30 Abs. 2 KG 
zustellen. Vorliegend sind keine Umstände ersichtlich, 
welche gegen die Zustellung des Antrags des Sekretari-
ats zur Stellungnahme gemäss Art. 30 Abs. 2 KG an die 
Gesuchstellerin sprechen würden. Insbesondere sind 
aufgrund der beteiligten Verfahrensparteien ohnehin 
schon verschiedene Antragsversionen unter Abdeckung 
unterschiedlicher Geschäftsgeheimnisse zu erstellen. 
Das Erstellen einer zusätzlichen Version, in welcher 
sämtliche Geschäftsgeheimnisse abgedeckt sind, verur-
sacht daher keinen wesentlichen Mehraufwand. Im Zeit-
punkt der vorliegenden Zwischenverfügung erscheint es 
sachgerecht, die Gesuchstellerin zum Antrag des Sekre-
tariats Stellung nehmen zu lassen. Es kann daher in 
Aussicht gestellt werden, dass der Gesuchstellerin der 
Antrag des Sekretariats vollständig, auszugsweise oder 
in zusammengefasster Form zur Stellungnahme gemäss 
Art. 30 Abs. 2 KG zugestellt werden wird. 

32. Falls die Gesuchstellerin die Möglichkeit erhält, zum 
Antrag des Sekretariats Stellung zu nehmen, ist dem 
Anhörungsanspruch der Gesuchstellerin grundsätzlich 
Genüge getan. Ob eine mündliche Anhörung durchzu-
führen und die Gesuchstellerin dazu einzuladen ist, hat 
die WEKO zu beschliessen (Art. 30 Abs. 2 KG). 

C Entzug der aufschiebenden Wirkung 
33. Gemäss Art. 46 Abs. 1 Bst. a VwVG ist gegen eine 
selbstständig eröffnete Zwischenverfügung die Be-
schwerde zulässig, wenn sie einen nicht wieder gutzu-
machenden Nachteil bewirken kann. Die Beurteilung, ob 
diese Voraussetzung in casu erfüllt und somit auf eine 
allfällige Beschwerde einzutreten wäre, obliegt der Be-
schwerdeinstanz. Die Beschwerde hat aufschiebende 
Wirkung (Art. 55 Abs. 1 VwVG). 

34. Soweit die Verfügung keine Geldleistungen zum 
Gegenstand hat, kann der Beschwerde die aufschieben-
de Wirkung entzogen werden (Art. 55 Abs. 2 VwVG). Für 
den Entzug der aufschiebenden Wirkung müssen über-
zeugende Gründe vorliegen; dabei hat eine einzelfallbe-
zogene Interessenabwägung zu erfolgen.33 

 
29 Vgl. RPW 2018/1, 128 Rz 16, Verzinkung - Parteistellung. 
30 Vgl. RPW 2016/4, 1002 Rz 651, Sport im Pay-TV. 
31 Vgl. DIKE KG-WYSSLING/BICKEL (Fn 28), Art. 43 N 28. 
32 Vgl. DIKE KG-WYSSLING/BICKEL (Fn 28), Art. 43 N 28. 
33 Vgl. RPW 2007/3, 487 Rz 14, Auskunftsverfügung i.S. Preise von 
Viagra etc., und RPW 2006/3, 510 Rz 19, IMS Health GmbH; statt 
vieler HANSJÖRG SEILER, in: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über 
das Verwaltungsverfahren, Waldmann/Weissenberger (Hrsg.), 2. 
Auflage, 2016, Art. 55 VwVG N 92 ff., m.w.Hinw. 
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35. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann der 
vermutliche Ausgang des Verfahrens in der Interessen-
abwägung berücksichtigt werden, sofern die Prozess-
aussichten eindeutig sind.34 Ein Entzug der aufschie-
benden Wirkung kann sich im Einzelfall daher rechtferti-
gen, um zu vermeiden, dass aussichtslose Beschwerden 
alleine um eines Verzögerungserfolgs willen erhoben 
werden.35 

36. Im Verfahren «Sport im Pay-TV» sind sowohl das 
Bundesverwaltungsgericht als auch das Bundesgericht 
auf eine Beschwerde der Untersuchungsadressatinnen 
gegen die Gewährung der Parteistellung Dritter (darun-
ter auch UPC) mangels nicht wieder gutzumachenden 
Nachteils nicht eingetreten.36 Dies muss umso mehr für 
die vorliegende Situation gelten, in welcher der Gesuch-
stellerin nicht Parteistellung, sondern bloss eine Beteili-
gung als Dritte nach Art. 43 Abs. 1 Bst. a KG gewährt 
werden soll. Insbesondere steht vorliegend nicht zur 
Diskussion, der Gesuchstellerin Akteneinsicht zu gewäh-
ren. Inwiefern die Zustellung des allfälligen, um Ge-
schäftsgeheimnisse bereinigten Verfügungsantrags des 
Sekretariates und die Einräumung der Gelegenheit zur 
Stellungnahme im Sinne von Art. 30 Abs. 2 KG für UPC 
unter diesen Umständen einen nicht wieder gutzuma-
chenden Nachteil bewirken soll, ist nicht ersichtlich. Eine 
allfällige Beschwerde gegen die vorliegende Verfügung 
muss daher als aussichtslos bewertet werden. Einer 
allfälligen Beschwerde gegen die vorliegende Verfügung 
wird daher im öffentlichen Interesse an der effizienten 
Durchsetzung des Kartellrechts und im privaten Interes-
se aller Verfahrensbeteiligten an der beförderlichen 
Durchführung des kartellrechtlichen Verfahrens die auf-
schiebende Wirkung entzogen. 

D Kosten 
37. Gemäss Art. 2 Abs. 1 GebV-KG37 ist grundsätzlich 
gebührenpflichtig, wer Verwaltungsverfahren verursacht. 
Als Verwaltungsverfahren gilt auch das Verfahren auf 
Erlass einer Zwischenverfügung im Rahmen der Unter-
suchung (Art. 1 Abs. 1 Bst. a GebV-KG). Das Verursa-
cherprinzip wird jedoch in Art. 3 Abs. 2 GebV-KG durch 
das Unterliegerprinzip eingeschränkt, wonach Untersu-
chungsadressaten grundsätzlich keine Kosten zu tragen 
haben, wenn das gegen sie geführte Verfahren einge-
stellt wird. Das Bundesgericht hat in einem Entscheid 
zur alten Gebührenverordnung KG (gestützt auf allge-
meine Regelungen der Kostenauflage im Verwaltungs-
verfahren, welche nach wie vor Gültigkeit haben) ent-
schieden, dass im kartellrechtlichen Verfahren nebst 
dem Verursacherprinzip grundsätzlich auch das Unter-
liegerprinzip zu beachten sei.38 

38. Die Kosten der Zwischenverfügung sind grundsätz-
lich der Gesuchstellerin aufzuerlegen, wenn das Gesuch 
abgelehnt wird. Wird dem Gesuch entsprochen, sind sie 
zu den Verfahrenskosten zu schlagen und mit der End-
verfügung zu verlegen.39 

39. Nachdem die Gesuchstellerin um Beteiligung als 
Dritte ersucht hat, gilt sie als Verursacherin der vorlie-
genden Verfügung, auch wenn letztlich UPC den Erlass 
einer formellen Verfügung verlangt hat. Allerdings dringt 
die Gesuchstellerin mit ihrem Ersuchen vollumfänglich 
durch und kann daher nicht als unterliegend qualifiziert 
werden. Entsprechend können Sunrise keine Kosten 

auferlegt werden. Die Kosten dieser Verfügung sind mit 
dem Endentscheid in der Hauptsache zu verlegen. 

E Dispositiv 
Aufgrund des Sachverhalts und gestützt auf die voran-
gehenden Erwägungen verfügt das Sekretariat der 
Wettbewerbskommission zusammen mit einem Mitglied 
des Präsidiums: 

1. Die Sunrise Communications AG wird als Dritte ohne 
Parteistellung i.S.v. Art. 43 Abs. 1 Bst. a KG in der 
Untersuchung 32-0260: Eishockey im Pay-TV betei-
ligt.  

2. Die Kosten dieser Verfügung werden mit dem En-
dentscheid in der Hauptsache verlegt. 

3. Einer allfälligen Beschwerde gegen die vorliegende 
Verfügung wird die aufschiebende Wirkung entzogen. 

4. Die Verfügung ist zu eröffnen an: 

- Sunrise Communications AG, vertreten durch […]; 

- UPC Schweiz GmbH, vertreten durch […]; 

- CT Cinetrade AG, Teleclub AG und Swisscom 
(Schweiz) AG, alle vertreten durch […]. 

[Rechtsmittelbelehrung] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34 Vgl. BGE 129 II 286, E. 3; BVGE 2007/13, E. 2.2. 
35 Vgl. HANSJÖRG SEILER (Fn 33), Art. 55 VwVG N 98. 
36 Vgl. Urteil des BGer 2C_1009/2014 vom 6.7.2015 und Urteil des 
BVGer B-1635/2014 vom 2.10.2014. 
37 Verordnung vom 25.2.1998 über die Erhebung von Gebühren im 
Kartellgesetz (Gebührenverordnung KG, GebV-KG; SR 251.2). 
38 BGE 128 II 247, 257 ff. E. 6 (= RPW 2002/3, 546 ff. E. 6), BKW FMB 
Energie AG. 
39 Vgl. DIKE KG-WYSSLING/BICKEL (Fn 28), Art. 43 N 26. 
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B 2.2 4. Netzzugang EGZ und ewl 

 

Verfügung vom 25. Mai 2020 in Sachen Untersuchung 
gemäss Art. 27 KG betreffend Netzzugang EGZ und ewl 
wegen unzulässiger Verhaltensweise gemäss Art. 7 KG, 
gegen 

1. ewI Energie Wasser Luzern Holding AG, in Luzern 

2. Erdgas Zentralschweiz AG, in Luzern, 

beide vertreten durch […] 

A Verfahren 
A.1 Gegenstand der Untersuchung 
1. Die vorliegende Untersuchung befasst sich mit dem 
Zugang zur Netzinfrastruktur im Bereich der Erdgasliefe-
rung. Im Rahmen der Untersuchung soll geprüft werden, 
ob die Verweigerung des Netzzugangs durch die ewl 
Energie Wasser Luzern Holding AG (nachfolgend: ewl) 
und die Erdgas Zentralschweiz AG (nachfolgend: EGZ) 
zur Belieferung von Endkundinnen und Endkunden 
durch einen Dritten über ihre Rohrleitungsnetze eine 
unzulässige Wettbewerbsbeschränkung gemäss Art. 7 
KG1 darstellt. 

2. Die ewl ist ein lokales Gasversorgungsunternehmen 
(nachfolgend: GVU), welches primär die Endkundinnen 
und Endkunden in der Stadt Luzern über sein Rohrlei-
tungsnetz mit Erdgas beliefert. Die ewl ist eine Aktienge-
sellschaft, die sich zu 100 Prozent im Eigentum der 
Stadt Luzern befindet. Im Jahr 2019 hatte die ewl einen 
Erdgasabsatz von 2521,4 GWh. Der Erdgasabsatz an 
Endkundinnen und Endkunden betrug 1373,7 GWh, der 
Absatz an Dritte 1147,2 GWh.2 

3. Bei der EGZ handelt es sich um ein regionales GVU. 
Die EGZ ist für die Beschaffung, den Transport und die 
Speicherung von Erdgas sowie die Belieferung der 
nachgelagerten lokalen GVU in der Zentralschweiz zu-
ständig. Mehrheitsaktionärin der EGZ ist die ewl mit 
einem Anteil von 64,95 %.3 

A.1.1 Verweigerung des Netzzugangs zur Beliefe-
rung des Anzeigers 

4. […] (nachfolgend: Anzeiger) ist ein an das lokale Ver-
teilnetz der ewl angeschlossener Haushaltskunde, der 
Erdgas zum Kochen und Heizen verwendet.  

5. Anfang März 2017 schloss der Anzeiger mit der Dritt-
lieferantin Enerprice Service AG (nachfolgend: Enerpri-
ce) einen drei Jahre laufenden Gasliefervertrag für den 
Zeitraum vom 1. Januar 2018, 6.00 Uhr bis 1. Januar 
2021, 6.00 Uhr ab.4 Anschliessend stellte der Anzeiger 
bei der Koordinationsstelle Durchleitung (nachfolgend: 
KSDL) ein Netzzugangsgesuch, um Enerprice den 
Transport von Erdgas über das Hochdruckrohrleitungs-
netz der EGZ und das Niederdruckrohrleitungsnetz der 
ewl bis zu seinem Hausanschlusspunkt zu ermöglichen. 
Beim Netzzugangsgesuch des Anzeigers handelt es sich 
um einen einzelnen Transport für eine Transportkapazi-
tät von 4,5 Nm3/h.5 

6. Die KSDL leitete das Gesuch praxisgemäss an die 
ewl und die EGZ als betroffene Netzbetreiber weiter. Die 
EGZ lehnte das Gesuch mit Schreiben vom 7. April 2017 
ab, da die Durchführung dieses Transportes technisch 
nicht möglich und wirtschaftlich nicht zumutbar sei.6 Die 
ewl verwies nach mehrmaligem Nachfragen des Anzei-
gers mit Schreiben vom 12. Juni 2017 darauf, dass sich 
die Frage des Netzzugangs nicht stelle, da bereits die 
EGZ als vorgelagerte Gasnetzbetreiberin diesen verwei-
gere.7 Auf Aufforderung des Sekretariats der Wettbe-
werbskommission (nachfolgend: Sekretariat), die Frage 
des Zugangs zum lokalen Netz unabhängig von der 
Möglichkeit des Transports auf dem Netz der EGZ zu 
beurteilen, legte die ewl dar, dass sie die Frage, ob sie 
dem Gesuchsteller Netzzugang gewähren kann, nicht 
beantworten könne, da noch viel zu viele Fragen offen 
seien, die durch den Gesetzgeber geklärt werden müss-
ten.8 

7. Mit Schreiben vom 19. Juni 2017 (nachfolgend: An-
zeige) reichte der Anzeiger bei der Wettbewerbskom-
mission (nachfolgend: WEKO) eine Anzeige ein. Darin 
beanstandete er, dass die ewl und die EGZ sein Netz-
zugangsgesuch betreffend Durchleitung von drittbe-
schafftem Erdgas abgelehnt bzw. sich nicht dazu geäus-
sert hätten. Dies stelle einen Verstoss gegen Art. 7 KG 
dar.9 

A.1.2 Verweigerung des Netzzugangs zur Beliefe-
rung von […] in der Stadt Luzern 

8. Im Herbst 2017 sowie im Frühjahr 2018 stellte die 
Enerprice Gesuche um Netzzugang zur Belieferung von 
Liegenschaften der […] (nachfolgend: […]) in verschie-
denen Schweizer Städten. Unter anderem reichte Ener-
price auch in Bezug auf drei […] im Netzgebiet der ewl in 
der Stadt Luzern Netzzugangsgesuche ein. Betroffen 
sind folgende Liegenschaften, die über eine mit Erdgas 
betriebene Wärmezentrale verfügen: 

 

 
 
 
1 Bundesgesetz vom 6.10.1995 über Kartelle und andere Wettbe-
werbsbeschränkungen (Kartellgesetz, KG; SR 251). 
2 Vgl. Geschäftsbericht ewl 2019, 8 und 17; https://gb.ew-luzern.ch/ 
fileadmin/user_upload/redakteure/gb2019/pdf/ewl-GB2019_Jahres-be-
richt.pdf (25.5.2020). 
3 Vgl. Geschäftsbericht ewl 2019 (Fn 2), 22. 
4 Verbindliches Angebot Erdgaslieferung (act. 11), Ziff. 2. 
5 Vgl. Anzeige (act. 1), Rz 2. Nm3 ist die Einheit für das Gasvolumen im 
Normzustand (d. h. bei einem bestimmten Standarddruck und einer 
bestimmten Standardtemperatur). Dieses Volumen multipliziert mit 
dem Brennwert (in kWh pro m3 bezogen auf den Normzustand) ergibt 
die Energie eines bestimmten Gasvolumens in kWh. Dividiert man die 
Energie durch die Zeiteinheit (h für Stunde), so resultiert daraus die 
Leistung in kW. Die Einheit Nm3/h misst daher die Leistung bzw. Kapa-
zität einer Leitung für den Durchfluss von Gas. 
6 Vgl. Anzeige (act. 1), Beilage 3. 
7 Vgl. Anzeige (act. 1), Beilagen 4 und 5. 
8 Vgl. Stellungnahme ewl vom 25.9.2017 (act. 12), 11. 
9 Vgl. Anzeige (act. 1), 1. 

https://gb.ewluzern.ch/%20fileadmin/user_upload/redakteure/gb2019/pdf/ewlGB2019_Jahres-be-richt.pdf
https://gb.ewluzern.ch/%20fileadmin/user_upload/redakteure/gb2019/pdf/ewlGB2019_Jahres-be-richt.pdf
https://gb.ewluzern.ch/%20fileadmin/user_upload/redakteure/gb2019/pdf/ewlGB2019_Jahres-be-richt.pdf
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- […], für die Lieferperiode von 1. Januar 2019 bis 
1. Januar 2020 (Netzzugangsgesuch vom 8. Sep-
tember 2017 mit Ergänzungen vom 23. November 
201710) für eine Transportkapazität von 27 Nm3/h; 

- […], für die Lieferperiode von 1. Januar 2020 bis 
1. Januar 2021 (Netzzugangsgesuch vom 8. Sep-
tember 2017 mit Ergänzungen vom 23. November 
201711) für eine Transportkapazität von 44 Nm3/h;  

- […], für die Lieferperiode von 1. Januar 2019 bis 
31. Dezember 2019 (Netzzugangsgesuch vom 
18. Mai 2018) für eine Transportkapazität von 
30 Nm3/h.12 

9. Diese Netzzugangsgesuche wurden von der EGZ mit 
Schreiben vom 6. Dezember 2017 betreffend die Lie-
genschaften an der Seefeldstrasse sowie mit Schreiben 
vom 26. Juli 2018 betreffend die Liegenschaft an der 
Pilatusstrasse abgelehnt. Begründet wurden diese Ab-
lehnungen einerseits damit, dass der angefragte Trans-
port zur Drittbelieferung von Endkundinnen und Endkun-
den im Netzgebiet der ewl mit Erdgas der Verbändever-
einbarung (vgl. unten Rz 13 ff.) widerspreche und tech-
nisch nicht möglich und wirtschaftlich nicht zumutbar 
sei.13 Andererseits brachte EGZ vor, die angefragten 
Transporte seien ohne eine minimale spezialgesetzliche 
Grundlage, welche deren Durchführung regle, und ohne 
zusätzliche technische Vorkehrungen technisch nicht 
möglich und wirtschaftlich nicht zumutbar.14 

10. Die Enerprice reichte am 26. September 2018 im 
Kontext mit diversen Netzzugangsverweigerungen zur 
Drittbelieferung von […] eine Anzeige bei der WEKO 
gegen die EGZ sowie weitere regionale Gasnetzbetrei-
ber ein.15 Von dieser Anzeige mitumfasst waren die 
Netzzugangsverweigerungen hinsichtlich der […] in der 
Stadt Luzern im Netzgebiet der ewl. Enerprice ist der 
Auffassung, dass die Verweigerungen des Netzzugangs 
zu Unrecht erfolgten und einen Verstoss gegen Art. 7 
KG darstellen.16 

A.1.3 Grundlagen des Netzzugangs 
11. Bei der Lieferung von Erdgas gilt es im Wesentlichen 
zwischen dem (weiträumigen) Transport über Hoch-
druckrohrleitungen und der (kleinräumigen) Verteilung 
über Niederdruckrohrleitungen zu unterscheiden.17 Die 
Endkundinnen und Endkunden sind in aller Regel am 
Niederdruckrohrleitungsnetz eines lokalen Gasnetzbe-
treibers angeschlossen. Damit ein dritter Verkäufer End-
kundinnen und Endkunden mit Erdgas beliefern kann, ist 
er zwingend auf den Transport über das lokale Nieder-
druckrohrleitungsnetz sowie das vorgelagerte regionale 
Hochdruckrohrleitungsnetz angewiesen. Die Tätigkeiten 
des Transports und der Verteilung von Erdgas («Netz-
nutzung») über die Rohrleitungen der angestammten 
Gasnetzbetreiber stellen in aller Regel natürliche Mono-
pole dar, da es für Drittlieferanten zu kostenintensiv wä-
re, parallele Rohrleitungsnetze aufzubauen. Dies impli-
ziert, dass aufgrund des Monopolcharakters des Rohrlei-
tungsnetzes grundsätzlich nur ungenügend Wettbewerb 
beim Transport und der Verteilung von Erdgas stattfin-
den kann (vgl. Abschnitt B.5.2.2 und Abschnitt 
B.5.3.2.3).18 

12. Bei den rund 100 Gasnetzbetreibern in der Schweiz 
handelt es sich grösstenteils um vertikal integrierte GVU, 

welche sowohl im Bereich der Erdgaslieferung als auch 
im Bereich des Netzbetriebs tätig sind. Da Drittlieferan-
ten zur Belieferung von Endkundinnen und Endkunden, 
die an einem bestimmten Rohrleitungsnetz angeschlos-
sen sind, auf die Durchleitung über dieses Netz sowie 
über die vorgelagerten Rohrleitungsnetze angewiesen 
sind, werden diese im Falle der Ablehnung eines Netz-
zugangsgesuchs durch die involvieren GVU davon ab-
gehalten, die betroffene Endkundin resp. den betreffen-
den Endkunden mit Erdgas zu beliefern. In diesem Fall 
erfolgt die Versorgung wie bislang durch die involvierten 
GVU im Rahmen eines faktischen Versorgungsmono-
pols. Im Falle solcher Netzzugangsverweigerungen wer-
den Drittlieferanten von der Aufnahme oder Ausübung 
des Wettbewerbs im Bereich der Erdgaslieferung durch 
vertikal integrierte GVU abgehalten. 

A.1.3.1 Grundzüge des Netzzugangs gemäss Ver-
bändevereinbarung 

13. Der Zugang Dritter zum Erdgasnetz in der Schweiz 
ist nur marginal gesetzlich geregelt: Einerseits in Art. 13 
RLG19 und andererseits durch die allgemeinen Normen 
des Kartellgesetzes. Eine umfassende spezialgesetzli-
che Regelung – wie sie etwa im Bereich der Stromver-
sorgungsgesetzgebung besteht – existiert für den Gas-
bereich bis heute nicht. Art. 13 Abs. 1 RLG hält lediglich 
fest, dass die Schweizer Gasnetzbetreiber verpflichtet 
sind, gegen eine angemessene Gegenleistung Erdgas-
transporte für Dritte zu übernehmen, sofern dies tech-
nisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist.  

14. Seit dem 1. Oktober 2012 wird der Zugang zum Erd-
gasnetz ausserdem durch die «Vereinbarung zum Netz-
zugang beim Erdgas» (nachfolgend: Verbändevereinba-
rung)20 geregelt. Bei der Verbändevereinbarung handelt 
es sich um ein privatrechtliches Regelwerk, in welchem 
die Bedingungen für den Dritttransport zu industriellen 
Grosskunden festgelegt sind. Die Vereinbarung hat die 
Form eines Vertrags zwischen der Genossenschaft VSG 
ASIG (nachfolgend: VSG), welche die Position der Netz-
betreiber vertritt, und der Interessensgemeinschaft Erd-
gas sowie der Interessensgemeinschaft Energieintensi-
ver Branchen, welche die Position der industriellen Erd-
gasbezüger bzw. der Netzkunden vertreten.21 

 

10 Vgl. Anzeige Netzzugang […] (act. 38), Rz 1. 
11 Vgl. Anzeige Netzzugang […] (act. 38), Rz 1. 
12 Vgl. Anzeige Netzzugang […] (act. 38), Sammelbeilagen 1 und 2. 
13 Vgl. Anzeige Netzzugang […] (act. 38), Beilage 5. 
14 Vgl. Anzeige Netzzugang […] (act. 38), Beilage 10. 
15 Vgl. Anzeige Netzzugang […] (act. 38). 
16 Vgl. Anzeige Netzzugang […] (act. 38), Rz 10 und 12. 
17 Hochdruckrohrleitungen sind Rohrleitungen mit einem Druck grösser 
als 5 bar; vgl. Art. 2 Abs. 1 Bst. a und Art. 3 Abs. 1 der Verordnung 
über Rohrleitungsanlagen zur Beförderung flüssiger oder gasförmiger 
Brenn- oder Treibstoffe vom 26.6.2019 (Rohrleitungsverordnung, RLV; 
SR 746.11) i. V. m. Art. 1 Abs. 2 Bst. a des Bundesgesetzes über 
Rohrleitungsanlagen zur Beförderung flüssiger oder gasförmiger 
Brenn- oder Treibstoffe vom 4.10.1963 (Rohrleitungsgesetz, RLG; SR 
746.1). 
18 Vgl. RPW 2014/1, 115 Rz 43 ff., Verbändevereinbarung Erdgas 
Schweiz. 
19 Rohrleitungsgesetz (Fn 17). 
20 www.ksdl-erdgas.ch > Downloads > Verbändevereinbarung; 
http://www.ksdl-erdgas.ch/fileadmin/user_upload/ksdl-erdgas/Down 
loads/Verbaendevereinbarung.pdf (25.5.2020). 
21 Vgl. RPW 2014/1, 110 Rz 1, Verbändevereinbarung Erdgas 
Schweiz. 

http://www.ksdl-erdgas.ch/fileadmin/user_upload/ksdl-erdgas/Downloads/Verbaendevereinbarung.pdf
http://www.ksdl-erdgas.ch/fileadmin/user_upload/ksdl-erdgas/Downloads/Verbaendevereinbarung.pdf
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15. Ziel der Verbändevereinbarung ist die Sicherstellung 
eines reibungslosen Gasnetzzugangs für die Belieferung 
von industriellen Grossverbrauchern in der Schweiz.22 
Gemäss der Verbändevereinbarung ist netzzugangsbe-
rechtigt, wer pro Verbrauchsstelle kumulativ folgende 
Voraussetzungen erfüllt: 

• Die vertragliche Transportkapazität des Netznutzers 
beträgt mindestens 150 Nm3/h. Auf dem Betriebsare-
al eines Unternehmens mit einem Bezugsvertrag 
können verschiedene Anschlussstellen kumuliert 
werden; 

• Der Netznutzer setzt Erdgas primär als Prozessgas 
ein; 

• Der Netznutzer verfügt über eine Lastgangmessung 
und Datenfernübertragung gemäss ANB.23 

16. Aufgrund eines seitens des VSG eingeleiteten Wi-
derspruchsverfahrens im Sinne von Art. 49a Abs. 3 Bst. 
a KG führte das Sekretariat im Jahr 2013 eine Vorabklä-
rung durch, in welcher verschiedene Regelungen der 
Verbändevereinbarung einer (nicht abschliessenden) 
kartellrechtlichen Beurteilung unterzogen wurden.24 Die 
Vorabklärung wurde mit Schlussbericht vom 16. Dezem-
ber 2013 – mit diversen Vorbehalten und ausdrücklich 
weiterhin bestehender Sanktionsdrohung – eingestellt.25 
Der Schlussbericht hielt dabei unter anderem fest, dass 
die Anwendung der Netzzugangskriterien, wonach der 
Netzkunde eine vertragliche Transportkapazität von 
mindestens 200 Nm3/h (aktuell: 150 Nm3/h) nachfragen 
und das transportierte Erdgas primär als Prozessgas 
genutzt werden muss, unter gewissen Umständen eine 
Verweigerung einer Geschäftsbeziehung im Sinne von 
Art. 7 Abs. 2 Bst. a i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG und eine 
Diskriminierung von Handelspartnern im Sinne von Art. 7 
Abs. 2 Bst. b i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG darstellen könne.26 

17. Die zentrale Instanz für die Abwicklung von Netzzu-
gangsgesuchen im Anwendungsbereich der Verbände-
vereinbarung ist die bei der Swissgas AG (nachfolgend: 
Swissgas) angesiedelte KSDL. Sie koordiniert im Auftrag 
der Netzbetreiber den Netzzugang über sämtliche Netz-
ebenen hinweg und stellt Standardverträge sowie ande-
re netzzugangsrelevante Informationen zur Verfügung. 
Die KSDL gibt interessierten Netzkunden Auskunft über 
freie Transportkapazitäten auf dem schweizerischen 
Hochdrucknetz und publiziert auf ihrer Internetplattform27 
die Netznutzungsentgelte der Netzbetreiber (pro Netz-
ebene).28 

18. Um Erdgas von einer Einspeisestelle in das schwei-
zerische Erdgasnetz zur Ausspeisestelle bei der End-
kundin oder beim Endkunden transportieren zu lassen, 
nimmt der Netzkunde – dies kann ein Erdgaslieferant, 
ein Dienstleister oder die Endkundin resp. der Endkunde 
selbst sein – eine oder mehrere dieser Netzebenen in 
Anspruch. Für jede in Anspruch genommene Netzebene 
wird ein separates Netznutzungsentgelt in Rechnung 
gestellt. Für die lokale Netzebene erfolgt die Ermittlung 
des Netznutzungsentgelts gemäss dem Branchenstan-
dard «Nemo»29, für die regionale und überregionale 
Netzebene gemäss dem Branchenstandard «Entgelte 
für regionale und überregionale Zonen».30 Der Netzkun-
de schliesst lediglich einen Netznutzungsvertrag mit 
jenem Netzbetreiber ab, an dessen Netz die zu belie-

fernde Endkundin resp. der zu beliefernde Endkunde 
angeschlossen ist. Mit diesem Netznutzungsvertrag 
erhält er auch automatischen Zugang zu den entspre-
chenden Vorliegernetzen in der Schweiz.31 

19. Der Ablauf im Falle einer Drittbelieferung kann in die 
Phasen Anbahnung und Abwicklung unterteilt werden.32 
Die Anbahnung der Netznutzung gestaltet sich wie folgt: 

• Der interessierte Netzkunde sendet seinen Antrag auf 
Netzzugang an die KSDL, welche verifiziert, ob die 
Voraussetzungen für Netzzugang gemäss Verbände-
vereinbarung erfüllt sind. Für die Behandlung von 
Gesuchen um Netzzugang wird von der KDSL eine 
Bearbeitungsgebühr erhoben. Die Bearbeitungsge-
bühr beträgt bei erstmaligen Gesuchen 1200 Franken 
sowie bei erneuten Gesuchen 430 Franken pro vom 
Gesuch betroffenen Netzbetreiber. Mit der Bezahlung 
der Bearbeitungsgebühr sind sämtliche Tätigkeiten 
der KSDL bis und mit Abschluss eines Netzbenut-
zungsvertrages abgegolten.33 

• Die KSDL informiert die betroffenen Netzbetreiber, 
welche prüfen, ob der beantragte Netzzugang im 
Sinne von Art. 13 RLG durchführbar ist. Bei positiver 
Prüfung sendet der vertragsschliessende Netzbetrei-
ber einen Netznutzungsvertrag an die KSDL. Die 
KSDL prüft den Netznutzungsvertrag und sendet ihn 
dem Gesuchsteller zur Unterzeichnung. Sie koordi-
niert und berät bei Bedarf die Parteien. 

• Mit Unterzeichnung des Vertrages erhält der Netz-
kunde das Recht, vom definierten Einspeisepunkt 
zum definierten Ausspeisepunkt Erdgas innerhalb der 
vereinbarten Kapazität zu transportieren. 

 

 
 

 
22 Vgl. RPW 2014/1, 116 Rz 54, Verbändevereinbarung Erdgas 
Schweiz. 
23 Allgemeine Netznutzungsbedingungen; www.ksdl-erdgas.ch > 
Downloads > Allgemeine Netznutzungsbedinungen (ANB), http://www. 
ksdl-erdgas.ch/fileadmin/user_upload/ksdl-erdgas/Downloads/ANB_V_
1.5a.pdf (25.5.2020). 
24 Vgl. RPW 2014/1, 111 Rz 8 ff., Verbändevereinbarung Erdgas 
Schweiz. 
25 Vgl. RPW 2014/1, 146 Ziff. 17, Verbändevereinbarung Erdgas 
Schweiz. 
26 Vgl. RPW 2014/1, 146 Ziff. 15 und 16, Verbändevereinbarung Erd-
gas Schweiz. 
27 http://www.ksdl-erdgas.ch (25.05.2020). 
28 Vgl. RPW 2014/1, 117 Rz 55, Verbändevereinbarung Erdgas 
Schweiz. 
29 Vgl. http://www.ksdl-erdgas.ch > Downloads > Nemo Handbuch; 
http://www.ksdl-erdgas.ch/fileadmin/user_upload/ksdl-erdgas/Downloa
ds/Nemo_Basisdokument_2016.pdf (25.5.2020). 
30 Vgl. www.ksdl-erdgas.ch > Downloads > Grundsätze zu Entgelte 
regionale und überregionale Zone; http://www.ksdl-erdgas.ch/filead 
min/user_upload/ksdl-erdgas/Downloads/Entgelte_regionale_ ueberre-
gionale_Zonen.pdf (25.5.2020). 
31 Vgl. RPW 2014/1, 117 f. Rz 57 f., Verbändevereinbarung Erdgas 
Schweiz. 
32 Vgl. RPW 2014/1, 118 Rz 63, Verbändevereinbarung Erdgas 
Schweiz. 
33 In aufwändigen Fällen ist die KDSL berechtigt, die Gebühr ange-
messen zu erhöhen; vgl. Ziff. 2-4 der Gebührenordnung der KDSL für 
die Behandlung von Gesuchen um Netzzugang von Dritten; 
http://www.ksdl-erdgas.ch/fileadmin/user_upload/ksdl-erdgas/Downloa 
ds/KSDL-Gebuehrenordnung_ab_09-10-01.pdf (25.5.2020). 

http://www.ksdl-erdgas.ch/
http://www.ksdlerdgas.ch/fileadmin/user_upload/ksdlerdgas/Downloads/ANB_V_1.5a.pdf
http://www.ksdlerdgas.ch/fileadmin/user_upload/ksdlerdgas/Downloads/ANB_V_1.5a.pdf
http://www.ksdlerdgas.ch/fileadmin/user_upload/ksdlerdgas/Downloads/ANB_V_1.5a.pdf
http://www.ksdl-erdgas.ch/
http://www.ksdl-erdgas.ch/
http://www.ksdlerdgas.ch/fileadmin/user_upload/ksdlerdgas/Downloads/Nemo_Basisdokument_2016.pdf
http://www.ksdlerdgas.ch/fileadmin/user_upload/ksdlerdgas/Downloads/Nemo_Basisdokument_2016.pdf
http://www.ksdl-erdgas.ch/filead%20min/user_upload/ksdl-erdgas/Downloads/Entgelte_regionale_%20ueberregionale_Zonen.pdf
http://www.ksdl-erdgas.ch/filead%20min/user_upload/ksdl-erdgas/Downloads/Entgelte_regionale_%20ueberregionale_Zonen.pdf
http://www.ksdl-erdgas.ch/filead%20min/user_upload/ksdl-erdgas/Downloads/Entgelte_regionale_%20ueberregionale_Zonen.pdf
http://www.ksdl-erdgas.ch/fileadmin/user_upload/ksdl-erdgas/Downloa%20ds/KSDLGebuehrenordnung_ab_09-10-01.pdf
http://www.ksdl-erdgas.ch/fileadmin/user_upload/ksdl-erdgas/Downloa%20ds/KSDLGebuehrenordnung_ab_09-10-01.pdf
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• Der Netzkunde hat die Möglichkeit, seinen Netznut-
zungsvertrag in eine Bilanzgruppe34 seiner Wahl in-
nerhalb einer Bilanzzone35 einzubringen. Dazu 
schliesst er mit dem entsprechendem Bilanzgruppen-
verantwortlichen36 einen Dienstleistungsvertrag ab. 
Der Bilanzzonenverantwortliche37 informiert den regi-
onalen Netzbetreiber mit Kopie an die KSDL schrift-
lich.38 

20. Danach gestaltet sich die Abwicklung der Netznut-
zung wie folgt: 

• Der Netzkunde bzw. Bilanzgruppenverantwortliche 
nominiert entsprechend den Regeln der ANB bzw. 
des Bilanzgruppenvertrages (BGV)39 bei Swissgas 
und beim Bilanzzonenverantwortlichen. 

• Der Bilanzzonenverantwortliche informiert den Netz-
kunden bzw. Bilanzgruppenverantwortlichen monat-
lich über die Nutzung des Toleranzbandes und sen-
det ihm falls erforderlich eine Rechnung gemäss ANB 
bzw. BGV.40 

A.1.3.2 Arbeiten an einem Gasversorgungsgesetz 
21. Die Erarbeitung eines Gasversorgungsgesetzes 
(nachfolgend: GasVG) wurde vom Bundesrat in die Le-
gislaturplanung 2015–2019 aufgenommen. Das BFE hat 
im Jahr 2014 damit begonnen, die Grundlagen für ein 
GasVG zu erarbeiten. Dazu wurden verschiedene 
Grundlagenstudien in Auftrag gegeben und publiziert.41 

22. Vom 30. Oktober 2019 bis 14. Februar 2020 wurde 
eine Vernehmlassung zum GasVG durchgeführt. In Be-
zug auf den Netzzugang sieht der Vernehmlassungs-
entwurf des Bundesrates eine regulatorische Teilmarkt-
öffnung vor. Lediglich Endkundinnen und Endkunden mit 
einem jährlichen Verbrauch von mindestens 100 Mega-
wattstunden (MWh) sollen im Gesetz ein Recht auf freie 
Wahl des Erdgaslieferanten erhalten.42 

A.1.4 Grundlagen im Bereich der Erdgaslieferung 
23. In den nachfolgenden Abschnitten erfolgen zum 
besseren Verständnis und zur Einordnung des Sachver-
halts in einen breiteren Kontext Grundlagen zum Bereich 
der Erdgaslieferung. 

24. Im Bereich der Erdgaslieferung ist die hohe Im-
portabhängigkeit des Schweizer Gasmarktes ein zentra-
les Merkmal (keine eigene Erdgasförderung, der Anteil 
von Biogas an der Einspeisung ist gering). Das in der 
Schweiz verbrauchte Erdgas wird zu rund 42 % in Län-
dern der Europäischen Union (EU) und Norwegen ge-
fördert. 53 % stammt aus Fördergebieten in Russland 
und der Rest aus verschiedenen anderen Regionen.43 

25. Diese Importabhängigkeit hat dazu geführt, dass die 
lokalen GVU (ehemalige Stadtgasproduzenten) mit dem 
Aufkommen von Erdgas gemeinsame Beschaffungsor-
ganisationen gegründet haben, um die Nachfrage zu 
bündeln. Damit erklärt sich auch die Bottom up-
Organisationsstruktur der Schweizer Erdgasbranche. 
Die rund 100 lokalen GVU sind in den vier Regionalge-
sellschaften EGZ, Erdgas Ostschweiz AG (nachfolgend: 
EGO), Gasverbund Mittelland AG (nachfolgend: GVM) 
und Gaznat SA (nachfolgend: Gaznat) zusammenge-
schlossen, die ihrerseits die nationale Einkaufsgesell-
schaft Swissgas gegründet haben. Swissgas liefert das 

Erdgas an die Regionalgesellschaften, ebenso liefern 
die Regionalgesellschaften dieses an ihre Eigentümer, 
die lokalen GVU, weiter. Diese Struktur ist über die ver-
gangenen vierzig Jahre mehr oder weniger unverändert 
geblieben.44 

26. Mit der Liberalisierung der Erdgasliefermärkte in der 
EU, die in den 1990er Jahren begann und nach 2007 
insbesondere für Geschäfts- und Privatkunden die Mög-
lichkeit schaffte, einen anderen Anbieter als den ange-
stammten Gasnetzbetreiber als Erdgaslieferanten zu 
wählen,45 nahm die Bedeutung der kurzfristigen Erdgas-
beschaffung an Spotmärkten oder über bilateral ge-
schlossene Verträge zu. 

27. Im Jahr 2009 wurde von Swissgas zusammen mit 
der deutschen Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft die 
SET Swiss Energy Trading AG (nachfolgend: SET) ge-
gründet, um die schweizerische Erdgasbeschaffung für 
den kurzfristigen Bezug zu optimieren und die Versor-
gung über Langfristverträge über die Regionalgesell-
schaften und Swissgas zu ergänzen. Die SET betreibt  
 

 
34 Eine Bilanzgruppe ist ein rechtlicher Zusammenschluss von Netz-
nutzern zu einer Mess- und Abrechnungseinheit im Rahmen des Bi-
lanzmanagements. Innerhalb einer Bilanzgruppe hat ein Bilanzaus-
gleich zwischen den Einspeisungen (Bezugsfahrpläne) und den Aus-
speisungen (Lieferfahrpläne) zu erfolgen. Jeder Marktteilnehmer, der 
Energie innerhalb einer Bilanzzone transportieren möchte, hat sich 
einer Bilanzgruppe anzuschliessen oder selber eine solche zu grün-
den. 
35 Innerhalb der Bilanzzone können alle Ein- und Ausspeisepunkte 
einer Bilanzgruppe zugeordnet werden. Derzeit gibt es in der Schweiz 
im Erdgasbereich 6 Bilanzzonen (Zonen Westschweiz, Mittelland, 
Ostschweiz inkl. Bündner Rheintal, Zentralschweiz und Tessin Süd). 
36 Der Bilanzgruppenverantwortliche stellt den Bilanzausgleich in sei-
ner Bilanzgruppe sicher und meldet dem Bilanzzonenverantwortlichen 
die Liefer- und Bezugsfahrpläne. 
37 Der Bilanzzonenverantwortliche ist für das Bilanzmanagement ver-
antwortlich und hat die Beschaffung und den Einsatz von Regelenergie 
sicherzustellen. Er stellt dem Bilanzgruppenverantwortlichen für Ab-
weichungen zwischen den gemeldeten Fahrplänen und den effektiven 
Ein- und Ausspeisungen Rechnung. Gemäss den in der Verbändever-
einbarung definierten Prozessen ist der regionale Netzbetreiber der 
Bilanzzonenverantwortliche; vgl. Verbändevereinbarung (Fn 20), 
Ziff. 2.4. 
38 Vgl. Verbändevereinbarung (Fn 20), Ziff. 2.5.1; http://www.ks 
dl-erdgas.ch/fileadmin/user_upload/ksdl-erdgas/Downloads/Verbaende
vereinbarung.pdf (25.05.2020). 
39 Eine Bilanzgruppe wird durch den Abschluss eines Bilanzgruppen-
vertrages zwischen dem Bilanzzonenverantwortlichen und dem Bilanz-
gruppenverantwortlichen gebildet. Dieser Vertrag beinhaltet insbeson-
dere Vorgaben zum Bilanzausgleich sowie den Mengenermittlungen 
und Mengenzuordnungen an den Einspeise- und Netzanschlusspunk-
ten sowie zur Abrechnung bei Differenzen zwischen den gemeldeten 
Fahrplänen und den effektiven Ein- und Ausspeisungen. 
40 Vgl. Verbändevereinbarung (Fn 20), Ziff. 2.5.2. 
41 Vgl. www.bfe.admin.ch > Versorgung > Fossile Energien > Erdgas > 
Gasversorgungsgesetz > Grundlagenstudien zum Gasmarkt; 
https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/versorgung/fossile-energien/erd 
gas/gasversorgungsgesetz.html (25.5.2020). 
42 https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilun 
gen.msg-id-76849.html (25.5.2020). 
43 https://gazenergie.ch/de/wissen/detail/knowledge-topic/3-herkunft/ 
(25.5.2020). 
44 www.bfe.admin.ch >Versorgung > Fossile Energien > Erdgas > 
Gasversorgungsgesetz > Studie betreffend möglicher Vorgehenswei-
sen bei einer Öffnung des Schweizer Gasmarktes, 22; 
https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/versorgung/fossile-energien/erd 
gas/gasversorgungsgesetz.html#kw-83886 (25.5.2020); RPW 2014/1, 
116 Rz 44 ff., Verbändevereinbarung Erdgas Schweiz. 
45 http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/45/energiebinnen 
markt (25.5.2020). 
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dazu eine Erdgas-Handelsplattform, welche gemeinsam 
von Swissgas und den vier Regionalgesellschaften ge-
nutzt wird.46 Im vergangenen Jahrzehnt ist eine zuneh-
mende Verlagerung von der Beschaffung über die 
Swissgas hin zur Beschaffung über die Regionalgesell-
schaften feststellbar.47 

28. Als Antwort auf die anstehende Liberalisierung des 
Erdgasmarktes beschlossen die Eigentümer der EGO 
(die dem regionalen Transportnetz nachgelagerten loka-
len Gasnetzbetreiber) die operative und rechtliche Ent-
flechtung von Netzbetrieb und Energiebeschaffung. Die 
Abteilung Einkauf und Handel der EGO wurde in die 
Open Energie Plattform AG (nachfolgend: OpenEP) 
überführt, die am 1. Oktober 2015 den Betrieb auf-
nahm.48 

29. Die Swissgas beabsichtigt, sich bis 2020 von der 
Erdgasbeschaffung zu entflechten und Anfang 2023, 
nach Ablauf des letzten noch bestehenden langfristigen 
Beschaffungsvertrages, nicht mehr in diesem Bereich 
tätig zu sein. Beschaffungsaufträge der Regionalgesell-
schaften werden gemäss Swissgas ab 2020 explizit nur 
noch an SET und OpenEP erteilt. Swissgas werde zu-
dem ab Beginn der Entflechtungsumsetzung die beteili-
gungsseitige Verflechtung zwischen Swissgas und SET 
auflösen, wobei zu diesem Zweck sämtliche Aktien von 
Swissgas an SET von GVM, Gaznat und EGZ über-
nommen werden.49 

A.2 Verfahrensgeschichte 
30. Mit Schreiben vom 19. Juni 2017 reichte der Anzei-
ger beim Sekretariat eine Anzeige ein. Darin machte er 
geltend, die ewl und die EGZ hätten sein Gesuch um 
Netzzugang zur Drittbelieferung über ihre Rohrleitungs-
netze durch die Enerprice abgelehnt bzw. sich nicht 
dazu geäussert. Dies stelle einen Verstoss gegen Art. 7 
KG dar.50 Der Anzeiger beantragte in diesem Zusam-
menhang die Eröffnung einer Untersuchung.  

31. Mit Schreiben vom 14. August 2017 nahmen die ewl 
und die EGZ gemeinsam zur Anzeige Stellung.51 

32. Am 28. September 2017 eröffnete das Sekretariat 
eine Vorabklärung gemäss Art. 26 KG.52 

33. Mit Schreiben vom 19. Dezember 2017 stellte das 
Sekretariat ein Amtshilfegesuch an das Bundesamt für 
Energie (nachfolgend: BFE) und bat um die Beantwor-
tung diverser Fragen im Zusammenhang mit techni-
schen und finanziellen Aspekten des Netzzugangs.53 
Das BFE beantwortete die vom Sekretariat gestellten 
Fragen mit Eingabe vom 31. Januar 2018.54 

34. Das Sekretariat gelangte in seinem Schlussbericht 
vom 27. November 2018 zum Ergebnis, dass Anhalts-
punkte dafür bestehen, dass der ewl und der EGZ in den 
Märkten für den Transport und die Verteilung von Erd-
gas über ihre Rohrleitungsnetze eine marktbeherr-
schende Stellung zukommt. Weiter würden Anhaltspunk-
te vorliegen, dass die ewl und die EGZ diese marktbe-
herrschende Stellung missbraucht und Geschäftsbezie-
hungen in ungerechtfertigter Weise verweigert haben 
könnten, indem sie das Netzzugangsgesuch zur Drittbe-
lieferung des Anzeigers durch die Enerprice sowie allen-
falls weitere derartige Gesuche zur Belieferung anderer 
Endkundinnen und Endkunden ablehnten. 

35. Am 26. September 2018 reichte Enerprice im Kon-
text mit Verweigerungen des Netzzugangs zur Versor-
gung diverser […] mit Erdgas eine Anzeige bei der WE-
KO gegen diverse regionale Gasnetzbetreiber ein. Die 
Anzeige bezog sich unter anderem auch auf Netzzu-
gangsverweigerungen zur Drittbelieferung von […] in der 
Stadt Luzern im Netzgebiet der ewl.55 

36. Mit Schreiben vom 30. Januar 2019 eröffnete das 
Sekretariat im Einvernehmen mit dem Präsidenten der 
WEKO eine Untersuchung gemäss Art. 27 KG gegen die 
ewl und die EGZ wegen eines potentiellen Verstosses 
gegen Art. 7 KG aufgrund von Netzzugangsverweige-
rungen zur Drittbelieferung von Endkundinnen und End-
kunden im Netzgebiet der ewl. Die ewl und die EGZ 
wurden zudem aufgefordert, zum im Schlussbericht der 
Vorabklärung dargelegten Sachverhalt und zu dessen 
vorläufiger kartellrechtlicher Würdigung Stellung zu 
nehmen.56 

37. Die Untersuchungseröffnung wurde gemäss Art. 28 
KG am 5. Februar 2019 im Schweizerischen Handels-
amtsblatt (SHAB) sowie im Bundesblatt (BBl) bekannt-
gegeben. Am 26. Februar 2019 teilten der Anzeiger und 
die Enerprice mit, dass sie auf Parteistellung sowie eine 
Beteiligung als Dritte im Sinne von Art. 43 KG in der 
Untersuchung verzichten würden.57 

38. Mit Schreiben vom 28. März 2019 teilten die ewl und 
die EGZ mit, dass sie vorderhand auf eine Stellungnah-
me zum Schlussbericht verzichten würden. Sie hielten 
fest, dass sie an einem raschen Verfahrensabschluss 
interessiert seien und regten zu einer Sitzung mit dem 
Sekretariat an, um die verschiedenen Möglichkeiten 
einer Verfahrenserledigung zu erörtern.58 

39. Anlässlich der Sitzung 8. Mai 2019 präsentierte das 
Sekretariat der ewl und der EGZ das vorläufige Beweis-
ergebnis. Anschliessend begannen Verhandlungen über 
eine einvernehmliche Regelung (nachfolgend: EvR) 
gemäss Art. 29 KG. Anlässlich dieser Sitzung händigten 
die Parteien dem Sekretariat ein Schreiben vom 30. April 
2020 aus, worin sie Enerprice zu Verhandlungen über 
Abwicklungskonditionen für den Netzzugang zur Drittbe-
lieferung von gemäss der Verbändevereinbarung nicht 
netzzugangsberechtigten Endkundinnen und Endkunden 
einluden.  

 
46 http://www.swissgastrading.ch/de/portrait.html; http://swiss-energy-
trading.ch/ (25.5.2020). 
47 Ab dem Jahr 2016 wurde, betrachtet über den Zeitraum von 2008 
bis 2017, mehr Erdgas über die Regionalgesellschaften als über 
Swissgas importiert; vgl. VSG Jahresstatistik, T-4, 2008 bis 2017; 
https://gazenergie.ch/de/infothek/jahresstatistik/ (25.5.2020). 
48 http://www.swissgastrading.ch/de/portrait.html; http://swiss-energy-
trading.ch/ (25.5.2020). 
49 http://www.swissgas.ch/ > Downloads > Geschäftsbericht 2018, 36 
(25.5.2020). 
50 Vgl. Anzeige (act. 1), S.1. 
51 Vgl. Stellungnahme ewl vom 14.8.2017 (act. 8). 
52 Vgl. Information Eröffnung Vorabklärung (act. 13). 
53 Vgl. Amtshilfegesuch BFE (act. 16). 
54 Vgl. Antwortbrief auf Amtshilfegesuch BFE (act. 18). 
55 Vgl. Anzeige Netzzugang […] (act. 38). 
56 Vgl. Schreiben Untersuchungseröffnung an ewl und EGZ (act. 26). 
57 Vgl. Schreiben Enerprice/IG Erdgas betreffend Verzicht auf Partei-
stellung (act. 29). 
58 Vgl. Mitteilung ewl und EGZ betreffend Interesse an raschem Ver-
fahrensabschluss (act. 32). 

http://www.swissgastrading.ch/de/portrait.html
http://swiss-energy-trading.ch/
http://swiss-energy-trading.ch/
https://gazenergie.ch/de/infothek/jahresstatistik/
http://www.swissgastrading.ch/de/portrait.html
http://swiss-energy-trading.ch/
http://swiss-energy-trading.ch/
http://www.swissgas.ch/
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40. Am 30. September 2019 bzw. 1. Oktober 2019 un-
terzeichneten die ewl und die EGZ sowie das Sekretariat 
die EvR (vgl. unten, Abschnitt B.6.1).  

41. Mit Schreiben vom 19. Dezember 2019 stellten die 
ewl und die EGZ dem Sekretariat die mit Enerprice aus-
gehandelten und zur Unterzeichnung vorgesehenen 
Vertragsentwürfe zu, die künftig bei Netzzugangsgesu-
chen zur Drittbelieferung von gemäss der Verbändever-
einbarung nicht netzzugangsberechtigten Endkundinnen 
und Endkunden zur Anwendung gelangen sollen.59 Nach 
entsprechender Aufforderung des Sekretariats wurden 
die Vertragsentwürfe an die Vorgaben der EvR ange-
passt.60 

42. Auf Wunsch der Parteien fand am 11. Mai 2020 eine 
Anhörung vor der WEKO statt.  

B Erwägungen 
B.1 Geltungsbereich 
B.1.1 Persönlicher Geltungsbereich 
43. Das Kartellgesetz gilt in persönlicher Hinsicht sowohl 
für Unternehmen des privaten wie auch für solche des 
öffentlichen Rechts (Art. 2 Abs. 1 KG). Als Unternehmen 
im Sinne des Kartellgesetzes gelten sämtliche Nachfra-
ger oder Anbieter von Gütern und Dienstleistungen im 
Wirtschaftsprozess, unabhängig von ihrer Rechts- oder 
Organisationsform (Art. 2 Abs. 1bis KG). Das KG geht 
damit bei der Festlegung des persönlichen Geltungsbe-
reichs von einem funktionalen Unternehmensbegriff aus. 
Dies führt dazu, dass bei Konzernen die rechtlich selbst-
ständigen Konzerngesellschaften mangels wirtschaftli-
cher Selbstständigkeit keine Unternehmen im Sinne von 
Art. 2 Abs. 1bis KG darstellen. Als Unternehmen gilt in 
solchen Fällen der Konzern als Ganzes.61 

44. Ungeachtet einer grundsätzlichen inhaltlichen Aus-
richtung auf das EU-Wettbewerbsrecht unterscheidet 
sich das schweizerische Kartellgesetz aufgrund der Sta-
tuierung von Art. 2 Abs. 1bis KG und der damit verbun-
denen ausdrücklichen inhaltlichen Spezifizierung eines 
eigenständigen Kartellrechtssubjekts durch den Gesetz-
geber in diesem Punkt vom EU-Wettbewerbsrecht, das 
keine entsprechende Statuierung durch Vorschrift oder 
Rechtsgrundsatz vorsieht.62 

45. Ein Konzern liegt vor, wenn mehrere rechtlich 
selbstständig organisierte Unternehmen wirtschaftlich 
unter einheitlicher Leitung zu einem Gesamtunterneh-
men als wirtschaftliche Einheit zusammengefasst sind.63 

46. In der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-
richts (nachfolgend: BVGer) wurde nunmehr klargestellt, 
dass für die Einordnung einer bestimmten Gesellschaft 
in einen Konzern das Leitungsprinzip, d. h. die tatsächli-
che Ausübung einer effektiven Kontrolle durch die Kon-
zernobergesellschaft, entgegen einer bislang vertrete-
nen Ansicht in der gesellschaftsrechtlichen Literatur, 
jedenfalls für eine kartellrechtliche Beurteilung, keine 
notwendige Voraussetzung darstellt. Vielmehr ist ent-
sprechend dem Kontrollprinzip die blosse Möglichkeit zu 
einer Kontrolle durch die Konzernobergesellschaft aus-
reichend.64 Dabei ist anzumerken, dass für die gesell-
schaftsrechtliche Beurteilung nicht die Rechtsprechung, 
sondern die Änderung durch den Gesetzgeber ursäch-
lich war. So wurde aArt. 663e Abs. 1 OR65 per 1. Januar 

2013 durch die Rechnungslegungsvorschriften von 
Art. 963 Abs. 1 OR ersetzt. Dabei ging der Gesetzgeber 
im Anwendungsbereich des OR vom Leitungsprinzip 
zum Kontrollprinzip über. 

47. Die ewl und die EGZ sind u. a. im Bereich der Gas-
versorgung tätig und insofern Anbieter von Gütern und 
Dienstleistungen im Wirtschaftsprozess. Ob im Bereich 
des Kartellrechts den neuen Rechnungslegungsvor-
schriften des Obligationenrechts Rechnung zu tragen ist 
und entsprechend die Kontrollmöglichkeit für das Vorlie-
gen einer Konzernstruktur genügt, kann im vorliegenden 
Fall offen bleiben. Die Anforderungen für das Vorliegen 
eines Konzerns sind vorliegend sowohl nach dem Kon-
troll- als auch nach dem Leitungsprinzip erfüllt, da die 
Muttergesellschaft ewl die Tochtergesellschaft EGZ zum 
Zeitpunkt der unzulässigen Verhaltensweise effektiv 
kontrolliert hat. Vorliegend ist die ewl als Holdinggesell-
schaft die Konzernmutter von neun Aktiengesellschaf-
ten, namentlich der EGZ.66 Die Geschäfte der EGZ wer-
den von ewl geführt.67 Gemäss dem Handelsregisterein-
trag sind GL-Mitglieder und Verwaltungsräte der ewl für 
die EGZ zeichnungsberechtigt.68 Die leitenden Funktio-
nen bei der ewl und der EGZ werden von denselben 
Personen wahrgenommen. So ist der Vorsitzende der 
Geschäftsleitung der ewl gleichzeitig Geschäftsführer 
der EGZ. Zudem wird die Funktion des Verwaltungsrats-
präsidenten von derselben Person ausgeübt. EGZ ist 
daher nicht in der Lage, sich vom Mutterhaus ewl unab-
hängig zu verhalten. Vor diesem Hintergrund hat die 
EGZ keine wirtschaftliche Selbstständigkeit. Unterneh-
men im Sinne von Art. 2 Abs. 1bis KG ist damit der ge-
samte ewl-Konzern.  

B.1.2 Sachlicher Geltungsbereich 
48. In sachlicher Hinsicht erstreckt sich das Kartellge-
setz auf das Treffen von Kartell- und anderen Wettbe-
werbsabreden, auf die Ausübung von Marktmacht sowie 
auf die Beteiligung an Unternehmenszusammenschlüs-
sen (Art. 2 Abs. 1 KG).  

 
59 Vgl. Schreiben ewl und EGZ betreffend Beschreibung weiteres 
Vorgehen am Markt und Zustellen Vertragsentwürfe (act. 55). 
60 Vgl. Schreiben ewl und EGZ betreffend Vertragswerke, Netznut-
zungsmodelle, Schwellenwert und Rückmeldung (act. 61 und 62). 
61 JENS LEHNE, in: Basler Kommentar, Kartellgesetz, Amstutz/Reinert 
(Hrsg.), 2010 (zit. BSK KG), Art. 2 KG N 27; SAMUEL JOST, Die Partei-
en im verwaltungsrechtlichen Kartellverfahren in der Schweiz, Basel 
2013, Rz 335 und 341. Vgl. auch Urteil des BGer 2C_484/2010 vom 
29.6.2012, RPW 2013/2, E. 3, Publigroupe SA et al./WEKO, und Urteil 
des BVGer, RPW 2010/2, 335 E. 4.1 Publigroupe SA und Mitbeteilig-
te/WEKO. 
62 Vgl. Urteil des BVGer B-831/2011 vom 18.12.2018, E. 38, Sankti-
onsverfügung – DCC. 
63 Vgl. Urteil des BVGer B-831/2011 vom 18.12.2018, E. 40 ff., Sankti-
onsverfügung – DCC. 
64 Vgl. Urteil des BVGer B-831/2011 vom 18.12.2018, E. 44, Sankti-
onsverfügung – DCC. 
65 Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivil-
gesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) vom 30.3.1911 (OR; SR 
220). 
66 Es sind dies die folgenden Tochtergesellschaften: ewl Verkauf AG 
(100 % Beteiligung), ewl Kabelnetz AG (100 % Beteiligung), ewl Kraft-
werke AG (90 % Beteiligung), ewl Rohrnetz AG (100 % Beteiligung), 
ewl Wasser AG (100 % Beteiligung), EGZ (64.95 % Beteiligung), 
Fernwärme Luzern AG (64.5 % Beteiligung), Arcade Solutions AG 
(75 % Beteiligung) und Seenergy Luzern AG (70 % Beteiligung), Ge-
schäftsbericht ewl 2019 (Fn 2), 37. 
67 http://www.egz.ch (25.5.2020). 
68 https://www.zefix.ch (25.5.2020). 

http://www.egz.ch/
https://www.zefix.ch/
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49. Die marktbeherrschende Stellung stellt eine qualifi-
zierte Form von Marktmacht dar.69 Ob es sich bei der 
ewl und der EGZ um marktbeherrschende Unternehmen 
gemäss Art. 4 Abs. 2 KG handelt und ob eine unzulässi-
ge Wettbewerbsbeschränkung gemäss Art. 7 KG vor-
liegt, wird im Rahmen der nachfolgenden Beurteilung 
erörtert. Wird die marktbeherrschende Stellung bejaht, 
wird damit auch die Ausübung von Marktmacht festge-
stellt. Falls eine marktbeherrschende Stellung verneint 
werden sollte, ist die Prüfung der Marktmacht obsolet, 
da in diesem Fall kein kartellrechtsrelevantes Verhalten 
im Sinne von Art. 7 KG vorliegt. Wie nachfolgend ausge-
führt wird, verfügen die ewl und die EGZ über eine 
marktbeherrschende Stellung und üben gestützt auf 
diese Marktmacht aus (vgl. unten, Abschnitt B.5.2). Es 
wird auf die dortigen Ausführungen verwiesen. 

B.1.3 Örtlicher und zeitlicher Geltungsbereich 
50. Auf Ausführungen zum örtlichen wie auch zum zeitli-
chen Geltungsbereich des KG kann vorliegend verzich-
tet werden, da diese offensichtlich gegeben sind.  

B.2 Zuständigkeit der Gesamtkommission der 
WEKO 
51. Die Zuständigkeit der Wettbewerbsbehörden be-
stimmt sich nach Art. 18 Abs. 3 Satz 1 KG und den Vor-
schriften des GR-WEKO.70 Danach trifft die Gesamt-
kommission der WEKO die Entscheide, welche nicht 
ausdrücklich einem anderen Organ oder dem Sekretariat 
zugewiesen sind. 

52. Vorliegend entscheidet die WEKO mittels verfah-
rensabschliessender Endverfügung darüber, ob gegen 
die ewl und die EGZ wegen eines Verstosses gegen das 
Kartellgesetz Massnahmen (Handlungs- und Unterlas-
sungspflichten, Sanktionen) zu erlassen sind. Für eine 
derartige Entscheidung ist grundsätzlich die Gesamt-
kommission der WEKO zuständig (Art. 10 Abs. 1 GR-
WEKO). Da vorliegend keine Zuständigkeit eines ande-
ren WEKO-Organs gegeben ist (etwa gemäss Art. 19 
Abs. 1 Satz 3 KG oder Art. 19 f., 27 ff. GR-WEKO), ist 
die allgemeine Verfügungskompetenz einschlägig. Zu-
ständig ist vorliegend folglich die Gesamtkommission der 
WEKO. 

B.3 Verfügungsadressatinnen 
53. Weder das Kartellgesetz noch das Verwaltungsver-
fahrensgesetz sehen eine Vorschrift vor, an wen eine 
kartellrechtliche Verfügung als Adressatin zu richten 
ist.71 Insbesondere wenn ein Konzern als Unternehmen 
im Sinne des Kartellgesetzes zu qualifizieren ist (vgl. 
oben Rz 43 ff.), stellt sich die Frage, Gesellschaften 
innerhalb dieses Konzerns Verfügungsadressatinnen 
sind; denn ein Konzern als solcher ist im schweizeri-
schen Recht kein Rechtssubjekt, hat mithin keine 
Rechtspersönlichkeit. Verfügungsadressatin kann jedoch 
aus rechtlichen Gründen nur sein, wer über eine eigene 
Rechtspersönlichkeit verfügt, infolgedessen ein Konzern 
als solcher nicht Verfügungsadressat sein kann. Bei 
Konzernsachverhalten fallen demzufolge das massge-
bliche Verfahrenssubjekt als Beurteilungsobjekt und die 
Verfügungsadressatinnen als Parteien eines Kartellver-
fahrens zwangsläufig auseinander.72 

54. Verfügungsadressatinnen können nur, aber immer-
hin, einzelne Gesellschaften des Konzerns sein, wes-
halb nachfolgend zu bestimmen ist, welche dies sind.  

55. Unproblematisch ist die Bestimmung der Verfü-
gungsadressatin in denjenigen Fällen, in welchen zwar 
ein Konzernverhältnis vorliegt, die wettbewerbsrechtlich 
zu würdigenden Handlungen aber von der jeweiligen 
Konzernobergesellschaft selbst vorgenommen wurden.  

56. Schwieriger fällt die Bestimmung der Verfügungsad-
ressatin demgegenüber, wenn die fraglichen Handlun-
gen von Konzerntochtergesellschaften vorgenommen 
wurden. Es ist dabei gemäss Rechtsprechung regel-
mässig sachgerecht, die Konzernobergesellschaft und 
die fehlbaren Gruppengesellschaften, die an dem wett-
bewerbswidrigen Verhalten beteiligt waren, als Verfü-
gungsadressatinnen heranzuziehen.73 

57. Bei Vorliegen eines solchen Konzernsachverhalts 
hat die WEKO in der Vergangenheit (und zwar auch in 
der jüngeren) wiederholt Verfügungen ausschliesslich an 
Tochtergesellschaften gerichtet.74 Gemäss BVGer kann 
es im Einzelfall aus Gründen der Prozessökonomie aus-
reichend sein, dass die Wettbewerbsbehörde das Ver-
fahren nur gegen eine Konzerngesellschaft führt und 
gegen diese eine Verfügung erlässt. Dies wäre etwa 
dann der Fall, wenn die handelnde Konzerngesellschaft 
in der Schweiz domiziliert ist, die Obergesellschaft und 
alle weiteren beteiligten Konzerngesellschaften aber 
einen Sitz im Ausland aufweisen.75 

58. Vorliegend ist einerseits die ewl als Konzernmutter 
als Verfügungsadressatin in das Verfahren miteinzube-
ziehen. Hinzu kommt, dass auch Netzzugangsverweige-
rungen der ewl auf lokaler Ebene die Untersuchungser-
öffnung veranlasst haben. Andererseits ist die EGZ Ver-
fügungsadressatin im vorliegenden Verfahren, da sie 
den Netzzugang zur Drittbelieferung des Anzeigers und 
der […] in der Stadt Luzern über ihr regionales Trans-
portnetz verweigert hat. 

 

 
69 Vgl. RPW 2001/2, 268 Rz 79; Botschaft zum KG 1995, BBl 1995 I 
547 f.; Jürg Borer, Kommentar zum schweizerischen Kartellgesetz, 
Zürich 2005, Art. 2 Rz 14. 
70 Geschäftsreglement der Wettbewerbskommission vom 15.6.2015 
(Geschäftsreglement WEKO, GR-WEKO; SR 251.1). 
71 Vgl. Urteil des BVGer B-831/2011 vom 18.12.2018, E. 119, Sankti-
onsverfügung – DCC. 
72 Vgl. Urteil des BVGer B-831/2011 vom 18.12.2018, E. 121, Sankti-
onsverfügung – DCC. 
73 Vgl. Urteil des BVGer B-831/2011 vom 18.12.2018, E. 122, Sankti-
onsverfügung – DCC. 
74 Siehe beispielsweise RPW 2010/4, 649 Rz 2 und 655 Rz 49, Hors-
Liste Medikamente: Preise von Cialis, Levitra und Viagra: Dass es sich 
bei den materiellen Verfügungsadressatinnen Pfizer AG, Eli Lilly (Suis-
se) SA und Bayer (Schweiz) AG um Tochtergesellschaften handelt, 
wird in Fn 2 der Verfügung ausdrücklich festgehalten. RPW 2010/4, 
717 Rz 3 f. und 773 Dispositiv, Baubeschläge für Fenster und Fenster-
türen: Die Roto Frank AG wird ebenso wie die Siegenia-Aubi AG als 
Tochtergesellschaft bezeichnet, gleichwohl werden diese Gesellschaf-
ten und nicht deren Muttergesellschaften als materielle Verfügungsad-
ressatinnen behandelt. 
75 Vgl. Urteil des BVGer B-831/2011 vom 18.12.2018, E. 122, Sankti-
onsverfügung – DCC; Urteil des BVGer B-581/2012 vom 16.9.2016, 
RPW 2016/3, 865 E. 8.2.6, Nikon AG; Urteil des BVGer, RPW 2015/3, 
587 Rz 74, Sanktionsverfügung – Preispolitik Swisscom ADSL. 
 



 2020/4b 1870 

 
 

B.4 Vorbehaltene Vorschriften  
59. Dem Kartellgesetz sind Vorschriften vorbehalten, die 
auf einem Markt für bestimmte Waren oder Leistungen 
Wettbewerb nicht zulassen, insbesondere Vorschriften, 
die eine staatliche Markt- oder Preisordnung begründen, 
und solche, die einzelne Unternehmen zur Erfüllung 
öffentlicher Aufgaben mit besonderen Rechten ausstat-
ten (Art. 3 Abs. 1 KG). Gemäss Bundesgericht ist Art. 3 
Abs. 1 KG restriktiv auszulegen. Ein Ausschluss des 
Kartellgesetzes ist nur gestützt auf eine klare gesetzliche 
Grundlage möglich, die ein wettbewerbsbehinderndes 
Verhalten verordnet oder zulässt.76 Ebenfalls nicht unter 
das Gesetz fallen Wettbewerbswirkungen, die sich aus-
schliesslich aus der Gesetzgebung über das geistige 
Eigentum ergeben (Art. 3 Abs. 2 KG). 

60. Im Folgenden ist zu untersuchen, ob in den Netzge-
bieten der ewl und der EGZ staatliche Markt- oder Prei-
sordnungen für den Transport und die Verteilung von 
Erdgas vorliegen (vgl. unten Rz 61 ff.). Weiter ist zu 
prüfen, ob die ewl und die EGZ zur Erfüllung öffentlicher 
Aufgaben vom Gesetzgeber mit besonderen Rechten 
ausgestattet wurde (vgl. unten Rz 67 ff.). 

B.4.1 Vorbehalt von Art. 3 Abs. 1 Bst. a KG 
61. Eine staatliche Markt- oder Preisordnung im Sinne 
von Art. 3 Abs. 1 Bst. a KG liegt vor, wenn die massge-
blichen ökonomischen Parameter wie Produktion, Vertei-
lung und Preisgestaltung in entscheidender Weise und 
in Abweichung von den Grundsätzen des freien Marktes 
durch öffentliches Recht festgelegt werden (z. B. Pro-
duktions- oder Handelskontingentierung). Öffentliche 
Unternehmen oder Unternehmen, die im Rahmen von 
staatlichen Marktordnungen tätig sind, unterstehen je-
doch dem Kartellgesetz (gegebenenfalls unter Berück-
sichtigung von Art. 3 Abs. 1 Bst. b KG), soweit die Inter-
ventionsgesetzgebung Wettbewerb zulässt. Selbst wenn 
eine öffentlich-rechtliche Vorschrift einen Wettbe-
werbsparameter reguliert, bleibt zu prüfen, inwiefern 
dadurch die Anwendung des Kartellgesetzes zurückge-
drängt und insofern Wettbewerb als Ordnungsprinzip 
tatsächlich ausgeschlossen wird. 

62. Gemäss Art. 13 RLG ist eine Unternehmung ver-
pflichtet, vertraglich Transporte für Dritte zu überneh-
men, wenn sie technisch möglich und wirtschaftlich zu-
mutbar sind, und wenn der Dritte eine angemessene 
Gegenleistung anbietet (Abs. 1).77 Im Falle von Streitig-
keiten entscheidet das BFE über die Verpflichtung des 
Vertragsabschlusses sowie über die Vertragsbedingun-
gen (Abs. 2). Über zivilrechtliche Ansprüche aus dem 
Vertrag entscheiden die Zivilgerichte (Abs. 3). 

63. Die Transportpflicht gemäss Art. 13 RLG vermag 
keine staatliche Markt- oder Preisordnung im Sinne von 
Art. 3 Abs. 1 Bst. a KG zu begründen. Nach dem Willen 
des Gesetzgebers sollen die Parteien zuerst über die 
Bedingungen des Dritttransports verhandeln. Zur Durch-
setzung der Transportpflicht interveniert das BFE nur 
subsidiär, wenn sich die Parteien über die Vertragsbe-
dingungen nicht einigen können. Die Vertragsfreiheit 
unter den Beteiligten geht somit dem behördlichen Ein-
griff vor. Das BFE interveniert sodann nur zwischen den 
Streitparteien und im konkreten Fall. Das heisst, es er-
lässt keine allgemeingültige Tarifordnung. Art. 13 Abs. 2 

RLG unterscheidet sich damit etwa von der Interven-
tionsordnung von Art. 22 Abs. 2 Bst. b StromVG78, wo-
nach die Eidgenössische Elektrizitätskommission (El-
Com) Netznutzungstarife und –entgelte sowie Elektrizi-
tätstarife von Amtes wegen überprüft und Absenkungen 
verfügen oder Erhöhungen untersagen kann. 

64. Die Regelung in Art. 13 Abs. 2 RLG entspricht eher 
der Bestimmung zur Interkonnektion im Fernmeldewe-
sen gemäss Art. 11a Abs. 1 FMG79. Danach verfügt die 
Eidgenössische Kommunikationskommission (ComCom) 
auf Gesuch einer Partei und auf Antrag des Bundesam-
tes für Kommunikation (BAKOM) die Bedingungen des 
Zugangs, wenn sich die Anbieterinnen von Fernmelde-
diensten nicht innerhalb von drei Monaten darüber eini-
gen können. Die Preisregulierung durch die ComCom ist 
subsidiär.80 Auch in diesem Kontext geht die Vertrags-
freiheit unter den Beteiligten dem behördlichen Eingriff 
vor.81 Das Bundesgericht hat diesbezüglich festgehalten, 
dass die Interkonnektionsregelung im Fernmelderecht 
zur wettbewerbsrechtlichen Ordnung hinzutritt und diese 
nicht ausschliesst.82 Da die ComCom nur intervenieren 
kann, wenn die Parteien keine Einigung erzielen und ein 
Beteiligter die Intervention beantragt, muss auch in Fäl-
len, in welchen bewusst überhöhte Interkonnektionstarife 
festgesetzt werden, eine kartellrechtliche Prüfung mög-
lich sein. Zudem kann, selbst wenn ein Verfahren nach 
Art. 11a Abs. 1 FMG durchgeführt wird, von der Com-
Com nicht geprüft werden, ob Preisabsprachen zwi-
schen den Mobilfunkteilnehmern stattgefunden haben.83 

65. Da auch bei Art. 13 Abs. 2 RLG keine behördliche 
Intervention von Amtes wegen vorgesehen ist und das 
BFE nur tätig wird, wenn sich die Parteien nicht einigen 
können, wird – entsprechend der soeben zitierten 
Rechtsprechung des Bundesgerichts und der RE-
KO/WEF zu Art. 11a FMG (bzw. Art. 11 Abs. 3 aFMG) – 
die Anwendbarkeit des Kartellgesetzes durch die ge-
nannte Bestimmung nicht ausgeschlossen. Deshalb 
bleibt die Möglichkeit einer kartellrechtlichen Prüfung 
und damit auch einer allfälligen Sanktionierung von un-
zulässigen Verhaltensweisen gemäss Art. 49a KG be-
stehen. 

 

 
76 Vgl. BGE 141 II 66, 71 f. E. 2.2.3 (= RPW 2015/1, 133 E. 2.2.3), 
Sanktionsverfügung: Hors-Liste Medikamente (Publikumspreisempfeh-
lung betreffend Cialis, Levitra und Viagra). 
77 Ob die Anforderungen gemäss Art. 13 Abs. 2 RLG vorliegen, muss 
auch bei der Prüfung eines Verstosses nach Art. 7 KG beurteilt wer-
den. Auch im Rahmen von Art. 7 KG muss keine Durchleitung gewährt 
werden, wenn dies für einen Netzbetreiber technisch nicht möglich 
oder wirtschaftlich nicht zumutbar ist. Auf diesen Aspekt wird nachfol-
gend bei den Rechtfertigungsgründen näher eingegangen; vgl. unten 
Rz 145 ff. 
78 Bundesgesetz über die Stromversorgung vom 23.3.2007 (Stromver-
sorgungsgesetz, StromVG; SR 734.7). 
79 Fernmeldegesetz vom 30.4.1997 (FMG; SR 784.10). 
80 Vgl. Entscheid der REKO/WEF, RPW 2004/1, 219 E. 5.2, Swisscom 
Mobile AG/WEKO (bezogen auf den inhaltlich Art. 11a Abs. 1 FMG 
entsprechenden altrechtlichen Art. 11 Abs. 3 FMG). 
81 Vgl. Entscheid der REKO/WEF, RPW 2004/1, 223 E. 6.2, Swisscom 
Mobile AG/WEKO. 
82 Vgl. BGE 137 II 199, 207 E. 3.4 (= RPW 2011/3, 444 E. 3.4), Termi-
nierungspreise im Mobilfunk – Sanktion; Urteil des Bundesgerichts 
2A.503/2000 vom 3.10.2001, E. 6.c. 
83 Vgl. Entscheid der REKO/WEF, RPW 2004/1, 224 f. E. 6.4, 
Swisscom Mobile AG/WEKO. 
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66. Dem Rohrleitungsgesetz sind auch sonst keine Best-
immungen zu entnehmen, welche den Wettbewerb in 
Bezug auf den Netzzugang und die Transportbedingun-
gen für Dritte auf den Erdgasnetzen im Sinne von Art. 3 
Abs. 1 Bst. a KG einschränken würden. 

B.4.2 Vorbehalt von Art. 3 Abs. 1 Bst. b KG 
67. Einen Anwendungsvorbehalt begründen auch 
Rechtsvorschriften, die einzelne Unternehmen zur Erfül-
lung öffentlicher Aufgaben mit besonderen Rechten aus-
statten (Art. 3 Abs. 1 Bst. b KG). Zur Verwirklichung von 
Gemeinwohlzielen können die Wirtschaftsverfassungen 
des Bundes oder der Kantone anstelle einer staatlichen 
Markt- oder Preisordnung auch weniger weitreichende, 
eher punktuell wirkende Mittel einsetzen, indem sie Un-
ternehmen des öffentlichen oder privaten Rechts mit 
besonderen Rechten ausstatten. Die Botschaft weist 
jedoch darauf hin, dass damit nicht der ganze wirtschaft-
liche Teilbereich der Anwendung des Kartellgesetzes 
entzogen wird: Soweit sich Unternehmen ausserhalb 
des Ausnahmebereichs bewegen, haben sie sich ent-
sprechend nach wettbewerblichen Grundsätzen im Sin-
ne des Kartellgesetzes zu verhalten.84 

68. In Bezug auf den Netzzugang und die Transportbe-
dingungen für Dritte auf dem Rohrleitungsnetz billigt das 
Rohrleitungsgesetz den Leitungseigentümern keine be-
sonderen, den Wettbewerb einschränkenden Rechte zu. 
Die Bedingungen unterstehen grundsätzlich der Ver-
tragsfreiheit der Parteien. Lediglich wenn sich die Par-
teien nicht einigen können, entscheidet gemäss Art. 13 
Abs. 2 RLG – wie zuvor erwähnt – das BFE. Zudem 
handelt es sich bei allfälligen an die Parteien übertrage-
nen Sondernutzungsrechten zur Nutzung des öffentli-
chen Grundes für den Bau und Betrieb von Rohrleitun-
gen nicht um besondere Rechte im Sinne von Art. 3 
Abs. 1 Bst. b KG.85 

69. Ebenso wenig sind auf kantonaler und kommunaler 
Ebene Rechtsvorschriften bekannt, die den Eigentümern 
von Rohrleitungsanlagen besondere Rechte zubilligen 
würden.  

B.5 Unzulässige Verhaltensweisen marktbeherr-
schender Unternehmen 

70. Marktbeherrschende Unternehmen verhalten sich 
unzulässig, wenn sie durch den Missbrauch ihrer Stel-
lung auf dem Markt andere Unternehmen in der Auf-
nahme oder Ausübung des Wettbewerbs behindern oder 
die Marktgegenseite benachteiligen (Art. 7 Abs. 1 KG).  

71. Als marktbeherrschende Unternehmen gelten ein-
zelne oder mehrere Unternehmen, die auf einem Markt 
als Anbieter oder Nachfrager in der Lage sind, sich von 
anderen Marktteilnehmern (Mitbewerbern, Anbietern 
oder Nachfragern) in wesentlichem Umfang unabhängig 
zu verhalten (Art. 4 Abs. 2 KG). 

72. Bevor sich die Marktstellung eines Unternehmens 
beurteilen lässt, ist der relevante Markt zu definieren. 
Dieser beurteilt sich analog zu Art. 11 Abs. 3 VKU86 
nach einer sachlichen und räumlichen Komponente. 
Hinzu kommt die zeitliche Dimension.87 

 
 

B.5.1 Die relevanten Märkte 
B.5.1.1 Vorbemerkungen zu den Märkten im Erd-

gasbereich 
73. Der sachlich relevante Markt umfasst alle Waren und 
Leistungen, die von der Marktgegenseite hinsichtlich 
ihrer Eigenschaften und ihres vorgesehenen Verwen-
dungszwecks als substituierbar angesehen werden 
(Art. 11 Abs. 3 Bst. a VKU, der hier analog anzuwenden 
ist). 

74. Im Erdgasbereich ist zwischen dem Erdgasverkauf 
(an Endkundinnen und Endkunden oder Wiederverkäu-
fer) einerseits und dem Erdgastransport über eine be-
stimmte Netzinfrastruktur andererseits zu unterscheiden. 
Marktgegenseite im Bereich des Erdgasverkaufs sind 
Endkundinnen oder Endkunden sowie Wiederverkäufer. 
Betreffend Erdgastransport handelt es sich bei den 
Netznutzern, die Erdgas über Rohrleitungsnetze zu ei-
nem bestimmten Punkt transportieren möchten, um die 
Marktgegenseite.  

75. Gemäss der bisherigen Praxis der WEKO gilt es im 
Erdgasbereich insbesondere zwischen den folgenden 
sachlichen Märkten zu unterscheiden:88 

Infrastrukturbezogene Märkte: 

• Markt für Erdgastransport (über ein Hochdruckrohrlei-
tungsnetz) 

• Markt für Erdgasverteilung (über ein Niederdruckrohr-
leitungsnetz) 

Märkte für den Verkauf von Erdgas: 

• Markt für Erdgaslieferung an Wiederverkäufer 

• Markt für Erdgaslieferung an Endkundinnen und End-
kunden 

76. Die Praxis der WEKO bezüglich Marktabgrenzungen 
im Erdgasbereich hat sich im Ergebnis stark an die Pra-
xis der EU-Kommission angelehnt.89 

 

 
84 Vgl. Entscheid der REKO/WEF, in: RPW 2004/3, 873 f. E. 3.2, Uni-
que; RPW 2010/4 658 Rz 85, Hors-Liste Medikamente; Botschaft zum 
KG 1995, BBl 1995, 468, 540. 
85 In BGE 129 II 497 wurde in Bezug auf den Strombereich festgehal-
ten, dass ein Sondernutzungsmonopol für den Bau und Betrieb von 
Elektrizitätsleitungen nicht zwingend deren Benützung für den Trans-
port und die Lieferung des Stroms umfasse (E. 5.4). Was den Gasbe-
reich betrifft, ergibt sich bereits aus den bundesrechtlichen Vorgaben in 
Art. 13 RLG, dass allfällige kommunale Sondernutzungsrechte der 
Parteien bezüglich der Nutzung des öffentlichen Grundes den Wettbe-
werb beim Transport und der Verteilung von Erdgas über ihre Rohrlei-
tungen nicht einschränken. 
86 Verordnung über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüs-
sen vom 17.6.1996 (VKU; SR 251.4). 
87 Vgl. BGE 139 I 72, E. 9.1 (= RPW 2013/1, 127 E. 9.1), Publigroupe 
SA et al./WEKO; Urteil des BVGer B-831/2011 vom 18.12.2018, E. 229 
ff., Sanktionsverfügung – DCC. 
88 Vgl. RPW 2014/1, 119 Rz 71, Verbändevereinbarung Erdgas 
Schweiz, m. w. H.; Case M.8358 vom 16.3.2017 – MACQUARIE / 
NATIONAL GRID / GAS DISTRIBUTION BUSINESS OF NATIONAL 
GRID, Rz 15 ff. 
89 Vgl. RPW 2014/1, 119 Rz 71 Verbändevereinbarung Erdgas 
Schweiz, m. w. H. 
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77. Nebst dem Erdgastransport besteht die Hauptaufga-
be der EGZ als Regionalgesellschaft in der Beschaffung 
von Erdgas für die ihrem regionalen Transportnetz 
nachgelagerten lokalen GVU, welche das Gas an-
schliessend an Endkundinnen und Endkunden weiter-
verkaufen. Während die EGZ somit auf dem Markt für 
Erdgaslieferung an Wiederverkäufer tätig ist, ist die ewl 
Anbieterin auf dem Markt für Erdgaslieferung an End-
kundinnen und Endkunden. Soweit die EGZ auch Di-
rektkunden mit Erdgas beliefert, ist sie ebenfalls auf dem 
Markt für Erdgaslieferung an Endkundinnen und End-
kunden tätig. 

78. Der potentielle Kartellrechtsverstoss der ewl und der 
EGZ besteht vorliegend in der Verweigerung der Durch-
leitung von Erdgas über ihre Rohrleitungsnetze. Das 
potentiell missbräuchliche Verhalten findet daher auf den 
Infrastrukturmärkten statt (vgl. unten Rz 116). Durch die 
Verweigerung der Durchleitung werden Konkurrenzun-
ternehmen der ewl im Bereich der Erdgaslieferung an 
Endkundinnen und Endkunden behindert, indem sie 
Endkundinnen und Endkunden im Versorgungsgebiet 
der ewl nicht beliefern können. Entsprechend würde sich 
ein mögliches missbräuchliches Verhalten der ewl und 
der EGZ auf den Markt für Erdgaslieferung an Endkun-
dinnen und Endkunden auswirken. Insofern stellt vorlie-
gend auch der Markt für Erdgaslieferung an Endkundin-
nen und Endkunden einen relevanten Markt dar. Der 
Markt für Erdgaslieferung an Wiederverkäufer ist für die 
Beurteilung des vorliegenden Falles hingegen nicht von 
Belang. 

B.5.1.2 Sachlich relevante Märkte 
B.5.1.2.1  Infrastrukturbezogene Märkte90 
79. Auf den infrastrukturbezogenen Märkten fragt die 
Marktgegenseite beim Gasnetzbetreiber um die Durch-
leitung von Erdgas über dessen Rohrleitungsnetz nach. 
Als potentielle Nachfrager – und damit als Marktgegen-
seite – kommen grundsätzlich alle Teilnehmer am Wirt-
schaftsprozess in Frage, welche Erdgas von einem 
Punkt A zu einem Punkt B transportieren wollen und 
dabei auf das Erdgasnetz von Gasnetzbetreibern zu-
rückgreifen wollen bzw. müssen. Insofern sind in den 
Märkten für den Erdgastransport und die Erdgasvertei-
lung diejenigen Akteure, welche das regionale Trans-
portnetz der EGZ und das lokale Verteilnetz der ewl für 
den Erdgastransport nutzen, als Marktgegenseite zu 
betrachten. Dabei kann es sich beispielsweise um einen 
Lieferanten, einen Dienstleister oder eine Endkundin 
resp. einen Endkunden handeln. 

80. Das lokale Verteilnetz der ewl ist dem regionalen 
Transportnetz der EGZ nachgelagert. Sämtliche Netz-
nutzer, die Erdgas zu einer Endkundin oder einem End-
kunden transportieren möchten, der direkt an das regio-
nale Netz oder ein nachgelagertes lokales Verteilnetz 
angeschlossen ist, sind auf die Durchleitung über dieses 
Netz sowie gegebenenfalls über das nachgelagerte Netz 
angewiesen. Demnach ist zur Belieferung des Anzeigers 
sowie allfälliger weiterer wechselwilliger Endkundinnen 
und Endkunden im Netzgebiet der ewl die Durchleitung 
über das regionale Transportnetz der EGZ sowie das 
lokale Verteilnetz der ewl unumgänglich. Insofern be-
steht ein sachlich relevanter Markt für Erdgastransport 
über das Hochdruckrohrleitungsnetz der EGZ. Zudem ist 

ein sachlich relevanter Markt für Erdgasverteilung über 
das Niederdruckrohrleitungsnetz der ewl abzugrenzen. 

B.5.1.2.2  Märkte für Erdgaslieferung an Endkun-
dinnen und Endkunden 

81. Auf dem Markt für Erdgaslieferung an Endkundinnen 
und Endkunden fungieren Endkundinnen und Endkun-
den von Erdgas als Marktgegenseite. Da im vorliegen-
den Einzelfall eine mögliche Verweigerung von Ge-
schäftsbeziehung durch die ewl und die EGZ zu beurtei-
len ist, kommen als betroffene Marktgegenseite lediglich 
solche Endkundinnen und Endkunden in Frage, die an 
das Erdgasnetz der ewl angeschlossen sind. Die End-
kundinnen und Endkunden erhalten von den (Wieder-
)Verkäufern Erdgas gegen Entgelt. Das Erdgas kann 
zum Kochen und Heizen (insbesondere von Gewerbe- 
und Haushaltskunden) oder als Prozessgas (von Indust-
riekunden) eingesetzt werden.  

82. Die EU-Kommission hat in ihrer Praxis hinsichtlich 
der sachlichen Marktabgrenzung im Bereich der Erdgas-
lieferung an Endkundinnen und Endkunden eine auf 
dem Verbrauch und dem Verwendungszweck basieren-
de Unterscheidung getroffen:91 

• Erdgaslieferungen an grosse Endkundinnen und 
Endkunden (möglicherweise weiter unterschieden 
nach Industriekunden und gasbetriebenen Elektrizi-
tätskraftwerken);  

• Erdgaslieferungen an kleine Endkundinnen und End-
kunden (Privathaushalte und kleine Gewerbekun-
den). 

83. Eine Unterscheidung nach industriellen Kunden und 
Haushalten wird auch vom Bundeskartellamt vorge-
nommen.92 Nach Auffassung der EU-Kommission haben 
industrielle Kunden im Vergleich zu kleinen Haushalten 
relativ mehr Möglichkeiten und Anreize, den Anbieter zu 
wechseln.93 

84. Vorliegend wird mit der Verbändevereinbarung, insb. 
durch das Kriterium des Prozessgases und der minima-
len Leistungsgrenze von 150 Nm3/h, eine faktische Un-
terteilung nach grösseren und kleineren Endkundinnen 
und Endkunden vorgenommen. Noch wesentlicher ist im 
vorliegenden Fall, dass mit dieser Unterteilung auch eine 
Zweiteilung des Endkundenbereichs vorgenommen wird, 
die definiert, welche Endkundinnen und Endkunden von  
 

 

 

 
90 Mit «infrastrukturbezogene Märkte» resp. «Infrastrukturmärkte» sind 
nachfolgend der Markt für Erdgastransport über Hochdruckrohrleitun-
gen im Netzgebiet der EGZ und der Markt für Erdgasverteilung über 
Niederdruckrohrleitungen im Netzgebiet der ewl gemeint. 
91 Entscheid der EU-Kommission in den Fällen COMP/39.317 – E.ON 
Gas, Rz 17; COMP/M.5467 – RWE/ESSENT, Rz 100 m. w. H., 
COMP/M.4180 – GAZ DE FRANCE/SUEZ, Rz 56 und 63, 
COMP/M.4370 – EBN/COGAS ENERGY, Rz 11, COMP/M.7228 – 
CENTRICA/BORD GAIS ENERGY, Rz 10. Eine Unterscheidung wurde 
auch zwischen Erdgas mit hohem und tiefen Brennwert gemacht, 
welche aber in der jüngeren Entscheidpraxis der EU-Kommission nicht 
mehr vorgenommen wird, da die Umwandlung zwischen diesen Quali-
tätstypen möglich ist, CASE AT.39767 – E.ON Gas, Rz 18. 
92 CASE AT.39767 – E.ON Gas, Rz 22 m. w. H. 
93 COMP/39.317 – E.ON Gas, Rz 17. 
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einer Belieferung mit Erdgas unter Wettbewerbsbedin-
gungen profitieren können und welche nicht. Vorliegend 
weigerten sich die ewl und die EGZ unter anderem auch 
daher, der Enerprice ihre Rohrleitungsnetze zur Verfü-
gung zu stellen, da hinsichtlich der Belieferung des An-
zeigers und der […] in der Stadt Luzern die Vorausset-
zungen für den Netzzugang gemäss der Verbändever-
einbarung nicht erfüllt sind. Die ewl und die EGZ haben 
sich im Rahmen der Vorabklärung dahingehend geäus-
sert, dass sie im Falle von weiteren Anfragen durch Dritt-
lieferanten auch hinsichtlich der Belieferung weiterer 
Endkundinnen und Endkunden im Netzgebiet der ewl 
den Netzzugang verweigern würden, falls die Kriterien 
der Verbändevereinbarung in Bezug auf die betreffen-
den Kunden nicht vorliegen sollten.94 

85. Für die Analyse des wirksamen Wettbewerbs um 
Endkundinnen und Endkunden wird deshalb im vorlie-
genden Fall eine entsprechende dichotome Unterteilung 
des Bereichs der Erdgaslieferung an Endkundinnen und 
Endkunden vorgenommen. 

86. Daraus ergeben sich die folgenden zwei Endkun-
denmärkte: 

• Markt für Erdgaslieferung an gemäss der Verbände-
vereinbarung netzzugangsberechtigte Endkundinnen 
und Endkunden im Netzgebiet der ewl; 

• Markt für Erdgaslieferung an gemäss der Verbände-
vereinbarung nicht netzzugangsberechtigte Endkun-
dinnen und Endkunden im Netzgebiet der ewl. 

87. Dazu ist festzustellen, dass aufgrund des vorliegen-
den Untersuchungsgegenstandes, nämlich Netzzu-
gangsverweigerungen mit Auswirkungen auf dem Markt 
für Erdgaslieferung an Endkundinnen und Endkunden, 
die gemäss der Verbändevereinbarung nicht netzzu-
gangsberechtigt sind, die Analyse der Wettbewerbsver-
hältnisse auf dem erstgenannten Endkundenmarkt nicht 
im Vordergrund steht (siehe dazu auch Rz 101).  

B.5.1.3 Räumlich relevante Märkte 
88. Der räumlich relevante Markt umfasst das Gebiet, in 
welchem die Marktgegenseite die den sachlichen Markt 
umfassenden Waren oder Leistungen nachfragt oder 
anbietet (Art. 11 Abs. 3 Bst. b VKU). 

B.5.1.3.1  Infrastrukturbezogene Märkte 
89. Bei infrastrukturbezogenen Erdgasmärkten ist 
grundsätzlich eine enge räumliche Marktabgrenzung 
vorzunehmen. Praxisgemäss ist davon auszugehen, 
dass durch die geographische Ausdehnung der einzel-
nen Transport- und Verteilnetze getrennte räumlich rele-
vante Märkte definiert werden.95 

90. Vorliegend verweigern die ewl und die EGZ die 
Durchleitung über ihr Gasnetz zur Belieferung des An-
zeigers und der […] sowie potentiell weiterer Endkun-
dinnen und Endkunden im Netzgebiet der ewl durch 
Drittanbieter, falls die Anforderungen der Verbändever-
einbarung nicht erfüllt sind. Somit stellen vorliegend das 
regionale Transportnetz der EGZ und das lokale Verteil-
netz der ewl in Bezug auf die Erdgasbelieferung von 
Endkundinnen und Endkunden im Netzgebiet der ewl 
jeweils eigene räumlich relevante Infrastrukturmärkte 
dar.  

B.5.1.3.2  Märkte für Erdgaslieferung an Endkun-
dinnen und Endkunden 

91. Die Schweizer Wettbewerbsbehörden teilen die Auf-
fassung der europäischen Wettbewerbsbehörden, wo-
nach bei der geografischen Abgrenzung der Erdgaslie-
fermärkte auf den Regulierungsgrad des zu untersu-
chenden Marktes abzustellen ist. Demnach kann nur 
dann von einem überregionalen, nationalen oder gar 
internationalen Markt für Erdgaslieferung an Endkundin-
nen und Endkunden ausgegangen werden, wenn einer-
seits ein Versorgerwahlrecht besteht und andererseits 
ein diskriminierungsfreier Zugang zu den Transport- und 
Verteilnetzen gewährt ist. Für eine derartige Marktab-
grenzung wäre zudem vorausgesetzt, dass die Endkun-
dinnen und Endkunden als Marktgegenseite tatsächlich 
auch Erdgaslieferungen von anderen Lieferanten aus 
dem In- und Ausland nachfragen. Sind diese Bedingun-
gen nicht erfüllt, so ist eine engere Marktabgrenzung 
vorzunehmen, die darauf hinausläuft, dass jeder einzel-
ne Netzbetreiber mit seinem historisch gewachsenen 
Leitungsnetz einen eigenen abgeschlossenen räumlich 
relevanten Markt definiert.96 Wenn der Netzzugang zur 
Belieferung einer Endkundin oder eines Endkunden über 
die Rohrleitungsnetze des angestammten Netzbetrei-
bers verweigert wird, bestehen aufgrund des Mono-
polcharakters des Netzes keine Ausweichmöglichkeiten 
zur Belieferung der betreffenden Kundin resp. des be-
treffenden Kunden (vgl. 11 f., 102 f. und 131). 

92. Die Erdgasliefermärkte sind in der Schweiz insoweit 
liberalisiert, als dass gestützt auf Art. 13 RLG und Art. 7 
KG netzfremde Erdgaslieferanten grundsätzlich einen 
Anspruch auf Netzzugang geltend machen können. An-
ders als etwa im Bereich der Stromversorgungsgesetz-
gebung97 fehlt es im Erdgasbereich an detaillierten ge-
nerell-abstrakten Regelungen hinsichtlich des Vollzugs 
des Netzzugangs, etwa was die Höhe des von der End-
kundin oder vom Endkunden zu entrichtenden Netznut-
zungsentgelts betrifft. Gemäss Art. 13 Abs. 2 RLG ent-
scheidet das BFE im Streitfall, ob ein Netzbetreiber zur 
Durchleitung gegenüber einem bestimmten Drittlieferan-
ten resp. einer Endkundin oder einem Endkunden ver-
pflichtet ist sowie insbesondere auch über die Netzzu-
gangsbedingungen. Zur Zeit läuft die Vernehmlassung 
zu einem Gasversorgungsgesetz, das bezüglich Netz-
zugang eine Teilmarktöffnung vorsieht (siehe Abschnitt 
A.1.3.2). Ob ein solches Gesetz erlassen werden wird 
und welche Vorgaben zum Netzzugang es erforderli-
chenfalls enthalten könnte, ist aus heutiger Sicht nicht 
abschätzbar. 

 

 

 
94 Vgl. Stellungnahme EGZ und ewl vom 14.8.2017 (act. 8), Rz 40 ff. 
insb. Rz 78. 
95 Vgl. RPW 2011/4, 675 Rz 79 f., Fluxys/Swissgas/Transitgas, mit 
Hinweis auf den Entscheid der EU-Kommission vom 21.12.2005 im 
Fall COMP/M.3696 – E.ON/MOL, Rz 126 ff.; RPW 2014/1, 119 Rz 72, 
Verbändevereinbarung Erdgas Schweiz. 
96 Vgl. RPW 2011/4, 675 ff Rz 81 und 99 ff., Fluxys/Swissgas/Transit-
gas; RPW 2012/3, 463 Rz 43, Erdgas Zentralschweiz AG; RPW 
2014/1, 121 Rz 85, Verbändevereinbarung Erdgas Schweiz. 
97 Netzzugang: Art. 13 i. V. m. Art. 6 Abs. 2 StromVG; Netznutzungs-
entgelt: Art. 14 ff. StromVG. 
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93. Vor diesem Hintergrund hat die Schweizer Gasin-
dustrie die Verbändevereinbarung als eigene Branchen-
lösung für den Netzzugang erarbeitet, welche jedoch 
nicht allgemein verbindlich ist.98 Die Branchenlösung der 
Schweizer Gasindustrie orientiert sich am «Prinzip des 
verhandelten Netzzugangs» und unterscheidet sich da-
mit klar vom «System des regulierten Netzzugangs», 
welches die EU für ihre Mitgliedsländer verbindlich vor-
schreibt. Die Differenz zwischen einem verhandelten 
und einem regulierten Netzzugangssystem besteht ins-
besondere darin, dass im ersten Fall die Aushandlung 
des Netzzugangs und der Netzentgeltberechnung den 
jeweiligen Marktpartnern überlassen bleibt, während im 
zweiten Fall eine staatliche Behörde verbindliche Vor-
schriften erlässt und deren Einhaltung überwacht.99 

94. Da der Netzzugang zurzeit nur gestützt auf Art. 13 
RLG und Art. 7 KG geltend gemacht werden kann, kann 
mangels allgemeinverbindlicher Zugangsregeln keine 
generelle Aussage darüber gemacht werden, ob nicht-
diskriminierende Zugangsbedingungen zu den Erdgas-
netzen in der Schweiz vorliegen oder nicht. Eine Aussa-
ge kann nur einzelfallspezifisch in Bezug auf bestimmte 
Netzbetreiber und deren Netzgebiete gemacht wer-
den.100 

95. Daraus erhellt, dass das Verhalten des Netzbetrei-
bers betreffend die Gewährung des Netzzugangs im 
Falle einer vorhandenen Nachfrage nach Erdgasliefe-
rungen von Drittanbietern einen entscheidenden Einfluss 
auf den Wettbewerb in den Erdgasliefermärkten hat. Er 
kann diesen bspw. beseitigen, indem er sämtlichen Dritt-
lieferanten den Netzzugang verwehrt. Damit wird es 
Konkurrenzunternehmen im Bereich der Erdgaslieferung 
verunmöglicht, eine am Netz des Netzbetreibers ange-
schlossene Endkundin resp. einen solchen Endkunden 
mit Erdgas zu versorgen. 

96. In Bezug auf nach Verbändevereinbarung nicht 
netzzugangsberechtigte Endkundinnen und Endkunden 
im Netzgebiet der ewl ist die räumliche Abgrenzung des 
entsprechenden Marktes auf das Netzgebiet der ewl 
beschränkt, da die Belieferung aufgrund des faktischen 
Versorgungsmonopols ausschliesslich durch die ewl 
erfolgen kann. 

B.5.1.4 Vorbringen der Parteien zur Marktabgren-
zung 

97. Die Parteien bringen vor, dass sich der Gasliefer-
markt und auch entsprechende Infrastrukturen im Wett-
bewerb mit anderen Wärmeträgern befinden würde. 
Insofern seien bei der Definition des relevanten Marktes 
alle substituierbaren Güter einzubeziehen; d. h. in Bezug 
auf die Endkundinnen und Endkunden alle substituierba-
ren Güter, welche das Kochen und Heizen ermöglichen 
würden. Auch im Wärmemarkt könnten sich Gaslieferan-
ten und Gasinfrastrukturunternehmen nicht unabhängig 
im Markt verhalten. Erhöhten sie ihre Preise, würden sie 
ein massives Risiko eingehen, dass Kunden den Ener-
gieträger wechseln würden.101 Insofern beantragen die 
Parteien, dass ein intermodaler Wärmemarkt als sach-
lich relevanter Markt abzugrenzen ist. Diese Einschät-
zung der Parteien ist abzulehnen. Die typische Nachfra-
gekonstellation eines Endkunden, der Erdgas zum Hei-
zen, zur Warmwasseraufbereitung oder zum Kochen 
verwendet, ist dadurch gekennzeichnet, dass ein Aus-

tausch des Energieträgers vor Ablauf der Amortisation 
einer bestehenden Wärmevorrichtung in aller Regel 
ausscheidet. Für die Umstellung auf einen anderen 
Energieträger wären erhebliche Investitionen erforder-
lich. Für den vorzeitigen Ersatz einer noch funktionsfähi-
gen Anlage vor Ende ihrer Lebensdauer bestehen aus 
finanziellen Gesichtspunkten keine Anreize. Im Übrigen 
müssten für den Austausch des Energieträgers be-
stimmte sachlich-räumliche Voraussetzungen gegeben 
sein, wie etwa die Möglichkeit des Anschlusses an ein 
Fernwärmesystem oder vorhandener Platz für den Ein-
bau eines Öltanks.102 Insofern fehlt es an der erforderli-
chen Substitutionsbeziehung zwischen Erdgas und an-
deren Energieträgern.  

B.5.1.5 Ergebnis relevante Märkte 
98. Zusammenfassend liegen im vorliegenden Fall die 
folgenden relevanten Märkte vor: 

• Markt für Erdgastransport über das Hochdruckrohrlei-
tungsnetz der EGZ; 

• Markt für Erdgasverteilung über das Niederdruckrohr-
leitungsnetz der ewl; 

• Markt für Erdgaslieferung an gemäss der Verbände-
vereinbarung nicht netzzugangsberechtigte Endkun-
dinnen und Endkunden im Netzgebiet der ewl. 

B.5.2 Beurteilung der Marktstellung 
99. Nach Art. 4 Abs. 2 KG gelten als marktbeherrschen-
de Unternehmen einzelne oder mehrere Unternehmen, 
die auf einem Markt als Anbieter oder Nachfrager in der 
Lage sind, sich von anderen Marktteilnehmern (Mitbe-
werbern, Anbietern oder Nachfragern) in wesentlichem 
Umfang unabhängig zu verhalten, insbesondere, wenn 
diese keine zumutbaren Ausweichmöglichkeiten haben; 
entscheidend ist die Möglichkeit des unabhängigen Ver-
haltens eines Unternehmens in einem bestimmten 
Markt. Marktbeherrschende Unternehmen können in 
wichtigen Belangen entscheidende Wettbewerbsvariab-
len ohne Rücksicht auf Mitbewerber bzw. Kunden nach 
eigenem Gutdünken festlegen. Mit der Änderung des 
Kartellgesetzes im Jahre 2003 hat der Gesetzgeber 
zudem verdeutlicht, dass nicht allein auf Marktstruktur-
daten abzustellen ist, sondern auch konkrete Abhängig-
keitsverhältnisse zu prüfen sind. Eine marktbeherr-
schende Stellung lässt sich nicht anhand fixer Kriterien 
bestimmen, sondern ist im Einzelfall mit Blick auf die 
konkreten Verhältnisse auf dem relevanten Markt zu 
entscheiden. Die Lehre hat dazu verschiedene Beurtei-
lungskriterien entwickelt.103 
 
98 Vgl. RPW 2014/1, 121 Rz 87, Verbändevereinbarung Erdgas 
Schweiz. 
99 Vgl. RPW 2014/1, 121 Rz 88, Verbändevereinbarung Erdgas 
Schweiz. 
100 Vgl. RPW 2014/1, 121 Rz 89, Verbändevereinbarung Erdgas 
Schweiz. 
101 Stellungnahme ewl und EGZ zum Antrag des Sekretariats (act. 65), 
Rz 13 f. 
102 Vgl. RPW 2014/1, 120 Rz 78, Verbändevereinbarung Erdgas 
Schweiz, mit Hinweis auf das Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) 
vom 10.12.2008 KVR 2/08 OLG Celle. 
103 Vgl. zum Ganzen BGE 139 I 72, E. 9.3.1 (= RPW 2013/1, 129 
E. 9.3.1), Publigroupe SA et al./ WEKO, m. w. H.; Urteil des BVGer B-
831/2011 vom 18.12.2018, E. 402 ff., Sanktionsverfügung – DCC; 
Urteil des BVGer, RPW 2015/3, 626 ff. Rz 310 ff., Sanktionsverfü-
gung – Preispolitik Swisscom ADSL, m. w. H. 
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100. Betreffend das Vorliegen einer marktbeherrschen-
den Stellung stellt das Kartellrecht auf die Verhaltens- 
bzw. Preissetzungsspielräume ab, welche marktbeherr-
schende Unternehmen gegenüber anderen Marktteil-
nehmern haben. Werden hingegen Unternehmen auf-
grund der der Marktgegenseite zur Verfügung stehenden 
Alternativen diszipliniert, bestehen solche Spielräume 
nicht. Je umgehender die Marktgegenseite auf Verhal-
tensänderung bzw. Preisänderungen reagiert, desto 
stärker werden die Handlungsspielräume eingeengt und 
das betroffene Unternehmen diszipliniert. Fehlt hingegen 
eine solche Disziplinierung, verbleiben dem Unterneh-
men mitunter grosse Verhaltens- und Preissetzungs-
spielräume. 

101. Im Hinblick auf die Marktstellung in den Märkten für 
Erdgaslieferung an Endkundinnen und Endkunden ist 
festzustellen, dass das kartellrechtlich problematische 
Verhalten auf den Infrastrukturmärkten (Markt für Erd-
gastransport über das Hochdruckrohrleitungsnetz der 
EGZ und Markt für Erdgasverteilung über das Nieder-
druckrohrleitungsnetz der ewl) stattfindet. Es zeitigt sei-
ne wettbewerbsbeschränkenden Auswirkungen auf dem 
nachgelagerten Markt für Erdgaslieferung an gemäss 
der Verbändevereinbarung nicht netzzugangsberechtigte 
Endkundinnen und Endkunden im Netzgebiet der ewl. 
Auf diesem Markt hat die ewl – als Konsequenz dieses 
Verhaltens – einen Marktanteil von 100 % und ist als 
marktbeherrschend zu qualifizieren. Mit Aufrechterhal-
tung dieses Verhaltens wird auch keine potentielle Kon-
kurrenz auf diesem Markt realisiert werden können. Zur 
Analyse dieser vertikalen Wettbewerbseffekte muss 
daher auf die Wettbewerbsverhältnisse in den Infrastruk-
turmärkten abgestellt werden, da diese den Wettbewerb 
im nachgelagerten Lieferbereich massgeblich beeinflus-
sen. 

B.5.2.1 Aktueller Wettbewerb in den infrastruktur-
bezogenen Märkten 

102. Für den Erdgastransport zu einem bestimmten 
Punkt in der Schweiz ist regelmässig nur eine Transport-
route gangbar. Oft durchströmt das zu transportierende 
Erdgas dabei die Netze mehrerer Netzbetreiber auf ver-
schiedenen Netzebenen. Somit sind für den Erdgas-
transport in aller Regel Dienstleistungen von mehr als 
einem Netzbetreiber notwendig. Da diese Dienstleistun-
gen untereinander nicht substituierbar sind, stehen den 
Netzkunden keine Alternativen zur Verfügung, welche 
disziplinierend auf das Verhalten der Transportnetzbe-
treiber einwirken könnten. An einer solchen Disziplinie-
rung durch die Marktgegenseite fehlt es auch bei den 
Verteilnetzbetreibern: Da sich die Verteilnetzgebiete in 
der Schweiz in der Regel nicht überlappen, ist eine End-
kundin resp. ein Endkunde nur an ein Verteilnetz ange-
schlossen. Damit verbleibt den jeweiligen Verteilnetzbe-
treibern als lokal einzigen Anbietern von Erdgasverteil-
dienstleistungen genügend Spielraum, um ihre Interes-
sen gegenüber den Netzkunden einseitig durchzuset-
zen.104 

103. Der Betrieb des Transportnetzes und des Verteil-
netzes für Erdgas können in aller Regel als natürliche 
Monopole angesehen werden, sodass kein wirksamer 
Wettbewerb auf den entsprechenden infrastrukturbezo-
genen Märkten stattfinden kann (vgl. oben Rz 11 und 

nachfolgend Abschnitt B.5.2.2 und Abschnitt B.5.3.2.3). 
Gleichwohl kann bei geeigneter Regulierung des Netz-
zugangs wirksamer Wettbewerb im Bereich der Erdgas-
lieferung – also dem Verkauf von Erdgas an Endkundin-
nen und Endkunden – entstehen.105 

104. Aufgrund dieser Befunde zu den aktuellen Wettbe-
werbsverhältnissen ergibt sich für den vorliegenden Fall, 
dass der ewl-Konzern über eine marktbeherrschende 
Stellung verfügt. Die EGZ ist auf dem Markt für Erdgas-
transport über ihr Hochdruckrohrleitungsnetz und die ewl 
auf dem Markt für Erdgasverteilung über ihr Nieder-
druckrohrleitungsnetz marktbeherrschend. In Bezug auf 
die EGZ wurde bereits im Jahr 2012 in einem Schluss-
bericht des Sekretariats ausgeführt, dass Anhaltspunkte 
für eine marktbeherrschende Stellung auf dem Markt für 
Erdgastransport über ihr Hochdruckrohrleitungsnetz 
vorliegen.106 

B.5.2.2 Potentieller Wettbewerb in den infrastruk-
turbezogenen Märkten 

105. Aufgrund der faktischen Monopolstellung der ewl 
und der EGZ in den Infrastrukturmärkten besteht im 
Bereich des Transports und der Verteilung von Erdgas 
zur Endkundenversorgung auch künftig keine disziplinie-
rende Wirkung durch potentielle Konkurrenzunterneh-
men. Ein Rohrleitungsnetz für den Erdgastransport ist 
als «Essential Facility» zu qualifizieren. Namentlich ist 
kein gleichwertiges Alternativgut vorhanden. Es beste-
hen keine potentiellen Alternativgüter, die eine sachlich 
ausreichende Gleichwertigkeit hinsichtlich ihrer Verwen-
dungsfähigkeit aufweisen und es besteht keine Möglich-
keit zur Herstellung eines gleichwertigen Alternativguts 
mit sinnvollen wirtschaftlichen und/oder sachlichen Mit-
teln innerhalb eines angemessenen Zeitraums (vgl. dazu 
oben Rz 11 f. und ausführlich nachfolgend Abschnitt 
B.5.3.2.3). 

B.5.2.3 Stellung der Marktgegenseite 
106. Die Marktgegenseite der ewl und der EGZ auf den 
Infrastrukturmärkten umfasst sämtliche Netznutzer (Lie-
feranten, Dienstleister sowie Endkundinnen und End-
kunden), welche Erdgas über das Transportnetz der 
EGZ und das Verteilnetz der ewl zu einem bestimmten 
Netzanschlusspunkt transportieren möchten (vgl. oben 
Rz 78 f.).  

107. Analog zu den Erwägungen über die potentielle 
Konkurrenz kann für die Frage der Stellung der Markt-
gegenseite auf das bisherige Verhalten der ewl und der 
EGZ im Kontext mit Netzzugangsgesuchen verwiesen 
werden. Die ewl und die EGZ sind in der Lage, nament-
lich gegenüber Drittlieferanten die Durchleitung über ihre 
Rohrleitungsnetze, um Endkundinnen und Endkunden 
im Netzgebiet der ewl mit Erdgas beliefern zu können, 
zu verweigern. Netznutzer haben keine Substitutions-
möglichkeiten und sind auf den Netzzugang zwecks 
Drittbelieferung angewiesen.  

 
 
104 Vgl. RPW 2014/1, 122 Rz 94, Verbändevereinbarung Erdgas 
Schweiz, m. w. H. 
105 Vgl. RPW 2014/1, 115 Rz 43, Verbändevereinbarung Erdgas 
Schweiz, m. w. H. 
106 Vgl. RPW 2012/3, 467 Rz 70, Erdgas Zentralschweiz AG. 
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108. Es ist daher nicht davon auszugehen, dass die 
Netzbetreiber bei Weiterführung der bisherigen Praxis 
bei der Beurteilung von Netzzugangsgesuchen von der 
Marktgegenseite hinreichend diszipliniert werden könn-
ten. 

B.5.2.4 Zwischenfazit 
109. Die ewl und die EGZ sind auf dem Markt für Erd-
gasverteilung über das Niederdruckrohrleitungsnetz der 
ewl bzw. auf dem Markt für Erdgasverteilung über das 
Hochdruckrohrleitungsnetz der EGZ als marktbeherr-
schend zu qualifizieren.  

B.5.3 Unzulässige Verhaltensweisen 
B.5.3.1 Allgemeines 
110. Gemäss der Generalklausel von Art. 7 Abs. 1 KG 
verhalten sich marktbeherrschende Unternehmen unzu-
lässig, wenn sie durch den Missbrauch ihrer Stellung auf 
dem Markt andere Unternehmen in der Aufnahme oder 
Ausübung des Wettbewerbs behindern oder die Markt-
gegenseite benachteiligen. Es kann zwischen einem 
sog. Behinderungsmissbrauch und einem sog. Benach-
teiligungs- bzw. Ausbeutungsmissbrauch unterschieden 
werden. Eine klare Zuordnung ist nicht in allen Fällen 
möglich, da Geschäftspraktiken von marktbeherrschen-
den Unternehmen zugleich behindernd und ausbeutend 
sein können.107 

111. Das Kartellrecht verbietet eine marktbeherrschende 
Stellung nicht, und eine solche ist für sich allein auch 
nicht missbräuchlich, besteht doch der Sinn des Wett-
bewerbs gerade darin, durch Markterfolg und internes 
Wachstum eine dominierende Stellung zu erreichen. 
Das marktbeherrschende Unternehmen trägt jedoch 
eine besondere Verantwortung für sein Marktverhalten, 
weshalb dem marktbeherrschenden Unternehmen ge-
wisse Verhaltensweisen untersagt sind. Zum Tatbe-
standselement der Marktbeherrschung in Art. 7 Abs. 1 
KG muss daher als zusätzliches Element eine unzuläs-
sige Verhaltensweise hinzutreten. Solche Verhaltens-
weisen setzen ihrerseits einen Missbrauch voraus: 
Missbraucht wird danach die marktbeherrschende Stel-
lung, welche es einem Unternehmen erlaubt, sich unab-
hängig von anderen Marktteilnehmern zu verhalten. Das 
missbräuchliche Verhalten richtet sich entweder gegen 
konkurrierende Unternehmen oder gegen die Marktge-
genseite (d. h. Lieferanten oder Abnehmer des behin-
dernden Unternehmens).108 

112. In Art. 7 Abs. 2 KG hat der Gesetzgeber eine nicht 
abschliessende Liste von Verhaltensweisen aufgestellt, 
die das Verbot von Art. 7 Abs. 1 KG veranschaulichen 
bzw. konkretisieren soll.109 Die Tatbestände von Art. 7 
Abs. 2 KG indizieren jedoch nicht per se eine unzulässi-
ge Verhaltensweise; es müssen vielmehr immer die 
Kriterien der Generalklausel von Art. 7 Abs. 1 KG erfüllt 
sein, damit ein Missbrauch vorliegt.110 

113. Wie es das Bundesgericht im Fall «Publigroupe»111 
festgehalten hat, ist im Einzelfall anhand eines dualen 
Prüfungsmusters zu eruieren, ob ein unzulässiges Ver-
halten bzw. ein Missbrauch vorliegt: Einerseits ist zu 
prüfen, ob eine Verhaltensweise nach Art. 7 Abs. 2 KG 
eine Behinderung bzw. Benachteiligung im Sinne von 
Art. 7 Abs. 1 KG darstellt. Andererseits sind mögliche 

Rechtfertigungsgründe (sog. «Legitimate Business 
Reasons») zu prüfen. Unzulässiges Verhalten liegt dann 
vor, wenn kein sachlicher Grund für die Benachteiligung 
bzw. Ausbeutung oder die Behinderung vorliegt. Solche 
Gründe liegen insbesondere dann vor, wenn sich das 
betreffende Unternehmen auf kaufmännische Grundsät-
ze (z. B. Verlangen der Zahlungsfähigkeit des Vertrags-
partners) stützen kann. Andere sachliche Gründe sind 
etwa veränderte Nachfrage, Kosteneinsparungen, admi-
nistrative Vereinfachungen, Transport- und Vertriebskos-
ten oder technische Gründe.112 

114. Gestützt darauf unterscheidet Art. 7 Abs. 1 KG zwei 
Formen des Missbrauchs: Durch den Missbrauch kön-
nen einerseits andere Unternehmen in der Aufnahme 
oder Ausübung des Wettbewerbs behindert werden (Be-
hinderungsmissbrauch). Unter den Begriff der Behinde-
rung der Ausübung des Wettbewerbs lassen sich eine 
Vielzahl von Formen subsumieren: disziplinierende Be-
hinderung, die marktliche Errungenschaften von Konkur-
renten zu zerstören sucht, die preisliche Behinderung 
und die strategische Behinderung, die andere Wettbe-
werbsparameter als den Preis betrifft. Bei der Behinde-
rung sowohl in der Aufnahme als auch in der Ausübung 
des Wettbewerbs spielt es keine Rolle, ob sich diese auf 
dem Markt des Marktbeherrschers oder auf einem vor- 
bzw. nachgelagerten Markt aktualisiert. Durch den Miss-
brauch kann andererseits die Marktgegenseite (d. h. 
Lieferanten oder Abnehmer des behindernden Unter-
nehmens) benachteiligt werden (Benachteiligungs- bzw. 
Ausbeutungsmissbrauch), indem dieser ausbeuterische 
Geschäftsbedingungen oder Preise aufgezwungen wer-
den. Einen typischen Ausbeutungsmissbrauch stellt 
deshalb die Erzwingung unangemessener Preise oder 
sonstiger unangemessener Geschäftsbedingungen 
(Art. 7 Abs. 2 Bst. c KG) dar. Charakteristisch für die 
Kategorie des Ausbeutungsmissbrauchs ist das Streben 
des marktbeherrschenden Unternehmens nach ökono-
mischen Vorteilen durch eine Beeinträchtigung der Inte-
ressen von Handelspartnern und Verbrauchern unter 
Ausnutzung seiner marktbeherrschenden Stellung. Be-
hinderungsmissbrauch umfasst dagegen sämtliche Mas-
snahmen beherrschender Unternehmen ausserhalb 
eines fairen Leistungswettbewerbs, die sich unmittelbar 
gegen aktuelle und potentielle Wettbewerber richten und 
diese in ihren Handlungsmöglichkeiten auf dem be-
herrschten Markt oder benachbarten Märkten einschrän-
ken.113 

 

 
107 Vgl. RPW 2010/1, 166 Rz 322, Preispolitik Swisscom ADSL; vgl. 
auch BGE 139 I 72, E. 10.1.1, Publigroupe SA et al./WEKO. 
108 Vgl. RPW 2016/4, 996 f. Rz 606, Sport im Pay-TV; BGE 139 I 72, E. 
10.1.1 (= RPW 2013/1, 130 f. E. 10.1.1), Publigroupe SA et al./WEKO, 
m. w. H.; Urteil des BVGer B-831/2011 vom 18.12.2018, E. 510 ff., 
Sanktionsverfügung – DCC. 
109 Vgl. RPW 2012/3, 467 Rz 71, Erdgas Zentralschweiz AG; Botschaft 
KG 1995, BBl 1995 468, 570. 
110 Vgl. Botschaft KG 1995, BBl 1995 I 468, 570; RPW 2004/2, 368 
Rz 57 Produktebündel «Talk & Surf». 
111 BGE 139 I 72, Publigroupe SA et al./WEKO. 
112 Vgl. RPW 2016/4, 997 Rz 607, Sport im Pay-TV. 
113 Vgl. RPW 2016/4, 997 Rz 607, Sport im Pay-TV; BGE 139 I 72, E. 
10.1.1 (= RPW 2013/1, 130 f. E. 10.1.1), Publigroupe SA et al./WEKO, 
m. w. H.; Urteil des BVGer B-831/2011 vom 18.12.2018, E. 510 ff., 
Sanktionsverfügung – DCC. 
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115. Gewisse Verhaltensweisen von marktbeherrschen-
den Unternehmen können zugleich behindernd und be-
nachteiligend (ausbeutend) sein; insofern ist es für die 
Frage des Missbrauchs grundsätzlich irrelevant, ob eine 
zu beurteilende Verhaltensweise dem Begriff Behinde-
rungs- bzw. Ausbeutungsmissbrauch zugewiesen wer-
den kann, welchem ohnehin nur heuristischer Wert zu-
kommt. Massgebend ist aber allemal, dass die Miss-
bräuchlichkeit der strittigen Verhaltensweise aufgrund 
der Einzelfallanalyse festgestellt wird. Praktiken von 
marktbeherrschenden Unternehmen können zudem 
mehrere Tatbestandsvarianten von Art. 7 Abs. 2 KG 
betreffen. Dies ist sowohl der Fall, wenn eine Verhal-
tensweise zugleich mehrere Tatbestandsvarianten er-
füllt, als auch, wenn verschiedene Verhaltensweisen je 
verschiedene Tatbestandsvarianten erfüllen.114 

116. Vorliegend geht es zusammengefasst darum, dass 
die ewl und die EGZ Drittlieferanten und potentiellen 
Konkurrenten der ewl in Bezug auf bestimmte Endkun-
dinnen und Endkunden in deren Netzgebiet, welche die 
Anforderungen der Verbändevereinbarung nicht erfüllen, 
den Netzzugang verweigern. Es könnte somit insofern 
ein Behinderungsmissbrauch im Sinne einer Geschäfts-
verweigerung nach Art. 7 Abs. 2 Bst. a KG vorliegen, als 
dass Drittlieferanten in der Aufnahme oder Ausübung 
des Wettbewerbs auf dem Markt für Erdgaslieferung an 
diese Endkundinnen und Endkunden behindert werden. 
Zudem könnte ein potentieller Behinderungsmissbrauch 
im Sinne einer Diskriminierung von Handelspartnern 
nach Art. 7 Abs. 2 Bst. b KG darin erblickt werden, dass 
der Anzeiger und die […] in der Stadt Luzern sowie wei-
tere wechselwillige Endkundinnen und Endkunden im 
Netzgebiet der ewl, welche die Anforderungen der Ver-
bändevereinbarung nicht erfüllen, aufgrund der Durchlei-
tungsverweigerung der ewl und der EGZ keine Wahl-
möglichkeit hinsichtlich ihres Erdgaslieferanten haben 
und aufgrund des faktischen Versorgungsmonopols der 
ewl ausschliesslich durch diese beliefert werden können. 
Im Gegensatz hierzu steht die Möglichkeit zur Drittbelie-
ferung jenen Endkundinnen und Endkunden offen, die 
gemäss Verbändevereinbarung netzzugangsberechtigt 
sind. Ebenfalls könnte ein Behinderungsmissbrauch im 
Sinne von Art. 7 Abs. 2 Bst. e KG darin erblickt werden, 
dass namentlich Drittlieferanten aufgrund der bisherigen 
Praxis der Verfügungsadressatinnen in ihrem Erdgasab-
satz eingeschränkt werden, weil sie gemäss der Ver-
bändevereinbarung nicht netzzugangsberechtigte End-
kundinnen und Endkunden im Netzgebiet der ewl nicht 
versorgen können. 

117. Aus der nachfolgenden Prüfung ergibt sich, dass 
ein Verstoss gegen Art. 7 Abs. 2 Bst. a i. V. m. Art. 7 
Abs. 1 KG vorliegt. Insofern kann auf die Prüfung einer 
zusätzlichen Verwirklichung von weiteren Missbrauchs-
formen verzichtet werden.115 Dabei ist zudem zu berück-
sichtigen, dass vorliegend eine EvR mit den Verfü-
gungsadressatinnen abgeschlossen wird (vgl. Abschnitt 
B.6.1). Damit ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass die 
WEKO künftig im Rahmen von Untersuchungen betref-
fend Netzzugangsverweigerungen durch Gasnetzbetrei-
ber zusätzlich das Vorliegen weiterer Tatbestandvarian-
ten von Art. 7 Abs. 2 KG prüfen und gegebenenfalls 
bejahen könnte.  

B.5.3.2 Verweigerung von Geschäftsbeziehungen 
(Art. 7 Abs. 2 Bst. a KG) 

B.5.3.2.1  Voraussetzungen 
118. Auch für ein marktbeherrschendes Unternehmen 
gilt das Prinzip der Vertragsfreiheit.116 Art. 7 Abs. 2 
Bst. a i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG stellt jedoch eine Aus-
nahme dazu dar, sofern der Wettbewerb auf dem vor- 
oder nachgelagerten Markt erschwert oder behindert 
wird. Diesbezüglich werden auch spezifischere Verhal-
tensweisen erfasst, wie die Weigerung, den Zugang zu 
einer wesentlichen Einrichtung (Essential Facility) zu 
gewähren, die für ein Unternehmen zur Herstellung be-
stimmter Produkte oder zur Erbringung bestimmter 
Dienstleistungen unerlässlich ist.117 

119. Ungeachtet einer einheitlichen Zuordnung zum 
Regelbeispiel von Art. 7 Abs. 2 Bst. a KG bedarf es einer 
Differenzierung zur Feststellung, welche Tatbestands-
merkmale bei den einzelnen Missbrauchsvarianten einer 
Geschäftsverweigerung zur Anwendung gelangen.118 
Allerdings ist gemäss jüngster Rechtsprechung des 
BVGer die Aufstellung eines abschliessenden Kanons 
an Prüfungspunkten für die Gesamtheit der Sachver-
haltskonstellationen einer Geschäftsverweigerung aus-
zuschliessen.119 

120. Um die vorliegend angezeigten Geschäftsverweige-
rungen auf ihre Missbräuchlichkeit hin zu prüfen, erfolgt 
eine Vorgehensweise anhand der bisherigen Praxis der 
WEKO und der Rechtsprechung des BVGer.120 Diese 
Vorgehensweise fasst die einzelnen vom BVGer ge-
nannten Kriterien als mögliche Tatbestandsmerkmale 
zusammen (vgl. auch Fn 122-125).121 Demzufolge ist 
von einer missbräuchlichen Verweigerung von Ge-
schäftsbeziehungen im Sinne des Gesetzes auszuge-
hen, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen. 

 

 

 
114 Vgl. RPW 2016/4, 997 Rz 608, Sport im Pay-TV; BGE 139 I 72, E. 
10.1.1 (= RPW 2013/1, 130 f. E. 10.1.1), Publigroupe SA et al./WEKO, 
m. w. H.; Urteil des BVGer B-831/2011 vom 18.12.2018, E. 510 ff., 
Sanktionsverfügung – DCC. 
115 Vgl. Urteil des BVGer B-831/2011 vom 18.12.2018, E. 1423 ff., 
Sanktionsverfügung – DCC. 
116 Vgl. Urteil des BVGer B-831/2011 vom 18.12.2018, E. 776 f., Sank-
tionsverfügung – DCC. 
117 Vgl. BSK KG-MARC AMSTUTZ/BLAISE CARRON (Fn 61), Art. 7 KG N 
72 und 121 ff; LUCA STÄUBLE/FELIXSCHRANER, in: Roger Zäch et al. 
(Hrsg.), Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbsbe-
schränkungen, 2018 (zit. DIKE KG), Art. 7 N 229 ff. 
118 Vgl. Urteil des BVGer B-831/2011 vom 18.12.2018, E. 792, Sankti-
onsverfügung – DCC. 
119 Vgl. Urteil des BVGer B-831/2011 vom 18.12.2018, E. 797, Sankti-
onsverfügung – DCC. 
120 Vgl. RPW 2016/4, 998 Rz 615, Sport im Pay-TV; RPW 2011/1, 144 
f. Rz 306 ff., SIX/Terminals mit Dynamic Currency Conversion (DCC); 
BSK KG-AMSTUTZ/CARRON (Fn 61), Art. 7 KG N 121 ff.; Urteil des 
BVGer B-831/2011 vom 18.12.2018, E. 800, Sanktionsverfügung – 
DCC. 
121 Zu den Kriterien ist gemäss BVGer zu beachten, dass die Auflistung 
dieser Sachpunkte lediglich ihrer Bedeutung in der bisherigen Wettbe-
werbspraxis entspricht. Vorderhand sei dabei unbeachtlich, inwieweit 
einzelne der vorgenannten Kriterien unter dogmatischen Gesichts-
punkten allenfalls zusammengefasst werden sollten oder nicht; vgl. 
Urteil des BVGer B-831/2011 vom 18.12.2018, E. 802, Sanktionsver-
fügung – DCC. 
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• Die anvisierte Verhaltensweise besteht in einer Ver-
weigerung, Geschäftsbeziehungen zu unterhalten.122 

• Die Verweigerung betrifft einen Input, der objektiv 
notwendig ist, um auf einem nachgelagerten oder 
benachbarten Markt wirksam konkurrieren zu kön-
nen.123 

• Die Verweigerung ist geeignet, den Wettbewerb zu 
behindern.124 

• Die Verweigerung lässt sich nicht durch «Legitimate 
Business Reasons» begründen.125 

121. Die weiteren vom BVGer genannten möglichen 
Kriterien «immaterialgüterrechtliche Rechtsposition», 
«Produktneuheit» sowie «Entgeltregelung» bilden dem-
gegenüber besondere Tatbestandsmerkmale, die nur bei 
bestimmten Missbrauchsvarianten oder in unterschiedli-
cher inhaltlicher Ausgestaltung bei den verschiedenen 
Missbrauchsvarianten einer Geschäftsverweigerung 
Anwendung finden.126 Im vorliegenden Fall sind diese 
Kriterien nicht entscheidrelevant. 

B.5.3.2.2  Geschäftsverweigerung  
122. Zunächst ist erforderlich, dass eine Geschäftspart-
nerin oder ein Geschäftspartner versucht hat, eine Ge-
schäftsbeziehung aufzubauen und zu diesem Zweck mit 
dem marktbeherrschenden Unternehmen kommuniziert 
hat.127 Der Begriff «Geschäftsbeziehung» umfasst dabei 
jede Art von rechtlichen oder tatsächlichen Verbindun-
gen zwischen einem marktbeherrschenden Unterneh-
men und anderen Wirtschaftsteilnehmern.128 

123. Aufgrund des vorangehend festgestellten rechtser-
heblichen Sachverhalts (vgl. oben Abschnitte A.1.1 und 
A.1.2) kommt vorliegend die Missbrauchsvariante der 
Zugangsverweigerung in Betracht. Bei einer Zugangs-
verweigerung ist die Geschäftsbeziehung auf die tat-
sächlich gewährte Möglichkeit zur Nutzung einer we-
sentlichen Einrichtung des marktbeherrschenden Unter-
nehmens ausgerichtet, wodurch diese für den Initiator 
zugänglich gemacht werden soll (Essential Facility).129 
Als Einrichtungen in diesem Sinne sind insbesondere 
Anlagen in Gestalt von singulären Infrastrukturanlagen 
oder Infrastrukturnetzen zu qualifizieren. Erfasst werden 
z. B. Seehäfen sowie Telekommunikations-, Strom- oder 
Gasnetze.130 

124. Das Eingehungsverlangen des Initiators bildet den 
Ausgangspunkt einer Geschäftsverweigerung und es ist 
deshalb für den Beginn einer Geschäftsverweigerung 
massgebend.131 Mit ihren schriftlichen Netzzugangsge-
suchen (vgl. oben A.1.1 und A.1.2) haben sowohl der 
Anzeiger als auch die Enerprice (als gewünschte Erd-
gaslieferantin der […]) als potentielle Geschäftspartner 
der ewl und der EGZ erklärt, dass sie mit den Verfü-
gungsadressatinnen eine Geschäftsbeziehung eingehen 
möchten. Sie haben damit ihr Eingehungsverlangen 
hinreichend kundgetan. 

125. Weiter ist eine Ablehnungshandlung des marktbe-
herrschenden Unternehmens hinsichtlich der Nutzung 
der wesentlichen Einrichtung erforderlich.132 Vorliegend 
haben die ewl und die EGZ die Netzzugangsgesuche 
des Anzeigers und der Enerprice zur Durchleitung über 
ihre Netze verweigert. Diese Zugangsverweigerung fand 

durch schriftliche Ablehnung der Netzzugangsgesuche 
statt (vgl. oben A.1.1 und A.1.2.).  

126. Somit sind die Netzzugangsverweigerungen der 
ewl und der EGZ als Geschäftsverweigerung zu qualifi-
zieren. 

B.5.3.2.3  Von der Verweigerung betroffener Input 
127. Die Verweigerung eines Inputs ist insbesondere 
dann problematisch, wenn er für ein Unternehmen ob-
jektiv notwendig ist, um auf einem Markt wirksam kon-
kurrieren zu können. Dies bedeutet nicht, dass ohne den 
verweigerten Input kein Wettbewerber in der Lage wäre, 
auf dem nachgelagerten Markt zu überleben oder in 
diesen einzutreten. Ein Input ist vielmehr dann als not-
wendig anzusehen, wenn es für den nachgelagerten 
Markt kein tatsächliches oder potentielles Substitut gibt, 
das die Wettbewerber verwenden könnten, um die nega-
tiven Folgen der Verweigerung wenigstens langfristig 
aufzufangen (z. B. durch Duplizierung des Inputs).133 

 
 
122 Vgl. RPW 2016/4, 998 Rz 615, Sport im Pay-TV. Dieser Vorausset-
zung können die vom BVGer aufgelisteten notwendigen Kriterien 
«potentielle oder bestehende Geschäftsbeziehung», «Verlangen auf 
Eingehung einer Geschäftsbeziehung», «Ablehnungshandlung» und 
«Besonderheiten des Einzelfalles» zugewiesen werden; vgl. Urteil des 
BVGer B-831/2011 vom 18.12.2018, E. 800 f., Sanktionsverfügung – 
DCC. 
123 Vgl. RPW 2016/4, 998 Rz 615, Sport im Pay-TV. Zu dieser Voraus-
setzung können vorliegend etwa die vom BVGer genannten Kriterien 
«marktbeherrschende Stellung und massgebliche Märkte» und «Uner-
lässlichkeit des Einsatzgutes» gezählt werden; vgl. Urteil des BVGer B-
831/2011 vom 18.12.2018, E. 800 f., Sanktionsverfügung – DCC. 
124 Vgl. RPW 2016/4, 998 Rz 615, Sport im Pay-TV. Diese Vorausset-
zung entspricht dem vom BVGer aufgelisteten notwendigen Kriterium 
«Wettbewerbsverfälschung»; vgl. Urteil des BVGer B-831/2011 vom 
18.12.2018, E. 800 f., Sanktionsverfügung – DCC. 
125 Vgl. RPW 2016/4, 998 Rz 615, Sport im Pay-TV. Diese Vorausset-
zung stimmt mit dem vom BVGer aufgelisteten notwendigen Kriterium 
«Fehlen einer sachlich angemessenen Rechtfertigung» überein; vgl. 
Urteil des BVGer B-831/2011 vom 18.12.2018, E. 800 f., Sanktionsver-
fügung – DCC. 
126 Vgl. Urteil des BVGer B-831/2011 vom 18.12.2018, E. 801, Sankti-
onsverfügung – DCC. 
127 Vgl. RPW 2016/4, 998 Rz 616, Sport im Pay-TV; RPW 2011/1, 145 
Rz 309, SIX/Terminals mit Dynamic Currency Conversion (DCC), 
m. w. H. 
128 Vgl. Urteil des BVGer B-831/2011 vom 18.12.2018, E. 845, Sankti-
onsverfügung – DCC. 
129 Vgl. BGE 129 II 497 E. 6.5; Urteil des BVGer B-831/2011 vom 
18.12.2018, E. 851, Sanktionsverfügung – DCC. 
130 Vgl. Urteil des BVGer B-831/2011 vom 18.12.2018, E. 852, Sankti-
onsverfügung – DCC. 
131 Vgl. Urteil des BVGer B-831/2011 vom 18.12.2018, E. 876, Sankti-
onsverfügung – DCC. 
132 Vgl. Urteil des BVGer B-831/2011 vom 18.12.2018, E. 890 ff., Sank-
tionsverfügung – DCC. 
133 Vgl. RPW 2016/4, 999 Rz 627, Sport im Pay-TV; RPW 2011/1, 149 
Rz 332, SIX/Terminals mit Dynamic Currency Conversion (DCC), mit 
Hinweisen auf die Mitteilung der Kommission – Erläuterungen zu den 
Prioritäten der Kommission bei der Anwendung von Artikel 82 des EG-
Vertrags auf Fälle von Behinderungsmissbrauch durch marktbeherr-
schende Unternehmen, ABl. C 45 vom 24.2.2009 (zit. Mitteilung zu Art. 
82 EGV), 19 Rz 83; DIKE KG-STÄUBLE/SCHRANER (Fn 117), Art. 7 N 
239. Zu streng daher BSK KG-Amstutz/Carron (Fn 61), Art. 7 KG 
N 125, welche verlangen, dass die wirtschaftliche Tätigkeit des Wett-
bewerbers ohne den Input unzumutbar oder unmöglich sein muss. 
Dies könnte in dem Sinne verstanden werden, dass alle Wettbewerber 
vom nachgelagerten Markt ausgeschlossen werden müssen. Ein 
solches Erfordernis würde dazu führen, dass nur noch die Wettbe-
werbsbeseitigung, nicht aber die Wettbewerbsbehinderung erfasst 
würde, was dem Wortlaut von Art. 7 KG widerspricht. 
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128. Mit Blick auf die Rechtsprechung und die Literatur 
stellt das BVGer fest, dass bei der Missbrauchsvariante 
einer Zugangsverweigerung das Merkmal der Unerläss-
lichkeit des Einsatzgutes, welches vorliegend im Rah-
men des von der Verweigerung betroffenen Inputs ge-
prüft wird, eine notwendige Voraussetzung für deren 
Verwirklichung bildet.134 

129. Gemäss der Rechtsprechung des BVGer ist der 
Grad der Unerlässlichkeit im Hinblick darauf zu bestim-
men, welche Anforderungen an die Möglichkeit einer 
Substitution des Einsatzguts durch Alternativgüter be-
stehen und in welchem Ausmass die Initiatoren dement-
sprechend auf den Erhalt des Einsatzgutes angewiesen 
sind.135 

130. Die Botschaft zum Kartellgesetz 1995 führt im Zu-
sammenhang mit Verweigerungen von Geschäftsbezie-
hungen aus: «Ein rechtlicher oder faktischer Kontrahie-
rungszwang ist etwa dann gegeben, wenn ein Unter-
nehmen ein öffentlich-rechtliches Monopol besitzt oder 
wenn es als einziges über Einrichtungen verfügt, die zur 
Erbringung bestimmter Dienstleistungen oder zur Her-
stellung bestimmter Produkte unerlässlich sind.»136 Der 
Inhalt des Tatbestandsmerkmals der Unerlässlichkeit 
kann wie folgt umschrieben werden: Die Ausübung einer 
wirtschaftlichen Tätigkeit ist für den Initiator ohne das 
jeweilige Einsatzgut nicht möglich bzw. nicht zumutbar, 
weil (i) ein gleichwertiges Alternativgut nicht vorhanden 
ist, oder (ii) potentielle Alternativgüter keine sachlich 
ausreichende Gleichwertigkeit hinsichtlich ihrer Verwen-
dungsfähigkeit aufweisen, sowie (iii) keine Möglichkeit 
zur Herstellung eines gleichwertigen Alternativguts mit 
sinnvollen Wirtschaftlichen und/oder sachlichen Mitteln 
innerhalb eines angemessenen Zeitraums besteht.137 

131. Der Zugang zu den Netzen der Verfügungsadres-
satinnen zur Nutzung für den Erdgastransport bzw. die 
Erdgasverteilung stellt offenkundig einen essentiellen 
Input zur Belieferung von Endkundinnen und Endkunden 
mit Erdgas auf den nachgelagerten Liefermärkten dar. 
Drittlieferanten sind zwingend auf die Nutzung des Rohr-
leitungsnetzes, an welchem die zu versorgende End-
kundin resp. der zu versorgende Endkunde angeschlos-
sen ist, sowie der diesem vorgelagerten Netze angewie-
sen, um Erdgas zu dieser Kundin resp. zu diesem Kun-
den transportieren zu können (vgl. oben Rz 11 f. und 
102 f.). Insofern besteht ein Zusammenhang zwischen 
der Inanspruchnahme der Rohrleitungsnetze der ewl 
und der EGZ sowie der Belieferung von Endkundinnen 
und Endkunden im Netzgebiet der ewl mit Erdgas, da 
letzteres nicht ohne die Gewährung des Netzzugangs 
erfolgen kann. Der Bau von parallelen Rohrleitungsnet-
zen wäre wirtschaftlich unsinnig und wohl auch rechtlich 
nicht möglich, da die Konzession zur Nutzung des öf-
fentlichen Grundes bereits den angestammten Netzbe-
treibern erteilt wurde. Falls von Drittlieferanten initiierte 
Netzzugangsgesuche verweigert werden, bestehen für 
diese somit keine zumutbaren Alternativen, um Erdgas 
zu Endkundinnen und Endkunden im Netzgebiet der ewl 
transportieren zu können. Somit sind die Anforderungen 
an die Unerlässlichkeit eines objektiv notwendigen Ein-
satzguts vorliegend erfüllt. 

132. Der Zugang zu den Netzen der EGZ und der ewl zu 
deren Nutzung für den Transport und die Verteilung von 

Erdgas zu Endkundinnen und Endkunden stellt somit 
einen objektiv notwendigen Input dar, der unerlässlich 
ist, damit die Enerprice sowie weitere Drittlieferanten die 
Endkundinnen und Endkunden im Netzgebiet der ewl mit 
Erdgas beliefern können.  

B.5.3.2.4  Eignung zur Wettbewerbsbehinderung 
133. Gemäss Praxis der WEKO liegt eine missbräuchli-
che Verhaltensweise nicht erst dann vor, wenn andere 
Unternehmen von der Aufnahme oder Ausübung des 
Wettbewerbs ausgeschlossen werden. Es genügt, wenn 
eine Behinderung den wirksamen Wettbewerb ein-
schränkt.138 

134. Für die Erfüllung des Tatbestandsmerkmals der 
Wettbewerbsverfälschung müssen keine tatsächlichen 
Auswirkungen nachgewiesen werden.139 Entsprechend 
ist nachfolgend die Eignung zu prüfen.  

135. Die Feststellung einer Zugangsverweigerung setzt 
dabei keine vollständige Aufhebung des Wettbewerbs 
auf dem relevanten Markt voraus,140 wenngleich es bei 
Zugangsverweigerungen zu wesentlichen Einrichtungen 
gegenüber sämtlichen aktuellen oder potentiellen Wett-
bewerbern zwangsläufig zu einer vollständigen Beseiti-
gung des Wettbewerbs auf dem Sekundärmarkt, der auf 
der Nutzung der jeweiligen Infrastruktureinrichtung auf-
baut, führt.141 

136. Die Verweigerung des Netzzugangs hinsichtlich der 
Belieferung von Endkundinnen und Endkunden im Netz-
gebiet der ewl, welche die Bedingungen der Verbände-
vereinbarung nicht erfüllen, hat einen direkten Effekt auf 
die Wettbewerbssituation auf dem nachgelagerten Markt 
für Erdgaslieferung an diese Endkundinnen und End-
kunden. Da deren Belieferung nur möglich ist, wenn für 
die Durchleitung des Erdgases bis zum Hausanschluss 
die Rohrleitungsnetze der ewl und der EGZ genutzt wer-
den können, ist die Verweigerung des Netzzugangs im 
Mindesten dazu geeignet, Drittlieferanten, zu welchen 
vorliegend die Enerprice gehört, in der Aufnahme des 
Wettbewerbs zu behindern. Die ewl und die EGZ können 
mittels ihrer marktbeherrschenden Stellung in den vorge-
lagerten Infrastrukturmärkten den Eintritt weiterer Anbie-
ter in den Markt für Erdgaslieferung an gemäss der Ver-
bändevereinbarung nicht netzzugangsberechtigte End-
kundinnen und Endkunden im Netzgebiet der ewl ver-
unmöglichen und den Wettbewerb beseitigen (vgl. oben 
Rz 11 f. und 102 f.).  

 

 

 
134 Vgl. Urteil des BVGer B-831/2011 vom 18.12.2018, E. 977, Sankti-
onsverfügung – DCC. 
135 Vgl. Urteil des BVGer B-831/2011 vom 18.12.2018, E. 974, Sankti-
onsverfügung – DCC. 
136 Vgl. Botschaft zum KG, BBI 1995, 571. 
137 Vgl. Urteil des BVGer B-831/2011 vom 18.12.2018, E. 993, Sankti-
onsverfügung – DCC, m. w. H. 
138 Vgl. RPW 2016/4, 1002 Rz 652, Sport im Pay-TV. 
139 Vgl. Urteil des BVGer B-831/2011 vom 18.12.2018, E. 1207, Sank-
tionsverfügung – DCC. 
140 Vgl. Urteil des BVGer B-831/2011 vom 18.12.2018, E. 1157, Sank-
tionsverfügung – DCC, m. w. H. 
141 Vgl. Urteil des BVGer B-831/2011 vom 18.12.2018, E. 1159, Sank-
tionsverfügung – DCC, m. w. H. 
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137. Durch die Wettbewerbsbeseitigung auf dem rele-
vanten Erdgasliefermarkt wurden Drittlieferanten in ihrer 
Geschäftstätigkeit eingeschränkt. Das Tatbestandsele-
ment der Eignung zur Wettbewerbsbehinderung ist da-
mit erfüllt. 

138. Da ein missbräuchliches Verhalten angesichts der 
ohnehin bereits bestehenden Beeinträchtigung des wirk-
samen Wettbewerbs keine Anwendung von bestimmten 
Erheblichkeitsschwellen voraussetzt, führt bereits eine 
Einschränkung der Geschäftstätigkeit des nachfragen-
den Unternehmens zu einer nachteiligen Einwirkung, die 
es im Hinblick auf die Sicherung des Wettbewerbs zu 
berücksichtigen gilt.142 Insofern ist vorliegend ein miss-
bräuchliches Verhalten nicht aufgrund der Tatsache 
ausgeschlossen, dass die Verfügungsadressatinnen, 
soweit bekannt, bislang lediglich einzelne Durchlei-
tungsgesuche zur Drittbelieferung über ihre Rohrlei-
tungsnetze abgelehnt haben. 

B.5.3.2.5  Sachliche Rechtfertigungsgründe 
B.5.3.2.5.1 Allgemeines 
139. Das Verhalten eines marktbeherrschenden Unter-
nehmens ist nur dann missbräuchlich, wenn es sich 
nicht durch sachliche Gründe («Legitimate Business 
Reasons») rechtfertigen lässt.143 Die Praxis der WEKO 
nimmt diesbezüglich auch Bezug auf die entsprechende 
Praxis der EU-Kommission.144 Im Rahmen der rechtli-
chen Beurteilung eines marktmissbräuchlichen Verhal-
tens durch ein marktbeherrschendes Unternehmen in 
einem behördlichen oder gerichtlichen Kartellverfahren 
mit oder ohne Sanktionierung ist die Wettbewerbspraxis 
der Europäischen Union prinzipiell rechtsvergleichend 
mit Ausnahmevorbehalt zu berücksichtigen.145 

140. Die EU-Kommission unterscheidet zwischen der 
objektiven Notwendigkeit und dem Vorliegen von Effizi-
enzvorteilen. Legitime Gründe liegen dementsprechend 
vor, wenn das Verhalten objektiv notwendig und verhält-
nismässig ist oder wenn dadurch Effizienzvorteile erzielt 
werden, die etwaige wettbewerbsbeschränkende Aus-
wirkungen aufwiegen.146 Art. 7 KG bezeichnet keine 
bestimmten Rechtfertigungsgründe; vielmehr handelt es 
sich bei der Berücksichtigung von Rechtfertigungsgrün-
den um ein ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal, das 
im Hinblick auf die erforderliche Abgrenzung zwischen 
einem zulässigen und einem wettbewerbswidrigen Ver-
halten heranzuziehen ist.147 

141. Als legitime Gründe kommen zunächst betriebs-
wirtschaftliche Gründe («kaufmännische Grundsätze»148) 
in Frage. Solche sind gegeben, wenn die Verhaltenswei-
se objektiv notwendig ist.149 Ob ein Verhalten objektiv 
notwendig und verhältnismässig ist, muss anhand von 
Faktoren geprüft werden, die vom marktbeherrschenden 
Unternehmen unabhängig sind (z. B. Gesundheits-
schutz- und Sicherheitsstandards).150 Eine Rechtferti-
gung kommt nur dann in Frage, wenn der Grundsatz der 
Verhältnismässigkeit eingehalten wird. Dies bedeutet 
namentlich, dass keine alternativen Verhaltensweisen 
zur Verfügung standen, welche sich weniger wettbe-
werbsverfälschend ausgewirkt hätten («Gebot der Uner-
lässlichkeit»).151 

142. Weiter kommen wie erwähnt auch Effizienzgründe 
in Frage.152 

143. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts sind 
an die Rechtfertigung einer Zugangsverweigerung zu 
einem Netzwerk («Essential Facility») aufgrund der qua-
lifizierten Abhängigkeit von der Einrichtung hohe Anfor-
derungen zu stellen. Die Verweigerung beziehungsweise 
Einschränkung von Geschäftsbeziehungen im Sinne von 
Art. 7 Abs. 2 Bst. a i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG kann aber 
insbesondere dann sachlich gerechtfertigt sein, wenn 
Kapazitätsengpässe oder technische Probleme vorlie-
gen153 beziehungsweise «wenn die wirtschaftlichen Leis-
tungen des Kunden objektiv nicht mehr genügen oder 
wenn die Abnahme- oder Lieferpolitik des Kunden derart 
geändert wird, dass sie vom Marktbeherrscher aus öko-
nomischen Gründen nicht mehr getragen werden 
kann».154 Überdies kann eine Zugangsverweigerung, die 
nachweislich zu besserer Qualität bzw. besseren Prei-
sen für die Konsumenten führt, einen potentiellen Kar-
tellrechtsverstoss sachlich rechtfertigen.155 Sodann ist im 
Zusammenhang mit einer Zugangsverweigerung zu 
einer wesentlichen Einrichtung insbesondere zu prüfen, 
ob diese zum Schutz von Investitionen oder zur Gewähr-
leistung der Innovationsanreize für das marktbeherr-
schende Unternehmen notwendig ist.156 Vor diesem 
Hintergrund, d. h. zur Sicherstellung von Investitions- 
und Innovationsanreizen, kann einem marktbeherr-
schenden Unternehmen allenfalls die Möglichkeit ge-
währt werden, die Belieferung an Dritte für eine be-
stimmte Mindestperiode zu verweigern, damit sich die 
Investitionen bezahlt machen können, selbst wenn ein 
solches Verhalten zu einer zeitweisen Beeinträchtigung 
des wirksamen Wettbewerbs führt.157 

 

 
142 Vgl. Urteil des BVGer B-831/2011 vom 18.12.2018, E. 1180, Sank-
tionsverfügung – DCC. 
143 Vgl. RPW 2016/4, 1006 Rz 679, Sport im Pay-TV, m. w. H. 
144 Vgl. RPW 2016/4, 1006 Rz 679, Sport im Pay-TV, m. w. H. 
145 Vgl. Urteil des BVGer B-831/2011 vom 18.12.2018, E. 512, Sankti-
onsverfügung – DCC. 
146 Vgl. Mitteilung zu Art. 82 EGV (Fn 133), Rz 28. 
147 Vgl. Urteil des BVGer B-831/2011 vom 18.12.2018, E. 1242, Sank-
tionsverfügung – DCC. 
148 Vgl. Botschaft zum KG 1995, BBl 1995 I 468, 569. 
149 Vgl. Mitteilung zu Art. 82 EGV (Fn 133), Rz 28 ff. 
150 Vgl. Mitteilung zu Art. 82 EGV (Fn 133), Rz 29. 
151 Vgl. BSK KG-AMSTUTZ/CARRON (Fn 61), Art. 7 KG N 69 ff. und 135; 
EVELYNE CLERC/PRANVERA KËLLEZI, in: Droit de la concurrence, Com-
mentaire romand, Martenet/Bovet/Tercier (Hrsg.), 2e édition, 2013, 
Art. 7 LCart N 83; Mitteilung zu Art. 82 EGV (Fn 133), Rz 29 ff. 
152 Vgl. RPW 2016/4, 1006 Rz 680, Sport im Pay-TV; RPW 2004/3, 
798 ff., Rz 69 ff., Ticketcorner; Mitteilung zu Art. 82 EGV (Fn 133), 
Rz 30. Vgl. zum Ganzen ausführlich: DIKE KG-STÄUBLE/SCHRANER 
(Fn 117), Art. 7 N 109 ff.; BSK KG-AMSTUTZ/CARRON (Fn 61), Art. 7 KG 
N 63 ff. 
153 Vgl. BGE 129 II 497, 540 f. E. 6.5.4 (= RPW 2003/4, 962 f.), Entre-
prises Electriques Fribourgeoises (EEF)/Watt Suisse AG, Fédération 
des Coopératives Migros; BORER (Fn 69), Art. 7 N 14. 
154 Vgl. Botschaft zum KG 1995, BBl 1995 I 468, 571; zum Ganzen vgl. 
auch RPW 2011/2, 341 Rz 69, Gutachten betr. Gebühren für die Liefe-
rung von Elektrizität. 
155 Vgl. BGE 129 II 497, 540 f. E. 6.5.4 (= RPW 2003/4, 962 f.), Entre-
prises Electriques Fribourgeoises (EEF)/Watt Suisse AG, Fédération 
des Coopératives Migros. 
156 Vgl. RPW 2014/2, 368 Rz 149, Netzwerkgeräte Cisco Systems; 
RPW 2014/1, 125, Rz 111, Verbändevereinbarung Erdgas Schweiz; 
vgl. BSK KG-AMSTUTZ/CARRON (Fn 61), Art. 7 KG N 132 ff.; Mitteilung 
zu Art. 82 EGV (Fn 133), Rz 89 f.; Case C-3/37.792 vom 24.3.2004, 
Microsoft, Rz 709 ff. 
157 Vgl. RPW 2014/1, 125 Rz 111, Verbändevereinbarung Erdgas 
Schweiz, m. w. H. 
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144. Im Rahmen von Art. 7 KG besteht keine Verpflich-
tung zur Gewährung des Netzzugangs, wenn die kon-
krete Durchleitung technisch nicht möglich oder wirt-
schaftlich nicht zumutbar ist. Im Schlussbericht vom 
16. Dezember 2013 in Sachen Vorabklärung gemäss 
Art. 26 KG betreffend Verbändevereinbarung Erdgas 
Schweiz wurde in diesem Sinne festgehalten, dass in 
Bezug auf die Frage nach einer Durchleitungspflicht im 
Erdgasbereich zwischen Art. 13 RLG und Art. 7 KG 
grundsätzlich keine Unterschiede auszumachen sind. 
Gemäss Art. 13 Abs. 1 RLG sind die Betreiber von Rohr-
leitungsanlagen lediglich dann verpflichtet, vertraglich 
Transporte für Dritte zu übernehmen, wenn dies «tech-
nisch möglich» und «wirtschaftlich zumutbar» ist. Ge-
mäss Art 7 KG verhält sich ein marktbeherrschendes 
Unternehmen dann nicht unzulässig, wenn sich das zu 
beurteilende Verhalten – etwa unter Berufung auf kauf-
männische Grundsätze oder aufgrund von technischen 
Gründen – sachlich rechtfertigen lässt. Damit entspre-
chen die beiden Vorschriften in Bezug auf die Frage der 
Durchleitungspflicht einander im Wesentlichen.158 

B.5.3.2.5.2 Prüfung der geltend gemachten Recht-
fertigungsgründe 

Allgemeine Anmerkungen 

145. Als sachliche Rechtfertigungsgründe machen die 
Verfügungsadressatinnen im Wesentlichen zwei Argu-
mente geltend: 

(1) Die gesetzlichen Bestrebungen zu einem Gasver-
sorgungsgesetz würden es rechtfertigen, dass das 
vorliegende Verfahren sistiert werde.159 

(2) Der Netzzugang sei technisch nicht möglich und 
wirtschaftlich nicht zumutbar.160 

Gesetzliche Bestrebungen: Gasversorgungsgesetz 

146. Die ewl und die EGZ bringen vor, dass in naher 
Zukunft ein Gasversorgungsgesetz in Kraft treten werde, 
welches zahlreiche Einzelheiten in Bezug auf die Gas-
versorgung regeln werde. Das GasVG werde mit grosser 
Wahrscheinlichkeit eine Netzzugangsgrenze enthalten, 
deren definitive Festlegung im Gesetzgebungsprozess 
erfolgen werde. Es bestehe deshalb zum heutigen Zeit-
punkt ohne Weiteres ein sachlicher Rechtfertigungs-
grund für die Verweigerung des angefragten Netzzu-
gangs, der darin bestehe, abzuwarten, welche Regeln 
der Gesetzgeber für die Gasversorgung und den Netz-
zugang festlegen wird.161 Diese bevorstehende Rechts-
änderung rechtfertige es, das vorliegende Verfahren bis 
zum Inkrafttreten des GasVG zu sistieren.162 

147. Die anstehende Rechtsänderung ist kein sachlicher 
Grund für die Sistierung des vorliegenden Verfahrens bis 
zur Inkraftsetzung der neuen Regelung, da zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht klar ist, ob überhaupt und allenfalls wann 
ein GasVG mit detaillierten Vorgaben zum Netzzugang 
in Kraft treten wird.163 Die Vernehmlassung zum GasVG 
wurde zwischen dem 30. Oktober 2019 und dem 
14. Februar 2020 durchgeführt. Es ist zumindest mit 
einer weiteren Ämterkonsultation zu rechnen, bevor die 
Vorlage allenfalls an das Parlament überwiesen wird. Bis 
zum Inkrafttreten einer allfälligen Regulierung zum Netz-
zugang für Endkundinnen und Endkunden im Gasbe-
reich könnten damit noch mehrere Jahre vergehen. Das 

vorliegende Verfahren kann entsprechend nicht ausge-
setzt werden, bis ein GasVG in Kraft getreten ist. Der 
Anzeiger und die Drittlieferantin Enerprice haben viel-
mehr einen Anspruch darauf, dass ihre Gesuche um 
Netzzugang innert angemessener Frist aufgrund des 
geltenden Rechts behandelt werden, unabhängig davon, 
ob sich dieses Recht in Zukunft ändern wird.164 

148. In diesem Zusammenhang ist weiter darauf hinzu-
weisen, dass heute sowohl im Bereich der Erdgasliefe-
rung als auch im Bereich der Nutzung von Erdgasnetzen 
keine gesetzlichen Monopole bestehen. Das schweizeri-
sche Erdgasnetz ist – zumindest in der Theorie – bereits 
seit dem Inkrafttreten des Rohrleitungsgesetzes im Jahr 
1964 für Drittlieferanten zugänglich.165 Dies bedeutet, 
dass Netzbetreiber gestützt auf das Rohrleitungsgesetz 
und nach entsprechender Massgabe der technischen 
Möglichkeit und wirtschaftlichen Zumutbarkeit seit über 
fünfzig Jahren verpflichtet sind, Erdgas durchzuleiten, 
auch wenn dieses nicht beim angestammten Gasversor-
ger – sprich dem lokalen Netzbetreiber – gekauft wird. 
Dass eine solche Durchleitungspflicht auch aufgrund der 
Bestimmungen des Kartellgesetzes durchgesetzt wer-
den kann, ist spätestens seit dem rechtskräftigen Ent-
scheid des Bundesgerichts in Sachen Entreprises 
Electriques Fribourgeoises (EEF)/Watt Suisse AG166 
klar.167 In diesem Urteil wurde festgehalten, dass die 
Weigerung eines Elektrizitätswerks, den Strom eines 
Drittunternehmens durch sein Netz zu einem in seinem 
Netzgebiet domizilierten Endkunden zu leiten, als Miss-
brauch einer marktbeherrschenden Stellung zu qualifi-
zieren ist.168 Für den Erdgasbereich wurde das Bestehen 
einer generellen Durchleitungspflicht sodann ausdrück-
lich im Schlussbericht vom 16. Dezember 2013 in Sa-
chen Vorabklärung gemäss Art. 26 KG betreffend Ver-
bändevereinbarung Erdgas Schweiz169 festgehalten. 
Darin wurde insbesondere auch ausgeführt, dass die 
Erdgaswirtschaft schon seit längerem mit Zugangsgesu-
chen habe rechnen müssen und entsprechende Vorkeh-
rungen hätte treffen können.170 Solche Gesuche sind 
schliesslich auch der Grund, weshalb die Erdgasbranche  
 

 
158 Vgl. RPW 2014/1, 115 Rz 38, Verbändevereinbarung Erdgas 
Schweiz. 
159 Vgl. Stellungnahme ewl vom 14.8.2017 (act. 8), Rz 42 ff.; Stellung-
nahme EGZ vom 7.12.2018 (act. 40), Rz 122 ff. 
160 Vgl. Stellungnahme ewl vom 14.8.2017 (act. 8); Stellungnahme 
EGZ vom 7.12.2018 (act. 40), Rz 144 ff. 
161 Vgl. Stellungnahme ewl vom 14.8.2017 (act. 8); Rz 57; Stellung-
nahme EGZ vom 7.12.2018 (act. 40), Rz 138. 
162 Vgl. Stellungnahme ewl vom 14.8.2017 (act. 8); Rz 44; Stellung-
nahme EGZ vom 7.12.2018 (act. 40), Rz 125. 
163 Vgl. BGE 126 II 522 E. 10b; BGE 110 Ib 332, 336 E. 2c; PIERRE 
TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemeines Verwal-
tungsrecht, 4. Aufl., Bern 2014, 202, Rz 20. 
164 Vgl. dazu auch BGE 126 II 522 E. 10b. 
165 Vgl. RPW 2014/1, 116 Rz 50, Verbändevereinbarung Erdgas 
Schweiz. 
166 Vgl. BGE 129 II 497 (= RPW 2003/4, 925 ff.), Entreprises Elec-
triques Fribourgeoises (EEF)/Watt Suisse AG, Fédération des Coopé-
ratives Migros. 
167 Vgl. Stellungnahme ewl vom 14.8.2017 (act. 8), Rz 160. 
168 Zum Ganzen vgl. RPW 2014/1, 134 Rz 174, Verbändevereinbarung 
Erdgas Schweiz, m. w. H. 
169 Vgl. RPW 2014/1, 110 ff., Verbändevereinbarung Erdgas Schweiz. 
170 Vgl. RPW 2014/1, 134 Rz 175, Verbändevereinbarung Erdgas 
Schweiz. 
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die Verbändevereinbarung überhaupt ausgearbeitet hat. 
Dabei wurde allerdings ausser Acht gelassen, dass ge-
mäss dem Rohrleitungs- und dem Kartellgesetz grund-
sätzlich auch zur Belieferung jener Endkundinnen und 
Endkunden Netzzugang zu gewähren ist, welche die 
Anforderungen der Verbändevereinbarung (vgl. oben 
Rz 15) nicht erfüllen; das heisst insbesondere auch zur 
Belieferung von kleineren Haushalts- und Gewerbekun-
den sowie Grosskunden, welche das Erdgas nicht als 
Prozessgas verwenden. 

Der Netzzugang sei technisch nicht möglich und wirt-
schaftlich nicht zumutbar 

149. Die Verfügungsadressatinnen vertreten den Stand-
punkt, dass Art. 13 Abs. 1 RLG die Voraussetzungen für 
die Gewährung des Netzzuganges vorgibt. Gemäss 
dieser Bestimmung sei lediglich klar, dass grundsätzlich 
Netzzugang zu gewähren sei, sofern dieser technisch 
möglich und wirtschaftlich zumutbar sei. Für die Gas-
netzbetreiber sei jedoch unklar, nach welchen Regeln 
der Netzzugang zu gewähren sei. Ohne gesetzliche 
Grundlage könne der Netzzugang grundsätzlich nicht 
gewährt werden, da im Einzelfall die Details des Netzzu-
gangs geregelt werden müssten.171 

150. Die ewl und die EGZ vertreten überdies den Stand-
punkt, dass sie aufgrund der bis heute fehlenden Detail-
regulierung im Bereich des Netzzugangs keine Umset-
zungslösungen (zum Beispiel im IT-Bereich) entwickeln 
mussten. Mangels gesetzlicher Vorgaben gebe es in der 
Schweiz keine für den Massenmarkt Schweiz entwickel-
te IT-Lösung.172 Zudem mache es keinen Sinn, wenn die 
ewl und die EGZ alleine für ihre Netzgebiete eine IT-
Lösung entwickeln würden, da eine solche flächende-
ckend in der Schweiz und nicht nur in ihren Netzgebie-
ten eingeführt werden müsse. Demzufolge bestehe zur-
zeit keine IT-Lösung, welche die Netzbetreiber zum heu-
tigen Zeitpunkt in die Lage versetzen würde, ohne weit-
reichende Investitionen in die IT und in das Personal 
Transporte ausserhalb der Verbändevereinbarung 
durchzuführen.173 

151. Die ewl und die EGZ führen in diesem Zusammen-
hang weiter aus, sie hätten sich zur Einhaltung der Ver-
bändevereinbarung verpflichtet. In ihren beiden Netzge-
bieten seien rund […] Endkundinnen und Endkunden 
netzzugangsberechtigt. Bei […] Endkundinnen und End-
kunden handle es sich um eine überblickbare Kunden-
zahl. Sollten sämtliche dieser […] Endkundinnen und 
Endkunden gleichzeitig Netzzugang beantragen, würde 
dies für die ewl und die EGZ eine Herausforderung be-
deuten; aufgrund der mit der Verbändevereinbarung 
eingegangenen Verpflichtung würden die Verfügungsad-
ressatinnen aber alles daransetzen, diese Verpflichtung 
zu erfüllen. So könnte beispielsweise für die manuelle 
Entgegennahme und Weitergabe von Fahrplanänderun-
gen zusätzliches Personal angestellt werden.174 

152. Falls beispielsweise ein Regulierungsmodell des 
Netzzugangs ab einem Jahresverbrauch von 100 MWh 
Realität werden sollte, wären rund […] Endkundinnen 
und Endkunden in den Netzgebieten der EGZ und der 
ewl netzzugangsberechtigt. Eine solche Kundenzahl 
könne nicht mehr manuell abgewickelt werden. Hierzu 
müssten umfangreiche IT-Prozesse implementiert wer-
den. Müssten die Netzbetreiber bereits heute, bevor der 

Gesetzgeber die wesentlichen Entscheide für die Teil-
marktöffnung beschlossen habe, die Entwicklung einer 
für den Massenmarkt tauglichen IT-Lösung in Auftrag 
geben, würde das erhebliche Risiko von sog. «Stranded 
Investments» bestehen.175 

153. Diese Argumente zielen darauf ab, geltend zu ma-
chen, dass der Umsetzungsaufwand für die Verfügungs-
adressatinnen sowohl im Einzelfall als auch im Falle 
einer Vielzahl von Netzzugangsgesuchen («Massen-
markt») technisch und wirtschaftlich nicht zumutbar ist. 

154. Im Hinblick auf den Umsetzungsaufwand im Einzel-
fall ist anzumerken, dass die ewl und die EGZ selbst 
ausführen, sie seien in der Lage, Drittlieferanten den 
Netzzugang in Bezug auf die […] gemäss der Verbän-
devereinbarung netzzugangsberechtigten Endkundinnen 
und Endkunden im Netzgebiet der ewl zu gewähren. Da 
zurzeit lediglich einzelne Endkundinnen und Endkunden 
im Netzgebiet der ewl drittbeliefert werden, hätten die 
ewl und die EGZ zurzeit technisch unbestrittenermassen 
die Möglichkeit, der Enerprice die Durchleitung über ihre 
Netze zur Belieferung des Anzeigers und der […] in der 
Stadt Luzern zu ermöglichen.176 Zudem kann davon 
ausgegangen werden, dass die Netznutzer dazu bereit 
wären, ein angemessenes Entgelt für die Nutzung des 
regionalen Transportnetzes der EGZ und des lokalen 
Verteilnetzes der ewl im Rahmen einer Drittbelieferung 
zu bezahlen. Insofern wäre die Gewährung des Netzzu-
gangs in diesen Konstellationen auch wirtschaftlich zu-
mutbar. 

155. Im Hinblick auf die «Massenmarkttauglichkeit» ist 
anzumerken, dass es vorliegend nicht darum geht, zu 
beurteilen, welche Anstrengungen seitens der Netzbe-
treiber nötig wären, um den «Massenmarkt Schweiz» 
abwickeln zu können. Es steht vielmehr lediglich die 
Frage im Raum, welche Anstrengungen die ewl und die 
EGZ unternehmen müssen, um zur Drittbelieferung der 
einzelnen Endkundinnen und Endkunden im Netzgebiet 
der ewl, welche den Erdgaslieferanten wechseln möch-
ten, den Netzzugang zu gewähren. Zudem sind die Ver-
fügungsadressatinnen bereits heute gestützt auf das 
Rohrleitungs- und das Kartellgesetz verpflichtet, die 
notwendigen Schritte vorzunehmen, um der aktuellen 
und potentiell zu erwartenden Nachfrage die Durchlei-
tung durch ihr Erdgasnetz zu ermöglichen.177 

 

 

 

 

 
171 Vgl. Stellungnahme ewl vom 14.8.2017 (act. 8), Rz 76; Stellung-
nahme EGZ vom 7.12.2018 (act. 40), Rz 156. 
172 Vgl. Stellungnahme ewl vom 14.8.2017 (act. 8), Rz 49 und 56; 
Stellungnahme EGZ vom 7.12.2018 (act. 40), Rz 137. 
173 Vgl. Stellungnahme ewl vom 14.8.2017 (act. 8), Rz 51; Stellung-
nahme EGZ vom 7.12.2018 (act. 40), Rz 132. 
174 Vgl. Stellungnahme ewl vom 14.8.2017 (act. 8), Rz 80; Stellung-
nahme EGZ vom 7.12.2018 (act. 40), Rz 159. 
175 Vgl. Stellungnahme ewl vom 14.8.2017 (act. 8), Rz 81; Stellung-
nahme EGZ vom 7.12.2018 (act. 40), Rz 137. 
176 Vgl. Stellungnahme der EGZ und der ewl vom 14.8.2017 (act. 8), 
Rz 80. 
177 Vgl. auch RPW 2014/1, 139 Rz 197, Verbändevereinbarung Erdgas 
Schweiz. 
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156. Im Zusammenhang mit der damaligen Ablehnung 
des Elektrizitätsmarktgesetzes führte das Bundesgericht 
in Sachen Entreprises Electriques Fribourgeoises (EEF)/ 
Watt Suisse AG aus, dass die WEKO grundsätzlich Ein-
zelentscheide fälle und dass der Umstand, dass dies 
praktische Probleme aufwerfen könne, kein gültiger 
Rechtsgrund sei, um die Anwendung des Kartellgeset-
zes auszuschliessen.178 Soweit diese praktischen Prob-
leme öffentliche Interessen bedrohen würden, verwies 
das Bundesgericht sodann auf Art. 8 KG und damit auf 
die ausnahmsweise Zulassung einer Wettbewerbsabre-
de oder einer missbräuchlichen Verhaltensweise markt-
beherrschender Unternehmen durch den Bundesrat.179 

157. Daraus erhellt, dass die WEKO stets den Einzelfall 
zu beurteilen hat und die praktischen Probleme, die im 
Zusammenhang allenfalls entstehen könnten, keinen 
Grund darstellen, um auf die Durchsetzung des Einzel-
falls zu verzichten. Konkret bedeutet dies, dass allfällige 
Probleme, die bei einer relativ schnellen Entstehung des 
genannten Massenmarktes entstehen könnten, für den 
vorliegenden Einzelfallentscheid nicht berücksichtigt 
werden dürfen.  

158. Die Parteien bringen vor, dass dieser Ansatz zu 
einer zu eingeschränkten Prüfung des Vorliegens allfälli-
ger Rechtfertigungsgründe führe und die WEKO dadurch 
vom Prüfungsmassstab gemäss dem Schlussbericht zur 
Verbändevereinbarung abweiche. Geprüft werde nicht 
der Einzelfall basierend auf den konkreten wirtschaftli-
chen und technischen Bedingungen der involvierten 
Netzbetreiber. Vielmehr erfolge die Prüfung nur auf Ba-
sis der Zugangsgesuche von einzelnen Endkundinnen 
und Endkunden. Die Parteien wollen dem Schlussbericht 
zur Verbändevereinbarung insofern entnehmen, dass 
der Massstab der technischen Möglichkeit und der wirt-
schaftlichen Zumutbarkeit, Netzzugangsgesuche abzu-
wickeln, nicht basierend auf der Anzahl der konkret um 
Nutzugang ersuchenden Endkundinnen und Endkunden 
zu beurteilen ist, sondern basierend auf einer Vielzahl 
von Endkundinnen und Endkunden.180 

159. Diese Ausführungen der Parteien sind unzutref-
fend. Vorliegend wird nicht vom Prüfungsmassstab ge-
mäss dem Schlussbericht zur Verbändevereinbarung 
abgewichen. Im Schlussbericht zur Verbändevereinba-
rung wird ausgeführt, dass die Frage, ob die Gewährung 
eines Netzzugangs technisch möglich ist oder nicht, 
stets anhand des konkreten Einzelfalls beurteilt werden 
müsse. Damit das Argument, die Gewährung des Netz-
zugangs sei aus technischen Gründen nicht möglich, 
tatsächlich greifen könne, müsse dann jedoch bezogen 
auf die konkrete Situation, den konkreten Netzbetreiber 
und den in Rede stehenden Netzkunden erläutert wer-
den, weshalb die Gewährung des Netzzugangs unmög-
lich sein soll.181 Insofern muss der Netzbetreiber im kon-
kreten Fall plausibel darlegen können, dass die Abwick-
lung der Drittbelieferung des gesuchstellenden Endkun-
den aufgrund der konkreten Situation technisch nicht 
möglich und wirtschaftlich nicht zumutbar ist.  

160. Vorliegend haben die Parteien in der Vorabklärung 
erklärt, sie seien zum Zeitpunkt der Gesuchstellung 
technisch in der Lage gewesen, die konkret zur Diskus-
sion stehenden Netzzugangsgesuche mit der bestehen-
den Infrastruktur abzuwickeln (oben Rz 154). Im Übrigen 

trifft es entgegen den Darlegungen der Parteien nicht zu, 
dass bei dem von der WEKO verfolgten Ansatz jede 
Netzzugangsverweigerung in einem konkreten Einzelfall 
kartellrechtswidrig ist.182 Wesentlich ist vielmehr, wie 
viele Drittbelieferungen der Netzbetreiber aufgrund sei-
ner bestehenden Infrastruktur technisch abwickeln kann. 
Sollte die bestehende Infrastruktur effektiv nicht ausrei-
chen, um weitere Endkundinnen und Endkunden tech-
nisch abzuwickeln zu können, ist allerdings zusätzlich zu 
hinterfragen, ob der Netzbetreiber nicht aufgrund der zu 
erwartenden Nachfrage bereits in der Vergangenheit 
gehalten gewesen wäre, seine Infrastruktur zu professi-
onalisieren, um mehr Endkundinnen und Endkunden 
den Netzzugang zu ermöglichen. Dabei muss der Netz-
betreiber nur jene Investitionen tätigen, die notwendig 
sind und ihm aufgrund seiner wirtschaftlichen Situation 
zugemutet werden können.183 

161. Vorliegend wäre insbesondere die Anschaffung 
eines automatisierten Energiedatenaustauschsystems 
aufgrund der potentiellen Nachfrage im Netzgebiet der 
ewl bereits in der Vergangenheit geboten gewesen. Die 
potentielle Nachfrage hat sich bei der ewl-Gruppe u. a. 
auch deshalb nicht manifestiert, weil die Parteien in der 
Vergangenheit lediglich grossen Prozessgaskunden 
gestützt auf die Verbändevereinbarung die Möglichkeit 
zur Drittbelieferung einräumten. Würden im Laufe der 
nächsten Jahre 10 % der gemäss den Parteien über […] 
Endkundinnen und Endkunden in ihrem Netzgebiet184 
die Abwicklung einer Drittbelieferung beantragen, müss-
ten ewl und EGZ zur Belieferung von fast […] Endkun-
dinnen und Endkunden den Netzzugang gewähren. Dies 
ist ohne professionelle und automatisierte Infrastruktur 
nicht zu bewerkstelligen. Insofern erscheint eine derarti-
ge Investition nur schon aus Effizienzgründen geboten. 
Da die ewl-Gruppe zwischen 2010 und 2019 stets einen 
jährlichen Konzerngewinn von über 25 Millionen Franken 
ausgewiesen hat185, wäre es den Parteien zuzumuten 
gewesen, eine solche Investition mit einem Teil eines 
Jahresgewinns zu finanzieren. Angesichts der Tatsache, 
dass die ewl-Gruppe zwischen 2017 und 2019 allein mit 
Erdgaslieferungen an faktisch gebundene Endkundinnen  
 

 
 
178 Vgl. BGE 129 II 497, 513 f. E. 3.2.6 (= RPW 2003/4, 925 und 938 f., 
E.3.2.6), Entreprises Electriques Fribourgeoises (EEF)/Watt Suisse 
AG, Fédération des Coopératives Migros; ROLF H. WEBER, Bundesge-
richtlicher Einstieg in die Liberalisierung des Elektrizitätsmarktes, Urteil 
des Bundesgerichts (Zweite. öffentlich-rechtliche Abteilung) vom 
17.6.2003, Elektra Baselland Liestal gegen Watt SuisseAG/Migros-
Genossenschafts-Bund/Wettbewerbskommission/Rekurskommission 
für Wettbewerbsfragen (2A.492/2002), SZW 2004, 147–152, 148 f. 
179 Vgl. BGE 129 II 497, 513 f. E. 3.2.6 (= RPW 2003/4, 925 und 938 f., 
E.3.2.6), Entreprises Electriques Fribourgeoises (EEF)/Watt Suisse 
AG, Fédération des Coopératives Migros. 
180 Vgl. Stellungnahme ewl und EGZ zum Antrag des Sekretariats 
(act. 65), Rz 17. 
181 Vgl. RPW 2014/1, 138 Rz 194, Verbändevereinbarung Erdgas 
Schweiz. 
182 Vgl. Stellungnahme ewl und EGZ zum Antrag des Sekretariats 
(act. 65), Rz 19. 
183 Vgl. RPW 2014/1, 139 Rz 197, Verbändevereinbarung Erdgas 
Schweiz. 
184 Vgl. Stellungnahme ewl und EGZ zum Antrag des Sekretariats (act. 
65), Rz 23. 
185 Vgl. Geschäftsberichte der ewl ab 2011; https://gb.ewl-
luzern.ch/gb2019/bibliothek > Archiv (25.5.2020). 

https://gb.ewl-luzern.ch/gb2019/bibliothek
https://gb.ewl-luzern.ch/gb2019/bibliothek
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und Endkunden Umsätze von über […] Millionen Fran-
ken pro Jahr generierte186, erscheint eine solche einma-
lige Investition zumutbar. Im Übrigen war es den Partei-
en zum Zeitpunkt der Netzzugangsgesuche der Enerpri-
ce und des Anzeigers möglich, diese ohne zusätzliche 
Automatisierung und Professionalisierung der Infrastruk-
tur abzuwickeln. 

162. Im Übrigen ist auch das Argument des Risikos von 
Stranded Investments nicht zielführend. Wie bereits 
erläutert, geht es vorliegend nicht um die Beurteilung 
eines Massenmarktes und es kann auch nicht berück-
sichtigt werden, dass der Gesetzgeber möglicherweise 
in einigen Jahren eine Regelung schaffen könnte, wel-
che den Kreis der netzzugangsberechtigten Endkundin-
nen und Endkunden eingrenzt und die nicht im Sinne der 
von den Netzbetreibern getätigten Investitionen liegt. 
Schliesslich bleibt anzumerken, dass sich der Gesetz-
geber kaum für eine nachträgliche Einschränkung des 
genannten Massenmarktes entscheiden würde, falls sich 
bis dahin ein solcher entwickelt haben sollte. Im Übrigen 
kann zurzeit nicht abgeschätzt werden, ob und wann ein 
Gasversorgungsgesetz mit Detailbestimmungen zum 
Netzzugang zustande kommt. Falls eine entsprechende 
Regulierung in einigen Jahren in Kraft treten sollte, die 
lediglich eine regulatorische Teilmarktöffnung vorsieht, 
hätten die Parteien ihre Infrastruktur aufgrund der in 
diesem Fall zu erwartenden Nachfrage ebenfalls not-
wendigerweise zu professionalisieren und automatisie-
ren. Im Falle einer Teilmarktöffnung würde es in ihrem 
Netzgebiet bei einem Schwellenwert von 100 MWh pro 
Jahr immer noch eine grosse Vielzahl von netzzugangs-
berechtigten Endkundinnen und Endkunden geben, die 
nicht mehr manuell abgewickelt werden könnten. Inso-
fern würden auch bei einer allfälligen Teilmarktöffnung 
keine Stranded Investments anfallen. Zu beachten ist 
weiter, dass etwa Softwaresysteme zur Abwicklung der 
Bilanzierung sehr flexibel ausgestaltet sind und bedürf-
nisgerecht an sich ändernde regulatorische Vorgaben 
angepasst werden können.187 Sollten entsprechende 
Produkte in einigen Jahren nicht mehr benötigt werden, 
könnten die diesbezüglichen Verträge gekündigt oder 
aufgrund der geänderten Bedürfnisse modifiziert wer-
den.  

163. Insgesamt sind damit keine Gründe ersichtlich, 
welche die vorliegenden Geschäftsverweigerungen zu 
rechtfertigen vermögen.  

B.5.3.3 Zwischenfazit 
164. Aus der vorgenommen Analyse ergibt sich, dass 
die ewl und die EGZ Art. 7 Abs. 2 Bst. a i. V. m. Art. 7 
Abs. 1 KG verletzt haben, indem sie dritten Erdgasliefe-
ranten den Netzzugang zum Erdgastransport über ihre 
Rohrleitungsnetze zur Belieferung des Anzeigers und 
der […] in der Stadt Luzern verweigerten. Durch die 
Praxis der ewl und der EGZ bei der Beurteilung von 
Netzzugangsgesuchen wurden dritte Erdgaslieferanten 
auf dem Markt für Erdgaslieferung an gemäss der Ver-
bändevereinbarung nicht netzzugangsberechtigte End-
kundinnen und Endkunden im Netzgebiet der ewl behin-
dert, indem ihnen die Belieferung dieser Kunden ohne 
hinreichende sachliche Rechtfertigungsgründe verun-
möglicht wurde. 

 

B.5.4 Ergebnis 
165. Die ewl und die EGZ verfügen im Markt für Erdgas-
verteilung über das Niederdruckrohrleitungsnetz der ewl 
bzw. im Markt für Erdgastransport über das Hochdruck-
rohrleitungsnetz der EGZ über eine marktbeherrschende 
Stellung im Sinne von Art. 7 Abs. 1 in Verbindung mit 
Art. 4 Abs. 2 KG.  

166. Die ewl und die EGZ haben ihre marktbeherr-
schende Stellung in diesen Infrastrukturmärkten miss-
braucht, indem sie die Netzzugangsgesuche zur Beliefe-
rung des Anzeigers sowie der […] in der Stadt Luzern 
abgelehnt haben. Durch die Ablehnung der Netzzu-
gangsgesuche haben die ewl und die EGZ gegen Art. 7 
Abs. 2 Bst. a i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG verstossen. Die 
Praxis der ewl und der EGZ im Bereich des Netzzu-
gangs, wonach nur jene Endkundinnen und Endkunden 
im Netzgebiet der ewl von einem Dritten mit Erdgas be-
liefert werden konnten, welche die Anforderungen in der 
Verbändevereinbarung erfüllten, führte zu einem fakti-
schen Versorgungsmonopol der ewl. Dadurch wurden 
Drittlieferanten von einem Eintritt in den Markt für Erd-
gaslieferung an gemäss der Verbändevereinbarung nicht 
netzzugangsberechtigte Endkundinnen und Endkunden 
im Netzgebiet der ewl abgehalten.  

B.6 Massnahmen 
167. Nach Art. 30 Abs. 1 KG entscheidet die WEKO 
über die zu treffenden Massnahmen oder die Genehmi-
gung einer einvernehmlichen Regelung. Massnahmen in 
diesem Sinn sind sowohl Anordnungen zur Beseitigung 
von unzulässigen Wettbewerbsbeschränkungen (vgl. 
Rz 168 ff.) als auch monetäre Sanktionen (vgl. Rz 172 
ff.).  

B.6.1 Einvernehmliche Regelung 
168. Im vorliegenden Fall hat das Sekretariat am 
30. September 2019 / 1. Oktober 2019 mit ewl und EGZ 
eine EvR abgeschlossen (vgl. oben Rz 40). Diese lautet 
wie folgt: 

A. Vorbemerkungen 

a) Die nachfolgende einvernehmliche Regelung im Sin-
ne von Art. 29 KG erfolgt im übereinstimmenden Inte-
resse der Beteiligten, das Verfahren 32-0263 zu ver-
einfachen, zu verkürzen und – unter Vorbehalt der 
Genehmigung durch die Wettbewerbskommission 
(WEKO) – zu einem förmlichen Abschluss zu brin-
gen. 

b) Zur Erreichung der Zielsetzung gemäss lit. a) werden 
die Sachverhaltsermittlungen und die rechtliche Wür-
digung soweit wie möglich reduziert. Entsprechend 
kann die Begründungsdichte und -tiefe der Verfügung 
der WEKO gegenüber einer Verfügung ohne einver-
nehmliche Regelung teilweise reduziert werden.  

 

 

 
186 Vgl. Eingabe Umsatzzahlen ewl und EGZ vom 24.6.2019 (act. 49), 
Beilage 8. 
187 Vgl. z. B. https://www.innosolv.ch/ise und www.innosolv.ch/road 
show-zeitreihen (25.5.2020). 

https://www.innosolv.ch/ise
http://www.innosolv.ch/roadshow-zeitreihen
http://www.innosolv.ch/roadshow-zeitreihen
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c) Mit der Unterzeichnung der vorliegenden einver-
nehmlichen Regelung werden (unter Vorbehalt der 
Genehmigung durch die WEKO) die Massnahmen 
zur Beseitigung aller Gegenstand der Untersuchung 
32-0263 bildenden Wettbewerbsbeschränkungen, 
gegenüber ewl und EGZ einvernehmlich und ab-
schliessend geregelt. 

d) Der Wille und die Bereitschaft von ewl und EGZ zum 
Abschluss der nachfolgenden einvernehmlichen Re-
gelung werden vom Sekretariat als kooperatives Ver-
halten gewürdigt und im Rahmen des Antrages als 
sanktionsmindernder Umstand berücksichtigt. Auf-
grund der aktuellen Ausgangslage beabsichtigt das 
Sekretariat, der WEKO eine Sanktion in der Grös-
senordnung von CHF 2 936 790 bis 5 873 580 zu be-
antragen. Die definitive Festlegung der Höhe der 
Sanktion liegt jedoch im Ermessen der WEKO und 
erfolgt in der Verfügung, die das Verfahren zum Ab-
schluss bringt.  

e) Sollte diese einvernehmliche Regelung von der WE-
KO nicht genehmigt werden, wird die Untersuchung 
im ordentlichen Verfahren zu Ende geführt. 

f) Selbst wenn der Abschluss der vorliegenden einver-
nehmlichen Regelung seitens von ewl und EGZ keine 
Anerkennung der Sachverhaltsdarstellung und der 
rechtlichen Würdigung der Wettbewerbsbehörden 
darstellt, halten ewl und EGZ fest, dass sich im Falle 
einer Genehmigung dieser EVR durch die WEKO und 

bei Nichtüberschreiten des beantragten Sanktions-
rahmens gemäss lit. d) die Ergreifung von Rechtsmit-
teln erübrigt.  

g) Bei diesem Ausgang des Verfahrens gehen die Ver-
fahrenskosten zu Lasten von ewl und EGZ. 

Vereinbarungen 

1. Ewl und EGZ verpflichten sich, auf entsprechendes 
Gesuch hin sämtlichen Dritten den Netzzugang zu 
den Hochdruckrohrleitungen der EGZ und den Nie-
derdruckrohrleitungen der ewl zur Belieferung von 
Endkunden im Netzgebiet der ewl mit Erdgas zu ge-
währen.  

Ewl und EGZ schliessen mit dem Endkunden, zu 
dessen Belieferung ein Netzzugangsgesuch gestellt 
wird, oder mit seinem Lieferanten jeweils einen Netz-
nutzungsvertrag hinsichtlich der Netze in ihrem Ei-
gentum ab. In Bezug auf Endkunden, welche die An-
forderungen der Verbändevereinbarung für den Netz-
zugang erfüllen, schliesst der Endkunde oder sein 
Lieferant mit dem Netzbetreiber des Netzes, an wel-
ches der Endkunde angeschlossen ist, einen Netz-
nutzungsvertrag bezüglich aller vom Netzzugang in 
der Schweiz betroffenen Netze ab.  

Aktuelle und künftige Netzzugangsgesuche zur Belie-
ferung von in der Bilanzzone Zentralschweiz ange-
schlossenen Endkunden werden von ewl und EGZ 
wie folgt abgewickelt: 

 

Endkunden Messung Bilanzierung 

< 500'000 kWh Ja-
hresverbrauch 

Zähler mit Fernzähleinrichtung Tagesbilanz 

> 500'000 kWh Jahres-
verbrauch, < 150 Nm3/h 
Transportkapazität 

wahlweise Zähler oder Mengenum-
werter mit Fernzähleinrichtung 

wahlweise 
Tages- oder 
Stundenbilanz 

> 150 Nm3/h Transport-
kapazität 

Mengenumwerter mit Fernzählein-
richtung 

Stundenbilanz 

 

«Wahlweise» meint, dass die Entscheidung für eine 
der beiden möglichen Varianten beim Endkunden 
liegt. 

Endkunden mit Stundenbilanzierung können nicht in 
derselben Bilanzgruppe mit Endkunden mit Tagesbi-
lanzierung sein. 

2. Sollten mit Einführung eines Bundesgesetzes über 
die Gasversorgung (GasVG) zugesicherte Verhal-
tensanpassungen in der vorliegenden EVR von den 
künftigen gesetzlichen Regelungen abweichen, wer-
den solche ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
Gesetzes hinfällig. 

169. Die genannte EvR umschreibt die Verpflichtungen, 
welche die Parteien eingegangen sind, um sich künftig 
kartellrechtskonform zu verhalten, hinreichend bestimmt, 
vollständig und klar. Die bisherige unzulässige Wettbe-
werbsbeschränkung wird gestützt auf die getroffene 
Vereinbarung beseitigt, und für die beteiligten Unter-
nehmen wird hinreichende Klarheit über die Rechtslage 

geschaffen. Die WEKO genehmigt die EvR daher im 
Sinne von Art. 29 Abs. 2 KG. 

170. Verstösse bzw. Widerhandlungen gegen die vorlie-
gende einvernehmliche Regelung können nach Mass-
gabe von Art. 50 bzw. 54 KG mit einer Verwaltungs- 
bzw. Strafsanktion belegt werden. Diese Sanktionierbar-
keit ergibt sich ohne Weiteres aus dem Gesetz selber, 
weshalb auf eine entsprechende – lediglich deklaratori-
sche und nicht konstitutive – Sanktionsdrohung im Dis-
positiv verzichtet werden kann.188 

 

 

 
 
 
188 Vgl. Entscheid der REKO/WEF vom 9.6.2005, RPW 2005/3, 530 
E. 6.2.6, Telekurs Multipay; Urteil des BVGer vom 3.10.2007, RPW 
2007/4, 653 E. 4.2.2, Flughafen Zürich AG, Unique. 
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B.6.2 Sanktionierung 
B.6.2.1 Allgemeines  
171. Aufgrund ihrer ratio legis sollen die in Art. 49a ff. 
KG vorgesehenen Verwaltungssanktionen – und dabei 
insbesondere die mit der Revision 2003 eingeführten 
direkten Sanktionen bei den besonders schädlichen 
kartellrechtlichen Verstössen – die wirksame Durchset-
zung der Wettbewerbsvorschriften sicherstellen und 
mittels ihrer Präventivwirkung Wettbewerbsverstösse 
verhindern.189 Direktsanktionen können nur zusammen 
mit einer Endverfügung, welche die Unzulässigkeit der 
fraglichen Wettbewerbsbeschränkung feststellt, verhängt 
werden.190 

B.6.2.2 Tatbestand von Art. 49a Abs. 1 KG 
172. Die Belastung der Verfahrensparteien mit einer 
Sanktion setzt voraus, dass sie den Tatbestand von 
Art. 49a Abs. 1 KG erfüllt haben. 

B.6.2.2.1  Unternehmen 
173. Die unzulässigen Wettbewerbsbeschränkungen, 
auf welche Art. 49a Abs. 1 KG Bezug nimmt, müssen 
von einem «Unternehmen» begangen werden. Für den 
Unternehmensbegriff wird auf Art. 2 Abs. 1 und 1bis KG 
abgestellt.191 Zur Qualifizierung der ewl-Gruppe (Kon-
zern) als Unternehmen sei hier auf die Ausführungen in 
Abschnitt B.1.1 verwiesen.  

B.6.2.2.2  Unzulässige Verhaltensweise im Sinne 
von Art. 49a Abs. 1 KG 

174. Nach Art. 49a Abs. 1 KG wird ein Unternehmen, 
welches an einer unzulässigen Abrede nach Art. 5 
Abs. 3 bzw. 4 KG beteiligt ist oder sich nach Art. 7 KG 
unzulässig verhält, mit einer Sanktion belastet. Eine 
Sanktionierung der hier interessierenden zweiten in 
Art. 49a Abs. 1 KG erwähnten Tatbestandsvariante setzt 
voraus, dass sich ein marktbeherrschendes Unterneh-
men unzulässig verhält im Sinne von Art. 7 KG.  

175. Vorliegend sind die Voraussetzungen für einen 
Verstoss gegen Art. 7 Abs. 2 Bst a i. V. m. Art. 7 Abs. 1 
KG erfüllt (vgl. oben Abschnitt B.5.4). 

B.6.3 Vorwerfbarkeit 
176. Das Verschulden im Sinne von Vorwerfbarkeit stellt 
gemäss Rechtsprechung das subjektive Tatbestands-
merkmal von Art. 49a Abs. 1 KG dar.192 Massgebend für 
das Vorliegen von Vorwerfbarkeit ist gemäss dieser 
Rechtsprechung ein objektiver Sorgfaltsmangel bzw. ein 
Organisationsverschulden, an dessen Vorliegen jedoch 
keine allzu hohen Anforderungen zu stellen sind.  

177. Ist ein Kartellrechtsverstoss nachgewiesen, so ist 
im Regelfall auch ein objektiver Sorgfaltsmangel bzw. 
ein Organisationsverschulden gegeben. Nur in seltenen 
Fällen wird keine Vorwerfbarkeit vorliegen; so möglicher-
weise wenn der durch einen Mitarbeitenden ohne Or-
ganstellung begangene Kartellrechtsverstoss innerhalb 
des Unternehmens nicht bekannt war und auch mit einer 
zweckmässigen Ausgestaltung der Organisation nicht 
hätte bekannt werden können und das Unternehmen alle 
zumutbaren Massnahmen getroffen hat, den Kartell-
rechtsverstoss zu verhindern.193 Ein objektiver Sorg-
faltsmangel bzw. Organisationsverschuldens liegt nach 

bundesgerichtlicher Rechtsprechung insbesondere dann 
vor, wenn ein Unternehmen ein Verhalten an den Tag 
legt oder weiterführt, obwohl es sich bewusst ist oder 
sein müsste, dass das Verhalten möglicherweise kartell-
rechtswidrig sein könnte.194 

178. Die ablehnenden Antworten der Verfügungsadres-
satinnen auf die Netzzugangsgesuche zur Belieferung 
des Anzeigers und der […] wurden von Geschäftslei-
tungsmitgliedern der ewl und der EGZ unterzeichnet.195 
Den Geschäftsleitungsmitgliedern der ewl und der EGZ 
sollte bekannt gewesen sein, dass Verweigerungen von 
Netzzugangsgesuchen zur Drittbelieferung kartellrechts-
widrig sein könnten; dies insbesondere vor dem Hinter-
grund des Anfang 2014 publizierten Schlussberichts des 
Sekretariats in Sachen Vorabklärung Verbändevereinba-
rung Erdgas Schweiz. Darin wurde unter anderem fest-
gehalten, dass die Anwendung der Netzzugangskrite-
rien, wonach der Netzkunde eine vertragliche Transport-
kapazität von mindestens 200 Nm3/h (aktuell: 150 
Nm3/h) nachfragen und das transportierte Erdgas primär 
als Prozessgas genutzt werden muss, nicht per se als 
kartellrechtlich unproblematisch angesehen werden 
kann. Vielmehr sei eine konkrete Netzzugangsverweige-
rung gestützt auf eines der beiden genannten Kriterien 
voraussichtlich als Verstoss gegen Art. 7 Abs. 2 Bst. a 
KG i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG bzw. Art. 7 Abs. 2 Bst. b KG 
i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG zu werten, falls sich diese Ver-
weigerung im Einzelfall nicht sachlich rechtfertigen las-
se.196 Die Unternehmen müssen alles Zumutbare vor-
kehren, um sicherzustellen, dass die Vorgaben des Kar-
tellgesetzes eingehalten werden. Dass die ewl und die 
EGZ vorliegend angemessene und wirksame organisa-
torische Massnahmen zur Verhinderung von kartell-
rechtswidrigen Geschäftsverweigerungen im Kontext mit 
Netzzugangsgesuchen ergriffen hätten, ist nicht ersicht-
lich. Somit ist ein objektiver Sorgfaltsmangel bzw. ein 
Organisationsverschulden gegeben. 

B.6.4 Bemessung 
179. Rechtsfolge eines Verstosses im Sinne von 
Art. 49a Abs. 1 KG ist die Belastung des fehlbaren Un-
ternehmens mit einem Betrag bis zu 10 % des in den 
letzten drei Geschäftsjahren in der Schweiz erzielten 
Umsatzes. Dieser Betrag stellt also die höchstmögliche 
Sanktion dar. Die konkrete Sanktion bemisst sich nach 
 
189 Vgl. Botschaft vom 7.11.2001 über die Änderung des Kartellgeset-
zes, BBl 2002 2022, insb. 2023, 2033 ff. und 2041; STEFAN BILGER, 
Das Verwaltungsverfahren zur Untersuchung von Wettbewerbsbe-
schränkungen, 2002, 92. 
190 Vgl. Botschaft vom 7.11.2001 über die Änderung des Kartellgeset-
zes, BBl 2002 2022, 2034. 
191 Statt vieler: JÜRG BORER (Fn 69), Art. 49a KG N 6. 
192 Ständige Praxis, siehe statt aller RPW 2018/2, 356 Rz 90, Gerät-
ebenzin; Urteil des BGer 2C_484/2010 vom 29.6.2012, E. 12.2.2 (= 
RPW 2013/1, 135; nicht publizierte Erwägung in BGE 139 I 72), Pub-
ligroupe SA et al./WEKO. 
193 Vgl. Urteil des BVGer B-831/2011 vom 18.12.2018, E. 1492, Sank-
tionsverfügung – DCC; RPW 2011/1, 190 Rz 558, SIX/DCC, m. w. H. 
194 Vgl. Urteil des BGer 2C_484/2010 vom 29.6.2012, E. 12.2.2 (= 
RPW 2013/1, 135; nicht publizierte Erwägung in BGE 139 I 72), Pub-
ligroupe SA et al./WEKO; Urteil des BVGer, RPW 2010/2, 363 
E. 8.2.2.1, Publigroupe SA und Mitbeteiligte/WEKO. 
195 Vgl. Anzeige (act. 1), Beilagen 3 und 5; Anzeige Netzzugang […] 
(act. 38), Beilagen 5 und 10. 
196 Vgl. RPW 2014/1, 143 Rz 131, Verbändevereinbarung Erdgas 
Schweiz. 
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der Dauer und der Schwere des unzulässigen Verhal-
tens, wobei der mutmassliche Gewinn, den das Unter-
nehmen dadurch erzielt hat, angemessen zu berücksich-
tigen ist. 

180. Die konkreten Bemessungskriterien und damit die 
Einzelheiten der Sanktionsbemessung werden in der 
SVKG197 näher präzisiert (vgl. Art. 1 Bst. a SVKG). Die 
Festsetzung des Sanktionsbetrags liegt dabei grundsätz-
lich im pflichtgemäss auszuübenden Ermessen der WE-
KO, welches durch die Grundsätze der Verhältnismäs-
sigkeit198 und der Gleichbehandlung begrenzt wird.199 
Die WEKO bestimmt die effektive Höhe der Sanktion 
nach den konkreten Umständen im Einzelfall, wobei die 
Geldbusse für jedes an einer Zuwiderhandlung beteiligte 
Unternehmen individuell innerhalb der gesetzlich statu-
ierten Grenzen festzulegen ist.200 

B.6.4.1 Maximalsanktion 
181. Die Sanktion beträgt in keinem Fall mehr als 10 % 
des in den letzten drei Geschäftsjahren in der Schweiz 
erzielten Gesamtumsatzes des Unternehmens (Art. 49a 
Abs. 1 KG und Art. 7 SVKG). Wie sich unter anderem 
aus der Botschaft zum KG 2003 ergibt,201 sind dabei die 
letzten drei vor Erlass der Verfügung abgeschlossenen 

Geschäftsjahre massgeblich.202 Der Unternehmensum-
satz im Sinne von Art. 49a Abs. 1 KG berechnet sich 
dabei sinngemäss nach den Kriterien der Umsatzbe-
rechnung bei Unternehmenszusammenschlüssen, Art. 4 
und 5 VKU finden analoge Anwendung. Die so errechne-
te maximale Sanktion stellt nicht den Ausgangspunkt der 
konkreten Sanktionsberechnung dar (vgl. dazu so-
gleich); vielmehr wird am Schluss der anhand der ande-
ren im KG und der SVKG genannten Kriterien erfolgten 
konkreten Sanktionsberechnung geprüft, ob der Maxi-
malbetrag nicht überschritten wird (Art. 7 SVKG); gege-
benenfalls hat eine entsprechende Kürzung zu erfol-
gen.203 

182. Die ewl-Gruppe (Konzern) ist als Unternehmen im 
Sinne des KG zu betrachten, da EGZ wirtschaftlich nicht 
selbstständig ist, sondern von ewl kontrolliert wird (vgl. 
oben Rz 47). Bei Konzerngesellschaften sind sämtliche 
Umsätze der kontrollierten und kontrollierenden Unter-
nehmen (Tochter-, Mutter-, Schwester-, und Gemein-
schaftsunternehmen) in die Umsatzberechnung einzu-
beziehen. Für die Berechnung der Maximalsanktion 
werden die Umsätze der Geschäftsjahre 2017 bis 2019 
der ewl-Gruppe herangezogen: 

 

 2017 2018 2019 

Umsatz 272 225 000 287 178 000 293 400 000 

Gesamtumsatz     852 803 000 

Maximalsanktion      85 280 300 

Tabelle 1: Gesamtumsätze der ewl-Gruppe204 

 

183. Die Maximalsanktion im Sinne von Art. 49a Abs. 1 
KG beläuft sich somit auf rund 85,3 Millionen Franken. 

B.6.4.2 Konkrete Sanktionsberechnung 
184. Nach Art. 49a Abs. 1 KG bemisst sich der konkrete 
Sanktionsbetrag innerhalb des Sanktionsrahmens an-
hand der Dauer und der Schwere des unzulässigen Ver-
haltens. Angemessen zu berücksichtigen ist zudem auch 
der durch das unzulässige Verhalten erzielte mutmassli-
che Gewinn. Die SVKG geht für die konkrete Sanktions-
bemessung zunächst von einem Basisbetrag aus, der in 
einem zweiten Schritt an die Dauer des Verstosses an-
zupassen ist, bevor in einem dritten Schritt erschweren-
den und mildernden Umständen Rechnung getragen 
werden kann.205 

185. Art. 49a KG sieht nicht vor, dass die Ausfällung von 
Sanktionen im (Entschliessungs-)Ermessen der Wett-
bewerbsinstanzen steht. Gemäss dieser Bestimmung 
haben die Wettbewerbsinstanzen vielmehr Sanktionen 
auszusprechen, wenn die entsprechenden materiellen 
Kartellrechtstatbestände verwirklicht wurden. Dies gilt in 
gleicher Weise für die Berücksichtigung von Dauer so-
wie Erhöhungs- und Milderungsgründen. Liegen die 
entsprechenden Voraussetzungen vor, dann haben die 
Wettbewerbsinstanzen eine Erhöhung oder eine Herab-
setzung der Sanktion vorzunehmen. Den Wettbewerbs-
instanzen kommt aber ein erheblicher Ermessenspiel-

raum in Bezug auf die konkrete Festlegung der einzel-
nen Sanktionskomponenten des Basisbetrags, der Dau-
er sowie der Erhöhungs- und Milderungsgründe zu. Die-
ser Ermessensspielraum wird wiederum durch den Ver-
hältnismässigkeitsgrundsatz und den Gleichheitsgrund-
satz eingeschränkt.206 

 
197 Verordnung über die Sanktionen bei unzulässigen Wettbewerbsbe-
schränkungen vom 12.3.2004 (KG-Sanktionsverordnung, SVKG; SR 
251.5). 
198 Vgl. Art. 2 Abs. 2 SVKG. 
199 Vgl. PETER REINERT, in: Stämpflis Handkommentar zum Kartellge-
setz, Baker & McKenzie (Hrsg.), 2001, Art. 49a KG N 14 sowie RPW 
2006/4, 661 Rz 236, Flughafen Zürich AG (Unique) – Valet Parking. 
200 Vgl. RPW 2009/3, 212 f. Rz 111, Elektroinstallationsbetriebe Bern; 
vgl. zum Ganzen Urteil des BVGer B-831/2011 vom 18.12.2018, E. 
1556 f., Sanktionsverfügung – DCC; RPW 2016/4, 1025 Rz 859, Sport 
im Pay-TV. 
201 Vgl. Botschaft vom 7.11.2001 über die Änderung des Kartellgeset-
zes, BBl 2002 2022, 2037. 
202 Jedenfalls im Ergebnis ebenso etwa RPW 2011/1, 191 Rz 572, 
SIX/Terminals mit Dynamic Currency Conversion (DCC); Verfügung 
i.S. Altimum SA (auparavant Roger Guenat SA), Rz 326; www.weko. 
admin.ch > Aktuell > letzte Entscheide > Altimum Décision (25.5.2020). 
203 Vgl. RPW 2016/4, 1025 Rz 860, Sport im Pay-TV. 
204 Vgl. die von ewl und EGZ eingereichten Umsatzzahlen vom 
17.4.2019 (act. 41), Beilage 7. 
205 Vgl. RPW 2016/4, 1026 Rz 863, Sport im Pay-TV. 
206 Vgl. Urteil des BVGer B-831/2011 vom 18.12.2018 vom 18.12.2018, 
E. 1556, Sanktionsverfügung – DCC. 
 

http://www.weko.admin.ch/
http://www.weko.admin.ch/
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B.6.4.2.1  Basisbetrag 
186. Der Basisbetrag beträgt gemäss SVKG je nach Art 
und Schwere des Verstosses bis zu 10 % des Umsat-
zes, den das betreffende Unternehmen in den letzten 
drei Geschäftsjahren auf den relevanten Märkten in der 
Schweiz erzielt hat (Art. 3 SVKG). Grundsätzlich ent-
spricht der für die Sanktionierung massgebliche «rele-
vante Markt» dem sachlich, räumlich und zeitlich rele-
vanten Markt, weil das wettbewerbswidrige Verhalten 
nur auf diesen Markt einwirkt. Für die Sanktionsbemes-
sung bedarf es daher regelmässig keiner erneuten Fest-
stellung des massgeblichen Markts. Wirkt das marktbe-
herrschende Unternehmen mit seiner wettbewerbswidri-
gen Verhaltensweise im Einzelfall darüber hinaus auf 
sonstige Märkte ein, so sind diese ebenfalls in die Sank-
tionsbemessung mit einzubeziehen. Massgebend für die 
Sanktionsbemessung ist daher nicht nur der Markt, auf 
dem die marktbeherrschende Stellung des Unterneh-
mens gegeben ist. Vielmehr sind auch Sekundärmärkte 
als vor- oder nachgelagerte Märkte sowie sonstige (Ter-
tiär-)Märkte in die Sanktionsbemessung einzubeziehen. 
Dies gilt insbesondere für diejenigen Missbrauchsformen 
des Art. 7 KG, die sich bereits aufgrund ihrer tatbestand-
lichen Ausgestaltung auf mehrere Märkte erstrecken.207 

a) Obergrenze des Basisbetrags (Umsatz auf dem rele-
vanten Markt) 

187. Die obere Grenze des Basisbetrags beträgt ge-
mäss Art. 3 SVKG 10 % des Umsatzes, den das betref-
fende Unternehmen in den letzten drei Geschäftsjahren 
auf den relevanten Märkten in der Schweiz erzielt hat. 
Vorliegend wird zur Bestimmung des Basisbetrags auf 
die Umsätze im Markt für Erdgaslieferung an gemäss 
der Verbändevereinbarung nicht netzzugangsberechtigte 
Endkundinnen und Endkunden im Netzgebiet der ewl 
abgestellt. 

188. Der Kartellrechtsverstoss besteht vorliegend in der 
Verweigerung der ewl und der EGZ zur Durchleitung von 
Erdgas über ihre Rohrleitungsnetze zur Endkundinnen- 
und Endkundenbelieferung durch Dritte. Das miss-
bräuchliche Verhalten findet daher auf den Infrastruk-
turmärkten statt. Durch die Verweigerung der Durchlei-
tung werden potentielle Konkurrenzunternehmen der ewl 
im Bereich der Erdgaslieferungen an gemäss der Ver-
bändevereinbarung nicht netzzugangsberechtigte End-
kundinnen und Endkunden behindert, indem sie diese 
Kunden im Netzgebiet der ewl nicht beliefern können. 
Entsprechend wirkt sich das missbräuchliche Verhalten 
der ewl und der EGZ auf diesen nachgelagerten End-
kundenmarkt aus. Durch die Verweigerung des Netzzu-
gangs verhinderten die Parteien, dass sich nur schon 
potentiell ein Wettbewerb in diesem Markt entwickeln 
könnte (vgl. oben Rz 11 f. und 102 ff.). 

189. Auf die mit der Netznutzung erzielten Umsätze hat 
das Verhalten der Verfügungsadressatinnen hingegen 
keinen Einfluss. Die mit dem Transport und der Vertei-
lung von Erdgas über die Rohrleitungsnetze der ewl und 
der EGZ erzielten Umsätze sollten sich nicht verändern, 
unabhängig davon ob eine Endkundin oder ein Endkun-
de von der ewl oder einem Dritten beliefert wird. Daher 
rechtfertigt es sich vorliegend nicht, auf diese Umsätze 
abzustellen. In der Verbändevereinbarung ist hinsichtlich 
der Durchleitung zur Belieferung von industriellen 

Grosskunden im Übrigen festgehalten, dass sich die 
Höhe des Netznutzungsentgelts nach der Gewährung 
des Netzzugangs nicht verändern darf.208 

190. Art. 3 SVKG statuiert zudem als Bemessungs-
grundlage des Basisbetrags den gesamten Umsatz, den 
das betreffende Unternehmen auf den jeweils relevanten 
Märkten in der Schweiz erzielt hat, und nicht nur den 
Umsatz, der ausschliesslich mit dem wettbewerbswidri-
gen Verhalten auf den jeweils relevanten Märkten erzielt 
wurde.209 Vorliegend sind demnach die gesamten Um-
sätze der ewl-Gruppe aus dem Erdgasverkauf an ge-
mäss der Verbändevereinbarung nicht netzzugangsbe-
rechtigte Endkundinnen und Endkunden im Netzgebiet 
der ewl in die Bestimmung des Basisbetrags miteinzu-
beziehen. 

191. Gemäss der Praxis der Wettbewerbsbehörden sind 
Art. 4 und 5 VKU bei der Sanktionsberechnung analog 
anzuwenden. Demnach haben konzerninterne Umsätze 
ausser Betracht zu bleiben. Gestützt auf diese Vorgabe 
soll insbesondere die doppelte Berücksichtigung von 
Umsätzen auf den für die Sanktionsberechnung relevan-
ten Märkten verhindert werden. Daher sind Umsätze der 
ewl und der EGZ mit Erdgaslieferungen an Konzern-
Gruppengesellschaften bei der Bestimmung des Basis-
betrags nicht zu berücksichtigen. Hingegen sind die 
Umsätze aus dem Verkauf von Erdgas an die Stadt Lu-
zern miteinzubeziehen. Die Parteien vertreten demge-
genüber den Standpunkt, dass es sich bei solchen Um-
sätzen ebenfalls um konzerninterne Umsätze gemäss 
Art. 4 und 5 VKU handelt, die bei der Sanktionsberech-
nung nicht einfliessen dürfen. Nach Ansicht der Stadt 
Luzern habe insbesondere keine Pflicht zur Beschaffung 
ihres Bedarfs bei anderen Lieferanten bestanden, so 
dass sich auch nicht sagen lasse, dass die Umsätze 
zwischen ewl und der Stadt Luzern Ausfluss eines wett-
bewerbswidrigen Verhaltens seien.210 

192. Die Stadt Luzern als Eigentümerin der ewl ist aus 
kartellrechtlicher Optik nicht als Muttergesellschaft in 
einem Konzernverhältnis zu betrachten. Damit von kon-
zerninternen Umsätzen im Sinne von Art. 4 und 5 VKU 
ausgegangen werden könnte, müsste es sich bei der 
Stadt Luzern aus kartellrechtlicher Optik um die Kon-
zernmutter der Tochtergesellschaften ewl und EGZ han-
deln. Aus kartellrechtlicher Optik liegt ein Konzern vor, 
wenn mehrere rechtlich selbstständig organisierte Un-
ternehmen wirtschaftlich unter einheitlicher Leitung zu 
einem Gesamtunternehmen als wirtschaftliche Einheit 
zusammengefasst sind (vgl. oben Rz 43).  

193. Die Stadt Luzern verfügt über 100 % der Aktien der 
ewl. Die ewl ist als eigenständige privatrechtliche AG 
ausgestaltet. Im bis Ende Mai 2019 geltenden Regle-
ment über das Beteiligungs- und Beitragscontrolling der 
 

207 Vgl. Urteil des BVGer B-831/2011 vom 18.12.2018, E. 1569 f. und 
1573, Sanktionsverfügung – DCC; Urteil des BVGer, RPW 2015/3, 685 
ff. Rz 722 ff., Sanktionsverfügung – Preispolitik Swisscom ADSL; RPW 
2016/4, 1026 Rz 864, Sport im Pay-TV. 
208 Vgl. Verbändevereinbarung (Fn 20), Ziff. 6 Abs. 2. 
209 Vgl. Urteile des BVGer B-831/2011 vom 18.12.2018, E. 1576., 
Sanktionsverfügung – DCC und B-7633/2009 vom 14.9.2015, E. 722, 
Sanktionsverfügung – Preispolitik Swisscom ADSL. 
210 Vgl. Stellungnahme ewl und EGZ zum Antrag des Sekretariats 
(act. 65), Rz 42. 
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Stadt Luzern war Folgendes vorgesehen: «Die Stadt 
respektiert die rechtliche Selbstständigkeit der Aktienge-
sellschaften mit einer städtischen Mehrheitsbeteiligung 
und die zivilrechtlichen Kompetenzen ihrer Organe. Die 
Mitglieder des Verwaltungsrats gelten nicht als Vertre-
tung der Stadt. Die Stadt erteilt ihnen und dem gesam-
ten Verwaltungsrat keine Weisungen. Die Unterneh-
mensführung ist Sache des Verwaltungsrats. Sie unter-
steht nicht dem politischen Controlling».211 In der seit 
Anfang Juni 2019 geltenden Fassung des kommunalen 
Reglements über das Beteiligungsmanagement der 
Stadt Luzern ist vorgesehen, dass der Stadtrat für wich-
tige Unternehmen, an denen die Stadt Luzern mehrheit-
lich beteiligt ist, eine Beteiligungsstrategie erlässt.212 Die 
ewl-Gruppe wird als «wichtig» eingestuft. Strategische 
Vorgaben waren bis Ende 2019 allerdings noch nicht 
erarbeitet.213 Die Stadt Luzern hatte somit zum Zeitpunkt 
der Netzzugangsverweigerungen bis zur Unterzeichnung 
der EvR keine hinreichende Einwirkungsmöglichkeit auf 
die Strategie und die wesentlichen Entscheidungen der 
ewl-Gruppe. Insofern kann sie aus kartellrechtlicher 
Sicht nur schon aus diesem Grund nicht als Konzern-
mutter der ewl und deren Tochtergesellschaft EGZ fun-
gieren und es handelt sich bei den mit dem Erdgasver-
kauf an die Stadt Luzern erzielten Umsätzen bereits aus 
diesem Grund nicht um konzerninterne Umsätze. 

194. Aufgrund der oben genannten Erwägungen beträgt 
die obere Grenze des Basisbetrags im vorliegenden Fall 
somit […] Franken.214 

b) Berücksichtigung der Art und Schwere des Verstos-
ses 

195. Gemäss Art. 3 SVKG ist die aufgrund des Umsat-
zes errechnete Höhe des Basisbetrages je nach Schwe-
re und Art des Verstosses festzusetzen.215 Es gilt des-
halb zu prüfen, als wie schwer der Verstoss zu qualifizie-
ren ist; hierbei stehen objektive216 Faktoren im Vorder-
grund.217 

196. Grundsätzlich ist die Schwere der Zuwiderhandlung 
im Einzelfall unter Berücksichtigung aller relevanten 
Umstände zu beurteilen. Gemäss bundesverwaltungsge-
richtlicher Rechtsprechung darf keine schematische 
Ansiedelung des Basisbetrags innerhalb des Sanktions-
rahmens erfolgen. Eine Abstufung nach der Schwere 
und dem Gefährdungspotenzial der einzelnen Behinde-
rungs- und Ausbeutungstatbestände nach Art. 7 Abs. 1 
KG ist generell schwierig vorzunehmen.218 

197. Den Wettbewerbsbehörden steht bei der Gewich-
tung der verschiedenen Kriterien zur Festlegung des 
Basisbetrags ein erheblicher Ermessensspielraum zu.219 

198. Die Parteien vertreten den Standpunkt, dass es 
sich angesichts der konkreten Umstände lediglich um 
einen leichten Kartellrechtsverstoss handelt. Für die 
Sanktionsberechnung seien daher maximal 1 bis 2 % 
des Basisbetrags gerechtfertigt.220 Hierfür spreche, dass 
sich die vorgeworfene Verhaltensweise bislang nur in 
zwei Einzelfällen manifestiert habe. Insofern seien die 
sachlichen und geografischen Auswirkungen begrenzt 
gewesen und die Verhaltensweise habe nicht-
systematischen Charakter gehabt. Die angebliche Ge-
schäftsverweigerung betreffe einen Haushaltskunden, 
mit dem in den letzten drei Jahren lediglich ein Umsatz 

von […] Franken erzielt worden sei. Falle ein Gewinn 
aus dem unrechtmässigen Verhalten nur gering aus und 
werde hierdurch lediglich eine geringe Auswirkung auf 
den Wettbewerb belegt, so sei dieser Umstand gemäss 
der BVGer-Praxis sanktionsmildernd zu berücksichtigen. 
Weiter müsse berücksichtigt werden, dass die Gasin-
dustrie und die Parteien in der Vergangenheit keine voll-
kommene Verweigerungshaltung eingenommen hätten, 
sondern in verschiedenen Verfahren vor dem BFE und 
der WEKO versucht hätten, konkrete Weisungen zur 
aussergesetzlichen Deregulierung des Gasmarktes zu 
erhalten (Widerspruchsverfahren Verbändevereinba-
rung, negative Feststellungsverfügung beim BFE ge-
stützt auf das RLG). Die Gasbranche sei seit Jahren 
darauf bedacht gewesen, ihre Verhaltensweise kartell-
rechtlich korrekt auszugestalten. Man sei ver-
schiedentlich mit den Wettbewerbsbehörden in Kontakt 
gestanden und habe Modelle vorgelegt und Sekretari-
atsberatungen beansprucht. Zudem hätten die Endkun-
dinnen und Endkunden, denen der Netzzugang verwei-
gert wurde, aus Sicht der Parteien jederzeit die Möglich-
keit gehabt, den Sektorregulator BFE für die Durchset-
zung des Netzzugangs anzurufen. Schliesslich sei auf-
grund einer für die schweizerische Rechtspraxis neuarti-
gen Pionierkonstellation ein sehr tiefer Sanktionsbetrag 
gerechtfertigt. Noch nie habe die WEKO aus eigener 
Kompetenzbejahung heraus das Durchleitungsbegehren 
eines Privatkunden zum Anlass genommen, in den 
Gasmärkten weitestgehend Durchleitungspflichten aus-
serhalb der Verbändevereinbarung zu postulieren. Zu-
dem sei die Angelegenheit einvernehmlich beendet wor-
den. In ähnlich gelagerten Fällen in der EU sei in derar-
tigen Konstellationen aufgrund von Verpflichtungszusa-
gen auf eine Busse verzichtet worden. Schliesslich be-
anstanden die Parteien, dass die Verweigerung zur Be-
lieferung von […] in der Stadt Luzern nur ihnen gegen-
über sanktioniert würden und die anderen angezeigten 
Gasnetzbetreiber keine Sanktion bezahlen müssten. 
Dies müsse sanktionsmindernd berücksichtigt werden.221 

 
211 Vgl. Art. 7 Abs. 3 des Reglements über das Beteiligungs- und Bei-
tragscontrolling der Stadt Luzern vom 5.2.2004 (SRL 0.5.1.1.3). 
212 Vgl. Art. 10 Bst. c des Reglements über da Beteiligungsmanage-
ment der Stadt Luzern vom 21. März 2019 (Beteiligungsreglement, BR; 
SRL 0.5.1.1.3). 
213 https://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/luzern/parlament-for 
dert-stadt-luzern-soll-schnell-weg-vom-gas-ld.1179410 (25.5.2020). 
214 Von den Verfügungsadressatinnen am 17.4.2019 (act. 41, Beilagen 
6-8), am 24.6.2019 (act. 49) sowie am 30.8.2019 (act. 50) eingereichte 
Umsatzzahlen. 
215 Vgl. dazu Erläuterungen SVKG, 2 f. 
216 D. h. verschuldensunabhängige Kriterien, siehe BGE 144 II 194 E. 
6.4 (= RPW 2017/4, 294 E. 6.4), Bayerische Motoren Werke 
AG/WEKO; RPW 2010/4, 760 Rz 386 m. w. H., Baubeschläge für 
Fenster und Türen; siehe auch CHRISTOPH TAGMANN, Die direkten 
Sanktionen nach Art. 49a Abs. 1 Kartellgesetz, 2008, 230. 
217 Vgl. RPW 2016/4, 1028 Rz 877, Sport im Pay-TV. 
218 Vgl. zum Ganzen: Urteil des BVGer, RPW 2010/2, 365 E. 8.3.4, 
Publigroupe SA/WEKO; Urteil des BVGer B-831/2011 vom 18.12.2018, 
E. 1589 ff., Sanktionsverfügung – DCC; RPW 2016/4, 1028 Rz 878, 
Sport im Pay-TV. 
219 Vgl. Urteil des BVGer, RPW 2015/3, 689 Rz 744, Sanktionsverfü-
gung – Preispolitik Swisscom ADSL; Urteil des BVGer B-831/2011 vom 
18.12.2018, E. 1593, Sanktionsverfügung – DCC. 
220 Vgl. Stellungnahme ewl und EGZ zum Antrag des Sekretariats (act. 
65), Rz 46. 
221 Vgl. Stellungnahme ewl und EGZ zum Antrag des Sekretariats (act. 
65), Rz 45. 

https://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/luzern/parlament-fordert-stadt-luzern-soll-schnell-weg-vom-gas-ld.1179410
https://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/luzern/parlament-fordert-stadt-luzern-soll-schnell-weg-vom-gas-ld.1179410
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199. Bei Art und Schwere des Verstosses sind Faktoren 
wie das abstrakte Gefährdungspotential sowie die 
volkswirtschaftliche Schädlichkeit der zu sanktionieren-
den missbräuchlichen Verhaltensweise zu beurteilen. 
Die Verweigerung des Netzzugangs zur Drittbelieferung 
über Rohrleitungsnetze (Essential Facility) beseitigt den 
Wettbewerb zur Versorgung von Endkundinnen und 
Endkunden mit Erdgas. Die Verfügungsadressatinnen 
verweigerten den Netzzugang jedoch nur teilweise, näm-
lich gegenüber Endkundinnen und Endkunden, welche 
die Anforderungen der Verbändevereinbarung für die 
Drittbelieferung nicht erfüllten. Solche Endkundinnen 
und Endkunden hatten aufgrund der vorherrschenden 
Gegebenheiten jedoch kaum Anreize, ein Netzzugangs-
gesuch zu stellen, da dieses abgelehnt worden wäre. Im 
Übrigen haben die Parteien mit ihrer Verweigerungshal-
tung in Bezug auf die Drittbelieferung von Endkundinnen 
und Endkunden, welche die Anforderungen der Verbän-
devereinbarung nicht erfüllten, nur schon verhindert, 
dass Drittlieferanten mit ihnen die erforderlichen Rah-
menverträge abschliessen konnten. 

200. Bei einer Durchsetzung des Netzzugangs gestützt 
auf Art. 13 RLG wäre für Endkundinnen und Endkunden 
mit einem zeitintensiven Verfahren mit Kostenrisiken zu 
rechnen gewesen. Die Vorabklärung betreffend die Ver-
bändevereinbarung wurde vom Verband VSG initiiert. 
Obwohl im betreffenden Schlussbericht explizit festge-
halten wurde, dass die Anwendung der Verbändeverein-
barung im Falle einer Netzzugangsverweigerung einen 
Kartellrechtsverstoss darstellt, falls aufgrund der konkre-
ten Umstände nicht ausnahmsweise Rechtfertigungs-
gründe vorliegen sollten (vgl. oben Rz 178), hielten die 
Parteien daraufhin beim Eingang von Netzzugangsge-
suchen bis zu den Verhandlungen über eine EvR nach 
der Untersuchungseröffnung ihre bisherige Praxis auf-
recht und verzichteten darauf, von sich aus eine Ein-
schätzung des Sekretariats einzuholen.  

201. Der Umstand, dass sich vorliegend erstmals zwei 
Gasnetzbetreiber verpflichten, die Drittbelieferung für 
sämtliche Endkundinnen und Endkunden auf Gesuch hin 
abzuwickeln, wird vorliegend als besonderer Milde-
rungsgrund zugunsten der Parteien berücksichtigt (vgl. 
unten Rz 216). Nach schweizerischem Kartellrecht kann 
auf eine Sanktionsauferlegung nicht verzichtet werden, 
wenn nach Untersuchungseröffnung wie vorliegend die 
Tatbestandsvoraussetzungen für ein vorwerfbares kar-
tellrechtswidriges Verhalten vorliegen. Die von den Par-
teien aufgeführten Belegstellen aus der EU-
Rechtsprechung beziehen sich auf Konstellationen, in 
denen aufgrund von zugesicherten Verhaltensanpas-
sungen seitens der Gaswirtschaft auf eine Untersu-
chungseröffnung verzichtet wurde.222 

202. Im Kontext mit dem Vorbringen der Parteien betref-
fend eine angeblich rechtsungleiche Behandlung im 
Kontext mit Netzzugangsverweigerungen von Gasnetz-
betreibern zur Belieferung von […] fehlt es am Vorliegen 
von vergleichbaren Sachverhalten. Nach Eingang der 
Anzeige gegen die Parteien betreffend die Netzzu-
gangsverweigerung zur Belieferung des Anzeigers eröff-
nete das Sekretariat eine Vorabklärung, die rund 1,5 
Jahre dauerte. Während dieser Zeit bis zum Schreiben 
an Enerprice vom 30. April 2019 nahmen die Parteien 
eine Per-se-Verweigerungshaltung ein. Im Herbst 2018 

reichte die Enerprice eine Anzeige gegen die EGZ sowie 
weitere Gasnetzbetreiber betreffend Netzzugangsver-
weigerungen zur Belieferung von diversen […] ein (oben 
Rz 6 und 32-35). Lediglich einige Monate nach der Mit-
teilung über die Marktbeobachtung nahmen die übrigen 
angezeigten Gasnetzbetreiber schriftlich und teils auch 
im Rahmen von Sitzungen Kontakt mit dem Sekretariat 
auf, liessen die bisherige Verweigerungshaltung fallen 
und begannen mit Enerprice über die Details der Drittbe-
lieferung zu verhandeln. Weiter liegt keine ungleiche 
Beurteilung durch die WEKO vor. Die Parteien werden 
für ihre Verweigerungshaltung bis Ende April 2019 sank-
tioniert (unten Rz 210). In Bezug auf Anzeigen gegen 
andere Gasnetzbetreiber ist zum Zeitpunkt des Verfü-
gungserlasses offen, ob gegen diese eine Untersuchung 
eröffnet wird und ob sie für ein kartellrechtswidriges Ver-
halten sanktioniert werden. 

203. Vorliegend erscheint es daher angemessen, den 
Basisbetrag der Sanktion auf 4 % des Umsatzes festzu-
setzen, den ewl und EGZ in den letzten drei Geschäfts-
jahren auf dem für die Sanktionsberechnung relevanten 
Markt erzielt haben. Dabei wird insbesondere auch dem 
Umstand Rechnung getragen, dass sich die von den 
Verfügungsadressatinnen verfolgte Strategie, den Netz-
zugang zur Belieferung der betreffenden Endkundinnen 
und Endkunden zu verweigern, bis heute nur in zwei 
Fällen manifestiert hat. Der Basisbetrag beträgt somit 
[…] Franken. 

B.6.4.2.2  Dauer des Verstosses 
204. Gemäss Art. 4 SVKG erfolgt eine Erhöhung des 
Basisbetrages um bis zu 50 %, wenn der Wettbewerbs-
verstoss zwischen einem und fünf Jahren gedauert hat, 
für jedes weitere Jahr ist ein Zuschlag von bis zu 10 % 
möglich (vgl. dazu Erläuterungen SVKG, 3). 

205. Als Fristanfang gilt der Zeitpunkt, in welchem das 
missbräuchliche Verhalten gemäss Art 7 KG erstmals 
als sanktionierbarer Tatbestand qualifiziert wird.223 Das 
missbräuchliche Verhalten findet vorliegend in den Infra-
strukturmärkten statt, indem die Netzzugangsgesuche 
zur Belieferung des Anzeigers sowie der […] in der Stadt 
Luzern verweigert wurden. Für den Fristanfang ist auf 
die Daten abzustellen, an denen die Netzzugangsgesu-
che des Anzeigers sowie der Enerprice von den Verfü-
gungsadressatinnen ablehnend beantwortet wurden 
resp. zumutbarerweise hätten beantwortet werden kön-
nen.  

206. Das Netzzugangsgesuch des Anzeigers von An-
fang März 2017, welches die Durchleitung ab dem 
1. Januar 2018 verlangte, wurde von der EGZ rund ei-
nen Monat später, am 7. April 2017, negativ beantwortet. 
Die ewl verwies nach mehrmaligem Nachfragen des 
Anzeigers mit Schreiben vom 12. Juni 2017 darauf, dass 
sich die Frage des Netzzugangs nicht stelle, da bereits 
die EGZ als vorgelagerte Netzbetreiberin diesen verwei-
gere.224 Auch für die ewl wäre es zumutbar gewesen, 
 

 
222 Vgl. Entscheide der EU-Kommission in den Fällen COMP 38.096 
PO/Clearstream, COMP/39.402, RWE, COMP/39.316, Gaz de France, 
COMP/39.317, E.ON Gas und COMP/39.315, ENI. 
223 Vgl. Urteil BVGer B-7633/2009 vom 14.9.2015, E. 760. 
224 Vgl. Anzeige (act. 1), Beilagen 4 und 5. 
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das Netzzugangsgesuch innert eines Monats zu beant-
worten. Hinzu kommt, dass die ewl die Geschäfte für die 
EGZ führt und diese kontrollieren kann (vgl. oben 
Rz 47). Insofern hat das missbräuchliche Verhalten 
erstmals im April 2017 stattgefunden, indem die von der 
ewl kontrollierte EGZ das Netzzugangsgesuch des An-
zeigers ablehnend beantwortete. 

207. Die Parteien bringen in ihrer Stellungnahme zum 
Antrag vor, dass für den Beginn des Kartellrechtsver-
stosses auf den 1. Januar 2018 abzustellen sei, da erst 
ab diesem Zeitpunkt die Drittbelieferung durch Enerprice 
verlangt worden sei. Bis zu diesem Zeitpunkt sei die 
Frage der Durchleitung offen gewesen.225 

208. Gemäss der Rechtsprechung des BVGer ist für 
eine kartellrechtswidrige Geschäftsverweigerung eine 
Ablehnungshandlung des marktbeherrschenden Unter-
nehmens vorausgesetzt. Für den Beginn des Kartell-
rechtsverstosses ist auf das Eintreten der Ablehnungs-
handlung abzustellen.226 Vorliegend stellen sich die Ver-
hältnisse so dar, dass der Zugang nicht per sofort, son-
dern auf einen späteren Zeitpunkt hin verlangt wurde. 
Die Berücksichtigung dieses Umstands ändert im kon-
kreten Fall aber nichts daran, dass der Kartellrechts-
verstoss bereits mit der ersten Mitteilung der Parteien 
hinsichtlich einer Netzzugangsverweigerung an den 
Gesuchsteller entstanden ist; denn dem diesbezüglichen 
Schreiben der Parteien ist eine Per-se-Verweigerungs-
haltung zu entnehmen. Der Netzzugang wurde verwei-
gert, weil der Anzeiger als drittzubeliefernder Endkunde 
die Anforderungen gemäss der Verbändevereinbarung 
nicht erfüllte. Aufgrund des Verbrauchs des Anzeigers 
und der Verwendungsart des Gases stand bereits zu 
diesem Zeitpunkt fest, dass er die Voraussetzungen der 
Verbändevereinbarung auch per 1. Januar 2018 nicht 
erfüllen würde. Der Anzeiger sowie die Drittlieferantin 
Enerprice mussten die Ablehnung der Parteien vom 
7. April 2017 daher als definitiv auffassen. Gegen den 
Beginn des Kartellrechtsverstosses am 1. Januar 2018 
spricht zudem, dass die Drittlieferantin Enerprice Vor-
laufzeit benötigt hätte, um alles Notwendige für die Dritt-
belieferung per 1. Januar 2018 zu organisieren; insbe-
sondere die Beschaffung von Erdgas und die Reservati-
on der benötigten Transportkapazitäten für die Netznut-
zung. Hinzu kommt, dass die im April 2017 manifestierte 
Per-se-Verweigerungshaltung der Parteien dazu führte, 
dass Drittlieferanten mit ihr nicht über die weiteren Ab-
wicklungskonditionen verhandeln konnten. Im vorliegen-
den Fall nahmen die betreffenden Verhandlungen mit 
Enerprice mehrere Monate in Anspruch. Der Wettbe-
werb im Erdgaslieferbereich wurde somit bereits vor 
dem 1. Januar 2018 aufgrund der Netzzugangsverwei-
gerung der Parteien gegenüber dem Anzeiger beein-
trächtigt. 

209. In Bezug auf das Ende des Kartellrechtsverstosses 
führen die Parteien aus, dass das kartellrechtswidrige 
Verhalten bereits vor der Unterzeichnung der EvR Ende 
September 2019 beendet worden sei. Sie hätten dem 
Sekretariat bereits mit Eingabe vom 28. März 2019 mit-
geteilt, dass ein rascher Abschluss des Verfahrens be-
absichtigt sei und anlässlich der Sitzung vom 8. Mai 
2019 ein detailliertes Abwicklungskonzept vorgelegt, 
welches nun Eingang in die EvR gefunden habe. Dass 
sie dieses Abwicklungskonzept vor der Genehmigung 

durch die WEKO nicht anwenden konnten, dürfe ihnen 
nicht negativ angelastet werden. Zudem stützen sich die 
Parteien auf ein Schreiben an Enerprice vom 30. April 
2019. Darin luden die Parteien Enerprice u. a. zu Ver-
handlungen über Detailabwicklungskonditionen bei Dritt-
belieferungen von gemäss der Verbändevereinbarung 
nicht netzzugangsberechtigten Endkundinnen und End-
kunden ein.227 

210. Für die Beendigung des Kartellrechtsverstosses 
kann auf das Schreiben der Parteien vom 30. April 2019 
an Enerprice abgestellt werden. Daraus wird ersichtlich, 
dass die Parteien ihre bisherige Verweigerungshaltung 
zur Abwicklung von Drittbelieferungen für gemäss der 
Verbändevereinbarung nicht netzzugangsberechtigte 
Endkundinnen und Endkunden auf diesen Zeitpunkt hin 
fallen liessen.228 

211. Unter Berücksichtigung dieser Umstände erscheint 
aufgrund der Dauer des Verstosses von rund 2 Jahren 
ein Zuschlag von 20 % als angemessen. Die Sanktion ist 
unter Berücksichtigung eines Dauerzuschlages im Um-
fang von […] Franken zu berechnen (vgl. unten Tabelle 
2: Sanktionsberechnung). 

B.6.4.2.3  Erschwerende und mildernde Umstände 
212. In einem letzten Schritt sind schliesslich die er-
schwerenden und die mildernden Umstände nach Art. 5 
und 6 SVKG zu berücksichtigen.229 

213. Im vorliegenden Fall signalisierten die ewl und die 
EGZ die Bereitschaft zum Abschluss einer EvR kurz 
nach Untersuchungseröffnung.230 Dank des Abschlusses 
der EvR konnte im Sinne der Verfahrensökonomie auf 
zusätzliche Ermittlungsmassnahmen verzichtet und die 
Begründungstiefe und -dichte der Verfügung reduziert 
werden. Vor diesem Hintergrund rechtfertigt es sich im 
vorliegenden Fall, für den Abschluss der EvR eine Sank-
tionsreduktion von 20 % in Höhe von […] Franken zu 
gewähren (vgl. unten Tabelle 2: Sanktionsberech-
nung).231 

214. Der Wille und die Bereitschaft zum Abschluss einer 
EvR werden von den Wettbewerbsbehörden bei der 
Sanktionsbemessung als kooperatives Verhalten gewür-
digt. Der Kooperation ist im Rahmen von Art. 6 SVKG 
Rechnung zu tragen. Ausserhalb der Bonusregelung 
wird eine besonders gute Kooperation nach Art. 6 Abs. 1 
SVKG praxisgemäss mit bis zu 20 % sanktionsmildernd 
berücksichtigt, so dass unter Berücksichtigung der Re-
duktion für die EvR eine kombinierte Maximalreduktion 
von 40 % resultiert. Als besonders gute Kooperation 
kommt z. B. das freiwillige Einreichen von Beweismitteln 
oder die Anerkennung des Sachverhalts in Frage.232 
 
225 Vgl. Stellungnahme ewl und EGZ zum Antrag des Sekretariats (act. 
65), Rz 52. 
226 Vgl. Urteil des BVGer B-831/2011 vom 18.12.2018, E. 1 E. 909 ff. 
und 1599 ff., Sanktionsverfügung – DCC. 
227 Vgl. Stellungnahme ewl und EGZ zum Antrag des Sekretariats (act. 
65), Rz 52. 
228 Vgl. Schreiben ewl an Enerprice vom 30.4.2019 (act. 45). 
229 Vgl. RPW 2016/4, 1028 f. Rz 884 ff., Sport im Pay-TV. 
230 Vgl. Eingabe ewl und EGZ vom 28.3.2019 (act. 32). 
231 Vgl. Merkblatt des Sekretariats der WEKO: Einvernehmliche Rege-
lungen vom 28.2.2018 (zit. Merkblatt EvR), Rz 11; www.weko.admin.ch 
> Dokumentation Bekanntmachungen / Erläuterungen (25.5.2020). 
232 Vgl. Merkblatt EvR (Fn 231), Rz 12. 

http://www.weko.admin.ch/
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215. Zugunsten der Parteien ist zu berücksichtigen, dass 
sie dem Sekretariat freiwillig und von sich aus ein fixfer-
tiges Netzzugangsmodell vorgelegt haben, welches 
wettbewerbsfreundlichere Rahmenabwicklungsbedin-
gungen betreffend die Bilanzierung und das Messwesen 
enthält (vgl. oben Rz 168). Vor diesem Hintergrund ist es 
im vorliegenden Fall angemessen, eine zusätzliche 
Sanktionsreduktion von 20 % in der Höhe von […] Fran-
ken zu gewähren. 

216. Art. 6 SVKG zählt mildernde Umstände in nicht 
abschliessender Weise auf. Insofern besteht Spielraum, 
in dieser Bestimmung nicht genannte besondere Um-
stände in einem konkreten Einzelfall zusätzlich sankti-
onsmindernd zu berücksichtigen. Im vorliegenden Fall 
im Bereich des Netzzugangs zur Erdgasversorgung 
haben sich erstmals in der Schweiz Gasnetzbetreiber im 
Rahmen einer EvR dazu verpflichtet, sämtliche Netzzu-
gangsgesuche zur Belieferung der an ihre Netze ange-
schlossenen Endkundinnen und Endkunden abzuwi-
ckeln. Diese Verpflichtung könnte Signalwirkung entfal-
ten und die Wettbewerbssituation im Bereich der Erd-

gaslieferung an Endkundinnen und Endkunden 
schweizweit verbessern. Aufgrund dieser besonderen 
Umstände im vorliegenden Einzelfall reduziert sich der 
Sanktionsbetrag zusätzlich um [0 - 10] % bzw. […] Fran-
ken. 

217. Weitere mildernde oder erschwerende Umstände 
sind nicht ersichtlich. Somit ist die Sanktion aufgrund 
von mildernden Umständen insgesamt um [40 - 50] % 
bzw. […] Franken zu reduzieren. 

B.6.4.3 Verhältnismässigkeitsprüfung 
218. Eine Sanktion muss als Ausfluss des Verhältnis-
mässigkeitsgrundsatzes für die betroffenen Unterneh-
men auch finanziell tragbar sein.233 Vorliegend ist der 
festgesetzte Sanktionsbetrag aufgrund der finanziellen 
Situation der ewl-Gruppe als tragbar bzw. zumutbar zu 
bezeichnen.234 

B.6.5 Ergebnis 
219. Die nachfolgende Tabelle fasst die Sanktionsbe-
rechnung für ewl zusammen: 

 

Sanktionsbemessung Relativ in 
% 

Absolut in Fran-
ken 

Umsatz auf dem relevanten Markt letzte drei Jahre  […]  

Obergrenze Basisbetrag (Art. 3 SVKG)  10 % […] 

Basisbetrag konkreter Fall (Art. 3 SVKG) 4 % […] 

Zuschlag für Dauer (Art. 4 SVKG)  + 20 %  […] 

Erschwerende Umstände (Art. 5 SVKG)  +   0 % 0 

Mildernde Umstände (Art. 6 SVKG)  - [40 - 50] % - […] 

Total  2 610 480 

Tabelle 2: Sanktionsberechnung 

 

220. Aufgrund der genannten Erwägungen und unter 
Würdigung aller Umstände erweist sich eine Verwal-
tungssanktion in Höhe von 2 610 480 Franken als dem 
Verstoss der ewl-Gruppe gegen Art. 49a Abs. 1 KG an-
gemessen.  

C Kosten 
221. Nach Art. 2 Abs. 1 GebV-KG235 ist gebührenpflich-
tig, wer das Verwaltungsverfahren verursacht hat.  

222. Im Untersuchungsverfahren nach Art. 27 ff. KG 
besteht eine Gebührenpflicht, wenn aufgrund der Sach-
verhaltsfeststellung eine unzulässige Wettbewerbsbe-
schränkung vorliegt, oder wenn sich die Parteien unter-
ziehen. Vorliegend liegt ein Verstoss gegen Art. 7 KG 
vor (vgl. oben Rz 165 f.). Eine Gebührenpflicht ist daher 
zu bejahen. 

223. Nach Art. 4 Abs. 2 GebV-KG gilt ein Stundenansatz 
von 100 bis 400 Franken. Dieser richtet sich namentlich 
nach der Dringlichkeit des Geschäfts und der Funktions-

stufe des ausführenden Personals. Auslagen für Porti 
sowie Telefon- und Kopierkosten sind in den Gebühren 
eingeschlossen (Art. 4 Abs. 4 GebV-KG). 

224. Gestützt auf die Funktionsstufe der mit dem Fall 
betrauten Mitarbeiter rechtfertigt sich ein Stundenansatz 
von 200 Franken bis 290 Franken. Die aufgewendete 
Zeit beträgt vorliegend insgesamt 894 Stunden. Aufge-
schlüsselt werden demnach folgende Stundenansätze 
verrechnet:  

 

 
 
 
233 Siehe ausführlicher dazu RPW 2009/3, 218 Rz 150 m. w. H., Elekt-
roinstallationsbetriebe Bern. 
234 Vgl. Geschäftsberichte der ewl ab 2011; https://gb.ewl-
luzern.ch/gb2019/bibliothek > Archiv (25.5.2020). 
235 Verordnung vom 25.2.1998 über die Gebühren zum Kartellgesetz 
(Gebührenverordnung KG, GebV-KG; SR 251.2). 

https://gb.ewl-luzern.ch/gb2019/bibliothek
https://gb.ewl-luzern.ch/gb2019/bibliothek
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- 92 Stunden zu 290 Franken, ergebend 26 680 Fran-
ken 

- 822 Stunden zu 200 Franken, ergebend 164 400 
Franken 

225. Demnach beläuft sich die Gebühr auf 191 080 
Franken. Sie wird der ewl und der EGZ unter solidari-
scher Haftung auferlegt (vgl. Art. 1a GebV-KG i. V. m. 
Art. 2 Abs. Allg-GebV). 

D Ergebnis 
226. Zusammenfassend kommt das Sekretariat im An-
trag gestützt auf die vorstehenden Erwägungen zu fol-
gendem Ergebnis:  

227. Die ewl und die EGZ sind auf dem Markt für Erd-
gasverteilung über das Niederdruckrohrleitungsnetz der 
ewl bzw. auf dem Markt für Erdgastransport über das 
Hochdruckrohrleitungsnetz der EGZ als marktbeherr-
schend im Sinne von Art. 4 Abs. 2 KG zu qualifizieren 
(vgl. oben Rz 109).  

228. Die ewl und die EGZ missbrauchten ihre marktbe-
herrschende Stellung in diesen Infrastrukturmärkten, 
indem sie der Enerprice den Netzzugang zur Belieferung 
des Anzeigers sowie diverser […] in der Stadt Luzern 
über ihre Netze verweigerten. Bis zur Unterzeichnung 
der EvR gewährten die Verfügungsadressatinnen ledig-
lich zur Drittbelieferung von Endkundinnen und Endkun-
den den Netzzugang, welche die Anforderungen der 
Verbändevereinbarung erfüllten. Dadurch wurde der 
Wettbewerb auf dem Markt für Erdgaslieferung an ge-
mäss der Verbändevereinbarung nicht netzzugangsbe-
rechtigte Endkundinnen und Endkunden im Netzgebiet 
der ewl beseitigt. Drittlieferanten wurden behindert, in-
dem ihnen die Belieferung der betreffenden Kundinnen 
und Kunden mit Erdgas verunmöglicht wurde. Diesbe-
züglich liegt eine unzulässige Verhaltensweise nach 
Art. 7 Abs. 2 Bst. a i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG vor (vgl. 
oben Rz 164).  

229. Das Verhalten von ewl und EGZ lässt sich nicht 
mittels Legitimate Business Reasons rechtfertigen (vgl. 
oben Rz 139 ff.). 

230. In einer EvR zwischen der ewl und der EGZ sowie 
dem Sekretariat verpflichten sich die Verfügungsadres-
satinnen, sämtliche Netzzugangsgesuche zur Drittbelie-
ferung von Endkundinnen und Endkunden im Netzgebiet 
der ewl gemäss den darin festgehaltenen Konditionen 

abzuwickeln. Die WEKO genehmigt die EvR im Sinne 
von Art. 29 Abs. 2 KG (vgl. oben Rz 168 f.). 

231. Unter Würdigung aller Umstände und der zu be-
rücksichtigenden sanktionserhöhenden und sanktions-
mindernden Faktoren ist eine Belastung der ewl-Gruppe 
mit einem Betrag von 2 610 480 Franken angemessen 
(Art. 49a Abs. 1 KG, Art. 2 ff. SVKG, vgl. oben Rz 219 
f.), welcher der ewl und der EGZ unter solidarischer 
Haftung auferlegt wird. 

232. Bei diesem Verfahrensausgang sind die Verfah-
renskosten von insgesamt 191 080 Franken der ewl und 
der EGZ unter solidarischer Haftung aufzuerlegen (vgl. 
oben Rz 224). 

E Dispositiv 
Aufgrund des Sachverhalts und der vorangehenden 
Erwägungen verfügt die WEKO: 

1. Die WEKO genehmigt die nachfolgende von der ewl 
Energie Wasser Luzern Holding AG und der Erdgas 
Zentralschweiz AG mit dem Sekretariat der WEKO 
vereinbarte einvernehmliche Regelung vom 30. Sep-
tember 2019 / 1. Oktober 2019 mit nachfolgendem 
Wortlaut: 

«1. Ewl und EGZ verpflichten sich, auf entsprechen-
des Gesuch hin sämtlichen Dritten den Netzzugang 
zu den Hochdruckrohrleitungen der EGZ und den 
Niederdruckrohrleitungen der ewl zur Belieferung von 
Endkunden im Netzgebiet der ewl mit Erdgas zu ge-
währen.  

Ewl und EGZ schliessen mit dem Endkunden, zu 
dessen Belieferung ein Netzzugangsgesuch gestellt 
wird, oder mit seinem Lieferanten jeweils einen Netz-
nutzungsvertrag hinsichtlich der Netze in ihrem Ei-
gentum ab. In Bezug auf Endkunden, welche die An-
forderungen der Verbändevereinbarung für den Netz-
zugang erfüllen, schliesst der Endkunde oder sein 
Lieferant mit dem Netzbetreiber des Netzes, an wel-
ches der Endkunde angeschlossen ist, einen Netz-
nutzungsvertrag bezüglich aller vom Netzzugang in 
der Schweiz betroffenen Netze ab.  

Aktuelle und künftige Netzzugangsgesuche zur Belie-
ferung von in der Bilanzzone Zentralschweiz ange-
schlossenen Endkunden werden von ewl und EGZ 
wie folgt abgewickelt: 

 

Endkunden Messung Bilanzierung 

< 500'000 kWh Ja-
hresverbrauch 

Zähler mit Fernzähl-
einrichtung 

Tagesbilanz 

> 500'000 kWh Jahres-
verbrauch, < 150 Nm3/h 
Transportkapazität 

wahlweise Zähler oder 
Mengenumwerter mit Fern-
zähleinrichtung 

wahlweise Tages- oder 
Stundenbilanz 

> 150 Nm3/h Transport-
kapazität 

Mengenumwerter mit 
Fernzähleinrichtung 

Stundenbilanz 
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«Wahlweise» meint, dass die Entscheidung für eine 
der beiden möglichen Varianten beim Endkunden 
liegt. 

Endkunden mit Stundenbilanzierung können nicht in 
derselben Bilanzgruppe mit Endkunden mit Tagesbi-
lanzierung sein. 

2. Sollten mit Einführung eines Bundesgesetzes über 
die Gasversorgung (GasVG) zugesicherte Verhal-
tensanpassungen in der vorliegenden EVR von den 
künftigen gesetzlichen Regelungen abweichen, wer-
den solche ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
Gesetzes hinfällig.» 

2. Die ewl-Gruppe wird in Anwendung von Art. 49a 
Abs. 1 i. V. m. Art. 7 KG mit einer Sanktion in der Hö-
he von 2 610 480 Franken belastet. Dieser Betrag 

wird der ewl Energie Wasser Holding AG und der 
Erdgas Zentralschweiz AG unter solidarischer Haf-
tung auferlegt.  

3. Die Verfahrenskosten in der Höhe von 191 080 Fran-
ken werden der ewl Energie Wasser Luzern Holding 
AG und der Erdgas Zentralschweiz AG unter solidari-
scher Haftung auferlegt. 

Die Verfügung ist zu eröffnen:  

- ewI Energie Wasser Luzern Holding AG, in Luzern  

- Erdgas Zentralschweiz AG, in Luzern 

 beide vertreten durch […] 

[Rechtsmittelbelehrung] 
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B 2 3. Unternehmenszusammenschlüsse 
 Concentrations d'entreprises 
 Concentrazioni di imprese 

B 2.3 1. Hitachi Ltd./ABB Management Holding AG 

 
Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und Art. 32 
Abs. 1 KG1 

Examen préalable; art. 4 al. 3, art. 10 et art. 32 al. 1 
LCart 

Esame preliminare; art. 4 cpv. 3, art. 10 e art. 32 cpv. 1 
LCart 

Stellungnahme der Wettbewerbskommission vom 19. 
Mai 2020 

Mitteilung gemäss Art. 16 VKU2 vom 19. Mai 2020 

1. Am 20. April 2020 hat die Wettbewerbskommission 
die Meldung über das vorliegende Zusammenschluss-
vorhaben erhalten. Danach beabsichtigt die Hitachi, Ltd. 
(nachfolgend: Hitachi) die alleinige Kontrolle über die 
ABB Management Holding AG (nachfolgend: ABB Ma-
nagement Holding) zu erwerben, wobei die ABB Ma-
nagement Holding das gesamte Stromnetzgeschäft der 
ABB Ltd. (nachfolgend: ABB) halten wird.  

2. Das die Kontrolle übernehmende Unternehmen, 
Hitachi, ist ein globales Unternehmen mit Hauptsitz in 
Japan. Der Konzern ist in unterschiedlichen Geschäfts-
feldern tätig, darunter IT-Lösungen, Energielösungen, 
Branchenlösungen, Mobilitätslösungen und SmartLife-
Lösungen. Hitachi ist an der Tokioter Börse und an der 
Börse von Nagoya in Japan kotiert. Hitachi besteht aus 
793 konsolidierten Tochtergesellschaften, drei davon 
befinden sich in der Schweiz. Bisher war Hitachi im vor-
liegend relevanten Stromnetzbereich vorwiegend in Ja-
pan aktiv. 

3. Beim veräussernden Unternehmen handelt es sich 
um ABB mit Sitz in Zürich. ABB ist in den Geschäftsbe-
reichen Elektrifizierung, industrielle Automatisierung, 
Bewegung (Motoren, Generatoren und Antriebe), Robo-
tik und Fertigungsautomatisierung sowie Stromnetze 
tätig. 

4. Vor der geplanten Übernahme wird ABB ihr gesamtes 
Stromnetzgeschäft in die neu gegründete Schweizer 
Gesellschaft, ABB Management Holding, mit Sitz in 
Zürich, einbringen. Deren Tätigkeit umfasst die Entwick-
lung, die Konstruktion, die Herstellung und den Verkauf 
von Produkten, Systemen und Projekten in Bezug auf 
Hochspannungsprodukte, Transformatoren, Netzauto-
matisierung und Netzintegration. Die ABB Management 
Holding wird voraussichtlich […] Angestellte beschäfti-
gen und weltweit tätig sein. 

5. Gemäss den Parteien ist das Zusammenschlussvor-
haben strategisch und wirtschaftlich motiviert. […].  

6. Das vorliegende Zusammenschlussvorhaben wurde 
am 20. April 2020 auch bei der Europäischen Kommissi-
on gemeldet.3 

7. Der eigentliche Zusammenschluss besteht im Erwerb 
von […] des ausgegebenen Aktienkapitals der ABB Ma-
nagement Holding durch Hitachi von ABB gemäss An-
teilskaufvertrag vom 17. Dezember 2018. Hiermit soll 
Hitachi die alleinige Kontrolle über die ABB Manage-
ment Holding erwerben (Art. 4 Abs. 3 Bst. b KG). Die bei 
der ABB verbleibende Minderheitsbeteiligung von […].  

8. Die beteiligten Unternehmen erzielten im letzten Ge-
schäftsjahr einen weltweiten Gesamtumsatz in Höhe von 
über CHF […] Milliarden. Zudem erzielten Hitachi und 
die ABB Management Holding je einen Umsatz in der 
Schweiz von rund CHF […] bzw. […] Millionen. Folglich 
wurden die Umsatzschwellen gemäss Art. 9 Abs. 1 
Bst. a und b KG erreicht und ist das Zusammenschluss-
vorhaben meldepflichtig. 

9. Hitachi und die ABB Management Holding sind zwar 
beide im Bereich der Lieferung elektrischer Anlagen und 
Geräte zur Nutzung bei der Übertragung und der Vertei-
lung von Strom in Stromversorgungssystemen tätig. 
Dies beinhaltet die Lieferung von Hochspannungspro-
dukten, Transformatoren sowie Lösungen zur Netzau-
tomatisierung und zur Netzintegration. Nach Angaben 
der Parteien ist der geplante Zusammenschluss aller-
dings höchst komplementär. Denn bisher sei Hitachi in 
diesem Bereich geografisch äusserst beschränkt aktiv, 
im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und in der 
Schweiz sei Hitachi bisher gar nicht bzw. nur in gerin-
gem Umfang tätig gewesen.  

10. Hitachi weist basierend auf der Entscheidungspraxis 
der WEKO und der EU-Kommission geschätzte Markt-
anteile der Parteien für folgende mögliche relevante 
Märkte, Marktsegmente und Marktuntersegmente aus:  

• Weltweiter, europaweiter (EWR und Schweiz) oder 
schweizweiter Gesamtmarkt für Hochspannungs-
produkte (d.h. Produkte, die in Übertragungsnetzen 
genutzt werden, welche mit Spannungen zwischen 
52 kV und 800 kV oder darüber arbeiten);  

 
 
 
1 Bundesgesetz vom 6.10.1995 über Kartelle und andere Wettbe-
werbsbeschränkungen (Kartellgesetz, KG; SR 251). 
2 Verordnung vom 17.6.1996 über die Kontrolle von Unternehmenszu-
sammenschlüssen (VKU; SR 251.4). 
3 COMP/M.9447, Hitachi/ABB (Power Grid Division). 
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• Weltweiter, europaweiter (EWR und Schweiz) oder 
schweizweiter Gesamtmarkt für Mittelspannungs-
produkte (d.h. Produkte, die in Verteilnetzen genutzt 
werden, welche mit Spannungen zwischen 1 kV und 
52 kV arbeiten);  

• Weltweiter, europaweiter (EWR und Schweiz) oder 
schweizweiter Gesamtmarkt für Niedrigspannungs-
produkte (d.h. Produkte, die mit Spannungen unter 1 
kV genutzt werden; mit dem Segment: Kondensato-
ren, Oberschwingungsfilter und sonstige BLK-
Produkte und dem Untersegment: Niedrigspan-
nungskondensatoren);  

• Weltweiter, europaweiter (EWR und Schweiz) oder 
schweizweiter Gesamtmarkt für Transformatoren 
(inklusive Komponenten);  

• Weltweiter, europaweiter (EWR und Schweiz) oder 
schweizweiter Gesamtmarkt für Energieautomati-
sierungs- und Informationssysteme (EAIS); 

• Weltweiter, europaweiter (EWR und Schweiz) oder 
schweizweiter Gesamtmarkt für Unternehmensan-
wendungssoftware (EAS);  

• Weltweiter, europaweiter (EWR und Schweiz) oder 
schweizweiter Gesamtmarkt für Transmission and 
Distribution Turnkey-Systeme (T&D); 

• Weltweiter, europaweiter (EWR und Schweiz) oder 
schweizweiter Gesamtmarkt für Ladeinfrastruktur 
für elektrische Fahrzeuge (engstes plausibles 
Segment für Ladeinfrastruktur für elektrische Bus-
se/Strassenbahnen, die im öffentlichen Verkehr ge-
nutzt werden); 

• Weltweiter, europaweiter (EWR und Schweiz) oder 
schweizweiter Gesamtmarkt für Leistungshalbleiter 
(mit den beiden Untersegmenten standardmässige 
[nicht integrierte] IGBT-Module und Dio-
den/Gleichrichter). 

11. Gestützt auf die von Hitachi geschätzten Marktantei-
le der Parteien auf den vorgenannten möglichen rele-
vanten Märkten ergibt sich im Hinblick auf allfällige vom 
Zusammenschluss betroffene Märkte nach Art. 11 
Abs. 1 Bst. b VKU Folgendes: Es gibt keinen Markt, auf 
dem der gemeinsame Marktanteil in der Schweiz von 
beiden beteiligten Unternehmen 20 % oder mehr be-
trägt. Hingegen gibt es einen Markt in der Schweiz, auf 
dem eines der beteiligten Unternehmen einen Marktan-
teil von 30 % oder mehr hat. Denn im Jahr 2018 lag der 
Marktanteil der ABB Management Holding auf dem 
schweizweiten Gesamtmarkt für Transformatoren bei 
rund [25-35 %]. Hitachi geht allerdings davon aus, dass 
dieser Markt weltweit oder zumindest europaweit (EWR 
und Schweiz) und nicht auf die Schweiz beschränkt ist. 
Sowohl auf weltweiter Ebene als auch auf europaweiter 
(EWR und Schweiz) Ebene liege der Anteil der ABB 
Management Holding mit [15-25 %] bzw. [5-15 %] […] 
unter dem individuellen Schwellenwert für einen be-
troffenen Markt von 30 %. Gemäss Hitachi würde eine 
isolierte Analyse des Schweizer Markts für Transforma-
toren zu einem künstlich hohen Marktanteil führen, der 

nicht die tatsächlichen Marktverhältnisse wiederspiegele. 
Darüber hinaus sei zu berücksichtigen, dass der Markt-
anteil der ABB Management Holding im Jahr 2018 mit 
rund [25-35 %] nur […] über der kritischen Schwelle und 
im Jahr 2017 daruntergelegen sei. Im Jahr 2019 habe es 
keine wesentlichen Veränderungen gegeben, weshalb 
Hitachi davon ausgehe, dass sich die Marktanteile im 
gleichen Rahmen bewegen würden wie im Jahr 2018.  

12. In Bezug auf mögliche vertikale Effekte weist 
Hitachi darauf hin, dass sowohl die ABB Management 
Holding als auch Hitachi auf einem möglichen weltweiten 
Gesamtmarkt für Transformatoren aktiv sind. Allerdings 
seien die Aktivitäten von Hitachi in diesem Bereich be-
grenzt auf die Herstellung und den Verkauf von Trans-
formatoren ausserhalb von Europa. Daher könnten in 
der Schweiz durch die Aktivitäten von Hitachi und die 
vorgelagerten oder nachgelagerten Aktivitäten der ABB 
Management Holding keine potentiellen vertikalen Be-
ziehungen entstehen. Die einzige vorgelagerte Aktivität 
von Hitachi in Bezug auf den europäischen Gesamt-
markt für Transformatoren sei der Verkauf von Metallle-
gierungen für die Produktion von Transformatoren-
Stahlkernen. Allerdings bestehe zwischen den von 
Hitachi verkauften Metalllegierungen und den von der 
ABB Management Holding im EWR und in der Schweiz 
verkauften Transformatoren keine direkte vertikale Ver-
bindung und sei der Marktanteil von Hitachi in diesem 
Bereich unter jeglicher denkbaren Marktabgrenzung 
unbedeutend. Daher ist davon auszugehen, dass diese 
vertikalen Beziehungen in der Schweiz keine wettbe-
werbsbeschränkenden Effekte bewirken. 

13. Neben dem schweizweiten Gesamtmarkt für Trans-
formatoren gibt es unter den vorgenannten Marktab-
grenzungen, d.h. insbesondere auch auf grösseren als 
schweizweiten Märkten (siehe oben, Rz 10), keinen 
weiteren betroffenen Markt.  

14. Zudem kommt es auf all diesen möglichen relevan-
ten Märkten (siehe oben, Rz 10), wenn überhaupt, 
höchstens zu geringen Marktanteilsadditionen. Ge-
rade im EWR und der Schweiz war Hitachi bisher nur in 
einem sehr geringen Umfang oder gar nicht aktiv. 
Hitachi gibt an, in den Jahren 2015-2019 in der Schweiz 
einen […] Umsatz mit Niedrigspannungs-Kondensatoren 
und Leistungshalbleitern erzielt zu haben. In allen ande-
ren Bereichen sei Hitachi in der Schweiz im Zeitraum 
2015-2019 überhaupt nicht tätig gewesen. Auch auf 
einer EWR-weiten Ebene würden sich Überschneidun-
gen zwischen den Parteien lediglich aufgrund von […] 
Umsätzen von Hitachi mit Niedrigspannungs-
Kondensatoren und Leistungshalbleitern ergeben. 
Hitachi sei in den vergangenen fünf Jahren (2015-2019) 
in keinem anderen relevanten Segment im EWR und der 
Schweiz aktiv gewesen. 

15. Aus den oben dargelegten Gründen bestehen keine 
Anhaltspunkte, dass der Zusammenschluss auf den in 
Rz 10 genannten möglichen relevanten Märkten eine 
beherrschende Stellung begründet oder verstärkt. Die 
Voraussetzungen für eine Prüfung des Zusammen-
schlusses nach Art. 10 KG sind daher nicht gegeben. 
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B 2.3 2. Hitachi/Honda/HIAMS 

Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und Art. 32 
Abs. 1 KG 

Examen préalable; art. 4 al. 3, art. 10 et art. 32 al. 1 
LCart 

Esame preliminare; art. 4 cpv. 3, art. 10 e art. 32 cpv. 1 
LCart 

Stellungnahme der Wettbewerbskommission vom 27 Juli 
2020 

Mitteilung gemäss Art. 16 VKU vom 28. Juli 2020 

1. Am 8. Juli 2020 hat die Wettbewerbskommission die 
Meldung über ein Zusammenschlussvorhaben erhalten. 
Dieses betrifft die Erlangung der gemeinsamen Kontrolle 
von Hitachi Ltd. und Honda Motor Co. Ltd. (nachfolgend: 
die Parteien) über Hitachi Automotive Systems Ltd., 
Keihin Corporation, Showa Corporation und Nissin Ko-
gyo Co. Ltd. Die Unternehmen Keihin Corporation, Sho-
wa Corporation und Nissin Kogyo Co. Ltd. werden in 
Hitachi Automotive Systems Ltd. zu einem Gemein-
schaftsunternehmen zusammengeführt. 

2. Hitachi Ltd. (nachfolgend: HTL) ist ein nach japani-
schem Recht gegründetes Unternehmen mit Sitz in To-
kyo (Japan). Die Aktien von HTL sind an der Tokyo 
Stock Exchange und der Nagoya Stock Exchange ko-
tiert. HTL ist die oberste Muttergesellschaft der Hitachi 
Unternehmensgruppe. HTL ist ein stark diversifiziertes 
Unternehmen, welches sich hauptsächlich mit der Her-
stellung und dem Verkauf von Produkten und Dienstleis-
tungen in den Bereichen IT, Energie, Industrie, Mobilität 
und Smart Life beschäftigt. HTL verfügt über Tochterge-
sellschaften in der Schweiz, welche in den Bereichen 
Finanzierung/Leasing, IT Sicherheit sowie Servicedienst-
leistungen an technischen Produkten tätig sind. 

3. Honda Motor Co. Ltd. (nachfolgend: Honda) ist ein 
nach japanischem Recht gegründetes Unternehmen mit 
Sitz in Tokyo (Japan). Die Aktien von Honda sind an der 
Tokyo Stock Exchange und New York Stock Exchange 
kotiert. Honda ist die Muttergesellschaft der Honda Un-
ternehmensgruppe. Honda ist in der Herstellung und 
Lieferung von Fahrzeugen, Motorrädern und Power Pro-
ducts1 tätig. Honda verfügt über Tochtergesellschaften in 
der Schweiz, Belgien und Grossbritannien, welche vier-
rädrige Fahrzeuge und Ersatzteile sowohl an Vertriebs-
partner als auch an Endkunden in der bzw. die Schweiz 
verkaufen. Zudem liefert Honda über Tochtergesell-
schaften General Purpose Products2 in die Schweiz. 

4. Hitachi Automotive Systems Ltd. (nachfolgend: 
HIAMS) ist ein nach japanischem Recht gegründetes 
Unternehmen mit Sitz in Ibaraki (Japan) und ist in der 
Herstellung und Lieferung von Automobilprodukten und 
-technologien tätig. HTL hält an HIAMS einen Anteil von 
100 %.  

5. Keihin Corporation (nachfolgend: Keihin) ist ein nach 
japanischem Recht gegründetes Unternehmen mit Sitz 
in Shinjuku-ku (Japan). Die Aktien von Keihin sind an 

der Tokyo Stock Exchange kotiert und Honda hält einen 
Anteil von 41.35 %. Keihin ist in der Herstellung und 
Lieferung von Elektrifizierungssystemen für Hybrid- und 
Elektrofahrzeuge, Motormanagementsystemen für Ben-
zin- und Erdgasfahrzeuge und Produkten für Brennstoff-
zellen tätig. 

6. Showa Corporation (nachfolgend: Showa) ist ein nach 
japanischem Recht gegründetes Unternehmen mit Sitz 
in Saitama (Japan). Die Aktien sind an der Tokyo Stock 
Exchange kotiert und Honda hält einen Anteil von 
33.5 %. Showa ist in der Herstellung und Lieferung von 
Komponenten für Fahrzeuge, Motorräder und Aussen-
motoren tätig. 

7. Nissin Kogyo Co. Ltd. (nachfolgend: Nissin) ist ein 
nach japanischem Recht gegründetes Unternehmen mit 
Sitz in Nagano (Japan). Die Aktien von Nissin sind an 
der Tokyo Stock Exchange kotiert und Honda hält einen 
Anteil von 34.86 %. Nissin ist in der Herstellung und 
Lieferung von integrierten Bremssystemen für Fahrzeu-
ge tätig. 

8. HTL und Honda planen Keihin, Showa und Nissin in 
HIAMS zu einem Gemeinschaftsunternehmen (nachfol-
gend: GU) zusammenzuführen. Mit diesem Zusammen-
schlussvorhaben bezwecken die Parteien, die Stärken 
jedes dieser zusammengeführten Unternehmen in das 
GU zu integrieren. Dadurch solle ein unabhängiger Lie-
ferant geschaffen werden, welcher der Automobilindust-
rie wettbewerbsfähige Lösungen anbiete, dies indem 
Ressourcen und Forschungsbemühungen kombiniert 
würden. Im Ergebnis würden soziale, wirtschaftliche und 
ökologische Werte geschaffen, welche die Sicherheit 
und den Komfort von Mobilität verbesserten und die 
Automobilindustrie weiterentwickeln könnten. 

9. Das vorliegende Zusammenschlussvorhaben wurde 
am 7. Juli 2020 auch bei der Europäischen Kommission 
angemeldet.3 

10. Die Parteien haben vereinbart, dass HTL einen An-
teil von 66.6 % und Honda einen Anteil von 33.4 % der 
Stimmrechte des GU halten werden. Der Verwaltungsrat 
des GU wird aus sechs Mitgliedern bestehen, wovon 
HTL vier und Honda zwei Mitglieder bestellen werden. 
[…],4 […]. HTL und Honda werden daher die gemeinsa-
me Kontrolle über das GU ausüben. 

 
 
1 Power Products sind u.a. Bodenfräsen, Generatoren, Schneefräsen, 
Aussenbordmotoren und Rasenmäher. (vgl. Homepage von Honda 
vom 21. Juli 2020 unter: https://global.honda/products/power.html ) 
2 General Purpose Products sind u.a. Stromerzeuger, Pumpen, Boden-
fräsen, Schneefräsen, Stromträger, Rasenmäher, Aufsitzmäher, Robo-
termäher, Grasschneider, Motorsensen, Heckenschneider, Laubbläser, 
Aussenbordmotoren, Mehrzweckmotoren. 
3 Case COMP M.9771 - Hitachi/Honda/Hiams/Keihin/Showa/Nissin 
Kogyo. 
4 Die Parteien haben in ihren Ausführungen zum Entscheidungsverfah-
ren im GU glaubhaft dargelegt, dass vorliegend aufgrund von gemein-
samen Interessen de facto gemeinsame Kontrolle besteht. Vgl. u.a. 
RPW 2017/3, 471 Rz 31, BLS AG/Transport Ferroviaire Holding SAS. 
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11. Das GU wird über eine eigene Marktpräsenz verfü-
gen und sich nicht auf die Ausübung einer spezifischen 
Funktion für HTL und Honda beschränken, d.h. es wird 
als marktorientiertes Unternehmen tätig sein und Dritt-
kunden beliefern. Das GU wird aus vier Einheiten beste-
hen, die bereits selbständig auf dem Markt auftreten und 
auch zukünftig wird das GU aus operativer Sicht wirt-
schaftlich selbständig sein. Das GU wird über ein eige-
nes Management und ausreichend Ressourcen verfü-
gen. Es ist zudem auf Dauer angelegt. Demnach sind 
die Anforderungen an ein Vollfunktionsgemeinschaftsun-
ternehmen mit dem vorliegenden Zusammenschlussvor-
haben erfüllt.5 

12. Aus den obigen Ausführungen ergibt sich, dass das 
geplante GU einen Unternehmenszusammenschluss im 
Sinne von Art. 4 Abs. 3 Bst. b KG und Art. 2 VKU dar-
stellt. 

13. HTL und Honda erzielten im Geschäftsjahr 2018 
insgesamt einen Umsatz von ca. CHF […] und schweiz-
weit jeweils einen solchen von über CHF 100 Mio., wo-
mit die Umsatzschwellen gemäss Art. 9 Abs. 1 KG er-
reicht sind und das vorliegende Zusammenschlussvor-
haben meldepflichtig ist.  

14. Das Zusammenschlussvorhaben bezieht sich in 
erster Linie auf die Herstellung und Lieferung von Kom-
ponenten zur Verwendung in Personenwagen und Mo-
torrädern. HIAMS, Keihin, Showa und Nissin, welche 
gemeinsam das GU bilden werden, sind jeweils in der 
Lieferung verschiedener Komponententeile für Perso-
nenwagen und anderer Fahrzeuge tätig. Diese Kompo-
nententeile kann man in Kategorien einteilen, dies je 
nachdem, zu welchem technischen System am Fahr-
zeug diese gehören, so kommt es vorliegend durch die 
Tätigkeiten der Unternehmen des geplanten GU im 
EWR zu Marktanteilsadditionen bei Komponententeilen 
in den drei Kategorien: Motormanagement-/Einspritz-
systeme6, Bremssysteme und Anti-Vibrationssysteme7.  

15. Gemäss Angaben der Parteien haben die Unter-
nehmen des geplanten GU (HIAMS, Keihin, Showa und 
Nissin) […] bei jeder möglichen sachlichen Marktab-
grenzung für Komponenten zur Verwendung in Perso-
nenwagen und Motorrädern in der Schweiz einen Markt-
anteil von [0–10] %. Honda hat, gemäss Angaben der 
Parteien, im nachgelagerten Markt für die Herstellung 
und Lieferung von Fahrzeugen8 europaweit (EWR+CH-
weit) einen Marktanteil von [0–10] % und schweizweit 
einen Marktanteil von [0–10] %. Im Bereich Motorräder 
ist der europaweite Marktanteil [10–20] % und der 
schweizweite Marktanteil [10–20] %. Damit führt das 
Zusammenschlussvorhaben schweizweit zu keinen be-
troffenen Märkten für Komponenten zur Verwendung in 
Personenwagen und Motorrädern. 

16. Bei einer räumlichen Marktabgrenzung für einzelne 
Komponententeile, welche entweder den EWR und die 
Schweiz (nachfolgend: europaweit) umfasst oder von 
weltweiten Märkten ausgeht, führt dies, gemäss Anga-
ben der Parteien, für Bereiche mit Komponententeilen 
der in Rz 14 genannten Systeme europaweit zu einem 
betroffenen Markt (ohne Marktanteilsaddition) und welt-
weit teilweise zu weiteren betroffenen Märkten für ein-
zelne Komponententeile. Für alle diese Komponententei-
le haben, gemäss Angaben der Parteien, Nachfrager 

(OEM Kunden) auch weiterhin die Möglichkeit, Kompo-
nententeile von einer Reihe anderer Wettbewerber als 
Lieferanten zu beziehen. Damit führt das Zusammen-
schlussvorhaben zu keinen wettbewerbsrechtlichen Be-
denken. 

17. Die vorläufige Prüfung ergibt aus den genannten 
Gründen keine Anhaltspunkte, dass der Zusammen-
schluss eine marktbeherrschende Stellung begründen 
oder verstärken wird. Die Voraussetzungen für eine Prü-
fung des Zusammenschlusses nach Art. 10 KG sind 
daher nicht gegeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Vgl. u.a. RPW 2013/4, 664 Rz 21, Mediaspectrum, Inc./Publigroupe 
S.A./xentive sa; RPW 2016/1, 261 ff. Rz 36, Tamedia/Tradono Den-
mark/Tradono Switzerland. 
6 Motormanagement- und Einspritzsysteme bestehen aus einer Reihe 
von Komponententeilen innerhalb des Motors eines Fahrzeuges. Ihr 
Zweck ist es, die Mischung von Brennstoff und Luft zu erleichtern, um 
die Verbrennung zu ermöglichen. 
7 Zu den Anti-Vibrations-Systemen gehören Komponenten, die zur 
Dämpfung oder Eliminierung von Vibrationen bewegter Systeme wie 
Motoren, Fahrwerke und Auspuffanlagen eingesetzt werden, um den 
Komfort und die Sicherheit der Fahrgäste zu erhöhen und die Motor- 
und Fahrgeräusche in Fahrzeugen zu reduzieren. 
8 Vgl. RPW 2020/4b, 1906 Rz 12, Fiat Chrysler Automobiles N.V. / 
Peugeot S.A. 
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B 2.3 3. Advent International Corporation/Cinven Capital Management (VII) 
General Partner Limited/Thyssenkrupp Elevator AG 

Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und Art. 32 
Abs. 1 KG 

Examen préalable; art. 4 al. 3, art. 10 et art. 32 al. 1 
LCart 

Esame preliminare; art. 4 cpv. 3, art. 10 e art. 32 cpv. 1 
LCart 

Stellungnahme der Wettbewerbskommission vom 8. Juni 
2020 

Mitteilung gemäss Art. 16 VKU vom 8. Juni 2020 

1. Am 13. Mai 2020 hat die Wettbewerbskommission die 
Meldung über ein Zusammenschlussvorhaben erhalten. 
Danach beabsichtigen Fonds, die von verbundenen 
Gesellschaften von Advent International Corporation 
verwaltet werden und Fonds, die von Cinven Capital 
Management (VII) General Partner Limited verwaltet 
werden, den Erwerb der gemeinsamen Kontrolle über 
die thyssenkrupp Elevator AG.  

2. Die Advent International Corporation (nachfolgend: 
Advent) ist eine Private-Equity-Investmentgesellschaft. 
Advent konzentriert sich auf den Erwerb von Kapitalbe-
teiligungen und die Verwaltung von Investmentfonds in 
verschiedenen Sektoren, darunter Unternehmens- und 
Finanzdienstleistungen; Industriegüter und -Dienst-
leistungen; Einzelhandel, Markenkonsumgüter und Frei-
zeitdienstleistungen; Medien, Telekommunikation und 
Informationstechnologie sowie Dienstleistungen im Ge-
sundheitswesen und Pharmazeutika. 

3. Die Cinven Capital Management (VII) General Part-
ner Limited (nachfolgend: Cinven)1 ist ein europäisches 
Private-Equity-Unternehmen, das in der Bereitstellung 
von Anlageverwaltung und Anlageberatung für eine Rei-
he von Investmentfonds tätig ist. 

4. Die thyssenkrupp-Gruppe (nachfolgend: tk) ist ein 
diversifizierter Industriekonzern mit Co-Hauptsitzen in 
Essen und Duisburg, beide in Deutschland. Er ist mit 
mehr als 155'000 Mitarbeitern in fast 80 Ländern aktiv. 
Die Aktivitäten von tk sind organisiert in fünf Geschäfts-
bereiche: (i) Automobiltechnik, (ii) Aufzugstechnik, (iii) 
Werkstoffdienstleistungen, (iv) Anlagentechnik und (v) 
Stahl Europa; und drei Geschäftseinheiten: (i) Bearings, 
(ii) Forged Technology und (iii) Marine Systems. Im Jahr 
2018/2019 erzielte tk einen Umsatz von rund EUR 42 
Mia. in mehr als 170 Ländern. 

5. Die thyssenkrupp Elevator AG (nachfolgend: tkE), 
mit Hauptsitz in Essen, Deutschland, ist über ihre Toch-
tergesellschaften weltweit aktiv, mit Kunden in über 100 
Ländern, über 1'000 Vertriebs- und Servicestandorten 
und über 50'000 Mitarbeitern weltweit. tkE ist derzeit 
eine hundertprozentige indirekte Tochtergesellschaft der 
thyssenkrupp AG.2 Die tkE ist die Holding-Gesellschaft 
der tk Geschäftseinheit «Elevator Technology» (nachfol-
gend: BA ET). BA ET's Aktivitäten umfassen die Installa-
tion und Wartung von Aufzügen, Rolltreppen, Fluggast-

brücken und Treppenliften sowie direkt damit verbunde-
ne Nebentätigkeiten. 

6. Gemäss Meldung betrachten Advent und Cinven BA 
ET als eine attraktive Investitionsmöglichkeit mit einem 
starken Produktportfolio. Advent und Cinven stellten 
insbesondere die Marktwachstumschance der BA ET 
fest, die durch strukturelle Trends wie die Verstädterung 
und die zunehmende städtische Mobilität mit grösseren 
Anforderungen an Zugang und Komfort unterstützt wird.  

7. Gemäss Angaben der Parteien betrachtet tk die 
Transaktion als eine Gelegenheit, ihre Bilanz zu stärken 
und die Entwicklung ihrer verbleibenden Geschäfte und 
ihres Portfolios voranzutreiben. 

8. Das Zusammenschlussvorhaben wurde neben der 
Schweizerischen Wettbewerbsbehörde auch anderen 
Wettbewerbsbehörden gemeldet.   

9. Die nachfolgende Tabelle zeigt, dass die Schwellen-
werte gemäss Art. 9 Abs. 1 Bst. a und Bst. b KG in casu 
überschritten sind und das Zusammenschlussvorhaben 
somit meldepflichtig ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Cinven bedeutet, je nach Kontext, eine der oder gemeinsam Cinven 
Group Limited, Cinven Partners LLP und Cinven (LuxCo 1) S.A. und 
ihre jeweiligen Partner (wie im UK Companies Act 2006 definiert) 
und/oder Fonds, die von einem der oben genannten Unternehmen 
verwaltet oder beraten werden. 
2 tkE ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der thyssenkrupp 
Nederland Holding B.V., die wiederum eine hundertprozentige Toch-
tergesellschaft der obersten Muttergesellschaft der tk, der thyssen-
krupp AG, ist. 
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10. Tabelle 1: Umsätze der beteiligten Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 

Beteiligtes Unternehmen Schweizweiter Umsatz in 
Mio. CHF Weltweiter Umsatz in Mio. CHF 

Advent […] […] 

Cinven […] […] 

tkE […] […] 

Total […] […] 

Quelle: Angaben der Parteien.  

 

11. Die nachfolgende Analyse beschränkt sich auf die 
Bereiche, in welchen BA ET in der Schweiz tätig ist. BA 
ET ist in der Schweiz in der Installation und Wartung von 
Aufzügen, Rolltreppen und Treppenliften tätig sowie mit 
direkt damit verbundenen Nebentätigkeiten. […], wird 
auf die Analyse in diesem Bereich verzichtet3. 

A. Aufzüge 
12. Das Sekretariat der Wettbewerbskommission hat in 
seiner bisherigen Praxis zwischen Lastenaufzügen und 
Personenaufzügen unterschieden.4 

13. Weiter hat Sekretariat der Wettbewerbskommission 
zwischen einem Markt für den Verkauf von neuen Auf-
zugsanlagen sowie einem Markt für Dienstleistungen 
nach dem Kauf (after-sales) unterschieden. Beim Ver-
kauf von neuen Anlagen können dabei die Phasen Pla-
nung, Herstellung, Beratung, Verkauf und Installation 
unterschieden werden. Die Dienstleistungen nach dem 
Verkauf umfassen Wartung, Reparaturen, Modernisie-
rung und Ersatz von Liftanlagen. 

14. Überdies hat sich die Frage gestellt, ob im Sinne 
einer Zweimärktetheorie von einem Produktemarkt für 
den Verkauf bzw. die Installation von Aufzügen (Primär-
markt) und einem Wartungsmarkt (Sekundärmarkt) oder 
lediglich von einem einzigen Markt (sog. Systemmarkt5) 
auszugehen ist, wenn die Wartung nicht unabhängig 
vom Hersteller des entsprechenden Produkts erfolgen 
kann. 

15. In der Vorabklärung Service- und Wartungsabonne-
mente für Aufzüge konnte nicht abschliessend beurteilt 
werden, inwiefern vom Markt für den Verkauf bzw. die 
Installation von Personenaufzügen eine Disziplinie-
rungswirkung auf den Markt für die Wartung von Aufzü-
gen ausgeht. Die WEKO ist jedoch davon ausgegangen, 
dass bei der Planung bzw. beim Kauf einer Immobilie – 
und damit auch eines Aufzuges – die Frage der Repara-
tur und Wartung des Aufzuges eine eher untergeordnete 
Rolle spielen. Deshalb ist die WEKO in Ihrer bisherigen 
Praxis von separaten Märkten für den Verkauf bzw. die 
Installation von Personenaufzügen einerseits und der 
Wartung von Personenaufzügen andererseits ausge-
gangen.6 

16. Praxisgemäss wird der Markt für Aufzüge aufgrund 
des Gesagten zunächst nach verschiedenen Arten von 

Aufzügen abgegrenzt, also in einen Markt für Personen- 
und einen Markt für Lastenaufzüge. 

17. Als Arbeitshypothese wird weiter im Sinne der 
Zweimärktetheorie (vgl. Rz 14) unterschieden zwischen 
einem Produktmarkt für den Verkauf bzw. die Installation 
von Personenaufzügen sowie einem Produktmarkt für 
den Verkauf bzw. die Installation von Lastenaufzügen 
(Primärmärkte) und weiter in einen after-sales Markt für 
Aufzüge (Sekundärmarkt), welcher die Dienstleistungen 
Wartung, Reparaturen, Modernisierung und Ersatz von 
Aufzügen umfasst.  

18. In ihrer Praxis ist das Sekretariat der Wettbewerbs-
kommission sowohl bei der Installation als auch bei der 
Wartung von Aufzügen von einem national räumlich 
relevanten Markt ausgegangen.7 Es gibt keinen Grund 
von dieser Praxis abzuweichen.  

19. In allen drei Märkten im Bereich von Aufzügen ist 
seitens der Parteien lediglich BA ET tätig. Folglich gibt 
es keine Marktanteilsadditionen. Zudem liegt der Markt-
anteil von BA ET in allen drei Märkten unter [20-30] %. 
Gemäss Schätzung der Parteien beträgt der Marktanteil 
von BA ET sowohl im Markt für den Verkauf bzw. Instal-
lation von Personen- als auch im Markt für den Verkauf 
bzw. die Installation von Lastenaufzügen etwa [0-10] %. 
Des Weiteren schätzen die Parteien den Marktanteil von 
BA ET für Wartungs- und Reparaturarbeiten sowohl bei 
Personen- als auch bei Lastenaufzügen auf [0-10] %.  

 
3 […]. 
4 RPW 2011/1, 79, Rz 21; RPW 2001/3, 494, Rz 12, Ascenseurs. 
5 Gemäss der Systemmarkt-Theorie können folgende Ansätze für die 
Marktabgrenzung herangezogen werden: Aus Sicht der Marktgegen-
seite systemisch verbundene Komplementärgüter können unter gewis-
sen Umständen zu einem einzigen Systemprodukt oder Systempro-
duktmarkt zusammengefasst werden, während systemisch nicht oder 
nur schwach verbundene Komplemente separate sachlich relevante 
Märkte bilden dürften. Welcher Ansatz in einem fraglichen Fall adäquat 
ist, muss gemäss den konkreten Gegebenheiten des Einzelfalls geprüft 
werden. Verkürzt ausgedrückt ist ein Systemprodukt oder Systempro-
duktmarkt dann anzunehmen, wenn eine ausreichende Disziplinie-
rungswirkung vom Primärmarkt auf die nachgelagerten Sekundärmärk-
te ausgeht, weil das Verhalten auf dem Sekundärmarkt Rückwirkungen 
auf den eigenen Erfolg auf dem Primärmarkt aufweist. 
6 RPW 2011/1, 79 f., Rz 20 ff., Service- und Wartungsabonnemente für 
Aufzüge. 
7 RPW 2011/1, 80, Rz 30, Service- und Wartungsabonnemente für 
Aufzüge. 
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B. Rolltreppen 
20. Das Segment für Rolltreppen umfasst Rolltreppen 
und Fahrsteige. Während eine Rolltreppe aus einer Rei-
he von ineinandergreifenden Stufen besteht, verwendet 
ein Fahrsteig ineinandergreifende Paletten. Allerdings 
werden beide durch einen Elektromotor angetrieben und 
ein Kettenpaar, das um zwei Zahnradpaare geschlungen 
ist, dreht sich, um die Stufen oder Paletten zu bewegen. 
Der Motor und das Kettensystem sind im Inneren des 
Fachwerks untergebracht, einer Metallstruktur, die sich 
zwischen zwei Landeplatten erstreckt. Zwar gibt es 
Fahrsteige auch als horizontale Flachfahrsteige, doch 
sowohl Fahrsteige als auch Rolltreppen sind in der Re-
gel geneigt und durchgehend und werden für die Beför-
derung vieler Personen über kurze Entfernungen ver-
wendet. 

21. Die WEKO hat sich bisher nicht mit Rolltreppen aus-
einandergesetzt. 

22. In der EU hat die Europäische Kommission in einer 
Entscheidung über eine Wettbewerbsbeschränkung auf 
den Märkten für Aufzüge und Rolltreppen im Jahr 2007 
(nachfolgend: 2007-Entscheidung) getrennte Märkte für 
(i) den Verkauf und die Installation von Aufzügen und 
Rolltreppen, (ii) Wartungsdienstleistungen und (iii) Mo-
dernisierungsdienstleistungen in Betracht gezogen.8 
Hinsichtlich Wartungsdienstleistungen stellte die Europä-
ische Kommission fest, dass sie eine separate, weit 
gefasste Kategorie darstellen, die alle Aftermarket War-
tungs- und Reparaturdienstleistungen mit unterschiedli-
chem Inhalt umfasst, z.B. Überwachungs- und Präventi-
onsdienstleistungen sowie Reparatur und Ersatz von 
Ersatzteilen. 

23. I.S. Triton III Holding 6 / Wittur Group9 betrachtete 
die Europäische Kommission jedoch einen breiten Markt 
für Aufzugsinstallationsdienste, der Aufzugsinstallation, 
Modernisierung sowie Reparatur und Wartungsdienste 
umfasst. 

24. In der 2007-Entscheidung10 hat die Europäische 
Kommission bestimmte Aspekte des grenzüberschrei-
tenden Handels aufgrund von grenzüberschreitenden 
Ausschreibungen und grenzüberschreitenden Verkäufen 
der grossen Aufzugs- und Rolltreppenhersteller berück-
sichtigt. Die Europäische Kommission stellte jedoch 
letztendlich fest, dass der geografische Markt für Neuin-
stallationen sowie für Dienstleistungen auf dem An-
schlussmarkt («aftermarket services») von nationalem 
Umfang ist. In Übereinstimmung mit ihrer 2007-
Entscheidung hat die Europäische Kommission in einer 
späteren Fusionskontrollentscheidung auch den Markt 
für «Installationsdienstleistungen» auf nationaler Basis 
betrachtet.11 Die 2007-Entscheidung deutete auch da-
rauf hin, dass es Anzeichen dafür gibt, dass der grenz-
überschreitende Handel für neue Installationen sowie für 
Wartung und Modernisierung zunimmt, was potenziell 
eine Erweiterung des geografischen Marktes rechtferti-
gen könnte. Angesichts fehlender horizontaler Über-
schneidungen und vertikaler Beziehungen wurde die 
genaue Definition des geographischen Marktes jedoch 
letztlich offengelassen. 

25. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass Roll-
treppen und Fahrsteige für die Marktgegenseite aus z.B. 

Platzgründen keine Substitute darstellen, wird im Sinne 
einer Arbeitshypothese für diesen Zusammenschluss 
der Bereich Rolltreppen nach Art der Rolltreppe unterteilt 
in einen Markt für den Verkauf bzw. Installation von Roll-
treppen und einen Markt für den Verkauf bzw. Installati-
on von Fahrsteigen. Des Weiteren wird von einem Markt 
für die Wartung, Reparaturen und Modernisierung und 
Ersatz von Rolltreppen und Fahrsteigen ausgegangen. 

26. Im Sinne einer Arbeitshypothese wird von einem 
national räumlich relevanten Markt ausgegangen. 

27. Lediglich BA ET ist in diesen Märkten tätig, weshalb 
es nicht zu Marktanteilsadditionen kommt. Die Parteien 
schätzen den Marktanteil von BA ET sowohl im Markt für 
den Verkauf und Installation von Rolltreppen in der 
Schweiz als auch im Markt für den Verkauf und Installa-
tion von Fahrsteigen in der Schweiz jeweils unter [10-
20] %. Im Markt für after-sales-Dienstleistungen in der 
Schweiz schätzen die Parteien den Marktanteil von BA 
ET auf unter [0-10] %. Es liegen folglich keine betroffe-
nen Märkte vor.   

C. Treppenlifte 
28. Treppenlifte sind mechanische Vorrichtungen, die 
dazu bestimmt sind, Personen auf vorhandenen Trep-
pen auf und ab zu bewegen. Sie werden vorwiegend auf 
Treppen in Wohnhäusern eingesetzt. Normalerweise 
wird eine Schiene an einer Treppe oder einer angren-
zenden Wand angebracht und ein Stuhl oder eine He-
beplattform daran befestigt, um eine Person entlang der 
Schiene und damit der Treppe hinauf zu befördern. 
Treppenlifte werden für eine Vielzahl von Anwendungen 
geliefert, einschliesslich Treppen mit geradem oder ge-
bogenem Geländer, vertikale Rollstuhl-Plattformaufzüge 
oder Treppenlifte für den Aussenbereich. Sessellifte 
bewegen in der Regel einen Stuhl entlang einer Schiene 
und sind für Personen mit eingeschränkter Mobilität kon-
zipiert, die dennoch gehen können. Plattformlifte bewe-
gen eine Plattform über eine bestimmte Strecke, entwe-
der vertikal oder horizontal geneigt, und sind beispiels-
weise für die Beförderung einer Person im Rollstuhl oder 
eines Kinderwagens ausgelegt. 

29. Weder die WEKO noch die Europäische Kommission 
haben sich bisher mit Treppenliften befasst.  

30. BA ET vertreibt ihre Treppenlifte in der Schweiz über 
unabhängige Drittvertriebspartner, welche deren Trep-
penlifte in der Schweiz an die Endkunden verkaufen und 
diesen auch after-sales-Dienstleistungen anbieten. Für 
BA ET stellen after-sales-Dienstleistungen nur ein klei-
nes Geschäft dar, da es im Gegensatz zu Aufzügen oder 
Rolltreppen keine gesetzliche Verpflichtung zur Erbrin-
gung von regelmässigen Wartungs- und Sicherheits-
dienstleistungen in Bezug auf Treppenlifte gibt.  

 

 

 

 
8 COMP/E-1/38.823, PO/Elevators and Escalators. 
9 Case COMP/M.5991, Triton III Holding 6/Wittur Group. 
10 COMP/E-1/38.823, PO/Elevators and Escalators. 
11 COMP/M.5991, Triton III Holding 6/Wittur Group. 
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31. Für Menschen, die aufgrund einer Gehbehinderung 
auf einen Rollstuhl angewiesen sind, stellt ein Sessellift 
kein Substitut für einen Plattformlift dar, da sie eine Platt-
form für den Rollstuhl benötigen. Umgekehrt stellt ein 
Plattformlift für eine Person mit eingeschränkter Mobilität 
kein Substitut dar für einen Sessellift, da sie zwingend 
einen installierten Sessel auf dem Treppenlift benötigt.  

32. Im Sinne einer Arbeitshypothese wird einerseits von 
einem Markt für den Verkauf bzw. Installation von Ses-
selliften und einem Markt für den Verkauf bzw. Installati-
on von Plattformliften ausgegangen und andererseits 
von einem Markt für after-sales-Dienstleistungen von 
Sessel- und Plattformliften.  

33. Im Sinne einer Arbeitshypothese wird in allen drei 
Märkten im Bereich Treppenlifte von einem national 
räumlich relevanten Markt ausgegangen.   

34. Bei den after-sales-Dienstleistungen hat BA ET im 
Geschäftsjahr 2018/2019 nur [0-10] Treppenlifte gewar-
tet. Die Parteien schätzen den Marktanteil daher auf 
unter [0-10] %. Gemäss Meldung liegt der geschätzte 
Marktanteil von BA ET im Markt Verkauf von Plattformlif-
ten in der Schweiz bei [0-10] %. In beiden Märkten ist 
nur BA ET tätig, weshalb es nicht zu Marktanteilsadditi-
onen kommt. Überdies liegt der Marktanteil von BA ET in 
beiden Märkten weit unter [10-30] %, weshalb keine 
betroffenen Märkte vorliegen.  

35. Gemäss Schätzungen der Parteien liegt der Markt-
anteil von BA ET im Markt für den Verkauf von Sessellif-
ten in der Schweiz bei [15-30] %. In diesem Markt ist das 
Konkurrenzunternehmen Stannah Stairlifts mit etwa [20-
30] % der verkauften Sessellifte der stärkste Akteur. 
Weiter sind Acorn Stairlifts mit einem Marktanteil von 
[10-20] %, Handicare mit einem Marktanteil von [10-
20] % und Otolift mit einem Marktanteil von [0-10] % im 
Markt vertreten. Es sind somit genügend Konkurrenten 
im Markt für den Verkauf von Sesselliften in der Schweiz 
vorhanden, die sich disziplinierend auf BA ET auswirken. 
Überdies kontrollieren weder Fonds, die von mit Advent 
verbundenen Gesellschaften verwaltet werden, noch 
Fonds, die von mit Cinven verbundenen Gesellschaften 
verwaltet werden, Portfolio-Gesellschaften, die mit BA 
ET in diesem Marktsegment tätig sind. Es kommt somit 
nicht zu Marktanteilsadditionen. Zudem liegt der Markt-
anteil von BA ET unter [10-30] %, weshalb kein betroffe-
ner Markt vorliegt. 

D. Vertikale Beziehungen 
36. Es bestehen zwei Kunden-Lieferanten-Beziehungen 
zwischen BA ET und Portfolio-Gesellschaften, die von 
mit Advent und Cinven verbundenen Gesellschaften 
verwalteten Fonds kontrolliert werden.  

37. Eine dieser Kunden-Lieferanten-Beziehungen be-
steht zwischen BA ET und Tractel, einer Portfolio-
Gesellschaft, die von mit Cinven verbundenen Gesell-
schaften verwalteten Fonds kontrolliert wird, und zwar in 
Bezug auf die Lieferung von Ausrüstung für «Arbeit auf 
der Höhe» (wie z.B. Winden und Absturzsicherung oder 
Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsnetze), die bei der 
Installation und Wartung von Aufzügen verwendet wird. 
Gemäss Meldung werden die Produkte von Tractel we-
der in den laufenden Betrieb von Aufzügen eingebaut 
oder für diesen benötigt, noch werden diese für eine 

regelmässige Wartung und Instandhaltung eingesetzt. 
Die Parteien führen aus, dass sie die von Tractel ver-
kauften Produkte nicht als «Input» für die Aufzugsinstal-
lations- und Serviceprojekte betrachten, da sie in Aufzü-
gen nicht verarbeitet oder verwendet würden. Vielmehr 
stellten die Produkte von Tractel einen allgemeinen Kos-
tenfaktor für Werkzeuge und Ausrüstung dar, die zur 
Erbringung der verschiedenen von BA ET erbrachten 
Dienstleistungen und zur Gewährleistung der Sicherheit 
und Gesundheit der Mitarbeitenden bei der Erbringung 
dieser Dienstleistungen verwendet werden könnten. 

38. Des Weiteren weisen die Parteien darauf hin, dass 
Tractel in der Schweiz im Geschäftsjahr 2018 weniger 
als EUR […] Umsatz mit Aufzugsfirmen erwirtschaftet 
hat. 

39. Rz 4 der Leitlinien zur Bewertung nichthorizontaler 
Zusammenschlüsse der Europäischen Kommission12 
führt aus, dass an vertikalen Zusammenschlüsse Unter-
nehmen beteiligt sind, die auf verschiedenen Stufen der 
Lieferkette tätig sind, wie z.B. der Hersteller eines be-
stimmten Produkts und einen seiner Händler. Gemäss 
Angaben der Parteien dienten tkE und ihre Tochterge-
sellschaften und Tractel weder als Vertreiber füreinander 
noch seien sie auf verschiedenen Ebenen derselben 
Lieferkette tätig. Vielmehr beliefere Tractel in der Regel 
Aufzugskunden wie tkE und ihre Tochtergesellschaften, 
aber auch Kunden, die in anderen Branchen tätig seien, 
mit Geräten für die Arbeit in der Höhe, die bei Bedarf als 
Werkzeuge eingesetzt werden könnten. Diese Werkzeu-
ge würden aber keinen wesentlichen Input für die nach-
gelagerten Produkte, d.h. die Installation und Wartung 
von Aufzügen, darstellen. 

40. Die von Tractel verkauften Produkte werden nicht in 
Aufzüge eingebaut, sondern werden bei der Installation 
und Wartung von Aufzügen benötigt, weshalb sie eher 
nicht als Input gewertet werden. Überdies erwirtschaftete 
Tractel im Geschäftsjahr 2018/2019 weltweit nur ca. 
EUR […] aus Verkäufen an BA ET. In der Schweiz er-
zielte Tractel einen Umsatz von weniger als EUR […] mit 
Verkäufen ihrer Produkte an Aufzugsfirmen.   

41. Die zweite Kunden-/Lieferantenbeziehung betrifft 
Rubix Group Holdings (nachfolgend: Rubix), eine Portfo-
lio-Gesellschaft, die von mit Advent verbundenen Ge-
sellschaften verwalteten Fonds kontrolliert wird. Rubix 
vertreibt Produkte und Dienstleistungen im Bereich der 
industriellen Wartung, Reparatur und Überholung 
(«MRO») in Europa. Rubix stellt keine Produkte her, 
sondern bietet den Vertrieb von MRO-Ausrüstungen und 
-Werkzeugen an, wie z.B. Arbeitsschutzausrüstungen, 
Durchflussausrüstungen (z.B. Ventile, Dichtungen und 
Pumpen), Antriebs- und Fördertechnik, Kunststoff- und 
Lineartechnik, Lager und Dichtungen, Gesundheits- und 
Sicherheitsprodukte sowie mechanische und elektrische 
Energieübertragung, sowie Wartungs- und Ingenieur-
dienstleistungen.  

 

 

 
12 Leitlinien zur Bewertung nichthorizontaler Zusammenschlüsse ge-
mäss der Ratsverordnung über die Kontrolle von Unternehmenszu-
sammenschlüssen, ABl. C 265, 18.10.2008. 



 2020/4b 1903 

 
 

42. Gemäss Angaben der Parteien in der Meldung wird 
die überwiegende Mehrheit der von Rubix vertriebenen 
Produkte nicht in neue Aufzugs- oder Rolltreppenanla-
gen eingebaut – vielmehr würden sie im Zusammenhang 
mit der Reparatur oder Wartung entweder der Aufzüge 
und Rolltreppen selbst oder der Ausrüstung von Ferti-
gungsanlagen zur Herstellung von Teilen für verschie-
dene Produkte, wie Montagelinien oder Form- und 
Strahlmaschinen, die Komponenten für Aufzüge herstel-
len, verwendet. 

43. Gemäss Meldung stünde Rubix als Vertreiberin einer 
grossen Bandbreite von Produkten im Wettbewerb mit 
zahlreichen anderen Vertreibern sowie Herstellern die-
ser Produkte im Wettbewerb. Rubix schätzt, dass ihr 
Marktanteil bei allen ihren Produkten, einschliesslich 
Lager, und in allen Regionen, einschliesslich der 
Schweiz, weniger als [0-10] % betragen würde.  

44. Im Jahr 2018/2019 habe der Gesamtauftragswert 
von BA ET bei Rubix in der Schweiz nicht mehr als EUR 
[…] betragen.  

45. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass 
Rubix und Tractel keine wesentlichen unmittelbaren 
Inputs für Hersteller von Aufzügen und Rolltreppen ver-
treiben respektive herstellen. Zudem erzielen Rubix und 
Tractel auch nur geringe Umsätze mit BA ET sowie an-
deren Herstellern von Aufzügen respektive Rolltreppen. 
Auch steht Rubix als blosse Vertreiberin ohnehin mit 
einer grossen Bandbreite von Produkten im Wettbewerb 
mit zahlreichen anderen Vertreibern sowie Herstellern 
dieser Produkte. Somit werfen die Kunden-Lieferanten-
Beziehungen zwischen BA ET und Rubix bzw. Tractel 
keine Bedenken auf. 

E. Schlussfolgerungen 
46. Die vorläufige Prüfung ergibt aus den genannten 
Gründen keine Anhaltspunkte, dass der Zusammen-
schluss eine marktbeherrschende Stellung begründen 
oder verstärken wird. Die Voraussetzungen für eine Prü-
fung des Zusammenschlusses nach Art. 10 KG sind 
daher nicht gegeben. 
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B 2.3 4. Emmi AG/Chäs Hütte Zollikon GmbH 

Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und Art. 32 
Abs. 1 KG 

Examen préalable; art. 4 al. 3, art. 10 et art. 32 al. 1 
LCart 

Esame preliminare; art. 4 cpv. 3, art. 10 e art. 32 cpv. 1 
LCart 

Stellungnahme der Wettbewerbskommission vom 7. Juli 
2020 

Mitteilung gemäss Art. 16 Abs. 1 VKU vom 8. Juli 2020  

1. Am 11. Juni 2020 hat die Wettbewerbskommission 
(nachfolgend: WEKO) die Meldung über ein Zusammen-
schlussvorhaben erhalten. Danach beabsichtigt die 
Baumann Käse AG (nachfolgend: Baumann Käse), mit 
Sitz in Münchenbuchsee, Schweiz, eine 100-prozentige 
Tochtergesellschaft der Emmi AG (nachfolgend: Emmi), 
mit Sitz in Luzern, Schweiz, die Übernahme sämtlicher 
Stammanteile an der Chäs Hütte Zollikon GmbH (nach-
folgend: Chäs Hütte Zollikon), mit Sitz in Zollikon, 
Schweiz. 

2. Emmi ist die Holding-Gesellschaft der Emmi-Gruppe, 
der grössten Schweizer Milchverarbeiterin. Emmi ist in 
sämtlichen traditionellen Bereichen der Milchverarbei-
tung tätig, befasst sich also insbesondere mit der Her-
stellung und dem Vertrieb von Molkereiprodukten (Kon-
summilch, Konsumrahm, Butter etc.), Molkerei-
Frischprodukten (Joghurt, Quark etc.), Dessertproduk-
ten, Glace, Milchpulver und Käse. Die Emmi-Gruppe 
umfasst auch sieben Verkaufsstellen, in welchen nebst 
Käse und anderen Molkereiprodukten auch Konsum-
milch, Konsumrahm und Butter gekauft werden können. 
Es sind dies drei Fabrikläden in Emmen (LU), Oster-
mundigen (BE) und Bischofszell (TG), ein Verkaufsge-
schäft im Weiler Kaltbach (LU) und drei Chäsbueb-
Verkaufsstellen in Bern (BE) und Olten (SO).1 

3. Die zu übernehmende Chäs Hütte Zollikon betreibt ein 
kleines Käsefachgeschäft in Zollikon (ZH) mit einem 
Umsatz von rund CHF […] Mio. im Jahr 2019. Mit dieser 
Übernahme erhält Baumann Käse einen direkten Kon-
takt zu den Konsumenten in dem für sie gemäss der 
meldenden Partei sehr wichtigen Grossraum Zürich. 

4. Beim vorliegenden Zusammenschlussvorhaben han-
delt es sich um einen Kontrollerwerb im Sinne von Art. 4 
Abs. 3 Bst. b KG2 und Art. 1 VKU3. Die von Emmi zu 
übernehmende Chäs Hütte Zollikon ist in einem Markt 
tätig, welche den Märkten für Konsummilch, Konsum-
rahm und Butter und somit den Märkten nachgelagert 
ist, in welchen Emmi eine marktbeherrschende Stellung 
im Sinne von Art. 4 Abs. 2 KG innehat.4 Somit handelt es 
sich beim vorliegenden Sachverhalt um einen melde-
pflichtigen Zusammenschluss im Sinne von Art. 9 Abs. 4 
KG. 

5. Die nachfolgende Analyse beschränkt sich auf die 
Tätigkeiten der Zusammenschlussparteien im Bereich 
des Detailhandels mit Milchprodukten. 

6. Beim sachlich relevanten Markt gilt es zu unterschei-
den zwischen den Absatzmärkten, auf denen die Detail-
händler den Endverbrauchern als Anbieter gegenüber-
stehen, und den Beschaffungsmärkten, auf denen die 
Detailhändler den Lieferanten als Nachfrager gegen-
überstehen.5 

7. Nebst einem allfälligen sachlich relevanten Markt des 
Detailhandels mit Nahrungs- und Genussmitteln erwog 
die WEKO im Jahr 2007 in ihrem Entscheid Baumann 
Käse AG/Chäsbueb AG6 einen Markt, der den speziali-
sierten Detailhandel mit Käse und anderen Milchproduk-
ten umfasst, wobei sie anmerkte, dass der Wettbe-
werbsdruck von Seiten der Grossverteiler und anderer 
Detailhändler, die Lebensmittel in ihrem Sortiment füh-
ren, zu berücksichtigen wäre. Die genaue sachliche 
Marktabgrenzung liess sie schliesslich offen. Bezüglich 
der räumlichen Dimension wies die WEKO darauf hin, 
dass der Detailhandel absatzseitig sowohl lokale als 
auch überregionale oder nationale Elemente beinhaltet 
und dass beim spezialisierten Detailhandel mit Käse und 
anderen Milchprodukten die lokalen Elemente im Vor-
dergrund stehen dürften. Schliesslich zog sie für jenes 
Zusammenschlussvorhaben eine enge räumliche Markt-
abgrenzung, die etwa das Gebiet der Agglomeration 
Bern umfasst, in Betracht, liess die genaue räumliche 
Abgrenzung schliesslich aber offen.  

8. Für vorliegendes Zusammenschlussvorhaben wird 
absatzseitig als engst mögliche Abgrenzung von einem 
Markt für den spezialisierten Detailhandel mit Käse und 
anderen Milchprodukten ausgegangen, der regional 
abzugrenzen ist. Schliesslich kann bezüglich des Detail-
handels mit Käse und anderen Milchprodukten sowohl 
die genaue sachliche als auch räumliche Marktabgren-
zung offengelassen werden, da das Ergebnis der Analy-
se des vorliegenden Zusammenschlussvorhabens bei 
jeder denkbaren sachlichen und räumlichen Marktab-
grenzung dasselbe ist. 

 
 

 

 

 

 
1 Die Chäsbueb AG (nachfolgend: Chäsbueb) wurde 2007 von 
Baumann Käse übernommen. Die damalige Übernahme war melde-
pflichtig und wurde von der WEKO genehmigt. Der Entscheid der 
WEKO wurde nicht im RPW veröffentlicht. Chäsbueb wurde im Jahr 
2008 im Handelsregister gelöscht. 
2 Bundesgesetz vom 6.10.1995 über Kartelle und andere Wettbe-
werbsbeschränkungen (Kartellgesetz, KG; SR 251). 
3 Verordnung vom 17.6.1996 über die Kontrolle von Unternehmenszu-
sammenschlüssen (VKU; SR 251.4). 
4 RPW 2006/4, 623 Rz 13, Meldepflicht der Emmi AG gemäss Artikel 9 
Absatz 4 KG; RPW 2006/2, 278 ff. Rz 110, 113 und 157 sowie 290 
Ziff. 1 des Dispositivs, Emmi AG/Aargauer Zentralmolkerei AG AZM. 
5 RPW 2008/4, 598 Rz 54, Coop/Carrefour, mit weiteren Verweisen. 
6 Vgl. Fn 1. 
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9. In ihrem Entscheid Baumann Käse AG/Chäsbueb AG 
vom 13. Februar 2007 ging die WEKO von einem Markt 
für die Beschaffung von Käse und anderen Milchproduk-
ten aus. Zu den Absatzkanälen dieses Beschaffungs-
markts äusserte sich die WEKO nicht. Gemäss dem 
Entscheid Coop/Carrefour sind Lebensmitteldetailhänd-
ler, welche ein Vollsortiment anbieten, in der Regel aber 
nicht der einzige Absatzkanal, der den Herstellern von 
Detailhandelsprodukten zur Verfügung steht.7 So nannte 
die WEKO als einen anderen möglichen Absatzkanal 
u.a. den Spezial-/Fachhandel.8 Räumlich ging die WEKO 
im Entscheid Baumann Käse AG/Chäsbueb AG beim 
Markt für die Beschaffung von Käse und anderen Milch-
produkten von einer nationalen Dimension aus. Seit dem 
1. Juli 2007 ist der Käsemarkt zur Europäischen Union 
(EU) vollständig liberalisiert, so dass die Beschaffung 
von Käse als EU- inklusive schweizweit abgegrenzt wer-
den könnte.9 Zudem können gewisse Milchprodukte wie 
beispielsweise aromatisierte Joghurts zu einem relativ 
tiefen Ausserkontingentszollansatz (AKZA) importiert 
werden.10 Dagegen sind die AKZA anderer Milchproduk-
te wie Konsummilch, Konsumrahm und Butter relativ 
hoch und die Kontingentsmengen relativ gering.11 Nach-
folgend kann die genaue sachliche als auch räumliche 
Marktabgrenzung bezüglich die Beschaffung von Käse 
und anderen Milchprodukten offengelassen werden, da 
das Ergebnis der Analyse des vorliegenden Zusammen-
schlussvorhabens bei sämtlichen denkbaren sachlichen 
und räumlichen Marktabgrenzungen dasselbe ist. 

10. Emmi schätzt die Anzahl an Läden von Anbietern 
von Teilsortimenten, welche sich auf Käse und andere 
Milchprodukte spezialisiert haben, per Ende 2019 in der 
Schweiz auf rund 2'000. Dabei hat sie eine grosse 
Bandbreite von Ladentypen berücksichtigt, vom moder-
nen Delikatessengeschäft an stark frequentierter Lage in 
einer grösseren Stadt bis zur kleinen Alp-Käserei, wel-
che im Nebenraum Käse und Butter verkauft. Durch das 
vorliegende Zusammenschlussvorhaben werden die 
bestehenden sieben auf Milchprodukte spezialisierte 
Läden Emmis durch einen weiteren Laden ergänzt. 
Während Zollikon, in welchem die zu übernehmende 
Chäs Hütte Zollikon ihren Laden hat, am unteren, rech-
ten Zürichseeufer liegt und somit zur Agglomeration 
Zürich gehört, liegen die dazu nächstgelegenen Laden-
Standorte Emmis in Emmen (bei Luzern), im Weiler 
Kaltbach (bei Sursee, LU) und in Bischofszell (Boden-
seeregion). Vor diesem Hintergrund ist davon auszuge-
hen, dass das vorliegende Zusammenschlussvorhaben 
auf lokaler Ebene absatzseitig zu keiner Marktanteilsad-
dition führt. Bei Betrachtung der nationalen Ebene 
kommt es absatzseitig zwar zu einer Marktanteilsadditi-
on, die Marktanteile der beiden Zusammenschlusspar-
teien dürften allerdings angesichts der grossen Anzahl 
an Konkurrenten und der bescheidenen Anzahl eigener 
Läden im besagten Bereich gering sein. So ist davon 
auszugehen, dass es durch vorliegendes Zusammen-
schlussvorhaben absatzseitig zu keinen betroffenen 
Märkten mit Marktanteilsaddition im Sinne von Art. 11 
Abs. 1 Bst. d VKU kommt. 

11. Zu einer Marktanteilsaddition resp. zu Marktan-
teilsadditionen kommt es durch vorliegendes Zusam-
menschlussvorhaben im Bereich der Beschaffung von 
Milchprodukten wie Käse, Konsummilch, Konsumrahm 

und Butter. Nebst dem spezialisierten Detailhandel für 
Milchprodukte gehören auch Detailhändler, welche ein 
Vollsortiment anbieten, zu den Beschaffern von Produk-
ten, wie sie der spezialisierte Detailhandel für Milchpro-
dukte nachfragt. So ist offenkundig, dass die vorliegend 
zu analysierende/n Marktanteiladdition/en in einem sehr 
tiefen Marktanteilsbereich stattfindet resp. stattfinden 
und es durch vorliegendes Zusammenschlussvorhaben 
beschaffungsseitig nicht zu betroffenen Märkten mit 
Marktanteilsaddition im Sinne von Art. 11 Abs. 1 Bst. d 
VKU kommt.  

12. Die vorläufige Prüfung ergibt aus den oben dargeleg-
ten Gründen keine Anhaltspunkte, dass der Zusammen-
schluss eine marktbeherrschende Stellung begründen 
oder verstärken wird. Die Voraussetzungen für eine Prü-
fung des Zusammenschlusses nach Art. 10 KG sind 
daher nicht gegeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 RPW 2008/4, 601 f. Rz 79 und 84, Coop/Carrefour. 
8 RPW 2008/4, 602 Rz 84, Coop/Carrefour. 
9 Dies analog zum absatzseitigen Markt für den Vertrieb von Käse (vgl. 
dazu RPW 2009/2, 171 Rz 23, Dörig Käsehandel AG/Alois Koch Kä-
sehandel AG). 
10 Der AKZA für aromatisierte Joghurts aus der EU beträgt 36,45 Rp. 
pro kg (Stand: 30.6.2020). 
11 Für Butter beträgt der AKZA pro kg CHF 16.42, für Rahm CHF 13.40 
und für Milch mit einem Fettgehalt von mehr als 1 und nicht mehr als 6 
Gewichtsprozent 76 Rp. (Stand: 30.6.2020). 
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B 2.3 5. Fiat Chrysler Automobiles N.V./Peugeot S.A. 

Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und Art. 32 
Abs. 1 KG 

Examen préalable; art. 4 al. 3, art. 10 et art. 32 al. 1 
LCart 

Esame preliminare; art. 4 cpv. 3, art. 10 e art. 32 cpv. 1 
LCart 

Stellungnahme der Wettbewerbskommission vom 8. Juni 
2020 

Mitteilung gemäss Art. 16 VKU vom 9. Juni 2020 

1. Am 11. Mai 2020 hat die Wettbewerbskommission die 
Meldung über ein Zusammenschlussvorhaben erhalten. 
Dieses betrifft den Zusammenschluss zwischen Fiat 
Chrysler Automobiles N.V. (nachfolgend: FCA) und 
Peugeot S.A. (nachfolgend: PSA). 

2. FCA mit Sitz in London ist ein globaler Automobilkon-
zern, welcher weltweit in der Entwicklung, Konstruktion, 
Herstellung, dem Vertrieb und Verkauf von Fahrzeugen, 
Komponenten und Produktionssystemen tätig ist. Zum 
Portfolio gehören insbesondere die Marken Abarth, Alfa 
Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Ram sowie 
Maserati. Mit dem Automobilzulieferer Mopar unterstützt 
FCA ihre Auslieferungen von Fahrzeugen durch den 
Verkauf von Ersatzteilen und Zubehör sowie durch ent-
sprechende Serviceverträge. 

3. Auch bietet FCA über Tochtergesellschaften, Ge-
meinschaftsunternehmen und Drittfinanzinstituten Retail- 
und Händlerfinanzierungen, Leasing- und Vermietungs-
dienstleistungen an. Zudem ist FCA in den Bereichen 
Automobilgussteile über die Teksid S.p.A., Kunststoff-
komponenten und -module über die Plastic Components 
and Modules Automotive S.p.A. sowie Automobilproduk-
tionssysteme über die Comau S.p.A. tätig. 

4. PSA ist eine an der Pariser Börse kotierte Aktienge-
sellschaft mit Sitz in Rueil-Malmaison (Frankreich) und 
die Holdinggesellschaft der PSA Groupe. Die PSA 
Groupe ist hauptsächlich eine Fahrzeugherstellerin (Ori-
ginal Equipment Manufacturer, «OEM») und Händlerin 
der Marken Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall und DS 
sowie eine Lieferantin von Ersatzteilen. Die PSA Groupe 
bietet darüber hinaus auch zusätzliche Dienstleistungen 
bspw. zur Finanzierung von Fahrzeugen und für Mobili-
tätslösungen an.1 

5. Mit dem Zusammenschlussvorhaben bezwecken die 
Parteien, erhebliche Skaleneffekte und Synergien in den 
Bereichen […] zu ermöglichen und die Rentabilität 
nachhaltig zu verbessern. Auch werde das fusionierte 
Unternehmen besser aufgestellt sein […] im Bereich der 
[…] elektrifizierten […] und autonomen Mobilität […]. 
Gestützt auf eine breitere Basis an Technologien könn-
ten Innovationen in diesem Bereich besser vorangetrie-
ben werden.  

6. Das vorliegende Zusammenschlussvorhaben wurde 
am 8. Mai 2020 auch bei der Europäischen Kommission 
angemeldet.2 

7. Die Parteien haben am 17. Dezember 2019 ein bin-
dendes Abkommen zum Zusammenschluss abge-
schlossen, welches die hauptsächlichen Bestimmungen 
und Bedingungen der Transaktion festlegt. Mit dem Voll-
zug der Transaktion wird PSA mit FCA fusioniert, 
wodurch die eigenständige Existenz von PSA enden 
wird. FCA wird die fortbestehende Gesellschaft sein.  

8. Im Ergebnis stellt die Transaktion einen Unterneh-
menszusammenschluss im Sinne von Art. 4 Abs. 3 
Bst. a KG3 dar. 

9. PSA und FCA erzielten im Geschäftsjahr 2018 insge-
samt einen Umsatz von ca. CHF […] und schweizweit 
jeweils einen solchen von über CHF 100 Mio., womit die 
Umsatzschwellen gemäss Art. 9 Abs. 1 KG erreicht sind 
und das vorliegende Zusammenschlussvorhaben mel-
depflichtig ist.  

10. In Bezug auf den Bereich für den Vertrieb von Fahr-
zeugen ist die WEKO in ihrer bisherigen Praxis von ei-
nem separaten Markt für den Vertrieb von Fahrzeugen 
auf der Grosshandelsstufe und von einem separaten 
Markt für den Vertrieb von Fahrzeugen auf der Retailstu-
fe ausgegangen.4 Auch die Europäische Kommission hat 
in ihrer bisherigen Praxis zwischen dem Markt für den 
Grosshandel von Fahrzeugen und dem Markt für den 
Retailvertrieb von Fahrzeugen unterschieden.5 In räumli-
cher Hinsicht ist entsprechend der bisherigen Praxis der 
WEKO für die Märkte des Vertriebs von Fahrzeugen auf 
der Grosshandels- und auf der Retailstufe von schweiz-
weiten Märkten auszugehen.6 Eine genaue räumliche 
Abgrenzung kann offengelassen werden, da diese das 
Ergebnis der nachfolgenden Analyse nicht verändert.  

11. Die WEKO ist zudem in ihrer bisherigen Praxis von 
einem weiteren separaten Markt für die Herstellung und 
Lieferung von Personenwagen und Nutzfahrzeugen 
ausgegangen. Eine abschliessende sachliche Abgren-
zung, ob es sich um einen Gesamtmarkt (ohne Untertei-
lung in Segmente) oder Teilmärkte (mit Unterteilung in  
 

 
1 Vgl. RPW 2017/4, 567 Rz 2 f., Peugeot SA/Opel; RPW 2017/4, 574 
Rz 2 und Rz 5, Peugeot S.A./BNP Paribas S.A./Opel/Vauxhall-Fincos; 
RPW 2019/4, 1189 Rz 3, Emil Frey Holding AG/Peugeot (Suisse) 
SA/Citroën (Suisse) SA/Opel Suisse SA; RPW 2020/2, 647 Rz 2 f., 
PSA/Opel/Saft/ACC für weitere Informationen zu den Aktivitäten von 
PSA. 
2 Case COMP M.9730 FCA/PSA. 
3 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über Kartelle und andere Wett-
bewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz, KG; SR 251). 
4 Vgl. u.a. RPW 2019/1, 148 Rz 12 und Rz 15, AMAG Import 
AG/ASAG-Betriebsaktivitäten. 
5 Vgl. u.a. Case COMP M.2832, Rz 17 General Motors/Daewoo; Case 
COMP M.7747, Rz 11 ff., PGA/MSA; Case COMP M.6718, Rz 11, 
TTC/CFAO; Case COMP M.1825, Rz 9, Suzuki Motor/Suzuki 
KG/FAFIN; Case COMP M.182, Rz 8, Inchape/TKM; Case COMP 
M.1452, Rz 10, Ford/Volvo; Case COMP M.5709, Rz 10 Volkswa-
gen/Mahag. 
6 RPW 2019/1, 149 Rz 22, AMAG Import AG/ASAG-
Betriebsaktivitäten, RPW 2019/4, 1191 Rz 29, Emil Frey AG/Peugeot 
(Suisse) SA/Citroën (Suisse) SA/Opel Suisse SA und RPW 2020/1, 
260 Rz 16, Daimler/Geely/smart Automobile. 
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Segmente) handelt, hat die WEKO bisher offengelas-
sen.7 

12. Entsprechend ihrer bisherigen Praxis geht die  
WEKO vorliegend von einem Markt für die Herstellung 
und Lieferung von Fahrzeugen (ohne Unterteilung in 
Segmente) aus, welcher die Personenwagensegmente8 
Kleinstwagen, Kleinwagen, Mittelklasse, Obere Mitte-
klasse, Oberklasse, Luxusklasse oder Sportwagen, 
Mehrzweckwagen und SUV/Geländewagen sowie die 
Segmente für leichte Nutzfahrzeuge (nachfolgend: LCV)9 
mit LCV bis 3.5t und LCV zwischen 3.5t und 6t umfasst. 
Die genaue sachliche Abgrenzung, ob weniger Segmen-
te zusammenzufassen sind, kann offengelassen werden, 
da dies das Ergebnis der nachfolgenden Analyse nicht 
verändert. 

13. Für den sachlichen Markt für die Herstellung und 
Lieferung von Fahrzeugen ist die WEKO sowohl von 
nationalen Märkten10 als auch in ihrem jüngsten Zu-
sammenschlussentscheid11 von mindestens EWR+CH 
weiten Märkten ausgegangen, liess eine genaue räumli-
che Abgrenzung aber letztlich in allen Fällen offen. Vor-
liegend ist für den sachlichen Markt für die Herstellung 
und Lieferung von Fahrzeugen in räumlicher Hinsicht 

von mindestens EWR+CH weiten Märkten (nachfolgend: 
europaweiten Märkten) auszugehen. Eine genaue räum-
liche Abgrenzung kann offengelassen werden, da diese 
das Ergebnis der nachfolgenden Analyse, auch bei einer 
engeren nationalen Abgrenzung, nicht verändert. 

14. Die nachfolgende Analyse beschränkt sich auf be-
troffene Märkte, in welchen es zu Marktanteilsadditionen 
kommt und sich die Wettbewerbssituation daher ändern 
könnte. Konkret handelt es sich um Märkte im Bereich 
der Herstellung und Lieferung von Fahrzeugen.12 

15. Sowohl PSA als auch FCA sind auf dem Markt für 
die Herstellung und Lieferung von Fahrzeugen in diver-
sen Segmenten im EWR und in der Schweiz tätig. 

16. Wie aus Tabelle 1 zu entnehmen ist, verfügen die 
Parteien im europaweiten Markt für die Herstellung und 
Lieferung von Fahrzeugen (ohne Unterteilung in Seg-
mente) mit [20–30] % über einen gemeinsamen Anteil 
von mehr als 20 %. Dieser Markt ist damit ein vom Zu-
sammenschluss betroffener Markt (vgl. Art. 11 Abs. 1 
Bst. d VKU13).  

 

 

Tabelle 1: Marktanteile auf Stufe Herstellung und Lieferung (Gesamtmarkt) – EWR+CH  

Marktanteile - Markt für Herstellung und Lieferung (2019, EWR+CH) 

  FCA PSA FCA & PSA 
Personenwagen und LCV [0–10] % [10–20] % [20–30] % 

Bemerkung: Grau schraffiert: Betroffener Markt; Quelle: Angaben der Parteien auf Grundlage der Daten von IHS Daten.  

 

17. Würde man diesen europäischen Markt (hypothe-
tisch) in Segmente bzw. weitere (Teil-)Märkte untertei-
len, so wären «Kleinstwagen» mit [40–50] %, «Kleinwa-
gen» mit [20–30] %, (bzw. zusammengefasst) «Kleinst- 
und Kleinwagen» mit [20–30] %, «Mehrzweckwagen» 
mit [20–30] %, «SUV/Geländewagen» mit [20–30] % 
sowie «LCV (bis 3.5t)» mit [30–40] % und «LCV (3.5t bis 
6t)» mit [20–30] % betroffene Märkte (vgl. Tabelle 2). In 
allen anderen (hypothetischen) Segmenten des Marktes 
für die Herstellung und Lieferung von Fahrzeugen liegt 
der gemeinsame Anteil unter 20 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 RPW 2017/4, 568 Rz 13, Peugeot SA/Opel, RPW 2020/1, 260 Rz 15, 
Daimler/Geely/smart Automobile. 
8 RPW 2019/1, 148 Rz 12, AMAG Import AG/ASAG-Betriebsaktivitäten 
und RPW 2019/4, 1191 Rz 21, Emil Frey AG/Peugeot (Suisse) 
SA/Citroën (Suisse) SA/Opel Suisse SA. 
9 RPW 2017/4, 568 Rz 13 und Rz 36, Peugeot SA/Opel. 
10 RPW 2017/4, 569 Rz 27, Peugeot SA/Opel. 
11 RPW 2020/1, 260 Rz 17, Daimler/Geely/smart Automobile. 
12 In den Bereichen des Vertriebs von Fahrzeugen auf der Gross- und 
Retailstufe sowie dem Bereich der Serviceleistungen an Fahrzeugen 
kommt es zu keinen betroffenen Märkten und auch keinen Marktan-
teilsadditionen, da nur FCA in diesen Bereichen in der Schweiz tätig 
ist. 
13 Verordnung vom 17. Juni 1996 über die Kontrolle von Unterneh-
menszusammenschlüssen (VKU; SR 251.4). 
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Tabelle 2: Marktanteile für Herstellung und Lieferung nach Segmenten – EWR+CH  

Marktanteile - Markt für Herstellung und Lieferung (2019, EWR+CH, segmentbezogen) 

  Segmente FCA PSA FCA & PSA 
Kleinstwagen […]14 [40–50]% [0–10] % [40–50] % 

Kleinwagen [0–10] % [20–30] % [20–30]% 

Kleinst- und Kleinwagen* [10–20] % [10–20] % [20–30]% 

Mittelklasse [0–10] % [10–20] % [10–20] % 

Obere Mittelklasse [0–10] % [0–10] % [0–10] % 

Oberklasse [0–10] % [0–10] % [0–10] % 

Luxusklasse/Sportwagen [0–10] % [0–10] % [0–10] % 

Mehrzweckwagen [0–10] % [20–30] % [20–30] % 

SUV/Geländewagen [0–10] % [10–20] % [20–30] % 

LCV (bis 3.5t) [0–10] % [20–30] % [30–40] % 

LCV (3.5t bis 6t) [10–20] % [10–20] % [20–30]% 

Bemerkung: Grau schraffiert: Betroffener Markt; Quelle: Angaben der Parteien auf Grundlage der Daten von IHS Daten. (*) Ledig-
lich das zusammengefasste Segment «Kleinwagen und Kleinstwagen» wurde auf Basis der Angaben der Parteien vom Sekreta-
riat berechnet. 

 

18. Durch das Zusammenschlussvorhaben wird die 
Schwelle zum Vorliegen eines betroffenen Marktes auf-
grund des gemeinsamen europäischen Marktanteils von 
[20–30] % auf dem Markt für die Herstellung und Liefe-
rung von Fahrzeugen (ohne Unterteilung in Segmente) 
nur leicht überschritten (vgl. Tabelle 1). Zudem ist das 
fusionierte Unternehmen in einem Markt mit etablierten 
globalen Wettbewerbern (wie Daimler, BMW, Ford, 
Hyundai-Kia, Mazda, Renault-Nissan-Mitsubishi, Toyota 
und Volkswagen) mit starker Marktpräsenz und hoher 
Markenbekanntheit tätig.  

19. Würde der europaweite Markt für die Herstellung und 
Lieferung von Fahrzeugen (hypothetisch) in Segmente 
unterteilt, träfe die Aussage zu den Wettbewerbern auch 
für die betroffenen europaweiten Segmente (vgl. Rz 17) 
zu. Zudem seien Käufer, insbesondere der Segmente 
Klein- und Kleinstwagen sowie von LCV, laut Angaben 
der Parteien preisempfindlich und es gebe keine nen-
nenswerten Kosten für den Wechsel zwischen verschie-
denen Marken und Modellen, was die Möglichkeit zur 
Preiserhöhung zusätzlich einschränke. 

20. Würde man hingegen (hypothetisch) von nationalen 
Märkten ausgehen und einen schweizweiten Markt für 
die Herstellung und Lieferung von Fahrzeugen (ohne 
Unterteilung in Segmente) annehmen, so würde sich ein 
gemeinsamer Marktanteil von PSA und FCA von [10–
20] % ergeben und es läge kein betroffener Markt vor. 

21. Würde man diesen (hypothetischen) schweizweiten 
Markt für die Herstellung und Lieferung von Fahrzeugen 
weiter in Segmente unterteilen, so wären das Segmente 
«LCV bis 3.5t» mit [20–30] % und das Segment 
«Kleinstwagen» mit [50–60] % betroffene Märke.15 Für 
alle diese Segmente gelten die oben gemachten Ausfüh-
rungen zu den Wettbewerbsbedingungen auf europawei-
ten Märkten ebenfalls (vgl. Rz 18–19). Mit Bezug auf die 
relativ hohen Marktanteile für das Segment «Kleinstwa-

gen» ist zu berücksichtigen, dass, gemäss Angaben der 
Parteien, Kleinst- und Kleinwagen preislich nahe beiei-
nanderliegen. Nimmt man hier weiter unterschiedliche 
Ausstattungen der Fahrzeuge an, so erscheint es plau-
sibel, dass es keine festen Grenzen zwischen den ein-
zelnen (benachbarten) Segmenten gibt und diese daher 
grundsätzlich durchlässig sind.16 Eine solche gemein-
same Betrachtung der benachbarten Segmente Kleinst- 
und Kleinwagen würde vorliegend zu einem gemeinsa-
men Marktanteil der Parteien von rund [10–20] % führen 
(und daher zu keinem betroffenen Markt). Darüber hin-
aus bringen die Parteien vor, dass auf nationaler Ebene 
alle in Rz 18 genannten Wettbewerber in der Schweiz 
über ein etabliertes Vertriebsnetz und über ausreichend 
freie Kapazitäten verfügten. Diese Tatsache erlaube es 
diesen Konkurrenten, zusätzliche Lieferungen in die 
Schweiz zu veranlassen, falls die Parteien versuchen 
würden die Preise zu erhöhen. Daher verhindere der 
starke (Interbrand-)Wettbewerb jeden Versuch, die Prei-
se zu erhöhen. 

22. Die vorläufige Prüfung ergibt aus den genannten 
Gründen keine Anhaltspunkte, dass der Zusammen-
schluss eine marktbeherrschende Stellung begründen 
oder verstärken wird. Die Voraussetzungen für eine Prü-
fung des Zusammenschlusses nach Art. 10 KG sind 
daher nicht gegeben. 

 

 

 

 

 
14 Gemäss Angaben der Parteien […]. 
15 Gemäss Angaben der Parteien […]. 
16 Vgl. RPW 2012/3, 561 Rz 184, BMW. 
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B 2.3 6. Medbase/HCH/SDH/zahnarztzentrum.ch 

Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und Art. 32 
Abs. 1 KG 

Examen préalable; art. 4 al. 3, art. 10 et art. 32 al. 1 
LCart 

Esame preliminare; art. 4 cpv. 3, art. 10 e art. 32 cpv. 1 
LCart 

Stellungnahme der Wettbewerbskommission vom 
20. Juni 2020 

Mitteilung gemäss Art. 16 VKU vom 25. Juni 2020 

1. Am 27. Mai 2020 hat die Wettbewerbskommission 
(nachfolgend: WEKO) die Meldung über ein Zusammen-
schlussvorhaben erhalten. Danach beabsichtigen die 
Medbase AG (nachfolgend: Medbase) einerseits sowie 
Hans Christoph Hürlimann (nachfolgend: HCH) und Sara 
Daniella Hürlimann-Meiri (nachfolgend: SDH) anderer-
seits, die gemeinsame Kontrolle über ein Gemein-
schaftsunternehmen zu begründen. Beim betroffenen 
Gemeinschaftsunternehmen handelt es sich um die 
zahnarztzentrum.ch-Gruppe.  

2. Medbase mit Sitz in Winterthur gehört zur Migros-
Gruppe1 und erbringt Dienstleistungen im medizinischen 
und therapeutischen Bereich. Im medizinischen Bereich 
bietet Medbase für Patienten insbesondere ein breites 
Behandlungsangebot im Bereich der ambulanten 
Grundversorgung und Spezialarztmedizin. Zudem ist 
Medbase u.a. in den Bereichen der medizinischen Mas-
sage und der Komplementärmedizin tätig. Demgegen-
über bietet Medbase bis heute keine zahnmedizinischen 
Behandlungen an. Der WEKO ist Medbase aus früheren 
Zusammenschlussverfahren bereits bekannt: Medbase 
hat die Kontrolle über die Topwell-Apotheken2 erlangt 
und ist eine Kooperation mit dem Luzerner Kantonsspi-
tal3 im Apothekenbereich und im Bereich der ambulan-
ten medizinischen Dienstleistungen sowie mit der Spital 
STS AG4 im Bereich der ambulanten medizinischen 
Dienstleistungen eingegangen. Vor kurzem hat Medbase 
schliesslich zusammen mit der Zur Rose Suisse AG5 
zwei Gemeinschaftsunternehmen im Apothekenbereich 
begründet. 

3. Die Migros-Gruppe ist hauptsächlich im Detailhandel 
(Food / Near Food / Non Food) tätig. Mit den Migros-
Industrien verfügt die Migros-Gruppe zudem über eigene 
Produktionsbetriebe. Daneben ist die Migros-Gruppe 
u.a. auch im Grosshandel, in der Gastronomie, im Treib-
stoffgeschäft, im Reisemarkt und mit Medbase im Ge-
sundheitswesen tätig. 

4. Die Migros-Gruppe verfügt über eine Minderheitsbe-
teiligung (knapp [...] %) mit Mitkontrollrechten an der 
Best Smile AG mit Sitz in Winterthur (nachfolgend: Best 
Smile). Best Smile fertigt für ihre Kunden mittels 3D-
Druck individuell angepasste, durchsichtige Zahnspan-
gen (sog. «Aligner») an, mit denen kleine Zahnfehlstel-
lungen aus ästhetischen Gründen korrigiert werden kön-
nen. Ausschliesslich im Zusammenhang mit einer Zahn-
korrektur bietet Best Smile auch sog. «Bleaching» von 

Zähnen an. Aktuell betreibt Best Smile 18 Filialen6 in der 
Schweiz. 

5. HCH und SDH sind zwei natürliche Personen, welche 
die zahnarztzentrum.ch-Gruppe gegründet und aufge-
baut haben. Sie kontrollieren die zahnarztzentrum.ch-
Gruppe bis heute gemeinsam. In der vorliegenden 
Transaktion sind sie gleichzeitig die Veräusserer. HCH 
und SDH halten zusätzlich weitere Beteiligungen [...]7, 
welche allerdings nicht Teil der vorliegenden Transaktion 
sind und auch künftig unabhängig von Medbase/Migros-
Gruppe geführt werden. 

6. Die zahnarztzentrum.ch-Gruppe, bestehend aus der 
zahnarztzentrum.ch Beteiligungs AG, der zahnarztzent-
rum.ch Holding AG und der zahnarztzentrum.ch AG, 
betreibt 34 Zahnarztpraxen, die sich grösstenteils in 
Städten der Deutschschweiz befinden. An diesen 
Standorten beschäftigt das Unternehmen über 300 
Zahnärzte und Dentalhygieniker sowie anderes zahn-
medizinisches Fachpersonal und bietet ein breites 
Spektrum an zahnmedizinischen Behandlungen an. 
Neben Prophylaxe, Dentalhygiene und allgemeiner 
Zahnmedizin umfasst das Angebot Oralchirurgie, Im-
plantologie und Narkosebehandlungen sowie an den 
meisten Standorten auch Kieferorthopädie und Parodon-
tologie. 

7. Die zahnarztzentrum.ch Holding AG ist eine [...] %-
Tochtergesellschaft der zahnarztzentrum.ch Beteiligungs 
AG. Die zahnarztzentrum.ch AG ist eine [...] %-
Tochtergesellschaft der zahnarztzentrum.ch Holding AG. 
Im Rahmen des vorliegenden Zusammenschlussvorha-
bens beabsichtigt Medbase, [...] der Aktien der zahn-
arztzentrum.ch Beteiligungs AG von HCH / SDH zu er-
werben.  

8. Die zahnarztzentrum.ch-Gruppe soll künftig – zumin-
dest in einer ersten Phase8 – unter gemeinsamer Kon-
trolle von Medbase und HCH / SDH stehen. Medbase 
wird eine Beteiligung von [...] % und HCH / SDH eine 
Beteiligung von [...] % - einzeln je [...] % - an der zahn-
arztzentrum.ch Beteiligungs AG halten. Es ist vorgese-
hen, dass der [...] Verwaltungsrat der zahnarztzent-
rum.ch Beteiligungs AG paritätisch mit [...] Vertretern 
von Medbase und HCH / SDH [...] besetzt wird. [...] 

 
1 Medbase ist eine 100 %-Tochtergesellschaft der Migros Vita AG. Die 
Anteile der Migros Vita AG werden zu 100 % vom Migros-
Genossenschafts-Bund und verschiedenen Migros Genossenschaften 
gehalten. 
2 RPW 2019/4, 1209 ff., Migros/Topwell. Diese wurden in der Zwi-
schenzeit in «Medbase Apotheken» umbenannt und wirtschaftlich in 
Medbase integriert. 
3 RPW 2019/4, 1199 ff., Medbase/LUKS/Medbase ZS. 
4 RPW 2019/4, 1186 ff., Spital STS AG/Medbase. 
5 RPW 2020/1, 251 ff., Medbase/Zur Rose. 
6 Bei Best Smile handelt es sich um ein schnell wachsendes Start Up-
Unternehmen, welches plant, die Anzahl Standorte kontinuierlich 
auszubauen. Bis Ende 2020 sollen insgesamt [...] und bis Ende 2021 
[...] Standorte bestehen. 
7 [...] 
8 [...] 
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9. Die Parteien haben einen Aktionärbindungsvertrag 
(ABV) abgeschlossen, welcher [...] 

10. Aufgrund der Verbindung von Aktienmehrheit [...] 
bedürfen wichtige Beschlüsse sowohl der Zustimmung 
von Medbase als auch von HCH / SDH, womit die ge-
meinsame Kontrolle über das Unternehmen vorliegt. 

11. Gemäss Meldung verfolgt Medbase mit der Über-
nahme das Ziel, das bestehende Angebot an medizini-
schen Leistungen durch Leistungen im Bereich der 
Zahnmedizin zu ergänzen und das Dienstleistungsspekt-

rum im Interesse der Patienten abzurunden, während es 
HCH / SDH beim Verkauf der Anteile darum geht, 
schrittweise aus dem Unternehmen auszusteigen und 
den Wert ihrer Beteiligung zu realisieren. 

12. Aus der nachfolgenden Tabelle ist ersichtlich, dass 
die Schwellenwerte gemäss Art. 9 Abs. 1 Bst. a und 
Bst. b KG vorliegend überschritten sind und das Zu-
sammenschlussvorhaben somit meldepflichtig ist:  

 

 

Tabelle 1: Umsätze der beteiligen Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 in Mio. CHF 

Beteiligtes Unternehmen Umsatz in Mio. CHF weltweit Umsatz in Mio. CHF schweizweit 

Migros-Gruppe 28’683 25’788 

HCH / SDH [...] [...] 

zahnarztzentrum.ch-
Gruppe [...] [...] 

Total [...] [...] 

Quelle: Angabe der Parteien 

 

13. Die nachfolgende Analyse beschränkt sich auf den 
Bereich, in welchem die zahnarztzentrum.ch-Gruppe in 
der Schweiz tätig ist und sich daher die Wettbewerbssi-
tuation durch den Zusammenschluss verändern könnte. 
Konkret handelt es dabei um den Bereich der zahnmedi-
zinischen Behandlungsdienstleistungen. 

14. Die WEKO hat sich bislang nicht hinsichtlich einer 
Marktabgrenzung im Bereich der zahnmedizinischen 
Behandlungsdienstleistungen geäussert. 

15. Die Parteien gehen von einem sachlich relevanten 
Markt aus, der alle ambulanten zahnmedizinische Be-
handlungen umfasst, die in Zahnarztpraxen und univer-
sitären Zahnkliniken üblicherweise erbracht werden. 
Nach Ansicht der WEKO ist es nicht auszuschliessen, 
dass dieser Markt zukünftig enger gefasst und in weitere 
separate Märkte unterteilt werden muss, so namentlich 
in separate sachlich relevante Märkte für dentalhygieni-
sche Behandlungen oder für einzelne Spezialgebiete wie 
z.B. Kieferorthopädie und Oralchirurgie. Eine abschlies-
sende sachliche Marktabgrenzung kann indes offenge-
lassen werden und es rechtfertigt sich hinsichtlich der 
vorliegend unkritischen Zusammenschlussverhältnisse 
und im Sinne einer Arbeitshypothese, von einem einzi-
gen sachlich relevanten Markt für zahnmedizinische 
Behandlungsdienstleistungen auszugehen. 

16. Räumlich gehen die Parteien von einer Marktab-
grenzung nach Kantonen aus. Dieses Vorgehen er-
scheint für einzelne Kantone plausibel, wohingegen in 
anderen Kantonen nach Ansicht der WEKO eher eine 
regionale Marktabgrenzung mit den relevanten Städten 
einschliesslich der Agglomerationen in Betracht zu zie-
hen wäre. Mit Blick auf die tiefen Marktanteile in den 
einzelnen Kantonen (vgl. nachstehend Rz 17) rechtfer-

tigt es sich, auch hinsichtlich der räumlichen Marktab-
grenzung mittels einer Arbeitshypothese vorzugehen 
und von kantonalen räumlich relevanten Märkten auszu-
gehen.  

17. Die zahnarztzentrum.ch-Gruppe ist in den Kantonen 
Aargau, Bern, Basel-Stadt, Fribourg, Graubünden, Lu-
zern, St. Gallen, Schaffhausen, Solothurn, Thurgau, Zug 
und Zürich tätig. Ihre Marktanteile für die zahnmedizini-
schen Behandlungsdienstleistungen liegen je nach Kan-
ton im [...] einstelligen Bereich.9 Die Marktanteile der 
Migros-Gruppe mit Best Smile in den Kantonen Aargau, 
Bern, Basel-Stadt, Genf, Graubünden, Luzern, St. Gal-
len, Schaffhausen und Zürich liegen jeweils nahezu bei 
[0–10] bis maximal [0–10] %. Durch das zu beurteilende 
Zusammenschlussvorhaben kommt es in diesen Kanto-
nen zu marginalen Marktanteilsadditionen, wobei in kei-
nem Fall ein betroffener Markt im Sinne von Art. 11 
Abs. 1 Bst. d VKU vorliegt. Ohnehin sind in diesen Kan-
tonen genügend andere Zahnärzte tätig, womit davon 
auszugehen ist, dass diese Konkurrenz einen genügen-
den Wettbewerbsdruck auf die zahnarztzentrum.ch-
Gruppe zeitigt.  

18. Schliesslich haben die Parteien in der Meldung zwei 
Nebenabreden, einerseits die «Geschäftsführung bis 
zum Vollzug» und andererseits ein «Wettbewerbsver-
bot», ausgewiesen. Die Wettbewerbsbehörden prüfen im 
Rahmen der Zusammenschlusskontrolle Nebenabreden  
 
9 Kanton Aargau [0-10] %; Kanton Bern [0-10] %; Kanton Basel-Stadt 
[0-10] %; Kanton Fribourg [0-10] %; Kanton Graubünden nahezu [0-
10] % (Neueröffnung Ende 2019); Kanton Luzern [0-10] %; Kanton St. 
Gallen [0-10] %; Kanton Schaffhausen [0-10] %; Kanton Solothurn [0-
10] %; Kanton Thurgau [0-10] %; Kanton Zug [0-10] %; Kanton Zürich 
[0-10] %. 
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nicht von Amtes wegen. Einzeln und explizit in der Mel-
dung ausgewiesene Nebenabreden werden hingegen 
auf Begehren geprüft. Dabei müssen diese von den 
meldenden Unternehmen präzise beschrieben werden. 
Zudem muss für jede zu prüfende Nebenabrede von den 
meldenden Unternehmen begründet werden, weshalb 
diese eine mit dem Zusammenschluss unmittelbar ver-
bundene und notwendige Vereinbarung darstellt.10 

19. Bezüglich Nebenabreden in Zusammenhang mit 
Unternehmenszusammenschlüssen hat die WEKO ihre 
Praxis zu Konkurrenzverboten grundsätzlich an die ent-
sprechende Bekanntmachung der Europäischen Kom-
mission11 angelehnt.12 

20. Wettbewerbsverbote im Verhältnis der Gründerun-
ternehmen zu einem Gemeinschaftsunternehmen kön-
nen als mit der Durchführung des Zusammenschlusses 
unmittelbar verbunden und für diese notwendig angese-
hen werden, wenn sich diese Verpflichtungen auf die 
Waren, Dienstleistungen und Gebiete beziehen, die in 
der betreffenden Gründungsvereinbarung oder in der 
Satzung vorgesehen sind.13 Der räumliche Geltungsbe-
reich von Wettbewerbsverboten muss sich auf das Ge-
biet beschränken, in dem die Gründer die betreffenden 
Waren oder Dienstleistungen vor der Gründung des 
Gemeinschaftsunternehmens abgesetzt bzw. erbracht 
haben.14 Zeitlich können zwischen den Gründerunter-
nehmen und einem Gemeinschaftsunternehmen beste-
hende Wettbewerbsverbote so lange als mit der Durch-
führung des Zusammenschlusses unmittelbar verbunden 
und für diese notwendig angesehen werden, wie das 
Gemeinschaftsunternehmen besteht.15 Abwerbeverbote 
zeitigen eine vergleichbare Wirkung und werden deshalb 
gleich beurteilt wie Wettbewerbsverbote.16 

21. Die mittels ABV vereinbarte [...] 

22. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass 
das in der Meldung genannte Wettbewerbsverbot in 
sachlicher, räumlicher und zeitlicher Sicht den Vorgaben 
der Praxis der WEKO entspricht und daher als zulässige 
Nebenabrede qualifiziert werden kann.  

23. HCH / SDH verpflichten sich im Aktienkaufvertrag, 
[...]  

24. Bei der genannten Verpflichtung handelt es sich um 
eine Stillhaltevereinbarung bzw. um eine Vereinbarung 
über die unveränderte Fortführung der Geschäftstätig-
keit. Gemäss Praxis der EU-Kommission ist eine Ver-
einbarung, wonach bis zur Vollendung eines Zusam-
menschlusses keine wesentlichen Änderungen am Ge-
schäft des Zielunternehmens vorgenommen werden 
dürfen, als mit der Durchführung des Zusammenschlus-
ses unmittelbar verbunden und für diese notwendig zu 
erachten.17 Ohnehin dürfen die Parteien im Rahmen der 
Zusammenschlusskontrolle nach dem Kartellgesetz das 
Zielunternehmen während der Dauer des Verfahrens 
nicht verändern.18 Die vorgenannte Vereinbarung kann 
folglich für die Durchführung des Zusammenschlusses 
als notwendig und mit dem Zusammenschluss verbun-
den und somit als Nebenabrede qualifiziert werden.  

25. Sowohl das Wettbewerbsverbot als auch die Stillhal-
tevereinbarung sind nach dem Gesagten als zulässige 
Nebenabreden zu qualifizieren.  

26. Die vorläufige Prüfung ergibt keine Anhaltspunkte, 
dass der Zusammenschluss eine marktbeherrschende 
Stellung begründen oder verstärken wird. Die Voraus-
setzungen für eine Prüfung des Zusammenschlusses 
nach Art. 10 KG sind daher nicht gegeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 RPW 2019/4, 1187 Rz 18, Spital STS AG/Medbase AG; RPW 
2018/4, 1008 Rz 122, TNT Swiss Post AG/FedEx Express Switzerland 
Sàrl. 
11 Bekanntmachung der Kommission über Einschränkungen des Wett-
bewerbs, die mit der Durchführung von Unternehmenszusammen-
schlüssen unmittelbar verbunden und für diese notwendig sind, ABl. C 
56/24 vom 5.3.2005 (nachfolgend: EU-Bekanntmachung Nebenabre-
den). 
12 RPW 2018/4, 1008 Rz 124, TNT Swiss Post AG/FedEx Express 
Switzerland Sàrl; RPW 2017/1, 124 Rz 54, Computer Sciences Corpo-
ration/Hewlett Packard Enterprise Services. 
13 EU-Bekanntmachung Nebenabreden (Fn 11), Rz 36. 
14 EU-Bekanntmachung Nebenabreden (Fn 11), Rz 37. 
15 EU-Bekanntmachung Nebenabreden (Fn 11), Rz 36. 
16 EU-Bekanntmachung Nebenabreden (Fn 11), Rz 26. 
17 EU-Bekanntmachung Nebenabreden (Fn 11), Rz 14; RPW 2015/4, 
800 Rz 55, Migros/Lüchinger+Schmid-Gruppe; RPW 2013/3, 351 
Rz 18, Tamedia AG/PPN AG. 
18 RPW 2020/1, 251 ff. Rz 75, Medbase/Zur Rose; RPW 2013/3, 351 
Rz 18, Tamedia AG/PPN AG. 
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B 2.3 7. BMW/Daimler/Ford/Porsche/Hyundai/Kia/IONITY 

Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und Art. 32 
Abs. 1 KG 

Examen préalable; art. 4 al. 3, art. 10 et art. 32 al. 1 
LCart 

Esame preliminare; art. 4 cpv. 3, art. 10 e art. 32 cpv. 1 
LCart 

Stellungnahme der Wettbewerbskommission vom 
4. September 2020 

Mitteilung gemäss Art. 16 VKU vom 7. September 2020 

1. Am 17. August 2020 hat die Wettbewerbskommission 
(WEKO) die Meldung über ein Zusammenschlussvorha-
ben erhalten. Dieses betrifft die Erlangung gemeinsamer 
Kontrolle über das bestehende Gemeinschaftsunter-
nehmen IONITY Holding GmbH & Co. KG durch die 
derzeit kontrollierenden Gründungsgesellschaften des 
GU (Bayerischen Motoren Werke AG, Daimler AG, Ford 
Motor Company, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG)1 einerseits 
und neu Hyundai Motor Company sowie Kia Motors 
Corporation andererseits. 

2. Bayerischen Motoren Werke AG (nachfolgend: BMW) 
mit Sitz in München (Deutschland) ist eine weltweit täti-
ge Automobil- und Motorradherstellerin. Die BMW Grup-
pe umfasst die drei Marken BMW, Rolls Royce und  
MINI. Nebst der Entwicklung, der Produktion und des 
Marketings dieser Fahrzeuge bietet die BMW-Gruppe 
auch finanzielle Dienstleistungen für Privat- und Ge-
schäftskunden an. 

3. Daimler mit Sitz in Stuttgart (Deutschland) ist weltweit 
in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb 
von Automobilprodukten tätig, hierzu gehören haupt-
sächlich Personenwagen, Lastkraftwagen (LKW), Klein-
transportern und Omnibusse. Zusätzlich bietet Daimler 
auch die Erbringung von finanziellen Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit Automobilen (Finanzierung, Lea-
sing, Versicherung und Fleet-Management-Dienst-
leistungen) an. Der Geschäftsbereich Mercedes-Benz 
Cars verkauft Personenwagen unter den Marken  
Mercedes-Benz und Smart.  

4. Zudem haben BMW und Daimler im Jahr 2019 ver-
schiedene Aktivitäten im Bereich Mobilitätsdienstleistun-
gen in mehrere Gemeinschaftsunternehmen zusam-
mengeführt, zu welchen die Gesellschaften ReachNow, 
ChargeNow, FreeNow, ParkNow und ShareNow gehö-
ren.2 

5. Ford Motor Company (nachfolgend: Ford) mit Sitz in 
Dearborn (USA) verkauft weltweit unter der Marke Ford 
Automobile und in den USA sowie in China auch unter 
der Marke Lincoln Fahrzeuge im Luxussegment. Das 
Kerngeschäft von Ford besteht im Design, der Herstel-
lung, dem Vertrieb, dem Unterhalt und der Finanzierung 
einer umfassenden Palette von Personenwagen (inklusi-
ve batterieelektrische und hybride Fahrzeuge) und Nutz-
fahrzeugen. Ford bietet (direkt oder über Tochtergesell-
schaften) zudem finanzielle Dienstleistungen und Mobili-
tätsdienstleistungen an, dies u.a. in den Bereichen 

Connectivity (SYNC, AppLink), Mobility (GoPark, GoDri-
ve, Dynamic Shuttle), autonome Fahrzeuge sowie Heim-
ladelösungen. 

6. Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (nachfolgend: Porsche) ist 
eine deutsche Automobilherstellerin, die auf das Design, 
die Herstellung und den Vertrieb von hochleistungsfähi-
gen Sportfahrzeugen, SUV und Limousinen spezialisiert 
ist. Porsche ist als Tochtergesellschaft der Volkswa-
gen AG Teil der VW-Gruppe, welche die Fahrzeugmar-
ken Volkswagen, Porsche, Audi, Škoda, Bentley, Bugat-
ti, Lamborghini, Seat, MAN, Scania und Ducati umfasst. 
Die VW Gruppe ist in der Entwicklung, der Herstellung, 
dem Marketing, dem Verkauf und dem Vertrieb von Per-
sonenwagen und leichten Nutzfahrzeugen, LKW, Omni-
busse, Chassis für Omnibusse, Motorrädern und Die-
selmotoren, jeweils inklusive zugehörigen Ersatzteilen 
und Accessoires, tätig. Zusätzlich bietet die VW-Gruppe 
(direkt oder über Tochtergesellschaften) Finanzierungs- 
und Versicherungsdienstleistungen im Zusammenhang 
mit dem Vertrieb und der Finanzierung ihrer Personen-
wagen und Nutzfahrzeuge sowie Bankdienstleistungen 
an. Im Bereich Mobilitätsdienstleistungen ist die  
VW-Gruppe mit ihrem Tochterunternehmen MOIA aktiv. 
In diesem Bereich bieten sowohl Porsche als auch die 
VW-Gruppe ihren jeweiligen Kunden auch Dienstleistun-
gen zur Nutzung von Ladeinfrastruktur an.  

7. Hyundai Motor Company (nachfolgend: Hyundai) und 
Kia Motors Corporation (nachfolgend: Kia), jeweils mit 
Sitz in Seoul (Südkorea), sind Teil einer internationalen 
Gruppe von Gesellschaften, der Hyundai Motor Group, 
ebenfalls mit Sitz in Seoul (Südkorea). Sie sind in der 
Herstellung und dem Vertrieb von Automobilen und Au-
tomobilersatzteilen tätig. Hyundai ist in weiteren Sekto-
ren aktiv, beispielsweise in der Produktion von Schie-
nenfahrzeugen und (über Tochtergesellschaften) dem 
Angebot von finanziellen Dienstleistungen (für Automobi-
le). Im Bereich Mobilitätsdienstleistungen ist Kia derzeit 
über die Gesellschaft WiBLE in Madrid (Spanien) tätig. 

8. IONITY Holding GmbH & Co. KG (nachfolgend: IONI-
TY bzw. GU) ist ein GU der Gründungspartner (BMW, 
Daimler, Ford und Porsche) mit dem Geschäftsziel, eine 
öffentlich zugängliche Hochleistungsladeinfrastruktur 
(High-Power Charging (HPC) Infrastructure, nachfol-
gend: HPCI) für batterieelektrische Fahrzeuge (battery 
electric vehicles, nachfolgend: BEV) entlang der Auto-
bahnen und Fernstrassen in ganz Europa zu installieren, 
zu betreiben und zu unterhalten, um dadurch Langstre-
ckenfahrten zu vereinfachen. Als Hochleistungslade-
punktoperator gehören zu den Aktivitäten von IONITY 
insbesondere die Identifikation der Standorte für eine  
 

 

 

 
1 Vgl. RPW 2017/3, 561 Rz 1 ff., BMW/Daimler/Ford/Porsche. 
2 Vgl. RPW 2019/1, 159 Rz 4 und Rz 10 ff., GU von BMW und Daimler. 
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Ladenetzabdeckung, die Finanzierung von neuen Lade-
punkten, der Erhalt von Immobilienkonzessionen, die 
Planung von Ladenetzkapazitäten, der Betrieb und Un-
terhalt der HPCI sowie die Verhandlungen und der Ver-
tragsschlüsse mit HPCI-Kunden. Aktuell betreibt IONITY 
ungefähr 200 HPC-Stationen (mit weiteren 52 im Bau) in 
17 europäischen Ländern, davon liegen 9 HPC-
Stationen (und eine im Bau befindliche) in der Schweiz. 

9. Mit dem Zusammenschlussvorhaben bezwecken 
BMW, Daimler, Ford, Porsche, Hyundai und Kia (nach-
folgend: die Parteien), über das Gemeinschaftsunter-
nehmen IONITY die HPCI in Europa zu verbessern und 
weiterzuentwickeln. Gemäss Angaben der Parteien sei 
die HPCI eine wichtige Voraussetzung für die politisch 
und wirtschaftlich erwünschte Nutzung von BEV auf 
Langstreckenreisen. Das GU verfolge das Ziel sicherzu-
stellen, dass es eine zuverlässige, allgegenwärtige, 
leicht zu bedienende und ultraschnelle Ladeinfrastruktur 
ausserhalb der Städte und Metropolregionen, aber auch 
über die Grenzen innerhalb Europas hinweg geben wer-
de. Zur Verfolgung dieses Ziels sei eine Beteiligung zu-
sätzlicher Partner, wie Hyundai und Kia, bereits bei 
Gründung des GU angestrebt worden.3 

10. Das vorliegende Zusammenschlussvorhaben wurde 
am 7. August 2020 auch bei der Europäischen Kommis-
sion angemeldet.4 

11. Die Parteien beabsichtigen, dass Hyundai Anteile 
von […] % und Kia Anteile von […] % auf dem Weg ei-
ner Kapitalerhöhung an IONITY erwerben. Nach Ab-
schluss des Zusammenschlusses werden BMW, Daim-
ler, Ford, Porsche sowie Hyundai und Kia gemeinsam 
jeweils stimmen- und kapitalmässig eine Beteiligung von 
20 % an IONITY halten. Die Parteien haben Anspruch 
darauf, Vertreter zu einer Gesellschafterversammlung zu 
entsenden.5 Beschlüsse der Gesellschafterversammlung 
werden […]. Die Parteien werden daher die gemeinsame 
Kontrolle über das GU ausüben. 

12. Das GU hat eine eigene Marktpräsenz, d.h. ein sub-
stantieller Teil der angebotenen Dienstleistungen wird 
gegenüber dritten Elektromobilitätsdienstleistern  
(E-Mobility Service Provider, nachfolgend: EMSP) und 
Endkunden (ohne Einbindung EMSP) erbracht. Es erfüllt 
daher mehr als eine spezifische Funktion für die Mutter-
gesellschaften. Das GU verfügt über ausreichende Res-
sourcen, um weiterhin unabhängig von ihren Mutterge-
sellschaften auf ihrem Markt zu operieren. Es tritt daher 
als selbständige wirtschaftliche Einheit auf. Das GU 
verfügt über ein eigenes Management mit ausreichend 
Ressourcen, das sich dem Tagesgeschäft widmet. Zu-
dem ist das GU auf Dauer angelegt. Demnach sind die 
Anforderungen an ein Vollfunktionsgemeinschaftsunter-
nehmen mit dem vorliegenden Zusammenschlussvorha-
ben erfüllt.6 

13. Erlangen zwei oder mehr Unternehmen gemeinsam 
die Kontrolle über ein Unternehmen, welches sie bisher 
nicht gemeinsam kontrollierten, so stellt dies einen Un-
ternehmenszusammenschluss dar, sofern das GU auf 
Dauer alle Funktionen einer selbständigen wirtschaftli-
chen Einheit erfüllt (vgl. Art. 2 VKU). Aus den obigen 
Ausführungen ergibt sich, dass das geplante GU der 
Parteien einen Unternehmenszusammenschluss im 
Sinne von Art. 4 Abs. 3 Bst. b KG darstellt. 

14. Die Parteien erzielten im Geschäftsjahr 2018 insge-
samt einen Umsatz von über CHF […]. Schweizweit 
generierten vier der beteiligten Unternehmen jeweils 
einen Umsatz von über CHF 100 Mio. Damit sind die 
Umsatzschwellen gemäss Art. 9 Abs. 1 KG erreicht und 
das vorliegende Zusammenschlussvorhaben ist melde-
pflichtig.  

15. Die nachfolgende Analyse beschränkt sich auf die 
Aktivitäten des GU, welche die Errichtung, den Betrieb 
und den Unterhalt einer öffentlich zugänglichen HPCI für 
BEV in Europa bezwecken, um dadurch Langstrecken-
fahrten zu vereinfachen, und auf, gemäss Angaben der 
Parteien, relevante Verknüpfungen zu Aktivitäten der 
Parteien. Konkret handelt es sich um den Bereich für die 
Errichtung, den Betrieb und den Unterhalt einer öffent-
lich zugänglichen Ladeinfrastruktur für BEV, den nach-
gelagerten Bereich für die Erbringung von E-Mobility 
Services und den nachgelagerten Bereich für Produktion 
und Vermarktung von BEV. Des Weiteren wird auf die 
Ausführungen der weiterhin relevanten Analyse im Fall 
BMW/Daimler/Ford/Porsche (RPW 2017/3, 461 Rz 18 
ff.) verwiesen. 

16. In Bezug auf den Bereich für die Errichtung, den 
Betrieb und den Unterhalt einer öffentlich zugänglichen 
Ladeinfrastruktur für BEV ist, gemäss Angaben der Par-
teien, zu unterscheiden zwischen einer Infrastruktur für 
Normalladen von bis zu 43 kW Leistung, dies mit Wech-
selstrom (AC) oder mit Gleitstrom (DC), und einer Hoch-
leistungsladeinfrastruktur (HPCI) von 43 kW bis zu 350 
kW mit Gleitstrom (DC). Es existierten, gemäss Angaben 
der Parteien, weiterhin verschiedene Standards für  
DC-Ladestecker-Schnittstellen (z.B. CSS oder  
CHAdeMO). Allerdings gebe es auch einen klaren Trend 
zu einer verbesserten Interoperabilität (beispielsweise 
durch angekündigte Adapter), dies mache eine Unter-
scheidung in Standards unnötig.7 

17. Entsprechend ihrer bisherigen Praxis geht die  
WEKO im Sinne einer Arbeitshypothese von einem 
sachlichen relevanten Markt für die Errichtung, den Be-
trieb und den Unterhalt einer öffentlich zugänglichen 
HPCI mit DC-Ladepunkten für BEV (mit CCS-Standard) 
aus.8 Die genaue sachliche Abgrenzung, insbesondere 
ob der Markt weiter nach Standards zu segmentieren ist, 
kann offengelassen werden, da dies das Ergebnis der 
nachfolgenden Analyse nicht verändert. 

18. Im Bereich für die Erbringung von E-Mobility Ser-
vices geht die WEKO entsprechend ihrer bisherigen 
Praxis und im Sinne einer Arbeitshypothese weiterhin 
von einem sachlichen relevanten Markt für die Erbrin-
gung von E-Mobility Services aus.9 

 

 
3 Vgl. RPW 2017/3, 462 Rz 7, BMW/Daimler/Ford/Porsche. 
4 Case COMP M.9572 BMW/DAIMLER/FORD/PORSCHE/HYUN-
DAI/KIA/IONITY. 
5 [...] 
6 Vgl. u.a. RPW 2013/4, 664 Rz 21, Mediaspectrum, Inc./Publigroupe 
S.A./xentive sa; RPW 2016/1, 261 ff. Rz 36, Tamedia/Tradono Den-
mark/Tradono Switzerland. 
7 Vgl. RPW 2017/3, 463 Rz 22 ff., BMW/Daimler/Ford/Porsche. 
8 Vgl. RPW 2017/3, 463 Rz 25, BMW/Daimler/Ford/Porsche. 
9 Vgl. für detaillierte Ausführungen RPW 2017/3, 463 Rz 26 ff., 
BMW/Daimler/Ford/Porsche. 
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19. Im nachgelagerten Bereich für Produktion und Ver-
marktung von BEV ist insbesondere zu berücksichtigen, 
dass es sich bei den Aktivitäten des GU um die Errich-
tung, den Betrieb und den Unterhalt einer öffentlich zu-
gänglichen HPCI für BEV handelt (vgl. Rz 8 f.). Daher 
liegt der Fokus im vorliegenden Fall auf den BEV und 
entsprechend ihrer bisherigen Praxis geht die WEKO 
daher hier im Sinne einer Arbeitshypothese weiterhin 
von einem sachlichen relevanten Markt für Produktion 
und Vermarktung von BEV aus.10 Die genaue sachliche 
Abgrenzung kann auch vorliegend offengelassen wer-
den, da dies das Ergebnis der nachfolgenden Analyse 
nicht verändert. 

20. Entsprechend der bisherigen Praxis der WEKO ist 
für den sachlichen Markt für die Errichtung, den Betrieb 
und den Unterhalt einer öffentlich zugänglichen HPCI mit 
DC-Ladepunkten für BEV (mit CCS-Standard) in räumli-
cher Hinsicht von einem EWR+CH weiten Markt auszu-
gehen.11 Für den sachlichen Markt für die Erbringung 
von E-Mobility Services und den sachlichen Markt für 
Produktion und Vermarktung von BEV ist in räumlicher 
Hinsicht von schweizweiten Märkten auszugehen.12 Eine 
genaue räumliche Abgrenzung, insbesondere ob es sich 
um EWR+CH weite Märkte handeln könnte, kann offen-
gelassen werden, da dies das Ergebnis der nachfolgen-
den Analyse nicht verändert. 

21. Gemäss Angaben der Parteien hat das GU sowohl in 
einem EWR+CH-weiten als auch in einem schweizwei-
ten Markt für die Errichtung, den Betrieb und den Unter-
halt einer öffentlich zugänglichen HPCI mit  
DC-Ladepunkten für BEV einen Marktanteil von [0–
10] %. Würde man den Markt sachlich enger abgrenzen 
und auf Ladepunkte mit CCS-Standard beschränken, so 
schätzen die Parteien den Marktanteil des GU auf [0–
10] % in einem EWR+CH weiten Markt und auf [10–
20] % in der Schweiz. Im Ergebnis ist dieser Markt kein 
vom Zusammenschluss betroffener Markt und führt zu 
keinen wettbewerbsrechtlichen Bedenken. 

22. Im nachgelagerten Markt für die Erbringung von  
E-Mobility Services schätzen die Parteien ihren Marktan-
teil auf rund [0–10] % in einem EWR+CH-weiten Markt 
und auf [10–20] % in der Schweiz. Im Ergebnis ist dieser 
Markt kein vom Zusammenschluss betroffener Markt 
und führt zu keinen wettbewerbsrechtlichen Bedenken. 

23. Im nachgelagerten Markt für Produktion und Ver-
marktung von BEV schätzen die Parteien ihren Marktan-
teil auf insgesamt [40–50] % in einem EWR+CH weiten 
Markt und auf rund [40–50] % in der Schweiz. Somit ist 
dieser Markt ein vom Zusammenschluss betroffener 
Markt. 

24. Die Bedingungen des aktuellen und potentiellen 
Wettbewerbs auf dem Markt für Produktion und Ver-
marktung von BEV haben sich seit der Zusammen-
schlussprüfung BMW/Daimler/Ford/Porsche (RPW 
2017/3, 465 Rz 49 ff.) in den letzten zwei Jahren nicht 
wesentlich verändert. Konkret wurden in der Schweiz im 
Jahr 2018 rund 5’000 BEV neu registriert und machten 
rund 1.7 % aller verkauften Neuwagen aus. Der Anteil ist 
im Vergleich zum Jahr 2016 leicht um 0.7 Prozentpunkte 
gestiegen. Auch im EWR liegt der BEV-Anteil im Jahr 
2018 bei ca. 1 % aller verkauften Neuwagen. Somit blei-
ben die Anteile von BEV im Verhältnis zu allen verkauf-

ten Neuwagen niedrig. Dies unterstützt weiterhin die 
Einschätzung eines sich im Entstehen befindlichen 
Marktes,13 wobei die Parteien zukünftig signifikante Stei-
gerungen im Bereich des Verkaufs von BEV erwarten. 
Hinsichtlich erfolgter Markteintritte im Bereich BEV sind 
die Hersteller Volvo und Honda mit entsprechenden 
neuen Fahrzeugen (BEV) hinzugekommen. Zudem er-
warten die Parteien den Markteintritt von Lucid Motors 
sowie von Fiat Chrysler in der Schweiz und im EWR.14 

25. Die WEKO kam im Fall BMW/Daimler/Ford/Porsche 
(RPW 2017/3, 465 Rz 62 ff.) zum Schluss, dass, da für 
die Parteien insbesondere kein Anreiz zur Abschottung 
des Zugangs zur HPCI durch eine Beschränkung auf 
BEV von EMSP der Parteien bestehen würde,15 es keine 
Anhaltspunkte für eine vertikale Abschottung gebe.16 
Diese wettbewerbsrechtliche Beurteilung ist auch im 
vorliegenden Zusammenschlussvorhaben unverändert, 
da, gemäss Angaben der Parteien, dieser Zugang für 
alle EMSP auch weiterhin gewährt werde. Für detaillierte 
Ausführungen wird auf die weiterhin relevante entspre-
chende kartellrechtliche Analyse verwiesen.17 

26. Die vorläufige Prüfung ergibt aus den genannten 
Gründen keine Anhaltspunkte, dass der Zusammen-
schluss eine marktbeherrschende Stellung begründen 
oder verstärken wird. Die Voraussetzungen für eine Prü-
fung des Zusammenschlusses nach Art. 10 KG sind 
daher nicht gegeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
10 Vgl. RPW 2017/3, 464 Rz 29 ff., BMW/Daimler/Ford/Porsche. 
11 Vgl. RPW 2017/3, 464 Rz 35, BMW/Daimler/Ford/Porsche. 
12 Vgl. RPW 2017/3, 464 Rz 37 und Rz 40, BMW/Daimler/ 
Ford/Porsche. 
13 Vgl. RPW 2017/3, 464 Rz 31, BMW/Daimler/Ford/Porsche. 
14 Vgl. ergänzende Ausführungen in RPW 2017/3, 465 Rz 49 ff., 
BMW/Daimler/Ford/Porsche. 
15 Vgl. RPW 2017/3, 467 Rz 70, BMW/Daimler/Ford/Porsche. 
16 Vgl. RPW 2017/3, 468 Rz 74, BMW/Daimler/Ford/Porsche. 
17 Vgl. RPW 2017/3, 467 Rz 62 ff., BMW/Daimler/Ford/Porsche. 
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B 2.3 8. SBB Cargo 

Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und Art. 33 KG 

Examen; art. 4 al. 3, art. 10 et art. 33 LCart 

Esame; art. 4 cpv. 3, art. 10 e art. 33 LCart 

Stellungnahme der Wettbewerbskommission vom 
23 März 2020 

Mitteilung gemäss Art. 16 VKU vom 1. April 2020 

A Sachverhalt 
1. Am 4. November 2019 ist beim Sekretariat der Wett-
bewerbskommission (nachfolgend: Sekretariat) die Mel-
dung über ein Zusammenschlussvorhaben eingegan-
gen. Danach beabsichtigen die Schweizerischen Bun-
desbahnen SBB (nachfolgend: SBB), die Planzer Hol-
ding AG (nachfolgend: Planzer) und die Camion‐
Transport AG Wil CT (nachfolgend: Camion‐Transport) 
bzw. die Jäger Holding AG (nachfolgend: Jäger), die 
gemeinsame Kontrolle über die Schweizerische Bun-
desbahnen SBB Cargo AG (nachfolgend: SBB Cargo) 
zu erwerben. Dazu würden Planzer und Camion‐
Transport ihre Beteiligung indirekt über die von ihnen 
gemeinsam kontrollierte Swiss Combi AG (nachfolgend: 
Swiss Combi) erwerben und halten. 

A.1 Beteiligte Unternehmen 
A.1.1 SBB (kontrollierendes Unternehmen) 
2. Gemäss Meldung seien die SBB eine spezialgesetzli-
che Aktiengesellschaft gemäss dem Bundesgesetz über 
die Schweizerischen Bundesbahnen vom 20. März 1998 
(SBBG; SR 742.31) mit Sitz in Bern. Die SBB würden 
Dienstleistungen im öffentlichen Verkehr – namentlich in 
der Bereitstellung der Infrastruktur, im Personenfernver-
kehr, im regionalen Personenverkehr und im Güterver-
kehr sowie in den damit zusammenhängenden Berei-
chen erbringen (Art. 3 Abs. 1 SBBG). Sie befinde sich 
vollständig im Besitz der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft. 

3. Die SBB gliederten sich in die Bereiche Personenver-
kehr, Immobilien, Cargo und Infrastruktur. Allerdings 
werde der Cargo‐Bereich seit dem 1. Januar 2019 nicht 
mehr als integrierte Division, sondern als selbständige 
Konzerngesellschaft geführt. Die SBB verfügten über ein 
eigenes Streckennetz und transportierten im Bereich 
Personenverkehr täglich mehr als eine Million Passagie-
re in der ganzen Schweiz. Ausserdem verfügten die SBB 
mit den Bahnhöfen und angrenzenden Arealen über ein 
grosses Immobilienportfolio. Der Bereich Infrastruktur 
plane, erstelle, betreibe und warte die festen Anlagen 
der Bahn‐, Bahnstrom‐ und Telekomnetze im Eigentum 
der SBB (z. B. Schienen, Tunnels und Brücken). 

4. Die SBB seien Infrastrukturbetreiberin und Eisen-
bahnverkehrsunternehmen im Sinne von Art. 2 des Ei-
senbahngesetzes (EBG; SR 742.101). 

5. Gemäss Meldung verfügten die SBB über Beteiligun-
gen an verschiedenen Gesellschaften. 

A.1.2 Planzer (kontrollierendes Unternehmen) 
6. Gemäss Meldung ist Planzer die Muttergesellschaft 
diverser Tochtergesellschaften, die zusammen die Plan-
zer‐Gruppe bildeten. Die Planzer‐Gruppe sei ein im In‐ 
und Ausland tätiger Logistikkonzern. Im Folgenden wird 
der Einfachheit halber für den gesamten Konzern wiede-
rum die Bezeichnung Planzer verwendet. Wesentliche 
Tätigkeitsbereiche seien Transport‐ und Lagerlogistik. 
Dabei trete Planzer als Spediteur, Frachtführer und Kon-
traktlogistiker auf. Als Spediteur organisiere er die Be-
förderung von Waren und Gütern. Der Transport erfolge 
entweder durch Planzer selbst als Frachtführer oder 
durch einen dritten Frachtführer als Subdienstleister von 
Planzer. Als Frachtführer erbringe Planzer auch Trans-
portleistungen für dritte Spediteure. 

7. Im Transportbereich führe Planzer hauptsächlich fol-
gende Arten von Transporten durch: 

- Transporte von Stückgut als Strassentransporte und 
als duale Verkehre (Strasse/Schiene) mit Hauptlauf 
auf der Schiene (rund […] Bahnwagen pro Nacht) 
und Vor‐ und Nachlauf in der Regel mittels Lastkraft-
wagen (nachfolgend: LKW) auf der Strasse. 

- Teil- und Komplettladungen als Strassentransporte 
und als duale Verkehre (Strasse/Schiene) mit Haupt-
lauf auf der Schiene (rund […] Bahnwagen pro 
Nacht) und Vor‐ und Nachlauf in der Regel mittels 
LKW auf der Strasse. 

- Transporte von Luftfrachtsendungen. 

- Temperaturkontrollierte Strassentransporte. 

- Pharmatransporte. 

- Gefahrguttransporte.  

- Krantransporte. 

8. Weitere Logistikdienstleistungen von Planzer umfass-
ten im Bereich der Kontraktlogistik die Tätigkeiten Kon-
fektionierung, Kommissionierung und Lagerhaltung 
(Hochregal‐, Block‐, Kühl‐, Paletten‐ und Umschlaglager) 
sowie Lagerbewirtschaftung. 

9. Daneben erbringe Planzer Speditionsdienstleistun-
gen, weitere mit Transport‐ und Lagerlogistik zusam-
menhängende Dienstleistungen (wie z. B. Verzollungen, 
Containerlogistik) sowie Dienstleistungen im Bereich von 
Spezialtransporten und Umzügen. Planzer betreibe seit 
dem Jahr 2018 auch einen Paketservice und handle mit 
Abfall und Recycling‐Gütern. 

10. In Bezug auf das räumliche Tätigkeitsfeld sei Planzer 
an 59 Standorten in der Schweiz, an mehreren Standor-
ten im nahen Ausland sowie in Hongkong tätig. Die 
Transport‐ und Logistikdienstleistungen würden mit un-
gefähr 1900 Fahrzeugen und einer Lagerkapazität von 
1 040 000 m2 erbracht. Planzer generiere ungefähr 50 % 
seines Umsatzes mit nationalen Transporten, ungefähr 
15 % mit internationalen Transporten, ungefähr 25 % mit 
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Lagerlogistik, ungefähr 5 % mit Spezialtransporten und 
ungefähr 5 % mit dem Paketservice. 

11. Für die verschiedenen Beteiligungen von Planzer 
gibt die Meldung an, dass diese eine […] %-Beteiligung 
an der Hupac SA (nachfolgend: Hupac) halte. An Hupac 
seien auch die SBB und die Bertschi-Gruppe beteiligt. 
Zudem halte Planzer zusammen mit der Jäger-Gruppe 
(vgl. Rz 13) und der Galliker-Gruppe Beteiligungen an 
folgenden Gesellschaften: 

- […] %‐Beteiligung an der Gesellschaft CDS Cargo 
Domizil AG (nachfolgend: CDS; […]); 

- […] %‐Beteiligung an der Gesellschaft Quali‐Night 
AG (Geschäftstätigkeit: Nachttransporte für kleine 
Güter; […]). 

12. Zur Tätigkeit von CDS gibt die Meldung an, dass 
diese im Bereich Stückguttransport im dualen Verkehr 
Schiene/Strasse tätig sei. Ursprünglich sei CDS ein Be-
triebsteil der SBB gewesen. Planzer, Camion‐Transport 
und die Galliker‐Gruppe hätten CDS im Jahr 1996 über-
nommen. Heute diene CDS Planzer und Camion‐
Transport für den gemeinsamen Einkauf von Transport-
kapazitäten auf der Schiene. CDS beziehe diese Trans-
portkapazitäten primär bei den SBB sowie zu einem 
kleinen Teil bei der Rhätischen Bahn und der Matter-
horn‐Gotthard‐Bahn für den Transport auf deren 
Schmalspurnetzen. Als Spediteure ergänzten Planzer 
und Camion‐Transport den Bahntransport je mit eigenen 
Logistikdienstleistungen in den Bereichen Strassen-
transport, Umlad und Lagerung, bildeten daraus je ein 
Gesamtpaket und verkauften dieses Gesamtpaket als 
eigenständige Speditionsdienstleistung von Planzer oder 
von Camion‐Transport an ihre Kunden. Der Verkauf 
erfolge primär über die Bahncenter in der Schweiz1, die 
jeweils von Planzer oder von Camion‐Transport betrie-
ben würden. 

A.1.3 Jäger bzw. Camion-Transport (kontrollieren-
des Unternehmen) 

13. Camion-Transport sei hauptsächlich in der Schweiz 
im Bereich Transport‐ und Lagerlogistik tätig. Mutterge-
sellschaft von Camion-Transport sei Jäger. Neben Ca-
mion-Transport kontrolliere Jäger weitere Gesellschaf-
ten. Nachfolgend erfasst wiederum der Einfachheit hal-
ber die Bezeichnung Jäger den gesamten Konzern und 
die damit verbundenen Tätigkeiten. 

14. Im Rahmen der Bereiche Transport‐ und Lagerlogis-
tik sei Jäger Spediteur, Frachtführer und Kontraktlogisti-
ker. Als Spediteur organisiere Jäger die Beförderung von 
Waren und Gütern. Bei dieser Beförderung erfolge der 
Transport entweder durch Jäger selbst als Frachtführer 
oder durch einen dritten Frachtführer als Subdienstleis-
ter von Jäger. Als Frachtführer erbringe Jäger auch 
Transportleistungen für dritte Spediteure. 

15. Im Transportbereich führe Jäger folgende Arten von 
Transporten durch: 

- Transporte von Stückgütern mit einem grossen Teil 
dieser Stückguttransporte im dualen Transportsystem 
Strasse/Schiene, wobei der Hauptlauf auf der Schie-
ne (mit rund 130 Bahnwagen pro Nacht) und der Vor‐ 

und Nachlauf in der Regel mittels LKW auf der Stras-
se erfolge. 

- Teil‐ und Komplettladungsverkehre. 

- Gefahrguttransporte. 

- Krantransporte. 

16. Weitere Tätigkeiten im Bereich der Kontraktlogistik 
seien Konfektionierung, Kommissionierung und Lager-
haltung (Hochregal‐ und Blocklager, ADR‐Raum für 
Pharmaprodukte) sowie Lagerbewirtschaftung. Zudem 
verfüge Camion‐Transport über eine Bewilligung zur 
Lagerung und zum Transport von Arzneimitteln. 

17. In Bezug auf das räumliche Tätigkeitsfeld verfüge 
Jäger über 14 Standorte in allen Landesteilen der 
Schweiz, über 170 000 m2 Lagerfläche, 55 000 m2 Um-
schlagfläche und 630 Fahrzeuge. Jäger betreibe keine 
KV‐Umschlagsanlagen. 

18. Zudem seien die weiteren Tochtergesellschaften von 
Jäger (neben Camion‐Transport) in den Bereichen Ver-
kauf, Unterhalt und Technik von Nutzfahrzeugen tätig. 

19. Jäger halte an folgenden Gesellschaften zusammen 
mit Planzer und der Galliker‐Gruppe Minderheitsbeteili-
gungen: 

- […] %‐Beteiligung an CDS (vgl. Rz 11 f.); 

- […] %‐Beteiligung an der Quali‐Night AG (Geschäfts-
tätigkeit: Nachttransporte für kleine Güter; vgl. 
Rz 11). 

A.1.4 Swiss Combi (Holding-Gesellschaft ohne ope-
rationelle Tätigkeit) 

20. Swiss Combi (vormals: Euler Transport AG) sei eine 
inaktive Gesellschaft, die unter der gemeinsamen Kon-
trolle von Planzer und Camion‐Transport bzw. Jäger 
stehe. Die künftige «Geschäftstätigkeit» von Swiss 
Combi werde einzig darin bestehen, die Beteiligung an 
SBB Cargo zu halten. 

21. An Swiss Combi seien Planzer und Jäger mit je 
40 % beteiligt. Je eine Minderheitsbeteiligung von 10 % 
hielten die Bertschi-Gruppe (vgl. Abschnitt A.2.1) und die 
Galliker-Gruppe (vgl. Abschnitt A.2.2). […] 

22. […] stünde Swiss Combi unter gemeinsamer Kon-
trolle von Planzer und von Jäger. Die Galliker-Gruppe 
und die Bertschi-Gruppe seien Minderheitsaktionäre 
ohne Kontrollrechte. 

A.1.5 SBB Cargo (kontrolliertes Unternehmen) 
23. SBB Cargo sei eine 100%‐Tochtergesellschaft der 
SBB. Sie sei primär im Bereich des Bahntransports von 
Gütern und der damit verbundenen Logistik tätig. So 
erbringe SBB Cargo Gütertransportdienstleistungen für 
Unternehmen und integrierte logistische Dienste im 
Schienengüterverkehr, insbesondere in der Schweiz. 
SBB Cargo sei dabei vor allem Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen (nachfolgend: EVU), d. h. Traktionär und im 
Binnenverkehr auch Operateur. 
 
1 Vgl. Liste mit CDS-Standorten, <http://www.cargo-domizil.ch/de/about 
/locations/index.html> (4.11.2019). 
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24. Insbesondere biete SBB Cargo Leistungen in den 
folgenden Bereichen an: 

- Wagenladungsverkehr: Beförderung von Gütern in 
Einzelwagen oder Wagengruppen zwischen Aus-
gangs‐ und Zieldestination (über 300 Bedienpunkte 
und 1500 Anschlussgleise) im Binnenverkehr in der 
Schweiz sowie international im Import‐, Export‐ und 
Transitverkehr; 

- Transport von grossen Mengen (bis zu 1300 Netto-
tonnen) an Gütern (etwa Öl, Stahl, Kies, Kohle, Bau-
stoffe, Autos oder Holz) mit Ganzzügen; 

- Kombinierter Verkehr (nachfolgend: KV): Transport 
von intermodalen Ladeeinheiten (Container, Wech-
selbehälter und Sattelauflieger) mit Linienzügen von 
Umschlagsterminal zu Umschlagsterminal, ein-
schliesslich Feinverteilung von internationalen kom-
binierten Verkehren in der Schweiz sowie der Betrieb 
von Umschlagsterminals in der Schweiz; 

- Bahnnahe Logistikleistungen, wie Ein‐ und Auslad 
von Güterwagen, Verzollungen, Logistikberatung, 
Organisation des Vor‐ und Nachlaufs; 

- Services für andere Bahnunternehmen, die nicht über 
das erforderliche Personal für eine Zugvorbereitung 
oder -übernahme verfügen; 

- Flottenmanagement & Instandhaltung: umfassende 
Bewirtschaftung von Rollmaterialflotten (Instandhal-
tung, Supply Chain Management etc.) sowie die 
Vermietung und der Verkauf von Rollmaterial. 

25. SBB Cargo betreibe die Umschlagsanlage Basel 
Wolf. Dabei handle es sich um eine bimodale Um-
schlagsanlage, die auf den Import‐/Export‐Verkehr aus-
gerichtet sei. Der Anteil des Binnenverkehrs sei margi-
nal. Die Umschlagsanlage werde im Bereich Import‐
/Export‐Verkehr künftig durch die Anlage «Gateway Ba-
sel Nord» (nachfolgend: GBN) abgelöst werden. Bei 
GBN handelt es sich um ein Gemeinschaftsunterneh-
men der SBB bzw. SBB Cargo, Hupac SA und von 
Rethmann SE & Co. KG (nachfolgend: Rethmann).2 
Daneben betreibe SBB Cargo ein Netz an kleineren 
Umschlagsanlagen, in denen der kombinierte Binnen-
verkehr und die lokale Feinverteilung von internationalen 
kombinierten Verkehren abgewickelt würden. Diese An-
lagen befänden sich in Dietikon, Gossau, Oensingen, 
Renens, Sion, Lugano, Cadenazzo und St. Triphon. 

26. Als Überblick über die Beteiligungen von SBB Cargo 
diene folgende Abbildung 1. 

 

 
Abbildung 1: Beteiligungsverhältnisse SBB Cargo. 

 

27. SBB Cargo verfüge über […] folgende […] Tochter-
gesellschaften: 

- GBN, die von SBB Cargo künftig zusammen mit Hu-
pac und Rethmann bzw. der Contargo AG (nachfol-
gend: Contargo) gemeinsam kontrolliert werde (vgl. 
Rz 25).3 GBN werde in Basel die trimodale KV‐
Umschlagsanlage «Basel Nord» für den Import‐
/Export‐ und Transitverkehr realisieren.4 

- ChemOil Logistics AG (nachfolgend: ChemOil) und 
ihre Tochtergesellschaft ChemOil Logistics GmbH 

seien auf die Logistik von Mineralöl und chemischen 
Produkten spezialisiert. Die Kernkompetenz von 
ChemOil liege in der Planung und Organisation von  
 

 

 
 
2 Vgl. RPW 2020/2, 659 Rz 1, SBB/Hupac/Rethmann/GBN. 
3 Vgl. auch RPW 2020/2, 659 Rz 1, SBB/Hupac/Rethmann/GBN. 
4 Vgl. auch RPW 2020/2, 662 f. Rz 27 f., SBB/Hupac/Rethmann/GBN. 
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 Gütertransporten, in erster Linie auf der Schiene mit-
tels Traktionsleistungen der SBB. Damit sei ChemOil 
in erster Linie Anbieter von konzerneigenen Trans-
portressourcen von SBB Cargo und SBB Cargo In-
ternational AG. Auf der Schiene würden diese Pro-
dukte primär mittels Ganzzügen, zum Teil auch mit-
tels Wagengruppen transportiert. Daneben überneh-
me ChemOil auch das Frachtmanagement für Dritt-
kunden, die Inhaber einer eigenen Wagenflotte seien. 
Der Kunde lagere dabei das Management seiner 
Wagenflotte an ChemOil aus. 

- SBB Cargo International AG (nachfolgend: SBB Car-
go International) und ihre Tochtergesellschaften in 
Deutschland (SBB Cargo Deutschland GmbH) und 
Italien (SBB Cargo Italia S. r. l.) böten Traktionsleis-
tungen für den KV und für Ganzzüge auf der Nord-
Süd-Achse zwischen Deutschland und Norditalien an. 
Eine weitere Tochtergesellschaft von SBB Cargo In-
ternational sei die RT&S Lokführer-Akademie GmbH. 
Diese habe zum Ziel, Lokführer zu rekrutieren, aus-
zubilden und für EVU bereitzustellen. 

- RAlpin AG (nachfolgend: Ralpin) betreibe die rollende 
Autobahn/Landstrasse (RoLa) im alpenquerenden 
Güterverkehr gestützt auf eine Leistungsvereinba-
rung mit dem Bundesamt für Verkehr (nachfolgend: 
BAV). Bei Ralpin handle es sich um ein gemeinsa-
mes Tochterunternehmen von SBB Cargo, BLS und 
Hupac. Das Angebot von Ralpin sei dem begleiteten 
KV zuzuordnen, bei dem der gesamte Lastwagen 
(inkl. Zugmaschine) auf den Zug verladen und zum 
Bestimmungsterminal transportiert würde.  

- Xrail SA sei eine Allianz von sechs europäischen 
Güterbahnen (CFL Cargo [Luxemburg], DB Cargo 
[Deutschland], Green Cargo [Schweden], Rail Cargo 
Austria [Österreich], SBB Cargo und Lineas [Belgi-
en]). Ziel sei es, die Pünktlichkeit und die Information 
der Kunden im europäischen Wagenladungsverkehr 
zu stärken. 

28. […]: 

- SBB Cargo halte eine Beteiligung von rund 24 % an 
Hupac, an der auch Planzer und die Bertschi‐Gruppe 
beteiligt seien. Hupac sei primär als Operateur im Be-
reich des alpenquerenden KV tätig. 

- Terminal Combiné Chavornay SA (nachfolgend: 
TERCO) betreibe die KV-Umschlagsanlage in Cha-
vornay. An TERCO seien SBB Cargo (27 %, vgl. Ab-
bildung 2), Planzer (über die Tochtergesellschaft 
PESA SA; Beteiligungshöhe […] %), Contargo (Betei-
ligungshöhe […] %) sowie 92 weitere Kleinaktionäre 
(Beteiligungshöhe […] %) beteiligt. Die Umschlagsan-
lage in Chavornay sei eine regionale, bimodale KV‐
Umschlagsanlage, die primär dem Binnenverkehr 
und der Feinverteilung von Import‐/Exportverkehren 
diene. 

- Cargo sous terrain AG bezwecke die Planung, den 
Bau und den Betrieb eines unterirdischen Tunnelsys-
tems für den Güterverkehr. Ziel des Projektes sei es, 
möglichst viel Güterverkehr unter die Erde zu brin-
gen.  

- Sibelit SA verfolge das Ziel, auf der linksrheinischen 
Achse Muizen (Belgien) – Basel (Schweiz) eine quali-
tativ hochstehende Produktion der Güterzüge herzu-
stellen und die Produktionskosten zu senken. Sibelit 
SA sei kein eigenständiges Bahngüterunternehmen, 
sondern solle dazu dienen, die Ressourcen der vier 
Güterbahngesellschaften Lineas (Belgien), SNCF 
Fret (Frankreich), CFL (Luxemburg) und SBB Cargo 
optimal einzusetzen. 

29. Gemäss Meldung würden vor Vollzug der mit dieser 
Zusammenschlussmeldung gemeldeten Transaktion im 
Rahmen eines Carve‐outs verschiedene der soeben 
beschriebenen Beteiligungen aus SBB Cargo herausge-
löst und an die SBB übertragen (vgl. Rz 42). Dies betref-
fe insbesondere das internationale Geschäft, d. h. den 
Transitverkehr. 

30. In Bezug auf TERCO gibt die Meldung an, dass […]. 
Mit dem vorliegenden Zusammenschlussvorhaben än-
dern allerdings auch die Kontrollverhältnisse bei TER-
CO, weil SBB Cargo dann eine gemeinsame Tochterge-
sellschaft der drei Muttergesellschaften SBB, Planzer 
und Jäger ist. Bei TERCO werden SBB Cargo und Plan-
zer mit gemeinsamen Interessen abstimmen. Somit ist 
anhand der Informationen der Meldung davon auszuge-
hen, dass TERCO unter gemeinsamer Kontrolle von den 
SBB, von Planzer und von Jäger stehen wird. Selbst 
ohne diese gemeinsame Kontrolle besteht nach vorlie-
gendem Zusammenschlussvorhaben eine so starke 
Interessenübereinstimmung zwischen SBB Cargo und 
Planzer bzw. den SBB, Planzer und Jäger, […]. 

A.1.6 Stellungnahme der Parteien bzgl. beteiligte 
Unternehmen 

31. Gemäss Stellungnahme zur vorläufigen Prüfung sei 
nicht davon auszugehen, dass sich SBB Cargo und 
Planzer bei TERCO abstimmen würden. In diesem Zu-
sammenhang blende die Beschlussbegründung Jäger 
als mitkontrollierendes Unternehmen von SBB Cargo 
aus. SBB und Planzer könnten die Strategie von SBB 
Cargo künftig nicht alleine festlegen. Es gebe keinen 
Grund, warum Jäger einer Strategie für SBB Cargo zu-
stimmen sollte, die nach Auffassung von Jäger nicht im 
Interesse von SBB Cargo liege. Jäger könne somit ver-
hindern, dass SBB Cargo sich an TERCO angleiche, 
wenn Jäger zum Schluss kommen solle, dass dies nicht 
im Interesse von SBB Cargo sei. Dies gelte selbst dann, 
wenn Planzer eine solche Angleichung wider Erwarten 
befürworten würde. Es sei keineswegs gewiss, dass 
SBB Cargo und Planzer in Bezug auf TERCO gleichge-
richtete Interessen hätten. Aufgrund der Tatsache, dass 
zwischen SBB Cargo und Planzer grosse Unterschiede 
bestünden und sie namentlich in völlig unterschiedlichen 
Geschäftsfeldern tätig seien, sei vielmehr zu erwarten, 
dass sich ihre Interessen auch in Bezug auf TERCO 
erheblich unterscheiden würden. 

32. Anders als von diesem Vorbringen der Stellungnah-
me zur vorläufigen Prüfung ausgeführt, geht es nicht um 
eine Angleichung von SBB Cargo an TERCO. Die Be-
schlussbegründung behauptet auch nicht wie von der 
Stellungnahme zur vorläufigen Prüfung vorgebracht, 
dass Jäger einer Strategie zustimmen würde, die nach 
Auffassung von Jäger gegen die Interessen von SBB 
Cargo laufen würden. Vielmehr geht es um die Kontrolle 
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von TERCO. Bei TERCO geht die Beschlussbegründung 
von einer gemeinsamen Tochter der SBB sowie von 
Planzer und Jäger aus (vgl. Rz 30). Dies liegt in der 
gemeinsamen Kontrolle von SBB Cargo durch die SBB, 
Planzer und Jäger begründet. Durch diese gemeinsame 
Kontrolle stimmen die Interessen von SBB Cargo und 
Planzer überein. Gleichzeitig stimmen durch diese glei-
che gemeinsame Kontrolle die Interessen von SBB Car-
go und Jäger überein. Somit stimmen SBB Cargo und 
Planzer bei TERCO gemäss den gleichen Interessen, 
die auch mit denjenigen von Jäger übereinstimmen. 
Oder anders formuliert: Durch die gemeinsame Kontrolle 
von SBB Cargo durch die SBB, Planzer und Jäger kann 
Planzer verhindern, dass SBB Cargo bei TERCO in ei-
ner Weise abstimmt, die den Interessen von Planzer 
entgegenläuft. Und selbst ohne gemeinsame Kontrolle 
von TERCO durch SBB, Planzer und Jäger besteht nach 
vorliegendem Zusammenschlussvorhaben eine so star-
ke Interessenübereinstimmung zwischen SBB Cargo 
und Planzer bzw. den SBB, Planzer und Jäger, […] (vgl. 
Rz 30). Überdies ist vor dem Hintergrund der vertikalen 
Integration durch das vorliegende Zusammenschluss-
vorhaben nicht ersichtlich, weshalb aus Tätigkeiten in 
unterschiedlichen Geschäftsfeldern unterschiedliche 
Interessen zwischen SBB Cargo und Planzer in Bezug 
auf TERCO bestehen sollten. Schliesslich ist darauf 
hinzuweisen, dass die tatsächlichen Interessen von den 
SBB, Planzer und Jäger in Bezug auf SBB Cargo über-
einstimmen: Jäger hat sich «zusammen mit Planzer, 
Galliker und Bertschi aufgrund des gemeinsamen Inte-
ressens an einer wettbewerbsfähigen Schweizer Güter-
bahn entschieden, eine Beteiligung anzustreben.»5 Aus 
diesen Ausführungen folgt, dass die SBB, Planzer und 
Jäger TERCO gemeinsam kontrollieren. Zudem stimmen 
die Interessen von den SBB, Planzer und Jäger und 
somit auch von Planzer und SBB Cargo in Bezug auf 
TERCO überein. 

A.2 Nicht beteiligte Unternehmen (ohne Kontroll-
rechte) 

A.2.1 Galliker 
33. Die Galliker Familien Holding AG sei die Mutterge-
sellschaft diverser Tochtergesellschaften, die zusammen 
die Galliker‐Gruppe bildeten. Es handle sich bei der 
Galliker‐Gruppe um einen im In‐ und Ausland tätigen 
Logistikkonzern, der im Wesentlichen in den Bereichen 
Transport- und Lagerlogistik tätig sei. Im Folgenden wird 
der Einfachheit halber für den gesamten Konzern wiede-
rum die Bezeichnung Galliker verwendet. Galliker sei 
dabei Spediteur, Frachtführer und Kontraktlogistiker. Als 
Spediteur organisiere Galliker die Beförderung von Wa-
ren und Gütern. Dabei erfolge der Transport entweder 
durch Galliker selbst als Frachtführer oder durch einen 
dritten Frachtführer als Subdienstleister von Galliker. Als 
Frachtführer erbringt Galliker auch Transportleistungen 
für dritte Spediteure. 

34. So biete Galliker neben gewöhnlichen Transporten 
von Stückgut, Teil‐ und Komplettladungen auf der Stras-
se und auf der Schiene besondere Transporte für Fahr-
zeuge, Lebensmittel (ungekühlt/gekühlt), Blumen und 
medizinische Produkte (ungekühlt/gekühlt) an. Ein Teil 
der Transporte erfolge im dualen Transportsystem 
Strasse/Schiene. Logistikdienstleistungen im Bereich der 

Kontraktlogistik seien Konfektionierung, Kommissionie-
rung und Lagerhaltung (Block‐, Regal‐ und Hochregalla-
ger, Fachboden und Durchlauflager, Umschlaglager, 
Crossdocking) sowie Lagerbewirtschaftung. Galliker 
biete weitere mit Transport‐ und Lagerlogistik zusam-
menhängende Dienstleistungen an wie bspw. im Bereich 
Fahrzeuge (Carrosserie‐ und Lackierarbeiten an Fahr-
zeugen, Fahrzeugrücknahmen und Bewertung von 
Mietwagenautos, Sonderarbeiten und Umbauten, Ablie-
ferung von Fahrzeugen an Händler). 

35. In Bezug auf das räumliche Tätigkeitsfeld verfüge 
Galliker über insgesamt 18 Standorte in der Schweiz, in 
Belgien, Italien, Schweden und der Slowakei. Das Un-
ternehmen verfüge über einen weltweiten Fuhrpark von 
100 Lieferwagen, 920 Lastwagen und 1100 Anhänger. 
Zudem betreibe Galliker in Dagmersellen und Staad 
zwei kleinere KV‐Umschlagsanlagen (Kapazität 5000 
und 9000 TEU6). 

36. Galliker hält zusammen mit Planzer und Jäger Min-
derheitsbeteiligungen an folgenden Gesellschaften: 

- […] %‐Beteiligung an der CDS (vgl. Rz 11 f.), bei der 
Galliker auch Transportleistungen beziehe; 

- […] %‐Beteiligung an der Quali‐Night AG (Geschäfts-
tätigkeit: Nachttransporte für kleine Güter, vgl. 
Rz 11). 

A.2.2 Bertschi 
37. Die Bertschi Holding AG sei die Muttergesellschaft 
diverser Tochtergesellschaften, die zusammen die Bert-
schi‐Gruppe bildeten. Es handle sich bei der Bertschi‐
Gruppe um einen im In‐ und Ausland tätigen Logistik-
konzern. Im Folgenden wird der Einfachheit halber für 
den gesamten Konzern die Bezeichnung Bertschi ver-
wendet. Bertschi sei dabei Spediteur und Frachtführer. 
Als Spediteur organisiere Bertschi die Beförderung von 
Waren und Gütern. Dabei erfolge der Transport entwe-
der durch Bertschi selbst als Frachtführer oder durch 
einen dritten Frachtführer als Subdienstleister von Bert-
schi. Als Frachtführer erbringe Bertschi auch Transport-
leistungen für dritte Spediteure. 

38. Insbesondere biete Bertschi intermodale Logistik-
dienstleistungen mit flüssigen und losen rieselförmigen 
Produkten für die chemische Industrie weltweit an. Dabei 
handle es sich um Bulk7‐Transporte von Flüssigkeiten 
für die chemische Industrie in Tankcontainern weltweit 
(intermodal per Bahn, Schiff und Strasse) sowie um 
Bulk‐Transporte von Dry‐Bulk‐Produkten (z. B. Granula-
te oder Pulver) für die chemische Industrie in Containern  
 

 
5 Vgl. Medienmitteilung Jäger vom 30. August 2019, Camion Transport 
beteiligt sich über Swiss Combi AG an der SBB Cargo AG, 
<https://www.camiontransport.ch/de/unternehmen/newsroom/detail/det
ail/camion-transport-beteiligt-sich-ueber-swiss-combi-ag-an-der-sbb-
cargo-ag/> (22.12.2019). 
6 «Twenty-foot Equivalent Unit» ist ein Rechnungsmass im transkonti-
nentalen Seeverkehr für Kapazitäten und wird auch bei Umschlagsan-
lagen verwendet. 
7 Bulk oder Bulk Cargo bezeichnet unverpacktes, trockenes Massengut 
oder Gut in loser Schüttung, das von einem Versender für einen Emp-
fänger als geschlossene Ladung übergeben wird; wie z. B. Getreide 
oder Kohle (CLAUS P. WOITSCHÜTZKE, Pocket-Handbuch Spedition und 
Logistik, 2018, 34). 
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europaweit (intermodal per Bahn, Schiff und Strasse). In 
Bezug auf die Schweiz führe Bertschi vor allem Trans-
porte im Import‐/Export‐ und Transitverkehr durch. Bin-
nentransporte in der Schweiz würden nahezu keine 
durchgeführt. Damit zusammenhängende Dienstleistun-
gen, welche Bertschi erbringe, umfassten namentlich 
Lagerung von Containern für Bulk‐Transporte, Lagerung, 
Beheizung, Reinigung von Containern im Zusammen-
hang mit Bulk‐Transporten, Umfüllung von Produkten, 
Umschlag, Lagerung und Transport von verpackten 
Granulaten für die chemische Industrie in Europa. 

39. In Bezug auf das räumliche Tätigkeitsfeld verfüge 
Bertschi über Standorte in 38 Ländern weltweit sowie 
über eigene KV‐Terminals. In der Schweiz betreibe die 
Bertschi‐Gruppe ein Terminal in Birr (Kapazität 51 000 
TEU), ein Terminal in Monthey (Kapazität […]) sowie ein 
Terminal in Visp (Kapazität 18 000 TEU). […] Weltweit 
verfüge das Unternehmen zur Erbringung seiner Dienst-
leistungen über ungefähr 1100 Lastwagen und 35 700 
Container. 

40. Bertschi halte eine […] %‐Beteiligung an der Hupac 
SA, an der auch die SBB und Planzer beteiligt seien. […] 

A.3 Das Zusammenschlussvorhaben 
41. Das Zusammenschlussvorhaben besteht im Erwerb 
der gemeinsamen Kontrolle von SBB Cargo durch die 
SBB, Planzer und Jäger. Vor diesem Zusammenschluss 
verfügten die SBB über alleinige Kontrolle von SBB Car-
go. Die kontrollbegründende Beteiligung an SBB Cargo 
nähmen Planzer und Jäger via die von ihnen kontrollier-
te Swiss Combi vor. Als einzige Geschäftstätigkeit werde 
Swiss Combi die Beteiligung an SBB Cargo halten. Für 
diese indirekte Beteiligung würden die SBB 35 % der 
Aktien der Zielgesellschaft SBB Cargo an Swiss Combi 
veräussern. 

42. Vor Vollzug des Aktienkaufs würden im Rahmen 
eines Carve-outs die Beteiligungen von SBB Cargo an 
SBB Cargo International und Hupac an die SBB und die 
Beteiligung an Ralpin an die SBB Cargo International 
übertragen. Folglich würden Planzer und Jäger mit der 
Beteiligung an SBB Cargo keine Kontrollrechte an den 
drei Gesellschaften SBB Cargo International, Hupac und 
Ralpin erwerben. Abbildung 2 stellt für die Zielgesell-
schaft SBB Cargo die Situation der Beteiligungen nach 
dem Carve-out dar. 

 

 
Abbildung 2: Beteiligungen von SBB Cargo nach dem Carve-out. 

 

43. Durch das Zusammenschlussvorhaben hielten dann 
die SBB 65 % und Swiss Combi 35 % der Aktien von 
SBB Cargo. […] 

44. Damit bestünde künftig gemeinsame Kontrolle von 
SBB und Swiss Combi über SBB Cargo. Weil allerdings 
Planzer und Camion‐Transport Swiss Combi gemeinsam 
kontrollierten und ihre beiden Vertreter in den Verwal-
tungsrat von SBB Cargo entsenden würden, ergebe sich 
im Ergebnis die gemeinsame Kontrolle über SBB Cargo 
durch die SBB einerseits sowie Planzer und Camion‐
Transport (indirekt über Swiss Combi) andererseits. 

A.4 Gründe für das Zusammenschlussvorhaben 
45. Gemäss Meldung stünde der Schienengüterverkehr 
in der Schweiz und in ganz Europa unter enormem 
Wettbewerbsdruck durch die Strasse und andere Ver-
kehrsträger (Wettbewerb der flexiblen Transportketten). 

Durch die mit der Bahnreform vollzogene Liberalisierung 
des Güterverkehrs und den diskriminierungsfreien Netz-
zugang gemäss Art. 9a des Eisenbahngesetzes vom 
20. Dezember 1957 (EBG; SR 742.101) stünde SBB 
Cargo nicht nur im intensiven Wettbewerb mit der Stras-
se, sondern auch mit anderen EVU. Hinzu komme die 
Nachfragemacht der grossen Kunden für Transportleis-
tungen. Grosse Verlader und Detailhändler mit eigener 
Logistik verfügten über erhebliche Verhandlungsmacht 
gegenüber den Transportdienstleistern. 

46. Zusätzlicher Wettbewerbsdruck würde durch neue 
technologische und operative Entwicklungen im Güter-
transportmarkt geschaffen. Innovationsdruck, stärkere 
Durchlässigkeit und höhere Transparenz (Digitalisie-
rung) würden die Marktverhältnisse dynamisch ändern 
(z. B. durch «Ökologisierung» des Strassengütertrans-
ports dank alternativer Antriebstechniken, Truck Platoon- 
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ing8, Standardisierung von Transportbehältern). 

47. Gemäss dem totalrevidierten Bundesgesetz vom 
19. Dezember 2008 über den Gütertransport von Bahn- 
und Schifffahrtsunternehmen (Gütertransportgesetz, 
GüTG; SR 742.41) ist der Güterverkehr in der Fläche (d. 
h. der nicht alpenquerende Güterverkehr) grundsätzlich 
eigenwirtschaftlich zu betreiben. Entsprechend habe der 
Bund im nicht‐alpenquerenden kombinierten Verkehr 
und im Einzelwagenladungsverkehr nur noch bis Ende 
2018 Betriebsabgeltungen geleistet. 

48. All diese Faktoren wirkten sich negativ auf die Er-
tragslage von SBB Cargo aus, die trotz durchgeführter 
Sanierungsprogramme nach wie vor angespannt sei. 
Dies sei bei den meisten Güterbahnen in Europa der 
Fall. 

49. Gemäss Art. 3 Abs. 3 SBBG seien die SBB nach 
betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu führen. Der 
Bund sei der Eigner der SBB. Der Bundesrat lege ge-
mäss Art. 8 Abs. 1 SBBG die strategischen Ziele der 
SBB fest. Gemäss den strategischen Zielen 2019‐2022 
erwarte der Bundesrat von den SBB im Bereich Güter-
verkehr attraktive, qualitativ hochwertige und kunden-
freundliche Angebote. Im Geschäftsfeld «Cargo 
Schweiz» sei ein eigenwirtschaftliches Angebot im Bin-
nen und Import‐/Exportverkehr zu betreiben, das auf den 
Bedarf der verladenden Wirtschaft in der Schweiz aus-
gerichtet sei. Im Geschäftsfeld «Cargo International» 
habe die SBB auf dem Nord‐Süd‐Korridor marktfähige 
und profitable Leistungen zu erbringen, damit das ge-
setzliche Ziel der Verlagerungspolitik erreicht werden 
könne (Halbierung der alpenquerenden LKW‐Fahrten 
auf maximal 650 000 jährlich). 

50. Vor diesem Hintergrund hätten die Eidgenössischen 
Räte den Bundesrat mit einem Postulat beauftragt, Mög-
lichkeiten für die Weiterentwicklung von SBB Cargo auf-
zuzeigen (Postulat 15.3496). In Erfüllung dieses Postu-
lats habe der Bundesrat den Bericht «Evaluation der 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten von SBB Cargo» erar-
beitet und darin die Vor‐ und Nachteile verschiedener 
Eignermodelle für SBB Cargo aufgezeigt. 

51. Darin sei der Bundesrat namentlich zu folgenden 
Schlüssen gelangt: 

- SBB Cargo solle im SBB‐Konzern verbleiben. Die 
SBB sollten auch künftig Mehrheitsaktionärin von 
SBB Cargo bleiben. 

- Partner und Grosskunden von SBB Cargo sollten 
aber langfristig eingebunden werden. Diese finanziel-
le und unternehmerische Beteiligung könne gemäss 
Bundesrat über eine Minderheitsbeteiligung auf Stufe 
von SBB Cargo oder über gemeinsame Tochterfir-
men erfolgen. 

52. Aus Sicht der SBB sei eine finanzielle Drittbeteili-
gung auf der Stufe von SBB Cargo anzustreben. Sie 
hätten deshalb einen Verkaufsprozess initiiert, um Part-
ner als Minderheitsaktionäre von SBB Cargo zu gewin-
nen. Im Rahmen dieses Prozesses seien potenzielle 
Partner aktiv angesprochen worden, ob sie Interesse an 
einer Beteiligung an SBB Cargo hätten. 

53. Die Logistikunternehmen Planzer, Camion‐Trans-
port, Galliker und Bertschi hätten sich im Rahmen dieses 

Prozesses entschieden, sich über Swiss Combi in der 
oben beschriebenen Form an SBB Cargo zu beteiligen. 

A.5 Ziele des Zusammenschlussvorhabens 
54. Die Logistikunternehmen Planzer, Jäger, Galliker 
und Bertschi arbeiteten im Bereich Schienentransport 
bereits heute mit SBB Cargo zusammen und seien an 
einer leistungsfähigen sowie zuverlässigen SBB Cargo 
interessiert. 

55. Die Logistikunternehmen sollten ihr Logistik‐Know‐
how zur Optimierung bestehender und zur Entwicklung 
neuer Produkte in die SBB Cargo einbringen und damit 
einen wichtigen Beitrag leisten, um die Ertragslage von 
SBB Cargo nachhaltig zu verbessern. 

56. Im Einzelnen seien es vor allem die folgenden Ziele, 
welche die Parteien mit dem Zusammenschluss ver-
folgten: 

- Effizienz: Die Effizienz der Güterlogistik solle an der 
Schnittstelle Schiene/Strasse, also namentlich im Be-
reich des dualen Verkehrs, verbessert werden (höhe-
re Qualität und Verlässlichkeit). 

- Auslastung: Die verschiedenen Verkehrsträger soll-
ten optimaler ausgelastet werden, um Kapazitäts-
engpässe der Infrastrukturen Strasse und Schiene zu 
bewältigen (Optimierung des «Gesamtsystems Gü-
terverkehr»). 

- Attraktivität: Die Attraktivität des Gütertransports auf 
der Schiene solle erhöht werden, damit die Ziele der 
Schweizer Verlagerungspolitik erreicht werden könn-
ten. 

- Offenheit und Nichtdiskriminierung: Die Angebote von 
SBB Cargo würden auch künftig diskriminierungsfrei 
allen Kunden zur Verfügung stehen. Dies sei […] 
ausdrücklich vorgesehen. 

A.6 Anmeldung bei anderen Behörden 
57. Das vorliegende Zusammenschlussvorhaben sei 
auch in Deutschland meldepflichtig und werde dem 
Bundeskartellamt angemeldet werden. Diese Anmel-
dung solle nach der Schweizer Meldung eingereicht 
werden. Mit E-Mail vom 24. Dezember 2019 erfolgte die 
Information, dass das Bundeskartellamt das Zusam-
menschlussvorhaben freigegeben habe. 

58. Hierzu führt die Stellungnahme zur vorläufigen Beur-
teilung aus, dass die Stellungnahme zur vorläufigen 
Prüfung die Freigabe durch das deutsche Bundeskar-
tellamt erwähne. Dies ist unzutreffend. Vielmehr hält die  
 

 

 
8 Bei Platooning werden Fahrzeuge mit einem einheitlichen Kommuni-
kationsstandard durch Vernetzung untereinander zu einem virtuellen 
Gespann gekoppelt. Alle im Platoon fahrenden Fahrzeuge folgen 
einander in minimalem Abstand. Gesteuert werden sie vom Fahrzeug 
an der Spitze. Das Platooning-Fahren kann für den strassengebunde-
nen Personen- und Güterverkehr in Frage kommen. Aus wirtschaftli-
chen Überlegungen dürfte diese Entwicklung vor allem für den Güter-
verkehr von Interesse sein. Fahrzeuge, die in automatisierten Platoons 
unterwegs sind, brauchen aufgrund des geringeren Luftwiderstandes 
(Windschatten) bis zu 20 % weniger Treibstoff. (BAV, Glossar und 
Definitionen, <https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/themen/intelli 
gente-mobilitaet/glossar-und-definitionen.html>, 4.11.2019). 
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Stellungnahme zur vorläufigen Prüfung in einem einzi-
gen Satz fest: «Zur Information können wir Ihnen mittei-
len, dass die Transaktion in der Zwischenzeit auch beim 
deutschen Bundeskartellamt angemeldet wurde.» Weite-
re Informationen zum Verfahren beim deutschen Bun-
deskartellamt enthält die Stellungnahme zur vorläufigen 
Prüfung entgegen der Ansicht der Parteien nicht. 

A.7 Verfahren 
59. Mit Schreiben vom 1. November 2019 reichten die 
Parteien eine (erleichterte) Meldung des Zusammen-
schlussvorhabens SBB Cargo ein, welches beim Sekre-
tariat am 4. November 2019 einging. 

60. Um die Auswirkungen des Zusammenschlussvorha-
bens besser beurteilen zu können, versandte das Sekre-
tariat am 4. November 2019 Auskunftsbegehren an 
mehrere Transport- und Logistikdienstleister, an mehre-
re Betreiber von Umschlagsanlagen, den Verein 
Groupement Fer, den Verband schweizerischer Spediti-
ons- und Logistikunternehmen (Spedlog-swiss), den 
Verband der verladenden Wirtschaft (VAP) und den 
Verband Swiss Shippers’ Council (SSC). Insgesamt 
stellte das Sekretariat Auskunftsbegehren an 76 Unter-
nehmen und 4 Verbände bzw. Vereine. Die Antworten 
auf die Auskunftsbegehren gingen mit Schreiben im 
Zeitraum vom 5. November 2019 bis 6. Februar 2020 
beim Sekretariat ein. 

61. Mit Schreiben vom 13. November 2019 teilte das 
Sekretariat den Parteien die Vollständigkeit der Meldung 
mit. Mit gleichem Schreiben forderte das Sekretariat 
zusätzliche Dokumente gemäss Art. 15 der Verordnung 
vom 17. Juni 1996 über die Kontrolle von Unterneh-
menszusammenschlüssen (VKU, SR 251.4) ein. Diese 
Dokumente gingen beim Sekretariat mit Schreiben vom 
15. November 2019 ein. 

62. Am 2. Dezember 2019 entschied die Kammer für 
Unternehmenszusammenschlüsse der Wettbewerbs-
kommission (nachfolgend: Kammer), das Zusammen-
schlussvorhaben einer Prüfung gemäss Art. 33 KG zu 
unterziehen. Zugleich entschied die Kammer, dass das 
Zusammenschlussvorhaben im Rahmen der Prüfung 
aufgeschoben bleibt (vgl. Art. 33 Abs. 2 KG). Die Mittei-
lung über diese Entscheide erhielten die Parteien mit 
Schreiben vom 4. Dezember 2019. Mit gleichem Schrei-
ben stellte das Sekretariat den Parteien die Beschluss-
begründung für die Einleitung einer Prüfung (nachfol-
gend: Beschlussbegründung) zu. Ebenfalls erhielten die 
Parteien mit gleichem Schreiben Akteneinsicht. Die Par-
teien erhielten die Gelegenheit, zur Beschlussbegrün-
dung bis zum 16. Dezember 2019 Stellung zu nehmen. 
Mit Schreiben vom 12. Dezember 2019 ersuchten die 
Parteien um Fristerstreckung bis am 20. Dezember 
2019. Mit Schreiben vom 12. Dezember 2019 erstreckte 
das Sekretariat diese Frist gemäss Antrag. Die Parteien 
liessen ihre Stellungnahme zur vorläufigen Prüfung mit 
Schreiben vom 20. Dezember 2019 zukommen. 

63. Mit Medienmitteilung vom 5. Dezember 2019 infor-
mierte die WEKO die Öffentlichkeit über die Durchfüh-
rung einer Prüfung. Zudem erfolgte am 10. Dezember 
2019 eine Information der Einleitung der Prüfung mit 
Publikation im Bundesblatt und im Schweizerischen 
Handelsamtsblatt (nachfolgend: SHAB). 

64. Die Parteien erhielten im Rahmen der Prüfung fort-
laufend Akteneinsicht. 

65. Mit Schreiben vom 8. Januar 2020 reichten die Par-
teien […] ein. 

66. Das Sekretariat liess den Parteien mit Schreiben 
vom 30. Januar 2020 die vorläufige Beurteilung zukom-
men, mit Frist zur Stellungnahme bis am 12. Februar 
2020. Mit gleichem Schreiben erhielten die Parteien die 
Information, sich das Datum vom 9. März 2020 für eine 
Anhörung vorzumerken. Das Schreiben mit der Vorla-
dung zur Anhörung und Informationen dazu erfolgte am 
14. Februar 2020. Für die Stellungnahme zur vorläufigen 
Beurteilung ersuchten die Parteien um Fristerstreckung 
bis am 18. Februar 2020. Mit Schreiben vom 6. Februar 
2020 erstreckte das Sekretariat diese Frist antragsge-
mäss. Die Stellungnahme zur vorläufigen Beurteilung 
erfolgte mit Schreiben vom 18. Februar 2020. 

67. Für die Beurteilung der Marktverhältnisse im Bereich 
Umschlagsleistungen versandte das Sekretariat am 
25. Februar 2020 im Auftrag des Präsidiums drei weitere 
Auskunftsbegehren an Unternehmen, die Umschlags-
leistungen erbringen. Die Antworten auf die Auskunfts-
begehren gingen mit Schreiben im Zeitraum vom 
27. Februar 2020 bis 2. März 2020 beim Sekretariat ein. 

68. Mit Schreiben vom 28. Februar 2020 reichten die 
Parteien ein Gutachten zu den Markt- und Wettbewerbs-
verhältnissen bei Binnen-KV-Umschlagsanlagen (nach-
folgend: Gutachten I) ein. Mit Schreiben vom 3. März 
2020 sendeten die Parteien ein weiteres Gutachten zur 
räumlichen Marktabgrenzung im Bereich Umschlagsleis-
tungen, der kollektiven Marktbeherrschung und Verbes-
serung der Wettbewerbsverhältnisse (nachfolgend: Gut-
achten II). Zudem nahmen die Parteien mit Schreiben 
vom 5. März 2020 Stellung zu den Antworten auf die 
Auskunftsbegehren der drei Unternehmen, die Um-
schlagsleistungen erbringen. 

69. Am 9. März 2020 fand eine Anhörung der Parteien 
sowie von Galliker und Bertschi durch die WEKO statt. 

70. Mit Schreiben vom 13. März 2020 verzichteten die 
Parteien darauf, weitere Auflagen oder Bedingungen 
vorzuschlagen, da nach Ansicht der beteiligten Unter-
nehmen die Eingriffsvoraussetzungen von Art. 10 Abs. 2 
Bst. a KG nicht erfüllt seien. 

71. Am 23. März 2020 entschied die WEKO, das Zu-
sammenschlussvorhaben ohne Bedingungen und Aufla-
gen zuzulassen.  

A.8 Befragung 
72. Zum Zusammenschlussvorhaben befragte das Sek-
retariat Transport- und Logistikdienstleister, Betreiber 
von Umschlagsanlagen, den Verein Groupement Fer, 
den Verband schweizerischer Speditions- und Logistik-
unternehmen (Spedlogswiss), den Verband der verla-
denden Wirtschaft (VAP) und den Verband Swiss Ship-
pers’ Council (SSC) (vgl. Rz 60). Alle diese Dritten er-
hielten einen Fragebogen zu den Bereichen Gütertrans-
port und Logistik. Von den befragten Dritten erhielten 
zudem sechs Unternehmen und der Verein Groupement 
Fer ein Auskunftsbegehren bzgl. Schienengüterverkehr. 
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A.8.1 Gütertransport und Logistik 
73. Für den Bereich Speditionsleistungen ergibt die Be-
fragung, dass 13 % der befragten Unternehmen positive 
Auswirkungen durch das Zusammenschlussvorhabens 
bzw. von der Beteiligung von Planzer und Jäger an SBB 
Cargo für ihr Unternehmen erwarten. Sie erwarten, dass 
SBB Cargo durch das Einfliessen von Fachwissen von 
Planzer und Jäger den Kunden künftig bessere Produkte 
anbieten könne und das Angebot von SBB Cargo kun-
denorientierter und zuverlässiger werde. Zudem ermög-
liche das Zusammenschlussvorhaben eine bessere Ver-
knüpfung von Strassen- und Bahntransporten und kom-
binierte Transportangebote aus einer Hand («one-stop 
shopping»). 

74. Keine Auswirkungen bzw. nur geringe Auswirkungen 
durch das Zusammenschlussvorhaben erwarten 41 % 
der befragten Unternehmen. Bei 14 % der befragten 
Unternehmen finden sich keine Angaben bezüglich der 
Auswirkungen des Zusammenschlussvorhabens im Be-
reich Speditionsleistungen. 

75. Demgegenüber erwarten 32 % der befragten Unter-
nehmen negative Auswirkungen durch das Zusammen-
schlussvorhaben im Bereich Speditionsleistungen für ihr 
Unternehmen bzw. den Wettbewerb sowie teilweise 
auch eine Erhöhung der Preise. Beispielsweise wird 
insbesondere von kleineren und mittelständischen Un-
ternehmen befürchtet, dass es zu einer Verdrängung 
und Kundenverlusten kommen könnte und die Dominanz 
der Zusammenschlussparteien steigen könnte. Andere 
sehen ein erhöhtes Diskriminierungspotenzial bzw. be-
fürchten eine Bevorzugung der Zusammenschlusspar-
teien gegenüber Wettbewerbern. Weiter geben 4 % der 
befragten Unternehmen an, dass sie im Bereich Spediti-
onsleistungen nicht nur höhere Preise erwarten, sondern 
eine (teilweise) Monopolisierung befürchten. 

76. Für den Bereich Gütertransport auf der Strasse 
ergibt die Befragung, dass 10 % der befragten Unter-
nehmen positive Auswirkungen durch das Zusammen-
schlussvorhabens bzw. von der Beteiligung von Planzer 
und Jäger an SBB Cargo für ihr Unternehmen erwarten. 
Sie erwarten künftig bessere Produkte, besseren Ser-
vice sowie weniger Verkehr bzw. eine Reduktion der 
Staustunden aufgrund der zusätzlichen Verlagerung auf 
die Schiene und im Nachtsprung. Einzelne Unternehmen 
erwarten zusätzliche Verkehre auf der Schiene. 

77. Keine Auswirkungen bzw. nur geringe Auswirkungen 
durch das Zusammenschlussvorhaben erwarten 35 % 
der befragten Unternehmen. Bei 17 % der befragten 
Unternehmen finden sich keine Angaben bezüglich der 
Auswirkungen des Zusammenschlussvorhabens im Be-
reich Gütertransport auf der Strasse. 

78. Demgegenüber erwarten 38 % der befragten Unter-
nehmen negative Auswirkungen durch das Zusammen-
schlussvorhaben im Bereich Gütertransport auf der 
Strasse für ihr Unternehmen bzw. den Wettbewerb so-
wie teilweise auch eine Erhöhung der Preise. Konkret 
wird befürchtet, dass Planzer und Jäger noch stärker 
werden könnten und der Marktzugang zum Schienen-
netz bzw. für duale Transporte durch das Zusammen-
schlussvorhaben für deren Wettbewerber erschwert 
werde. Weitere Unternehmen befürchten eine Wettbe-

werbsverzerrung aufgrund der Preisgestaltung für 
Transportleistungen auf der Schiene und der Strasse. 
Einzelne Unternehmen erwarten eine Verlagerung von 
der Schiene auf die Strasse zum Vorteil von Planzer und 
Jäger. Andere sehen ein erhöhtes Diskriminierungspo-
tenzial bzw. befürchten eine Bevorzugung von Planzer 
und Jäger beim Bezug von Transportleistungen auf der 
Schiene gegenüber deren Wettbewerbern. Weiter geben 
6 % der befragten Unternehmen an, dass sie im Bereich 
Gütertransport auf der Strasse eine (teilweise) Monopo-
lisierung befürchten. 

79. Für den Bereich Umschlagsleistungen ergibt die 
Befragung, dass 8 % der befragten Unternehmen positi-
ve Auswirkungen durch das Zusammenschlussvorhaben 
für ihr Unternehmen erwarten. Sie erwarten künftig einen 
besseren Service und eine schnellere Abwicklung. Ein-
zelne Unternehmen erwarten zudem eine Erhöhung der 
Nachfrage nach Umschlagsleistungen. 

80. Keine Auswirkungen bzw. nur geringe Auswirkungen 
durch das Zusammenschlussvorhaben erwarten 41 % 
der befragten Unternehmen. Bei 18 % der befragten 
Unternehmen finden sich keine Angaben bezüglich der 
Auswirkungen des Zusammenschlussvorhabens im Be-
reich Gütewrtransport auf der Strasse. 

81. Demgegenüber erwarten 32 % der befragten Unter-
nehmen negative Auswirkungen durch das Zusammen-
schlussvorhaben im Bereich Umschlagsleistungen für ihr 
Unternehmen bzw. den Wettbewerb sowie teilweise 
auch eine Erhöhung der Preise. Konkret wird befürchtet, 
dass die am Zusammenschlussvorhaben beteiligten 
Unternehmen bezüglich Preisen, Kapazitäten oder der 
strategischen Ausrichtung gegenüber deren Wettbewer-
bern bevorteilt werden könnte. In diesem Zusammen-
hang nennt ein Unternehmen die generell schwer ver-
fügbaren und sehr teuren benötigten Rangierleistungen. 
Ein weiteres Unternehmen erwartet eine Reduktion der 
Umschlagspunkte, was die Position der bereits heute gut 
an die Schiene angebundenen Unternehmen Planzer, 
Galliker und Jäger stärken könnte. Mehrere Unterneh-
men weisen zudem auf die Wichtigkeit der Gewährleis-
tung des diskriminierungsfreien Zugangs hin. Weiter 
geben 10 % der befragten Unternehmen an, dass sie im 
Bereich Umschlagsleistungen, insbesondere bei den 
Umschlagsanlagen im Binnenverkehr, eine Monopolisie-
rung befürchten. Ein Unternehmen befürchtet die Gefahr 
einer Konzentration in Gossau, Basel und dem Tessin. 
Insbesondere dürfe die KV-Infrastruktur (Basel Nord, 
Gossau, Cadenazzo) nicht in private Hände fallen, da 
dies eine Monopolbildung verursache. 

A.8.2 Schienengüterverkehr 
82. Für den Bereich Gütertransport auf der Schiene 
ergibt die Befragung der Transport- und Logistikunter-
nehmen, dass 10 % der befragten Unternehmen positive 
Auswirkungen durch das Zusammenschlussvorhabens 
bzw. von der Beteiligung von Planzer und Jäger an SBB 
Cargo für ihr Unternehmen erwarten. Sie erwarten künf-
tig bessere Produkte, besseren Service, günstigere 
Preise und eine Verkürzung der Transportzeiten. Einzel-
ne Unternehmen erwarten zusätzliche Verkehre auf der 
Schiene.  
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83. Keine Auswirkungen bzw. nur geringe Auswirkungen 
durch das Zusammenschlussvorhaben erwarten 32 % 
der befragten Unternehmen. Bei 14 % der befragten 
Unternehmen finden sich keine Angaben bezüglich der 
Auswirkungen des Zusammenschlussvorhabens im Be-
reich Gütertransport auf der Schiene. 

84. Demgegenüber erwarten 44 % der befragten Unter-
nehmen negative Auswirkungen durch das Zusammen-
schlussvorhaben im Bereich Gütertransport auf der 
Schiene für ihr Unternehmen bzw. den Wettbewerb so-
wie eine Erhöhung der Preise. Beispielsweise wird be-
fürchtet, dass es zu einer Ausweitung der Dominanz von 
SBB Cargo kommen könnte und der Marktzugang für 
deren Wettbewerber erschwert werde. Einzelne Unter-
nehmen erwarten, dass Planzer und Jäger eine Reduk-
tion des Transportnetzwerkes auf der Schiene und eine 
Verlagerung gewisser Verkehre auf die Strasse anstre-
ben werden. Ein Unternehmen sieht die Gefahr, dass 
das Produkt Einzelwagenladungsverkehr sogar ganz 

verschwinden könnte. Andere sehen ein erhöhtes Dis-
kriminierungspotenzial bzw. befürchten eine Bevorzu-
gung von SBB Cargo bzw. von Planzer und Jäger ge-
genüber Wettbewerbern. Weiter geben 10 % der befrag-
ten Unternehmen an, dass sie im Bereich Gütertransport 
auf der Schiene eine (teilweise) Monopolisierung insbe-
sondere im Einzelwagenladungsverkehr (nachfolgend: 
EWLV) und im Binnenverkehr befürchten. Wobei einzel-
ne Unternehmen auch angeben, dass diese bereits heu-
te bestehen würde. 

85. Für den Bereich Schienengüterverkehr ergeben die 
zusätzlichen Fragen an die EVU bzw. an Konzerne, die 
ein eigenes EVU betreiben für SBB (mit SBB Cargo und 
SBB Cargo International) folgende Marktanteile in den 
angegebenen Märkten (vgl. Rz 137 ff.). Zu diesen Resul-
taten aus der Befragung sind teilweise Abweichungen 
gegenüber den Angaben in der Meldung festzustellen. 
Die Marktanteile aus der Befragung und der Meldung 
sowie der Abweichungen führt Tabelle 1 auf.  

 

Tabelle 1: Marktanteile SBB (SBB Cargo und SBB Cargo International) auf den Märkten im Schienengüterverkehr 

 Einzelwagenladungsverkehr 
auf der Schiene 

Ganzzüge im Wagenladungsver-
kehr auf der Schiene 

Kombinierter Verkehr auf der 
Schiene 

 Binnen-
verkehr 

Import-
/Export 

Transit-
verkehr 

Binnen-
verkehr 

Import-
/Export 

Transit-
verkehr 

Binnen-
verkehr 

Import-
/Export 

Transit-
verkehr 

Befragung 97.3 % 89.8 % 81.8 % 81 % 72 % 65 % 78.3 % 60 % 47.5 % 
Meldung ~100 % ~100 % ~100 % [60-70] % [50-60] % [50-60] % [60-70] % [50-60] % [40-50] % 
Differenz -2.5 % -10.2 % -18.2 % [10-20] % [10-20] % [0-10] % [10-20] % [0-10] % [0-10] % 

 

86. Zu den Abweichungen beim EWLV ist darauf hinzu-
weisen, dass die Meldung für den Binnenverkehr einen 
Marktanteil von nahezu 100 % ausweist; neben SBB 
Cargo seien noch einzelne, regional tätige Privatbahnen 
tätig. Beim Import-/Exportverkehr könne es sein, dass 
gelegentlich ein anderer Traktionär einen Zug im EWLV 
fahre. Im EWLV im Transitverkehr sei kein anderes EVU 
tätig. Weiter ist darauf hinzuweisen, dass gemäss Bun-
desrat der Systemverkehr des EWLV praktisch und 
räumlich auf die Schweiz begrenzt sei und kaum Poten-
zial für mehrere Anbieter, eine internationale Ausrich-
tung oder Erweiterung anbiete. SBB Cargo biete diesen 
Systemverkehr als einzige Anbieterin an.9 Zudem hält 
das BAV fest, dass der EWLV von SBB Cargo als Sys-
temanbieterin betrieben und verantwortet wird; wobei es 
im Ganzzugverkehr mehrere Anbieter gäbe.10 Die Anga-
ben der Meldung zum EWLV stellen keinen Widerspruch 
zu den Feststellungen des Bundesrates und des BAV 
dar. Es wird auf die Angaben der Meldung abgestellt. 

87. Dann ist zu den Abweichungen bei den Ganzzügen 
und dem KV darauf hinzuweisen, dass die Angaben der 
Meldung beim Transitverkehr vergleichbar mit früheren 
Zusammenschlussvorhaben sind.11 Die Angaben der 
Meldung zu den Ganzzügen und zum KV weisen keine 
Widersprüche zu früheren Zusammenschlussvorhaben 
auf. Es wird auf die Angaben der Meldung abgestellt. 

88. Im Zusammenhang mit dem EWLV führt ein Unter-
nehmen im Rahmen der Befragung aus, dass es sich 
dabei um ein natürliches Monopol handle. 

89. Weiter geht aus der Befragung im Sinne einer positi-
ven Auswirkung die Erwartung hervor, dass SBB Cargo 
wirtschaftlicher und wettbewerbsfähiger werde. Negative 
Auswirkungen bestehen gemäss Befragung in der Festi-
gung der Monopolsituation im EWLV. Diese Monopolsi-
tuation könne auf weitere Bereiche wie bspw. den Ganz-
zugverkehr ausgeweitet werden.  

90. Schliesslich weist die Befragung darauf hin, dass mit 
Preiserhöhungen bei den Leistungen von SBB Cargo zu 
rechnen sein könnte. Eine Preiserhöhung wird im Rah-
men der Befragung sowohl positiv als auch negativ ge-
wertet. Höhere Preise seien positiv, weil dies zu einer 
marktgerechteren Situation führe. Demgegenüber führ-
ten höhere Preise zu einer Verteuerung von bestimmten 
Transportleistungen. 

 

 
9 Vgl. Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats 15.3496 der 
KVF-S vom 18. Mai 2015, Evaluation der Weiterentwicklungsmöglich-
keiten von SBB Cargo (nachfolgend: Evaluationsbericht), November 
2017, 13, <https://cargorail.ch/fileadmin/user_upload/downloads/ver 
bandsarbeit/de/BR_Eva_SBBCargo_Weiterentwicklung_D_17.11.pdf> 
(25.12.2019). 
10 Vgl. Rahmenbedingungen für einen starken Export-, Import- und 
Binnengüterverkehr auf der Schiene, <https://www.bav.admin.ch/bav 
/de/home/themen-a-z/schienengueterverkehr-in-der-flaeche.html> 
(16.1.2020). 
11 Vgl. RPW 2017/3, 481 f. Rz 123, BLS AG/Transport Ferroviaire 
Holding SAS; RPW 2013/4, 683 Rz 72 und 684 Rz 79, BLS AG/BLS 
Cargo AG. 
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A.9 Rechtliches 
91. Die Stellungnahme zur vorläufigen Prüfung führt aus, 
dass das vorliegend relevante Beweisthema von Art. 10 
Abs. 2 Bst. a KG bestimmt werde. Es sei zu beweisen, 
dass das vorliegende Zusammenschlussvorhaben kau-
sal (i) zu einer kollektiv marktbeherrschenden Stellung 
zwischen den Zusammenschlussparteien und den Wett-
bewerbern führe oder eine solche verstärke, welche (ii) 
den wirksamen Wettbewerb beseitigen könne. Die WE-
KO trage die subjektive und objektive Beweislast, die 
rechtserheblichen Tatsachen nachzuweisen, die für die 
Eingriffsvoraussetzungen im Sinne von Art. 10 Abs. 2 
Bst. a KG relevant seien. Lasse sich dieser Beweis nicht 
erbringen und lasse sich nicht mit hinreichender Ge-
wissheit belegen, dass die Eingriffsvoraussetzungen von 
Art. 10 Abs. 2 Bst. a KG erfüllt seien – insbesondere das 
«Beseitigungskriterium» –, sei der Zusammenschluss 
ohne Bedingungen oder Auflagen zuzulassen. Im Kar-
tellrecht gelte wie im übrigen Wirtschaftsverwaltungs-
recht das Regelbeweismass des Vollbeweises. Be-
weiserleichterungen bzw. die Reduktion des Regelbe-
weismasses auf eine «überwiegende Wahrscheinlich-
keit» oder gar die blosse «Glaubhaftmachung» bildeten 
die Ausnahme. Das Bundesgericht habe zwar im Ent-
scheid «Publigroupe» darauf hingewiesen, dass diese 
Anforderungen an das Beweismass nicht übertrieben 
werden dürften. Jedoch: «Eine gewisse Logik der wirt-
schaftlichen Analyse und Wahrscheinlichkeit der Rich-
tigkeit müssen aber überzeugend und nachvollziehbar 
erscheinen».12 

92. Hierzu ist festzuhalten, dass in Verwaltungsverfah-
ren ein Beweis grundsätzlich erbracht ist, wenn die Be-
hörden von der Verwirklichung des rechtserheblichen 
Umstandes überzeugt ist (voller Beweis, strikter Beweis 
oder Überzeugungsbeweis): Eine Tatsache ist bewie-
sen, wenn die Behörde deren Vorhandensein nicht 
ernsthaft bezweifelt, wobei hierfür keine absolute Ge-
wissheit erforderlich ist. Diese Erfordernisse dürften wohl 
dem Regelbeweismass im (Kartell-) und im Strafrecht 
entsprechen.13 

93. In Teilbereichen des Verwaltungs- und Zivilrechts 
bzw. hinsichtlich bestimmter Tatsachen ist dieses Be-
weismass allerdings herabgesetzt: Es genügt zum Be-
weis, wenn ein Sachumstand nur, aber immerhin, mit 
überwiegender (d. h. hoher) Wahrscheinlichkeit besteht. 
Die Behörde folgt diesfalls jener Sachverhaltsdarstel-
lung, welche als wahrscheinlichste aller Möglichkeiten 
erscheint. Diese Abweichung vom strikten Beweis er-
weist sich namentlich «im wettbewerbsrechtlichen Zu-
sammenhang als besonders angezeigt, zumal ökonomi-
sche Erkenntnisse immer mit einer gewissen Unsicher-
heit behaftet sind» und sich bei übersteigerten Beweiser-
fordernissen praktisch nie beweisen liessen. Die Gerich-
te fordern deshalb, dass mit Blick auf die Zielsetzung 
des Kartellgesetzes die Anforderungen an den Nachweis 
solcher Tatsachen nicht übertrieben werden dürfen, 
hinsichtlich welcher von Natur aus Beweisschwierigkei-
ten bestehen: Namentlich die «Komplexität wirtschaftli-
cher Sachverhalte, insbesondere die vielfache und ver-
schlungene Interdependenz wirtschaftlich relevanten 
Verhaltens» von Marktbeteiligten, die i. d. R. nur be-
schränkt vorhanden bzw. nur schwer zu beschaffende 
Marktdaten sowie die faktische Unmöglichkeit empiri-

scher Aussagen zu künftigen oder hypothetischen Ent-
wicklungen «schliess[en] eine strikte Beweisführung 
regelmässig aus». Dies gilt nach der Rechtsprechung 
auch in sanktionierbaren Fällen.14 

94. Das zu erfüllende Beweismass hängt also davon ab, 
was bestimmte gesetzliche Normen in tatsächlicher Hin-
sicht überhaupt voraussetzen. Entscheidend ist dabei, 
ob für den Nachweis einer bestimmten Tatsache bzw. 
eines Tatbestandsmerkmals ein strikter Beweis objektiv 
möglich ist oder nicht, und zwar aufgrund der genannten 
Beweisschwierigkeiten, namentlich die Klärung komple-
xer, multikausaler Wirkungszusammenhänge bzw. -
prozesse erforderlich ist. Falls dem in casu hinsichtlich 
eines konkreten Beweisthemas so ist, bedarf es keines 
Vollbeweises, vielmehr ist es hinreichend, wenn die Be-
hörden davon überzeugt sind, dass eine bestimmte Tat-
sache mit überwiegender (d. h. hoher) Wahrscheinlich-
keit vorliegt. Je nach Beweisthema wird somit die Be-
hörde (z. B. beim Nachweis des Vorliegens von Effizi-
enzgründen) entlastet. Die Begründung(sdichte) hat 
dabei dennoch hohen Anforderungen zu genügen und 
die Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit muss überzeu-
gend und nachvollziehbar dargelegt werden.15 

95. Da bei der Intervention im Rahmen der Zusammen-
schlusskontrolle keine Sanktionen im Raum stehen, gilt 
dies für diese umso mehr. Zwar gilt für eine abschlies-
sende Beurteilung gemäss Art. 10 Abs. 2 KG grundsätz-
lich das volle Beweismass. Allerdings ist das Beweis-
mass aufgrund der Prognoselastigkeit der Fusionskon-
trolle aufgelockert, denn für die Beurteilung künftiger 
Marktentwicklungen und für die entsprechenden hypo-
thetischen Annahmen und Prognosen verlangt das Bun-
desgericht keinen strikten Beweis.16 

96. Gerade die von der Stellungnahme zur vorläufigen 
Prüfung vorgebrachten Möglichkeit der Beseitigung 
wirksamen Wettbewerbs gemäss Art. 10 Abs. 2 Bst. a 
KG ist zwangsläufig mit einer Beweisschwierigkeit und 
Prognoselastigkeit verbunden. Es handelt sich um eine 
zukunftsgerichtete Sichtweise, eine Beurteilung künftiger 
Marktentwicklungen und eine Prognose. So ist das «Be-
seitigungskriterium» klar in die «Gruppe» von wirtschaft-
lichen Sachverhalten mit Komplexität einzuordnen bzw. 
ist durch eine vielfache und verschlungene Interdepen-
denz wirtschaftlich relevanten Verhaltens geprägt. Und 
weil es sich um eine zukunftsgerichtete Sichtweise han-
delt, schliesst die faktische Unmöglichkeit einer empiri-
schen Aussage zum «Beseitigungskriterium» eine strikte 
Beweisführung aus. Folglich führt eine Ausrichtung der 
Beweisregel an Art. 10 Abs. 2 Bst. a KG, wie es die Stel-
lungnahme zur vorläufigen Prüfung fordert, zu einem 
 

 

 
 
 
12 Vgl. BGE 139 I 72, 92 E. 8.3.2 (= RPW 2013/1, 126 E. 8.3.2), Publi-
groupe SA et al./WEKO. 
13 Vgl. BEAT ZIRLICK/SIMON BANGERTER, in: DIKE Kommentar, Bundes-
gesetz über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen, Zäch 
et al. (Hrsg.), 2018, (nachfolgend: DIKE KG), Art. 5 N 54. 
14 Vgl. DIKE KG-ZIRLICK/BANGERTER (Fn 13), Art. 5 N 55. 
15 Vgl. DIKE KG-ZIRLICK/BANGERTER (Fn 13), Art. 5 N 56. 
16 Vgl. DIKE KG-PRÜMMER (Fn 13), Art. 10 N 49. 
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Beweismass nach überwiegender Wahrscheinlichkeit. 
Dies steht in Einklang mit der vom Bundesgericht im Fall 
«Publigroupe» geforderten Voraussetzung (wie es die 
Stellungnahme zur vorläufigen Prüfung vorbringt), dass 
eine gewisse Logik der wirtschaftlichen Analyse und 
Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit überzeugend und 
nachvollziehbar erscheinen müssen. 

97. Gemäss Stellungnahme zur vorläufigen Beurteilung 
sei der Verfahrensgrundsatz der Untersuchungsmaxime 
verletzt, weil zur räumlichen Marktabgrenzung in den 
Umschlagsmärkten im Binnenverkehr keine Praxis exis-
tiere und die WEKO dazu keinerlei Abklärungen vorge-
nommen habe. Auch wenn die Meldung des Zusam-
menschlussvorhabens lediglich eine vertretbare Schät-
zung vorgenommen hätte, müsse die WEKO für eine 
Untersagung zwingend Abklärungen durchführen. 

98. Hierzu ist festzuhalten, dass die Frage der räumli-
chen Marktabgrenzung für den Bereich der Umschlags-
leistungen bis zum Zeitpunkt der Stellungnahme zur 
vorläufigen Beurteilung nie strittig war. Es ist sogar so, 
dass die WEKO der Vorgehensweise der Meldung zum 
Zusammenschlussvorhaben bzw. den Parteien gefolgt 
ist (vgl. Rz 181). Anlass für Abklärungen zu dieser un-
strittigen Frage hat nicht bestanden. Der Untersu-
chungsgrundsatz ist bereits damit unverletzt. Es ist viel-
mehr so, dass sich die Meldung für das Zusammen-
schlussvorhaben im Gegensatz zur Stellungnahme zur 
vorläufigen Beurteilung bei der räumlichen Marktabgren-
zung auf die Praxis der WEKO bezieht und den Begriff 
«WEKO-Praxis» verwendet. Zudem hat sich die WEKO 
entgegen der Ansicht der Stellungnahme zur vorläufigen 
Beurteilung mit der räumlichen Marktabgrenzung bei 
Umschlagsleistungen sehr wohl auseinandergesetzt und 
Abklärungen getroffen (vgl. Rz 157 ff.): die WEKO hat 
den kurz vorangehend ergangenen Entscheid zum Zu-
sammenschlussvorhaben GBN sowie die europäische 
Vorgehensweise herangezogen. Somit hat die WEKO 
den Untersuchungsgrundsatz wahrgenommen. Bei die-
sem kurz vorher ergangenen Entscheid der WEKO zu 
GBN war eines der am vorliegenden Zusammenschluss 
beteiligten Unternehmen sogar Verfahrenspartei. Somit 
ist es umso weniger verständlich, dass die Stellungnah-
me zur vorläufigen Beurteilung vorbringt, es bestehe 
keine Praxis im Bereich von Umschlagsleistungen. Zu-
dem ist nicht ersichtlich, weshalb die WEKO weitere 
Abklärungen vornehmen sollte, wenn sie in ihrer Analyse 
die Angaben der Meldung übernimmt; unabhängig von 
Zulassung, Untersagung, Bedingungen oder Auflagen. 
Dies vor allem, wenn die Parteien nach eigener Ansicht 
eine vertretbare Schätzung abgeben. 

99. Eine weitere Verletzung des Untersuchungsgrund-
satzes sieht die vorläufige Beurteilung in der Unterlas-
sung von Abklärungen zum Verhältnis von Eigen- zu 
Drittleistungen. Eine Unterscheidung von Eigen- und 
Drittleistungen allein für die Umschlagsanlagen der 
Schweizerischen Post AG (nachfolgend: schweizerische 
Post) führe zu einer gravierenden Verzerrung der Markt-
anteile. Es sei die gesamte Kapazität der schweizeri-
schen Post zu berücksichtigen. Die Unterscheidung nur 
für einen einzigen Wettbewerber zu machen, sei gera-
dezu willkürlich. Es seien auch keinerlei Abklärungen zu 
den tatsächlich nutzbaren Kapazitäten und der effektiven 
Auslastung der Umschlagsanlagen durchgeführt worden. 

Die Meldung habe die Marktanteile anhand von ge-
schätzten Kapazitäten berechnen müssen, da zu den 
fremden Umschlagsanlagen keine Daten vorhanden 
gewesen seien (weder zu den tatsächlich nutzbaren 
Kapazitäten noch zu den effektiven Auslastungen). Dies 
sei vertretbar gewesen, da die Parteien überzeugt ge-
wesen seien, dass die Umschlagsmärkte durch den 
Zusammenschluss nicht tangiert würden. Nun sähen 
sich die Parteien gezwungen, die drei Umschlagsmärkte 
nochmals vertieft zu analysieren und die Zahlen einer 
fundierten Prüfung zu unterziehen. 

100. Auch hierzu ist festzuhalten, dass sich die vorlie-
gende Beurteilung und auch die vorläufige Beurteilung 
auf die Angaben der Meldung und der Stellungnahme 
zur vorläufigen Prüfung stützt (vgl. Rz 448 und 470). 
Zudem hat sich bereits die vorläufige Prüfung auf die 
Angaben der Meldung abgestützt. Eine Verletzung des 
Untersuchungsgrundsatzes liegt somit nicht vor. Aus-
serdem hat die WEKO die Frage und Bedeutung der 
Unterscheidung von Eigen- und Fremdleistungen sowohl 
bereits in der vorläufigen Prüfung als auch in der vorläu-
figen Beurteilung eingehend überprüft und analysiert 
(vgl. auch Rz 259, 343 f., 450 ff., 460, 471 und 480). Von 
Willkür kann demnach keine Rede sein. 

101. Zudem hat das Sekretariat im Rahmen der Beurtei-
lung des Meldungsentwurfes des Zusammenschlussvor-
habens darauf hingewiesen, dass bei Umschlagsleistun-
gen davon auszugehen ist, dass die Betreiber Eigenleis-
tungen erbringen. Dies namentlich mit dem Verweis auf 
die Umschlagsanlage Härkingen der schweizerischen 
Post als Beispiel. So hat das Sekretariat dazu aufgefor-
dert, diese Unterscheidung bei den Angaben für Um-
schlagsleistungen für Container, Wechselbehälter und 
Sattelauflieger im Binnenverkehr für die verschiedenen 
Umschlagsarten (Schiene/Schiene, Schiene/Strasse, 
Strasse/Strasse) zu berücksichtigen. Demzufolge konnte 
für die Beurteilung des Zusammenschlussvorhabens in 
der Folge in guten Treuen auf die Angaben der Meldung 
zu den Umschlagsleistungen abgestützt werden. Ein 
Vorwurf von Willkür an die WEKO ist im Lichte dessen 
unangebracht. 

102. Wenn zu diesem Zeitpunkt des Verfahrens die An-
gaben der Meldung nochmals vertieft zu analysieren und 
die zugehörigen Zahlen einer fundierten Prüfung zu un-
terziehen sind, stellt sich die Frage, ob die Angaben der 
Meldung unvollständig oder sogar inkorrekt sind. Bereits 
die Meldung des Zusammenschlussvorhabens hätte 
richtige und konsistente Angaben machen müssen. Oder 
es stellt sich die Frage, ob die Stellungnahme zur vorläu-
figen Beurteilung im Vergleich zu den bisherigen Einga-
ben Korrekturen vornimmt, nur um die Situation unver-
fänglicher und kartellrechtlich unbedenklich darzustellen. 
Die Würdigung der Änderungen und Korrekturen im 
Vergleich zu den bisherigen Eingaben ist allerdings in-
haltlicher Natur. Deshalb erfolgt diese jeweils an den 
entsprechenden Stellen. 

103. Überdies geht es nicht an, dass die Parteien in der 
Meldung eines Zusammenschlussvorhabens vor dem 
Hintergrund einer nach ihrer Ansicht bestehenden Un-
bedenklichkeit Angaben machen, die sie dann erst spä-
ter vertieft analysieren und die Zahlen einer fundierten 
Prüfung unterziehen, wenn die WEKO kartellrechtliche 
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Bedenken hat. Parteien können sich nicht selber Erleich-
terungen bei der Meldung eines Zusammenschlussvor-
habens geben. Gemäss Art. 12 VKU können die beteilig-
ten Unternehmen und das Sekretariat vor der Meldung 
eines Zusammenschlusses Einzelheiten des Inhalts der 
Meldung einvernehmlich festlegen. Es ist das Sekretari-
at, das dabei von der Pflicht zur Vorlage von einzelnen 
Angaben oder Unterlagen nach Art. 11 Abs. 1 und 2 
VKU befreien kann, wenn es der Ansicht ist, dass diese 
für die Prüfung des Falles nicht notwendig sind (Art. 12 
VKU). Dabei bleibt die Pflicht zur Vorlage von zusätzli-
chen Angaben und Unterlagen nach Art. 15 VKU vorbe-
halten. Zudem behält sich die WEKO in zukünftigen 
Fällen vor, bei gravierenden inhaltlichen Fehlern eine 
erneute, korrekte Meldung mit entsprechendem Neube-
ginn des Fristenlaufs zu verlangen. 

104. Es ist auch darauf hinzuweisen, dass für die am 
Zusammenschlussvorhaben beteiligten Unternehmen 
die Mitwirkungspflicht gilt.17 Nach Art. 12 VwVG gilt in 
Kartellverwaltungsverfahren und damit auch bei der 
Prüfung von Unternehmenszusammenschlüssen der 
Untersuchungsgrundsatz, wonach der Sachverhalt von 
der Behörde von Amtes wegen festzustellen ist. Zur 
Pflicht, den Sachverhalt zu ermitteln, gehört die Beweis-
führungslast, d. h. die Obliegenheit, den erforderlichen 
Beweis zu führen. Der Untersuchungsgrundsatz wird 
indes dadurch eingeschränkt, dass die Verfahrenspar-
teien verpflichtet sind, an der Feststellung des Sachver-
haltes mitzuwirken.18 So haben gemäss Art. 40 KG Be-
teiligte an Zusammenschlüssen den Wettbewerbsbehör-
den alle für deren Abklärungen erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen und die notwendigen Urkunden vorzulegen. 
Art. 15 Abs. 2 VKU konkretisiert diese Mitwirkungspflicht 
für die am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen 
dahingehend, als diese dem Sekretariat auch nach der 
Bestätigung der Vollständigkeit der Meldung zusätzliche 
Angaben und Unterlagen einreichen müssen, die für die 
Prüfung des Zusammenschlussvorhabens von Bedeu-
tung sein können. Insbesondere müssen sie Auskunft 
erteilen über bisherige oder geplante Absatz- oder Um-
satzzahlen sowie über die Marktentwicklung und ihre 
Stellung im internationalen Wettbewerb. Die meldepflich-
tigen Unternehmen trifft nebst der Mitwirkungspflicht 
gemäss Art. 15 VKU zusätzlich auch eine Mitwirkungs-
pflicht nach Art. 13 VwVG, was im Einzelnen beispiels-
weise die Pflicht umfasst, Augenscheine zu dulden oder 
an einer Begutachtung mitzuwirken.19 Die am Zusam-
menschluss beteiligten Unternehmen unterliegen somit 
einer weitgehenden bzw. erhöhten Mitwirkungspflicht.20 
Ohne die Mithilfe der Parteien im Rahmen der Sachver-
haltsabklärung wäre ansonsten nicht sichergestellt, dass 
den Wettbewerbsbehörden die für die Prüfung des Un-
ternehmenszusammenschlusses notwendigen Marktda-
ten zur Verfügung stehen.21 Entsprechend spielt das 
Einholen von Auskünften bei den beteiligten Unterneh-
men gestützt auf Art. 40 KG und 15 VKU eine zentrale 
Rolle bei der Sachverhaltsermittlung im Rahmen der 
Prüfung von Unternehmenszusammenschlüssen. Die 
Mitwirkungspflicht erlaubt es den Wettbewerbsbehörden, 
sich Informationen zu beschaffen, die ihnen nicht zu-
gänglich sind oder die sie nur mit grossem Aufwand 
erlangen könnten.22 

105. An dieser Stelle ist ausdrücklich festzuhalten, dass 
am Zusammenschluss beteiligte Parteien bereits im 
Rahmen der Meldung und sogar im Rahmen von Mel-
dungsentwürfen zur wahrheitsgetreuen und umfassen-
den Angabe verpflichtet sind: Die Angaben, Informatio-
nen und zugrundeliegende Daten in Meldungen und 
Meldungsentwürfen müssen vertieft analysiert sein. Dies 
ist Voraussetzung für die Vollständigkeit der Meldung 
eines Zusammenschlussvorhabens. Auf die Angaben 
und Informationen in einer Meldung für ein Zusammen-
schlussvorhaben sind die Parteien zu behaften. 

B Erwägungen 
B.1 Geltungsbereich 
106. Das Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über Kar-
telle und andere Wettbewerbsbeschränkungen (Kartell-
gesetz, KG; SR 251) gilt für Unternehmen des privaten 
und öffentlichen Rechts, die Kartell- oder andere Wett-
bewerbsabreden treffen, Marktmacht ausüben oder sich 
an Unternehmenszusammenschlüssen beteiligen (Art. 2 
KG). 

B.1.1 Unternehmen 
107. Als Unternehmen gelten sämtliche Nachfrager oder 
Anbieter von Gütern und Dienstleistungen im Wirt-
schaftsprozess, unabhängig von ihrer Rechts- oder Or-
ganisationsform (Art. 2 Abs. 1bis KG). Die am Zusam-
menschluss beteiligten Unternehmen SBB, Planzer und 
Jäger sind als solche Unternehmen zu qualifizieren. 

B.1.2 Unternehmenszusammenschluss 
108. Gemäss Art. 4 Abs. 3 KG gilt als Unternehmenszu-
sammenschluss: 

a. die Fusion von zwei oder mehr bisher voneinander 
unabhängigen Unternehmen; 

b. jeder Vorgang, wie namentlich der Erwerb einer Be-
teiligung oder der Abschluss eines Vertrages, durch 
den ein oder mehrere Unternehmen unmittelbar oder 
mittelbar die Kontrolle über ein oder mehrere bisher 
unabhängige Unternehmen oder Teile von solchen 
erlangen. 

109. Art. 4 Abs. 3 Bst. b KG hat damit grundsätzlich 
immer eine Änderung der Kontrollverhältnisse an einem 
oder mehreren Zielunternehmen zum Gegenstand.23 

110. Gemäss Meldung beabsichtigen die SBB sowie 
Planzer und Jäger die gemeinsame Kontrolle über SBB 
 
17 Vgl. RPW 2020/2, 670 Rz 125, SBB/Hupac/Rethmann/GBN. 
18 Vgl. JAN RITSCHARD/ADRIAN SPÜHLER, in: DIKE-Kommentar, Kartell-
gesetz, Zäch/Arnet/Baldi/Kiener/Schaller/Schraner/Spühler (Hrsg.), 
2018, Vor Art. 32-38 KG N 13. 
19 Vgl. MARKUS WYSSLING/JÜRG BICKEL, in: DIKE-Kommentar, Kartell-
gesetz, Zäch/Arnet/Baldi/Kiener/Schaller/Schraner/Spühler (Hrsg.), 
2018, Art. 40 KG N 11. 
20 Vgl. auch ISABELLE HÄNER, in: DIKE-Kommentar, Kartellgesetz, 
Zäch/Arnet/Baldi/Kiener/Schaller/Schraner/Spühler (Hrsg.), 2018, 
Art. 39 KG N 68. 
21 Vgl. JÜRG BORER, Kartellgesetz, 2011, Art. 39 KG N 6. 
22 Vgl. WYSSLING/BICKEL (Fn 19), in: DIKE-Kommentar KG, Art. 40 KG 
N 20; Urteil des BVGer B-7633/2009 vom 14.09.2015, S. 68 Rz 81, 
Swisscom/WEKO. 
23 RPW 2018/4, 871 Rz 40, AZ Medien/NZZ; RPW 2016/1, 263 Rz 27 
f., Tamedia/Tradono Denmark/Tradono Switzerland. 
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Cargo zu erwerben. Es handelt sich somit um einen 
Unternehmenszusammenschluss im Sinne von Art. 4 
Abs. 3 Bst. b KG i. V. m. Art. 1 VKU. 

B.2 Vorbehaltene Vorschriften 
111. In den hier zu beurteilenden Märkten gibt es keine 
gesetzlich vorbehaltenen Vorschriften im Sinne von 
Art. 3 Abs. 1 KG, die Wettbewerb nicht zulassen. Der 
Vorbehalt von Art. 3 Abs. 1 KG wird von den Parteien 
auch nicht geltend gemacht. 

B.3 Meldepflicht 
112. Vorhaben über Zusammenschlüsse von Unterneh-
men sind vor ihrem Vollzug der Wettbewerbskommission 
(nachfolgend: WEKO) zu melden, sofern die beteiligten 
Unternehmen im letzten Geschäftsjahr vor dem Zusam-
menschluss einen Umsatz von insgesamt mindestens 2 
Milliarden Franken oder einen auf die Schweiz entfallen-
den Umsatz von insgesamt mindestens 500 Millionen 

Franken erzielten (Art. 9 Abs. 1 Bst. a KG) und mindes-
tens zwei der beteiligten Unternehmen einen Umsatz in 
der Schweiz von je mindestens 100 Millionen Franken 
erzielten (Art. 9 Abs. 1 Bst. b KG). 

113. Bei einem Kontrollerwerb gelten sowohl die kontrol-
lierenden als auch die kontrollierten Unternehmen als 
beteiligte Unternehmen (Art. 3 Abs. 1 Bst. b VKU). Bei 
diesem Zusammenschlussvorhaben beabsichtigen die 
SBB, Planzer und Jäger die gemeinsame Kontrolle über 
SBB Cargo. 

114. Für diese Unternehmen gibt die Meldung für das 
letzte Geschäftsjahr 2018 untenstehende Umsätze in 
Tabelle 2 an. Das Geschäftsjahr vor dem Verpflich-
tungsgeschäft entspreche für alle beteiligten Unterneh-
men dem Kalenderjahr 2018. Swiss Combi erziele kei-
nen Umsatz, weil diese heute keine operative Tätigkeit 
habe. 

 

115. Tabelle 2: Umsätze der beteiligten Unternehmen im letzten Geschäftsjahr 2018 gemäss Meldung (in Mio. Fran-
ken) 

 SBB (mit SBB Cargo) Planzer Jäger SBB Cargo (nach 
Carve-out) 

Schweiz 9157 […] […] […] 
Weltweit 9645 957 […] […] 

 

116. Somit sind die Umsatzschwellen von Art. 9 Abs. 1 
Bst. a und b KG erreicht. Das Zusammenschlussvorha-
ben ist meldepflichtig. 

B.4 Beurteilung des Zusammenschlussvorhabens 
B.4.1 Vorbemerkungen 
117. Gemäss Art. 10 Abs. 2 KG kann die Wettbewerbs-
kommission den Zusammenschluss untersagen oder ihn 
mit Bedingungen und Auflagen zulassen, wenn die Prü-
fung ergibt, dass der Zusammenschluss: 

a) eine marktbeherrschende Stellung, durch die wirk-
samer Wettbewerb beseitigt werden kann, begründet 
oder verstärkt; und 

b) keine Verbesserung der Wettbewerbsverhältnisse in 
einem anderen Markt bewirkt, welche die Nachteile 
der marktbeherrschenden Stellung überwiegt. 

118. Im Rahmen der Prüfung gemäss Art. 10 Abs. 2 
Bst. a KG ist zunächst zu untersuchen, ob eine markt-
beherrschende Stellung vorliegt. Gemäss Art. 4 Abs. 2 
KG gelten einzelne oder mehrere Unternehmen als 
marktbeherrschend, wenn sie auf einem Markt als An-
bieter oder Nachfrager in der Lage sind, sich von ande-
ren Marktteilnehmern in wesentlichem Umfang unab-
hängig zu verhalten.  

119. Unternehmen sehen sich in ihren Verhaltensspiel-
räumen durch ihre aktuellen und potenziellen Konkurren-
ten beschränkt. Die voraussichtliche Marktstellung der 
Parteien nach dem Zusammenschluss ergibt sich folg-
lich daraus, ob nach Realisierung ihres Vorhabens ge-
nügend aktuelle und potenzielle Konkurrenten verblei-
ben, die das Verhalten der Parteien nach dem Zusam-
menschluss disziplinieren werden. 

120. Bei der Kontrolle von Unternehmenszusammen-
schlüssen liegt gemäss Bundesgericht eine marktbe-
herrschende Stellung gemäss Art. 10 Abs. 2 Bst. a KG 
nur dann vor, wenn ein Unternehmen auf dem fraglichen 
Markt wirksamen Wettbewerb beseitigen kann. Es muss 
demnach über die Möglichkeit verfügen, bereits vorhan-
dene Konkurrenten aus dem Wettbewerb zu drängen 
oder zu verhindern, dass sich solche ihm gegenüber 
weiterhin als Konkurrenten verhalten oder dass neue 
Wettbewerber auftreten. Ein wettbewerbsrechtliches 
Eingreifen bei der Zusammenschlusskontrolle setzt in 
diesem Sinne eine mögliche Wettbewerbsbeseitigung 
durch das Fusionsprojekt voraus. Die entstandene oder 
verstärkte marktbeherrschende Stellung muss somit die 
Gefahr der Beseitigung wirksamen Wettbewerbs mit sich 
bringen. Ein wettbewerbsrechtliches Eingreifen bei der 
Zusammenschlusskontrolle setzt in diesem Sinne eine 
mögliche Wettbewerbsbeseitigung durch das Fusions-
projekt voraus. Art. 10 Abs. 2 Bst. a KG verwendet mit-
hin bei der Fusionskontrolle im Vergleich mit Art. 7 
Abs. 1 KG, wo es um die Verhaltenskontrolle marktbe-
herrschender Unternehmen durch die Wettbewerbs-
kommission geht, einen strengeren Begriff der Marktbe-
herrschung, der höhere Hürden für ein behördliches 
Eingreifen stellt. Somit muss sich ein Zusammen-
schlussvorhaben auf die Wettbewerbslage auswirken, 
damit die Wettbewerbsbehörde ihn untersagen oder 
lediglich unter Auflagen oder Bedingungen zulassen 
kann.24 

 
24 Vgl. RPW 2015/3, 503 Rz 219, Tamedia/ricardo.ch; RPW 2015/3, 
530 Rz 159, JobCloud/JobScout24; BGE 133 II 104, 108 E. 6.3 (=RPW 
2007/2, 327 f. E. 6.3), Swissgrid; Urteil des BGer 2A.327/2006 vom 
22.2.2007, RPW 2007/2, 335 E. 6.4, Berner Zeitung/Tamedia. 
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121. Besteht auf dem fraglichen Markt weder vor noch 
nach dem Zusammenschluss Wettbewerb und wäre 
vermehrter Wettbewerb auch nicht zu erwarten, fehlt es 
an der erforderlichen Wettbewerbswirkung des Fusions-
vorhabens. Entscheidend ist demnach, ob im massge-
benden sachlichen und gegebenenfalls räumlichen 
Markt aktueller oder doch – aus einer dynamischen 
Sichtweise – wenigstens potenzieller Wettbewerb be-
steht.25 

122. Aus diesen Ausführungen des Bundesgerichts folgt 
direkt, dass die Möglichkeit der Beseitigung wirksamen 
Wettbewerbs eine Handlungsmöglichkeit der Zusam-
menschlussunternehmen sein kann, gleichzeitig aller-
dings auch eine Ereignismöglichkeit in dem Sinn, dass 
der Zusammenschluss sich dermassen auf die Wettbe-
werbsstruktur auswirkt, dass der Wettbewerb nicht mehr 
spielt, ohne dass diese Entwicklung von den Zusam-
menschlussunternehmen beabsichtigt ist.26 

123. Ergibt die Prüfung, dass ein Zusammenschluss 
eine qualifizierte marktbeherrschende Stellung gemäss 
Art. 10 Abs. 2 Bst. a KG begründet oder verstärkt, ist die 
zweite Eingriffsvoraussetzung in Bezug auf die Verbes-
serung von Wettbewerbsverhältnissen zu prüfen. Diese 
ist erfüllt, wenn der Zusammenschluss zu keiner Ver-
besserung der Wettbewerbsverhältnisse in einem ande-
ren Markt führt, welche die Nachteile einer marktbeherr-
schenden Stellung überwiegt (Art. 10 Abs. 2 Bst. b 
KG).27 

124. Art. 10 Abs. 2 Bst. b KG wird auch als negative 
Eingriffsvoraussetzung bezeichnet, weil auf dieser 
Grundlage ein Zusammenschluss zugelassen werden 
kann, obwohl er eine marktbeherrschende Stellung im 
Sinne von Art. 10 Abs. 2 Bst. a KG begründet oder ver-
stärkt.28 Die mit Art. 10 Abs. 2 Bst. b KG vorgeschriebe-
ne Abwägung trägt dem Verhältnismässigkeitsprinzip 
Rechnung.29 

125. Bei der Frage der Verbesserung der Wettbewerbs-
verhältnisse kommt als «anderer Markt» jeder räumlich 
oder sachlich zu dem beherrschten Markt verschiedene 
Markt in Frage; allerdings muss es sich dabei aufgrund 
von Art. 2 Abs. 2 KG um die Schweiz berührende Märkte 
handeln. Als «anderer Markt» kommen insbesondere 
auch die vor- und nachgelagerten Märkte bei einer verti-
kalen Integration sowie verbundene Märkte bei konglo-
meraten Auswirkungen in Betracht.30 Vor dem Hinter-
grund von Art. 10 Abs. 4 KG, wonach auch die Wettbe-
werbsfähigkeit der Unternehmen auf internationaler 
Ebene zu berücksichtigen ist, kommen dabei auch über 
die Schweiz hinausgehende Märkte (z.B. ein Weltmarkt) 
in Betracht, solange ein Bezug zur Schweiz besteht.31 

126. Die «Wettbewerbsverhältnisse» auf einem anderen 
Markt können auf vielfältige Weise verbessert werden; 
das Gesetz sieht keine Einschränkungen vor. Realisiert 
der Zusammenschluss Effizienzvorteile, können solche 
Vorteile zu einer Intensivierung des Wettbewerbs beitra-
gen.32 Das Vorliegen von Effizienzvorteilen per se ist 
indes nicht ausreichend; diese müssen vielmehr auch zu 
einer Verbesserung der Wettbewerbsverhältnisse in 
einem anderen Markt führen. Die WEKO kann diese 
Effekte im Rahmen von Art. 10 Abs. 2 Bst. b KG berück-
sichtigen, sofern sie auf einem anderen Markt als dem 
beherrschten eintreten.33 Zudem muss der Zusammen-

schluss für die Verbesserung der Wettbewerbsverhält-
nisse auf einem anderen Markt ebenfalls kausal sein.34 

127. Hat die WEKO eine Verbesserung der Wettbe-
werbsverhältnisse auf einem anderen Markt identifiziert, 
hat sie eine Abwägung vorzunehmen: die Verbesserung 
muss die Nachteile der Begründung oder Verstärkung 
einer qualifizierten marktbeherrschenden Stellung durch 
den Zusammenschluss überwiegen. Gemäss Botschaft 
kann eine Marktbeherrschung auf einem stagnierenden 
Markt oder «absterbenden Markt» mit einer Verbesse-
rung der Wettbewerbsverhältnisse auf einem dynami-
schen Markt und zukunftsträchtigen Markt aufgewogen 
werden.35 

128. Die REKO/WEF führt zur Abwägung von Art. 10 
Abs. 2 Bst. a und b KG aus, dass diese eine Gewichtung 
der Nachteile (Möglichkeit der Wettbewerbsbeseitigung 
auf dem relevanten Markt) und der Vorteile (Verbesse-
rungen auf anderen Märkten) verlange. Geeignete und 
einigermassen objektive Messgrössen würden keine 
existieren. Ab welchem Punkte eine Verbesserung in 
einem anderen Markt die Nachteile überwiege, sei un-
klar. Dieser Wertungsentscheid sei daher sehr an-
spruchsvoll. Die Literatur biete dabei keine Hilfestellun-
gen; sie konkretisiere die Grundsätze der Wertung in 
keiner Weise. Die Behörde sei bei der Abwägung somit 
auf pflichtgemässes Ermessen verwiesen. Sie müsse 
aufgrund nachvollziehbarer Überlegungen gewichten.36 

129. Dann verlangt Art. 10 Abs. 4 KG, dass bei der Be-
urteilung der Auswirkungen eines Zusammenschlusses 
auf die Wirksamkeit des Wettbewerbs auch die Markt-
entwicklung sowie die Stellung der Unternehmen im 
internationalen Wettbewerb zu berücksichtigen sind.37 

 

 

 

 
25 Vgl. BGE 133 II 104, 108 E. 6.4 (=RPW 2007/2, 327 f. E. 6.4), 
Swissgrid; Urteil des BGer 2A.327/2006 vom 22.2.2007, RPW 2007/2, 
335 E. 6.5, Berner Zeitung/Tamedia. 
26 Vgl. RPW 2009/4, 405 Rz 244, Post/NZZ/Tamedia und 
Post/Tamedia. 
27 Vgl. RPW 2020/2, 748 Rz 654, SBB/Hupac/Rethmann/GBN. 
28 Vgl. RPW 2020/2, 748 Rz 655, SBB/Hupac/Rethmann/GBN; DIKE 
KG-PRÜMMER (Fn 13), Art. 10 N 162. 
29 Vgl. RPW 2020/2, 748 Rz 656, SBB/Hupac/Rethmann/GBN; DIKE 
KG-PRÜMMER (Fn 13), N 163 zu Art. 10 KG. 
30 DIKE KG-PRÜMMER (Fn 13), Art. 10 N 164. 
31 Vgl. RPW 2020/2, 748 Rz 657, SBB/Hupac/Rethmann/GBN; DIKE 
KG-PRÜMMER (Fn 13), Art. 10 N 164; vgl. MARCEL MEINHARDT/ASTRID 
WASER/JUDITH BISCHOF, in: Basler Kommentar, Kartellgesetz, Am-
stutz/Reinert (Hrsg.), 2010, Art. 10 N 157 und 161 ff., m. w. H. 
32 Vgl. RPW 2020/2, 748 Rz 658, SBB/Hupac/Rethmann/GBN; DIKE 
KG-PRÜMMER (Fn 13), Art. 10 N 166. 
33 Vgl. RPW 2020/2, 748 Rz 658, SBB/Hupac/Rethmann/GBN; RPW 
2009/4, 439, Rz 411, Post/NZZ/Tamedia; DIKE KG-PRÜMMER (Fn 13), 
Art. 10 N 166. 
34 Vgl. RPW 2020/2, 748 Rz 658, SBB/Hupac/Rethmann/GBN; Be-
schwerdeentscheid der REKO/WEF vom 1. Mai 2006 i. S. Swissgrid, 
E. 5.1. sowie RPW 2010/3, 559 Rz 406, France Télécom SA/Sunrise 
Communications AG. 
35 Vgl. RPW 2020/2, 749 Rz 659, SBB/Hupac/Rethmann/GBN; Bot-
schaft zu einem Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbe-
werbsbeschränkungen, Kartellgesetz, KG; BBl 1995 I S. 585. 
36 Vgl. RPW 2020/2, 749 Rz 660, SBB/Hupac/Rethmann/GBN; Ent-
scheid der REKO/WEF, RPW 2006/2, 319 f. E.5.1, Swissgrid/WEKO. 
37 Vgl. RPW 2018/4, 871 Rz 40, AZ Medien/NZZ. 
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130. Für die Beurteilung des Zusammenschlussvorha-
bens gemäss vorangehender Ausführungen sind unten-
stehend zunächst die relevanten Märkte in sachlicher 
und räumlicher Hinsicht abzugrenzen. Danach ist zu 
untersuchen, ob bei einer etwaigen marktbeherrschen-
den Stellung die Möglichkeit der Beseitigung wirksamen 
Wettbewerbs besteht, mithin das Zusammenschlussvor-
haben eine qualifizierte marktbeherrschende Stellung 
gemäss Art. 10 Abs. 2 Bst. a KG begründet oder ver-
stärkt. Im Fall der Begründung oder Verstärkung einer 
qualifizierten marktbeherrschenden Stellung gemäss 
Art. 10 Abs. 2 Bst. a KG erfolgt die Beurteilung der Fra-
ge, ob damit die Möglichkeit der Beseitigung wirksamen 
Wettbewerbs einhergeht. Wenn die Voraussetzungen 
gemäss Art. 10 Abs. 2 Bst. a KG gegeben sind, ist die 
Frage der Verbesserung der Wettbewerbsverhältnisse 
gemäss Art. 10 Abs. 2 Bst. b KG zu prüfen. Weil sich die 
Frage der Verbesserung der Wettbewerbsverhältnisse 
gemäss Art. 10 Abs. 2 Bst. b KG auf einen anderen als 
den beherrschten Markt bezieht, folgt diese Beurteilung 
als eigener Abschnitt losgelöst von der Beurteilung einer 
marktbeherrschenden Stellung gemäss Art. 10 Abs. 2 
Bst. a KG, welche für jeden relevanten Markt einzeln 
erfolgt. 

131. Grundsätzlich erfolgt die Beurteilung von Zusam-
menschlussvorhaben auch für Bereiche, in denen nicht 
alle am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen tätig 
sind (vgl. Rz 220 f., 225, 264 ff. und 543 ff.). Möglicher-
weise stellen bei einem Zusammenschlussvorhaben die 
Beteiligten potenzielle Konkurrenz dar. In diesem Fall 
käme es zu keinen Marktanteilsadditionen. Allerdings 
hätte der Zusammenschluss einen Einfluss auf die 
Wettbewerbssituation in den betroffenen Bereichen. 
Deshalb prüft die WEKO je nachdem auch Bereiche, in 
denen keine Überlappungen in den Tätigkeiten der Be-
teiligten bestehen und keine Marktanteilsadditionen er-
folgen oder zu erwarten sind. 

B.4.2 Relevante Märkte 
132. Der sachliche Markt umfasst alle Waren oder Leis-
tungen, die von der Marktgegenseite hinsichtlich ihrer 
Eigenschaften und ihres vorgesehenen Verwendungs-
zwecks als substituierbar angesehen werden (Art. 11 
Abs. 3 Bst. a VKU). 

133. Der räumliche Markt umfasst das Gebiet, in wel-
chem die Marktgegenseite die den sachlichen Markt 
umfassenden Waren oder Leistungen nachfragt oder 
anbietet (Art. 11 Abs. 3 Bst. b VKU). 

134. EVU weisen in der Regel unterschiedliche Tätigkei-
ten auf. Zudem bieten EVU nicht nur Produkte und 
Dienstleistungen an, sondern beschaffen Produkte und 
Dienstleistungen bei Dritten in unterschiedlicher Hin-
sicht. Demzufolge bieten sich bei Zusammenschlussvor-
haben, an denen EVU beteiligt sind, unterschiedliche 
Bereiche für abzugrenzende Märkte an (nicht abschlies-
send):38 

- Gütertransport: Marktabgrenzung bzw. Beurteilung 
von Zusammenschlussvorhaben anhand von Ver-
kehrszweigen und Verkehrsarten ohne intermodale 
Substituierbarkeit für das Gebiet der Schweiz.39 

- Personentransport: Personenverkehrsdienstleistun-
gen auf der Strasse im Regionalverkehr und Perso-

nenverkehrsdienstleistungen auf der Schiene im Re-
gionalverkehr, jeweils im Tätigkeitsgebiet der am Zu-
sammenschluss beteiligten Unternehmen (letztlich of-
fen gelassen; für den Bereich Fernverkehr bislang 
keine Marktabgrenzung).40 Grundsätzlich wäre auch 
eine Marktabgrenzung entsprechend dem «point of 
ori-gin/point of destination»-Ansatz (O&D-Ansatz) der 
EU-Kommission denkbar.41 

- Infrastruktur (angebots- und beschaffungsseitig): Bau 
und Betrieb von Eisenbahninfrastruktur in den be-
troffenen Gebieten und Regionen sowie Benutzung 
von Eisenbahninfrastruktur im Tätigkeitsgebiet bzw. 
Infrastrukturgebiet, das die am Zusammenschluss 
beteiligten Unternehmen anderen Unternehmen zur 
Benutzung überliessen (Marktabgrenzung letztlich of-
fen gelassen).42 

- Werkstattleistungen: Unterteilung in Betriebsunterhalt 
(light maintenance), Instandhaltung (heavy mainte-
nance) und Umbau (refurbishment) nach Regionen, 
höchstens national, für Rangierlokomotiven und 
Dienstfahrzeugen und national bei Kesselwagen.43 

- Beschaffung von Rollmaterial: Beschaffung von Rei-
sewagen und Zugsystemen (je unterteilt in Fern-, 
Regional- und Stadtbahnen), Beschaffung von Loko-
motiven (elektrische Lokomotiven und Diesellokomo-
tiven44), Beschaffung von Güterwagen.45 

- Vermietung von Eisenbahngüterwagen: Unterteilung 
nach Art der transportierten Güter wie z. B. Öl, Stahl, 
Intermodal, Baustoffe, Gas, Landwirtschaftsprodukte 
oder Sonstiges.46 Oder alternativ Unterscheidung 
nach etwa folgenden Typen von Eisenbahngüterwa-
gen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): offene Wa-
gen; offene Schüttgutwagen; gedeckte Schüttgutwa-
gen; gedeckte Güterwagen; gedeckte, grossräumige 
Schiebewandwagen; Flachwagen mit 2 Radsätzen; 
Drehgestellflachwagen mit 4 Radsätzen; Drehgestell-
flachwagen mit 6 Radsätzen; Drehgestellflachwagen  
 

 
 
38 Vgl. RPW 2017/3, 475 Rz 71; RPW 2013/4, 678 f. Rz 48, BLS 
AG/BLS Cargo AG. 
39 Vgl. RPW 2017/3, 475 Rz 72, BLS AG/Transport Ferroviaire Holding 
SAS; RPW 2013/4, 679 ff. Rz 52 ff., BLS AG/BLS Cargo AG; RPW 
2008/4, 706 f. Rz 35 ff., 710 Rz 72, BLS AG/Railion Deutschland AG. 
Vgl. auch RPW 2017/4, 597 Rz 99 ff., HSDG/Maersk Line A/S. 
40 Vgl. RPW 2017/3, 475 Rz 74 ff., BLS AG/Transport Ferroviaire 
Holding SAS; RPW 2008/4, 707 f. Rz 46 ff., 710 Rz 73, BLS 
AG/Railion Deutschland AG. 
41 Vgl. RPW 2017/3, 476 Rz 77, BLS AG/Transport Ferroviaire Holding 
SAS. 
42 Vgl. RPW 2017/3, 476 Rz 78 ff., BLS AG/Transport Ferroviaire 
Holding SAS; RPW 2008/4, 708 f. Rz 54 ff., 710 Rz 74 f., BLS 
AG/Railion Deutschland AG. 
43 Vgl. Vgl. RPW 2017/3, 476 Rz 82 f., BLS AG/Transport Ferroviaire 
Holding SAS; RPW 2008/4, 709 f. Rz 59 ff., 710 Rz 76, BLS 
AG/Railion Deutschland AG. 
44 In anderen Fällen kann eine engere Abgrenzung der Beschaffungs-
märkte für Lokomotiven (bspw. in Rangier- und Streckenlokomotiven) 
und für Güterwagen (bspw. nach Bauart der Wagen oder nach trans-
portierten Gütern) erforderlich sein (vgl. RPW 2017/3, 477 Fn 41, BLS 
AG/Transport Ferroviaire Holding SAS). 
45 Vgl. RPW 2017/3, 477 Rz 84 ff., BLS AG/Transport Ferroviaire 
Holding SAS; RPW 2008/4, 709 f. Rz 65 ff., 710 Rz 76, BLS 
AG/Railion Deutschland AG. 
46 Vgl. RPW 2017/3, 477 Rz 91, BLS AG/Transport Ferroviaire Holding 
SAS. 
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 für Coiltransporte; Drehgestellflachwagen für den 
Transport von Blechtafeln; Drehgestellflachwagen mit 
Niederbindeeinrichtungen; Wagen mit öffnungsfähi-
gem Dach; Behälterwagen für Druckluftentladung; 
Schienentiefladewagen mit Sondereinrichtungen (z. 
B. Möglichkeit der hydraulischen Höhen- und Seiten-
verschiebung der Ladung); Schienentiefladewagen 
ohne Sondereinrichtungen; Wagen für Kfz-Trans-
porte; Wagen für kombinierten Verkehr.47 

- Vermietung von Ladeeinheiten:48 Bei Ladeeinheiten 
können grundsätzlich Container, Wechselbehälter, 
Sattelanhänger oder ganze Lastwagen voneinander 
unterschieden werden.49 Unter Umständen ist auch 
eine Marktabgrenzung nach Eigenschaft der zu be-
fördernden Güter angezeigt.50 

- Reisen/Touristik: Unterteilung in einen Veranstalter- 
und in einen Vertriebsmarkt, beide bezogen auf das 
Gebiet der Schweiz. Weitere Unterteilungen wie bei-
spielsweise ein separater Geschäftsreisemarkt sind 
nicht auszuschliessen.51 Weiter stellt sich die Frage, 
ob der Online-Vertrieb von Reisen einen separaten 
Markt darstellt.52 Zudem stellt sich auch die Frage, ob 
allenfalls diese Märkte in räumlicher Hinsicht nach 
verschiedenen Regionen abzugrenzen sind, allenfalls 
sogar regional/lokal. 

- Speditionsleistungen:53 Spedition für Transporte auf 
der Schiene innerhalb der Schweiz; Spedition für 
Transporte auf der Schiene im Import-/Exportverkehr, 
Spedition für Transporte auf der Schiene im Transit-
verkehr; Spedition für Transporte auf der Schiene 
und der Strasse innerhalb der Schweiz; Spedition für 
Transporte auf der Schiene und der Strasse im Im-
port /Exportverkehr; Spedition für Transporte auf der 
Schiene und der Strasse im Transitverkehr.54 Hierzu 
weist die WEKO ausdrücklich darauf hin, dass in an-
deren Fällen zusätzliche oder andere Bereiche für ei-
ne Beurteilung in Betracht gezogen werden können, 
wie beispielsweise verschiedene Märkte für Spediti-
onsleistungen auf der Strasse.55 Folglich kommen 
auch die Spedition für Transporte auf der Strasse in-
nerhalb der Schweiz, die Spedition für Transporte auf 
der Strasse im Import-/Exportverkehr und die Spedi-
tion für Transporte auf der Strasse im Transitverkehr 
als Märkte in Frage. 

- Operateurleistungen: Operateurleistung für Contai-
ner, Wechselbehälter und Sattelauflieger für das Ge-
biet der Schweiz (Binnenverkehr); Operateurleistung 
für Container, Wechselbehälter und Sattelauflieger im 
Import-/Exportverkehr; Operateurleistung für Contai-
ner, Wechselbehälter und Sattelauflieger im Transit-
verkehr; Operateurleistung für begleiteten kombinier-
ten Verkehr innerhalb der Schweiz (Binnenverkehr); 
Operateurleistung für begleiteten kombinierten Ver-
kehr im Import-/Exportverkehr; Operateurleistung für 
begleiteten kombinierten Verkehr im Transitverkehr.56 

- Umschlags- oder Terminalleistungen:57 Umschlags-
leistungen für Container, Wechselbehälter und Sat-
telauflieger getrennt nach Umschlagsart (Schie-
ne/Schiene, Schiene/Strasse, Schiff/Schiene, Schiff/ 
Strasse etc.) sowie getrennt nach Verkehrsströmen 
(Binnenverkehr, Import-/Exportverkehr, Transitver-
kehr).58 Weitere separate Märkte für Umschlagsleis-

tungen für Güter (z. B. Bulkgüter wie Flüssigkeiten 
oder unverpackte Waren) wiederum getrennt nach 
Umschlagsart (Schiene/Schiene, Schiene/Strasse) 
und nach Verkehrsströmen (Binnenverkehr, Import-
/Exportverkehr, Transitverkehr).59 

135. Diese Liste von möglichen Aktivitäten ist nicht ab-
schliessend. In anderen Fällen können je nach Tätigkei-
ten der am Zusammenschlussvorhaben involvierten 
Unternehmen und dem Zusammenschlussvorhaben 
selber zusätzliche oder andere Bereiche in Betracht 
gezogen werden. Zudem können in anderen Fällen die 
am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen und ihre 
Tätigkeiten andere Marktabgrenzungen erforderlich ma-
chen.60 

136. Aufgrund des vorliegenden Zusammenschlussvor-
habens stehen folgende Märkte im Vordergrund. 

B.4.2.1 Bereich Gütertransport auf der Schiene 
B.4.2.1.1. Sachlich relevante Märkte 
137. Gemäss Praxis geht die WEKO im Bereich Güter-
transport auf der Schiene von einer Definition der sach-
lich relevanten Märkte anhand von Verkehrszweigen und 
Verkehrsarten (bzw. Hauptrelationen) aus (vgl. Rz 139 
f.).61 Marktgegenseite ist gemäss Meldung die verladen-
de Wirtschaft, welche verschiedene Transportleistungen  
 

 

 
47 Vgl. RPW 2017/3, 477 Rz 92, BLS AG/Transport Ferroviaire Holding 
SAS; RPW 2013/4, 678 Rz 48, BLS AG/BLS Cargo AG. 
48 Ladeeinheiten können nach verschiedenen Unterscheidungsmerk-
malen wie Eigenschaft der zu befördernden Güter (z. B. Flüssiggas 
oder Schüttgut) oder Kapazität/Grösse unterschieden werden (Vgl. 
auch EU-KOMM, COMP/M.5579 vom 22.1.2010, Rz 75, TLP/Ermewa). 
49 Vgl. RPW 2017/3, 477 f. Rz 93 ff., BLS AG/Transport Ferroviaire 
Holding SAS; RPW 2013/4, 678 Rz 48, BLS AG/BLS Cargo AG. 
50 Vgl. RPW 2017/3, 477 f. Rz 94 f., BLS AG/Transport Ferroviaire 
Holding SAS. 
51 Vgl. RPW 2006/4, 694 Rz 15 ff., Hotelplan-Travelhouse. 
52 Vgl. RPW 2017/3, 478 Rz 100, BLS AG/Transport Ferroviaire Hol-
ding SAS. 
53 Speditionsleistungen können als Organisation von Gütertransporten 
(möglicherweise einschliesslich Aktivitäten wie Zollabfertigung, Lager-
wesen oder Bodenabfertigung) im Auftrag von Kunden entsprechend 
derer Bedürfnisse bezeichnet werden (vgl. EU-KOMM, ABl. 2010 C 
213/16, Rz 19, Geodis/Giraud m. w. H.; EU-KOMM, ABl. 2009 C 185/3, 
Rz 12, Deutsche Bahn/PCC Logistics m. w. H.). 
54 Vgl. RPW 2017/3, 478 Rz 96 ff., BLS AG/Transport Ferroviaire 
Holding SAS; RPW 2013/2, 183 Rz 200 ff., Verfügung vom 10. De-
zember 2012 in Sachen Abrede im Speditionsbereich. In Bezug auf 
das Unterscheidungsmerkmal Typ der zu befördernden Güter ist zu 
erwähnen, dass die EU-Kommission sogar die Spedition von Getreide-
produkten auf der Schiene als eigenständigen Markt abgrenzt (vgl. EU-
KOMM, COMP/M.5579 vom 22.1.2010, Rz 45 ff., TLP/Ermewa). 
55 Vgl. RPW 2013/4, 697 Fn 35, BLS AG/BLS Cargo AG. 
56 Vgl. RPW 2017/3, 478 Rz 99, BLS AG/Transport Ferroviaire Holding 
SAS. 
57 RPW 2017/3, 478 Rz 100, BLS AG/Transport Ferroviaire Holding 
SAS; Bei Terminalleistungen bestehen verschiedene Unterschei-
dungsmerkmale (vgl. EU-KOMM, ABl. 2009 C 185/3, Rz 33 ff., Deut-
sche Bahn/PCC Logistics; EU-KOMM, ABl. 2008 C 186/6, Rz 10 ff., 
Eurogate/APMM). 
58 Vgl. RPW 2020/2, 686 Rz 247, SBB/Hupac/Rethmann/GBN. 
59 Vgl. RPW 2013/4, 678 f. Rz 48, BLS AG/BLS Cargo AG; RPW 
2020/2, 680 Rz 211 und 685 Rz 244, SBB/Hupac/Rethmann/GBN. 
60 Vgl. RPW 2013/4, 479 Rz 49 f., BLS AG/BLS Cargo AG; RPW 
2008/4, 705 Rz 32 BLS AG/Railion Deutschland AG. 
61 Vgl. RPW 2008/4, 706 f. Rz 35 ff., BLS AG/Railion Deutschland AG; 
RPW 2013/4, 681 Rz 60, BLS AG/BLS Cargo AG. 
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nachfragt; im EWLV (hierzu sind auch Wagengruppen 
zu zählen, vgl. Rz 141)62 sind es die Verlader, die 
Transportleistungen für einzelne Eisenbahngüterwagen 
nachfragen, bei den Ganzzügen im Wagenladungsver-
kehr (nachfolgend: WLV) sind es Unternehmen, die gan-
ze (konventionelle) Güterzüge nachfragen und im kom-
binierten Verkehr (nachfolgend: KV) fragen die Opera-
teure Traktionsleistungen für den KV, überwiegend für 
Ganzzüge, nach. Anbieter seien jeweils die EVU. 

138. Die Zusammenschlussparteien erachten die Markt-
abgrenzung der WEKO als nicht sachgerecht. Sie ma-
chen geltend, dass die Abgrenzung nach EWLV, Ganz-
zügen und KV unterschiedliche Ebenen miteinander 
vermische. Beim EWLV und den Ganzzügen handle es 
sich um Produktionsformen, beim KV hingegen um eine 
spezifische Transportlösung. Der KV sei daher keine 
eigenständige Produktionsform, da KV‐Schienen-
transporte als einzelne Wagen, als Wagengruppen (wie 
im EWLV) oder bei grösseren Mengen als Ganzzüge 
gefahren würden. 

139. Die WEKO verneint in ihrer Praxis die Substituier-
barkeit von Strasse und Schiene und nimmt eine weitere 
Unterteilung nach Verkehrszweigen (EWLV, Ganzzügen 
im WLV und KV) vor.63 Im Rahmen der Prüfung des 
vorliegenden Zusammenschlussvorhabens haben sich 

keine Anhaltspunkte ergeben, dass von dieser Einschät-
zung abzuweichen wäre. Weiter ist darauf hinzuweisen, 
dass sich die Marktabgrenzung nach der Marktgegensei-
te richtet (vgl. Rz 137). Zudem unterteilt die Literatur 
über den Gütertransport auf der Schiene diesen eben-
falls in EWLV, Ganzzugverkehr und KV. Diese drei Ka-
tegorien nennt die Literatur entgegen der Auffassung der 
Parteien sogar als «einzelne Produktionssysteme» im 
Schienengüterverkehr.64 Überdies bezeichnen EVU, 
darunter insb. auch SBB Cargo, die drei Kategorien 
EWLV, Ganzzug und KV als einzelne Produkte und An-
gebote für ihre Kunden. Insbesondere führt auch SBB 
Cargo International aus, dass sich der Güterverkehr (auf 
der Schiene) in die drei Kategorien EWLV, Ganzzug und 
KV unterteilt.65 Selbst der Bundesrat hält zur Aufteilung 
der Produktion von SBB Cargo fest, dass diese ihre 
Tätigkeit in die drei Geschäftsfelder EWLV, Ganzzug 
und KV unterteilt.66 Somit ist es entgegen der Ansicht 
der Parteien sachgerecht, eine sachlich relevante 
Marktabgrenzung anhand von Verkehrszweigen (und 
Verkehrsarten) vorzunehmen.  

140. Tabelle 3 stellt die Märkte im Bereich Gütertrans-
port auf der Schiene gemäss Abgrenzung nach Ver-
kehrszweigen und Verkehrsarten dar. 

 
Tabelle 3: Märkte im Schienengüterverkehr 

  Verkehrsarten 
  Binnenverkehr Import-

/Exportverkehr 
Transitverkehr 

Ve
rk

eh
rs

zw
ei

ge
 

Einzelwagenladungsver-
kehr auf der Schiene 

Einzelwagenladungs-
verkehr auf der Schie-
ne im Binnenverkehr 

Einzelwagenladungs-
verkehr auf der Schie-
ne im Import-
/Exportverkehr 

Einzelwagenladungs-
verkehr auf der Schie-
ne im Transitverkehr 

Ganzzüge im Wagenla-
dungsverkehr auf der 
Schiene 

Ganzzüge im Wagen-
ladungsverkehr auf der 
Schiene im Binnenver-
kehr 

Ganzzüge im Wagen-
ladungsverkehr auf der 
Schiene im Import-
/Exportverkehr 

Ganzzüge im Wagen-
ladungsverkehr auf der 
Schiene im Transitver-
kehr 

Kombinierter Verkehr auf 
der Schiene 

Kombinierter Verkehr 
auf der Schiene im 
Binnenverkehr 

Kombinierter Verkehr 
auf der Schiene im 
Import-/Exportverkehr 

Kombinierter Verkehr 
auf der Schiene im 
Transitverkehr 

 

141. Im Folgenden werden kurz die in Tabelle 3 verwen-
deten Begriffe beschrieben. Mit EWLV wird der Trans-
port von Gütern in einzelnen Eisenbahnwagen oder klei-
nen Wagengruppen (weniger als ein Zug) bezeichnet. 
Die Wagen werden bei Bedarf einzeln rangiert. Ganzzü-
ge (auch Blockzüge genannt) verkehren als Einheit vom 
Abgangs- zum Zielort und werden in der Regel nicht in 
ihrer Zusammenstellung verändert. Unter kombiniertem 
Verkehr wird die multimodale (durch mehrere Verkehrs-
träger erfolgende) Beförderung von Gütern in Ladeein-
heiten (Container, Wechselbehälter, Sattelauflieger) 
verstanden. Durch den Übergang der Ladeeinheit zwi-
schen den Transportmitteln ohne Wechsel des Trans-
portgefässes wird ein Gesamtbeförderungsvorgang in 
einer durchgehenden Transportkette erreicht.67 

142. Zusammenfassend wird vorliegend gemäss der 
bisherigen Praxis der WEKO hinsichtlich des Bereichs 
des Gütertransportes auf der Schiene von einer Untertei-
lung in einzelne sachlich relevante Märkte nach Ver-

kehrszweigen (EWLV, Ganzzüge im WLV und KV) aus-
gegangen. 

 
 
62 EWLV und Wagengruppen kleiner als eine Ganzzugsladung bilden 
zusammen den sog. Wagenladungsverkehr. 
63 Vgl. RPW 2013/4, 680 f. Rz 56 ff., BLS AG/BLS Cargo AG, m. w. H.; 
RPW 2017/3, 475 Rz 72, BLS AG/ Transport Ferroviaire Holding SAS. 
64 Vgl. bspw. KCW GmbH, Gutachten zur Bestimmung der Elastizität 
der Nachfrage der Eisenbahnverkehrsunternehmen, für die Bundes-
netzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisen-
bahnen, 2018, S 32 und 56, Fn 13, Fn 34; STEFAN KARCH, Schienen-
güterverkehr – Vorschlag für «Viertes Produktionskonzept», Eisen-
bahn-Revue 5, 2018, 2500-2505, 2501; Uwe Höft, Mehr Güter auf die 
Schiene – Wege zu einem CO2- freien Güterverkehr, böll.brief August 
2019, 8. 
65 Vgl. Leistungsspektrum im Schienengüterverkehr – Kombinierter 
Verkehr, Ganzzüge, Spotverkehre, Einzelwagenverkehre, <http://www. 
sbbcargo-international.com/de/leistungsspektrum-im-
schienengueterverkehr.html> (25.12.2019). 
66 Vgl. Evaluationsbericht (Fn 9), 19. 
67 Vgl. RPW 2013/4, 680 Rz 54, BLS AG/BLS Cargo AG. 
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B.4.2.1.2. Räumlich relevante Märkte 
143. In räumlicher Hinsicht hat die WEKO bislang für 
Dienstleistungen im Gütertransport auf der Schiene das 
Gebiet der Schweiz als relevant angesehen. Auch für die 
Prüfung des vorliegenden Zusammenschlussverfahrens 
kann für alle Kombinationen von Verkehrszweigen und 
Verkehrsarten als räumlich relevanter Markt das Gebiet 
der Schweiz gelten.68 

144. Die Zusammenschlussparteien erachten die Markt-
abgrenzung der WEKO in den Märkten für EWLV auf der 
Schiene und für Ganzzüge im Wagenladungsverkehr auf 
der Schiene jeweils im Transitverkehr in räumlicher Hin-
sicht als zu eng. Denn der Transport durch die Schweiz 
stehe im Wettbewerb mit den Transportketten, die durch 
andere Länder führen würden, namentlich mit den 
Transportketten durch Frankreich und Österreich im 
alpenquerenden Transitverkehr.  

145. Die WEKO erachtet in ihrer Praxis in räumlicher 
Hinsicht auch beim Transitverkehr das Gebiet der 
Schweiz als relevant.69 Demnach können beim Transit-
verkehr keine Transportketten (welche im Rahmen der 
sachlich relevanten Marktabgrenzung ohnehin eine Un-
terteilung in weitere Märkte erfährt) ausserhalb der 
Schweiz berücksichtigt werden. Im Rahmen der Prüfung 
des vorliegenden Zusammenschlussvorhabens haben 
sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass von dieser Ein-
schätzung abzuweichen wäre. 

B.4.2.2 Bereich Operateurleistungen 
B.4.2.2.1. Sachlich relevante Märkte 
146. Gemäss Praxis geht die WEKO im Bereich Opera-
teurleistungen von einer Definition der sachlich relevan-
ten Märkte anhand von Verkehrsträgern (Schiene und 
Binnenschiff) und Verkehrsarten (Binnenverkehr, Import-
/Exportverkehr, Transitverkehr) aus. In den Märkten für 
Operateurleistungen auf der Schiene wird weiter zwi-
schen unbegleiteten kombinierten Verkehr (UKV) und 
begleitetem kombinierten Verkehr (BKV) unterschieden. 
Im UKV werden Container, Wechselbehälter und Sattel-
auflieger transportiert, während im BKV, der sogenann-
ten rollenden Landstrasse (Rola), komplette Lastwagen 
auf der Schiene transportiert werden. Häufig bieten die 
Operateure im KV regelmässig verkehrende Shuttlezüge 
an, welche verschiedene Umschlagsanlagen miteinan-
der verbinden.70 

147. Die Internationale Vereinigung für den kombinierten 
Verkehr Schiene-Strasse (UIRR) unterscheidet zwischen 
zwei Typen von KV-Operateuren. Operateure, die eine 
Leistung von Umschlagsanlage zu Umschlagsanlage 
anbieten. Dieser Typ von KV-Operateuren, die nicht mit 
ihren Kunden seitens der Strasse (Transporteure, Spedi-
teure oder Logistikunternehmen), die oft auch Anteils-
eigner seien, in Wettbewerb treten wollen, sei gemäss 
UIRR am weitesten verbreitet. Der zweite Typ seien 
Operateure, welche die komplette Transportkette von 
«Tür-zu-Tür» anböten. Dies umfasse dann ebenfalls den 
Vor- bzw. Nachlauf auf der Strasse zu und von den Um-
schlagsanlagen. Gemäss BAV sind sogenannte KV-
Operateure zuständig für die Organisation des Haupt-
laufs des KV-Verkehrs auf Binnenschiff oder Schiene.71 

 

B.4.2.2.2. Räumlich relevante Märkte 
148. In räumlicher Hinsicht hat die WEKO bislang für 
Operateurleistungen auf der Schiene das Gebiet der 
Schweiz als relevant angesehen. Auch für die Prüfung 
des vorliegenden Zusammenschlussverfahrens kann für 
alle Märkte im Bereich Operateurleistungen als räumlich 
relevanter Markt das Gebiet der Schweiz gelten.72 

B.4.2.3 Bereich Umschlagsleistungen 
B.4.2.3.1. Sachlich relevante Märkte 
149. Im Bereich Umschlagsleistungen geht die WEKO 
von Märkten für Umschlagsleistungen für Container, 
Wechselbehälter und Sattelauflieger getrennt nach Um-
schlagsart (Schiene/Schiene, Schiene/Strasse, Schiff/ 
Schiene, Schiff/Strasse etc.) sowie getrennt nach Ver-
kehrsströmen (Binnenverkehr, Import-/Exportverkehr, 
Transitverkehr) aus.73 

150. Weiter sind separate Märkte für Umschlagsleistun-
gen für Güter (z. B. Bulkgüter wie Flüssigkeiten oder 
unverpackte Waren) wiederum getrennt nach Um-
schlagsart (Schiene/Schiene, Schiene/Strasse) und 
nach Verkehrsströmen (Binnenverkehr, Import-/Export-
verkehr, Transitverkehr) abzugrenzen.74 

151. Auch die EU-Kommission untersucht Umschlags-
leistungen als eigenständigen Markt. Umschlagsleistun-
gen stellen gemäss EU-Kommission einen eigenen 
sachlich relevanten Markt dar, weil diese ein wesentli-
ches Element der Logistikkette darstellen und auch iso-
liert angeboten bzw. nachgefragt werden; obwohl Um-
schlagsleistungen häufig zusammen mit anderen Dienst-
leistungen der Logistikkette verkauft bzw. nachgefragt 
werden.75 Bei Umschlagsleistungen in Seehäfen sieht 
die EU-Kommission eine weitere Unterteilung vor. Diese 
Unterteilung richtet sich zunächst nach den Schiffen, für 
welche Umschlagsleistungen zu erbringen sind bzw. 
nach Umschlagsleistungen gemäss der auf den Schiffen 
transportierten Warenkategorien (Stückgut bzw. insb. 
Container, trockene Massengüter und flüssige Güter).  
 
 
 
 
 
68 Vgl. RPW 2017/3, 478 Rz 102, BLS AG/Transport Ferroviaire Hol-
ding SAS; RPW 2013/4, 680 Rz 56, BLS AG/BLS Cargo AG, m. w. H. 
69 Vgl. RPW 2017/3, 478 Rz 102, BLS AG/Transport Ferroviaire Hol-
ding SAS; RPW 2013/4, 679 Rz 53, BLS AG/BLS Cargo AG; RPW 
2008/4, 710 Rz 72, BLS AG/Railion Deutschland AG. Vgl. auch: EU-
KOMM, COMP/M.5877 vom 14.7.2010, Rz 16, Geodis/Giraud; EU-
KOMM, COMP/M.5579 vom 22.1.2010, Rz 69 ff., TLP/Ermewa; EU-
KOMM, COMP/M.5480 vom 12.6.2009, Rz 29 ff., Deutsche Bahn/PCC 
Logistics; EU-KOMM, COMP/M.4786 vom 18.3.2008, Rz 57 ff., Deut-
sche Bahn/Transfesa. 
70 Vgl. RPW 2020/2, 675 Rz 172 und 686 Rz 248 ff., 
SBB/Hupac/Rethmann/GBN; RPW 2013/4, 679 Rz 48, BLS AG/BLS 
Cargo AG. 
71 Vgl. RPW 2020/2, 686 Rz 249, SBB/Hupac/Rethmann/GBN. 
72 Vgl. RPW 2020/2, 675 Rz 172, SBB/Hupac/Rethmann/GBN. 
73 Vgl. RPW 2020/2, 686 Rz 247, SBB/Hupac/Rethmann/GBN. 
74 Vgl. RPW 2013/4, 678 f. Rz 48, BLS AG/BLS Cargo AG; RPW 
2020/2, 680 Rz 211 und 685 Rz 244, SBB/Hupac/Rethmann/GBN. 
75 Vgl. EU-KOMM, COMP/M.6396 vom 22.12.2011, Rz 61 ff., Rhen-
us/Wincanton International; EU-KOMM, COMP/M.2632 vom 
11.2.2002, Rz 16, Deutsche Bahn/ECT International/United Depots/JV. 
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Zudem erfolgt eine Unterteilung nach Verkehrsströmen 
(z. B. Hinterlandverkehr bzw. Binnenverkehr und See-
transit).76 

152. Überdies sieht die EU-Kommission bei Umschlags-
leistungen für trockene Massengüter Hinweise auf eine 
weitere Unterteilung in Märkte für landwirtschaftliche 
Güter, Kohle, Metall und andere trockene Massengü-
ter.77 Die genannten Kriterien hat die EU-Kommission 
auch zur Beurteilung von Umschlagsleistungen in Bin-
nenterminals herangezogen, wobei keine nähere Be-
trachtung dieser Märkte erfolgte. Dabei hat die EU-
Kommission auch angemerkt, dass der Markt für Um-
schlagsleistungen auch nach Art der Güter getrennt 
betrachtet werden sollte.78 Schliesslich behandelt die 
EU-Kommission die Frage der Austauschbarkeit von 
bimodalen und trimodalen Umschlagsanlangen. Die EU-
Kommission vertritt zunächst die Ansicht, dass die Beur-
teilung der Frage, inwieweit bi- und trimodale Terminals 
im Wettbewerb miteinander stehen, vor allem von der 
Austauschbarkeit der Verkehrsträger insgesamt ab-
hängt.79 Zudem folgert die EU-Kommission, «[o]bwohl es 
nicht ausreichend Nachweise dafür gibt, ob bi-modale 
Terminals (nur Schiene/Strasse) Teil desselben Marktes 
sind wie tri-modale Terminals, scheinen diese doch be-
trächtlichen Wettbewerbsdruck auf Schiffsterminals im 
Allgemeinen auszuüben, ob sie nun tri- oder bi-modal 
sind (d. h. Schiff und Strasse oder Schiff und Schie-
ne).»80 Die EU-Kommission sieht zudem Hinweise, dass 
bimodale Terminals mit trimodalen Terminals für die 
jeweilige Umschlagsart (Binnenschiff/Strasse bzw. 
Schiene/Strasse bzw. Binnenschiff/Schiene) im Wettbe-
werb stehen. Bei der engen Marktabgrenzung wurden 
Märkte für den Umschlag Binnenschiff/Schiene und den 
Umschlag Binnenschiff/Strasse abgegrenzt, wobei auf 
die Umschlagsart Schiene/Strasse verzichtet werden 
konnte.81 

153. Somit sind für das vorliegende Zusammenschluss-
vorhaben bei Umschlagsleistungen verschiedene Märkte 
nach den folgenden Merkmalen abzugrenzen: 

- Art der umzuschlagenden Güter (z. B. Bulkgüter wie 
Flüssigkeiten oder unverpackte Waren) und Trans-
porteinheiten (Container, Wechselbehälter und Sat-
telauflieger), wobei allenfalls eine Unterteilung in 
mehrere verschiedene Güterarten (z. B. trockene 
Massengüter, flüssige Massengüter, Gefahrengüter, 
oder palettisierte Güter) möglich ist; 

- Umschlagsart (Schiene/Schiene, Schiene/Strasse, 
Schiff/Schiene, Schiff/Strasse etc.); 

- Verkehrsströme Binnenverkehr, Import-
/Exportverkehr und Transitverkehr. 

154. Zudem weist die Meldung darauf hin, dass beim 
Strassentransport der Auf- und Ablad sowie etwaiger 
Umschlag der Güter Teil der Transportleistung sei. Dies 
gelte auch für den Umschlag Schiene/Strasse beim dua-
len Transport. Es sei jeweils der Frachtführer, der diese 
Dienstleistungen als Teil des Transports erbringe. Der 
Umschlag erfolge typischerweise an einem seiner 
Standorte. Planzer und Jäger würden solche Um-
schlagsleistungen auch nicht als eigenständige, vom 
Transport losgelöste Dienstleistungen anbieten. Es sei-
en auch keine anderen Unternehmen bekannt, die iso-

lierte Umschlagsdienstleistungen (ausserhalb des KV) 
anbieten würden. 

155. Im Schienentransport sei es in aller Regel der Kun-
de selbst, der den Auf‐ oder Ablad vornehme. Die 
Dienstleistung von SBB Cargo im EWLV und im Bereich 
Ganzzüge beschränke sich typischerweise darauf, die 
Güterwagen zum Kunden zu transportieren und nach 
dem Auf‐ oder Ablad wieder abzutransportieren. Würden 
die Güter von der Schiene auf die Strasse (oder umge-
kehrt) umgeladen, erfolge dies in den Anlagen der 
Strassentransporteure. Entsprechend biete SBB Cargo 
keine Umschlagsleistungen ausserhalb des KV an. In 
gewissen Fällen stelle SBB Cargo den Kunden an den 
öffentlichen Bahnanlagen eine Rampe, einen Kran (mit 
oder ohne unterstützendes Personal) oder einen Hub-
traktor zur Verfügung, den der Kunde für den Umschlag 
nutzen könne. Dieses Angebot werde heute aber kaum 
noch genutzt.82 

156. Anhand dieser Angaben zu Umschlagsleistungen 
für Güter bei Strassen- und Schienentransport kann in 
diesem Zusammenschlussvorhaben auf eine eigenstän-
dige Marktabgrenzung für Güter verzichtet werden, al-
lerdings kann in anderen Fällen sehr wohl eine Abgren-
zung von verschiedenen relevanten Märkten für Um-
schlagsleistungen für Güter vorgenommen werden (vgl. 
Rz 135). 

B.4.2.3.2. Räumlich relevante Märkte 
157. In räumlicher Hinsicht ging die WEKO beim Zu-
sammenschlussvorhaben SBB/Hupac/Rethmann/GBN 
von einem regionalen Markt aus und berücksichtigte alle 
relevanten Umschlagsanlagen innerhalb eines Radius 
von maximal 100 km für die massgeblichen Verkehrs-
ströme, in denen die Umschlagsanlage Gateway Basel 
Nord (nachfolgend: GBN) künftig Umschlagsleistungen 
erbringen wird.  

158. Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass die Beurteilung 
des Zusammenschlussvorhabens SBB/Hupac/Reth-
mann/GBN die Realisierung und den geplanten Betrieb 
der Umschlagsanlage Gateway Basel Nord (nachfol-
gend: GBN) zum Gegenstand hatte. Für GBN ist das 
Angebot von Umschlagsleistungen im Import-/Export-
verkehr sowie im Transitverkehr geplant; keine Um-
schlagsleistungen im Binnenverkehr. Somit erfolgte die  
 
76 Vgl. EU-KOMM, COMP/M.6396 vom 22.12.2011, Rz 37, Rhen-
us/Wincanton International; EU-KOMM, COMP/M.3576 vom 
22.12.2004, Rz 15, ECT/PONL/EUROMAX; EU-KOMM, 
COMP/M.5066 vom 5.6.2008, Rz 10 ff., EUROGATE/APMM; EU-
KOMM, COMP/M.3884 vom 14.10.2005, Rz 11 ff., ADM Po-
land/Cefetra/BTZ; EU-KOMM, COMP/JV.55 vom 3.7.2001, Rz 24 ff., 
Hutchison/RCPM/ECT; vgl. auch RPW 2020/2, 681 Rz 215, 
SBB/Hupac/Rethmann/GBN. 
77 Vgl. EU-KOMM, COMP/M.3884 vom 14.10.2005, Rz 11, ADM Po-
land/Cefetra/BTZ. 
78 Vgl. EU-KOMM, COMP/M.6396 vom 22.12.2011, Rz 37 und 40, 
Rhenus/Wincanton International; vgl. auch RPW 2020/2, 681 Rz 215, 
SBB/Hupac/Rethmann/GBN. 
79 Vgl. EU-KOMM, COMP/M.2632 vom 11.2.2002, Rz 15, Deutsche 
Bahn/ECT International/United Depots/JV. 
80 Vgl. EU-KOMM, COMP/M.6396 vom 22.12.2011, Rz 75, Rhen-
us/Wincanton International. 
81 Vgl. EU-KOMM, COMP/M.2632 vom 11.2.2002, Rz 15 und 25 f., 
Deutsche Bahn/ECT International/United Depots/JV. 
82 SBB Cargo erzielte mit dieser Dienstleistung im Jahr 2018 einen 
Umsatz von weniger als 50 000.- Franken. 
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räumliche Marktabgrenzung in Hinblick auf Umschlags-
leistungen im Import-/Exportverkehr und im Transitver-
kehr. Dies führte mit Blick auf die geplante Anlage GBN 
zu einer Berücksichtigung von Umschlagsanlagen inner-
halb eines Radius von maximal 100 km. Deshalb wurden 
aufgrund des Standorts und der relevanten Verkehrs-
ströme für die künftige Umschlagsanlage GBN Um-
schlagsleistungen im Import/-Exportverkehr vom bzw.  
ins Rheineinzugsgebiet sowie im alpenquerenden Tran-
sitverkehr näher betrachtet.83 Weiter ist darauf hinzuwei-
sen, dass sich GBN in Bezug auf Grösse der Anlage, 
Layout (Gateway-Funktion84, schienenseitige Anbindung 
etc.) und weitere Faktoren substanziell von bestehenden 
Umschlagsanlagen in der Schweiz sowie im grenznahen 
Ausland unterscheidet.85 

159. Weil für GBN keine Umschlagsleistungen im reinen 
Binnenverkehr geplant sind, wurden in dieser Hinsicht 
keine separaten Marktabgrenzungen vorgenommen.86 

160. Zurzeit betreibt SBB Cargo andere Umschlagsan-
lagen als die geplante Anlage GBN (vgl. Tabelle 4). Da-
bei handelt es sich um Umschlagsanlagen, die neben 
den angebotenen Umschlagsleistungen im Import-
/Exportverkehr und Transitverkehr grösstenteils auf den 
Umschlag im Binnenverkehr ausgerichtet sind. Somit 
betreibt SBB Cargo auch regionale Umschlagsanlagen. 
Die Umschlagsanlagen von SBB Cargo unterscheiden 
sich von GBN insbesondere in Bezug auf die Grösse 
und das Layout der Anlagen und indem sie über keine 
Gateway-Funktion verfügen. Teilweise sind es zudem 
rein regionale Umschlagsanlagen, die aufgrund ihrer 
Einrichtung und ihres Standortes für den internationalen 
Verkehr nicht in Frage kommen. 

 

Tabelle 4: Umschlagsanlagen SBB Cargo 

Umschlagsanlagen Kurzbeschreibung Kapazität 
in TEU 

Ausrichtung 
Verkehrsstrom 

GBN (geplant) - Anlage mit Gateway-Funktion 
- Trimodal im Endausbau 
- Ausrichtung auf Umschlag im KV (von 

Containern, Wechselbehälter und Sat-
telauflieger) 

240 000 – 
390 000 

Import-/Exportverkehr 
und Transitverkehr 

Basel Wolf - Bimodale Umschlagsanlage 
- Ablösung durch geplante Anlage GBN 

[50 000 – 
60 000] Import-/Exportverkehr 

Dietikon87, Gossau, Oen-
singen, Renens, Sion, 
Lugano, Cadenazzo, St. 
Triphon 

Kleinere Umschlagsanlagen zur Feinver-
teilung […] Binnenverkehr 

 

161. Mit Blick auf die Vorgehensweise der EU-
Kommission ist feststellbar, dass diese bei Umschlags-
anlagen für die räumliche Marktabgrenzung einen Radi-
us von 50 km als Grundlage nimmt. Zudem ist gemäss 
EU-Kommission aufgrund der steigenden Kosten im 
Zusammenhang mit dem zusätzlichen LKW-Transport 
die Entfernung, innerhalb welcher ein bestehendes Ter-
minal als wirtschaftlich tragfähiger Ersatz betrachtet 
wird, beschränkt. Daher steigt der Wettbewerbsdruck, 
welchen ein alternatives Terminal auf ein bestimmtes 
Terminal ausübt, je geringer die Distanz zwischen den 
beiden Terminals ist.88 Aufgrund von überlappenden 
Substitutionsbeziehungen mit weiteren Umschlagsanla-
gen kann dieser Radius fallabhängig grösser ausfallen, 
wobei weitere Faktoren zu beachten sind (z. B. Lage mit 
Anbindung an Wasserstrasse mit regelmässigem Con-
tainer-Verkehr).89 

162. Im Gegensatz zur geplanten Anlage GBN verfügt 
die auf den Import-/Exportverkehr ausgerichtete Um-
schlagsanlage Basel Wolf über keine Gateway-Funktion. 
Zudem ist die Anlage Basel Wolf bimodal und ohne An-
schluss an eine Wasserstrasse bzw. den Rhein. Zwar 
werde die Anlage Basel Wolf künftig durch die Anlage 
GBN ersetzt. Allerdings erfolgt die geplante Inbetrieb-
nahme von GBN als bimodale Anlage Ende Jahr 2022 
und als trimodale Anlage Strasse-Schiene-Wasser im 
Rahmen der Aufbauphase 2.0 im Jahr 2024.90 Gemäss  

 
 
83 Vgl. RPW 2020/2, 693 Rz 302, SBB/Hupac/Rethmann/GBN. 
84 Bei Umschlagsanlagen mit Gateway-Funktion handelt es sich um 
eine Anlage, die als Drehscheibe dient und die Verteilung der ankom-
menden Sendungen an dezentrale regionale Umschlagsanlagen er-
möglicht (vgl. RPW 2020/2, 676 Rz 176, SBB/Hupac/Rethmann/GBN). 
Laut Grossterminalstudie empfangen Umschlagsanlagen mit Gateway-
Funktion komplette Züge aus dem Ausland und sind erstes Glied in der 
Kette der Weiterverteilung der Sendungen in die Schweiz; analoges gilt 
für den umgekehrten Weg des Versandes in das Ausland. Sogenannte 
Gateways verteilen die Sendungen auf die dezentralen Terminals, die 
damit zu Feinverteilern werden (vgl. Bundesamt für Verkehr, BAV, 
2012: Grossterminalstudie, Beurteilung der Terminalprojekte Gateway 
Limmattal und Basel-Nord, S. 20 und 28, nachfolgend: Grossterminal-
studie). 
85 Vgl. RPW 2020/2, 705 f. Rz 387, 715 ff. Rz 432 ff. und 725 ff. Rz 484 
ff., SBB/Hupac/Rethmann/GBN. 
86 Vgl. RPW 2020/2, 703 f. Rz 379 f., SBB/Hupac/Rethmann/GBN. 
87 Gemäss Meldung ist die Umschlagsanlage in Dietikon überwiegend 
auf den kombinierten Binnenverkehr ausgerichtet. Obwohl die Anlage 
Dietikon für den Import‐/Exportverkehr ungeeignet sei, erfolge aus 
Mangel an Alternativen Umschlagsleistungen im Import‐/Exportverkehr 
darüber. Nach der Inbetriebnahme von GBN würden in Dietikon vo-
raussichtlich keine Import‐/Exportverkehre mehr umschlagen werden. 
88 Vgl. EU-KOMM, COMP/M.6396 vom 22.12.2011, Rz 45 und 76, 
Rhenus/Wincanton International; EU-KOMM, COMP/M.2632 vom 
11.2.2002, Rz 20, Deutsche Bahn/ECT International/United Depots/JV. 
89 Vgl. EU-KOMM, COMP/M.6425 vom 22.12.2011, Rz 26, Imperial 
Mobility/Lehnkering; EU-KOMM, COMP/M.2632 vom 11.2.2002, Rz 20 
ff., Deutsche Bahn/ECT International/United Depots/JV. 
90 Vgl. GBN – Realisierung <https://www.gateway-baselnord.com/ 
planung-realisierung/> (5.11.2019). 
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Meldung wird sich der Zeitplan aufgrund verschiedener 
Verzögerungen nach hinten verschieben: GBN werde 
als trimodale Anlage frühestens im Jahr […] in Betrieb 
gehen. Vor dem Hintergrund dieses Zeithorizonts und 
der Funktionsmöglichkeiten der Anlage Basel Wolf stellt 
sich die Frage, ob ein Radius von 100 km zur räumli-
chen Marktabgrenzung überhaupt gerechtfertigt ist und 
ob vielmehr ein Radius von 50 km zugrunde zu legen ist. 

163. Zudem hat die Marktbefragung bei SBB/Hupac/ 
Rethmann/GBN ergeben, dass das Einzugsgebiet für 
regionale Umschlagsanlagen mit Ausrichtung auf den 
Binnenverkehr bedeutend kleiner und ein Radius von 
100 km entsprechend zu gross ist. Die Marktbefragung 
ergab, dass 81 % der Unternehmen, die Angaben zum 
Einzugsgebiet einer Umschlagsanlage im Binnenverkehr 
gemacht haben, von einem Radius von 30 km oder we-
niger ausgehen. Laut 44 % der Unternehmen beträgt der 
Radius des Einzugsgebiet 25 km oder weniger.91 Die 
kleineren Anlagen von SBB Cargo dienen dem Um-
schlag bei Transporten im Binnenverkehr. Daraus folgt 
für diese Anlagen ein regionales Einzugsgebiet. Für die 
räumliche Marktabgrenzung bei regionalen Umschlags-
anlagen ist von einem Radius von 25 bis 30 km auszu-
gehen.  

164. Für regionale Umschlagsanlagen im reinen Binnen-
verkehr geht die Meldung von einem Radius von 25 km 
aus.  

I. Stellungnahme der Parteien bzgl. räumliche Markt-
abgrenzung für Umschlagsleistungen im Binnenver-
kehr 

165. Im Rahmen der Stellungnahme zur vorläufigen 
Beurteilung wird nun vorgebracht, dass der in der Mel-
dung angegebene Radius von 25 km falsch sei und 
stattdessen von einem räumlichen Einzugsgebiet einer 
Umschlagsanlage von ca. 35 km auszugehen sei. Zu-
dem stelle eine Marktabgrenzung anhand eines festen 
Radius eine starke Vereinfachung dar, die der wirtschaft-
lichen Realität nicht gerecht werde. Aus Sicht der Spedi-
teure und der verladenden Wirtschaft sei nicht die Dis-
tanz, sondern seien die Kosten zur Umschlagsanlage 
das entscheidende Kriterium, wofür die Transportzeit 
eine relativ gute Näherung sei. Die Distanz zur Um-
schlagsanlage sei nur ein Parameter von vielen, der die 
Transportzeit bestimme. Zusätzlich hänge die Trans-
portzeit massgeblich von der Topographie, der Qualität 
der Strassen, Auslastung/Stauanfälligkeit der Strassen, 
Verlauf der Verkehrsachsen, Geschwindigkeitsbegren-
zungen etc. ab. Anhand eines Vergleichs der Transport-
zeiten von Gossau nach Frauenfeld und von Gossau 
nach Staad wird vorgebracht, dass eine resultierende 
Fahrzeitdifferenz von 7 Minuten bzw. 10 Minuten in 
Stosszeiten offensichtlich nicht entscheidend sein könne 
und dazu führe, dass die grosse und moderne Um-
schlagsanlage der Post kurzerhand als inexistent einge-
stuft werde. Weiter wird anhand des Beispiels von in der 
Region Wil ansässigen Unternehmen – zu dem die Um-
schlagsanlagen Gossau und Frauenfeld innerhalb eines 
Radius von 25 km und die von Staad ausserhalb liegen 
– geltend gemacht, dass diesen Unternehmen in Frau-
enfeld offensichtlich eine Alternative (Post) zur Verfü-
gung stehen würde und die Umschlagsanlage von Galli-
ker – gemäss der vorläufigen Beurteilung der WEKO – 

für diese Verlader nicht erreichbar sei. Die vorläufige 
Beurteilung der WEKO suggeriere, dass diese Unter-
nehmen keine Alternativen hätten. Dies sei offensichtlich 
nicht der Fall.  

166. Zusätzlich würden bei einer reinen Radius-
Betrachtung weitere wichtige Faktoren wie die Lage und 
die Effizienz der Umschlagsanlagen ausgeblendet. Aus 
Effizienz-, Kosten- und Zeitgründen strebe der Spediteur 
immer Transportketten an, bei denen jeder Transport-
schritt in «Flussrichtung» zum Ziel und nie gegen die 
«Flussrichtung» erfolge. Daher wähle er nach Möglich-
keit eine Umschlagsanlage, die auf der direkten Strecke 
zwischen Ausgangspunkt und Ziel liege. Daneben wür-
den vor allem die Qualität und die Effizienz der Um-
schlagsanlage eine Rolle spielen. Der Vorteil eines kur-
zen Vor-/Nachlaufs könne durch die Ineffizienz einer 
Umschlagsanlage zunichtegemacht werden. Umgekehrt 
gelte, dass es sich lohnen könne, einen weiteren Vor-
/Nachlauf in Kauf zu nehmen, um eine effizientere Um-
schlagsanlage zu nutzen. Für die Qualität und Effizienz 
einer Umschlagsanlage seien die Faktoren Öffnungszei-
ten, Auslastung, Wartezeiten, Dimension, strassenseiti-
ge Anbindung, Einschränkungen bei der schienenseiti-
gen Erschliessung, Häufigkeit der schienenseitigen Be-
dienung, Leistungsfähigkeit des Krans/Reachstackers 
und Abstellfläche ausschlaggebend. Die Qualität und 
Effizienz einer Umschlagsanlage sei für die räumliche 
Marktabgrenzung im vorliegenden Fall von Bedeutung: 
Während es sich bei der Umschlagsanlage der Post in 
Frauenfeld um eine grosszügige und moderne Um-
schlagsanlage handle, sei die Umschlagsanlage von 
Galliker ein kleines Werksterminal, das nicht nur schie-
nenseitig schlecht erschlossen sei, sondern aufgrund 
der Dimensionierung und Ausrichtung auf die Bedürfnis-
se von Galliker von Dritten nur schlecht genutzt werden 
könne.  

167. Die Stellungnahme zur vorläufigen Beurteilung hält 
stattdessen einen Radius von ca. 35 km für angemes-
sen. Gemäss Parteien würden folgende Fakten für einen 
Radius klar grösser als 25 km sprechen: 

- Gemäss einer Studie von Ecoplan im Auftrag des 
BAV (nachfolgend: Studie Evaluation LSVA-
Rückerstattung), betrage die durchschnittliche Vor‐ 
oder Nachlaufdistanz auf der Strasse im Binnen‐KV 
30 km. Und erst ab einer Distanz von über 50 km ge-
he man davon aus, dass sich der Transport im KV 
nicht mehr lohne.92 

- Der ergänzende Bericht zum Gütertransport-Konzept 
(nachfolgend: ergänzender Bericht) des Bundesrats 
gehe bereits für den einfachen Freiverlad von einem 
Einzugsgebiet von 30 km aus. Das Einzugsgebiet ei-
ner modernen Umschlagsanlage müsse damit klar 
grösser sein.93 

 
91 Vgl. RPW 2020/2, 696 f. Rz 317 ff. und 697 ff. Rz 326 ff., 
SBB/Hupac/Rethmann/GBN. 
92 Vgl. Ecoplan, Evaluation der LSVA‐Rückerstattung und der Be-
triebsabgeltung als Förderinstrumente im unbegleiteten kombinierten 
Verkehr, Schlussbericht vom 26. Oktober 2012, 37, 
<https://www.ub.unibas.ch/digi/a125/sachdok/2013/BAU_1_6165950.p
df> (21.2.2020). 
93 Vgl. ergänzender Bericht zum Konzept für den Gütertransport auf 
der Schiene, 20. Dezember 2017, S. 13. 
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- Aufgrund von persönlichen Kontakten und Beschrif-
tungen der Transportbehälter sei bekannt, dass Vor- 
und Nachläufe ab TERCO regelmässig bis nach […] 
hinein erfolgen würden. Das Einzugsgebiet der Um-
schlagsanlage TERCO umfasse somit die gesamte 
Westschweiz und damit einen Radius von über […] 
km. Für die Binnen-Umschlagsanlagen von SBB 
Cargo sei von vergleichbaren Einzugsgebieten aus-
zugehen. So werde z. B. in der Umschlagsanlage 
Gossau KV der Migros für die gesamte Ostschweiz 
umgeschlagen. 

168. Weiter macht die Stellungnahme zur vorläufigen 
Beurteilung geltend, dass die sehr schematische räumli-
che Marktabgrenzung mit einem starren Radius nicht per 
se auf Fälle kollektiver Marktbeherrschung angewendet 
werden könne. Stehe zur Diskussion, ob mehrere Um-
schlagsanlagen kollektiv marktbeherrschend seien, so 
müsse für jede der Umschlagsanlagen ermittelt werden, 
ob sie nicht durch einen Dritten diszipliniert werde. Dies 
wird anhand eines grafischen Beispiels mit den Um-
schlagsanlagen A, B (kollektiv marktbeherrschend) und 
C dargestellt: die Umschlagsanlage C eines dritten Un-
ternehmens befinde sich ausserhalb des Radius von 
Umschlagsanlage A, jedoch innerhalb des Radius von 
Umschlagsanlage B. Ziehe man in diesem Falle einen 
Radius lediglich um A, so ignoriere man C, obwohl C 
gegenüber B offensichtlich für Wettbewerb sorge. Die 
Vorgehensweise (der vorläufigen Beurteilung) führe zu 
einem vollkommen anderen Ergebnis, wenn man den 
Zirkel bei der anderen angeblich kollektiv marktbeherr-
schenden Umschlagsanlage einstecke. Die Marktein-
schätzung hänge somit von der Zufälligkeit ab, bei wel-
cher der beiden Anlagen der Zirkel eingesteckt werde. 
Einen Grund, dass dies ausschliesslich bei den Anlagen 
von SBB Cargo erfolge, gebe es nicht; und ein solcher 
werde in der vorläufigen Beurteilung auch nicht genannt. 
Gemäss Stellungnahme zur vorläufigen Beurteilung 
betreffend richtige räumliche Marktabgrenzung müsse 
zwingend auch der Standort von B einbezogen werden 
um falsche Ergebnisse zu vermeiden. Kollektive Markt-
beherrschung könne somit nur stabil sein, wenn weder A 
noch B einem Dritten ausgesetzt seien. Dies wäre nur 
dann der Fall, wenn im Radius um beide Standorte kein 
Konkurrent zu finden wäre.  

169. Im Begleitschreiben zum Gutachten I bringen die 
Parteien vor, dass die von der WEKO in der vorläufigen 
Beurteilung vorgenommene räumliche Marktabgrenzung 
mit einem starren Radius nach Auffassung des Gutach-
ters untauglich sei, da sie die wirtschaftliche Realität der 
Logistikbranche missachte. Gemäss Gutachten seien 
die effektiven Transportzeiten und damit die Transport-
kosten abhängig von verschiedenen Faktoren. Deshalb 
sei zur Bewertung der Wettbewerbssituation zweier Um-
schlagsanlagen von isochronen Räumen auszugehen 
und nicht von einem starren Radius um einen Standort. 
Aufgrund des Wettbewerbs der Transportketten sei von 
einem breiten Wettbewerbsumfeld auszugehen und 
könne es nicht auf einen Umkreis von 25 km begrenzt 
werden. Wenn man zur Vereinfachung einen Radius 
anwende, dann sei ein Radius von 25 km nach Auffas-
sung des Gutachters definitiv zu klein. 

170. Gutachten II wiederholt die Vorbringen der Partei-
en, dass ein Radius von 25 km deutlich zu klein erschei-

ne und ein Radius von 40 km für Umschlagsleistungen 
im KV im Binnenverkehr als sachgerecht erscheine. Dies 
wird mit der Ausgestaltung der pauschalen Rückerstat-
tung der Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe 
(nachfolgend: LSVA) begründet. Demnach sei es das 
erklärte Ziel der Rückerstattung gewesen, Fahrten im 
Vor- und Nachlauf des KV in einem Umkreis von 40 km 
von der LSVA zu befreien. Zudem müsse für die Beurtei-
lung einer potenziellen kollektiven Marktbeherrschung 
das Gebiet des hypothetischen Monopolisten aber min-
destens das Einzugsgebiet aller betroffenen Um-
schlagsanlagen einschliessen. 

171. Zu diesen Vorbringen ist nochmals zu erwähnen, 
dass die WEKO im Bereich Umschlagsleistungen pra-
xisgemäss bei der räumlichen Marktabgrenzung einen 
Radius zugrunde legt bzw. nur Umschlagsanlagen in-
nerhalb eines bestimmten Radius berücksichtigt; wobei 
durchaus andere Faktoren die Grösse des Radius beein-
flussen können (vgl. Rz 158). Dies ist übereinstimmend 
mit der Praxis der EU-Kommission, die auch einen Ra-
dius bzw. einen Range bei trimodalen Umschlagsanla-
gen als Grundlage nimmt (vgl. Rz 161). Es gibt keinen 
ersichtlichen Grund bei Umschlagsleistungen im Bin-
nenverkehr von dieser Vorgehensweise abzuweichen. 

172. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die vorge-
brachten überlappenden räumlichen Märkte die Frage 
von Substitutionsketten betreffen. Bei Substitutionsket-
ten können sich räumliche Liefergebiete erheblich über-
schneiden, so dass auf die Preisbildung ein Kettensub-
stitutionseffekt einwirkt, aufgrund dessen ein breiterer 
räumlicher Markt entstehen kann. In der Praxis muss 
das Konzept der Kettensubstitution jedoch durch empiri-
sche Nachweise erhärtet werden, z. B. im Hinblick auf 
Preisinterdependenz zwischen Randbereichen der Sub-
stitutionsketten; nur so kann im Einzelfall der relevante 
Markt ausgeweitet werden. Das Preisniveau an beiden 
Enden der Kette müsste ebenfalls in etwa gleich hoch 
sein.94 So ist es nach Ansicht der EU-Kommission unge-
nügend, eine angebliche Substitutionskette rein visuell 
darzustellen, ohne die Dynamik spezifisch zu erklären.95 

173. Im vorliegenden Fall bringt die Stellungnahme zur 
vorläufigen Beurteilung vor, es seien wegen Substituti-
onsketten zusätzlich die Umschlagsanlage der schwei-
zerischen Post in Frauenfeld und die Anlage von 
Railcare in Schafisheim zu berücksichtigen. Diese bei-
den Anlagen liegen jeweils ausserhalb des räumlich 
relevanten Marktes (Radius von 30 km). Die Gebühren 
für den Umschlag in diesen beiden Anlagen sind in Ta-
belle 5 neben den Umschlagsgebühren von SBB Cargo 
und Galliker aufgeführt. Es ist ersichtlich, dass die Ge-
bühren der schweizerischen Post und von Railcare um 
mehr als 10 % über den Gebühren von SBB Cargo lie-
gen (Basis Gebühren SBB Cargo). Für Sattelauflieger 
sind die Gebühren gleich hoch oder betragen weniger 
als 5 %. 

 
 
94 Vgl. Bekanntmachung der Kommission über die Definition des rele-
vanten Marktes im Sinne des Wettbewerbsrechts der Gemeinschaft, 
ABl. C 372 vom 9.12.1997 S. 5 ff., Rz 57 f. (im Folgenden: EU-
Abgrenzungsbekanntmachung). 
95 Vgl. EU-KOMM, COMP/M.6905 vom 8.5.2014, Rz 338, 
Ineos/Solvay/JV. 
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Tabelle 5: Umschlagsgebühren KV-Binnenverkehr 

 SBB Cargo96 Galliker97 Schweizerische 
Post (Frauen-
feld)98 

Railcare (Scha-
fisheim)99 

Wechselbehälter, Container 45.- 55.- 52.- 50.- 

Sattelauflieger (Trailer) 50.- 55.- 52.- 50.- 
 

174. Somit können für Wechselbehälter und Container 
die Umschlaggebühren von Anlagen ausserhalb eines 
Umkreises von 30 km als höher qualifiziert werden. Es 
kann nicht auf Preisniveaus geschlossen werden, die in 
etwa gleich hoch sind. Demgegenüber können die Um-
schlaggebühren für Sattelauflieger als in etwa gleich 
hoch bezeichnet werden. Zudem ist zu den Umschlag-
gebühren von SBB Cargo darauf hinzuweisen, dass die 
Parteien selber vorbringen, SBB Cargo verrechne in 
allen Umschlagsanlagen in der Schweiz die gleichen 
Preise (vgl. Rz 326). Eine regionale Preisdifferenzierung 
sei für SBB Cargo ausgeschlossen. Auch dieser Um-
stand lässt Hinweise auf die Anwendung von Substituti-
onsketten vermissen. In diesem Zusammenhang ist 
schliesslich zu erwähnen, dass die Parteien die Anwen-
dung von Substitutionsketten erst mit der Stellungnahme 
zur vorläufigen Beurteilung vorbringen: Daher stellt sich 
im Rahmen der Würdigung des Vorbringens auch die 
Frage, ob die Parteien die Frage der Substitutionsketten 
erst sehr spät im Verfahren vorbringen, um die Situation 
unverfänglicher und kartellrechtlich unbedenklich darzu-
stellen. Zusammen bilden vorangehende Ausführungen 
zu wenig Anhaltspunkte für eine Anwendung von Substi-
tutionsketten bei der räumlichen Marktabgrenzung. So-
mit ist im vorliegenden Fall an einem Radius zur räumli-
chen Marktabgrenzung festzuhalten; vor allem ist das 
Zusammenschlussvorhaben auch bei dieser engeren 
räumlichen Marktabgrenzung letztlich ohne Bedingun-
gen und Auflagen zuzulassen. 

175. Zum Vorbringen, dass ein Radius von ca. 35 km, 
gemäss Gutachten II sogar 40 km, angemessen sei und 
den vorgebrachten Fakten der Stellungnahme ist auf die 
Gütertransporterhebung des Bundesamts für Statistik zu 
verweisen, welche jährlich Transportleistungen auf der 
Strasse nach zurückgelegten Distanzen und Frachtart 
ausweist. Im Jahr 2018 betrug der Anteil der Transporte 
der Frachtart Grosscontainer und andere grosse Behäl-
ter mit Transportdistanzen von bis zu 25 km 61 % der 
gesamten Transporte. 81 % der Transporte der Frachtart 
Grosscontainer und andere grosse Behälter legen eine 
Distanz von maximal 50 km zurück. Bei den genannten 
Anteilen ist zu berücksichtigen, dass in dieser Frachtart 
neben Transporten des Vor- und Nachlaufs im Binnen-
KV auch reine Strassentransporte enthalten sind und 
davon auszugehen ist, dass beim reinen Strassentrans-
port im Mittel längere Distanzen zurückgelegt werden. 
Dies gilt gleichermassen für Transporte des Vor- und 
Nachlaufs im Import-/Exportverkehr. Demnach handelt 
es sich bei den Anteilen der Transportdistanzen im Bin-
nen-KV von 61 % bzw. 81 % um eine konservative Ein-
schätzung.100 Die in der Stellungnahme zur vorläufigen 
Beurteilung und im Gutachten II erwähnte Studie über 
die Evaluation der LSVA-Rückerstattung hat die Trans-
portdistanzen im Vor- und Nachlauf spezifisch für den 

KV in der Schweiz erhoben. Demnach betrage die 
durchschnittliche Vor- oder Nachlaufdistanz auf der 
Strasse im Binnenverkehr rund 30 km. Die in den Inter-
views der Erhebung von 2012 genannten Bandbreiten 
würden von 1 km bis 50 km reichen. Im Import-
/Exportverkehr seien die zurückgelegten Distanzen im 
Vor- und Nachlauf tendenziell grösser als im Binnenver-
kehr und würden sich auf 20 bis 100 km belaufen. Zu-
dem zeigen die Kostenvergleiche der Studie, dass im 
Nahverkehr rund die Hälfte der gesamten Kosten auf 
den Vor- und Nachlauf entfallen und die Gesamtkosten 
stark ansteigen bei längeren zurückgelegten Distanzen 
auf der Strasse. Weiter heisst es im Fazit, dass sich die 
zurückgelegten Distanzen [auf der Strasse] im Binnen-
verkehr in den letzten Jahren tendenziell eher verringert 
hätten, weil die Schiene attraktiver geworden sei.101 Es 
ist demnach anzunehmen, dass sich die Distanzen seit 
2012 noch weiter verringert haben. 

176. Weiter ist zu berücksichtigen, dass es sich bei den 
Angaben der Gütertransportstatistik des BFS und der 
Studie von Ecoplan um tatsächlich gefahrene Transport-
distanzen handelt und nicht um die Luftlinie zwischen 
Ausgangspunkt und Ziel. Bereits der Vergleich der 
Transportzeiten und Distanzen mit Google Maps aus der 
Stellungnahme zur vorläufigen Beurteilung zeigt, dass 
die tatsächlichen Transportdistanzen grösser sind als die 
Luftlinie. Daraus folgt, dass ein Marktabgrenzungsradius 
entsprechend kleiner ausfallen muss als die zurückge-
legten Transportdistanzen. 

177. Der nach Ansicht von Gutachten II sachgerechte 
Radius von 40 km wird mit dem Ziel der pauschalen 
Rückerstattung, Fahrten im Vor- und Nachlauf des KV in 
einem Umkreis von 40 km von der LSVA zu befreien, 
begründet (vgl. Rz 170). Hierzu ist vorab auf den exak-
ten Wortlaut der Botschaft des Bundesrats hinzuweisen, 
wonach die Variante einer «Pauschalbefreiung im Um-
fang einer pauschal festgelegten Distanz (z. B. 40 km)» 
 

 

 
96 Vgl. <https://www.sbbcargo.com/content/dam/internet/cargo/all/kun 
dencenter/dokumente/2020/Preise_Konditionen_SBBCargoAG_2020.p 
df.sbbdownload.pdf> (15.4.2020). 
97 Vgl. <https://www.galliker.com/media/DD8C8168-E36B-2E3C-B4A0 
E30C3D38BA32/Publikationsstandard_Altishofen.pdf?uuid=001BD182
-B39A-C20A-D92D2D515241DD90> (15.4.2020). 
98 Vgl. <https://www.post.ch/de/geschaeftsloesungen/stueckgut-und-
transport/kombiverkehr> (15.4.2020). 
99 Vgl. <https://www.railcare.ch/de/strecken_standorte/> (15.4.2020). 
100 Vgl. BFS, Gütertransporterhebung 2018 – Transporgut nach 
Frachtart und Distanzklasse, inländische schwere Fahrzeuge (BFS-
Nummer: su-d-11.05-GTS18-B23), <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/ 
home/statistiken/mobilitaetverkehr/gueterverkehr.assetdetail.10607281 
.html> (21.2.2020). 
101 Vgl. Studie Evaluation LSVA-Rückerstattung (Fn 92), S. 37 und 39. 



 2020/4b 1939 
 

 
 

im Vordergrund stehe, der Bundesrat die genaue Aus-
gestaltung dieser Massnahme in Zusammenarbeit mit 
den direkt betroffenen Instanzen regeln werde.102 Dann 
ist zum angeblich sachgerechten Radius anzubringen, 
dass bei der LSVA-Rückerstattung nicht zwischen KV im 
Binnen- und im Import-/Exportverkehr unterschieden 
wird. Die zurückgelegten Distanzen im Vor- und Nach-
lauf im Binnenverkehr sind allerdings tendenziell kleiner 
als im Import- und Exportverkehr. Wie bereits erwähnt, 
entsprechen die tatsächlich zurückgelegten mittleren 
Distanzen im Vor- und Nachlauf auf der Strasse im Bin-
nenverkehr rund 30 km und sind damit deutlich geringer 
als die vom Bundesrat pauschal festgelegte Distanz von 
z. B. 40 km. Die Folgerung, dass aufgrund der Ausge-
staltung der LSVA-Rückerstattung ein Radius von 40 km 
sachgerecht sei, ist zudem unpassend, da Gutachten II 
aus der Fahrdistanz direkt auf den Radius schliesst. Aus 
diesen Gründen ist es vorliegend nicht sinnvoll, die Aus-
gestaltung der LSVA-Rückerstattung als Referenz für die 
Grösse des Radius für Umschlagsleistungen von Con-
tainern, Wechselbehältern und Sattelaufliegern im Bin-
nenverkehr heranzuziehen. 

178. Betreffend das Einzugsgebiet von Freiverladen ist 
zu präzisieren, dass, laut ergänzendem Bericht, Freiver-
lade ein Einzugsgebiet von «bis zu 30 km» hätten, wobei 
der Radius stark von der Topographie aber auch von der 
Güterart abhänge. Weiter heisst es im ergänzenden 
Bericht, dass in Freiverladen heute hauptsächlich Güter 
der Land- und Forstwirtschaft wie Zuckerrüben oder 
Stammholz, der Baustoffindustrie (insb. Zement), Abfall 
oder auch Altkleider umgeschlagen würden. Der Ver-
gleich mit dem Einzugsgebiet einer Umschlagsanlage im 
Binnenverkehr ist demnach nicht passend und die Fol-
gerung – dass deshalb das Einzugsgebiet einer moder-
nen Umschlagsanlage damit klar grösser sein müsse – 
reine Spekulation. Und wenn dieser Vergleich passend 
wäre, so späche dies wenn schon für einen Radius von 
höchstens 30 km.  

179. Auch die genannten Beispiele, dass einzelne Vor- 
und Nachläufe ab TERCO über den Radius der räumli-
chen Marktabgrenzung hinausgehen würden bzw. mit 
der Migros ein Kunde der Umschlagsanlage in Gossau 
KV für die gesamte Ostschweiz umschlage, lassen die 
Folgerung nicht zu, dass deshalb der Radius klar grös-
ser als 25 km sein muss. Vielmehr stellt sich die Frage, 
innerhalb von welchem Radius eine andere Umschlags-
anlage für den Kunden in Frage kommt. In diesem Sinne 
hat die Marktbefragung beim kürzlich beurteilten Zu-
sammenschlussvorhaben SBB/Hupac/Rethmann/GBN 
ergeben, dass der in der Stellungnahme zur vorläufigen 
Beurteilung vorgebrachte Radius von ca. 35 km für das 
räumliche Einzugsgebiet einer Umschlagsanlage im 
Binnenverkehr zu gross ist und von einem Radius von 
25 bis maximal 30 km auszugehen ist (vgl. Rz 162). Im 
Rahmen der Prüfung des vorliegenden Zusammen-
schlussvorhabens haben sich keine Anhaltspunkte er-
geben, dass von dieser Einschätzung abzuweichen wä-
re.  

180. Zum Vorbringen, dass die Vorgehensweise der 
räumlichen Marktabgrenzung mit einem Radius für Fälle 
kollektiver Marktbeherrschung nicht anwendbar und 
zufällig sei, ist festzuhalten, dass die räumlich relevanten 
Märkte basierend auf den Standorten der Umschlagsan-

lagen der Zusammenschlussparteien, also den Anlagen 
von SBB Cargo, abgegrenzt wurden. Demnach ist der 
Grund offensichtlich und es kann nicht die Rede von 
einer zufälligen Vorgehensweise bei der räumlichen 
Marktabgrenzung im Bereich Umschlagsleistungen im 
Binnenverkehr sein. Zudem ist das Vorbringen, dass für 
die richtige räumliche Marktabgrenzung die Fläche der 
Radien um beide Standorte der kollektiv marktbeherr-
schenden Unternehmen berücksichtigt werden müsste, 
ist aus konzeptioneller Sicht abzulehnen. So hängt die 
Grösse des Gebiets des räumlich relevanten Marktes 
nicht von den vorherrschenden Wettbewerbsverhältnis-
sen ab, sondern sie ergibt sich aus dem Gebiet, in wel-
chem die Marktgegenseite die den sachlichen Markt 
umfassenden Waren oder Leistungen nachfragt oder 
anbietet (vgl. Rz 133). Das Gebiet des räumlich relevan-
ten Marktes kann demnach bei einem Vorliegen von 
kollektiver Marktbeherrschung nicht ein anderes Gebiet 
als bei anderen Konstellationen sein. Und es ergäbe 
sich bei Verwendung der von der Stellungnahme zur 
vorläufigen Beurteilung vorgebrachten Vorgehensweise 
eine Art iterierte räumliche Marktabgrenzung: Zuerst 
erfolgte die räumliche Marktabgrenzung, anhand dieser 
erfolgte die Wettbewerbsanalyse, dann wäre im Falle 
einer kollektiven Marktbeherrschung wieder auf die 
räumliche Marktabgrenzung zurückzugehen, anhand 
dieser neuen Marktabgrenzung erfolgte eine erneute 
Marktanalyse. Unter Umständen wiederholte sich dieser 
Vorgang ein weiteres Mal. Dies würde bedeuten, dass 
die Wettbewerbsanalyse den räumlich relevanten Markt 
mitdefiniert. Wenn schon, dann wären Überlappungen 
zwischen räumlich relevanten Märkten von Anfang an im 
Rahmen der Marktabgrenzung Rechnung zu tragen (vgl. 
Rz 171 ff.). 

II. Zwischenergebnis räumliche Marktabgrenzung für 
Umschlagsleistungen im Binnenverkehr 

181. Aufgrund der Angaben im Rahmen der Marktbefra-
gung beim Zusammenschlussvorhaben SBB/Hupac/ 
Rethmann/GBN und den Angaben zu den Transportdis-
tanzen der Gütertransporterhebung sowie der Studie 
von Ecoplan ist das räumliche Einzugsgebiet einer Um-
schlagsanlage im Binnenverkehr kleiner als der von den 
Parteien vorgebrachte Radius von 35 bzw. 40 km. Es 
bleibt die Frage, ob dem 25 km-Radius der Meldung 
gefolgt werden kann oder stattdessen ein Radius von 30 
km anzunehmen ist. Diese Frage kann vorliegend offen-
gelassen werden, weil das Ergebnis auch bei der enge-
ren räumlichen Marktabgrenzung mit einem Radius von 
25 km gleich ausfällt wie bei einem Radius von 30 km.  

B.4.2.4 Bereich Speditionsleistungen für reine 
Schienentransporte 

B.4.2.4.1. Sachlich relevante Märkte 
182. Im Bereich Speditionsleistungen für Transporte auf 
der Schiene unterscheidet die WEKO grundsätzlich fol-
gende Märkte:103 

 

 
102 Vgl. BBI 1999 98.028 Botschaft zur Genehmigung der sektoralen 
Abkommen zwischen der Schweiz und der EG, S. 6298 f. 
103 Vgl. RPW 2017/3, 478 Rz 98, BLS AG/Transport Ferroviaire Hol-
ding SAS; RPW 2013/4, 678 f. Rz 48, BLS AG/BLS Cargo AG. 
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- Speditionsleistungen für Transporte auf der Schiene 
im Binnenverkehr, 

- Speditionsleistungen für Transporte auf der Schiene 
im Import-/Exportverkehr, 

- Speditionsleistungen für Transporte auf der Schiene 
im Transitverkehr. 

183. Die Mehrheit der befragten Unternehmen gibt an, 
dass Unterschiede zwischen Speditionsleistungen für 
Transporte auf der Schiene, für Transporte auf der 
Strasse sowie für Transporte auf der Strasse und Schie-
ne bestehen. Als Unterschiede und Gründe werden die 
unterschiedlichen Rahmenbedingungen bzw. geltenden 
Regelungen wie die LSVA, das Nacht- und Sonntags-
fahrverbot auf der Strasse, der Nachtsprung auf der 
Bahn, die Rolle von Verbundunternehmen mit eigenem 
Netzwerk oder ökologische Aspekte genannt. Einzelne 
Unternehmen geben zwar an, dass Unterschiede beste-
hen, vertreten allerdings die Auffassung, dass es sich 
dabei nicht um eigene sachliche Märkte handelt. Ge-
mäss einigen Unternehmen bestehen wiederum keine 
Unterschiede. 

184. Für die Beurteilung des vorliegenden Zusammen-
schlussvorhabens kann die definitive sachliche Marktab-
grenzung im Bereich Speditionsleistungen für Transpor-
te auf der Schiene letztlich offengelassen werden, da 
aufgrund der Angaben in der Meldung auch bei einer 
solchen engeren sachlichen Marktabgrenzung kein be-
troffener Markt im Sinne von Art. 11 Abs. 1 Bst. d VKU 
vorliegt (vgl. Tabelle 7). 

B.4.2.4.2. Räumlich relevante Märkte 
185. Im Bereich Speditionsleistungen geht die WEKO 
bisher von einer schweizweiten räumlichen Abgrenzung 
der sachlich relevanten Speditionsmärkte aus (zumin-
dest i. S. einer Arbeitshypothese).104 

B.4.2.5 Bereich Speditionsleistungen für reine 
Strassentransporte 

B.4.2.5.1. Sachlich relevante Märkte 
186. Zu Speditionsleistungen für reine Strassentranspor-
te ist zunächst festzuhalten, dass die WEKO ausdrück-
lich auf eine Abgrenzung von Märkten für Speditionsleis-
tungen für Strassentransporte hinweist.105 Weiter ist 
darauf hinzuweisen, dass die WEKO im Bereich Spediti-
onsleistungen einen eigenen sachlich relevanten Markt 
für internationale Luftfrachtspedition abgrenzt. Folglich 
sind im Bereich Speditionsleistungen eigens für Trans-
porte auf der Strasse verschiedene Märkte für Spediti-
onsleistungen in Betracht zu ziehen:106 

- Speditionsleistungen für Transporte auf der Strasse 
im Binnenverkehr, 

- Speditionsleistungen für Transporte auf der Strasse 
im Import-/Exportverkehr, 

- Speditionsleistungen für Transporte auf der Strasse 
im Transitverkehr. 

187. Die Mehrheit der befragten Unternehmen gibt an, 
dass Unterschiede zwischen Speditionsleistungen für 
Transporte auf der Schiene, für Transporte auf der 
Strasse sowie für Transporte auf der Strasse und Schie-
ne bestehen. Als Unterschiede und Gründe werden die 

unterschiedlichen Rahmenbedingungen bzw. geltenden 
Regelungen wie die LSVA, das Nacht- und Sonntags-
fahrverbot auf der Strasse, der Nachtsprung auf der 
Bahn, die Rolle von Verbundunternehmen mit eigenem 
Netzwerk oder ökologische Aspekte genannt. Einzelne 
Unternehmen geben zwar an, dass Unterschiede beste-
hen, vertreten allerdings die Auffassung, dass es sich 
dabei nicht um eigene sachliche Märkte handelt. Ge-
mäss einigen Unternehmen bestehen wiederum keine 
Unterschiede. 

188. Für die Beurteilung des vorliegenden Zusammen-
schlussvorhabens kann die definitive sachliche Marktab-
grenzung im Bereich Speditionsleistungen für Transpor-
te auf der Strasse letztlich offengelassen werden, da 
aufgrund der Angaben in der Meldung auch bei einer 
solchen engeren sachlichen Marktabgrenzung kein be-
troffener Markt im Sinne von Art. 11 Abs. 1 Bst. d VKU 
vorliegt (vgl. Tabelle 7). 

B.4.2.5.2. Räumlich relevante Märkte 
189. Im Bereich Speditionsleistungen geht die WEKO 
bisher von einer schweizweiten räumlichen Abgrenzung 
der sachlich relevanten Speditionsmärkte aus (zumin-
dest i. S. einer Arbeitshypothese).107 

B.4.2.6 Bereich Speditionsleistungen für Schienen- 
und Strassentransporte 

B.4.2.6.1. Sachlich relevante Märkte 
190. Im Bereich Speditionsleistungen für Transporte auf 
der Schiene und der Strasse hat die WEKO verschiede-
ne Märkte für Speditionsleistungen in Betracht gezo-
gen:108 

- Speditionsleistungen für Transporte auf der Schiene 
und Strasse im Binnenverkehr, 

- Speditionsleistungen für Transporte auf der Schiene 
und Strasse im Import-/Exportverkehr, 

- Speditionsleistungen für Transporte auf der Schiene 
und Strasse im Transitverkehr. 

191. Gemäss Meldung sei eine Unterteilung des Spedi-
tionsmarktes nicht sachgerecht. In Übereinstimmung mit 
der Praxis der EU‐Kommission sei von einem Markt für 
Speditionsleistungen für Bodenfracht (ohne Luftfracht 
und Seefracht) auszugehen. 

 

 
104 Vgl. RPW 2017/3, 479 Rz 111, BLS AG/Transport Ferroviaire Hol-
ding SAS; RPW 2013/2, 184 Rz 212, Verfügung vom 10. Dezember 
2012 in Sachen Abrede im Speditionsbereich. In Bezug auf das Unter-
scheidungsmerkmal Typ der zu befördernden Güter ist zu erwähnen, 
dass die EU-Kommission sogar die Spedition von Getreideprodukten 
auf der Schiene als eigenständigen Markt abgrenzt (vgl. EU-KOMM, 
COMP/M.5579 vom 22.1.2010, Rz 45 ff., TLP/Ermewa. 
105 Vgl. RPW 2013/4, 679 Fn 35, BLS AG/BLS Cargo AG. 
106 Vgl. RPW 2013/4, 679 Fn 35, BLS AG/BLS Cargo AG; RPW 
2013/2, 184 Rz 206 ff., Abrede im Speditionsbereich. 
107 Vgl. RPW 2017/3, 479 Rz 111, BLS AG/Transport Ferroviaire Hol-
ding SAS; RPW 2013/2, 184 Rz 212, Verfügung vom 10. Dezember 
2012 in Sachen Abrede im Speditionsbereich. In Bezug auf das Unter-
scheidungsmerkmal Typ der zu befördernden Güter ist zu erwähnen, 
dass die EU-Kommission sogar die Spedition von Getreideprodukten 
auf der Schiene als eigenständigen Markt abgrenzt (EU-KOMM, 
COMP/M.5579 vom 22.1.2010, Rz 45 ff., TLP/Ermewa). 
108 Vgl. RPW 2013/4, 678 f. Rz 48 und Fn 35, BLS AG/BLS Cargo AG. 
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192. Zur Frage von Unterschieden zwischen Speditions-
leistungen für Transporte auf der Schiene, für Transpor-
te auf der Strasse sowie für Transporte auf der Strasse 
und Schiene gibt die Mehrheit der befragten Unterneh-
men an, dass solche bestehen. Als Unterschiede und 
Gründe werden die unterschiedlichen Rahmenbedin-
gungen bzw. geltenden Regelungen wie die LSVA, das 
Nacht- und Sonntagsfahrverbot auf der Strasse, der 
Nachtsprung auf der Bahn, die Rolle von Verbundunter-
nehmen mit eigenem Netzwerk oder ökologische Aspek-
te genannt. Einzelne Unternehmen geben zwar an, dass 
Unterschiede bestehen, vertreten allerdings die Auffas-
sung, dass es sich dabei nicht um eigene sachliche 
Märkte handelt. Gemäss einigen Unternehmen bestehen 
wiederum keine Unterschiede. 

193. Für die Beurteilung des vorliegenden Zusammen-
schlussvorhabens kann die definitive sachliche Marktab-
grenzung im Bereich Speditionsleistungen für Transpor-
te für Schienen- und Strassentransporte letztlich offen-
gelassen werden, da gemäss den Angaben in der Mel-
dung auch bei einer solchen engeren sachlichen Markt-
abgrenzung keine Anhaltspunkte für die Begründung 
oder Verstärkung einer marktbeherrschenden Stellung 
durch das Zusammenschlussvorhaben bestehen (vgl. 
Rz 580 ff.). 

B.4.2.6.2. Räumlich relevante Märkte 
194. Im Bereich Speditionsleistungen geht die WEKO 
bisher von einer schweizweiten räumlichen Abgrenzung 
der sachlich relevanten Speditionsmärkte aus (zumin-
dest i. S. einer Arbeitshypothese).109 

B.4.2.7 Bereich Instandhaltung von Rollmaterial für 
den Schienengüterverkehr (Werkstatt-
dienstleistungen) 

B.4.2.7.1. Sachlich relevante Märkte 
195. Im Bereich der Werkstattdienstleistungen nimmt die 
WEKO eine Beurteilung anhand der folgenden Märkte 
vor:110 

- Markt für Betriebsunterhalt (light maintenance), 

- Markt für Instandhaltung (heavy maintenance), 

- Markt für Umbau (refurbishment). 

B.4.2.7.2. Räumlich relevante Märkte 
196. Bei Werkstattdienstleistungen geht die WEKO 
höchstens von einer schweizweiten Abgrenzung der 
entsprechenden Werkstattdienstleistungsmärkten aus.111 

B.4.2.8 Bereich Beschaffung von Rollmaterial für 
den Schienengüterverkehr bzw. Schienen-
gütertransport 

B.4.2.8.1. Sachlich relevante Märkte 
197. Die Beschaffung von Rollmaterial kann grundsätz-
lich unterteilt werden in die Beschaffung von Reisewa-
gen und Zugsystemen (je unterteilt in Fern-, Regional 
und Stadtbahnen), die Beschaffung von Lokomotiven 
und die Beschaffung von Güterwagen.112 

198. Bezüglich Lokomotiven ist zudem zwischen elektri-
schen Lokomotiven und Diesellokomotiven zu unter-
scheiden.113 Zudem unterscheidet die WEKO im Zu-
sammenschlussvorhaben BLS AG/Transport Ferroviaire 

Holding SAS bei der Beschaffung von Rollmaterial impli-
zit zwischen Personenverkehr und Güterverkehr.114 

199. Somit stehen im Bereich Beschaffung von Rollma-
terial folgende Märkte im Vordergrund: 

- Markt für die Beschaffung von elektrischen Lokomoti-
ven für den Güterverkehr, 

- Markt für die Beschaffung von Diesellokomotiven für 
den Güterverkehr, 

- Markt für die Beschaffung von Güterwagen. 

B.4.2.8.2. Räumlich relevante Märkte 
200. Bei der Beschaffung von Rollmaterial legt die WE-
KO grundsätzlich eine europaweite räumliche Abgren-
zung zugrunde. Dies gilt für die Beschaffung von 
(elektrischen und dieselbetriebenen) Lokomotiven und 
für die Beschaffung von Güterwagen.115 

B.4.2.9 Bereich Gütertransport auf der Strasse 
B.4.2.9.1. Sachlich relevante Märkte 
201. Für die Definition von Gütertransport auf der Stras-
se unterscheidet Eurostat zwischen nationalem Stras-
sengütertransport und internationalem Strassengüter-
transport. Nationaler Strassengütertransport bezeichnet 
den Strassentransport zwischen zwei Orten (ein Ladeort 
und ein Entladeort), die im gleichen Land liegen. Interna-
tionaler Gütertransport ist definiert als der Strassen-
transport zwischen zwei Orten (ein Ladeort und ein Ent-
ladeort) in zwei verschiedenen Ländern.116 

202. Die WEKO geht für Gütertransport auf der Strasse 
von einer Abgrenzung gegenüber dem Gütertransport 
auf der Schiene aus.117 

203. Für die Abgrenzung der relevanten Märkte im Be-
reich Gütertransport nimmt die EU-Kommission übli-
cherweise eine grundsätzliche Segmentierung nach 
Lufttransporten, maritimen Transporten und Landtrans-
porten vor. Bei Landtransporten sieht die EU- 
 

 
109 Vgl. RPW 2017/3, 479 Rz 111, BLS AG/Transport Ferroviaire Hol-
ding SAS; RPW 2013/2, 184 Rz 212, Verfügung vom 10. Dezember 
2012 in Sachen Abrede im Speditionsbereich. In Bezug auf das Unter-
scheidungsmerkmal Typ der zu befördernden Güter ist zu erwähnen, 
dass die EU-Kommission sogar die Spedition von Getreideprodukten 
auf der Schiene als eigenständigen Markt abgrenzt (EU-KOMM, 
COMP/M.5579 vom 22.1.2010, Rz 45 ff., TLP/Ermewa). 
110 Vgl. RPW 2017/3, 476 Rz 83, BLS AG/Transport Ferroviaire Hol-
ding SAS; RPW 2008/4, 709 Rz 60, BLS AG/Railion Deutschland AG; 
RPW 2007/3, 461 Rz 27 f., ALSTOM/SBB Cargo; EU-KOMM, 
COMP/M.2139 vom 3.4.2001, Rz 16, Bombardier/ADtranz. 
111 Vgl. RPW 2017/3, 479 Rz 104, BLS AG/Transport Ferroviaire Hol-
ding SAS; RPW 2013/4, 678 Rz 48, BLS AG/BLS Cargo AG; RPW 
2008/4, 710 Rz 76, BLS AG/Railion Deutschland AG. 
112 Vgl. RPW 2017/3, 477 Rz 84, BLS AG/Transport Ferroviaire Hol-
ding SAS; RPW 2013/4, 678 Rz 48, BLS AG/BLS Cargo AG; RPW 
2008/4, 709 Rz 65, BLS AG/Railion Deutschland AG. 
113 Vgl. RPW 2017/3, 477 Rz 85, BLS AG/Transport Ferroviaire Hol-
ding SAS. 
114 Vgl. RPW 2017/3, 477 Rz 87, BLS AG/Transport Ferroviaire Hol-
ding SAS. 
115 Vgl. RPW 2017/3, 479 Rz 105 ff., BLS AG/Transport Ferroviaire 
Holding SAS. 
116 Vgl. eurostat, Statistics Explained, Glossary: Road Freight 
Transport, <https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.ph 
p/Glossary:Road_freight_transport> (5.11. 2019). 
117 Vgl. RPW 2017/4, 597 Rz 100 ff., HSDG/Maersk Line A/S. 
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Kommission weiter eine Segmentierung wie beispiels-
weise Transport auf der Schiene, Transport auf der 
Strasse, Transport auf Inland-Wasserwegen (Binnen-
schifffahrt) oder Transport über Rohrleitungen vor.118 

204. Weiter weist die EU-Kommission auf eine Abgren-
zung von Märkten für den Transport von Gefahrengü-
tern119 sowie für den Transport von temperaturregulier-
ten Gütern120 hin. 

205. Zudem zieht die EU-Kommission beim Gütertrans-
port auf der Strasse eine Unterteilung nach der Last 
bzw. Beladung des Lastwagens in Erwägung:121 

- Last, die weniger als eine Lastwagenladung aus-
macht (weniger als 2000 Kilogramm; alles was grös-
ser ist als ein Paket und nicht gross genug für eine 
ökonomische Direktwagenladung), d. h. «less than 
truck load or groupage» (nachfolgend: LTL)122; 

- Last pro halbvollem Lastwagen (mehr als 2000 Kilo-
gramm, aber kein vollständiger Lastwagen), d. h. 
«semi truck load or part load» (nachfolgend: STL); 

- Last für einen vollständigen Lastwagen, d. h. «full 
truck load» (nachfolgend: FTL). 

206. Ausserdem zieht die EU-Kommission für jedes 
Verkehrsmittel bzw. jede Transportart eine Unterschei-
dung gemäss Bestimmungsort des Transports, das sind 
Transport im Binnenverkehr und im grenzüberschreiten-
den Verkehr, in die Überlegungen mit ein.123 

207. Vor dem Hintergrund der Vorgehensweise der EU-
Kommission und der WEKO-Praxis bezüglich der Unter-
scheidung zwischen Binnen-, Import-/Export- und Tran-
sitverkehr (vgl. Rz 137, 202 und Tabelle 3) ist für das 
vorliegende Zusammenschlussvorhaben von folgenden 
Märkten in Tabelle 6 auszugehen. 

 

Tabelle 6: Märkte im Strassengüterverkehr 

 Verkehrsarten 
 Binnenverkehr Import-/Exportverkehr Transitverkehr 
Strassentransport von LTL Markt für den Strassen-

transport von LTL 
(Stückgut) im Binnen-
verkehr 

Markt für den Strassen-
transport von LTL 
(Stückgut) im Import‐ 
/Exportverkehr 

Markt für den Strassen-
transport von LTL 
(Stückgut) im Transit-
verkehr 

Strassentransport von STL Markt für den Strassen-
transport von STL im 
Binnenverkehr 

Markt für den Strassen-
transport von STL im 
Import‐/Exportverkehr 

Markt für den Strassen-
transport von STL im 
Transitverkehr 

Strassentransport von FTL Markt für den Strassen-
transport von FTL im 
Binnenverkehr 

Markt für den Strassen-
transport von FTL im 
Import‐/Exportverkehr 

Markt für den Strassen-
transport von FTL im 
Transitverkehr 

Temperaturregulierter Trans-
port für gekühlte und tiefge-
kühlte Waren  

Markt für den Strassen-
transport von gekühl-
ten/tiefgekühlten Waren 
im Binnenverkehr 

Markt für den Strassen-
transport von gekühl-
ten/tiefgekühlten Waren 
im Import‐
/Exportverkehr 

Markt für den Strassen-
transport von gekühl-
ten/tiefgekühlten Waren 
im Transitverkehr 

Strassentransport von Gefah-
rengütern 

Markt für den Strassen-
transport von Gefah-
rengütern im Binnen-
verkehr 

Markt für den Strassen-
transport von Gefah-
rengütern im Import‐ 
/Exportverkehr 

Markt für den Strassen-
transport von Gefah-
rengütern im Transit-
verkehr 

 

208. Bei Transport von Gefahrengütern auf der Strasse 
nimmt die EU-Kommission allenfalls noch die Untertei-
lung in Massengüter («bulk hazardous goods») und 
Stückgüter («non-bulk hazardous goods», meistens 
palettisiert) vor.124 Diese Abgrenzung kann allerdings im 
vorliegenden Zusammenschlussvorhaben offengelassen 
werden. 

209. Eine alternative analoge Marktabgrenzung wäre in 
Anlehnung an die statistische Erfassung der Strassengü-
terverkehrsleistungen von inländischen schweren Fahr-
zeugen nach Frachtart denkbar.125 Bei dieser Vorge-
hensweise wären dies bspw. Märkte für den Strassen-
transport für flüssige Massengüter jeweils für die einzel-
nen Verkehrsarten oder Märkte für den Strassentrans-
port für Grosscontainer und andere grosse Behälter 
jeweils für die einzelnen Verkehrsarten. Eine solche 
Vorgehensweise für die Marktabgrenzung kann wie be-
reits erwähnt in anderen Fällen je nach Tätigkeiten der  
 

 
118 Vgl. EU-KOMM, COMP/M.6059 vom 21.3.2011, Rz 23, Norbert 
Dentressangle/Laxey Logistics; EU-KOMM, COMP/M.5877 vom 
14.7.2010, Rz 9 und 13, Geodis/Giraud; EU-KOMM, COMP/M.5480 
vom 12.6.2009, Rz 20 f., Deutsche Bahn/PCC Logistics; EU-KOMM, 
COMP/M.4746 vom 6.11.2007, Rz 13 f., Deutsche Bahn/EWS; EU-
KOMM, IV/M.1549 vom 8.7.1999, Rz 11, Deutsche Post/ASG. 
119 Vgl. EU-KOMM, COMP/M.6059 vom 21.3.2011, Rz 24, Norbert 
Dentressangle/Laxey Logistics; EU-KOMM, COMP/M.5877 vom 
14.7.2010, Rz 10, Geodis/Giraud. 
120 Vgl. EU-KOMM, COMP/M.5877 vom 14.7.2010, Rz 10, Geo-
dis/Giraud. 
121 Vgl. EU-KOMM, COMP/M.5877 vom 14.7.2010, Rz 10, Geo-
dis/Giraud; EU-KOMM, IV/M.1549 vom 8.7.1999, Rz 10, Deutsche 
Post/ASG. 
122 Gemäss Meldung entspricht LTL dem klassischen Stückgut. 
123 Vgl. EU-KOMM, COMP/M.5877 vom 14.7.2010, Rz 11, Geo-
dis/Giraud. 
124 Vgl. EU-KOMM, COMP/M.6059 vom 21.3.2011, Rz 25, Norbert 
Dentressangle/Laxey Logistics. 
125 Vgl. BFS, Methodenbericht Gütertransporterhebung 2008 – Stich-
probenplan, Datenaufbereitung, Gewichtung und Schätzverfahren, 
S. 63 (Transportgut nach Frachtart). 
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am Zusammenschlussvorhaben involvierten Unterneh-
men, der Unternehmen selber und je nach Zusammen-
schlussvorhaben selber angewendet werden (vgl. 
Rz 135). 

210. Für die Beurteilung des vorliegenden Zusammen-
schlussvorhabens kann die definitive sachliche Marktab-
grenzung im Bereich Gütertransport auf der Strasse 
letztlich offengelassen werden, da aufgrund der Anga-
ben in der Meldung auch bei dieser sachlichen Marktab-
grenzung keine betroffenen Märkte im Sinne von Art. 11 
Abs. 1 Bst. d VKU vorliegen (vgl. Tabelle 7). 

B.4.2.9.2. Räumlich relevante Märkte 
211. Für den Bereich Gütertransport auf der Strasse 
kann analog zu Gütertransport auf der Schiene für das 
vorliegende Zusammenschlussvorhaben für alle sachlich 
relevanten Märkte in räumlicher Hinsicht vom Gebiet der 
Schweiz ausgegangen werden (vgl. Rz 143). 

B.4.2.10 Bereich Kontraktlogistikdienstleistungen 
B.4.2.10.1. Sachlich relevante Märkte 
212. Kontraktlogistik bezeichnet die Vergabe verschie-
dener Logistiktätigkeiten an einen Logistikdienstleister 
über langfristige Verträge (Kontrakte).126 Gemäss Mel-
dung umfasst der Markt für Kontraktlogistikdienstleistun-
gen Leistungen, die nicht nur Transport und Zustellung 
umfassen, sondern auch Distributionsleistungen wie 
Bestellmanagement, Versandvorbereitung, Versand und 
Transport, Finanzmanagement sowie weitere «Value-
Added-Services».127 Die Meldung nennt weitere spezifi-
sche Aufgaben des Kontraktlogistikers, wie Endmonta-
ge, Konfektionierung, Verpackung, Qualitätskontrolle, 
Lagerbewirtschaftung. 

213. Gemäss EU-Kommission sind Kontraktlogistik-
dienstleistungen Teil des Supply-Chain-Prozesses, der 
den effizienten Transport und die Lagerung von Gütern, 
Dienstleistungen und den damit zusammenhängenden 
Informationen vom Ursprungsort bis zum Endverbrau-
cher entsprechend den Anforderungen der Kunden 
plant, implementiert und steuert.128 Dieser Teil der Lie-
ferkette hat als Schwerpunkt die Bereitstellung von La-
gerhaltung und der Verwaltung der Warenströme für die 
Kunden.129 

214. Kontraktlogistikdienstleistungen grenzt die EU-
Kommission als eigenständigen Markt ab.130 Bei der 
Marktabgrenzung für Kontraktlogistikdienstleistungen hat 
die EU-Kommission die Frage aufgeworfen, ob der 
Markt für Kontraktlogistikdienstleistungen weiter zu 
segmentieren ist i) in grenzüberschreitende und inländi-
sche Logistik, ii) unter Bezugnahme auf die Art des be-
troffenen Gutes oder die versorgte Branche oder iii) in 
Hauptlogistikunternehmen («lead logistics providers», 
LLP) und traditionelle Logistikdienstleister («3LP»). Al-
lerdings erachtete die EU-Kommission eine Unterschei-
dung von separaten sachlich relevanten Kontraktlo-
gistikmärkten nicht als gerechtfertigt.131 Dies mit Aus-
nahme für die Abgrenzung eines weiteren Marktes für 
Kontraktlogistikdienstleistungen für Fertigfahrzeuge («fi-
nished vehicles logistics services»).132 Auf diese geson-
derte Abgrenzung kann im vorliegenden Zusammen-
schlussvorhaben aufgrund der Angaben der Meldung 
allerdings verzichtet werden; bei anderen Zusammen-

schlussvorhaben erweist sich die Unterteilung des Be-
reichs Kontraktlogistik, je nach Fallkonstellation und 
aufgrund zunehmender Spezialisierung, in verschiedene 
Märkte in Abhängigkeit von Kriterien wie bspw. Ver-
kehrsart (Binnenverkehr, Import/Export und Transitver-
kehr) oder Gütergruppen als angezeigt, was auch zu 
einem eigenen sachlich relevanten Markt für Kontraktlo-
gistikdienstleistungen für Fertigfahrzeuge führen kann. 

B.4.2.10.2. Räumlich relevante Märkte 
215. Kontraktdienstleistungen werden in der Regel von 
den im Markt bestehenden Unternehmen mindestens 
schweizweit erbracht. Es ist von daher von einem 
schweizweiten Markt für Kontraktdienstleistungen aus-
zugehen.133 

B.4.2.11 Zusammenfassung relevante Märkte  
216. Eine Zusammenfassung der relevanten Märkte und 
eine Übersicht über die in der Meldung angegebenen 
Marktanteile von den SBB (ohne SBB Cargo), SBB Car-
go, Planzer und Jäger für das Jahr 2018 gemäss Art. 11 
Abs. 1 Bst. d VKU sind in der untenstehenden Tabelle 7 
enthalten. 

B.4.3 Voraussichtliche Stellung in den betroffenen 
Märkten 

217. Es werden nur diejenigen sachlichen und räumli-
chen Märkte einer eingehenden Analyse unterzogen, in 
welchen der gemeinsame Marktanteil in der Schweiz 
von zwei oder mehr der beteiligten Unternehmen 20 % 
oder mehr beträgt oder der Marktanteil in der Schweiz 
von einem der beteiligten Unternehmen 30 % oder mehr 
beträgt (vgl. Art. 11 Abs. 1 Bst. d VKU). Wo diese 
Schwellen nicht erreicht werden, kann von der Unbe-
denklichkeit des Zusammenschlusses ausgegangen 
werden. In der Regel erübrigt sich dann eine nähere 
Prüfung. 

218. Hinsichtlich der Wettbewerbsanalyse lässt sich 
allgemein feststellen, dass diesbezüglich nicht einzig auf 
die Marktanteile abzustellen ist. So folgert die schweize-
rische Praxis und Lehre im Gegensatz zur Praxis in der 
EU aus einem hohen Marktanteil nicht per se auf eine 
marktbeherrschende Stellung.134 Allerdings bildet der  
 
126 Vgl. WOITSCHÜTZKE (Fn 7), 134. 
127 Vgl. RPW 2016/3, 759 Rz 45, 7Days Group/Güll-Gesellschaften; 
RPW 2015/3, 468 Rz 46, Thomas Kirschner/Valora Warenlogistik; 
RPW 1999/1, 129 Rz 19, Zusammenschlussvorhaben Deutsche Post 
AG – Danzas Holding AG. 
128 Vgl. EU-KOMM, COMP/M.6570 vom 30.1.2013, Rz 31, UPS/TNT 
Express; EU-KOMM, COMP/M.1895 vom 3.5.2000, Rz 7, Ocean 
Group/Exel. 
129 Vgl. EU-KOMM, COMP/M.6570 vom 30.1.2013, Rz 31, UPS/TNT 
Express. 
130 Vgl. EU-KOMM, COMP/M.6570 vom 30.1.2013, Rz 31, UPS/TNT 
Express; EU-KOMM, COMP/M.3971 vom 24.11.2005, Rz 14 ff., Deut-
sche Post/Exel; EU-KOMM, COMP/M.1895 vom 3.5.2000, Rz 6 f., 
Ocean Group/Exel. 
131 Vgl. EU-KOMM, COMP/M.6570 vom 30.1.2013, Rz 32, UPS/TNT 
Express; EU-KOMM, COMP/M.3971 vom 24.11.2005, Rz 15, Deut-
sche Post/Exel. 
132 Vgl. EU-KOMM, COMP/M.3971 vom 24.11.2005, Rz 17 und 19, 
Deutsche Post/Exel. 
133 Vgl. RPW 2016/3, 759 Rz 50, 7Days Group/Güll-Gesellschaften; 
RPW 2015/3, 468 Rz 51, Thomas Kirschner/Valora Warenlogistik. 
134 BGE 139 I 72 E. 9.3.3.2 (= RPW 2013/1, 129 E. 9.3.3.2), Publi-
groupe SA et al./WEKO. 
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Marktanteil von 50 % Indiz für eine marktbeherrschende 
Stellung.135 Das Bundesverwaltungsgericht geht bei 
Marktanteilen ab 50 % sogar von einer Vermutung einer 
marktbeherrschenden Stellung aus.136 Mit anderen Wor-
ten bestehen bei einem Marktanteil von 50 % und mehr 
zumindest Anhaltspunkte für das Vorhandensein einer 
marktbeherrschenden Stellung. Im Rahmen der vorlie-
genden Prüfung gemäss Art. 33 KG ist zu untersuchen, 
ob sich solche Anhaltspunkte erhärten lassen und das 
Zusammenschlussvorhaben eine marktbeherrschende 
Stellung, durch die wirksamer Wettbewerb beseitigt wer-
den kann, begründet oder verstärkt. 

219. Obwohl nicht einzig auf die Marktanteile abzustel-
len ist, gibt die Analyse der Marktanteile einen ersten 
Überblick über die Situation. 

220. Weiter ist festzuhalten, dass eine marktbeherr-
schende Stellung nicht bloss durch Verschmelzung bzw. 
Addition von Marktanteilen entstehen oder verstärkt 
werden kann.137 Möglich ist beispielsweise auch, dass 
eine Marktbeherrschung durch die Übertragung einer 
marktbeherrschenden Stellung einer oder mehrerer der 
am Zusammenschlussvorhaben beteiligten Unterneh-
men auf den einem bestimmten Bereich vor- bzw. nach-
gelagerten Märkten entstehen kann.138 Hierzu ist festzu-
halten, dass es sich bei den beteiligten Unternehmen um 
vertikal integrierte Unternehmen handelt. 

221. Es ist auch möglich, dass eine Marktbeherrschung 
durch den zusammenschlussbedingten Wegfall potenzi-
eller Konkurrenz begründet oder verstärkt wird. Dabei ist 
insbesondere zu berücksichtigen, dass, analog zu Kon-
zernverhältnissen, nicht von Wettbewerbsdruck eines 
Mutterunternehmens auf das Gemeinschaftsunterneh-
men ausgegangen werden kann.139 Selbst wenn also ein 
kontrollerlangendes Unternehmen auf einem Markt, auf 
welchem das kontrollierte Unternehmen tätig sein wird, 
bislang keine Tätigkeit ausgeübt hat, ist zu prüfen, ob 
dieses kontrollerlangende Unternehmen allenfalls als 
potenzielle Konkurrenz Wettbewerbsdruck auf dem frag-
lichen Markt ausgeübt hat, welcher durch das Zusam-
menschlussvorhaben wegfällt.140 

222. Der potenziellen Konkurrenz kommt eine diszipli-
nierende Wirkung nur dann zu, wenn es aufgrund von 
Marktverhalten (z. B. einer Preiserhöhung) des allenfalls 
marktbeherrschenden Unternehmens mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit zu Marktzutritten kommt, die Zutritte 
rasch erfolgen können (d. h. innerhalb von 2 bis 3 Jah-
ren) und genügend gross sind. Sind Marktzutritte frühes-
tens nach einigen Jahren oder nur von geringer Bedeu-
tung zu erwarten, hat dies keinen nennenswerten Ein-
fluss auf das Verhalten des eingesessenen Unterneh-
mens, da diesem nur beschränkt ausgewichen werden 
kann.141 In schrumpfenden Märkten sind Marktzutritte 
zudem weniger wahrscheinlich als in Märkten, bei wel-
chen in Zukunft mit hohem Wachstum gerechnet werden 
kann.142 

223. Tabelle 7 weist diejenigen Märkte aus, in welchen 
die Schwellenwerte von Art. 11 Abs. 1 Bst. d VKU er-
reicht werden (sog. «betroffene Märkte»). Gleichzeitig 
weist Tabelle 7 die Märkte aus, die einer weiteren Ana-
lyse (Einzelmarktbetrachtung) zu unterziehen sind. Kei-
ner weiteren Analyse werden diejenigen Märkte unter-
zogen, in welchen zwar die Schwellenwerte gemäss 

Art. 11 Abs. 1 Bst. d VKU erreicht werden, in denen aber 
das Zusammenschlussvorhaben weder zu Marktan-
teilsadditionen führt, noch zu einem Wegfall disziplinie-
render oder genügend disziplinierender potenzieller 
Konkurrenz aufgrund der bisherigen Entwicklungen und 
der gegenwärtigen Situation. Zudem hat die WEKO ei-
nen Teil dieser Märkte bereits im Rahmen der Prüfung 
des Zusammenschlussvorhabens SBB/Hupac/Reth-
mann/GBN analysiert.143 Diese Prüfung ist unmittelbar 
vor dem vorliegenden Zusammenschlussvorhaben er-
folgt. Für diese unmittelbar vorangehend geprüften 
Märkte sind insbesondere aufgrund der Angaben der 
Meldung keine Änderungen ersichtlich. Zudem bestäti-
gen die Einschätzungen der befragten EVU bezüglich 
der Marktanteile von SBB bzw. SBB Cargo im Bereich 
Güterverkehr auf der Schiene die in der Meldung ange-
gebenen Marktanteile. 

224. Für die in Tabelle 7 ausgewiesenen Marktanteile ist 
bereits hier darauf hinzuweisen, dass diese den von der 
Meldung angegebenen Marktanteilen entsprechen. 
Während des Verfahrens haben die Parteien allerdings 
ihre Angaben zum Bereich der Umschlagsleistungen 
korrigiert und angepasst. Zur Überprüfung hat die WE-
KO dann Sachverhaltsabklärungen vorgenommen. Die 
sich daraus ergebenden Marktanteile sind jeweils in 
Fussnoten angegeben und sind dann ausführlich im 
Rahmen der Beurteilung zu den einzelnen Märkten ent-
halten (vgl. Rz 331 ff., 448 ff., 470 ff. und 488). 

225. Etwaige Analysen in Bezug auf kollektive Marktbe-
herrschung (koordinierte Effekte) und vertikale oder 
konglomerate Effekte folgen in gesonderten Abschnitten 
nach der Einzelmarktbetrachtung (vgl. Rz 234, Rz 264 ff. 
und 543 ff.). 

 

 

 
 
 
 
 
135 BGE 139 I 72 E. 9.3.3.2 (= RPW 2013/1, 130 E. 9.3.3.2), Pub-
ligroupe SA et al./WEKO; NEVEN J. DAMIEN, Analysis of Conglomerate 
Effects in EU Merger Control, in: Handbook of Antitrust Economics, 
Herausgeber Buccirossi Paolo, 2008 (zit. Neven, Analysis of Conglom-
erate Effects in EU Merger Control), S. 205. 
136 Vgl. Urteil des BVGer B-831/2011 vom 18.12.2018, E. 442, Sankti-
onsverfügung – DCC. 
137 Vgl. RPW 2018/4, 881 Rz 130, AZ Medien/NZZ. 
138 Vgl. RPW 2020/2, 711 Rz 412, SBB/Hupac/Rethmann/GBN. 
139 Vgl. RPW 2016/1, 272 Rz 116, Tamedia/Tradono Denmark/Tradono 
Switzerland; RPW 2015/3, 433 Rz 33, Axel Springer Schweiz/Ringier; 
RPW 2014/4, 717 Rz 80, Ringier/Le Temps; RPW 2013/3, 360 Rz 47, 
Tamedia AG/Schibsted/SCMS/piazza.ch/car4you. 
140 Vgl. RPW 2018/4, 881 Rz 130, AZ Medien/NZZ. 
141 Vgl. RPW 2018/4, 881 Rz 130, AZ Medien/NZZ; RPW 2015/3, 501 
Rz 203, Tamedia/ricardo.ch; RPW 2014/1, 236 Rz 177, Swatch Group 
Lieferstopp; Leitlinien zur Bewertung horizontaler Zusammenschlüsse 
gemäss der Ratsverordnung über die Kontrolle von Unternehmenszu-
sammenschlüssen, ABl. C 31 vom 5.2.2004 (nachfolgend: EU-
Horizontalleitlinien), S. 12 f., Rz 68 ff. 
142 Vgl. RPW 2018/4, 881 Rz 131, AZ Medien/NZZ; EU-
Horizontalleitlinien (Fn 141), Rz 72. 
143 Vgl. RPW 2020/2, 715 ff. Rz 432 ff. und 748 ff. 654 ff., 
SBB/Hupac/Rethmann/GBN. 
144 Marktanteile von SBB jeweils ohne SBB Cargo nach dem Carve-
out. 



 2020/4b 1945 
 

 
 

Tabelle 7: Zusammenfassung relevante Märkte und Übersicht Marktanteile 2018 
B

er
ei

ch
e 

Relevante Märkte 
Marktanteile 

Be-
troffener 
Markt 

Weitere 
Einzel-
markt-
analyse 

SBB144 SBB Car-
go145 Planzer Jäger   

G
üt

er
ve

rk
eh

r a
uf

 d
er

 S
ch

ie
ne

 

Markt für EWLV auf der Schiene im Bin-
nenverkehr 0 % ~100 % 0 % 0 % Ja Nein 

Markt für EWLV auf der Schiene im Import-
/Exportverkehr 0 % ~100 % 0 % 0 % Ja Nein 

Markt für EWLV auf der Schiene im Tran-
sitverkehr 0 % ~100 % 0 % 0 % Ja Nein 

Markt für Ganzzüge im Wagenladungsver-
kehr auf der Schiene im Binnenverkehr 0 % [60-70] % 0 % 0 % Ja Nein 

Markt für Ganzzüge im Wagenladungsver-
kehr auf der Schiene im Import-
/Exportverkehr 

[0-10] % [50-60] % 0 % 0 % Ja Nein 

Markt für Ganzzüge im Wagenladungsver-
kehr auf der Schiene im Transitverkehr 0 % [50-60] % 0 % 0 % Ja Nein 

Markt für KV auf der Schiene im Binnen-
verkehr [10-20] % [40-50] % 0 % 0 % Ja Nein 

Markt für KV auf der Schiene im Import-
/Exportverkehr [30-40] % [10-20] % 0 % 0 % Ja Nein 

Markt für KV auf der Schiene im Transit-
verkehr [40-50] % 0 % 0 % 0 % Ja Nein 

O
pe

ra
te

ur
le

is
tu

ng
en

 

Markt für Operateurleistungen für Contai-
ner, Wechselbehälter und Sattelauflieger 
auf der Schiene im Binnenverkehr 

0 % [50-60] % 0 % 0 % Ja Nein 

Markt für Operateurleistungen für Contai-
ner, Wechselbehälter und Sattelauflieger 
auf der Schiene im Import-/Exportverkehr 

0 % 0 % 0 % 0 % Nein Nein 

Markt für Operateurleistungen für Contai-
ner, Wechselbehälter und Sattelauflieger 
auf der Schiene im Transitverkehr 

0 % 0 % 0 % 0 % Nein Nein 

Markt für Operateurleistungen für den BKV 
auf der Schiene im Transitverkehr 100 % 0 % 0 % 0 % Ja Nein 

U
m

sc
hl

ag
sl

ei
st

un
ge

n 

Markt für Umschlagsleistungen für Contai-
ner, Wechselbehälter und Sattelauflieger 
im Binnenverkehr – Raum Gossau146 

0 % [60-70] % 0 % 0 % Ja Nein 

Markt für Umschlagsleistungen für Contai-
ner, Wechselbehälter und Sattelauflieger 
im Binnenverkehr – Raum Oensingen147 

0 % [50-60] % 0 % 0 % Ja Nein 

Markt für Umschlagsleistungen für Contai-
ner, Wechselbehälter und Sattelauflieger 
im Binnenverkehr – Raum Renens148 

0 % 
[50-60] % 

bzw.  
[20-30] %149 

0 % 0 % Ja Ja 

Markt für Umschlagsleistungen für Contai-
ner, Wechselbehälter und Sattelauflieger 
im Binnenverkehr – Raum Sion 

0 % [50-60] % 0 % 0 % Ja Nein 

Markt für Umschlagsleistungen für Con-
tainer, Wechselbehälter und Sattelauflie-
ger im Binnenverkehr – Raum Luga-
no/Cadenazzo 

0 % [80-90] % 0 % 0 % Ja Nein 

 
 

145 Marktanteile von SBB Cargo nach dem Carve-out. 
146 Nach Abklärungen Marktanteile SBB Cargo nach Kapazitäten [70-
80] % und nach IST-Umschlägen [60-70] % (vgl. Tabelle 11 und Tabel-
le 12). 
147 Nach Abklärungen Marktanteile SBB Cargo nach Kapazitäten [10-
20] % und nach IST-Umschlägen [10-20] % (vgl. Tabelle 17 und Tabel-
le 18). 

148 Nach Abklärungen Marktanteile SBB Cargo nach Kapazitäten [10-
20] % und nach IST-Umschlägen [0-10] % (vgl. Tabelle 19 und Tabelle 
20). 
149 Vgl. Rz 256 f. betreffend korrigierte Marktanteile. 
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B
er

ei
ch

e 
Relevante Märkte 

Marktanteile 
Be-
troffener 
Markt 

Weitere 
Einzel-
markt-
analyse 

SBB144 SBB Car-
go145 Planzer Jäger   

U
m

sc
hl

ag
sl

ei
st

un
ge

n 

Markt für Umschlagsleistungen für Con-
tainer, Wechselbehälter und Sattelauf-
lieger im Binnenverkehr – Raum St. 
Triphon 

0 % [50-60] % 0 % 0 % Ja Nein 

Markt für Umschlagsleistungen für Con-
tainer, Wechselbehälter und Sattelauf-
lieger im Binnenverkehr – Raum Diet-
ikon 

0 % [90-100] % 0 % 0 % Ja Nein 

Markt für Umschlagsleistungen für Con-
tainer, Wechselbehälter und Sattelauflie-
ger für den Umschlag Schiene/Schiene 
im Import-/Exportverkehr vom/ins Rhein-
einzugsgebiet 

0 % [20-30] % 0 % 0 % Nein Nein 

Markt für Umschlagsleistungen für Con-
tainer, Wechselbehälter und Sattelauflie-
ger für den Umschlag Schiene/Strasse im 
Import-/Exportverkehr vom/ins Rheinein-
zugsgebiet 

0 % [10-20] % 0 % 0 % Nein Nein 

Markt für Umschlagsleistungen für Con-
tainer, Wechselbehälter und Sattelauflie-
ger für den Umschlag Strasse/Strasse im 
Import-/Exportverkehr vom/ins Rheinein-
zugsgebiet 

0 % [0-10] % 0 % 0 % Nein Nein 

Markt für Umschlagsleistungen für Con-
tainer, Wechselbehälter und Sattelauflie-
ger für den Umschlag Schiene/Schiene 
im alpenquerenden Transitverkehr 

0 % [0-10] % 0 % 0 % Nein Nein 

Markt für Umschlagsleistungen für Con-
tainer, Wechselbehälter und Sattelauflie-
ger für den Umschlag Schiene/Strasse im 
alpenquerenden Transitverkehr 

0 % [0-10] % 0 % 0 % Nein Nein 

Markt für Umschlagsleistungen für Con-
tainer, Wechselbehälter und Sattelauflie-
ger für den Umschlag Strasse/Strasse im 
alpenquerenden Transitverkehr 

0 % [0-10] % 0 % 0 % Nein Nein 

Sp
ed

iti
on

sl
ei

st
un

ge
n 

Markt für Speditionsleistungen für Trans-
porte auf der Schiene im Binnenverkehr 0 % 0 % 0 % 0 % Nein Nein 

Markt für Speditionsleistungen für Trans-
porte auf der Schiene im Import-
/Exportverkehr 

0 % 0 % 0 % 0 % Nein Nein 

Markt für Speditionsleistungen für Trans-
porte auf der Schiene im Transitverkehr 0 % 0 % 0 % 0 % Nein Nein 

Markt für Speditionsleistungen für Trans-
porte auf der Strasse im Binnenverkehr 0 % 0 % [0-10] % [0-10] % Nein Nein 

Markt für Speditionsleistungen für Trans-
porte auf der Strasse im Import-
/Exportverkehr 

0 % 0 % [0-10] % [0-10] % Nein Nein 

Markt für Speditionsleistungen für Trans-
porte auf der Strasse im Transitverkehr 0 % 0 % 0 % 0 % Nein Nein 

Markt für Speditionsleistungen für Trans-
porte auf der Schiene und Strasse im 
Binnenverkehr 

0 % 0 % [10-20] % [10-20] % Ja Nein 

Markt für Speditionsleistungen für Trans-
porte auf der Schiene und Strasse im 
Import-/Exportverkehr 

0 % 0 % [0-10] % [0-10] % Nein Nein 

Markt für Speditionsleistungen für Trans-
porte auf der Schiene und Strasse im 
Transitverkehr 

0 % 0 % 0 % 0 % Nein Nein 
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B
er

ei
ch

e 
Relevante Märkte 

Marktanteile 
Be-
troffener 
Markt 

Weitere 
Einzel-
markt-
analyse 

SBB144 SBB Car-
go145 Planzer Jäger   

W
er

ks
ta

ttd
ie

ns
tle

is
tu

ng
en

 

Nationaler Markt für Betriebsunterhalt 
(light maintenance) von Lokomotiven [30-40] % [50-60] % 0 % 0 % Ja Nein 

Nationaler Markt für Instandhaltung (hea-
vy maintenance) von Lokomotiven [30-40] % [50-60] % 0 % 0 % Ja Nein 

Nationaler Markt für Umbau (refurbish-
ment) von Lokomotiven [30-40] % [50-60] % 0 % 0 % Ja Nein 

Nationaler Markt für Betriebsunterhalt 
(light maintenance) von Eisenbahngüter-
wagen 

0 % [20-30] % 0 % 0 % Ja Nein 

Nationaler Markt für Instandhaltung (hea-
vy maintenance) von Eisenbahngüterwa-
gen 

0 % [20-30] % 0 % 0 % Ja Nein 

Nationaler Markt für Umbau (refurbish-
ment) von Eisenbahngüterwagen 0 % [20-30] % 0 % 0 % Ja Nein 

Be
sc

ha
ffu

ng
 

R
ol

lm
at

er
ia

l Markt für die Beschaffung von elektri-
schen Lokomotiven für den Güterverkehr [0-10] % [0-10] % 0 % 0 % Nein Nein 

Markt für die Beschaffung von Diesello-
komotiven für den Güterverkehr [0-10] % [0-10] % 0 % 0 % Nein Nein 

Markt für die Beschaffung von Güterwa-
gen [0-10] % [0-10] % 0 % 0 % Nein Nein 

G
üt

er
ve

rk
eh

r a
uf

 d
er

 S
tra

ss
e 

Nationaler Markt für den Strassentrans-
port von LTL (Stückgut) im Binnenver-
kehr 

0 % 0 % [0-10] % [0-10] % Nein Nein 

Nationaler Markt für den Strassentrans-
port von LTL (Stückgut) im Import‐ 
/Exportverkehr 

0 % 0 % [0-10] % 0 % Nein Nein 

Nationaler Markt für den Strassentrans-
port von LTL (Stückgut) im Transitverkehr 0 % 0 % 0 % 0 % Nein Nein 

Nationaler Markt für den Strassentrans-
port von STL im Binnenverkehr 0 % 0 % [0-10] % [0-10] % Nein Nein 

Nationaler Markt für den Strassentrans-
port von STL im Import‐/Exportverkehr 0 % 0 % [0-10] % 0 % Nein Nein 

Nationaler Markt für den Strassentrans-
port von STL im Transitverkehr 0 % 0 % 0 % 0 % Nein Nein 

Nationaler Markt für den Strassentrans-
port von FTL im Binnenverkehr 0 % 0 % [0-10] % [0-10] % Nein Nein 

Nationaler Markt für den Strassentrans-
port von FTL im Import‐/Exportverkehr 0 % 0 % [0-10] % 0 % Nein Nein 

Nationaler Markt für den Strassentrans-
port von FTL im Transitverkehr 0 % 0 % 0 % 0 % Nein Nein 

Nationaler Markt für den Strassentrans-
port von gekühlten/tiefgekühlten Waren 
im Binnenverkehr 

0 % 0 % [0-10] % 0 % Nein Nein 

Nationaler Markt für den Strassentrans-
port von gekühlten/tiefgekühlten Waren 
im Import‐/Exportverkehr 

0 % 0 % [0-10] % 0 % Nein Nein 

Nationaler Markt für den Strassentrans-
port von gekühlten/tiefgekühlten Waren 
im Transitverkehr 

0 % 0 % 0 % 0 % Nein Nein 

Nationaler Markt für den Strassentrans-
port von Gefahrengütern im Binnenver-
kehr 

0 % 0 % [0-10] % [0-10] % Nein Nein 

Nationaler Markt für den Strassentrans-
port von Gefahrengütern im Import‐ 0 % 0 % [0-10] % 0 % Nein Nein 
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B
er

ei
ch

e 
Relevante Märkte 

Marktanteile 
Be-
troffener 
Markt 

Weitere 
Einzel-
markt-
analyse 

SBB144 SBB Car-
go145 Planzer Jäger   

/Exportverkehr 
Nationaler Markt für den Strassentrans-
port von Gefahrengütern im Transitver-
kehr 

0 % 0 % 0 % 0 % Nein Nein 

 Nationaler Markt für Kontraktlogis-
tikdienstleistungen 0 % 0 % [0-10] % [0-10] % Nein Nein 

 

226. Aus Tabelle 7 ist ersichtlich, dass einzig der Markt 
für Umschlagsleistungen für Container, Wechselbehälter 
und Sattelauflieger im Binnenverkehr im Raum Renens 
einer Einzelmarktanalyse in Bezug auf einen signifikan-
ten Verlust an aktueller und potenzieller Konkurrenz zu 
unterziehen ist. Dies weil mit dem vorliegenden Zusam-
menschlussvorhaben die Kontrollverhältnisse bei TER-
CO ([…]) ändern. Es ist davon auszugehen, dass nach 
dem Zusammenschlussvorhaben die SBB, Planzer und 
Jäger TERCO gemeinsam kontrollieren (vgl. Rz 30 und 
32). 

227. Zudem ist in Tabelle 7 die Inbetriebnahme der ge-
planten Umschlagsanlage GBN, ein Gemeinschaftsun-
ternehmen von SBB bzw. SBB Cargo, Hupac und Reth-
mann (vgl. Rz 25), nicht enthalten. Die Inbetriebnahme 
von GBN sei frühestens für das Jahr 2023 geplant. Für 
GBN hat die WEKO eine marktbeherrschende Stellung 
gemäss Art. 10 Abs. 2 Bst. a KG in folgenden Märkten 
festgestellt:150 

- Markt für Umschlagsleistungen für Container, Wech-
selbehälter und Sattelauflieger für den Umschlag 
Schiene/Schiene im Import-/Exportverkehr vom bzw. 
ins Rheineinzugsgebiet; 

- Markt für Umschlagsleistungen für Container, Wech-
selbehälter und Sattelauflieger für den Umschlag 
Schiff/Schiene im Import-/Exportverkehr vom bzw. ins 
Rheineinzugsgebiet. 

228. Allerdings hat die WEKO auch festgestellt, dass 
das Zusammenschlussvorhaben eine Verbesserung der 
Wettbewerbsverhältnisse auf folgenden Märkten bewirkt, 
welche die Nachteile der marktbeherrschenden Stellung 
überwiegt (vgl. Art. 10 Abs. 2 Bst. b KG): 

- Markt für den kombinierten Verkehr auf der Schiene 
im Import-/Exportverkehr; 

- Markt für Ganzzüge im Wagenladungsverkehr auf der 
Schiene im Import-/Exportverkehr (mit gewissen Ein-
schränkungen); 

- Markt für Operateurleistungen für Container, Wech-
selbehälter und Sattelauflieger auf der Schiene im 
Import-/Exportverkehr (wahrscheinlich). 

229. Wegen den Wettbewerbsverbesserungen in den 
genannten Märkten, die die Nachteile überwiegen, hat 
die WEKO das Zusammenschlussvorhaben dann ohne 
Bedingungen und Auflagen zugelassen. 

230. Vor diesem Hintergrund ist vorliegend in Bezug auf 
die Märkte, für die die WEKO eine marktbeherrschende 
Stellung gemäss Art. 10 Abs. 2 Bst. a KG (vgl. Rz 227) 
festgestellt hat, die Frage nach betroffenen Märkten 
gemäss Art. 11 Abs. 1 Bst. d VKU anzugehen; und ob 
diese weiter zu analysieren sind.  

231. Im ersten dieser Märkte (Markt für Umschlagsleis-
tungen für Container, Wechselbehälter und Sattelauflie-
ger für den Umschlag Schiene/Schiene im Import-
/Exportverkehr vom bzw. ins Rheineinzugsgebiet) steigt 
der Marktanteil von SBB Cargo bzw. GBN von [30-40] % 
im Jahr 2023 auf [50-60] % im Jahr […]. 

232. Im zweiten Markt (Markt für Umschlagsleistungen 
für Container, Wechselbehälter und Sattelauflieger für 
den Umschlag Schiff/Schiene im Import-/Exportverkehr 
vom bzw. ins Rheineinzugsgebiet) beträgt der Marktan-
teil von SBB Cargo bzw. GBN ab Inbetriebnahme als 
trimodale Anlage ungefähr [30-40] % im Jahr […]. 

233. Somit stellen beide Märkte, für welche die WEKO 
eine marktbeherrschende Stellung festgestellt hat, zwar 
betroffene Märkte gemäss Art. 11 Abs. 1 Bst. d VKU dar. 
Allerdings sind beide Märkte aufgrund der Natur des 
Zusammenschlussvorhabens nicht gesondert einer wei-
teren Analyse zu unterziehen (vgl. Rz 218 ff.), sondern 
allenfalls im Rahmen der Beurteilung von vertikalen Ef-
fekten zu berücksichtigen. 

234. Zudem ist zu berücksichtigen, dass Tabelle 7 keine 
Marktanteile von Galliker und von Bertschi enthält. Diese 
beiden Konzerne sind ebenfalls an Swiss Combi betei-
ligt, dies allerdings als Minderheitsaktionäre ohne Kon-
trollrechte (vgl. Rz 21). Demzufolge können die beiden 
Konzerne nicht als vollständig unabhängige Konkurrenz 
von SBB Cargo, Planzer und Jäger anerkannt werden. 
Der Grund ist, dass Galliker und Bertschi Minderheitsak-
tionäre ohne Kontrollrechte von Swiss Combi sind (vgl. 
Rz 21). Über diese Minderheitsbeteiligung sind diese 
beiden Konzerne auch mit SBB Cargo verflochten. Des-
halb können diese beiden Konzerne gegenüber Planzer, 
Jäger und SBB Cargo nicht gleich behandelt werden, 
wie Wettbewerber ohne Beteiligungsverflechtungen.151  
 

 

 
150 Vgl. RPW 2020/2, 748 Rz 653, SBB/Hupac/Rethmann/GBN. 
151 Vgl. EU-KOMM, Case M.8465 vom 30.5.2017, Rz 48 ff.,  
Vivendi/Telecom Italia. 
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Dies trifft vor allem auch in Bezug auf horizontale Ver-
einbarungen (koordinierte Effekte) bzw. kollektive Markt-
beherrschung zu.152 Eine Analyse dieses Umstandes 
erfolgt im Zusammenhang mit den Fragen nach einer 
etwaigen kollektiven Marktbeherrschung (koordinierte 
Effekte, vgl. Rz 264 ff.) und vertikalen Effekten (vgl. 
Rz 543 ff.). 

B.4.3.1 Stellungnahme der Parteien bzgl. Bedeu-
tung des Zusammenschlussvorhabens auf 
Umschlagsanlagen und kombinierten Ver-
kehr 

I. Bedeutung von Umschlagsanlagen für die beteiligten 
Unternehmen 

235. Gemäss Stellungnahme zur vorläufigen Prüfung 
werde die Betrachtung der WEKO dem vorliegenden 
Zusammenschlussvorhaben nicht gerecht. Diese lege 
den Fokus auf einen Bereich, der durch das Zusammen-
schlussvorhaben nicht oder höchstens marginal tangiert 
werde. Die Ortung des primären Problems des Zusam-
menschlusses im Bereich der Umschlagsanlagen bilde 
die wirtschaftliche Realität nicht korrekt ab. Dies gehe 
aus folgenden Tatsachen hervor: Zunächst betreibe 
ausser SBB Cargo keines der beteiligten Unternehmen 
eine Umschlagsanlage. Planzer halte an TERCO eine 
Minderheitsbeteiligung […]. Jäger verfüge lediglich über 
eine symbolische Minderheitsbeteiligung von […] an 
TERCO. Wenn aber die beiden neu mitkontrollierenden 
Unternehmen selber weder Umschlagsanlagen betrei-
ben würden noch solche kontrollierten, könne der Zu-
sammenschluss im Bereich der Umschlagsanlagen zu 
keiner kausalen Verschlechterung der Wettbewerbsver-
hältnisse führen. 

236. Hierzu ist festzuhalten, dass vorliegendes Zusam-
menschlussvorhaben die Kontrollverhältnisse bei TER-
CO ändert (vgl. Rz 30 und 32). Das Zusammenschluss-
vorhaben führt zu einer gemeinsamen Kontrolle von den 
SBB, von Planzer und von Jäger an TERCO. Deshalb ist 
mit dem vorliegenden Zusammenschlussvorhaben eine 
Änderung in den Wettbewerbsverhältnissen verbunden, 
die sich auf TERCO beziehen. 

237. Als weitere belegende Tatsache verweist die Stel-
lungnahme zur vorläufigen Prüfung auf den Umstand, 
dass sich Swiss Combi bzw. Planzer und Jäger nicht an 
einem Unternehmen beteiligten, das primär im Bereich 
der Umschlagsanlagen tätig sei. Gerade einmal […] des 
Umsatzes von SBB Cargo entfielen auf Umschlagsanla-
gen. Daher richte sich das Interesse der Aktionäre von 
Swiss Combi offensichtlich nicht auf den Geschäftsbe-
reich «Umschlagsanlagen». 

238. Dazu ist auf die Rechtsprechung des Bundesge-
richts zu verweisen, wonach ein Zusammenschlussvor-
haben für die Begründung oder Verstärkung einer 
marktbeherrschenden Stellung gemäss Art. 10 Abs. 2 
Bst. a KG eine Kausalität voraussetzt (vgl. Rz 120). Die-
se Kausalität ist unabhängig von den primären Tätigkei-
ten der am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen 
und der Anteile der in den einzelnen Geschäftsbereichen 
erzielten Umsätzen gemessen an den jeweiligen Ge-
samtumsätzen der beteiligten Unternehmen. Andernfalls 
wären kritische Märkte und sogar Märkte mit drohender 
oder tatsächlicher Wettbewerbsbeseitigung bei umsatz-

grossen Konzernen mit vielfältigem Produkt- und Dienst-
leistungsportfolio – wie es gerade bei vorliegendem Zu-
sammenschlussvorhaben der Fall ist – regelmässig der 
Fusionskontrolle entzogen. 

239. Gemäss Stellungnahme zur vorläufigen Prüfung 
zeigten schliesslich auch folgende Tatsachen, dass das 
Zusammenschlussvorhaben für den Markt für Um-
schlagsanlagen ohne Bedeutung sei. Umschlagsanlagen 
würden einzig im Rahmen KV eingesetzt (zum Umladen 
ganzer Container, Wechselbehälter und Sattelauflieger). 
Im Binnenverkehr – und nur darum gehe es im vorlie-
genden Zusammenschluss – sei der KV kaum von Be-
deutung, liege doch sein Anteil unter 1 %. Planzer und 
Jäger seien primär im Binnenverkehr tätig und hätten 
nur marginale Aktivitäten im KV. Sie fragten daher auch 
nur in sehr geringem Umfang Umschlagsleistungen 
nach. Pro Jahr liessen Planzer rund […] und Jäger rund 
[…] Container, Wechselbehälter oder Sattelauflieger 
(vornehmlich durch SBB Cargo) umschlagen. Zusam-
men entspräche dies rund […] TEU, was bei einem Ge-
samtvolumen von rund 800 000 TEU effektiven Um-
schlägen im Binnenverkehr gerade einmal […] der Nach-
frage ergebe. Deshalb seien im Bereich der Umschlags-
anlagen auch keine vertikalen Effekte zu erwarten. Viel-
mehr könnten Planzer und Jäger den Markt für Um-
schlagsanlagen weder als Anbieter noch als Nachfrager 
spürbar beeinflussen. 

240. Hierzu ist entgegenzuhalten, dass sich diese Anga-
ben auf die Gesamtindustrie beziehen. Es ist nicht er-
sichtlich, ob sich die Nachfrage von Planzer und Jäger 
gleichmässig auf die einzelnen Umschlagsanlagen und 
somit gleichmässig auf die einzelnen relevanten Märkte 
im Bereich der Umschlagsanlagen aufteilen oder ob 
diese Nachfrage stark auf einzelne Umschlagsanlagen 
konzentriert sind. Bei einer Konzentration auf einzelne 
Umschlagsanlagen fallen dann die Anteile von Planzer 
und Jäger grösser aus. In diesem Fall können sich sehr 
wohl massgebliche vertikale Effekte ergeben. Für weite-
re Ausführungen in Bezug auf vertikale Effekte kann auf 
die Ausführungen in Randziffer 543 ff. verwiesen wer-
den. Gemäss Stellungnahme zur vorläufigen Beurteilung 
würden sich die Umschläge von Planzer und Jäger auf 
verschiedene Umschlagsanlagen in der Schweiz vertei-
len, womit der Anteil überall in der Grössenordnung von 
ca. […] liegen dürfe. Demnach ist vorliegend von keiner 
Konzentration auf einzelne Umschlagsanlagen auszu-
gehen. 

241. Zudem würde sich das Bild gemäss Stellungnahme 
zur vorläufigen Prüfung nicht ändern, selbst wenn man 
zu Unrecht die beiden nicht mitkontrollierenden Aktionä-
re Galliker und Bertschi in die Beurteilung einbeziehen 
würde. Galliker und Bertschi hätten keine Mit‐
Kontrollrechte an SBB Cargo und seien wirtschaftlich nur 
mit 3.5 % an SBB Cargo beteiligt. Da SBB Cargo nur 
[…] ihres Umsatzes mit Umschlagsanlagen erziele, ent-
fielen wirtschaftlich auch nur […] der Investitionen von 
Galliker und Bertschi in Swiss Combi auf die Um-
schlagsanlagen von SBB Cargo. Es mache für Galliker  
 

 
152 Vgl. Z. B. MASSIMO MOTTA, Competition Policy – Theory and Prac-
tice, Cambridge University Press, 2004, 144. 
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und Bertschi wirtschaftlich schlicht keinen Sinn, sich 
wegen einer derart marginalen Beteiligung mit SBB Car-
go zu koordinieren und auf Wettbewerbsvorteile für ihre 
eigenen Anlagen zu verzichten, die sie zu 100 % besit-
zen würden. 

242. Zur Frage der Interessenangleichung zwischen 
SBB Cargo und Galliker sowie Bertschi kann auf Rand-
ziffer 234 und 280 ff. verwiesen werden. 

243. Hinzu komme gemäss Stellungnahme zur vorläufi-
gen Prüfung, dass auch Galliker kaum im KV tätig sei. 
Die Umschlagsanlage von Galliker in Staad würde prak-
tisch nur für unternehmensinterne Umschläge genutzt 
und sei mit lediglich ca. […] umgeschlagenen ILE153 
(rund […] TEU) pro Tag für den Wettbewerb ohne jede 
Relevanz. Galliker erziele nur rund […] seines Umsatzes 
mit KV‐Umschlagsanlagen (Dagmersellen und Staad). 
Bei Bertschi liege der Fokus der Geschäftstätigkeit klar 
auf dem Import‐/Export‐ und Transitverkehr und lediglich 
rund […] des in der Schweiz erzielten Umsatzes entfalle 
auf den Binnenverkehr. Bertschi erziele nur etwa […] 
des Schweizer Umsatzes mit KV-Umschlagsanlagen, 
wovon ein verschwindend kleiner Teil auf den KV‐
Binnenverkehr entfalle (rund […] Franken). 

244. Für diese Frage der primären Tätigkeiten, der An-
teile der Umsätze aus den einzelnen Tätigkeiten am 
Konzern-Gesamtumsatz und den absoluten Umsätze 
kann auf die Randziffern 238 und 240 verwiesen wer-
den. 

245. Die Stellungnahme zur vorläufigen Beurteilung 
bringt erneut vor, dass Umschlagsanlagen für alle betei-
ligten Unternehmen ohne Bedeutung seien (vgl. 
Rz 237). Auf die drei zur Diskussion stehenden Um-
schlagsanlagen (Gossau, Oensingen und Renens) dürf-
ten somit ca. […] des Umsatzes von SBB Cargo entfal-
len. Damit seien die Umschlagsanlagen von SBB Cargo 
offensichtlich nicht der Grund für die Beteiligung der 
Strassentransportunternehmen an SBB Cargo bzw. sei-
en sie schlicht irrelevant. Dazu wird nochmals anhand 
der geringen Nachfrage von Planzer und Jäger nach 
Umschlagsleistungen im Binnen-KV (vgl. Rz 239) und 
des geringen erzielten Umsatzes mit KV-Umschlags-
anlagen von Galliker und Bertschi (vgl. Rz 243) geltend 
gemacht, dass einerseits der Binnen-KV für Planzer und 
Jäger ohne jede wirtschaftliche Bedeutung sei und für 
Galliker und Bertschi Umschlagsanlagen für den Binnen-
KV ohne jedes Interesse seien. Wenn keines der an 
Swiss Combi beteiligten Unternehmen weder selber 
massgeblich im Bereich der Umschlagsanlagen tätig sei, 
noch im KV besonders aktiv sei, dann folge daraus 
zweierlei: Erstens seien die Umschlagsanlagen offen-
sichtlich nicht der Grund oder der wirtschaftliche Treiber 
dieses Zusammenschlusses und zweitens könnten sich 
im Bereich der Umschlagsanlagen die Wettbewerbsver-
hältnisse durch den Zusammenschluss auch nicht mas-
sgeblich verändern. 

246. Zu diesen Vorbringen ist auf die vorangehenden 
Ausführungen und insbesondere auf die Rechtspre-
chung des Bundesgerichts zu verweisen, wonach ein 
Zusammenschlussvorhaben für die Begründung oder 
Verstärkung einer marktbeherrschenden Stellung ge-
mäss Art. 10 Abs. 2 Bst. a KG eine Kausalität voraus-
setzt. Die Frage der Kausalität ist unabhängig von den 

Anteilen der im Bereich Umschlagsleistungen erzielten 
Umsätze gemessen an den jeweiligen Gesamtumsätzen 
der an Swiss Combi beteiligten Unternehmen. Der An-
sicht, dass sich die Wettbewerbsverhältnisse durch den 
Zusammenschluss nicht massgeblich verändern könn-
ten, kann deshalb nicht gefolgt werden. Die WEKO hat 
zu prüfen, ob ein Zusammenschluss in einzelnen oder 
mehreren Märkten eine qualifizierte marktbeherrschende 
Stellung im Sinne von Art. 10 Abs. 2 Bst. a KG begrün-
det oder verstärkt. Dabei ist nicht von Relevanz, dass 
der erwirtschaftete Umsatz in den betroffenen Märkten 
im Verhältnis zum Gesamtumsatz eines Unternehmens 
nur gering ist.  

II. Einschätzungen der Marktbefragung zum Bereich 
Umschlagsleistungen  

247. Dann bestätigten gemäss Stellungnahme zur vor-
läufigen Prüfung und Stellungnahme zur vorläufigen 
Beurteilung die Antworten auf die Fragebogen der WE-
KO, dass der Zusammenschluss den Bereich der Um-
schlagsanlagen kaum tangiere. Von 72 auswertbaren 
Fragebogen erwarteten acht Unternehmen in diesem 
Bereich positive Auswirkungen, und 28 erwarteten keine 
bis geringe oder neutrale Auswirkungen. 11 Unterneh-
men machten keine Angaben, was ebenfalls darauf hin-
deute, dass die Umschlagsanlagen nicht tangiert wür-
den. Andernfalls hätten sich auch diese Unternehmen 
dazu geäussert. Zusammen entspräche dies zwei Drittel 
der Antworten. Dieses Vorbringen wird auch in der Stel-
lungnahme zur vorläufigen Beurteilung vorgebracht. 

248. Die Stellungnahme zur vorläufigen Beurteilung 
bringt zudem vor, dass die Antworten der Marktteilneh-
mer bestätigen würden, dass der Zusammenschluss 
keine kausalen Auswirkungen auf die Umschlagsanla-
gen hätte. Wenn die überwiegende Mehrheit der von der 
WEKO befragten Marktteilnehmer im Bereich der Um-
schlagsanlagen keine relevante Veränderung der Wett-
bewerbsverhältnisse erkennen könne, dann gehe die 
vorläufige Beurteilung offensichtlich an der wirtschaftli-
chen Realität vorbei, wenn sie just im Bereich der Um-
schlagsanlagen als Folge des Zusammenschlusses eine 
Beseitigung des Wettbewerbs diagnostiziere. Die Markt-
befragung belege, dass der Zusammenschluss die 
Wettbewerbsverhältnisse im Bereich der Umschlagsan-
lagen nicht kausal verändere. Damit sei gemäss bun-
desgerichtlicher Rechtsprechung der Zusammenschluss 
ohne Bedingungen oder Auflagen zu genehmigen, da es 
keine kausale Veränderung der Wettbewerbsverhältnis-
se gebe. 

249. Zu diesem Vorbringen ist darauf hinzuweisen, dass 
die Befragung verschiedene Kreise und Bereiche des 
Gütertransports, der Logistik und der Spedition betrifft 
(vgl. Rz 72). So nimmt der Fragebogen auch auf diese 
verschiedenen Bereiche Bezug. Aus diesem Grund ha-
ben gewisse befragte Kreise auch einen gesonderten 
Fragebogen zum Güterverkehr auf der Schiene erhalten 
(vgl. Rz 72). Deshalb kann aufgrund der Tatsache, dass 
8 % der befragten Unternehmen positive Auswirkungen, 
41 % keine Auswirkungen bzw. nur geringe Auswirkun-
gen erwarten sowie 18 % keine Angaben machen –  
 
153 Gemäss Stellungnahme Umrechnung ILE/TEU mit Faktor 1.5; ILE 
stehe für intermodale Ladeeinheit. 



 2020/4b 1951 
 

 
 

woraus die Parteien folgern, dass zwei Drittel der befrag-
ten Kreise den Bereich der Umschlagsanlagen als unkri-
tisch erachten würden – nicht automatisch auf dessen 
Bedeutungslosigkeit geschlossen werden. Dies ist ana-
log zum vorangehenden Argument, dass die Beurteilung 
der Fragen der Kausalität des Zusammenschlussvorha-
bens und der Änderungen der Wettbewerbsverhältnisse 
losgelöst von den primären Tätigkeiten der am Zusam-
menschluss beteiligten Unternehmen sowie deren Um-
sätze in den einzelnen Märkten und Bereichen. Überdies 
äussern verschiedene Befragte Bedenken wegen des 
Zusammenschlussvorhabens in verschiedenen Berei-
chen inklusive dem Bereich Umschlagsleistungen (vgl. 
Rz 75, 78, 81 und 84). 

250. In dem Zusammenhang kann auch dem Vorbringen 
der Stellungnahme zur vorläufigen Beurteilung nicht 
gefolgt werden, dass gemäss Marktbefragung der Zu-
sammenschluss die Wettbewerbsverhältnisse im Be-
reich der Umschlagsanlagen nicht kausal verändere. So 
erwarten 32 % der befragten Unternehmen negative 
Auswirkungen im Bereich Umschlagsleistungen für ihr 
Unternehmen bzw. den Wettbewerb sowie teilweise 
auch eine Erhöhung der Preise. Zudem befürchten 10 % 
der befragten Unternehmen im Bereich Umschlagsleis-
tungen eine Monopolisierung – insbesondere bei den 
Umschlagsanlagen im Binnenverkehr (vgl. Rz 81). 

III. Bedeutung des KV und von Umschlagsanlagen im 
Binnenverkehr  

251. Die Stellungnahme zur vorläufigen Prüfung bringt 
erneut vor, dass keine kausale Veränderung der Wett-
bewerbsverhältnisse im Bereich der Umschlagsanlagen 
bestehe. Das Bundesgericht habe im Entscheid «Swiss-
grid» festgehalten, dass ein Zusammenschluss nur dann 
untersagt (oder mit Auflagen/Bedingungen genehmigt) 
werden könne, wenn der Zusammenschluss für die 
Wettbewerbsbeseitigung kausal sei. Herrsche auf einem 
Markt «weder vor noch nach dem Zusammenschluss 
Wettbewerb und wäre vermehrter Wettbewerb auch 
nicht zu erwarten, fehlt es an den erforderlichen Wett-
bewerbswirkungen des Fusionsvorhabens».154 Entspre-
chend fehle es auch an der Kausalität des Zusammen-
schlusses. In diesem Zusammenschluss gehe es nur um 
den Binnenverkehr. Und im Binnenverkehr liege der 
Anteil des KV am gesamten Güterverkehr unter 1 %. 
Gründe für die marginale Bedeutung des KV im Binnen-
verkehr seien die folgenden: in der kleinräumigen 
Schweiz seien die Distanzen für den KV typischerweise 
zu kurz. So gehe man in Europa davon aus, dass KV 
erst ab Distanzen von 300 km effizient betrieben werden 
könne. Solche Distanzen seien in der Schweiz kaum 
vorhanden. Von wenigen Grossunternehmen abgesehen 
(z. B. Coop, Migros) gebe es in der Schweiz nur wenige 
Unternehmen, die im Binnenverkehr regelmässig über 
genügend grosse Volumina verfügten, dass sie damit 
einen ganzen Container füllen könnten. Und auch für 
Spediteure, welche die Transporte ihrer Kunden bündel-
ten, seien die Volumina innerhalb der Schweiz häufig zu 
klein, um regelmässig ganze Container zu füllen. In der 
Schweiz sei das Netz des EWLV dichter als im Ausland 
und Unternehmen verfügten häufiger über eigene An-
schlussgleise. Im Vergleich zum Ausland spiele in der 
Schweiz deshalb der EWLV eine grössere Rolle als der 
KV. Daraus folge, dass auch die Umschlagsanlagen für 

nicht einmal 1 % des Güterverkehrs in der Schweiz rele-
vant seien. Im Ergebnis würden nicht einmal […] des 
schweizerischen Güterverkehrs in den Umschlagsanla-
gen in den Regionen Gossau, Oensingen und Renens 
umgeschlagen.  

252. Somit sei es gemäss Stellungnahme zur vorläufi-
gen Beurteilung höchst unwahrscheinlich, dass die Un-
ternehmen ausgerechnet und ausschliesslich in einem 
Bereich kolludierten, der nicht nur gesamtwirtschaftlich, 
sondern auch für alle beteiligten Unternehmen ohne jede 
Relevanz sei. Weiter sei der vorliegende Zusammen-
schluss politisch gewollt, da SBB Cargo eine solche 
Partnerschaft brauche, um ihr Angebot aufrechterhalten 
und ausbauen zu können. Zudem würden die angebli-
chen Nachteile einer Kollusion in den drei «Minimärk-
ten» durch die deutliche Verbesserung der Wettbe-
werbsverhältnisse in den wichtigen Speditions‐ und Lo-
gistikmärkten weit überwogen (Art. 10 Abs. 2 Bst. b KG). 

253. Zu diesen Vorbringen ist zuerst auf die vorange-
henden Ausführungen zu verweisen. Als nächstes kann 
zusätzlich festgehalten werden, dass gemäss BAV KV-
Umschlagsanlagen das effiziente Zusammenwirken der 
verschiedenen Verkehrsträger ermöglichen. Mit der För-
derung privater Güterverkehrsanlagen der Schiene leis-
tet der Bund einen wesentlichen Beitrag zu einer nach-
haltigen Entwicklung des Gütertransports.155 Zudem 
beträgt der Anteil des KV im Binnenverkehr gemessen 
am gesamten Güterverkehr auf der Schiene im Binnen-
verkehr 11 %.156 Es kann demnach keine Rede von ei-
ner «marginalen Bedeutung des KV im Binnenverkehr» 
sein. Weiter ist festzuhalten, dass SBB Cargo bereits 
seit dem Jahr 2012 auf das Wachstum im KV setzt. Zu 
diesem Zweck hat SBB Cargo ihr Angebot schrittweise 
ausgebaut. Mit dem Ausbau des kombinierten Verkehrs 
in der Schweiz ergänze SBB Cargo das bestehende 
Geschäft im Wagenladungs- und Transitverkehr. Mit 
dem weltweiten Trend zum Transport von Gütern in 
Containern und der rückläufigen Grossindustrie werde 
weiterhin ein starkes Wachstum im KV auf Strasse, 
Bahn und Schiff erwartet.157 Weiter ist festzuhalten, dass 
die Parteien spezifisch zum Zusammenschlussvorhaben 
ausführen, die geplante Partnerschaft stärke die Verla-
gerung von der Strasse auf die Schiene und erhöhe die 
Auslastung im System-Wagenladungsverkehr und im KV 
nachhaltig.158 Dann ist mit der Inbetriebnahme der ge-
planten Anlage GBN mit einem zunehmenden Aufkom-
men von KV auch im Binnenverkehr zu rechnen. Dies 
führt zu einer zunehmenden Bedeutung von regionalen  
 

 
154 Vgl. BGE 133 II 104, 109 E. 6.4 und 8.3 (=RPW 2007/2, 328 f. E. 
6.4 und 8.3), Swissgrid. 
155 Vgl. Investitionsbeiträge für private Güterverkehrsanlagen der 
Schiene, <https://www.bav.admin.ch/bav/de/home/themen-a-z/gueter 
verkehr-auf-der-schiene/investitionsbeitraege-fuer-private-gueterver 
kehrsanlagen-der-sch.html> (20.2.2020). 
156 Wonach den Parteien gemäss Logistikmarktstudie 2018 der Bin-
nenverkehr auf der Schiene ein Volumen von 23,47 Mio. Nto und der 
Binnen-KV ein Volumen von rund 2,62 Mio. Nto ausweise. 
157 Vgl. SBB Cargo baut den kombinierten Verkehr in der Schweiz 
weiter aus, <https://blog.sbbcargo.com/3382/kombinierten-verkehr-in-
der-schweiz/> (20.2.2020). 
158 Vgl. Medienmitteilung SBB vom 30. August 2019, Diese Partnerin 
beteiligt sich zu 35 Prozent an SBB Cargo, 
<https://news.sbb.ch/artikel/92344/diese-partnerin-beteiligt-sich-zu-35-
prozent-an-sbb-cargo> (25.12.2019). 
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KV-Umschlags-anlagen. Es ist auch festzuhalten, dass 
die SBB im Rahmen der Evaluation der Partnerschaft 
mit Swiss Combi den KV als ein Teil des EBITDA-
Verbesserungs-potenzials sehen. Ebenfalls sehen die 
SBB im Rahmen des Projekts zur Öffnung des Aktiona-
riats von SBB Cargo den KV als Wachstumstreiber; und 
zwar auch im Binnenverkehr. Die SBB planen eine Er-
gebnisverbesserung unter anderen mit der Lancierung 
eines KV-Netzes im Binnenverkehr. Die Absichtserklä-
rung zur Beteiligung von Planzer, Jäger, Galliker und 
Bertschi führt aus, dass mit Swiss Combi als Aktionär 
«die nachhaltige, positive Geschäftsentwicklung voran-
getrieben sowie das Angebot der Gesellschaft im kom-
binierten Verkehr («KV») und im Systemwagenladungs-
verkehr weiterentwickelt, verbessert werden» solle. 

«Dadurch können u.a. mehr Mengen, Verlagerungen 
oder eine bessere Auslastung erzielt sowie die operative 
Exzellenz verbessert werden. Neue oder optimierte 
Konzepte sollen die Wettbewerbsfähigkeit der Geseil-
schaft im intermodalen Wettbewerb erhöhen. Das KV- 
und Systemwagenladungsnetz soll effizienter und kos-
tenoptimierter werden und die Wettbewerbsfähigkeit der 
Gesellschaft soll steigen.» Alle diese Informationen zei-

gen, dass der KV auch im Binnenverkehr eine wesentli-
che Bedeutung hat und an Bedeutung zunehmen wird. 
Zudem zeigen die Informationen, dass der KV im Bin-
nenverkehr aus Sicht der SBB wesentlich ist und Teil 
dieses Zusammenschlussvorhabens ist. Und weil die in 
Frage stehenden Umschlagsanlagen Gossau, Oensin-
gen und Renens sowie die Anlage von TERCO in Cha-
vornay Teil vom KV-Netz von SBB Cargo sind (vgl. Ab-
bildung 3), sind auch diese bedeutsam. Vorangehende 
Ausführungen zeigen auch, dass die SBB und Swiss 
Combi bestehend aus Planzer, Jäger, Galliker und Bert-
schi SBB Cargo im KV im Binnenverkehr gemeinsam 
voranbringen wollen. Es ist auch festzuhalten, dass es 
unerheblich ist, ob «Minimärkte» vorliegen. Die Beurtei-
lung erfolgt gemäss Kartellgesetz, VKU und Bundesge-
richt für die relevanten Märkte.159 Wie hoch die Anteile 
des KV im Binnenverkehr und der Anteil der Um-
schlagsanlagen am gesamten Güteraufkommen sind, ist 
deshalb ohne Belang. Und zum Vorbringen in Bezug auf 
den politischen Willen zur Durchführung des Zusam-
menschlussvorhabens kann auf die ausnahmsweise 
Zualssung aus überwiegenden öffentlichen Interessen 
gemäss Art. 11 KG verwiesen werden. 

 

 
Abbildung 3:160 Angebot KV-Linien Kombinierter Verkehr SBB Cargo 

 

B.4.3.2 Markt für Umschlagsleistungen für Contai-
ner, Wechselbehälter und Sattelauflieger im 
Binnenverkehr – Raum Renens 

B.4.3.2.1. Aktuelle Konkurrenz 
254. Tabelle 8 gibt eine Übersicht über die Marktanteile 
gemäss Meldung und somit über die Grössenverhältnis-
se im Jahr 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
159 Vgl. RPW 2007/2, 335 f E. 6.6, Berner Zeitung/Tamedia. 
160 Vgl. Flexibel und schnell durch die ganze Schweiz., 
<https://www.sbbcargo.com/content/dam/internet/cargo/all/angebot/tra
nsportleistungen/kombinierter-verkehr/de/2020/KV-
Linien.pdf.sbbdownload.pdf> (20.2.2020). 
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Tabelle 8: Markt für Umschlagsleistungen für Container, Wechselbehälter und Sattelauflieger im Binnenverkehr – 
Raum Renens 

Jahr Zusammenschlussparteien   Wettbewerber 
 SBB161 SBB  

Cargo1162 Planzer Jäger Galliker Bertschi TERCO 

2018 0 % [50-60] % 0 % 0 % 0 % 0 % [40-50] % 
2017 0 % [50-60] % 0 % 0 % 0 % 0 % [40-50] % 
2016 0 % [50-60] % 0 % 0 % 0 % 0 % [40-50] % 

 

255. Wie bereits erwähnt, […] (vgl. Rz 30 und 32), weil 
SBB, Planzer und Jäger nach dem Zusammenschluss-
vorhaben TERCO gemeinsam kontrollieren werden bzw. 
weil die Interessenübereinstimmung von SBB Cargo und 
Planzer so stark ist, […].  

256. Allerdings überschätzten gemäss Stellungnahme 
zur vorläufigen Prüfung die Angaben der Meldung die 
Marktanteile von SBB Cargo und TERCO, weil zwei 
weitere Anlagen in dieser Region tätig seien. Die von der 
Stellungnahme zur vorläufigen Prüfung korrigierten An-

gaben sind in Tabelle 9 aufgeführt. Hierzu ist erneut 
ausdrücklich festzuhalten (vgl. Rz 103), dass am Zu-
sammenschluss beteiligte Parteien bereits im Rahmen 
der Meldung zur wahrheitsgetreuen und umfassenden 
Angabe verpflichtet sind: Die Angaben, Informationen 
und zugrundeliegende Daten in Meldungen müssen 
vertieft analysiert sein. Dies ist Voraussetzung für die 
Vollständigkeit der Meldung eines Zusammenschluss-
vorhabens. Auf die Angaben und Informationen in einer 
Meldung für ein Zusammenschlussvorhaben sind die 
Parteien zu behaften. 

 

257. Tabelle 9: Markt für Umschlagsleistungen für Container, Wechselbehälter und Sattelauflieger im Binnenverkehr 
– Raum Renens (korrigierte Angaben) 

Jahr Zusammenschlussparteien   Wettbewerber 
 

SBB163 SBB 
Cargo164 Planzer Jäger Galliker Bertschi Railcare 

165 TERCO 
Schwei-
zerische 

Post 
2018 0 % [20-30] % 0 % 0 % 0 % 0 % [30-40] % [20-30] % [10-20] % 
2017 0 % [20-30] % 0 % 0 % 0 % 0 % [30-40] % [20-30] % [10-20] % 
2016 0 % [20-30] % 0 % 0 % 0 % 0 % [30-40] % [20-30] % [10-20] % 

 

258. Zu Tabelle 9 ist anzumerken, dass entgegen der 
Ansicht der Stellungnahme zur vorläufigen Prüfung bei 
der Berechnung der Marktanteile die Unterscheidung 
von Eigen- und Drittleistungen vor allem in Bezug auf die 
schweizerische Post zu berücksichtigen ist.  

259. Die Umschlagsanlagen der schweizerischen Post 
werden vorwiegend für die eigenen Pakettransporte 
verwendet, die auf Grund des Leistungsauftrages des 
Bundes prioritär zu behandeln seien. Bei Kapazitätseng-
pässen gelte grundsätzlich erste Priorität für Pakettrans-
porte und zweite Priorität für Drittkunden (nach Eingang 
der Anfrage).166 Im Unterschied zu anderen vom Bund 
mitfinanzierten KV-Umschlagsanlagen, bei denen der 
diskriminierungsfreie Zugang gewährleistet werden 
muss, haben demnach bei den Umschlagsanlagen der 
schweizerischen Post Drittkunden nur zweite Priorität. 
Demzufolge können Drittkunden nur bedient werden, 
wenn die jeweilige Umschlagsanlage der Post nach Ab-
zug der eigenen Pakettransporte noch über freie Kapazi-
täten verfügt. 

260. Im Rahmen der Stellungnahme zur vorläufigen 
Beurteilung bringen die Parteien vor, dass das Vorge-
hen, die Eigenleistungen nur bei der schweizerischen 
Post herauszurechnen, unhaltbar – ja geradezu willkür-
lich – sei. Entweder unterscheide man für alle Um-
schlagsanlagen konsequent zwischen Eigen- und Dritt-
leistungen und berücksichtige für alle nur die Drittleis-
tungen. Oder man berücksichtige konsequent für alle 

Umschlagsanlagen die gesamte Kapazität bzw. Um-
schläge. Die Sonderbehandlung der Post könne auch 
nicht mit dem Hinweis begründet werden, die Post wer-
de den eigenen Pakettransport prioritär behandeln. Ge-
nauso werde Galliker selbstverständlich seine eigenen 
Transporte prioritär behandeln, womit nach der Logik der 
vorläufigen Beurteilung der WEKO auch die Eigenleis-
tungen von Galliker nicht zu berücksichtigen seien. Auch 
hinsichtlich der Pflicht, Dritten Zugang zur Umschlagsan-
lage zu gewähren, würden sich die Anlagen der Post 
nicht von jenen von Galliker unterscheiden, da beide 
gemäss GüTG subventioniert worden seien. Es bestehe 
– soweit ersichtlich – auch keine gesetzliche Ausnahme 
der Post von den Pflichten des GüTG. 

 

 

 
161 Marktanteile von SBB jeweils ohne SBB Cargo nach dem Carve-
out. 
162 Marktanteile von SBB Cargo nach dem Carve-out. 
163 Marktanteile von SBB jeweils ohne SBB Cargo nach dem Carve-
out. 
164 Marktanteile von SBB Cargo nach dem Carve-out. 
165 Bei railCare AG (nachfolgend: Railcare) handelt es sich um eine 
Tochtergesellschaft der Coop Genossenschaft (<https://www.railcare. 
ch/content/railcare/de/unternehmen.html>, 6.11.2019). 
166 Vgl. Beschreibung der Zugangsbedingungen für die Umschlagsan-
lagen der schweizerischen Post Daillens, gültig ab April 2019, 
<https://www.post.ch/kombiverkehr> (20.12.2019). 
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261. Zu diesen Vorbringen ist nochmals auf den Leis-
tungsauftrag des Bundes und die Grundversorgung mit 
Postdiensten hinzuweisen, wonach die schweizerische 
Post die Beförderung von Briefen, Paketen, Zeitungen 
und Zeitschriften sicherzustellen hat, worauf sich die 
Priorisierung der Pakettransporte der schweizerischen 
Post begründet.167 Im Unterschied zur schweizerischen 
Post wäre bei einer Priorisierung von Eigenleistungen 
gegenüber Umschlagsleistungen für Dritte durch Galliker 
bzw. anderer Betreiber von vom Bund geförderten KV-
Umschlagsanlagen von einer Diskriminierung auszuge-
hen. Gemäss GüTG haben sich diese bei der Zuteilung 
von Kapazitäten, der Erbringung von Dienstleistungen 
und der Bemessung von Preisen für den eigenen Bedarf 
an die Regeln zu halten, die für Dritte gelten.168 Dies 
zeigt zusätzlich auch, dass vom Bund geförderte KV-
Umschlagsanlagen nicht vergleichbar sind mit reinen 
Werksterminals von Unternehmen. Dies selbst dann, 
wenn der Anteil von Umschlagsleistungen für Dritte ge-
ring ist, da auch bei einem potenziellen Anstieg der 
Nachfrage der diskriminierungsfreie Zugang gewährt 
sein muss. Dies wurde denn auch von Galliker während 
der Anhörung bestätigt, wonach ihre KV-Umschlags-
anlagen völlig offen seien und Dritte jederzeit ihre Con-
tainer aufgeben könnten. Vor diesem Hintergrund wer-
den vorliegend mit Ausnahme der Umschlagsanlagen 
der schweizerischen Post die gesamten Kapazitäten 
berücksichtigt. Bei Letzterer wurden die Eigenleistungen 
herausgerechnet. Schliesslich kann darauf hingewiesen 
werden, dass eine Unterscheidung zwischen Eigen- und 
Drittleistungen keine qualtiative Änderung des Ergebnis-
ses zur Folge hat. Selbst bei einer Berücksichtigung von 
Drittleistungen ändern sich die Marktanteile entweder 
nur leicht oder sogar nur geringfügig. 

262. Gemäss den korrigierten Angaben der Stellung-
nahme zur vorläufigen Prüfung bilden SBB Cargo und 
TERCO zusammen bzw. die SBB, Planzer und Jäger 
den grössten Wettbewerber mit einem Marktanteil von 
[40-50] %. Als zweitgrösster Wettbewerber folgt Railcare 
mit einem Marktanteil von [30-40] %. Drittgrösster Wett-
bewerber ist die schweizerische Post mit einem Markt-
anteil von [10-20] %. Aufgrund dieser korrigierten Anga-
ben zu den Grössenverhältnissen stellt sich somit neu 
die Frage nach einer etwaigen kollektiven Marktbeherr-
schung zwischen SBB Cargo/TERCO bzw. den SBB, 
Planzer und Jäger zusammen mit Railcare: SBB Car-
go/TERCO und Railcare vereinen [80-90] % des Marktes 
aufeinander. Die Analyse dieser Fragestellung folgt ge-
sondert im Abschnitt in Bezug auf kollektive Marktbe-
herrschung (koordinierte Effekte) (vgl. Rz 234 und 264 
ff.). 

B.4.3.2.2. Zwischenergebnis  
263. Somit bestehen aufgrund der korrigierten Angaben 
der Parteien keine Anhaltspunkte mehr, dass das Zu-
sammenschlussvorhaben eine einzelmarktbeherrschen-
de Stellung gemäss Art. 10 Abs. 1 KG von SBB Cargo 
und TERCO bzw. deren Muttergesellschaften auf dem 
Markt für Umschlagsleistungen für Container, Wechsel-
behälter und Sattelauflieger im Binnenverkehr im Raum 
Renens begründet. Allerdings stellt sich neu die Frage 
einer etwaigen kollektiven Marktbeherrschung von SBB 
Cargo/TERCO bzw. deren Muttergesellschaften und 
Railcare. 

B.4.4 Kollektive Marktbeherrschung (koordinierte 
Effekte) 

B.4.4.1 Vorbemerkungen 
264. Ein Zusammenschluss kann allenfalls eine kollektiv 
marktbeherrschende Stellung begründen oder verstär-
ken. Auch in einem solchen Fall kann die WEKO den 
Zusammenschluss untersagen oder ihn mit Bedingun-
gen oder Auflagen zulassen, sofern die Voraussetzun-
gen von Art. 10 Abs. 2 KG gegeben sind. Hierbei ist zu 
prüfen, ob Anreize zu koordiniertem Verhalten gegeben 
sind, und ob ein solches Verhalten mit grosser Wahr-
scheinlichkeit stabil bzw. dauerhaft sein wird. Die WEKO 
hat die allgemeinen Grundlagen und Erkenntnisse zur 
kollektiven Marktbeherrschung bereits in früheren Ent-
scheiden behandelt.169 

265. Das Konzept der gemeinsamen Marktbeherrschung 
im Oligopol beschreibt das Bundeskartellamt als eine 
Marktsituation mit wenigen Unternehmen, die sich am 
Markt in einer Weise parallel verhalten, die wesentlichen 
Wettbewerb zwischen ihnen nicht erkennen lässt, ob-
wohl sie individuell durchaus über ein erhebliches Po-
tenzial für Wettbewerb verfügen.170 Durch einen horizon-
talen Zusammenschluss können sich für die Unterneh-
men im betroffenen Markt Möglichkeiten und Anreize 
ergeben, ihr Verhalten (zukünftig) zu koordinieren (Ent-
stehung einer gemeinsamen Marktbeherrschung) oder 
eine bestehende Verhaltenskoordination zu erleichtern 
bzw. zu stabilisieren (Verstärkung gemeinsamer Markt-
beherrschung).171 Gemäss Bundeskartellamt liegt eine 
gemeinsame Marktbeherrschung vor, wenn es zum ei-
nen an wesentlichem Wettbewerb im Innenverhältnis der 
Oligopolisten und zum anderen an wesentlichem Wett-
bewerb durch Aussenseiter fehlt.172 Zentral ist hierbei, 
dass sich die kollektiv marktbeherrschenden Unterneh-
men nicht weiterhin als Konkurrenten verhalten173, ob-
wohl sie aufgrund ihrer Marktstellung unter Ausnutzung 
sämtlicher Wettbewerbsvariablen Konkurrenzdruck auf-
bauen und sich gegenseitig disziplinieren könnten. 

 

 
167 Vgl. Art. 13 bis 17 Postgesetz vom 17. Dezember 2010 (Postgesetz, 
PG; SR 783.0). 
168 Vgl. Art. 6 Abs. a GüTV. 
169 Vgl. RPW 2018/4, 970 Rz 185, Tamedia/Basler Zeitung; RPW 
2017/3, 483 Rz 132, BLS AG/Transport Ferroviaire Holding SAS; RPW 
2016/1, 121 f. Rz 424 ff., Online-Buchungsplattformen für Hotels; RPW 
2016/1, 281 f. Rz 148, Tamedia/Tradono Denmark/Tradono Switzer-
land; RPW 2016/1, 330 Rz 254 f., 333 Rz 272, 334 Rz 281 und 336 
Rz 309, SRG/Swisscom/Ringier; RPW 2015/4, 751 Rz 62, Saint-
Gobain/Sika; RPW 2015/3, 495 Rz 158, Tamedia/ricardo.ch; RPW 
2013/4, 685 Rz 84, BLS AG/BLS Cargo AG; RPW 2010/3, 528 Rz 224, 
France Télécom SA/Sunrise Communications AG; RPW 2008/4, 630 
Rz 247, Coop/Carrefour; RPW 2008/3, 450 f. Rz 252, Heine-
ken/Eichhof; RPW 2008/1, 184 Rz 455, Migros/Denner. 
170 Vgl. Leitfaden des BUNDESKARTELLAMTES zur Marktbeherrschung in 
der Fusionskontrolle, Rz 81 <https://www.bundeskartellamt.de/Shared 
Docs/Publikation/DE/Leitfaden/Leitfaden%20-%20Marktbeherrschung 
%20in%20der%20Fusionskontrolle.pdf?__blob=publicationFile&v=12> 
(26.11.2019). 
171 Vgl. Leitfaden des BUNDESKARTELLAMTES zur Marktbeherrschung in 
der Fusionskontrolle (Fn. 170), Rz 81. 
172 Vgl. Leitfaden des BUNDESKARTELLAMTES zur Marktbeherrschung in 
der Fusionskontrolle (Fn. 170), Rz 82. 
173 Vgl. Urteil des BGer 2A.327/2006 vom 22. Februar 2007, in Sachen 
WEKO gegen Berner Zeitung AG und Tamedia, E. 6.4. 
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266. Koordiniertes Verhalten kann explizit unter Markt-
teilnehmern vereinbart werden oder es kann implizit 
bzw. stillschweigend stattfinden. Aus ökonomischer 
Sicht ist es für die Prüfung einer kollektiven Marktbe-
herrschung irrelevant, ob koordiniertes Verhalten explizit 
begründet ist oder stillschweigend stattfindet; eine Be-
einträchtigung wirksamen Wettbewerbs findet in beiden 
Fällen statt. So kann sich ein Unternehmen explizit ve-
hement gegen kollusives Verhalten aussprechen, wenn-
gleich es sich durch sein Marktverhalten unter der Anti-
zipation des Verhaltens der anderen Marktteilnehmer an 
einem hierdurch koordinierten Verhalten aktiv beteiligt, 
insbesondere, wenn es sich trotz hohen Gewinnmargen 
an die Preissetzung eines im Markt führenden Unter-
nehmens anpasst. Für das Zustandekommen von koor-
dinierten Effekten ist nicht notwendig, dass die an der 
Koordination beteiligten Unternehmen vereinbaren, sich 
nicht mehr als Wettbewerber zu verhalten. Relevant ist 
vielmehr, dass die an der Koordination beteiligten Unter-
nehmen ein Verhalten an den Tag legen, welches einem 
abgestimmten Verhalten gleichkommt. 

267. In der ökonomischen Literatur werden koordinierte 
Effekte, welche bei einer kollektiven Marktbeherrschung 
möglich sind, immer dann angenommen, wenn der zu 
erwartende Gewinn durch koordiniertes Verhalten grös-
ser ist als die zu erwartenden Gewinne, gesetzt den Fall, 
dass der Konkurrent bzw. die Konkurrenten vom koordi-
nierten Verhalten abweichen.174 Aus ökonomischer Sicht 
ist relevant, ob Unternehmen durch koordiniertes Verhal-
ten die Preise derart beeinflussen, dass sie gegenüber 
dem kompetitiven Gleichgewicht erhöht sind.175 

268. Damit ein koordiniertes Verhalten überhaupt ent-
stehen und aufrechterhalten werden kann, genügt es, 
wenn die Kollusionspartner ein gemeinsames Verständ-
nis hinsichtlich des gemeinsam zu erreichenden Kollusi-
onsziels haben, um sich entsprechend koordinieren zu 
können.176 In der bisherigen Praxis hat die WEKO zur 
Beurteilung folgende Indikatoren herangezogen: Anzahl 
der beteiligten Unternehmen, Marktanteile der beteiligten 
Unternehmen, Marktkonzentration, Symmetrien, Markt-
wachstum, Markttransparenz, Multimarktbeziehungen, 
Stellung der Marktgegenseite und potenzielle Konkur-
renz.177 

269. Gemäss EU-Kommission wird die Koordinierung in 
Märkten erleichtert, wo es relativ einfach ist, über die 
Bedingungen der Koordinierung zu einem Einvernehmen 
zu gelangen. Zusätzlich müssen drei Bedingungen erfüllt 
sein, damit die Koordinierung nachhaltig ist. Erstens 
müssen die koordinierenden Unternehmen in ausrei-
chendem Masse überwachen können, ob die Koordinie-
rungsmodalitäten befolgt werden. Zweitens erfordert die 
Koordinierungsdisziplin, dass glaubhafte Abschre-
ckungsmechanismen greifen, wenn eine Abweichung 
zutage tritt. Drittens dürfen die Reaktionen von Aussen-
stehenden wie z. B. derzeitige und zukünftige Wettbe-
werber, die an der Abstimmung nicht teilnehmen, sowie 
der Kunden die mit der Koordinierung erwarteten Ergeb-
nisse nicht gefährden.178 Die von der WEKO herangezo-
genen Kriterien zur Prüfung einer allfälligen kollektiven 
Marktbeherrschung (vgl. Rz 268) konkretisieren damit 
die von der EU-Kommission aufgeführten Bedingungen. 

270. Eine Koordinierung kann gemäss EU-Kommission 
unterschiedliche Formen annehmen. In den meisten 
Märkten führe die Koordinierung dazu, dass die Preise 
oberhalb der Höhe gehalten würden, die sich bei unge-
hindertem Wettbewerb ergeben würde. In anderen Märk-
ten könne die Koordinierung auf die Beschränkung der 
Produktion oder des Umfangs der auf den Markt zu brin-
genden neuen Kapazitäten abzielen. Eine Koordinierung 
könne auch aus der Aufteilung des Marktes z. B. nach 
räumlichen Gebieten, nach sonstigen Kundenmerkmalen 
oder durch die Zuteilung der Aufträge in Bietermärkten 
bestehen.179 

271. Vorliegend handelt es sich um ein Zusammen-
schlussvorhaben über verschiedene Stufen der Wert-
schöpfungskette hinweg. Es erfolgt eine vertikale In-
tegration über die Stufen Strassentransport und Schie-
nentransport sowie Strassentransport und Operateurleis-
tungen. Zumindest handelt es sich um eine teilweise 
vertikale Integration bzw. ein vertikales Zusammen-
schlussvorhaben (vgl. ausführlich Rz 543). Vertikale 
Zusammenschlüsse beinhalten neben Effizienzvorteilen 
unter anderem auch ein Potenzial für Koordination (kol-
lektive Marktbeherrschung) auf vor- bzw. nachgelager-
ten Märkten, welche wettbewerbsverzerrende Effekte 
bewirken können (vgl. ausführlich Rz 544). 

272. Die vorläufige Prüfung und auch diese Beurteilung 
behandeln die einzelnen Märkte in Bezug auf eine etwa-
ige kollektive Marktbeherrschung getrennt. Demgegen-
über nimmt die Stellungnahme zur vorläufigen Prüfung 
zur Frage der kollektiven Marktbeherrschung für mehrer 
Märkte gleichzeitig Stellung. Deshalb erfolgt die Einar-
beitung der für mehrere Märkte geltend gemachten Vor-
bringen der Stellungnahme zur vorläufigen Prüfung im 
ersten Markt in Bezug auf kollektive Marktbeherrschung. 

 

 

 
 

 

 

 
174 RPW 2010/3, S. 529 Rz 230, France Télécom SA/Sunrise Commu-
nications SA. 
175 Vgl. auch KÜHN KAI-UWE, An Economists’ Guide through the Joint 
Dominance Jungle, John M. Olin Center for Law & Economics, Paper 
#02-014, pdf-Seite 8, <https://www.law.umich.edu/centersandpro 
grams/lawandeconomics/abstracts/2002/Documents/Kuhn%2002014.p
df> (26.11.2019). 
176 Vgl. RPW 2018/4, 970 Rz 185, Tamedia/Basler Zeitung; RPW 
2010/3, S 530 Rz 234, France Télécom SA/Sunrise Communications 
AG. 
177 RPW 2018/4, 971 Rz 186, Tamedia/Basler Zeitung; RPW 2010/3, 
530 Rz 233, France Télécom SA/Sunrise Communications AG; RPW 
2008/3, 498 ff. Rz 198 ff., Heineken/Eichhof; RPW 2008/1, 186 ff. 
Rz 470 ff., Migros/Denner; KÜHN KAI-UWE, The Coordinated Effects of 
Mergers, in: Handbook of Antitrust Economics, Herausgeber Buccirossi 
Paolo, 2008 (zit : KÜHN, The Coordinated Effects of Mergers), S. 105 – 
144 oder MOTTA (Fn 152),142 ff., wobei in der ökonomischen Literatur 
weitere Kriterien, die einen Hinweis auf kollektive Marktbeherrschung 
geben können, diskutiert werden. 
178 Vgl. EU-Horizontalleitlinien (Fn 141), Rz 41. 
179 Vgl. EU-Horizontalleitlinien (Fn 141), Rz 40. 
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B.4.4.1.1. Stellungnahme zur vorläufigen Prüfung 
bzgl. Vorbemerkungen kollektive Markt-
beherrschung 

273. Gemäss Stelllungnahme zur vorläufigen Prüfung 
seien an die Kollusionswahrscheinlichkeit und an die 
Kollusionsstabilität sehr hohe Anforderungen zu stellen. 
Andernfalls sei eine Beseitigung des Wettbewerbs im 
Sinne von Art. 10 Abs. 2 Bst. a KG nicht zu erwarten. 
Die WEKO habe auch nur ein einziges Mal ein Zusam-
menschlussvorhaben wegen angeblicher kollektiver 
Marktbeherrschung mit der möglichen Wettbewerbsbe-
seitigung untersagt. Dies im Fall «Sunrise».180 Und der 
Fall «Sunrise» sei kritischer als der vorliegende zu be-
trachten. Auch im EU-Kartellrecht seien Untersagungen 
wegen kollektiver Marktbeherrschung selten. Seit dem 
«Airtours»-Fall, der von den EU-Gerichten aufgehoben 
worden sei, habe die EU-Kommission kaum noch Zu-
sammenschlüsse wegen koordinierter Effekte untersagt. 
Ohnehin kenne das europäische Recht und die Recht-
sprechung das «Beseitigungskriterium» von Art. 10 
Abs. 2 Bst. a KG nicht, weshalb nicht darauf abzustellen 
sei. Weil dem «Beseitigungskriterium» eine besondere 
Bedeutung zukomme, müsse es für eine Intervention 
unweigerlich zu wettbewerbsbeseitigender Kollusion 
kommen und es dürfe kein Restwettbewerb mehr beste-
hen. Die WEKO müsse nachweisen, dass die Zusam-
menschlussparteien und die Wettbewerber nach dem 
Zusammenschluss auf jeden Wettbewerb in den be-
troffenen Märkten verzichteten und sich faktisch wie ein 
Monopol verhalten würden. Sodann müsse der Nach-
weis erbracht werden, dass kein Restwettbewerb mehr 
bestehe (sei es unter den kollektiv marktbeherrschenden 
Unternehmen oder mit Drittunternehmen). Schliesslich 
müsse die WEKO auch nachweisen, dass die wettbe-
werbsbeseitigende Kollusion erst und gerade durch den 
Zusammenschluss kausal ermöglicht werde. Eine kollek-
tive Marktbeherrschung, die den Wettbewerb beseitigen 
könnte, sei ausgeschlossen: In allen Umschlagsmärkten 
existierten neben den Anlagen der Zusammenschluss-
parteien entweder noch ein bis zwei weitere Anbieter 
oder der Markteintritt eines neuen Anbieters stehe un-
mittelbar bevor. Zudem seien in allen Märkten die Fakto-
ren, die zu einem kollusiven Verhalten führen könnten, 
derart schwach ausgeprägt, dass ein koordiniertes 
Marktverhalten höchst unwahrscheinlich und höchst 
instabil sein würde. 

274. Hierzu ist zunächst festzuhalten, dass die Anzahl 
Untersagungen durch die WEKO wegen kollektiver 
Marktbeherrschung für die Beurteilung dieses Zusam-
menschlussvorhabens unerheblich ist. Gleiches gilt für 
die Anzahl Interventionen der EU-Kommission. Weiter ist 
auch unerheblich, ob das europäische Recht und die 
zugehörige Rechtsprechung das «Beseitigungskriteri-
um» kennt. Denn das «Beseitigungskriterium» ist bei der 
Analyse der Frage einer kollektiven Marktbeherrschung 
noch irrelevant. Die von der EU-Kommission aufgestell-
ten Kriterien in Bezug auf koordinierte Effekte können 
deshalb für die Frage nach einer kollektiven Marktbe-
herrschung ohne Weiteres herangezogen werden. Erst 
sobald die Analyse zum Ergebnis einer kollektiven 
Marktbeherrschung kommt, stellt sich dann die Frage, 
ob die Möglichkeit der Beseitigung wirksamen Wettbe-
werbs gegeben ist. Die Möglichkeit der Beseitigung 

wirksamen Wettbewerbs ist kein Kriterium für das Vor-
liegen einer kollektiv marktbeherrschenden Stellung. 
Vielmehr ist es ein Kriterium für das Vorliegen einer 
marktbeherrschenden Stellung gemäss Art. 10 Abs. 2 
Bst. a KG, so wie es die Stellungnahme zur vorläufigen 
Prüfung auch ausführt und Wert darauf legt.181 Für die 
konkrete Analyse der kollektiven Marktbeherrschung, 
der Kausalität und die Möglichkeit der Beseitigung wirk-
samen Wettbewerbs kann auf die nachfolgende Ausfüh-
rungen verwiesen werden. Schliesslich ist dem Vorbrin-
gen in Bezug auf ein bis zwei weitere tätige Umschlags-
anlagen oder unmittelbar bevorstehende Markteintritte 
die Rechtsprechung des Bundesgerichts entgegenzuhal-
ten. Gemäss Bundesgericht muss ein Unternehmen, in 
diesem Fall die kollektiv marktbeherrschenden Unter-
nehmen, mit marktbeherrschender Stellung gemäss 
Art. 10 Abs. 2 Bst. a KG über die Möglichkeit verfügen, 
bereits vorhandene Konkurrenten aus dem Wettbewerb 
zu drängen oder zu verhindern, dass sich solche ihm 
gegenüber weiterhin als Konkurrenten verhalten oder 
dass neue Wettbewerber auftreten (vgl. Rz 120). Somit 
genügt für die Beseitigung wirksamen Wettbewerbs, 
dass neue Wettbewerber von einem Markteintritt fernge-
halten werden können. 

B.4.4.2 Märkte anfällig für eine kollektive Marktbe-
herrschung 

275. Gemäss WEKO bilden erste Anhaltspunkte für eine 
etwaige kollektiv marktbeherrschende Stellung die Grös-
senverhältnisse auf einem Markt. Dies sind eine hohe 
Marktkonzentration, eine geringe Anzahl Wettbewerber, 
eine geringe Anzahl an der etwaigen kollektiven Markt-
beherrschung beteiligten Unternehmen, eine symmetri-
sche Verteilung von hohen Marktanteilen für die an der 
etwaigen kollektiven Marktbeherrschung beteiligten Un-
ternehmen sowie eine geringe potenzielle Konkurrenz.182 

276. Wie bereits erwähnt können Galliker und Bertschi 
nicht als vollständig unabhängige Konkurrenz von SBB 
Cargo, Planzer und Jäger anerkannt werden (vgl. 
Rz 234). Deshalb stellt sich die Frage, welche der be-
troffenen Märkte (vgl. Tabelle 7) dadurch anfällig für eine 
etwaige Begründung oder Verstärkung einer kollektiven 
Marktbeherrschung ist. Dazu erfolgt für die vom Zu-
sammenschlussvorhaben betroffenen Märkten in folgen-
der Tabelle 10 eine Darstellung der Verhältnisse unter 
Berücksichtigung der in der Meldung angegebenen 
Marktanteile von Galliker und Bertschi. Wiederum ist 
darauf hinzuweisen, dass die Marktanteile den von der 
Meldung angegebenen Marktanteilen entsprechen und 
die Parteien allerdings ihre Angaben zum Bereich der 
Umschlagsleistungen korrigiert und angepasst haben 
(vgl. Rz 224).  

 
180 Vgl. RPW 2010/3, 499 ff., insb. 556 ff. Rz 382 ff. und 557 ff. Rz 393 
ff., France Télécom SA/Sunrise Communications AG. 
181 Vgl. bspw. Rz 83. 
182 Vgl. RPW 2018/4, 894 Rz 160 und 895 Rz 169, Tamedia/Basler 
Zeitung; RPW 2016/1, 121 f. Rz 425, Online-Buchungsplattformen für 
Hotels; RPW 2016/1, 282 Rz 151, Tamedia/Tradono Denmark/Tradono 
Switzerland; RPW 2016/1, 330 Rz 254, SRG/Swisscom/Ringier; RPW 
2015/4, 752 Rz 65 f., Saint-Gobain/Sika; RPW 2015/3, 496 Rz 162 f., 
Tamedia/ricardo.ch; RPW 2010/3, 528 Rz 225, France Télécom 
SA/Sunrise Communications AG; RPW 2008/4, 631 Rz 259 ff., 
Coop/Carrefour; RPW 2008/3, 451 Rz 253 und 451 f. Rz 262 ff., 
Heineken/Eichhof; RPW 2008/1, 184 Rz 455, Migros/Denner. 
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Tabelle 10: Übersicht Marktanteile betroffene Märkte unter Berücksichtigung von Galliker und Bertschi 
B

er
ei

ch
e 

Relevante Märkte Gemeinsa-
mer Marktan-
teil beteiligte 

Unterneh-
men183 

Galliker Bertschi Zusätzliche 
Analyse 
bzgl. kollek
tive Markt-
beherr-
schung 

G
üt

er
ve

rk
eh

r a
uf

 d
er

 S
ch

ie
ne

 

Markt für EWLV auf der Schiene im Binnen-
verkehr ~100 % 0 % 0 % Nein 

Markt für EWLV auf der Schiene im Import-
/Exportverkehr ~100 % 0 % 0 % Nein 

Markt für EWLV auf der Schiene im Transit-
verkehr ~100 % 0 % 0 % Nein 

Markt für Ganzzüge im Wagenladungsver-
kehr auf der Schiene im Binnenverkehr [60-70] % 0 % 0 % Nein 

Markt für Ganzzüge im Wagenladungsver-
kehr auf der Schiene im Import-
/Exportverkehr 

[50-60] % 0 % 0 % Nein 

Markt für Ganzzüge im Wagenladungsver-
kehr auf der Schiene im Transitverkehr [50-60] % 0 % 0 % Nein 

Markt für KV auf der Schiene im Binnenver-
kehr [60-70] % 0 % 0 % Nein 

Markt für KV auf der Schiene im Import-
/Exportverkehr [50-60] % 0 % 0 % Nein 

Markt für KV auf der Schiene im Transitver-
kehr [40-50] % 0 % 0 % Nein 

O
pe

ra
-

te
ur

le
is

tu
n-

ge
n 

Markt für Operateurleistungen für Container, 
Wechselbehälter und Sattelauflieger auf der 
Schiene im Binnenverkehr 

[50-60] % 0 % 0 % Nein 

Markt für Operateurleistungen für den BKV 
auf der Schiene im Transitverkehr 100 % 0 % 0 % Nein 

U
m

sc
hl

ag
sl

ei
st

un
ge

n 

Markt für Umschlagsleistungen für Contai-
ner, Wechselbehälter und Sattelauflieger im 
Binnenverkehr – Raum Gossau 

[60-70] % 
[20-30] % 

bzw. 
[0-10] %184 

0 % Ja 

Markt für Umschlagsleistungen für Contai-
ner, Wechselbehälter und Sattelauflieger im 
Binnenverkehr – Raum Oensingen 

[50-60] % [10-20]% 0 % Ja 

Markt für Umschlagsleistungen für Contai-
ner, Wechselbehälter und Sattelauflieger im 
Binnenverkehr – Raum Renens 

[90-100] % 
bzw.  

[40-50] %185 
0 % 0 % Ja 

Markt für Umschlagsleistungen für Contai-
ner, Wechselbehälter und Sattelauflieger im 
Binnenverkehr – Raum Sion 

[50-60] % 0 % 0 % Nein 

Markt für Umschlagsleistungen für Contai-
ner, Wechselbehälter und Sattelauflieger im 
Binnenverkehr – Raum Lugano/Cadenazzo 

[80-90] % 0 % 0 % Nein 

Markt für Umschlagsleistungen für Contai-
ner, Wechselbehälter und Sattelauflieger im 
Binnenverkehr – Raum St. Triphon 

[40-50] %  0 % [10-20] % Ja 

Markt für Umschlagsleistungen für Contai-
ner, Wechselbehälter und Sattelauflieger im 
Binnenverkehr – Raum Dietikon 

[90-100] % 0 % 0 % Nein 

 
 
 
 

 

 

 

 
183 Gemeinsamer Marktanteil SBB, SBB Cargo, Planzer und Jäger. 
184 Bei einer Marktanteilsbetrachtung anhand der effektiven Umschläge 
schätzt die Meldung den Marktanteil lediglich auf einen tiefen einstelli-
gen Prozentsatz. 
185 Vgl. Rz 256 f. betreffend korrigierte Marktanteile; Marktanteile von 
TERCO mitberücksichtigt. 
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B
er

ei
ch

e 
Relevante Märkte Gemeinsa-

mer Marktan-
teil beteiligte 

Unterneh-
men183 

Galliker Bertschi Zusätzliche 
Analyse 
bzgl. kollek
tive Markt-
beherr-
schung 

 

Markt für Umschlagsleistungen für Contai-
ner, Wechselbehälter und Sattelauflieger für 
den Umschlag Schiene/Schiene im Import-
/Exportverkehr vom bzw. ins Rheineinzugs-
gebiet186 (GBN) 

[50-60] % […] 0 % [0-10] %187 Nein 

 

Markt für Umschlagsleistungen für Contai-
ner, Wechselbehälter und Sattelauflieger für 
den Umschlag Schiff/Schiene im Import-
/Exportverkehr vom bzw. ins Rheineinzugs-
gebiet188 (GBN) 

[30-40] % […] 0 % [0-10] %189 Nein 

 Markt für Speditionsleistungen für Transporte 
auf der Schiene und Strasse im Binnenver-
kehr 

[20-30] % [0-10] % [0-10] % Nein 

W
er

ks
ta

ttd
ie

ns
tle

is
tu

ng
en

 

Nationaler Markt für Betriebsunterhalt (light 
maintenance) von Lokomotiven [90-100] % 0 % 0 % Nein 

Nationaler Markt für Instandhaltung (heavy 
maintenance) von Lokomotiven [90-100] % 0 % 0 % Nein 

Nationaler Markt für Umbau (refurbishment) 
von Lokomotiven [90-100] % 0 % 0 % Nein 

Nationaler Markt für Betriebsunterhalt (light 
maintenance) von Eisenbahngüterwagen [20-30] % 0 % 0 % Nein 

Nationaler Markt für Instandhaltung (heavy 
maintenance) von Eisenbahngüterwagen [20-30] % 0 % 0 % Nein 

Nationaler Markt für Umbau (refurbishment) 
von Eisenbahngüterwagen [20-30] % 0 % 0 % Nein 

 

277. Somit ergeben sich aus Tabelle 10 folgende Märk-
te, welche eine Anfälligkeit für eine kollektive Marktbe-
herrschung zwischen Galliker und SBB Cargo bzw. den 
kontrollierenden Unternehmen sowie Bertschi und SBB 
Cargo bzw. den kontrollierenden Unternehmen aufwei-
sen: 

- Markt für Umschlagsleistungen für Container, Wech-
selbehälter und Sattelauflieger im Binnenverkehr – 
Raum Gossau; 

- Markt für Umschlagsleistungen für Container, Wech-
selbehälter und Sattelauflieger im Binnenverkehr – 
Raum Oensingen; 

- Markt für Umschlagsleistungen für Container, Wech-
selbehälter und Sattelauflieger im Binnenverkehr – 
Raum St. Triphon. 

278. Weiter stellt sich die Frage einer etwaigen kol-
lektiven Marktbeherrschung zwischen Railcare und SBB 
Cargo/TERCO bzw. deren Muttergesellschaften (vgl. 
Rz 263) in folgendem Markt: 

- Markt für Umschlagsleistungen für Container, Wech-
selbehälter und Sattelauflieger im Binnenverkehr – 
Raum Renens. 

279. Auch die Marktbefragung hat ergeben, dass viele 
Unternehmen mit einer Erhöhung der Marktmacht bzw. 
einer Monopolisierung aufgrund des Zusammenschluss-
vorhabens rechnen. Dabei wurden sowohl SBB Cargo 
bzw. die kontrollierenden Unternehmen als auch Bert-
schi und die geplante Umschlagsanlage GBN erwähnt. 

Mehrere Unternehmen sehen bei den Umschlagsleis-
tungen ein erhöhtes Diskriminierungspotenzial durch das 
Zusammenschlussvorhaben und rechnen teils mit einer 
Erhöhung der Preise. 

B.4.4.3 Übereinstimmung Interessen von SBB, 
Planzer, Jäger, Galliker, Bertschi und SBB 
Cargo 

280. Zur Frage einer etwaigen kollektiven Marktbeherr-
schung auf den vorangehend genannten drei Märkten ist 
auf die Interessenübereinstimmung zwischen den SBB, 
Planzer, Jäger, Galliker, Bertschi und von SBB Cargo 
einzugehen. Bei Galliker und Bertschi handelt es sich 
um Minderheitsaktionäre ohne Kontrollrechte an Swiss 
Combi (vgl. Rz 21 und 234). Somit erlangen diese bei-
den Konzerne durch das vorliegende Zusammen-
schlussvorhaben keine Mitkontrolle an SBB Cargo. 

281. Trotzdem beteiligen sich Galliker und Bertschi über 
Swiss Combi, an der die beiden Konzerne jeweils eine 
Minderheitsbeteiligung von 10 % halten, an SBB Cargo. 
Mit der Beteiligung von Swiss Combi an SBB Cargo  
 

 
186 Vgl. Rz 229. 
187 Basierend auf RPW 2020/2, 705 f. Rz 387, SBB/Hupac/Reth-
mann/GBN und einer Betrachtung anhand von geschätzten Kapazitä-
ten von mindestens 600 000 TEU. 
188 Vgl. Rz 230. 
189 Basierend auf RPW 2020/2, 705 f. Rz 387, SBB/Hupac/Reth-
mann/GBN und einer Betrachtung anhand von geschätzten Kapazitä-
ten von mindestens 600 000 TEU. 
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wollen die vier Familienunternehmen (Planzer, Jäger, 
Galliker und Bertschi) «einen Beitrag zur stärkeren 
Marktausrichtung von SBB Cargo AG leisten». Die 
Schweizer Logistikunternehmen Planzer, Camion-
Transport bzw. Jäger, Galliker und Bertschi verfügen 
über namhafte Transportvolumina im Schweizer Stras-
sen- und Schienengüterverkehrsmarkt und haben sich 
aufgrund ihres Interesses an einer wettbewerbsfähigen 
Schweizer Güterbahn entschlossen, über die gemein-
same Gesellschaft Swiss Combi eine Beteiligung an 
SBB Cargo AG anzustreben. Die vier Familienunter-
nehmen beabsichtigen, die Wettbewerbsfähigkeit und 
Wirtschaftlichkeit der SBB Cargo AG weiter zu steigern 
und damit einen positiven Beitrag zu einer nachhaltigen, 
klimaschonenden Arbeitsteilung zwischen Schiene und 
Strasse im Schweizer Gütertransport zu leisten. So wer-
de Galliker über Swiss Combi auf Basis langjähriger 
Erfahrung im kombinierten Verkehr Schiene/Strasse 
Impulse zur erfolgreichen Weiterentwicklung von SBB 
Cargo setzen.190 Zudem halte Galliker bereits heute 
zusammen mit Planzer und Jäger Minderheitsbeteiligun-
gen an CDS und der Quali-Night AG. Wobei CDS bei 
ihrer Tätigkeit im Bereich Stückguttransport im dualen 
Verkehr Schiene/Strasse auf Transportkapazitäten der 
SBB angewiesen sei (vgl. Rz 11 f., 19 und 36). 

282. Bertschi führt aus, dass sie als Vorreiterin nachhal-
tiger Verkehrskonzepte über 80 % aller Transporte in 
Europa im intermodalen Transport unter Einbezug der 
Schiene abwickle. Auf der Basis ihrer jahrzehntelangen 
Erfahrung im kombinierten Verkehr Schiene/Strasse 
wolle Bertschi Impulse für eine erfolgreiche Weiterent-
wicklung von SBB Cargo sowie eine nachhaltige Ver-
kehrsteilung in der Schweiz, in Europa und auch welt-
weit setzen.191 

283. Zudem halten die SBB fest, dass Swiss Combi 
bestehend aus den «Logistikdienstleistern Planzer, Ca-
mion Transport, Galliker und Bertschi» vom Geschäfts-
modell von SBB Cargo überzeugt sei und dass diese 
den Schweizer Güterverkehr gemeinsam weiterentwi-
ckeln möchte. Es seien mit dieser Kooperation wichtige 
Weichen für die Zukunft von SBB Cargo gestellt. «Die 
geballte Logistikkompetenz der Partner wird den Schie-
nengüterverkehr stärken und einen Beitrag zur Verlage-
rung von Gütern von der Strasse auf die Schiene leis-
ten.»192 

284. […] (vgl. Rz 21). […] 

285. […] 

286. […] 

287. […] Betreffend Mitwirkung kann auf die Randziffern 
301 ff. verwiesen werden. Dazu ist erneut in Erinnerung 
zu rufen, dass die künftige «Geschäftstätigkeit» von 
Swiss Combi einzig darin bestehen werde, die Beteili-
gung an SBB Cargo zu halten (vgl. Rz 20). […] Von Ak-
tenwidrigkeit kann keine Rede sein. 

288. In diesem Zusammenhang weisen die Parteien im 
Eröffnungsplädoyer im Rahmen der Anhörung vor der 
WEKO ausdrücklich darauf hin, dass es «für den Erfolg 
der Transaktion die Mitwirkung aller vier Partner [Plan-
zer, Jäger, Galliker und Bertschi]» brauche. Und noch 
mehr: […] 

289. […] 

290. Aus diesen Informationen und Angaben folgt, dass 
Galliker sowie Bertschi eine hohe Interessenüberein-
stimmung mit SBB Cargo bzw. den kontrollierenden 
Unternehmen SBB, Planzer und Jäger aufweisen. Zu-
dem folgt, […]. Obwohl sich durch das Zusammen-
schlussvorhaben keine formelle Mitkontrolle durch Galli-
ker und Bertschi an SBB Cargo ergibt, entsteht aufgrund 
der Ausgestaltung des Zusammenschlussvorhabens auf 
den betroffenen Märkten eine «Quasieinheit» bestehend 
aus den SBB, Planzer, Jäger, Galliker und Bertschi. Vor 
diesem Hintergrund ist allenfalls sogar eine faktische 
Kontrolle von SBB Cargo durch die SBB, Planzer, Jäger, 
Galliker und Bertschi in Betracht zu ziehen. 

291. Somit ist gleichzeitig neben Vergeltungsmassnah-
men durch wettbewerbsbezogene Instrumente (z. B. 
Preissenkungen) auch ein glaubhafter Abschreckungs-
mechanismus durch mögliche Vergeltungsmassnahmen 
über Swiss Combi installiert: Galliker und Bertschi kön-
nen ihre Mitwirkung einschränken. Zudem arbeiten Gal-
liker und Bertschi in verschiedenen Formen mit den 
SBB, Planzer und Jäger zusammen (vgl. z. B. Rz 36 und 
40). Über diese Zusammenarbeit können ebenfalls Ver-
geltungsmassnahmen erfolgen.193 Diese Möglichkeiten 
von Vergeltungsmassnahmen werden durch den Um-
stand bewiesen, dass es «für den Erfolg der Transaktion 
die Mitwirkung aller vier Partner» brauche. Wenn sich 
die Parteien ernsthaft überlegen müssen, ob das Zu-
sammenschlussvorhaben ohne Galliker noch Sinn ma-
chen würde, dann verfügt Galliker offensichtlich über ein 
glaubwürdiges Abschreckungsinstrument. 

B.4.4.4 Stellungnahme der Parteien bzgl. Überein-
stimmung Interessen von SBB, Planzer, Jä-
ger, Galliker, Bertschi und SBB Cargo  

292. Gemäss Stellungnahme zur vorläufigen Prüfung 
bestehe aus untenstehenden Gründen keine Überein-
stimmung von Interessen von SBB Cargo bzw. deren 
Muttergesellschaften, Galliker und Bertschi. Und gemäss 
Stellungnahme zur vorläufigen Beurteilung prüfe die 
WEKO nicht einmal im Ansatz, ob die beiden Unterneh-
men SBB Cargo und Galliker in allen wesentlichen Be-
langen über stabile und gleichgerichtete Interessen ver-
fügten. 
 
 
 
190 Vgl. Medienmitteilung Galliker vom 2. September 2019, Beteiligung 
über Swiss Combi AG an SBB Cargo, <https://www.galliker.com/ 
deCH/kundeninfos/news/-/europa/galliker/beteiligung-ueber-swiss-com 
bi-ag-an-sbb-cargo-ag.htm> (13.11.2019); Medienmitteilung Bertschi 
vom 30. August 2019, Bertschi beteiligt sich, zusammen mit Partnern, 
an SBB Cargo – mehr Nachhaltigkeit im Gütertransport angestrebt, 
<https://www.bertschi.com/de/news/article/bertschi-beteiligt-sich-
zusammen-mit-partnern-sbb-cargo-mehr-nachhaltigkeit-im> 
(13.11.2019). 
191 Vgl. Medienmitteilung Bertschi vom 30. August 2019, Bertschi 
beteiligt sich, zusammen mit Partnern, an SBB Cargo – mehr Nachhal-
tigkeit im Gütertransport angestrebt, <https://www.bertschi.com/ 
de/news/article/bertschi-beteiligt-sich-zusammen-mit-partnern-sbb-car 
go-mehr-nachhaltigkeit-im> (13.11.2019). 
192 Vgl. Medienmitteilung SBB vom 30. August 2019, Diese Partnerin 
beteiligt sich zu 35 Prozent an SBB Cargo, <https://news.sbb.ch/arti 
kel/92344/diese-partnerin-beteiligt-sich-zu-35-prozent-an-sbb-cargo> 
(13.11.2019). 
193 Vgl. EU-Horizontalleitlinien (Fn 141), Rz 52 ff. und insb. 55. 
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293. Bei allen diesen Gründe ist jeweils zunächst auf die 
vorangehenden Ausführungen gemäss Randziffern 280 
ff. zur Übereinstimmung der Interessen von den SBB, 
Planzer, Jäger, Galliker, Bertschi und SBB Cargo hinzu-
weisen. Und entgegen der Ansicht der Stellungnahme 
zur vorläufigen Beurteilung prüfen sowohl die vorläufige 
Prüfung als auch die vorläufige Beurteilung die Frage 
der Interessenübereinstimmung zwischen SBB Cargo 
bzw. den Muttergesellschaften und Galliker in Bezug auf 
SBB Cargo eingehend. 

B.4.4.4.1. Wirtschaftliche Beteiligung von 3.5 % 
führe zu keiner Koordination 

294. Gemäss Stellungnahme zur vorläufigen Prüfung 
und Stellungnahme zur vorläufigen Beurteilung ergebe 
sich aufgrund der 35 %-Beteiligung von Swiss Combi an 
SBB Cargo für Galliker und Bertschi je eine Beteiligung 
von 3.5 %. Da SBB Cargo aber nur […] ihres Umsatzes 
mit Umschlagsanlagen erziele, entfielen wirtschaftlich 
auch nur […] der Beteiligung von Galliker und Bertschi 
an SBB Cargo auf Umschlagsanlagen. Angesichts die-
ser Kleinstbeteiligung könne nicht von einer Überein-
stimmung der Interessen ausgegangen werden. Dafür 
sei die wirtschaftliche Beteiligung an SBB Cargo viel zu 
klein. Diese wirtschaftliche «Micro‐Beteiligung» ohne 
Kontroll‐ oder Einsichtsrechte sei das Einzige, was sich 
durch den Zusammenschluss in Bezug auf die Um-
schlagsanlagen verändere. Gemäss vorläufiger Beurtei-
lung solle aber just und ausschliesslich diese marginals-
te Veränderung dazu führen, dass sich Galliker in Bezug 
auf seine Umschlagsanlagen neu nun plötzlich nicht 
mehr als Wettbewerber verhalte, sondern mit den Um-
schlagsanlagen von SBB Cargo kolludiere. Für Galliker 
seien die Umschlagsanlagen nur für einen Bruchteil von 
[…] des Umsatzes verantwortlich. Es mache für Galliker 
wirtschaftlich schlicht keinen Sinn, wegen einer derart 
marginalen wirtschaftlichen Beteiligung mit SBB Cargo 
zu kolludieren und damit auf seine Wettbewerbsvorteile 
zu verzichten. Dies gelte umso mehr, als Galliker seine 
Umschlagsanlagen nur für den unternehmensinternen 
Verkehr einsetze. 

295. Zuerst: Die Aussage, dass gemäss vorläufiger Be-
urteilung just und ausschliesslich die genannte margi-
nalste Veränderung zu Kollusion von SBB Cargo bzw. 
den Muttergesellschaften und Galliker führen solle, ist 
unzutreffend (vgl. Rz 293). Weiter ist dem Vorbringen 
wie bereits in der vorläufigen Beurteilung entgegenzu-
halten, dass sich die Interessenübereinstimmung nach 
mehr als nur dem beteiligungsgewichteten Anteil am 
Umsatz bei Umschlagsleistungen von SBB Cargo ergibt. 
Die Interessen von Galliker und Bertschi richten sich 
nach den eigenen Tätigkeitsfeldern und allen Tätigkeits-
feldern von SBB Cargo. Zusammen decken diese Tätig-
keitsfelder die gesamte Wertschöpfungs- bzw. Logistik-
kette ab. Das gemeinsame Interesse ergibt sich aus 
Anreizen, die weit über die Umsätze bei Umschlagsleis-
tungen hinausgehen. Zudem ist auch der Gewinn aus 
einer Koordination mit SBB Cargo zu berücksichtigen, 
der direkt bei Galliker und Bertschi anfällt. Erlaubt eine 
Koordination bspw. die Anhebung von Preisen, die Ver-
hinderung von Preissenkungen oder die räumliche Auf-
teilung, dann ist dies im Interesse von den an der Koor-
dination beteiligten Interessen. Dabei ist unerheblich, ob 

eine solche Koordination explizit vereinbart wird oder 
implizit bzw. stillschweigend stattfindet. 

296. Dass es um mehr als nur Umsätze aus Umschlags-
leistungen geht, belegt die Evaluation der SBB zur Betei-
ligung von Swiss Combi an SBB Cargo für die Be-
schlussfassung im SBB-Verwaltungsrat: […] 

297. Weiter führen die SBB aus, dass sich per […] die in 
der Schweiz verankerten Transportunternehmen Plan-
zer, Jäger, Bertschi und Galliker mittels des Konsortium 
Swiss Combi am Aktionariat von SBB Cargo beteiligen 
sollen. Das Konsortium sei vom Geschäftsmodell von 
SBB Cargo […] überzeugt. […]. Und das Wissen des 
Partners im Transport- und Lagerlogistikbereich trage 
dazu bei, weitere Potenziale z. B. im Bereich der Ver- 
und Entsorgung in dicht besiedelten Gebieten oder neu-
en Tor-zu-Tor-Logistiklösungen für die Kunden zu reali-
sieren. […]. 

298. Aus diesen Ausführungen von SBB geht klar her-
vor, dass die Interessen von Planzer, Jäger, Bertschi 
und Galliker zumindest in Bezug auf SBB Cargo über-
einstimmen, wenn nicht sogar über SBB Cargo hinaus-
gehen. Und zum Vorbringen der Verwendung der Um-
schlagsanlagen von Galliker nur für den unternehmens-
internen Verkehr ist darauf hinzuweisen, dass die Stel-
lungnahme zur vorläufigen Beurteilung von der Abwick-
lung von «praktisch ausschliesslich» internem Verkehr 
ausgeht. Somit erfolgen mit der Stellungnahme zur vor-
läufigen Beurteilung widersprüchliche Angaben zum 
Umfang der Umschlagsleistungen von Galliker. Zusätz-
lich widersprechen die Angaben der Stellungnahme zur 
vorläufigen Beurteilung auch den Angaben in der Mel-
dung (vgl. Rz 333). Auf die Angaben und Informationen 
in einer Meldung für ein Zusammenschlussvorhaben 
sind die Parteien zu behaften. Sodann ist es letztlich 
unerheblich, wie viel Umschlagsleistungen Galliker ge-
genüber Dritten erbringt. Galliker hat auf seinen vom 
Bund geförderten KV-Umschlagsanlagen in Dagmersel-
len und Staad Dritten den diskriminierungsfreien Zugang 
zu gewähren (vgl. Rz 261). Damit tritt Galliker auf den 
Umschlagsmärkten in Gossau und Oensingen als Markt-
teilnehmer auf. 

B.4.4.4.2. Organisation der SBB Cargo schliesse 
Koordination aus 

299. Gemäss Stellungnahme zur vorläufigen Prüfung 
verfüge SBB Cargo über eine grosse und fachlich quali-
fizierte Geschäftsleitung, an deren Spitze der CEO ste-
he. Die Geschäftsleitung umfasse alle notwendigen Füh-
rungspersonen, um das operative Geschäft der SBB 
Cargo zu führen. Der Verwaltungsrat beschränke sich 
auf die Festlegung der Strategie im Rahmen seiner un-
übertragbaren und unentziehbaren Aufgaben. Eine ef-
fektive Verhaltenskoordination zwischen SBB Cargo und 
den Aktionären von Swiss Combi würde voraussetzen, 
dass die Unternehmen zunächst zu einem Einverneh-
men über die Bedingungen der Koordinierung gelangen 
würden, um sich dann auf operativer Ebene nachhaltig 
koordinieren zu können, weil auf dieser Ebene die rele-
vanten Entscheide über Preise, Mengen, Kunden etc. 
getroffen würden. Die Vertreter von Swiss Combi im 
Verwaltungsrat von SBB Cargo hätten auf diese Ent-
scheide aber kaum Einfluss, da sie lediglich bei der 
Festlegung der Strategie ein Mitspracherecht hätten. 
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Damit erscheine bereits die Etablierung von Kollusion 
unwahrscheinlich, geschweige denn deren langfristige 
Stabilität. 

300. Entgegen der Ansicht der Stellungnahme zur vor-
läufigen Prüfung ist ein Einvernehmen über die Bedin-
gungen der Koordination zur nachhaltigen Koordination 
auf operativer Ebene keine Voraussetzung für eine ef-
fektive Verhaltenskoordination. Eine effektive Verhal-
tenskoordination ohne Einvernehmen ist gerade die 
Fragestellung bei der kollektiven Marktbeherrschung 
(bzw. koordinierten Effekten), um die es im Folgenden 
geht. Koordiniertes Verhalten kann explizit unter Markt-
teilnehmern vereinbart werden oder es kann eben impli-
zit bzw. stillschweigend stattfinden (vgl. Rz 266). So 
kann ein Zusammenschluss in einem konzentrierten 
Markt wirksamen Wettbewerb erheblich durch die Be-
gründung oder Verstärkung einer gemeinsamen markt-
beherrschenden Stellung behindern, weil er die Wahr-
scheinlichkeit erhöht, dass die Unternehmen in der Lage 
sind, ihr Verhalten in dieser Weise zu koordinieren und 
die Preise zu erhöhen, ohne eine Vereinbarung einge-
hen oder ihre Verhaltensweise im Sinne von Artikel 81 
des EU-Vertrages aufeinander abzustimmen zu müs-
sen.194 

301. […] 

302. Die Parteien verwahrten sich gemäss Stellungnah-
me zur vorläufigen Beurteilung in aller Form gegen die 
Unterstellung, dass Informationen über die Umschlags-
anlagen von SBB Cargo zu Galliker gelangen könnten, 
da […]. Die Parteien hätten in der Stellungnahme zur 
vorläufigen Prüfung mit Verweis […] und die einschlägi-
gen Gesetze belegt, dass die Weitergabe solcher Infor-
mationen vertrags‐ und rechtswidrig wäre. Warum zwin-
gendes Gesetzesrecht und unterzeichnete Verträge kein 
verbindlicher Ausschluss sein sollten, sei nicht nachvoll-
ziehbar. Fakt sei, dass […]. Das Kartellgesetz verbiete 
den Austausch wettbewerbsrelevanter Informationen 
zwischen SBB Cargo und Galliker (Art. 5 KG) und würde 
einen solchen mit hohen Bussen sanktionieren (Art. 49a 
KG). Zudem würde die Weitergabe wettbewerbsrelevan-
ter Informationen durch die Verwaltungsräte der SBB 
Cargo an Galliker gegen Art. 717 des Bundesgesetzes 
betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilge-
setzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) vom 
30. März 1911 (OR; SR 220) verstossen. Verwaltungsrä-
te, die dies machten, setzten sich unmittelbar und per-
sönlich aktienrechtlichen Verantwortlichkeitsansprüchen 
nach Art. 754 OR aus. Damit würde den Parteien illega-
les und vertragswidriges Verhalten unterstellt, was in 
jeder Hinsicht unangebracht sei. 

303. Hierzu ist in Erinnerung zu rufen, […]. Und noch 
mehr: […]. […] […] (vgl. Rz 285). Den Parteien wurde 
entgegen der Ansicht der Stellungnahme zur vorläufigen 
Beurteilung kein illegales und vertragswidriges Verhalten 
unterstellt. Im Gegenteil: […]. [...] ist umso mehr darauf 
hinzuweisen, dass ein Informationsaustausch zwischen 
den Aktionären von Swiss Combi bezüglich Umschlags-
anlagen von SBB Cargo nach Art. 5 KG kartellrechtlich 
relevant sein kann (vgl. Rz 589). Die Parteien sind auf 
die Aussage der Stellungnahme zur vorläufigen Beurtei-
lung zu behaften, […]. Bei einem Einvernehmen zwi-
schen den SBB, Planzer, Jäger, Galliker und Bertschi 

stellte sich die Frage nach einer Abrede gemäss Art. 5 
KG, sofern dieses Einvernehmen ohne Deckung durch 
das Konzentrationsprivileg wäre (vgl. Rz 589 ff). 

304. Die Stellungnahme zur vorläufigen Beurteilung 
erachtet die von der vorläufigen Beurteilung beschriebe-
ne Einwirkung von Galliker durch das Verhalten in der 
Generalversammlung als gleich doppelt falsch und ak-
tenwidrig. […] 

305. Zu diesem Vorbringen ist festzuhalten, dass dieses 
die vorläufige Beurteilung unzutreffend wiedergibt. Die 
vorläufige Beurteilung führt nicht aus, dass Galliker und 
Bertschi Beschlüsse für den Bau von Umschlagsanlagen 
verhindern könnten. Ebensowenig führt die vorläufige 
Beurteilung aus, dass es für den Bau einer Umschlags-
anlage durch SBB Cargo einen Beschluss der General-
versammlung von Swiss Combi brauche. Die vorläufige 
Beurteilung führt auch nicht aus, […]. Weiter ist festzu-
halten, […]. Bereits daher stellen die Ausführungen der 
vorläufigen Beurteilung keine Aktenwidrigkeit dar. Und 
das Vorbringen erweist sich aus einem weiteren Grund 
als unzutreffend. Anders als vorgebracht, stellt die vor-
läufige Beurteilung diese notwendige Zustimmung der 
Generalversammlung in den Zusammenhang mit der 
Weitergabe von Informationen über Umschlagsanlagen 
(so wie auch in diesem Entscheid, vgl. Rz 301). Dies 
bedeutet, dass Galliker und Bertschi bei Entscheiden in 
der Generalversammlung, die Umschlagsanlagen betref-
fen, Informationen dazu erhalten. Selbst wenn die Zu-
stimmung von Galliker bei einer Zustimmung von Bert-
schi nicht erforderlich ist, werden die beiden Unterneh-
men bzw. mindestens eines der beiden einem solchen 
Beschluss nur auf der Basis von detailierten Informatio-
nen zu den Renditeerwartungen und den mit einem sol-
chen Geschäft verbundenen Risiken zustimmen. Zudem 
ist anzufügen, dass wichtige Investitionen (vgl. Rz 43) 
oder ein Mittelbedarf von SBB Cargo sehr wohl zusätzli-
che Investitionen bzw. einen Mittelbedarf durch die an 
Swiss Combi beteiligten Unternehmen nach sich ziehen 
kann; bspw. via eine Kapitalerhöhung der Muttergesell-
schaften von SBB Cargo. […]195 Bezüglich der angeblich 
nicht erforderlichen Zustimmung von Galliker, ist noch-
mals darauf hinzuweisen, dass Galliker mit der Möglich-
keit eines Ausstiegs aus Swiss Combi gemäss Angaben 
der Parteien selbst über ein äusserst glaubwürdiges 
Abschreckungsinstrument verfügt (vgl. Rz 291). 

306. Dann ist festzuhalten, dass, anders als die Stel-
lungnahme zur vorläufigen Prüfung darlegt, die Vertreter 
von Swiss Combi einen Einfluss auf das operative Ge-
schäft von SBB Cargo haben, weil sie mit der Mitwirkung 
bei der Festlegung der Strategie von SBB Cargo das 
operative Geschäft bestimmen und steuern. […] «Mit SC 
[Swiss Combi] als Aktionär soll die nachhaltige, positive 
Geschäftsentwicklung vorangetrieben sowie das Ange-
bot der Gesellschaft im kombinierten Verkehr ("KV") und  
 

 

 

 
194 Vgl. EU-Horizontalleitlinien (Fn 141), Rz 40. 
195 Bei einer Kapitalerhöhung von 30 Millionen Franken hätte Swiss 
Combi gemäss den Aktienanteilen 10.5 Millionen Franken beizutragen. 
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im Systemwagenladungsverkehr weiterentwickelt, ver-
bessert werden. Dadurch können u.a. mehr Mengen, 
Verlagerungen oder eine bessere Auslastung erzielt […] 
werden.» Gerade zur […] muss davon ausgegangen 
werden, dass der Verwaltungsrat weiter geht als sich, 
wie von der Stellungnahme zur vorläufigen Prüfung aus-
geführt, auf die Festlegung der Strategie im Rahmen 
seiner unübertragbaren und unentziehbaren Aufgaben 
zu beschränken. Unabhängig davon ist es dem Verwal-
tungsrat von SBB Cargo auch nicht vorenthalten, ver-
bindliche Vorgaben für Preise, Mengen oder Kunden zu 
machen. Und der Bau oder Ausbau einer Umschlagsan-
lage dürfte unabhängig vom Umfang keine operative 
Entscheidung darstellen. Als Entscheidungsgrundlage 
der Verwaltungsratsmitglieder wären in einem solchen 
Fall auch Angaben betreffend Auslastung bzw. freie 
Kapazitäten bestehender Anlagen und die Renditeerwar-
tungen (die abhängig von den künftigen Preisen für Um-
schlagsleistungen ist) relevant. Dies steht allerdings im 
Widerspruch zum Vorbringen der Parteien, dass solche 
Informationen für die strategische Führung nicht relevant 
seien (vgl. Rz 308 ff.). 

307. Folglich erscheint bereits an dieser Stelle der An-
reiz der Etablierung von Kollusion und deren langfristi-
gen Stabilität entgegen der Ansicht der Stellungnahme 
zur vorläufigen Prüfung als sehr wahrscheinlich. 

B.4.4.4.3. Es bestehe keine Einsicht in Preis‐, 
Mengen‐ und Kundeninformationen der 
Umschlagsanlagen von SBB Cargo 

308. Gemäss Stellungnahme zur vorläufigen Prüfung 
[…] Hinzu komme, dass eine Weitergabe wettbewerbs-
relevanter Informationen auch aktienrechtlich unzulässig 
wäre, da sie gegen Art. 717 des Bundesgesetzes betref-
fend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbu-
ches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) vom 30. März 
1911 (OR; SR 220) verstiesse. Die Weitergabe wettbe-
werbsrelevanter Informationen an einen Konkurrenten 
würde offensichtlich die Treuepflicht der Verwaltungsräte 
verletzen und die Verwaltungsräte unmittelbar und per-
sönlich Verantwortlichkeitsansprüchen nach Art. 754 OR 
aussetzen. Deshalb sei es nie das Verständnis […]. 
Planzer, Jäger, Galliker und Bertschi bestätigten dies 
hiermit nochmals ausdrücklich gegenüber der WEKO. 
Für den Fall, dass die Verwaltungsräte von Planzer und 
Jäger im Verwaltungsrat von SBB Cargo jemals über 
solche Informationen verfügen sollten, bestätigten Plan-
zer und Jäger zusätzlich, dass sie als Verwaltungsräte 
der SBB Cargo gewährleisteten, dass diese nicht an 
Galliker oder Bertschi gelangen würden. […] (vgl. Rz 
285). 

309. Es sei in diesem Zusammenhang auch zu erwäh-
nen, dass die Preise der Umschlagsanlagen von SBB 
Cargo von Gesetzes wegen öffentlich zugänglich seien 
und daher dazu auch kein wettbewerbsrechtlich heikler 
Informationsaustausch stattfinden könne. Gemäss Art. 6 
Abs. 1 Bst. d der Verordnung über den Gütertransport 
durch Bahn- und Schifffahrtsunternehmen vom 25. Mai 
2016 (Gütertransportverordnung, GüTV; SR 742.411) 
sei SBB Cargo für die vom Bund geförderten KV‐
Umschlagsanlagen verpflichtet, die Preise (einschliess-
lich Bedingungen für Rabatte und mehrjährige Rahmen-
vereinbarungen) zu publizieren. SBB Cargo setze dies 

auch für jene KV‐Umschlaganlagen um, die keine Förde-
rung genossen hätten. Die Umschlagspreise seien für 
alle Anlagen identisch und auf der Website von SBB 
Cargo verfügbar.196 Die relevanten Preisinformationen 
stünden deshalb allen Marktteilnehmern – und nicht 
etwa nur den Aktionären von Swiss Combi – uneinge-
schränkt zur Verfügung.  

310. Hierzu kann zunächst auf die Ausführungen in den 
Randziffern 296 f. und 300 ff. verwiesen werden. Weiter 
ist darauf hinzuweisen, dass aufgrund der öffentlich zu-
gänglichen Informationen Galliker und Bertschi gut bis 
sehr gut über die Umschlagsanlagen von SBB Cargo 
informiert sind. Überdies ist festzustellen, dass der Ver-
waltungsrat von SBB Cargo aus maximal sieben Mitglie-
dern bestehen werde. Bis zur Generalversammlung im 
zweiten Quartal 2020 seien es zwei Personen von SBB, 
eine Person von Planzer, eine Person von Jäger und 
eine unabhängige Person.197 Somit ist es möglich, zwei 
weitere Personen in den Verwaltungsrat von SBB Cargo 
einzuberufen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass dies Personen von Galliker oder Bertschi sein wer-
den. Unabhängig davon besteht die Übereinstimmung in 
den Interessen von den SBB, Planzer, Jäger, Galliker, 
Bertschi und SBB Cargo auch unabhängig vom Zugang 
von Galliker und Bertschi zu Informationen über die Um-
schlagsanlagen von SBB Cargo. Es ist denn auch in 
Erinnerung zu rufen, dass die künftige «Geschäftstätig-
keit» von Swiss Combi einzig darin bestehen werde, die 
Beteiligung an SBB Cargo zu halten (vgl. Rz 20). Folg-
lich verfügen Galliker und Bertschi über Minderheitsbe-
teiligungen an einer inaktiven Gesellschaft (vgl. Rz 20), 
die einzig der Beteiligung an SBB Cargo dient. Daraus 
folgt direkt, dass Galliker und Bertschi ein grosses Inte-
resse an SBB Cargo haben. 

311. Gemäss Stellungnahme zur vorläufigen Beurteilung 
halte Galliker als Minderheitsaktionär 10 % an Swiss 
Combi. Galliker sei nicht im Verwaltungsrat von SBB 
Cargo. Die Behauptung, Galliker könne noch in den 
Verwaltungsrat von SBB Cargo gewählt werden, da der 
Verwaltungsrat von SBB Cargo aus bis zu sieben Mit-
gliedern bestehen könne und somit noch zwei Plätze 
unbesetzt seien, sei falsch und aktenwidrig. […]. 

312. Hierzu ist festzuhalten, dass […], dass SBB Galliker 
für den Verwaltungsrat vorschlägt. Zumindest stellt es 
eine theoretische Möglichkeit dar. Deshalb ist diese 
Möglichkeit nicht ausgeschlossen. Die Parteien sind 
darauf zu behaften, dass Galliker und Bertschi auch 
künftig nicht Einsitz im Verwaltungsrat von SBB Cargo 
nehmen werden. 

 

 

 

 
 
196 Vgl. Dokument Preise und Konditionen von SBB Cargo AG, Ziff. 
4.3.3, <www.sbbcargo.com/de/kundencenter/dokumente/agb‐recht.ht 
ml> (12.12.2019). 
197 Vgl. Medienmitteilung SBB vom 30. August 2019, Diese Partnerin 
beteiligt sich zu 35 Prozent an SBB Cargo, <https://news.sbb.ch/arti 
kel/92344/diese-partnerin-beteiligt-sich-zu-35-prozent-an-sbb-cargo> 
(25.12.2019). 
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B.4.4.4.4. Es bestehe kein Anreiz für Vergeltungs-
massnahmen 

313. Gemäss Stellungnahme zur vorläufigen Prüfung 
bestünden entgegen der vagen Vermutungen in der 
Beschlussbegründung keine Anreize für Vergeltungs-
massnahmen durch Galliker oder Bertschi. Da SBB Car-
go nur […] ihres Umsatzes mit Umschlagsanlagen erzie-
le, entfielen wirtschaftlich auch nur […] der Investition 
von Galliker und Bertschi in SBB Cargo auf Umschlags-
anlagen. Bei dieser Konstellation machten Vergeltungs-
massnahmen – z. B. durch Preissenkungen in den eige-
nen Terminals – schlicht keinen Sinn. Das Opfer, das die 
Unternehmen Galliker und Bertschi mit ihren eigenen 
Terminals erbrächten und zu 100 % tragen müssten, 
würde sich angesichts der marginalen Beteiligung an 
den Umschlagsanlagen von SBB Cargo nie lohnen. 
Richtig sei zwar, dass Galliker und Bertschi in verschie-
denen Bereichen mit SBB, Planzer und Jäger zusam-
menarbeiteten. Dabei handle es sich aber um die in der 
Transportbranche im In‐ und Ausland üblichen Zusam-
menarbeitsformen. Für Vergeltungsmassnahmen eigne-
ten sich solche Zusammenarbeitsformen aber nicht, weil 
sich die Unternehmen im Rahmen der verschiedenen 
Kooperationen mehrfach begegneten. Galliker und Bert-
schi müssten deshalb bei anderen Kooperationen mit 
Gegen‐Vergeltungsmassnahmen rechnen, was sie – vor 
dem Hintergrund ihrer marginalen Beteiligung an den 
Umschlagsanlagen von SBB Cargo – nicht riskieren 
würden. An diesen Zusammenarbeitsformen ändere der 
vorliegende Zusammenschluss nichts: Der Zusammen-
schluss sei für das Entstehen dieser Zusammenarbeits-
formen nicht kausal. Damit könne der Zusammenschluss 
auch nicht kausal für die Begründung oder Verstärkung 
dieser kollektiv marktbeherrschenden Stellung sein. 

314. Diesem Vorbringen ist zunächst entgegenzuhalten, 
dass etwaige Vergeltungsmassnahmen nicht nur im 
Bereich Umschlagsanlagen erfolgen müssen. Vergel-
tungsmassnahmen richten sich nach mehr als nur dem 
beteiligungsgewichteten Anteil am Umsatz bei Um-
schlagsleistungen von SBB Cargo (vgl. Rz 295 f.). Ge-
mäss Stellungnahme zur vorläufigen Prüfung besteht ein 
Geflecht von Zusammenarbeit zwischen den SBB, Plan-
zer, Jäger sowie Galliker und Bertschi (vgl. Rz 313). Die 
Unternehmen würden sich im Rahmen verschiedener 
Kooperationen mehrfach begegnen. Und die Vergeltung 
muss nicht unbedingt in demselben Markt erfolgen wie 
die Abweichung. Wenn die koordinierenden Unterneh-
men auch in anderen Märkten tätig sind, können diese 
sich für verschiedene Arten der Vergeltung anbieten. Die 
Vergeltung kann verschiedene Formen annehmen, wie 
z. B. die Aufkündigung von Gemeinschaftsunternehmen 
oder anderer Formen der Zusammenarbeit oder der 
Verkauf von Kapitalanteilen an Unternehmen im ge-
meinsamen Besitz.198 

315. Zum Vorbringen ist weiter festzuhalten, dass sich 
eine Vergeltungsmassnahme nicht unbedingt lohnen 
muss. Bei etwaigen Vergeltungsmassnahmen ist deren 
Drohpotenzial sehr wichtig. Das Drohpotenzial hält eine 
etwaige kollektive Marktbeherrschung (bzw. koordinierte 
Effekte) aufrecht. Einige Abschreckungsmechanismen 
wie z. B. die Bestrafung der Abweichler durch einen 
vorübergehenden Preiskrieg oder die spürbare Erhö-
hung der eigenen Produktion kann für das die Vergel-

tung ausübende Unternehmen einen vorübergehenden 
wirtschaftlichen Verlust bewirken. Dies beseitigt nicht 
unbedingt den Vergeltungsanreiz, da der kurzfristige 
Verlust geringer sein mag als der langfristige Vorteil von 
Vergeltungsmassnahmen, die zur Rückkehr des Koordi-
nierungsmechanismus führen.199 

316. Zudem ist klarzustellen, dass die Interessenüber-
einstimmung zwischen den von SBB, Planzer, Jäger, 
Galliker, Bertschi in Bezug auf SBB Cargo anders als 
von der Stellungnahme zur vorläufigen Prüfung ausge-
führt, nicht auf Vergeltungsmassnahmen beruht oder 
beruhen muss. Die Ausführungen, die zur Schlussfolge-
rung der Interessenübereinstimmung führen, stellen 
nicht auf etwaige Vergeltungsmassnahmen ab (vgl. 
Rz 280 ff.). Vielmehr führen die Informationen, Angaben 
und Dokumente der Meldung des Zusammenschluss-
vorhabens zu der Schlussfolgerung. Die Interessen-
übereinstimmung selber impliziert dann einen weiteren 
Abschreckungsmechanismus der auf anderen Vergel-
tungsmassnahmen als wettbewerbsbezogenen Instru-
menten beruht (vgl. Rz 291). 

B.4.4.4.5. Es bestehe kein Abschreckungsmecha-
nismus durch Einschränkung der Mitar-
beit 

317. Die Stellungnahme zur vorläufigen Prüfung erachtet 
den in der Beschlussbegründung dargestellten Abschre-
ckungsmechanismus, dass Galliker und Bertschi als 
Vergeltung ihre Mitarbeit in Swiss Combi einschränken 
könnten, als unklar. Es sei nicht ersichtlich, worin diese 
Einschränkung der Mitarbeit bestehen könnte. Die einzig 
denkbare Einschränkung der Mitarbeit könnte darin be-
stehen, dass Galliker und Bertschi dem Verwaltungsrat 
(oder der Generalversammlung) von Swiss Combi fern-
blieben oder Beschlüssen nicht zustimmten. Dadurch 
würde Swiss Combi aber weder blockiert noch tangiert. 
Im Verwaltungsrat könnten Planzer und Jäger nach wie 
vor sämtliche Beschlüsse fällen und würden Swiss 
Combi weiterhin gemeinsam kontrollieren. 

318. Ausgewiesenes Ziel des Zusammenschlussvorha-
bens ist, dass die Logistikunternehmen Planzer, Jäger, 
Galliker und Bertschi (vgl. Rz 54 f. ) ihre Logistikkennt-
nisse zur Optimierung bestehender und zur Entwicklung 
neuer Produkte in die SBB Cargo einbringen und damit 
einen wichtigen Beitrag leisten, um die Ertragslage von 
SBB Cargo nachhaltig zu verbessern. Galliker und Bert-
schi würden die Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaft-
lichkeit von SBB Cargo steigern wollen (vgl. Rz 281 f.). 
Alle vier Aktionäre von Swiss Combi seien vom Ge-
schäftsmodell von SBB Cargo überzeugt und dass diese 
den Schweizer Güterverkehr gemeinsam weiterentwi-
ckeln würde (vgl. Rz 283). 

 

 

 

 

 

 
198 Vgl. EU-Horizontalleitlinien (Fn 141), Rz 55. 
199 Vgl. EU-Horizontalleitlinien (Fn 141), Rz 54. 
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319. Der Abschreckungsmechanismus besteht somit, 
wie in der Beschlussbegründung dargestellt, in der Ein-
schränkung dieser Mitarbeit bei der Weiterentwicklung 
von SBB Cargo: z. B. Zurückhalten von Logistikkennt-
nissen oder Zurückhaltung bei der Entwicklung neuer 
Produkte. Weitere Abschreckungsmechanismen beste-
hen bspw. im Verkauf von Kapitalanteilen an Swiss 
Combi oder die Aufkündigung von Zusammenarbeit.200 
Galliker verfügt mit der Möglichkeit eines Ausstiegs aus 
Swiss Combi über ein äusserst glaubwürdiges Abschre-
ckungsinstrument (vgl. Rz 291). 

B.4.4.4.6. Es bestünden keine «Quasieinheit» und 
keine faktische Kontrolle 

320. Aufgrund vorangehend aufgeführter Vorbringen der 
Stellungnahme zur vorläufigen Prüfung bestünde keine 
«Quasieinheit» von Galliker und Bertschi und auch keine 
faktische Kontrolle durch diese beiden Unternehmen. 
Faktische Kontrolle sei selten. Sie könne ausnahmswei-
se dann vorliegen, wenn eine starke Übereinstimmung 
der Interessen bestünde, so dass die Muttergesellschaf-
ten bei der Ausübung ihrer Stimmrechte nicht gegenei-
nander handelten. Wie vorstehend erläutert, fehle es 
vorliegend aber gerade an dieser Übereinstimmung der 
Interessen. Ein Anhaltspunkt für das Vorliegen gemein-
samer Interessen würden ein hoher Grad gegenseitiger 
Abhängigkeit der Muttergesellschaften bei der Verwirkli-
chung der strategischen Ziele von SBB Cargo sein. Dies 
würde dann der Fall sein, wenn jede einzelne Mutterge-
sellschaft einen lebenswichtigen Beitrag zum Gemein-
schaftsunternehmen SBB Cargo leisten werden würde. 
Dies treffe auf Galliker und Bertschi offensichtlich nicht 
zu, zumal deren Berührungspunkte mit SBB Cargo ge-
ring seien. Auch auf das Know‐how von Galliker und 
Bertschi sei SBB Cargo nicht angewiesen. Und schliess-
lich sei vorliegend auch nicht ersichtlich, dass die SBB, 
Planzer oder Jäger in irgendeiner Form von Galliker 
oder Bertschi abhängig sein würden. Dies gelte sowohl 
finanziell als auch in Bezug auf Know‐how. 

321. Zu diesem Vorbringen ist darauf hinzuweisen, dass 
die von der Stellungnahme genannten Voraussetzungen 
für faktische Kontrolle gemäss der EU-Mitteilung An-
haltspunkte darstellen.201 Deshalb ist faktische Kontrolle 
auch in anderen Fällen möglich. In diesem Zusammen-
hang hält die EU-Mitteilung auch fest, dass beim Erwerb 
von Beteiligungen gemeinsame Interessen wahrscheinli-
cher sind, wenn die Beteiligungen in einem abgestimm-
ten Vorgehen erworben werden; selbst wenn der Erwerb 
durch abgestimmtes Vorgehen allein jedoch als Nach-
weis für eine faktische gemeinsame Kontrolle nicht aus-
reicht.202 

322. In diesem Zusammenschlussvorhaben geht aus 
dem Zweck und Ziel des Zusammenschlussvorhabens 
sowie den Absichtserklärungen und Aktionärbindungs-
verträgen klar hervor, dass entgegen der Ansicht der 
Stellungnahme zur vorläufigen Prüfung eine starke 
Übereinstimmung der Interessen vorliegt. Deshalb liegt 
zumindest in Bezug auf SBB Cargo eine starke Interes-
sengemeinschaft bestehend aus Planzer, Jäger, Galliker 
und Bertschi sowie auch den SBB vor. Es ist davon aus-
zugehen, dass Planzer, Jäger, Galliker und Bertschi bei 
Swiss Combi bei der Ausübung ihrer Stimmrechte mitei-

nander handeln werden anstatt gegeneinander. Dabei ist 
es unerheblich, dass faktische Kontrolle selten ist. 

323. Somit ist weiterhin eine faktische Kontrolle von SBB 
Cargo durch die SBB, Planzer, Jäger, Galliker und Bert-
schi in Betracht zu ziehen. 

B.4.4.4.7. Auf Symmetrie hin zu untersuchende 
Unternehmen  

324. Gemäss Stellungnahme zur vorläufigen Beurteilung 
werde unterschlagen, dass die SBB (und damit indirekt 
der Bund) die Hauptaktionärin von SBB Cargo seien. Ein 
selektives Vorgehen, wie es die vorläufige Beurteilung 
gewählt habe (Einbezug von Planzer und Jäger; Aus-
schluss der SBB), sei rechtswidrig. Zu prüfen sei, ob 
zwischen SBB, Planzer, Jäger und SBB Cargo einerseits 
und Galliker andererseits tatsächlich eine derart umfas-
sende und stabile Interessensymmetrie bestehe, dass 
es unweigerlich zur Kollusion kommen werde. 

325. Hierzu ist festzuhalten, dass diese Fragestellung in 
der vorläufigen Beurteilung ein zentrales Thema ist; wie 
es bereits in der vorläufigen Prüfung und auch hier der 
Fall ist. SBB als Muttergesellschaft war immer Teil der 
Analyse, allerdings ist ebenfalls zentral, dass die haupt-
sächliche Grundlage der kollektiven Marktbeherrschung 
in diesem Zusammenschlussvorhaben die Interessen-
angleichung zwischen SBB Cargo bzw. den Mutterge-
sellschaften (zu denen auch die SBB gehören) und Gal-
liker durch das Zusammenschlussvorhaben ist. Wegen 
dem Zusammenschlussvorhaben liegen symmetrische 
Interessen vor (vgl. Rz 234, 280 ff. und 352). 

B.4.4.4.8. Wirtschaftliche Interessen von SBB Car-
go 

326. Gemäss Stellungnahme zur vorläufigen Beurteilung 
wäre es für SBB Cargo wirtschaftlich irrational, gegen-
über Galliker auf Wettbewerb zu verzichten und sich 
kollusiv zu verhalten. SBB Cargo betreibe ein schweiz-
weites Netz von Umschlagsanlagen. Mit Galliker stünde 
SBB Cargo, wenn überhaupt, nur in den Regionen 
Gossau und Oensingen im Wettbewerb. SBB Cargo 
verrechne in allen Umschlagsanlagen in der Schweiz die 
gleichen Preise. Eine regionale Preisdifferenzierung sei 
für SBB Cargo ausgeschlossen, da ein solches Vorge-
hen einen politischen Entrüstungssturm auslösen würde. 
Der Bund als Eigner/Mehrheitsaktionär würde eine regi-
onale Preisdifferenzierung/Preisdiskriminierung nie zu-
lassen. Dies schliesse jede Kollusion von SBB Cargo mit 
Galliker aus. Eine Preiserhöhung in der Region Gossau 
würde für SBB Cargo eine Preiserhöhung in der ganzen 
Schweiz bedeuten. In anderen Regionen stehe SBB 
Cargo aber mit anderen Unternehmen im Wettbewerb, 
weshalb dort eine Preiserhöhung ausgeschlossen sei. 
Da eine regionale Preisdiskriminierung für die SBB Car-
go aus politischen Gründen ausgeschlossen sei, verhin-
dere der Wettbewerb in anderen Regionen, dass SBB  
 
 
200 Vgl. EU-Horizontalleitlinien (Fn 141), Rz 54. 
201 Vgl. Konsolidierte Mitteilung der Kommission zu Zuständigkeitsfra-
gen gemäss der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates über die 
Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen (nachfolgend: EU-
Mitteilung), Berichtigung, ABl. C 43 vom 21.02.2009, 76 ff. 
202 Vgl. EU-Mitteilung (Fn 201), Rz 79. 
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Cargo in Gossau die Preise via Kollusion erhöhen kön-
ne. Führe umgekehrt der Wettbewerb in anderen Regio-
nen dazu, dass SBB Cargo die Preise senke, so gelte 
diese Preissenkung automatisch auch für die Region 
Gossau, unabhängig von einer angeblichen Kollusion 
mit Galliker. Das Gleiche gelte für die Kapazitätswahl. 
Auch in diesem Bereich sei eine Kollusion ausgeschlos-
sen, da SBB Cargo in anderen Regionen mit anderen 
Unternehmen im Wettbewerb stünde. Eine Kollusion 
betreffend Kapazitätswahl mache wirtschaftlich nur dann 
Sinn, wenn damit der Eintritt neuer Anbieter verhindert 
und dadurch die Preise hochgehalten werden könnten. 
Da die SBB Cargo aber schweizweit einheitliche Preise 
verlange, mache ein solches Verhalten in einer einzel-
nen Region für SBB Cargo schlicht keinen Sinn. 

327. Dem Vorbringen, dass für die Kapazitätswahl das 
Gleiche gelte wie für die Preissetzung, kann nicht gefolgt 
werden. Anders als bei der Preissetzung kann SBB Car-
go die Entscheidung über die Kapazität jeweils individu-
ell für die einzelnen Regionen vornehmen. Zudem steht 
eine schweizweite Preissetzung von SBB Cargo einer 
Interessenübereinstimmung mit Galliker nicht entgegen. 

B.4.4.4.9. Vollkommen andere Ausrichtung der 
Umschlagsanlagen 

328. Es handle sich gemäss Stellungnahme zur vorläufi-
gen Beurteilung bei den Umschlagsanlagen von Galliker 
um Werksterminals, die dem internen Verkehr von Galli-
ker dienten. Die Umschlagsanlagen erfüllten für Galliker 
eine Hilfsfunktion für das Kerngeschäft Strassengüter-
transport. Deshalb seien die Umschlagsanlagen von 
Galliker nicht auf den Markt, sondern auf die internen 
Abläufe von Galliker ausgerichtet und dafür optimiert. 
Würden Dritte die Umschlagsanlagen von Galliker nut-
zen, was heute nicht der Fall sei, so würde dies auf-
grund der engen Platzverhältnisse und der beschränkten 
Kapazitäten die internen Abläufe von Galliker stören und 
damit das Kerngeschäft von Galliker negativ tangieren. 
Deshalb habe Galliker kein Interesse daran, seine Um-
schlagsanlagen in Richtung Markt zu entwickeln. Ganz 
anders sei die Situation von SBB Cargo, welche die 
Umschlagsleistungen im Markt anbiete. Bei einer derart 
unterschiedlichen Ausrichtung der Umschlagsanlagen 
sei eine Kollusion höchst unwahrscheinlich, da die Inte-
ressen der Betreiber vollkommen unterschiedlich seien. 

329. Hierzu kann zunächst auf die Ausführungen in 
Randziffer 298 verwiesen werden. Weiter muss zu die-
sem Vorbringen auf die Randziffern 234, 280 ff., 325 und 
352 verwiesen werden. Zudem ist festzuhalten, dass die 
Meldung Galliker als Wettbewerber in den Räumen 
Gossau und Oensingen aufführt (vgl. Rz 331 und 448). 
Hierzu ist erneut ausdrücklich festzuhalten (vgl. Rz 103), 
dass am Zusammenschluss beteiligte Parteien bereits 
im Rahmen der Meldung und sogar im Rahmen von 
Meldungsentwürfen zur wahrheitsgetreuen und umfas-
senden Angabe verpflichtet sind: Die Angaben, Informa-
tionen und zugrundeliegende Daten in Meldungen und 
Meldungsentwürfen müssen vertieft analysiert sein. Dies 
ist Voraussetzung für die Vollständigkeit der Meldung 
eines Zusammenschlussvorhabens. Auf die Angaben 
und Informationen in einer Meldung für ein Zusammen-
schlussvorhaben sind die Parteien zu behaften. 

B.4.4.4.10. Vollkommen andere Struktur schliesse 
Interessensymmetrie aus 

330. Gemäss Stellungnahme zur vorläufigen Beurteilung 
sei das neue Unternehmen SBB/Planzer/Jäger/SBB 
Cargo ein grosses und komplexes Konglomerat mit vie-
len verschiedenen, sich zum Teil widersprechenden 
Interessen. Daher werde es schwierig und aufwändig 
sein, zu Entscheiden zu kommen. Die SBB sei die 
Mehrheitsaktionärin von SBB Cargo. Mit dem Bund als 
Eigentümer müssten die SBB auch in Bezug auf SBB 
Cargo nicht nur wirtschaftliche Ziele verfolgen, sondern 
auch allen möglichen politischen Forderungen Rech-
nung tragen (z. B. bessere Anbindung gewisser Regio-
nen an den Schienengüterverkehr, Ausbau des Netzes, 
attraktive Angebote, um Verlagerung zu erreichen etc.). 
Daher würden die SBB in Bezug auf SBB Cargo sich 
auch in Zukunft nicht wie ein privat gehaltenes Unter-
nehmen verhalten können. Mit den beiden neu mitkon-
trollierenden Unternehmen Planzer und Jäger werde die 
Situation nicht einfacher, sondern noch komplexer, da 
diese weitere Ideen und Anliegen einbringen würden. 
Zudem seien auch Planzer und Jäger keineswegs sym-
metrisch, sondern würden sich stark unterscheiden. Dies 
werde zwangsläufig auch zu unterschiedlichen Interes-
sen in Bezug auf SBB Cargo führen, was die Komplexi-
tät der Entscheidfindung nochmals erhöhe. Auf der an-
deren Seite stehe mit Galliker ein KMU, das von einer 
Familie gehalten und geführt werde. Entsprechend kurz 
seien bei Galliker die Entscheidwege und das Unter-
nehmen sehr agil. Politische Forderungen und Rahmen-
bedingungen seien für Galliker – ganz anders als für 
SBB/SBB Cargo – ohne Bedeutung. Diese vollkommen 
andere Struktur – auf der einen Seite ein Konglomerat 
von Eignern mit verschiedenen, sich zum Teil wider-
sprechenden Interessen und auf der anderen Seite ein 
Inhaber-geführtes KMU – schliesse eine stabile Interes-
sensymmetrie aus. Zu diesem Vorbringen ist zuerst fest-
zuhalten, dass gemäss den Parteien selber das Zu-
sammenschlussvorhaben politisch gewollt ist. Mehr noch 
werde mit dieser Transaktion die Voraussetzung für eine 
Verlagerung des Güterverkehrs von der Strasse auf die 
Schiene geschaffen. Für SBB Cargo sei das Gelingen 
dieser Transaktion und die damit einhergehende Verla-
gerung des Güterverkehrs auf die Schiene wirtschaftlich 
von zentraler Bedeutung – möglicherweise sogar über-
lebenswichtig. Aus mehreren Gründen sei die Transakti-
on politisch gewollt und ökologisch sinnvoll. Die Trans-
aktion sei für SBB Cargo wirtschaftlich entscheidend und 
sie steigere die Effizienz des Schienengütertransports 
massiv. Zudem hätten die am Zusammenschluss betei-
ligten Unternehmen sowie Galliker und Bertschi ein 
grosses Interesse an einer optimalen Nutzung der in der 
Schweiz vorhandenen Verkehrsinfrastrukturen. Planzer 
und Jäger sowie Galliker und Bertschi wollten zusam-
men mit SBB Cargo auf eine bessere Schnittstelle 
Strasse/Schiene hinarbeiten, da dies die zentrale Vo-
raussetzung für den Erfolg der Verlagerung sei. Der 
Zusammenschluss schaffe die Voraussetzungen dafür. 
Alle vier Partner (Planzer, Jäger, Galliker und Bertschi) 
leisteten dazu wichtige Beiträge, da alle unterschiedliche 
Spezialisierungen hätten. Es ist zu wiederholen, dass 
die Parteien selber ausdrücklich darauf hinweisen, dass 
es «für den Erfolg der Transaktion die Mitwirkung aller 
vier Partner» brauche. Diese Angaben der Parteien wi-
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dersprechen den Angaben in der Stellungnahme zur 
vorläufigen Beurteilung und zeigen, dass die Interessen 
gleichgerichtet sind. Andernfalls beteiligten sich Planzer 
und Jäger sowie Galliker und Bertschi nicht an SBB 
Cargo. Vor allem ist ersichtlich, dass politische Forde-
rungen und Rahmenbedingungen für Planzer, Jäger, 
Galliker und Bertschi mitentscheidend sind: Die Strasse 
stosse immer häufiger an ihre Kapazitätsgrenze (Staus). 
Diese Situation werde sich in Zukunft noch verschärfen, 
da der Güterverkehr weiter wachsen werde. Gleichzeitig 
nehme der politische Druck stark zu, etwas gegen diese 
Entwicklung zu unternehmen (Klimawandel, Stau etc.). 
Diese Entwicklung setze die Branche der Strassentrans-
porteure unter grossen Druck. Somit stimmen die Ziele 
von Planzer, Jäger und Galliker mit den politischen For-
derungen überein. Schliesslich ist es gerade das erklärte 
Ziel, dass Planzer, Jäger, Galliker und Bertschi ihr Logis-
tik‐Know‐how zur Optimierung bestehender und zur 
Entwicklung neuer Produkte in die SBB Cargo einbrin-
gen und damit einen wichtigen Beitrag leisten, um die 
Ertragslage von SBB Cargo nachhaltig zu verbessern 
(vgl. Rz 55). Somit kann keine Rede davon sein, dass 
etwaige unterschiedliche Strukturen eine Interessen-
symmetrie ausschliessen. 

 

 

 

B.4.4.5 Markt für Umschlagsleistungen für Contai-
ner, Wechselbehälter und Sattelauflieger im 
Binnenverkehr – Raum Gossau 

B.4.4.5.1. Anzahl beteiligte Unternehmen, Marktan-
teile und Marktkonzentration 

331. Die Analyse einer etwaigen kollektiven Marktbe-
herrschung erfolgt für SBB Cargo bzw. die kontrollieren-
den Unternehmen SBB, Planzer und Jäger zusammen 
mit Galliker. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzu-
weisen, dass in der Stellungnahme zur vorläufigen Beur-
teilung die Parteien die Zahlen und Marktanteile in den 
Märkten für Umschlagsleistungen im Binnenverkehr 
teilweise ein zweites Mal angepasst haben. Zudem la-
gen teils widersprüchliche Schätzungen zu den Kapazi-
täten der Wettbewerber im Vergleich zur Meldung bzw. 
zur Stellungnahme zur vorläufigen Prüfung vor. Deshalb 
sah sich die WEKO dazu veranlasst, die zugehörigen 
Zahlen zu prüfen und Auskünfte bei den direkten Wett-
bewerbern in den drei Märkten für Umschlagsleistungen 
einzuholen (vgl. Rz 67).  

332. Tabelle 11 gibt eine Übersicht über die korrigierten 
Marktanteile gemäss Angaben der Meldung und Stel-
lungnahme zur vorläufigen Beurteilung sowie Angaben 
der Wettbewerber und somit über die Grössenverhält-
nisse. Die Marktanteile basieren auf den Kapazitäten der 
Umschlagsanlagen unter Berücksichtigung aller Um-
schlagsanlagen innerhalb des räumlich relevanten Mark-
tes. Umschlagsleistungen von Verladern über Freiverla-
de sind dabei nicht berücksichtigt (vgl. Rz 345 ff.).  

 

Tabelle 11: Marktanteile aktuelle Konkurrenz im Markt für Umschlagsleistungen für Container, Wechselbehälter und 
Sattelauflieger im Binnenverkehr (Kapazitäten) – Raum Gossau 

Jahr Zusammenschlussparteien   Wettbe-
werber 

 SBB203 SBB  
Cargo204 Planzer Jäger Galliker Bertschi Giezen-

danner 

2018 0 % [60-70]% 
([70-80]%) 0 % 0 % [20-30]% 

([0-10]%) 0 % [10-20]% 
([10-20]%) 

2017 0 % [60-70]% 
([70-80]%) 0 % 0 % [20-30]% 

([0-10]%) 0 % [10-20]% 
([10-20]%) 

2016 0 % [60-70]% 
([70-80]%) 0 % 0 % [20-30]% 

([0-10]%) 0 % [10-20]% 
([10-20]%) 

 

333. Zum Marktanteil von Galliker gibt die Meldung an, 
dass die Kapazität der Umschlagsanlage Staad von 
Galliker 9000 TEU betrage. Die Stellungnahme zur vor-
läufigen Beurteilung macht jedoch geltend, dass das 
BAV für diese Umschlagsanlage zwar von einer theore-
tischen Kapazität von 9000 TEU ausgehe, die tatsäch-
lich nutzbare Kapazität der Anlage von Galliker nur bei 
rund […] TEU liege. Grund dafür sei die schlechte 
schienenseitige Erschliessung der Umschlagsanlage. 
Die Marktanteile basierend auf einer Kapazität von […] 
TEU der Anlage von Galliker sind in Tabelle 11 in 
Klammern ausgewiesen. 

334. Bei einer Marktanteilsbetrachtung anhand der ef-
fektiven Umschläge schätzt die Meldung den Marktanteil 
von Galliker lediglich auf einen tiefen einstelligen Pro-
zentsatz. Das Terminal von Galliker in Staad sei erst vor 
wenigen Jahren eröffnet worden und weise eine relative 

tiefe Auslastung auf.205 Hierzu hat die WEKO in der vor-
läufigen Prüfung darauf hingewiesen, dass bei einer 
Berücksichtigung der effektiven Umschläge von Galliker 
auch die Grösse des Gesamtmarkts angepasst werden 
muss und sich dadurch die Marktanteile für SBB Cargo 
und den Wettbewerber Giezendanner ändern. In der  
 

 

 

 
203 Marktanteile von SBB jeweils ohne SBB Cargo nach dem Carve-
out. 
204 Marktanteile von SBB Cargo nach dem Carve-out. 
205 Gemäss dem BAV bzw. des UVEK wurde Staad 2012 in Betrieb 
genommen und die Auslastung betrug 2014 17 % (vgl. UVEK, Bericht 
über die Verkehrsverlagerung vom November 2015, S. 77). 
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Stellungnahme zur vorläufigen Beurteilung sind die Par-
teien dem Hinweis nachgekommen und haben die 
Marktanteile nochmals nach effektiven Umschlägen 
ausgewiesen. Allerdings wurden dabei auch Um-
schlagsanlagen ausserhalb des räumlich relevanten 
Marktes und Freiverlade berücksichtigt (Rz 345 ff.). Zu-
dem hat die Abklärung bezüglich Kapazitäten der Wett-
bewerber ergeben, dass die effektiven Umschläge des 

Wettbewerbers Giezendanner höher liegen als von den 
Parteien angegeben.  

335. Tabelle 12 gibt eine Übersicht über die korrigierten 
Marktanteile gemäss Angaben der Meldung und Stel-
lungnahme zur vorläufigen Beurteilung sowie Angaben 
der Wettbewerber basierend auf den effektiven Um-
schlagsleistungen (IST-Umschläge) der massgeblichen 
Umschlagsanlagen. 

 

Tabelle 12: Marktanteile aktuelle Konkurrenz im Markt für Umschlagsleistungen für Container, Wechselbehälter und 
Sattelauflieger im Binnenverkehr (IST-Umschläge) – Raum Gossau  

Jahr Zusammenschlussparteien   Wettbe-
werber 

 SBB206 SBB  
Cargo207 Planzer Jäger Galliker Bertschi Giezen-

danner 
2018 0 % [60-70]% 0 % 0 % [0-10]% 0 % [20-30]% 
2017 0 % [60-70]% 0 % 0 % [0-10]% 0 % [20-30]% 
2016 0 % [60-70]% 0 % 0 % [0-10]% 0 % [30-40]% 

 

336. Somit vereinen SBB Cargo und Galliker gemessen 
an den Kapazitäten [80-90] % bzw. [80-90] % des Mark-
tes auf sich und [70-80] % gemessen an den IST-
Umschlägen. Der dritte Wettbewerber Giezendanner 
verfügt je nach Betrachtungsweise über einen Marktan-
teil von [10-20] % bzw. [10-20] % basierend auf den 
Kapazitäten und [20-30] % basierend auf den IST-
Umschlägen. Bei einer Berücksichtigung von Fremdleis-
tungen, d. h. IST-Umschlägen ohne Eigenleistungen, 
fällt der Marktanteil von SBB Cargo noch höher aus. 
Galliker verfügt in diesem Fall über einen Marktanteil 
von 0 %. 

337. Gemäss den Marktanteilen basierend auf den kor-
rigierten Angaben der Parteien sind nur drei Unterneh-
men im Markt. Der Markt ist hoch konzentriert. Der HHI 
beträgt vor und nach dem Zusammenschlussvorhaben 
[4400-5400] bei einer Betrachtungsweise nach Kapazitä-
ten bzw. [5400-6800] wenn für die Anlage von Galliker 
[…] TEU zugrunde gelegt werden. Bei einer Betrach-
tungsweise nach effektiven Umschlägen beträgt der HHI 
[4600-5800]. Das ΔHHI beträgt 0, weil dieses Mass die 
Interessenangleichung zwischen Galliker und SBB Car-
go nicht abbildet. 

338. Ein weiterer bei der Beurteilung der Wettbewerbs-
verhältnisse zu berücksichtigender Faktor ist, dass Um-
schlagsanlagen typischerweise begrenzte Kapazitäten 
aufweisen und Kapazitätserweiterungen mit zusätzlichen 
Investitionen verbunden sind. In diesem Zusammenhang 
ist auch von Relevanz, ob Umschlagsanlagen Dritter 
über substanzielle freie Kapazitäten verfügen. Ist dies 
der Fall, so geht von solchen Unternehmen höherer 
Wettbewerbsdruck aus, als wenn deren Anlagen voll 
ausgelastet sind.208 Mit einer besseren Auslastung steigt 
der Umsatz und gleichzeitig können die Betreiber von 
Umschlagsanlagen die Durchschnittskosten senken. 
Bezüglich freier Kapazitäten wird in der Meldung nur die 
Umschlagsanlage von Galliker in Staad erwähnt. Ge-
mäss der Stellungnahme zur vorläufigen Beurteilung 
betragen die freien Kapazitäten von SBB Cargo im 
Raum Gossau im Jahr 2018 […] TEU. Galliker verfüge 
über freie Kapazitäten von […] TEU bzw. […] TEU; je 

nach dem welche Kapazität der Anlage in Staad zugrun-
de gelegt wird. Die Umschlagsanlage von Giezendanner 
verfügte im Jahr 2018 über freie Kapazitäten von […] 
TEU und wirtschaftet damit an der Kapazitätsgrenze; in 
den beiden Jahren zuvor lagen die tatsächlichen Um-
schläge gemäss Giezendanner über der Kapazitäts-
grenze. Für die Umschlagsanlage von Giezendanner 
bedeutet es, dass diese Anlage ohne zusätzliche Investi-
tionen maximal [20-30] % des Marktes abdecken kann 
unter der Voraussetzung, dass die Nachfrage nach Um-
schlagsleistungen gleich bleibt. Unter der Annahme, 
dass die Nachfrage nach Umschlagsleistungen künftig 
den vorhandenen Gesamtkapazitäten entspräche, könn-
te Giezendanner maximal [10-20] % bzw. [10-20] % des 
Marktes abdecken. Folglich geht von der Umschlagsan-
lage von Giezendanner aktuell nur ein geringer Wettbe-
werbsdruck aus, da dessen Anlage heute an bzw. über 
der Kapazitätsgrenze wirtschaftet. 

339. Gemäss Giezendanner soll die KV-Umschlags-
anlage in St. Gallen Winkeln um 1000 TEU ausgebaut 
werden. Die Parteien bringen vor, dass Giezendanner 
bestrebt sein werde, diese zusätzlichen Kapazitäten 
möglichst auszulasten, weshalb von Giezendanner künf-
tig noch grösserer Wettbewerbsdruck ausgehen werde. 
Zu diesem Vorbringen ist nochmals darauf hinzuweisen, 
dass die tatsächlichen Umschläge von Giezendanner in 
dieser Anlage 2016 und 2017 über der Kapazitätsgrenze 
der Anlage lagen. Deshalb und aufgrund des geringen 
Ausbaus von nur 1000 TEU ist nicht damit zu rechnen, 
dass dies den von Giezendanner ausgehenden geringen 
Wettbewerbsdruck signifikant erhöhen wird. 

 

 
 

 

 
206 Marktanteile von SBB jeweils ohne SBB Cargo nach dem Carve-
out. 
207 Marktanteile von SBB Cargo nach dem Carve-out. 
208 Vgl. RPW 2020/2, 723 Rz 476, SBB/Hupac/Rethmann/GBN. 
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340. Zudem plant SBB Cargo in den kommenden Jahren 
den Ausbau der beiden Binnenterminals Gossau und 
Dietikon, wobei die notwendigen Bewilligungen dafür 
noch nicht vorlägen. Dies führt dazu, dass SBB Cargo 
nach dem Ausbau in Gossau über noch höhere freie 
Kapazitäten verfügen wird. 

I. Stellungnahme der Parteien bzgl. aktueller Konkur-
renz 

341. Im Rahmen der Stellungnahme zur vorläufigen 
Prüfung und der Stellungnahme zur vorläufigen Beurtei-
lung machen die Parteien spezifisch für den Raum 
Gossau geltend, dass die Umschlagsanlage von Galliker 
in Staad zwar eine theoretische Kapazität von 9000 TEU 
ausweise, das effektive jährliche Umschlagsvolumen 
jedoch nur […] TEU betrage. Da die Anlage schienensei-
tig schlecht erschlossen sei, sei es ausgeschlossen, 
dass diese Anlage mittelfristig auch nur annähernd aus-
gelastet werden könne. Mit Giezendanner sei in St. Gal-
len Winkeln zudem ein deutlich grösserer weiterer An-
bieter im Markt tätig, dessen jährlicher Umschlag ge-
mäss BAV bereits im Jahr 2012 rund 3000 TEU betra-
gen habe und von den Parteien heute auf mehr als 3000 
TEU eingeschätzt werde. Dies würde eine allfällige Ko-
ordination zwischen SBB Cargo und Galliker erheblich 
erschweren bzw. verunmöglichen. 

342. Zu diesen Vorbringen ist festzuhalten, dass es sich 
bei der Anlage von Giezendanner in St. Gallen Winkeln 
um einen Umschlag- und Containerplatz mit einem mo-
bilen Umschlaggerät (Reachstacker) handelt.209 Bei der 
Umschlagsanlage von Galliker in Staad steht ein Portal-
kran für Umschläge zur Verfügung.210 Es mag zwar sein, 
dass die aktuellen jährlichen Umschläge in der Um-
schlagsanlage von Galliker in Staad geringer sind als die 
von Giezendanner in St. Gallen Winkeln.211 Dabei muss 
aber auch berücksichtigt werden, dass die Umschlags-
anlage von Galliker in Staad trotz angeblich schlechter 
schienenseitiger Erschliessung sicherlich noch über freie 
Umschlagskapazitäten verfügt und zudem in der Ost-
Schweiz Massnahmen zur Realisierung von Kapazitäts- 
und Produktivitätsverbesserungen vorgesehen sind (vgl. 
Rz 415). In der Stellungnahme zur vorläufigen Beurtei-
lung machen die Parteien geltend, dass sich an der 
schlechten Anbindung durch den geplanten Ausbau der 
Schieneninfrastruktur in der Ostschweiz nichts ändern 
werde. Durch die stärkere künftige Auslastung der Stre-
cke werde sich die Nutzung der Umschlagsanlage von 
Galliker nicht verbessern, sondern sich noch weiter ein-
schränken. 

343. Weiter machen die Parteien geltend, dass in rund 
31 km Entfernung die Umschlagsanlage der schweizeri-
schen Post in Frauenfeld liege. Die Anlage verfüge über 
eine geschätzte Kapazität von […] TEU und dürfte effek-
tiv pro Jahr rund […] TEU umschlagen. Davon dürften 
rund […] % auf Drittleistungen entfallen (rund […] TEU). 
Damit werde bei der schweizerischen Post ein Vielfa-
ches des Volumens der Umschlagsanlage von Galliker 
in Staad umgeschlagen. Von dieser Anlage der Post 
gehe erheblicher Wettbewerbsdruck aus, was eine Ko-
ordination von SBB Cargo und Galliker zusätzlich er-
schweren würde. Die Umschlagsanlage der Post wurde 
vom Bund mitfinanziert und stehe damit Dritten vorbe-
haltlos offen. Zudem liege Frauenfeld in Flussrichtung 

der Transporte und sei damit günstiger als die Anlage 
von Galliker in Staad gelegen. Dies wird wiederum in der 
Stellungnahme zur vorläufigen Beurteilung geltend ge-
macht. 

344. Zu diesen Vorbringen ist festzuhalten, dass die 
Umschlagsanlage der schweizerischen Post in Frauen-
feld ausserhalb des räumlich relevanten Marktes für 
regionale Umschlagsanlagen im reinen Binnenverkehr 
bzw. ausserhalb des Radius von 30 km liegt (Rz 181) 
bzw. deutlich ausserhalb von dem in der Meldung ange-
gebenen Radius von 25 km liegt (Rz 164) und demnach 
nicht im Wettbewerb mit den Umschlagsanlagen im 
Raum Gossau steht. So geht denn auch die EU Kom-
mission von sinkendem Wettbewerbsdruck aus, je höher 
die Distanz zwischen zwei Umschlagsanlagen ist (vgl. 
Rz 161). Zudem geht SBB Cargo im eigenen Unterneh-
mensmagazin bei Gossau von einem eigenständigen 
Ballungsgebiet aus.212 Die räumliche Marktabgrenzung 
kann nicht beliebig und im Sinne der Parteien angepasst 
werden, nur um wie vorliegend einen weiteren Wettbe-
werber berücksichtigen zu können. In Bezug auf die 
Umschlagsanlagen der schweizerischen Post wäre aus-
serdem zu berücksichtigen, dass sie vorwiegend für die 
eigenen Pakettransporte verwendet werden und Dritt-
kunden nur zweite Priorität haben (vgl. Rz 458). Somit 
steht die Umschlagsanlage der Post, im Gegensatz zum 
Vorbingen der Parteien, Dritten nicht vorbehaltlos offen. 
Deshalb ist vorliegend nicht von genügend Wettbe-
werbsdruck durch die Umschlagsanlage der schweizeri-
schen Post in Frauenfeld auszugehen. Daran ändert 
auch nichts, dass gemäss den Angaben der schweizeri-
schen Post die Kapazitäten der Umschlagsanlage in 
Frauenfeld bedeutend grösser sind als die Einschätzung 
der Parteien. Den weiteren Vorbringen der Parteien, 
dass die schweizerische Post über eine deutlich stärkere 
Marktstellung verfüge, da deren Kapazitäten in Frauen-
feld bisher unterschätzt worden seien und sie über gros-
se Kapazitätsreserven verfüge, kann deshalb nicht ge-
folgt werden. 

345. Im Rahmen der Stellungnahme zur vorläufigen 
Beurteilung machen die Parteien wiederum geltend, 
dass bei der Analyse der aktuellen Konkurrenz und der 
potenziellen Konkurrenz unzulässigerweise Freiverlade 
nicht berücksichtigt worden seien. Demnach seien Frei-
verlade, soweit diese heute von Unternehmen für den 
Umschlag von Transportbehältern genutzt würden, 
zwingend für die Marktanteilsberechnungen zu berück-
sichtigen. Zudem stehe es jedem Unternehmen frei, die 
Freiverlade auch für den Umschlag von Transportbehäl-
tern im KV zu nutzen. Dafür genüge ein eigener oder  
 
 
 
 
209 Vgl. <http://www.giezendanner-rothrist.ch/dienstleistungen/kombi 
nierter-verkehr/> (31.12.2019). 
210 Vgl. Beschreibung der Zugangsbedingungen für die Umschlagsan-
lage Staad vom 17.7.2019, (Fn 234). 
211 Ob der effektive Umschlag in St. Gallen Winkeln tatsächlich gestie-
gen ist, ist allerdings nicht eindeutig, da gemäss dem Bericht über die 
Verkehrsverlagerung vom November 2015 des Bundesrats, S. 77, das 
Umschlagsvolumen im Jahr 2014 nur noch 2900 TEU betrug. 
212 Vgl. SBB Cargo, Das Schweizer Logistikmagazin, 2/2018, S. 5 ff., 
<https://www.sbbcargo.com/content/dam/internet/cargo/all/medien/publ
ikationen/de/cm218-d.pdf.sbbdownload.pdf> (20.3.2020). 
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gemieteter Reachstacker. Von den nahezu 170 Freiver-
laden seien über 60 gross genug, um dafür in Frage zu 
kommen. Und die übrigen 110 seien gross genug für 
den Horizontalumschlag von Transportbehältern. Damit 
könne an nahezu 170 Orten in der Schweiz rasch und 
kostengünstig eine KV‐Umschlagsanlage in Betrieb ge-
nommen werden. Diese Vorbringen betreffend Freiver-
lade im Zusammenhang mit Markteintritten werden se-
parat im Abschnitt zur potenziellen Konkurrenz berück-
sichtigt (vgl. Rz 422). 

346. Spezifisch für den Raum Gossau führen die Partei-
en aus, dass Pfister für den Umschlag seiner Transport-
behälter den Freiverlad im Bahnhof Wil nutze. SBB Car-
go schätze die Kapazität dieser Umschlagsanlage auf 
rund […] TEU; effektiv dürften durch Pfister dort rund 
[…] TEU umgschlagen werden. 

347. Zusätzlich seien die Umschlagstätigkeiten der 
ACTS Abroll‐Container‐Transport‐Service AG (nachfol-
gend: ACTS) in der Region zu berücksichtigen.213 ACTS 
nutze diverse Freiverlade, um im Horizontalumschlag 
Container vom LKW auf die Schiene (und umgekehrt) 
umzuschlagen. Da dabei der gesamte Transportbehälter 
zwischen den beiden Verkehrsträgern umgeschlagen 
werde, handle es sich um KV. ACTS nutze je nach Be-
darf in einer bestimmten Region verschiedene Freiverla-
de. Da ACTS auf dem Freiverlad keine weitere Infra-
struktur benötige, sei ACTS diesbezüglich sehr flexibel. 
Die Umschlagsorte könnten deshalb von Jahr zu Jahr 
variieren. Für die Abschätzung des Umschlagsvolumens 
von ACTS wurden nur die von ACTS in der Region am 
stärksten genutzten Freiverlade berücksichtigt. 

348. Zu den Vorbringen der Parteien bezüglich der Be-
rücksichtigung von Freiverladen sind vorab die Unter-
schiede zwischen einer KV-Umschlagsanlage und einem 
Freiverlad hervorzuheben. Dafür wird in Tabelle 13 
exemplarisch eine typische regionale KV-Umschlags-
anlage, wie die von SBB Cargo in Gossau, mit den Frei-
verladen in Wil und Allaman verglichen, die gemäss 
Parteien von Pfister für den Umschlag seiner Transport-
behälter genutzt werden. Die Umschlagsanlage in 
Gossau und der Freiverlad in Wil verfügen zwar jeweils 
über einen Bereich der Anlage, der für den Umschlag 
von Ladeeinheiten des kombinierten Verkehrs vorgese-
hen ist. Allerdings erstreckt sich dieser Bereich in der 
KV-Umschlagsanlage Gossau auf 260 m Länge, wohin-
gegen der im Freiverlad Wil nur 20 m lang ist. Wiederum 
andere Freiverlade wie beispielsweise der Freiverlad im 
Bahnhof Allaman sind gar nicht auf KV ausgelegt. So ist 
in der Anlagenübersicht des Freiverlads im Bahnhof 
Allaman kein separater Bereich für den Umschlag von 
Ladeeinheiten des kombinierten Verkehrs vorgesehen 
(Kombinierter Verkehr: Nein). Weiter sei in Allaman zwar 
ein Kran im Bereich Freiverlad vorhanden, der sei aller-
dings nur für den Umschlag von Wechselbehältern, je-
doch nicht von Containern, ausgelegt.214 Dies zeigt, dass 
in Freiverladen zwar der Umschlag von Ladeeinheiten 
des KV möglich ist, diese aber auf den konventionellen 
Umschlag von Gütern ausgelegt sind (vgl. Rz 178). Die 
Parteien konnten während der Anhörung denn auch 
nicht belegen, dass reine Freiverlade von Unternehmen 
genutzt werden um Umschlagsleistungen für Dritte zu 
erbringen. Vielmehr gaben die Parteien an, dass es auf-
grund der Grösse von Freiverladen kaum vorstellbar sei, 
dass dies für Dritte ein vernünftiges Geschäft darstellen 
könnte. 

 

Tabelle 13: Vergleich der KV-Umschlagsanlage Gossau mit Freiverlad Wil und Allaman215 

Anlagedetails KV-Umschlagsanlage Gos-
sau 

Freiverlad Wil Freiverlad Allaman 

Bereich Freiverlad:  

Umschlag: 
 
Platzbreite: 
Platzlänge: 

Container + Wechselbehälter 
+ Domino + ACTS  
40 m 
130 m 

Container + Wechselbehälter + 
Domino + ACTS  
15 m 
100 m 

keine Angaben 
 
8 m / 12 m 
100 m / 40 m 

Bereich Kombinierter Verkehr:  

Umschlag: 
 
Anzahl Meter: 
Anzahl Behälter für 
Lager: 

Container + Wechselbehälter 
+ Domino + ACTS  
260 m 
 
10 

Container + Wechselbehälter 
+ Domino + ACTS  
20 m 
 
4 

Nein 

 

349. Zu den Vorbringen betreffend die Berücksichtigung 
der Umschlagsleistungen in Freiverladen von Pfister und 
ACTS ist festzuhalten, dass Pfister nach aktuellen 
Kenntnissen den genannten Freiverlad in Wil nur für den 
Umschlag der eigenen Transportbehälter nutzt und auch 
keine Umschlagsleistungen für Dritte anbietet. Bezüglich 
ACTS ist festzuhalten, dass hierfür spezielle ACTS-
Container verwendet werden und auf dem Bahnwagen 
ein Drehrahmen montiert werden muss.216 Gemäss der 
von den Parteien genannten Studie von Ecoplan würden 
 

 
213 Vgl. <https://acts‐ag.ch/de> (24.2.2020) m. w. H. 
214 Vgl. <https://www.sbbcargo.com/de/kundencenter/tools/bedienpunk 
tesuche/bedienpunktesuche-detail.10355.html> (17.3.2020). 
215 Vgl. <https://www.sbbcargo.com/content/internet/cargo/de/kunden 
center/tools/bedienpunktesuche/ bedienpunktesuche-detail.62109.htm 
l> (17.3.2020); <https://www.sbbcargo.com/content/internet/cargo/de/ 
kundencenter/tools/bedienpunktesuche/bedienpunktesuche-detail.620 
67.html> (17.3.2020); <https://www.sbbcargo.com/de/kundencenter/ 
tools/bedienpunktesuche/bedienpunktesuche-detail.10355.html> 
(17.3.2020). 
216 Vgl. <https://www.acts-ag.ch/de/system> (24.2.2020). 
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ACTS-Container typischerweise im Segment des unbe-
gleiteten KV der Entsorgungs- und Recyclinglogistik für 
Transport von Aushub, Müll und Recyclingmaterial ver-
wendet. Für den Umschlag würden die ACTS-Container 
vom LKW direkt auf den Bahnwagen geschoben, ohne 
dass zusätzliches Gerät notwendig sei. Es würden keine 
Umschlagskosten anfallen.217 Demnach sind für diese 
Art des Umschlags Spezialvorrichtungen (ACTS-
Container, Drehrahmen, Ketten- oder Hakengerät) die 
Voraussetzung. Das System ist nicht geeignet um belie-
bige Container, Wechselbehälter und Sattelauflieger 
umzuschlagen. Erbrachte Umschlagsleistungen in Frei-
verladen durch Pfister, HAVI Logistics GmbH (im Raum 
Oensingen) und ACTS sind deshalb vorliegend nicht zu 
berücksichtigen. 

II. Zwischenergebnis aktuelle Konkurrenz 

350. Somit begünstigt das Zusammenschlussvorhaben 
in Bezug auf die Anzahl der beteiligten Unternehmen, 
die Marktanteile und die Marktkonzentration den Anreiz 
und die Möglichkeit einer kollektiven Marktbeherrschung 
von SBB Cargo bzw. den Muttergesellschaften und Gal-
liker. 

B.4.4.5.2. Symmetrien 
351. Symmetrie kann verschiedene Dimensionen betref-
fen. Es sind Dimensionen wie Marktanteile, Anzahl Vari-
etäten im Produktportfolio oder technologisches Know-
How. Die Wichtigkeit solcher Dimensionen unterscheidet 
sich zwischen den verschiedenen Industrien. Grundsätz-
lich wird Symmetrie als Faktor angesehen, der eine 
mögliche kollektive Marktbeherrschung tendenziell be-
günstigt.218 

352. Die Marktanteile von SBB Cargo und Galliker sind 
asymmetrisch ([60-70] % gegenüber [20-30] %) bzw. 
sehr asymmetrisch bei einer alternativen Marktanteilsbe-
trachtung anhand der effektiven Umschläge ([60-70] % 
gegenüber [0-10] %). Allerdings ändern die Marktanteile 
durch das Zusammenschlussvorhaben auch nicht. Viel 
wichtiger ist die Interessenangleichung zwischen SBB 
Cargo bzw. den Muttergesellschaften und Galliker, zu 
der das Zusammenschlussvorhaben führt: es liegen 
symmetrische Interessen vor. 

353. Bei SBB Cargo handelt es sich um ein Unterneh-
men mit primären Tätigkeiten im Bereich des Bahn-
transports von Gütern und der damit verbundenen Logis-
tik (vgl. Rz 23 ff.). Galliker ist ein im In‐ und Ausland 
tätiger Logistikkonzern, der im Wesentlichen in den Be-
reichen Transport- und Lagerlogistik tätig ist (vgl. Rz 33 
ff.). Obwohl somit keine vollständige Symmetrie bei den 
Tätigkeiten besteht, ähneln sich diese. Zudem handelt 
es sich bei den Muttergesellschaften Planzer und Jäger 
auch um im In‐ und Ausland bzw. im Inland tätige Lo-
gistikkonzerne, die bereits heute zusammen mit Galliker 
gemeinsame Beteiligungen an Gesellschaften halten 
(vgl. Rz 6 ff., 13 ff. und 281). Somit können Galliker und 
die zwei Muttergesellschaften von SBB Cargo in Bezug 
auf ihre Tätigkeiten als nahezu identisch betrachtet wer-
den. 

354. Weil es sich bei SBB, SBB Cargo, Planzer, Jäger 
und Galliker um Transport- und Logistikunternehmen 
handelt, bestehen ebenfalls Symmetrien in Bezug auf 
technologisches Know-how. 

355. Weiter handelt es sich bei SBB, SBB Cargo, Plan-
zer und Jäger sowie Galliker um gewinnorientierte Un-
ternehmen. Grundsätzlich zeichnen sich beide Gruppen 
daher in der Gewinnmaximierung als vorrangig zu errei-
chendes Ziel aus. Vor diesem Hintergrund ist das Inte-
resse beider in erster Linie symmetrisch. Die WEKO 
behauptet damit nicht, dass das vorrangige Ziel eines 
gewinnorientierten Unternehmens, welches in der Ge-
winnmaximierung besteht, per se eine Interessenssym-
metrie impliziert. Trotz des vorrangigen Ziels der Ge-
winnmaximierung kann es sein, dass die jeweiligen 
Marktteilnehmer auf den einzelnen Märkten unterschied-
liche Strategien anwenden. Wenn allerdings Kollusion 
die gewinnmaximierende Strategie ist, muss davon aus-
gegangen werden, dass die potenziell daran beteiligten 
Unternehmen eine solche Strategie wählen werden.219 

I. Stellungnahme der Parteien bzgl. Symmetrien 

356. Gemäss Stellungnahme zur vorläufigen Prüfung 
könnte ein Anreiz für eine Verhaltenskoordination nur 
bestehen, wenn die beteiligten Unternehmen in allen 
Märkten hohe Symmetrien aufweisen würden. Mit Hin-
weis auf die Literatur220 bringt die Stellungnahme vor, 
dass es ohne weitgehende Symmetrien für die beteilig-
ten Unternehmen profitabler sei, einen selbständigen 
Weg zu verfolgen. Solche Symmetrien bestünden vorlie-
gend entgegen der Beschlussbegründung nicht. Die 
Betrachtung der Beschlussbegründung vermöge nicht zu 
überzeugen, da sie die vier Unternehmen SBB, SBB 
Cargo, Planzer und Jäger als eine homogene «Gruppe» 
darstelle, was nicht der Fall sei. Aber selbst wenn man 
diesem Ansatz folge, sei es offensichtlich, dass zwi-
schen dieser «Gruppe» einerseits und Galliker bzw. 
Bertschi andererseits keine relevanten Symmetrien be-
stünden. Oder anders formuliert: SBB/SBB Cargo seien 
vor allem im Schienenpersonen- und Schienengüterver-
kehr, aber kaum im Strassengüterverkehr tätig. Bei 
Planzer und Jäger verhalte es sich in Bezug auf den 
Güterverkehr genau umgekehrt, und im Personenver-
kehr seien sie überhaupt nicht tätig. Damit könne aber 
diese inhomogene «Gruppe» SBB/SBB Car-
go/Planzer/Jäger per se nicht symmetrisch zu einem 
Unternehmen sein, das wie Galliker primär im Strassen-
güterverkehr tätig sei. Und selbst wenn man aus der 
«Gruppe» SBB, SBB Cargo, Planzer und Jäger nur ein-
zelne Unternehmen mit Galliker oder Bertschi verglei-
chen würde, zeige sich, dass diese Unternehmen alles 
andere als symmetrisch seien. 

357. Hierzu ist zunächst festzuhalten, dass der Inhalt, 
welcher die Stellungnahme zur vorläufigen Prüfung ba-
sierend auf der Literatur vorbringt, an der angegebenen 
Stelle nicht wiederzufinden ist. Die von der Stellung-
nahme zur vorläufigen Prüfung angegebene Literatur  
 

 
 
217 Vgl. Ecoplan-Studie, S. 21 und 59. 
218 Vgl. RPW 2018/4, 895 Rz 170, AZ Medien/NZZ; RPW 2015/3, 49 
Rz 169, Tamedia/ricardo.ch; RPW 2010/3, 538 Rz 274 f., France 
Télécom SA/Sunrise Communications AG; RPW 2008/1, 187 
Rz 480, Migros/Denner; RPW 2008/3, 453 Rz 274, Heineken/Eichhof. 
219 Vgl. EU-Horizontalleitlinien (Fn 141), Rz 44. 
220 Vgl. SIMON BISHOP/MIKE WALKER, The Economics of EC Competi-
tion Law: Concepts, Application and Measurement, Sweet & Maxwell, 
3. Aufl. 2010, 392. 
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bezieht sich allerdings an anderer Stelle auf das Kriteri-
um der Symmetrie. Zur Symmetrie hält diese Literatur 
allgemein fest, dass die Fähigkeit zur Erreichung und 
Aufrechterhaltung einer kollektiv marktbeherrschenden 
Stellung erhöht ist, wenn die daran beteiligten Unter-
nehmen ähnliche Sichtweisen in Bezug auf das Preisni-
veau haben (oder äquivalent die Mengenreduktion). 
Unterschiedliche Motivation und unterschiedliche Anrei-
ze reduzieren die Fähigkeit, kollektive Marktbeherr-
schung zu erreichen und über die Zeit aufrechtzuerhal-
ten.221 Weil die Interessen von den SBB, Planzer, Jäger, 
Bertschi und Galliker in Bezug auf SBB Cargo stark 
übereinstimmen (vgl. Rz 280 ff.), haben diese vier Un-
ternehmen gleiche Sichtweisen über Preisniveaus, Men-
gen, Kapazitäten und andere Wettbewerbsvariablen. 

358. Weiter ist festzuhalten, dass, anders als von der 
Stellungnahme zur vorläufigen Prüfung ausgeführt, eine 
Darstellung von Symmetrien erfolgt, die sich auf ver-
schiedene Dimensionen beziehen. Diese Darstellung 
zeigt, in welcher Hinsicht Symmetrien zwischen den an 
der kollektiven Marktbeherrschung beteiligten Unter-
nehmen SBB Cargo bzw., wegen der beabsichtigten 
gemeinsamen Kontrolle, den Muttergesellschaften und 
Galliker bzw. Bertschi bestehen. Eine Darstellung oder 
Betrachtung der vier Unternehmen SBB, SBB Cargo, 
Planzer und Jäger als eine homogene «Gruppe» erfolgt 
nicht. Vielmehr erfolgt eine gemeinsame Betrachtung 
dieser vier Unternehmen, weil mit dem vorliegenden 
Zusammenschlussvorhaben ein Übergang von alleiniger 
Kontrolle von SBB Cargo durch die SBB zu gemeinsa-
mer Kontrolle von SBB Cargo durch die SBB, Planzer 
und Jäger erfolgt. 

359. Zum Kriterium der Symmetrie vergleichen die Stel-
lungnahme zur vorläufigen Prüfung und die Stellung-
nahme zur vorläufigen Beurteilung die Aktivitäten von 
SBB, SBB Cargo, Planzer, Jäger, Galliker und Bertschi 
in den die sich aus der Meldung und Beschlussbegrün-
dung ergebenden Märkten. Dieser Vergleich über die 
Aktivitäten in den einzelnen Märkten zeige folgendes: 

- Die Geschäftstätigkeiten von SBB/SBB Cargo einer-
seits und von Planzer, Jäger, Galliker und Bertschi 
andererseits würden sich praktisch nicht überschnei-
den. Nur in ganz wenigen Märkten seien sowohl 
SBB/SBB Cargo als auch Galliker oder Bertschi tätig. 

- Und auch zwischen Planzer, Jäger, Galliker und 
Bertschi ergäben sich nur geringe Überschneidun-
gen. Selbst in den Märkten für Strassengüterverkehr 
seien die vier Unternehmen je in unterschiedlicher 
Zusammensetzung tätig. Die in der Beschlussbe-
gründung enthaltene Aussage, wonach Planzer, Jä-
ger und Galliker nahezu identisch seien, sei daher – 
wie diese Übersicht zeige – unzutreffend. 

360. Dabei dürften auch nicht nur die für das Zusam-
menschlussvorhaben relevanten Märkte berücksichtigt 
werden. Bei zwingend notwendiger Berücksichtigung 
weiterer Märkte zeige sich, dass sich die Unternehmen 
in Wahrheit noch viel stärker unterscheiden würden. So 
seien die SBB namentlich im Personenverkehr auf der 
Schiene tätig und unterhielten/betrieben einen grossen 
Teil der Schienen‐Infrastruktur. Zudem seien die SBB 
eines der grössten Immobilienunternehmen der 
Schweiz. Kein anderes beteiligtes Unternehmen sei in 

diesen Bereichen tätig. Und Jäger sei im Bereich vom 
Verkauf und Unterhalt von Nutzfahrzeugen tätig. Auch in 
diesen Bereichen seien die übrigen beteiligten Unter-
nehmen nicht tätig. 

361. Zu diesem Vorbringen ist darauf hinzuweisen, dass 
das Kriterium der Symmetrie verschiedene Dimensionen 
betreffen kann: bspw. Marktanteile, Anzahl Varietäten im 
Produktportfolio oder technologisches Know-How (vgl. 
Rz 351). Anders als von der Stellungnahme zur vorläufi-
gen Prüfung vorgetragen, richtet sich das Kriterium 
Symmetrie nicht alleine nach den gleichen Aktivitäten in 
den gleichen Märkten. Gleiche Aktivitäten in den einzel-
nen Märkten ist allenfalls ein Aspekt unter vielen, wobei 
hier vergleichbare Aktivitäten in einzelnen Industriebe-
reichen wichtiger sind als Aktivitäten in genau den glei-
chen Märkten. Eine Gegenüberstellung von Aktivitäten in 
den einzelnen Märkten betrifft dann auch vielmehr das 
Kriterium der Multimarktbeziehungen, das selbständig 
für die Frage einer etwaigen kollektiven Marktbeherr-
schung herangezogen wird (vgl. Rz 387).  

362. Dann sei gemäss Stellungnahme zur vorläufigen 
Prüfung im Kartellrecht unbestritten, dass ein Konzern 
als ein einziges Unternehmen im Sinne von Art. 2 
Abs. 1bis KG gelte, weshalb auch bei der Beurteilung der 
angeblichen Symmetrie der Konzern als Ganzes be-
trachtet werden müsse. Dies sei in zweierlei Hinsicht 
relevant. Erstens gehörten die SBB zu 100 % dem Bund. 
Damit sei der Bund für die Beurteilung der Symmetrien 
ebenfalls zu berücksichtigen. Die Asymmetrien zwischen 
dem Bund und Planzer und Jäger (und auch Galliker 
und Bertschi) seien offensichtlich und bedürften keiner 
weiteren Erläuterung. Zweitens seien die Asymmetrien 
auch in Bezug auf die SBB offensichtlich. Die SBB (inkl. 
SBB Cargo) seien primär im Bereich Personentransport 
tätig; der Gütertransport sei von untergeordneter Bedeu-
tung und erst recht der Betrieb von Umschlagsanlagen. 
Weder Planzer noch Jäger (und auch nicht Galliker oder 
Bertschi) seien aber im Bereich des Personentransports 
tätig. 

363. Hierzu ist zunächst in Erinnerung zu rufen, dass die 
hauptsächliche Grundlage der kollektiven Marktbeherr-
schung in diesem Zusammenschlussvorhaben die Inte-
ressenangleichung zwischen SBB Cargo bzw. den Mut-
tergesellschaften und Galliker bzw. Bertschi ist, zu der 
das Zusammenschlussvorhaben führt: es liegen sym-
metrische Interessen vor (vgl. Rz 224 ff. und 352). Zwar 
besteht zwischen SBB Cargo und Galliker sowie Bert-
schi keine vollständige Symmetrie bei den Tätigkeiten, 
trotzdem ähneln sich diese (vgl. Rz 353). Und viel wich-
tiger wird die Symmetrie zwischen den neuen SBB Car-
go-Muttergesellschaften Planzer und Jäger sowie Galli-
ker und Bertschi, weil neu gemeinsame Mitkontrolle 
durch diese zwei Muttergesellschaften entsteht. Über-
dies ist darauf hinzuweisen, dass die Meldung für SBB 
Cargo keine Angaben macht, dass diese im Personen-
transport tätig ist (vgl. Rz 23 ff.). 

 

 

 
 
221 Vgl. BISHOP/WALKER (Fn 220), 400 f. 
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364. Schliesslich zeige gemäss Stellungnahme zur vor-
läufigen Prüfung und Stellungnahme zur vorläufigen 
Beurteilung, dass ein Vergleich wichtiger Kennzahlen 

der Aktionäre von Swiss Combi (Planzer, Jäger, Galliker 
und Bertschi) belege, dass diese asymmetrisch seien: 

 

Tabelle 14: Vergleich Kennzahlen Planzer, Jäger, Galliker und Bertschi 

 Planzer Jäger Galliker Bertschi 

Umsatz weltweit (in Mio. Fr.) 957 […] […] 975 

Umsatz Schweiz (in Mio. Fr.) […] […] […] […] 

Anteil KV am Transportvolumen […] […] […] […]222 

Anzahl Lastwagen (Gesamtgewicht > 3.5 t, ohne 
Sattelschlepper) 

 
[…] 

 
[…] 

 
[…] 

 
[…] 

Anzahl schwere Sattelschlepper (Gesamtgewicht 
> 3.5 t) […] […] […] […] 

Anzahl Lieferwagen (Gesamgewicht < 3.5 t, ohne 
Sattelschlepper) 

 
[…] 

 
[…] 

 
[…] 

 
[…] 

Anzahl Kühllastwagen (über alle Kategorien) […] […] […] […] 

Lagerfläche (in m2) 1 046 000 170 000 […] […]223 

Lagerfläche gekühlt/temperaturgeführt (in m2) […] […] […] […] 

Anzahl Mitarbeiter 5300 1273 […] […]224 

Anzahl Standorte in der Schweiz 59 14 8 8 

Anzahl Standorte im Ausland 9 0 4 69 
 

365. Zu diesem Vorbringen und den Angaben ist zu-
nächst festzustellen, dass die Angaben zu den Fahr-
zeugkategorien mit den Angaben in der Meldung nicht 
übereinstimmen. Im Rahmen von Angaben gemäss 
Art. 15 Abs. 1 VKU hat die Meldung zum Zusammen-
schlussvorhaben u. a. die Anzahl Sattelschlepper ange-
geben. Gemäss diesen Angaben verfügt Planzer über 
[…] Sattelschlepper, Jäger über […], Galliker über […] 
und Bertschi über […].225 Demgegenüber machen die 
Kennzahlen der Stellungnahme zur vorläufigen Prüfung 
folgende Angaben (vgl. Tabelle 14): Planzer verfügt über 
[…] Sattelschlepper, Jäger über […] Sattelschlepper, 
Galliker über […] und Bertschi über […]. Ausser für 
Planzer weichen die Angaben in der Meldung und in der 
Stellungnahme zur vorläufigen Prüfung voneinander ab; 
dies teilweise sehr stark. Weiter ist festzuhalten, dass 
die Angaben für Bertschi, welche sich ausschliesslich 
auf die Schweiz beziehen, nicht mit den Angaben für die 
anderen Unternehmen verglichen werden können. Als 
nächstes ist festzuhalten, dass die Kennzahlen «Anteil 
KV am Transportvolumen», «Anzahl Lastwagen (Ge-
samtgewicht > 3,5 t, ohne Sattelschlepper)», «Anzahl 
schwere Sattelschlepper (Gesamtgewicht > 3,5 t)», «An-
zahl Lieferwagen (Gesamtgewicht < 3.5 t, ohne Sattel-
schlepper)» und Anzahl Kühllastwagen (über alle Kate-
gorien) Eingang im Rahmen des Kriteriums Multimarkt-
beziehungen finden. Schliesslich ist erneut darauf hin-
zuweisen, dass sich die Frage der kollektiven Marktbe-
herrschung mit jeweils Galliker und Bertschi wegen den 
stark übereinstimmenden Interessen von den SBB, 
Planzer, Jäger, Bertschi und Galliker in Bezug auf SBB 
Cargo aufdrängt (vgl. Rz 234, 280 ff., 325 und 352). 

366. Auch zeige gemäss Stellungnahme zur vorläufigen 
Beurteilung ein Vergleich der beiden Umschlagsanlagen 
deutliche Asymmetrien (vgl. Tabelle 15): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
222 Nur Schweiz. 
223 Nur Schweiz. 
224 Nur Schweiz. 
225 Die beteiligten Unternehmen verstünden unter «Sattelschleppern» 
Zugmaschinen für Sattelauflieger und unter «schweren Sattelmotor-
fahrzeugen» Fahrzeuge mit fest verbundenem Sattelauflieger. 
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Tabelle 15: Umschlagsanlage SBB Cargo in Gossau und Galliker in Staad 

 Umschlagsanlage Gossau 
(SBB/Planzer/Jäger/SBB Cargo) 

Umschlagsanlage Staad 
(Galliker) 

Charakterisierung  Binnen‐Umschlagsanlage «Werksterminal» 
Kapazität Gross (26 000 TEU) Sehr klein (theoretisch 9000 TEU; 

tatsächlich nutzbar rund […] TEU) 
Auslastung Mittel (knapp […]) Hoch (rund […]) 
Umschlagsgerät Reachstacker Portalkran 
Besonderheiten  Eingeschränkte bahnseitige Zufahrt 

 

367. In diesem Zusammenhang sei gemäss Stellung-
nahme zur vorläufigen Beurteilung die asymmetrische 
Auslastung der Umschlagsanlagen relevant: Während 
die Umschlagsanlage von SBB Cargo in Gossau nur zu 
knapp […] ausgelastet sei, sei die Umschlagsanlage von 
Galliker in Staad mit rund […] stark ausgelastet. Unter-
schiedliche Auslastungen der Umschlagsanlagen führten 
zu unterschiedlichen Interessenlagen und verhinderten 
eine stabile kollektive Marktbeherrschung. Eine Um-
schlagsanlage mit freien Kapazitäten habe ein Interesse 
an zusätzlichen Umschlägen, weil damit die Durch-
schnittskosten pro Umschlag sinken würden. Deshalb 
bestehe für eine solche Umschlagsanlage kein Anreiz, 
sich kollusiv zu verhalten und auf Wettbewerb zu ver-
zichten. Vielmehr werde sie bestrebt sein, neu Kunden 
zu gewinnen, um die nicht genutzten Kapazitäten auszu-
lasten. Diametral anders sei die Interessenlage bei einer 
stark ausgelasteten Umschlagsanlage. Dort führten zu-
sätzliche Umschläge zu steigenden Durchschnittskos-
ten, da die Effizienz sinke. In einer Umschlagsanlage, 
die an der Kapazitätsgrenze operiere, könnten die Um-
schläge wegen der beschränkten Platzverhältnisse häu-
fig nicht mehr direkt erfolgen. Das heisse, die Transport-
behälter müssten von einem Verkehrsträger genommen 
und zwischengelagert werden, bis der andere Verkehrs-
träger zur Verfügung stehe. Oder es müssten mehrere 
Rangiermanöver vorgenommen werden, um den Um-
schlag abzuschliessen. Dieses Problem könne zwar 
durch den Ausbau der Umschlagsanlage (mehr Gleise, 
mehr Fahrspuren für LKW) gelöst werden, was aber mit 
Kosten verbunden sei. Eine Umschlagsanlage an der 
Kapazitätsgrenze habe deshalb kein Interesse, zusätzli-
che Umschläge zu generieren. 

368. Zu diesem Vorbringen ist festzuhalten, dass die 
Umschlagsanlage von Galliker in Staad entgegen der 
Ansicht der Stellungnahme zur vorläufigen Beurteilung 
mit […] Auslastung nicht an der Kapazitätsgrenze ope-
riert. Dies ist unabhängig davon, ob eine Auslastung von 
[…] im Vergleich zu einer Auslastung von […] als asym-
metrisch anzusehen ist. Somit entfällt das Vorbringen 
von unterschiedlichen Interessen wegen etwaiger 
asymmetrischer Auslastung gänzlich. Vielmehr noch ist 
SBB Cargo an einer zusätzlichen Auslastung ihrer Um-
schlagsanlage in Gossau interessiert. Dies belegen auch 
die Parteien selber, indem diese angeben, sie müssten 
am Ende die Transportkapazitäten füllen und seien an 
jedem Container interessiert, der auf die Bahn komme. 
So geben die Parteien auch an, sie hätten ein Interesse 
an einer besseren Auslastung von Kapazitäten. Zudem 
führt eine unterschiedliche Auslastung der Umschlags-
anlagen nicht notwendigerweise und automatisch zu 

unterschiedlichen Interessenlagen. Auch bei unter-
schiedlicher Auslastung kann ein Anreiz zu koordinier-
tem Vorgehen bestehen und somit auch eine kollektive 
Marktbeherrschung stabilisieren. […]. Unter diesem 
Blickwinkel könnten unterschiedlich stark ausgelastete 
Umschlagsanlagen und saisonale Nachfrageschwan-
kungen die Anreize für eine Koordination zwischen SBB 
Cargo bzw. den Zusammenschlussparteien und Galliker 
in Bezug auf die optimale Auslastung aktueller Kapazitä-
ten sogar noch erhöhen. Weiter kann eine Koordination 
bei Kapazitätserweiterungen, im Sinne von strategischen 
Investititionen, helfen um Markteintritte fernzuhalten. 
Weitere Ausführungen zur Möglichkeit der Beseitigung 
des wirksamen Wettbewerbs aufgrund von strategischen 
Kapazitätsinvestitionen folgen unter Randziffer 438 ff. An 
dieser Stelle ist bereits darauf hinzuweisen, dass SBB 
Cargo sowohl gemäss Stellungnahme zur vorläufigen 
Prüfung als auch gemäss Stellungnahme zur vorläufigen 
Beurteilung einen Ausbau der bestehenden Umschlags-
anlage in Gossau plane. Unter all diesen Umständen 
würde dann eine Anwendung der Argumentation der 
Stellungnahme zur vorläufigen Prüfung – wenn sie dann 
überhaupt stimmt – sogar die Interessenübereinstim-
mung verstärken. 

II. Zwischenergebnis Symmetrien 

369. Insgesamt begünstigt das Zusammenschlussvor-
haben in Bezug auf die Symmetrien den Anreiz und die 
Möglichkeit einer kollektiven Marktbeherrschung durch 
SBB Cargo bzw. die Muttergesellschaften und Galliker. 

B.4.4.5.3. Marktwachstum und Innovationen 
370. Die Entwicklung des Marktvolumens über die Zeit 
beeinflusst die Möglichkeit für eine etwaige kollektive 
Marktbeherrschung. Je stabiler die Nachfrage ist, desto 
höher ist die Beobachtbarkeit des Kundenverhaltens und 
damit die Voraussagbarkeit im Markt. In einem sich dy-
namisch entwickelnden Markt mit häufigen Nachfrage-
schocks oder grossen Unsicherheiten (z. B. durch 
grundlegende Innovationen im Markt) kann es aufgrund 
verschiedener Faktoren zu grösseren Marktanteilsver-
schiebungen kommen. Vor einem solchen Hintergrund 
ist es grundsätzlich schwieriger, eine kollektive Marktbe-
herrschung aufzubauen bzw. aufrecht zu erhalten. Im 
Gegensatz dazu sind in gesättigten Märkten Verschie-
bungen hauptsächlich auf konkurrierendes Verhalten 
zurückzuführen.226 

226 Vgl. RPW 2018/3, 896 Rz 177, AZ Medien/NZZ; RPW 2015/3, 498 
Rz 179, Tamedia/ricardo.ch; RPW 2010/3, 544 Rz 306, France 
Télécom SA/Sunrise Communications AG; RPW 2008/1, 189 Rz 498, 
Migros/Denner; RPW 2008/3, 455 Rz 287, Heineken/Eichhof. 
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371. Zudem ist in wachsenden Märkten Kollusion bei 
gleichbleibender Anzahl Marktteilnehmer einfacher auf-
rechtzuerhalten.227 

372. Gemäss Meldung sei das Marktvolumen in den 
letzten Jahren relativ konstant. Mit der Inbetriebnahme 
von GBN dürfe sich dies in der Zukunft ändern, weil die 
Nachfrage nach Umschlägen für die lokale Feinvertei-
lung von internationale KV im Vor‐ und Nachlauf zuneh-
men werde. 

373. Die Faktoren Forschung und Entwicklung, Innovati-
on, Immaterialgüterrechte und Know‐how würden bei 
Umschlagsanlagen eine relativ geringe Rolle spielen. 
Die grössten Innovationen würden künftig im Bereich 
Automatisierung (z. B. im Bereich der Lagerung von 
Ladeeinheiten) erwartet. Somit bestehen auf dem Markt 
für Umschlagsleistungen für Container, Wechselbehälter 
und Sattelauflieger im Binnenverkehr im Raum Gossau 
keine Unsicherheiten durch grundlegende Innovationen. 

I. Stellungnahme der Parteien bzgl. Marktwachstum 
und Innovationen 

374. Gemäss Stellungnahme zur vorläufigen Prüfung 
werde der KV auch im Binnenverkehr an Bedeutung 
gewinnen und die Nachfrage nach KV‐Umschlags-
leistungen aufgrund des Wachstums des Güterverkehrs 
in der Schweiz und des gestiegenen politischen Drucks 
zur Verlagerung des Güterverkehrs im Binnenverkehr 
auf die Schiene zunehmen. Da die «letzte Meile» (Vor‐
/Nachlauf) praktisch immer per LKW erfolgen müsse, 
impliziere eine Verlagerung eine Zunahme des KV und 
damit der Umschläge. 

375. Ähnlich wie im Import‐/Exportverkehr werde auch 
die Terminallandschaft im Binnenverkehr modernisiert 
werden, um durch automatisierte Umschlagsprozesse 
Kosten einzusparen und die Effizienz zu steigern. An-
dernfalls werde es nicht gelingen, den KV gegenüber 
dem reinen Strassentransport attraktiv zu machen. Inno-
vationen im Sinne von Automatisierung und Digitalisie-
rung der Prozesse würden daher künftig auch im Be-
reich der KV‐Umschlagsanlagen im Binnenverkehr an 
Bedeutung gewinnen. Dies sorge – neben dem Markt-
wachstum – für zusätzliche Marktdynamik und spreche 
gegen eine kollektiv marktbeherrschende Stellung. 

376. Zu diesem Vorbringen und den Angaben ist zu-
nächst festzustellen, dass die in der GüTV vorgesehe-
nen Betriebsbeiträge für Leistungen im Einzelwagenla-
dungsverkehr und im nicht alpenquerenden kombinier-
ten Verkehr Ende 2018 ausgelaufen sind.228 Zudem 
bestehen im Binnenverkehr in der Schweiz keine ver-
bindlichen Verlagerungsziele des Güterverkehrs auf die 
Schiene. Das vom Bundesrat vorgeschlagene Mass-
nahmenpaket zur Stärkung der Verkehrsverlagerung 
durch eine Laufzeitverlängerung bis Ende 2026 und eine 
Erhöhung des dafür vorgesehenen Zahlungsrahmens 
betrifft denn auch hauptsächlich den alpenquerenden 
Schienengüterverkehr.229 

377. Der Bundesrat hat in seinem Konzept für den Gü-
tertransport (nachfolgend: Gütertransport-Konzept) fest-
gestellt, dass vor allem in den Regionen Gäu230, Waadt, 
Zürich und Ost-Schweiz zusätzliche Umschlagskapazitä-
ten benötigt werden.231 Beispielsweise schätzt das BAV 
den Bedarf an Umschlagsleistungen im Binnenverkehr in 

der Region St. Gallen im Jahr 2015 auf 63 000 TEU und 
rechnet mit einem Wachstum von 36 % bis 2030 bzw. 
einem Anstieg auf 85 000 TEU.232 Bereits der Bedarf 
nach Umschlagsleistungen im Jahr 2015 liegt über den 
in der Meldung angegebenen Gesamtkapazitäten im 
Raum Gossau. Auch aufgrund der geltend gemachten 
Innovationen durch die Automatisierung und Digitalisie-
rung sind keine grundlegenden Unsicherheiten im Markt 
für Umschlagsleistungen für Container, Wechselbehälter 
und Sattelauflieger im Binnenverkehr im Raum Gossau 
ersichtlich. 

378. Diese Ausführungen erachtet die Stellungnahme 
zur vorläufigen Beurteilung als unzutreffend. Im Moment 
sei noch vollkommen offen, in welche Richtung sich 
diese Innovationen entwickelten und welche sich letztlich 
durchsetzen würden (z. B. betreffend automatisierter 
Umschlag, Einsatz von Robotern, selbstfahrende Fahr-
zeuge etc.). Hinzu komme eine bereits stattfindende 
Innovation, die den KV und damit auch die Umschlags-
anlagen im Kern tangieren werde: die Elektrifizierung 
des Strassengütertransports. Heute werde der KV – 
nicht nur – aber vor allem aus ökologischen Gründen 
genutzt. Auch der politische und gesellschaftliche Druck 
zur Förderung und zum Ausbau des KV sei primär öko-
logisch motiviert. Die ökologischen Vorteile der Schiene 
gegenüber der Strasse würden aber mit der Elektrifizie-
rung der LKW zurückgehen. Diese Entwicklung könne 
zu einem deutlichen Rückgang des KV führen, und dies 
würde zwangsläufig auch zu einem Rückgang der Um-
schlagsdienstleistungen führen. Ob, wann und in wel-
chem Umfang dieser Effekt eintreten werde, sei zurzeit 
noch vollkommen offen, was erhebliche Unsicherheiten 
schaffe. 

379. Auch unter Berücksichtigung dieser Vorbringen ist 
nicht mit häufigen Nachfrageschocks oder grossen Un-
sicherheiten zu rechnen. Zunächst ist darauf hinzuwei-
sen, dass die Stellungnahme an gleicher Stelle selber 
vorbringt, der KV werde auch im Binnenverkehr an Be-
deutung gewinnen und die Nachfrage nach KV‐
Umschlagsleistungen werde zunehmen. Weiter führt die 
Stellungnahme zur vorläufigen Beurteilung an gleicher 
Stelle aus, dass der Bund ein starkes Wachstum des KV  
 

 

 
227 Vgl. MARC IVALDI/BRUNO JULLIEN/PATRICK REY/PAUL SEA-
BRIGHT/JEAN TIROLE, The Economics of Tacit Collusion, Final Report 
for DG Competition, European Commission, März 2003, 26 f., 
<www.ec.europa.eu/competition/mergers/studies_reports/the_economi
cs_of_tacit_collusion_en.pdf>. 
228 Vgl. Art. 18 GüTV. 
229 Vgl. Medienmitteilung des Bundesrats vom 13. November 2019, 
Bundesrat schnürt Massnahmenpaket zur Stärkung der Verkehrsverla-
gerung, <https://www.uvek.admin.ch/uvek/de/home/uvek/medien/medi 
enmitteilungen.msg-id-77052.html> (30.12.2019). 
230 Region zwischen Oensingen und Olten. Sie besteht zusätzlich zum 
eigentlichen Bezirk Gäu noch aus den Gemeinden des Untergäus im 
Bezirk Olten (Gütertransport-Konzept, Fn 231, S. 38). 
231 Vgl. Konzept für den Gütertransport auf der Schiene des Bundesra-
tes – Grundlage des Bundes für die Weiterentwicklung der Infrastruktu-
ren für den Gütertransport auf der Schiene, 20. Dezember 2017, Abbil-
dung 1, S. 23 (Festlegung 2.2) und 31 (nachfolgend: Gütertransport-
Konzept). 
232 Vgl. INFRAS, Schlussbericht Entwicklung des UKV in der Schweiz – 
Vertiefende Betrachtungen, im Auftrag des BAV, 2017 (nachfolgend: 
INFRAS-Studie Entwicklung UKV), S 51. 
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prognostiziere. Der Bund gehe für den Binnen‐KV davon 
aus, dass er sich zwischen 2010 und 2030 rund verdop-
peln werde. Zudem stosse die Strasse nach Ansicht der 
Parteien immer häufiger an ihre Kapazitätsgrenze, womit 
eine Verlagerung von der Strasse auf die Schiene not-
wendig werde (vgl. Rz 330). Diese Situation werde sich 
in Zukunft noch verschärfen, da der Güterverkehr weiter 
wachsen werde. Bei Betrachtung dieser Angaben der 
Parteien ist davon auszugehen, dass diese über die 
zukünftige Marktentwicklung gut informiert sind und die-
se auch gut einschätzen können; so dass nicht von er-
heblichen Unsicherheiten auszugehen ist.  

II. Zwischenergebnis Marktwachstum und Innovationen 

380. Insgesamt begünstigt das Zusammenschlussvor-
haben in Bezug auf das Marktwachstum den Anreiz und 
die Möglichkeit einer kollektiven Marktbeherrschung 
durch SBB Cargo bzw. die Muttergesellschaften und 
Galliker. 

B.4.4.5.4. Markttransparenz 
381. Die Literatur erachtet eine hohe Markttransparenz 
als begünstigendes Element für kollusives Verhalten. 
Gerade die Beobachtbarkeit von Preisen ist zentral.233 

382. Aufgrund der öffentlich zugänglichen Informationen 
ist Galliker gut bis sehr gut über die Umschlagsanlagen 
von SBB Cargo informiert (vgl. Rz 310). Zudem sind 
Planzer und Jäger über den Einsitz von Galliker im Ver-
waltungsrat von Swiss Combi (vgl. Rz 284) über die 
Interessen von Galliker informiert. Überdies ist die Be-
schreibung der Zugangsbedingungen für die Um-
schlagsanlage von Galliker in Staad mit den Preisen für 
die einzelnen Umschlagsleistungen inklusive allfälliger 
Rabattregelungen öffentlich zugänglich.234 

383. Im Rahmen der Stellungnahme zur vorläufigen 
Prüfung und der Stellungnahme zur vorläufigen Beurtei-
lung machen die Parteien geltend, dass die in diesem 
Markt bestehende weitgehende Preistransparenz schon 
vorher bestanden habe und der Zusammenschluss 
nichts an dieser Transparenz verändern werde. Damit 
könne der Zusammenschluss auch nicht kausal für die 
Begründung oder Verstärkung einer allfälligen kollektiv 
marktbeherrschenden Stellung sein. Keine Markttrans-
parenz bestehe in Bezug auf andere Wettbewerbspara-
meter. So sei bspw. die effektive Auslastung der Termi-
nals unbekannt. 

384. Zu diesem Vorbringen ist festzuhalten, dass für die 
Begünstigung von kollusivem Verhalten entscheidend ist 
ob in einem Markt eine hohe Markttransparenz vor-
herrscht und nicht, dass der Zusammenschluss kausal 
für eine Erhöhung der Markttransparenz ist. Zudem kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass, insbesondere im 
Rahmen von Investitionsentscheiden, den Verwaltungs-
räten von Swiss Combi – inklusive der Vertretung von 
Galliker und Bertschi – über die öffentlich publizierten 
Preise hinausgehende Angaben zur Verfügung stehen 
(vgl. Rz 301). 

385. Gemäss Stellungnahme zur vorläufigen Beurteilung 
bestehe keine Markttransparenz in Bezug auf andere 
Wettbewerbvariablen, auf die Qualität der Dienstleistung 
und die effektive Auslastung der Umschlagsanlage. 
Hierzu ist zu berichtigen, dass SBB Cargo und ihre Mut-

tergesellschaften sowie Galliker gegenseitig genaustens 
über ihre effektive Auslastung informiert sind. So ist bei-
spielsweise SBB Cargo zuständig für die tägliche Zustel-
lung und Abholung von KV-Wagen bei Galliker. Zudem 
ist davon auszugehen, dass alle Unternehmen des Lo-
gistik- und Speditionsbereiches über gute Kenntnisse 
und Erfahrungswerte bezüglich Qualität der Dienstleis-
tung von Umschlagsanlagen verfügen. 

386. Somit begünstigt das Zusammenschlussvorhaben 
in Bezug auf die Markttransparenz den Anreiz und die 
Möglichkeit einer kollektiven Marktbeherrschung durch 
SBB Cargo bzw. die Muttergesellschaften und Galliker. 

B.4.4.5.5. Multimarktbeziehungen 
387. Multimarktbeziehungen können gemäss Literatur 
unter bestimmten Umständen (Asymmetrien auf den 
Drittmärkten) kollusives Verhalten begünstigen.235 

388. Aufgrund der Meldung und der Abklärungen der 
WEKO ergeben sich die in Tabelle 16 dargestellten Mul-
timarktbeziehungen zwischen SBB, Planzer, Jäger, Gal-
liker, Bertschi und SBB Cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
233 Vgl. RPW 2018/3, 897 Rz 182, AZ Medien/NZZ; RPW 2015/3, 499 
f. Rz 187, Tamedia/ricardo.ch; RPW 2008/1, 189 Rz 501, Mig-
ros/Denner; RPW 2008/3, 456 Rz 293, Heineken/Eichhof; 
RPW 2010/3, 547 Rz 328, France Télécom SA/Sunrise Communica-
tions AG; PAUL BELLEFLAMME/MARTIN PEITZ, Industrial Organization – 
Markets and Strategies, Cambridge University Press, 2011, 361 f.; 
MARC IVALDI/BRUNO JULLIEN/PATRICK REY/PAUL SEABRIGHT/JEAN TIRO-
LE, The Economics of Tacit Collusion, Final Report for DG Competition, 
European Commission, März 2003, 22 ff. <ec.europa.eu/competition/ 
mergers/studies_reports/the_economics_of_tacit_collusion_en.pdf>. 
234 Vgl. Beschreibung der Zugangsbedingungen für die Umschlagsan-
lage Staad vom 17.7.2019, <https://www.galliker.com/media/DD 
A07506-C2F9-A1E8-4F65532B0211074A/Publikationsstandard_Staad 
2.pdf?uuid=001C91AE-B024-666B-9AB707789A1560D5> 
(13.11.2019). 
235 Vgl. RPW 2018/3, 897 Rz 186, AZ Medien/NZZ; RPW 2015/3, 500 
Rz 191, Tamedia/ricardo.ch; RPW 2008/1, 189 Rz 505, Mig-
ros/Denner; RPW 2008/3, 457 Rz 300, Heineken/Eichhof; RPW 
2010/3, 550 Rz 342, France Télécom SA/Sunrise Communications AG; 
MARC IVALDI/BRUNO JULLIEN/PATRICK REY/PAUL SEABRIGHT/JEAN TIRO-
LE, The Economics of Tacit Collusion, Final Report for DG Competition, 
European Commission, März 2003, 48 ff. <ec.europa.eu/competition/ 
mergers/studies_reports/the_economics_of_tacit_collusion_en.pdf>. 
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Tabelle 16: Übersicht Multimarktbeziehungen 
B

e-
re

ic
he

 Relevante Märkte Marktanteile 

SBB236 SBB Cargo237 Planzer Jäger Galliker Bertschi 

U
m

sc
hl

ag
sl

ei
st

un
ge

n 

Markt für Umschlagsleistungen für Con-
tainer, Wechselbehälter und Sattelauflie-
ger im Binnenverkehr – Raum Gossau 

0 % 

[60-70] % 
([70-80] %) 

bzw.  
[60-70] %238 

0 % 0 % 

[20-30] % 
([0-10] %) 

bzw. 
[0-10] %239 

0 % 

Markt für Umschlagsleistungen für Con-
tainer, Wechselbehälter und Sattelauflie-
ger im Binnenverkehr – Raum Oensin-
gen 

0 % 
[10-20] % bzw. 

[10-20] %240 0 % 0 % 
[0-10] %  

bzw.  
[10-20] %241 

0 % 

Markt für Umschlagsleistungen für 
Container, Wechselbehälter und Sattel-
auflieger im Binnenverkehr – Raum St. 
Triphon 

0 % [70-80] % 
242 0 % 0 % 0 % [10-20] % 

243 

Markt für Umschlagsleistungen für 
Container, Wechselbehälter und Sattel-
auflieger für den Umschlag Schie-
ne/Schiene im lmport-/Exportverkehr 
vom bzw. ins Rheineinzugsgebiet 

0 % [20-30] % 0 % 0 % 0 % [0-10] % 

Markt für Umschlagsleistungen für Con-
tainer, Wechselbehälter und Sattelauflie-
ger für den Umschlag Schiene/Strasse 
im lmport-/Exportverkehr vom bzw. ins 
Rheineinzugsgebiet 

0 % [10-20] % 0 % 0 % 0 % [0-10] % 

Sp
ed

iti
on

sl
ei

st
un

ge
n Markt für Speditionsleistungen für 

Transporte auf der Strasse im Binnen-
verkehr 

0 % 0 % [0-10] % [0-10] % [0-10] % [0-10] % 

Markt für Speditionsleistungen für 
Transporte auf der Strasse im Import-
/Exportverkehr 

0 % 0 % [0-10] % [0-10] % [0-10] % [0-10] % 

Markt für Speditionsleistungen für 
Transporte auf der Schiene und Strasse 
im Binnenverkehr 

0 % 0 % [10-20] % [10-20] % [0-10] % [0-10] % 

G
üt

er
ve

rk
eh

r a
uf

 d
er

 S
tra

ss
e Nationaler Markt für den Strassentrans-

port von LTL (Stückgut) im Binnenver-
kehr 

0 % 0 % [0-10] % [0-10] % [0-10] % 0 % 

Nationaler Markt für den Strassentrans-
port von STL im Binnenverkehr 0 % 0 % [0-10] % [0-10] % [10-20] % 0 % 

Nationaler Markt für den Strassentrans-
port von gekühlten/tiefgekühlten Waren 
im Binnenverkehr 

0 % 0 % [0-10] % 0 % [0-10] % 0 % 

Nationaler Markt für den Strassentrans-
port von Gefahrengütern im Binnenver-
kehr 

0 % 0 % [0-10] % [0-10] % [0-10] % [0-10] % 

 Nationaler Markt für Kontraktlogis-
tikdienstleistungen 0 % 0 % [0-10] % [0-10] % [0-10] % 0 % 

 

389. Tabelle 16 zeigt, dass zwischen SBB, Planzer, 
Jäger, Galliker und SBB Cargo Multimarktbeziehungen 
in geringem Ausmass bestehen. Zudem sind diese Mul-
timarktbeziehungen mit Ausnahme des Bereichs der 
Umschlagsleistungen mit geringen bis sehr geringen 
Marktanteilen verbunden. Die Multimarktbeziehungen 
weisen tendenziell eine mittlere Asymmetrie auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 
236 Marktanteile von SBB jeweils ohne SBB Cargo nach dem Carve-
out. 
237 Marktanteile von SBB Cargo nach dem Carve-out. 
238 Vgl. Tabelle 11 und Tabelle 12. 
239 Vgl. Tabelle 11 und Tabelle 12. 
240 Vgl. Tabelle 17 und Tabelle 18. 
241 Vgl. Tabelle 17 und Tabelle 18. 
242 Vgl. Rz 488. 
243 Vgl. Rz 488. 
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390. Im Rahmen der Stellungnahme zur vorläufigen 
Prüfung bringen die Parteien vor, dass keine relevanten 
Multimarktbeziehungen bestehen würden, da die betei-
ligten Unternehmen in einer Vielzahl von Märkten eben 
gerade nicht gemeinsam tätig seien. 

391. Zu diesem Vorbringen ist festzuhalten, dass es 
unerheblich ist, ob die beteiligten Unternehmen «ge-
meinsam» in einer Vielzahl von Märkten tätig sind. Es ist 
entscheidend, ob Multimarktbeziehungen zwischen SBB 
Cargo bzw. den Muttergesellschaften sowie Galliker 
oder Bertschi bestehen und ob diese Multimarktbezie-
hungen asymmetrisch sind.  

392. Insgesamt führt das Zusammenschlussvorhaben in 
Bezug auf Multimarktbeziehungen zu keiner Verstärkung 
des Anreizes und der Möglichkeit einer kollektiven 
Marktbeherrschung durch SBB Cargo bzw. die Mutter-
gesellschaften und Galliker. 

B.4.4.5.6. Stellung der Marktgegenseite 
393. Eine allfällige kollektive Marktbeherrschung hängt 
auch vom Konzentrationsgrad der Marktgegenseite ab. 
Denn ein starker Käufer kann mit seiner Verhandlungs-
macht den Wettbewerb unter den Verkäufern stimulie-
ren. Als erste Möglichkeit kann dieser Käufer mit einem 
Wechsel des Verkäufers drohen. Eine zweite Möglichkeit 
ist die Berücksichtigung von potenziellen Konkurrenten. 
Dritte Möglichkeit ist die Drohung, das entsprechende 
Produkt selber herzustellen.244 

394. Die Marktgegenseite bei Umschlagsleistungen setzt 
sich aus verschiedensten Marktteilnehmern in den 
Transport- und Logistikbereichen zusammen. Dies kön-
nen bspw. KV-Operateure, Logistikunternehmen oder 
Speditionsunternehmen sein.245 Die Meldung führt aus, 
dass in erster Linie Spediteure und KV-Operateure Um-
schlagsleistungen für den Binnenverkehr und für die 
lokale Feinverteilung von internationalen kombinierten 
Verkehren im Vor- und Nachlauf nachfragen. Weiter 
erhöht die wirtschaftliche Grösse die Heterogenität unter 
den Marktteilnehmern. 

395. Zwar ist davon auszugehen, dass grosse Unter-
nehmen über eine höhere Verhandlungsmacht verfügen. 
Allerdings kann gemäss schweizerischer und europäi-
scher Praxis der Druck der Nachfragemacht nicht als 
hinreichend betrachtet werden, wenn nur ein bestimmtes 
oder begrenztes Kundensegment vor der Marktmacht 
des marktbeherrschenden Unternehmens geschützt 
ist.246 

396. Somit ist die Stellung der Marktgegenseite und 
damit deren Verhandlungsmacht als gering bis höchs-
tens mittel einzustufen. 

I. Stellungnahme der Parteien bzgl. Stellung der Markt-
gegenseite 

397. Zur Stellung der Marktgegenseite geben die Stel-
lungnahme zur vorläufigen Prüfung und die Stellung-
nahme zur vorläufigen Beurteilung an, dass den Betrei-
bern von Umschlagsanlagen in der Schweiz Nachfrage-
macht der Marktgegenseite entgegenstünde. Dies 
schliesse Marktbeherrschung aus und garantiere Wett-
bewerb. So seien die Nachfrager der Umschlagsdienst-
leistungen die grossen Speditions‐, Operateur‐ oder 
Logistikunternehmen. Diese würden die Transportbe-

dürfnisse ihrer Kunden bündeln und gegenüber den 
Umschlagsanlagen als Nachfrager auftreten. Dieser 
Besonderheit des Marktes messe die EU‐Kommission 
grosses Gewicht zu, indem sie davon ausgehe, dass die 
Betreiber von Umschlagsanlagen nachfragemächtigen 
Unternehmen gegenüberstehen würden. Es seien keine 
Gründe erkennbar, weshalb die Nachfrage bei den Um-
schlagsanlagen in der Schweiz anders sein solle. 

398. Zu diesem Vorbringen ist zunächst erneut auf die 
Angaben der Meldung hinzuweisen, wonach im Binnen-
verkehr in erster Linie Spediteure und KV-Operateure 
Umschlagsleistungen nachfragen (vgl. Rz 394). Die 
Marktbefragung hat zudem ergeben, dass ungefähr 
50 % der befragten Unternehmen Umschlagsleistungen 
bei den am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen 
nachfragen. Die Marktbefragung zeigt insbesondere, 
dass nicht nur die grossen Speditions-, Operateur- und 
Logistikunternehmen Umschlagsleistungen nachfragen. 
Es ist auch festzuhalten, dass es sich bei der Marktge-
genseite von Umschlagsleistungen nicht um sehr wenige 
sehr grosse Unternehmen handelt. Obwohl es sich teil-
weise um grosse Unternehmen handelt, ist die Marktge-
genseite als fragmentiert zu bezeichnen. Ausserdem 
reicht es nicht aus, wenn Nachfragemacht vor dem Zu-
sammenschluss besteht, sie muss auch nach der Fusion 
fortbestehen und wirksam bleiben. Ein Zusammen-
schluss zwischen zwei Anbietern kann nämlich die 
Nachfragemacht schwächen, wenn dadurch eine glaub-
würdige Alternative wegfällt.247 Dies ist bei diesem Zu-
sammenschlussvorhaben der Fall: Es erfolgt die Be-
gründung einer kollektiven Marktbeherrschung, wodurch 
Galliker und Bertschi als glaubwürdige Alternativen weg-
fallen. 

399. Weiter wird in der Stellungnahme zur vorläufigen 
Prüfung und der Stellungnahme zur vorläufigen Beurtei-
lung geltend gemacht, dass das gesetzlich vorgegebene 
Diskriminierungsverbot gemäss Art. 8 Abs. 5 GüTG und 
Art. 6 GüTV für vom Bund geförderte Umschlagsanlagen 
dazu führe, dass auch allfällige kleinere Nachfrager im-
mer in den Genuss marktgerechter Preise und Konditio-
nen kommen würden.  

400. Der Ansicht der Parteien, dass aufgrund des Dis-
kriminierungsverbots auch allfällige kleinere Nachfrager 
immer in den Genuss von marktgerechten Preisen und 
Konditionen kommen werden, kann nicht per se gefolgt 
werden. Bezüglich der Vorgabe der Nichtdiskriminierung 
ist darauf hinzuweisen, dass solche Transparenzregeln 
einem marktmächtigen Unternehmen helfen können, die  
 
 
 
244 Vgl. RPW 2018/3, 897 Rz 189, AZ Medien/NZZ; RPW 2015/3, 500 
Rz 196, Tamedia/ricardo.ch; RPW 2008/1, 199 Rz 584, Migros/ 
Denner; RPW 2008/3, 457 Rz 304, Heineken/Eichhof; RPW 2010/3, 
552 Rz 358, France Télécom SA/Sunrise Communications AG; MARC 
IVALDI/BRUNO JULLIEN/PATRICK REY/PAUL SEABRIGHT/JEAN TIROLE, The 
Economics of Tacit Collusion, Final Report for DG Competition, Euro-
pean Commission, März 2003, 53; MOTTA (Fn 152), 145. 
<ec.europa.eu/competition/mergers/studies_reports/the_economics_of
_tacit_collusion_en.pdf> (04.06.2018). 
245 Vgl. RPW 2020/2, 677 f. Rz 187 ff, SBB/Hupac/Rethmann/GBN. 
246 Vgl. RPW 2020/2, 728 Rz 516, SBB/Hupac/Rethmann/GBN; RPW 
2014/4, 682 Rz 91, m. w. H., Preispolitik und andere Verhaltensweisen 
der SDA. 
247 Vgl. EU-Horizontalleitlinien (Fn 141), Rz 67. 
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Preise hoch zu halten, da dadurch das «commitment 
problem» des Unternehmens gelöst wird. Anstatt den 
Preiswettbewerb zu fördern, können Diskriminierungs-
verbote unter Umständen auch dazu führen, dass 
marktmächtige Unternehmen hohe Preise durchsetzen 
können.248 Auch schliesst ein Diskriminierungsverbot 
nicht aus, dass die an der kollektiven Marktbeherr-
schunge beteiligten Unternehmen von möglichen Preis-
senkungen absehen. 

401. Dann wird in der Stellungnahme zur vorläufigen 
Prüfung und der Stellungnahme zur vorläufigen Beurtei-
lung geltend gemacht, dass Betreiber von Umschlagsan-
lagen über keine Preissetzungsautonomie verfügen 
würden, da sich die Spediteure bzw. Operateure bei 
einer massgeblichen Erhöhung der Preise für Um-
schlagsleistungen für den reinen Strassentransport ent-
scheiden würden. Die Ansicht der Parteien ist zu vernei-
nen, da die WEKO in ihrer Praxis die Substituierbarkeit 
von Schiene und Strasse verneint (vgl. Rz 139 und 202). 

402. In der Stellungnahme zur vorläufigen Beurteilung 
wird zudem ausgeführt, dass Umschlagsanlagen im 
Binnen‐KV über keine relevante Preissetzungsautono-
mie verfügten, da die Möglichkeit der Realisierung eige-
ner Umschlagsleistungen durch die Nachfrageseite be-
stehe. Die Nachfrageseite könne einfach, rasch und 
kostengünstig eine eigene KV-Umschlagsanlage reali-
sieren. Es stünden über sechzig grosse Freiverlade of-
fen, auf denen mit einem eigenen oder gemieteten 
Reachstacker Transportbehälter umgeschlagen könnten. 
Dazu kämen rund 110 Freiverlade, die für den Horizon-
talumschlag geeignet seien. Dies sei zeitnah und ohne 
grosse Investitionen umsetzbar. Verfüge ein Verlader 
oder Spediteur über die entsprechenden Volumina, so 
könne er die Nutzung von Umschlagsanlagen vermei-
den, indem er sich einen Reachstacker miete und den 
Umschlag selber durchführe. Damit verfügten die Nach-
frager über ein glaubwürdiges Drohpotenzial, mit dem 
sie die Betreiber von Binnen‐Umschlagsanlagen diszipli-
nierten. Das Beispiel von Pfister zeige, dass dies keine 
Theorie, sondern wirtschaftliche Realität sei. 

403. Hierzu ist als erstes festzuhalten, dass die Stel-
lungnahme zur vorläufigen Beurteilung selber von ent-
sprechenden Volumina als Voraussetzung für die vorge-
brachte Eigenerbringung der Umschlagsleistung aus-
geht. Bei diesen «entsprechenden» Volumina ist von 
einem hohen Mindestvolumen auszugehen, damit sich 
eine Eigenerbringung lohnt. Dies zeigt sich schon an 
dem von der Stellungnahme zur vorläufigen Beurteilung 
genannten Beispiel von Pfister. Für Pfister weist die 
Stellungnahme zur vorläufigen Beurteilung einen effekti-
ven Umschlag von […] TEU für das Jahr 2018 aus. 
Werden wie in der Stellungnahme zur vorläufigen Prü-
fung 250 Arbeitstage pro Jahr angenommen, so ent-
spricht dies einem durchschnittlichen täglichen Um-
schlag in Höhe von […] TEU. Dies ist ungefähr mit der 
Umschlagsleistung von Galliker in Staad in Höhe von 
[…] TEU pro Tag vergleichbar. Und ursprünglich hat 
Galliker in Staad mit einer Umschlagsleistung von 9000 
TEU gerechnet. Demnach ist ein Umschlagsvolumen 
von […] TEU bereits als schwierig erreichbar einzustu-
fen. Dazu ist darauf hinzuweisen, […]. Dies obwohl Gal-
liker diese Umschlagsanlage für den internen Verkehr 
von A nach B verwende. Galliker mache das gleiche wie 

Pfister. Und Galliker weist auch darauf hin, dass sie bis 
vor kurzem den Umschlag für Schienenverkehr in Sion 
hatte. […] hätte die Umschlagsanlage schliessen müs-
sen. Auch diese Ausführungen zeigen, dass die Errei-
chung einer kritischen Menge für eine Eigenerbringung 
als schwierig einzustufen ist. Somit verfügt die Nachfra-
geseite entgegen der Ansicht der Stellungnahme zur 
vorläufigen Beurteilung nicht über ein glaubwürdiges 
Drohpotenzial, mit dem sie die Betreiber von Binnen‐
Umschlagsanlagen disziplinieren kann. 

II. Zwischenergebnis Stellung der Marktgegenseite 

404. Insgesamt begünstigt das Zusammenschlussvor-
haben in Bezug auf die Stellung der Marktgegenseite 
den Anreiz und die Möglichkeit einer kollektiven Markt-
beherrschung durch SBB Cargo bzw. die Muttergesell-
schaften und Galliker. 

B.4.4.5.7. Potenzielle Konkurrenz 
405. Tiefe Markteintrittsbarrieren können kollusives Ver-
halten erschweren oder verunmöglichen. Wenn Preise 
und Gewinne in einem Markt hoch sind, werden neue 
Firmen versuchen in den Markt einzutreten, um ihrer-
seits von den erzielbaren Gewinnmargen zu profitie-
ren.249 

406. Zu erfolgten Marktzutritten in den letzten fünf Jah-
ren im Bereich der Umschlagsleistungen führt die Mel-
dung aus, dass SBB Cargo die Binnenterminals Oensin-
gen und St. Triphon eröffnet habe. 

407. Da in den kommenden Jahren mit einer steigenden 
Nachfrage gerechnet werde, sei davon auszugehen, 
dass es zu Marktzutritten und/oder Ausbauten beste-
hender Umschlagsanlagen kommen dürfte. Gleichzeitig 
führt die Meldung aus, dass in den kommenden Jahren 
SBB Cargo den Ausbau der beiden Binnenterminals 
Gossau und Dietikon plane. 

408. Zu den Kosten eines Marktzutritts gibt die Meldung 
an, dass die Investition für eine kleine oder mittlere 
Schiene/Strasse-Umschlagsanlage ohne Wasseran-
schluss auf einer vorgängig bereits gut erschlossenen 
Fläche durchaus tief gehalten werden könne, d. h. unter 
10 Millionen Franken. Damit könne von relativ geringen 
Marktzutrittskosten ausgegangen werden. 

409. Zudem würden die regulatorischen Rahmenbedin-
gungen in der Schweiz für KV-Umschlagsanlagen die 
Marktzutrittskosten positiv beeinflussen. Durch die Tat-
sache, dass der Bund gestützt auf die rechtlichen 
Grundlagen im Gütertransportgesetz (Art. 8 GüTG) und 
der Gütertransportverordnung (GüTV250) KV-Umschlags- 
 

 
248 Vgl. RPW 2020/2, 729 Rz 520, SBB/Hupac/Rethmann/GBN; MOTTA 
(Fn 152), 343. 
249 Vgl. RPW 2018/3, 898 Rz 193, AZ Medien/NZZ; RPW 2015/3, 501 
Rz 203, Tamedia/ricardo.ch; RPW 2008/1, 205 Rz 650, Migros/ 
Denner; RPW 2008/3, 458 Rz 311, Heineken/Eichhof; RPW 2010/3, 
555 Rz 374, France Télécom SA/Sunrise Communications AG; MARC 
IVALDI/BRUNO JULLIEN/PATRICK REY/PAUL SEABRIGHT/JEAN TIROLE, The 
Economics of Tacit Collusion, Final Report for DG Competition, Euro-
pean Commission, März 2003, 53; MOTTA (Fn 152), 143 f. 
250 Verordnung vom 25. Mai 2016 über den Gütertransport durch Bahn- 
und Schifffahrtsunternehmen (Gütertransportverordnung, GüTV; SR 
742.411). 
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anlagen in der Schweiz mit 60 % A‐fonds‐perdu‐
Beiträgen fördern kann (bei Anlagen von nationaler Be-
deutung sogar 80 %), werde der Marktzutritt deutlich 
erleichtert. Diese Fördermöglichkeiten seien gemäss 
GüTV lediglich an eine Mindestumschlagmenge von 
5000 TEU gebunden. Dieses Volumen könne rasch er-
reicht werden. Somit könnten praktisch alle Marktakteure 
in den Genuss dieser Beiträge kommen. 

410. Zunächst ist festzustellen, dass in den letzten fünf 
Jahren nur SBB Cargo im Bereich der Umschlagsleis-
tungen neue Anlagen eröffnet hat. Andere Marktteilneh-
mer sind im Bereich Umschlagsleistungen nicht zugetre-
ten. 

411. Weiter bestehen keine konkret zu nennende Unter-
nehmen, bei denen ein Marktzutritt bevorsteht. Folglich 
sind keine konkreten potenziellen Wettbewerber ersicht-
lich. 

412. Dann ist entgegen der Ansicht der Meldung ein 
Investitionsbetrag von unter 10 Millionen Franken bzw. 
in dieser Grössenordnung als hohe Markteintrittshürde 
zu bezeichnen. Dies vor allem auch, weil diese Investiti-
onshöhe eine vorgängig gut erschlossene Fläche vo-
raussetzt. Zudem setzt ein wirtschaftlicher Betrieb einer 
Umschlagsanlage eine hohe Auslastung der Kapazität 
voraus, die es bei einem Markteintritt zu erreichen gilt. 
Wie die aktuelle Situation der Umschlagsanlagen von 
Galliker zeigen (vgl. Rz 403), ist das Investitionsrisiko in 
Bezug auf die künftige Auslastung nicht zu unterschät-
zen. Überdies dürfte der Verkauf einer bereits bestehen-
den Umschlagsanlage, insbesondere wenn diese Teil 
des Logistikstandorts eines Unternehmens ist, mit hohen 
Anforderungen verbunden sein, wodurch wesentliche 
Marktaustrittshürden bestehen, die als Marktzutrittshür-
de wirken. 

413. Die regulatorischen Rahmenbedingungen können 
zwar eine Erleichterung bei einem Markteintritt bewirken. 
Allerdings muss ein Gesuch um Investitionsbeiträge an 
den Bau, die Erweiterung und die Erneuerung von KV-
Umschlagsanlagen die im GüTG bzw. im GüTV vorge-
gebenen Förderkriterien erfüllen und sich im Einklang 
mit dem vom Bundesrat verabschiedeten Konzept für 
den Gütertransport auf der Schiene befinden. Zudem 
trägt der Gesuchsteller das betriebswirtschaftliche Risi-
ko, dass das BAV Investitionsbeiträge anteilsmässig 
zurückfordert, wenn die geförderte Anlage nicht mehr 
benutzt wird oder die vereinbarte Umschlags- oder 
Transportmenge nicht erreicht wird.251 Eingereichte Ge-
suche werden vom Bundesamt für Verkehr eingehend 
geprüft, weshalb von der Planung bis zur Realisierung 
mehrere Jahre vergehen können.252 Allerdings ist eine 
Förderung durch Subventionen nur für KV-Umschlags-
anlagen möglich. 

414. Zusätzlich ist darauf hinzuweisen, dass es von der 
Planung bis zur Realisierung eines Neubaus einer Um-
schlagsanlage im Normalfall bedeutend länger als bei 
einer Erweiterung einer bestehenden Anlage dauert. 
Eine der Ursachen dafür ist, dass dazu häufig erst die 
Anbindung an das Schienen- und Strassennetz ermög-
licht werden muss. Dies erfordert entsprechend raum-
planerische und verkehrspolitische Entscheide der je-
weils zuständigen kantonalen bzw. kommunalen Behör-
den bevor mit dem Bau begonnen werden kann. Dies 

zeigt beispielsweise das Neubauprojekt der Umschlags-
anlage in Monthey, bei der seit den ersten Projektstu-
dien und Überlegungen bereits mehr als zehn Jahre 
vergangen sind und deren Inbetriebnahme für 2022 vor-
gesehen ist.253 

415. Für die zukünftige Entwicklung von Umschlagska-
pazitäten stellt der Bundesrat im Gütertransport-Konzept 
für die Regionen Gäu, Waadt, Zürich und Ost-Schweiz 
Engpässe oder Potenzial für Produktionsverbesserun-
gen bei Bahnhöfen des Güterverkehrs fest.254 Insbeson-
dere in diesen Regionen bestünde ein Bedarf für neue 
bzw. zusätzliche Umschlagskapazitäten.255 Deshalb 
seien Massnahmen zur Realisierung von Kapazitäts- 
und Produktivitätsverbesserungen in den Räumen 
Broye, oberes Wiggertal, Gossau, Grand Lausanne, 
Landquart, Langenthal, Romont, Cadenazzo, Thurtal 
West und Ost, Valais central, Zürcher Oberland, sowie in 
den Rangierbahnhöfen Basel und Limmattal anzustre-
ben: Die Verbesserung der Produktivität der Rangier-, 
der Formations- und der grossen Annahmebahnhöfe ist 
insbesondere in Synergie bei Aus- oder Umbaubaumas-
snahmen in ihrem Perimeter anzustreben.256 

416. Im ergänzenden Bericht zum Gütertransport-
Konzept hält der Bundesrat zur Entwicklung regionaler 
KV-Umschlagsanlagen auf der Schiene allerdings fest, 
dass für die im Gütertransport-Konzept definierten Regi-
onen mit einem Bedarf an Umschlagskapazitäten derzeit 
Akteure der Branche fehlten, welche die Konkretisie-
rung, Planung und Umsetzung der Projekte vorantreiben 
und folglich die Finanzierung und den Betrieb überneh-
men könnten. Ohne gewichtige Akteure könne jedoch 
kein Mengen- und Qualitätssprung erzielt werden.257 

417. Weiter zeige der Abgleich der Kapazitäten beste-
hender KV-Umschlagsanlagen mit dem künftigen Bedarf 
gemäss den Verkehrsperspektiven, dass insbesondere 
in den Räumen Gäu, Waadt, Zürich und Ost-Schweiz ein 
Bedarf für die Schaffung zusätzlicher Umschlagskapazi-
täten bestehe. Der Bund sehe es insbesondere auf Ba-
sis der mit den Branchenakteuren vorgenommenen Dis-
kussionen als erforderlich an, dass neben der Weiter-
entwicklung der Anlagenlandschaft in diesen Regionen 
eine Weiterentwicklung der heutigen Marktorganisation 
im Binnen-KV erfolge.258 

 

 

 

 
251 Vgl. BAV, Leitfaden betreffend Investitionsbeiträge für private Gü-
terverkehrsanlagen der Schiene, Juli 2018, Kapitel 3 und 9. 
252 Vgl. RPW 2020/2, 721 f. Rz 466, SBB/Hupac/Rethmann/GBN. 
253 Vgl. <https://www.24heures.ch/suisse/suisse-romande/nouveau-
terminal-railroute-mis-enquete/story/24413778> und erläuternder 
Bericht des Projekts «Terminal régional de transport combiné de Mon-
they» vom 14. März 2019 des Kantons Wallis, < www.vs.ch/documents 
/515661/1010288/Rapport+explicatif+-+Terminal+re%CC%81gional+ 
de+transport+combine%CC%81+de+Monthey_15032019.pdf> 
(21.12.2019). 
254 Vgl. Gütertransport-Konzept (Fn 231), Abbildung 2, S. 23 (Festle-
gung 2.2) und 31. 
255 Vgl. Gütertransport-Konzept (Fn 231), S. 23. 
256 Vgl. Gütertransport-Konzept (Fn 231), S. 34, Festlegung 4.8. 
257 Vgl. ergänzender Bericht (Fn 93), S. 9. 
258 Vgl. ergänzender Bericht (Fn 93), S. 9. 
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418. Diese Ausführungen des Bundesrates bestätigen, 
dass keine konkret zu nennenden Unternehmen mit 
bevorstehendem Markteintritt bestehen, so dass keine 
konkreten potenziellen Wettbewerber ersichtlich sind. 
Vielmehr ist aufgrund der Ausführungen des Bundesra-
tes damit zu rechnen, dass die Kapazitätserhöhung der 
regionalen KV-Umschlagsanlagen im Raum Gossau 
durch Ausbau und Ausnutzung von Synergiepotenzial 
bei bestehenden Umschlagsanlagen erfolgt. Dies wären 
die im Raum Gossau bereits bestehenden Umschlags-
anlagen von SBB Cargo (gemeinsam kontrolliert von 
den SBB, Planzer und Jäger), von Galliker und von Gie-
zendanner. Letzterer sieht allerdings die Gefahr einer 
Konzentration bzw. Monopolbildung aufgrund des Zu-
sammenschlussvorhabens – insbesondere im Raum 
Gossau. 

419. Schliesslich ist festzustellen, dass für Bertschi die 
Anreize für einen Markteintritt mit einem Neubau einer 
eigenen Umschlagsanlage gering sind, weil die Interes-
senübereinstimmung von den SBB, Planzer, Jäger, Gal-
liker und Bertschi in Bezug auf SBB Cargo hoch ist (vgl. 
Rz 280 ff. und 322). 

I. Stellungnahme der Parteien bzgl. potenzieller Kon-
kurrenz 

420. Um aufzuzeigen, wie dynamisch sich die Märkte für 
Umschlagsleistungen im Binnenverkehr entwickelt hät-
ten, geben die Stellungnahme zur vorläufigen Prüfung 
und die Stellungnahme zur vorläufigen Beurteilung fol-
gende Beispiele für Erweiterungen bestehender Um-
schlagsanlagen bzw. Eröffnungen neuer Anlagen an:  

- In Monthey werde voraussichtlich im Jahr 2022 eine 
neue Umschlagsanlage eröffnet; 

- SBB Cargo plane die Realisierung einer neuen Anla-
ge in Widnau und den Ausbau bestehender Anlagen 
in Gossau und in Dietikon; 

- SBB Cargo habe 2017 Anlagen in Oensingen und St. 
Triphon eröffnet; 

- Railcare habe zwei Anlagen in Schafisheim (2016) 
und in Aclens (2013) eröffnet; 

- Schöni sei ein Logistikunternehmen, das im KV tätig 
sei und in Rothrist über einen Standort verfüge, der 
bereits für den Betrieb einer Umschlagsanlage vorbe-
reitet worden sei. Schöni müsse sich lediglich noch 
einen Reachstacker beschaffen (kaufen oder mieten). 
Schöni könne somit jederzeit und mit geringen Inves-
titionen eine neue Umschlagsanlage in Betrieb neh-
men. 

421. Diese Beispiele aus den vergangenen Jahren wür-
den belegen, dass Markteintritte durchaus möglich seien 
und die Marktzutrittshürden deutlich tiefer seien als sie 
von der WEKO eingeschätzt würden. Umschlagsanlagen 
für den Binnenverkehr würden sich von den komplexe-
ren Import-/Export-Terminals unterscheiden. Die Züge 
seien kürzer und die Anforderungen an die Anlagen 
hinsichtlich Geschwindigkeit und Kapazität tiefer. In der 
Regel erfolge der Betrieb im Freiverlad. Zum Einsatz 
kämen häufig keine Krananlagen, sondern sogenannte 
Reachstacker, also kostengünstige und mobile Geräte. 
Weiter machen die Parteien geltend, dass die Investiti-
onssumme für ein Binnenterminal in der Regel näher bei 

[…] Million Franken als bei 10 Millionen Franken läge, 
wovon bis zu 60 % durch Fördermittel des Bundes fi-
nanziert werden könnten. Zudem bestehe ein Occasi-
onsmarkt für Reachstacker. Dadurch würden nicht nur 
Marktzutrittskosten für den Kauf, sondern auch das 
Marktaustrittsrisiko reduziert, weil ein Reachstacker bei 
Marktaustritt wieder veräussert werden könne. 

422. Zu den Umschlagsanlagen in Schafisheim und 
Aclens ist festzuhalten, dass die Umschlagsanlage in 
Schafisheim Teil des Neubaus der Verteilzentrale von 
Coop mit Kosten von insgesamt 600 Millionen Franken 
war. Anlageeigentümerin der Umschlagsanlage in 
Schafisheim ist die Coop Genossenschaft und die Anla-
gebesitzerin der Anlage in Aclens ist die Coop LRE SR 
(CIAG). Beide Anlagen werden von Railcare betrie-
ben.259 Bezüglich des Vorbringens der Parteien, dass 
beim Umschlag im Binnenverkehr der Betrieb in der 
Regel im Freiverlad erfolge, ist auf die Definition des 
Bundes hinzuweisen, wonach die Verlader in Freiverla-
den selbstständig und unabhängig Güter umschlagen 
können.260 Dementsprechend wird bei diesem Teilange-
bot die Umschlagsleistung nicht vom Betreiber der Um-
schlagsanlage, sondern vom Verlader selbst erbracht. 
Vorliegend werden bei den Märkten für Umschlagsleis-
tungen im Binnenverkehr denn auch nur die regionalen 
Umschlagsanlagen berücksichtigt und keine Freiverlade 
oder Anschlussgleise bzw. Umschlagsleistungen, die 
Verlader selbstständig durchführen (vgl. Rz 348). Zum 
Logistikunternehmen Schöni als potenzielle Konkurrenz 
ist festzuhalten, dass die Parteien diese Angaben erst 
mit der Stellungnahme zur vorläufigen Beurteilung ma-
chen. Diese Angaben wären allerdings bereits mit der 
Meldung möglich gewesen. 

423. Und dann ist darauf hinzuweisen, dass eine mögli-
che Umschlagsanlage von Schöni in Rothrist aufgrund 
der räumlichen Marktabgrenzung als konkret zu nen-
nende potenzielle Konkurrenz im Raum Oensingen und 
nicht im Raum Gossau gelten kann. Und mehr noch ist 
zur geltend gemachten Vorbereitung für den Betrieb 
einer Umschlagsanlage darauf hinzuweisen, dass der 
Bau des vorgebrachten Standortes mehr als zwei Jahre 
dauerte (Februar 2014 bis Juni 2016); dies ohne die 
gründliche Planungsphase für das Projekt zu berück-
sichtigen. Ähnlich wie bei der von Railcare betriebenen 
Anlage in Schafisheim, war die Vorbereitung des Stand-
orts Rothrist für den Umschlag im KV Teil des Baus des 
neuen Firmenhauptsitzes von Schöni und der damit 
verbundenen geografischen Zusammenführung ver-
schiedener Transportbereiche.261 Deshalb ist die von 
den Parteien vorgebrachte mögliche Umschlagsanlage 
von Schöni als Teil der gesamten strategischen Unter-
nehmensausrichtung, Teil von grösseren Investitionen  
 

 

 
 
259 Vgl. <https://www.railcare.ch/content/railcare/de/dienstleistungen/ 
standorte_hubs.html> (30.12.2019); <https://www.aargauerzeitung.ch/ 
aargau/kanton-aargau/groesste-baustelle-der-schweiz-fuer-60000-tonn 
en-coop-brot-126802147> (30.12.2019). 
260 Vgl. ergänzender Bericht (Fn 93), S. 15. 
261 Vgl. <https://schoeni.ch/ueber-uns/geschichte/> und <https://schoe 
ni.ch/ueber-uns/logistik-center-rothrist/> (18.3.2020). 
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und Teil eines bestehenden oder neuen Logistikstand-
orts anzusehen. Somit zeigt das von der Stellungnahme 
zur vorläufigen Beurteilung vorgebrachte Beispiel, dass 
ein Markteintritt auch bei einer regionalen Umschlagsan-
lage nicht ohne Weiteres möglich ist und mehrere Jahre 
dauern kann. 

424. Bezüglich Höhe der Investitionen für den Bau einer 
neuen Umschlagsanlage zeigt insbesondere der von 
den Parteien erwähnte Neubau in Monthey dessen Kos-
ten auf 90 Millionen Franken veranschlagt werden, aber 
auch die immensen Kosten der Verteilzentrale der Coop 
Genossenschaft in Schafisheim, dass ohne eine vor-
gängig gut erschlossene Fläche die Kosten bedeutend 
höher ausfallen können. Wie bereits erwähnt erfodert 
zudem der Neubau einer Umschlagsanlage in den meis-
ten Fällen eine lange Planungsphase und kann, wie das 
Beispiel Monthey zeigt, über zehn Jahre dauern (vgl. 
Rz 414). Betreffend das Marktaustrittsrisiko ist festzuhal-
ten, dass neben den Kosten für Umschlagsgeräte wie 
Reachstacker weitere Investititionskosten für beispiels-
weise Gebäude, Gleis- und Strassenanlagen innerhalb 
der Umschlagsanlage und weitere Ausrüstung anfallen, 
für die kein Occasionsmarkt besteht. Auch mit den an-
gesprochenen Förderbeiträgen des Bundes von bis zu 
60 % bleibt das Investitionsrisiko bedeutend, da bei ei-
nem Marktaustritt oder wenn die mit dem Bund verein-
barten Umschlagsmengen nicht erreicht werden, die 
Investitionsbeiträge anteilsmässig zurückgezahlt werden 
müssen (vgl. Rz 413). Somit sind die Markteintrittskos-
ten und auch das Investitionsrisiko als hohe Eintrittshür-
de anzusehen. 

425. Hierzu führt die Stellungnahme zur vorläufigen Be-
urteilung aus, dass es geradezu irreführend sei, in die-
sem Zusammenhang die Kosten von CHF 600 Milli-
onnen Franken für das Coop‐Verteilzentrum in Schafis-
heim zu nennen. Coop habe an diesem Standort nicht 
eine Umschlagsanlage, sondern ein riesiges Verteilzent-
rum einschliesslich automatisiertem Tiefkühllager und 
der grössten Bäckerei der Schweiz erstellt. Nur ein 
Bruchteil der Kosten sei auf die dort ebenfalls realisierte 
Umschlagsanlage entfallen. Dies alles wäre aus dem in 
angegebenen Artikel der Aargauer Zeitung (vgl. Fn 259) 
ersichtlich gewesen. Auch der Hinweis auf die Realisie-
rungskosten der Umschlagsanlage in Monthey vermöge 
die Argumente der Parteien nicht zu widerlegen. Die 
Umschlagsanlage in Monthey würde vor allem der dort 
ansässigen chemischen Industrie dienen und werde 
deshalb zu einem erheblichen Teil Gefahrgüter um-
schlagen, wofür besondere Schutzeinrichtungen etc. und 
zusätzliche Investitionen notwendig seien. Deshalb sei 
diese Umschlagsanlage keine Referenz in Bezug auf die 
Kosten. 

426. Zu diesem Vorbringen ist festzuhalten, dass es die 
Stellungnahme zur vorläufigen Prüfung ist, die das 
Coop-Verteilzentrum in Schafisheim als Markteintritt für 
eine regionale Umschlagsanlage vorbringt; dies um zu 
zeigen, wie dynamisch sich die Märkte für Umschlags-
leistungen im Binnenverkehr entwickelt hätten (vgl. 
Rz 420). Die WEKO hat dieses Beispiel aufgegriffen und 
dargelegt, dass ein Markteintritt mit einer Einrichtung wie 
das Coop-Verteilzentrum in Schafisheim alles andere als 
einfach ist. Auch dieses Beispiel zeigt, dass der Neubau 
einer KV-Umschlagsanlage häufig Teil der gesamten 

strategischen Unternehmensausrichtung, Teil von grös-
seren Investitionen und Teil eines bestehenden oder 
neuen Logistikstandorts ist (vgl. auch Rz 423). So ist es 
untauglich, mit einer Einrichtung wie dem Coop-
Verteilzentrum in Schafisheim eine Dynamik für Märkte 
für Umschlagsleistungen im Binnenverkehr illustrieren zu 
wollen. Analoges gilt für das Vorbringen der Stellung-
nahme zur vorläufigen Beurteilung in Bezug auf die Um-
schlagsanlage in Monthey: Die Stellungnahme zur vor-
läufigen Prüfung bringt diese Anlage zur Illustration der 
Dynamik in den Umschlagsmärkten vor. Auch zu dieser 
Anlage hat die WEKO die Umstände analysiert. Diese 
Analyse zeigt, dass anhand des von der Stellungnahme 
zur vorläufigen Prüfung vorgebrachten Beispiels wegen 
der langen Planungsphase, den hohen Markteintrittskos-
ten und dem Investitionsrisiko von hohen Eintrittshürden 
auszugehen ist. So illustriert eine Umschlagsanlage mit 
vorgebrachtem primärem Zweck der Zudienung für die 
chemische Industrie und mit vorgebrachten besonderen 
Schutzeinrichtungen gerade keinen einfachen Marktein-
tritt und keine hohe Marktdynamik. Und es erscheint 
widersprüchlich, die Umschlagsanlage in Monthey als 
Beispiel für genügend tiefe Markteintrittshürden vorzu-
bringen und gleichzeitig einzuwenden, diese Um-
schlagsanlage sei keine Referenz in Bezug auf die Kos-
ten. Dies vor allem, nachdem die Stellungnahme zur 
vorläufigen Beurteilung ausführt, dass im Gegensatz zu 
den selber vorgebrachten Anlagen in Schafisheim 
(Coop-Verteilzentrum) und Monthey die Anlagen von 
SBB Cargo in Gossau, Oensingen und Renens typisch 
für Binnen-Umschlagsanlagen seien. 

427. Dann bringt die Stellungnahme zur vorläufigen Be-
urteilung vor, dass weitere Marktzutritte jederzeit mög-
lich seien, indem ein Logistikunternehmen einen Freiver-
lad nutze, um mittels Reachstacker (gemietet oder auf 
dem Occasionsmarkt kostengünstig gekauft) oder Hori-
zontalumschlag (wie dies bereits heute von ACTS ge-
macht werde) eine Umschlagsanlage für den KV zu be-
treiben (vgl. dazu oben Rz 97 ff.). Allein im Raum 
Gossau kämen für einen Umschlag mit Reachstacker 
mehrere Freiverlade in Frage. 

428. Hierzu kann auf die Ausführungen in den Randzif-
fern 348 f. verwiesen werden. Insbesondere ist nicht 
ersichtlich, wie Dritte auf einem Freiverlad eine kommer-
zielle Umschlagsanlage errichten und betreiben könnten, 
wenn der Freiverlad gleichzeitig allen zugänglich sein 
soll. Gemäss Gütertransport-Konzept sind Freiverlade 
als öffentliche Verladeanlagen, bestehend aus Verlade-
gleisen und Verladeplätzen, in denen die Verlader selb-
ständig und unabhängig Güter umschlagen können, 
definiert. Sie sind Teil der Bahninfrastruktur gemäss Art. 
62 Abs. 1 EBG.262 Und unabhängig davon sind die Frei-
verlade den Infrastrukturbetreiberinnen, wie es die SBB 
sind, zuzurechnen. Überdies steht das Vorbringen des 
Betriebs einer KV-Umschlagsanlagen mittels Nutzung 
eines Freiverlads durch ein Logistikunternehmen in Wi-
derspruch zu den Angaben der Parteien in der Anhö-
rung. Im Rahmen der Anhörung haben die Parteien an-
gegeben, es sei aufgrund der Grösse von Freiverladen  
 

 
 
262 Vgl. Gütertransport-Konzept (Fn 231), S. 25. 



 2020/4b 1982 
 

 
 

kaum vorstellbar, dass dies für Dritte ein vernünftiges 
Geschäft darstellen könnte. Folglich halten die Parteien 
selber den Betrieb einer KV-Umschlagsanlagen auf ei-
nem Freiverlad als kaum vorstellbar und somit als un-
glaubhaft. Und für den äusserst unwahrscheinlichen Fall, 
dass ein anderes Unternehmen als SBB Cargo auf ei-
nem Freiverlad eine KV-Binnenumschlagsanlage errich-
ten könnte, kann auf Randziffer 430 verwiesen werden.  

429. Gemäss Stellungnahme zur vorläufigen Beurteilung 
seien im Gegensatz zum Coop-Verteilzentrum in 
Schafisheim und der Anlage in Monthey für Binnen‐
Umschlagsanlagen die Anlagen von SBB Cargo typisch. 
Für eine Binnen‐Umschlagsanlage seien keine eigentli-
chen Anlagen notwendig, da der Umschlag auf dem 
Freiverlad betrieben werde. Eine grosse Zahl solcher 
Freiverlade (rund 60 grosse und rund 110 mittlere) stün-
den in der ganzen Schweiz jedermann zur Verfügung. 
Die Kosten für einen neuen Reachstacker würden ein 
paar hunderttausend Franken betragen. Dazu gebe es 
einen funktionierenden Occasionsmarkt, auf dem solche 
Geräte deutlich günstiger gekauft werden könnten. Zu-
dem könnten – wie das Beispiel der SBB Cargo in 
Oensingen belege – Reachstacker auch gemietet wer-
den, womit die Kosten noch tiefer seien. Damit seien in 
diesem Markt nicht nur Marktzutrittskosten für den 
Kauf/die Miete tief, sondern sei auch das Marktaus-
trittsrisiko gering, da ein Reachstacker bei Marktaustritt 
wieder veräussert bzw. dem Vermieter zurückgegeben 
werden könne. Hinzu komme, dass der Bund KV‐
Umschlagsanlagen finanziell fördere mit dem Ziel, die 
Verlagerung voranzutreiben. Gemäss GüTG könnten bis 
zu 60 % der Kosten durch Fördermittel des Bundes fi-
nanziert werden. Bei diesen Fakten – die durch drei 
Umschlagsanlagen von SBB Cargo in Gossau, Oensin-
gen und Renens belegt seien – von hohen Marktzutritts-
kosten zu sprechen, sei unhaltbar. 

430. Hierzu kann zunächst auf die Ausführungen in den 
Randziffern 348 f. und 428 verwiesen werden. Dann ist 
in Bezug auf die als typisch geltenden Anlagen auf Aus-
führungen von SBB Cargo zur Umschlagsanlage in Ca-
denazzo hinzuweisen: «Cadenazzo mit seinen fünfzehn 
gut geschulten Mitarbeitern ist einer der Vorzeigestand-
orte von SBB Cargo. Hier rentiert das Geschäft, hier 
stimmt alles: die Zahlen, die Angebote, die Mitarbeiter-
motivation und die Kundenfeedbacks. Das ist selten, gilt 
SBB Cargo doch als Sorgenkind der SBB und ist oft von 
Abbau die Rede. Aber nicht so in Cadenazzo oder in 
weiteren Ballungsgebieten wie etwa Gossau SG oder 
Genève-La Praille». In diesem Zusammenhang führt 
SBB Cargo auch aus, dass ein guter Standort einer sei, 
der die letzte Meile auf der Strasse möglichst kurz halte: 
«Je mehr Aufwand im Strassenvor- und -nachlauf, desto 
höher die Kosten.» Auch darum sei die geografische 
Lage von Bedeutung. Weiter führt SBB Cargo aus, dass 
die Errichtung der KV-Umschlagsanlage auf dem Frei-
verlad in Cadenazzo damals 11 Millionen Franken ge-
kostet habe. Zudem sei gemäss SBB Cargo für eine 
Umschlagsanlage ein Teil des Erfolgsrezepts, wie bei 
anderen «Hotspots» auch, tatsächlich die Lage. Bedien-
punkte würden dann zu lohnenden «Hotspots», wenn sie 
Wirtschaftsräume mit einem hohen Branchenmix er-
schliessen würden. Denn das garantiere eine hohe 
Nachfrage und Grundauslastung der Schiene.263 Aus 

diesen Ausführungen lässt sich als eine erste Folgerung 
ableiten, dass für eine KV-Umschlagsanlage ein guter 
Standort notwendig ist. Diese Folgerung belegt sich 
auch anhand der Partei-Ausführungen anlässlich der 
Anhörung, wonach für ein Interesse an Umschlagsleis-
tungen eine Anlage eine gute Autobahnanbindung ha-
ben müsse. Als zweite Folgerung lässt sich ableiten, 
dass selbst bei einem bereits bestehenden Freiverlad 
oder einer damit vergleichbaren Anlage sowie staatli-
chen Fördersubvention von erheblichen Kosten auszu-
gehen ist. Als dritte Folgerung ergibt sich, dass eine 
rentable Umschlagsanlage selten ist. Vierte Folgerung 
ist erneut, dass für den rentablen Betrieb einer KV-
Umschlagsanlage eine hohe Nachfrage und Grundaus-
lastung auf der Schiene und damit der Anlage notwendig 
ist. Diese Schlussfolgerungen aufgrund der Ausführun-
gen von SBB Cargo zeigen, dass die Markteintrittskos-
ten eher als hoch einzustufen sind und auch andere 
Faktoren wie bspw. einen geeigneten Standort zu fin-
den, den Markteintritt erschweren. 

431. Die Prüfung der Angaben der Parteien hat zudem 
ergeben, dass Railcare bereits vor dem Zusammen-
schlussvorhaben den Neubau einer KV-Umschlags-
anlage in Gossau mit einer Kapazität von 14 400 TEU 
plante und damit ein Markteintritt innerhalb von den 
nächsten drei Jahren möglich ist. In diesem Zusammen-
hang stellt sich die Frage, ob das vorliegende Zusam-
menschlussvorhaben bzw. die kollektive Marktbeherr-
schung durch SBB Cargo bzw. die Muttergesellschaften 
und Galliker dazu geeignet ist, um Railcare von einem 
Markteintritt abzuhalten. Diese Frage wird im Abschnitt 
zur Möglichkeit der Beseitigung des wirksamen Wettbe-
werbs behandelt (vgl. Rz 441 ff.). 

II. Zwischenergebnis potenzielle Konkurrenz 

432. Somit ist die disziplinierende Wirkung durch poten-
zielle Konkurrenz im Raum Gossau grundsätzlich als 
gering einzustufen, zumal die Parteien für den Raum 
Gossau auch keine geplanten Neueintritte bzw. Ausbau-
ten nennen können. Das Zusammenschlussvorhaben 
begünstigt in Bezug auf die potenzielle Konkurrenz den 
Anreiz und die Möglichkeit einer kollektiven Marktbe-
herrschung durch SBB Cargo bzw. die Muttergesell-
schaften und Galliker. Mit der weiteren Konkretisierung 
des Markteintritts von Railcare könnte sich die diszipli-
nierende Wirkung durch potenzielle Konkurrenz verstär-
ken. 

B.4.4.5.8. Kollektive Marktbeherrschung 
433. Im Rahmen der Stellungnahme zur vorläufigen 
Prüfung bringen die Parteien zusammenfassend vor, 
dass die Kriterien für eine kollektiv marktbeherrschende 
Stellung in keinem der Märkte erfüllt seien. Hinzu kom-
me, dass eine kollektive Marktbeherrschung unbestritte-
nermassen eine seltene Ausnahmeerscheinung sei, die 
nicht leicht angenommen werden dürfe. Entscheidend  
 

 

 
263 Vgl. Cargo Magazin, Wie geschmiert, August 2018, 
<https://www.sbbcargo.com/de/medien/publikationen/cargomagazin/ca
rgomagazin-218/218-cadenazzo.html> (18.3.2020). 
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seien die Umstände des Einzelfalles. Mit Hinweisen auf 
die Literatur würden allgemeingültige Regeln nicht exis-
tieren264 und es müsse für jeden Einzelfall eine schlüssi-
ge «theory of harm» vorliegen265. Vorliegend seien diese 
Voraussetzungen nicht erfüllt. 

434. Hierzu ist zunächst klarzustellen, dass der angege-
bene Literaturhinweis, wonach keine allgemeingültigen 
Regeln existieren würden, sich auf die Gewichtung der 
Kriterien für eine kollektive Marktbeherrschung bezieht. 
Daraus folgert die Literatur, dass die endgültige Beurtei-
lung der Frage, ob ein Zusammenschluss wahrschein-
lich zu Kollusion führen wird, davon abhänge, welche 
Kriterien im vorliegenden Zusammenschluss wichtiger 
seien. Im gleichen Abschnitt der angegebenen Literatur 
steht zudem, dass grundsätzlich gelte, je mehr ein In-
dustriesektor Elemente enthalte, die kollusives Verhalten 
begünstigten, desto strenger sollten die Wettbewerbs-
behörden bei der Beurteilung bezüglich des Zusammen-
schlussvorhabens sein. Allerdings sei die Analyse in der 
Regel sehr komplex. Abgesehen von einigen seltenen 
Fällen, in denen alle Kriterien in die gleiche Richtung 
weisen würden, werde es im Allgemeinen einen grossen 
Ermessensspielraum geben, da es schwierig sei zu ver-
stehen, wie diese Kriterien zusammenwirken und ob ein 
Zusammenschluss wahrscheinlich zu kollusivem Verhal-
ten führe oder nicht.266 Im Rahmen der vorläufigen Prü-
fung wurden die Kriterien für die Beurteilung der Frage 
einer etwaigen kollektiven Marktbeherrschung geprüft; 
mit dem Ergebnis, dass die Voraussetzungen erfüllt 
sind. Zum Literaturverweis bzgl. einer für jeden Einzelfall 
schlüssigen «theory of harm» ist darauf hinzuweisen, 
dass diese anders lautet: «The CJ [Court of Justice] 
stresses however that a too mechanical approach 
should not be adopted; rather a more rounded approach 
to the theory of harm is required.»267 Wenn im Rahmen 
der schweizerischen Zusammenschlusskontrolle über-
haupt eine «theory of harm» berücksichtigt werden soll-
te, dann wäre diese dem Zusatz der Möglichkeit der 
Beseitigung von wirksamem Wettbewerb gemäss Art. 10 
Abs. 2 Bst. a KG zuzuordnen. Somit kann in Bezug auf 
eine etwaige «theory of harm» auf die Ausführungen zur 
Frage der Möglichkeit der Beseitigung wirksamen Wett-
bewerbs verwiesen werden. 

I. Zwischenergebnis kollektive Marktbeherrschung 

435. Die Kriterien für die Beurteilung der Frage einer 
etwaigen kollektiven Marktbeherrschung ergeben insge-
samt, dass der Übergang zu gemeinsamer Kontrolle von 
SBB Cargo via Swiss Combi die Möglichkeit einer kol-
lektiven Marktbeherrschung durch SBB Cargo bzw. die 
Muttergesellschaften und Galliker im Markt für Um-
schlagsleistungen für Container, Wechselbehälter und 
Sattelauflieger im Binnenverkehr im Raum Gossau er-
öffnet. Gleichzeitig ergeben die Kriterien, dass eine et-
waige kollektive Marktbeherrschung mit grosser Wahr-
scheinlichkeit stabil und dauerhaft sein würde. Deshalb 
führt der Zusammenschluss zur Begründung einer kol-
lektiven Marktbeherrschung durch SBB Cargo bzw. die 
Muttergesellschaften und Galliker im Markt für Um-
schlagsleistungen für Container, Wechselbehälter und 
Sattelauflieger im Binnenverkehr im Raum Gossau. 

436. Zum qualitativ gleichen Ergebnis würde eine Analy-
se unter Berücksichtigung einer gemeinsamen Kontrolle 

von SBB Cargo durch die SBB, Planzer, Jäger, Galliker 
und Bertschi führen. 

B.4.4.5.9. Möglichkeit der Beseitigung wirksamen 
Wettbewerbs (Art. 10 Abs. 2 Bst. a KG) 

437. Wie zur Marktsituation ausgeführt, kann die Um-
schlagsanlage von Giezendanner ohne zusätzliche In-
vestitionen maximal [10-20] % bzw. [10-20] % des Mark-
tes abdecken und wirtschaftet heute an bzw. über der 
Kapazitätsgrenze (vgl. Rz 338). Damit geht von der Um-
schlagsanlage von Giezendanner ein geringer Wettbe-
werbsdruck auf die kollektive Marktbeherrschung aus. 
Für ungefähr [80-90] % bzw. [80-90] % des Marktes 
entfällt der Wettbewerbsdruck zwischen den zwei ver-
bleibenden Umschlagsanlagen von SBB Cargo bzw. den 
Muttergesellschaften und von Galliker gänzlich. Für die-
se [80-90] % bzw. [80-90] % bestehen keine anderen 
Anbieter mehr. 

438. Weil es sich um eine kollektive Marktbeherrschung 
im Bereich der Umschlagsleistungen handelt, steht in 
diesem Zusammenschlussvorhaben eine Koordinierung 
in Bezug auf die Kapazitäten im Vordergrund (vgl. Rz 
270). Gerade in Hinblick auf die vom Bundesrat anzu-
strebende Realisierung von Kapazitäts- und Produktivi-
tätsverbesserungen bei Umschlagsanlagen (vgl. Rz 415 
ff.) ermöglicht die kollektive Marktbeherrschung ein ko-
ordiniertes Vorgehen. Mit einer Koordinierung können 
SBB Cargo bzw. deren Muttergesellschaften und Galli-
ker anstelle einer individuellen Entscheidung über Kapa-
zitätsinvestitionen diese gemeinsam vornehmen. Dieses 
Vorgehen der koordinierten Kapazitätswahl wirkt dem 
Anreiz zu hartem (Preis-)Wettbewerb entgegen. Bei der 
Entscheidung über die Kapazitäten besteht kein wirksa-
mer Wettbewerb zwischen SBB Cargo bzw. deren Mut-
tergesellschaften und Galliker mehr. Und wegen der 
Möglichkeit zur Koordination bei Kapazitätserweiterun-
gen entfällt für SBB Cargo bzw. deren Muttergesell-
schaften und Galliker der Wettbewerbsdruck bei den 
Umschlagsleistungen. 

439. Zusätzlich ist die disziplinierende Wirkung durch 
potenzielle Konkurrenz gering. Vor allem sei im Bereich 
der Umschlagsleistungen in den letzten fünf Jahren nur 
SBB Cargo mit den Binnenterminals Oensingen und St. 
Triphon in Märkte eingetreten (vgl. Rz 406). Hierbei 
handelt es sich allerdings um Anlagen von SBB Cargo, 
also keine Konkurrenz zu SBB Cargo. Das gleiche gilt 
für die zur Meldung im Nachhinein vorgebrachte Reali-
sierung einer neuen Anlage in Widnau sowie den Aus-
bau bestehender Anlagen in Gossau und in Dietikon. Bei 
diesen Neu- oder Ausbauten handelt es sich um Projek-
te von SBB Cargo. Bezüglich der Anlage in Widnau ist 
darauf hinzuweisen, dass sich diese in einer Distanz von 
ca. 29 km von der Umschlagsanlage in Gossau befindet  
 

 

 
 
264 Vgl. MOTTA (Fn 152), 251. 
265 Vgl. JONES ALISON/SUFRIN BRENDA, EU Competition Law, 6. Aufl. 
2016, Oxford, 1157. 
266 Vgl. MOTTA (Fn 152), 251. 
267 Vgl. ALISON/SUFRIN (Fn 265), 1157. 
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und Widnau ab April 2020 im KV-Liniennetz von SBB 
Cargo angeboten werde.268 Für andere zur Meldung 
nachträglich vorgebrachte Umschlagsanlagen ist auf die 
Randziffern 425 ff. zu verweisen. 

440. Die Markteintrittskosten sind eher als hoch einzu-
stufen (vgl. Rz 430). Dann liegt für SBB Cargo mit den 
bereits bestehenden Umschlagsanlagen ein Vorteil vor, 
weil für diese eine Kapazitätserweiterung möglich ist. Im 
Vergleich zu einem Neubau sind das Auslastungsrisiko 
und die Kosten bei einer Kapazitätserweiterung geringer. 

441. Zudem gelten Kapazitätserweiterungen als eine 
Möglichkeit von strategischen Investitionen. Strategische 
Investitionen gehören zu nichtpreislichen Monopolisie-
rungspraktiken. Ein marktbeherrschendes Unternehmen 
kann seine Investitionsentscheide auf strategische Wei-
se verwenden, um Markteintritte fernzuhalten. Theore-
tisch ist es möglich, dass ein etabliertes Unternehmen in 
Kapazitäten überinvestiert, um strategisch Markteintritte 
zu verhindern. Allerdings erscheint es schwierig, eine 
Regel vorzuschlagen, welche solches Verhalten in der 
Praxis identifiziert. Es bestehen keine beobachtbaren 
Variablen und keine naheliegenden Massstäbe um fest-
zustellen, ob eine strategische Überinvestition vorliegt.269 
In diesem Fall geht es jedoch um ein Zusammen-
schlussvorhaben und die Möglichkeit der Beseitigung 
wirksamen Wettbewerbs. Eine etwaige strategische 
Investition zur Abschreckung von Markteintritten braucht 
nicht festgestellt und bewiesen zu werden. Dies ist im 
Rahmen eines Zusammenschlussvorhabens für zukünf-
tiges Verhalten auch gar nicht möglich. Vielmehr genügt 
die blosse Möglichkeit der Beseitigung wirksamen Wett-
bewerbs: Das vorliegende Zusammenschlussvorhaben 
führt zu einem marktbeherrschenden Unternehmen, das 
über die Möglichkeit verfügt, zu verhindern, dass Kon-
kurrenten auftreten. Eine Berücksichtigung von strategi-
schen Investitionen drängt sich bei Zusammenschluss-
vorhaben umso mehr auf, als dass solche Investitions-
entscheide bei einer Ex-post-Betrachtung wie bei Fällen 
des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung 
wegen den fehlenden beobachtbaren Variablen und 
anwendbaren Massstäben kaum mehr möglich und zu 
korrigieren ist. 

442. Diese Möglichkeit der Wettbewerbsbeseitigung mit 
strategischen Kapazitätsinvestitionen äussert sich im 
Raum Gossau besonders stark, weil SBB Cargo aktuell 
die Anlage Widnau in Betrieb nimmt und den Ausbau der 
Binnen-Umschlagsanlage Gossau plant (vgl. Rz 407 und 
439). Die Frage von strategischen Investitionen in die 
Kapazität kann in die Planung des Ausbaus einfliessen. 

443. Das Diskriminierungspotenzial bzw. die Möglichkeit 
der teilweisen Abschottung von Kunden gegenüber ak-
tuellen und potentiellen Anbietern von Umschlagsleis-
tungen aufgrund von vertikalen Effekten könnte die 
Markteintrittshürden zusätzlich erhöhen (vgl. Rz 561 ff.). 
Dadurch würde sich auch die Möglichkeit der Fernhal-
tung von potenziellen Konkurrenten verstärken. Zudem 
ist auch davon auszugehen, dass bei weniger stark ver-
tikal integrierten Unternehmen das Investitionsrisiko 
eines Ausbaus bzw. Neubaus höher ist, da die künftige 
Auslastung abhängig von der Marktgegenseite ist und 
weniger durch eigene vor- bzw. nachgelagerte Unter-
nehmensbereiche gedeckt werden kann. 

444. Allerdings plant Railcare bereits vor dem Zusam-
menschlussvorhaben den Neubau einer KV-Umschlags-
anlage im Binnenverkehr im Raum Gossau (vgl. 
Rz 431). Somit besteht mit der geplanten Umschlagsan-
lage von Railcare konkret zu nennende potenzielle Kon-
kurrenz. Railcare ist eine 100%-Tochtergesellschaft von 
Coop und betreibt bereits heute ein Netzwerk von Um-
schlagsanlagen. Als vertikal integriertes EVU bietet 
Railcare die gesamte Transportkette aus einer Hand an 
– einschliesslich Strassen- und Bahntransporte, Termi-
nalfunktionen, Operator- und Speditionsaufgaben.270 Es 
ist davon auszugehen, dass, dank der Nachfrage nach 
Umschlagsleistungen im Raum Gossau durch Coop, die 
für den Markteintritt notwendige Mindestauslastung der 
künftigen Anlage von Railcare sichergestellt werden 
kann. Trotz der Wirkungen des Zusammenschlussvor-
habens ist es aufgrund der vorliegenden Informationen 
fraglich, dass Railcare durch das Zusammenschlussvor-
haben vom Markteintritt abzuhalten ist. 

I. Stellungnahme zur vorläufigen Prüfung bzgl. Mög-
lichkeit der Beseitigung wirksamen Wettbewerbs 

445. Die WEKO dürfe ein Zusammenschlussvorhaben 
nur dann untersagen oder unter Auflagen und Bedin-
gungen zulassen, wenn es eine marktbeherrschende 
Stellung begründe oder verstärke, die den wirksamen 
Wettbewerb beseitigen könne (Art. 10 Abs. 2 Bst. a KG). 
Das Kartellgesetz lasse eine Intervention der WEKO 
gegen Zusammenschlussvorhaben daher nur in selte-
nen Ausnahmefällen zu. Das sei der klare Wille des 
Gesetzgebers, was die Botschaft zum Kartellgesetz 
belege.271 Dies habe das Bundesgericht bestätigt und 
betont, dass für die Untersagung von Zusammen-
schlussvorhaben besonders hohe Eingriffsvorausset-
zungen gelten würden.272 Weiter habe das Bundesge-
richt die REKO/WEF in ihrer Ansicht bestätigt, dass ne-
ben den Zusammenschlussparteien schon eine taugli-
che Alternative für die Marktgegenseite ausreiche, damit 
der Wettbewerb nicht im Sinne von Art. 10 Abs. 2 Bst. a 
KG beseitigt werden könne.273 Zudem müsse gemäss 
Bundesgericht der Zusammenschluss für eine allfällige 
Wettbewerbsbeseitigung kausal sein.274 

446. Hierzu kann zunächst festgehalten werden, dass 
der Umstand einer möglichen Intervention durch die 
WEKO nur in seltenen Ausnahmefällen eine Intervention 
nicht verhindert. Zudem kann auf die Ausführungen in 
Rz 437 ff. verwiesen werden. 

 
268 Vgl. SBB Cargo, KV-Terminals Stabio und Widnau, 
<https://www.sbbcargo.com/de/angebot/transportleistungen/kombiniert
er-verkehr/umschlagterminals.html> (23.3.2020). 
269 Vgl. MOTTA (Fn 152), 454 ff. 
270 Vgl. <https://www.railcare.ch/content/railcare/de/unternehmen.html> 
(23.12.2019). 
271 Botschaft vom 23. November 1994 zu einem Bundesgesetz über 
Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen, BBl. 1995 468, 
584. 
272 Urteil des BGer 2A.327/2006 vom 22.2.2007, RPW 2007/2, 335 E. 
6.4, Berner Zeitung/Tamedia. 
273 Entscheid der REKO/WEF, RPW 2006/2, 388 E. 10.1.2, Berner 
Zeitung AG, Tamedia AG/Wettbewerbskommission; Urteil des BGer 
2A.327/2006 vom 22.2.2007, RPW 2007/2, E. 335 E 6.5 und 336 f. E. 
7.3.1-7.3.3, Berner Zeitung/Tamedia; BGE 133 II 104, 108 E. 6.3 und 
7.5 (=RPW 2007/2, 327 f. E. 6.3), Swissgrid. 
274 BGE 133 II 104, 109 E. 6.4 und E. 8.3 (=RPW 2007/2, 328 E. 6.4 
und 329 E. 8.3), Swissgrid. 
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B.4.4.5.10. Zwischenergebnis Markt für Umschlags-
leistungen für Container, Wechselbehäl-
ter und Sattelauflieger im Binnenverkehr 
– Raum Gossau 

447. Vorangehende Ausführungen zeigen, dass das 
Zusammenschlussvorhaben eine kollektiv marktbeherr-
schende Stellung durch SBB Cargo bzw. die Mutterge-
sellschaften und Galliker im Markt für Umschlagsleistun-
gen für Container, Wechselbehälter und Sattelauflieger 
im Binnenverkehr im Raum Gossau begründet. Aller-
dings ist fraglich, ob die Möglichkeit der Wettbewerbsbe-
seitigung bzw. eine (kollektiv) marktbeherrschende Stel-
lung gemäss Art. 10 Abs. 2 Bst. a KG gegeben ist. 

B.4.4.6 Markt für Umschlagsleistungen für Contai-
ner, Wechselbehälter und Sattelauflieger im 
Binnenverkehr – Raum Oensingen 

B.4.4.6.1. Anzahl beteiligte Unternehmen, Marktan-
teile und Marktkonzentration 

448. Die Analyse einer etwaigen kollektiven Marktbe-
herrschung erfolgt für SBB Cargo bzw. die kontrollieren-
den Unternehmen SBB, Planzer und Jäger zusammen 
mit Galliker. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzu-
weisen, dass in der Stellungnahme zur vorläufigen Beur-
teilung die Parteien die Zahlen und Marktanteile in den 
Märkten für Umschlagsleistungen im Binnenverkehr 
teilweise ein zweites Mal angepasst haben. So habe 

eine «vertiefte Analyse» der Parteien der Umschlagsan-
lage der schweizerischen Post in Härkingen ergeben, 
dass die Parteien nun von einer Kapazität von rund […] 
TEU ausgehen würden; in der Meldung und der Stel-
lungnahme zur vorläufigen Prüfung schätzten die Partei-
en die Kapazität der Umschlagsanlage in Härkingen 
noch auf […] TEU. Zudem lagen teils widersprüchliche 
Schätzungen zu den Kapazitäten der Wettbewerber im 
Vergleich zur Meldung bzw. zur Stellungnahme zur vor-
läufigen Prüfung vor. Deshalb sah sich die WEKO dazu 
veranlasst, die zugehörigen Zahlen zu prüfen und Aus-
künfte bei den direkten Wettbewerbern in den drei Märk-
ten für Umschlagsleistungen einzuholen (vgl. Rz 67). 

449. Tabelle 17 gibt eine Übersicht über die korrigierten 
Marktanteile gemäss Angaben der Stellungnahme zur 
vorläufigen Beurteilung sowie Angaben der Wettbewer-
ber und somit über die Grössenverhältnisse. Die Markt-
anteile basieren auf den Kapazitäten der Umschlagsan-
lagen unter Berücksichtigung aller Umschlagsanlagen 
innerhalb des räumlich relevanten Marktes. Bei den Ka-
pazitäten der schweizerischen Post wurden aufgrund 
des Leistungsauftrags des Bundes bezüglich der Grund-
versorgung mit Postdiensten und der sich daraus erge-
benden Priorisierung der eigenen Pakettransporte die 
Eigenleistungen herausgerechnet (vgl. 258 ff.). Um-
schlagsleistungen von Verladern über Freiverlade sind 
dabei wiederum nicht berücksichtigt (vgl. Rz 349 und 
464 f.). 

 

Tabelle 17: Marktanteile aktuelle Konkurrenz im Markt für Umschlagsleistungen für Container, Wechselbehälter und 
Sattelauflieger im Binnenverkehr (Kapazitäten) – Raum Oensingen 

Jahr Zusammenschlussparteien   Wettbewerber 

 SBB275 SBB  
Cargo276 Planzer Jäger Galliker Bertschi 

Schwei-
zerische 

Post 
Giezen-
danner 

2018 0 % [10-20] % 0 % 0 % [0-10] % 0 % [70-80] % [0-10] % 
2017 0 % [10-20] % 0 % 0 % [0-10] % 0 % [70-80] % [0-10] % 
2016 0 % 0 % 0 % 0 % [0-10] % 0 % [80-90] % [0-10] % 

 

450. In der Stellungnahme zur vorläufigen Beurteilung 
haben die Parteien die Marktanteile zudem nach effekti-
ven Umschlägen ausgewiesen. Allerdings wurden dabei 
auch Umschlagsanlagen ausserhalb des räumlich rele-
vanten Marktes und Freiverlade berücksichtigt. Zudem 
hat die Abklärung bezüglich Kapazitäten der Wettbewer-
ber ergeben, dass die effektiven Umschläge des Wett-
bewerbers Giezendanner und auch die der schweizeri-
schen Post höher liegen als von den Parteien angege-
ben. 

451. Tabelle 18 gibt eine Übersicht über die korrigierten 
Marktanteile gemäss Angaben der Stellungnahme zur 
vorläufigen Beurteilung sowie Angaben der Wettbewer-
ber basierend auf den effektiven Umschlagsleistungen 
(IST-Umschläge) der massgeblichen Umschlagsanla-
gen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
275 Marktanteile von SBB jeweils ohne SBB Cargo nach dem Carve-
out. 
276 Marktanteile von SBB Cargo nach dem Carve-out. 
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Tabelle 18: Marktanteile aktuelle Konkurrenz im Markt für Umschlagsleistungen für Container, Wechselbehälter und 
Sattelauflieger im Binnenverkehr (IST-Umschlag) – Raum Oensingen  

Jahr Zusammenschlussparteien   Wettbewerber 

 SBB277 SBB  
Cargo278 Planzer Jäger Galliker Bertschi 

Schwei-
zerische 

Post 
Giezen-
danner 

2018 0 % [10-20] % 0 % 0 % [10-20] % 0 % [50-70] % [10-20] % 
2017 0 % [0-10] % 0 % 0 % [10-20] % 0 % [60-80] % [10-20] % 
2016 0 % 0 % 0 % 0 % [10-20] % 0 % [60-80] % [10-20]  % 

 

452. Gemäss den korrigierten Marktanteilen vereinen 
SBB Cargo und Galliker gemessen an den Kapazitäten 
[20-30] % des Marktes auf sich und [20-40] % gemessen 
an den IST-Umschlägen. Die dritte Wettbewerberin 
schweizerische Post verfügt über einen Marktanteil von 
[70-80] % (Kapazitäten) bzw. [50-70] % (IST-Um-
schläge). Mit der Eröffnung der Umschlagsanlage von 
SBB Cargo in Oensingen im Jahr 2017 sind die Marktan-
teile der Post zwar zurückgegangen, betragen jedoch 
nach wie vor über 50 %, werden IST-Umschläge zu-
grunde gelegt. Der viertgrösste Wettbewerber Gie-
zendanner verfügt über einen Marktanteil von [0-10] % 
(Kapazitäten) bzw. [10-20] % (IST-Umschläge). Bei einer 
Berücksichtigung von Fremdleistungen, d. h. IST-
Umschlägen ohne Eigenleistungen, fällt der Marktanteil 
von SBB Cargo nur leicht höher aus. Galliker verfügt in 
diesem Fall über einen Marktanteil von 0 %. 

453. Gemäss diesen Angaben der Meldung zu den 
Marktanteilen sind nur vier Unternehmen im Markt. Der 
Markt ist stark konzentriert. Der HHI beträgt bei einer 
Betrachtungsweise nach Kapazitäten vor und nach dem 
Zusammenschlussvorhaben [5200-6800]. Bei einer Be-
trachtungsweise nach effektiven Umschlägen beträgt der 
HHI [3400-5200]. Das ΔHHI beträgt jeweils 0, weil die-
ses Mass die Interessenangleichung zwischen Galliker 
und SBB Cargo nicht abbildet. 

454. Ein weiterer bei der Beurteilung der Wettbewerbs-
verhältnisse zu berücksichtigender Faktor ist, dass Um-
schlagsanlagen typischerweise begrenzte Kapazitäten 
aufweisen und Kapazitätserweiterungen mit zusätzlichen 
Investitionen verbunden sind. In diesem Zusammenhang 
ist auch von Relevanz, ob Umschlagsanlagen Dritter 
über substanzielle freie Kapazitäten verfügen. Ist dies 
der Fall, so geht von solchen Unternehmen höherer 
Wettbewerbsdruck aus, als wenn deren Anlagen voll 
ausgelastet sind.279 Mit einer besseren Auslastung steigt 
der Umsatz und gleichzeitig können die Betreiber von 
Umschlagsanlagen die Durchschnittskosten senken. 
Gemäss der Stellungnahme zur vorläufigen Beurteilung 
betragen die freien Kapazitäten von SBB Cargo im 
Raum Oensingen im Jahr 2018 […] TEU. Galliker […]. 
Im Jahr 2018 verfügte die Umschlagsanlage von Gie-
zendanner über keine freien Kapazitäten bzw. lagen die 
tatsächlichen Umschläge gemäss Giezendanner sogar 
leicht über der Kapazitätsgrenze der Anlage. Folglich 
geht von der Umschlagsanlage von Giezendanner aktu-
ell nur ein geringer Wettbewerbsdruck aus, da dessen 
Anlage heute über keine freien Kapazitäten verfügt. Die 
Umschlagsanlage der schweizerischen Post verfügte im 
Jahr 2018 über freie Kapazitäten von [50 001-60 000] 
TEU. Selbst wenn von diesen freien Kapazitäten ein Teil 

für künftiges Wachstum der Nachfrage nach Pakettrans-
porten der schweizerischen Post und jährlichen 
Schwankungen reserviert wird, liegen dennoch substan-
zielle freie Kapazitäten bei der schweizerischen Post 
vor. 

455. Im Raum Oensingen hat die Überprüfung der von 
den Parteien geschätzten Marktanteile und der zugehö-
rigen Zahlen dazu geführt, dass die gemeinsamen 
Marktanteile von SBB Cargo und Galliker mit [20-30] % 
bzw. [20-40] % bedeutend geringer sind als die [60-
70] % der vorläufigen Beurteilung. Dieser Wert ergab 
sich aus den Angaben der Parteien in der Meldung und 
in der Stellungnahme zur vorläufigen Prüfung. Aufgrund 
der korrigierten Marktanteile ist mit der schweizerischen 
Post ein bedeutender Wettbewerber mit einem Marktan-
teil von über [40-50] % vertreten. Auch der vierte Wett-
bewerber verfügt je nach zugrundeliegender Betrach-
tungsweise über einen Marktanteil von [0-10] % bzw. 
[10-20] %. 

I. Stellungnahme der Parteien bzgl. aktueller Konkur-
renz 

456. Zu den Marktanteilen führt die Meldung aus, dass 
bei einer Unterscheidung zwischen Dritt- und Eigenleis-
tungen bei der schweizerischen Post, konsequenter-
weise auch bei allen anderen KV-Umschlagsanlagen 
unterschieden werden müsse, ob der Nachfrager der 
Umschlagsleistungen ein Drittunternehmen oder ledig-
lich eine andere Abteilung oder Konzerngesellschaft des 
Betreibers der KV-Umschlagsanlage ist. Dies sei na-
mentlich bei allen KV-Umschlagsanlagen von SBB Car-
go relevant. Der Marktanteil 2018 von SBB Cargo im 
Markt für Operateurleistungen für Container, Wechsel-
behälter und Sattelauflieger (unbegleiteter KV) für das 
Gebiet der Schweiz (Binnenverkehr) betrage rund [50-
60] %. Dies bedeute, dass im Durchschnitt SBB Cargo 
als Operateur Nachfrager von rund [50-60] % aller Um-
schlagsleistungen im Binnenverkehr sei. Analog zu der 
vom Sekretariat für die schweizerische Post geforderte 
Unterscheidung müssten deshalb die Marktanteile von 
SBB Cargo in allen geografischen Teilmärkten erheblich 
reduziert werden, weil rund die Hälfte aller Umschläge 
von SBB Cargo selbst in ihrer Rolle als Operateur bei  
 
 
 
 
 
277 Marktanteile von SBB jeweils ohne SBB Cargo nach dem Carve-
out. 
278 Marktanteile von SBB Cargo nach dem Carve-out. 
279 Vgl. RPW 2020/2, 723 Rz 476, SBB/Hupac/Rethmann/GBN. 
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den eigenen KV-Umschlagsanlagen nachgefragt wür-
den. In der Stellungnahme zur vorläufigen Beurteilung 
bringen die Parteien zum vorliegenden Markt vor, dass 
entweder die Eigenleistungen von Galliker wie bei der 
schweizerischen Post nicht zu berücksichtigen seien, 
womit Galliker über einen Marktanteil von 0 % verfüge, 
oder die Eigenleistungen seien wie für Galliker auch für 
die schweizerische Post zu berücksichtigen. 

457. Hierzu ist zunächst festzuhalten, dass bei einer 
Berücksichtigung der Eigenleistungen bei SBB Cargo 
und den anderen Betreibern von Umschlagsleistungen 
der Umfang des Gesamtmarktes sinken würde. Dadurch 
kommt es zu Änderungen bei allen Marktanteilen. Weiter 
ist festzuhalten, dass die spezifischen Anteile der Eigen-
leistungen bei SBB Cargo in den einzelnen relevanten 
Märkten anhand der Meldung nicht ersichtlich sind und 
keine angepassten Marktanteile angegeben wurden. In 
der Stellungnahme zur vorläufigen Beurteilung haben 
die Parteien zwar zusätzlich auch Marktanteile nach 
effektiven Umschlägen, wenn nur Fremdleistungen be-
rücksichtigt werden, angegeben. Dabei wurden jedoch 
nur die Eigenleistungen von Galliker und der schweizeri-
schen Post herausgerechnet und bei allen anderen 
Wettbewerbern die gesamten effektiven Umschlagsleis-
tungen berücksichtigt. Dies steht im klaren Widerspruch 
zur Forderung der Parteien, dass, bei einer Unterschei-
dung zwischen Eigen- und Drittleistungen, nur die Dritt-
leistungen aller Wettbewerber zu berücksichtigen seien 
(vgl. Rz 260).  

458. Weiter ist an dieser Stelle nochmals darauf hinzu-
weisen, dass in Bezug auf die Berücksichtigung von 
Eigenleistungen zwischen den Umschlagsanlagen der 
schweizerischen Post und anderen vom Bund mitfinan-
zierten KV-Umschlagsanlagen zu unterscheiden ist. 
Aufgrund des Leistungsauftrags des Bundes bezüglich 
der Grundversorgung mit Postdiensten und der sich 
daraus ergebenden Priorisierung der eigenen Pakett-
ransporte sind bei den Umschlagsanlagen der schweize-
rischen Post Eigenleistungen herauszurechnen. Zudem 
sind die anderen vom Bund geförderten KV-Umschlags-
anlagen aufgrund der Vorgabe des diskriminierungsfrei-
en Zugangs gemäss GüTG nicht vergleichbar mit reinen 
Werksterminals von Unternehmen (vgl. 258 ff.). Und 
selbst eine Unterscheidung zwischen Eigen- und Dritt-
leistungen ändert das Ergebnis qualitativ nicht. 

459. Im Rahmen der Stellungnahme zur vorläufigen 
Prüfung bringen die Parteien vor, dass eine Koordination 
zwischen SBB Cargo und Galliker in diesem Markt mit 
zwei weiteren starken Wettbewerbern (Post und Gie-
zendanner) ausgeschlossen sei. So sei die Umschlags-
anlage von SBB Cargo erst im Jahr 2017 in Betrieb ge-
nommen worden und verfüge aktuell über eine geringe 
Auslastung von weniger als […]. Zudem sei die Um-
schlagsanlage der Post selbst dann grösser als diejeni-
ge von Galliker, wenn man nur die Drittleistungen der 
Anlage berücksichtige (Kapazität von geschätzten […]). 
In Bezug auf die effektiven Umschläge dürfte dies sogar 
gegenüber der Anlage von SBB Cargo gelten. Die Um-
schlagsanlage von Giezendanner weise zwar eine leicht 
kleinere Kapazität als diejenige von Galliker auf (4000 
TEU anstelle von 5000 TEU). In Bezug auf die effektiven 
Umschläge dürften beide Anlagen aber ungefähr gleich 
gross sein. 

460. Zu diesen Vorbringen ist zunächst im Hinblick auf 
die typischerweise begrenzten Kapazitäten von Um-
schlagsanlagen festzuhalten, dass, neben der aktuellen 
Auslastung, die Gesamtkapazität der Umschlagsanlagen 
bzw. die noch freien Umschlagskapazitäten für die Beur-
teilung der aktuellen Konkurrenz relevant sind. Sind die 
effektiven Umschläge der beiden Umschlagsanlagen 
von Giezendanner und Galliker ungefähr gleich gross, 
folgt daraus, dass die Anlage von Giezendanner über 
geringere freie Kapazitäten als die von Galliker verfügt. 
Dies bestätigt demnach nur, dass die Umschlagsanlage 
von Giezendanner bereits gut ausgelastet ist und des-
halb nur von einem geringen Wettbewerbsdruck auszu-
gehen ist, da Kapazitätserweiterungen mit zusätzlichen 
Investitionen verbunden sind (vgl. Rz 452). Zum Vor-
bringen bezüglich der Grösse der Umschlagsanlage der 
schweizerischen Post ist nochmals darauf hinzuweisen, 
dass Drittkunden nur bedient werden können, wenn die 
jeweilige Umschlagsanlage der Post nach Abzug der 
eigenen Pakettransporte noch über freie Kapazitäten 
verfügt (vgl. Rz 458). Zur Auslastung der Umschlagsan-
lage von SBB Cargo in Oensingen ist zudem klarzustel-
len, dass basierend auf den Angaben der Stellungnah-
me zur vorläufigen Beurteilung die Auslastung im Jahr 
2018 bei ca. […] liegt und damit deutlich höher als […] 
ist. 

461. Weiter machen die Parteien geltend, dass unmittel-
bar an der West-Ost-Tangente durch die Schweiz und in 
rund 30 km Entfernung die Umschlagsanlage von 
Railcare in Schafisheim bei Aarau liege. 

462. Zu diesem Vorbringen ist festzuhalten, dass die 
Umschlagsanlage von Railcare bzw. der Coop Genos-
senschaft in Schafisheim ausserhalb des in der Meldung 
angegebenen Radius von 25 km für regionale Um-
schlagsanlagen im reinen Binnenverkehr liegt (Rz 164) 
und demnach nicht im Wettbewerb mit den Umschlags-
anlagen im Raum Oensingen steht. Deshalb ist vorlie-
gend nicht von Wettbewerbsdruck durch die Um-
schlagsanlage von Railcare in Schafisheim auszugehen. 

463. Im Rahmen der Stellungnahme zur vorläufigen 
Beurteilung bringen die Parteien wiederum vor, dass die 
Umschlagsanlage von Railcare in Schafisheim zu be-
rücksichtigen sei. Die Distanz zwischen den Umschlags-
anlagen Oensingen und Schafisheim betrage rund 
34 km und zwischen den Umschlagsanlagen Dagmer-
sellen und Schafisheim rund 24 km. Ein Radius von 35 
km sei angemessen für die geographische Marktabgren-
zung. Da Gegenstand der vorliegenden Prüfung eine 
angebliche kollektive Marktbeherrschung von SBB Car-
go und Galliker sei, sei zudem auch die Distanz der 
Wettbewerber von Dagmersellen relevant. Die Experten 
von SBB Cargo würden bei der Umschlagsanlage in 
Schafisheim neu von einer Kapazität von rund […] TEU 
ausgehen. Zu diesen Vorbringen ist wiederum auf die 
Ausführungen betreffend räumlich relevanter Markt zu 
verweisen (vgl. Rz 171 ff.). Die Umschlagsanlage von 
Railcare in Schafisheim liegt ausserhalb des räumlich 
relevanten Marktes für regionale Umschlagsanlagen im 
reinen Binnenverkehr und steht demnach nicht im Wett-
bewerb mit den Umschlagsanlagen im Raum Oensin-
gen. Zudem ist das Gebiet des räumlich relevanten 
Marktes nicht davon abhängig, ob eine kollektive Markt-
beherrschung vorliegt oder nicht. Dass bei einer kol-
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lektiven Marktbeherschung die Fläche der Radien um 
beide Standorte der kollektiv marktbeherrschenden Un-
ternehmen herangezogen werden müsste, ist aus kon-
zeptioneller Sicht abzulehnen. Bei der räumlichen 
Marktabgrenzung handelt es sich nicht um ein iteriertes 
Marktabgrenzungsverfahren, bei dem das Gebiet des 
räumlich relevanten Marktes wiederum durch die vor-
herrschenden Wettbewerbsverhältnisse beeinflusst wird 
(vgl. Rz 180). 

464. Weiter machen die Parteien wiederum geltend, 
dass auch für den Raum Oensingen Umschlagsleistun-
gen, die über Freiverlade abgewickelt werden, zu be-
rücksichtigen seien. Namentlich werden die Umschlags-
leistungen der HAVI Logistics GmbH, von Pfister und die 
Umschlagstätigkeiten von ACTS aufgeführt. Zu diesen 
Vorbringen ist auf die Ausführungen betreffend Freiver-
lade unter Randziffer 349 zu verweisen und die erbrach-
ten Umschlagsleistungen in Freiverladen durch Pfister, 
HAVI Logistics GmbH und ACTS wiederum nicht zu 
berücksichtigen. 

465. Schliesslich machen die Parteien in der Stellung-
nahme zur vorläufigen Beurteilung geltend, dass in der 
KV-Umschlagsanlage von Galliker in Dagmersellen 
praktisch ausschliesslich interner Verkehr von Galliker 
umgeschlagen werde und diese Anlage damit den Cha-
rakter eines Werkterminals habe. Zwar stehe es Dritten 
für Umschläge offen, dieses Angebot werde aber von 
Dritten nicht genutzt. Die umgeschlagenen Transportbe-
hälter würden überwiegend dem Galliker-internen 
Transport (Werkverkehr) dienen. Zu diesem Vorbringen 
ist nochmals darauf hinzuweisen, dass es sich bei den 
beiden Umschlagsanlagen von Galliker um vom Bund 
geförderte KV-Umschlagsanlagen handelt, die den dis-
kriminierungsfreien Zugang gewähren müssen. Deshalb 
sind sie nicht mit reinen Werkterminals von Unterneh-
men vergleichbar. Selbst wenn dieses Angebot aktuell 
nur für interne Verkehre genutzt wird, hat Galliker die 
Nachfrage eines Dritten nach Umschlagsleistungen zu 
erfüllen. Dies wurde denn auch von Galliker während der 
Anhörung bestätigt, wonach ihre KV-Umschlagsanlagen 
völlig offen seien und Dritte jederzeit ihre Container auf-
geben könnten. 

II. Zwischenergebnis aktuelle Konkurrenz 

466. Aufgrund der Angaben der Parteien bezüglich 
Marktanteile im Rahmen der Meldung und der Stellung-
nahme zur vorläufigen Prüfung kam die WEKO in der 
vorläufigen Prüfung zum Schluss, dass das Zusammen-
schlussvorhaben unter der Berücksichtigung der Inte-
ressenangleichung von SBB Cargo bzw. den Mutterge-
sellschaften und Galliker den Anreiz und die Möglichkeit 
einer kollektiven Marktbeherrschung durch SBB Cargo 
bzw. die Muttergesellschaften und Galliker begünstigt. 
Allerdings hat die vertiefte Abklärung bezüglich Kapazi-
täten der Wettbewerber ergeben, dass der Marktanteil 
der Wettbewerberin schweizerische Post im Raum 
Oensingen bei [70-80] % (Kapazitäten) bzw. bei [50-
70] % (IST-Umschläge) liegt und deren Anlage zudem 
über grosse freie Kapazitäten verfügt. Auch die effekti-
ven Umschläge des Wettbewerbers Giezendanner fielen 
höher aus als von den Parteien angegeben. Deshalb ist 
aufgrund der geringen Marktanteile die Möglichkeit einer 
kollektiven Marktbeherrschung durch SBB Cargo bzw. 

die Muttergesellschaften und Galliker nicht gegeben. 
Ungeachtet dessen liegt im vorliegenden Markt eine 
hohe Marktkonzentration vor und das Zusammen-
schlussvorhaben führt zu einer Interessenangleichung 
von SBB Cargo bzw. den Muttergesellschaften und Gal-
liker. 

B.4.4.6.2. Zwischenergebnis Markt für Umschlags-
leistungen für Container, Wechselbehäl-
ter und Sattelauflieger im Binnenverkehr 
– Raum Oensingen 

467. Vorangehende Ausführungen zeigen, dass keine 
Anhaltspunkte für eine kollektive Marktbeherrschung 
durch SBB Cargo bzw. die Muttergesellschaften und 
Galliker im Markt für Umschlagsleistungen für Container, 
Wechselbehälter und Sattelauflieger im Binnenverkehr 
im Raum Oensingen bestehen.  

468. Hierzu ist anzumerken, dass vor der Stellungnahme 
zur vorläufigen Beurteilung Anhaltspunkte für eine sol-
che kollektive Marktbeherrschung bestanden. Die Analy-
se dieser etwaigen kollektiven Marktbeherrschung er-
folgte analog zur Analyse der kollektiven Marktbeherr-
schung im Raum Gossau. Weil allerdings die Stellung-
nahme zur vorläufigen Prüfung und die Stellungnahme 
zur vorläufigen Beurteilung die Angaben zu den Um-
schlagsmärkten im Vergleich zur Meldung korrigierten 
und ergänzten, nahm die WEKO eine zusätzliche Markt-
befragung vor. Diese Marktbefragung ergab, dass sich 
die Anhaltspunkte für eine kollektive Marktbeherrschung 
nicht erhärteten. 

B.4.4.7 Markt für Umschlagsleistungen für Contai-
ner, Wechselbehälter und Sattelauflieger im 
Binnenverkehr – Renens 

B.4.4.7.1. Anzahl beteiligte Unternehmen, Marktan-
teile und Marktkonzentration 

469. Wie bereits erwähnt, […] (vgl. Rz 30, 32 und 255), 
weil SBB, Planzer und Jäger nach dem Zusammen-
schlussvorhaben TERCO gemeinsam kontrollieren wer-
den bzw. weil die Interessenübereinstimmung von SBB 
Cargo und Planzer so stark ist, […]. Somit wird SBB 
Cargo bzw. deren Muttergesellschaften einen Marktan-
teil halten, der den kumulierten Marktanteilen von SBB 
Cargo und TERCO entspricht. 

470. Aus dieser Änderung der Kontrollverhältnisse stellt 
sich die Frage nach einer etwaigen kollektiven Marktbe-
herrschung von SBB Cargo/TERCO bzw. die kontrollie-
renden Unternehmen SBB, Planzer und Jäger zusam-
men mit Railcare bzw. Coop. In diesem Zusammenhang 
ist darauf hinzuweisen, dass in der Stellungnahme zur 
vorläufigen Beurteilung die Parteien die Zahlen und 
Marktanteile in den Märkten für Umschlagsleistungen im 
Binnenverkehr teilweise ein zweites Mal angepasst ha-
ben. Zudem lagen teils widersprüchliche Schätzungen 
zu den Kapazitäten der Wettbewerber im Vergleich zur 
Meldung bzw. zur Stellungnahme zur vorläufigen Prü-
fung vor. Deshalb sah sich die WEKO dazu veranlasst, 
die zugehörigen Zahlen zu prüfen und Auskünfte bei den 
direkten Wettbewerbern in den drei Märkten für Um-
schlagsleistungen einzuholen (vgl. Rz 67). 

471. Tabelle 19 gibt eine Übersicht über die korrigierten 
Marktanteile gemäss Angaben der Stellungnahme zur 
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vorläufigen Prüfung und der Stellungnahme zur vorläufi-
gen Beurteilung sowie Angaben der Wettbewerber und 
somit über die Grössenverhältnisse. Die Marktanteile 
basieren auf den Kapazitäten der Umschlagsanlagen 
unter Berücksichtigung aller Umschlagsanlagen inner-
halb des räumlich relevanten Marktes. Bei den Kapazitä-
ten der schweizerischen Post wurden aufgrund des Leis-

tungsauftrags des Bundes bezüglich der Grundversor-
gung mit Postdiensten und der sich daraus ergebenden 
Priorisierung der eigenen Pakettransporte wiederum die 
Eigenleistungen herausgerechnet (vgl. 258 ff.). Um-
schlagsleistungen von Verladern über Freiverlade sind 
dabei wiederum nicht berücksichtigt (vgl. Rz 349 und 
481 f.). 

 

Tabelle 19: Markt für Umschlagsleistungen für Container, Wechselbehälter und Sattelauflieger im Binnenverkehr 
(Kapazitäten) – Raum Renens 

Jahr Zusammenschlussparteien   Wettbewerber 
 

SBB280 SBB  
Cargo281 Planzer Jäger Galliker Bertschi 

Schwei-
zerische 

Post  
Railcare TERCO 

2018 0 % [10-20]% 0 % 0 % 0 % 0 % [20-30] % [60-70] % [0-10] % 
2017 0 % [10-20] % 0 % 0 % 0 % 0 % [20-30] % [60-70] % [0-10] % 
2016 0 % [10-20] % 0 % 0 % 0 % 0 % [20-30] % [60-70] % [0-10] % 

 

472. In der Stellungnahme zur vorläufigen Beurteilung 
haben die Parteien die Marktanteile zudem nach effekti-
ven Umschlägen ausgewiesen. Allerdings wurden dabei 
auch Freiverlade berücksichtigt. Zudem hat die vertiefte 
Abklärung bezüglich Kapazitäten der Wettbewerber er-
geben, dass die effektiven Umschläge des Wettbewer-
bers schweizerischen Post höher und die von Railcare 
tiefer liegen als von den Parteien angegeben. 

473. Tabelle 20 gibt eine Übersicht über die korrigierten 
Marktanteile gemäss Angaben der Stellungnahme zur 
vorläufigen Beurteilung sowie Angaben der Wettbewer-
ber basierend auf den effektiven Umschlagsleistungen 
(IST-Umschläge) der massgeblichen Umschlagsanla-
gen. 

 

Tabelle 20: Markt für Umschlagsleistungen für Container, Wechselbehälter und Sattelauflieger im Binnenverkehr 
(IST-Umschlag) – Raum Renens 

Jahr Zusammenschlussparteien   Wettbewerber 
 

SBB282 SBB  
Cargo283 Planzer Jäger Galliker Bertschi Railcare 

Schwei-
zerische 

Post  
TERCO 

2018 0 % [0-10] % 0 % 0 % 0 % 0 % [50-70] % [10-30] % [0-10] % 
2017 0 % [20-30] % 0 % 0 % 0 % 0 % [40-60] % [10-30] % [0-10] % 
2016 0 % [20-30] % 0 % 0 % 0 % 0 % [40-60] % [10-30] % [0-10] % 

 

474. Zu den effektiven Umschlägen ist auf den Rück-
gang um ca. […] bei der Umschlagsanlage von SBB 
Cargo im Jahr 2018 hinzuweisen. Für diesen substanzi-
ellen Rückgang – der Marktanteil von SBB Cargo ging 
von [20-30] % auf [0-10] % zurück – finden sich keine 
Erklärungen in den Angaben der Parteien. Selbst wenn 
das Jahr 2017 zugrunde gelegt wird, verfügt jedoch der 
Wettbewerber Railcare über einen Marktanteil von […] 
und mit der schweizerischen Post ist eine weitere Wett-
bewerberin mit einem Marktanteil von [10-30] % im 
Markt vertreten. Bei einer Berücksichtigung von Fremd-
leistungen, d. h. IST-Umschlägen ohne Eigenleistungen, 
fällt der gemeinsame Marktanteil von SBB Cargo und 
TERCO leicht höher aus. 

475. Gemäss den korrigierten Marktanteilen vereinen 
SBB Cargo/TERCO bzw. deren Muttergesellschaften 
und Railcare gemessen an den Kapazitäten [30-50] % 
des Marktes auf sich und [70-90] % gemessen an den 
IST-Umschlägen. Die dritte Wettbewerberin schweizeri-
sche Post verfügt über einen Marktanteil von [60-70] % 
(Kapazitäten) bzw. [10-30] % (IST-Umschläge).  

476. Gemäss diesen Angaben der Stellungnahme zur 
vorläufigen Beurteilung zu den Marktanteilen und den 
Angaben der Wettbewerber sind nur vier Unternehmen 
im Markt. Der Markt ist bereits vor dem Zusammen-
schluss stark konzentriert. Der HHI beträgt bei einer 
Betrachtungsweise nach Kapazitäten vor dem Zusam-
menschlussvorhaben [4200-5400]. Bei einer Betrach-
tungsweise nach effektiven Umschlägen beträgt der HHI 
[3600-5800]. Nach dem Zusammenschluss beträgt der 
HHI [4400-5400] bzw. [3800-5800]. Und das ΔHHI liegt 
bei [0-200] bzw. [0-200]. Das Zusammenschlussvorha-
ben führt zu einer leichten Zunahme des Konzentrati-
onsgrads. 

 

 
280 Marktanteile von SBB jeweils ohne SBB Cargo nach dem Carve-
out. 
281 Marktanteile von SBB Cargo nach dem Carve-out. 
282 Marktanteile von SBB jeweils ohne SBB Cargo nach dem Carve-
out. 
283 Marktanteile von SBB Cargo nach dem Carve-out. 
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477. Ein weiterer bei der Beurteilung der Wettbewerbs-
verhältnisse zu berücksichtigender Faktor ist, dass Um-
schlagsanlagen typischerweise begrenzte Kapazitäten 
aufweisen und Kapazitätserweiterungen mit zusätzlichen 
Investitionen verbunden sind. In diesem Zusammenhang 
ist auch von Relevanz, ob Umschlagsanlagen Dritter 
über substanzielle freie Kapazitäten verfügen. Ist dies 
der Fall, so geht von solchen Unternehmen höherer 
Wettbewerbsdruck aus, als wenn deren Anlagen voll 
ausgelastet sind.284 Mit einer besseren Auslastung steigt 
der Umsatz und gleichzeitig können die Betreiber von 
Umschlagsanlagen die Durchschnittskosten senken. 
Gemäss der Stellungnahme zur vorläufigen Beurteilung 
betragen die freien Kapazitäten von SBB Cargo im 
Raum Renens im Jahr 2018 […] TEU. TERCO verfüge 
im Jahr 2018 über freie Kapazitäten im Umfang von […] 
TEU. Die Umschlagsanlagen (Aclens und gemieteter 
Bereich Chavornay) des Wettbewerbers Railcare verfüg-
ten im Jahr 2018 über freie Kapazitäten von insgesamt 
6671 TEU. Die Umschlagsanlage der schweizerischen 
Post verfüge im Jahr 2018 über freie Kapazitäten von 
[100 001-125 000] TEU. Selbst wenn von diesen freien 
Kapazitäten ein Teil für künftiges Wachstum der Nach-
frage nach Pakettransporten der schweizerischen Post 
und jährlichen Schwankungen reserviert wird, liegen 
demnach substanzielle freie Kapazitäten bei der schwei-
zerischen Post vor.  

478. Gemäss Railcare solle die Umschlagsanlage in 
Aclens ab dem Jahr 2021 um 21 600 TEU ausgebaut 
werden. Gleichzeitig ist aufgrund der Angaben zu den 
Auswirkungen der Erweiterung auf den Nutzungsbereich 
von Railcare in Chavornay (-/-) darauf zu schliessen, 
dass Railcare die Umschlagsleistungen nach dem Aus-
bau auf die Anlage in Aclens zu zentralisieren gedenkt. 
Demnach stünden die bis anhin gemieteten Umschlags-
kapazitäten von […] TEU wieder TERCO zur Verfügung 
und die freien Kapazitäten von TERCO würden sich 
dementsprechend nach dem Ausbau erhöhen. Die 
Wettbewerberin schweizerische Post gibt an, dass allfäl-
lige Kapazitätsänderungen nicht innerhalb der nächsten 
fünf Jahre greifen würden. 

479. Im Raum Renens hat die Überprüfung der von den 
Parteien geschätzten Marktanteile und der zugehörigen 
Zahlen dazu geführt, dass bei einer Betrachtungsweise 
nach effektiven Umschlägen die gemeinsamen Marktan-
teile von SBB Cargo, TERCO und Railcare mit [70-90] % 
[…] sind als die […] der vorläufigen Beurteilung. Aller-
dings zeigen die korrigierten Marktanteile, dass Railcare 
über einen Marktanteil von [50-70] % verfügt und SBB 
Cargo zusammen mit TERCO auf [10-20] % kommt. 
Zudem ist mit der schweizerischen Post eine Wettbe-
werberin mit einem Marktanteil von [10-30] % vertreten. 
Noch deutlicher zeigt dies die Marktanteilsbetrach-
tungsweise anhand der Kapazitäten auf. Demnach ver-
fügt die schweizerische Post über einen Marktanteil von 
[60-70] %. Auch aufgrund der grossen bereits bestehen-
den freien Kapazitäten der schweizerischen Post und 
dem geplanten Ausbau von Railcare ist deshalb von 
genügendem Wettbewerbsdruck auch nach dem geplan-
ten Zusammenschluss auszugehen. Unter der Voraus-
setzung, dass die Angaben der Parteien bezüglich den 
effektiven Umschlagsleistungen in der Umschlagsanlage 
Renens im Jahr 2018 korrekt sind, würde kein betroffe-

ner Markt im Sinne von Art. 11 Abs. 1 Bst. d VKU vorlie-
gen. 

I. Stellungnahme der Parteien bzgl. aktueller Konkur-
renz 

480. Zur Unterscheidung zwischen Dritt- und Eigenleis-
tungen bei der schweizerischen Post bringen die Partei-
en in der Stellungnahme zur vorläufigen Beurteilung vor, 
dass entweder die Eigenleistungen von Galliker wie bei 
der schweizerischen Post nicht zu berücksichtigen sei-
en. Alternativ seien die Eigenleistungen wie für Galliker 
auch für die schweizerische Post zu berücksichtigen, 
womit die schweizerische Post in der Region Renens die 
klare Marktfühererin sei und eine kollektive Marktbeherr-
schung durch SBB Cargo und Railcare ausgeschlossen 
sei.  

481. Weiter machen die Parteien im Rahmen der Stel-
lungnahme zur vorläufigen Beurteilung geltend, dass 
weitere Recherchen ergeben hätten, dass in den bishe-
rigen Marktanteilsberechungen die Umschlagsanlagen 
von Pfister in Allaman und die Umschlagstätigkeiten von 
ACTS in der Region übersehen wurden. Pfister nutze für 
den Umschlag von Transportbehältern den Freiverlad im 
Bahnhof Allaman. SBB Cargo schätze die Kapazität 
dieser Umschlagsanlage auf rund […] und den effektiven 
Umschlag auf gut […]. Zudem werden wiederum bezüg-
lich der Umschlagstätigkeiten von ACTS die von ACTS 
in der Region am stärksten genutzten Freiverlade aufge-
führt. Zu diesen Vorbringen kann auf die Ausführungen 
betreffend Freiverlade unter Randziffer 349 verwiesen 
werden. Die erbrachten Umschlagsleistungen in Freiver-
laden durch Pfister und ACTS sind wiederum nicht zu 
berücksichtigen.  

II. Zwischenergebnis aktuelle Konkurrenz 

482. Aufgrund der Angaben der Parteien bezüglich 
Marktanteilen im Rahmen der Meldung und der Stel-
lungnahme zur vorläufigen Prüfung kam die WEKO in 
der vorläufigen Prüfung zum Schluss, dass das Zusam-
menschlussvorhaben den Anreiz und die Möglichkeit 
einer kollektiven Marktbeherrschung von SBB Cargo/ 
TERCO (bzw. den Muttergesellschaften) und Railcare 
begünstigt. Allerdings hat die vertiefte Abklärung bezüg-
lich Kapazitäten der Wettbewerber ergeben, dass die 
Marktanteile von SBB Cargo und TERCO bzw. den Mut-
tergesellschaften im Jahr 2018 [10-20] % betragen. Je 
nach dem welche Marktanteilsbetrachtungsweise zu-
grunde gelegt wird ist entweder Railcare mit [50-70] % 
klarer Marktführer nach IST-Umschlägen oder die 
schweizerische Post mit [60-70] % nach Kapazitäten. 
Die schweizerische Post verfügt denn auch über bedeu-
tende freie Kapazitäten und Railcare plant einen weite-
ren Ausbau der Kapazitäten. Deshalb ist aufgrund der 
ungleichen Marktanteile zwischen SBB Cargo und TER-
CO einerseits und Railcare andererseits sowie der Stel-
lung der schweizerischen Post die Möglichkeit einer 
kollektiven Marktbeherrschung durch SBB Cargo und 
TERCO bzw. die Muttergesellschaften und Railcare 
nicht gegeben. 

 

 
284 Vgl. RPW 2020/2, 723 Rz 476, SBB/Hupac/Rethmann/GBN. 
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B.4.4.7.2. Zwischenergebnis Markt für Umschlags-
leistungen für Container, Wechselbehäl-
ter und Sattelauflieger im Binnenverkehr 
– Raum Renens 

483. Vorangehende Ausführungen zeigen, dass keine 
Anhaltspunkte für eine kollektive Marktbeherrschung 
durch SBB Cargo/TERCO bzw. die Muttergesellschaften 
und Railcare bzw. Coop im Markt für Umschlagsleistun-
gen für Container, Wechselbehälter und Sattelauflieger 
im Binnenverkehr im Raum Renens bestehen.  

484. Hierzu ist anzumerken, dass vor der Stellungnahme 
zur vorläufigen Beurteilung Anhaltspunkte für eine sol-
che kollektive Marktbeherrschung bestanden. Die Analy-
se dieser etwaigen kollektiven Marktbeherrschung er-
folgte analog zur Analyse der kollektiven Marktbeherr-
schung im Raum Gossau. Weil allerdings die Stellung-
nahme zur vorläufigen Prüfung und die Stellungnahme 

zur vorläufigen Beurteilung die Angaben zu den Um-
schlagsmärkten im Vergleich zur Meldung korrigierten 
und ergänzten, nahm die WEKO eine zusätzliche Markt-
befragung vor. Diese Marktbefragung ergab dann, dass 
sich die Anhaltspunkte für eine kollektive Marktbeherr-
schung nicht erhärteten. 

B.4.4.8 Markt für Umschlagsleistungen für Contai-
ner, Wechselbehälter und Sattelauflieger im 
Binnenverkehr – Raum St. Triphon 

B.4.4.8.1. Anzahl beteiligte Unternehmen, Marktan-
teile und Marktkonzentration 

485. Die Analyse einer etwaigen kollektiven Marktbe-
herrschung erfolgt für SBB Cargo bzw. die kontrollieren-
den Unternehmen SBB, Planzer und Jäger zusammen 
mit Bertschi. Tabelle 21 gibt eine Übersicht über die 
Marktanteile gemäss Meldung und somit über die Grös-
senverhältnisse. 

 

Tabelle 21: Marktanteile aktuelle Konkurrenz im Markt für Umschlagsleistungen für Container, Wechselbehälter und 
Sattelauflieger im Binnenverkehr – Raum St. Triphon 

Jahr Zusammenschlussparteien   Wettbewerber 

 SBB285 SBB  
Cargo286 Planzer Jäger Galliker Bertschi Terminal Port 

Franc Martigny SA 
2018 0 % [40-50] % 0 % 0 % 0 % [10-20] % [30-40] % 
2017 0 % [40-50] % 0 % 0 % 0 % [20-30] % [30-40] % 
2016 0 % [40-50] % 0 % 0 % 0 % [20-30] % [30-40] % 

 

486. Gemessen in Marktanteilen vereinen SBB Cargo 
und Bertschi [60-70] % des Marktes auf sich. Die dritte 
Wettbewerberin Terminal Port Franc Martigny SA (nach-
folgend: Port Franc Martigny) verfügt über einen Markt-
anteil von [30-40] %. Im Jahr 2017 und 2016 vereinten 
SBB Cargo und Bertschi [60-70] % des Marktes auf sich, 
da die Kapazität der Umschlagsanlage von Bertschi in 
Monthey von vormals […] im Jahr 2018 auf […] sank.287 

487. Gemäss diesen Angaben der Meldung zu den 
Marktanteilen sind nur drei Unternehmen im Markt. Der 
Markt ist stark konzentriert. Der HHI beträgt vor und 
nach dem Zusammenschlussvorhaben [3600-4200]. Das 
ΔHHI beträgt 0, weil dieses Mass die Interessenanglei-
chung zwischen Bertschi und SBB Cargo nicht abbildet. 

488. Allerdings ist die Umschlagsanlage Port Franc Mar-
tigny gemäss der Schiedskommission im Eisenbahnver-
kehr (nachfolgend: SKE) geschlossen.288 Damit kann die 
Anlage Port Franc Martigny auf dem Markt für Um-
schlagsleistungen für Umschlagsleistungen für Contai-
ner, Wechselbehälter und Sattelauflieger im Binnenver-
kehr im Raum St. Triphon nicht als aktuelle Konkurrenz 
berücksichtigt werden. In diesem Fall verbleiben die 
SBB Cargo mit einem Marktanteil von [70-80] % und 
Bertschi mit einem Marktanteil von [10-20] %.289 

489. […] Die Umschlagsanlage von SBB Cargo in St. 
Triphon bediene verschiedene Kundengruppen in der 
Region. Es sei seit 2017 in Betrieb und verfüge über 
eine Auslastung von weniger als […]. 

490. Unter der Berücksichtigung der Interessenanglei-
chung von SBB Cargo bzw. den Muttergesellschaften 
und Bertschi begünstigt somit das Zusammenschluss-

vorhaben in Bezug auf die Anzahl der beteiligten Unter-
nehmen, die Marktanteile und die Marktkonzentration 
den Anreiz und die Möglichkeit einer kollektiven Markt-
beherrschung durch SBB Cargo bzw. die Muttergesell-
schaften und Bertschi.  

B.4.4.8.2. Symmetrien 
491. Symmetrie kann verschiedene Dimensionen betref-
fen. Es sind Dimensionen wie Marktanteile, Anzahl Vari-
etäten im Produktportfolio oder technologisches Know-
How. Die Wichtigkeit solcher Dimensionen unterscheidet 
sich zwischen den verschiedenen Industrien. Grundsätz-
lich wird Symmetrie als Faktor angesehen, der eine 
mögliche kollektive Marktbeherrschung tendenziell be-
günstigt.290 

 

 

 

 
285 Marktanteile von SBB jeweils ohne SBB Cargo nach dem Carve-
out. 
286 Marktanteile von SBB Cargo nach dem Carve-out. 
287 Weder in der Meldung noch in Beilage 40 wird erläutert, weshalb 
die Umschlagskapazität der Umschlagsanlage von Bertschi in Monthey 
zwischen 2017 und 2018 um […] % zurückgegangen ist. 
288 Vgl. SKE, Übersicht über die vom Bund mitfinanzierten KV-
Terminals in der Schweiz, vom 15 April 2019, <https://www.ske.admin. 
ch/de/aktuell/kv-anlagen/> (25.11.2019). 
289 Basierend auf den Angaben der Parteien. 
290 Vgl. RPW 2018/4, 895 Rz 170, AZ Medien/NZZ; RPW 2015/3, 49 
Rz 169, Tamedia/ricardo.ch; RPW 2010/3, 538 Rz 274 f., France 
Télécom SA/Sunrise Communications AG; RPW 2008/1, 187 Rz 480, 
Migros/Denner; RPW 2008/3, 453 Rz 274, Heineken/Eichhof. 
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492. Die Marktanteile von SBB Cargo und Bertschi sind 
asymmetrisch ([40-50] % gegenüber [10-20] %). Aller-
dings ändern die Marktanteile durch das Zusammen-
schlussvorhaben auch nicht. Viel wichtiger ist die Inte-
ressenangleichung zwischen SBB Cargo bzw. den Mut-
tergesellschaften und Bertschi, zu der das Zusammen-
schlussvorhaben führt: es liegen symmetrische Interes-
sen vor. 

493. Bei SBB Cargo handelt es sich um ein Unterneh-
men mit primären Tätigkeiten im Bereich des Bahn-
transports von Gütern und der damit verbundenen Logis-
tik (vgl. Rz 23 ff.). Bertschi ist ein im In‐ und Ausland 
tätiger Logistikkonzern, der im Wesentlichen in den Be-
reichen Transport- und Lagerlogistik tätig ist (vgl. Rz 37 
ff.). Obwohl somit keine vollständige Symmetrie bei den 
Tätigkeiten besteht, ähneln sich diese. Zudem handelt 
es sich bei den Muttergesellschaften Planzer und Jäger 
auch um im In‐ und Ausland bzw. im Inland tätige Lo-
gistikkonzerne (vgl. Rz 6 ff. und 13 ff.). Somit können 
Bertschi und die zwei Muttergesellschaften von SBB 
Cargo in Bezug auf ihre Tätigkeiten als nahezu identisch 
betrachtet werden. 

494. Weil es sich SBB, SBB Cargo, Planzer, Jäger und 
Bertschi um Transport- und Logistikunternehmen han-
delt, bestehen ebenfalls Symmetrien in Bezug auf tech-
nologisches Know-how. 

495. Weiter handelt es sich bei SBB, SBB Cargo, Plan-
zer, Jäger und Bertschi um gewinnorientierte Unterneh-
men. Grundsätzlich zeichnen sich beide Gruppen daher 
in der Gewinnmaximierung als vorrangig zu erreichen-
des Ziel aus. Vor diesem Hintergrund ist das Interesse 
beider in erster Linie symmetrisch. Die WEKO behauptet 
damit nicht, dass das vorrangige Ziel eines gewinnorien-
tierten Unternehmens, welches in der Gewinnmaximie-
rung besteht, per se eine Interessenssymmetrie impli-
ziert. Trotz des vorrangigen Ziels der Gewinnmaximie-
rung kann es sein, dass die jeweiligen Marktteilnehmer 
auf den einzelnen Märkten unterschiedliche Strategien 
anwenden. Wenn allerdings Kollusion die gewinnmaxi-
mierende Strategie ist, muss davon ausgegangen wer-
den, dass die potenziell daran beteiligten Unternehmen 
eine solche Strategie wählen werden.291 

496. Insgesamt begünstigt das Zusammenschlussvor-
haben in Bezug auf die Symmetrien den Anreiz und die 
Möglichkeit einer kollektiven Marktbeherrschung durch 
SBB Cargo bzw. die Muttergesellschaften und Bertschi. 

B.4.4.8.3. Marktwachstum und Innovationen 
497. Die Entwicklung des Marktvolumens über die Zeit 
beeinflusst die Möglichkeit für eine etwaige kollektive 
Marktbeherrschung. Je stabiler die Nachfrage ist, desto 
höher ist die Beobachtbarkeit des Kundenverhaltens und 
damit die Voraussagbarkeit im Markt. In einem sich dy-
namisch entwickelnden Markt mit häufigen Nachfrage-
schocks oder grossen Unsicherheiten (z. B. durch 
grundlegende Innovationen im Markt) kann es aufgrund 
verschiedener Faktoren zu grösseren Marktanteilsver-
schiebungen kommen. Vor einem solchen Hintergrund 
ist es grundsätzlich schwieriger, eine kollektive Marktbe-
herrschung aufzubauen bzw. aufrecht zu erhalten. Im 
Gegensatz dazu sind in gesättigten Märkten Verschie-

bungen hauptsächlich auf konkurrierendes Verhalten 
zurückzuführen.292 

498. Zudem ist in wachsenden Märkten Kollusion bei 
gleichbleibender Anzahl Marktteilnehmer einfacher auf-
rechtzuerhalten.293 

499. Gemäss Meldung sei das Marktvolumen in den 
letzten Jahren relativ konstant. Mit der Inbetriebnahme 
von GBN dürfe sich dies in der Zukunft ändern, weil die 
Nachfrage nach Umschlägen für die lokale Feinvertei-
lung von internationale KV im Vor‐ und Nachlauf zuneh-
men werde. 

500. Die Faktoren Forschung und Entwicklung, Innovati-
on, Immaterialgüterrechte und Know‐how würden bei 
Umschlagsanlagen eine relativ geringe Rolle spielen. 
Die grössten Innovationen würden künftig im Bereich 
Automatisierung (z. B. im Bereich der Lagerung von 
Ladeeinheiten) erwartet. Somit bestehen auf dem Markt 
für Umschlagsleistungen für Container, Wechselbehälter 
und Sattelauflieger im Binnenverkehr im Raum St. 
Triphon keine Unsicherheiten durch grundlegende Inno-
vationen. 

501. Insgesamt begünstigt das Zusammenschlussvor-
haben in Bezug auf das Marktwachstum den Anreiz und 
die Möglichkeit einer kollektiven Marktbeherrschung 
durch SBB Cargo bzw. die Muttergesellschaften und 
Bertschi. 

B.4.4.8.4. Markttransparenz 
502. Die Literatur erachtet eine hohe Markttransparenz 
als begünstigendes Element für kollusives Verhalten. 
Gerade die Beobachtbarkeit von Preisen ist zentral.294 

503. Aufgrund der öffentlich zugänglichen Informationen 
ist Bertschi gut bis sehr gut über die Umschlagsanlagen 
von SBB Cargo informiert (vgl. Rz 310). Zudem sind 
Planzer und Jäger über den Einsitz von Bertschi im 
Verwaltungsrat von Swiss Combi (vgl. Rz 284) über die 
Interessen von Bertschi informiert. 

504. Somit begünstigt das Zusammenschlussvorhaben 
in Bezug auf die Markttransparenz den Anreiz und die 
Möglichkeit einer kollektiven Marktbeherrschung durch 
SBB Cargo bzw. die Muttergesellschaften und Bertschi. 

 
291 Vgl. EU-Horizontalleitlinien (Fn 141), Rz 44. 
292 Vgl. RPW 2018/3, 896 Rz 177, AZ Medien/NZZ; RPW 2015/3, 498 
Rz 179, Tamedia/ricardo.ch; RPW 2010/3, 544 Rz 306, France 
Télécom SA/Sunrise Communications AG; RPW 2008/1, 189 
Rz 498, Migros/Denner; RPW 2008/3, 455 Rz 287, Heineken/Eichhof. 
293 Vgl. MARC IVALDI/BRUNO JULLIEN/PATRICK REY/PAUL SEA-
BRIGHT/JEAN TIROLE, The Economics of Tacit Collusion, Final Report 
for DG Competition, European Commission, März 2003, 26 f., 
<www.ec.europa.eu/competition/mergers/studies_reports/the_economi
cs_of_tacit_collusion_en.pdf>. 
294 Vgl. RPW 2018/3, 897 Rz 182, AZ Medien/NZZ; RPW 2015/3, 499 
f. Rz 187, Tamedia/ricardo.ch; RPW 2008/1, 189 Rz 501,  
Migros/Denner; RPW 2008/3, 456 Rz 293, Heineken/Eichhof; 
RPW 2010/3, 547 Rz 328, France Télécom SA/Sunrise Communica-
tions AG; PAUL BELLEFLAMME/MARTIN PEITZ, Industrial Organization – 
Markets and Strategies, Cambridge University Press, 2011, 361 f.; 
MARC IVALDI/BRUNO JULLIEN/PATRICK REY/PAUL SEABRIGHT/JEAN 
TIROLE, The Economics of Tacit Collusion, Final Report for DG Compe-
tition, European Commission, März 2003, 22 ff. <ec.europa 
.eu/competetion/mergers/studies_reports/the_economics_of_tacit_coll
usion_en.pdf>. 
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B.4.4.8.5. Multimarktbeziehungen 
505. Multimarktbeziehungen können gemäss Literatur 
unter bestimmten Umständen (Asymmetrien auf den 
Drittmärkten) kollusives Verhalten begünstigen.295 

506. Aufgrund der Meldung und der Abklärungen der 
WEKO ergeben sich die in Tabelle 22 dargestellten Mul-
timarktbeziehungen zwischen SBB, Planzer, Jäger, Gal-
liker, Bertschi und SBB Cargo. 

 
Tabelle 22: Übersicht Multimarktbeziehungen 

B
e-

re
ic

he
 Relevante Märkte Marktanteile 

SBB296 SBB  
Cargo297 Planzer Jäger Galliker Bertschi 

U
m

sc
hl

ag
sl

ei
st

un
ge

n 

Markt für Umschlagsleistungen für Con-
tainer, Wechselbehälter und Sattelauflie-
ger im Binnenverkehr – Raum Gossau 

0 % 

[60-70] % 
([70-80] %) 

bzw.  
[60-70] %298 

0 % 0 % 

[20-30] % 
([0-10] %) 

bzw. 
[0-10] %299 

0 % 

Markt für Umschlagsleistungen für Con-
tainer, Wechselbehälter und Sattelauflie-
ger im Binnenverkehr – Raum Oensin-
gen 

0 % 
[10-20] % 

bzw. 
[10-20] %300 

0 % 0 % 
[0-10] %  

bzw.  
[10-20] %301 

0 % 

Markt für Umschlagsleistungen für 
Container, Wechselbehälter und Sattel-
auflieger im Binnenverkehr – Raum St. 
Triphon 

0 % [70-80] % 
302 0 % 0 %  0 % [10-20] % 

303 

Markt für Umschlagsleistungen für 
Container, Wechselbehälter und Sattel-
auflieger für den Umschlag Schie-
ne/Schiene im lmport-/Exportverkehr 
vom bzw. ins Rheineinzugsgebiet 

0 % [20-30] % 0 % 0 % 0 % [0-10] % 

Markt für Umschlagsleistungen für Con-
tainer, Wechselbehälter und Sattelauflie-
ger für den Umschlag Schiene/Strasse 
im lmport-/Exportverkehr vom bzw. ins 
Rheineinzugsgebiet 

0 % [10-20] % 0 % 0 % 0 % [0-10] % 

Sp
ed

iti
on

sl
ei

st
un

ge
n Markt für Speditionsleistungen für 

Transporte auf der Strasse im Binnen-
verkehr 

0 % 0 % [0-10] % [0-10] % [0-10] % [0-10] % 

Markt für Speditionsleistungen für 
Transporte auf der Strasse im Import-
/Exportverkehr 

0 % 0 % [0-10] % [0-10] % [0-10] % [0-10] % 

Markt für Speditionsleistungen für 
Transporte auf der Schiene und Strasse 
im Binnenverkehr 

0 % 0 % [10-20] % [10-20] % [0-10] % [0-10] % 

G
üt

er
ve

rk
eh

r a
uf

 d
er

 S
tra

ss
e Nationaler Markt für den Strassentrans-

port von LTL (Stückgut) im Binnenver-
kehr 

0 % 0 % [0-10] % [0-10] % [0-10] % 0 % 

Nationaler Markt für den Strassentrans-
port von STL im Binnenverkehr 0 % 0 % [0-10] % [0-10] % [10-20] % 0 % 

Nationaler Markt für den Strassentrans-
port von gekühlten/tiefgekühlten Waren 
im Binnenverkehr 

0 % 0 % [0-10] % 0 % [0-10] % 0 % 

Nationaler Markt für den Strassentrans-
port von Gefahrengütern im Binnenver-
kehr 

0 % 0 % [0-10] % [0-10] % [0-10] % [0-10] % 

 Nationaler Markt für Kontraktlogis-
tikdienstleistungen 0 % 0 % [0-10] % [0-10] % [0-10] % 0 % 

 
295 Vgl. RPW 2018/3, 897 Rz 186, AZ Medien/NZZ; RPW 2015/3, 500 
Rz 191, Tamedia/ricardo.ch; RPW 2008/1, 189 Rz 505,  
Migros/Denner; RPW 2008/3, 457 Rz 300, Heineken/Eichhof; RPW 
2010/3, 550 Rz 342, France Télécom SA/Sunrise Communications AG; 
MARC IVALDI/BRUNO JULLIEN/PATRICK REY/PAUL SEABRIGHT/JEAN TIRO-
LE, The Economics of Tacit Collusion, Final Report for DG Competition, 
European Commission, März 2003, 48 ff. <ec.europa. 
eu/competition/mergers/studies_reports/the_economics_of_tacit_collus
ion_en.pdf>. 

296 Marktanteile von SBB jeweils ohne SBB Cargo nach dem Carve-
out. 
297 Marktanteile von SBB Cargo nach dem Carve-out. 
298 Vgl. Tabelle 11 und Tabelle 12. 
299 Vgl. Tabelle 11 und Tabelle 12. 
300 Vgl. Tabelle 17 und Tabelle 18. 
301 Vgl. Tabelle 17 und Tabelle 18. 
302 Vgl. Rz 488. 
303 Vgl. Rz 488. 
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507. Tabelle 22 zeigt, dass zwischen SBB, Planzer, 
Jäger, Bertschi und SBB Cargo Multimarktbeziehungen 
in geringem Ausmass bestehen. Zudem sind diese Mul-
timarktbeziehungen mit Ausnahme des Bereichs der 
Umschlagsleistungen mit geringen bis sehr geringen 
Marktanteilen verbunden. Die Multimarktbeziehungen 
weisen tendenziell eine mittlere Asymmetrie auf. 

508. Insgesamt führt das Zusammenschlussvorhaben in 
Bezug auf Multimarktbeziehungen zu keiner Verstärkung 
des Anreizes und der Möglichkeit einer kollektiven 
Marktbeherrschung durch SBB Cargo bzw. die Mutter-
gesellschaften und Bertschi. 

B.4.4.8.6. Stellung der Marktgegenseite 
509. Eine allfällige kollektive Marktbeherrschung hängt 
auch vom Konzentrationsgrad der Marktgegenseite ab. 
Denn ein starker Käufer kann mit seiner Verhandlungs-
macht den Wettbewerb unter den Verkäufern stimulie-
ren. Als erste Möglichkeit kann dieser Käufer mit einem 
Wechsel des Verkäufers drohen. Eine zweite Möglichkeit 
ist die Berücksichtigung von potenziellen Konkurrenten. 
Dritte Möglichkeit ist die Drohung, das entsprechende 
Produkt selber herzustellen.304 

510. Die Marktgegenseite bei Umschlagsleistungen setzt 
sich aus verschiedensten Marktteilnehmern in den 
Transport- und Logistikbereichen zusammen. Dies kön-
nen bspw. KV-Operateure, Logistikunternehmen oder 
Speditionsunternehmen sein.305 Die Meldung führt aus, 
dass in erster Linie Spediteure und KV-Operateure Um-
schlagsleistungen für den Binnenverkehr und für die 
lokale Feinverteilung von internationalen kombinierten 
Verkehren im Vor- und Nachlauf nachfragen. Weiter 
erhöht die wirtschaftliche Grösse die Heterogenität unter 
den Marktteilnehmern. 

511. Im Rahmen der Stellungnahme zur vorläufigen 
Prüfung bringen die Parteien vor, dass die Kunden der 
Umschlagsanlage von Bertschi praktisch ausnahmslos 
international tätige Chemieunternehmen seien (vgl. Rz 
489). Sie seien auch internationale Grosskunden von 
Bertschi und würden gegenüber Bertschi über eine 
grosse Nachfragemacht verfügen; was eine Marktbe-
herrschung ausschliesse. Zudem verfüge Syngenta über 
ein eigenes Werksterminal in Monthey, dessen Kapazität 
nach Schätzung von Bertschi bei mindestens […] TEU 
liege. Sie sei damit gleich hoch wie die Kapazität der 
Anlage von Bertschi. Damit sei Syngenta in der Lage, 
zusätzlichen Druck auf Bertschi auszuüben, weil 
Syngenta glaubwürdig damit drohen könne, die eigenen 
Verkehre im Werksterminal umzuschlagen. 

512. Zu diesen Vorbringen ist festzuhalten, dass vorlie-
gend weder von unterschiedlichen Kundengruppen noch 
von ausgeprägter Nachfragemacht auszugehen ist. Ers-
tens kann nicht gefolgert werden, dass sich die Um-
schlagsanlagen von SBB Cargo und Bertschi im Raum 
St. Triphon an unterschiedliche Kundengruppen richten, 
nur weil bei der Umschlagsanlage von Bertschi in Mon-
they hauptsächlich Umschläge für grosse Chemieunter-
nehmen umgeschlagen würden bzw. weil sich im Raum 
St. Triphon der Umschlag einer Kundengruppe auf eine 
Umschlagsanlage fokussiere. Es spricht nichts dagegen, 
dass die Chemieunternehmen auch Umschlagsleistun-
gen bei SBB Cargo beziehen und, umgekehrt, die ande-

ren Kundengruppen Umschlagsleistungen bei Bertschi in 
Monthey beziehen können. Zweitens ist bezüglich der 
angeblichen Möglichkeit von Syngenta dank des eige-
nen Werksterminals Druck auf Bertschi auszuüben zu 
berücksichtigen, dass Umschlagskapazitäten beschränkt 
sind (vgl. Rz 338). Syngenta müsste dazu auch über 
genügend freie Kapazitäten verfügen. Dass die geplante 
Umschlagsanlage in Monthey zu 49 % im Besitz von 
Syngenta sein wird, deutet hingegen eher auf geringe 
freie Kapazitäten des Werkterminals hin, da ansonsten 
ein mit hohen Investitionskosten verbundener Neubau 
bzw. die Beteiligung von Syngenta gar nicht notwendig 
wäre. Selbst wenn von Syngenta aufgrund des eigenen 
Werkterminals ein gewisser Druck ausgehen sollte, gilt 
das nicht für die anderen erwähnten Chemieunterneh-
men in Monthey.  

513. Zwar ist davon auszugehen, dass grosse Unter-
nehmen über eine höhere Verhandlungsmacht verfügen. 
Allerdings kann gemäss schweizerischer und europäi-
scher Praxis der Druck der Nachfragemacht nicht als 
hinreichend betrachtet werden, wenn nur ein bestimmtes 
oder begrenztes Kundensegment wie allenfalls die 
Chemieunternehmen in Monthey vor der Marktmacht 
des marktbeherrschenden Unternehmens geschützt 
ist.306 

514. Somit ist die Stellung der Marktgegenseite und 
damit deren Verhandlungsmacht als gering bis höchs-
tens mittel einzustufen. 

515. Insgesamt begünstigt das Zusammenschlussvor-
haben in Bezug auf die Stellung der Marktgegenseite 
den Anreiz und die Möglichkeit einer kollektiven Markt-
beherrschung durch SBB Cargo bzw. die Muttergesell-
schaften und Bertschi. 

B.4.4.8.7. Potenzielle Konkurrenz 
516. Tiefe Markteintrittsbarrieren können kollusives Ver-
halten erschweren oder verunmöglichen. Wenn Preise 
und Gewinne in einem Markt hoch sind, werden neue 
Firmen versuchen in den Markt einzutreten, um ihrer-
seits von den erzielbaren Gewinnmargen zu profitie-
ren.307 

517. Zu erfolgten Marktzutritten in den letzten fünf Jah-
ren im Bereich der Umschlagsleistungen führt die Mel-
dung aus, dass SBB Cargo die Binnenterminals Oensin-
gen und St. Triphon eröffnet habe. 
 
304 Vgl. RPW 2018/3, 897 Rz 189, AZ Medien/NZZ; RPW 2015/3, 500 
Rz 196, Tamedia/ricardo.ch; RPW 2008/1, 199 Rz 584,  
Migros/Denner; RPW 2008/3, 457 Rz 304, Heineken/Eichhof; RPW 
2010/3, 552 Rz 358, France Télécom SA/Sunrise Communications AG; 
MARC IVALDI/BRUNO JULLIEN/PATRICK REY/PAUL SEABRIGHT/JEAN TIRO-
LE, The Economics of Tacit Collusion, Final Report for DG Competition, 
European Commission, März 2003, 53; MOTTA (Fn 152), 145. <ec.euro 
pa.eu/competition/mergers/studies_reports/the_economics_of_tacit_co
llusion_en.pdf> (04.06.2018). 
305 Vgl. RPW 2020/2, 677 f. Rz 187 ff, SBB/Hupac/Rethmann/GBN. 
306 Vgl. RPW 2020/2, 728 Rz 516, SBB/Hupac/Rethmann/GBN; RPW 
2014/4, 682 Rz 91, m. w. H., Preispolitik und andere Verhaltensweisen 
der SDA. 
307 Vgl. RPW 2018/3, 898 Rz 193, AZ Medien/NZZ; RPW 2015/3, 501 
Rz 203, Tamedia/ricardo.ch; RPW 2008/1, 205 Rz 650,  
Migros/Denner; RPW 2008/3, 458 Rz 311, Heineken/Eichhof; RPW 
2010/3, 555 Rz 374, France Télécom SA/Sunrise Communications AG; 
MARC IVALDI/BRUNO JULLIEN/PATRICK REY/PAUL SEABRIGHT/JEAN TIRO-
LE, The Economics of Tacit Collusion, Final Report for DG Competition,  
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518. Da in den kommenden Jahren mit einer steigenden 
Nachfrage gerechnet werde, sei davon auszugehen, 
dass es zu Marktzutritten und/oder Ausbauten beste-
hender Umschlagsanlagen kommen dürfte. Gleichzeitig 
führt die Meldung aus, dass in den kommenden Jahren 
SBB Cargo den Ausbau der beiden Binnenterminals 
Gossau und Dietikon plane. 

519. Zu den Kosten eines Marktzutritts gibt die Meldung 
an, dass die Investition für eine kleine oder mittlere 
Schiene/Strasse-Umschlagsanlage ohne Wasseran-
schluss auf einer vorgängig bereits gut erschlossenen 
Fläche durchaus tief gehalten werden könne, d. h. unter 
10 Millionen Franken. Damit könne von relativ geringen 
Marktzutrittskosten ausgegangen werden. 

520. Zudem würden die regulatorischen Rahmenbedin-
gungen in der Schweiz für KV-Umschlagsanlagen die 
Marktzutrittskosten positiv beeinflussen. Durch die Tat-
sache, dass der Bund gestützt auf die rechtlichen 
Grundlagen im Gütertransportgesetz (Art. 8 GüTG) und 
der Gütertransportverordnung (GüTV308) KV-Umschlags-
anlagen in der Schweiz mit 60 % A‐fonds‐perdu‐
Beiträgen fördern kann (bei Anlagen von nationaler Be-
deutung sogar 80 %), werde der Marktzutritt deutlich 
erleichtert. Diese Fördermöglichkeiten seien gemäss 
GüTV lediglich an eine Mindestumschlagmenge von 
5000 TEU gebunden. Dieses Volumen könne rasch er-
reicht werden. Somit könnten praktisch alle Marktakteure 
in den Genuss dieser Beiträge kommen. 

521. Zunächst ist festzustellen, dass in den letzten fünf 
Jahren nur SBB Cargo im Bereich der Umschlagsleis-
tungen neue Anlagen eröffnet hat. Andere Marktteilneh-
mer sind im Bereich Umschlagsleistungen nicht zugetre-
ten. 

522. Weiter bestehen keine konkret zu nennende Unter-
nehmen, bei denen ein Marktzutritt bevorsteht. Folglich 
sind keine konkreten potenziellen Wettbewerber ersicht-
lich. 

523. Dann ist entgegen der Ansicht der Meldung ein 
Investitionsbetrag von unter 10 Millionen Franken bzw. 
in dieser Grössenordnung als hohe Markteintrittshürde 
zu bezeichnen. Dies vor allem auch, weil diese Investiti-
onshöhe eine vorgängig gut erschlossene Fläche vo-
raussetzt. Zudem setzt ein wirtschaftlicher Betrieb einer 
Umschlagsanlage eine hohe Auslastung der Kapazität 
voraus, die es bei einem Markteintritt zu erreichen gilt. 
Überdies dürfte der Verkauf einer bereits bestehenden 
Umschlagsanlage mit hohen Anforderungen verbunden 
sein, wodurch wesentliche Marktaustrittshürden beste-
hen, die als Marktzutrittshürde wirken. 

524. Die regulatorischen Rahmenbedingungen können 
zwar eine Erleichterung bei einem Markteintritt bewirken. 
Allerdings muss ein Gesuch um Investitionsbeiträge an 
den Bau, die Erweiterung und die Erneuerung von KV-
Umschlagsanlagen die im GüTG bzw. im GüTV vorge-
gebenen Förderkriterien erfüllen und sich im Einklang 
mit dem vom Bundesrat verabschiedeten Konzept für 
den Gütertransport auf der Schiene befinden. Zudem 
trägt der Gesuchsteller das betriebswirtschaftliche Risi-
ko, dass das BAV Investitionsbeiträge anteilsmässig 
zurückfordert, wenn die geförderte Anlage nicht mehr 
benutzt wird oder die vereinbarte Umschlags- oder 

Transportmenge nicht erreicht wird.309 Eingereichte Ge-
suche werden vom Bundesamt für Verkehr eingehend 
geprüft, weshalb von der Planung bis zur Realisierung 
mehrere Jahre vergehen können.310 Allerdings ist eine 
Förderung durch Subventionen nur für KV-
Umschlagsanlagen möglich. 

525. Hierzu ist zusätzlich darauf hinzuweisen, dass es 
von der Planung bis zur Realisierung eines Neubaus 
einer Umschlagsanlage im Normalfall bedeutend länger 
als bei einer Erweiterung einer bestehenden Anlage 
dauert (vgl. Rz 414). Die Realisierung einer neuen Um-
schlagsanlage nimmt mehrere Jahre in Anspruch; dies 
kann mehr als zehn Jahre sein. 

526. Zusätzlich sind für Galliker die Anreize für einen 
Markteintritt mit einem Neubau einer eigenen Um-
schlagsanlage gering (vgl. Rz 419). 

I. Stellungnahme der Parteien bzgl. potenzieller Kon-
kurrenz 

527. Im Unterschied zur Meldung machen die Parteien 
in der Stellungnahme zur vorläufigen Prüfung geltend, 
dass bis 2022 mit dem Terminal Combiné Monthey 
(nachfolgend: TCM) eine neue und moderne Um-
schlagsanlage realisiert werden solle. Die Terminals 
Combiné de Monthey SA sei zu 51 % im Besitz der Ge-
meinde Monthey und zu 49 % im Besitz von Syngenta. 
Zudem könne die zurzeit inaktive Anlage Port Franc 
Martigny jederzeit und mit geringen Kosten reaktiviert 
werden. Diese potenzielle Konkurrenz schliesse es aus, 
dass es im Raum St. Triphon zu einer kollektiven Markt-
beherrschung von SBB Cargo und Bertschi kommen 
könne. 

528. Zum Vorbringen der Möglichkeit der Reaktivierung 
von Port Franc Martigny ist festzuhalten, dass eine Wie-
deraufnahme des Betriebs nicht von heute auf morgen 
vorgenommen werden kann und zudem mit betrieblichen 
Risiken verbunden sind. Zudem braucht auch eine Re-
aktivierung eine gewisse Zeit, bis die Umschlagsanlage 
eine wirtschaftlich genügend hohe Auslastung erreicht. 
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass 
dies eine Situation darstellt, in der SBB Cargo und Bert-
schi einen nachaltigen Anreiz für eine Koordination zur 
strategischen Kapazitätsentscheidung haben, um eine 
etwaige Reaktivierung von Port Franc Martigny zu ver-
hindern (Vgl. Rz 534). 

529. Wie sich die Wettbewerbssituation nach der Inbe-
triebnahme von TCM entwickelt, hängt neben weiteren 
Faktoren auch von den Zugangsbedingungen zur Um-
schlagsanlage und den (freien) Kapazitäten der neuen 
Anlage ab. Hierzu ist auf die Aussagen der Betreiberge-
sellschft bzw. eines Mitglieds des Verwaltungsrats von  
 

 
 
 
European Commission, März 2003, 53; Motta (Fn 152), 143 f. 
308 Verordnung vom 25. Mai 2016 über den Gütertransport durch Bahn- 
und Schifffahrtsunternehmen (Gütertransportverordnung, GüTV; 
SR 742.411). 
309 Vgl. BAV, Leitfaden betreffend Investitionsbeiträge für private Gü-
terverkehrsanlagen der Schiene, Juli 2018, Kapitel 3 und 9. 
310 Vgl. RPW 2020/2, 721 f. Rz 466, SBB/Hupac/Rethmann/GBN. 
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TCM zu verweisen, wonach die neue Umschlagsanlage 
für alle interessierten Kunden offenstehen werde und die 
Fracht der Chemieindustrie etwa die Hälfte des Trans-
portvolumens ausmachen werde. Bis 2035 solle sich 
zudem die maximale Kapazität der neuen Anlage von 
aktuell 8 nicht ausgelasteten Zügen auf 16 Züge pro Tag 
etablieren.311 Gleichzeitig ist anhand des Beispiels TCM 
allerdings erneut darauf hinzuweisen, dass die Realisie-
rung einer neuen Umschlagsanlage teilweise mehr als 
zehn Jahre in Anspruch nehmen kann und deshalb das 
Ergebnis für den Raum St. Triphon nicht einfach auf die 
anderen fraglichen Märkte für Umschlagsleistungen 
übertragen werden kann. Zudem zeigt das Beispiel 
auch, dass eine gewisse Mindestauslastung notwendige 
Voraussetzung für einen Markteintritt im Bereich der 
Umschlagsleistungen ist. Diese Voraussetzung ist im 
Fall TCM mit der bereits bestehenden Nachfrage der im 
Raum Monthey angesiedelten Chemieindustrie gege-
ben. 

II. Zwischenergebnis potenzielle Konkurrenz 

530. Somit besteht mit der geplanten Inbetriebnahme 
der Umschlagsanlage TCM im Jahr 2022 konkret zu 
nennende potenzielle Konkurrenz. Bis zum Markteintritt 
von TCM im Jahr 2022 begünstigt das Zusammen-
schlussvorhaben in Bezug auf die potenzielle Konkur-
renz den Anreiz und die Möglichkeit einer kollektiven 
Marktbeherrschung durch SBB Cargo bzw. die Mutter-
gesellschaften und Bertschi. Danach stellt sich jedoch 
die Frage, ob mit dem Markteintritt von TCM trotz der 
bestehenden Anreize zur kollektiven Marktbeherrschung 
deren Nachhaltigkeit weiterhin gegeben ist.  

B.4.4.8.8. Zwischenergebnis kollektive Marktbe-
herrschung 

531. Die Kriterien für die Beurteilung der Frage einer 
etwaigen kollektiven Marktbeherrschung ergeben insge-
samt Anhaltspunkte, dass der Übergang zu gemeinsa-
mer Kontrolle von SBB Cargo via Swiss Combi die Mög-
lichkeit einer kollektiven Marktbeherrschung durch SBB 
Cargo bzw. die Muttergesellschaften und Bertschi im 
Markt für Umschlagsleistungen für Container, Wechsel-
behälter und Sattelauflieger im Binnenverkehr im Raum 
St. Triphon eröffnet. Deshalb führt der Zusammen-
schluss zur zeitlich beschränkten Begründung einer 
kollektiven Marktbeherrschung durch SBB Cargo bzw. 
die Muttergesellschaften und Bertschi im Markt für Um-
schlagsleistungen für Container, Wechselbehälter und 
Sattelauflieger im Binnenverkehr im Raum St. Triphon. 
Es ist allerdings damit zu rechnen, dass sich mit TCM 
ein potenter Wettbewerber etablieren kann. Deshalb 
kann die Frage offengelassen werden, ob der bestehen-
de Anreize zur kollektiven Marktbeherrschung nachhaltig 
ist, weil in diesem Fall die Möglichkeit der Beseitigung 
wirksamen Wettbewerbs nicht gegeben ist (vgl. Rz 533). 

532. Zum qualitativ gleichen Ergebnis würde eine Analy-
se unter Berücksichtigung einer gemeinsamen Kontrolle 
von SBB Cargo durch die SBB, Planzer, Jäger, Galliker 
und Bertschi führen. 

B.4.4.8.9. Möglichkeit der Beseitigung wirksamen 
Wettbewerbs (Art. 10 Abs. 2 Bst. a KG) 

533. Wie bereits erwähnt ist die Umschlagsanlage Port 
Franc Martigny geschlossen (vgl. Rz 488). Damit ver-

bleiben auf dem Markt für Umschlagsleistungen für Con-
tainer, Wechselbehälter und Sattelauflieger im Binnen-
verkehr im Raum St. Triphon die Umschlagsanlage von 
jeweils SBB Cargo und Bertschi. Als direkte Konsequenz 
folgt aus der Begründung einer kollektiven Marktbeherr-
schung von SBB Cargo bzw. den Muttergesellschaften 
und Bertschi, dass der wirksame Wettbewerb entfällt. 
Aktuelle Konkurrenz besteht keine mehr. 

534. Weil es sich um eine kollektive Marktbeherrschung 
im Bereich der Umschlagsleistungen handelt, steht in 
diesem Zusammenschlussvorhaben eine Koordinierung 
in Bezug auf die Kapazitäten im Vordergrund (vgl. 
Rz 270). Zudem ermöglicht die kollektive Marktbeherr-
schung und die damit einhergehende Koordinierung bei 
den Kapazitäten auch in Bezug auf potenzielle Konkur-
renz strategische Investitionsentscheide, um etwaige 
Markteintritte fernzuhalten (vgl. Rz 441). Weiter sind für 
Galliker die Anreize für einen Markteintritt mit einem 
Neubau einer eigenen Umschlagsanlage gering (vgl. 
Rz 419). Das Diskriminierungspotenzial bzw. die Mög-
lichkeit der teilweisen Abschottung von Kunden gegen-
über aktuellen und potentiellen Anbietern von Um-
schlagsleistungen aufgrund von vertikalen Effekten 
könnte die Markteintrittshürden zusätzlich erhöhen (vgl. 
Rz 561 ff.). Dadurch würde sich auch die Möglichkeit der 
Fernhaltung von potenziellen Konkurrenten verstärken. 
Allerdings besteht mit der geplanten Umschlagsanlage 
TCM potenzielle Konkurrenz, die aufgrund der vorlie-
genden Informationen durch das Zusammenschlussvor-
haben nicht vom Markteintritt abzuhalten ist. 

B.4.4.8.10. Zwischenergebnis Markt für Umschlags-
leistungen für Container, Wechselbehäl-
ter und Sattelauflieger im Binnenverkehr 
– Raum St. Triphon 

535. Vorangehende Ausführungen zeigen, dass das 
Zusammenschlussvorhaben eine kollektiv marktbeherr-
schende Stellung durch SBB Cargo bzw. die Mutterge-
sellschaften und Bertschi im Markt für Umschlagsleis-
tungen für Container, Wechselbehälter und Sattelauflie-
ger im Binnenverkehr im Raum St. Triphon begünstigt. 
Allerdings ist fraglich, ob die Möglichkeit der Wettbe-
werbsbeseitigung bzw. eine (kollektiv) marktbeherr-
schende Stellung gemäss Art. 10 Abs. 2 Bst. a KG ge-
geben ist. 

B.4.4.9 Fazit kollektive Marktbeherrschung 
536. Aufgrund des Zusammenschlussvorhabens liegt 
eine sehr hohe Interessenübereinstimmung zwischen 
den SBB, Planzer und Jäger sowie Galliker und Bertschi 
vor. Diese Interessenübereinstimmung besteht zumin-
dest in Bezug auf SBB Cargo. Die sehr hohe Interes-
senübereinstimmung ist unabhängig von einem spezifi-
schen relevanten Markt vorhanden. Vor dem Hinter-
grund der Interessenübereinstimmung ist allenfalls sogar 
eine faktische Kontrolle von SBB Cargo durch die SBB, 
Planzer, Jäger, Galliker und Bertschi in Betracht zu zie-
hen. 

 

 
 
311 <https://www.tdg.ch/suisse/suisse-romandenouveau-terminal-railrou 
te-mis-enquete/story/24413778> (6.1.2020). 
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537. Weil zwischen den SBB, Planzer und Jäger sowie 
Galliker und Bertschi eine sehr hohe Interessenüberein-
stimmung vorliegt (zumindest in Bezug auf SBB Cargo), 
stellt sich die Frage nach der Begründung einer kol-
lektiven Marktbeherrschung durch das Zusammen-
schlussvorhaben auf folgenden relevanten Märkten: 

- Markt für Umschlagsleistungen für Container, Wech-
selbehälter und Sattelauflieger im Binnenverkehr im 
Raum Gossau zwischen SBB Cargo bzw. den Mut-
tergesellschaften und Galliker, 

- Markt für Umschlagsleistungen für Container, Wech-
selbehälter und Sattelauflieger im Binnenverkehr im 
Raum Oensingen zwischen SBB Cargo bzw. den 
Muttergesellschaften und Galliker, 

- Markt für Umschlagsleistungen für Container, Wech-
selbehälter und Sattelauflieger im Binnenverkehr im 
Raum Renens zwischen SBB Cargo/TERCO bzw. 
den Muttergesellschaften und Railcare bzw. Coop. 

- Markt für Umschlagsleistungen für Container, Wech-
selbehälter und Sattelauflieger im Binnenverkehr im 
Raum St. Triphon zwischen SBB Cargo bzw. den 
Muttergesellschaften und Bertschi. 

538. Für den Markt für Umschlagsleistungen für Contai-
ner, Wechselbehälter und Sattelauflieger im Binnenver-
kehr im Raum Gossau ist die gemäss EU-Kommission 
vorausgesetzte erleichterte Koordinierung (vgl. Rz 269; 
Anzahl beteiligte Unternehmen, Interessenangleichung, 
Symmetrien, Konzentrationsgrad) erfüllt. Weiter sind 
auch die von der EU-Kommission vorausgesetzten drei 
Bedingungen (vgl. Rz 269) der ausreichenden Überwa-
chung (Markttransparenz, Marktwachstum und Innovati-
on), der glaubhaften Abschreckungsmechanismen 
(Wettbewerbsvariablen, Interessenangleichung im Rah-
men von Swiss Combi, Zusammenarbeit in verschiede-
nen Formen) und den Reaktionen von Aussenstehenden 
(Konzentrationsgrad, Stellung Marktgegenseite und po-
tenzielle Konkurrenz) für eine nachhaltige Koordinierung 
erfüllt.312 Somit begründet das Zusammenschlussvorha-
ben für diesen relevanten Markt eine kollektiv marktbe-
herrschende Stellung durch SBB Cargo bzw. die Mutter-
gesellschaften und Galliker. Allerdings ist wegen dem 
geplanten Markteintritt von Railcare fraglich, ob die Mög-
lichkeit der Wettbewerbsbeseitigung und somit eine (kol-
lektiv) marktbeherrschende Stellung gemäss Art. 10 
Abs. 2 Bst. a KG gegeben ist. 

539. Beim Markt für Umschlagsleistungen für Container, 
Wechselbehälter und Sattelauflieger im Binnenverkehr 
im Raum Oensingen ist trotz der sehr hohen Interessen-
übereinstimmung eine kollektive Marktbeherrschung 
zwischen SBB Cargo bzw. den Muttergesellschaften und 
Galliker wegen der Marktstruktur unwahrscheinlich. 

540. Für den Markt für Umschlagsleistungen für Contai-
ner, Wechselbehälter und Sattelauflieger im Binnenver-
kehr im Raum Renens ist eine kollektive Marktbeherr-
schung zwischen SBB Cargo bzw. den Muttergesell-
schaften und Railcare bzw. Coop wegen der Marktstruk-
tur auch unwahrscheinlich. 

541. In Bezug auf den Markt für Umschlagsleistungen 
für Container, Wechselbehälter und Sattelauflieger im 
Binnenverkehr im Raum St. Triphon bestehen Hinweise 

auf die Begründung einer kollektiven Marktbeherrschung 
zwischen SBB Cargo bzw. den Muttergesellschaften und 
Bertschi. Allerdings ist wegen der geplanten Konkurrenz-
Umschlagsanlage TCM fraglich, ob die Möglichkeit der 
Wettbewerbsbeseitigung und somit eine kollektiv markt-
beherrschende Stellung gemäss Art. 10 Abs. 2 Bst. a 
KG gegeben ist. 

542. Hierzu ist festzuhalten, dass vertikale Abschot-
tungseffekte die Begründung einer kollektiven Marktbe-
herrschung und die Möglichkeit der Beseitigung wirksa-
men Wettbewerbs verstärken könnten (vgl. Rz 443 und 
534).  

B.4.5 Vertikale Effekte 
B.4.5.1 Vorbemerkungen 
543. Am vorliegenden Zusammenschlussvorhaben sind 
mit den SBB, Planzer und Jäger vertikal integrierte Un-
ternehmen beteiligt. Durch das Zusammenschlussvor-
haben unter der gemeinsamen Kontrolle der SBB, Plan-
zer und Jäger erfolgt eine weitere vertikale Integration 
über die Stufen Strassentransport und Schienentrans-
port sowie Strassentransport und Operateurleistungen. 
Zumindest handelt es sich um eine teilweise vertikale 
Integration bzw. ein vertikales Zusammenschlussvorha-
ben.313 Es liegt ein Vorgang vor, bei dem die Mutterun-
ternehmen des Gemeinschaftsunternehmens SBB Car-
go mit diesem zusammen die gesamte Wertschöpfungs- 
bzw. Logistikkette abdecken: 

- Speditionsleistungen, 

- Operateurleistungen, 

- Umschlagsleistungen, 

- Strassentransport, 

- Schienentransport, 

- Kontraktlogistik. 

544. Vertikale Zusammenschlüsse (und auch konglome-
rate Zusammenschlüsse) beinhalten neben Effizienzvor-
teilen auch ein Potenzial für Marktabschottung und Dis-
kriminierung von Marktteilnehmern sowie ein Potenzial 
für Koordination (kollektive Marktbeherrschung) auf vor- 
bzw. nachgelagerten Märkten, welche wettbewerbsver-
zerrende Effekte bewirken können.314 Marktmächtige 
Zusammenschlussparteien können ihre Marktmacht auf 
dem Markt zur Einflussnahme auf den Wettbewerb in 
einem anderen (oft verwandten/nachgelagerten) Markt 
missbrauchen (Foreclosure). Diese Einflussnahme bzw.  
 

 
312 EU-Horizontalleitlinien (Fn 141), Rz 41 (insb. Urteil des EuG vom 
6.6.2002 T-342/99, Airtours/Kommission, Slg. 2002 II-2585, Rz 62). 
313 Vgl. Gemäss EU-Kommission sind an vertikalen Zusammen-
schlussvorhaben Unternehmen beteiligt, die auf verschiedenen Stufen 
der Lieferkette tätig sind (Leitlinien zur Bewertung nichthorizontaler 
Zusammenschlüsse gemäss der Ratsverordnung über die Kontrolle 
von Unternehmenszusammenschlüssen, ABl. C 265 vom 18.10.2008 
S. 6 Rz 4, nachfolgend: EU-Vertikalleitlinien). 
314 Vgl. RPW 2020/2, 711 Rz 413, SBB/Hupac/Rethmann/GBN; aus-
führlich zu den Grundlagen der nicht-horizontalen Fusionsanalyse 
RPW 2007/4, 566 ff. Rz 47 ff. SWX Group/Verein SWX Swiss Exchan-
ge/SIS Swiss Financial Services Group AG/Telekurs Holding AG; 
Rz 15 und 17 EU-Vertikalleitlinien; DIKE KG-PRÜMMER (Fn 13), Art 10 
N 128 ff., 140, 141 ff. und 145. 
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Marktabschottung und Diskriminierung ermöglicht dann 
allenfalls eine Begründung oder Verstärkung einer 
marktbeherrschenden Stellung. Es gilt daher zu analy-
sieren, ob die Zusammenschlussparteien über (erhöhte) 
Marktmacht bzw. eine marktbeherrschende Stellung auf 
einem Markt verfügen, welche ihnen die Möglichkeit zur 
Marktabschottung/Diskriminierung eröffnet und ob An-
reize für eine solche Vorgehensweise vorhanden sind.315 

545. Bezüglich Koordination bzw. koordinierter Effekte 
oder kollektiver Marktbeherrschung zwischen den Mut-
tergesellschaften auf vor- oder nachgelagerten Märkten 
ist festzuhalten, dass die schweizerische Zusammen-
schlusskontrolle nicht verlangt, dass es zu keiner Koor-
dinierung des Wettbewerbsverhaltens zwischen den 
Gründerunternehmen kommt. Eine allfällige Koordinie-
rung des Wettbewerbsverhaltens zwischen den Mutter-
unternehmen eines Gemeinschaftsunternehmens wird 
nach Art. 5 KG beurteilt.316 

546. Koordinierte Effekte eines Gemeinschaftsunter-
nehmens wie die Schaffung von Voraussetzungen für 
kollektive Marktbeherrschung sind dann denkbar, wenn 
zwei oder mehrere Muttergesellschaften in nennenswer-
tem Umfang weiter auf demselben Markt wie das Ge-
meinschaftsunternehmen (vgl. Rz 561 ff.), auf einem 
diesem vor- oder nachgelagerten Markt oder auf einem 
eng verbundenen benachbarten Markt tätig sind. Es 
könnte dann das Risiko bestehen, dass diese Mutterge-
sellschaften ihr Verhalten koordinieren (vgl. Rz 578 
ff.).317 

547. Im Rahmen der Marktbefragung (vgl. Rz 60) zeigt 
sich, dass aufgrund der weiteren vertikalen Integration 
durch das Zusammenschlussvorhaben Vorteile erwartet 
werden, wie beispielsweise neue Angebote, besserer 
Service und die bessere Verknüpfung von Schiene und 
Strasse. Allerdings bestehen auch Befürchtungen, dass 
das Zusammenschlussvorhaben zu einer Verstärkung 
der Marktstellung der beteiligten Unternehmen auf ver-
schiedenen Stufen der Wertschöpfungskette der Trans-
port- und Logistikbranche führen wird. Vereinzelt besteht 
die Besorgnis, dass das Zusammenschlussvorhaben 
Potenzial für eine Marktverschliessung oder zumindest 
einer Erschwerung des Zugangs beim dualen Transport 
(Schiene/Strasse) bzw. Transport per Nachtsprung auf 
der Schiene und Feinverteilung per LKW eröffnet. 

548. Zudem folgt aus der Befragung, dass ein Diskrimi-
nierungspotenzial zwischen den Muttergesellschaften 
und deren Wettbewerbern besteht. So wird beispielswei-
se befürchtet, dass die Muttergesellschaften beim Bezug 
von Dienstleistungen auf der Schiene der SBB Cargo 
bessere Konditionen als die Mitbewerber erhalten, Ent-
wicklungen im Schienengüterverkehr auf die Mutterge-
sellschaften ausgerichtet sind und Informationen über 
Weiterentwicklungen nicht zeitgleich weitergegeben 
werden. Weiter wird befürchtet, dass die begrenzten 
Kapazitäten auf der Schiene zuungunsten der Mitbewer-
ber vergeben werden und beispielsweise eine Ein-
schränkung bezüglich dem Zugang zu Dienstleistungen 
wie dem «Nachtsprung» auf der Schiene der SBB Cargo 
aber auch bezüglich der Angebote der Muttergesell-
schaften stattfinden wird. 

549. Weiter zeigt die Marktbefragung Befürchtungen, 
dass die Muttergesellschaften durch das Zusammen-

schlussvorhaben Einblick in logistische Daten ihrer Mit-
bewerber (vertrauliche Informationen) von SBB Cargo 
erhalten könnten und es zu einer Zusammenführung von 
Informationen in den Bereichen des Güterverkehrs auf 
der Schiene und auf der Strasse kommen könnte. 

550. Damit bestehen Hinweise für bestehende Wettbe-
werbsbedenken aufgrund vertikaler Effekte des Zusam-
menschlussvorhabens. 

551. Im Wesentlichen entstehen nicht koordinierte Wir-
kungen oder wettbewerbswidriger Ausschluss, wenn 
nicht-horizontale Fusionen zur Abschottung führen. Un-
ter «Abschottung» versteht die EU-Kommission die Fäl-
le, in denen der Zugang bestehender oder potenzieller 
Wettbewerber zu den Lieferungen oder Märkten auf-
grund des Zusammenschlussvorhabens behindert oder 
beseitigt und in der Folge die Wettbewerbsfähigkeit bzw. 
der Wettbewerbsanreiz der betreffenden Unternehmen 
geschwächt wird. Die Abschottung bewirkt, dass die 
fusionierenden Unternehmen – und möglicherweise 
sogar einige ihrer Wettbewerber – den Preis gegenüber 
den Endverbrauchern gewinnbringend erhöhen kön-
nen.318 Durch die vertikale Integration kann die fusionier-
te Einheit Zugang zu vertraulichen Unternehmensdaten 
über die vorgelagerten und nachgeordneten Tätigkeiten 
der Wettbewerber erlangen. So kann zum Beispiel ein 
Unternehmen, das zum Lieferanten eines nachgeordne-
ten Wettbewerbers wird, kritische Informationen erlan-
gen, die es in die Lage versetzen, bei den Preisen im 
nachgeordneten Markt zum Nachteil der Verbraucher 
weniger aggressiv vorzugehen.319 

552. Koordinierte Wirkungen entstehen grundsätzlich, 
wenn die Fusion die Wettbewerbsstruktur dahingehend 
ändert, dass Unternehmen, die zuvor ihr Verhalten nicht 
koordinierten, nun deutlich eher geneigt sind, Preiserhö-
hungen zu koordinieren oder einen wirksamen Wettbe-
werb auf andere Weise zu behindern. Zudem kann eine 
Fusion Koordinierungen für die Unternehmen einfacher, 
stabiler und wirksamer machen, die sich bereits vor der 
Fusion koordinierten.320 

553. Sowohl in Bezug auf Abschottung als auch in Be-
zug auf kollektive Marktbeherrschung bzw. koordinierte 
Effekte bedrohen nicht-horizontale Zusammenschluss-
vorhaben gemäss EU-Kommission einen wirksamen 
Wettbewerb nur, wenn das fusionierte Unternehmen 
über ein deutliches Mass an Marktmacht (die nicht un-
bedingt gleichbedeutend mit Beherrschung sein muss) in 
wenigstens einem der betroffenen Märkte verfügt.321 Als 
erste nützliche Bezugsgrösse verwendet die EU- 
 

 

 
315 Vgl. RPW 2020/2, 711 Rz 413, SBB/Hupac/Rethmann/GBN; aus-
führlich zu den Grundlagen der nicht-horizontalen Fusionsanalyse 
RPW 2007/4, 566 ff. Rz 47 ff. SWX Group/Verein SWX Swiss Exchan-
ge/SIS Swiss Financial Services Group AG/Telekurs Holding AG; 
Rz 18 EU-Vertikalleitlinien. 
316 Vgl. RPW 2020/2, 711 Rz 414, SBB/Hupac/Rethmann/GBN; RPW 
2015/4, 767 f. Rz 67 f. Coop/Swisscom; Rz 19 EU-Vertikalleitlinien. 
317 Vgl. RPW 2020/2, 712 Rz 415, SBB/Hupac/Rethmann/GBN. 
318 Vgl. Rz 18 EU-Vertikalleitlinien. 
319 Vgl. Rz 78 EU-Vertikalleitlinien. 
320 Vgl. Rz 19 EU-Vertikalleitlinien. 
321 Vgl. Rz 23 EU-Vertikalleitlinien. 
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Kommission dabei Marktanteile und Konzentrationshö-
hen.322 Dabei ist für die EU-Kommission das Vorhan-
densein eines deutlichen Masses an Marktmacht in we-
nigstens einem der betroffenen Märkte eine notwendige, 
doch keine hinreichende Voraussetzung für eine Schä-
digung des Wettbewerbs.323 

554. Dementsprechend legt die EU-Kommission als 
erste Anzeichen für das Fehlen von Wettbewerbsbeden-
ken folgende Werte zugrunde: Wettbewerbsbedenken 
bei nicht-horizontalen Fusionen, seien sie koordiniert 
oder nicht koordiniert, werden sich kaum stellen, wenn 
der Marktanteil der neuen Einheit nach der Fusion in 
jedem der betroffenen Märkte unterhalb von 30 % und 
der HH-Index unterhalb von 2000 liegt.324 

555. Derartige Zusammenschlussvorhaben untersucht 
die EU-Kommission in der Praxis nur dann eingehend, 
wenn besondere Umstände vorliegen, die z. B. einige 
der nachstehenden Merkmale aufweisen:325 

a) an der Fusion ist ein Unternehmen beteiligt, das in 
naher Zukunft z. B. wegen jüngst erfolgter Innovatio-
nen wahrscheinlich beträchtlich wachsen wird; 

b) zwischen den Marktteilnehmern bestehen beträchtli-
che Überkreuz-Beteiligungen oder wechselseitig be-
setzte Führungsposten; 

c) bei einem der fusionierenden Unternehmen ist davon 
auszugehen, dass es koordiniertes Marktverhalten 
stören wird; 

d) es gibt Anzeichen für eine vergangene oder andau-
ernde Koordinierung oder Praktiken, die eine Koordi-
nierung erleichtern. 

556. Auf der Grundlage dieser Vorgehensweise der EU-
Kommission und den Schwellenwerten gemäss Art. 11 
Abs. 1 Bst. d VKU für eine mutmassliche Unbedenklich-
keit (vgl. Rz 217) stehen Wettbewerbsbedenken auf-
grund vertikaler Effekte für die betroffenen Märkte im 
Vordergrund (vgl. sammenhang mit der Covid-19-
Epidemie (Covid). Zudem bestehen bei einem Markt-
anteil von 50 % und mehr zumindest Anhaltspunkte für 
das Vorhandensein einer marktbeherrschenden Stellung 
(vgl. Rz 218). 

 

Tabelle 23: Betroffene Märkte anhand Angaben der Meldung und Abklärungen WEKO (vgl. Tabelle 7) 

B
er

ei
ch

e Relevante Märkte Marktanteile Marktanteil 
gemeinsam 

SBB326 SBB Car-
go327 Planzer Jäger  

G
üt

er
ve

rk
eh

r a
uf

 d
er

 S
ch

ie
ne

 

Markt für EWLV auf der Schiene im Binnenver-
kehr 0 % ~100 % 0 % 0 % ~100 % 

Markt für EWLV auf der Schiene im Import-
/Exportverkehr 0 % ~100 % 0 % 0 % ~100 % 

Markt für EWLV auf der Schiene im Transitver-
kehr 0 % ~100 % 0 % 0 % ~100 % 

Markt für Ganzzüge im Wagenladungsverkehr 
auf der Schiene im Binnenverkehr 0 % [60-70] % 0 % 0 % [60-70] % 

Markt für Ganzzüge im Wagenladungsverkehr 
auf der Schiene im Import-/Exportverkehr [0-10] % [50-60] % 0 % 0 % [50-60] % 

Markt für Ganzzüge im Wagenladungsverkehr 
auf der Schiene im Transitverkehr 0 % [50-60] % 0 % 0 % [50-60] % 

Markt für KV auf der Schiene im Binnenverkehr [10-20] % [40-50] % 0 % 0 % [60-70] % 
Markt für KV auf der Schiene im Import-
/Exportverkehr [30-40] % [10-20] % 0 % 0 % [50-60] % 

Markt für KV auf der Schiene im Transitverkehr [40-50] % 0 % 0 % 0 % [40-50] % 

O
pe

ra
-

te
ur

le
is

tu
n-

ge
n 

Markt für Operateurleistungen für Container, 
Wechselbehälter und Sattelauflieger auf der 
Schiene im Binnenverkehr 

0 % [50-60] % 0 % 0 % [50-60] % 

Markt für Operateurleistungen für den BKV auf 
der Schiene im Transitverkehr 100 % 0 % 0 % 0 % 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
322 Vgl. Rz 24 EU-Vertikalleitlinien. 
323 Vgl. Rz 24 EU-Vertikalleitlinien. 
324 Vgl. Rz 27 und 25 EU-Vertikalleitlinien. 
325 Vgl. Rz 27 EU-Vertikalleitlinien. 
326 Marktanteile von SBB jeweils ohne SBB Cargo nach dem Carve-
out. 
327 Marktanteile von SBB Cargo nach dem Carve-out. 
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B
er

ei
ch

e Relevante Märkte Marktanteile Marktanteil 
gemeinsam 

SBB326 SBB Car-
go327 Planzer Jäger  

U
m

sc
hl

ag
sl

ei
st

un
ge

n 

Markt für Umschlagsleistungen für Container, 
Wechselbehälter und Sattelauflieger im Binnen-
verkehr – Raum Gossau 

0 % 

[60-70] % 
([70-80] %) 

bzw. 
[60-70] %328 

0 % 0 % 

[60-70] % 
([70-80] %) 

bzw.  
[60-70] % 

Markt für Umschlagsleistungen für Container, 
Wechselbehälter und Sattelauflieger im Binnen-
verkehr – Raum Oensingen 

0 % 
[10-20] % 

bzw. 
[10-20] %329 

0 % 0 % 
[10-20] % 

bzw. 
[10-20] % 

Markt für Umschlagsleistungen für Container, 
Wechselbehälter und Sattelauflieger im Binnen-
verkehr – Raum Renens 

0 % [10-20] % 330 0 % 0 % [10-20] % 

Markt für Umschlagsleistungen für Container, 
Wechselbehälter und Sattelauflieger im Binnen-
verkehr – Raum Sion 

0 % [50-60] % 0 % 0 % [50-60] % 

Markt für Umschlagsleistungen für Container, 
Wechselbehälter und Sattelauflieger im Binnen-
verkehr – Raum Lugano/Cadenazzo 

0 % [80-90] % 0 % 0 % [80-90] % 

Markt für Umschlagsleistungen für Container, 
Wechselbehälter und Sattelauflieger im Binnen-
verkehr – Raum St. Triphon 

0 % [70-80] %331 0 % 0 % [70-80] % 

Markt für Umschlagsleistungen für Container, 
Wechselbehälter und Sattelauflieger im Binnen-
verkehr – Raum Dietikon 

0 % [90-100] % 0 % 0 % [90-100] % 

Markt für Umschlagsleistungen für Container, 
Wechselbehälter und Sattelauflieger für den 
Umschlag Schiene/Schiene im Import-
/Exportverkehr vom bzw. ins Rheineinzugsge-
biet332 (GBN) 

0 % [50-60] % 
([…]) 0 % 0 % [50-60] % 

Markt für Umschlagsleistungen für Container, 
Wechselbehälter und Sattelauflieger für den 
Umschlag Schiff/Schiene im Import-
/Exportverkehr vom bzw. ins Rheineinzugsge-
biet333 (GBN) 

0 % [30-40] % 
([…]) 0 % 0 % [30-40] % 

 Markt für Speditionsleistungen für Transporte 
auf der Schiene und Strasse im Binnenverkehr 0 % 0 % [10-20] % [10-20] % [20-30] % 

W
er

ks
ta

ttd
ie

ns
tle

is
tu

ng
en

 

Nationaler Markt für Betriebsunterhalt (light 
maintenance) von Lokomotiven [30-40] % [50-60] % 0 % 0 % [90-100] % 

Nationaler Markt für Instandhaltung (heavy 
maintenance) von Lokomotiven [30-40] % [50-60] % 0 % 0 % [90-100] % 

Nationaler Markt für Umbau (refurbishment) von 
Lokomotiven [30-40] % [50-60] % 0 % 0 % [90-100] % 

Nationaler Markt für Betriebsunterhalt (light 
maintenance) von Eisenbahngüterwagen 0 % [20-30] % 0 % 0 % [20-30] % 

Nationaler Markt für Instandhaltung (heavy 
maintenance) von Eisenbahngüterwagen 0 % [20-30] % 0 % 0 % [20-30] % 

Nationaler Markt für Umbau (refurbishment) von 
Eisenbahngüterwagen 0 % [20-30] % 0 % 0 % [20-30] % 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
328 Vgl. Tabelle 11 und Tabelle 12. 
329 Vgl. Tabelle 17 und Tabelle 18. 
330 Vgl. Tabelle 19 und Tabelle 20; Marktanteile von TERCO mitbe-
rücksichtigt. 
331 Vgl. Rz 488. 
332 Vgl. Rz 231. 
333 Vgl. Rz 232. 
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B.4.5.2 Stellungnahme der Parteien bzgl. Vorbe-
merkungen zu vertikalen Effekten 

557. Die Stellungnahme zur vorläufigen Prüfung erachtet 
die Beschlussbegründung als in sich widersprüchlich, 
wenn sie einerseits mit Verweis auf die WEKO‐Praxis 
daran festhalte, dass Strassen‐ und Schienengüter-
transporte unterschiedliche Märkte darstellten (inkl. 
Spedition, Operateurleistungen), andererseits aber vor-
bringe, die SBB, Planzer und Jäger seien auf verschie-
denen Marktstufen tätig, weshalb ein vertikaler Zusam-
menschluss vorliege. Wenn es sich bei Strassen‐ und 
Schienentransporten tatsächlich um unterschiedliche 
Märkte handle, dann seien SBB Cargo einerseits und 
Planzer und Jäger andererseits nicht auf unterschiedli-
chen Stufen eines Marktes, sondern in verschiedenen – 
benachbarten – Märkten tätig. Liege kein vertikaler Zu-
sammenschluss vor, seien auch keine negativen vertika-
len Effekte zu erwarten. 

558. Hierzu ist festzuhalten, dass die Logistikkette als 
Abfolge mehrerer aufeinanderfolgender Transportschrit-
te gilt.334 SBB Cargo, Planzer und Jäger decken diese 
Transportschritte ab. Weiter umfasst der Begriff der Lo-
gistik alle Planungs- und Entwicklungsarbeiten bei Mate-
rial- und Güterströmen, insbesondere Transporte und 
Lagerungen im Beschaffungs-, Produktions- und Ab-
satzbereich von Unternehmungen. Auch diese Tätigkei-
ten decken SBB Cargo, Planzer und Jäger ab; nach dem 
Zusammenschluss gemeinsam. Dann handelt es sich 
bei Logistikdienstleister um Unternehmen, die logistische 
Einzel- oder Verbundarbeiten übernehmen. Im Regelfall 
bieten Logistikdienstleister ihren Kunden als verkehrs-
trägerneutrale Unternehmung die komplette Planung, 
Durchführung und Kontrolle von Informations- und Gü-
terströmen als «Dienstleistung aus einer Hand» an.335 
Genau diese «Dienstleistung aus einer Hand» können 
SBB Cargo, Planzer und Jäger mit der Realisierung des 
vorliegenden Zusammenschlussvorhabens anbieten. 
Dies zeigt auch die Befragung, wonach das Zusammen-
schlussvorhaben eine bessere Verknüpfung von Stras-
sen- und Bahntransporten und kombinierte Transportan-
gebote aus einer Hand («one-stop shopping») ermögli-
che (vgl. Rz 73). Und gemäss EU-Kommission sind Kon-
traktlogistikdienstleistungen Teil des Supply-Chain-
Prozess, der den effizienten Transport und die Lagerung 
von Gütern, Dienstleistungen und den damit zusam-
menhängenden Informationen vom Ursprungsort bis 
zum Endverbraucher entsprechend den Anforderungen 
der Kunden plant, implementiert und steuert (vgl. 
Rz 213). Die Kontraktlogistik bieten Planzer und Jäger 
ebenfalls an (vgl. Rz 6 und 14). Diese Definitionen und 
die Einbettung der Tätigkeiten von SBB Cargo, Planzer 
und Jäger belegen, dass diese in verschiedenen Berei-
chen der Logistikkette und somit auch auf verschiede-
nen Stufen tätig sind. Daran ändern auch etwaige Über-
schneidungen in den Tätigkeiten von SBB Cargo, Plan-
zer und Jäger nichts. Schliesslich kann genauso gut 
argumentiert werden, dass unterschiedliche relevante 
Märkte für Strassen- und Schienentransport das Vorlie-
gen von relevanten Märkte auf verschiedenen Stufen der 
Wertschöpfungskette belegen. Oder anders formuliert: 
aus dem Umstand, dass es sich bei Strassen- und 
Schienentransport um unterschiedliche relevante Märkte 
handelt, kann nichts abgeleitet werden. 

559. Dann gehe es gemäss Stellungnahme zur vorläufi-
gen Prüfung bei vertikalen Effekten um eine prospektive, 
dynamische Verhaltenskontrolle, die naturgemäss mit 
vielen Unsicherheiten verbunden seien. Namentlich ge-
he es darum, ob auf vor‐ oder nachgelagerten Märkten 
ein Potenzial für Koordination (kollektive Marktbeherr-
schung) oder ein Potenzial für Marktabschottung und 
Diskriminierung bestehe. Bei der Beurteilung des künfti-
gen, dynamischen Marktverhaltens sei grosse Zurück-
haltung geboten. Da sich bei vertikalen Effekten dieses 
Marktverhalten auf vor‐ oder nachgelagerte Märkte be-
ziehe, sei eine noch grössere Zurückhaltung als bei kol-
lektiver Marktbeherrschung angebracht, da Prognosen 
über das mögliche Verhalten auf «entfernten» Märkten 
mit noch grösseren Unsicherheiten verbunden seien. 
Durch ein bestimmtes Verhalten ausgelöste vertikale 
Effekte könnten nur dann zu einer Beseitigung des 
Wettbewerbs führen, wenn die Marktverhältnisse ein 
solches Verhalten faktisch erzwingen würden, es das 
einzig wirtschaftlich rationale Verhalten wäre und jedes 
andere Verhalten geradezu irrational und deshalb höchst 
unwahrscheinlich wäre. Allein die Vermutung, dass sich 
die Unternehmen vielleicht so verhalten könnten, reiche 
nicht, um damit den Nachweis der Beseitigung des 
Wettbewerbs zu erbringen. Allein aus der Marktstellung 
auf einem Markt könne nicht geschlossen werden, dass 
durch den Zusammenschluss auf einem vor‐ oder nach-
gelagerten Markt die Möglichkeit zur Beseitigung des 
Wettbewerbs entstehe. Die WEKO müsse unter pflicht-
gemässer, logischer und rechtlich‐ökonomisch nachvoll-
ziehbarer Würdigung aller Umstände nachweisen, dass 
das vertikal integrierte Unternehmen nicht nur tatsäch-
lich in der Lage wäre, den vor‐ oder nachgelagerten 
Markt wirksam abzuschotten, sondern auch, dass für 
eine solche Abschottung ein derart starker Anreiz beste-
he, dass ein anderes Verhalten wirtschaftlich geradezu 
irrational wäre. Dazu müsse belegt sein, dass sich für 
die am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen aus 
der Abschottung derart grosse Gewinne erzielen liessen, 
dass sie damit die aus der Abschottung (insb. dem Ver-
lust an Kunden) resultierenden Verluste klar überkom-
pensieren könnten. Rein hypothetische vertikale Effekte 
allein erfüllten die hohen Voraussetzungen von Art. 10 
Abs. 2 KG nicht. Eine solche Abschottungsstrategie 
lohne sich für die am Zusammenschluss beteiligten Un-
ternehmen gegenüber anderen Spediteuren nicht. Die 
Kapazität von SBB Cargo im EWLV könne durch die 
beiden Spediteure (Planzer und Jäger) nicht einmal an-
nähernd ausgelastet werden. Ein Ausschluss anderer 
Spediteure wäre deshalb ökonomisch unsinnig. Und dies 
gelte erst recht für die Bereiche Ganzzüge, Transit und 
Umschlagsanlagen. Denn die Wahrscheinlichkeit einer 
Abschottung von Kunden «ist v. a. dann gering, wenn 
die nachgelagerte Einheit im vertikal integrierten Unter-
nehmen ihren Bedarf gar nicht auf die Produkte der vor-
gelagerten Einheit ausgerichtet hat.336» Auch für eine 
Abschottung von Kunden anderer Spediteure oder ande-
rer EVU bestünden weder Anzeichen noch Anreize.  
 

 
 
334 Vgl. WOITSCHÜTZKE (Fn 7), 154. 
335 Vgl. WOITSCHÜTZKE (Fn 7), 153. 
336 Vgl. DIKE KG-PRÜMMER (Fn 13), Art. 10 N 136. 



 2020/4b 2002 
 

 
 

Damit sei im vorliegenden Fall ausgeschlossen, dass 
vertikale Effekte zu einer Beseitigung des Wettbewerbs 
führen könnten. 

560. Hierzu ist entgegenzuhalten, dass vor- und nachge-
lagerte Märkte nicht grundsätzlich als «entfernte» Märkte 
zu bezeichnen sind. Allenfalls sind sich Märkte innerhalb 
einer Wertschöpfungskette indirekt vor- und nachgela-
gert. Trotzdem sind diese Märkte miteinander verbun-
den, so wie es vorliegend auch der Fall ist. Somit sind 
Prognosen nicht mit mehr Unsicherheit verbunden als 
bei kollektiver Marktbeherrschung. So stehen im Mittel-
punkt der EU-Vertikalleitlinien Zusammenschlüsse zwi-
schen Unternehmen, die in nahe verwandten Märkten 
tätig sind; also nicht nur unmittelbar vor- und nachgela-
gerte Märkte. Trotz dieser Fokussierung gelten die EU-
Vertikalleitlinien auch für konglomerate Zusammen-
schlüsse, bei denen die Beziehung zwischen den fusio-
nierenden Unternehmen weder rein horizontal noch ver-
tikal ist. Weiter können Unternehmen über vertikale Ef-
fekte den Wettbewerb beseitigen, ohne dass Marktver-
hältnisse ein solches Verhalten faktisch erzwingen wür-
den. Vertikale Abschottungs- und Verdrängungseffekte 
sind bekannte Verhaltensweisen marktbeherrschender 
Unternehmen. Gleichermassen ist bekannt, dass diese 
Verhaltensweisen den Wettbewerb beseitigen können. 
Zudem muss nicht gezeigt werden, dass es das einzig 
wirtschaftlich rationale Verhalten ist und jedes andere 
Verhalten geradezu irrational und deshalb höchst un-
wahrscheinlich erscheint. Und gerade anders als die 
Stellungnahme zur vorläufigen Prüfung ausführt, ist mit 
diesem Zusammenschlussvorhaben eine spezifische 
Ausrichtung von SBB, Planzer, Jäger und auch von Gal-
liker sowie Bertschi an SBB Cargo beabsichtigt. Wie die 
Stellungnahme zur vorläufigen Prüfung ausführt, sei das 
primäre Ziel der geplanten Massnahmen und Entwick-
lungen die Optimierung der Schnittstelle zwischen 
Strasse und Schiene (vgl. auch Rz 56, 330 und 566 ff.). 

B.4.5.3 Marktabschottung und Diskriminierung 
durch marktbeherrschende Stellung 

561. Gemäss WEKO bedeutet vollständige Markt-
abschottung («complete foreclosure»), dass Wettbewer-
ber gänzlich vom Markt ausgeschlossen werden. Dem-
gegenüber steht partielle Marktabschottung («partial 
foreclosure») für Verhaltensweisen, wo eine «blosse» 
Behinderung des Wettbewerbs durch Diskriminierungen 
von Marktteilnehmern geschieht.337 So schreibt die EU-
Kommission einem Zusammenschlussvorhaben Ab-
schottungseffekte zu, wenn dieses den Zugang tatsäch-
licher oder potenzieller Wettbewerber zu Produktionsmit-
teln oder Märkten behindert oder unmöglich macht und 
dadurch die Konkurrenzfähigkeit dieser Unternehmen 
einschränkt. Abschottung kann die Wettbewerber vom 
Markteintritt oder Wachstum abhalten bzw. sie zum 
Marktaustritt veranlassen. Abschottung liegt somit im 
Rahmen der europäischen Rechtsprechung selbst dann 
vor, wenn die Wettbewerber nicht zum Marktaustritt ge-
zwungen werden: Es reicht bereits aus, dass die Wett-
bewerber benachteiligt werden und ihre Konkurrenzfä-
higkeit nachlässt.338 

562. Bei der Abschottung unterscheidet die EU-
Kommission zwischen zwei Formen. Die erste Form liegt 
vor, wenn das Zusammenschlussvorhaben bewirkt, dass 

die Kosten der nachgeordneten Wettbewerber erhöht 
werden, indem ihr Zugang zu wichtigen Einsatzmitteln 
beschränkt wird (Abschottung von den Einsatzmitteln). 
Die zweite Form liegt vor, wenn das Zusammenschluss-
vorhaben geeignet ist, die (vorgelagerten) Wettbewerber 
durch die Beschränkung des Zugangs zu einem ausrei-
chenden Kundenstamm abzuschotten (Abschottung von 
den Kunden).339 

563. Wie bereits ausgeführt bedrohen nicht-horizontale 
Zusammenschlussvorhaben gemäss EU-Kommission in 
Bezug auf Abschottung (als auch in Bezug auf kollektive 
Marktbeherrschung bzw. koordinierte Effekte) einen 
wirksamen Wettbewerb nur, wenn das fusionierte Unter-
nehmen über ein deutliches Mass an Marktmacht (die 
nicht unbedingt gleichbedeutend mit Beherrschung sein 
muss) in wenigstens einem der betroffenen Märkte ver-
fügt (vgl. Rz 553). 

564. Somit kommen in diesem Zusammenschlussvorha-
ben von den betroffenen Märkten in Bezug auf Abschot-
tungseffekte diejenigen in Frage, in denen SBB und SBB 
Cargo alleine oder gemeinsam über einen Marktanteil 
von ungefähr 50 % oder mehr verfügen. Hierzu ist da-
rauf hinzuweisen, dass in allen diesen Märkten Planzer 
und Jäger nicht tätig sind bzw. über Marktanteile von 
0 % verfügen (vgl. Tabelle 23). Allerdings sind Planzer 
und Jäger in Märkten – insbesondere im Bereich des 
dualen Verkehrs – tätig, die einzelnen dieser Märkte vor- 
und nachgelagert sind. 

565. Bei diesen in Frage kommenden Märkten handelt 
es sich um die betroffenen Märkte in den Bereichen 
Güterverkehr auf der Schiene, Operateurleistungen, 
Umschlagsleistungen und Werkstattdienstleistungen für 
Lokomotiven (vgl. Tabelle 23).  

566. Eines der Ziele des vorliegenden Zusammen-
schlussvorhabens ist es denn auch, die Effizienz der 
Güterlogistik an der Schnittstelle Schiene/Strasse zu 
verbessern (vgl. Rz 56). Die Meldung führt dazu aus, 
dass dank der Zusammenarbeit mit den Strassentrans-
porteuren die Transportressourcen an der Schnittstelle 
Strasse/Schiene optimal aufeinander abgestimmt wer-
den sollen. Heute operierten SBB Cargo und die Fracht-
führer mit eigenständigen Planungsinstrumenten und IT‐
Lösungen, die nicht aufeinander abgestimmt seien. Die 
Unternehmen strebten hier eine Standardisierung der 
Prozesse, Instrumente und IT‐Lösungen und eine ver-
mehrte Digitalisierung und Automatisierung an, was im 
Bereich der Planung und Buchung Effizienzen schaffen 
und Kosten reduzieren werde. 

567. Die Attraktivität solle durch gemeinsame Projekte 
erhöht werden, wie z. B.:  

 

 

 
 

 
337 Vgl. RPW 2007/4, 567 Rz 56, SWX Group/Verein SWX Swiss 
Exchange/SIS Swiss Financial Services Group AG/Telekurs Holding 
AG. 
338 Vgl. Rz 29 f. EU-Vertikalleitlinien. 
339 Vgl. Rz 30 EU-Vertikalleitlinien. 
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- Urban/City Logistics: Die Schiene solle künftig in der 
Ver‐ und Entsorgung der Städte eine wichtige Rolle 
übernehmen. Dank der Bündelung der Ver‐ und Ent-
sorgungsströme am Rand von Städten zwecks Fein-
verteilung auf der letzten Meile auf der Strasse solle 
die Anzahl der Fahrten im innerstädtischen Bereich 
reduziert und die Infrastruktur besser genutzt werden; 

- Übernahme und Weiterentwicklung bewährter IT‐
Produkte, Zusammenarbeit für integrierte IT‐Supply 
Chain Lösungen; 

- Entwicklung einer Buchungsplattform für Schiene und 
Strasse, die den Spediteuren einen einfacheren Zu-
gang zur Schiene verschaffen solle; 

- Den Spediteuren sollen ferner leistungsfähige Tools 
für die Planung und Nachverfolgung der Warenströ-
me zur Verfügung gestellt werden. 

568. Die vorgesehenen Projekte verbessern die Zu-
sammenarbeit zwischen SBB Cargo und Planzer bzw. 
Jäger an der Schnittstelle Schiene/Strasse. Allerdings 
sind solch gemeinsame Projekte auch geeignet, den 
Zugang zu wichtigen Einsatzmitteln zu beschränken 
(etwa Traktionsleistungen auf der Schiene) oder den 
Zugang zu Kunden von direkten Wettbewerbern von 
SBB Cargo einzuschränken. In diesem Zusammenhang 
sind insbesondere die Übernahme bestehender IT-
Produkte der Teilhabenden von Swiss Combi für SBB 
Cargo, die Entwicklung einer gemeinsamen Buchungs-
plattform für Schiene und Strasse und die leistungsfähi-
gen Tools für die Planung und Nachverfolgung der Wa-
renströme kritisch zu sehen. 

569. Die Marktbefragung hat zudem ergeben, dass eine 
Benachteiligung von Wettbewerbern auf der Schnittstelle 
zwischen Schiene und Strasse stattfinden könnte, da die 
Kapazitäten auf der Schiene beschränkt seien; bei-
spielsweise seien Rangierleistungen teuer und deren 
Verfügbarkeit eingeschränkt. Konkret wird auch die Er-
schwerung der Neuanbindung an das Stückgut-
Schienen-System (Cargo Domizil) genannt, was sich 
vorteilhaft für die Muttergesellschaften auswirken könn-
te. 

570. Zu einer etwaigen Abschottung von Einsatzmitteln 
ist allerdings hervorzuheben, dass all diese Märkte An-
gebote von SBB Cargo betreffen. […] dass diese auch 
künftig allen Kunden diskriminierungsfrei zur Verfügung 
stehen würden. Somit bestehen keine Anhaltspunkte für 
die erste Form der Abschottung von den Einsatzmitteln. 

571. Die zweite Form ist die Abschottung von den Kun-
den. Zu einer etwaigen Abschottung von Kunden, d. h. 
der Abschottung von Planzer und Jäger als Nachfrager 
von Schienentransporten, führt die Meldung aus, dass 
[…] Mit dem EWLV vergleichbare Leistungen würden in 
der Schweiz ausser von SBB Cargo nicht angeboten. 
[…] Aufgrund dieser Angaben ist nicht ersichtlich, dass 
eine Umleitung der Nachfrage von Planzer und von Jä-
ger weg von einem Unternehmen hin zu SBB Cargo 
erfolgen wird. Allenfalls ist dann noch eine Abschottung 
der Nachfrage von Planzer und Jäger gegenüber poten-
zieller Konkurrenz denkbar, wodurch Markteintritte ver-
unmöglicht würden. In dieser Hinsicht ist darauf hinzu-
weisen, dass aufgrund der Grössenverhältnisse (vgl. 
Tabelle 7), insbesondere den Marktanteilen im Bereich 

Strassentransporte, eine signifikante Marktabschottung 
gegenüber potenzieller Konkurrenz mit wettbewerbsbe-
seitigendem Effekt gemäss Art. 10 Abs. 2 Bst. a KG als 
kaum erfolgreich erscheint. 

572. Mit Verweis auf die gemeinsamen Projekte für die 
Schnittstelle Schiene/Strasse (vgl. Rz 566 f.) ist aller-
dings hervorzuheben, dass etwa die Entwicklung einer 
gemeinsamen Buchungsplattform für Schiene und 
Strasse für die Spediteure eine Abschottung dieser Kun-
dengruppe für direkte Wettbewerber von SBB Cargo wie 
beispielsweise BLS Cargo oder Railcare ermöglichen 
könnte. Zu dieser Buchungsplattform präzisiert die Stel-
lungnahme zur vorläufigen Prüfung, dass es sich dabei 
um die Weiterentwicklung des Buchungssystems von 
SBB Cargo handle. Primäres Ziel der geplanten Mass-
nahmen und Entwicklungen sei die Optimierung der 
Schnittstelle Strasse/Schiene/Strasse. Es gehe um die 
Beseitigung bestehender Friktionen an dieser Schnitt-
stelle und Optimierung der Abläufe. Nur in diesem Fall 
würden die Spediteure bereit sein, einen grösseren Teil 
der Transporte auf der Schiene durchzuführen. Weil der 
grösste Teil der Gütertransporte auf der Schiene mit 
einem Vor- und Nachlauf auf der Strasse verbunden sei, 
müsse SBB Cargo den Spediteuren ein Buchungs‐ und 
Nachverfolgungssystem anbieten können, damit für die 
Spediteure ein problemloser Wechsel von der Strasse 
auf die Schiene und wieder zurück auf die Strasse er-
möglicht würde. Andernfalls fände keine Verlagerung 
von der Strasse auf die Schiene statt. Deshalb sollten 
insbesondere die Schnittstellen des Buchungssystems 
von SBB Cargo so optimiert werden, dass es problemlos 
mit den von den Spediteuren verwendeten Systemen 
interagieren/kommunizieren könne. So solle der Spedi-
teur bei der Planung eines Transports mit seinem Sys-
tem in Echtzeit auf alle relevanten Daten des Schienen-
transports zugreifen können (z. B. Strecken, Alternativ-
routen, Abfahrtszeiten, Ankunftszeiten, Transportdauer, 
Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit, Kapazitäten, Verspätun-
gen etc.). Damit könne er den optimalen Vor‐ und Nach-
lauf auf der Strasse planen und die Effizienz des gesam-
ten Transports steigern. Damit sei ausschliesslich ein 
einfacherer Zugang zur Schiene gemeint. Auf dem Bu-
chungssystem von SBB Cargo würden keine Strassen-
transporte buchbar sein. Vielmehr würden alle Spediteu-
re die Möglichkeit haben, sich mit ihren Systemen via die 
standardisierten Schnittstellen an das Buchungssystem 
der SBB Cargo anzuschliessen, um ihren Kunden opti-
mierte Angebote machen zu können. 

573. In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzu-
weisen, dass es sich bei Planzer und Jäger um Ver-
bundunternehmen mit eigenem Netzwerk handelt, die in 
dieser Rolle auch Transportaufträge für beispielsweise 
regionale Transport- und Logistikunternehmen ausfüh-
ren. Eine Abschottung der Wettbewerber von den Kun-
den kann nicht von vornherein ausgeschlossen werden.  

574. Zudem beabsichtigen die SBB, Planzer und Jäger 
den Spediteuren leistungsfähige Tools für die Planung 
und Nachverfolgung der Warenströme zur Verfügung zu 
stellen. Damit wird SBB Cargo attraktiver. Damit wiede-
rum wählen die Spediteure allenfalls vermehrt SBB Car-
go anstatt anderer EVU. Dies könnte zu einer Abschot-
tung der Wettbewerber von den Kunden führen. 
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575. Die möglichen Abschottungseffekte in Bezug auf 
Kunden betreffen die Märkte in den Bereichen Güterver-
kehr auf der Schiene, Operateurleistungen und Um-
schlagsleistungen. Wegen möglicher Abschottungseffek-
te in Bezug auf Kunden gegenüber anderen Anbietern in 
diesen Bereichen hat die vorläufige Prüfung Anhalts-
punkte ergeben, dass das Zusammenschlussvorhaben 
in folgenden Märkten eine marktbeherrschende Stellung 
begründet oder verstärkt: 

- Markt für EWLV auf der Schiene im Binnenverkehr; 

- Markt für EWLV auf der Schiene im Import-
/Exportverkehr; 

- Markt für EWLV auf der Schiene im Transitverkehr; 

- Markt für Ganzzüge im Wagenladungsverkehr auf der 
Schiene im Binnenverkehr; 

- Markt für Ganzzüge im Wagenladungsverkehr auf der 
Schiene im Import-/Exportverkehr; 

- Markt für Ganzzüge im Wagenladungsverkehr auf der 
Schiene im Transitverkehr; 

- Markt für KV auf der Schiene im Binnenverkehr; 

- Markt für KV auf der Schiene im Import-
/Exportverkehr; 

- Markt für KV auf der Schiene im Transitverkehr; 

- Markt für Operateurleistungen für Container, Wech-
selbehälter und Sattelauflieger auf der Schiene im 
Binnenverkehr; 

- Markt für Operateurleistungen für den BKV auf der 
Schiene im Transitverkehr; 

- Markt für Umschlagsleistungen für Container, Wech-
selbehälter und Sattelauflieger im Binnenverkehr – 
Raum Gossau; 

- Markt für Umschlagsleistungen für Container, Wech-
selbehälter und Sattelauflieger im Binnenverkehr – 
Raum Sion; 

- Markt für Umschlagsleistungen für Container, Wech-
selbehälter und Sattelauflieger im Binnenverkehr – 
Raum Lugano/Cadenazzo; 

- Markt für Umschlagsleistungen für Container, Wech-
selbehälter und Sattelauflieger im Binnenverkehr – 
Raum St. Triphon; 

- Markt für Umschlagsleistungen für Container, Wech-
selbehälter und Sattelauflieger im Binnenverkehr – 
Raum Dietikon; 

- Markt für Umschlagsleistungen für Container, Wech-
selbehälter und Sattelauflieger für den Umschlag 
Schiene/Schiene im Import-/Exportverkehr vom bzw. 
ins Rheineinzugsgebiet (GBN); 

- Markt für Umschlagsleistungen für Container, Wech-
selbehälter und Sattelauflieger für den Umschlag 
Schiff/Schiene im Import-/Exportverkehr vom bzw. ins 
Rheineinzugsgebiet (GBN). 

576. Allerdings kann offengelassen werden, ob sich die 
Anhaltspunkte auf eine Begründung oder Verstärkung 
von Marktbeherrschung durch vertikale Effekte erhärten 

lassen. Dies, weil eine Marktbeherrschung gemäss 
Art. 10 Abs. 2 Bst. a KG, durch die wirksamer Wettbe-
werb beseitigt werden kann, nicht ausreichend wahr-
scheinlich erscheint. Mit dem für SBB Cargo voranzu-
treibenden «Mengengeschäft» ist für SBB Cargo kein 
privilegierter Zugang zu den Kunden ersichtlich. So sind 
aufgrund der vorliegenden Informationen der Meldung 
und der Stellungnahme zur vorläufigen Prüfung keine 
Ausschliesslichkeitsklauseln ersichtlich. Auch sind keine 
Treuerabatte ersichtlich, welche zu einer klaren und 
festen Bindung von Kunden an SBB Cargo und damit zu 
einer eindeutigen Abschottung führten.  

577. Obwohl Hinweise auf etwaige negative Wettbe-
werbswirkungen vertikaler Effekte bestehen, ist eine 
Abschottung von Kunden gegenüber potenziellen Anbie-
tern in den Bereichen Schienengüterverkehr, Operateur-
leistungen und Umschlagsleistungen zu unklar, um von 
einer Fernhaltung von Markteintritten auszugehen. Die 
Möglichkeit der Beseitigung des wirksamen Wettbe-
werbs im Sinne von Art. 10 Abs. 2 Bst. a KG aufgrund 
von vertikalen Effekten kann nicht rechtsgenüglich 
nachgewiesen werden.  

B.4.5.4 Kollektive Marktbeherrschung bzw. koordi-
nierte Effekte aufgrund vertikaler Effekte 

578. Wie vorangehend ausgeführt beinhalten vertikale 
Zusammenschlüsse (und auch konglomerate Zusam-
menschlüsse) auch ein Potenzial für Koordination (kol-
lektive Marktbeherrschung) auf vor- bzw. nachgelager-
ten Märkten, welche wettbewerbsverzerrende Effekte 
bewirken können (vgl. Rz 544). 

579. Von den in Tabelle 23 aufgeführten betroffenen 
Märkten scheiden in Bezug auf eine etwaige kollektive 
Marktbeherrschung diejenigen aus, in denen SBB und 
SBB Cargo über positive Marktanteile und Planzer sowie 
Jäger über Marktanteile von 0 % verfügen. Denn an 
einer kollektiv marktbeherrschenden Stellung müssen 
mindestens zwei Unternehmen beteiligt sein.340 Somit 
kommt für eine etwaige kollektive Marktbeherrschung 
grundsätzlich nur der Markt für Speditionsleistungen für 
Transporte auf der Schiene und Strasse im Binnenver-
kehr in Frage. 

580. Tabelle 24 gibt eine Übersicht über die Marktanteile 
gemäss Meldung und somit über die Grössenverhältnis-
se. Es ist darauf hinzuweisen, dass Tabelle 24 ebenfalls 
die Marktanteile von Galliker und Bertschi ausweist. 
Diese beiden Konzerne können wie bereits erwähnt 
nicht als vollständig unabhängige Wettbewerber von 
SBB Cargo, Planzer und Jäger anerkannt werden (vgl. 
Rz 234 und 280 ff.). 

 

 

 

 

 

 
340 SBB Cargo ist vor dem Zusammenschlussvorhaben von SBB kon-
trolliert. Nach dem Zusammenschlussvorhaben ist SBB Cargo von 
SBB mitkontrolliert. 
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Tabelle 24: Marktanteile aktuelle Konkurrenz im Markt für Speditionsleistungen für Transporte auf der Schiene und 
Strasse im Binnenverkehr 

Jahr Zusammenschlussparteien   Wettbewerber 

 SBB341 SBB 
Cargo342 Planzer Jäger Galliker Bertschi 

Schweize-
rische 
Post 

Migros-
Genos-

sen-
schafts-

Bund 

Railcare 

2018 0 % 0 % [10-20] % [10-20] % [0-10] % [0-10] % [10-20] % [0-10] % [0-10] % 
2017 0 % 0 % [10-20] % [10-20] % [0-10] % [0-10] % [10-20] % [0-10] % [0-10] % 
2016 0 % 0 % [0-10] % [10-20] % [0-10] % [0-10] % [10-20] % [0-10] % [0-10] % 

 

581. Aus Tabelle 24 wird ersichtlich, dass Planzer im 
Jahr 2018 über einen Marktanteil von [10-20] % verfügt. 
Beinahe gleich gross ist der Marktanteil von Jäger mit 
[10-20] %. Die SBB und SBB Cargo sind gemäss Mel-
dung in diesem Markt nicht tätig. Die an Swiss Combi 
beteiligten Minderheitsaktionäre Galliker und Bertschi 
verfügen im Jahr 2018 über einen Marktanteil von [0-
10] % bzw. [0-10] %. 

582. Grösste Wettbewerberin ist gemäss Meldung die 
schweizerische Post mit einem Marktanteil von [10-
20] %. Die schweizerische Post bietet in Bezug auf 
Stückgut und Transport nationale und internationale 
Transportlogistik an. National besteht das Angebot der 
schweizerischen Post im schweizweiten Transport von 
Stückgut. Zudem bietet die schweizerische Post inner-
halb der Schweiz Bahntransporte auf der Nord-Süd- und 
Ost-West-Achse an. Dies beinhaltet den Bahntransport 
von Handelswaren, Rohstoffen und Gefahrgut.343 

583. Zweitgrösster Wettbewerber ist gemäss Meldung 
der Migros-Genossenschafts-Bund (nachfolgend: die 
Migros) mit einem Marktanteil von [0-10] %. Die Migros 
bietet gegenüber Dritten internationale und nationale 
Transport- und Logistiklösungen an. Innerhalb der 
Schweiz bietet die Migros den Transport verschiedener 
Güter mit verschiedenen Möglichkeiten an: Food oder 
Non-Food, am Tag oder in der Nacht, mit der Bahn oder 
dem LKW, gekühlt oder ungekühlt sowie von der Kom-
plett- oder Teilladung bis zum Stückgut.344 

584. Als fünftgrösstes Unternehmen gibt die Meldung 
Railcare mit einem Marktanteil von [0-10] % an. Railcare 
bietet schweizweite Transportlogistik im UKV an. Zu 
diesem Angebot gehört die Abdeckung aller Belange der 
Transportlogistik («single point of contact»). So über-
wacht Railcare die gesamte Transportkette permanent 
und übernimmt die Feinverteilung der Waren bis auf 
Stufe Paletten oder Rollwagen.345 

585. Somit sind im Markt für Speditionsleistungen für 
Transporte auf der Schiene und Strasse im Binnenver-
kehr neben den am Zusammenschlussvorhaben beteilig-
ten Unternehmen Planzer und Jäger weitere Unterneh-
men tätig. Unter den vier grössten Marktteilnehmern 
Planzer, Jäger, schweizerische Post und Migros sind die 
Marktanteile ungefähr gleich verteilt; die schweizerische 
Post ist in Marktanteilen gemessen grösster Wettbewer-
ber. Im Vergleich zu diesen vier Wettbewerbern ent-
spricht der Marktanteil für den fünftgrössten Marktteil-
nehmer Railcare ungefähr die Hälfte. Zudem ist festzu-
stellen, dass diese fünf grössten Wettbewerber zusam-
men ungefähr 50 % des Marktes ausmachen. Somit 

verteilen sich weitere 50 % des Marktes auf weitere Un-
ternehmen. 

586. Aufgrund dieser Grössenverhältnisse bestehen 
keine Anhaltspunkte für eine kollektive Marktbeherr-
schung zwischen Planzer und Jäger sowie der weiteren 
Wettbewerber im Markt für Speditionsleistungen für 
Transporte auf der Schiene und Strasse im Binnenver-
kehr aufgrund vertikaler Effekte des Zusammenschluss-
vorhabens. 

B.4.5.4.1. Zwischenergebnis 
587. Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine kollektive 
Marktbeherrschung zwischen Planzer und Jäger sowie 
der weiteren Wettbewerber im Markt für Speditionsleis-
tungen für Transporte auf der Schiene und Strasse im 
Binnenverkehr aufgrund vertikaler Effekte des Zusam-
menschlussvorhabens. 

B.4.6 Fazit vertikale Effekte 
588. Zwar bestehen Anhaltspunkte, dass das Zusam-
menschlussvorhaben eine marktbeherrschende Stellung 
auf Märkten in den Bereichen Schienengüterverkehr, 
Operateurleistungen und Umschlagsleistungen begrün-
det oder verstärkt. Allerdings kann die Möglichkeit der 
Beseitigung wirksamen Wettbewerbs gemäss Art. 10 
Abs. 2 Bst. a KG nicht rechtsgenüglich nachgewiesen 
werden. 

B.5 Nebenabreden 
589. Zu prüfen ist zudem, ob das Vertragswerk der Par-
teien Wettbewerbsabreden enthält, die mit dem Zusam-
menschlussvorhaben unmittelbar verbunden sind. Abre-
den, die die kumulativen Bedingungen der Notwendig-
keit und des unmittelbaren Zusammenhangs erfüllen, 
sind als Nebenabreden zu bezeichnen. Abreden, welche 
die genannten Bedingungen nicht erfüllen und somit 
keine Nebenabreden in diesem Sinne darstellen, erfah-
ren keine Legalisierung durch den fusionskontrollrechtli-
chen Kommissionsentscheid. Sie unterliegen gegebe- 
 

 

 
341 Marktanteile von SBB jeweils ohne SBB Cargo nach dem Carve-
out. 
342 Marktanteile von SBB Cargo nach dem Carve-out. 
343 Vgl. <https://www.post.ch/de/geschaeftsloesungen/stueckgut-und-
transport> (6.11.2019). 
344 Vgl. <http://www.logistiktransport.ch/de> (6.11.2019). 
345 Vgl. <https://www.railcare.ch/content/railcare/de/dienstleistungen.h 
tml> (6.11.2019). 
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nenfalls einer separaten Prüfung gemäss Art. 5 KG im 
Rahmen eines entsprechenden kartellgesetzlichen Ver-
fahrens.346 

590. Die Wettbewerbsbehörden prüfen im Rahmen der 
Zusammenschlusskontrolle Nebenabreden nicht von 
Amtes wegen. Einzeln und explizit in der Meldung aus-
gewiesene Nebenabreden werden hingegen auf Begeh-
ren geprüft. Dabei müssen diese von den meldenden 
Unternehmen präzise beschrieben werden. Zudem muss 
für jede zu prüfende Nebenabrede von den meldenden 
Unternehmen begründet werden, weshalb diese eine mit 
dem Zusammenschluss unmittelbar verbundene und 
notwendige Vereinbarung darstellt.347 

591. Als Nebenabreden weisen die Zusammenschluss-
parteien die Fortführung der Geschäfte von SBB Cargo 
(vgl. Rz 595) sowie ein Wettbewerbs- und Abwerbever-
bot aus (vgl. Rz 598 ff.). 

B.5.1.1 Allgemeines 
592. Bezüglich Nebenabreden in Zusammenhang mit 
Unternehmenszusammenschlüssen hat die WEKO ihre 
Praxis weitgehend nach der EU-Bekanntmachung348 
gerichtet.349 Dies gilt sowohl für Bezugs- und Lieferpflich-
ten350 als auch für Konkurrenzverbote.351 

593. Wettbewerbsabreden können nur dann als «mit der 
Durchführung des Zusammenschlusses unmittelbar 
verbunden» angesehen werden, wenn sie mit dem Zu-
sammenschluss selbst eng verbunden sind. Es reicht 
nicht aus, dass eine Vereinbarung im gleichen Zusam-
menhang oder zum gleichen Zeitpunkt wie der Zusam-
menschluss zustande gekommen ist. Einschränkungen, 
die mit der Durchführung des Zusammenschlusses un-
mittelbar verbunden sind, sollen einen reibungslosen 
Übergang zur neuen Unternehmensstruktur nach dem 
Zusammenschluss gewährleisten.352 

594. Das Kriterium der Notwendigkeit bedeutet, dass 
ohne die fragliche Abrede der Zusammenschluss ent-
weder überhaupt nicht oder nur unter deutlich ungewis-
seren Voraussetzungen, zu wesentlich höheren Kosten, 
über einen spürbar längeren Zeitraum oder mit erheblich 
geringeren Erfolgsaussichten durchgeführt werden könn-
te. Bei der Klärung der Frage, ob eine Einschränkung 
notwendig ist, muss nicht nur die Art der Einschränkung 
berücksichtigt werden, sondern zugleich sichergestellt 
werden, dass die Einschränkung hinsichtlich ihrer Gel-
tungsdauer sowie ihres sachlichen und räumlichen Gel-
tungsbereichs nicht über das hinausgeht, was für die 
Durchführung des Zusammenschlusses wirklich erfor-
derlich ist. Gibt es Alternativen, mit denen sich das legi-
time Ziel genauso wirksam erreichen lässt, so sind die 
Unternehmen gehalten, sich für die Lösung zu entschei-
den, die den Wettbewerb objektiv gesehen am wenigs-
ten einschränkt.353 

B.5.1.2 Fortführung der Geschäfte 
595. […] 

596. Nach der Praxis der EU-Kommission ist eine Ver-
einbarung, wonach bis zur Vollendung eines Zusam-
menschlusses keine wesentlichen Änderungen am Ge-
schäft des Zielunternehmens vorgenommen werden 
dürfen, als mit der Durchführung des Zusammenschlus-
ses unmittelbar verbunden und für diese notwendig zu 

erachten.354 Ohnehin dürfen die Parteien im Rahmen der 
Zusammenschlusskontrolle nach Kartellgesetz das Ziel-
unternehmen während der Dauer des Verfahrens nicht 
verändern.355 

597. Eine Verpflichtung der Parteien, dass SBB Cargo 
die Geschäfte bis zum Vollzugstermin unverändert fort-
führt, gilt damit als mit dem Zusammenschluss verbun-
den. 

B.5.1.3 Konkurrenz- und Abwerbeverbot 
598. Gemäss EU-Bekanntmachung können bei der 
Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens Wettbe-
werbsverbote im Verhältnis der Gründerunternehmen zu 
einem Gemeinschaftsunternehmen als mit der Durchfüh-
rung des Zusammenschlusses unmittelbar verbunden 
und für diese notwendig angesehen werden, wenn sich 
diese Verpflichtungen auf die Waren, Dienstleistungen 
und Gebiete beziehen, die in der betreffenden Grün-
dungsvereinbarung oder in der Satzung vorgesehen 
sind. Sie können unter anderem durch die Notwendigkeit 
begründet sein, den Gutglaubensschutz während der 
Verhandlungen zu gewährleisten, die Vermögenswerte 
des Gemeinschaftsunternehmens in vollem Umfang zu 
nutzen, dem Gemeinschaftsunternehmen die Aneignung 
des Know-hows und des Geschäftswerts der Gründer zu 
ermöglichen oder die Interessen der einzelnen Gründer 
am Gemeinschaftsunternehmen vor Wettbewerbshand-
lungen zu schützen, denen unter anderem durch den 
privilegierten Zugang der Gründungspartner zu dem 
Know-how oder dem Geschäftswert Vorschub geleistet 
wird, welches bzw. welcher auf das Gemeinschaftsun-
ternehmen übertragen oder von diesem selbst aufgebaut 
wurde. Zwischen den Gründerunternehmen und einem 
Gemeinschaftsunternehmen bestehende Wettbewerbs-
verbote können so lange als mit der Durchführung des 
Zusammenschlusses unmittelbar verbunden und für 
diese notwendig angesehen werden, wie das Gemein-
schaftsunternehmen besteht.356 

 

 
 
346 Vgl. RPW 2018/4, 917 Rz 364, AZ Medien/NZZ; RPW 2017/3, 483 
Rz 139, BLS AG/Transport Ferroviaire Holding SAS, m. w. H. 
347 Vgl. Teil II, Ziff. 7 des Merkblatts und Formulars der Wettbewerbs-
kommission betreffend die Meldung eines Zusammenschlussvorha-
bens, www.weko.admin.ch > Dienstleistungen > Meldeformulare. 
348 Bekanntmachung der Kommission über Einschränkungen des 
Wettbewerbs, die mit der Durchführung von Unternehmenszusammen-
schlüssen unmittelbar verbunden und für diese notwendig sind, ABl. C 
56 vom 05.03.2005 S. 24 ff. (nachfolgend: EU-Bekanntmachung). 
349 RPW 2018/4, 918 Rz 367, AZ Medien/NZZ; RPW 2012/1 139 f. 
Rz 18 ff. Tamedia/Langenthaler Tagblatt; RPW 2010/3, 505 Rz 65, 
France Télécom SA/Sunrise Communications AG. 
350 Vgl. RPW 2018/4, 918 Rz 367, AZ Medien/NZZ; RPW 2015/3, 437 
Rz 77 ff., Axel Springer Schweiz/Ringier, m. w. H. 
351 Vgl. RPW 2018/4, 918 Rz 367, AZ Medien/NZZ; RPW 2015/3, 436 
Rz 64, Axel Springer Schweiz/Ringier, m. w. H. 
352 Vgl. EU-Bekanntmachung, Rz 12. 
353 Vgl. EU-Bekanntmachung, Rz 13. 
354 Vgl. EU-Bekanntmachung, Rz 14; RPW 2013/3, 351 Rz 18, Tame-
dia AG/PPN AG; RPW 2012/1, 140 Rz 32, Tamedia/Langenthaler 
Tagblatt Rz 14; RPW 2012/1, 116 Rz 43, Tamedia/Bilan/Tribune des 
Arts. 
355 Vgl. RPW 2013/3, 351 Rz 18, Tamedia AG/PPN AG; RPW 2012/1, 
140 Rz 33, Tamedia/Langenthaler Tagblatt; RPW 2012/1, 116 Rz 43, 
Tamedia/Bilan/Tribune des Arts. 
356 Vgl. EU-Bekanntmachung, Rz 36. 
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599. Der räumliche Geltungsbereich von Wettbewerbs-
verboten muss sich auf das Gebiet beschränken, in dem 
die Gründer die betreffenden Waren oder Dienstleistun-
gen vor der Gründung des Gemeinschaftsunternehmens 
abgesetzt bzw. erbracht haben. Der räumliche Gel-
tungsbereich kann auf Gebiete erstreckt werden, in de-
nen die Gründerunternehmen zum Zeitpunkt der Unter-
nehmensgründung geschäftlich tätig zu werden planten, 
sofern sie bereits entsprechende Investitionen getätigt 
haben.357 

600. Ebenso sind Wettbewerbsverbote auf die Waren 
oder Dienstleistungen zu beschränken, die den Ge-
schäftsgegenstand des Gemeinschaftsunternehmens 
bilden. Hierzu können auch Waren und Dienstleistungen 
zählen, die sich zum Zeitpunkt der Gründung in einem 
fortgeschrittenen Entwicklungsstadium befinden, oder 
fertig entwickelte Produkte, die noch nicht auf den Markt 
gebracht wurden.358 

601. Wird das Gemeinschaftsunternehmen gegründet, 
um einen neuen Markt zu erschliessen, wird auf diejeni-
gen Waren, Dienstleistungen und Gebiete Bezug ge-
nommen, auf denen das Gemeinschaftsunternehmen 
nach der betreffenden Gründungsvereinbarung oder 
Nebenvereinbarung aktiv sein soll. Dabei wird davon 
ausgegangen, dass die Interessen des einen Gründers 
am Gemeinschaftsunternehmen nicht auf anderen Märk-
ten vor Wettbewerbshandlungen des anderen Gründers 
geschützt werden müssen als in denjenigen, in denen 
das Gemeinschaftsunternehmen am Anfang tätig ist.359 

602. Des Weiteren gelten Wettbewerbsverbote zwischen 
Gründern ohne Beherrschungsmacht und einem Ge-
meinschaftsunternehmen nicht als mit der Durchführung 
des Zusammenschlusses unmittelbar verbunden und für 
diese notwendig.360 

603. Die für Wettbewerbsverbote geltenden Grundsätze 
gelten auch für Abwerbeverbote und Vertraulichkeits-
klauseln.361 

604. Die WEKO hat in der Vergangenheit die Erwägun-
gen der EU-Kommission für Gründungen von Gemein-
schaftsunternehmen analog auf Fälle mit Übergang von 
alleiniger zu gemeinsamer Kontrolle angewendet. Im 
Zusammenschlussvorhaben PubliGroupe/S1TV ver-
pflichteten sich eine Konzerngesellschaft des einen die 
gemeinsame Kontrolle erlangenden Mutterunterneh-
mens und das Gemeinschaftsunternehmen, keine Mitar-
beiter der anderen Partei mittelbar oder unmittelbar ab-
zuwerben, es sei denn, der Mitarbeiter ist bereits seit 
[…] nicht mehr für andere Partei tätig. Die WEKO erach-
tete dieses Abwerbeverbot als konzerninterne Abrede 
gerechtfertigt, weil in diesem Fall eine gemeinsame Kon-
trolle begründet wurde.362 

605. Im Zusammenschlussvorhaben Ticketcorner Hol-
ding AG/Tamedia AG/Ticketcorner AG/Starticket AG 
hielt die WEKO fest, dass Wettbewerbsverbote im Ver-
hältnis der Mutterunternehmen zu einem Gemein-
schaftsunternehmen als mit der Durchführung des Zu-
sammenschlusses unmittelbar verbunden und für diese 
notwendig anzusehen ist, wenn sie in sachlicher Hinsicht 
auf die Waren oder Dienstleistungen beschränkt sind, 
die den Tätigkeitsbereich des Gemeinschaftsunterneh-
mens bilden, und in räumlicher Hinsicht auf das Gebiet 

beschränkt sind, in dem das Gemeinschaftsunterneh-
men tätig ist. Zeitlich können zwischen Mutterunterneh-
men und einem Gemeinschaftsunternehmen bestehen-
de Wettbewerbsverbote so lange als mit der Durchfüh-
rung des Zusammenschlusses unmittelbar verbunden 
und für diese notwendig angesehen werden, wie das 
Gemeinschaftsunternehmen besteht.363 Die Regeln gel-
ten entsprechend auch für Abwerbeverbote.364 

606. […] 

607. […] Für einen solchen Übergang von alleiniger 
Kontrolle zu gemeinsamer Kontrolle enthält die EU-
Bekanntmachung allerdings keine spezifischen Regeln 
hinsichtlich Konkurrenz- und Abwerbeverbote. 

608. Vor dem Hintergrund der von der WEKO vertrete-
nen Ansicht und analog zu den Regeln der EU-Bekannt-
machung bei der Gründung von Gemeinschaftsunter-
nehmen können das vorliegende Konkurrenz- und Ab-
werbeverbot als mit der Durchführung des Zusammen-
schlussvorhabens unmittelbar verbunden und für dieses 
notwendig angesehen werden. Ein Konkurrenz- und 
Abwerbeverbot von den SBB gegenüber SBB Cargo 
sowie von Swiss Combi gegenüber SBB Cargo wird als 
zulässige vom Konzentrationsprivileg umfasste Neben-
abrede angesehen. Es ist festzuhalten, dass sich diese 
Beurteilung ausschliesslich auf das Verhältnis von den 
SBB gegenüber SBB Cargo und von Swiss Combi ge-
genüber SBB Cargo beschränkt, weil die Meldung das 
Konkurrenz- und Abwerbeverbot nur für diese beiden 
Beziehungen ausweist und darlegt. Folglich sind etwaige 
Konkurrenz- und Abwerbeverbote in Bezug auf Planzer, 
Jäger, Galliker und Bertschi nicht von vorliegender Beur-
teilung erfasst. 

B.5.1.4 Ergebnis Nebenabreden 
609. Eine Verpflichtung der Fortführung der Geschäftstä-
tigkeiten von SBB Cargo gilt als mit dem Zusammen-
schluss verbunden. 

610. Das Konkurrenz- und Abwerbeverbot jeweils von 
den SBB gegenüber SBB Cargo und von Swiss Combi 
gegenüber SBB Cargo ist als mit dem Zusammen-
schlussvorhaben unmittelbar verbunden und für dieses 
notwendig anzusehen. Demgegenüber sind etwaige 
Konkurrenz- und Abwerbeverbote in Bezug auf das Ver-
hältnis von jeweils Planzer, Jäger, Galliker und Bertschi 
gegenüber SBB Cargo nicht von vorliegender Beurtei-
lung erfasst und fallen nicht unter das Konzentrationspri-
vileg. 

 

 

 
357 Vgl. EU-Bekanntmachung, Rz 37. 
358 Vgl. EU-Bekanntmachung, Rz 38. 
359 Vgl. EU-Bekanntmachung, Rz 39. 
360 Vgl. EU-Bekanntmachung, Rz 40. 
361 Vgl. EU-Bekanntmachung, Rz 41. 
362 Vgl. RPW 2013/3, 392 Rz 28 f., PubliGroupe/S1TV. 
363 Vgl. Verfügung vom 22. Mai 2017, 13 Rz 59, Ticketcorner Holding 
AG/Tamedia AG/Ticketcorner AG/Starticket AG; RPW 2015/4, S. 786 
Rz 77, Coop/Swisscom. 
364 Vgl. Verfügung vom 22. Mai 2017, 13 Rz 59, Ticketcorner Holding 
AG/Tamedia AG/Ticketcorner AG/Starticket AG; EU-Bekanntmachung, 
Rz 4; RPW 2015/3, S. 505, Rz. 241, Tamedia/ricardo.ch. 
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B.6 Ergebnis/Schlussfolgerungen  
611. Die Prüfung des Zusammenschlussvorhabens SBB 
Cargo ergibt, dass dieses auf dem Markt für Umschlags-
leistungen für Container, Wechselbehälter und Sattelauf-
lieger im Binnenverkehr im Raum Gossau eine kollektiv 
marktbeherrschende Stellung durch SBB Cargo bzw. die 
Muttergesellschaften und Galliker begründet. 

612. Beim Markt für Umschlagsleistungen für Container, 
Wechselbehälter und Sattelauflieger im Binnenverkehr 
im Raum St. Triphon bestehen Hinweise auf die Be-
gründung einer kollektiven Marktbeherrschung zwischen 
SBB Cargo bzw. den Muttergesellschaften und Bertschi. 

613. Beim Markt für Umschlagsleistungen für Container, 
Wechselbehälter und Sattelauflieger im Binnenverkehr 
im Raum Oensingen ist eine kollektive Marktbeherr-
schung zwischen SBB Cargo bzw. den Muttergesell-
schaften und Galliker wegen der Marktstruktur unwahr-
scheinlich. 

614. Für den Markt für Umschlagsleistungen für Contai-
ner, Wechselbehälter und Sattelauflieger im Binnenver-
kehr im Raum Renens ist eine kollektive Marktbeherr-
schung zwischen SBB Cargo/TERCO bzw. den Mutter-
gesellschaften und Railcare bzw. Coop wegen der 
Marktstruktur auch unwahrscheinlich. 

615. Trotz marktbeherrschender Stellung im Sinne von 
Art. 4 Abs. 2 KG im Raum Gossau bzw. Anhaltspunkten 
dafür im Raum St. Triphon besteht eine Marktbeherr-
schung im Sinne von Art. 10 Abs. 2 Bst. a KG gemäss 
Definition des Bundesgerichts jedoch nur dann, wenn 
festgestellt werden muss, dass durch das Zusammen-
schlussvorhaben die mögliche Beseitigung wirksamen 
Wettbewerbs droht. Im Gegensatz zu Art. 7 KG über 
unzulässige Verhaltensweisen marktbeherrschender 
Unternehmen wird in Art. 10 KG der Begriff der markt-
beherrschenden Stellung qualifiziert. Damit bestehen in 
der Schweizer Zusammenschlusskontrolle sehr hohe 
Schwellen für ein Einschreiten der Wettbewerbsbehör-
den (vgl. Rz 120 ff.). 

616. Im Markt für Umschlagsleistungen für Container, 
Wechselbehälter und Sattelauflieger im Binnenverkehr 

im Raum Gossau ist nicht davon auszugehen, dass 
selbst bei einer (kollektiv) marktbeherrschenden Stellung 
durch das Zusammenschlussvorhaben die mögliche 
Beseitigung wirksamen Wettbewerbs droht. Dies, weil 
Railcare in diesem Markt eine Umschlagsanlage plant. 
Es erscheint als unwahrscheinlich, dass Railcare durch 
das Zusammenschlussvorhaben von diesem Marktein-
tritt fernzuhalten ist. 

617. Im Markt für Umschlagsleistungen für Container, 
Wechselbehälter und Sattelauflieger im Binnenverkehr 
im Raum St. Triphon ist nicht davon auszugehen, dass 
selbst bei einer (kollektiv) marktbeherrschenden Stel-
lung, durch das Zusammenschlussvorhaben die mögli-
che Beseitigung wirksamen Wettbewerbs droht. In die-
sem Markt ist der Bau der Konkurrenz-Umschlagsanlage 
TCM geplant. Es erscheint als unwahrscheinlich, dass 
die Realisierung dieser Umschlagsanlage von TCM 
durch das Zusammenschlussvorhaben verhindert wer-
den kann. 

618. Wegen vertikalen Effekten bestehen zwar Anhalts-
punkte, dass das Zusammenschlussvorhaben eine 
marktbeherrschende Stellung auf Märkten in den Berei-
chen Schienengüterverkehr, Operateurleistungen und 
Umschlagsleistungen begründet oder verstärkt. Aller-
dings kann die Möglichkeit der Beseitigung wirksamen 
Wettbewerbs gemäss Art. 10 Abs. 2 Bst. a KG nicht 
rechtsgenüglich nachgewiesen werden. Spezifisch für 
den Markt für Umschlagsleistungen für Container, 
Wechselbehälter und Sattelauflieger im Binnenverkehr 
im Raum Gossau sowie für den Markt für Umschlagsleis-
tungen für Container, Wechselbehälter und Sattelauflie-
ger im Binnenverkehr im Raum St. Triphon haben die 
vertikalen Effekte eine verstärkende Wirkung auf die 
kollektive Marktbeherrschung. 

619. Die von Gesetz und Rechtsprechung definierten 
hohen Voraussetzungen für eine Intervention gemäss 
Art. 10 Abs. 2 KG sind nach den vorstehenden Ausfüh-
rungen für die genannten Märkte gleichwohl nicht gege-
ben. 
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B 2.3 9. Warburg Pincus/Vista Equity Partners/Infoblox Inc. 

Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und Art. 32 
Abs. 1 KG 

Examen préalable; art. 4 al. 3, art. 10 et art. 32 al. 1 
LCart 

Esame preliminare; art. 4 cpv. 3, art. 10 e art. 32 cpv. 1 
LCart 

Stellungnahme der Wettbewerbskommission vom 
2 November 2020 

Mitteilung gemäss Art. 16 VKU vom 11. November 2020 

1. Am 19. Oktober 2020 hat das Sekretariat der Wettbe-
werbskommission (nachfolgend: Sekretariat) eine ver-
einfachte Meldung gemäss Art. 12 VKU über ein Zu-
sammenschlussvorhaben erhalten (nachfolgend: Mel-
dung). Gemäss diesem Vorhaben beabsichtigen von 
Warburg Pincus LLC (nachfolgend: Warburg Pincus) 
und von Vista Equity Partners Management LLC (nach-
folgend: Vista) kontrollierte oder verbundene Fonds die 
gemeinsame Kontrolle über Infoblox, Inc. (nachfolgend: 
Infoblox) zu erwerben. Zurzeit übt Vista die alleinige 
Kontrolle über Infoblox aus. 

2. Warburg Pincus ist eine Private-Equity-Unternehmung 
mit Sitz in New York, USA. Ihre Portfolio-Gesellschaften 
sind in einer Vielzahl von Sektoren tätig, darunter Ver-
braucher-, Industrie- und Unternehmensdienstleistungen 
(CIS), Energie, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswe-
sen, Immobilien sowie Technologie, Medien und Tele-
kommunikation (TMT). 

3. Vista ist eine in den USA ansässige Investmentgesell-
schaft, die sich auf die Stärkung und das Wachstum von 
Unternehmenssoftware, Daten und technologiegestütz-
ten Unternehmen konzentriert. Vista kontrolliert eine 
Reihe von Portfolio-Gesellschaften, die in der Bereitstel-
lung von IT-Dienstleistungen wie der Bereitstellung von 
Unternehmenssoftware tätig sind. 

4. Infoblox ist ein IT-Automatisierungs- und Sicherheits-
unternehmen mit Sitz in Kalifornien, USA. Infoblox stellt 
Software und Anwendungen zur Verfügung, welche die 
Zuweisung von IP-Adressen automatisieren und das 
«Domain Name System» (DNS) verwalten, wodurch die 
mit dem Netzwerkbetrieb verbundenen Betriebskosten 
gesenkt werden. Infoblox bietet auch DNS-Sicherheits- 
und Cloud-Netzwerkautomatisierungslösungen an. 

5. Das vorliegende Zusammenschlussvorhaben wurde 
am 14. Oktober 2020 auch bei der Europäischen Kom-
mission angemeldet. 

6. Die Parteien beabsichtigen, dass Infoblox gemeinsam 
durch Warburg Pincus und Vista kontrolliert werden wird. 
Der Fusionsvertrag vom 3. September 2020 sieht vor, 
dass Warburg Pincus und Vista ein «special purpose 
vehicle» (SPV) gründen, welches 100 % des Aktienkapi-
tals von Infoblox erwerben wird. Warburg Pincus wird 
50 % des Aktienkapitals des SPV halten, während Vista 
die restlichen 50 % erwerben wird. Als Ergebnis der 
geplanten Transaktion wird Warburg folglich indirekt ca. 

50 % des Aktienkapitals von Infoblox erwerben und Vista 
wird ebenfalls indirekt ca. 50 % halten. Gemäss der In-
vestorenvereinbarung vom 3. September 2020 werden 
Warburg Pincus und Vista jeweils berechtigt sein, […] 
von insgesamt elf Verwaltungsratsmitgliedern zu benen-
nen. Ausserdem werden Warburg Pincus und Vista je-
weils ein Vetorecht bei Verwaltungsratsentscheidungen 
erhalten, die das strategische Geschäftsverhalten von 
Infoblox beeinflussen. Entsprechend diesen Angaben 
der Meldung ist von einer gemeinsamen Kontrolle von 
Warburg Pincus und Vista über Infoblox auszugehen. 

7. Gemäss Meldung der Parteien ist Infoblox ein eigen-
ständiges IT-Unternehmen, das auf Dauer alle Funktio-
nen einer selbständigen wirtschaftlichen Einheit erfüllt. 
Das Unternehmen verfügt über ein fest zugeordnetes 
Management und ausreichende Ressourcen zur Durch-
führung seiner Geschäftstätigkeiten sowie über eine 
selbstständige Marktpräsenz. Demnach sind die Anfor-
derungen an ein Vollfunktionsunternehmen mit dem 
vorliegenden Zusammenschlussvorhaben erfüllt. 

8. Die Voraussetzungen für einen Unternehmenszu-
sammenschluss im Sinne von Art. 4 Abs. 3 KG i.V.m. 
Art. 2 Abs. 2 VKU sind folglich erfüllt. 

9. Warburg Pincus, Vista und Infoblox erzielten im Ge-
schäftsjahr 2019 insgesamt einen Umsatz von über 2 
Mia. CHF und schweizweit erzielten Warburg Pincus und 
Vista je einen solchen von über 100 Mio. CHF, womit die 
Umsatzschwellen gemäss Art. 9 Abs. 1 KG überschritten 
sind und das vorliegende Zusammenschlussvorhaben 
meldepflichtig ist. 

10. Die nachfolgende Analyse wird sich hauptsächlich 
auf mögliche Überschneidungen zwischen Warburg 
Pincus und Infoblox konzentrieren, da Vista Infoblox 
bereits ausschliesslich besitzt und kontrolliert. 

11. Die Parteien gehen von einem sachlich relevanten 
Markt für Infrastruktursoftware aus, wobei vorliegend 
auch eine weitere Unterteilung in die Segmente ITOM-
Software und Sicherheitssoftware denkbar wäre. Die 
genaue Marktdefinition kann hier offengelassen werden, 
da auch bei einer engeren Marktdefinition keine wettbe-
werbsrechtlichen Bedenken bestehen. Räumlich hat die 
Wettbewerbskommission den Softwaremarkt in jüngeren 
Entscheiden teilweise als europaweit oder global einge-
grenzt, die Frage teilweise aber auch offengelassen. 
Auch vorliegend kann eine abschliessende Beurteilung 
der räumlichen Marktausdehnung unterbleiben, da die 
geplante Transaktion weder bei einer europaweiten noch 
bei einer globalen Marktabgrenzung Anlass zu wettbe-
werbsrechtlichen Bedenken gibt. 

12. Die Parteien schätzen den Marktanteil von Infoblox 
im Jahr 2019 im Bereich der Infrastruktursoftware welt- 
und europaweit tiefer als [0-5] % ein. Die Parteien gehen 
darüber hinaus nicht davon aus, dass die aktuellen 
Marktanteile sich in den nächsten drei Jahren […] wer-
den. So bestätigt Infoblox insbesondere, dass sie derzeit 
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nicht beabsichtigt, ihre Geschäftstätigkeit in der Schweiz 
– ausserhalb ihres normalen Geschäftsbetriebs – […]. 

13. Mögliche Überschneidungen der Aktivitäten von 
Infoblox und denjenigen der von Warburg Pincus kon-
trollierten Portfolio-Gesellschaften bestehen gemäss 
Angaben der Parteien nur in Bezug auf zwei der von 
Warburg Pincus kontrollierten Portfolio-Gesellschaften 
(eSentire und Cyren), welche ebenfalls Infrastruktur-
Softwarelösungen anbieten und im Bereich Sicher-
heitssoftware tätig sind. Der von den Parteien geschätz-
te gemeinsame Marktanteil von Infoblox und diesen 
beiden kontrollierten Portfolio-Gesellschaften würde 
unabhängig von der Marktdefinition weniger als [0-5] % 
betragen. Auf Seite von Vista ist neben Infoblox eine 
weitere von Vista kontrollierte Portfolio-Gesellschaft 

(TIBCO) auch im Bereich der Bereitstellung von Infra-
struktursoftware tätig. Da die von Vista verwalteten 
Fonds gegenwärtig bereits Infoblox kontrollieren, wird 
sich die Wettbewerbsdynamik zwischen Infoblox und 
den anderen von Vista kontrollierten Portfolio-
Gesellschaften infolge der geplanten Transaktion vermu-
tungsweise nicht ändern. Folglich führt das Zusammen-
schlussvorhaben zu keinen betroffenen Märkten im Sin-
ne von Art. 11 Abs. 1 Bst. d VKU. 

14. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass 
keine Anhaltspunkte für die Begründung oder Verstär-
kung einer marktbeherrschenden Stellung durch das 
Zusammenschlussvorhaben vorliegen. Die Vorausset-
zungen für eine Prüfung des Zusammenschlusses nach 
Art. 10 KG sind daher nicht gegeben. 
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B 2.3 10. Unilabs/Medbase/Unilabs St. Gallen 

Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und Art. 32 
Abs. 1 KG 

Examen préalable; art. 4 al. 3, art. 10 et art. 32 al. 1 
LCart 

Esame preliminare; art. 4 cpv. 3, art. 10 e art. 32 cpv. 1 
LCart 

Stellungnahme der Wettbewerbskommission vom 
22. September 2020 

Mitteilung gemäss Art. 16 VKU vom 24. September 2020 

1. Am 24. August 2020 hat die Wettbewerbskommission 
(nachfolgend: WEKO) die Meldung über ein Zusammen-
schlussvorhaben erhalten. Danach beabsichtigen die 
Unilabs Holding AB (nachfolgend: Unilabs) – indirekt 
mittels der Unilabs Diagnostics AB (nachfolgend: Uni-
labs Diagnostics)1 – einerseits sowie die Medbase AG 
(nachfolgend: Medbase) als Teil der Migros-Gruppe 
andererseits, die gemeinsame Kontrolle über ein Ge-
meinschaftsunternehmen zu begründen. Beim betroffe-
nen Gemeinschaftsunternehmen handelt es sich um die 
neu gegründete Unilabs St. Gallen AG (nachfolgend: 
Unilabs St. Gallen). 

2. Unilabs ist die Muttergesellschaft der Unilabs-
Gruppe. Die Unilabs-Gruppe ist eine Anbieterin von bi-
omedizinischen Diagnosedienstleistungen mit Standort 
in Schweden, hat aber ihren Hauptsitz in der Schweiz. 
Die Unilabs-Gruppe ist in den Bereichen medizinische 
Laboranalysen, Bilddiagnostik, Reproduktionsmedizin 
und Arzneimittelentwicklung tätig. Sie ist hauptsächlich 
in verschiedenen europäischen Ländern, darunter auch 
in der Schweiz, aktiv. Die Unilabs-Gruppe wird von Pri-
vate-Equity-Fonds kontrolliert, die von Apax Partners 
LLP, einem britischen Investmentunternehmen, betreut 
und beraten werden. 

3. In der Schweiz ist die Unilabs-Gruppe namentlich mit 
den Tochtergesellschaften Unilabs, Laboratoire d'analy-
ses médicales SA und Unilabs Pathologie SA sowie 
diversen Zweigniederlassungen in den Bereichen medi-
zinische Laboranalysen (labordiagnostische Dienstleis-
tungen und pathologisch-diagnostische Dienstleistun-
gen) und Bilddiagnostik tätig. Sie betreibt 21 Labore in 
der ganzen Schweiz und ist besonders in der West-
schweiz vertreten. 

4. Medbase mit Sitz in Winterthur gehört zur Migros-
Gruppe2 und erbringt Dienstleistungen im medizinischen 
und therapeutischen Bereich. Im medizinischen Bereich 
bietet Medbase für Patienten insbesondere ein breites 
Behandlungsangebot im Bereich der ambulanten 
Grundversorgung und Spezialarztmedizin. Zudem ist 
Medbase u. a. in den Bereichen der medizinischen Mas-
sage und der Komplementärmedizin tätig. Medbase ist 
auch im Bereich der Zahnmedizin tätig und betreibt ver-
schiedene Apotheken. Der WEKO ist Medbase aus 
früheren Zusammenschlussverfahren bereits bekannt.3 
Vor kurzem hat Medbase mit Hans Christoph Hürlimann 
und Sara Daniella Hürlimann-Meiri das Gemeinschafts-

unternehmen zahnarztzentrum.ch-Gruppe im Bereich 
der zahnmedizinischen Behandlungsdienstleistungen 
begründet.  

5. Im Bereich der medizinischen Labordienstleistungen 
ist Medbase nur insoweit tätig, als Medbase in ihren 
eigenen Arztpraxen («in house») für den Eigenbedarf 
Praxislaboratorien für einfachere medizinische Routi-
neanalysen betreibt (sog. Präsenzlabors). Medbase führt 
selbst keine medizinischen Laboranalysen der erweiter-
ten Routineanalytik und auch keine komplexeren medi-
zinischen Laboranalysen (Spezialanalysen) durch.  

6. Die Migros-Gruppe ist hauptsächlich im Detailhandel 
(Food / Near-Food / Non-Food) tätig. Mit den Migros-
Industrien verfügt die Migros-Gruppe zudem über eigene 
Produktionsbetriebe. Daneben ist die Migros-Gruppe u. 
a. auch im Grosshandel, in der Gastronomie, im Treib-
stoffgeschäft, im Reisemarkt und mit Medbase im Ge-
sundheitswesen tätig. 

7. Unilabs St. Gallen mit Sitz in St. Gallen wurde bereits 
gegründet, ist aber noch nicht operativ tätig. Unilabs St. 
Gallen soll in Zukunft im Gebiet der Ostschweiz im Be-
reich der medizinischen Labordiagnostik tätig sein und in 
St. Gallen ein medizinisches Labor betreiben. Dort soll 
Unilabs St. Gallen medizinische Laboranalysen der Rou-
tine- und erweiterten Routineanalytik […] für Dritte er-
bringen. Demgegenüber wird Unilabs St. Gallen […].  

8. Unilabs und Medbase erbringen bereits heute Dienst-
leistungen je für die andere Partei. […]. Gemäss Mel-
dung verfolgen die Parteien mit der Zusammenarbeit 
und der damit verbundenen Bündelung von Erfahrung 
und Ressourcen beider Unternehmen das Ziel, die 
Grundversorgung der Patientinnen und Patienten durch 
eine in der Qualität, Patientenorientierung und Wirt-
schaftlichkeit optimierte Diagnostik zu verbessern. 

9. Das vorliegende Zusammenschlussvorhaben ist zu-
sätzlich in der EU meldepflichtig und wird gemäss Mel-
dung der Parteien bei der Europäischen-Kommission 
(nachfolgend: EU-Kommission) angemeldet. 

10. Die Parteien beabsichtigen, dass Unilabs Diagnos-
tics […] % und Medbase […] % am Aktienkapital und 
den Stimmrechten von Unilabs St. Gallen halten werden.  
 

 

 
 

 
1 Die Schwedische Gesellschaft Unilabs Diagnostics ist eine 100 %-
Tochtergesellschaft von Unilabs. 
2 Medbase ist eine 100 %-Tochtergesellschaft der Migros Vita AG. Die 
Anteile der Migros Vita AG werden zu 100 % vom Migros-
Genossenschafts-Bund und den Migros Genossenschaften gehalten. 
3 RPW 2019/4, 1209 ff., Migros/Topwell (diese wurden in der Zwi-
schenzeit in «Medbase Apotheken» umbenannt und wirtschaftlich in 
Medbase integriert); RPW 2019/4, 1199 ff., Medbase/LUKS/Medbase 
ZS; RPW 2019/4, 1186 ff., Spital STS AG/Medbase; RPW 2020/1, 251 
ff., Medbase/Zur Rose. 
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Es ist vorgesehen, dass der Verwaltungsrat mit […] Ver-
tretern von Unilabs Diagnostics und […] von Medbase 
besetzt wird. Zusätzlich ist vertraglich vorgesehen, dass 
für wichtige strategische Beschlüsse die vorgängige 
schriftliche Zustimmung von Unilabs Diagnostics und 
Medbase erforderlich ist.4 Entsprechend diesen Anga-
ben der Meldung ist von einer gemeinsamen Kontrolle 
von Unilabs und Medbase über das Gemeinschaftsun-
ternehmen auszugehen. 

11. Die Parteien gehen davon aus, dass Unilabs St. 
Gallen […] medizinische Laboranalysen für Patientinnen 
und Patienten […] durchführen wird, […].5 Gestützt auf 
die Angaben der Meldung ist davon auszugehen, dass 
das Gemeinschaftsunternehmen Unilabs St. Gallen nicht 
bloss eine Hilfsfunktion für Unilabs und Medbase ausü-
ben wird. Das Gemeinschaftsunternehmen wird über 
eine eigene Marktpräsenz verfügen und eine eigene 
Geschäftspolitik verfolgen. Es wird über ein eigenes 
Management und ausreichend Ressourcen verfügen, 
um als unabhängiger Marktteilnehmer tätig zu sein und 
ist auf Dauer angelegt. Demnach sind die Anforderun-
gen an ein Vollfunktionsgemeinschaftsunternehmen mit 
dem vorliegenden Zusammenschlussvorhaben erfüllt.6 

12. Unilabs bringt die heutigen Geschäftstätigkeiten der 
Zweigniederlassung St. Gallen, […] in das Gemein-
schaftsunternehmen ein. Damit ist das Tatbestands-
merkmal der Einbringung von Geschäftstätigkeiten, wel-
ches gemäss Praxis der WEKO ohnehin weit auszule-
gen ist, erfüllt.  

13. Aus den obigen Ausführungen ergibt sich, dass das 
geplante Gemeinschaftsunternehmen einen Unterneh-
menszusammenschluss im Sinne von Art. 4 Abs. 3 
Bst. b KG7 und Art. 2 Abs. 2 VKU8 darstellt. 

14. Die Migros-Gruppe und die Unilabs-Gruppe, ein-
schliesslich die weiteren von Apax Partners LLP kontrol-
lierten Portfoliogesellschaften erzielten im Geschäftsjahr 
2019 insgesamt einen Umsatz von ca. CHF […] Mrd. 
und schweizweit jeweils einen solchen von über CHF 
100 Mio., womit die Umsatzschwellen gemäss Art. 9 
Abs. 1 KG überschritten sind und das vorliegende Zu-
sammenschlussvorhaben meldepflichtig ist. 

15. Die nachfolgende Analyse beschränkt sich auf den 
Bereich, in welchem Unilabs St. Gallen in der Schweiz 
tätig sein wird, konkret auf den Bereich der medizini-
schen Laboranalysen.  

16. Die Parteien gehen von einem sachlich relevanten 
Markt für medizinische Laboranalysen aus, welche der 
Diagnose, der Behandlung und der Prävention mensch-
licher Krankheiten dienen und die von privat praktizie-
renden Ärzten bzw. Spitälern in eigenen Praxis- und 
Spitallaboratorien («in house») sowie von privaten medi-
zinischen Analyselabors (wie z. B. Unilabs) durchgeführt 
werden.9 Sie gehen damit von einem umfassenden 
Markt für medizinische Laboranalysen im Bereich der 
Humanmedizin aus. 

17. Diese Marktabgrenzung erscheint als zu weitgehend. 
In-house-Leistungen sind typischerweise nicht dem rele-
vanten Markt zuzurechnen, zumindest soweit diese nicht 
für Dritte angeboten werden.10 Eine weitere Segmentie-
rung der medizinischen Laboranalysen in ein Segment 
für allgemeine («routine testing») und ein Segment für 

spezialisierte Laboranalysen («rare» oder «special tes-
ting»)11 oder in Einzelfällen nach spezifischem Analyse-
bedarf12 erscheint denkbar. Eine abschliessende sachli-
che Marktabgrenzung kann allerdings offengelassen 
werden und es rechtfertigt sich hinsichtlich der vorlie-
gend unkritischen Zusammenschlussverhältnisse und im 
Sinne einer Arbeitshypothese, von einem einzigen sach-
lich relevanten Markt für humanmedizinische Laborana-
lysen auszugehen, welcher zusätzlich In-house Leistun-
gen erfasst. Tatsächlich hielt es die EU-Kommission im 
Fall 3i / Vedici Groupe nicht für notwendig, den sachlich 
relevanten Markt etwa nach medizinischen oder techni-
schen Besonderheiten resp. nach weiteren Kriterien zu 
unterteilen und liess eine definitive Marktabgrenzung 
aufgrund der Bedenkenlosigkeit der in Frage stehenden 
Transaktion ebenfalls offen.13 

18. Räumlich gehen die Parteien von einer nationalen 
Marktabgrenzung aus. Sie verweisen dabei insbesonde-
re auf den Umstand, dass sowohl Unilabs als auch die 
grösseren Konkurrenten von Unilabs (Sonic Healthcare, 
Synlab, medica Dr. Viollier, Dr. Risch) ihre Leistungen 
schweizweit anbieten würden.14 Weiter spreche auch die 
Kleinräumigkeit der Schweiz und die effizienten Trans-
port- und Logistikmöglichkeiten in der Schweiz sowie 
moderne Telekommunikationsmittel zur Übermittlung der 
Testresultate für eine nationale Abgrenzung. 

19. Der räumlich relevante Markt umfasst das Gebiet, in 
welchem die Marktgegenseite die den sachlichen Markt 
umfassenden Waren oder Leistungen nachfragt (Art. 11 
Abs. 3 Bst. b VKU). Das Gebiet, in welchem die Produk-
te angeboten werden, kann damit höchstens indirekt 
Aufschluss über den räumlich relevanten Markt geben. 
Soweit die Marktteilnehmer ihre Leistungen im Rahmen 
von lokalen Laboren anbieten, liegt ein Indiz für lokale 
räumliche Märkte vor. Die Marktanalysen der EU-
Kommission im Fall 3i / Vedici Groupe ergaben, dass ein 
Markt für Routineanalyen eher lokal und für seltene Ana-
lysen eher national abzugrenzen ist.15 Eine abschlies-
sende räumliche Marktabgrenzung kann vorliegend un-
terbleiben, da selbst bei der engsten Marktabgrenzung 
keine ernsthaften Bedenken bestehen.  

 

 

 
4 Aktionärbindungsvertrag (ABV; […]). 
5 […] 
6 Vgl. RPW 2017/2, 314, Rz 29, Energiedienst Holding AG/Hälg & Co. 
AG/Inretis Beteiligungen AG. 
7 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über Kartelle und andere Wett-
bewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz, KG; SR 251). 
8 Verordnung vom 17. Juni 1996 über die Kontrolle von Unterneh-
menszusammenschlüssen (VKU; SR 251.4). 
9 Vgl. definitive Meldung vom 21. August 2020, Rz 55. 
10 Vgl. in diesem Zusammenhang RPW 2018/3, 627 ff., Rz 128 ff., 
Ticketcorner Holding AG/Tamedia AG/Ticketcorner AG/Starticket AG. 
Für die Berücksichtigung von Fremd- und Eigenleistungen auch RPW 
2014/1, 231 ff., Rz 161 ff. Swatch Lieferstopp. 
11 Vgl. Entscheid der EU-Kommission vom 21. Mai 2010 in Sachen 
COMP/M5805, 3i / Vedici Groupe, Rz 18 ff. 
12 Vgl. RPW 2003/4, 759 ff. Rz 26 ff., Veterinärmedizinische 
Tests/Migros. 
13 Entscheid der EU-Kommission vom 21. Mai 2010 in Sachen 
COMP/M5805, 3i / Vedici Groupe, Rz 18 ff. 
14 Vgl. definitive Meldung vom 21. August 2020, Rz 63. 
15 Vgl. Entscheid der EU-Kommission vom 21. Mai 2010 in Sachen 
COMP/M5805, 3i / Vedici Groupe, Rz 22 f. 
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20. Unilabs ist gesamtschweizerisch tätig. Der Marktan-
teil von Unilabs in der Schweiz beträgt gemäss Angaben 
der Parteien rund [0–10] %16, der Marktanteil bei engerer 
Marktabgrenzung im Raum Deutschschweiz hingegen 
rund [0–10] %. Die Marktanteile von Medbase/Migros, 
welche gemäss Meldung einzig Präsenzlabors betrei-
ben, liegen sowohl gesamtschweizerisch wie auch in der 
Deutschschweiz nur unwesentlich über [0–10] %. Von 
Unilabs St. Gallen dürften die Marktanteile schätzungs-
weise nicht wesentlich höher als [0– 10] % in der Ge-
samtschweiz und bei rund [0–10] % in der Deutsch-
schweiz liegen.17 Durch das zu beurteilende Zusam-
menschlussvorhaben kommt es zu äusserst marginalen 
Marktanteilsadditionen, wobei in keinem Fall ein be-
troffener Markt im Sinne von Art. 11 Abs. 1 Bst. d VKU 
vorliegt.18 

21. Schliesslich haben die Parteien in der Meldung ein 
«Abwerbeverbot» als Nebenabrede ausgewiesen. Die 
Wettbewerbsbehörden prüfen im Rahmen der Zusam-
menschlusskontrolle Nebenabreden nicht von Amtes 
wegen. Einzeln und explizit in der Meldung ausgewiese-
ne Nebenabreden werden hingegen auf Begehren ge-
prüft. Dabei müssen diese von den meldenden Unter-
nehmen präzise beschrieben werden. Zudem muss für 
jede zu prüfende Nebenabrede von den meldenden 
Unternehmen begründet werden, weshalb diese eine mit 
dem Zusammenschluss unmittelbar verbundene und 
notwendige Vereinbarung darstellt.19 

22. Bezüglich Nebenabreden in Zusammenhang mit 
Unternehmenszusammenschlüssen hat die WEKO ihre 
Praxis zu Konkurrenzverboten grundsätzlich an die ent-
sprechende Bekanntmachung der Europäischen Kom-
mission20 angelehnt.21 

23. Wettbewerbsverbote im Verhältnis der Gründerun-
ternehmen zu einem Gemeinschaftsunternehmen kön-
nen als mit der Durchführung des Zusammenschlusses 
unmittelbar verbunden und für diese notwendig angese-
hen werden, wenn sich diese Verpflichtungen auf die 
Waren, Dienstleistungen und Gebiete beziehen, die in 
der betreffenden Gründungsvereinbarung oder in der 
Satzung vorgesehen sind.22 Der räumliche Geltungsbe-
reich von Wettbewerbsverboten muss sich auf das Ge-
biet beschränken, in dem die Gründer die betreffenden 
Waren oder Dienstleistungen vor der Gründung des 
Gemeinschaftsunternehmens abgesetzt bzw. erbracht 
haben.23 Zeitlich können zwischen den Gründerunter-
nehmen und einem Gemeinschaftsunternehmen beste-
hende Wettbewerbsverbote so lange als mit der Durch-
führung des Zusammenschlusses unmittelbar verbunden 
und für diese notwendig angesehen werden, wie das 
Gemeinschaftsunternehmen besteht.24 Abwerbeverbote 
zeitigen eine vergleichbare Wirkung und werden deshalb 
gleich beurteilt wie Wettbewerbsverbote.25 

24. Das mittels ABV […] Aufgrund der Angaben in der 
Meldung beschränkt sich das Abwerbeverbot in sachli-
cher und räumlicher Hinsicht auf die Geschäftstätigkeit 
des Gemeinschaftsunternehmens. In zeitlicher Hinsicht 
besteht das Wettbewerbsverbot […]. 

25. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass 
das in der Meldung genannte Wettbewerbsverbot in 
sachlicher, räumlicher und zeitlicher Hinsicht den Vorga-

ben der Praxis der WEKO entspricht und daher als zu-
lässige Nebenabrede qualifiziert werden kann.  

26. Die vorläufige Prüfung ergibt keine Anhaltspunkte, 
dass der Zusammenschluss eine marktbeherrschende 
Stellung begründen oder verstärken wird. Die Voraus-
setzungen für eine Prüfung des Zusammenschlusses 
nach Art. 10 KG sind daher nicht gegeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
16 Die Parteien gingen bei der Berechnung der Marktanteile von einer 
alten Statistik der Kosten und Finanzierung des Gesundheitswesens 
des Bundesamts für Statistik (BfS) aus. Das Sekretariat der Wettbe-
werbskommission hat anhand der revidierten Daten und des tieferen 
Gesamtmarktvolumens von Laboranalysen Berechnungen vorgenom-
men. Diese ergaben für Unilabs gesamtschweizerisch einen Marktan-
teil von rund [0–10] % sowie einen Marktanteil in der Deutschschweiz 
von rund [0–10] %. 
17 Für das künftige Gemeinschaftsunternehmen Unilabs St. Gallen 
wurden die Umsätze der heutigen Zweigniederlassung von Unilabs in 
St. Gallen berücksichtigt, deren Geschäftstätigkeit in das Gemein-
schaftsunternehmen eingebracht wird. 
18 Diesbezüglich erbringt auch eine summarische Prüfung der Marktan-
teile exkl. in-house-Leistungen kein anderes Ergebnis. Vgl. dazu 
<www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/kosten-
finanzierung.assetdetail.12567524.html> (14.9.2020). 
19 RPW 2019/4, 1187 Rz 18, Spital STS AG/Medbase AG; RPW 
2018/4, 1008 Rz 122, TNT Swiss Post AG/FedEx Express Switzerland 
Sàrl. 
20 Bekanntmachung der Kommission über Einschränkungen des Wett-
bewerbs, die mit der Durchführung von Unternehmenszusammen-
schlüssen unmittelbar verbunden und für diese notwendig sind, ABl. C 
56/24 vom 5.3.2005 (nachfolgend: EU-Bekanntmachung Nebenabre-
den). 
21 RPW 2018/4, 1008 Rz 124, TNT Swiss Post AG/FedEx Express 
Switzerland Sàrl; RPW 2017/1, 124 Rz 54, Computer Sciences Corpo-
ration/Hewlett Packard Enterprise Services. 
22 EU-Bekanntmachung Nebenabreden (Fn 11), Rz 36. 
23 EU-Bekanntmachung Nebenabreden (Fn 11), Rz 37. 
24 EU-Bekanntmachung Nebenabreden (Fn 11), Rz 36. 
25 EU-Bekanntmachung Nebenabreden (Fn 11), Rz 26. 
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B 2.3 11. Kohlberg/Mubadala/Partners Group/Pioneer UK Midco 1 Limited 

Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und Art. 32 
Abs. 1 KG 

Examen préalable; art. 4 al. 3, art. 10 et art. 32 al. 1 
LCart 

Esame preliminare; art. 4 cpv. 3, art. 10 e art. 32 cpv. 1 
LCart 

Stellungnahme der Wettbewerbskommission vom 
27 Oktober 2020 

Mitteilung gemäss Art. 16 VKU vom 2. November 2020 

1. Am 2. Oktober 2020 hat die Wettbewerbskommission 
die Meldung über ein Zusammenschlussvorhaben erhal-
ten. Danach beabsichtigen die nachstehend beschriebe-
nen drei Unternehmen, indirekt – über neu geschaffene, 
nicht operativ tätige Holding-Gesellschaften – die ge-
meinsame Kontrolle über die Zielgesellschaft zu erwer-
ben.  

2. Kohlberg & Co., L.L.C. (nachfolgend: Kohlberg) ist 
eine US-amerikanische Private-Equity-Verwaltungs-
gesellschaft, die sich auf Investitionen in mittelständi-
sche Unternehmen spezialisiert hat. Seit ihrer Gründung 
im Jahr 1987 hat Kohlberg neun Private-Equity-Fonds 
organisiert, durch die sie über USD 10 Mia. an einge-
brachtem Beteiligungskapital gesammelt hat. Kohlberg 
verwaltet derzeit ein Gesamtvermögen von rund USD 
[…] Mia. USD. Die Portfolio-Gesellschaften von Kohl-
berg sind in unterschiedlichen Branchen tätig, wie in-
dustrielle Herstellung, Konsumgüter, Unternehmens-, 
Gesundheits- und Finanzdienstleistungen. […]. Kohlberg 
übt […] die Verwaltungsfunktionen der Kohlberg-Fonds 
aus. […]. 

3. Mubadala Investment Company PJSC (nachfolgend: 
Mubadala) ist eine staatliche Aktiengesellschaft in Abu 
Dhabi, die sich auf Investitionen und Entwicklung kon-
zentriert und sich ganz im Besitz der Regierung des 
Emirats Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emira-
ten befindet. Investitionsentscheidungen werden unab-
hängig von der Regierung des Emirates Abu Dhabi vom 
Verwaltungsrat von Mubadala oder von der Geschäfts-
leitung unter ihrer Aufsicht getroffen, Mubadala investiert 
in eine Vielzahl von Sektoren, darunter Luft- und Raum-
fahrt, ICT, Halbleiter, Metall und Bergbau, erneuerbare 
Energien, Öl und Gas, Petrochemie, Versorgungsunter-
nehmen, Gesundheitswesen, Immobilien, Pharma- und 
Medizintechnik, Agrarindustrie und ein globales Portfolio 
von Finanzbeteiligungen. 

4. Partners Group AG (zusammen mit ihren verbunde-
nen Gesellschaften nachfolgend: Partners Group), eine 
in der Schweiz registrierte und domizilierte Gesellschaft, 
ist eine globale Vermögensverwaltungsgesellschaft für 
Privatmarktanlagen mit einem verwalteten Vermögen 
von mehr als USD 96 Mia. in den Bereichen Private 
Equity, private Immobilien, private Infrastruktur und pri-
vate Schulden. Partners Group bietet internationalen 
institutionellen Anlegern, die direkten Zugang zu privaten 
Marktvermögen suchen, eine breite Palette von Invest-

mentfonds und Portfolios, die auf die Bedürfnisse der 
Anleger zugeschnitten sind. Partners Group hält Beteili-
gungen an Unternehmen in verschiedenen Branchen. 

5. Kohlberg, Mubadala und Partners Group sind die 
meldenden/übernehmenden Gesellschaften. Sie planen, 
gemeinsam indirekt die Kontrolle über Pioneer UK Midco 
1 Limited (nachfolgend: «PUM1») zu erwerben. PUM1 
ist eine Holding-Gesellschaft mit Sitz im Vereinigten 
Königreich, welche die Gruppe der Unternehmen, die 
unter dem Namen PCI Pharma Services tätig sind, hält 
und kontrolliert (nachfolgend: PCI, zusammen mit PUM1 
die Zielgesellschaft).1 Die Zielgesellschaft wird derzeit 
letztlich von Partners Group kontrolliert. PCI ist eine 
globale Anbieterin von Dienstleistungen für die pharma-
zeutische und biotechnologische Industrie in drei spezifi-
schen Bereichen: Dienstleistungen für klinische Studien 
(«clinical trial services»), gewerbliche Verpackung 
(«commercial packaging») sowie Entwicklung und Her-
stellung von Arzneimitteln («development and manufac-
turing of pharmaceuticals»).2 

6. Der Erwerb der gemeinsamen Kontrolle wird über 
eine Reihe neu gegründeter Holding-Gesellschaften 
erfolgen, die gegenwärtig direkt und allein von Kohlberg 
kontrolliert werden.3 Die oberste neu geschaffene Hol-
ding-Gesellschaft (KPCI Holdings Ltd.) wird nach Ab-
schluss der Transaktion indirekt von Fonds sowie einem 
Vehikel, das von Kohlberg ([…] %), Mubadala ([…] %) 
und Partners Group ([…] %) verwaltet bzw. kontrolliert 
wird, gehalten werden.4 Kohlberg, Mubadala und Part-
ners Group werden nach Vollzug des Zusammen-
schlussvorhabens über einen noch abzuschliessenden 
Aktionärsbindungsvertrag betreffend die Führung von 
KPCI Holdings Ltd. und indirekt deren kontrollierten Un-
ternehmen jeweils ein Vetorecht bei strategischen Ent-
scheidungen über die Geschäftspolitik der Zielgesell-
schaft haben. Sie werden diese daher gemeinsam im 
Sinne von Art. 2 Abs. 1 VKU kontrollieren.5 Es handelt 
sich somit um einen Unternehmenszusammenschluss 
im Sinne von Art. 4 Abs. 3 Bst. b KG. Die vereinfachte 
Eigentums- und Kontrollstruktur der Zielgesellschaft 
sowie die vorgesehenen Vetorechte nach Abschluss des 
Zusammenschlussvorhabens werden nachfolgend über-
blicksartig wiedergegeben.  

7. Vereinfachte Eigentums- und Kontrollstruktur der Ziel-
gesellschaft: 

 
 
 
 

 
1 Genauer gesagt, PUM1 – durch Pioneer UK Midco 2 Limited 
(«PUM2»), eine zu 100% gehaltene Holding-Gesellschaft – besitzt und 
kontrolliert PCI auf indirektem Wege (vgl. Meldung Rz 21, Fn 5). 
2 Meldung Rz 21. 
3 Meldung Rz 32. 
4 Meldung Rz 32 b. 
5 Vgl. dazu im Einzelnen Meldung Rz 32. 
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Abbildung 1: Quelle Meldung Rz 35.6 

 

8. Relevante Bestimmungen, welche sich später im Akti-
onärsbindungsvertrag widerspiegeln werden:  

a. Verwaltungsrat: Der Verwaltungsrat wird sich aus […] 
Verwaltungsräten zusammensetzen: […] ernannt von 
Kohlberg, […]  von Partners Group, […]  von Muba-
dala und […]. Beschlüsse des Verwaltungsrats erfor-
dern […]. 

b. Vorbehaltene Angelegenheiten («Reserved Mat-
ters»): Die Liste der vorbehaltenen Angelegenheiten, 
die der einstimmigen vorgängigen Genehmigung 
durch jede der meldenden Parteien (als Aktionäre 
von KPCI Holdings Ltd.) bedürfen, umfasst unter an-
derem die folgenden Punkte, die für das strategische 
Geschäftsverhalten der Zielgesellschaft wesentlich 
sind: 

- […]; 

-  […];7 

-  […];  

-  […].8 

9. Das Zusammenschlussvorhaben wurde am 1. Okto-
ber 2020 der Europäischen Kommission gemeldet und 
wird dort aktuell ebenfalls geprüft [Freigabe am 29. Ok-
tober 2020]9. Darüber hinaus wurde das Zusammen-
schlussvorhaben der US Federal Trade Commission, 
der Chinese State Administration for Market Regulation 
[nachfolgend: SAMR] und der türkischen Wettbewerbs-
behörde gemeldet [Freigabe SAMR am 27. Oktober 
2020]10. Die US Federal Trade Commission gewährte 
am 9. September 2020 eine vorzeitige Beendigung der 
Wartezeit (aus Sicht der US-Fusionskontrolle sind die 
meldenden Parteien nun frei, die Transaktion zu vollzie-
hen).11 

10. Die nachfolgenden Tabellen zeigen, dass die 
Schwellenwerte gemäss Art. 9 Abs. 1 Bst. a und b KG in 
casu erfüllt sind.12 Folglich ist das Zusammenschluss-
vorhaben meldepflichtig. 

 
Weltweiter Umsatz 

Beteiligte  
Unternehmen EUR in Mio. CHF in Mio. 

Kohlberg (2019) […] […] 

Mubadala (2018) […] […] 

Partners Group (2019) […] […] 

Zielgesellschaft13 […] […] 

Tabelle 1: Kumulierte Umsätze der beteiligten Unternehmen weltweit im letzten Geschäftsjahr (Quelle: Angaben der 
Parteien, vgl. Meldung 3.1) 
 
6 Für ein detailliertes Diagramm der Unternehmensstruktur nach der 
Transaktion vgl. Short Form CO, Annex 3.1.6 (Meldung S. 88). 
7 […]. 
8 Vgl. Meldung Rz 33. 
9 Nachträgliche Ergänzung der Redaktion vom 8.01.2021. 
10 Nachträgliche Ergänzungen der Redaktion vom 8.01.2021. 
11 Meldung Fn. 1. 
12 Zu den detaillierten jeweiligen Ausführungen betreffend Herkunft und 
Umrechnung der entsprechenden Umsatzzahlen, den in Betracht 

gezogenen Geschäftsjahren, möglichen Unschärfen etc. vergleiche die 
Details in Meldung 3. Die entsprechenden Angaben haben keinen 
Einfluss auf die Umsatzbewertung, weshalb sie hier nicht im Detail 
wiedergegeben werden. 
13 Die Umsätze der Zielgesellschaft, die indirekt zu 100 % von Partners 
Group gehalten wird, sind in den Umsätzen letzterer mitenthalten. Zu 
Informationszwecken wurden diese in der Meldung darüber hinaus 
separat ausgewiesen (vgl. Short Form CO, Confidential Annex 
4/Meldung S. 89). 
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Umsatz in der Schweiz 

Beteiligte  
Unternehmen EUR in Mio. CHF in Mio. 

Kohlberg (2019) […] […] 

Mubadala (2018) […] […] 

Partners Group (2019) […] […] 

Zielgesellschaft […] […] 

Tabelle 2: Kumulierte Umsätze der beteiligten Unternehmen in der Schweiz (Quelle: Angabe der Parteien, vgl. Mel-
dung 3.2) 

 

11. Um zu beurteilen, ob Anhaltspunkte dafür bestehen, 
dass durch den Zusammenschluss eine marktbeherr-
schende Stellung begründet oder verstärkt wird, sind 
zunächst die relevanten Märkte abzugrenzen. In einem 
zweiten Schritt wird die Veränderung der Stellung der 
beteiligten Unternehmen auf diesen Märkten durch den 
Zusammenschluss beurteilt. 

12. Mit der Meldung beschränkt sich die nachfolgende 
Analyse auf die Schweizer Tätigkeiten der Zielgesell-
schaft sowie die Aktivitäten der erwerbenden Gesell-
schaften, die in die gleichen Märkte fallen wie die 
Schweizer Aktivitäten der Zielgesellschaft sowie mögli-
che vertikale Beziehungen, die sich aus dem Zusam-
menschlussvorhaben ergeben. 

13. PUM1 erbringt auf globaler Basis Dienstleistungen 
für die pharmazeutische und biotechnologische Industrie 
in drei spezifischen Bereichen: (a) Dienstleistungen für 
klinische Studien, (b) Entwicklung und Herstellung von 
Arzneimitteln sowie (c) gewerbliche Verpackung.14 Das 
vorliegende Zusammenschlussvorhaben betrifft damit 
gemäss Meldung und – mangels entsprechender Praxis 
der WEKO vornehmlich in Anlehnung an Präzedenzfälle 
der EU Kommission, bei welchen die Marktabgrenzung 
indes teilweise offengelassen wurde – die folgenden 
sachlich relevanten Märkte:  

a. Dienstleistungen eines Auftragsforschungsinstituts 
(«contract research organisation») (inkl. klinische 
Studien) («AFI-Dienstleistungen»): AFI-Dienstleist-
ungen beziehen sich auf Produktentwicklungsdienste, 
die von Unternehmen des Gesundheitswesens in An-
spruch genommen werden, um den klinischen Ent-
wicklungsprozess und andere Prozesse von klini-
schen Erstversuchen an Menschen bis zum Monito-
ring nach der Markteinführung auszulagern.15 Dar-
über hinaus wird ein hypothetisches engeres Seg-
ment bestehend aus Dienstleistungen nur für klini-
sche Studien abgegrenzt.  

b. Auftragsherstellung von Fertigarzneimitteln («finished 
dose pharmaceuticals» [«FDP»]): Die Auftragsher-
stellung von FDP besteht aus der Herstellung von 
FDP im Auftrag von pharmazeutischen Dritt-
Unternehmen; die Drittpartei vermarktet die FDP 
dann unter ihrem eigenen Label oder ihrer eigenen 
Marke (der Auftragsherstellungsprozess kann die Be-
reitstellung der Endverpackung des Produkts beinhal-
ten oder auch nicht).16 

c. Bereitstellung von Verpackungsdienstleistungen für 
Arzneimittel. Die Zielgesellschaft bietet Verpa-
ckungsdienstleistungen für pharmazeutische Produk-
te an, einschliesslich Primär- und Sekundärverpa-
ckungsdienstleistungen für Marken- und Generika-
Arzneimittel, biotechnologische Arzneimittel, rezept-
freie Arzneimittel und pharmazeutische Spezialpro-
dukte. Zu den primären Verpackungsmöglichkeiten 
gehört die Abfüllung von festen oralen Dosierungen 
und Pulvern in Blister, Flaschen und Beutel. Zu den 
sekundären Verpackungsmöglichkeiten gehören die 
Etikettierung von Flaschen, Fläschchen, vorgefüllten 
Spritzen und Autoinjektoren, die Montage von Com-
pliance- und kindersicheren Verpackungen, das Ver-
packen von Kits sowie Kartonierungs- und Serialisie-
rungsdienstleistungen. Die Zielgesellschaft stellt das 
Verpackungsmaterial nicht selbst her, sondern ver-
wendet vielmehr von Dritten hergestelltes Verpa-
ckungsmaterial, das von jedem pharmazeutischen 
Kunden im Rahmen seines Arzneimittelentwicklungs-
prozesses beschafft und in seinen Zulassungsanträ-
gen registriert sind. Die Zielgesellschaft verpackt das 
Bulk-Produkt oder die Primärverpackung seiner Kun-
den in den für den Markt bestimmten Endbehälter 
und lädt diese fertigen Packungen dann auf die Last-
wagen ihrer Kunden, die für den Versand verantwort-
lich sind.17 

14. Räumlich werden diese Märkte gemäss Meldung 
zum Zwecke der Beurteilung des Zusammenschlussvor-
habens als den EWR + Schweiz umfassend abgegrenzt 
und die folgenden Marktanteile für die jeweiligen Märkte 
ausgewiesen: 

a. Dienstleistungen für klinische Studien/EWR + 
Schweiz als hypothetisches Untersegment von AFI-
Dienstleistungen: etwa [0-5] %; auf dem Gesamt-
markt für AFI-Dienstleistungen im EWR + Schweiz 
wäre der geschätzte Marktanteil der Zielgesellschaft 
PUM1 deutlich tiefer;18 

 

 
14 Meldung Rz 50. 
15 Vgl. COMP/M.8061 – IMS Health/Quintiles, Rz. 4, Meldung Rz 54. 
16 Vgl. COMP/M.7975 – Myian/Meda, Rz. 601, Meldung Rz 64. 
17 Meldung Rz 73 f. 
18 Vgl. Meldung Rz 60. Beide Segmente seien weiter durch die Prä-
senz starker Akteure sowie harten Wettbewerb gekennzeichnet. 
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b. FDP-Auftragsherstellung/EWR+ Schweiz: unter [0-
5] %; 

c. Bereitstellung von Verpackungsdienstleistungen für 
Arzneimittel/EWR + Schweiz: rund [5-10] %. 

15. Das Zusammenschlussvorhaben gibt gemäss Mel-
dung unabhängig von den Marktdefinitionen, die letztlich 
angenommen werden können, keinen Anlass zu wett-
bewerbsrechtlichen Bedenken. Keine der derzeit von 
den meldenden Parteien kontrollierten Portfolio-
Gesellschaften weist Aktivitäten auf, die zu einer hori-
zontalen Beziehung zu denen der Zielgesellschaft 
(PUM1) stehen. Darüber hinaus hat keine der derzeit 
von den meldenden Parteien kontrollierten Portfolio-
Gesellschaften Aktivitäten, die zu einer vertikalen Bezie-
hung zu den Aktivitäten der Zielgesellschaft führen.19 

16. Die genauen Marktabgrenzungen können damit 
auch vorliegend offengelassen werden. Es liegen weder 
betroffene Märkte mit Anteilsaddition («horizontal be-
troffene Märkte») noch zu meldende betroffenen Märkte 
ohne Marktanteilsaddition («vertikal betroffene Märkte») 
im Sinne von Art. 11 Abs. 1 Bst. d VKU vor.  

17. Allenfalls enthaltene Nebenabreden werden nicht 
explizit der WEKO zur Prüfung unterbreitet. Sie sind 
damit nicht Gegenstand der vorliegenden Vorprüfung 
und erfahren keine Legalisierung durch den fusionskon-
trollrechtlichen Entscheid der Wettbewerbskommission 
bzw. der Kammer für Unternehmenszusammenschlüs-
se.20 

18. Die vorläufige Prüfung ergibt aus den genannten 
Gründen keine Anhaltspunkte, dass der Zusammen-
schluss eine marktbeherrschende Stellung begründen 
oder verstärken wird. Die Voraussetzungen für eine Prü-
fung des Zusammenschlusses nach Art. 10 KG sind 
daher nicht gegeben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 Meldung Rz 47. 
20 Vgl. auch Merkblatt und Formular der Wettbewerbskommission, 
Meldung eines Zusammenschlussvorhabens, vom 21. Oktober 2014, 
https://www.weko.admin.ch/weko/de/home/dienstleistungen/meldeform
ulare.html, sowie statt vieler RPW 2019/4, 1187 Rz 17 f., Spital STS 
AG/Medbase AG. 

 

https://www.weko.admin.ch/weko/de/home/dienstleistungen/meldeformulare.html
https://www.weko.admin.ch/weko/de/home/dienstleistungen/meldeformulare.html
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B 2 5. Andere Entscheide 
 Autres décisions 
 Altre decisioni 

B 2.5 1. Verfügung des Sekretariats vom 20. Juni 2016 betreffend Geschäfts-
geheimnisse / Publikation des Schlussberichts gegen A. 

Verfügung vom 20. Juni 2016 gemäss Art. 48 Abs. 1 KG 
in Sachen Schlussbericht des Sekretariats der Wettbe-
werbskommission vom 10. November 2015 […] betref-
fend Geschäftsgeheimnisse / Publikation des Schlussbe-
richts gegen [A.] 

A. Verfahren und Sachverhalt 
1. Mit Schreiben vom 29. Dezember 2015 teilte das Sek-
retariat der Wettbewerbskommission (nachfolgend: Sek-
retariat) der [A.] seinen Entscheid mit, die Vorabklärung 
gegen sie einzustellen, und stellte ihr den Schlussbericht 
vom 10. November 2015 zu. Gleichzeitig wurde die [A.] 
gebeten, dem Sekretariat im Hinblick auf die Publikation 
des Schlussberichts in der Reihe «Recht und Politik des 
Wettbewerbs» (RPW) bis zum 1. Februar 2016 mitzutei-
len, ob die ihr zugesandte geschäftsgeheimnisbereinigte 
Version des Schlussberichtes zusätzliche Geschäftsge-
heimnisse enthalte, die vor der Veröffentlichung zu eli-
minieren seien. Das Sekretariat bat die [A.], allfällige 
Anträge auf Abdeckungen zu begründen.  

2. Innert erstreckter Frist stellte die [A.] dem Sekretariat 
mit Schreiben vom 18. Februar 2016 eine «um Ge-
schäftsgeheimnisse bereinigte Version» des Schlussbe-
richts zu, welche gegenüber der Version des Sekretari-
ats vom 29. Dezember 2015 diverse weitere Schwär-
zungen aufwies. Auf eine Begründung dieser zusätzli-
chen Schwärzungen verzichtete die [A.]. Ausserdem bat 
die [A.] das Sekretariat, zwei Stellen des Schlussberich-
tes zu korrigieren, die ihrer Ansicht nach Fehler aufwie-
sen.  

3. Mit Schreiben vom 24. März 2016 teilte das Sekretari-
at der [A.] mit, dass es eine der beiden gewünschten 
Korrekturen hatte vornehmen können. Zur zweiten merk-
te es an, dass der von der [A.] vorgebrachte Fehler nicht 
bestehe. Ausserdem wies das Sekretariat die [A.] darauf 
hin, dass die [A.] ihm keine Stellen angezeigt hatte, wel-
che aus seiner Sicht Geschäftsgeheimnisse enthielten. 
Dennoch habe es eine neue Version des Schlussberich-
tes erstellt, in welcher es gestützt auf sein Ermessen bei 
der Publikation von Schlussberichten und im Sinne eines 
effizienten Verfahrens zusätzlich zu den Abdeckungen 
gemäss Version vom 29. Dezember 2015 weitere Stel-
len abdeckte. Das Sekretariat informierte die [A.] sodann 
darüber, dass es weitere, von der [A.] pauschal und 
ohne Begründung beantragte Abdeckungen nicht vor-
nehmen werde. Schliesslich teilte das Sekretariat der 
[A.] mit, dass es diese neue Version an die ständerätli-
che Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-S) 
geschickt hatte und in der Reihe Recht und Politik des 
Wettbewerbs publizieren werde.  

4. Mit Schreiben vom 1. April 2016 an die Wettbewerbs-
kommission (nachfolgend: WEKO) beantragte die [A.] 
unter anderem, dass «die Wettbewerbskommission eine 
anfechtbare Verfügung im Sinne von Art. 5 VwVG über 
die Publikation des Schlussberichts und die Qualifikation 
der Geschäftsgeheimnisse erlässt.» 

5. Mit Schreiben vom 6. April 2016 teilte das Sekretariat 
der [A.] mit, dass es ihr frühestens im Verlaufe der Wo-
che vom 11. bis 15. April 2016 eine Rückmeldung zu-
kommen lassen könne. Es sicherte der [A.] aber zu, den 
Schlussbericht vor Zustellung dieser Rückmeldung nicht 
zu publizieren.  

6. Auf den weiteren Sachverhalt wird soweit nötig in den 
nachfolgenden Erwägungen eingegangen. 

B. Erwägungen 
B.1  Formelles 
B.1.1  Gegenstand der Verfügung 
7. Um die Zuständigkeit für den Erlass einer Verfügung 
zu bestimmen, ist zunächst zu klären, über was verfügt 
werden soll bzw. im Falle eines Gesuches, was bean-
tragt wird. Die [A.] ist in dieser Hinsicht nicht sehr klar 
(siehe Anträge a bis f in ihrem Schreiben vom 1. April 
2016).  

8. Sie beantragt zunächst, dass die WEKO die zweck-
dienlichen Massnahmen ergreift, um Rechtsnachteile 
von der [A.] abzuwenden (Bst. c), und dass die WEKO 
Kenntnis davon nimmt, dass die Gesuchstellerin bereits 
eine Bundesverwaltungsgerichtsbeschwerde gegen eine 
allfällige Verfügung vorbereit (Bst. e). Da über diese 
Anträge nicht zu verfügen ist, bilden sie auch nicht Ge-
genstand der vorliegenden Verfügung.  

9. Weiter beantragt die [A.], dass die WEKO eine Publi-
kation des Schlussberichtes unterlässt, bis eine Einigung 
über die Geschäftsgeheimnisse erzielt wurde oder eine 
rechtskräftige Verfügung vorliegt (Bst. a), und dass die 
WEKO eine anfechtbare Verfügung über die Publikation 
des Schlussberichtes und die Qualifikation von Ge-
schäftsgeheimnissen erlässt (Bst. b). Ausserdem bean-
tragt sie, dass ihr innert einer von ihr gesetzten Frist 
mitgeteilt wird, ob die zuständige Behörde eine Verfü-
gung zu erlassen gedenke (Bst. d, 1. Aufzählungspunkt 
und Bst. f) und ob mit der Publikation des Schlussbe-
richts zugewartet werde, bis das Bundesverwaltungsge-
richt darüber entschieden hat (Bst. d, 2. Aufzählungs-
punkt und Bst. f). Die verfügende Behörde fasst die An-
träge unter Bst. d als Eventualanträge in dem Sinne auf, 
dass sich diese erübrigen, falls die zuständige Behörde 
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Antrag b) folgt und eine Verfügung erlässt. Mit der Be-
handlung von Antrag b) klärt die WEKO auch die Anträ-
ge a), b), d) und f). Eine Mitteilung darüber, ob eine Ver-
fügung erlassen wird, wäre nur dann noch zweckdien-
lich, wenn die zuständige Behörde keine Verfügung zu 
erlassen gedenkt. Da die verfügende Behörde auf An-
trag b) eintritt und eine Verfügung erlässt, mit welcher 
sämtliche aufgeworfenen Fragen der Anträge a), b), d) 
und f) beantwortet werden, sind all diese Anträge durch 
die vorliegende Verfügung abgedeckt bzw. behandelt.  

10. Unklar ist schliesslich, ob die [A.] den Standpunkt 
vertritt, dass der Schlussbericht überhaupt nicht publi-
ziert werden darf (so könnte ihr Antrag gedeutet werden, 
wonach sowohl über die Publikation des Schlussberichts 
als auch über die Qualifikation von Geschäftsgeheimnis-
sen zu verfügen sei) oder ob sie lediglich die Form der 
Publikation in Frage stellt und der Ansicht ist, gewisse 
Stellen des Schlussberichts müssten abgedeckt werden 
(darauf deutet das von ihr beantragte Zuwarten einer 
Publikation bis zu einer Einigung über die Geschäftsge-
heimnisse sowie die Einreichung einer durch sie ge-
schwärzten Version hin).  

11. Einleitend ist festzuhalten, dass es sich bei der Vor-
abklärung um ein sogenanntes formloses Verfahren 
handelt, mit welchem geklärt wird, ob Anhaltspunkte für 
eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung gemäss 
Art. 5 oder 7 KG1 vorliegen.2 Gemäss Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichtes haben die Beteiligten 
einer Vorabklärung weder ein generalisiertes Recht, die 
Publikation des Schlussberichts zu verlangen, noch ein 
solches, ihn zu verhindern.3 

12. Allerdings hat das Bundesverwaltungsgericht eben-
falls festgehalten, dass das Sekretariat auch bei der 
Publikation von Vorabklärungen Art. 25 Abs. 4 KG zu 
beachten hat und bei einer Publikation des Schlussbe-
richtes keine Geschäftsgeheimnisse preisgeben darf. 
Könne keine Einigung mit den Betroffenen erzielt wer-
den, könnten die Wettbewerbsbehörden betreffend die 
Qualifikation von Geschäftsgeheimnissen eine (verfah-
rensleitende) Verfügung erlassen. Ob hierzu eine Pflicht 
besteht, hat das Bundesverwaltungsgericht offen gelas-
sen.4 

13. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Publikation 
einer (End-)Verfügung der WEKO zu Recht als Realakt 
und entsprechend als nicht anfechtbar qualifiziert. Eine 
anfechtbare Verfügung ergehe, wenn sich die Behörde 
und eine Partei, die in ihrem schutzwürdigen Interesse 
berührt sei, über die Form oder Art der Publikation nicht 
einigen könnten (Art. 25a Abs. 2 VwVG5).6 

14. In Bezug auf die Publikation des Schlussberichts 
einer Vorabklärung hat das Bundesverwaltungsgericht 
zumindest klargestellt, dass diese Publikation grundsätz-
lich keine anfechtbare Verfügung darstellt.7 Eine Verfü-
gungsbefugnis darüber gestützt auf Art. 25a VwVG ver-
neinte das Bundesverwaltungsgericht aber, weil das 
VwVG im Vorabklärungsverfahren nicht anwendbar sei 
und weil durch eine Verfügung nach Art. 25a VwVG der 
Verantwortungsbereich der Geheimnisherrin (Art. 25 
Abs. 4 KG) nicht eingeschränkt werde.8 Dabei ging das 
Bundesverwaltungsgericht jedoch von der unzutreffen-
den Annahme aus, dass die Verfügung über die Qualifi-
kation von Geschäftsgeheimnissen eine verfahrenslei-

tende Verfügung, also eine Zwischenverfügung, dar-
stellt.9 Bei einer Verfügung über die Qualifizierung von 
Geschäftsgeheimnissen handelt es sich aber nur analog 
um eine Zwischenverfügung, sodass der Anwendung 
von Art. 25a VwVG diesbezüglich nichts entgegensteht. 

15. Zusammenfassend zeigt sich, dass den Betroffenen 
einer Vorabklärung kein generalisiertes Recht zusteht, 
die Publikation eines Schlussberichts zu verhindern und 
diese grundsätzlich in Frage zu stellen. Im Rahmen der 
vorliegenden Verfügung wird deshalb nur (aber immer-
hin) die Frage beantwortet, in welcher Form bzw. in wel-
chem Umfang der Schlussbericht des Sekretariats vom 
10. November 2015 veröffentlicht wird. Da aber mit einer 
Verfügung über die Qualifizierung von Geschäftsge-
heimnissen notwendigerweise auch über die Publikation 
eines Schlussberichts an sich verfügt wird und da die 
verfügende Behörde für beide Fragen zuständig ist, ist 
die oben erwähnte Unklarheit über den Antrag der [A.] 
ohne Belang.  

16. Aus dem Gesagten ergibt sich, dass der Antrag der 
[A.], wonach die WEKO eine anfechtbare Verfügung 
über die Publikation des Schlussberichts und die Qualifi-
zierung der Geschäftsgeheimnisse zu erlassen habe, als 
Begehren gemäss Art. 25a Bst. a VwVG entgegenzu-
nehmen ist, mit welchem die Unterlassung der geplanten 
Art und Weise der Schlussberichtspublikation verlangt 
wird. 

B.1.2  Zuständigkeit 
17. Gemäss Art. 48 Abs. 1 und 49 KG können die Wett-
bewerbsbehörden ihre Entscheide selbständig veröffent-
lichen und die Öffentlichkeit über ihre Tätigkeit informie-
ren. Sie haben dabei die Geschäftsgeheimnisse und 
allfällige Persönlichkeitsrechte der betroffenen Unter-
nehmen zu wahren. Zuständig für der Erlass einer Ver-
fügung über einen Realakt (vorliegend die Publikation) 
ist die Behörde, welche für die Vornahme dieses Re-
alakts zuständig ist.  

18. Gemäss Art. 48 Abs. 1 KG können die «Wettbe-
werbsbehörden» «ihre Entscheide» veröffentlichen. Zu 
den Wettbewerbsbehörden gehört auch das Sekretariat, 
welches die mit Art. 48 KG insbesondere beabsichtigte 
Schaffung der Rechtssicherheit dadurch erzeugt, dass  
 

 
 
1 Bundesgesetz vom 6.10.1995 über Kartelle und andere Wettbe-
werbsbeschränkungen (Kartellgesetz, KG; SR 251). 
2 Urteil des BVGer, RPW 2010/3, 590 E. 4, Rechtsverweigerungsbe-
schwerde. 
3 Urteil des BVGer, RPW 2010/3, 590 E. 7, Rechtsverweigerungsbe-
schwerde. 
4 Siehe zum Ganzen Urteil des BVGer, RPW 2010/3, 589 E. 6.3.1, 
Rechtsverweigerungsbeschwerde. 
5 Bundesgesetz vom 20.12.1968 über das Verwaltungsverfahren (Ver-
waltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021). 
6 Urteil des BVGer B-3588/2012 vom 15.10.2014, E. 1.1 m.w.H., Ni-
kon/WEKO. 
7 Urteil des BVGer, RPW 2010/3, 588 E. 4, Rechtsverweigerungsbe-
schwerde. 
8 Urteil des BVGer, RPW 2010/3, 588 E. 6.2, Rechtsverweigerungsbe-
schwerde. 
9 Urteil des BVGer, RPW 2010/3, 589 E. 6.3.1, Rechtsverweigerungs-
beschwerde. 
10 Vgl. RPW 2015/2, 144 Rz 9, Kostenverfügung: Meldesystem Bau-
meisterverbände. 
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es seine Praxis veröffentlicht. Zur Praxis des Sekretari-
ats gehören die Ergebnisse einer Vorabklärung. Es führt 
das Vorabklärungsverfahren weitgehend unabhängig 
von der WEKO (Art. 26 KG) und kann deshalb als ei-
gentlicher «Herr der Vorabklärung» bezeichnet werden. 
Da aber Zwischenverfügungen im Vorabklärungsverfah-
ren praxisgemäss unter Mitwirkung eines Präsidiums-
mitglieds ergehen (Art. 23 Abs. 1 KG), sollte auch bei 
Endverfügungen im Zusammenhang mit einem Schluss-
bericht ein Mitglied des Präsidiums mitwirken.10 

19. Dieselbe Zuständigkeit ergibt sich im Übrigen auch 
für die Information der Öffentlichkeit gestützt auf Art. 49 
KG.  

20. Zuständig für den Erlass der vorliegenden Verfügung 
nach Art. 25a VwVG ist demnach das Sekretariat zu-
sammen mit einem Mitglied des Präsidiums.  

B.1.3 Schutzwürdiges Interesse  
21. Eine Verfügung nach Art. 25a VwVG kann verlan-
gen, wer ein schutzwürdiges Interesse hat. Ein schutz-
würdiges Interesse liegt vor, wenn der Gesuchsteller ein 
aktuelles rechtliches oder bloss tatsächliches Interesse 
am Ausgang des Verfahrens hat und dieser ihm einen 
unmittelbaren, praktischen Nutzen bringen kann.11 Ge-
mäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist das 
«schutzwürdige Interesse» im Sinne von Art. 25a VwVG 
grundsätzlich gleich zu verstehen wie beim Parteibegriff 
(Art. 6 VwVG) und der Beschwerdebefugnis nach Art. 48 
Abs. 1 VwVG bzw. Art. 89 Abs. 1 BGG12.13 Dieses kann 
rechtlicher oder tatsächlicher Natur sein, soweit die ge-
suchstellende Person an der Rechtsklärung mittels Ver-
fügung über den Realakt einen praktischen Nutzen hat.14 

22. Zwar hat die [A.] trotz mehrmaligem Nachfragen 
nicht vorgebracht, welches konkrete Interesse durch 
eine Publikation verletzt werden könnte. Sie verweist 
lediglich pauschal auf Geschäftsgeheimnisse, ohne die-
se auch nur ansatzweise zu begründen. Da aber ein 
Gutheissen ihres Gesuches bzw. die Publikation des 
Schlussberichts gemäss dem Vorschlag der Gesuchstel-
lerin dazu führen würde, dass verschiedene die Gesuch-
stellerin betreffende Informationen nicht publiziert wür-
den, hat sie ein Interesse am Ausgang des Verfahrens 
und hätte einen unmittelbaren praktischen Nutzen dar-
aus. Die fehlende Begründung ist im Rahmen der Prü-
fung der Rechtmässigkeit einer Publikation zu berück-
sichtigen. Auf das Gesuch wird eingetreten. 

B.2 Materielles 
B.2.1 Rechtliche Grundlagen der Publikation  
23. Gemäss Art. 48 Abs. 1 KG können die Wettbe-
werbsbehörden ihre Entscheide veröffentlichen. Art. 49 
Abs. 1 KG verpflichtet die Wettbewerbsbehörden über-
dies, die Öffentlichkeit über ihre Tätigkeit zu informieren. 
Art. 35 Abs. 2 GR-WEKO15 sieht vor, dass Entscheide 
aus Vorabklärungen publiziert werden, sofern sie für die 
Praxis der Wettbewerbsbehörden von Bedeutung sind. 
Die grundsätzliche Zulässigkeit der Publikation eines 
Schlussberichts wird denn auch vom Bundesverwal-
tungsgericht nicht in Zweifel gezogen.16 

24. Die Veröffentlichung der Praxis der Wettbewerbsbe-
hörden hat eine grundsätzliche Bedeutung, weil dadurch 
die Transparenz der Tätigkeit der Wettbewerbsbehörden 

sowie die Rechtssicherheit für die rechtsunterworfenen 
Wirtschaftssubjekte erhöht werden.17 

25. Anzumerken ist auch, dass der Gesetzgeber mit der 
Einführung direkter Sanktionen (Art. 49a KG) in der Kar-
tellgesetzrevision von 2003 die generalpräventive Wir-
kung verstärken wollte. Die Marktteilnehmer sollen ihr 
Verhalten so ausrichten können, dass sie direkte Sankti-
onen erst gar nicht zu befürchten haben. Der Rechtssi-
cherheit für die Unternehmen sei deshalb besondere 
Beachtung zu schenken.18 Der Veröffentlichung nach-
vollziehbar begründeter Entscheide kommt deshalb im 
Kartellrechtsvollzug insofern eine wichtige Rolle zu, als 
eine generalpräventive Wirkung erst durch die mittels 
Veröffentlichung erreichte Zugänglichkeit der Entscheide 
erzielt werden kann.  

26. Die Wettbewerbsbehörden sind bemüht, die gesam-
te Praxis möglichst vollständig und umfassend zu veröf-
fentlichen, was grundsätzlich dem Sinn einer transparen-
ten und bürgernahen Verwaltung entspricht.19 Neben 
Entscheidungen, welche aus formellen Verfahren her-
vorgehen, werden auch Stellungnahmen, Empfehlungen 
und Gutachten in die Publikationsreihe RPW aufge-
nommen.20 Die grundsätzliche Zulässigkeit der Publika-
tion eines Schlussberichts ist wie erwähnt vom Bundes-
verwaltungsgericht anerkannt.21 

27. Das GR-WEKO sieht vor, dass Schlussberichte pu-
bliziert werden, wenn sie für die Praxis der Wettbe-
werbsbehörden von Bedeutung sind.22 Es entspricht 
dabei gängiger Praxis des Sekretariats der WEKO, 
Schlussberichte in der Regel zu veröffentlichen, wenn 
die Vorabklärung eingestellt wird.23 Im vorliegenden Fall 
ergibt sich die Praxisrelevanz zudem ohne Weiteres aus 
dem Umstand, dass es bisher nur wenige Vorabklärun-
gen und Untersuchungen zur Thematik von Art. 7 KG 
und ausländischen Lieferbedingungen gab. Im Übrigen 
sind potentielle Markt-Abschottungen der Schweiz durch 
die Nichtweitergabe von Währungsvorteilen ein Schwer-
punktthema der WEKO.24 Die Gesuchstellerin hat die 
Bedeutung des Schlussberichts für die Praxis denn auch 
nicht in Frage gestellt.  

 
11 BEATRICE WEBER-DÜRLER, in: Kommentar zum VwVG, Auer/Müller/ 
Schindler (Hrsg.), 2008, Art. 25a VwVG N 27 ff. 
12 Bundesgesetz vom 17.6.2005 über das Bundesgericht (Bundesge-
richtsgesetz, BGG; SR 173.110). 
13 BGE 140 II 315, 324 f., E. 4.2 m.w.H. 
14 Idem. 
15 Geschäftsreglement der Wettbewerbskommission vom 15.6.2015 
(Geschäftsreglement WEKO, GR-WEKO; SR 251.1). 
16 Urteil des BVGer, RPW 2010/3, 589 E. 6.3.1, Rechtsverweigerungs-
beschwerde. 
17 THOMAS NYDEGGER/WERNER NADIG, in: Basler Kommentar, Kartell-
gesetz, Amstutz/Reinert (Hrsg.), 2010, Art. 48 KG N 7. 
18 Vgl. Urteil des BVGer B-3588/2012 vom 15.10.2014, E. 5.1.4, Nikon 
AG/WEKO, mit Verweis auf die Botschaft über die Änderung des 
Kartellgesetzes vom 7. November 2001, BBl 2022, 2041. 
19 Vgl. Zwischenverfügung des BVGer, RPW 2014/2, 470 E. 4.1, 
A./WEKO. 
20 BSK KG-NYDEGGER/NADIG (Fn 17), Art. 48 KG N 8. 
21 Urteil des BVGer, RPW 2010/3, 589 E. 6.3.1, Rechtsverweigerungs-
beschwerde. 
22 Art. 35 Abs. 2 GR-WEKO. 
23 Vgl. <www.weko.admin.ch> unter Dokumentation > Recht und Politik 
des Wettbewerbs (RPW). 
24 Siehe die Informationen und das Meldeformular der WEKO zur 
unvollständigen Weitergabe von Wechselkursvorteilen auf 
www.weko.admin.ch >Dienstleistungen. 

http://www.weko.admin.ch/
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28. Bei ihrer Publikationstätigkeit haben die Behörden 
jedoch einen angemessenen Persönlichkeits- und Ge-
heimnisschutz der betroffenen Personen zu wahren.25 
Bei der Publikation von Entscheiden der Wettbewerbs-
behörden sind mithin Geschäftsgeheimnisse und allfälli-
ge Persönlichkeitsrechte zu schützen.26 

B.2.2 Die Publikation wahrt den Persönlichkeits- und 
Geheimnisschutz  

29. Während die Behörde ein Recht und eine Pflicht zur 
Information der Öffentlichkeit über ihre Tätigkeit hat, 
haben die Verfahrensbeteiligten einen Anspruch auf 
Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse (Art. 25 Abs. 4 
KG). Diesen beiden an sich in einem Spannungsverhält-
nis stehenden Grundsätzen wird durch die im Kartellge-
setz enthaltene Regelung und die darauf abstellende 
Praxis Rechnung getragen.  

30. Art. 25 Abs. 4 KG, wonach die Veröffentlichungen 
der Wettbewerbsbehörden keine Geschäftsgeheimnisse 
preisgeben dürfen, enthält keine Definition des Ge-
schäftsgeheimnisbegriffs. Die Begriffsbestimmung im 
Kartellrecht lehnt sich daher in langer Praxis an die 
Rechtsprechung zu Art. 162 StGB27 (Verletzung des 
Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisses)28 und Art. 4 
Bst. c, 6 und 15 UWG29 an.30 

31. Gemäss dieser Rechtsprechung gilt eine Tatsache 
als Geschäftsgeheimnis, wenn sie kumulativ folgende 
Voraussetzungen erfüllt: 

a. Die Tatsache ist weder allgemein bekannt noch all-
gemein zugänglich (Mangel an Offenkundigkeit und 
Zugänglichkeit); 

b. der Geheimnisherr will die Tatsache geheim halten 
(subjektiver Geheimhaltungswille); 

c. der Geheimnisherr hat an der Geheimhaltung der 
Tatsache ein berechtigtes Interesse (objektives Ge-
heimhaltungsinteresse).31 

32. Diese Voraussetzungen können zwar auch von der 
publizierenden Behörde geprüft werden (z.B. ob eine 
Information öffentlich zugänglich ist). Es ist aber in erster 
Linie an einem potentiellen Geschäftsgeheimnisherrn, 
das Vorliegen dieser Voraussetzungen darzulegen. Die 
Gesuchstellerin hat das vorliegende Verfahren durch ihr 
Begehren eingeleitet, weshalb sie verpflichtet ist, an der 
Feststellung des Sachverhalts mitzuwirken (Art. 13 
Abs. 1 Bst. a VwVG).32 Ausserdem verfügt einzig der 
Geheimnisherr über gewisse notwendigen Informationen 
(Will er eine Information geheim halten? Welche berech-
tigten Interessen macht er geltend?). 

33. Bereits beim Versand des erstens Fragebogens an 
die [A.] zum Zeitpunkt der Eröffnung der Vorabklärung 
am 6. Dezember 2012 hat das Sekretariat die [A.] darum 
gebeten, vertrauliche und unter das Geschäftsgeheimnis 
fallende Informationen einzeln als solche zu kennzeich-
nen. In ihrer Antwort vom 28. Februar 2013 bezeichnete 
die [A.] den von ihr beantworteten Fragebogen integral 
als Geschäftsgeheimnis, also ohne allfällige Geschäfts-
geheimnisse einzeln zu kennzeichnen. Auch ihre Ant-
worten vom 3. Dezember 2014, 18. Dezember 2014 und 
16. Januar 2015 bezeichnete die [A.] jeweils integral als 
Geschäftsgeheimnis, und zwar, indem sie nach der Be-
treffzeile das Wort «GESCHAEFSTGEHEIMNIS» (sic!) 

anbrachte. Dabei war die [A.] vom Sekretariat am 
4. Dezember 2014 darum gebeten worden, vertrauliche 
und unter das Geschäftsgeheimnis fallende Informatio-
nen einzeln als solche zu kennzeichnen. 

34. Das Sekretariat hat den Schlussbericht vom 10. No-
vember 2015 aufwändig selbst bereinigt, das heisst, es 
hat die Informationen entfernt, welche aus seiner Sicht 
Geschäftsgeheimnisse im soeben dargelegten Sinne 
darstellen könnten. Diese Version hatte sie der [A.] zu-
gestellt, damit diese allenfalls weitere Geschäftsgeheim-
nisse bezeichnen konnte. Zudem hatte das Sekretariat 
die [A.] ausdrücklich aufgefordert, «bei allfälligen Anträ-
gen auf Abdeckung das Vorliegen der Qualifikationskri-
terien entsprechend [dem beigelegten Merkblatt Ge-
schäftsgeheimnisse] zu begründen».33 

35. Die [A.] reichte als Antwort darauf ihre eigene Versi-
on des Schlussberichts ein, in welcher sie ohne Begrün-
dung seitenweise Abdeckungen vorgenommen hatte. 
Diverse Abdeckungen betreffen Stellen, welche offen-
sichtlich keine Geschäftsgeheimnisse enthalten. Als 
Beispiel sei die auf dem Internet zugängliche Praxis der 
EU-Kommission erwähnt (siehe z.B. Rz 79 ff. des 
Schlussberichts).  

36. Das Sekretariat nahm in der Folge weitere Schwär-
zungen vor (ausdrücklich ohne die Qualifizierung dieser 
Stellen als Geschäftsgeheimnisse anzuerkennen) und 
stellte den Schlussbericht der [A.] ein weiteres Mal zu. 
Darauf reagierte die [A.] mit dem bereits erwähnten 
Schreiben vom 1. April 2016 (siehe die Anträge unter 
B.1.1 Gegenstand der Verfügung). Eine Begründung für 
die von ihr vorgenommenen sehr umfangreichen Abde-
ckungen lieferte sie allerdings auch in diesem Schreiben 
nicht.  

 

 

 

 

 
25 Vgl. Urteil des BVGer B-3588/2012 vom 15.10.2014, E. 6, Nikon 
AG/WEKO. 
26 Vgl. Zwischenverfügung des BVGer, RPW 2014/2, 471 E. 5, 
A./WEKO. 
27 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (StGB; 
SR 311.0). 
28 SIMON BANGERTER, in: Basler Kommentar, Kartellgesetz, Am-
stutz/Reinert (Hrsg.), 2010, Art. 25 KG N 51. 
29 Bundesgesetz vom 19.12.1986 gegen den unlauteren Wettbewerb 
(UWG; SR 241). 
30 BGE 103 IV 283, 283 E. 2.b; JEAN MARC REYMOND, in: Commentaire 
Romand, Droit de la concurrence, Tercier/Bovet (Hrsg.), 2002, Art. 16 
KG N 14; REGULA WALTER, in: Kommentar zum Schweizerischen 
Kartellgesetz, Homburger/Schmidhauser/Hoffet/Ducrey (Hrsg.), Zürich 
1997, Art. 16 N 6; JÜRG BORER, Kartellgesetz, Zürich 2005, Art. 16 KG 
N 3; JAQUES GUYET, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wett-
bewerbsrecht, Bd. V/1, von Büren/David (Hrsg.), 1994, 192. 
31 BGE 103 IV 283, 284 E. 2b; BGE 109 Ib 56 E. 5c; vgl. betreffend das 
KG, Urteil des BVGer B-3588/2012 vom 15.10.2014, E. 6.4, Nikon 
AG/WEKO; Entscheid der REKO/WEF, RPW 2002/4, 698, 708 E. 3, 
Vertrieb von Tierarzneimitteln; <www.weko.amdin.ch> unter Dokumen-
tation > Bekanntmachungen/Erläuterungen > Merkblatt: Geschäftsge-
heimnisse, S. 2. 
32 Die Mitwirkungspflicht des Geheimnisherrn wird auch vom Bundes-
verwaltungsgericht explizit erwähnt (Urteil des BVGer, RPW 2010/3, 
589 E. 6.3.2, Rechtsverweigerungsbeschwerde). 
33 Schreiben des Sekretariats vom 29.12.2015. 
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37. Damit hat die [A.] ihre Mitwirkungspflicht verletzt. Es 
darf von ihr – zumal sie anwaltlich vertreten ist – erwar-
tet werden, dass sie die von ihr geltend gemachten 
Rechte begründet, zumindest soweit die Gründe für die 
Behörde nicht ohne weiteres erkennbar sind. Ihr Vorge-
hen scheint darauf abzuzielen, die Publikation hinauszu-
zögern und grenzt aufgrund der mehrfach und noch 
immer verweigerten Begründung an Trölerei.  

38. Das Sekretariat verfügt deshalb zusammen mit ei-
nem Mitglied des Präsidiums, dass der Schlussbericht 
vom 10. November 2015 in der Version gemäss Anhang 
publiziert wird. 

C. Kosten 
39. Nach Art. 2 Abs. 1 GebV-KG34 ist gebührenpflichtig, 
wer das Verwaltungsverfahren verursacht hat. Die [A.] 
hat die eingangs erwähnten Anträge gestellt und den 
Erlass einer Verfügung nach Art. 25a VwVG beantragt. 
Da die verfügende Behörde zum Schluss kommt, dass 
die Publikation des Schlussberichts in der geplanten 
Form rechtmässig ist, unterliegt die [A.], welche nach 
wie vor und ohne Begründung Geschäftsgeheimnisse 
geltend macht.  

40. Nach Art. 4 Abs. 2 GebV-KG gilt ein Stundenansatz 
von CHF 100 bis 400.–. Dieser richtet sich namentlich 
nach der Dringlichkeit des Geschäfts und der Funktions-
stufe des ausführenden Personals. Auslagen für Porti 
sowie Telefon- und Kopierkosten sind in den Gebühren 
eingeschlossen (Art. 4 Abs. 4 GebV-KG). 

41. Der Zeitaufwand für die vorliegende Verfügung belief 
sich auf insgesamt 12 Stunden. Dieser Zeitaufwand wird 
gestützt auf die Funktionsstufe der mit dem Fall betrau-
ten Mitarbeiter zu folgenden Stundenansätzen verrech-
net:  

- 10 Stunden zu CHF 200.–, ergebend CHF 2‘000.–, 

- 2 Stunden zu CHF 290.–, ergebend CHF 580.–.  

42. beläuft sich die Gebühr auf insgesamt CHF 2‘580.–. 

D. Dispositiv 
Aufgrund des Sachverhalts und der vorangehenden 
Erwägungen verfügt das Sekretariat zusammen mit ei-
nem Mitglied des Präsidiums der WEKO: 

1. Der Schlussbericht des Sekretariats vom 10. Novem-
ber 2015 wird in der Version veröffentlicht, die sich im 
Anhang zu vorliegender Verfügung befindet.  

2. Die Verfahrenskosten von insgesamt CHF 2‘580.– 
werden der [A.] auferlegt. 

Die Verfügung ist zu eröffnen an: 

[A.] 

[Rechtsmittelbelehrung] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34 Verordnung vom 25.2.1998 über die Gebühren zum Kartellgesetz 
(Gebührenverordnung KG, GebV-KG; SR 251.2). 
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B 2.5 2. Verfügung vom 3. November 2020 betreffend Anonymisierung / 
Geschäftsgeheimnisse / Publikation des Schlussberichts gegen A. 

 

Verfügung vom 3. November 2020 gemäss Art. 48 
Abs. 1 KG und Art. 49 KG in Sachen Schlussbericht des 
Sekretariats der Wettbewerbskommission vom 10. No-
vember 2015 […] betreffend Anonymisierung / Ge-
schäftsgeheimnisse / Publikation des Schlussberichts 
gegen [A.] 

A.  Verfahren und Sachverhalt 
1. Gegenstand der vorliegenden Verfügung bildet die 
Publikation des Schlussberichts vom 10. November 
2015, welcher in der Vorabklärung […] erstellt worden 
war. Die Publikation war bereits einmal angeordnet wor-
den, nämlich mit Verfügung vom 20. Juni 2016, gegen 
welche die [A.] Beschwerde erhob.  

2. Das Bundesverwaltungsgericht hob die Verfügung in 
der Folge mit Urteil vom 30. Januar 2019 auf. Es wies 
die Sache zur Abdeckung bestimmter genau bezeichne-
ter Passagen, zur angemessenen Anonymisierung so-
wie zur Neuverlegung der Kosten an die Vorinstanz zu-
rück.1 

3. Gegen dieses Urteil erhob die [A.] Beschwerde beim 
Bundesgericht, welches am 17. Juli 2020 ein Nichtein-
tretens-Urteil fällte (eingegangen auf dem Sekretariat 
der Wettbewerbskommission [nachfolgend: Sekretariat] 
am 13. August 2020).  

4. Am 26. August 2020 unterbreitete das Sekretariat der 
[A.] die von ihm erstellte neue Version des Schlussbe-
richts (anonym und um Geschäftsgeheimnisse gemäss 
Bundesverwaltungsgericht bereinigt) zur Stellungnahme. 
Das Sekretariat bat die [A.] um Mitteilung darüber, ob sie 
mit der Publikation der neuen Version einverstanden sei. 
In der Folge ersuchte die [A.] zweimal um eine Frister-
streckung, wobei das Sekretariat das zweite Fristerstre-
ckungsgesuch abwies, unter Gewährung einer Nachfrist.  

5. Am 20. Oktober 2020 teilte die [A.] dem Sekretariat 
mit, dass es keine Bemerkungen zum Vorgehen habe 
und auf die Zustellung der Verfügung warte.  

6. Auf den weiteren Sachverhalt wird soweit nötig nach-
folgend eingegangen.  

B. Erwägungen 
B.1 Formelles: Verfahren, Gegenstand und Zu-

ständigkeit 
7. Gegenstand der vorliegenden Verfügung ist die Publi-
kation eines Schlussberichts. Die Publikation eines 
Schlussberichts stellt einen Realakt dar, über dessen 
Rechtmässigkeit im Verfahren nach Art. 25a Abs. 1 
Bst. a VwVG2 zu entscheiden ist, sofern eine betroffene 
Person die Unterlassung der in der vom Sekretariat in 
Aussicht gestellten Form der Publikation verlangt.3 So-
weit eine Publikation Personendaten im Sinne des DSG 
enthält, handelt es sich nicht um einen Anspruch nach 
Art. 25a VwVG, sondern um den vergleichbaren An-
spruch nach Art. 25 DSG4, der als lex specialis vorgeht.5 

Das Verfahren richtet sich ebenfalls nach dem VwVG 
(Art. 25 Abs. 4 DSG).  

8. Gemäss Art. 3 Bst. a DSG sind Personendaten alle 
Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare 
Person beziehen. Da der Schlussbericht vom 10. No-
vember 2015 trotz Anonymisierung nach wie vor Anga-
ben enthält, die der [A.] zugeordnet werden können und 
somit einer bestimmbaren Person, handelt es sich bei 
der geplanten Publikation des Schlussberichts um eine 
Bearbeitung von Personendaten (Art. 3 Bst. e und f 
DSG; siehe dazu nachfolgend Rz 14 ff.). Die vorliegende 
Verfügung ergeht demnach gestützt auf Art. 25 DSG.  

9. Das vorliegende Gesuchsverfahren wurde eingeleitet 
durch das Schreiben der [A.] vom 1. April 2016, mit wel-
chem sie um den Erlass einer anfechtbaren Verfügung 
ersuchte. Die vom Sekretariat in der Folge erlassene 
Verfügung vom 20. Juni 2016 wurde vom Bundesverwal-
tungsgericht teilweise aufgehoben. Das Bundesverwal-
tungsgericht wies die Sache mit folgenden Aufträgen an 
das Sekretariat zurück:6 

 Bestimmte genau bezeichnete Passagen schwärzen,  
 den Schlussbericht «angemessen» anonymisieren 

und  
 die Kosten und Entschädigungen für die Verfügung 

vom 20. Juni 2016 festlegen.  

10. Die Wettbewerbsbehörden haben demnach eine 
neue Verfügung zu erlassen.7 Wenn sich die [A.] in ihrer 
Stellungnahme vom 20. Oktober 2020 mit der geplanten 
Publikation gemäss Sekretariatsschreiben vom 26. Au-
gust 2020 einverstanden erklärt hätte, müssten die 
Wettbewerbsbehörden vorliegend nur über die Kosten 
der Verfügung vom 20. Juni 2016 befinden. Da die [A.] 
dies nicht getan hat und dem Sekretariat mitgeteilt hat, 
sie erwarte die Verfügung, ist Gegenstand der vorlie-
genden Verfügung auch die Publikation des Schlussbe-
richts an sich und der Umfang der Publikation, insbe-
sondere seine Anonymisierung.  

 

 

 
1 Urteil des BVGer B-5117/2016 vom 30.01.2019. 
2 Bundesgesetz vom 20.12.1968 über das Verwaltungsverfahren (Ver-
waltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021). 
3 Urteil des BVGer B-5117/2016 vom 30.01.2019, E. 3.5. 
4 Bundesgesetz vom 19.06.1992 über den Datenschutz (DSG; 
SR 235.1). 
5 Vgl. BGE 143 I 253, E. 4.7; BEATRICE WEBER-DÜRLER/PANDORA 
KUNZ-NOTTER, in: Kommentar zum VwVG, Auer et al. (Hrsg.), 2. Aufl., 
2019, Art. 25a VwVG N 56; JAN BANGERT, in: Basler Kommentar zum 
DSG und BGÖ, Maurer-Lambrou/Blechta (Hrsg.), 2014, 3. Aufl., Art. 25 
N 18; für kumulative Anwendbarkeit: JÜRG BICKEL/BERNHARD WALD-
MANN, in: Datenschutzrecht, Belser et al. (Hrsg.), 2011, § 12 Rz 156. 
6 Urteil des BVGer B-5117/2016 vom 30.01.2019, E. 11.3 und 12.3. 
7 Ohnehin endet das Verfahren nach Art. 25 DSG stets mit einer Ver-
fügung (siehe Art. 25 Abs. 4 DSG bzw. JÜRG BICKEL/BERNHARD WALD-
MANN, in: Datenschutzrecht, Belser et al. (Hrsg.), 2011, § 12 Rz 155). 
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11. Zwar verzichtet die [A.] in ihrem Schreiben vom 
20. Oktober 2020 auf inhaltliche Bemerkungen. Da sie 
aber bekanntgibt, auf die Zustellung der Verfügung zu 
warten, muss davon ausgegangen werden, dass sie mit 
der Publikation der Version gemäss Sekretariats-
Scheiben vom 26. August 2020 nicht einverstanden ist 
oder sich zumindest die Anfechtbarkeit vorbehalten will. 
Ihrer Argumentation in ihren Beschwerden vom 23. Au-
gust 2016 und vom 14. März 2019 lässt sich zudem 
entnehmen, dass sie sich grundsätzlich gegen die Publi-
kation des Schlussberichts stellt. Das Verhalten der [A.] 
ist demnach als Antrag auf Unterlassung der Publikation 
des Schlussberichts vom 10. November 2015 zu inter-
pretieren. Soweit die Publikation des Schlussberichts 
somit zulässig ist, muss das Dispositiv auf Abweisung 
des Gesuches der [A.] lauten.  

12. Die Verfügung vom 20. Juni 2016 über die Publikati-
on des Schlussberichts hat das Sekretariat zusammen 
mit einem Mitglied des Präsidiums erlassen. Diese Zu-
ständigkeit war nicht Streitgegenstand des Rückwei-
sungs-Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 
30. Januar 2019.8 Auch die vorliegende Verfügung wird 
demnach vom Sekretariat zusammen mit einem Mitglied 
des Präsidiums erlassen.  

B.2 Materielles 
B.2.1  Anwendbares Recht 
13. Zum Entscheid über die Frage, ob und in welchem 
Umfang der Schlussbericht vom 10. November 2015 
publiziert werden darf, ist zu klären, ob hierfür eine ge-
setzliche Grundlage besteht. Die Publikation von Ent-
scheiden der Wettbewerbsbehörden ist in der Regel mit 
der Bekanntgabe von Personendaten verbunden, wes-
halb das DSG einzuhalten ist.9 

14. Nachdem das Bundesverwaltungsgericht in seinem 
Rückweisungsurteil angeordnet hat, dass der Schluss-
bericht vom 10. November 2015 vor der Publikation an-
gemessen anonymisiert werden muss, stellt sich die 
Frage, ob die geplante Publikation des Schlussberichts 
überhaupt noch mit der Bearbeitung von Personendaten 
verbunden ist. Diese Frage ist anhand der konkret ge-
planten Publikation zu beantworten und zwar unabhän-
gig davon, ob diese geplante Publikation rechtens ist 
(diese zweite Frage wird in der Folge gestützt auf die als 
anwendbar qualifizierten rechtlichen Grundlagen geprüft, 
Rz 18 ff.).  

15. Zu den geschützten Personen gehören nach dem 
geltenden DSG auch juristische Personen (Art. 2 Abs. 1 
und Art. 3 Bst. b DSG). Gemäss Art. 3 Bst. a DSG sind 
Personendaten alle Angaben, die sich auf eine bestimm-
te oder bestimmbare Person beziehen. Als bestimmbar 
in diesem Sinne gilt eine Person, wenn die Möglichkeit 
besteht, ihre Identität ohne übermässigen Aufwand fest-
zustellen.10 

16. Die [A.] ist eine juristische Person, deren Identität 
sich ohne übermässigen Aufwand auch bei der Lektüre 
des anonymisierten bzw. pseudonymisierten Schlussbe-
richts feststellen lässt. Einerseits ergibt sich aus dem 
Schlussbericht trotz Abdeckungen, dass es um einen 
Schweizer Abfüller von kohlsäurehaltigen Softdrinks 
(CSD) geht, der zusammen mit den in den Nachbarlän-
dern tätigen Abfüllern des gleichen Markengetränks 

möglicherweise marktbeherrschend ist. Aufgrund der 
grossen Bekanntheit des von der [A.] abgefüllten Mar-
kengetränks dürften durchschnittlich informierte Leserin-
nen und Leser ohne übermässigen Aufwand auf die [A.] 
als betroffene Person schliessen können. Andererseits 
findet sich bei einer Google-Suche unter den ersten 
Einträgen ein Zeitungsbericht, in dessen Einleitung zu 
lesen ist: […]11 Somit stellt im vorliegenden Fall auch die 
Publikation des anonymisierten Schlussberichts eine 
Bearbeitung von Personendaten dar.  

17. Die mit der Publikation des Schlussberichts verbun-
dene Bearbeitung von Personendaten hat demnach 
datenschutzrechtlichen Vorgaben zu entsprechen.  

B.2.2 Datenschutzbestimmungen 
18. Eine Bearbeitung von Personendaten hat die allge-
meinen Datenschutzbestimmungen einzuhalten (Art. 4 
DSG). Dazu gehören namentlich die Rechtmässigkeit, 
die Bearbeitung nach Treu und Glauben, der Grundsatz 
der Verhältnismässigkeit und die Bindung an den Bear-
beitungszweck. Vorliegend geben der Grundsatz der 
Rechtmässigkeit und der Verhältnismässigkeit und damit 
verbunden die Bindung an den Bearbeitungszweck An-
lass zu weiteren Ausführungen.  

B.2.2.1  Die Publikation des Schlussberichts ist 
rechtmässig im Sinne von Art. 4 DSG 

19. Bundesorgane dürfen gemäss Art. 19 Abs. 1 DSG 
Personendaten insbesondere dann bekanntgeben (wozu 
auch die Publikation gehört), wenn dafür eine Recht-
grundlage im Sinne von Art. 17 DSG besteht. Eine sol-
che Rechtsgrundlage bildet vorliegend Art. 48 Abs. 1 
KG, wie nachfolgend dargelegt wird (Rz 20 ff.). Zusätz-
lich kommt Art. 49 KG in Betracht (Rz 27).  

20. Gemäss Art. 48 Abs. 1 KG können die Wettbe-
werbsbehörden ihre Entscheide veröffentlichen. Art. 49 
Abs. 1 KG verpflichtet die Wettbewerbsbehörden über-
dies, die Öffentlichkeit über ihre Tätigkeit zu informieren. 
Art. 35 Abs. 2 GR-WEKO12 sieht vor, dass Entscheide 
aus Vorabklärungen publiziert werden, sofern sie für die 
Praxis der Wettbewerbsbehörden von Bedeutung sind. 
Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung stellt 
Art. 48 Abs. 1 KG eine ausdrückliche gesetzliche Grund-
lage zugunsten der WEKO dar, um ihre Entscheide bzw. 
darin enthaltene (gar besonders schützenswerte) Perso-
nendaten zu publizieren.13 Nicht höchstrichterlich geklärt 
ist, ob Art. 48 Abs. 1 KG auch eine gesetzliche Grundla-
ge zugunsten des Sekretariats zur Publikation eines 
Schlussberichts (inkl. Personendaten) darstellt. Das 
Bundesverwaltungsgericht hat die Frage bejaht,14 was 
aus den nachfolgenden Gründen überzeugt.  

 

 

 
8 Urteil des BVGer B-5117/2016 vom 30.01.2019, E. 1.2. 
9 Vgl. Urteil des BVGer B-5117/2016 vom 30.01.2019, E. 8.3. 
10 GABOR P. BLECHTA, in: Basler Kommentar zum DSG und BGÖ, 
Maurer-Lambrou/Blechta (Hrsg.), 2014, 3. Aufl., Art. 3 N 10 f. 
11 […]. 
12 Geschäftsreglement der Wettbewerbskommission vom 15.06.2015 
(Geschäftsreglement WEKO, GR-WEKO; SR 251.1). 
13 BGE 142 II 268, E. 6.1 und 6.4.2. 
14 Urteil des BVGer B-5117/2016 vom 30.01.2019, E. 5.8. 
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21. Art. 48 Abs. 1 KG erteilt die Kompetenz zur Publika-
tion von Entscheiden an mehrere Wettbewerbsbehör-
den. Als «Wettbewerbsbehörde» gemäss KG gilt auch 
das Sekretariat, da dieses unter dem Abschnitt «Wett-
bewerbsbehörden» im Kapitel «Verwaltungsrechtliches 
Verfahren» neben der WEKO aufgelistet wird und die-
sem eigene Aufgaben zugewiesen werden (Art. 23 KG). 
Im selben Abschnitt ist im Übrigen die Pflicht zu Lasten 
der «Wettbewerbsbehörden» enthalten, in ihren Veröf-
fentlichungen keine Geschäftsgeheimnisse preiszuge-
ben. Der Gesetzgeber geht also bereits in diesem Ab-
schnitt davon aus, dass das Sekretariat «Veröffentli-
chungen» vornimmt. Es ist nun naheliegend, dass unter 
diese Veröffentlichungen des Sekretariats auch die 
Schlussberichte aus Vorabklärungen fallen, stellt doch 
die Vorabklärung eine der zentralen Aufgaben des Sek-
retariats dar. Bereits aus der Verwendung des Plurals 
«Wettbewerbsbehörden» in Art. 25 Abs. 4 und Art. 48 
Abs. 1 KG kann demnach abgeleitet werden, dass 
Art. 48 Abs. 1 KG eine gesetzliche Grundlage für die 
Publikation von Schlussberichten darstellt.15 

22. Zum selben Ergebnis führt die Auslegung des Be-
griffs «Entscheid» von Art. 48 Abs. 1 KG. Die Beschwer-
deführerin hatte in der Vergangenheit verschiedentlich 
geltend gemacht, unter die «Entscheide» könnten nur 
Ergebnisse von formellen Verfahren bzw. urteilsähnli-
chen Verfahren fallen.16 Dies trifft nicht zu. Der Gesetz-
geber zeigt bereits in Art. 18 Abs. 3 KG, dass für ihn 
Entscheide nicht zwangsläufig Verfügungen sein müs-
sen.  

23. Zum selben Ergebnis führt die telelogische Ausle-
gung, also der Blick auf den Zweck der Veröffentlichung 
nach Art. 48 Abs. 1 KG. Der Publikation nach Art. 48 
Abs. 1 KG kommen folgende Zwecke zu:17 

 Generalprävention und Rechtssicherheit 
 Transparenz 
 Rechtsdurchsetzung und Einheitlichkeit der Anwen-

dung 
 Anstossen von Gesetzesänderungen 

24. All diese Zwecke werden auch erreicht, wenn Ent-
scheide, die nicht angefochten werden können (wie 
eben Schlussberichte aus Vorabklärungen), publiziert 
werden, da sie genau wie Verfügungen zeigen können, 
wie das Sekretariat unternehmerische Verhaltensweisen 
würdigt, wann es eingreift oder nicht eingreift, ob es das 
Recht einheitlich anwendet und ob es gesetzgeberi-
schen Änderungsbedarf gibt. Diesem Zweck explizit 
nicht entgegen steht die Möglichkeit, dass sich Ent-
scheide zu einem späteren Zeitpunkt als unrichtig erwei-
sen.18 

25. Zusätzlich sei darauf hinzuweisen, dass auch andere 
Gesetze die Publikation von Dokumenten vorsehen, die 
nicht in formellen (Verfügungs-)Verfahren ergangen 
sind.19 

26. Die Auslegung von Art. 48 Abs. 1 KG zeigt somit, 
dass diese Bestimmung den Wettbewerbsbehörden die 
Kompetenz verleiht, Schlussberichte aus Vorabklärun-
gen zu publizieren. Wie das Bundesgericht festhielt, 
stellt Art. 48 Abs. 1 KG nicht nur eine gesetzliche Grund-
lage zur Publikation von Entscheiden dar. Es anerkennt 
Art. 48 Abs. 1 KG auch als explizite gesetzliche Grund-

lage zur Publikation von Personendaten.20 Daraus folgt 
bereits, dass die Publikation eines Schlussberichts auch 
dann zulässig bleibt, wenn dieser trotz Anonymisierung 
noch Personendaten enthält. Zum selben Ergebnis führt 
aber auch die Auslegung von Art. 48 Abs. 1 KG als im-
plizite gesetzliche Grundlage zur Publikation von Per-
sonendaten: Die Zwecke der Publikation können unter 
Umständen nur erreicht werden, indem der Kontext ei-
nes Entscheides in einer Weise sichtbar gemacht wird, 
welche die Möglichkeit der Zuordnung gewisser Informa-
tionen zu gewissen (juristischen) Personen zwangsläufig 
mit sich zieht. Genau dieses Vorgehen erlaubt nun 
Art. 48 Abs. 1 KG. Anders gesagt: Art. 48 Abs. 1 KG 
verpflichtet betroffene Personen von Vorabklärungen, 
die Publikation eines Schlussberichts auch dann zu dul-
den, wenn ihnen gewisse Informationen trotz Anonymi-
sierung zugeordnet werden können.21 

27. Aufgrund dieses Ergebnisses braucht nicht vertieft 
geprüft zu werden, ob auch Art. 49 KG eine genügende 
gesetzliche Grundlage für die Publikation eines Schluss-
berichts darstellen kann.22 Da die Publikation von Ent-
scheiden als Spezialfall der Information der Öffentlichkeit 
zu betrachten ist, ist die Frage zu bejahen. Dies gilt um-
so mehr, als gerade im vorliegenden Fall ein grosses 
öffentliches Interesse besteht. Bürger, Journalisten und 
Politiker interessieren sich dafür, ob aus Sicht des Sek-
retariats Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die [A.] das 
Kartellrecht verletzt hat und ob bzw. weshalb das Sekre-
tariat Massnahmen ergreift oder nicht ergreift.  

28. Aus dem Gesagten ergibt sich, dass Art. 48 Abs. 1 
und Art. 49 Abs. 1 KG das Recht beinhalten, Schlussbe-
richte aus Vorabklärungen zu publizieren und gesetzli-
che Grundlagen im Sinne von Art. 17 Abs. 1 DSG zur 
Veröffentlichung von Personendaten darstellen. Die 
geplante Publikation des Schlussberichts ist somit 
rechtmässig.  

 

 

 

 

 

 

 
 
15 An dieser Schlussfolgerung ändert sich im Übrigen nichts, wenn 
auch die Rechtsmittelbehörden als Wettbewerbsbehörden verstanden 
werden, da sie im erwähnten Abschnitt nicht genannt sind. Das Bun-
desverwaltungsgericht scheint sich aber selbst gar nicht zu den «Wett-
bewerbsbehörden» zu zählen, wendet es doch die Regel von Art. 25 
Abs. 4 KG für sich nur sinngemäss an (Urteil des BVGer B-126/2019 
vom 01.09.2020, E. 1.4). 
16 Siehe Bundesverwaltungsgerichtsbeschwerde der Gesuchstellerin 
vom 08.03.2019, Rz 55 und 63 Bst. b. 
17 Siehe dazu BGE 142 II 268, E. 4.2.5; siehe auch SIMON ODER-
MATT/FRANCA HOLZMÜLLER, in: DIKE-Kommentar zum KG, Zäch et al. 
(Hrsg.), 2018, Art. 48 N 15. 
18 Urteil des BGer 2C_690/2019 vom 11.02.2020, E. 4.2. 
19 Siehe z.B. Art. 10a des Bundesgesetzes vom 06.10.1995 über den 
Binnenmarkt (Binnenmarktgesetz, BGBM; SR 943.02). 
20 BGE 142 II 268, E. 6.4.1 f. 
21 Vgl. Urteil des BVGer B-5117/2016 vom 30.01.2019, E. 8.5.1. 
22 Das Bundesverwaltungsgericht hat die Frage offengelassen (Urteil 
des BVGer B-5117/2016 vom 30.1.2019, E. 6). 
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B.2.2.2  Ausnahmebestimmungen gemäss Art. 19 
Abs. 4 Bst. b DSG sind eingehalten 

29. Nicht möglich bzw. nicht rechtmässig ist eine Publi-
kation trotz bestehender gesetzlicher Grundlage dann, 
wenn gesetzliche Geheimhaltungsbestimmungen oder 
besondere Datenschutzvorschriften der Publikation ent-
gegenstehen (Art. 19 Abs. 4 Bst. b DSG).23 Art. 25 
Abs. 4 KG stellt Geschäftsgeheimnisse unter einen be-
sonderen Schutz, indem er ihre Veröffentlichung unter-
sagt. Gemäss Rechtsprechung gilt eine Tatsache als 
Geschäftsgeheimnis, wenn sie kumulativ folgende Vo-
raussetzungen erfüllt:24 

 Die Tatsache ist weder allgemein bekannt noch all-
gemein zugänglich (Mangel an Offenkundigkeit und 
Zugänglichkeit); 

 der Geheimnisherr will die Tatsache geheim halten 
(Geheimhaltungswille); 

 der Geheimnisherr hat an der Geheimhaltung der 
Tatsache ein berechtigtes Interesse (objektives Ge-
heimhaltungsinteresse). 

30. Gestützt auf diese Bestimmung hat das Sekretariat 
bereits in seiner Publikationsversion gemäss Verfügung 
vom 20. Juni 2016 die Geschäftsgeheimnisse entfernt.25 
Das Bundesverwaltungsgericht kam zum Schluss,26 
dass weitere Geschäftsgeheimnisse vorlägen. Diese hat 
das Sekretariat in der beiliegenden neuen Publikations-
version entfernt. 

31. Es sind weder weitere Geschäftsgeheimnisse er-
sichtlich, noch hat die [A.] solche in ihrer Stellungnahme 
vom 20. Oktober 2020 geltend gemacht. Auch sind keine 
weiteren Ausnahmebestimmungen ersichtlich, die einer 
Publikation des Schlussberichts oder Teilen davon im 
Wege stünden.  

B.2.2.3  Die Publikation des Schlussberichts ist 
verhältnismässig  

32. Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit besagt, 
dass eine behördliche Massnahme für das Erreichen 
eines im übergeordneten öffentlichen (oder privaten) 
Interesses liegenden Zieles geeignet, erforderlich und 
für den Betroffenen zumutbar (im Sinne einer vernünfti-
gen Zweck-Mittel-Relation) sein muss.27 Die öffentlichen 
Interessen, die mit der Publikation eines Schlussberichts 
verfolgt werden, bestehen im Erreichen der oben ge-
nannten Zwecke (Auslegungshilfe für Unternehmen und 
Behörden; Transparenz).  

33. Eignung: Die Publikation eines Schlussberichts 
(inkl. Personendaten) ist in der Regel geeignet, diese 
Zwecke zu erreichen. Es ist allerdings für jeden 
Schlussbericht einzeln zu prüfen, ob diese Vorausset-
zung erfüllt ist. Das GR-WEKO sieht denn auch vor, 
dass Schlussberichte publiziert werden, wenn sie für die 
Praxis der Wettbewerbsbehörden und damit für das 
Erreichen der genannten Zwecke von Bedeutung sind.28 

34. Im vorliegenden Fall ergibt sich die Praxisrelevanz 
ohne Weiteres aus dem Umstand, dass Art. 7 KG eine 
tragende Säule des Kartellrechts ist und die Anwendung 
dieser Vorschrift auf neue Fälle sich in die gesamte An-
wendungspraxis einfügen muss. Von Interesse sind 
dabei namentlich auch die Nennung und Gewichtung 
von Indizien, die eher für oder eher gegen eine marktbe-

herrschende Stellung sprechen. Zudem sind potentielle 
Markt-Abschottungen der Schweiz durch die Nichtwei-
tergabe von Währungsvorteilen ein Schwerpunktthema 
der WEKO.29 Der vorliegend zu beurteilende Schlussbe-
richt zeigt nicht nur, wie das Sekretariat der WEKO im 
Allgemeinen arbeitet (Stichwort Transparenz), sondern 
auch wie es im Speziellen die Regeln über unzulässige 
Wettbewerbsbeschränkungen auf mögliche Abschottun-
gen der Schweiz bzw. auf mögliche Ursachen der soge-
nannten Hochpreisinsel Schweiz anwendet. Diese The-
matik ist auch in der aktuellen Diskussion über die soge-
nannte Fair-Preis-Initiative von öffentlichem Interesse.30 

35. Erforderlichkeit: Zur Erreichung aller oben genann-
ten Zwecke (Rz 23) ist es nötig, aufzeigen, wie die Wett-
bewerbsbehörden die Normen des KG und nötigenfalls 
weiterer Erlasse in konkreten Fällen anwenden. Dies 
wiederum kann nur erreicht werden, indem der relevante 
Sachverhalt bzw. die Gründe der konkreten Beweiswür-
digung einerseits und die relevanten Argumente der 
konkreten rechtlichen Würdigung andererseits aufge-
zeigt werden. Was dabei als relevant gilt, entscheidet 
zwangsläufig die rechtsanwendende Behörde im Zeit-
punkt der Niederschrift eines Entscheides, da sie es ist, 
die den Sachverhalt darlegen und die rechtliche Sub-
sumtion aufzeigen und begründen muss. Daran ändert 
nichts, dass ihr hierbei Fehler unterlaufen können und 
sie relevante Punkte übersieht oder irrelevante Punkte 
unnötigerweise aufgreift und ausführt. Richtig oder 
falsch sind Kriterien, die bei einer Überprüfung im 
Rechtsmittelverfahren geprüft werden, falls ein solches 
möglich ist. Nicht zu prüfen sind diese Kriterien bei der 
Publikation, da die Publikation eben nur aufzeigt, wie 
eine konkrete Behörde zu einem konkreten Zeitpunkt 
vorgegangen ist.31 

36. Aus dem Gesagten folgt, dass es grundsätzlich er-
forderlich ist, den vollständigen Text bzw. die umfassen-
den Argumentationsketten der Darlegungen von Sach-
verhalt und rechtlicher Würdigung zu publizieren, damit 
aufgezeigt werden kann, aus welchen Gründen eine 
Behörde wie entschieden hat. Davon ausgenommen  
 

 

 
23 Siehe auch Urteil des BVGer B-5117/2016 vom 30.01.2019, E. 8.5. 
24 BGE 103 IV 283, 284 E. 2b; BGE 109 Ib 56 E. 5c; vgl. betreffend das 
KG, Urteil des BVGer B-3588/2012 vom 15.10.2014, E. 6.4, Nikon 
AG/WEKO; Entscheid der REKO/WEF, RPW 2002/4, 698, 708 E. 3, 
Vertrieb von Tierarzneimitteln; <www.weko.admin.ch> unter Dokumen-
tation > Bekanntmachungen/Erläuterungen > Merkblatt: Geschäftsge-
heimnisse, S. 2. 
25 Verfügung vom 20.06.2016, Rz. 34 ff. 
26 Urteil des BVGer B-5117/2016 vom 30.01.2019, E. 7.4. 
27 Statt vieler: BGE 129 I 12, E. 9.1. 
28 Art. 35 Abs. 2 GR-WEKO. 
29 Siehe die Informationen und das Meldeformular der WEKO zur 
unvollständigen Weitergabe von Wechselkursvorteilen auf 
<www.weko.admin.ch> unter Dienstleistungen. 
30 Siehe z.B. einen Kommentar der Handelskammer beider Basel: «In 
einem der bekanntesten Fälle beschaffte der Basler Wirteverband 
Coca-Cola direkt im Ausland.» Abrufbar unter: <www.hkbb.ch/de/stand 
ortpolitik/publikationen/stellungnahmen/Stop_der_Hochpreisinsel_fuer 
_faire_Preise.php> (12.04.2019). 
31 Entsprechend haben sowohl das Bundesgericht als auch das Bun-
desverwaltungsgericht explizit festgehalten, dass Entscheide der 
Wettbewerbsbehörden unabhängig von der Frage publiziert werden 
dürfen, ob die Ausführungen rechtlich korrekt sind. 
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können Passagen sein, die nicht entscheidspezifisch 
sind, wie z.B. die Rechtsmittelbelehrung, welche die 
Wettbewerbsbehörden praxisgemäss nicht in den publi-
zierten Entscheiden abdrucken.32 

37. Nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts 
sind die genannten Zwecke allerdings in der Regel auch 
mit Hilfe einer anonymisierten bzw. pseudonymisierten 
Version erreichbar.33 Es geht somit davon aus, dass 
Entscheide auch dann verständlich sind, wenn die Fir-
men oder Namen von Unternehmen durch ein Pseudo-
nym ersetzt werden. Folgt man dieser Auffassung, kann 
derselbe Zweck mit Hilfe eines milderen Instruments 
erreicht werden (z.B. verhindert die Anonymisierung 
oder Pseudonymisierung das Auffinden von Entscheiden 
durch eine Eingabe in einer Internet-Suchmaschine), 
weshalb diese mildere Form zu wählen ist.34 

38. Entsprechend sind vorliegend im Schlussbericht 
angemessene Abdeckungen vorzunehmen. Wie bei der 
Publikation insgesamt kommt der publizierenden Behör-
de auch bei der Anonymisierung bzw. Pseudonymisie-
rung ein Ermessen zu, das sie pflichtgemäss auszuüben 
hat.35 

39. Nun wird es häufig so sein, dass Schlussberichte 
nach einer Anonymisierung oder Pseudonymisierung 
keine Personendaten mehr enthalten. In einem solchen 
Fall dürften sich Diskussionen über die Angemessenheit 
der vorgenommenen Abdeckungen erübrigen, zumal 
auch fraglich wäre, ob überhaupt Parteirechte betroffen 
wären bzw. ob irgendeiner Person schutzwürdige Inte-
ressen zukämen. Im vorliegenden Fall weist der 
Schlussbericht aber auch nach der Anonymisierung bzw. 
Pseudonymisierung noch Personendaten auf (siehe 
oben Rz 14 ff.). Dies ist rechtlich zulässig (siehe oben 
Rz 26), muss aber von einer betroffenen Person auf-
grund des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes nur so weit 
geduldet werden, als die Veröffentlichung notwendig ist, 
um die Publikationszwecke zu erreichen (siehe oben 
Rz 23).  

40. Die Angemessenheit der Anonymisierung bzw. 
Pseudonymisierung misst sich am zu erfüllenden Zweck 
der Publikation. Wie dargelegt (Rz 35 f.), ist es grund-
sätzlich nötig, die umfassenden Argumentationsketten 
eines Entscheides zu publizieren, damit die Adressaten 
der Publikation nachvollziehen können, wie die Wettbe-
werbsbehörden das Recht anwenden und weshalb sie 
es so anwenden. Das Sekretariat hat die vom Bundes-
verwaltungsgericht angeordnete angemessene Anony-
misierung durchgeführt. Die [A.] hat dabei auf eine Mit-
wirkung verzichtet.36 

41. Die Vorgehensweise des Sekretariats lässt sich wie 
folgt zusammenfassen. Es soll die Nachvollziehbarkeit 
des Schlussberichts erhalten bleiben. Diese ist erforder-
lich, damit die Zwecke der Publikation erreicht werden 
können. Zum Schutz der [A.] soll aber keine direkte Zu-
ordnung zu [Marke] möglich sein. Es hat deshalb die 
Firma der [A.] durch ein Buchstabenpaar ersetzt […]. Die 
indirekte Zuordnung kann wie gesagt nicht verhindert 
werden, wenn die Nachvollziehbarkeit nicht gefährdet 
werden soll. Im Übrigen wäre eine indirekte Zuordnung 
auch bei weitergehenden Abdeckungen möglich, da die 
vorliegend betroffene Marke derart bekannt ist.  

42. Das Sekretariat hat nicht nur den Namen der Ge-
suchstellerin ersetzt, sondern auch die Namen der wei-
teren Gesellschaften der Gruppen, welcher die [A.] im 
Schlussbericht zugeordnet wurde. Dieses Vorgehen 
schützt die Gesuchstellerin zusätzlich und erscheint 
zugunsten der übrigen Gruppengesellschaften als ange-
bracht, da diese noch nicht wussten, dass der Schluss-
bericht anonymisiert werden muss.  

43. Das Sekretariat hat die Firmennamen jeweils durch 
einen bestimmten immer gleichen Buchstaben bzw. 
Buchstabenpaar ersetzt (Pseudonym). Damit werden 
Bezüge innerhalb des Schlussberichts möglich. Andern-
falls würde der Schlussbericht derart unleserlich, dass 
der Publikationszweck nicht mehr erreicht werden kann. 
Als Pseudonym hat das Sekretariat zudem ein Kürzel 
gewählt, das zugleich als Länderkürzel zu verstehen ist. 
So wird der für den vorliegenden Fall zentrale Standort 
der jeweiligen Gesellschaften trotz Abdeckung der Fir-
mennamen deutlich. Da es vorliegend um den grenz-
überschreitenden Handel geht, ist es für das Verständnis 
des Falles sehr wichtig, nachvollziehen zu können, in 
welchem Land die jeweilige Gesellschaft ihren Standort 
hat. Würde darauf verzichtet, wäre die Nachvollziehbar-
keit des Schlussberichts in zu hohem Mass gefährdet.  

44. Die Bezeichnung [Marke], die einerseits den Titel der 
Vorabklärung darstellt und andererseits im Text zur Be-
zeichnung des im Zentrum stehenden Getränks verwen-
det wird, hat das Sekretariat mit dem Begriff «Marke» 
ersetzt (ausser im Titel: dort wird die Marke durch «Ge-
tränkemarke» ersetzt, damit schnell erkennbar ist, um 
was es geht und um künftig die Zitierung zu erleichtern).  

45. Weiter wurden die die Firmen- und Marken in der 
allgemeinen Marktbeschreibung nicht abgedeckt (es sei 
ein Blick empfohlen in die Rz 61 ff. des Schlussberichts): 
z.B. Rivella in Rz 66 oder Pepsi in Fn 60 oder Coca-Cola 
in Rz 66. Es handelt sich hierbei um öffentlich zugängli-
che Informationen, die zudem nicht direkt auf die [A.] 
verweisen. Es geht dabei vielmehr um das allgemeine 
Marktverständnis, unabhängig von der Frage, welches 
konkrete Unternehmen von der Vorabklärung betroffen 
ist. Dagegen wurden die Namen von [Marke-] Produkten 
oder von Konkurrenzprodukten in der konkreten Einord-
nung von [Marke] in den Markt abgedeckt (es sei ein 
Blick empfohlen in die Rz 77 ff. und 83 ff. des Schluss-
berichts): z.B. […] und […] in Rz 4, […] in Rz 93 oder 
Konkurrenzunternehmen in Rz 86 und Fn 74. Zudem 
wurden auch die Verweise auf Entscheide abgedeckt, 
wo diese eine direkte Zuordnung zu [Marke] zulassen, 
wie namentlich in Fn 66 bis 69 des Schlussberichts. 

 

 

 
32 Siehe z.B. RPW 2019/2, 512, Hoch- und Tiefbauleistungen Engadin 
I. 
33 So hat das Bundesverwaltungsgericht angeordnet (allerdings unter 
dem Titel der Interessenabwägung), dass der Schlussbericht vor der 
Publikation angemessen zu anonymisieren sei (Urteil des BVGer B-
5117/2016 vom 30.01.2019, E. 8.6 und 11.3). 
34 Vorbehalten bleibt die Orientierung der Öffentlichkeit (z.B. mit Medi-
eninformationen) gestützt auf Art. 49 KG. 
35 Urteil des BGer 2C_690/2019 vom 11.02.2020, E. 5.2.1. 
36 Siehe dazu bereits Verfügung vom 20.06.2016, Rz 36 f. 
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46. Abgedeckt wurden zudem Orte gewisser Gesell-
schaften (wie z.B. […] in Rz 2 und Fn 73 des Schlussbe-
richts), der Anzeiger (G) und Internet-Adressen in den 
Fussnoten. Auch hierbei ging es darum, die direkte Zu-
ordnung von Personendaten zu verhindern.  

47. Schliesslich sei auf den Begriff «Cola» hingewiesen 
(z.B. Cola-Geschmack in Rz 19 des Schlussberichts). 
Diese Bezeichnung wurde nicht abgedeckt, weil es sich 
um die Beschreibung des im Schlussbericht behandelten 
Produkts handelt, welches von mehreren weiteren Un-
ternehmen produziert wird (auch hier ist letztlich eine 
direkte Zuordnung nicht möglich).  

48. Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, 
dass dem Auftrag des Bundesverwaltungsgerichts mit 
den soeben beschriebenen Anonymisierungs- und 
Pseudonymisierungsmassnahmen nachgekommen wird. 
Die gewählte Vorgehensweise ist erforderlich, um das 
Ziel der Publikation erreichen zu können. 

49. Zumutbarkeit: Schliesslich ist im Rahmen der Ver-
hältnismässigkeitsprüfung die Zumutbarkeit zu klären. 
Zumutbar ist eine Massnahme, wenn ein angemessenes 
Verhältnis zwischen dem Nutzen einer Massnahme (hier 
Publikation) und der Schwere der damit verbundenen 
Nachteile (hier die Erkennbarkeit der [A.] in der Publika-
tion und mögliche Folgen daraus) besteht. Ob die Zu-
mutbarkeit zu bejahen ist, ist durch die Abwägung aller 
berührten Interessen zu klären.37 

50. Die öffentlichen Interessen an einer Publikation be-
stehen in der Erreichung der oben genannten Zwecke 
(Rz 23; siehe dazu auch die Ausführungen des Bundes-
verwaltungsgerichts-Rückweisungsurteils38). Es handelt 
sich dabei um dieselben Interessen, die im Allgemeinen 
mit der Publikation von Urteilen verfolgt werden.39 Diese 
öffentlichen Interessen, namentlich jenes der Schaffung 
von Transparenz des behördlichen Handelns und dem 
Aufzeigen der Rechtsanwendung in der Praxis, ist als 
sehr hoch einzustufen.  

51. Als entgegenstehendes privates Interesse kommt 
das Bedürfnis der [A.] in Betracht, keinen Text publiziert 
zu sehen, der mit ihr in Verbindung gebracht werden 
kann und mit dem sie inhaltlich nicht einverstanden ist 
(gemäss Bundesverwaltungsgericht geht es um den 
guten Ruf der [A.]40). Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
die [A.] gegen den Inhalt dieses Textes nicht Beschwer-
de führen kann. Letzteres ist allerdings bei jedem Ein-
stellungsentscheid der Fall. Der Gesetzgeber hat nicht 
vorgesehen, dass nur Entscheide publiziert werden dür-
fen, die anfechtbar sind. Insofern hat bereits der Ge-
setzgeber eine Einstufung der Interessenlage vorge-
nommen. Damit verbunden ist die Würdigung des Inte-
resses an einem guten Ruf. Dieses kann zwar grund-
sätzlich als hoch eingestuft werden. Aber vorliegend ist 
das Interesse nur sehr marginal tangiert, da der 
Schlussbericht den Fokus auf das Verhalten der Abfülle-
rinnen im benachbarten Ausland legt und keiner der von 
der Vorabklärung betroffenen Gesellschaften ein unzu-
lässiges Verhalten vorwirft, namentlich auch der [A.] 
nicht. Die schlichte Tatsache, dass das Sekretariat unter 
anderem gegen die [A.] eine Vorabklärung durchgeführt 
und eingestellt hat, mag eine Information darstellen, 
welche diese als unangenehm empfindet. Wie aber 
durch den (anonymisierten) Schlussbericht der Ruf der 

[A.] darüber hinaus in Mitleidenschaft gezogen werden 
soll, ist nicht ersichtlich. Insgesamt ist das Interesse der 
[A.] auf eine Nicht-Publikation des Schlussberichts zwar 
nachvollziehbar, als sehr hoch ist es aber nicht einzustu-
fen.  

52. Die Abwägung der auf dem Spiel stehenden Interes-
sen führt klar zum Ergebnis, dass der geplanten Publika-
tion keine überwiegenden privaten Interessen entgegen-
stehen, welche die Publikation als nicht zumutbar er-
scheinen lassen könnten. Zum selben Schluss kommt im 
Übrigen bereits das Bundesverwaltungsgericht für den 
vorliegenden Fall: «Dieses öffentliche Interesse [an der 
Publikation] überwiegt das private Interesse der Be-
schwerdeführerin an der Aufrechterhaltung ihres guten 
Rufs.»41 

B.2.2.4 Die Interessenabwägung von Art. 19 Abs. 4 
Bst. a DSG 

53. Art. 19 Abs. 4 Bst. a DSG sieht vor, dass eine Be-
kanntgabe von Personendaten nicht stattfinden darf, 
wenn wesentliche öffentliche Interessen oder offensicht-
lich schutzwürdige Interessen einer betroffenen Person 
es verlangen. Unter dem Titel der Zumutbarkeit wurde 
bereits eine Interessenabwägung vorgenommen. Diese 
ist breiter angelegt, weil unter dem Titel der Zumutbar-
keit nicht nur «offensichtlich schutzwürdige Interessen», 
sondern sämtliche Interessen der betroffenen Person 
berücksichtigt werden.  

54. Wie oben gezeigt (Rz 49 ff.) hat die Durchführung 
der (weitergehenden) Interessenabwägung bereits erge-
ben, dass keine überwiegenden Interessen der [A.] be-
stehen. Art. 19 Abs. 4 Bst. a DSG steht einer Veröffentli-
chung somit nicht entgegen.  

B.2.3 Zusammenfassung 
55. Die vorangehenden Ausführungen zeigen, dass die 
Publikation des Schlussberichts gemäss Beilage zuläs-
sig ist. Das Gesuch der [A.] auf Unterlassung der Publi-
kation ist abzuweisen.  

C.  Kosten 
56. Nach Art. 2 Abs. 1 GebV-KG42 ist gebührenpflichtig, 
wer das Verwaltungsverfahren verursacht hat. Die [A.] 
hat die eingangs erwähnten Anträge gestellt und den 
Erlass einer Verfügung nach Art. 25a VwVG bzw. Art. 25 
DSG beantragt. Da die verfügende Behörde zum 
Schluss kommt, dass die Publikation des Schlussbe-
richts in der geplanten Form rechtmässig ist, unterliegt 
die [A.].  

 

 

 

 

 
37 PIERRE TSCHANNEN, ULRICH ZIMMERLI, MARKUS MÜLLER, Allgemeines 
Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, § 21 Rz 16. 
38 Urteil des BVGer B-5117/2016 vom 30.01.2019, E. 8.5.2. 
39 BGE 142 II 268, E. 4.2.5.4. 
40 Urteil des BVGer B-5117/2016 vom 30.01.2019, E. 8.5.1 und 8.6. 
41 Urteil des BVGer B-5117/2016 vom 30.01.2019, E. 8.6. 
42 Verordnung vom 25.02.1998 über die Gebühren zum Kartellgesetz 
(Gebührenverordnung KG, GebV-KG; SR 251.2). 
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57. Nach Art. 4 Abs. 2 GebV-KG gilt ein Stundenansatz 
von CHF 100 bis 400.–. Dieser richtet sich namentlich 
nach der Dringlichkeit des Geschäfts und der Funktions-
stufe des ausführenden Personals. Auslagen für Porti 
sowie Telefon- und Kopierkosten sind in den Gebühren 
eingeschlossen (Art. 4 Abs. 4 GebV-KG). 

58. Der Zeitaufwand für die ursprüngliche, vom Bun-
desverwaltungsgericht teilweise aufgehobene Verfü-
gung vom 20. Juni 2016 belief sich auf insgesamt 12 
Stunden. Dieser Zeitaufwand wird gestützt auf die Funk-
tionsstufe der mit dem Fall betrauten Mitarbeiter zu fol-
genden Stundenansätzen verrechnet:  

 10 Stunden zu CHF 200.–, ergebend CHF 2‘000.–, 
 2 Stunden zu CHF 290.–, ergebend CHF 580.–.  

59. Demnach belief sich die Gebühr der ursprünglichen, 
vom Bundesverwaltungsgericht teilweise aufgehobene 
Verfügung auf insgesamt CHF 2‘580.–. Das Bundesver-
waltungsgericht gewichtete das Unterliegen der Ge-
suchstellerin auf drei Viertel. Entsprechend reduziert das 
Sekretariat die Kosten des erstinstanzlichen Gesuchs-
verfahrens um einen Viertel auf insgesamt CHF 1'935.–.  

60. Der Zeitaufwand für die neue Verfügung über die 
angemessene Anonymisierung, welche die [A.] ebenfalls 
verursacht hat, indem sie zum Ausdruck brachte, dass 
sie den Erlass dieser Verfügung erwartet, beläuft sich 
auf  

 8 Stunden zu CHF 200.–, ergebend CHF 1‘600.–, 
 2 Stunden zu CHF 290.–, ergebend CHF 580.–.  

61. Demnach beläuft sich die Gebühr der nun vorliegen-
den Verfügung auf CHF 2'180.–.  

D. Dispositiv 
Aufgrund des Sachverhalts und der vorangehenden 
Erwägungen verfügt das Sekretariat zusammen mit ei-
nem Mitglied des Präsidiums der WEKO: 

1. Das Gesuch der [A.] auf Unterlassen der Publikation 
des Schlussberichts vom 10. November 2015 wird 
abgewiesen. Nach Eintritt der Rechtskraft der vorlie-
genden Verfügung wird der Schlussbericht gemäss 
Anhang publiziert.  

2. Die Verfahrenskosten für die Verfügung vom 20. Juni 
2016 von CHF 1‘935.– werden der [A.] auferlegt. 

3. Die Verfahrenskosten für die vorliegende Verfügung 
von CHF 2'180.– werden der [A.] auferlegt.  

Die Verfügung ist zu eröffnen an: 

[A.] 

Anhang: Schlussbericht, wie er nach Eintritt der Rechts-
kraft publiziert wird 

[Rechtsmittelbelehrung] 
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B 2 7. Stellungnahmen 
 Préavis 
 Preavvisi 

B 2.7 1. Stellungnahme zum Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen für 
Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie 

Stellungnahme der Wettbewerbskommission vom 9. Juli 
2020 zuhanden der Schweizerischen Bundeskanzlei in 
Sachen: Stellungnahme zum Bundesgesetz über die 
gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundes-
rates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie 

Grundsätzliche Anmerkungen 
1. Die WEKO nimmt im Vernehmlassungsverfahren Stel-
lung zu Entwürfen von rechtsetzenden Erlassen des 
Bundes, die den Wettbewerb beschränken oder auf an-
dere Weise beeinflussen.1 Ihren gesetzesmässigen Auf-
trag wahrnehmend beschränkt sich die WEKO vorlie-
gend auf eine Stellungnahme zu den aus wettbewerbli-
cher Sicht relevanten Punkten. Daraus kann nicht abge-
leitet werden, dass nicht kommentierte Gesetzesbe-
stimmungen aus anderen Überlegungen zu unterstützen 
oder abzulehnen wären. 

2. Die WEKO anerkennt den grundsätzlichen Hand-
lungsbedarf zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie. 
Dabei sind hierzu notwendige Gesetzeserlasse so aus-
zugestalten, dass der Wettbewerb im Interesse einer 
freiheitlichen marktwirtschaftlichen Ordnung durch diese 
Erlasse so wenig als möglich negativ tangiert wird. 

3. Ausgehend von diesem Grundsatz hat die WEKO 
betreffend die im vorliegenden Gesetz vorgesehenen 
Massnahmen im Medienbereich folgende Anmerkungen. 

Massnahmen im Medienbereich 
Antrag: 

Es sei im Covid-19-Gesetz explizit zu regeln, dass der 
Bundesrat bis längstens zum Inkrafttreten eines allfälli-
gen Massnahmenpakets zugunsten der Medien die in 
Art. 8 Covid-19-Gesetz formulierten Massnahmen an-
ordnet. 

Begründung: 

4. In Art. 8 Abs. 1 Covid-19-Gesetz wird festgehalten, 
dass der Bundesrat die in diesem Artikel enthaltenen 
Massnahmen, die im Wesentlichen jenen in den ent-
sprechenden Notverordnungen entsprechen, anordnet. 
Diese Verordnungen gehen auf die Motionen der Kom-
missionen für Verkehr und Fernmeldewesen der beiden 
eidgenössischen Räte2 zurück. Gemäss Erläuterndem 
Bericht sei mit der zwingenden Befristung auf sechs 
Monate der Auftrag der Motionen nicht erfüllt.3 Eine 
darüberhinausgehende Unterstützung, wie sie der Moti-
onstext verlange, solle mit dem Covid-19-Gesetz sicher-
gestellt werden. Die Massnahmen zugunsten der Print-
medien sollen bis längstens zum Inkrafttreten des Mass-

nahmenpakets zugunsten der Medien gelten und wür-
den monatlich rund 3 Millionen Franken kosten. Das 
Massnahmenpaket zugunsten der Medien befinde sich 
derzeit in der parlamentarischen Beratung und werde 
voraussichtlich Mitte 2021 in Kraft treten.4 Eine Über-
nahme der Abonnementskosten der Basisdienste Text 
der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sei bis zur Aus-
schöpfung des bereits bestehenden Kostendachs im 
Umfang von 10 Millionen Franken vorgesehen, längs-
tens aber bis zum Inkrafttreten des Massnahmenpaketes 
zugunsten der Medien. Für diesen Bereich sollen keine 
zusätzlichen finanziellen Mittel gesprochen werden.5 

5. Daraus und aus den Motionstexten wird klar, dass 
nach dem Willen der eidgenössischen Räte die vorge-
sehenen und bereits mittels Notverordnungen durchge-
setzten Massnahmen bis längstens zum Inkrafttreten 
eines allfälligen Massnahmenpakets zugunsten der Me-
dien Bestand haben sollen. Mit der Befristung des Co-
vid-19-Gesetzes bis zum 31. Dezember 2022 und der 
derzeitigen Formulierung in Art. 8 Abs. 1 Covid-19-
Gesetz wird diesem Willen jedoch nicht direkt im Geset-
zestext entsprochen. 

6. Die WEKO und ihr Sekretariat haben sich bis anhin im 
Rahmen von ordentlichen Ämterkonsultationsverfahren 
bzw. in Vernehmlassungen gegen ineffiziente und wett-
bewerbsverzerrende Massnahmen ausgesprochen, al-
lerdings auch Spielraum für den Schutz meritorischer 
Güter anerkannt. Die WEKO verzichtet an dieser Stelle 
auf eine inhaltliche Stellungnahme zu diesen Massnah-
men, beschränkt sich vorliegend auf einen formalen 
Antrag und behält sich vor, im Rahmen zu weiteren Ge-
setzesvorlagen in Bezug auf den Inhalt von Bestimmun-
gen Stellung zu nehmen. 

 

 

 

 
 
 
1 Art. 46 Abs. 1 des Bundesgesetzes über Kartelle und andere Wett-
bewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz, KG; SR 251). 
2 Motion 20.3145 der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen 
des Ständerates (KVF-S) vom 23.4.2020 und Motion 20.3154 der 
Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrates (KVF-
N) vom 27.4.2020; Erläuternder Bericht, 25. 
3 Erläuternder Bericht, 25. 
4 Geschäft des Bundesrates 20.038, https://www.parlament.ch/de/rats 
betrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200038 (2.7.2020). 
5 Erläuternder Bericht, 25. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200038
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200038
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B 2.7 2. Vernehmlassung zur Verordnung über Härtefallmassnahmen für 
Unternehmen in Zusammenhang mit der Covid-19-Epidemie (Covid-19-
Härtefallverordnung) 

A Einleitende Bemerkungen 
Die Wettbewerbskommission (WEKO) nimmt im Ver-
nehmlassungsverfahren Stellung zu Entwürfen von 
rechtsetzenden Erlassen des Bundes, die den Wettbe-
werb beschränken oder auf andere Weise beeinflussen.1 
Ihren gesetzmässigen Auftrag wahrnehmend beschränkt 
sich die WEKO auf Stellungnahmen zu den aus wettbe-
werblicher Sicht relevanten Punkten. Daraus kann nicht 
abgeleitet werden, dass nicht kommentierte Gesetzes-
bestimmungen aus anderen Überlegungen zu unterstüt-
zen oder abzulehnen wären.  

Im Rahmen der Vernehmlassung zu Gesetzes- oder 
Verordnungsbestimmungen orientiert sich die WEKO am 
verfassungsrechtlichen Grundsatz, dass Regulierungen 
generell wettbewerbsneutral auszugestalten sind (Art. 94 
BV2). Dies bedeutet, dass regulatorische Eingriffe nicht 
ohne übermässige öffentliche Interessen Marktteilneh-
mer begünstigen oder benachteiligen sollten. 

Staatliche Unterstützungsmassnahmen, welche be-
stimmte Unternehmen gegenüber ihren Mitbewerbern 
begünstigen, bergen die Gefahr von Wettbewerbsverzer-
rungen und sind deshalb problematisch. Vorliegend sind 
jedoch insbesondere aufgrund der der Pandemie ge-
schuldeten ausserordentlichen Situation und den daraus 
folgenden notwendigen Abfederungsmassnahmen für 
die Wirtschaft, der Härtefallregelung mit restriktiven Vo-
raussetzungen an die Unterstützungsgewährung und der 
zeitlichen Befristung der vorliegenden Unterstützungs-
massnahmen keine Bemerkungen angezeigt. 

Aus Sicht der WEKO stellt sich jedoch die Frage, ob die 
gemäss Covid-19-Gesetz3 vorgesehenen Unterstüt-
zungsmassnahmen zugunsten von Dienstleistern der 
Reisebranche in den Geltungsbereich des Luftverkehrs-
abkommens (LVA)4 fallen und im Einzelfall durch die 
WEKO auf ihre Vereinbarkeit mit den beihilferechtlichen 
Bestimmungen gemäss Art. 13 LVA zu prüfen sind. 

Um zukünftige Fragen betreffend eine allfällige Zustän-
digkeit der WEKO für die Prüfung von Unterstützungs-
massnahmen zugunsten von Dienstleistern der Reise-
branche – insb. Reisebüros – auf ihre Vereinbarkeit mit 
dem LVA vorweg zu nehmen, teilt die WEKO im Rah-
men des vorliegenden Vernehmlassungsverfahrens mit, 
wie sie ihre Zuständigkeit in diesem Bereich auslegt. 

B Zuständigkeit der WEKO für die Beihilfeprü-
fung 

B.1 Gesetzliche Grundlage der Zuständigkeit der 
WEKO für die Beihilfeprüfung im Bereich Luft-
verkehr 

Die gesetzliche Grundlage für die Zuständigkeit der 
WEKO für die Beihilfeprüfung gestützt auf Art 13 LVA 
befindet sich in Art. 103 des Luftfahrtgesetzes (LFG)5. 
Danach prüft die WEKO, ob Entwürfe zu Beschlüssen 

des Bundesrates, welche bestimmte Unternehmen oder 
Produktionszweige im Anwendungsbereich des LVA 
begünstigen, insbesondere Leistungen, Beteiligungen 
und Finanzhilfen nach den Artikeln 101, 102 und 102a 
LFG, sowie gleichartige Unterstützungsmassnahmen 
von Kantonen […], mit Art. 13 LVA vereinbar sind. 

Die WEKO ist somit zuständig, mutmassliche Beihilfe-
massnahmen im Anwendungsbereich des LVA auf ihre 
Vereinbarkeit mit dem LVA zu prüfen. Vorliegend gilt zu 
bestimmen, welche Massnahmen in den Anwendungs-
bereich des LVA fallen, für welche der WEKO die Zu-
ständigkeit für die Beihilfeprüfung übertragen wurde. 

Der Gesetzgeber hat in Art. 103 LFG konkretisiert, wel-
che möglichen Unterstützungsmassnahmen typischer-
weise in den Anwendungsbereich des LVA fallen. In 
Bezug auf Bundesunterstützungen werden dabei insbe-
sondere Leistungen (Beiträge oder Darlehen) an Linien-
flugbetriebe (Art. 101 LFG) und an Erbringer von Flugsi-
cherungsdienstleistungen (Art. 101b LFG) sowie Beteili-
gungen an Flugplatz- sowie Luftverkehrsunternehmun-
gen (Art. 102 LFG) genannt. Schliesslich verweist 
Art. 103 LFG auch auf Art. 102a LFG, welcher Finanzhil-
fen des Bundes infolge der COVID-19-Pandemie zu-
gunsten von Unternehmen, die Dienstleistungen in den 
Bereichen Bodenabfertigung und Luftfahrzeuginstand-
haltung erbringen, sowie zugunsten von Landesflughä-
fen, ermöglicht. Gemäss Wortlaut von Art. 103 Abs. 1 
Bst. b LFG prüft die WEKO gleichartige kantonale Un-
terstützungsmassnahmen. 

 

 
 
 
 

 
1 Art. 46 Abs. 1 des Bundesgesetzes über Kartelle und andere Wett-
bewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz, KG; SR 251). 
2 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 
18. April 1999 (BV; SR 101). 
3 Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen 
des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-
Gesetz) vom 25. September 2020, SR 818.102; Gemäss Art. 12 Covid-
19-Gesetz kann der Bund auf Antrag eines oder mehrerer Kantone 
Unternehmen, die aufgrund der Natur ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit 
von den Folgen von Covid-19 besonders betroffen sind, insbesondere 
Unternehmen in der Wertschöpfungskette der Eventbranche, Schau-
steller, Dienstleister der Reisebranche sowie touristische Betriebe, in 
Härtefällen finanziell unterstützen, sofern sich die Kantone zur Hälfte 
an der Finanzierung beteiligen. Die vorliegend zu beurteilende Covid-
19-Härtefallverordnung definiert, unter welchen Voraussetzungen sich 
der Bund an kantonalen Härtefallmassnahmen beteiligt und konkreti-
siert damit Art. 12 des Covid-19-Gesetzes. 
4 Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und 
der Europäischen Gemeinschaft über den Luftverkehr vom 21. Juni 
1999 (in Kraft seit dem 1.6.2002), SR 0.748.127.192.68. 
5 Bundesgesetz über die Luftfahrt vom 21. Dezember 1948 (Luftfahrt-
gesetz, LFG; SR 784.0). 
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Aufgrund der in Art. 103 LFG gewählten Terminologie 
(«insbesondere») regeln die Verweise auf die in Art. 101 
ff. LFG genannten Unterstützungsmassnahmen die Zu-
ständigkeit der WEKO für die Beihilfeprüfung nicht ab-
schliessend. Dennoch scheint der Gesetzgeber davon 
auszugehen, dass die (exemplarische) Nennung einer 
bestimmten Unterstützungsmassnahme in Art. 103 LFG 
für die Beurteilung der Zuständigkeit der WEKO förder-
lich, wenn nicht sogar erforderlich, ist. So wurde anläss-
lich der Sondersession des Parlaments vom 6. – 8. Mai 
2020 nicht nur der neue Art. 102a LFG geschaffen, son-
dern auch in Art. 103 LFG der Verweis eingefügt, dass 
die WEKO für die Überprüfung allfälliger Unterstüt-
zungsmassnahmen gestützt auf Art. 102a LFG zustän-
dig sei. 

Zusammenfassend ist Folgendes festzuhalten: Gemäss 
Wortlaut von Art. 103 LFG ist die WEKO für die Beihilfe-
prüfung von Unterstützungsmassnahmen im Anwen-
dungsbereich des LVA zuständig. Der Gesetzgeber hat 
die WEKO durch die genannten Verweise auf bestimmte 
Unterstützungsmassnahmen in der Auslegung ihrer Zu-
ständigkeit angeleitet. So hat der Gesetzgeber explizit 
nur Beispiele von Unternehmen (Fluggesellschaften, 
Flughäfen, Unternehmen im Bereich Flugsicherung, 
Bodenabfertigung etc.) genannt, deren Bedeutung für 
den Luftverkehr und damit für den Marktzugang, der 
durch das LVA im Bereich Luftverkehr gewährt wird, 
unbestritten ist. 

Die Präzisierungen des Gesetzgebers bestätigen – wie 
nachfolgend aufgezeigt wird (Abschnitt B.2) – die Beur-
teilung der WEKO betreffend Zuständigkeit, bzw. die 
Auslegung des Anwendungsbereichs des LVA. 

B.2 Anwendungsbereich des LVA 
B.2.1 Grundsatz 
Gemäss Art. 2 LVA gelten die Bestimmungen des LVA6 
und des Anhangs in dem Umfang, in dem sie (1) den 
Luftverkehr oder (2) unmittelbar damit zusammenhän-
gende Angelegenheiten wie im Anhang aufgeführt be-
treffen. 

B.2.2 Anwendung der Beihilfebestimmungen auf die 
Anhänge 

Vorliegend stellt sich die Frage, ob allfällige Unterstüt-
zungsmassnahmen zugunsten der Reisebüros aufgrund 
der im Anhang des LVA aufgeführten Richtlinie 
Nr. 90/314 des Rates vom 13. Juni 1990 über Pauschal-
reisen (Art. 1 – 10) in den Anwendungsbereich von 
Art. 13 LVA fallen. 

Die Richtlinie Nr. 90/314 betrifft nicht den Luftverkehr. 
Wie in den folgenden Abschnitten ausgeführt wird (insb. 
Abschnitt B.2.2.2), handelt es sich bei der Richtlinie Nr. 
90/314 – obwohl sie im Anhang des LVA aufgeführt ist – 
auch nicht um einen Rechtsakt, der unmittelbar mit dem 
Luftverkehr zusammenhängende Angelegenheiten re-
gelt. 

B.2.2.1 Grundsätzliche Überlegungen (unabhängig 
vom konkreten Fall) 

Betreffend den zweiten Satzteil von Art. 2 LVA «unmit-
telbar damit zusammenhängende Angelegenheiten wie 

im Anhang aufgeführt» sind folgende Grundsätze fest-
zuhalten: 

- Die Bestimmungen betreffend die Unvereinbarkeit 
staatlicher Beihilfen mit dem LVA (Art. 13 LVA) sowie 
betreffend die Überprüfung der Vereinbarkeit allfälli-
ger staatlicher Beihilfen mit dem LVA (Art. 14 LVA) 
gelten grundsätzlich einzig in Bezug auf diejenigen 
Bestimmungen der Anhänge, welche unmittelbar mit 
dem Luftverkehr zusammenhängen. 

- Die Tatsache, dass ein Rechtsakt im Anhang aufge-
führt ist, bedeutet nicht, dass dieser Rechtsakt (als 
Ganzes) als «unmittelbar mit dem Luftverkehr zu-
sammenhängend» zu qualifizieren ist. 

- Für jeden Rechtsakt, welcher im Anhang aufgeführt 
ist, gilt es zu determinieren, ob, und wenn ja, welche 
Bestimmungen dieses Rechtsaktes unmittelbar mit 
dem Luftverkehr zusammenhängen. 

Die obige Auslegung wurde dem Sekretariat der WEKO 
durch das Bundesamt für Justiz (BJ) mit Schreiben vom 
1. Juli 2020 bestätigt. 

B.2.2.2 Beurteilung des unmittelbaren Zusammen-
hangs mit dem Luftverkehr in casu 

Die Richtlinie Nr. 90/314 entspricht dem schweizeri-
schen Pauschalreisegesetz7. Das Pauschalreisegesetz 
wurde nicht als Umsetzungsmassnahme dieser Richtli-
nie im Rahmen des LVA8, sondern im Rahmen des 
Swisslex Pakets als autonomer Nachvollzug von EU-
Recht erlassen. Dennoch kann es – neben der Richtlinie 
Nr. 90/314 selbst – für die Frage, ob damit unmittelbar 
mit dem Luftverkehr zusammenhängende Angelegenhei-
ten geregelt werden, herangezogen werden. 

Beim Pauschalreisegesetz handelt es sich um ein Kon-
sumentenschutzgesetz, das mit wenigen Ausnahmen 
die Bestimmungen des Eurolex-Entwurfs über die Pau-
schalreisen übernommen hat.9 In der EWR-Botschaft10 
wird zu letzterem Folgendes festgehalten: «Die Richtlinie 
Nr. 90/314 des Rates vom 13. Juni 1980 über Pauschal-
reisen stärkt die juristische und materielle Lage der Kon-
sumenten. Sie sind nun besser geschützt vor schlechter 
Vertragserfüllung des Veranstalters oder vor dessen 
Zahlungsunfähigkeit. Verlangt ist eine wahre Information 
in den Prospekten und deren Verbindlichkeit. Der Ver-
trag muss bestimmte Mindestangaben enthalten. Ver-
mittler und Veranstalter von Pauschalreisen sind bei 
Nicht- oder Teilerfüllung des Vertrags grundsätzlich 
haftbar. Diese Haftung darf weder vertraglich einge-
schränkt noch wegbedungen werden». 

 
6 Darunter die Beihilfebestimmung (Art. 13 LVA) und die Zuständig-
keitsbestimmung für deren Überprüfung (Art. 14 LVA). 
7 Bundesgesetz über Pauschalreisen vom 18. Juni 1993; SR 944.3. 
8 Gemäss Schreiben des BJ vom 1.7.2020 sind die Bestimmungen der 
Richtlinie Nr. 90/314 nach Ansicht der Direktion für europäische Ange-
legenheiten (DEA) in der Schweiz direkt anwendbar, soweit sie genü-
gend konkret und klar sind. Im Unterschied zur Rechtslage in der EU 
bedarf die Richtlinie in der Schweiz zudem nicht zwingend einer Um-
setzung im nationalen Recht. 
9 Vgl. Botschaft über das Folgeprogramm nach der Ablehnung des 
EWR-Abkommens vom 24. Februar 1993, BBl 1993 I 805, 887. 
10 Botschaft zur Genehmigung des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum vom 18. Mai 1992, BBl 1992 IV 1, 393. 
 



 2020/4b 2033 
 

 
 

Sowohl die Richtlinie Nr. 90/314 als auch das Pauschal-
reisegesetz stärken die Rechte von Pauschalreisekon-
sumenten unabhängig davon, ob ein Konsument eine 
Pauschalreise mit oder ohne Luftverkehrskomponente 
bucht. Der Zweck sowohl des Pauschalreisegesetzes als 
auch der Richtlinie Nr. 90/314 steht somit in keinem 
unmittelbaren Zusammenhang mit dem Luftverkehr bzw. 
dem Marktzugang im Luftverkehrsbereich11. 

Dass Pauschalreisen ohne Luftverkehrskomponente 
vom Geltungsbereich des LVA ausgeschlossen sind, 
muss vorliegend nicht weiter erörtert werden. Auch die 
Richtlinie Nr. 90/314 als Ganzes ist demzufolge nicht als 
«unmittelbar mit dem Luftverkehr zusammenhängend» 
zu qualifizieren (vgl. Abschnitt B.2.2.1).  

Grundsätzlich wäre es wie oben erläutert (Abschnitt 
B.2.2.1) denkbar, dass die Bestimmungen des LVA – 
darunter Art. 13 und 14 LVA – auf Pauschalreisen mit 
Luftverkehrskomponente angewendet würden, sofern 
die betreffenden Bestimmungen12 als «unmittelbar mit 
dem Luftverkehr zusammenhängend» qualifiziert wür-
den. 

Nach Ansicht der WEKO kann dieser unmittelbare Zu-
sammenhang allerdings auch bei Pauschalreisen mit 
Luftverkehrskomponente nicht hergestellt werden. Wie 
oben erläutert steht der Schutz des Pauschalreisekon-
sumenten in keinem direkten Zusammenhang mit dem 
gewählten Verkehrsmittel. Sowohl das Pauschalreisege-
setz als auch die Richtlinie Nr. 90/314 bezwecken einzig 
den Pauschalreisekonsumenten zu schützen. Zwar dient 
die Harmonisierung des Verbraucherschutzes aus Sicht 
der EU grundsätzlich der Verwirklichung der Dienstleis-
tungsfreiheit – in casu der Dienstleistungsfreiheit für 
Anbieter von Pauschalreisen. Die Übernahme dieser 
Verbraucherschutzrichtlinie in den Anhang des LVA 
gewährt den Pauschalreiseanbietern vorliegend jedoch 
keinen Marktzugang zum Binnenmarkt. Ebenso wenig 
beeinflusst die Richtlinie den durch das LVA gewährten 
Marktzugang von Schweizer Luftverkehrsunternehmen, 
solange diese nicht selber als Anbieter von Pauschalrei-
sen auftreten. Der unmittelbare Zusammenhang zwi-
schen der Richtlinie Nr. 90/314 und dem Luftverkehr 
bzw. dem Marktzugang im Luftverkehrsbereich ist somit 
nicht gegeben.  

Über die Gründe, weshalb sich die Schweiz – trotz frag-
lichem Zusammenhang mit dem Luftverkehr bzw. dem 
Marktzugang im Luftverkehrsbereich – bereit erklärt hat, 
die Richtlinie Nr. 90/314 in den Anhang des LVA aufzu-
nehmen, kann nur spekuliert werden. Da zum Zeitpunkt 
der Vertragsverhandlungen das Pauschalreisegesetz 
bereits in Kraft war, schien die Übernahme der Richtlinie 
Nr. 90/314 möglicherweise nicht vertieft geprüft worden 
zu sein, da sie damals keine Auswirkungen auf den sta-
tus quo zeitigte. Wichtig scheint in diesem Zusammen-
hang, dass sich die Schweiz bis anhin geweigert hat, die 
Richtlinie Nr. 90/314 durch die «Nachfolgerichtlinie» 
Richtlinie 2015/2302 über Pauschalreisen und verbun-
dene Reiseleistungen13 im Anhang des LVA zu ersetzen. 
Dies führt dazu, dass die Richtlinie Nr. 90/314 in der EU 
selbst gar nicht mehr in Kraft ist und nur noch in den 
Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU Gültig-
keit hat. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es sich bei den 
Bestimmungen der Richtlinie Nr. 90/314 nicht um Rege-
lungen handelt, welche unmittelbar mit dem Luftverkehr, 
bzw. dem Marktzugang in diesem Bereich, zusammen-
hängende Angelegenheiten betreffen. Die Richtlinie Nr. 
90/314 gewährt Pauschalreiseanbietern keine Marktzu-
gangsansprüche. Die Erbringung von Pauschalreise-
dienstleistungen, sofern sie nicht durch Luftverkehrsun-
ternehmen erbracht werden, fällt somit nicht in den An-
wendungsbereich von Art. 13 und 14 LVA. Dies gilt un-
abhängig davon, ob ein Konsument/Reisender die in der 
Richtlinie Nr. 90/314 enthaltenen Rechte in Bezug auf 
Pauschalreisen mit Luftverkehrskomponente geltend 
machen kann. 

B.3 Fazit 
Allfällige Unterstützungsmassnahmen zugunsten der 
Reisebüros fallen aus obigen Gründen nicht in den An-
wendungsbereich des LVA. Die WEKO ist folglich nicht 
für die Prüfung der Vereinbarkeit dieser Massnahmen 
mit dem LVA zuständig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
11 Die Harmonisierung des Verbraucherschutzes dient in der EU zwar 
der Verwirklichung der Dienstleistungsfreiheit für Anbieter von Pau-
schalreisen (vgl. Präambel der Richtlinie Nr. 90/314 «Gemeinsame 
Regeln für Pauschalreisen werden zur Beseitigung dieser Hindernisse 
[ungleiche Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, welche zu Verzer-
rungen des Wettbewerbs zwischen den in den verschiedenen Mitglied-
staaten ansässigen Unternehmen des Reisegewerbes führen] und 
somit zur Verwirklichung eines gemeinsamen Dienstleistungsmarktes 
beitragen. Die in einem Mitgliedstaat ansässigen Unternehmen des 
Reisegewerbes werden ihre Dienstleistungen infolgedessen in anderen 
Mitgliedstaaten anbieten können, und die Verbraucher in der Gemein-
schaft erhalten die Möglichkeit, in sämtlichen Mitgliedstaaten Pau-
schalreisen zu vergleichbaren Bedingungen zu buchen».). Der durch 
das LVA gewährte Marktzugang im Luftverkehr wird durch den Zweck 
der Richtlinie (Verwirklichung der Dienstleistungsfreiheit für Anbieter 
von Pauschalreisen) jedoch nicht beeinflusst. 
12 Vorliegend können erschwerend keine einzelnen Bestimmungen 
identifiziert werden, welche einzig Pauschalreisen mit einer Luftver-
kehrskomponente betreffen. 
13 Richtlinie (EU) 2015/2302 des europäischen Parlaments und des 
Rates vom 25. November 2015 über Pauschalreisen und verbundene 
Reiseleistungen, zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 
und der Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 90/314/EWG des Rates, 
ABl. L326 vom 11.12.2015, S. 1-33. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302&from=DE
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B 2.7 3. Ämterkonsultation zur Revision des Energiegesetzes (Fördermassnahmen 
ab 2023) 

 

Einleitende Bemerkungen 
1. Die Wettbewerbskommission (WEKO) nimmt im Ver-
nehmlassungsverfahren Stellung zu Entwürfen von 
rechtsetzenden Erlassen des Bundes, die den Wettbe-
werb beschränken oder auf andere Weise beeinflussen.1 
Ihren gesetzesmässigen Auftrag wahrnehmend be-
schränkt sich die WEKO vorliegend auf eine Stellung-
nahme zu den aus wettbewerblicher Sicht relevanten 
Punkten. Daraus kann nicht abgeleitet werden, dass 
nicht kommentierte Gesetzesbestimmungen aus ande-
ren Überlegungen zu unterstützen oder abzulehnen 
wären.  

2. Im Rahmen der Revision des EnG2 ist vorgesehen, 
dass nach dem Auslaufen der heutigen kostendecken-
den Einspeisevergütungen Ende 2022 für bestimmte 
erneuerbare Energien über einen längeren Zeithorizont 
(bis 2035) Investitionsbeiträge von 40 % bis maximal 
60 % ausgerichtet werden sollen. Weiter sollen zur Er-
reichung der Richtwerte der Energiestrategie 2050 (ES 
2050) bestehende Fördermassnahmen ausgebaut und 
um fünf weitere Jahre bis 2035 verlängert werden. Diese 
Unterstützungsmassnahmen zugunsten der Produzen-
ten von erneuerbaren Energien sollen vollumfänglich 
von den Endkundinnen und Endkunden über den Netz-
zuschlagsfonds finanziert werden. Die WEKO orientiert 
sich bei der Beurteilung der geplanten Gesetzesände-
rungen am Grundsatz, dass Regulierungen generell 
wettbewerbsneutral auszugestalten sind. Dies bedeutet, 
dass Staatseingriffe nicht ohne zwingendes Erfordernis 
Marktteilnehmer bevorzugen oder benachteiligen sollten. 
Dabei ist insbesondere auf die Technologieneutralität 
bzw. Technologieoffenheit von Erlassen und Massnah-
men zu achten. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die 
Verbreitung neuer erwünschter Technologien verunmög-
licht wird.  

3. Im Rahmen der ES 2050 soll der Umstieg auf erneu-
erbare Energien erfolgen, um die umweltbedingte Ener-
giebelastung in der Schweiz zu reduzieren. In diesem 
Kontext sind im EnG bestimmte zeitliche Vorgaben für 
den Ausbau dieser Technologien verankert.3 Die WEKO 
betrachtet die in der ES 2050 formulierten Ziele als poli-
tische Zielsetzungen und Massnahmen gegen den Kli-
mawandel und stellt diese vorliegend nicht in Frage. Das 
Augenmerk wird jedoch auf eine möglichst den Wettbe-
werb nicht verzerrende und im ökonomischen Sinn effi-
ziente Zielerreichung gerichtet.  

4. Aus wettbewerblicher Sicht sollten zur Erreichung der 
vom Gesetzgeber definierten Ziele der ES 2050 mög-
lichst wettbewerbsneutrale Massnahmen vorgesehen 
werden, damit zumindest in gewissen Märkten in den 
Bereichen der Stromerzeugung und -versorgung trotz 
der diversen heute schon bestehenden regulatorischen 
Vorgaben (insb. technologienspezifische Subventions-
massnahmen) ein Restwettbewerb erhalten werden 
kann, der u. a. Anreize für innovative Produkte setzt und 

zu kosteneffizientem Verhalten anregt. Mit den vorlie-
gend vorgeschlagenen Massnahmen wird der Grundsatz 
der Technologieneutralität im Bereich der erneuerbaren 
Energien bewusst ignoriert. 

5. Die neuerdings beabsichtigte Revision des EnG hängt 
insbesondere damit zusammen, dass einige primär aus 
dem Umfeld der Energiewirtschaft stammende Akteure 
respektive deren Eigentümer in der Vernehmlassung zur 
Revision des StromVG4 zwar die «vollständige Marktöff-
nung» im Bereich der Stromversorgung befürworteten; 
allerdings nur unter der Prämisse, dass die langfristigen 
Investitionsanreize für den Zubau von inländischen er-
neuerbaren Energien verstärkt werden.5 Insofern hän-
gen die Inhalte der angedachten Revisionen des 
StromVG und des EnG direkt und eng miteinander 
zusammen. Daher sollten diese Inhalte formell nicht 
in separaten Gesetzgebungsprojekten behandelt 
werden. Über den Ausbau und die Verlängerung des 
Fördermodells für inländische erneuerbare Energien 
kann aus funktioneller Sicht kein Beschluss gefällt wer-
den, solange unklar ist, ob und wann die «vollständige 
Strommarktöffnung» erfolgen wird. Überdies ist in der 
Revision des StromVG neuerdings auch eine Änderung 
von Art. 15 EnG vorsehen, die künftig unter anderem 
einen Einfluss auf die Höhe der Investitionsbeiträge für 
neue (PV-Anlagen) haben könnte; die Ausgestaltung 
des Fördermodells für erneuerbare Energien ist ein zent-
rales Thema des Energiegesetzes. Über die vorgesehe-
ne Änderung von Art. 15 EnG im Rahmen der Revision 
des StromVG kann daher nicht ohne Berücksichtigung 
allfälliger Änderungen am Fördersystem aufgrund der 
Revision des EnG entschieden werden. Aus diesem 
Grund vertritt die WEKO die Auffassung, dass die «voll-
ständige Strommarktöffnung» den eidgenössischen Rä-
ten und den Kommissionen nicht später zur Behand-
lung überwiesen werden soll als die allfällige Revision 
des EnG. Zudem sollte eine gemeinsame Behandlung 
der Inhalte der Revisionen des StromVG und des EnG in 
den Räten angestrebt werden. 

Wichtigste Anliegen aus wettbewerblicher Sicht 
6. Allfällige neue Massnahmen zur Erreichung der vom 
Gesetzgeber in der ES 2050 definierten Ziele, u.a. die 
Stärkung der erneuerbaren Energien, sind möglichst 
wettbewerbs- und technologieneutral auszugestalten 
und sollten hinreichende Anreize für kosteneffizientes  
 
 
1 Art. 46 Abs. 1 des Bundesgesetzes über Kartelle und andere Wett-
bewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz, KG; SR 251). 
2 Energiegesetz vom 30.9.2016 (EnG; SR 730.0). 
3 Vgl. 2 EnG. 
4 Bundesgesetz über die Stromversorgung vom 23.3.2007 (Stromver-
sorgungsgesetz, StromVG; SR 734.7). 
5 UVEK, Revision des Stromversorgungsgesetzes (volle Strommarkt-
öffnung, Speicherreserve und Modernisierung der Netzregulierung), 
Bericht über die Ergebnisse der Vernehmlassung vom September 
2019 (zit. Vernehmlassungsbericht), 15 f. 
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Verhalten setzen, womit auch den Vorgaben des Ge-
setzgebers in Art. 30 Abs. 5 EnG entsprochen wird, wo-
nach nach dem Auslaufen der Unterstützungen für das 
Einspeisevergütungssystem Ende 2022 ein marktnahes 
Modell eingeführt werden soll. Aus wettbewerblicher 
Sicht sollte auf die Fortführung des bisherigen Subventi-
onssystems, das der Technologieneutralität nicht genü-
gend Rechnung trägt, verzichtet werden. 

7. Spätestens nach dem Auslaufen der letzten auf Sub-
ventionen basierenden Fördermassnahmen ab 2031 
sollte ein marktnahes und wettbewerbs- bzw. technolo-
gieneutraleres System (z. B. ein Lenkungssystem oder 
ein Quotensystem mit Zertifikatshandel) zur Gewährleis-
tung des Zubaus von erneuerbaren Energien eingeführt 
werden. Auf die Verlängerung der Ausrichtung von In-
vestitionsbeiträgen von 2031 bis 2035 sei zu verzichten.  

8. Ein Ausbau und eine Fortführung des bisherigen, auf 
Subventionen basierenden Fördersystems sei mög-
lichst technologieneutral und kosteneffizient auszu-
gestalten: Auf die Verdoppelung der maximalen Investi-
tionsbeiträge für Photovoltaikanlagen ohne Eigenver-
brauchsregelung sei zu verzichten. Erneuerungen von 
Klein(st)wasserkraftanlagen seien ab 2023 nicht mehr 
finanziell zu unterstützen. Zudem sei auf eine rein men-
genbasierte Priorisierung der Grosswasserkraft anhand 
der Jahresproduktionsmenge zu verzichten. Stattdessen 
sei bei der Priorisierung in erster Linie auf die Kosten pro 
erzeugte Energieeinheit abzustellen.  

9. Bei der Bestimmung des individuellen Förderbeitrags 
seien auch künftig die nicht amortisierbaren Mehrkos-
ten miteinzubeziehen, um Überförderungen und Mit-
nahmeeffekte zu verhindern. 

Grundsätzliches: Systemwechsel zu einem mög-
lichst wettbewerbs- und technologieneutralen Modell 
zur Erreichung der Ziele der ES 2050 anstreben, wel-
ches auf marktwirtschaftlichen Mechanismen beruht 
Antrag: 

Die WEKO beantragt, dass neue Massnahmen zur Er-
reichung der vom Gesetzgeber in der ES 2050 definier-
ten Ziele möglichst wettbewerbs- und technologieneutral 
ausgestaltet werden und Anreize zu kosteneffizientem 
Verhalten setzen. 

Es sei in Art. 38 EnG vorzusehen, dass spätestens ab 
dem Jahr 2031 ein umfassendes und marktnahes Sys-
tem zur Erreichung der Ziele der ES 2050 eingeführt 
wird; beispielsweise ein Lenkungssystem und/oder ein 
Quotensystem mit Zertifikatshandel. Art. 38 Abs. 1 Bst. b 
Ziff. 1, 2 und 4 EnG seien zu streichen.  

Auf eine Verlängerung des bestehenden, auf Subventio-
nen für bestimmte Technologien basierenden Förder-
modells um fünf weitere Jahre bis Ende 2035 sei zu 
verzichten. 

Im Erläuternden Bericht sei in Ziffer 1.2 ausführlich auf 
alternative und gegenüber der Förderung mittels Investi-
tionsbeiträgen markt- und wettbewerbsnähere Mass-
nahmen zur Erreichung der Ziele der ES 2050 sowie 
auch deren Vorzüge einzugehen (z. B. Lenkungssystem 
und/oder Quotensystem mit Zertifikatshandel). Insbe-
sondere seien die mit den verschiedenen möglichen 

alternativen Modellen einhergehenden voraussichtlichen 
Kosten jenen des ab 2023 weiterzuführen beabsichtigten 
Fördersystems gegenüberzustellen. Dabei sei an dieser 
Stelle und in Kapitel 6.1.2. des Erläuternden Berichts 
auch auf die voraussichtlichen Kosteneinsparungen bei 
Einführung eines Lenkungssystems gemäss einer Stu-
die der ETH Zürich vom Februar 2017 Bezug zu neh-
men. 

Begründung: 

Nachteile eines auf Subventionen basierenden För-
dersystems 
10. Durch den Ausbau und die Weiterführung des För-
dersystems zur Erreichung der vom Gesetzgeber im 
Rahmen der ES 2050 festgelegten Ziele für erneuerba-
ren Energien wird der Wettbewerb zwischen den ver-
schiedenen Energieerzeugungstechnologien langfristig 
verzerrt. Insofern soll auch künftig darauf verzichtet wer-
den, anstelle der Ausschüttung von Subventionen ge-
setzliche Anreize für den Zubau und Verbrauch von 
möglichst kostengünstigen erneuerbaren Energien zu 
setzen. Stattdessen führen die vorgesehenen technolo-
giespezifischen Unterstützungsleistungen zu Gunsten 
bestimmter Stromproduzenten zu erheblichen kostensei-
tigen Auswirkungen zulasten der Industrie-, Gewebe- 
und Haushaltskunden; vom UVEK werden Mehrkosten 
gegenüber dem geltenden Recht von 2,8 Milliarden 
Franken von 2023 bis 2035 zur Diskussion gestellt.6 
Zudem führen die zurzeit vorgesehenen Massnahmen 
zur Erreichung der Ziele der ES 2050 (insb. der zu er-
wartende erhöhte Ausbau der Photovoltaik) zu grossen 
Herausforderungen für den Netzausbau und die Netz-
stabilität und stellen – aufgrund des nach wie vor rein 
auf die Förderung von einzelnen Technologien ausge-
richteten Ansatzes zum Ausbau von inländischen erneu-
erbaren Energien – die Zukunft eines wettbewerbsorien-
tierten Energiebinnenmarktes insgesamt in Frage. Daher 
ist aus Sicht der WEKO – wenn kurzfristig nicht möglich, 
so zumindest mittelfristig – eine Heranführung der 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien an den 
Markt und eine anschliessende Marktintegration unab-
dingbar. 

11. Der Ansatz der Einspeisevergütungen im EnG mit 
Vergütungsdauern zwischen 15 und 25 Jahren7 bietet 
den Investoren eine hohe Sicherheit. Da die Einspeise-
tarife gesetzlich fixiert sind, tragen die Investoren ledig-
lich das mengenmässige Risiko, das bei Photovoltaik 
und Windkraft vor allem von den Wetterbedingungen 
abhängt. Das typische unternehmerische Risiko, das  
 

 
 
6 Das BFE beziffert die jährlichen Mehrkosten von 2023 bis und mit 
2035 auf 215 Mio. CHF pro Jahr; vgl. Revision des Energiegesetzes 
(Fördermassnahmen ab 2023), Entwurf des Erläuternden Bericht zur 
Vernehmlassungsvorlage vom März 2020 (zit. Erläuternder Bericht), 28 
f. Nebst diesen Mehrkosten für den Ausbau und die Weiterführung des 
bisherigen Fördersystems von CHF 2,8 Mrd. CHF (13 x 215 Mio. CHF) 
müsste zusätzlich das Einsparungspotential berücksichtigt werden, 
welches sich potentiell mit einem Systemwechsel erzielen liesse; unten 
ad Alternative: Lenkungssystem. 
7 Anhänge 1.1 bis 1.5 der Verordnung über die Förderung der Produk-
tion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien vom 1.11.2017 (Ener-
gieförderungsverordnung, EnFV; SR 730.03). 
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sich auf Nachfrage-, Wettbewerbs- und Preisentwicklun-
gen sowie technischen Fortschritt bezieht, tragen die 
Investoren hingegen aufgrund der staatlich fixierten Ein-
speisevergütung nicht. Stattdessen werden diese unter-
nehmerischen Risiken hauptsächlich von den Stromver-
braucherinnen und -verbrauchern und den konventionel-
len Stromerzeugern übernommen.8 Durch den heutigen 
Ansatz im EnG, die Einspeisevergütung nach Erzeu-
gungstechnologien zu differenzieren, entfällt der Wett-
bewerbsdruck zwischen Stromerzeugern, welche unter-
schiedliche Energieträger nutzen, da Unterschiede und 
Veränderungen in den jeweiligen Kostenstrukturen, wel-
che auf dem genutzten Energieträger basieren, nicht 
zeitnah berücksichtigt werden können. Vor diesem Hin-
tergrund bestehen Anreize, dass sich nicht die kosten-
günstigsten und effizientesten Arten der Energieerzeu-
gung aus erneuerbaren Energien durchsetzen, sondern 
jene, die unter Berücksichtigung der möglichen finanziel-
len Förderung die höchste Rendite versprechen.9 Weiter 
ist zu berücksichtigen, dass die vom Gesetzgeber fest-
gelegten Ziele der ES 2050 mit der Einspeisevergütung 
weniger treffsicher erreicht werden als mit anderen För-
derinstrumenten, da nur im Nachhinein festgestellt wer-
den kann, wie viel Strom aus erneuerbaren Energien 
tatsächlich produziert wurde. Zudem sollten Ziele auch 
übertroffen werden können – eine reine Subventionspoli-
tik liefert hierzu keinerlei Anreize.10 Daher begrüsst es 
die WEKO, dass die bestehenden Einspeisevergütungen 
nach ihrem gesetzlichen Auslaufen Ende 2022 nicht 
verlängert werden, sondern durch anderweitige Mass-
nahmen ersetzt werden sollen.  

12. Mit der Revision des EnG wird beabsichtigt, die bis 
anhin stattfindende technologiespezifische Förderpolitik 
von einzelnen erneuerbaren Stromerzeugungstechnolo-
gien grundsätzlich weiterzuführen und diverse Mass-
nahmen weiter auszubauen. Nach dem Auslaufen des 
Einspeisevergütungssystems Ende 2022 soll der Zubau 
der Photovoltaik, von Windkraftwerken, von Gross- und 
Kleinwasserkraftwerken sowie von Biomasse-Anlagen 
neu mittels Investitionsbeiträgen von bis zu 60 % 
gefördert werden. Zwar orientieren sich Investitionsbei-
träge im Gegensatz zu kostendeckenden Einspeisever-
gütungen nicht an den gesamten Gestehungskosten, 
sondern decken nur einen bestimmten Teil der Investiti-
onskosten. Dies vermag jedoch nichts daran zu ändern, 
dass es sich nach wie vor um Subventionen handelt11, 
welche den Wettbewerb insbesondere unter den ver-
schiedenen geförderten erneuerbaren Energien verfäl-
schen. Die Förderung bestimmter Technologien mit-
tels Investitionsbeiträgen ist keine marktnahe und 
wettbewerbsneutrale Lösung. Die technologiespezifi-
sche Förderpolitik verhindert einen Wettbewerb unter 
den Technologien, bei dem sich die kostengünstigsten 
erneuerbaren Energiequellen durchsetzen. Für die Er-
reichung der Ziele der ES 2050 müssen dadurch unnötig 
hohe Kosten aufgewendet werden. Ein derartiges För-
dermodell setzt zudem keine besonderen Anreize, um in 
die Forschung und Entwicklung zu investieren und Inno-
vationen zu schaffen.  

13. Längerfristig geeignete Fördermassnahmen sollten 
die technische und wirtschaftliche Entwicklung der un-
terstützten neuen Technologie sowie deren Markteinfüh-
rung beschleunigen und Anreize zu kosteneffizientem 

Verhalten setzen.12 Aus Sicht der WEKO sollten zur 
Erreichung der Ziele der ES 2050 bevorzugt Instrumente 
zum Einsatz kommen, die eine kosteneffiziente Förde-
rung von verschiedenen erneuerbaren Energien mit 
hohen Investitionsanreizen erlauben, ohne dass das 
Förderinstrument auf eine spezifische Technologie fo-
kussiert. Anbieter und Verbraucher sollten vielmehr in 
Abhängigkeit der Preissignale, die sich dezentral auf den 
Märkten bilden, entscheiden, ob und welche erneuerba-
ren Energien sie am Markt absetzen bzw. beziehen wol-
len. 

Keine hinreichende Auseinandersetzung mit alterna-
tiven Unterstützungsmodellen sowie keine Berück-
sichtigung der Kosteneffizienz beim Entscheid über 
das künftige Fördersystem 
14. Zurzeit finden sich im Erläuternden Bericht lediglich 
sehr kurze Ausführungen zu alternativ in Frage kom-
menden Modellen zur Erreichung der Ziele der ES 2050, 
ohne dass sich der Erläuternde Bericht hinreichend zu 
deren Vorzügen äussern würde. Ebenso wenig werden 
fundierte Aussagen dazu gemacht oder aktuelle Analy-
sen präsentiert, die sich dazu äussern würden, weshalb 
auch nach dem Auslaufen der kostendeckenden Ein-
speisevergütungen für bestimmte Technologien am bis-
herigen Subventionssystem mit Ausgaben von jährlich 
(aktuell) rund 1,3 Milliarden Franken (2,3 Rp./kWh) im 
Rahmen des Netzzuschlagfonds langfristig festgehal-
ten werden soll und weshalb für die Zeit ab 2023 für 
diese Technologien ein auf marktwirtschaftlichen Me-
chanismen beruhendes System (bspw. eine Lenkungs-
abgabe) zur Erreichung der Ziele der ES 2050 nicht 
zumindest zur Diskussion gestellt werden darf. Es wird 
lediglich pauschal darauf hingewiesen, dass alternative 
Modelle wie Kapazitätsmärkte oder ein Quotenmodell 
gegenüber dem bisherigen Fördermodell einen «Sys-
tembruch mit negativen Auswirkungen» darstellen wür-
den und für Projektanten die Kontinuität und Vorausseh-
barkeit entscheidend sei.13 Da die Ziele der ES 2050 
auch mit markt- und wettbewerbsnäheren Massnahmen  
 

 
8 Monopolkommission, Energie 2013: Wettbewerb in Zeiten der Ener-
giewende, Sondergutachten der Monopolkommission gemäss § 62 
Abs. 1 EnWG (zit. Sondergutachten Monopolkommission), Rz 225; 
https://www.monopolkommission.de/images/PDF/SG/s65_volltext.pdf 
(29.5.2020). 
9 Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften, Wie soll 
Strom aus erneuerbaren Energien gefördert werden? 1. Aufl. vom 
August 2012 (zit. SATW), 15; https://www.satw.ch/fileadmin/user_ 
upload/documents/02_Themen/05_Energie/SATW_Foerderinstrumen 
te_DE.pdf (29.5.2020); URS MEISTER, Grundlegende Reform der KEV. 
Wie erneuerbare Energien besser in den Strommarkt integriert werden 
können, avenir standpunkte (zit. MEISTER, Reform der KEV), 2 ff.; 
https://www.avenir-suisse.ch/publication/grundlegende-reform-der-kev/ 
(29.5.2020). 
10 SATW (Fn 9), 7. 
11 Sowohl bei der Einspeisevergütung als auch bei der Leistung von 
Investitionsbeiträgen handelt es sich um Subventionen, konkreter um 
Finanzhilfen. Finanzhilfen sind geldwerte Vorteile zur Förderung oder 
Erhaltung einer vom Subventionsempfänger selbstgewählten privaten 
Aufgabe; vgl. PETER HETTICH/SIMONE WALTHER, Rechtsfragen um die 
kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) für Elektrizität aus erneu-
erbaren Energien, in: ZBl Nr. 3/2001, 143-171, 162 f. 
12 SATW (Fn 9), 16. 
13 Revision des Energiegesetzes (Fördermassnahmen ab 2023), Ent-
wurf des Erläuternder Bericht zur Vernehmlassungsvorlage vom März 
2020 (zit. Erläuternder Bericht), 8. 
 

https://www.monopolkommission.de/images/PDF/SG/s65_volltext.pdf
https://www.satw.ch/fileadmin/user_upload/documents/02_Themen/05_Energie/SATW_Foerderinstrumente_DE.pdf
https://www.satw.ch/fileadmin/user_upload/documents/02_Themen/05_Energie/SATW_Foerderinstrumente_DE.pdf
https://www.satw.ch/fileadmin/user_upload/documents/02_Themen/05_Energie/SATW_Foerderinstrumente_DE.pdf
https://www.avenir-suisse.ch/publication/grundlegende-reform-der-kev/
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als Subventionen sowie entsprechend geringeren Kos-
ten eingehalten werden könnten, ist es konzeptionell 
nicht erforderlich, dass die Fortdauer des bestehenden 
Fördersystems an die Ziele für das Jahr 2035 gekoppelt 
und dieses daher um fünf zusätzliche Jahre fortgesetzt 
wird.14 

15. Für die neuerdings angestrebte Revision des EnG 
wurde sehr kurzfristig nach dem Bundesratsbeschluss 
von Ende September 2019 eine Vorlage erarbeitet, wel-
che den Ausbau und die Weiterführung des bisherigen, 
auf Subventionen basierenden Fördersystems bis (min-
destens) 2035 beinhaltet. Wir gehen daher davon aus, 
dass sich das UVEK basierend auf den heutigen Gege-
benheiten noch nicht vertieft mit alternativen Unterstüt-
zungsmodellen auseinandergesetzt hat, mit denen die 
mit der ES 2050 verfolgten Ziele innert derselben Zeit, 
jedoch wettbewerbsneutraler, kosteneffizienter und mit 
geringerem Ressourcenaufwand erreicht werden könn-
ten.  

16. Der vom UVEK weiterzuführen beabsichtigte För-
deransatz berücksichtigt lediglich einseitig die Interes-
sen von potentiellen Investoren in inländische erneuer-
bare Energien, ohne den Interessen der Endkundinnen 
und Endkunden, welche die Subventionen zugunsten 
der Produzenten vollumfänglich zu bezahlen haben, 
angemessen Rechnung zu tragen.15 Zudem verzögert 
dieser Ansatz weiterhin die Entwicklung eines funktionie-
renden Wettbewerbs für Strom mit ökologischem Mehr-
wert. Bei der Umsetzung der angedachten reinen Sub-
ventionsmassnahmen kann von einer möglichst effizien-
ten Förderung, welche dem Bundesrat gemäss dem 
Erläuternden Bericht ein zentrales Anliegen sein soll16, 
nicht die Rede sein.  

17. Subventionen sind nicht die einzige Möglichkeit, um 
eine länger andauernde Preissicherheit für potentielle 
Investoren von erneuerbaren Energien zu schaffen und 
ihnen bereits vor Fertigstellung der Produktionsanlage 
eine hinreichende Rendite zu garantieren. Investoren in 
erneuerbare Energien haben etwa auch die Möglichkeit, 
den Versorgern und Industriekunden als potentiellen 
Grossabnehmern ihres Stroms einen langfristigen Ab-
nahmevertrag (Power Purchase Agreement, PPA)17 mit 
flexibler und variabler Preisausrichtung anzubieten, wie 
dies in der EU (insbesondere aufgrund der gesunkenen 
Produktionskosten im Bereich Photovoltaik) vermehrt 
geschieht.18 

18. Im Erläuternden Bericht wird neuerdings darauf hin-
gewiesen, dass die UREK-N im Februar 2020 die Par-
lamentarische Initiative UREK-N 20.401 «Unterstützung 
für Fotovoltaikanlagen ohne Eigenverbrauch» ange-
nommen habe. Sie habe sich damit im Grundsatz klar 
für eine Weiterführung des bisherigen, auf Subventionen 
basierenden Fördersystems ausgesprochen. Wir erlau-
ben uns den Hinweis, dass sich der betreffende Vor-
stoss einzig auf PV-Anlagen ohne Eigenverbrauchsrege-
lung bezieht, die aufgrund der bestehenden Regulie-
rungsvorgaben gegenüber den PV-Anlagen mit Eigen-
verbrauch finanziell schlechter gestellt sind. In der par-
lamentarischen Initiative wird zudem keine Verlängerung 
des bestehenden Fördersystems um weitere fünf Jahre 
gefordert, wie dies in der Vorlage der Verwaltung vorge-
sehen ist. Somit lässt sich darin keine generelle Zu-

stimmung des Gesetzgebers hinsichtlich der Weiterfüh-
rung des bisherigen Fördersystems bis mindestens En-
de 2035 erkennen.  

Alternative: Lenkungssystem 
19. In einem Bericht des BFE an den Bundesrat aus 
dem Jahr 2014 ist festgehalten, die ES 2050 sehe vor, 
das Fördersystem in einer ersten Etappe beizubehalten 
und zu optimieren und in einer zweiten Etappe durch ein 
Lenkungssystem abzulösen. In einer späteren Phase 
(ab 2021) solle das Fördersystem für die erneuerbare 
Stromproduktion dann gänzlich durch Lenkungsmecha-
nismen abgelöst werden.19 Im Rahmen eines Lenkungs-
systems würde von den Endkundinnen und Endkunden 
anstelle des Netzzuschlags eine Abgabe für den Bezug 
von nicht ökologisch nachhaltig produziertem Strom 
erhoben. Anders als gemäss dem aktuellen Fördermo-
dell werden die Erträge der Lenkungsabgabe nicht an 
bestimmte Produzenten verteilt, sondern vollständig an 
Haushalte und Unternehmen rückvergütet.20 In der Ver-
nehmlassung zur Botschaft über ein Klima- und Energie-
lenkungssystem, die von Mitte März bis Mitte Juni 2015 
durchgeführt wurde, stiess das Lenkungssystem insge-
samt auf breite Zustimmung. Lediglich in Bezug auf die 
konkrete Ausgestaltung der angedachten Verfassungs-
bestimmung wurden teils Vorbehalte angebracht.21 Zu-
dem wurde im Jahr 2016 in der Parlamentsdebatte im 
Rahmen des ersten Massnahmenpakets der ES 2050 im 
Nationalrat etwa festgehalten, dass nach dem Auslaufen 
des Einspeisevergütungssystems (Ende 2022) die Sub-
ventionen durch ein markt- und wettbewerbsnäheres 
System abgelöst werden müssten.22 

20. Das Parlament lehnte zwar im Frühjahr 2017 den 
Umsetzungsvorschlag des Bundesrats auf Verfassungs-  
 

 

 
 
14 Erläuternder Bericht (Fn 6), 3. 
15 Demgegenüber würde den Endkundinnen und Endkunden bei Ein-
führung eines verursachergerecht ausgestalteten Lenkungssystems 
zumindest ein Teil ihrer Abgaben rückerstattet; vgl. unten, ad Alternati-
ve: Lenkungssystem. 
16 Erläuternder Bericht (Fn 6), 8. 
17 Ein PPA («Stromkaufvereinbarung») ist ein oft langfristiger Stromlie-
fervertrag zwischen zwei Parteien, meist zwischen einem Stromprodu-
zenten und einem Stromabnehmer (Stromverbraucher oder 
Stromhändler). Im PPA werden alle Konditionen geregelt – etwa der 
Umfang der zu liefernden Strommenge, die ausgehandelten Preise, die 
bilanzielle Abwicklung und die Strafen bei Nichteinhaltung des Ver-
trags. Da mit PPAs Marktpreisrisiken reduziert werden können, finden 
sie insbesondere bei grossen Stromverbrauchern sowie bei geplanten 
grossen Investitionen in den Aufbau oder Weiterbetrieb von Anlagen 
der Erneuerbaren Energien Anwendung; https://www.next-kraftwerke. 
de/wissen/power-purchase-agreement-ppa (29.5.2020). 
18 https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/erneuerbare-ene 
rgien-solarstrom-schafft-den-durchbruch-ohne-subventionen/25510520 
.html?ticket=ST-4807918-tLHs6KW7HhV3TB9E6rTI-ap6 (29.5.2020). 
19 BFE, Wirkung der Systeme zur Förderung von Elektrizität aus er-
neuerbaren Energien, Bericht in Erfüllung des Postulates 09.3085 (Guy 
Parmelin) vom 12.3.2009, Juni 2014, 83. 
20 Botschaft zum Verfassungsartikel über ein Klima- und Energielen-
kungssystem vom 28.10.2015, BBl 2015 7868. 
21 Medienmitteilung des Bundesrates vom 28.10.2015, Bundesrat 
verabschiedet Botschaft über ein Klima- und Energielenkungssystem; 
https://www.admin.ch > Dokumentation > Medienmitteilungen > Medi-
enmitteilungen des Bundesrats (29.5.2020). 
22 AB 2016 N 1233, Votum Fässler. 
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https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/erneuerbare-energien-solarstrom-schafft-den-durchbruch-ohne-subventionen/25510520.html?ticket=ST-4807918-tLHs6KW7HhV3TB9E6rTI-ap6
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stufe zur Einführung eines Lenkungssystem ab.23 Dar-
aus darf jedoch nicht abgeleitet werden, dass der Ge-
setzgeber die Weiterführung eines kaum marktwirt-
schaftliche Kriterien berücksichtigenden Modells zur 
Erreichung der Ziele der ES 2050 bis mindestens 2035 
und allenfalls darüber hinaus befürworten und die Prü-
fung von wettbewerbsfreundlicheren alternativen 
Modellen per se ablehnen würde. Vielmehr erwies sich 
die konkrete Ausgestaltung der vorgeschlagenen Ver-
fassungsbestimmung zur Einführung des Lenkungssys-
tems zum damaligen Zeitpunkt als nicht mehrheitsfähig. 
Man wollte damit aber hinsichtlich alternativer Modelle 
für das künftige Strommarktdesign kein Denkverbot 
vorgeben.24 

21. Aus einer unter der Leitung der ETH Zürich im Feb-
ruar 2017 erstellten Studie ergibt sich, dass im Hinblick 
auf die Erreichung von vorgegebenen CO2-Emmissions- 
und Stromverbrauchsreduktionszielen die Einführung 
eines Lenkungssystems gesamtwirtschaftlich betrach-
tet bis zu fünfmal kostengünstiger und zur Erreichung 
der Ziele der ES 2050 erheblich effizienter wäre als die 
Weiterführung des bisherigen, auf Subventionen basie-
renden Fördersystems. Grund hierfür ist, dass durch das 
Lenkungssystem ein effizienter Mitteleinsatz beanreizt 
wird und verstärkt mit jenen Technologien produziert 
wird, unter deren Einsatz die Vermeidung von klima-
schädlichen Treibhausgasen relativ am günstigsten aus-
fällt.25 Damit würden die erneuerbaren Energiequellen 
automatisch gestärkt. Der vorgeschlagene Verfassungs-
artikel zur Einführung eines Lenkungssystems sah eine 
vollständige Rückerstattung der Erträge aus der Len-
kungsabgabe an die Unternehmen und Haushalte vor.26 
Demgegenüber sollen im Rahmen des bisherigen För-
dersystems über den von den Endkundinnen und End-
kunden finanzierten Netzzuschlagsfonds jährlich rund 
1,3 Milliarden Franken à fonds perdu eingesetzt wer-
den, um – weitestgehend ohne Berücksichtigung der 
Kosteneffizienz, der Bedürfnisse des Marktes und der 
Systemverträglichkeit – bestimmte erneuerbare Ener-
gien zu subventionieren. Mit der Einführung eines Len-
kungssystems wäre somit insbesondere gewährleistet, 
dass die heutigen Wettbewerbsverzerrungen aufgrund 
der typenspezifischen Förderung bestimmter erneuerba-
rer Energieträger wegfallen würden. Lenkungsabgaben 
sind gerade auch deshalb vorteilhaft, weil sie keine Mit-
nahmeeffekte erzeugen. Bei Fördermassnahmen be-
steht hingegen stets die Gefahr, dass Fördergelder in 
Anspruch genommen werden, obwohl das gewünschte 
Verhalten auch ohne die staatliche Förderung erfolgt 
wäre. Weiter wäre ein Lenkungssystem gegenüber dem 
heutigen Fördersystem verursachergerechter, da es jene 
Endkundinnen und Endkunden belohnt, die erneuerbare 
Energien konsumieren.27 Die WEKO beantragt, dass 
insbesondere diese Zusammenhänge in den Ziffern 1.2 
und 6.1.2 des Erläuternden Berichts zu thematisieren 
sind. 

Alternative: Quotensystem mit Zertifikatshandel 
22. Aus Sicht der WEKO müsste zudem zumindest nä-
her und ergebnisoffen analysiert werden, ob das bisheri-
ge, auf Subventionen beruhende Fördersystem mittel-
fristig nicht durch ein sich an Mengen orientierendes und 
damit treffsichereres Quotensystem mit Zertifikatshandel 
abgelöst werden könnte; ein solches wird seit Jahren 

erfolgreich in Skandinavien praktiziert.28 Ein Quotenmo-
dell verpflichtet Versorger (oder Grossverbraucher, die 
ihren Strom direkt am Markt beziehen) pauschal dazu, 
einen bestimmten Teil ihres Strombedarfs mit erneuer-
baren Energien zu decken – durch Eigenproduktion oder 
Beschaffung eines (grünen) Zertifikats.29 Dieses Modell 
wäre zeitlich in Abhängigkeit der Zielsetzungen zu be-
fristen. Aus wettbewerblicher Sicht sind Quotenmodelle 
gegenüber Subventionsmassnahmen zu bevorzugen, da 
sie unter Wettbewerbsbedingungen zum Resultat einer 
effizienteren und zielgenaueren Produktion von erneuer-
baren Energien führen.30 

Fazit 
23. Der Ausbau und die Verlängerung des auf Subven-
tionen beruhenden Fördersystems zur Erreichung der 
Ziele der ES 2050 zementieren die bestehenden Wett-
bewerbsverzerrungen in den Stromerzeugungsmärken. 
Es ist davon auszugehen, dass die Ziele der ES 2050 
mit einem wettbewerbsneutraleren und marktbasierten 
Unterstützungssystem ohne derartige negative Auswir-
kungen für den Wettbewerb und wesentlich kostengüns-
tiger erreicht werden könnten. Nach Auffassung der 
WEKO sollte daher möglichst rasch eine Systemumstel-
lung angestrebt werden. Die WEKO beantragt, dass das 
für die Energiegesetzgebung sachlich zuständige BFE 
fundierte Konzept- und Analysearbeiten aufnimmt, um 
dem Bundesrat und den eidgenössischen Räten mög-
lichst zeitnah alternative Unterstützungsmodelle zum 
heutigen Fördersystem vorlegen zu können. Spätestens 
am 1. Januar 2031, nach Auslaufen der letzten auf Sub-
ventionen basierenden Fördermassnahmen im EnG, 
sollten die neuen strategischen Vorgaben zur Erreichung 
der Ziele der ES 2050 in Kraft treten. Mit diesem Zeitho-
rizont bleiben der Verwaltung mehrere Jahre Zeit, um 
eine entsprechende Vorlage zu erarbeiten. Auch die 
eidgenössischen Räte haben hinreichend Zeit, um über 
den Systemwechsel einlässlich zu diskutieren und sich 
beraten zu lassen und schliesslich einen Beschluss zu 
fällen. 

 
 
 
23 Dies könnte auch damit zusammenhängen, dass zwischen dem 
Nichteintreten der Vorlage zum Klima- und Energielenkungssystem, 
welche vorderhand zu weiteren finanziellen Mehrbelastungen geführt 
hätte, im National und im Ständerat die Referendumsabstimmung zum 
ersten Massnahmenpaket der ES 2050 durchgeführt wurde. 
24 AB 2017 S 459 f., Voten Beat Vonlanthen und Bundesrat Ueli Mau-
rer. 
25 CHRISTOPH BÖHRINGER/MIRJAM KOSCH/FLORIAN LANDIS/ANDRE MÜL-
LER/RENGER VAN NIEUWKOOP/ SEBASTIAN RAUSCH, Promotion- or Stee-
ring-based Energy Policy: Assessing Efficiency and Distributional 
Impacts, Februar 2017, https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-
interest/mtec/cer-eth/economics-energy-economics-dam/documents/ 
people/srausch/NFP71_ProSTEP_Report_LONG.pdf (29.5.2020); die 
Studie wurde im Rahmen der Nationalen Forschungsprogramme 
«Energiewende» (NFP 70) und «Steuerung des Energieverbrauchs» 
(NFP 71) erstellt. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnis-
se der Studie findet sich unter https://nfp-energie.ch/de/projects/947/ 
(29.5.2020). 
26 Botschaft zum Verfassungsartikel über ein Klima- und Energielen-
kungssystem vom 28.10.2015, BBl 2015 7886 ff. 
27 Botschaft zum Verfassungsartikel über ein Klima- und Energielen-
kungssystem vom 28.10.2015, BBl 2015 7869. 
28 Sondergutachten Monopolkommission (Fn 8), Rz 258 ff. 
29 https://www.avenir-suisse.ch/die-falschen-argumente-gegen-das-quo 
tenmodell/ (29.5.2020). 
30 MEISTER, Reform der KEV (Fn 9), 7 f. 
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24. Vor diesem Hintergrund lehnt es die WEKO zudem 
ab, dass die heutige Förderung von erneuerbaren Ener-
gien mittels Investitionsbeiträgen an das Stichdatum zur 
Erreichung der Ziele geknüpft und mindestens um fünf 
weitere Jahre bis 2035 fortgeführt werden soll.  

Anträge zur näheren Ausgestaltung der Förder-
massnahmen gemäss dem Gesetzesentwurf 
25. Nachfolgend äussert sich die WEKO zu einzelnen 
Details der im Gesetzesentwurf ab 2023 angedachten 
Fördermassnahmen. Daraus kann nicht abgleitet wer-
den, dass die WEKO mit den vorgeschlagenen Subven-
tionen einverstanden wäre. Mit den nachfolgenden An-
trägen ist die WEKO bestrebt, nicht systembedingt legi-
timierbare Wettbewerbsverzerrungen möglichst zu ver-
hindern sowie Anreize für kosteneffizientes Verhalten zu 
setzen. 

Ad Investitionsbeiträge für Photovoltaikanlagen 
Antrag: 

Es sei in Art. 25 EnG auf eine Verdoppelung der maxi-
malen Investitionskosten (Einmalvergütung) für neue 
und erheblich erweiterte Photovoltaikanlagen ohne Ei-
genverbrauchsregelung, für welche keine Auktionen 
durchgeführt werden, zu verzichten.  

Begründung: 

26. Die WEKO lehnt die vorgesehene Verdoppelung 
des maximalen Investitionsbeitrages für sämtliche för-
derfähigen PV-Anlagen ohne Eigenverbrauchsregelung 
von heute 30 % auf neu 60 % der Investitionskosten von 
Referenzanlagen ab. Diese Massnahme würde zu noch 
weitergehenden Wettbewerbsverzerrungen zwischen 
den erneuerbaren Energieträgern führen. 

27. In den Erläuterungen wird diese Massnahme damit 
begründet, dass sie notwendig sei, damit insbesondere 
für die Auktionen von PV-Anlagen ohne Eigenverbrauch 
mehr Flexibilität und zusätzliches Potential zur Stromer-
zeugung aus diesen Quellen erschlossen werden kön-
ne.31 Gemäss dem Gesetzesentwurf sollen allerdings 
auch kleinere Photovoltaikanlagen, für die keine Auktio-
nen stattfinden, von einer möglichen Verdoppelung der 
finanziellen Unterstützung profitieren. Die Verdoppelung 
des maximalen Förderbetrags für sämtliche PV-Anlagen 
ohne Eigenverbrauch wird primär damit begründet, dass 
dieser Anlagetyp nicht von den Vorteilen des Eigenver-
brauchs profitieren würde. Für eigenverbrauchte Elektri-
zität sind keine Netznutzungsentgelte oder Abgaben 
geschuldet.32 

28. Gemäss dem Erläuternden Bericht soll mit der 
Vergabe der Einmalvergütung mittels Auktionen die För-
dereffizienz erhöht werden, da so die «günstigsten» 
Anlagen in diesem Segment den Zuschlag erhalten wür-
den.33 Ziel von Ausschreibungen im Rahmen eines För-
dersystems für erneuerbare Energien sollte eine erhöhte 
Kosteneffizienz der geförderten Anlagen sein.34 Effizienz 
heisst, ein gegebenes Ziel mit möglichst geringem Auf-
wand zu erreichen oder mit dem Einsatz von vorgege-
benen Ressourcen den grösstmöglichen Output zu er-
zielen. Demgegenüber möchte das UVEK mit der Durch-
führung von Ausschreibungen offenbar primär sicherstel-
len, dass sich an Ausschreibungen für grosse PV-

Anlagen ohne Eigenverbrauch beteiligende potentielle 
Investoren mit einer erhöhten Einmalvergütung und 
damit einer höheren Rendite35 gegenüber heute rechnen 
können, damit hinreichende Anreize für die Erreichung 
der Ziele der ES 2050 gesetzt werden.36 Dies ergibt sich 
auch aus einer vom BFE in Auftrag gegebenen Studie 
vom September 2019. Darin wurde in Abstimmung mit 
dem BFE als primäres Ziel der Auktionen die möglichst 
«effiziente» Aktivierung zusätzlicher PV-Potenziale defi-
niert, für die im heutigen System zu wenige Investitions-
anreize bestünden. Die Systemeffizienz (Förderung von 
Anlagen mit möglichst niedrigen Netto-Systemkosten37) 
sowie die Fördermitteleffizienz wurden lediglich als 
zweitrangige Ziele erachtet.38 Hieraus wird zudem er-
sichtlich, dass sich die finanzielle Unterstützung für die 
Photovoltaik pro Erzeugungseinheit aufgrund der ange-
dachten Auktionen für «grosse» PV-Anlagen im Rahmen 
der Einmalvergütung und der vorgesehenen Verdoppe-
lung der maximalen Investitionshilfe (je nach Angebots-
situation wesentlich) erhöhen wird. Aufgrund der hieraus 
resultierenden zusätzlichen Wettbewerbsverzerrungen in 
den Stromproduktions- und -versorgungsmärkten trifft es 
daher nur bedingt zu, dass die Ausschreibungen für 
grosse PV-Anlagen eine marktnähere und wettbewerbs-
neutrale Lösung als das heutige Regime darstellen.  

29. Gemäss den angedachten gesetzlichen Vorgaben ist 
davon auszugehen, dass auch kleinere PV-Anlagen 
gegenüber heute eine höhere Einmalvergütung von bis 
zu 60 % der Investitionskosten erhalten werden. Die 
pauschale Erhöhung der Einmalvergütung für sämtliche 
förderfähigen PV-Anlagen ohne Eigenverbrauch, unab-
hängig davon, ob eine Auktion durchgeführt wird, lehnt 
die WEKO ab. Sollte für kleinere PV-Anlagen keine Auk-
tion durchgeführt werden, rechtfertigt es sich nicht, den 
maximalen Förderbeitrag zu erhöhen.  

30. Betreiber von PV-Anlagen können je nach den kon-
kreten Verhältnissen von den Vorzügen der Eigenver-
brauchsregelung profitieren. Die sich dadurch ergeben-
de Renditemöglichkeit ist insbesondere für Betreiber von 
PV-Anlagen mit Eigenverbrauch relevant, die den pro-
duzierten Strom in wesentlichem Umfang selbst konsu-
mieren und darüber hinaus eine nicht unerhebliche 
Menge der Produktion in das lokale Verteilnetz einspei-
sen. Diese sog. Prosumer mit Eigenverbrauch werden 
durch die Vorgaben zur Netztarifierung in der Stromver-
sorgungsgesetzgebung gegenüber «gewöhnlichen» 
 
31 Erläuternder Bericht (Fn 6), 22. 
32 Erläuternder Bericht (Fn 6), 16. 
33 Erläuternder Bericht (Fn 6), 16. 
34 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi): EEG-
Novelle 2017. Kernpunkte des Bundestagsbeschlusses vom 
20.6.2016, Bundestagsdrucksache 18/8832, Berlin 2016, 7; http://dipbt. 
bundestag.de/dip21/btd/18/088/1808832.pdf (29.5.2020). 
35 Etwa gemessen am Nettogewinn dividiert durch die initialen Investi-
tionskosten, welche um die Einmalvergütung reduziert werden. 
36 Erläuternder Bericht (Fn 6), 16 und 22. 
37 Systemkosten umfassen einerseits die spezifischen Kosten, welche 
dem Anlagenbetreiber bei der Stromherstellung entstehen, sowie 
andererseits sämtliche weiteren aus Systemsicht relevanten Kosten, 
wie die zusätzlichen Netzausbau- und Betriebskosten sowie Einspa-
rungen im restlichen Kraftwerkspark (reflektiert durch den Grosshan-
delspreis für Strom). 
38 Frontier Economics Ltd./Energie Zukunft Schweiz AG, Auktionen für 
Photovoltaikanlagen, Studie für das Bundesamt für Energie (BFE), 
Bern September 2019, 24 ff; https://energiezukunftschweiz.ch/de/ 
news/Newsarchiv/20191024-news.php (29.5.2020). 
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Endkunden privilegiert. Seit dem 1. Juni 2019 wird auf 
Verordnungsstufe vorgeschrieben, dass auf Span-
nungsebenen unter 1 kV Prosumer mit Eigenverbrauch 
wie Endkundinnen und Endkunden der Basiskunden-
gruppe zuzuteilen sind, solange sie weniger als 50 
MWh pro Jahr konsumieren.39 Zudem sind die Netzbe-
treiber verpflichtet, den Endkundinnen und Endkunden 
der Basiskundegruppe einen Netznutzungstarif mit einer 
nicht-degressiven Arbeitskomponente (Rp./kWh) von 
mindestens 70 Prozent anzubieten.40 Diese Vorgaben 
führen zu einer Umverteilung der (konstant bleibenden) 
Netzkosten von Prosumern mit Eigenverbrauch auf die 
übrigen Endkundinnen und Endkunden und die Prosu-
mer ohne Eigenverbrauch41, obwohl gemäss Art. 14 
Abs. 3 Bst. c StromVG u. a. das Bezugsprofil (und nicht 
die Verbrauchscharakteristik) für die Höhe der Netznut-
zungstarife massgeblich sein soll.42 Dies veranschau-
licht, dass Prosumer mit Eigenverbrauch nicht nur eine 
Einmalvergütung erhältlich machen können; sie können 
zudem den aus dem Netz ausgespeisten Strom zu den-
selben Netznutzungskonditionen beziehen wie «ge-
wöhnliche» Endkundinnen und Endkunden, obwohl das 
Netz auf eine Spitzenlastabdeckung ohne Eigenver-
brauch ausgerichtet sein muss.  

31. Vor diesem Hintergrund begrüsst es die WEKO, 
dass im aktuellen Gesetzesentwurf für die Betreiber von 
PV-Anlagen mit Eigenverbrauch keine Verdoppelung der 
Investitionsbeiträge mehr vorgesehen ist. Die tieferen 
Netznutzungsentgelte der betreffenden PV-Anlagen-
betreiber in ihrer Rolle als Endkunden werden von allen 
übrigen Endkundinnen und Endkunden durch entspre-
chend höhere Netznutzungsentgelte finanziert. Es fragt 
sich, ob die gesetzlichen Privilegien der Betreiber von 
PV-Anlagen mit Eigenverbrauch hinsichtlich der Netz-
nutzung verursachergerecht sind, da das Verteilnetz 
jederzeit darauf ausgerichtet sein muss, dass die betref-
fenden Endkunden ihre Spitzenlast auch über dieses 
abdecken können. Aus den zusätzlichen Privilegien die-
ser sog. Prosumer beim Netznutzungsentgelt lässt sich 
aus wettbewerblicher Sicht somit nicht der Schluss zie-
hen, dass die Produktion von Strom aus kleineren PV-
Anlagen ohne Eigenverbrauch zulasten der Endkundin-
nen und Endkunden zusätzlich gefördert werden muss, 
damit diese möglichst gleichgestellt werden und diesel-
ben Renditemöglichkeiten erhalten.  

32. Hinzu kommt, dass PV-Anlagen ohne Eigenver-
brauch jederzeit den produzierten Strom vollständig ins 
Netz einspeisen dürfen und hierfür eine Vergütung erhal-
ten. Der forcierte Zubau solcher PV-Anlagen könnte 
insbesondere für die Aufrechterhaltung der Netzstabilität 
zu Spitzenproduktionszeiten problematisch sein und 
würde allenfalls weitere kostenintensive Netzverstär-
kungsmassnahmen auf Verteilnetzebene erforderlich 
machen.43 Bereits die Abnahmepflicht für Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen44 stellt einen schwerwie-
genden Eingriff in den Markt dar und könnte bei einem 
erheblichen Zubau der Photovoltaik, wie das Beispiel 
Deutschland zeigt, auch in der Schweiz im Sommer zu 
negativen Strompreisen führen45, die dann gegebe-
nenfalls wiederum durch zusätzliche staatliche Mass-
nahmen korrigiert werden müssten.46 Erfahrungsgemäss 
fällt nur rund ein Viertel des von PV-Anlagen produzier-
ten Stroms im Winterhalbjahr an. Rund 75 % der Jahre-

sproduktion wird im Sommer erzeugt. Bereits heute wird 
im Sommerhalbjahr aufgrund des Produktionsüber-
schusses mehr Strom aus der Schweiz exportiert als 
importiert. Demgegenüber ist die Schweiz im Winter-
halbjahr auf Stromimporte aus dem Ausland angewie-
sen, damit die Versorgung sichergestellt werden kann. 
Der verstärkt zu fördern beabsichtigte Strom aus PV-
Anlagen ohne Eigenverbrauch würde künftig primär 
dann produziert und ins lokale Verteilnetz eingespeist 
werden, wenn der Strompreis aufgrund von Überkapazi-
täten tendenziell ohnehin schon tief ist; etwa, weil die 
Laufwasserkraftwerke ebenfalls in diesem Zeitraum am 
meisten Strom produzieren. Kurzfristig (Tag/Nacht) kön-
nen steuerbare (Wasser-)Kraftwerke die Produktions-
fluktuationen der Photovoltaik auffangen. Über einen 
längeren Zeitraum (im Winter- und Sommerhalbjahr) 
würde dies jedoch kaum zu bewerkstelligen sein. Eine 
verstärkte Förderung der PV-Anlagen würde aufgrund 
ihrer tiefen Grenzkosten im Sommerhalbjahr zu tiefen 
Strompreisen (auch) für die übrigen Kraftwerkstypen  
 

 

 

 

 

 

 
39 Vgl. Art. 18 Abs. 2 der Stromversorgungsverordnung vom 14.3.2008 
(StromVV; SR 734.71). 
40 Vgl. Art. 18 Abs. 3 StromVV. 
41 Vgl. in diesem Zusammenhang auch umfassender: FABIAN FE-
GER/NICOLA PAVANINI/DOINA RADULESCU, Welfare and Redistribution in 
Residential Electricity Markets with Solar Power, März 2017; 
https://site.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj8706/f/feger.pavanini.radules
cu.03.2017_0.pdf (29.5.2020). 
42 Die Netzbelastung hängt nur in geringem Mass von der bezogenen 
Energiemenge ab. Wesentlich ist vielmehr das Bezugsprofil (maximale 
Bezugsleistung, zeitlicher Verlauf des Bezugs). 
43 Eclareon/RES-INTEGRATION/Öko-Institut e.V., Integration of 
electricity from renewables to the electricity grid and to the electricity 
market, final report, Berlin/Freiburg 2012, 19 ff., https://www.oeko. 
de/oekodoc/1378/2012-012-en.pdf (29.5.2020); Pricewaterhouse-
Coopers, Die digitalisierte dezentrale Energieversorgung von morgen 
gestalten, November 2017, 13 f., https://www.pwc.de/de/energiewirt 
schaft/studie-gestaltungsmoeglichkeiten-energieversorgung.pdf 
(29.5.2020); FRANZISKA BRUTTEL/ALEXANDRA PURKUS/ERIK GAWEL 
(Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung), Auktionen als Förderin-
strument für erneuerbare Energien –  eine institutionenökonomische 
Bewertung unter besonderer Berücksichtigung der Photovoltaik-
Freiflächenausschreibungsverordnung, Leipzig 2016, 2 und 11; https:// 
www.econstor.eu/bitstream/10419/140870/1/859167356.pdf 
(29.5.2020); Imperial College London/Nera Economic Consulting DNV 
GL, Integration of Renewable Energy in Europe, final report for the 
European Commission, Directorate-General Energy, Bonn 2014, 69 ff., 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/201406_report_
renewables_integration_europe.pdf, (29.5.2020). 
44 Vgl. Art. 15 EnG. 
45 Von solchen temporären und/oder saisonalen Preiseffekten ist die 
trendmässige Preisentwicklung zu unterscheiden, für welche derzeit 
eher von einem Anstieg der Preise – unter Zunahme der saisonalen 
Volatilität – auszugehen ist (vgl. dazu auch die einleitenden Ausfüh-
rungen in diesem Abschnitt). 
46 Vgl. Agora Energiewende, Negative Strompreise: Ursachen und 
Wirkungen, Eine Analyse der aktuellen Entwicklungen – und ein Vor-
schlag für ein Flexibilitätsgesetz, Juni 2014; https://www.agora-
energiewende.de/fileadmin2/Projekte/2013/Agora_NegativeStromprei 
se_Web.pdf (29.5.2020); https://www.avenir-suisse.ch/die-falschen-
argumente-gegen-das-quotenmodell/ (29.5.2020). 

https://site.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj8706/f/feger.pavanini.radulescu.03.2017_0.pdf
https://site.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj8706/f/feger.pavanini.radulescu.03.2017_0.pdf
https://www.oeko.de/oekodoc/1378/2012-012-en.pdf
https://www.oeko.de/oekodoc/1378/2012-012-en.pdf
https://www.pwc.de/de/energiewirtschaft/studie-gestaltungsmoeglichkeiten-energieversorgung.pdf
https://www.pwc.de/de/energiewirtschaft/studie-gestaltungsmoeglichkeiten-energieversorgung.pdf
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/140870/1/859167356.pdf
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/140870/1/859167356.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/201406_report_renewables_integration_europe.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/201406_report_renewables_integration_europe.pdf
https://www.agora-energiewende.de/fileadmin2/Projekte/2013/Agora_NegativeStrompreise_Web.pdf
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https://www.agora-energiewende.de/fileadmin2/Projekte/2013/Agora_NegativeStrompreise_Web.pdf
https://www.avenir-suisse.ch/die-falschen-argumente-gegen-das-quotenmodell/
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führen. Bei längeren Zeitperioden mit negativen Strom-
preisen könnten für potentielle Investoren in andere er-
neuerbare Energieträger (etwa die Wasserkraft) negati-
ve Anreize gesetzt werden.47 

33. Dies zeigt die Nachteile eines ausschliesslich auf 
Subventionen basierenden Fördersystems auf, mit wel-
chem durch Setzung entsprechender finanzieller Anreize 
für potentielle Investoren lediglich beabsichtigt wird, eine 
möglichst grosse Zubaumenge einer bestimmten Tech-
nologie in möglichst kurzer Zeit zu erreichen, ohne dass 
hinreichend hinterfragt wird, ob die konkret geförderten 
Anlagen nach der Inbetriebnahme systembedingt und 
aufgrund ihres Produktionsprofils einen Mehrwert für die 
Versorgungssicherheit haben werden.  

34. Im Übrigen begrüsst es die WEKO, dass künftig auf 
die Ausrichtung einer Einmalvergütung für PV-Anlagen 
bei blosser Erneuerung ohne zusätzliche Leistungsstei-
gerung verzichtet werden soll.  

Ad Investitionsbeitrag für Wasserkraftanlagen48 
Antrag: 

Art. 26 Abs. 1 Bst. c und Art. 29 Abs. 3 Bst. j EnG seien 
ersatzlos zu streichen. Auf die Förderung von bestehen-
den Klein(st)wasserkraftwerken ohne Kapazitätserweite-
rung sei zu verzichten. Zudem sei die Formulierung in 
Art. 26 Abs. 3 EnG zu streichen, wonach der Investiti-
onsbeitrag für Erneuerungen in solche Anlagen höchs-
tens 40 % betragen darf. 

Art. 26 Abs. 7 EnG sei zu streichen. Stattdessen sei 
gesetzlich vorzusehen, dass die Kosten pro Erzeu-
gungseinheit zu einem bestimmten Stichdatum für die 
Klein- und die Grosswasserkraft das massgebliche Krite-
rium für die Priorisierung sein sollen. Auf eine Priorisie-
rung der Grosswasserkraft basierend auf der Jahrespro-
duktionsmenge sei zu verzichten und die Erläuterungen 
seien entsprechend anzupassen. Beim Entscheid, wel-
che der priorisierten Wasserkraftanlagen zuerst Investi-
tionsbeiträge erhalten, sei wiederum auf die Kosten pro 
Erzeugungseinheit abzustellen. 

Begründung: 

Keine Subventionen für Erneuerungen von ineffi-
zienten Kleinwasserkraftanlagen 
35. Das UVEK will daran festhalten, dass «Erneuerun-
gen» von Kleinwasserkraftanlagen mit einer Mindest-
leistung von 300 kW mit finanziellen Unterstützungs-
leistungen gefördert werden sollen (Art. 26 Abs. 1 Bst. c 
EnG); neuerdings bis zu einer Maximalleistung von 5 
MW49. Neu sollen diese anstelle einer Einspeisevergü-
tung einen Investitionsbeitrag von bis zu 40 % erstattet 
erhalten (Art. 26 Abs. 3 EnG).  

36. Bei «Erneuerungen» von Erzeugungsanlagen geht 
es darum, dass der Weiterbetrieb der bestehenden An-
lagen zusätzliche technische Investitionen notwendig 
machen würde. Gemäss den Erläuterungen habe sich 
bei diesen Investitionen in den letzten Jahren aufgrund 
des Kostendrucks ein Paradigmenwechsel ergeben. 
Während die Notwendigkeit von Erneuerungsinvestitio-
nen früher kaum hinterfragt worden sei, kämen heute 
vermehrt «risikobasierte» Ansätze zur Anwendung.50 

37. Nach Auffassung der WEKO sollten die beschränk-
ten finanziellen Mittel des Netzzuschlagsfonds aus-
schliesslich zum Bau von neuen oder zur Erweiterung 
von bestehenden Erzeugungsanlagen eingesetzt wer-
den, damit die Ziele der ES 2050 möglichst kosteneffi-
zient und ohne unnötige Marktverzerrungen erreicht 
werden können.  

38. Bei Klein(st)wasserkraftwerken besteht aufgrund der 
verhältnismässig geringen Produktionsmenge (respekti-
ve den gegenüber grösseren Kraftwerken in der Regel 
höheren Gestehungskosten pro Erzeugungseinheit) die 
Möglichkeit, dass sich ihr Weiterbetrieb aus ökonomi-
scher Sicht ohne weitere Subventionen nicht lohnt. Da-
bei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Betriebs-
kosten einer Wasserkraftanlage nach deren Erstellung 
üblicherweise äusserst niedrig sind.51 

39. Nicht kosteneffiziente und insofern nicht marktfähige 
Kleinwasserkraftanlagen (wohl mit geringer Leistung), 
für welche sich Erneuerungsinvestitionen trotz der tiefen 
Betriebskosten effektiv nicht lohnen, sollten nicht künst-
lich durch Subventionszahlungen weiterbetrieben wer-
den und den Markt im Bereich der erneuerbaren Ener-
gien verfälschen. Überdies leisten kleine Wasserkraft-
werke (insbesondere mit Kapazitäten < 1 MW) keinen 
relevanten Beitrag zur Gewährleistung der Versor-
gungssicherheit, der die Ausrichtung von weiteren 
Subventionen legitimieren würde.52 Zudem scheint das 
Zuwachspotential, zumindest basierend auf den Ein-
schätzungen der Verwaltung im Jahr 2012, unter «opti-
mierten Nutzungsbedingungen» der Kleinwasserkraft 
selbst unter Aufrechterhaltung des Einspeisevergü-
tungssystems mit ca. 1,6 TWh/a verglichen mit anderen  
 

 

 

 
47 Grundlagenpapier der ElCom betreffend Rahmenbedingungen für 
die Sicherstellung einer angemessenen Winterproduktion vom 
27.2.2020, insb. 9; www.elcom.admin.ch > Dokumentation Berichte 
und Studien (29.5.2020); CHRISTOF BUCHER/ROMAN SCHWARZ, «Studie 
Winterstrom Schweiz», Was kann die heimische Photovoltaik beitra-
gen? Studie im Auftrag von EnergieSchweiz, Zürich 2014, 21 ff. sowie 
Anhänge 1 und 2, https://pubdb.bfe.admin.ch/de/publication/download/ 
9825 (29.5.2020); https://www.zhaw.ch/de/lsfm/institute-zentren/iunr/ 
ecological-engineering/erneuerbare-energien/solarenergie/winterstrom-
aus-photovoltaik/ (29.5.2020). 
48 Betreffend Art. 26 Abs. 4 EnG stellt die WEKO nachfolgend ad Pro-
jektierungskosten für Wasserkraft-, Windenergie- und Geothermiean-
lagen den Antrag, dass diese Bestimmung zu streichen ist. 
49 Der Bundesrat soll gemäss Art. 29 Abs. 3 Bst. j EnG diese Leis-
tungsobergrenze «aufgrund der jeweiligen wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen» herabsetzen können; vgl. Erläuternder Bericht (Fn 6), 17. 
50 Erläuternder Bericht (Fn 6), 17. 
51 BFE, Rentabilität der Schweizer Wasserkraft, Resultate einer Daten-
umfrage bei Betreibern von Schweizer Wasserkraftwerken, Bericht 
vom 29.1.2018 im Auftrag der UREK-N, 11 ff., https://pubdb.bfe.admin. 
ch/de/publication/download/9012 (29.5.2020). 
52 AB 2015 S 951, Votum Werner Hösli. Zum Zeitpunkt der Beschluss-
fassung über das erste Massnahmenpaket der ES 2050 in den eidge-
nössischen Räten verhielt es sich so, dass 99 % des Stroms aus 
Wasserkraft von etwa 400 Anlagen mit einer Leistung von mehr als 1 
MW produziert wurde. Überdies gab es damals rund 870 Kleinstanla-
gen, die 1 % zur Produktion der Wasserkraft beitrugen. Die Produktion 
dieser Kleinstanlagen belief sich auf 0,1 TWh oder 0,3 % der inländi-
schen Gesamtproduktion aus Wasserkraft; AB 2015 S 950, Votum 
Werner Luginbühl. 
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Energiequellen (insb. Photovoltaik [ca. 10 TWh/a], Wind 
[ca. 4 TWh/a] und Geothermie [ca. 4 TWh/a]) relativ 
gering zu sein.53 Ohne Einspeisevergütung reduziert 
sich das Potenzial der Kleinwasserkraft auf knapp die 
Hälfte (770 GWh). Bei neuen Grosswasserkraftwerken 
liegt das Potenzial bei ca. 1,4 TWh und bei erneuerten 
und erweiterten Grosswasserkraftwerken bei ca. 1,5 
TWh.54 Diese Angaben werfen die Frage auf, ob der 
aufgewendete Förderfranken bei den Kleinwasserkraft-
werken im Hinblick auf die Erreichung eines Ausbauziels 
an erneuerbaren Energien effizient eingesetzt ist bzw. 
wäre. Bei einem umfassenden Lenkungssystem bspw. 
müsste diese Frage nicht aufgeworfen werden. 

40. Falls wie im Gesetzesentwurf vorgesehen künftig 
darauf verzichtet werden sollte, die nicht amortisierbaren 
Mehrkosten bei der Berechnung des individuellen För-
derbetrags zu berücksichtigen55, ist es zudem möglich, 
dass auch Betreiber von Wasserkraftanlagen mit einer 
Leistung bis 5 MW Finanzhilfen für den Weiterbetrieb 
erhalten würden, obwohl eine Erneuerungsinvestition im 
konkreten Fall wirtschaftlich sinnvoll ist und ohnehin 
erfolgt wäre. 

41. Zudem darf davon ausgegangen werden, dass Er-
neuerungen notwendig werden, nachdem eine Wasser-
kraftanlage bereits über längere Zeit in Betrieb war und 
Erträge erwirtschaften konnte. Die tiefen Strompreise auf 
dem Markt galten nur für einen vergleichsweise kurzen 
Zeitraum von wenigen Jahren; insbesondere von 2008 
bis 2014 war der Strompreis im freien Markt überdurch-
schnittlich hoch und es liessen sich gute Preise erzielen. 
Insofern sollte es den Betreibern von Kleinwasserkraft-
werken – dabei handelt es sich nahezu ausschliesslich 
um Unternehmen im Eigentum der öffentlichen Hand – 
in aller Regel möglich sein, die Ersatzinvestition mit den 
zuvor erwirtschafteten Erträgen zu finanzieren.  

Abstellen auf die Kosteneffizienz beim Förderent-
scheid zum Stichdatum / Keine Priorisierung der 
Grosswasserkraft  
42. In Art. 26 Abs. 7 EnG ist vorgesehen, dass das 
UVEK Anlagen bezeichnet, die aufgrund ihrer Bedeu-
tung für die Erreichung der Ziele der ES 2050 als priori-
tär zu betrachten sind. Im Erläuternden Bericht wird 
ausgeführt, dass neue Wasserkraftwerke mit einer gros-
sen zusätzlichen Produktionserwartung einen grossen 
Beitrag zur Erreichung der Ziele der ES 2050 leisten 
könnten. Angesichts der hohen Kosten für die Eigentü-
mer und Betreiber für diese Grossprojekte sei es bei 
diesen Anlagen besonders wichtig, dass sie frühzeitig 
eine Einschätzung der Förderbarkeit erhalten. Diese 
Anlagen will das UVEK prioritär behandeln. Wenn die 
finanziellen Mittel knapp werden, sollen diese Anlagen 
am alle zwei Jahre stattfindenden Stichtag vor anderen 
möglicherweise kosteneffizienteren Anlagen berück-
sichtigt werden dürfen. Die priorisierten Anlagen sollen – 
wie die nicht priorisierten Anlagen – (lediglich) unterei-
nander nach der Fördereffizienz geordnet werden.56 

43. Kosteneffiziente nicht priorisierte Anlagen, welche 
nicht die allerhöchsten Produktionskapazitäten aufwei-
sen, würden zum Stichdatum demnach nur unter der 
Prämisse von einem Förderbeitrag profitieren, dass nach 
der Unterstützung der priorisierten Anlagen noch hinrei-
chende finanzielle Mittel übrig bleiben. Dies scheint ge-

mäss den Ausführungen im Erläuternden Bericht aller-
dings eher nicht beabsichtigt zu sein: Sollten die verfüg-
baren finanziellen Mittel für priorisierte Anlagen nicht 
ausreichen, sollen für diese zusätzliche Fördermittel 
eingesetzt werden, sofern die über die ganze Förder-
periode (2018-2035) vorgesehenen Mittel noch nicht 
ausgeschöpft sind (vgl. Art. 36 Abs. 2 EnG).57 In diesem 
Kontext ist auch die geplante Erhöhung der Mittel im 
Netzzuschlagsfonds für grössere Wasserkraftwerke zu 
sehen: Wasserkraftwerke mit einer Leistung von mindes-
tens 10 MW sollen neu mit einem Höchstanteil von bis 
zu 0,2 Rp./kWh gefördert werden können, was zu einer 
Verdoppelung der maximalen finanziellen Unterstüt-
zung zugunsten solcher Kraftwerke führt.58 Mit dieser 
zusätzlichen Massnahme wird bereits eine zeitlich for-
cierte Förderung der Grosswasserkraft sichergestellt. 
Eine weitere Priorisierung der grössten Wasserkraftwer-
ke bei der Ausschüttung der Fördergelder ohne Berück-
sichtigung der Kosteneffizienz pro zusätzlicher Erzeu-
gungseinheit ist nach Auffassung der WEKO nicht ziel-
führend.  

44. Die Gestehungskosten der Wasserkraftanlagen in 
der Schweiz unterscheiden sich stark. Im Zeitraum von 
2000 bis 2013 variierten die Kosten je nach Unterneh-
menstyp und kalkulatorischen Annahmen zwischen 5 
und 8 Rp./kWh.59 Würde die vom UVEK angedachte 
Konzeption übernommen, könnte dies dazu führen, dass 
zwar (etwas) kleinere, jedoch äusserst kosteneffizient 
produzierende Wasserkraftwerke über Jahre hinweg auf 
finanzielle Unterstützungsleistungen zugunsten der 
Grosswasserkraft verzichten müssten. Dies wäre der 
Fall, wenn zum Stichdatum stets Wasserkraftwerke mit 
grösserem Erzeugungspotential (ebenfalls) priorisiert 
werden sollten. Dies würde potentielle Investoren vom 
Bau von kosteneffizienten kleineren Wasserkraftwerken 
abhalten. Stattdessen würden durch staatliche Vorgaben 
Anreize gesetzt, dass primär Projekte für Grosswasser-
kraftanlagen (insb. grosse Pumpspeicherkraftwerke) an 
die Hand genommen werden, ohne dass die Frage der 
Kosteneffizienz solcher Anlagen prioritär betrachtet wird.  
 

53 Das Potenzial der erneuerbaren Energien bei der Elektrizitätspro-
duktion – Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung nach 
Artikel 28b Absatz 2 des Energiegesetzes, August 2012, 8 und 12; 
abrufbar unter http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/ 
attachments/27929.pdf (22.5.2020). «Optimierte Nutzungsbedingun-
gen» würden eine Änderung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen, die einen zusätzlichen Ausbau der Wasserkraft 
ermöglichen, voraussetzen. Konkret bedeute dies, dass die Notwen-
digkeit zusätzlicher Stromproduktion aus Wasserkraft in der Gesell-
schaft breit akzeptiert wäre. 
54 BFE, «Wasserkraftpotenzial der Schweiz - Abschätzung des Aus-
baupotenzials der Wasserkraftnutzung im Rahmen der Energiestrate-
gie 2050», August 2019, 26. 
55 Vgl. unten ad nicht amortisierbare Mehrkosten bei der Bestimmung 
der Einmalvergütungen und Investitionsbeiträge. 
56 Erläuternder Bericht (Fn 6), 18 f. 
57 Erläuternder Bericht (Fn 6), 18 f. 
58 Vgl. Art. 36 Abs. 1 Bst. b EnG im geltenden Recht sowie in der 
Fassung der Ämterkonsultation zur Revision des EnG vom Dezember 
2019. Dabei ist zu berücksichtigen, dass von dieser Verdoppelung der 
möglichen Unterstützungsleistungen bei Übernahme der angedachten 
Priorisierungsregeln primär diejenigen Wasserkraftwerke mit einer 
Leistung von mindestens10 MW mit dem grössten Erzeugungspoten-
tial gefördert würden. 
59 Centre for Energy Policy and Economics, Kostenstruktur und Kos-
teneffizienz der Schweizer Wasserkraft, Studie im Auftrag des BFE, 
Bern, 2014, XV. 

http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/27929.pdf
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/27929.pdf
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Hingegen würden keine besonderen Anreize dafür ge-
setzt, dass diese grössten und teuersten Anlagen mög-
lichst kostengünstig gebaut werden und möglichst effi-
zient Strom produzieren. Legt man die Prämisse der 
Kosteneffizienz zugrunde, könnten Wettbewerbsverzer-
rungen zwischen priorisierten und nicht-priorisierten 
Wasserkraftanlagen resultieren, falls erstere relativ zu 
letzteren weniger kosteneffizient wären, letztere aber 
trotzdem priorisiert würden. 

45. Weiter ist zu berücksichtigen, dass sich der Preis für 
Strom aus erneuerbaren Energien aufgrund der zu er-
wartenden grösseren Nachfrage (Elektrifizierung als 
Folge der Netto-Zero Strategie des Bundesrats) sowie 
des geringeren Angebots im Energiebereich (vermehrte 
Stilllegungen von AKWs und fossilen Energieträgern) 
künftig wohl stetig erhöhen wird. Eine frühzeitige Sub-
ventionierung von bis zu 40 % der hohen Investitions-
kosten der grössten Wasserkraftwerke bereits nach der 
Inbetriebnahme könnte unter diesen Voraussetzungen 
zu unerwünschten Mitnahmeeffekten führen. Hinzu 
kommt, dass gemäss dem Gesetzesentwurf neuerdings 
auf eine individuelle, anlagenspezifische Berechnung 
der nicht amortisierbaren Mehrkosten verzichtet werden 
soll.60 Aufgrund der langen Lebensdauer insb. von gros-
sen Pumpspeicherkraftwerken ist vor diesem Hinter-
grund zu befürchten, dass die künftig zu erwartende 
deutlich bessere Ertragslage bei der Berechnung des 
konkreten Förderbetrags nur ungenügend berücksichtigt 
werden könnte.  

46. Die WEKO lehnt es daher ab, dass beim Entscheid 
über die zu fördernden Wasserkraftanlagen zum Stich-
tag (wie in den Erläuterungen angedacht) primär auf das 
Kriterium der Jahresproduktionsmenge abgestellt wer-
den soll. Beschleunigt gefördert werden sollten vielmehr 
diejenigen Erzeugungsanlagen mit den tiefsten Kosten 
pro Erzeugungseinheit. Dadurch wird ein effizienter 
Einsatz der Mittel aus dem Netzzuschlagsfonds sicher-
gestellt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass mehrere klei-
nere Wasserkraftanlagen unter Berücksichtigung der 
erzielbaren Jahresproduktionsmenge kostengünstiger 
produzieren können als ein grosses Pumpspeicherkraft-
werk mit derselben zusätzlichen Zubaumenge.61 Auch 
mit dem Bau oder der Erweiterung mehrerer kleinerer 
Wasserkraftanlagen, die kosteneffizient gebaut und be-
trieben werden können, anstelle eines grossen, weniger 
kosteneffizienten Grosswasserkraftwerks, können die 
Ziele der ES 2050 erreicht werden.  

Ad Prüfung der nicht-amortisierbaren Mehrkosten 
bei der Bestimmung der Einmalvergütungen und 
Investitionsbeiträge 
Antrag: 

Auf die beabsichtigte Streichung von Art. 29 Abs. 2 EnG 
sei zu verzichten. Bei der Festlegung des individuellen 
Förderbetrags einer Anlage seien auch weiterhin die 
nicht amortisierbaren Mehrkosten zu berücksichtigen.  

Begründung: 

47. Gemäss dem geltenden Recht ist bei der Festlegung 
der Höhe der Ansätze für die Berechnung der Unterstüt-
zungsleistungen (in Prozent der anrechenbaren Investi-
tionskosten) sicherzustellen, dass die Einmalvergütung 

und die Investitionsbeiträge die nicht amortisierbaren 
Mehrkosten (NAM) nicht übersteigen. Die nicht amorti-
sierbaren Mehrkosten ergeben sich aus der Differenz 
zwischen den kapitalisierten Gestehungskosten für die 
Elektrizitätsproduktion und dem erzielbaren kapitalisier-
ten Marktpreis. Die heutige Vorgabe in Art. 29 Abs. 2 
EnG beabsichtigt, Mitnahmeeffekte zu verhindern. Es 
soll dadurch sichergestellt werden, dass nur Projekte 
von Investitionshilfen profitieren, welche sich andernfalls 
wirtschaftlich nicht rechnen würden.62 

48. Der Bundesrat möchte diese Vorgaben aufheben 
und die NAM bei der Festlegung des individuellen För-
derbetrags künftig nicht mehr berücksichtigen. Im Erläu-
ternden Bericht wird hierzu ausgeführt, dass Investoren 
möglichst früh auf eine hohe Planungssicherheit ange-
wiesen seien, um ein Projekt auszulösen bzw. zu reali-
sieren. Aktuell erfolge die Berechnung des Investitions-
beitrags anhand einer Investitionskostenrechnung. Diese 
führe zu einem erheblichen Aufwand für die Gesuchstel-
ler wie auch für die prüfende Behörde sowie zu gewis-
sen Unsicherheiten. Auch habe die Prüfung der bisher 
eingereichten Gesuche gezeigt, dass die NAM unter den 
heutigen Rahmenbedingungen kaum massgebend für 
die Bemessung der jeweiligen Investitionsbeiträge ge-
wesen seien und fast immer die Maximalsätze zum Tra-
gen gekommen seien. Der Verzicht auf die Mitberück-
sichtigung der nicht amortisierbaren Mehrkosten erhöhe 
jedoch die Wahrscheinlichkeit einer Überförderung, 
insbesondere wenn der Marktpreis massgeblich 
steigen sollte. Der Bundesrat habe dies bei der konkre-
ten Festsetzung der Ansätze auf Verordnungsstufe zu 
berücksichtigen.63 

49. Die WEKO vertritt den Standpunkt, dass zur Verhin-
derung von unerwünschten Mitnahmeeffekten an der 
geltenden Regelung festgehalten werden sollte. Eine 
lediglich pauschal für alle förderfähigen Anlagen einer 
bestimmten Technologie geltende Berechnung gestützt 
auf das Verordnungsrecht trägt den je nach Technologie 
und Anlageleistung sehr unterschiedlichen Investitions-
kosten nicht hinreichend Rechnung. Sie bringt damit 
auch das Potenzial mit sich, dass es zwischen Betrei-
bern unterschiedlicher Energieerzeugungsanlagen zu 
nicht legitimierbaren Wettbewerbsverzerrungen kommt, 
da die Prüfung pauschal und nicht mehr auf den indivi-
duellen Bedarf gestützt erfolgt.   

 

 

 

 

 

 

 
60 Vgl. unten ad nicht amortisierbare Mehrkosten bei der Bestimmung 
der Einmalvergütungen und Investitionsbeiträge. 
61 So ist eine subadditive Kostenfunktion vorderhand nicht ersichtlich. 
62 Vgl. Botschaft zum ersten Massnahmenpaket der Energiestrategie 
2050 [Revision des Energierechts] und zur Volksinitiative «Für den 
geordneten Ausstieg aus der Atomenergie [Atomausstiegsinitiative]» 
vom 4. September 2013, BBl 2013 7561, 7613 und 7726 Fn 86. 
63 Erläuternder Bericht (Fn 6), 17 f. 
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50. Aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten darf davon 
ausgegangen werden, dass ein Investor (insb. bei grös-
seren Bauprojekten) – auch ohne eine entsprechende 
regulatorische Anforderung als Voraussetzung für eine 
Subvention – im Rahmen eines Businessplans unter 
Berücksichtigung der künftigen Ertragsmöglichkeiten 
eine möglichst genaue und detaillierte Investitionskos-
tenrechnung erstellt. Daher wird die Pflicht zur Einrei-
chung der Investitionskosten potentielle Investoren kaum 
von der Weiterverfolgung eines Projekts abhalten; zumal 
dies zu einer zeitlichen Verzögerung der Gesuchsbear-
beitung von maximal einigen wenigen Monaten führen 
könnte, was sich kaum negativ auf die Planungssicher-
heit auswirken dürfte. Im Übrigen kann die definitive 
Festsetzung des Investitionsbeitrags erst nach dem 
Bauabschluss erfolgen, wobei das BFE unter Berück-
sichtigung der effektiv angefallenen Investitionskosten 
und der voraussichtlichen Nettoproduktion zu prüfen hat, 
ob die Anspruchsvoraussetzungen noch gegeben sind 
(Art. 59 Abs. 1 und 2 EnFV64). Zudem stellt das BFE für 
die Gewährleistung des Vollzugs der heutigen Regelung 
Vorlagen mit den notwendigen Angaben (Antragsformu-
lare und Excel-Tabellen für die Berechnung der Investiti-
onsbeiträge) sowie erklärende Wegleitungen und Merk-
blätter zur Verfügung, wodurch sich der Aufwand für die 
Gesuchsteller in Grenzen hält.65 

51. Sollte es sich nach der Auszahlung der Subventio-
nen und der Inbetriebnahme aufgrund der effektiven 
Kosten und der Marktentwicklung herausstellen, dass 
die finanzielle Unterstützungsleistung überhöht war, 
sieht die Gesetzgebung nur unter sehr restriktiven Vo-
raussetzungen eine Rückerstattungsmöglichkeit vor. 
Eine solche besteht lediglich, «wenn die Bedingungen 
des Energiemarktes zu einer übermässigen Rentabilität 
führen».66 Gemäss dem Erläuternden Bericht zur EnFV 
können finanzielle Unterstützungsleistungen nur bei 
«starken» Abweichungen der prognostizierten Rentabili-
tät von der effektiven Entwicklung zurückgefordert wer-
den. Mangels weiterer generell-abstrakter Kriterien im 
Verordnungsrecht ist unklar, welches Ausmass diese 
Abweichungen haben müssen, damit eine Rückforde-
rung angeordnet und durchgesetzt werden könnte.67 
Unter diesen Voraussetzungen wäre es für den Vollzug 
der Rückerstattung dienlich, wenn zur Beurteilung der 
Rentabilität die zuvor eingereichte Deklaration der Inves-
titionskosten beigezogen werden könnte. Aufgrund der 
Tatsache, dass mittels Investitionsbeiträgen hohe Sub-
ventionen im mehrstelligen Millionenbereich ausgeschüt-
tet werden können, erscheint auch der mit der Berech-
nung der NAM einhergehende administrative Kon-
trollaufwand verhältnismässig. 

52. Dass das heutige Kontrollinstrument der NAM 
durchaus geeignet, erforderlich und praxistauglich ist, 
um unnötige oder übermässige Förderungen zu verhin-
dern, zeigt sich etwa in einem kürzlich ergangenen Urteil 
des Bundesverwaltungsgerichts (BVGer). Das BFE wies 
ein Gesuch der Kraftwerke Oberhasli AG um Investiti-
onsbeiträge für die Erneuerung der Grimselstaumauer 
ab. Es kam zum Schluss kam, dass die bei wesentlichen 
Erneuerungen zu berücksichtigenden Geldflüsse im 
konkreten Fall nicht zu NAM führten und verneinte daher 
einen Anspruch auf eine Unterstützungsleistung. Das 
Vorgehen des BFE wurde durch das BVGer gestützt.68 

Ad Projektierungskostenbeiträge für Wasserkraft-, 
Windenergie- und Geothermieanlagen 
Antrag: 

Art. 26 Abs. 4, Art. 27a Abs. 3 und Art. 27b Abs. 3 EnG 
seien zu streichen und es sei auf die Subventionierung 
von Projektierungskosten für nicht gebaute für Wasser-
kraft-, Windenergie- und Geothermieanlagen zu verzich-
ten. 

Begründung: 

53. Im Erläuternden Bericht wird ausgeführt, dass die 
Verwirklichung von Projekten für die Nutzung der Was-
serkraft, der Windenergie und der Geothermie mit hohen 
Planungsrisiken verbunden sei. Vielversprechende Vor-
haben würden an langwierigen und kostspieligen Verfah-
ren scheitern. Dies schrecke potentielle Investoren vor 
neuen Projekten ab. Daher sollen maximal 40 % der 
Projektierungskosten für Wasserkraft- und Geothermie-
anlagen subventioniert werden. Bei Windkraftwerken 
sollen bis zu 40 % der Windmesskosten erstattet wer-
den. Gewährte Projektierungsbeiträge würden bei einer 
allfälligen späteren Zusicherung eines Investitionsbei-
trags von diesem in Abzug gebracht. Insofern würden 
Projektierungsbeiträge als vorgezogene Investitionsbei-
träge gelten.69 

54. Die angedachte Regelung verzerrt den Wettbewerb 
im Bereich der Stromerzeugung, da nur die Projektie-
rungskosten von bestimmten erneuerbaren Energieträ-
gern erstattet werden sollen. Die WEKO lehnt solche 
regulatorischen Unterstützungsmassnahmen für Projek-
te, die später nicht zu Stande kommen, ab. Die be-
schränkten finanziellen Mittel des Netzzuschlagsfonds 
sollten nur für Projekte eingesetzt werden, die später 
effektiv verwirklicht werden. Wird eine Anlage später 
effektiv in Betrieb genommen und erhält sie einen Inves-
titionsbeitrag, sind darin auch die Projektierungskosten 
berücksichtigt.70 Insofern würde mit dem Abzug der be-
reits vorgängig erstatteten Projektierungskosten lediglich 
sichergestellt, dass keine Doppelzahlung erfolgt, was 
eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Somit 
würden von den angedachten Unterstützungsmassnah-
men primär Projektanten von (aus einem beliebigen  
 
 
 
64 Verordnung über die Förderung der Produktion von Elektrizität aus 
erneuerbaren Energien (Energieförderungsverordnung, EnFV) vom 
1. November 2017. 
65 Z.B. betreffend Investitionsbeiträge für die Wasserkraft: 
https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/foerderung/erneuerbare-
energien/investitionsbeitraege-wasserkraft.html (29.5.2020). 
66 Vgl. Art. 29 Abs. 3 Bst. c EnG und Art. 34 Abs. 3 EnFV. 
67 UVEK, Erstes Massnahmenpaket zur Energiestrategie 2050 Verord-
nung über die Förderung der Produktion von Elektrizität aus erneuer-
baren Energien (Energieförderungsverordnung, EnFV), Erläuternder 
Bericht vom Februar 2017, 14. 
68 Vgl. Urteil A-897/2019 des BVGer vom 27. März 2020. 
69 Erläuternder Bericht (Fn 6), 19. 
70 Nach geltendem Recht sind bei der Berechnung des Investitionsbei-
trags insbesondere die Erstellungs-, die Planungs- und die Baulei-
tungskosten sowie die Eigenleistungen des Betreibers anrechenbar, 
sofern sie in direktem Zusammenhang mit den für die Elektrizitätspro-
duktion notwendigen Teilen der Anlage anfallen und ausgewiesen 
werden, für die Steigerung oder Aufrechterhaltung der Elektrizitätspro-
duktion direkt notwendig sind, angemessen sind und effizient ausge-
führt werden; vgl. Art. 61 Abs. 1 EnFV. 

https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/foerderung/erneuerbare-energien/investitionsbeitraege-wasserkraft.html
https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/foerderung/erneuerbare-energien/investitionsbeitraege-wasserkraft.html
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Grund) gescheiterten Projekten profitieren. Für Projek-
tanten würden damit die Planungsrisiken zulasten der 
Endkundinnen und Endkunden im wesentlichen Umfang 
entfallen. Dies würden falsche Anreize setzen. Absolute 
Planungssicherheit ist dem realen Wirtschaftsleben 
fremd. Investoren haben stets gewisse Unsicherheiten 
und Planungsrisiken hinzunehmen resp. bei ihren Inves-
titionsentscheiden angemessen zu berücksichtigen. 

55. Das Problem der langen Verfahrensdauern bei ei-
nem umstrittenen Baugesuch sollte anderweitig gelöst 
werden; etwa indem die Verfahren zur Beurteilung der 
Rechtsmittel gestraft werden. 

Ad Auswirkungen auf den Netzzuschlagsfonds ge-
mäss Ziffer 6.1.2 des Erläuternden Berichts 
Antrag: 

Im Erläuternden Bericht sei in Ziffer 6.1.2 festzuhalten, 
dass aufgrund der beabsichtigten Weiterführung und des 
Ausbaus des bisherigen, auf Subventionen basierenden 
Fördersystems zusätzliche Kosten von 2023 bis 2035 
von total rund 2,8 Milliarden Franken von den Endkun-
dinnen und Endkunden über den Netzzuschlagfonds zu 
bezahlen sind. Der für Ziffer 6.1.2 vorgesehene Titel sei 
in «Auswirkungen auf die Endkundinnen und Endkun-
den» abzuändern. 

Überdies seien im Erläuternden Bericht – basierend auf 
der in Ziffer 1.2 vorzunehmenden Gegenüberstellung mit 
alternativen Systemen zur Erreichung der Ziele der ES 
2050 – Ausführungen zu den voraussichtlichen Mehr-
ausgaben gegenüber alternativen Systemen zu machen. 

Begründung: 

56. Aus Sicht der WEKO kommt basierend auf den zur-
zeit vorgesehenen Erläuterungen nur ungenügend zum 
Ausdruck, welche zusätzlichen Kosten insbesondere die 
Industrie und das Gewerbe bei der angedachten Weiter-
führung und dem Ausbau des bisherigen, auf Subven-
tionen basierenden Fördersystems von 2023 bis 2035 zu 
tragen haben werden. Aus Transparenzgründen würden 
wir es begrüssen, wenn die diesbezüglichen Mehrkosten 
von 215 Millionen Franken pro Jahr in der Summe dar-
gestellt werden könnten.  

57. Zudem kommt in den Ausführungen in Ziffer 6.1.2 für 
die Leserin und den Leser zurzeit nicht respektive nur 
ungenügend zum Ausdruck, dass die finanziellen Mittel 
aus dem Netzzuschlagsfonds vollständig von den End-
kundinnen und Endkunden zu bezahlen sind und diese 
bei einer Weiterführung des bisherigen Fördersystems 
gegenüber dem geltenden Recht zusätzlich belastet 
werden. Daher ersuchen wir Sie, den Titel von Ziffer 
6.1.2 in diesem Sinne abzuändern. 
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B 3 Bundesverwaltungsgericht 
Tribunal administratif fédéral 
Tribunale amministrativo federale 

B 3 1. Urteil vom 30. Januar 2019 – Publikation des Schlussberichts des 
Sekretariats der WEKO in der Vorabklärung ‘______’; Verfügung der WEKO 
vom 20. Juni 2016 

 

Das BGer ist mit Enscheid vom 17.08.2020 auf die 
Beschwerde nicht eingetreten (2C_250/2019) 

 

Urteil B-5117/2016 des Bundesverwaltungsgerichts vom 
30. Januar 2019 in Sachen X._______ AG, vertreten 
durch […], Beschwerdeführerin, gegen Wettbewerbs-
kommission WEKO, Vorinstanz. Gegenstand Publikation 
des Schlussberichts des Sekretariats der WEKO in der 
Vorabklärung '_______'; Verfügung der WEKO vom 
20. Juni 2016. 

Sachverhalt: 
A.  
Gegen die X._______ AG ging beim Sekretariat der 
Wettbewerbskommission (nachfolgend: Sekretariat) 
Ende Oktober 2012 eine Anzeige ein. 

B.  
Das Sekretariat eröffnete daraufhin am 6. Dezember 
2012 eine Vorabklärung gegen die X._______ AG zur 
Prüfung, ob Anhaltspunkte für eine allenfalls unzulässige 
Verhaltensweise der X._______ AG im Bereich des Ge-
tränkeimports im Sinn von Art. 5 und 7 des Kartellgeset-
zes vom 6. Oktober 1995 (KG, SR 251) bestehen. 

C.  
Mit Schlussbericht vom 10. November 2015 stellte das 
Sekretariat das Verfahren ein. Mit Schreiben vom 
29. Dezember 2015 übermittelte das Sekretariat seinen 
Schlussbericht an die X._______ AG und informierte 
diese darüber, dass es den Schlussbericht in der Schrif-
tenreihe "Recht und Politik des Wettbewerbs" (RPW) zu 
publizieren beabsichtige. Das Sekretariat ersuchte die 
X._______ AG um Mitteilung, ob der Bericht Geschäfts-
geheimnisse enthalte, die vor der Veröffentlichung ab-
zudecken seien. Bei allfälligen Anträgen auf Abdeckun-
gen sei das Vorliegen von Qualifikationskriterien im Sinn 
des beigelegten Merkblatts zu Geschäftsgeheimnissen 
zu begründen. 

D.  
Mit Eingabe vom 18. Februar 2016 nahm die X._______ 
AG Stellung. Sie reichte dabei eine geschäftsgeheimnis-
bereinigte Version des Schlussberichts mit dem Hinweis 
ein, dass eine Veröffentlichung des Schlussberichts 
ohne Einverständnis der Verfügungsadressaten oder 
einer entsprechenden rechtskräftigen Publikationsverfü-
gung nicht zulässig sei. 

 

E.  
Am 24. März 2016 teilte das Sekretariat der X._______ 
AG schriftlich mit, dass es die dem Schreiben beigelegte 
Version des Schlussberichts in der RPW publizieren 
werde. Es seien diejenigen Stellen entfernt worden, für 
welche berechtigte Geheimhaltungsinteressen bestün-
den. 

F.  
Am 1. April 2016 erhob die X._______ AG schriftlich 
Widerspruch gegen die Absicht der Wettbewerbskom-
mission (im Folgenden: WEKO), diese "neue" Version 
des Schlussberichts in der RPW publizieren zu wollen, 
ohne eine entsprechende Stellungnahme der X._______ 
AG abzuwarten. Die WEKO sei verpflichtet, eine (wider-
rechtliche) Publikation zu unterlassen, wenn die 
X._______ AG ein schutzwürdiges Interesse habe, und, 
soweit Differenzen zwischen der WEKO und der 
X._______ AG hinsichtlich der Publikation oder der Qua-
lifikation von Passagen derselben als Geschäftsgeheim-
nisse bestünden, vor einer Publikation eine entspre-
chende Verfügung zu erlassen. 

Die X._______ AG beantragte unter anderem, dass die 
WEKO eine Publikation des Schlussberichts (online und 
in der RPW) unterlasse, bis eine Einigung über die Ge-
schäftsgeheimnisse erzielt sei oder eine rechtskräftige 
Verfügung vorliege. Die WEKO habe eine anfechtbare 
Verfügung im Sinn von Art. 5 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, 
SR 172.021) über die Publikation des Schlussberichts zu 
erlassen. Die WEKO habe mitzuteilen, ob sie eine an-
fechtbare Verfügung betreffend Geschäftsgeheimnisse 
und Publikation des Schlussberichts zu erlassen geden-
ke und ob sie von einer (weiteren) Publikation des 
Schlussberichts (online und in der RPW) bis zu einem 
allfälligen Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts 
abzusehen gedenke. 

G.  
Die WEKO sicherte der X._______ AG am 6. April 2016 
schriftlich zu, dass sie den Schlussbericht vor Zustellung 
der Rückmeldung nicht publizieren werde. 

H.  
Mit Verfügung vom 20. Juni 2016 entschied das Sekreta-
riat zusammen mit einem Mitglied des Präsidiums der 
WEKO, dass der Schlussbericht vom 10. November 
2015 in der Version veröffentlicht werde, die sich im 
Anhang der Verfügung befinde (Ziff. 1 des Dispositivs). 
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Die Verfahrenskosten von insgesamt Fr. 2'580.- würden 
der X._______ AG auferlegt (Ziff. 2 des Dispositivs). 

Die Verfügung wurde am 22. Juni 2016 verschickt und 
der X._______ AG am 23. Juni 2016 zugestellt. 

I.  
Die X._______ AG (hiernach: Beschwerdeführerin) hat 
mit Eingabe vom 23. August 2016 gegen diese Verfü-
gung Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht 
mit folgenden Rechtsbegehren eingereicht: 
1. Ziffer 1 und 2 des Dispositivs der Verfügung vom 20. Juni 

2016 seien vollumfänglich aufzuheben. 

2. Es sei der Vorinstanz die Publikation des Schlussberichts 
vom 10. November 2015 zu untersagen. 

3. Es sei der Beschwerdeführerin eine angemessene Frist zur 
Kennzeichnung der Geschäftsgeheimnisse im Schlussbe-
richt vom 10. November 2015 einzuräumen, sofern den An-
trägen 1 und 2 nicht stattgegeben werde. 

4. Es sei die Vorinstanz anzuweisen, die Publikation der an-
gefochtenen Verfügung und des Schlussberichts vom 
10. November 2015 bis Eintritt der Rechtskraft des Urteils 
des Bundesverwaltungsgerichts zu unterlassen. 

5. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge. 

Die Beschwerdeführerin begründet dies insbesondere 
damit, dass sich die Spezialnorm von Art. 48 Abs. 1 KG 
nur auf Entscheide - und Urteile von Gerichten in Ange-
legenheiten des KG -, nicht aber auf Schlussberichte 
beziehe. Da es sich beim Schlussbericht nicht um einen 
Entscheid oder eine Verfügung der WEKO, sondern um 
einen formlosen, nicht anfechtbaren Verwaltungsakt 
handle, komme Art. 48 KG nicht zur Anwendung. Der 
Schlussbericht vom 10. November 2015 sei kein Ent-
scheid gemäss Art. 48 Abs. 1 KG. 

J.  
Mit Zwischenverfügung vom 25. August 2016 hat das 
Bundesverwaltungsgericht festgestellt, dass die Be-
schwerde vom 23. August 2016 aufschiebende Wirkung 
habe. Solange diese bestehe, hätten alle Vollzugshand-
lungen der Vorinstanz zu unterbleiben, namentlich auch 
die Publikation vorinstanzlicher Verfügungen und Berich-
te in der vorliegenden Sache. 

K.  
In ihrer Vernehmlassung vom 21. Oktober 2016 bean-
tragt die WEKO unter Kostenfolgen die Abweisung der 
Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Zur Begrün-
dung bringt die WEKO unter anderem vor, falls ein 
Schlussbericht des Sekretariats als Verfügung im Sinn 
von Art. 5 VwVG verstanden würde, wäre eine weitere 
Auslegung nicht nötig, weil eine Verfügung ohne weitere 
Erklärungen als "Entscheid" im Sinn von Art. 48 KG ver-
standen werden könne. Nach der Rechtsprechung stelle 
ein Schlussbericht aber keine anfechtbare Verfügung 
dar. Die WEKO führt aus, da der Schlussbericht einer 
Vorabklärung den Entscheid über das Vorliegen von 
Anhaltspunkten für eine unzulässige Wettbewerbsbe-
schränkung und damit über das weitere Vorgehen des 
Sekretariats bei der Klärung einer kartellrechtlichen Fra-
ge enthalte beziehungsweise darstelle, sei er (oder zu-
mindest sein Ergebnis, eben der Entscheid) vom Wort-
sinn des Entscheids klar erfasst. Nichts spreche dage-

gen, unter dem Begriff "Entscheid" in Art. 48 KG auch 
Schlussberichte oder Beratungen zu subsumieren. So-
gar wenn man dem historischen Gesetzgeber unterstel-
len wollte, dass er unter dem Begriff des Entscheids 
gemäss Art. 48 KG nur Verfügungen im Sinn von Art. 5 
VwVG verstanden habe, könne daraus keinesfalls ge-
schlossen werden, dass er den Schlussbericht einer 
Vorabklärung nicht den zu publizierenden Dokumenten 
zugeordnet habe. Ein Autor scheine zu den Entscheiden 
gemäss Art. 48 KG nur Verfügungen im Sinn von Art. 30 
KG zu zählen, was als implizite Ablehnung der Subsu-
mierung von Schlussberichten unter die "Entscheide" 
gemäss Art. 48 KG verstanden werden könnte. Nament-
lich aus der teleologischen Auslegung ergebe sich, dass 
Schlussberichte unter den Begriff des "Entscheids" im 
Sinn von Art. 48 KG zu subsumieren wären, selbst wenn 
das Sekretariat nicht als Behörde im Sinn von Art. 48 KG 
zu betrachten wäre. 

L.  
In ihrer Replik vom 16. Januar 2017 ersucht die Be-
schwerdeführerin um antragsgemässen Entscheid. Sie 
weist darauf hin, dass aus Effizienzüberlegungen zu-
nächst zu entscheiden sei, ob der Schlussbericht über-
haupt als Entscheid im Sinn von Art. 48 Abs. 1 KG zu 
qualifizieren sei. Da es sich beim Schlussbericht vom 
10. November 2015 nicht um einen "Entscheid" im Sinn 
von Art. 48 Abs. 1 KG handle, gelte der Grundsatz der 
Nichtveröffentlichung von Art. 36 VwVG. Die Vorinstanz 
verstosse gegen Art. 39 KG in Verbindung mit Art. 48 
Abs. 1 KG, weil sie nicht zwischen (informellem) 
Schlussbericht und (formellem) Entscheid unterscheide. 
Sie, so die Beschwerdeführerin weiter, sei davon ausge-
gangen und gehe weiter davon aus - basierend auf der 
jüngsten Rechtsprechung des Bundesgerichts -, dass es 
sich beim Schlussbericht nicht um einen Entscheid im 
Sinn von Art. 48 KG handle. Die Botschaft zu einem 
Bundesgesetz über Kartelle und ähnliche Organisatio-
nen vom 23. November 1994 (in: BBl 1995 468 ff.; nach-
folgend: Botschaft) erwähne eingangs in den Erläute-
rungen zu Art. 26 ff. KG eine "formelle Entscheidung 
gemäss Artikel 30 E KG" [der hier erwähnte Entwurf des 
KG findet sich in: BBl 1995 I 638 ff.; im Folgenden: KG 
E]. Ein Schlussbericht sei dementsprechend keine for-
melle Entscheidung. Der informelle Charakter der Vor-
abklärung und des diese abschliessenden Schlussbe-
richts werde in der Botschaft unterstrichen: "Grundsätz-
lich ist das Verwaltungsverfahrensgesetz auch im Ver-
fahren der Vorabklärung anwendbar. In Abweichung von 
Artikel 26 ff. VwVG [gemeint sei Art. 26-28 VwVG, vgl. 
Marginalie "G. Akteneinsicht"] haben die an einer Vorab-
klärung Beteiligten allerdings kein Akteneinsichtsrecht. 
Damit soll der informelle Charakter dieses Verfahrens 
unterstrichen werden" (S. 603). In den Erläuterungen zu 
Art. 30 KG ziehe sich diese Unterscheidung fort. Der 
Schlussbericht einer Vorabklärung werde bewusst und 
explizit nicht erwähnt. Es handle sich folglich nicht um 
einen Entscheid. In diesem Zusammenhang sei auch 
der Titel zur Erläuterung von Art. 48 KG in der Botschaft 
zu betrachten. Hätte der Gesetzgeber die Schlussberich-
te von Vorabklärungen erfassen wollen, hätte er sie an 
dieser Stelle explizit erwähnt. Folglich habe er - im Ein-
klang mit den Ausführungen zu Art. 26 KG und Art. 30 
KG - Schlussberichte von Vorabklärungen gerade nicht 
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erfassen wollen. Auch in teleologischer Auslegung kön-
ne ein Schlussbericht kein "Entscheid" im Sinn von 
Art. 48 Abs. 1 KG sein. Das Gesetz wie auch die Lehre 
und insbesondere die Rechtsprechung zählten Schluss-
berichte nicht zu den "Entscheiden" im Sinn von Art. 48 
KG. 

M.  
Mit Duplik vom 30. Januar 2017 hält die WEKO an ihrem 
Antrag fest. Sie legt darin unter anderem dar, dass die 
Wettbewerbsbehörden (Art. 35 Abs. 2 des Geschäftsreg-
lements WEKO vom 15. Juni 2015 [GR-WEKO, 
SR 251.1]), der Bundesrat (er habe das GR-WEKO am 
25. September 2015 genehmigt) und das Bundesverwal-
tungsgericht unter Art. 48 Abs. 1 KG Schlussberichte 
subsumierten. 

Die Duplik ist der Beschwerdeführerin am 7. Februar 
2017 zur Kenntnis gebracht worden. 

N.  
Auf die weiteren Ausführungen der Parteien sowie die 
eingereichten Unterlagen wird - soweit entscheidwesent-
lich - in den nachfolgenden Erwägungen näher einge-
gangen. 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 
1.    
1.1 Die Publikation des Schlussberichts ist tatsächliches 
Verwaltungshandeln. Streitigkeiten über die Veröffentli-
chung müssen - sofern die Voraussetzungen zutreffen - 
verfügungsweise entschieden werden (Art. 25 und 25a 
VwVG; Art. 25 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1992 
über den Datenschutz [DSG, SR 235.1]; vgl. Urteil des 
BGer 2C_1065/2014 vom 26. Mai 2016 E. 1.1, nicht 
publiziert in BGE 142 II 268; Urteil des BVGer B-
3588/2012 vom 15. Oktober 2014 E. 1.1, mit Hinweisen). 
Vorliegend entschied praxisgemäss das Sekretariat zu-
sammen mit einem Mitglied des Präsidiums der WEKO 
am 20. Juni 2016 verfügungsweise über die Publikation 
des Schlussberichts der Vorabklärung im Untersu-
chungsverfahren '_______' (kritisch zu dieser Praxis: 
ODERMATT/HOLZMÜLLER, in: Zäch et. al. [Hrsg.], Kom-
mentar zum Bundesgesetz über Kartelle und andere 
Wettbewerbsbeschränkungen, 2018, Art. 48 N 35, wo-
nach die WEKO für den Erlass einer solchen Verfügung 
zuständig sei). Diese Verfügung kann beim Bundesver-
waltungsgericht angefochten werden (vgl. Urteil des 
BGer 2C_1065/2014 vom 26. Mai 2016 E. 1.1, nicht 
publiziert in BGE 142 II 268). 

1.2 Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes 
vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bun-
desverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügun-
gen nach Art. 5 VwVG. Als Verfügungen gelten autorita-
tive, einseitige, individuell-konkrete Anordnungen einer 
Behörde, die in Anwendung von Verwaltungsrecht er-
gangen, auf Rechtswirkungen ausgerichtet sowie ver-
bindlich und erzwingbar sind (vgl. BGE 135 II 38 E. 4.3 
mit Hinweisen). Der angefochtene Entscheid des Sekre-
tariats zusammen mit einem Mitglied des Präsidiums der 
WEKO vom 20. Juni 2016 stellt eine Verfügung im Sinn 
von Art. 5 VwVG dar. Dabei kann vorliegend mangels 
Streitgegenstand offen bleiben, ob - entgegen der gän-
gigen Praxis - die WEKO für den Erlass einer solchen 

Verfügung zuständig wäre (vgl. E. 1.1 hiervor). Das 
Bundesverwaltungsgericht ist daher gemäss Art. 33 
Bst. f VGG (i.V.m. Art. 47 Abs. 1 Bst. b VwVG) für die 
Behandlung der vorliegenden Streitsache zuständig, 
zumal keine Ausnahme im Sinn von Art. 32 VGG vor-
liegt. 

1.3 Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin durch die 
angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie wird 
materiellrechtlich durch die vorgesehene Veröffentli-
chung des strittigen Schlussberichts beschwert und hat 
insofern ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung 
oder Änderung der angefochtenen Verfügung. Sie ist 
damit zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 VwVG). 
Die Beschwerdefrist gemäss Art. 50 VwVG sowie die 
Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerde-
schrift gemäss Art. 52 Abs. 1 VwVG sind gewahrt. Der 
Kostenvorschuss im Sinn von Art. 63 Abs. 4 VwVG wur-
de rechtzeitig geleistet und der Rechtsvertreter hat sich 
rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG). 

1.4 Auf die Beschwerde vom 23. August 2016 ist daher 
einzutreten. 

2.    
2.1 Mit der Beschwerde an das Bundesverwaltungsge-
richt kann gerügt werden, die angefochtene Verfügung 
verletze Bundesrecht (einschliesslich Überschreitung 
oder Missbrauch des Ermessens), beruhe auf einer un-
richtigen oder unvollständigen Feststellung des rechts-
erheblichen Sachverhalts oder sei unangemessen 
(Art. 49 VwVG). 

2.2 Das Bundesverwaltungsgericht ist gemäss dem 
Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen 
nicht an die Begründung der Begehren der Parteien 
gebunden (Art. 62 Abs. 4 VwVG). Es kann die Be-
schwerde auch aus anderen als den geltend gemachten 
Gründen gutheissen oder den angefochtenen Entscheid 
im Ergebnis mit einer Begründung bestätigen, die von 
jener der Vorinstanz abweicht (vgl. BGE 131 II 200 
E. 4.2; BVGE 2007/41 E. 2 mit Hinweisen; Urteil des 
BVGer A-2301/2016 vom 8. Februar 2017 E. 1.3 mit 
Hinweisen). 

3.  
Mit dem Schlussbericht vom 10. November 2015 wurde 
die Vorabklärung betreffend die Beschwerdeführerin 
wegen allenfalls unzulässiger Verhaltensweisen gemäss 
Art. 5 und 7 KG abgeschlossen und im Ergebnis ohne 
Folgen eingestellt. Streitig und zunächst zu prüfen ist 
vorliegend, ob das Sekretariat zusammen mit einem 
Mitglied des Präsidiums der WEKO in der angefochte-
nen Verfügung zu Recht die Veröffentlichung dieses 
Schlussberichts angeordnet hat. 

3.1 Die Vorabklärung ist ein sogenanntes formloses 
Verfahren zur Abklärung der Frage, ob Anhaltspunkte für 
eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung gemäss 
Art. 5 und 7 KG vorliegen. Zuständig für die Durchfüh-
rung der Vorabklärung ist allein das Sekretariat der WE-
KO (vgl. Art. 26 KG). Der Vorabklärung kommt eine "Tri-
age"-Funktion zu (vgl. BGE 135 II 60 E. 3.1.2): damit 
werden die Fälle ausgesondert, welche einer Untersu-
chung gemäss Art. 27 KG zuzuführen sind. In der Vor-
abklärung wird der Sachverhalt summarisch abgeklärt 
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und rechtlich sowie ökonomisch einer ersten Würdigung 
unterzogen (vgl. Botschaft, S. 468 ff., insbesondere 
602). Das Sekretariat kann bereits im Stadium der Vor-
abklärung Massnahmen zur Beseitigung oder Verhinde-
rung von Wettbewerbsbeschränkungen anregen (vgl. 
zum Ganzen: Urteil des BVGer B-1612/2010 vom 8. Juli 
2010 E. 4; ZIRLICK/TAGMANN, in: Amstutz/Reinert [Hrsg.], 
Basler Kommentar Kartellgesetz, 2010 [nachfolgend: 
Basler Kommentar]), Art. 26 KG N 1-13; STEFAN BILGER, 
Das Verwaltungsverfahren zur Untersuchung von Wett-
bewerbsbeschränkungen, 2002, S. 145; ROGER ZÄCH, 
Schweizerisches Kartellrecht, 2. Aufl. 2005, Rz. 973 ff.; 
JOACHIM FRICK, in: Baker & McKenzie [Hrsg.], Stämpflis 
Handkommentar Kartellgesetz, 2007, Art. 26 KG N 1-3). 

3.2 Mit Bezug auf den Abschluss der Vorabklärung sind 
drei Ergebnisse möglich: entweder wird das Verfahren 
eingestellt, weil keine Anhaltspunkte für eine unzulässi-
ge Wettbewerbsbeschränkung vorliegen (1) bezie-
hungsweise weil die Anhaltspunkte nachträglich wegfal-
len, indem das Sekretariat mit den beteiligten Parteien 
eine einvernehmliche Lösung findet (2), oder es kommt 
zur Eröffnung einer Untersuchung, weil Anhaltspunkte 
für eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung gege-
ben sind (3) (vgl. BGE 135 II 60 E. 3.1.2; ZIR-
LICK/TAGMANN, a.a.O., Art. 26 KG N 114; Gei-
ser/Krauskopf/Münch [Hrsg.], Schweizerisches und eu-
ropäisches Wettbewerbsrecht, 2005, Rz. 12.28). Für die 
Vorabklärung ist kein Verfahrensabschluss mit Verfü-
gung vorgesehen, sondern lediglich ein Schlussbericht, 
welcher keine Verfügung im Sinn von Art. 5 VwVG ist 
(Urteil des BVGer B-1612/2010 vom 8. Juli 2010 E. 4; 
ZIRLICK/TAGMANN, a.a.O., Art. 26 KG N 4, 44 ff., 70 und 
125 mit Hinweisen). Daher sind weder der Schlussbe-
richt noch der Beschluss, gestützt darauf eine Untersu-
chung im Sinn von Art. 27 KG zu eröffnen, anfechtbar 
(vgl. BGE 135 II 60 E. 3.1.2). 

3.3 Gemäss der Praxis der ehemaligen Rekurskommis-
sion für Wettbewerbsfragen (REKO WEF) findet auf das 
Verfahren der Vorabklärung das VwVG keine Anwen-
dung (RPW 2004/2 E. 1.2.3; gleicher Meinung: PAUL 
RICHLI, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches 
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band V/2, Kar-
tellrecht, 2000, S. 424; BILGER, a.a.O., S. 144; ZÄCH, 
a.a.O., Rz. 975; JÜRG BORER, Wettbewerbsrecht I, 
Kommentar Schweizerisches Kartellgesetz, 3. Aufl. 
2011, Art. 26 KG N 10 f.). Diese Auffassung wird auch 
vom Bundesgericht geteilt, das sich für eine vollumfäng-
liche Anwendung des VwVG erst im Untersuchungsver-
fahren ausspricht. Gemäss bundesgerichtlicher Recht-
sprechung sollen für die Verfahrensschritte auf dem 
Weg zur Untersuchung nur die allgemeinen verfas-
sungsrechtlichen Fairnessprinzipien gelten (BGE 135 II 
60 E. 3.1.3 mit Hinweisen). 

3.4 Aufgrund der Natur der Vorabklärung als informelles 
Verfahrensrecht (ZIRLICK/TAGMANN, a.a.O., Art. 26 KG N 
130) haben die Verfahrensadressaten und Beteiligten in 
der Vorabklärung kein Recht auf Akteneinsicht (Art. 26 
Abs. 3 KG). Ihnen ist der Schlussbericht daher grund-
sätzlich nicht zugänglich. Ausnahmsweise erfolgt eine 
Zustellung, wenn das Sekretariat den Schlussbericht in 
der RPW (dem Publikationsorgan der schweizerischen 
Wettbewerbsbehörden [NYDEGGER/NADIG, Basler Kom-
mentar, Art. 48 KG N 5]) publizieren will, wobei zuvor die 

Geschäftsgeheimnisse zu bereinigen sind (vgl. ZIRLICK/ 
TAGMANN, a.a.O., Art. 26 KG N 130 mit Hinweisen). In 
der Praxis erfolgt eine Publikation des Schlussberichts 
laut Geiser/Krauskopf/Münch offenbar, wenn das Sekre-
tariat zum Schluss kommt, für die Eröffnung einer Unter-
suchung lägen keine Anhaltspunkte vor, und die Vorun-
tersuchung eingestellt wird. Indessen werde oft auf eine 
Publikation des Schlussberichts verzichtet, wenn dieser 
keine Neuerungen gegenüber der bisherigen Praxis 
enthalte oder wenn eine Untersuchung zu eröffnen sei 
(vgl. GEISER/KRAUSKOPF/MÜNCH, a.a.O., Rz. 12.29 f.; 
zum Ganzen: Urteil des BVGer B-1612/2010 vom 8. Juli 
2010 E. 4). 

3.5 Die Eröffnung, Durchführung und der Abschluss 
einer Vorabklärung stellen nach dem Gesagten aufgrund 
ihres frühen Verfahrensstadiums grundsätzlich keine 
anfechtbaren Verfügungen im Sinn von Art. 5 VwVG dar 
(E. 3.3 hiervor). Dasselbe gilt im Übrigen auch für die 
Eröffnung oder Nichteröffnung einer Untersuchung ge-
mäss Art. 27 KG (vgl. hierzu BGE 135 II 60 E. 3.1.2; 
GEISER/KRAUSKOPF/MÜNCH, a.a.O., Rz. 12.47). Gegen 
diese Verwaltungstätigkeiten steht kein Rechtsmittel 
offen (vgl. zum Ganzen: BGE 135 II 60 E. 3.1.2; Urteil 
des BVGer B-1612/2010 vom 8. Juli 2010 E. 4; ZIR-
LICK/TAGMANN, a.a.O., Art. 26 KG N 125, 130, 132 und 
135 f.; BILGER, a.a.O., S. 155, je mit Hinweisen). 

Davon zu unterscheiden ist die Publikation des Schluss-
berichts in der RPW, welche wie erwähnt tatsächliches 
Verwaltungshandeln ist (oben E. 1.1). Als Realakt stellt 
die Publikation als solche zwar gleichermassen keine 
Verfügung im Sinn von Art. 5 VwVG dar. Es besteht 
jedoch - im Unterschied zu den vorerwähnten früheren 
Verfahrensschritten - Anspruch auf Rechtsschutz im 
Sinn von Art. 25a VwVG, falls - wie vorliegend - die Ver-
öffentlichung im Streit liegt (vgl. E. 1.1 hiervor). 

In casu ist darum folgerichtig nicht die Publikation als 
solche, sondern die Verfügung vom 20. Juni 2016 ange-
fochten, mit welcher über die Veröffentlichung des 
Schlussberichts in der RPW entschieden wurde (vgl. E. 
1.1 hiervor). Verfügungen haben zwar bloss zwischen 
den Parteien direkte Wirkung. Insofern würde daher eine 
Eröffnung nur an die Parteien genügen. Das allgemeine 
Verwaltungsverfahrensrecht sieht deshalb Veröffentli-
chungen von Verfügungen einzig dann vor, wenn eine 
Eröffnung an die Parteien nicht möglich oder deren aus-
drückliche Bezeichnung besonders schwierig ist (vgl. 
Art. 36 VwVG; zum Ganzen: BGE 142 II 268 E. 4.2.4). 
Eine Abweichung vom allgemeinen Grundsatz der 
Nichtveröffentlichung ist aber auch dann möglich, wenn 
ein entsprechendes Spezialgesetz im formellen Sinn, 
wie beispielsweise das KG, dies aus einem besonderen 
Grund vorsieht (vgl. BGE 142 II 268 E. 4.2.4). 

Der vorliegend strittige Schlussbericht ist nicht nur Ge-
genstand, sondern auch Anhang der angefochtenen 
Verfügung und damit deren Bestandteil. Er kann somit 
dann veröffentlicht werden, wenn eine gesetzliche Spe-
zialnorm besteht, welche seiner Publikation zugrunde 
gelegt werden kann. 

3.6 Im Folgenden ist deshalb zu prüfen, ob sich die an-
gefochtene Verfügung in Bezug auf die Anordnung, dass 
der Schlussbericht zu veröffentlichen sei, auf eine ent-
sprechende gesetzliche Grundlage stützen kann. 
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4.    
4.1 Gemäss Art. 5 Abs. 1 der Bundesverfassung vom 
18. April 1999 (BV, SR 101) ist das Recht Grundlage 
und Schranke staatlichen Handelns. Diese Verfas-
sungsnorm statuiert somit den Vorbehalt und den Vor-
rang des Rechtssatzes. Ersterer verlangt insbesondere, 
dass sich behördliche Akten auf eine hinreichend be-
stimmte generell-abstrakte Norm stützen, letzterer, dass 
sich rechtsanwendende Organe an das geltende Recht 
halten und rechtsetzende die Normenhierarchie beach-
ten. Durch den Vorbehalt des Rechtssatzes sollen die 
Rechtssicherheit im Sinn der Vorhersehbarkeit sowie die 
Rechtsgleichheit verwirklicht werden (zum Ganzen: Ur-
teil des BVGer B-4685/2013 vom 25. Februar 2014 
E. 10.1; vgl. BGE 131 II 13 E. 6.3 ff.; GIOVANNI BIAGGINI, 
BV, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft, 2. Aufl. 2017, Art. 5 BV N 8; BENJAMIN 
SCHINDLER, in: Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallen-
der [Hrsg.], Die schweizerische Bundesverfassung, 
St. Galler Kommentar, 3. Aufl. 2014, Art. 5 BV N 18 ff.). 
So hat das für den Rechtsstaat zentrale Legalitätsprinzip 
zum Zweck, die gesamte staatliche Tätigkeit an Normen 
zu binden, die für alle gelten. Diese Bindung an 
Rechtssätze, die vor ihrem Inkrafttreten zu publizieren 
sind, dient der Rechtssicherheit. Staatliches Handeln 
wird dadurch voraussehbar und der Einzelne kann sich 
danach richten (zum Ganzen: HÄFELIN/HALLER/KELLER/ 
THURNHERR, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 9. 
Aufl. 2016, Rz. 171). 

4.2 Die Wettbewerbsbehörden können im Bereich der 
Eingriffsverwaltung wegen des Legalitätsprinzips nur auf 
der Grundlage von ausreichenden gesetzlichen Vor-
schriften tätig werden und bestimmte einzelne Handlun-
gen vornehmen (Urteil des BVGer B-7633/2009 vom 
14. September 2015 E. 20; vgl. HÄFELIN/MÜLLER/UHL-
MANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl. 2016, 
Rz. 368; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit admi-
nistratif, 2. Aufl. 2018, Rz. 448 ff.; TSCHANNEN/ZIMMER-
LI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, 
Rz. 19.1 und 19.24). Eine gesetzliche Grundlage ist 
unbestrittenermassen insbesondere für die Publikation 
des Schlussberichts einer Vorabklärung erforderlich. 

5.    
5.1 Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, dass für die 
Publikation des Schlussberichts keine Rechtsgrundlage 
in Art. 48 KG bestehe (Sachverhalt Bst. I und L hiervor). 
Dies wird von der WEKO bestritten. Sie beruft sich auf 
Art. 48 KG (vgl. Sachverhalt Bst. K und M vorstehend). 

5.2 Das Gesetz muss in erster Linie aus sich selbst her-
aus, das heisst nach dem Wortlaut, Sinn und Zweck und 
den ihm zugrunde liegenden Wertungen auf der Basis 
einer teleologischen Verständnismethode ausgelegt 
werden. Die Gesetzesauslegung hat sich vom Gedan-
ken leiten zu lassen, dass nicht schon der Wortlaut die 
Norm darstellt, sondern erst das an Sachverhalten ver-
standene und konkretisierte Gesetz. Gefordert ist die 
sachlich richtige Entscheidung im normativen Gefüge, 
ausgerichtet auf ein befriedigendes Ergebnis der ratio 
legis. Dabei befolgt das Bundesgericht einen pragmati-
schen Methodenpluralismus und lehnt es namentlich ab, 
die einzelnen Auslegungselemente einer hierarchischen 
Ordnung zu unterstellen. Die Gesetzesmaterialien kön-

nen beigezogen werden, wenn sie auf die streitige Frage 
eine klare Antwort geben (BGE 137 V 434 E. 3.2 mit 
Hinweisen). 

5.3 Nach Art. 48 Abs. 1 KG können die Wettbewerbsbe-
hörden, das heisst unter anderem die WEKO und ihr 
Sekretariat (vgl. etwa ODERMATT/HOLZMÜLLER, a.a.O., 
Art. 48 KG N 5; TERCIER/MARTENET, in: Martenet/Bovet/ 
Tercier [Hrsg.], Commentaire romand, Droit de la con-
currence, 2. Aufl. 2013, Art. 48 KG N 13), ihre Entschei-
de veröffentlichen. Sofern ein genügendes Interesse 
besteht, sind diese zu veröffentlichen (TERCIER/MARTE-
NET, a.a.O., Art. 48 KG N 22 f.; zum Ganzen: BGE 142 II 
268 E. 4.2.2). 

5.4 Gemäss höchstrichterlicher Rechtsprechung sind 
Entscheide im Sinn von Art. 48 Abs. 1 KG - wie auch der 
französische Wortlaut nahelege - unter anderem Verfü-
gungen im Sinn von Art. 5 VwVG, so etwa Sanktionsver-
fügungen nach Art. 49a Abs. 1 KG (BGE 142 II 268 
E. 4.2.2, wo es um eine solche Sanktionsverfügung 
ging). Das Bundesgericht lässt offen, welche anderen 
Verwaltungsakte der Wettbewerbsbehörden ebenfalls 
als Entscheid im Sinn von Art. 48 Abs. 1 KG zu betrach-
ten sind. Insbesondere kann dem Urteil des Bundesge-
richts 2C_1065/2014 vom 26. Mai 2016 (teilweise veröf-
fentlicht in BGE 142 II 268) - entgegen der Ansicht der 
Beschwerdeführerin - nicht unmittelbar entnommen wer-
den, ob Schlussberichte, die einen bloss formlosen Ver-
waltungsakt darstellen (vgl. E. 3.2 f. hiervor), ebenfalls 
unter den Entscheidbegriff fallen oder nicht. 

5.4.1 Ein Schlussbericht des Sekretariats ist wie erwähnt 
keine Verfügung im Sinn von Art. 5 VwVG (oben E. 3.2). 
Ferner geht, soweit ersichtlich, weder aus der höchst-
richterlichen Rechtsprechung noch aus der Lehre unmit-
telbar hervor, dass es sich bei Schlussberichten des 
Sekretariats um Entscheide im Sinn von Art. 48 Abs. 1 
KG handelt. Nachfolgend ist deshalb vertieft zu prüfen, 
ob Schlussberichte in Auslegung der einschlägigen Ge-
setzesbestimmungen als Entscheide im Sinn von Art. 48 
Abs. 1 KG qualifiziert werden können oder nicht. 

5.4.2 Der französische Wortlaut von Art. 48 Abs. 1 KG, 
auf welche sich das Bundesgericht in BGE 142 II 268 
E. 4.2.2 beruft, spricht von "décisions" und der italieni-
sche von "decisioni". Es ist im Folgenden zu prüfen, was 
unter diesem Begriff "Entscheide" genau zu verstehen 
ist. 

Art. 30 KG handelt vom "Entscheid" beziehungsweise, 
gemäss dem französischen / italienischen Gesetzes-
wortlaut, von der "décision" / "decisione". Art. 30 KG ist 
Teil des 2. Abschnittes des 4. Kapitels des KG ("verwal-
tungsrechtliches Verfahren"), der von der "Untersuchung 
von Wettbewerbsbeschränkungen" handelt (Art. 26 bis 
31 KG). Mit einem Schlussbericht wird eine Vorabklä-
rung gemäss Art. 26 KG abgeschlossen (E. 3.2 hiervor). 
Diese ist Teil des Untersuchungsverfahrens, von wel-
chem dieser Gesetzesabschnitt handelt. Es fragt sich 
folglich, ob Schlussberichte Entscheide im Sinn von 
Art. 30 KG sind. 

Nach Art. 30 KG entscheidet die WEKO auf Antrag des 
Sekretariats mit Verfügung über die zu treffenden Mass-
nahmen oder die Genehmigung einer einvernehmlichen 
Regelung (Abs. 1). Dabei können die am Verfahren Be-



 2020/4b 2051 
 

 
 

teiligten schriftlich zum Antrag des Sekretariats Stellung 
nehmen. Die WEKO kann eine Anhörung beschliessen 
und das Sekretariat mit zusätzlichen Untersuchungs-
massnahmen beauftragen (Abs. 2). Haben sich die tat-
sächlichen oder rechtlichen Verhältnisse wesentlich 
geändert, kann die WEKO auf Antrag des Sekretariats 
oder der Betroffenen den Entscheid widerrufen oder 
ändern (Abs. 3). 

Ein Schlussbericht beinhaltet indessen weder einen 
Massnahmenentscheid der WEKO noch die Genehmi-
gung einer einvernehmlichen Regelung, womit Schluss-
berichte keine Entscheide im Sinn von Art. 30 KG sein 
können. Ein weiteres Indiz hierfür ist, dass das Ent-
scheidungsrecht allein der WEKO zusteht, wenn man 
dem Wortlaut von Art. 30 Abs. 1 KG folgt. Das Sekreta-
riat, welches die Schlussberichte verfasst, verfügt ledig-
lich über ein Antragsrecht. 

Mit Bezug auf Art. 48 Abs. 1 KG weisen Oder-
matt/Holzmüller darauf hin, dass aus der Praxis der da-
maligen Kartellkommission unter dem alten KG (AS 
1986 874 [KG-85]), auch Schlussberichte von Vorabklä-
rungen zu publizieren, und dem Stillschweigen des Ge-
setzgebers dazu in der Botschaft zum KG-95 abgeleitet 
werden könne, dass auch Schlussberichte von Vorabklä-
rungen unter die "Entscheide" im Sinn von Art. 48 Abs. 1 
KG fallen würden. Hätte der Gesetzgeber von diesem 
System der umfassenden Publikation der Ergebnisse 
der Behörden abweichen wollen, hätte er dies - so  
Odermatt/Holzmüller weiter - wohl explizit festgehalten 
(ODERMATT/HOLZMÜLLER, a.a.O., Art. 48 KG N 6). Das 
Bundesverwaltungsgericht schliesst sich dieser Lehr-
meinung an (vgl. Urteil des BVGer B-1612/2010 vom 
8. Juli 2010 E 6.3.1 f. und 7, worin es jedoch um eine 
Rechtsverweigerungsbeschwerde ging, wobei sich das 
BVGer - entgegen der Ansicht von Odermatt/Holzmüller 
in Fn. 23 - nicht explizit zur Rechtmässigkeit der Publika-
tion eines Schlussberichts geäussert hat). Entsprechend 
ist für den weiteren Verlauf der Prüfung festzuhalten, 
dass Art. 48 Abs. 1 KG von einem weiten Entscheidbe-
griff ausgeht. 

5.4.3 Nach dem Gesagten ist die Publikation des 
Schlussberichts in Art. 48 Abs. 1 KG nicht explizit ge-
setzlich geregelt. Für den weiteren Verlauf der Untersu-
chung ist, wie soeben gesehen und festgehalten, den-
noch von einem weiten Entscheidbegriff auszugehen. 

5.5 Als nächstes ist daher in historischer Auslegung zu 
prüfen, ob aus den Materialien des KG hervorgeht, dass 
Schlussberichte des Sekretariats publiziert werden kön-
nen. 

5.5.1 Laut der Botschaft des Bundesrats zum Geset-
zesentwurf von Art. 48 KG (KG E) sind die Wettbe-
werbsbehörden ermächtigt, aber nicht verpflichtet, ihre 
Entscheide zu veröffentlichen (Botschaft, S. 618). Was 
hierbei als Entscheid zu gelten hat, wird in der Botschaft 
nicht erläutert. 

5.5.2 Der Vorabklärung kommt laut der Botschaft 
(S. 602-603) bloss ein informeller Charakter zu. Das 
Sekretariat hat allerdings einen Entscheid zur Eröffnung 
einer Untersuchung zu treffen (Botschaft, S. 603). Diese 
Eröffnung wird gemäss Art. 28 KG E publiziert (Bot-
schaft, S. 603): Das Sekretariat gibt die Eröffnung einer 

Untersuchung durch amtliche Publikation bekannt 
(Art. 28 Abs. 1 KG E). Weitere Entscheide des Sekreta-
riats sind in der Botschaft des Bundesrats und dem KG-
Entwurf nicht vorgesehen. 

5.5.3 Laut der Botschaft (S. 601-602) liegt die Entschei-
dungsfindung bei der WEKO. Diese hat formelle Ent-
scheidungen gemäss Art. 30 KG E zu treffen (Botschaft, 
S. 602). Die Entscheidungsfindung ist entsprechend von 
formellem Charakter. Dabei entscheidet die WEKO mit-
tels Verfügung über die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit 
einer Wettbewerbsbeschränkung und über die zu tref-
fenden Massnahmen (Botschaft, S. 604). In gleicher 
Weise entscheidet die WEKO auch über die Genehmi-
gung einer vom Sekretariat mit den Beteiligten erzielten 
einvernehmlichen Regelung (Botschaft, S. 604-605) und 
zwar ebenfalls mittels Verfügung (Botschaft, S. 604). 

Das Sekretariat kann lediglich einen Antrag an die WE-
KO zum Entscheid stellen (Botschaft, S. 604; vgl. auch 
S. 605). In diesem Sinn wird dem Sekretariat überdies in 
Art. 30 Abs. 3 KG E die Möglichkeit eingeräumt, bei der 
WEKO den Widerruf oder die Änderung einer früheren 
Entscheidung zu beantragen. Bei den früheren Ent-
scheidungen (Art. 30 Abs. 3 KG E) handelt es sich um 
rechtskräftige Verfügungen der WEKO (vgl. Botschaft, 
S. 605). 

5.5.4 Als weitere Möglichkeit eines Entscheids sieht die 
Botschaft (S. 606) einen Entscheid des Bundesrats auf 
ausnahmsweise Zulassung oder auf Nichtzulassung der 
Wettbewerbsbeschränkung vor. Das diesbezügliche 
Verfahren wird in Art. 31 KG E geregelt (Botschaft, 
S. 605). 

5.5.5 Hingegen äussert sich die Botschaft zum KG-95 
nicht zur Praxis der (damaligen) Kartellkommission unter 
dem KG-85, auch Schlussberichte von Vorabklärungen 
zu publizieren. Dies spricht dafür, dass Art. 48 Abs. 1 
KG von einem weiten Entscheidbegriff ausgeht, worauf 
bereits hingewiesen wurde (E. 5.4.2). Eine weite Ausle-
gung ergibt sich auch aus dem Gesamtsystem von 
Art. 48 in Verbindung mit Art. 49 KG, wonach die WEKO 
über ihre Tätigkeit breit informieren soll (Botschaft, 
S. 618 f.). So gesehen ist auch Art. 48 KG nach dem 
gesetzgeberischen Konzept im Zweifel extensiv auszu-
legen (vgl. TERCIER/MARTENET, a.a.O., Art. 48 KG N 10). 
Art. 48 KG ist insoweit eine besondere Form der Orien-
tierung der Öffentlichkeit (ODERMATT/HOLZMÜLLER, 
a.a.O., Art. 48 KG N 3 i.V.m. Art. 49 KG N 10). 

5.6 Somit fehlt es vorliegend rein nach dem Wortlaut von 
Art. 48 Abs. 1 KG zwar an einer unmittelbaren gesetzli-
chen Grundlage für die Publikation von Schlussberichten 
des Sekretariats. Bereits unter Berücksichtigung der 
historischen Auslegung hat sich indes gezeigt, dass von 
einem weiten Entscheidbegriff in Art. Art. 48 Abs. 1 KG 
auszugehen ist. 

5.7 Nachfolgend bleibt zu prüfen, inwiefern mittels teleo-
logischer Auslegung von Art. 48 KG, welche auf Zweck 
und Ziel der Rechtsnorm abstellt (vgl. ANDREAS KLEY, 
Anwendung und Auslegung des Verwaltungsrechts, in: 
Anwaltspraxis, Revue 3/2001, S. 15-19, 17), eine ge-
setzliche Grundlage für diese Publikation bejaht werden 
kann. 
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5.7.1 Art. 48 KG, welcher die Veröffentlichung von Ent-
scheiden und Urteilen regelt, sieht keine Veröffentli-
chungspflicht, sondern nur die Möglichkeit zur Veröffent-
lichung vor: Die Wettbewerbsbehörden können ihre Ent-
scheide veröffentlichen (Abs. 1), und das Sekretariat 
kann die ihm zugestellten Gerichtsurteile periodisch 
veröffentlichen (Abs. 2). Art. 48 KG normiert insofern 
eine Abweichung vom Grundsatz der Nichtveröffentli-
chung (vgl. Art. 36 KG; BGE 142 II 268 E. 4.2.4). Es 
handelt sich bei den Regelungen des Art. 48 KG um 
Kann-Vorschriften. Das bedeutet, dass die Wettbe-
werbsbehörden und/oder das Sekretariat unter Umstän-
den auch auf entsprechende Veröffentlichungen verzich-
ten können (vgl. oben E. 5.3). 

5.7.2 Es stellt sich zunächst die Frage, ob es sich beim 
Sekretariat auch allein für sich betrachtet um eine Wett-
bewerbsbehörde im Sinn von Art. 48 Abs. 1 KG handelt. 
Diese Frage wird sowohl vom Bundesgericht als auch 
von der Lehre bejaht (vgl. oben E. 5.3 mit Hinweisen, 
wobei aus BGE 142 II 268 E. 4.2.2 nicht klar hervorgeht, 
ob das Sekretariat auch für sich allein als Wettbewerbs-
behörde gilt). Nach Odermatt/Holzmüller können zu den 
Wettbewerbsbehörden im Sinn des KG alle Behörden 
gezählt werden, die das KG anwenden, wozu neben der 
WEKO namentlich auch das Sekretariat gezählt werden 
kann (ODERMATT/HOLZMÜLLER, a.a.O., Art. 48 KG N 5, 
welche diesbezüglich auf die im KG-95 neu gewählte 
Formulierung der "Wettbewerbsbehörden", statt bis an-
hin "Kartellkommission" hinweisen. Dies sei möglicher-
weise darauf zurückzuführen, dass damit die Praxis ins 
Gesetz genommen werden sollte, wonach auch die Er-
gebnisse der Vorabklärungen des Sekretariats publiziert 
werden, zumal in den Jahresberichten der Kartellkom-
mission jeweils ausführlich über die vom Sekretariat 
durchgeführten Vorabklärungen berichtet worden sei 
[siehe auch Fn. 14]; vgl. auch TERCIER/MARTENET, 
a.a.O., Art. 48 KG N 11 und 19 sowie NYDEGGER/NADIG, 
Basler Kommentar, Art. 48 KG N 6, die sich allesamt für 
eine weite Begriffsauslegung aussprechen). 

Ob eine Untersuchung eröffnet wird oder nicht, ent-
scheidet das Sekretariat im Einvernehmen mit einem 
Mitglied des Präsidiums der WEKO (vgl. Art. 27 Abs. 1 
KG, 1. Satz). Wird dagegen auf die Eröffnung verzichtet, 
setzt dies nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts 
implizit ein entsprechendes Einvernehmen zwischen 
dem Sekretariat und der WEKO voraus, zumal Letztere 
das Sekretariat in jedem Fall mit der Untersuchungser-
öffnung beauftragen kann (Art. 28 Abs. 1 i.V.m. Art. 27 
Abs. 1 KG a maiore minus). 

Damit handelt es sich hierbei faktisch um einen zumin-
dest einvernehmlichen Entscheid des Sekretariats und 
des WEKO-Präsidiums. Kommt hinzu, dass im Rahmen 
der angefochtenen Verfügung ohnehin das Sekretariat 
zusammen mit dem WEKO-Präsidium über die Veröf-
fentlichung des Schlussberichts entschieden hat. Dieser 
bildet als Anhang einen integrierenden Bestandteil der 
angefochtenen Verfügung. Die WEKO ist unbestritte-
nermassen eine Wettbewerbsbehörde im Sinn von 
Art. 48 Abs. 1 KG. Somit liegt nach Ansicht des Bundes-
verwaltungsgerichts sowohl mit dem Schlussbericht als 
auch mit der angefochtenen Verfügung ein Entscheid 
der Wettbewerbsbehörden im Sinn der vorerwähnten 
Gesetzesnorm vor. Insofern ist vorliegend gestützt auf 

Art. 48 Abs. 1 KG eine Veröffentlichung des im Streit 
liegenden Schlussberichts grundsätzlich möglich. 

5.7.3 Es stellt sich des Weiteren die Frage, ob der 
Schlussbericht des Sekretariats unter die "Entscheide" 
im Sinn von Art. 48 Abs. 1 KG fallen. 

Die Veröffentlichung von "Entscheiden der Wettbe-
werbsbehörden" dient zunächst der Prävention und 
Rechtssicherheit (vgl. BGE 142 II 268 E. 4.2.5.1 in fine, 
mit Hinweisen). Das bedeutet, dass nicht nur die Inte-
ressen der betroffenen Unternehmen am Unterlassen 
der Publikation des Schlussberichts, sondern auch die-
jenigen der anderen Unternehmen an der Möglichkeit, 
sich in Bezug auf die Praxis der WEKO und des Sekre-
tariats zu orientieren, zu berücksichtigen sind. Die Veröf-
fentlichung verfolgt laut Bundesgericht im Wesentlichen 
drei Zwecke (vgl. BGE 142 II 268 E. 4.2.5.1 bis 4.2.5.3 
mit Hinweisen; vgl. zu den Zwecken auch ODERMATT/ 
HOLZMÜLLER, a.a.O., Art. 48 KG N 14 ff.; TERCIER/MAR-
TENET, a.a.O., Art. 48 KG N 7 ff.): 

Sie dient erstens der Prävention und der Rechtssicher-
heit: es geht hier darum, die Verfügungen der Wettbe-
werbsbehörden der Öffentlichkeit und namentlich den 
Unternehmern zur Kenntnis zu bringen (unter anderem 
quasi als Warnung), damit diese ihr Verhalten an der 
Praxis der Wettbewerbsbehörden ausrichten können. 
Das ist - so das Bundesgericht weiter - zum einen insbe-
sondere wegen der geringen Anzahl von höchstrichterli-
chen Entscheiden und zum anderen auch angesichts 
der - aufgrund der zu beantwortenden komplexen Fra-
gen - langen Verfahrensdauer besonders angezeigt. 

Zweitens dient sie auch der Transparenz der Verwal-
tungsaktivitäten, insbesondere über die Rechtsanwen-
dung und Rechtsfortentwicklung: insofern trägt das KG - 
zusammen mit dem Öffentlichkeitsgesetz vom 12. Feb-
ruar 2003 [BGÖ, SR 152.3] und dem DSG - dazu bei, 
den Entscheidungsprozess der Verwaltung transparen-
ter zu machen mit dem Ziel, die demokratische Legitima-
tion der öffentlichen Institutionen und das Vertrauen der 
Bürger in diese zu stärken sowie die Kontrolle der Ver-
waltung zu verbessern. Es geht mithin auch darum, das 
Publikum über das Ergebnis einer (Vor-)Untersuchung 
zu informieren und insbesondere auch jene Fälle öffent-
lich bekannt zu machen, in denen entschieden wurde, 
dass nicht genügend Anhaltspunkte zur Annahmen einer 
Wettbewerbsbeschränkung vorliegen. 

Drittens sollen mit der Veröffentlichung die verschiede-
nen, mit Wirtschaftsfragen befassten kantonalen sowie 
Bundesbehörden über die Praxis der Spezialisten infor-
miert werden. Mit anderen Worten geht es darum, dass 
die Wettbewerbsbehörden ihre Praxis nicht nur für sich 
und die Unternehmer publizieren, sondern auch für die 
verschiedenen kantonalen oder Bundesbehörden für die 
zivilrechtlichen Verfahren (vgl. Art. 12 KG) oder für Ver-
waltungsverfahren (zum Beispiel Binnenmarktgesetz 
vom 6. Oktober 1995 [BGBM, SR 943.02]). 

Sinn und Zweck der Veröffentlichung decken sich somit 
im Wesentlichen mit dem Sinn und Zweck der Publikati-
on gerichtlicher Entscheide (vgl. BGE 142 II 268 
E. 4.2.5.4 mit Hinweis). 

5.7.4 Es kann demgemäss festgehalten werden, dass 
der Schlussbericht des Sekretariats in teleologischer 
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Auslegung insofern als ein Entscheid im Sinn von Art. 48 
Abs. 1 KG zu betrachten ist, als er den soeben in 
E. 5.7.3 genannten Zwecken und namentlich der 
Rechtssicherheit sowie der Praxisfestlegung dient. 

5.8 Nach dem Gesagten stellt Art. 48 Abs. 1 KG im vor-
liegenden Fall - im Lichte einer historischen Auslegung 
(E. 5.5) unter Berücksichtigung einer systematischen 
Gesamtbetrachtung von Art. 48 und 49 KG sowie in 
teleologischer Auslegung (E. 5.7) - eine genügende ge-
setzliche Grundlage für die Publikation des Schlussbe-
richts einer Vorabklärung dar. 

6.  
Demnach kann vorliegend offen bleiben, ob der 
Schlussbericht auch gestützt auf anderweitige Rechts-
grundlagen wie namentlich Art. 49 KG, welcher entspre-
chende Informations- beziehungsweise Berichterstat-
tungspflichten normiert, oder das GR-WEKO rechtmäs-
sig publiziert werden könnte. Nur am Rande sei hier 
bemerkt, dass es sich bei Reglementen wie beispiels-
weise dem GR-WEKO nicht um Gesetze im formellen 
Sinn handelt. Solche dürften als gesetzliche Grundlage 
für die hier fragliche Publikation schon aus datenschutz-
rechtlichen Gründen nicht ausreichen (vgl. dazu E. 8.4 
hiernach). 

7.  
Weiter ist zu prüfen, ob die Vorinstanz mit der angefoch-
tenen Verfügung eine rechtskonforme Publikation des 
Schlussberichts vom 10. November 2015 vorsieht. Zu-
nächst sind allfällige Geschäftsgeheimnisse zu berück-
sichtigen. 

7.1 Die Veröffentlichungen der Wettbewerbsbehörden - 
worunter hier ebenfalls das Sekretariat zu zählen ist - 
dürfen keine Geschäftsgeheimnisse preisgeben (Art. 25 
Abs. 4 KG). 

7.1.1 Für eine positive Begriffsumschreibung kann auf 
den traditionellen Geheimnisbegriff zurückgegriffen wer-
den, wie er auch zu anderen Normen gebräuchlich ist, 
welche diesen Begriff enthalten (ausführlich dazu: BGE 
142 II 268 E. 5.2.1 mit zahlreichen Hinweisen, auch zum 
Folgenden). Demgemäss bilden Gegenstand eines Ge-
schäftsgeheimnisses (1) alle weder offenkundigen noch 
allgemein zugänglichen Tatsachen (relative Unbekannt-
heit), (2) die der Geheimnisherr tatsächlich geheim hal-
ten will (Geheimhaltungswille) und (3) an deren Ge-
heimhaltung der Geheimnisherr ein berechtigtes Ge-
heimhaltungsinteresse (objektives Geheimhaltungsinte-
resse) hat. Zur Bejahung des letztgenannten Kriteriums 
ist zu klären, ob die Information objektiv gesehen als 
geheimhaltungswürdig anzusehen ist (zum Ganzen: 
Urteil des BVGer B-5927/2014 vom 30. Oktober 2017 
E. 3.6). Tatsachen, welche kein kartellrechtswidriges 
Verhalten belegen, können unter Umständen geheimhal-
tungswürdig sein (vgl. Urteil des BVGer B-5927/2014 
vom 30. Oktober 2017 E. 3.6 e contrario; ODER-
MATT/HOLZMÜLLER, a.a.O., Art. 48 KG N 29). 

7.1.2 Gegenstand eines Geschäftsgeheimnisses müs-
sen geschäftlich relevante Informationen betreffen; ent-
scheidend ist, ob die geheimen Informationen Auswir-
kungen auf das Geschäftsergebnis haben können oder 
ob die geheimen Informationen Auswirkungen auf die 

Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmung haben (vgl. 
BGE 142 II 268 E. 5.2.3, 103 IV 283 E. 2b; Urteil des 
BGer 2C_499/2017 vom 29. Januar 2018 E. 4.2). Ein 
objektives Geheimhaltungsinteresse weisen in der Regel 
folgende Tatsachen auf: Marktanteile eines einzelnen 
Unternehmens, Umsätze, Preiskalkulationen, Rabatte 
und Prämien, Bezugs- und Absatzquellen, interne Orga-
nisation eines Unternehmens, Geschäftsstrategien und 
Businesspläne sowie Kundenlisten und -beziehungen 
(vgl. BGE 142 II 268 E. 5.2.4; Urteile des BGer 
2C_499/2017 vom 29. Januar 2018 E. 4.2 und 
2C_1009/2014 vom 6. Juli 2015 E. 3.3; zum Ganzen: 
Urteil des BVGer B-5108/2016 vom 22. Mai 2018 
E. 9.3). 

7.2 Dem Wortlaut von Art. 25 Abs. 4 KG nach erfolgt 
keine Interessenabwägung zwischen dem öffentlichen 
Interesse nach einer Publikation des zugrunde liegenden 
Entscheids der Wettbewerbsbehörden und dem Ge-
schäftsgeheimnis (Urteil des BGer 2C_1065/2014 vom 
26. Mai 2016 E. 5.3.2, nicht publiziert in BGE 142 II 
268). Im Rahmen der Frage, ob die Voraussetzungen 
eines Geschäftsgeheimnisses, insbesondere ob das 
objektive Geheimhaltungsinteresse gegeben ist, kommt 
der zu beurteilenden Behörde allerdings ein gewisser 
Beurteilungsspielraum zu, in welchem auch die ver-
schiedenen Interessen zu beurteilen sind. Steht danach 
fest, dass es sich um ein Geschäftsgeheimnis handelt, 
ist es geschützt. Es ist zu wahren, und die das Ge-
schäftsgeheimnis betreffenden Tatsachen dürfen nicht 
publiziert werden. Die Mitteilung des wesentlichen In-
halts kann durch Zusammenfassungen, Abdecken der 
geheimen Passagen oder Ersetzen absoluter Zahlen 
durch ungefähre Angaben (Bandbreiten) erfolgen, so-
lange die verfremdende Umschreibung keine substanzi-
ellen Rückschlüsse auf die fraglichen Ausgangszahlen 
oder den Geheimnisherrn erlaubt. Dabei muss neben 
der Wahrung des Geschäftsgeheimnisses auch dem 
gesetzlichen Auftrag, verständliche und nachvollziehba-
re Entscheide zu veröffentlichen (Art. 48 KG) Rechnung 
getragen werden (vgl. zum Ganzen: Urteil des BGer 
2C_1065/2014 vom 26. Mai 2016 E. 5.3.2 mit Hinwei-
sen; ferner Urteil des BVGer B-3588/2012 vom 15. Ok-
tober 2014 E. 6.4). 

7.3 Dem Geheimnisherrn ist Gelegenheit einzuräumen, 
die Tatsachen zu bezeichnen, die er geheim halten will. 
Im Verfahren der Bereinigung der Geschäftsgeheimnis-
se hat das Sekretariat zu berücksichtigen, dass die Ver-
öffentlichung eines die Voruntersuchung einstellenden 
Schlussberichts nur zum Zweck der Rechtssicherheit der 
Öffentlichkeit, namentlich unter den Marktteilnehmern, 
erfolgt und kein kartellrechtlich verpöntes Verhalten ver-
folgt wird (vgl. E. 8.5.1 hiernach; zum Prozedere der 
Geschäftsgeheimnisbereinigung von Schlussberichten 
siehe ferner das Urteil des BVGer B-1612/2010 vom 
8. Juli 2010 E. 6.3.1-6.3.3 mit Hinweisen). 

Vorliegend lud die Vorinstanz die Beschwerdeführerin 
bereits am 29. Dezember 2015 dazu ein, die Geschäfts-
geheimnisse zu bezeichnen (vorinstanzliche act. 19). 
Daraufhin stellte die Beschwerdeführerin der Vorinstanz 
am 18. Februar 2016 eine geschäftsgeheimnisbereinigte 
Version zu (vorinstanzliche act. 25). Die Vorinstanz liess 
der Beschwerdeführerin ihrerseits sodann am 24. März 
2016 eine überarbeitete, zweite Version zukommen (vo-
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rinstanzliche act. 28), woraufhin die Beschwerdeführerin 
am 1. April 2016 eine anfechtbare Verfügung verlangte 
(vorinstanzliche act. 29). Auf deren Antrag, ihr eine an-
gemessene Frist zur Kennzeichnung der Geschäftsge-
heimnisse im streitbetroffenen Bericht einzuräumen, ist 
somit nicht weiter einzugehen. 

7.4 Bei den Schwärzungen, welche von der Beschwer-
deführerin im vorliegenden Beschwerdeverfahren bean-
tragt worden sind, ist keine inhaltliche Systematik er-
sichtlich. Dennoch drängt sich eine weitgehend nach 
Themen geordnete Prüfung auf. Im Folgenden ist zu 
prüfen, ob der zur Publikation vorgesehene Schlussbe-
richt (weitere) nicht zu publizierende Geschäftsgeheim-
nisse enthält. 

7.4.1 Die Beschwerdeführerin beantragt die Schwärzung 
der Titel "Marktbeherrschende Stellung", "Kollektive 
Einheit der Y._______ und ihrer Abfüller", "Unzulässige 
Verhaltensweisen", "Art. 7 Abs. 2 lit. a KG", "Geschäfts-
verweigerung", "Objektive Notwendigkeit des Inputs", 
"Wettbewerbsbehinderung und legitimate business 
reasons", "Fazit zu Art. 7 Abs. 2 lit. a KG", "Art. 7 Abs. 2 
lit. b KG", "Diskriminierung", "Betroffenheit von Handels-
partnern", "Wettbewerbsbehinderung und -
benachteiligung", "Legitimate business reasons", "Fazit 
zu Art. 7 Abs. 2 lit. b KG" und "Fazit zu unzulässigen 
Verhaltensweisen". Diese Titel sind unerlässlich für das 
Verständnis des Schlussberichts, weshalb sie nicht ge-
heimhaltungswürdig sind. Zudem handelt es sich bei 
diesen Titeln objektiv nicht um Geschäftsgeheimnisse. 

7.4.2 Weiter ersucht die Beschwerdeführerin um 
Schwärzung von absatzrelevanten Aussagen wie 
"_______" (in Ziff. 1 und 22), "_______" (in Ziff. 28), 
"_______" (in Ziff. 34), "_______" (in Fn. 73) und 
"_______" (in Ziff. 125) des Schlussberichts. Bei diesen 
Textstellen handelt es sich um Liefermengenangaben, 
die zusätzlich als Geschäftsgeheimnis zu bezeichnen 
sind. 

7.4.3 Ferner beantragt die Beschwerdeführerin die 
Schwärzung der Passagen "_______" (in Ziff. 23). Diese 
Preisangaben sind ebenfalls Geschäftsgeheimnisse, die 
zu schwärzen sind. 

7.4.4 Im zweiten Teil der Ziff. 91 des Schlussberichts 
finden sich Schätzungen der Grösse des schweizweiten 
Markts innerhalb der in der Gastronomie tätigen Unter-
nehmen wie Restaurants, Cafés, Kantinen und Hotels 
(Horeka-Markts) für CSD beziehungsweise CSD plus 
Eistee und des Marktanteils der Beschwerdeführerin im 
Horeka-Kanal. Letztere beantragt die Schwärzung die-
ses zweiten Teils der Ziffer. Diese enthält geschäftlich 
relevante Informationen, welche Auswirkungen auf das 
Geschäftsergebnis haben können, nämlich Marktanteile 
der Beschwerdeführerin. Folglich sind die entsprechen-
den Informationen zu schwärzen, nicht jedoch - wie von 
der Beschwerdeführerin beantragt - der ganze zweite 
Teil der Ziff. 91. Die in Ziff. 87, 88, 92, 94 und 151 ange-
gebenen Marktanteile der Beschwerdeführerin sind 
demgemäss ebenfalls zu schwärzen (vgl. E. 7.2). 

Die Ziff. 92 des Schlussberichts enthält unter anderem 
eine Schätzung der schweizweiten Marktanteile der Be-
schwerdeführerin im Gastronomiebereich und eine Ta-
belle über ihren Absatz von CSD beziehungsweise CSD 

und Eistee in den Gastronomiekanal. Die hier angege-
benen geschätzten Marktanteile sind ebenfalls geschäft-
lich relevante Informationen und damit zu schwärzen 
(vgl. E. 7.2). Entgegen des Antrags der Beschwerdefüh-
rerin ist aber auch hier darauf zu verzichten, die gesam-
te Ziff. 92 zu schwärzen. 

7.4.5 Soweit die Beschwerdeführerin überdies die (fast) 
vollständige Schwärzung der Ziff. 19, 22-40 (inkl. Fn. 17, 
23, 25-26, 28-34), 51, 63, 67-69, 72-73, 75, 77-78, 80-
83, 85-88 (inkl. Fn. 73-74, 79-82, 84), 93-107 (inkl. 
Fn. 93-105), 109-111 (inkl. Fn. 107-109), 115-116, 118-
120 (inkl. Fn. 124-125), 122, 126-137, 140, 144, 147-148 
(inkl. Fn. 142), 150-151 und 153 des Schlussberichts 
beantragt, ist diesem Begehren nicht stattzugeben. Es 
finden sich in diesen Ziffern abgesehen von den Liefer-
mengenangaben und Preisangaben (hierzu E. 7.4.2 f. 
vorstehend) und den von der Vorinstanz bereits vorge-
nommenen Schwärzungen keine weiteren Stellen, die 
Geschäftsgeheimnisse enthalten. Zudem sind diese 
Angaben für die Nachvollziehbarkeit des Schlussberichts 
erforderlich. Sie sind damit nicht zusätzlich als Ge-
schäftsgeheimnisse zu bezeichnen. 

7.4.6 Die Beschwerdeführerin stellt ferner den Antrag, im 
Schlussbericht die Textstellen "Ein solcher Vergleich ist 
insbesondere wichtig für die Beurteilung, ob eine Diskri-
minierung gemäss Art. 7 Abs. 2 lit. b KG vorliegen könn-
te" (Ziff. 21), "... dass eine Verweigerung von Geschäfts-
beziehungen gemäss Art. 7 Abs. 2 lit. a KG nicht gege-
ben ist" (Ziff. 108) und "... Hingegen konnte nicht ausge-
schlossen werden, dass ein Verstoss gegen Art. 7 KG 
vorliegt ..." (Ziff. 149) zu schwärzen. Diese Teilsätze sind 
Teil der vorinstanzlichen Beantwortung der Frage, ob 
das festgestellte Verhalten der Beschwerdeführerin ge-
gen Art. 7 KG verstösst oder nicht. Sie dienen der Nach-
vollziehbarkeit des Ergebnisses des Schlussberichts und 
sind keine geschäftlich relevanten Informationen. Sie 
sind daher ungeschwärzt zu belassen. 

7.4.7 Überdies ersucht die Beschwerdeführerin darum, 
dass in Ziff. 90 des Schlussberichts der Satz "Weiter sah 
sich die X._______ gegenüber dem Sekretariat gemäss 
ihrer Antwort vom 28. Februar 2013 auf den Fragebogen 
des Sekretariats vom 6. Dezember 2012 [...]" ge-
schwärzt wird. Dieser Satz ist bereits geschäftsgeheim-
nisbereinigt. Einer weitergehenden Schwärzung ist 
mangels weiterer Geschäftsgeheimnisse nicht stattzu-
geben. 

7.4.8 Die Fussnoten 110 und 130 des Schlussberichts, 
welche die Beschwerdeführerin ebenfalls schwärzen 
lassen will, enthalten ausschliesslich je eine Angabe 
einer Fundstelle in einem juristischen Kommentarwerk 
zum KG. Diese Angaben sind von vornherein keine Ge-
schäftsgeheimnisse, da es sich um öffentlich zugängli-
che Informationen handelt. 

7.5 Die Vorinstanz hat folglich in der Fassung des 
Schlussberichts des Sekretariats vom 10. November 
2015, die in der angefochtenen Publikationsverfügung 
zur Veröffentlichung vorgesehen ist, die in E. 7.4 hiervor 
erwähnten zusätzlichen Schwärzungen vorzunehmen. 

8.  
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Nachfolgend ist zu prüfen, ob die zur Publikation vorge-
sehene Fassung des eben erwähnten Schlussberichts 
gegen das DSG verstösst. 

8.1 Das DSG bezweckt den Schutz der Persönlichkeit 
und der Grundrechte von Personen, über die Daten be-
arbeitet werden (Art. 1 DSG). Mit anderen Worten gelten 
die Vorschriften des DSG für die Bearbeitung von per-
sönlichen Daten, die den grundrechtlichen Anspruch auf 
Schutz der Privatsphäre (Art. 13 BV) verletzen können 
(BGE 138 II 346 E. 3.2, 126 II 126 E. 4). Personendaten 
sind dabei alle Angaben, die sich auf eine bestimmte 
oder bestimmbare - natürliche oder juristische (Art. 3 
Bst. b DSG; BGE 136 II 508 E. 3.2) - Person beziehen. 
Der Begriff "Personendaten" ist weit und umfasst jede 
Information, die einen auf eine Person (oder mehrere 
Personen) bezogenen oder beziehbaren Informations-
gehalt besitzt (zum Ganzen: BGE 142 II 268 E. 6.1 mit 
weiteren Hinweisen). 

8.2 Das DSG gilt für das Bearbeiten von Daten juristi-
scher Personen durch die Bundesverwaltung (Art. 2 
Abs. 1 Bst. b DSG), worunter auch die WEKO - als Be-
hördenkommission (Art. 7a Abs. 1 Bst. a i.V.m. Art. 8a 
Abs. 3 der Regierungs- und Verwaltungsorganisations-
verordnung vom 25. November 1998 [RVOV, 
SR 172.010.1] i.V.m. Art. 18 f. KG) - fällt; diese ist ver-
antwortliches Organ im Sinn von Art. 16 Abs. 1 DSG. 
Die Tätigkeit des Sekretariats der WEKO untersteht dem 
DSG ebenfalls. Bearbeiten umfasst das Bekanntgeben 
(Art. 3e DSG) und dieses wiederum das Veröffentlichen 
(Art. 3f DSG). Wie hiervor gesehen, spricht Art. 48 
Abs. 1 KG von "Veröffentlichung", womit laut Bundesge-
richt dasselbe gemeint ist wie in Art. 3f DSG. Auf das 
hängige erstinstanzliche Verwaltungsverfahren ist das 
DSG anwendbar (Art. 2 Abs. 2 Bst. c in fine DSG). Es ist 
aber auch nach Abschluss des Verfahrens anwendbar, 
insbesondere auf die dannzumalige Datenweitergabe 
(zum Ganzen: vgl. BGE 142 II 268 E. 6.1 f. mit weiteren 
Hinweisen). 

8.3 Das Sekretariat und die WEKO haben sich daher 
auch bei der Veröffentlichung von Schlussberichten an 
die Grundsätze der Art. 4, 5 und 7 DSG zu halten. Ins-
besondere hat die Datenbearbeitung rechtmässig, nach 
Treu und Glauben, verhältnismässig und zweckgemäss 
zu erfolgen (Art. 4 Abs. 1 bis 3 DSG). Zudem hat sich 
das Sekretariat über die Richtigkeit der Daten zu verge-
wissern (Art. 5 Abs. 1 DSG) und um deren Sicherheit 
besorgt zu sein (vgl. Art. 7 Abs. 1 DSG; zum Ganzen: 
vgl. BGE 142 II 268 E. 6.1-6.3). Von diesen Grundsätzen 
kann indessen spezialgesetzlich abgewichen werden. 

8.4 Die Veröffentlichung eines Vorabklärungs-Schluss-
berichts ist als ein Bekanntgeben von (besonders schüt-
zenswerten [Art. 3 Bst. c Ziff. 4 DSG]) Personendaten im 
Sinn von Art. 19 DSG zu qualifizieren. Sie bedarf dem-
entsprechend einer gesetzlichen Grundlage im formellen 
Sinn (Art. 17 Abs. 2 i.V.m. Art. 19 Abs. 1 DSG). Vorlie-
gend stellt Art. 48 Abs. 1 KG nach historischer und teleo-
logischer Auslegung eine hinreichende gesetzliche 
Grundlage für die Bekanntgabe von Personendaten bei 
der Publikation von Schlussberichten dar (oben E. 5.8). 

8.5 Für Personendaten, welche Geschäftsgeheimnisse 
darstellen, hat das Kartellgesetz selbst in Art. 25 Abs. 4 
KG die Sonderregel aufgestellt, dass diese generell, das 

heisst ohne Vornahme einer Interessenabwägung, nicht 
publiziert werden dürfen (Urteil des BGer 2C_1065/2014 
vom 26. Mai 2016 E. 5.3.2; vgl. E. 7.1 und 7.2 hiervor). 
Dabei erfolgt dem Wortlaut von Art. 25 Abs. 4 KG nach 
keine Interessenabwägung zwischen dem öffentlichen 
Interesse nach einer Publikation des zugrunde liegenden 
Entscheids der Wettbewerbsbehörde und dem Ge-
schäftsgeheimnis (eben genanntes Urteil 2C_1065/2014 
E. 5.3.2). 

Demgegenüber untersteht die Publikation von Perso-
nendaten ausserhalb des Begriffs des Geschäftsge-
heimnisses der Abwägung gemäss Art. 19 Abs. 4 DSG 
(BGE 142 II 268 E. 6.4.1-6.4.3; Urteil des BVGer B-
5927/2014 vom 30. Oktober 2017 E. 3.7 mit Hinweisen). 
Hier ist trotz Bestehen einer gesetzlichen Grundlage im 
formellen Sinn die Bekanntgabe (also Veröffentlichung) 
abzulehnen, wenn wesentliche öffentliche oder offen-
sichtlich schutzwürdige Interessen einer betroffenen 
Person oder gesetzliche Geheimhaltungspflichten oder 
besondere Datenschutzvorschriften es verlangen 
(Art. 19 Abs. 4 DSG). Es bedarf somit einer Interessen-
abwägung zwischen den öffentlichen Interessen und 
dem privaten Geheimhaltungsinteresse (vgl. BGE 142 II 
268 E. 6.4.1 mit Hinweisen). 

8.5.1 Bei der besagten Abwägung ist nebst der Sorge 
der Beschwerdeführerin um ihren guten Ruf insbesonde-
re zu berücksichtigen, dass das Sekretariat - im konklu-
denten Einvernehmen mit einem Mitglied der WEKO 
(vgl. E. 5.7.2 hiervor) - mangels Vorliegen eines kartell-
rechtlich verpönten Verhaltens auf die Eröffnung einer 
Untersuchung verzichtet hat. Betroffene einer Vorabklä-
rung müssen eine anonymisierte Publikation des 
Schlussberichts aber unter Umständen - falls die Inte-
ressenabwägung ein überwiegendes Interesse an der 
Publikation ergibt - auch dann hinnehmen, wenn sich 
aus den Umständen ergibt, welche Personen oder Un-
ternehmen sich hinter einem Pseudonym verbergen (vgl. 
ODERMATT/HOLZMÜLLER, a.a.O., Art. 48 KG N 27 mit 
Hinweisen). 

8.5.2 Das im öffentlichen Interesse liegende Ziel einer 
Publikation des Schlussberichts einer Vorabklärung be-
steht in der Rechtssicherheit für die Öffentlichkeit - ins-
besondere der Marktteilnehmer -, der Transparenz der 
Verwaltungsaktivitäten - insbesondere über die Rechts-
anwendung und Rechtsfortentwicklung -, der Befriedi-
gung von Informationsbedürfnissen sowie der Informati-
on von kantonalen Behörden und Bundesbehörden (vgl. 
hierzu das Urteil des BGer 2C_1065/2014 vom 26. Mai 
2016 E. 6.5.3 [nicht veröffentlicht in BGE 142 II 268], 
welches die öffentlichen Interessen an der Publikation 
einer Sanktionsverfügung aufzählt). Die Rechtssicherheit 
der Marktteilnehmer ist dabei der hauptsächliche Zweck 
der Publikation solcher Berichte. Die Marktteilnehmer 
sollen befähigt sein, selbst abzuschätzen, welche Hand-
lungen das Kartellrecht verpönt und welche nicht. Dem-
gemäss steht die Veröffentlichung solcher Berichte in-
soweit im öffentlichen Interesse, als sie hauptsächlich 
insbesondere der Erreichung der Rechtssicherheit und 
daneben der weiteren, oben in E. 5.7.3 genannten Pub-
likationsziele dient. 

8.6 Die Beschwerdeführerin bringt als privates Interesse 
über jenes der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse 
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hinaus nur dasjenige an ihrem guten Ruf vor. Sie ver-
neint im Übrigen das öffentliche Interesse an einer Ver-
öffentlichung des Schlussberichts vom 10. November 
2015 (vgl. Beschwerde, S. 8 und 13). Dieser Sichtweise 
kann mit Blick auf E. 8.5 nicht gefolgt werden. Das in 
jener Erwägung beschriebene öffentliche Interesse an 
der Publikation des Schlussberichts einer Vorabklärung 
besteht vielmehr auch in casu. Dieses öffentliche Inte-
resse überwiegt das private Interesse der Beschwerde-
führerin an der Aufrechterhaltung ihres guten Rufs. Folg-
lich dürfen die Personendaten ausserhalb des Begriffs 
des Geschäftsgeheimnisses soweit erforderlich in ano-
nymisierter Form publiziert werden. 

9.  
Da die Publikation von Schlussberichten einer Vorabklä-
rung nicht ausdrücklich gesetzlich geregelt ist, liegt sie 
über den in E. 7-8.6 vorstehend dargelegten Rahmen 
hinaus grundsätzlich im Ermessen der Vorinstanz. Ihr 
steht mit anderen Worten ein Ermessensspielraum für 
ihre Entscheidung offen. Bei der Ausübung dieses Er-
messens ist die Behörde nicht frei, sondern gehalten 
dieses pflichtgemäss auszuüben (vgl. ODERMATT/HOLZ-
MÜLLER, a.a.O., Art. 48 KG N 10 und 19 ff.). Sie ist an die 
Verfassung gebunden, insbesondere an die Grundrechte 
sowie die Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns (Art. 5 
BV; vgl. Urteil des BVGer B-5927/2014 vom 30. Oktober 
2017 E. 3.4). Staatliches Handeln muss im öffentlichen 
Interesse liegen und verhältnismässig sein (Art. 5 Abs. 2 
BV). Es soll nicht nur rechtmässig, sondern auch ange-
messen sein (BVGE 2015/2 E. 4.3.1; HÄFELIN/MÜLLER/ 
UHLMANN, a.a.O., Rz. 409). Die Vorinstanz darf ihr Er-
messen bei der Publikation nicht missbrauchen. 
Verstösst die Handhabung des Ermessens gegen den 
Grundsatz der Verhältnismässigkeit, so ist einer derjeni-
gen Grundsätze verletzt, welche die Annahme eines 
Ermessensmissbrauchs rechtfertigen (vgl. BGE 142 II 
268 E. 4.2.3, 137 V 71 E. 5.1). 

Die Berücksichtigung des Verhältnismässigkeitsgrund-
satzes wird vorliegend bereits im Rahmen des Art. 4 
Abs. 2 DSG gefordert (vgl. oben E. 8.3). Im Übrigen darf 
die Vorinstanz keinen willkürlichen Entscheid darüber 
treffen, wie die Version des zu publizierenden Schluss-
berichts zu bereinigen ist (vgl. BGE 134 I 140 E. 5.4, 132 
I 175 E. 1.2, 131 I 467 E. 3.1). 

Vorliegend ist der Entscheid der Vorinstanz, den 
Schlussbericht zu publizieren, mit Blick auf die Ziele 
Rechtssicherheit und Praxisfestlegung nachvollziehbar. 
Er erweist sich im Übrigen, nach Wahrung der Ge-
schäftsgeheimnisse (oben E. 7.4) und unter Einhaltung 
der datenschutzrechtlichen Vorgaben (E. 8) weder als 
willkürlich noch ist ein Ermessensmissbrauch ersichtlich. 

10.  
Die weiteren Vorbringen der Beschwerdeführerin ver-
mögen am vorstehenden Ergebnis von vornherein nichts 
zu ändern. 

10.1 Die Beschwerdeführerin macht in ihrer Beschwerde 
im Übrigen geltend, dass die Vorinstanz mit der Veröf-
fentlichung des Schlussberichts vom 10. November 
2015 das Prinzip der Unschuldsvermutung (Art. 10 
Abs. 1 der Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 
[StPO, SR 312.0] und Art. 6 Abs. 2 der Konvention vom 

4. November 1950 zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten [EMRK, SR 0.101]) verletze (S. 8 der 
Beschwerde). Die Vorinstanz habe im Schlussbericht 
festgestellt, dass keine Anhaltspunkte für einen Verstoss 
gegen das KG bestünden und sie - mit Verweis auf das 
Opportunitätsprinzip - die Vorabklärung einstelle. Sie sei 
- so die Beschwerdeführerin weiter - nicht verurteilt wor-
den. Es sei daher nicht nachvollziehbar, warum ihr mit-
tels Veröffentlichung des Schlussberichts eine marktbe-
herrschende Stellung, die nicht nachgewiesen worden 
sei, unterstellt werden solle. Dies ginge mit einer Art "an 
den Pranger stellen" einher, was aufgrund der fehlenden 
rechtmässigen Verurteilung eine Verletzung der Un-
schuldsvermutung darstelle (S. 16 der Beschwerde). 

10.2 Die Unschuldsvermutung ergibt sich aus Art. 32 
Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 2 EMRK. Sie bedeutet, dass 
jede Person bis zur rechtskräftigen strafrechtlichen Ver-
urteilung als unschuldig gilt. Es ist das Recht, als un-
schuldig behandelt zu werden, bis ein zuständiges Ge-
richt nach Durchführung eines fairen Verfahrens die 
strafrechtliche Schuld in rechtsgenüglicher Weise nach-
gewiesen und festgestellt hat (vgl. BGE 137 I 31 E. 5.1; 
zum Ganzen: Urteil des BGer 2C_1065/2014 vom 
26. Mai 2016 E. 8.1). 

10.3 Der Entscheid der WEKO und ihres Sekretariats, 
den Schlussbericht einer Vorabklärung zu veröffentli-
chen, spricht nicht gegen die Unschuldsvermutung. 
Art. 6 Ziff. 2 EMRK verbietet den staatlichen Behörden 
nicht, die Öffentlichkeit über laufende strafrechtliche 
Untersuchungen und Verfahren zu informieren. Dies 
muss umso mehr in einem lediglich strafrechtsähnlichen 
Fall gelten (zu den weniger strengen Anforderungen vgl. 
BGE 139 I 72 E. 4.4). Die diesbezügliche Rüge der Be-
schwerdeführerin macht deshalb im vorliegenden Zu-
sammenhang schon darum keinen Sinn, weil hier nicht 
nur nicht sanktioniert, sondern sogar auf die Eröffnung 
einer Untersuchung verzichtet wird. Angesichts der in 
E. 8.5.2 hiervor bereits erwähnten, gewichtigeren Inte-
ressen der Öffentlichkeit - möglichst umfassende Kennt-
nis von den Gründen des Handelns der WEKO und ihres 
Sekretariats, der Interessen der Wirtschaftsbeteiligten zu 
wissen, welches Verhalten keine Sanktionen nach sich 
zieht, und der Interessen, die anderen mit Kartellrechts-
fragen involvierten Stellen zu informieren - verdient das 
Interesse der Beschwerdeführerin, dass nicht über deren 
Handeln informiert wird, weniger Schutz (vgl. zum Gan-
zen: Urteil des BGer 2C_1065/2014 vom 26. Mai 2016 
E. 8.3 mit Hinweisen). Der in E. 10.1 angeführten Rüge 
der Beschwerdeführerin ist daher keine Folge zu leisten. 

11.    
11.1 Zusammenfassend stellt Art. 48 Abs. 1 KG vorlie-
gend in historischer und teleologischer Auslegung eine 
hinreichende gesetzliche Grundlage für die Publikation 
des Schlussberichts vom 10. November 2015 dar 
(E. 5.8). Die Rüge der Beschwerdeführerin, die Vo-
rinstanz verletze durch die Veröffentlichung das Legali-
tätsprinzip, zielt damit ins Leere. Ferner steht der ge-
planten Publikation das dabei zu berücksichtigende 
Recht - insbesondere die Verpflichtung zur Wahrung von 
Geschäftsgeheimnissen sowie das Datenschutzrecht - 
nicht grundsätzlich entgegen. Vielmehr regelt dieses 
lediglich den Inhalt, der rechtskonform veröffentlicht 
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werden darf. Folglich ist die Publikation des Schlussbe-
richts vom 10. November 2015 zulässig, jedoch aus-
schliesslich nur unter Wahrung der Geschäftsgeheim-
nisse und der datenschutzrechtlichen Interessen der 
Beschwerdeführerin sowie unter Berücksichtigung, dass 
in der Vorabklärung kein kartellrechtlich verpöntes Ver-
halten festgestellt wurde. Der Entscheid über die Versi-
on, die publiziert wird, darf dabei nicht willkürlich erfol-
gen. 

11.2 Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin bereits 
Gelegenheit zur Kennzeichnung der Geschäftsgeheim-
nisse im obgenannten Schlussbericht gegeben. Die Be-
schwerdeführerin hat dieses Recht bereits beansprucht 
(oben Bst. D und E. 7.3). Auf ihren Antrag im vorliegen-
den Verfahren auf Einräumung einer angemessenen 
Frist zur Kennzeichnung der Geschäftsgeheimnisse im 
streitbetroffenen Bericht kann daher nicht weiter einge-
gangen werden (E. 7.3 hiervor). Die Frage einer allfälli-
gen (strafrechtlich relevanten) Amtsgeheimnisverletzung 
durch die Vorinstanz wäre im Übrigen allenfalls in einem 
Strafverfahren zu klären, weshalb auf die entsprechen-
den Rügen mangels Zuständigkeit des Bundesverwal-
tungsgerichts ebenfalls nicht einzugehen ist. 

11.3 Nach dem Gesagten ist die Beschwerde teilweise 
gutzuheissen und die angefochtene Verfügung insoweit 
aufzuheben, als sie die Publikation des Schlussberichts 
vom 10. November 2015 in der der Verfügung beiliegen-
den Fassung vorsieht. Dem Sekretariat ist es demnach 
zu untersagen, den Schlussbericht in der Version zu 
veröffentlichen, die sich im Anhang der angefochtenen 
Publikationsverfügung befindet. Im Übrigen ist die Be-
schwerde abzuweisen. 

Die Vorinstanz hat im obgenannten Schlussbericht ein-
zig noch die in E. 7.4 vorstehend erwähnten Schwär-
zungen vorzunehmen und den Schlussbericht angemes-
sen zu anonymisieren. Folglich ist die Sache hierzu an 
die Vorinstanz zurückzuweisen. 

12.    
12.1 Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt die Ver-
fahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei. 
Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfah-
renskosten ermässigt (Art. 63 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 1 
ff. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kos-
ten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-
gericht [VGKE, SR 173.320.2]). 

Vorliegend hat die Beschwerdeführerin teilweise obsiegt 
und zwar insofern, als der zu veröffentlichende Schluss-
bericht vom 10. November 2015 im Sinn der vorstehen-
den Erwägungen zusätzlich zu schwärzen und zu ano-
nymisieren ist. Der Beschwerdeführerin sind daher nach 
Massgabe ihres nur teilweisen Unterliegens Verfahrens-
kosten im Umfang von drei Vierteln aufzuerlegen. Vo-
rinstanzen werden keine Verfahrenskosten auferlegt 
(Art. 63 Abs. 2 VwVG). Die auf insgesamt Fr. 3'000.- 
festzusetzenden Verfahrenskosten, sind demnach der 
Beschwerdeführerin im Umfang von Fr. 2'250.- aufzuer-
legen und dem geleisteten Kostenvorschuss in Höhe 
von Fr. 3'000.- zu entnehmen. Der Restbetrag von 
Fr. 750.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der 
Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet. 

12.2 Der teilweise obsiegenden Beschwerdeführerin ist 
eine reduzierte Parteientschädigung zuzusprechen, wel-
che der Vorinstanz aufzuerlegen ist (vgl. Art. 64 VwVG, 
Art. 7 ff. VGKE). Die Parteientschädigung umfasst die 
Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen 
der Partei (Art. 8 Abs. 1 VGKE). Die Partei, die Anspruch 
auf Parteientschädigung erhebt, hat der Beschwer-
deinstanz vor dem Beschwerdeentscheid eine detaillier-
te Kostennote einzureichen; andernfalls setzt die Be-
schwerdeinstanz die Parteientschädigung von Amtes 
wegen und nach Ermessen aufgrund der Akten fest (vgl. 
Art. 8 Abs. 1 der Verordnung vom 10. September 1969 
über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsver-
fahren [SR 172.041.0]). Vorliegend hat der Rechtsvertre-
ter der Beschwerdeführerin keine Kostennote einge-
reicht, weshalb die ungekürzte Parteientschädigung 
nach Ermessen aufgrund der Akten auf Fr. 13'000.- (inkl. 
Auslagen) festzusetzen ist. Mit Blick auf das teilweise 
Unterliegen der Beschwerdeführerin erscheint dem Ge-
richt eine um die drei Viertel reduzierte Parteientschädi-
gung von Fr. 3'250.- als angemessen. 

12.3 Zur Regelung der Kosten- und Entschädigungsfol-
gen des vorangegangenen Verfahrens ist die Sache an 
die Vorinstanz zurückzuweisen. 

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 
1.    
1.1 Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen und die 
angefochtene Publikationsverfügung vom 20. Juni 2016 
insoweit aufgehoben, als sie eine Veröffentlichung des 
Schlussberichts des Sekretariats vom 10. November 
2015 in der Version vorsieht, die sich im Anhang zu die-
ser Verfügung befindet. Die vorinstanzliche Verlegung 
der Verfahrenskosten wird ebenfalls aufgehoben. Soweit 
weitergehend, wird die Beschwerde abgewiesen. 

1.2 Der Vorinstanz wird untersagt, den Schlussbericht 
vom 10. November 2015 in dieser eben genannten Ver-
sion zu veröffentlichen. 

1.3 Die Sache wird zu weiterer Schwärzung und Ano-
nymisierung des Schlussberichts vom 10. November 
2015 im Sinn der Erwägungen sowie zur Neuverlegung 
der Kosten und der Parteientschädigung des vorange-
gangenen Verfahrens an die Vorinstanz zurückgewie-
sen. 

2.  
Der Beschwerdeführerin werden Verfahrenskosten in 
Höhe von Fr. 2'250.-auferlegt. Dieser Betrag wird dem 
von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvor-
schuss von Fr. 3'000.- entnommen. Der Restbetrag von 
Fr. 750.- wird ihr nach Eintritt der Rechtskraft des vorlie-
genden Urteils zurückerstattet. 

3.  
Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin nach Eintritt 
der Rechtskraft des vorliegenden Urteils eine reduzierte 
Parteientschädigung in Höhe von Fr. 3'250.- zu bezah-
len. 
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4.  
Dieses Urteil geht an: 

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: 
Rückerstattungsformular) 

-  
- die Vorinstanz (Ref-Nr. '_______'; Gerichtsurkunde) 

[Rechtsmittelbelehrung]
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B 3 2. Urteil vom 22. April 2020 – Init7 (Schweiz) AG gegen Swisscom (Schweiz) 
AG, Eidg. Kommunikationskommission ComCom – Interconnect Peering 

 

Urteil A-5235/2018 des Bundesverwaltungsgerichts vom 
22. April 2020 in Sachen Init7 (Schweiz) AG, in Win-
terthur, vertreten durch […], Beschwerdeführerin, gegen 
Swisscom (Schweiz) AG, in Bern, vertreten durch […], 
Beschwerdegegnerin, Eidgenössische Kommunikations-
kommission ComCom, in Bern, Vorinstanz. Gegenstand: 
Interconnect Peering. 

Sachverhalt: 
A.  
Die Init7 (Schweiz) AG (nachfolgend: Init7) und die 
Swisscom (Schweiz) AG (nachfolgend: Swisscom) sind 
Internetprovider. Sie schlossen am 19. August 2011 
einen sogenannten Zero-Settlement-Peering-Vertrag. 
Bei einem solchen erfolgt der Datenaustausch zwischen 
zwei Netzen kostenneutral. Am 27. Juni 2012 kündigte 
Swisscom diesen Vertrag per 31. Juli 2012 und liess 
Init7 einen neuen Interconnect-Peering-Vertrag zur Un-
terschrift zukommen, gemäss welchem neu ein Entgelt 
geschuldet gewesen wäre, wenn die Asymmetrie des 
Datenverkehrs das Verhältnis 1:2 übertroffen hätte. 

B.  
Da Init7 mit dem neuen Interconnect-Peering-Vertrag 
nicht einverstanden war und sich mit Swisscom diesbe-
züglich nicht einigen konnte, reichte sie am 28. März 
2013 bei der Eidgenössischen Kommunikationskommis-
sion ComCom ein Gesuch um Erlass einer Zugangsver-
fügung gegen Swisscom betreffend "Interconnect Pee-
ring" (nachfolgend: Peering) ein. Sie beantragte, es sei 
Swisscom zu verpflichten, ihr unter den im Rechtsbe-
gehren konkretisierten Bedingungen unentgeltlich den 
Datenaustausch zwischen deren Internet Backbone 
AS13030 bzw. deren mobilem Netzwerk und ihrem In-
ternet Backbone AS3303 zu gewähren (vgl. Ziff. 1a - 1i 
der Rechtsbegehren). Diese Anordnung habe bereits als 
vorsorgliche Massnahme zu ergehen (vgl. Ziff. 2 der 
Rechtsbegehren). 

C.  
Nachdem Swisscom am 6. Mai 2013 zum Gesuch um 
Erlass der vorsorglichen Massnahme sowie am 13. Mai 
2013 zum Zugangsgesuch Stellung genommen und 
jeweils deren Abweisung beantragt hatte, hiess die 
ComCom mit Zwischenverfügung vom 11. Juni 2013 den 
Antrag um Erlass der vorsorglichen Massnahme teilwei-
se gut und verpflichtete Swisscom, Init7 während der 
Dauer des Zugangsverfahrens unentgeltlich den Daten-
austausch gemäss den im Verfügungsdispositiv konkre-
tisierten Bedingungen zu gewähren. Die dagegen erho-
bene Beschwerde der Swisscom wies das Bundesver-
waltungsgericht mit Urteil A-3930/2013 vom 13. Novem-
ber 2013 ab. 

D.  
Um die Marktverhältnisse im Bereich IP-Interkonnektion 
zu klären, führte das für die Verfahrensinstruktion zu-
ständige Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) zwi-

schen Juni und August 2014 eine Marktbefragung durch. 
Hierfür wurden rund 120 nationale und internationale 
Internet Service Provider (ISP) und Content Anbieter mit 
einem standardisierten Fragebogen angeschrieben. 
Ebenfalls wurden die Verfahrensparteien sowie ihre 
Transitanbieter mittels eines individualisierten Fragebo-
gens befragt. Insgesamt erhielt das BAKOM 62 Antwor-
ten, wovon es 50 im Hinblick auf die Marktanalyse für 
auswertbar erachtete. Teilweise stellte das BAKOM An-
schlussfragen zu den erhaltenen Fragebögen. Seine auf 
die Marktanalyse gestützte Markteinschätzung hielt das 
BAKOM in seinem Befundpapier vom 18. November 
2014 fest, welches auch den Verfahrensparteien zuge-
stellt wurde. 

E.  
Am 18. November 2014 ersuchte das BAKOM die Eid-
genössische Wettbewerbskommission (WEKO), eine 
Stellungnahme zur Frage der Marktbeherrschung von 
Swisscom im Bereich IP-Interkonnektion zu erstellen. In 
ihrem daraufhin erstellten Gutachten vom 15. Dezember 
2014 kam die WEKO zum Schluss, dass Swisscom be-
treffend IP-Interkonnektionszugang zu ihren Endkunden 
als marktbeherrschendes Unternehmen zu qualifizieren 
sei. Mit Hilfe der Vertragsbeziehung zur Deutschen Te-
lekom AG (nachfolgend: DTAG) könne sich Swisscom 
auf dem Markt für den IP-Interkonnektionszugang zu 
den Endkunden von Swisscom im Sinne von Art. 4 
Abs. 2 des Bundesgesetzes über Kartelle und andere 
Wettbewerbsbeschränkungen vom 6. Oktober 1995 
(Kartellgesetz, KG, SR 251) als Anbieterin von IP-
Interkonnektionsdienstleistungen gegenüber anderen 
Marktteilnehmern im wesentlichen Umfang unabhängig 
verhalten. Das Abkommen mit der DTAG weise nicht 
dieselben Charakteristika auf wie übliche Transitab-
kommen. Nebst der Verpflichtung von Swisscom, einen 
bestimmten Prozentsatz ihres Transitverkehrs über die 
DTAG zu leiten, enthalte es eine Umsatzbeteiligung von 
Swisscom an den Transiteinnahmen der DTAG, wenn 
Daten von einer Transitnachfragerin der DTAG an 
Swisscom geleitet würden (Revenue Share). Dadurch 
würden Swisscom nicht nur keine Kosten für diesen 
Transitverkehr entstehen, sondern diese könne gar ei-
nen Ertrag erzielen. Swisscom habe somit keine Anrei-
ze, unentgeltliche Peering-Verträge abzuschliessen, da 
die alternative Route über den Transitanbieter für sie 
nicht nur keine Kosten, sondern gar Einnahmen generie-
re. 

F.  
Nachdem Init7 und Swisscom mit Eingaben vom 
31. März bzw. 15. April 2015 zum Gutachten der WEKO 
Stellung genommen hatten, teilte das Sekretariat der 
WEKO dem BAKOM am 24. April 2015 mit, es habe 
gegen Swisscom und die DTAG eine Vorabklärung im 
Sinne von Art. 26 KG im Bereich Peering eröffnet. Aus 
diesem Grund sistierte das BAKOM das Verfahren mit 
Zwischenverfügung vom 5. Juni 2015. 
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G.  
In ihrem Schlussbericht vom 12. Dezember 2016 betref-
fend die Vorabklärung nach Art. 26 KG hielt das Sekre-
tariat der WEKO fest, es hätten Anhaltspunkte dafür 
bestanden, dass das Transitabkommen zwischen 
Swisscom und der DTAG in seiner ursprünglichen Form 
hätte geeignet sein können, den wirksamen Wettbewerb 
erheblich zu beeinträchtigen. Die DTAG und Swisscom 
hätten aber im Rahmen der Vorabklärung kooperiert und 
auf Anregung des Sekretariats ihre Verträge bereits im 
Stadium der Vorabklärung freiwillig angepasst, so dass 
im Hinblick auf die zukünftige Wettbewerbssituation ein 
Eingreifen der WEKO nicht mehr angezeigt sei. Das 
Sekretariat der WEKO beschloss daher, die Vorabklä-
rung ohne Folgen einzustellen. 

H.  
Am 1. Mai 2017 nahm das BAKOM das Verfahren wie-
der auf. Nachdem zwischenzeitlich zwischen Init7 und 
Swisscom geführte Vergleichsgespräche ohne Ergebnis 
geblieben waren, beantragte Init7 am 27. Juli 2017, es 
sei Swisscom zu verpflichten, ihr unter den im Übrigen 
gleichen Bedingungen gemäss Zwischenverfügung vom 
11. Juni 2013 Zugang zu gewähren, neu allerdings nicht 
mehr nur mit einer Geschwindigkeit von 10 Gigabit pro 
Sekunde und Leitung, sondern von 20 Gigabit pro Se-
kunde und Leitung. Diese Anordnung sei bereits als 
vorsorgliche Massnahme zu erlassen. Ebenfalls bean-
tragte sie die Einholung eines Ergänzungsgutachtens 
bei der WEKO zu mehreren, im Rechtsbegehren ge-
nannten Fragen. In ihrer Stellungnahme vom 28. August 
2017 schloss Swisscom auf Abweisung dieser Rechts-
begehren und beantragte ihrerseits die Aufhebung der 
vorsorglichen Massnahme gemäss Zwischenverfügung 
vom 11. Juni 2013. 

I.  
Nach Einholung einer Stellungnahme von Init7 wies die 
ComCom deren Gesuch um Anordnung vorsorglicher 
Massnahmen mit Zwischenverfügung vom 27. Oktober 
2017 ab und hob gleichzeitig die vorsorgliche Massnah-
me gemäss Zwischenverfügung vom 11. Juni 2013 auf. 
Diese Zwischenverfügung blieb unangefochten. 

J.  
Mit Verfügung vom 27. Juli 2018 wies die ComCom das 
Zugangsgesuch ab und auferlegte die Verfahrenskosten 
in der Höhe von Fr. 126'240.- Init7. Zu Begründung führ-
te sie im Wesentlichen aus, dass Swisscom ohne das 
ursprüngliche Transitabkommen mit der DTAG ausrei-
chend disziplinierenden Kräften ausgesetzt sei, so dass 
sie sich auf dem Markt für IP-Interkonnektion nicht un-
abhängig verhalten könne. Nach Abschluss des neuen 
Vertragswerks mit der DTAG am 26. Januar 2016 sei 
eine Marktbeherrschung jedenfalls zu verneinen. Die 
WEKO habe Swisscom in ihrem Gutachten vom 
15. Dezember 2014 aufgrund verschiedener Klauseln im 
Transitabkommen mit der DTAG als marktbeherrschend 
qualifiziert. Hingegen halte der zwei Jahre später ver-
fasste Schlussbericht des Sekretariats der WEKO nur 
noch fest, dass das Transitabkommen mit der DTAG in 
seiner ursprünglichen Form "hätte geeignet sein kön-
nen", den wirksamen Wettbewerb zu beeinträchtigen. 
Zudem stelle der Schlussbericht fest, dass schon wäh-

rend der Geltungsdauer des Transitabkommens mit der 
DTAG Alternativen zur IP-Interkonnektion mit Swisscom 
bestanden hätten. Damit relativiere die WEKO ihr frühe-
re Einschätzung deutlich. Die ComCom sei sodann der 
Ansicht, dass die disziplinierenden Kräfte durch das 
Abkommen mit der DTAG nicht vollends ausser Kraft 
gesetzt worden seien. Es hätten weiterhin Substitute 
zum Zugang zu den Endkunden von Swisscom bestan-
den. Der Verkauf eigener Dienste sei für Swisscom deut-
lich attraktiver geblieben als eine mögliche Umsatzbetei-
ligung von der DTAG. Der Verlust eines Kunden habe 
nicht in jedem Fall zu einer Erhöhung der Umsatzbeteili-
gung der DTAG geführt. Der viel umsatzstärkere End-
kundenmarkt und eine gewisse Nachfragemacht der 
Marktgegenseite hätten Swisscom in ihrem Verhalten in 
gewissem Umfang eingeschränkt. Schliesslich habe die 
Beendigung des ursprünglichen Abkommens mit der 
DTAG keinen Einfluss auf die Preise und Bedingungen 
der direkten Interkonnektion mit Swisscom gehabt. Die 
Konditionen für eine direkte Interkonnektion mit 
Swisscom und deren Verhalten schienen weder durch 
das Abkommen bestimmt worden noch vor, während 
und nach dem fraglichen Abkommen branchenunüblich 
gewesen zu sein. Unter diesen Voraussetzungen könne 
Swisscom auch während der Dauer des ursprünglichen 
Transitabkommens mit der DTAG nicht als marktbeherr-
schend qualifiziert werden. 

K.  
Gegen diese Verfügung der ComCom (nachfolgend: 
Vorinstanz) vom 27. Juli 2018 erhebt Init7 (nachfolgend: 
Beschwerdeführerin) mit Eingabe vom 13. September 
2018 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie 
beantragt, es sei die angefochtene Verfügung aufzuhe-
ben und Swisscom (nachfolgend: Beschwerdegegnerin) 
zu verpflichten, ihr unter den im Rechtsbegehren ge-
nannten Bedingungen Zugang zu gewähren. Zudem 
seien die erstinstanzlichen Verfahrenskosten der Be-
schwerdegegnerin aufzuerlegen. Eventualiter sei die 
Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen. In verfahrens-
rechtlicher Hinsicht verlangt sie die Einholung eines 
Ergänzungsgutachtens zur Frage der marktbeherr-
schenden Stellung der Beschwerdegegnerin bei der 
WEKO. Ihre Anträge begründet sie zusammengefasst 
damit, dass die Beschwerdegegnerin sowohl während 
der bis 2016 dauernden Absprache mit der DTAG als 
auch danach auf dem relevanten Markt als marktbeherr-
schend zu qualifizieren sei. Die Vorinstanz habe sich 
ohne triftige Gründe über das Gutachten der WEKO 
hinweggesetzt und zudem den Markt falsch abgegrenzt. 
Es rechtfertige sich, einen eigenen Markt für IP-Zugang 
zum Netz der Beschwerdegegnerin für Transitanbiete-
rinnen abzugrenzen. In diesem sei die Beschwerdegeg-
nerin ohne Weiteres marktbeherrschend. Aufgrund ihrer 
wirtschaftlichen Abhängigkeit von der Beschwerdegeg-
nerin sei diese auch als relativ marktbeherrschend an-
zusehen. Sie habe deshalb gestützt auf Art. 11 des 
Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 (FMG, 
SR 784.10) einen Anspruch auf eine direkte Verbindung 
zum Netz der Beschwerdegegnerin, ohne hierfür ein 
Entgelt leisten zu müssen. Ein solcher Anspruch beste-
he sodann auch ohne marktbeherrschende Stellung der 
Beschwerdegegnerin gestützt auf Art. 21a FMG. Nebst 
der falschen Anwendung von Bundesrecht rügt die Be-
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schwerdeführerin eine Verletzung des rechtlichen Ge-
hörs und der Untersuchungsmaxime. 

Am 7. November 2018 reicht die Beschwerdeführerin 
eine "Ergänzung zur Beschwerde vom 13. September 
2018" ein und bringt vor, bei drei Mitgliedern der Vo-
rinstanz hätten Befangenheitsgründe vorgelegen. 

L.  
In ihrer Beschwerdeantwort vom 8. November 2018 
beantragt die Beschwerdegegnerin die Abweisung der 
Beschwerde und des Verfahrensantrages. Es bestehe 
keine gesetzliche Grundlage für ein unentgeltliches Pee-
ring. Aufgrund der rasant steigenden Datenmengen und 
die dadurch entstandenen Ungleichgewichte bei den 
Datenströmen seien viele internationale Netzbetreiber 
dazu übergegangen, mit ihren Vertragspartnern neue 
Peering-Verträge abzuschliessen. Ihre Peering-
Konditionen seien markt- und branchenüblich und damit 
gleichzeitig auch kostenorientiert. Dies sei auch während 
dem bis 2016 geltenden Vertragsverhältnis mit der 
DTAG so gewesen. Sie sei auf dem relevanten Markt 
nicht marktbeherrschend, auch nicht relativ. Peering und 
Transit seien Substitute. 

Die Rüge der Befangenheit wies die Beschwerdegegne-
rin in ihrer Stellungnahme vom 21. Dezember 2018 als 
unzutreffend und verspätet zurück. 

M.  
Die Vorinstanz schliesst in ihrer Vernehmlassung vom 
20. Dezember 2018 auf Abweisung der Beschwerde und 
begründet dies im Wesentlichen mit den in der ange-
fochtenen Verfügung dargelegten Gründen. Eine Verlet-
zung des rechtlichen Gehörs oder der Ausstandsvor-
schriften liege nicht vor. 

N.  
Mit Zwischenverfügung vom 8. Januar 2019 ersucht das 
Bundesverwaltungsgericht die WEKO, zu folgenden 
Fragen Stellung zu nehmen: 

- "In ihrem Gutachten vom 15. Dezember 2014 kam 
die WEKO zum Schluss, dass die Beschwerdegegne-
rin auf dem Markt für den IP-Interkonnektionszugang 
zu den Endkunden der Beschwerdegegnerin als 
marktbeherrschend zu qualifizieren sei. Trifft es zu, 
dass die WEKO diese Qualifikation in ihrem Schluss-
bericht vom 12. Dezember 2016 "22-0451: Inter-
connect Peering" relativiert hat (vgl. S. 27 der Verfü-
gung der Vorinstanz vom 27. Juli 2018) oder geht sie 
wie im Gutachten vom 15. Dezember 2014 nach wie 
vor von einer marktbeherrschenden Stellung der Be-
schwerdegegnerin aus? 
 

- Ist ein gesonderter Markt für IP-Zugang für Tran-
sitanbieterinnen abzugrenzen, dessen Marktgegen-
seiten einerseits die Beschwerdegegnerin, anderer-
seits aber Transitanbieterinnen wie die Beschwerde-
führerin sind (vgl. Rz. 95 ff. der Beschwerde)? 
 

- Wenn ja: Verfügt die Beschwerdegegnerin in diesem 
gesonderten Markt über eine absolut bzw. relativ 
marktbeherrschende Stellung (vgl. Rz. 104ff. der Be-
schwerde)? 

- Geben Beschwerde, Beschwerdeantwort und Ver-
nehmlassung Anlass zu weiteren Bemerkungen der 
WEKO?" 

O.  
In ihrem daraufhin erstatteten Fachbericht vom 25. Feb-
ruar 2019 (nachfolgend: Fachbericht I) hält die WEKO 
unter Darlegung der Gründe fest, dass das Sekretariat 
die Einschätzung der WEKO im Gutachten vom 15. De-
zember 2014 mit dem Schlussbericht vom 12. Dezember 
2016 nicht relativiert habe und die WEKO nach wie vor 
der Meinung sei, dass die Beschwerdegegnerin auf-
grund der mit der DTAG geschlossenen nicht branchen-
üblichen Vereinbarung zum Zeitpunkt des Gutachtens 
über eine marktbeherrschende Stellung verfügt habe. 
Ob die Beschwerdegegnerin auch nach Auflösung der 
erwähnten Vereinbarung mit der DTAG weiterhin als 
marktbeherrschend zu qualifizieren sei, könne aufgrund 
der derzeit vorliegenden Informationen nicht beurteilt 
werden. Ein gesonderter Markt für IP-Zugang für Tran-
sitanbieterinnen sei nach Ansicht der WEKO nicht abzu-
grenzen. 

P.  
Die Beschwerdeführerin hält in ihrer Replik vom 6. Mai 
2019 an ihren Anträgen und Ausführungen gemäss Be-
schwerde fest und beantragt in verfahrensrechtlicher 
Hinsicht, es sei die WEKO mit einer Ergänzung des 
Fachberichts I hinsichtlich Frage 2 zu beauftragen, wo-
bei der sich aus den Akten, insbesondere der Replik, 
ergebende Sachverhalt zu Grunde zu legen sei. Sie 
begründet ihren Antrag damit, dass die WEKO teilweise 
von unzutreffenden Annahmen ausgegangen sei. 

Q.  
Die Beschwerdegegnerin nimmt in ihrer Duplik vom 
3. Juli 2019 Stellung zum Fachbericht I und zur Replik 
der Beschwerdeführerin. Sie hält darin an ihren bisheri-
gen Standpunkten und Anträgen fest und beantragt die 
Abweisung des Antrages auf Einholung eines ergänzen-
den Fachberichts. 

R.  
In ihrer Duplik vom 5. Juli 2019 bekräftigt die Vorinstanz 
ihre Standpunkte und nimmt Stellung zum Fachbericht I. 

S.  
Mit Zwischenverfügung vom 9. Juli 2019 ersucht das 
Bundesverwaltungsgericht die WEKO, in einem weiteren 
Fachbericht insbesondere zu bestimmten (Rand-)Ziffern 
in der Replik der Beschwerdeführerin, der Duplik der 
Beschwerdegegnerin und der Duplik der Vorinstanz 
Stellung zu nehmen. 

T.  
Am 5. September 2019 erstattet die WEKO den nachge-
suchten Fachbericht (nachfolgend: Fachbericht II). Darin 
nimmt sie zur Kritik der Verfahrensparteien und der Vo-
rinstanz am Fachbericht I Stellung und hält an ihren 
Ausführungen im Gutachten vom 15. Dezember 2014 
und im Fachbericht I fest. 
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U.  
Die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin nehmen 
mit Eingaben vom 30. September 2019 bzw. 18. Oktober 
2019 zum Fachbericht II Stellung. Darin halten sie je-
weils an ihren Standpunkten und Anträgen fest. Seitens 
der Beschwerdeführerin erfolgt keine Stellungnahme. 

V.  
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die sich 
bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird - soweit 
entscheidrelevant - in den nachfolgenden Erwägungen 
eingegangen. 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 
1.    
1.1 Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes 
vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bun-
desverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügun-
gen nach Art. 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021), sofern 
sie von einer Vorinstanz nach Art. 33 VGG stammen und 
keine Ausnahme nach Art. 32 VGG vorliegt. 

Die angefochtene Verfügung ist ein zulässiges Anfech-
tungsobjekt und stammt von einer eidgenössischen 
Kommission nach Art. 33 Bst. f VGG. Eine Ausnahme 
nach Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwal-
tungsgericht ist somit zur Beurteilung der vorliegenden 
Beschwerde zuständig. 

1.2 Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht 
richtet sich nach dem VwVG, sofern das VGG nichts 
anderes vorsieht (Art. 37 VGG). Zur Beschwerde ist 
nach Art. 48 Abs. 1 VwVG berechtigt, wer vor der Vo-
rinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Mög-
lichkeit zur Teilnahme erhalten hat (Bst. a), durch die 
angefochtene Verfügung berührt ist (Bst. b) und ein 
schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder 
Änderung (Bst. c) hat. 

Die Beschwerdeführerin hat am vorinstanzlichen Verfah-
ren teilgenommen und ist als Adressatin der angefoch-
tenen Verfügung sowohl formell als auch materiell be-
schwert, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist.  

1.3 Streitgegenstand im Verfahren vor dem Bundesver-
waltungsgericht ist das Rechtsverhältnis, das Gegen-
stand der angefochtenen Verfügung bildet oder nach 
richtiger Gesetzesauslegung hätte sein sollen, soweit es 
im Streit liegt (Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren 
vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, 
Rz. 2.8 und 2.213, je mit Hinweisen). 

Die Beschwerdeführerin verlangt, es sei die Beschwer-
degegnerin zu verpflichten, ihr das gewünschte Peering 
unter den im Rechtsbegehren konkretisierten Bedingun-
gen unentgeltlich zu gewähren. Aus ihren Ausführungen 
ergibt sich, dass sie damit die Fortsetzung des bis 
31. Juli 2012 geltenden Zero-Settlement-Peering-
Vertrages anstrebt. Diesem lag die Überlegung zugrun-
de, dass beide Seiten Peering-Dienstleistungen erbrin-
gen, zwischen diesen Leistungen mithin ein Austausch-
verhältnis besteht. Die Beschwerdeführerin ist insofern 
durchaus bereit, trotz der beantragten Unentgeltlichkeit 
eine Gegenleistung für den verlangten Zugang zu er-
bringen, was sie in ihrer Replik denn auch explizit vor-

bringt (vgl. auch Urteil des BVGer A-3930/2013 vom 13. 
November 2013 E. 4.1.4). Streitgegenstand bildet somit 
die Festsetzung des Preises für das gewünschte Pee-
ring, welcher aufgrund der vorliegend geltenden Disposi-
tionsmaxime zwischen dem von der Beschwerdegegne-
rin offerierten Preis und dem von der Beschwerdeführe-
rin verlangten Zero-Settlement-Peering liegen kann (vgl. 
BVGE 2010/19 E. 13.5). 

1.4 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereich-
te Beschwerde (vgl. Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 VwVG) ist 
daher einzutreten. 

2.  
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefoch-
tene Verfügung auf Verletzungen von Bundesrecht - 
einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststel-
lung des Sachverhalts und Überschreitung oder Miss-
brauch des Ermessens - sowie auf Angemessenheit hin 
(Art. 49 VwVG). 

Bei der Angemessenheitsprüfung auferlegt sich das 
Bundesverwaltungsgericht allerdings eine gewisse Zu-
rückhaltung und greift nicht ohne Not in den Beurtei-
lungsspielraum der rechtsanwendenden Behörde ein, 
wenn es um die Beurteilung technischer Spezialfragen 
geht, in denen die Vorinstanz - wie vorliegend - über 
besonderes Fachwissen verfügt. Es entfernt sich in sol-
chen Fällen im Zweifel nicht von deren Auffassung und 
setzt sein eigenes Ermessen nicht an deren Stelle. Dies 
gilt jedenfalls für den Fall, dass Letztere die für den Ent-
scheid wesentlichen Gesichtspunkte geprüft und die 
erforderlichen Abklärungen getroffen hat (BGE 136 I 184 
E. 2.2.1 und 135 II 296 E. 4.4.3; BVGE 2010/19 E. 4.2; 
Urteile des BVGer A-2989/2018 vom 4. September 2019 
E. 2, A-3339/2015 vom 22. August 2016 E. 2 und A-
411/2012 vom 10. Oktober 2012 E. 2). Entsprechendes 
gilt auch, wenn der Gesetzgeber eine Fachinstanz be-
zeichnet hat, der bestimmte Fragen zur Stellungnahme 
vorzulegen sind. Von der Beurteilung einer solchen 
Fachinstanz dürfen die entscheidende Instanz und das 
Bundesverwaltungsgericht nur aus triftigen Gründen 
abweichen (vgl. BGE 139 II 185 E. 9.3 und Urteil des 
BGer 1E.1/2006 vom 12. April 2006 E. 5; Urteile des 
BVGer A-2989/2018 vom 4. September 2019 E. 2, A-
604/2017 vom 22. März 2018 E. 2.2 und A-3993/2015 
vom 15. Februar 2016 E. 2; vgl. zum Ganzen auch: Ur-
teil des BVGer A-2969/2010 vom 28. Februar 2012 E. 2, 
nicht publiziert in: BVGE 2012/8). 

3.  
Zunächst ist auf die Rüge der Verletzung des rechtlichen 
Gehörs einzugehen. 

3.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Vo-
rinstanz habe sich mit ihrer Sachverhaltsdarstellung zur 
Frage, ob sie in ihrer speziellen Situation als Transitan-
bieterin Alternativen zu einem direkten Peering mit der 
Beschwerdeführerin habe, kaum auseinandergesetzt. 
Sie habe sich insbesondere nicht mit den geltend ge-
machten technischen Fakten auseinandergesetzt, son-
dern die Darstellung unter Hinweis auf die Marktuntersu-
chung des BAKOM lapidar als unbewiesen abgetan. 
Damit habe sie ihren Gehörsanspruch verletzt. Des Wei-
teren habe sich die Vorinstanz ohne nähere Begründung 
und ohne triftige Gründe über das Gutachten der WEKO 
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hinweggesetzt und damit die Begründungspflicht ver-
letzt. 

3.2 Sowohl die Beschwerdegegnerin als auch die Vo-
rinstanz bestreiten eine Verletzung des rechtlichen Ge-
hörs. Die Vorinstanz habe sich in genügender Weise mit 
der Frage der Substituierbarkeit des Peerings durch 
Transit sowie dem Gutachten der WEKO auseinander-
gesetzt.  

3.3 Nach der Rechtsprechung folgt die Begründungs-
pflicht aus dem verfassungsmässigen Anspruch auf 
rechtliches Gehör i.S.v. Art. 29 Abs. 2 der Bundesver-
fassung (BV, SR 101) und ergibt sich für das Verfahren 
vor Bundesverwaltungsbehörden unmittelbar aus Art. 35 
Abs. 1 VwVG (BGE 138 I 232 E. 5.1 mit Hinweisen auf 
die Rechtsprechung; Urteil des BGer 2A.587/2003 vom 
1. Oktober 2004 E. 10.2). Die Begründung einer Verfü-
gung entspricht den Anforderungen von Art. 29 Abs. 2 
BV, wenn die Betroffenen dadurch in die Lage versetzt 
werden, die Tragweite der Entscheidung zu beurteilen 
und sie in voller Kenntnis der Umstände an eine höhere 
Instanz weiterzuziehen. Die Behörde ist aber nicht ver-
pflichtet, sich zu allen Rechtsvorbringen der Parteien zu 
äussern. Vielmehr kann sie sich auf die für den Ent-
scheid wesentlichen Gesichtspunkte beschränken. Es 
genügt, wenn ersichtlich ist, von welchen Überlegungen 
sich die Behörde leiten liess (BGE 141 III 28 E. 3.2.4, 
140 II 262 E. 6.2 und 136 I 229 E. 5.2). 

3.4 Die Rüge der Beschwerdeführerin ist unbegründet. 
Die Vorinstanz hat sich im Zusammenhang mit der 
Marktabgrenzung mit der Frage der Substituierbarkeit 
von Peering durch Transit (vgl. zu den Begrifflichkeiten 
nachfolgend E. 5.1) auseinandergesetzt und ist dabei 
auch unter Berücksichtigung der vom BAKOM durchge-
führten Marktbefragung und des Gutachtens der WEKO 
zum Schluss gelangt, dass keine derart enge Marktab-
grenzung vorzunehmen sei, wie dies die Beschwerde-
führerin geltend mache. Dabei hat sie auch dargelegt, 
weshalb die Beschwerdeführerin ihrer Ansicht nach aus 
Qualitätsgründen nicht auf eine direkte IP-Inter-
konnektion angewiesen sei und für den Zugang zu den 
Endkunden der Beschwerdegegnerin valable Alternati-
ven zum direkten Peering bestehen würden. Damit ist 
sie ihrer Begründungspflicht in diesem Punkt in genü-
gender Weise nachgekommen. Sodann ist nicht ersicht-
lich, inwiefern die Vorinstanz zu dieser Thematik weitere 
Sachverhaltsabklärungen hätte vornehmen müssen, 
nachdem das BAKOM hierzu bereits eine Marktbefra-
gung durchgeführt und sich auch die WEKO als zu kon-
sultierende Fachbehörde in ihrem Gutachten vom 
15. Dezember 2014 ausführlich mit den Fragen der 
Marktabgrenzung und den Alternativen zu einem direk-
ten Peering auseinandergesetzt hatten. 

Schliesslich hat die Vorinstanz ihre Überlegungen, wel-
che sie zu einem Abweichen vom Gutachten der WEKO 
veranlasst haben, aufgezeigt. So hat sie angeführt, dass 
sie nicht an das Gutachten der WEKO gebunden sei, 
sondern eigenständig über die Marktbeherrschung ent-
scheiden müsse. Zudem habe die WEKO mit dem 
Schlussbericht des Sekretariats ihre frühere Einschät-
zung gemäss Gutachten vom 15. Dezember 2014 deut-
lich relativiert. Alsdann hat sie unter Nennung verschie-
dener Gründe dargelegt, weshalb sie der Ansicht sei, 

dass die festgestellten disziplinierenden Kräfte durch 
das Abkommen mit der DTAG nicht vollends ausser 
Kraft gesetzt worden seien (vgl. hierzu vorstehend 
Sachverhalt Bst. J). Damit wurde die Beschwerdeführe-
rin in die Lage versetzt, die Tragweite der Entscheidung 
zu beurteilen und sie in voller Kenntnis der Umstände 
beim Bundesverwaltungsgericht anzufechten. Ob die 
von der Vorinstanz angeführten Gründe ein Abweichen 
vom Gutachten der WEKO rechtfertigen, wird nachfol-
gend noch zu prüfen sein. 

4.    
4.1 In formeller Hinsicht rügt die Beschwerdeführerin 
sodann die Verletzung von Ausstandspflichten. Mit Ver-
weis auf einen Zeitungsartikel vom 28. Oktober 2018 
macht sie geltend, bei drei Mitgliedern der Vorinstanz 
hätten aufgrund beruflicher Verbindungen zur Be-
schwerdegegnerin Befangenheitsgründe vorgelegen. 
Diese Personen hätten in den Ausstand treten müssen. 
Stephanie Teufel sei Direktorin des Weiterbildungsinsti-
tuts IIMT der Universität Freiburg, welches auf ihrer In-
ternetseite die Beschwerdegegnerin als "Platin-Sponsor" 
ausweise. Aus gut unterrichteter verwaltungsinterner 
Quelle habe die Beschwerdeführerin zudem erfahren, 
dass Stephanie Teufel zeitweise Aufträge von der Be-
schwerdegegnerin bearbeitet habe. Jean-Pierre Hubaux 
sei Direktor des "Zentrums für digitales Vertrauen" der 
ETH Lausanne, welches von der Beschwerdegegnerin 
finanziell unterstützt werde. Schliesslich habe Adrienne 
Corboud Fumagalli von 1997 bis 2000 für die Beschwer-
degegnerin gearbeitet und sei später Vizepräsidentin der 
ETH Lausanne und zuständig für den Innovationspark 
gewesen. Die Beschwerdegegnerin habe der Hochschu-
le jährlich eine Million Franken zugesichert und im Inno-
vationspark ein digitales Labor eingerichtet. 

4.2 Die Beschwerdegegnerin wie auch die Vorinstanz 
erachten die Rüge als verspätet und unbegründet. Die 
Interessenbindungen der Mitglieder der Vorinstanz seien 
auf deren Internetseite offengelegt. Mitglieder der Vo-
rinstanz seien unabhängige Sachverständige, die über 
einschlägige Branchenerfahrungen verfügen müssten, 
was zwangsläufig Kontakte mit den wichtigsten Akteuren 
der Branche voraussetze. 

4.3 Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung wird 
gestützt auf den auch für die Privaten geltenden Grund-
satz von Treu und Glauben und das Verbot des 
Rechtsmissbrauchs (Art. 5 Abs. 3 der Bundesverfassung 
[BV, SR 101]) verlangt, dass ein Ausstandsgrund so früh 
wie möglich, d.h. nach dessen Kenntnis bei erster Gele-
genheit, geltend gemacht wird. Es verstösst gegen Treu 
und Glauben, Einwände dieser Art erst im Rechtsmittel-
verfahren vorzubringen, wenn der Mangel schon vorher 
hätte festgestellt und gerügt werden können. Wer den 
Mangel nicht unverzüglich vorbringt, wenn er davon 
Kenntnis erhält, sondern sich stillschweigend auf ein 
Verfahren einlässt, verwirkt den Anspruch auf spätere 
Anrufung der vermeintlich verletzten Ausstandsbestim-
mungen (BGE 138 I 1 E. 2.2, 136 I 207 E. 3.4 und 132 II 
485 E. 4.3). 

4.4 Es ist öffentlich bekannt, wer Mitglied der Vorinstanz 
ist. Aufgrund der beschränkten Anzahl der Mitglieder ist 
zudem stets von einem möglichen Mitwirken aller Mit-
glieder auszugehen (BGE 132 II 485 E. 4.4). Auf der 
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Internetseite der Vorinstanz sind der Lebenslauf sowie 
die Interessenbindungen sämtlicher Mitglieder publiziert 
(< https://www.comcom.admin.ch/comcom/de/home/die-
kommission/organisation/mitglieder.html >, abgerufen 
am 14. April 2020). Diese Informationen sind somit leicht 
zugänglich und deren Konsultation war der Beschwerde-
führerin ohne Weiteres zumutbar (vgl. FELLER/KUNZ-
NOTTER, in: Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum 
VwVG, 2. Aufl. 2019 [nachfolgend: Kommentar VwvG], 
Art. 10 N 37 mit Hinweisen). Die nun vorgebrachten 
Befangenheitsgründe, welche die Beschwerdeführerin 
aus den beruflichen Tätigkeiten der Mitglieder ableitet, 
hätte sie deshalb nach Treu und Glauben bereits im 
vorinstanzlichen Verfahren vorbringen müssen und er-
weisen sich als verspätet. Dies auch deshalb, weil die 
von der Beschwerdeführerin dargelegten Verbindungen 
zwischen der Beschwerdegegnerin und den Institutio-
nen, für welche die fraglichen Personen tätig sind, be-
reits vor dem Zeitungsartikel vom 28. Oktober 2018 öf-
fentlich bekannt waren, wie die von der Beschwerdefüh-
rerin eingereichten Medienmitteilungen vom 19. Dezem-
ber 2017 (betreffend Partnerschaft zwischen der Be-
schwerdegegnerin und dem "Zentrum für digitales Ver-
trauen") und vom 16. Dezember 2015 (betreffend finan-
zielle Unterstützung der ETH Lausanne durch die Be-
schwerdegegnerin sowie die Errichtung eines digitalen 
Labors) sowie ein Blick auf die Internetseite des Weiter-
bildungsinstituts IIMT (< www.iimt.ch/de/partner >, abge-
rufen am 14. April 2020) zeigen. Der Vorwurf, Stephanie 
Teufel habe zeitweise Aufträge von der Beschwerde-
gegnerin bearbeitet, bleibt sodann unsubstantiiert, unbe-
legt und wird von der Vorinstanz bestritten. Darauf 
braucht deshalb nicht weiter eingegangen zu werden 
und eine Befragung von Stephanie Teufel, wie von der 
Beschwerdeführerin beantragt, erübrigt sich. 

5.    
5.1 Die Interkonnektion, wozu auch das von der Be-
schwerdeführerin verlangte Peering gehört, ist eine Zu-
gangsform gemäss FMG. Art. 3 Bst. e FMG definiert 
Interkonnektion als Herstellung des Zugangs durch die 
Verbindung der Anlagen und Dienste zweier Anbieterin-
nen von Fernmeldediensten, damit ein fernmeldetechni-
sches und logisches Zusammenwirken der verbundenen 
Teile und Dienste sowie der Zugang zu Diensten Dritter 
ermöglicht wird. Mit anderen Worten ist die Interkonnek-
tion die Verbindung von Fernmeldenetzen verschiedener 
Anbieterinnen (vgl. Urteil des BVGer A-506/2016 vom 
3. Juli 2018 E. 3.1; AMGWERD/SCHLAURI, Telekommuni-
kation, in: Biaggini/Häner/Saxer/Schott [Hrsg.], Fach-
handbuch Verwaltungsrecht, 2015, Rz. 6.116; SCHLAU-
RI/VLCEK, Netzneutralität - Eine Analyse mit Schwer-
punkt auf dem geltenden Schweizer Kartell- und Tele-
kommunikationsrecht, sic 2010, S. 137, 150). Grund-
sätzlich können als Formen der IP-Interkonnektion die 
beiden Kategorien Peering und Transit unterschieden 
werden. Beim Peering schliessen sich zwei autonome 
Systeme (AS) bzw. selbständige Netze zwecks direktem 
Datenaustausch zusammen. Beim Transit gewährleistet 
das Transit gewährende AS dem Transit nachfragenden 
AS den Zugang zum Internet. Hierfür muss der Tran-
sitanbieter mit anderen AS entsprechende Interkonnek-
tionsvereinbarungen schliessen. Beim Transit erfolgt der 
Datenaustausch somit indirekt über ein Dritt- bzw. Tran-

sitnetz (vgl. angefochtene Verfügung E. 2.2; Gutachten 
der WEKO vom 15. Dezember 2014 Ziff. B.3.1 und 
B.3.2; Schlussbericht des Sekretariats der WEKO vom 
12. Dezember 2016 Ziff. A.2.2). 

5.2 Das FMG regelt zwei Arten der Interkonnektions-
pflicht: 

5.2.1 Nach Art. 11 Abs. 1 Bst. d FMG müssen marktbe-
herrschende Anbieterinnen von Fernmeldediensten an-
deren Anbieterinnen auf transparente und nicht diskrimi-
nierende Weise zu kostenorientierten Preisen in Form 
der Interkonnektion Zugang zu ihren Einrichtungen und 
Diensten gewähren. Grundsätzlich werden die Bedin-
gungen der Interkonnektion zwischen den beteiligten 
Unternehmungen direkt vereinbart. Einigen sich die An-
bieterinnen von Fernmeldediensten jedoch nicht inner-
halb von drei Monaten über die Bedingungen des Zu-
gangs, so verfügt die Vorinstanz diese auf Gesuch einer 
Partei oder auf Antrag des BAKOM. Dabei berücksichtigt 
sie insbesondere die Bedingungen, die einen wirksamen 
Wettbewerb fördern, sowie die Auswirkungen ihres Ent-
scheides auf konkurrierende Einrichtungen (Art. 11a 
Abs. 1 FMG). Ist die Frage der Marktbeherrschung zu 
beurteilen, so konsultiert das BAKOM die WEKO. Diese 
kann ihre Stellungnahme veröffentlichen (Art. 11a Abs. 2 
FMG). Art. 51 ff. der Verordnung über Fernmeldedienste 
vom 9. März 2007 (FDV, SR 784.101.1) konkretisieren 
den Zugang zu den Einrichtungen und Diensten markt-
beherrschender Anbieterinnen. Das Verfahren um Erlass 
einer Zugangsverfügung ist in Art. 70 ff. FDV näher ge-
regelt. 

5.2.2 Gemäss Art. 21a Abs. 1 FMG müssen Anbieterin-
nen von Diensten der Grundversorgung die Kommunika-
tionsfähigkeit zwischen allen Benutzerinnen und Benut-
zern dieser Dienste sicherstellen (Interoperabilität). Die 
zur Interoperabilität verpflichteten Anbieterinnen müssen 
die Interkonnektion auch anbieten, wenn sie nicht 
marktbeherrschend sind. Für Vereinbarungen und Ver-
fügungen über die Interkonnektion gelten die Art. 11 
Abs. 4, 11a Abs. 1 und 3 sowie 11b FMG. Der Bundes-
rat kann den zur Interoperabilität verpflichteten Anbiete-
rinnen weitere Pflichten auferlegen (Art. 21a Abs. 3 
FMG). Nach Art. 32 Abs. 1 FDV muss die Anbieterin 
dabei direkt oder indirekt Interkonnektion gewähren. Das 
Verfahren bei Streitigkeiten über die Interoperabilität 
richtet sich sinngemäss nach den Art. 70-74 FDV 
(Art. 32 Abs. 2 FDV). Die Vorinstanz legt die Bedingun-
gen der Interkonnektion nach den markt- und branchen-
üblichen Grundsätzen fest (Art. 32 Abs. 3 FDV). Die 
Interkonnektionspflicht nach Art. 21a FMG gilt nur für 
Dienste von versorgungspolitischer Relevanz, mithin für 
Dienste der Grundversorgung (Matthias Amgwerd, Netz-
zugang in der Telekommunikation, 2008, Rz. 185; Cle-
mens von Zedwitz, Interkonnektion von Telekommunika-
tionsnetzen, 2007, S. 250). Zu den Diensten der Grund-
versorgung gehört gemäss Art. 15 Abs. 1 Bst. d FDV 
u.a. der Zugangsdienst zum Internet, wobei seit 1. Janu-
ar 2020 hierfür eine garantierte Übertragungsrate von 10 
Mbit/s vorgeschrieben ist. Zuvor galten tiefere Übertra-
gungsraten (vgl. aArt. 15 Abs. 1 Bst. b [AS 2017 13] 
sowie aArt. 16 Abs. 2 Bst. c [AS 2017 13; AS 2014 4161; 
AS 2012 367 und AS 2007 945]). Die versorgungspoliti-
sche Interkonnektionspflicht nach Art. 21a FMG ist we-
niger umfassend als die wettbewerbspolitische Inter-
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konnektionspflicht nach Art. 11 FMG, weil die Inter-
konnektion bei Grundversorgungsdiensten auch indirekt, 
also auf dem Umweg über einen anderen Anbieter, ge-
währt werden kann und der Grundsatz der Kostenorien-
tiertheit nicht in jedem Fall zur Anwendung gelangt (vgl. 
SCHLAURI/VLCEK, a.a.O., S. 137, 151; Botschaft zur Än-
derung des FMG vom 12. November 2003, BBl 2003 
7951, 7978; BGE 132 II 257 E. 3.3.2). 

6.    
6.1 Die Beschwerdeführerin beruft sich in ihrer Be-
schwerde auf Art. 21a FMG. Sie macht geltend, auch 
Internetdienste seien Dienste der Grundversorgung, 
weshalb ihr die Beschwerdegegnerin Interkonnektion in 
Form des verlangten Peerings gestützt auf diese Norm 
zu gewähren habe. Eine marktbeherrschende Stellung 
der Beschwerdegegnerin sei somit nicht erforderlich. 

6.2 Sowohl die Beschwerdegegnerin als auch die Vo-
rinstanz erachten Art. 21a FMG vorliegend nicht für an-
wendbar. Hierzu wird vorgebracht, Art. 21a FMG bezie-
he sich einzig auf Dienste der Grundversorgung. Peering 
sei jedoch kein Dienst der Grundversorgung. Eine zur 
Interoperabilität verpflichtete Anbieterin müsse die 
Kommunikationsfähigkeit sodann in Form von direkter 
oder indirekter Interkonnektion sicherstellen. Die indirek-
te Interkonnektion genüge der Beschwerdeführerin je-
doch nicht. Beim Zugangsdienst zum Internet gemäss 
Art. 15 Abs. 1 Bst. d FDV handle es sich um einen 
Dienst auf der Retailebene und könne nicht mit Inter-
konnektionsdiensten verglichen werden. Die zu garantie-
rende Übertragungsrate nach Art. 15 Abs. 1 Bst. d FDV 
sei mit dem Datenaustausch zwischen den Beschwer-
departeien nicht zu vergleichen. 

6.3 Ein Anspruch auf das von der Beschwerdeführerin 
beantragte Peering gestützt auf Art. 21a FMG besteht 
nicht. Die auf dieser Norm beruhende Interkonnektions-
pflicht besteht nur - wie vorne erwähnt (vgl. E. 5.2.2) - für 
Dienste der Grundversorgung. Die Beschwerdeführerin 
verlangt in ihrer Beschwerde für den Datenaustausch 
jedoch eine Geschwindigkeit von 10 Gbit/s pro Leitung 
und damit eine weitaus höhere Übertragungsrate als 
dies in Art. 15 Abs. 1 Bst. d FDV für den zur Grundver-
sorgung gehörenden Zugangsdienst zum Internet vorge-
sehen ist. Zudem genügt nach Art. 32 Abs. 1 FDV bei 
der Interoperabilität auch die Gewährung von indirekter 
Interkonnektion, weshalb die Beschwerdegegnerin ge-
stützt auf Art. 21a FMG nicht zur direkten Interkonnekti-
on in Form des Peerings verpflichtet werden kann. 

7.  
Zu prüfen bleibt damit, ob die Beschwerdeführerin An-
spruch auf das verlangte Peering gestützt auf Art. 11 
FMG hat. Voraussetzung hierfür ist, dass der Beschwer-
degegnerin Marktbeherrschung zukommt. 

7.1 Ist die Frage der Marktbeherrschung zu beurteilen, 
so konsultiert das BAKOM die WEKO (Art. 11a Abs. 2 
FMG). Diese gibt ihre Beurteilung praxisgemäss in Form 
eines Gutachtens im Sinne von Art. 47 KG ab. Da die 
Konsultation der fachkundigen WEKO zwingend ist und 
diese gegenüber den Parteien als neutral zu gelten hat, 
rechtfertigt es sich nach der Rechtsprechung des Bun-
desgerichts, die für Gutachten geltenden Grundsätze 
wenigstens sinngemäss anzuwenden. Entgegen der 

Ansicht der Vorinstanz kann daher nur aus triftigen 
Gründen, mithin wenn die Glaubwürdigkeit des Gutach-
tens durch die Umstände ernsthaft erschüttert ist, vom 
Gutachten der WEKO abgewichen werden. Damit wird 
auch dem Umstand Rechnung getragen, dass Art. 11a 
Abs. 2 FMG sicherstellen soll, dass das fernmelderecht-
liche Zugangsregime in Einklang mit dem allgemeinen 
Wettbewerbsrecht steht (BGE 132 II 257 E. 4.4.1 und 
4.4.2 sowie 101 IV 129 E. 3a; BVGE 2013/46 E. 6.5.3; 
Amgwerd/Schlauri, a.a.O., Rz. 6.156 f.; Auer/Binder, in: 
Kommentar VwVG, Art. 12 N 46 und 62). 

7.2 Vorliegend konsultierte das BAKOM die WEKO in 
Anwendung von Art. 11a Abs. 2 FMG. In ihrem daraufhin 
erstatteten Gutachten vom 15. Dezember 2014 kam die 
WEKO zum Schluss, dass die Beschwerdegegnerin 
betreffend IP-Interkonnektionszugang zu ihren Endkun-
den als marktbeherrschendes Unternehmen zu qualifi-
zieren sei. 

An dieser Beurteilung hält die WEKO auch in ihren vom 
Bundesverwaltungsgericht eingeholten Fachberichten I 
und II fest. Im Fachbericht I stellt sie zudem ausdrücklich 
klar, dass - entgegen der von der Vorinstanz in der an-
gefochtenen Verfügung geäusserten Ansicht - im 
Schlussbericht des Sekretariats der WEKO vom 
12. Dezember 2016 keine Relativierung des Gutachtens 
vom 15. Dezember 2014 erblickt werden kann. Nach 
dem zuvor Ausgeführten kann deshalb von der darge-
legten Beurteilung der WEKO nur aus triftigen Gründen 
abgewichen werden. 

7.3    
7.3.1 Wie die WEKO im Fachbericht I festhält, bezieht 
sich ihre Beurteilung der Marktbeherrschung im Gutach-
ten nur auf die Zeitdauer bis zur Auflösung der nicht 
branchenüblichen Vereinbarung zwischen der Be-
schwerdegegnerin und der DTAG im Januar 2016. Ob 
die Beschwerdegegnerin auch nach Auflösung der er-
wähnten Vereinbarung weiterhin, aber aus anderen 
Gründen, als marktbeherrschend zu qualifizieren sei, 
könne aufgrund der derzeit vorliegenden Informationen 
und ohne erneute Untersuchung der Markt- und Wett-
bewerbsverhältnisse nicht beurteilt werden. 

7.3.2 Zwar hat die WEKO in ihrem Gutachten die Markt-
beherrschung der Beschwerdegegnerin insbesondere 
aufgrund der nicht branchenüblichen Vereinbarung zwi-
schen der Beschwerdegegnerin und der DTAG bejaht, 
daraus kann jedoch nicht der Umkehrschluss gezogen 
werden, dass nach Wegfall dieser Vereinbarung keine 
Marktbeherrschung mehr bestehen kann. Das Gutach-
ten der WEKO basiert auf dem Befundpapier des 
BAKOM vom 18. November 2014, welchem wiederum 
die Ergebnisse einer von Juni bis August 2014 durchge-
führten Marktbefragung zugrunde liegen. Das Gutachten 
der WEKO datiert alsdann vom 15. Dezember 2014 und 
konnte entsprechend nur die bis zu diesem Zeitpunkt 
bekannten Umstände berücksichtigen. Die Markt- und 
Wettbewerbsverhältnisse nach Auflösung der nicht 
branchenüblichen Vereinbarung zwischen der Be-
schwerdegegnerin und der DTAG im Januar 2016 wur-
den weder durch das BAKOM noch durch die Vorinstanz 
oder die WEKO näher abgeklärt. Eine verlässliche Aus-
sage über die Markt- und Wettbewerbsverhältnisse nach 
Auflösung der erwähnten Vereinbarung lässt sich auf der 
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Grundlage der ermittelten Daten aus dem Jahr 2014 
nicht machen. Gerade in einem dynamischen Umfeld 
wie dasjenige der IP-Interkonnektion und aufgrund des 
raschen technologischen Wandels im Bereich des Inter-
nets, worauf auch die Vorinstanz mehrfach hinweist, 
können Veränderungen der Markt- und Wettbewerbs-
verhältnisse nicht ausgeschlossen werden. Die WEKO 
hat im Fachbericht I denn auch explizit darauf hingewie-
sen, dass sich je nach Zeitpunkt der wettbewerbsrechtli-
chen Abklärung eine andere Marktabgrenzung ergeben 
könne und dass sie ohne erneute Untersuchung der 
Markt- und Wettbewerbsverhältnisse keine Beurteilung 
darüber abgeben könne, ob die Beschwerdegegnerin 
auch nach Auflösung der nicht branchenüblichen Ver-
einbarung als marktbeherrschend zu qualifizieren sei. Im 
Fachbericht II äusserte sie sich zumindest dahingehend, 
dass - sollte die Beschwerdegegnerin ihre restriktive 
Peering-Politik beibehalten und weiterhin für den asym-
metrischen Datenverkehr ein Entgelt verlangt haben - 
durchaus Anhaltspunkte dafür bestehen würden, dass 
die Beschwerdegegnerin auch nach Auflösung der nicht 
branchenüblichen Vereinbarung eine marktbeherr-
schende Stellung innehabe. 

7.3.3 Die Marktstellung der Beschwerdegegnerin nach 
Auflösung der nicht branchenüblichen Vereinbarung 
zwischen der Beschwerdegegnerin und der DTAG bleibt 
damit unklar. Da für diese Zeit die Markt- und Wettbe-
werbsverhältnisse nicht abgeklärt wurden und diesbe-
züglich auch keine Beurteilung der WEKO vorliegt, kann 
als Zwischenergebnis festgehalten werden, dass die 
angefochtene Verfügung teilweise (hinsichtlich der Zeit 
nach Auflösung der erwähnten Vereinbarung) aufzuhe-
ben und die Angelegenheit zur Abklärung der Markt- und 
Wettbewerbsverhältnisse sowie zur Konsultation der 
WEKO im Sinne von Art. 11a Abs. 2 FMG an die Vo-
rinstanz zurückzuweisen ist. 

8.  
Damit bleibt die Marktbeherrschung für die Zeitdauer bis 
zur Auflösung der nicht branchenüblichen Vereinbarung 
zwischen der Beschwerdegegnerin und der DTAG im 
Januar 2016 zu prüfen. 

8.1    
8.1.1 Für die Beurteilung der Frage, ob eine Anbieterin 
auf dem relevanten Markt gemäss Art. 11 Abs. 1 FMG 
eine beherrschende Stellung einnimmt, ist auf die ent-
sprechende Definition in Art. 4 Abs. 2 KG abzustellen 
(BVGE 2010/19 E. 14.10.1 und 2009/35 E. 8.4.1; Urteil 
des BVGer A-2969/2010 vom 28. Februar 2012 E. 13.1, 
nicht publiziert in: BVGE 2012/8). Danach gelten als 
marktbeherrschend einzelne oder mehrere Unterneh-
men, die auf einem Markt als Anbieter oder Nachfrager 
in der Lage sind, sich von anderen Marktteilnehmern 
(Mitbewerbern, Anbietern oder Nachfragern) in wesentli-
chem Umfang unabhängig zu verhalten. Marktbeherr-
schende Unternehmen können in wichtigen Belangen 
entscheidende Wettbewerbsparameter ohne Rücksicht 
auf Mitbewerber bzw. Kunden nach eigenem Gutdünken 
festlegen. Eine marktbeherrschende Stellung lässt sich 
nicht anhand fixer Kriterien bestimmen, sondern ist im 
Einzelfall mit Blick auf die konkreten Verhältnisse auf 
dem relevanten Markt zu entscheiden (vgl. Urteil des 
BGer 2C_484/2010 vom 29. Juni 2012 E. 9.3.1, in: RPW 

2013/1, S. 129; BVGE 2012/8 E. 21 und 2009/35 
E. 9.4.1; REINERT/BLOCH, in: Amstutz et al. [Hrsg.], Bas-
ler Kommentar, Kartellgesetz, 2010, Art. 4 Abs. 2 N 267 
ff.; MATTHIAS AMGWERD, a.a.O., Rz. 203 ff.). 

8.1.2 Um die Frage der Marktbeherrschung zu klären, ist 
einerseits der sachlich und andererseits der räumlich 
relevante Markt zu bestimmen. Die Abgrenzung in zeitli-
cher Hinsicht ist dagegen von geringerer Bedeutung und 
lediglich ausnahmsweise vorzunehmen (vgl. BVGE 
2010/19 E. 14.10.1 und 2009/35 E. 8.4.1; Urteil des 
BVGer A-2969/2010 vom 28. Februar 2012 E. 13.3, 
nicht publiziert in: BVGE 2012/8; REINERT/BLOCH, a.a.O., 
Art. 4 Abs. 2 N 102 ff. und 257; RETO A. HEIZMANN, Der 
Begriff des markbeherrschenden Unternehmens im Sin-
ne von Art. 4 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 7 KG, 2005, 
Rz. 179 ff., 277 f. und 750; MATTHIAS AMGWERD, a.a.O., 
Rz. 196 ff.). 

8.1.3 Der sachlich relevante Markt umfasst in analoger 
Anwendung von Art. 11 Abs. 3 Bst. a der Verordnung 
vom 17. Juni 1996 über die Kontrolle von Unterneh-
menszusammenschlüssen (SR 251.4, nachfolgend: 
VKU) alle Waren oder Leistungen, die von der Marktge-
genseite hinsichtlich ihrer Eigenschaften und ihres vor-
gesehenen Verwendungszwecks als substituierbar an-
gesehen werden. Der räumlich relevante Markt umfasst 
das Gebiet, in dem die Marktgegenseite die den sachli-
chen Markt umfassenden Waren oder Leistungen nach-
fragt oder anbietet (Art. 11 Abs. 3 Bst. b VKU analog). 
Der relevante Markt ist somit aus der Optik der Marktge-
genseite zu beurteilen, weshalb diese bei jeder Markt-
abgrenzung vorgängig zu bestimmen ist (vgl. BVGE 
2010/19 E. 14.10.3 und 2009/35 E. 8.4.1; HEIZMANN, 
a.a.O., Rz. 189; Urteil des BVGer A-2969/2010 vom 
28. Februar 2012 E. 13.4, nicht publiziert in: BVGE 
2012/8). 

8.2 In ihrem Gutachten grenzte die WEKO zunächst den 
sachlich relevanten Markt ab. Ausgangspunkt ihrer 
Marktabgrenzung bildete die direkte Interkonnektion mit 
der Beschwerdegegnerin. Als Marktgegenseite bestimm-
te sie vorerst alle AS, insbesondere Internet Service 
Provider (ISP), Content- und Dienste-Anbieter (CDA) 
sowie Transitanbieter, die den direkten Zugang zu den 
Endkunden der Beschwerdegegnerin nachfragen oder 
potentiell nachfragen könnten. Zur Abgrenzung des 
sachlich relevanten Marktes prüfte die WEKO sodann, 
welche Möglichkeiten der indirekten Interkonnektion von 
der Marktgegenseite in qualitativer und ökonomischer 
Hinsicht als Substitut für einen direkten Zugang zum 
Netz der Beschwerdegegnerin angesehen werden. Sie 
kam zum Schluss, dass die direkte Interkonnektion mit 
der Beschwerdegegnerin und Transit beim Transitanbie-
ter der Beschwerdegegnerin aus Sicht der Marktgegen-
seite dem gleichen sachlich relevanten Markt zuzurech-
nen seien. Hingegen stelle jede Verbindung mit der Be-
schwerdegegnerin, die an einer Stelle über ein nicht 
direkt kontrolliertes Zero-Settlement-Peering abgewickelt 
werde, einen möglichen Engpass dar. Der sachlich rele-
vante Markt umfasse daher die direkte Interkonnektion 
mit der Beschwerdegegnerin sowie die indirekte Anbin-
dung über Transit beim Transitanbieter der Beschwer-
degegnerin, insbesondere über die DTAG. Zudem ge-
hörten die Transitangebote einzelner Peering-Partner 
der Beschwerdegegnerin zum relevanten Markt. Zum 
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räumlich relevanten Markt zählte die WEKO sämtliche 
Internetknoten, an denen die Beschwerdegegnerin oder 
die DTAG innerhalb von Europa Interkonnektion anbie-
ten würden. Nach der Marktabgrenzung prüfte die WE-
KO die Marktstellung der Beschwerdegegnerin. Diese 
resultiere zum einen aus der Tatsache, dass die Be-
schwerdegegnerin als Eigentümerin einer nationalen 
Telekominfrastruktur den Zugang zu ihren Endkunden 
(zumindest temporär) exklusiv anbieten könne. Die Be-
schwerdegegnerin besitze ein technisches Monopol für 
den Zugang zu ihren Endkunden. Zum anderen führe die 
hierarchische Struktur des Internets und die Notwendig-
keit der any-to-any-Verbindung dazu, dass Alternativen 
beständen. Gemäss Marktabgrenzung könnten Tran-
sitanbieter ebenfalls den Zugang zum Netz der Be-
schwerdegegnerin anbieten, wobei insbesondere die 
DTAG eine vergleichbare Qualität bereitstellen könne. 
Aus einer Analyse der Marktanteile und aufgrund der 
vorhandenen Verbindungskapazitäten schloss die WE-
KO sodann, dass die Beschwerdegegnerin und die 
DTAG die beiden zentralen Marktteilnehmer seien. Sie 
stellte sich alsdann die Frage, inwieweit die Transit-
Verbindung über die DTAG dazu geeignet sei, die Be-
schwerdegegnerin daran zu hindern, sich im relevanten 
Markt unabhängig zu verhalten. Hierbei stellte die WE-
KO fest, dass das im Zeitpunkt der Begutachtung gel-
tende Transitabkommen zwischen der Beschwerdegeg-
nerin und der DTAG nicht dieselben Charakteristika 
aufweise, wie übliche Transitabkommen, gemäss wel-
chen der Transitnachfrager einen bestimmten Betrag für 
das nachgefragte Datenvolumen bezahle. Es stelle viel-
mehr ein hybrides Abkommen zwischen Peering-
Abkommen und Transitabkommen mit Umsatzbeteili-
gung (Revenue Share) dar. Durch die einseitige Ver-
pflichtung der Beschwerdegegnerin, einen bestimmten 
Prozentsatz ihres Transitverkehrs über die DTAG zu 
leiten, werde die DTAG quasi die einzige Anbieterin für 
einen alternativen Zugang zum Netz der Beschwerde-
gegnerin, so dass eine Disziplinierung durch alternative 
Transitanbieter praktisch ausgeschlossen sei. Durch die 
vereinbarte Umsatzbeteiligung verdiene die Beschwer-
degegnerin zudem am Grossteil der Transitverträge der 
DTAG mit Dritten, über welche Datenverkehr ins Netz 
der Beschwerdegegnerin geleitet werde. Die Beschwer-
degegnerin habe somit keine Anreize, unentgeltliche 
Peering-Verträge abzuschliessen, da die alternative 
Route über den Transitanbieter nicht nur keine Kosten, 
sondern gar Einnahmen generiere. Es sei daher nicht 
davon auszugehen, dass die Möglichkeit von Transit 
über die DTAG die Beschwerdegegnerin in irgendeiner 
Form disziplinieren würde. Als Zwischenfazit kam die 
WEKO damit zum Schluss, dass die Marktstellung der 
Beschwerdegegnerin hinsichtlich des aktuellen Wettbe-
werbs als sehr stark zu bezeichnen sei. Den potentiellen 
Wettbewerb schätzte die WEKO alsdann als sehr gering 
ein. Des Weiteren hielt die WEKO fest, dass die Wech-
selbereitschaft im Endkundenmarkt für Breitbandinternet 
immer noch sehr tief sei. Eine wesentliche Einschrän-
kung des Handlungsspielraums der Beschwerdegegne-
rin sei dadurch nicht zu beobachten. Schliesslich gehe 
auch von der Marktgegenseite keine starke disziplinie-
rende Wirkung aus. Aus diesen Gründen kam die WEKO 
schlussendlich zum bereits erwähnten Ergebnis, dass 
die die Beschwerdegegnerin betreffend IP-Interkonnek-

tionszugang zu ihren Endkunden als marktbeherrschen-
des Unternehmen zu qualifizieren sei. 

8.3 Da von dieser Beurteilung der WEKO nach dem 
bereits Ausgeführten nur aus triftigen Gründen abgewi-
chen werden kann (vgl. vorstehend E. 7.1 und 7.2), gilt 
es nachfolgend zu prüfen, ob die von der Vorinstanz 
sowie der Beschwerdegegnerin und der Beschwerdefüh-
rerin vorgebrachten Gründe ein Abweichen vom Gutach-
ten der WEKO rechtfertigen. 

9.  
Strittig ist zunächst der sachlich relevante Markt. Nach-
folgend ist diesbezüglich auf die Vorbringen der Vo-
rinstanz (E. 9.1 und 9.2), der Beschwerdegegnerin 
(E. 9.3) sowie der Beschwerdeführerin einzugehen 
(E. 9.4). 

9.1 Die Vorinstanz hält in der angefochtenen Verfügung 
fest, dass die indirekte Interkonnektion über Drittanbiete-
rinnen ein Substitut zur direkten Interkonnektion darstel-
len könne. Nebst den Transitanbieterinnen könnten auch 
Anbieter eines Content Delivery Network (CDN) für Con-
tent-Anbieter mit reproduzierbaren Inhalten weitere po-
tentielle Substitute zu einer direkten Interkonnektion mit 
der Beschwerdegegnerin anbieten. Damit grenzt die 
Vorinstanz den sachlich relevanten Markt im Vergleich 
zum Gutachten der WEKO weniger eng ab und über-
nimmt die Marktabgrenzung des BAKOM gemäss deren 
Befundpapier vom 18. Oktober 2014. Nach Ansicht der 
Vorinstanz bilden somit Transitanbieter der Beschwer-
degegnerin sowie deren Peering-Partner, die Peering-
Partner der Beschwerdegegnerin und CDN-Anbieter 
mögliche Alternativen zur direkten Interkonnektion mit 
der Beschwerdegegnerin und sind zum sachlich relevan-
ten Markt zu zählen. Weshalb der sachlich relevante 
Markt im Vergleich zum Gutachten der WEKO breiter 
abzugrenzen sein soll, legt die Vorinstanz in der ange-
fochtenen Verfügung nicht dar. Sie verweist lediglich auf 
die Marktabgrenzung im Befundpapier des BAKOM vom 
18. Oktober 2014. Mit den Ausführungen zur Marktab-
grenzung der WEKO setzt sie sich nicht auseinander. 
Dies obwohl die WEKO in ihrem Gutachten eingehend 
darlegte, weshalb sie den sachlich relevanten Markt 
enger abgrenzt als das BAKOM in ihrem Befundpapier 
und auch das BAKOM in ihrem Befundpapier (vgl. S. 5) 
einleitend festhält, ihre Einschätzung zu den Marktver-
hältnissen solle der WEKO nur als Grundlage bei der 
Erarbeitung ihres Gutachtens dienen und sei für diese 
nicht bindend. Triftige Gründe, welche für ein Abweichen 
von der Beurteilung der WEKO erforderlich wären, las-
sen sich der angefochtenen Verfügung nicht entnehmen. 

9.2 Im Beschwerdeverfahren setzt sich die Vorinstanz 
eingehender mit der Marktabgrenzung auseinander. 
Zudem hat sich auch die WEKO in ihren Fachberichten I 
und II nochmals ausführlich zur Marktabgrenzung ge-
äussert. Darauf ist nachfolgend näher einzugehen. 

9.2.1    
9.2.1.1 Die Vorinstanz bringt zunächst vor, die WEKO 
habe im Fachbericht I eine noch engere Marktabgren-
zung vorgenommen als im Gutachten. Während sie im 
Gutachten noch davon ausgehe, dass der sachlich rele-
vante Markt die direkte Interkonnektion mit der Be-
schwerdegegnerin sowie die indirekte Anbindung über 
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Transit bei Transitanbieterinnen der Beschwerdegegne-
rin, insbesondere über die DTAG, als auch Transitange-
bote einzelner Peering-Partner der Beschwerdegegnerin 
umfasse, gehe sie im Fachbericht I davon aus, dass 
lediglich ein Peering mit einer Transitanbieterin der Be-
schwerdegegnerin eine Alternative zur direkten Inter-
konnektion darstelle. Sie gelange zu dieser noch enge-
ren Marktabgrenzung, weil sie als Ausgangspunkt der 
Analyse die restriktionsfreie, kostenfreie Interkonnektion 
mit der Beschwerdegegnerin gewählt habe. Neu gehe 
sie von einem Markt für kostenlosen IP-Zugang zu den 
Endkunden der Beschwerdegegnerin aus, zumindest bei 
Netzen, welche mit der Beschwerdegegnerin eine grös-
sere Datenmenge austauschen würden. Im Gutachten 
sei sie hingegen noch von einem Markt für den Inter-
konnektionszugang zu den Endkunden der Beschwer-
degegnerin ausgegangen, was auch die kostenpflichtige 
Interkonnektion umfasse. Die Analyse gehe somit von 
einem Gegenstand aus, der als Produkt heute auf dem 
sachlich relevanten Markt gar nicht existiere. Nach die-
ser engen Betrachtung müssten alle AS, welche eine 
ausreichend grosse Datenmenge mit der Beschwerde-
gegnerin austauschen und damit die Schwelle, wonach 
Peering weniger als Transit koste, überschreiten wür-
den, ein kostenloses uneingeschränkte Peering von der 
Beschwerdegegnerin erhalten, andernfalls von einer 
Marktbeherrschung auszugehen wäre. Auch müsste die 
Beschwerdegegnerin von allen AS, mit welchen sie eine 
grössere Datenmenge austausche, eine kostenlose Pee-
ring-Verbindung erhalten, was jedoch nicht der Fall sei. 
Die Betrachtungsweise der WEKO stehe diametral im 
Widerspruch zur beobachteten Praxis. 

9.2.1.2 Die WEKO hält in ihrem Fachbericht II fest, dass 
sie in ihrem Fachbericht I nicht neu von einem Markt für 
kostenlosen Zugang zu den Endkunden der Beschwer-
degegnerin ausgehe, sondern an ihrer Abgrenzung ei-
nes Marktes für den Interkonnektionszugang zu den 
Endkunden der Beschwerdegegnerin gemäss Gutachten 
festhalte. Darauf ist abzustellen. Es ist allerdings nicht 
zu übersehen, dass die Marktabgrenzung der WEKO im 
Fachbericht I etwas enger ausgefallen ist als im Gutach-
ten. Während sie im Gutachten nebst der direkten Inter-
konnektion mit der Beschwerdegegnerin die indirekte 
Anbindung über Transit bei Transitanbieterinnen der 
Beschwerdegegnerin, insbesondere über die DTAG, 
sowie Transitangebote einzelner Peering-Partner der 
Beschwerdegegnerin zum sachlich relevanten Markt 
zählte, erachtet sie im Fachbericht I nur ein Peering mit 
einer Transitanbieterin der Beschwerdegegnerin als 
langfristige Alternative zur direkten Interkonnektion mit 
der Beschwerdegegnerin. Aufgrund ihrer Grösse sei es 
allerdings unwahrscheinlich, dass die Beschwerdeführe-
rin als Peering-Partnerin der Transitanbieterin der Be-
schwerdegegnerin in Frage komme. Kurzfristig könne 
sich auch die Nachfrage von Transit bei einer Transitan-
bieterin der Beschwerdegegnerin und damit die Inkauf-
nahme einer temporären geringfügigen aber signifikan-
ten Preiserhöhung anbieten, wenn hierdurch eine kos-
tenfreie Interkonnektion mit der Beschwerdegegnerin 
erzielt werden könne. 

9.2.1.3 Ein Widerspruch zwischen Gutachten und Fach-
bericht I besteht jedoch nicht. Die unterschiedliche 
Marktabgrenzung ist darauf zurückzuführen, dass die 

WEKO im Gutachten als Marktgegenseite "vorerst" alle 
AS, insbesondere ISP, Content- und Dienste-Anbieter 
und Transitanbieter, die den direkten Zugang zu den 
Endkunden von Swisscom nachfragen oder potentiell 
nachfragen könnten, bestimmte. Ausgehend davon und 
der sich daraus ergebenden Marktabgrenzung bejahte 
die WEKO im Gutachten - insbesondere aufgrund der 
nicht branchenüblichen Vereinbarung zwischen der Be-
schwerdegegnerin und der DTAG - eine marktbeherr-
schende Stellung der Beschwerdegegnerin. Entspre-
chend bestand für sie kein Anlass mehr, die Marktstel-
lung der Beschwerdegegnerin auf einem enger abzu-
grenzenden Markt zu prüfen. Im Fachbericht I äusserte 
sich die WEKO zur Frage, ob die Beschwerdegegnerin 
auch nach Auflösung der nicht branchenüblichen Ver-
einbarung weiterhin als marktbeherrschend zu qualifizie-
ren sei. Hierfür präzisierte sie ihre Marktabgrenzung 
gemäss Gutachten und definierte als Marktgegenseite 
AS, die sich in einer vergleichbaren Lage wie die Be-
schwerdeführerin befinden. Entsprechend prüfte sie im 
Fachbericht I, welche Alternativen aus technischer und 
ökonomischer Sicht seitens dieser AS als nutzbare Al-
ternativen anzusehen sind. Als Referenzpunkt bzw. 
Benchmark ging sie bei ihrer Beurteilung aus ökonomi-
scher Sicht von einem Zero-Settlement-Peering, wie es 
zwischen den Parteien bis 2012 vereinbart war, aus. 
Dieses Vorgehen erscheint durchaus sachgerecht. Es 
galt zu klären, ob die Beschwerdegegnerin die neuen 
und für ihre Vertragspartner ungünstigeren Peering-
Bedingungen am Markt nur deshalb durchsetzen konnte, 
weil sie ungenügendem Wettbewerbsdruck ausgesetzt 
war. Für die Antwort auf diese Frage sind die Umstände 
entscheidend, die bei Einführung der neuen Peering-
Bedingungen galten. Für die Marktabgrenzung hatte sich 
die WEKO folglich mit der Frage zu beschäftigen, ob und 
wenn ja, welche anderen Formen der direkten oder indi-
rekten Interkonnektion mit dem Netz der Beschwerde-
gegnerin aus Sicht der Vertragspartner, die bis dahin ein 
Zero-Settlement-Peering betrieben, austauschbar sind. 

9.2.1.4 Die WEKO legte ihre Überlegungen zur Markt-
abgrenzung im Fachbericht I eingehend dar. Gestützt 
auf die Marktbefragung bzw. das Befundpapier des 
BAKOM hielt die WEKO fest, dass von den Marktteil-
nehmerinnen lediglich Transitanbieterinnen, welche ent-
weder Transitanbieterin der Beschwerdegegnerin seien 
oder ein Peering-Abkommen mit der Beschwerdegegne-
rin hätten, als mögliche Alternativen zu einer direkten 
Interkonnektion mit der Beschwerdegegnerin angesehen 
würden. Alsdann untersuchte sie diese Alternativen aus 
technischer und ökonomischer Sicht näher. In Bezug auf 
Transitanbieterinnen der Beschwerdegegnerin kam sie 
zum Schluss, dass den Nachfragern während der Dauer 
des nicht branchenüblichen Vertragsverhältnisses zwi-
schen der DTAG und der Beschwerdegegnerin faktisch 
nur die DTAG zur Verfügung gestanden habe. Zu den 
Peering-Partnern der Beschwerdegegnerin führte sie 
aus, dass diese grundsätzlich an die Bedingungen des 
Peering-Abkommens mit der Beschwerdegegnerin ge-
bunden seien. Würde die Beschwerdeführerin anstatt 
einer direkten Peering-Anbindung eine indirekte Peering-
Anbindung über eine Peering-Partnerin der Beschwer-
degegnerin nutzen, wäre sie mindestens denselben 
Restriktionen unterworfen wie bei einer direkten Peering-
Anbindung. Aus technischer Sicht sei daher das Dazwi-
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schenschalten eines weiteren AS, welches ebenfalls 
über eine aus technischer Sicht gleichwertige Peering 
Anbindung wie die Beschwerdeführerin verfüge, sinnlos, 
da eine solche ohne technische Vorteile immer zu einer 
Verzögerung der Datenübertragung führe. Zumindest für 
die Beschwerdeführerin könne dies keine Alternative 
darstellen. Auch gemäss der vom BAKOM durchgeführ-
ten Marktbefragung würden die Mehrzahl der Marktteil-
nehmerinnen einen solchen Alternativzugang nicht als 
Alternative ansehen. Im Ergebnis entsprechen diese 
Ausführungen zu den technischen Alternativen dem 
Gutachten. Wie die WEKO im Fachbericht I auch fest-
hält, war sie im Gutachten zum Schluss gelangt, dass 
der Einkauf von Transit bei der Transitanbieterin der 
Beschwerdegegnerin aus technischer Sicht eine Alterna-
tive zur direkten Interkonnektion darstelle. Hingegen 
hatte sie die Nachfrage nach Transit bei einer Peering-
Partnerin der Beschwerdegegnerin aufgrund der restrik-
tiven Peering-Policy seitens der Beschwerdegegnerin 
und der damit verbundenen Unsicherheiten hinsichtlich 
einer möglichen Drosselung der Übertragungsgeschwin-
digkeit bzw. einem restriktiven Ausbau von Übertra-
gungskapazitäten aus technischer Sicht nicht als Alter-
native angesehen. Schliesslich unterzog die WEKO so-
wohl die Interkonnektion mit den Transitanbieterinnen 
als auch der Peering-Partner der Beschwerdegegnerin 
einer Analyse aus ökonomischer Sicht. Zur Interkonnek-
tion mit einer Transitanbieterin der Beschwerdegegnerin 
hielt sie fest, dass eine solche Interkonnektion sowohl 
über Peering als auch über Transit realisiert werden 
könne. Da die Beschwerdegegnerin gegenüber ihrer 
Transitanbieterin in der Regel ein Entgelt entrichte, er-
ziele die Transitanbieterin hierdurch einen Ertrag. Sie 
müsse daher keine Kosten für die Interkonnektion mit 
der Beschwerdegegnerin an dritte AS, welche über sie 
Zugang zum AS der Beschwerdegegnerin erhielten, 
überwälzen. Für einen Peering-Partner der Transitanbie-
terin der Beschwerdegegnerin würden daher - soweit es 
sich um ein Zero-Settlement-Peering handle - keine 
Kosten entstehen. Damit stelle das Peering mit einer 
Transitanbieterin der Beschwerdegegnerin auch aus 
ökonomischer Sicht eine Alternative zur direkten Inter-
konnektion mit der Beschwerdegegnerin dar. Eine Tran-
sitnachfragerin bei der Transitanbieterin der Beschwer-
degegnerin habe für die Gewährung des Transitzugangs 
ein Entgelt zu entrichten. Dieses sei in der Regel höher 
als die Kosten für die Aufrechterhaltung des kostenfreien 
Peerings. Damit stelle ein Transitabkommen mit der 
Transitanbieterin der Beschwerdegegnerin für die Pee-
ring-Partner der Beschwerdegegnerin (z.B. die Be-
schwerdeführerin), die über eine Zero-Settlement-
Peering verfügen würden, in preislicher Hinsicht grund-
sätzlich keine Alternative dar, da hierdurch eine kleine, 
aber signifikante dauerhafte Preiserhöhung akzeptiert 
werden müsse. Allerdings könne die Nachfrage nach 
Transit bei einer Transitanbieterin der Beschwerdegeg-
nerin kurzfristig eine Alternative zum kostenfreien Pee-
ring darstellen. Einerseits könne dies als Backup-Lösung 
dienen. Andererseits könne ein AS den Umweg über 
Transit aus strategischen Überlegungen anwenden, da 
der Transit üblicherweise bei der Beschwerdegegnerin 
Kosten verursache. Zur Interkonnektion mit einem Pee-
ring-Partner der Beschwerdegegnerin hielt die WEKO 
bei ihrer ökonomischen Analyse fest, dass eine solche 

nur über Transit realisiert werden könne. Damit wäre 
eine Interkonnektion mit einem Peering-Partner aber 
ebenfalls kostenpflichtig und könne je nach Preisunter-
schied in ökonomischer Hinsicht nicht als Alternative zur 
kostenfreien Interkonnektion angesehen werden. Auf-
grund dieser Überlegungen ist die WEKO schlussendlich 
zum bereits erwähnten Ergebnis gelangt. Die Ausfüh-
rungen der WEKO hierzu sind stringent und nachvoll-
ziehbar, weshalb für das Bundesverwaltungsgericht 
soweit kein Anlass besteht, von dieser Beurteilung ab-
zuweichen. 

9.2.2    
9.2.2.1 In Bezug auf Transit bei Peering-Partnern der 
Beschwerdegegnerin als mögliches Substitut bringt die 
Vorinstanz vor, dass nicht alle AS dermassen asymmet-
rische Datenströme ausweisen würden wie die Be-
schwerdeführerin. Auch wenn alle Peering-Verein-
barungen der Beschwerdegegnerin einer Ratio-
Beschränkung unterliegen würden, müsse dies nicht 
dazu führen, dass alle AS denselben Restriktionen in der 
Verbindung mit den Endkunden der Beschwerdegegne-
rin unterliegen würden. Ein AS mit einem ausgegliche-
nen Datenaustauschverhältnis mit der Beschwerdegeg-
nerin habe Kapazitäten, um Verkehr zu den Endkunden 
der Beschwerdegegnerin anzubieten, ohne die Ratio-
Bedingung zu verletzen. Die Analyse des BAKOM habe 
gezeigt, dass solche AS bestehen würden. Der Bezug 
von Transit-Diensten bei Peering-Partnern der Be-
schwerdegegnerin sei daher ein Substitut zur direkten 
Interkonnektion mit der Beschwerdegegnerin. 

9.2.2.2 Die WEKO führt sowohl in ihrem Gutachten als 
auch im Fachbericht I aus, die Verbindung zu einem 
Peering-Partner der Beschwerdegegnerin unterliege 
grundsätzlich den gleichen Restriktionen wie ein direktes 
Peering mit der Beschwerdegegnerin und könne daher 
kein bzw. nur in Ausnahmefällen ein hinreichendes Sub-
stitut darstellen. Im Fachbericht II bringt sie sodann er-
gänzend vor, es könne nicht alleine darauf abgestellt 
werden, ob für Fernmeldedienstanbieter eine Alternative 
zum kostenfreien Peering bestehe, ohne die daraus 
resultierenden Auswirkungen auf den Wettbewerb und 
das Marktverhalten der Beschwerdegegnerin zu betrach-
ten. Ab einer bestimmten ausgetauschten Datenmenge 
sei kostenfreies Peering günstiger als Transit, da die für 
Peering entstehenden Fixkosten auf eine ausreichend 
grosse Datenmenge verteilt werden könnten. Sei die 
Differenz zwischen den für Peering entstehenden Kos-
ten und den alternativen Transitkosten gross genug, 
könne es sich für einen marktbeherrschenden Marktteil-
nehmer lohnen, eine Preiserhöhung von mindestens 5-
10 % durchzusetzen, wenn die alternativen Kosten noch 
höher seien. Im Bereich der IP-Interkonnektion funktio-
niere die Disziplinierung des hypothetischen Monopolis-
ten dadurch, dass ein von einer Preiserhöhung beim 
Peering betroffenes Unternehmen nur zeitweise auf eine 
kostenintensivere Transitverbindung, welche eigentlich 
kein Substitut darstelle, ausweiche und so beim hypo-
thetischen Monopolisten nicht nur einen Umsatzverlust 
durch die Abwanderung, sondern auch zusätzliche Kos-
ten in Form von Transitgebühren generiere. Dies reiche 
in der Regel aus, um den hypothetischen Monopolisten 
zu disziplinieren, so dass er wieder in ein kostenfreies 
Peering-Verhältnis zurückkehre. Nur unter dem Ge-
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sichtspunkt der Disziplinierung des hypothetischen 
Marktbeherrschers durch die kurzzeitige Nutzung eines 
Transitverhältnisses, welches meist in preislicher Hin-
sicht keine Alternative darstelle, seien diese Verträge 
dem sachlich relevanten Markt zuzurechnen. Die Vo-
rinstanz qualifiziere aber die für die Beschwerdeführerin 
höheren Kosten, welche durch den Wechsel von kosten-
freiem Peering auf kostenpflichtigen Transit entstehen, 
nicht als Hinderungsgrund, Transit- und Peering-
Abkommen als Substitute anzusehen. Da der von der 
Vorinstanz bzw. dem BAKOM als Substitut qualifizierte 
Peering-Partner zudem bei der Beschwerdegegnerin 
keine zusätzlichen Kosten im Sinne einer Transitgebühr 
verursache, weil der Datenaustausch zwischen ihnen 
frei von Gebühren sei, komme dieser Alternative eine 
geringere disziplinierende Wirkung zu. Diese Alternative 
sei daher bedeutend weniger geeignet, den hypotheti-
schen Monopolisten dazu zu bewegen, zum kostenfreien 
Peering zurückzukehren, weshalb die WEKO sie in ihrer 
Marktabgrenzung nur teilweise als Substitut qualifiziert 
habe. Diese Ausführungen der WEKO sind nachvoll-
ziehbar und schlüssig. Im Gegensatz zur Vorinstanz 
unterzieht die WEKO die unter technischen und theoreti-
schen Gesichtspunkten eruierten Ausweichmöglichkei-
ten auch einer Überprüfung aus ökonomischer Sicht. Für 
das Bundesverwaltungsgericht besteht daher kein An-
lass, von der Beurteilung der WEKO als Fachbehörde 
abzuweichen.  

9.2.3    
9.2.3.1 Nach Ansicht der Vorinstanz gehört nicht nur 
Transit beim Transitanbieter der Beschwerdegegnerin 
und bei Peering-Partnern der Beschwerdegegnerin zum 
sachlich relevanten Markt, sondern auch Transit bei 
weiteren Transitanbietern. Es fliesse über eine Vielzahl 
von AS Verkehr ins Netz der Beschwerdegegnerin. Der 
Anteil über die DTAG habe während der Untersuchung 
lediglich 25 % des gesamten eingehenden Verkehrs 
betragen, wie sich aus dem Befundpapier des BAKOM 
ergebe. Das BAKOM habe Transitanbieter identifizieren 
können, welche auch ohne direkte Interkonnektion mit 
der DTAG für mit der Beschwerdeführerin vergleichbare 
Kunden eine ausreichende Verbindung zu den Kunden 
der Beschwerdegegnerin hätten bereitstellen können. 

9.2.3.2 Die WEKO stellt hierzu in ihrem Fachbericht I 
fest, dass die Beschwerdegegnerin während der Dauer 
des nicht branchenüblichen Vertragsverhältnisses mit 
der DTAG lediglich Transitnachfragerin bei drei Anbie-
tern gewesen sei. Dies ist soweit unbestritten. Die Be-
schwerdegegnerin war sodann vertraglich verpflichtet, 
einen bestimmten Prozentsatz ihres Transitverkehrs, 
welcher weit über 25 % betrug, über die DTAG zu leiten. 
Mit Verweis auf die Marktbefragung bei der Beschwer-
degegnerin stellte die WEKO sowohl in ihrem Gutachten 
als auch in ihren Fachberichten fest, dass tatsächlich gar 
ein noch weit höherer Prozentsatz des Transitverkehrs 
über die DTAG geleitet worden sei. Davon ging auch 
das Sekretariat der WEKO in ihrem Schlussbericht vom 
12. Dezember 2016 aus. Die von der Vorinstanz und 
auch im Befundpapier des BAKOM erwähnten 25 % 
beziehen sich offensichtlich auf den gesamten einge-
henden Verkehr ins Netz der Beschwerdegegnerin und 
nicht nur auf den Transitverkehr. Dies wird von der Be-
schwerdegegnerin in ihrer Stellungnahme vom 

18. Oktober 2019 denn auch bestätigt. Die WEKO ist 
daher zu Recht zum Schluss gelangt, dass Nachfragern 
nach einer indirekten Interkonnektion über eine Tran-
sitanbieterin der Beschwerdegegnerin in deren Netz 
faktisch nur die DTAG zur Verfügung stand. Daraus 
folgerte die WEKO in ihrem Fachbericht I - wiederum 
richtig - dass weitere Transitanbieter nicht als Alternati-
ven angesehen werden können, weil dies die Zwischen-
schaltung eines weiteren Netzes, nämlich dasjenige der 
DTAG, bedingen würde und somit nur ein Zugang zu 
einer Transitnachfragerin bzw. einer Peering-Partnerin 
der Transitanbieterin der Beschwerdegegnerin zur Ver-
fügung stehe. Solche Konstellationen werden - worauf 
auch die WEKO hinweist - gemäss Befundpapier des 
BAKOM (vgl. Tabelle 6, Ziff. 4-6) von den Marktteilneh-
merinnen jedoch nicht als Alternativen angesehen. 

9.2.4    
9.2.4.1 Im Gegensatz zur WEKO zählt die Vorinstanz 
schliesslich auch CDN zum sachlich relevanten Markt. 
Gemäss BAKOM könnten CDN-Anbieter für Content-
Anbieter mit reproduzierbaren Inhalten weitere potentiel-
le Substitute zu einer direkten Interkonnektion mit der 
Beschwerdegegnerin anbieten. CDN würden eine Mög-
lichkeit bilden, grosse Datenmengen zu den Endkunden 
der Beschwerdegegnerin zu bringen. Im untersuchten 
Zeitraum sei ein grosser Teil des eingehenden Verkehrs 
über CDN zur Beschwerdegegnerin geflossen. CDN 
würden zwar nicht für alle Dienste eine Möglichkeit der 
Interkonnektion darstellen, insbesondere für Dienste mit 
häufigen Interaktionen kämen sie nur beschränkt in Fra-
ge. Jedoch seien CDN für Dienste, welche hohe Band-
breiten benötigten und vor allem in eine Richtung flies-
sen würden, äusserst effizient und preislich aufgrund 
von Skaleneffekten und Nachfragemacht der Inhalts-
Aggregatoren attraktiv. Sie seien gerade für diejenigen 
Dienste prädestiniert, die im Fall der Beschwerdeführerin 
relevant seien und die asymmetrischen Verkehrsströme 
verursachen würden. Die von der WEKO im Gutachten 
genannten Dienste, für welche CDN nicht genutzt wer-
den könnten, wie Telefonie und Videokonferenzen, wür-
den hingegen symmetrische Datenflüsse verursachen. 
Diese Dienste würden folglich die Bedingung des maxi-
malen Datenaustausches nicht verletzen und könnten so 
- bei Erfüllung der weiteren Peering-Bedingungen - bei 
der Beschwerdegegnerin ohne Weiteres ein kostenloses 
Peering erhalten. Auf der anderen Seite könnten AS, 
welche grosse Datenmengen zu den Endkunden der 
Beschwerdegegnerin senden würden, ein CDN in An-
spruch nehmen. Gerade für diejenigen AS, welche allen-
falls kein kostenloses Peering von der Beschwerdegeg-
nerin erhalten würden, stelle ein CDN ein Substitut dar. 
Die Vorinstanz sei daher der Ansicht, dass die Be-
schwerdegegnerin in ihrem Preissetzungsverhalten 
durchaus durch CDN diszipliniert werde. 

9.2.4.2 Die WEKO geht in ihrem Gutachten insofern mit 
der Vorinstanz einig, als dass CDN für gewisse Dienste 
als Substitut zur direkten Interkonnektion mit der Be-
schwerdegegnerin qualifiziert werden könnten. Dienste, 
die den höchsten Qualitätsstandard verlangen würden 
(z.B. Telefonie und Videokonferenzen), könnten jedoch 
nicht über CDN verbreitet werden. Auch in diesem Punkt 
entspricht die Beurteilung der WEKO derjenigen der 
Vorinstanz, zumal auch diese CDN für Dienste mit häu-
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figen Interaktionen nicht für geeignet erachtet. Gemäss 
dem Gutachten der WEKO sei sodann aber auch zu 
berücksichtigen, dass ein CDN selbst Interkonnektion 
als Vorleistung nachfragen und bezahlen müsse. Die 
Beschwerdegegnerin kontrolliere diese Verbindung und 
verlange ein Entgelt dafür. Ebenso müssten CDN im 
Netz der DTAG für ihren Datenverkehr bezahlen. CDN 
seien Wiederverkäufer von IP-Interkonnektion, sie könn-
ten aber unter Umständen aufgrund der starken Aggre-
gation für gewisse Dienste eine Alternative zur direkten 
Interkonnektion darstellen. Die Beschränkung auf gewis-
se Dienste und Funktionen sowie die Notwendigkeit, 
eine Vorleistung zu beziehen, würden sie in ihrem Spiel-
raum stark einschränken, ein solches Substitut tatsäch-
lich anzubieten. Insgesamt kam die WEKO deshalb zum 
Schluss, dass CDN nicht genügend Wettbewerbsdruck 
auszuüben vermögen, um dem relevanten Markt zuge-
rechnet werden zu können. Die Vorinstanz setzt sich mit 
den Ausführungen der WEKO zur zu bezahlenden Vor-
leistung und dem mangelnden Wettbewerbsdruck nicht 
auseinander. Sie ersetzt lediglich die Beurteilung der 
WEKO durch ihre eigene und macht ohne nähere Aus-
führungen pauschal geltend, CDN seien preislich attrak-
tiv und würden die Beschwerdegegnerin in ihrem Preis-
setzungsverhalten disziplinieren. Triftige Gründe, die ein 
Abweichen von der Beurteilung der WEKO rechtfertigen 
würden, bringt sie somit nicht vor. Auch ihr Hinweis, 
dass CDN gerade für diejenigen Dienste prädestiniert 
seien, die im Fall der Beschwerdeführerin relevant seien 
und die asymmetrischen Verkehrsströme verursachen 
würden, genügt hierfür nicht, zumal unbestritten ist, dass 
CDN für gewisse Dienste eine Alternative zur direkten 
Interkonnektion darstellen. Entsprechend ist auf die Be-
urteilung der WEKO abzustellen und CDN nicht dem 
sachlich relevanten Markt zuzurechnen. 

9.2.5 Insgesamt vermag die Vorinstanz somit keine trifti-
gen Gründe vorzubringen, die ein Abweichen von der 
Beurteilung der WEKO rechtfertigen würden. Ihre ange-
führten Alternativen zu einer direkten Interkonnektion mit 
der Beschwerdegegnerin bleiben überwiegend theore-
tisch und sie vermag die konkreten Ausweichmöglichkei-
ten nicht zu benennen. Demgegenüber stützt sich die 
WEKO in ihrer Analyse auf die Ergebnisse der Marktbe-
fragung und berücksichtigt im Gegensatz zur Vorinstanz 
nicht nur technische, sondern auch ökonomische Aspek-
te, indem sie die monetären Bedingungen aufzeigt, zu 
denen die vermeintlichen Ausweichmöglichkeiten ge-
nutzt werden könnten. 

9.3 Die Beschwerdegegnerin nimmt keine konkrete 
Marktabgrenzung vor, weshalb unklar bleibt, was ihrer 
Ansicht nach zum sachlich relevanten Markt gehören 
soll. Sie kritisiert die Marktabgrenzung der WEKO jedoch 
in verschiedener Hinsicht, worauf nachfolgend einzuge-
hen ist. Soweit sie sich der Ansicht der Vorinstanz an-
schliesst, kann zudem auf das zuvor Ausgeführte ver-
wiesen werden. 

9.3.1    
9.3.1.1 Die Beschwerdegegnerin macht zunächst gel-
tend, die WEKO habe den hypothetischen Monopolisten-
test (SSNIP-Test) falsch angewendet, weshalb dessen 
Resultat unbeachtlich sei. Einerseits sei der gesetzte 
Benchmark einer kostenlosen Interkonnektion fragwür-

dig, weil es nie ein kostenfreies Peering gegeben habe, 
sondern ein Verhältnis von 5:1 und später 2:1 zwischen 
dem Datenverkehr ins und aus dem Netz der Beschwer-
degegnerin einzuhalten gewesen sei, damit auf eine 
Verrechnung verzichtet worden sei. Andererseits setze 
der SSNIP-Test voraus, dass alles ausser dem Preis 
unverändert bleibe. Vorliegend hätten sich aber die Da-
tenmengen, welche bei einem Zero-Settlement-Peering 
akzeptiert worden seien, massiv geändert. Die Ratioän-
derung sei nichts anderes als eine Anpassung an die 
massive Zunahme des Datenverkehrs gewesen und 
stelle entgegen der Ansicht der WEKO keine Preiserhö-
hung dar. Die WEKO berücksichtige die Mengenaus-
dehnung nicht. Zudem sei zu beachten, dass der Preis 
für die das akzeptierte Verhältnis übersteigende Menge 
laufend gesunken sei. 

9.3.1.2 Die Austauschbarkeit eines Produkts ist insbe-
sondere aufgrund von funktionalen Sachüberlegungen, 
allgemeinen Verbraucherpräferenzen, bestehenden 
Marktstrukturen sowie von konkreten Marktbeobachtun-
gen aller in Betracht kommenden ähnlichen Produkte zu 
bewerten; zudem können auch modellhafte Überlegun-
gen, wie etwa der sog. SSNIP-Test (small but significant 
and nontransitory increase in price-Test), zur Abgren-
zung herangezogen werden (vgl. BVGE 2011/32 
E. 9.5.3; Urteil des BVGer B-7633/2009 vom 14. Sep-
tember 2015 E. 270; REINERT/BLOCH, a.a.O., Art. 4 
Abs. 2 N. 116 ff.). Dem SSNIP-Test entsprechend stellte 
sich die WEKO im Gutachten und auch im Fachbericht I 
die Frage, ob eine hypothetische Monopolistin (die Be-
schwerdegegnerin) eine geringfügige Preiserhöhung von 
5-10 % für das Peering gewinnbringend durchsetzen 
könne bzw. konnte, was bei funktionierendem Wettbe-
werb nicht möglich wäre. Wie bereits ausgeführt, ist der 
Umstand, dass die WEKO dabei als Referenzpunkt bzw. 
Benchmark von einem Zero-Settlement-Peering, wie es 
zwischen den Parteien bis 2012 vereinbart war, ausging, 
nicht zu beanstanden (vgl. vorstehend E. 9.2.1.3). Es ist 
sodann unbestritten, dass die Beschwerdegegnerin den 
asymmetrischen Zugang zu ihrem Netz durch die Re-
duktion der Ratio von 5:1 auf 2:1 stärker eingeschränkt 
und damit begonnen hat, Preise für eine asymmetrische 
Datennutzung einzuführen bzw. durchzusetzen. Damit 
hat sie die Preise für den asymmetrischen Datenaus-
tausch im Vergleich zu den Preisen für den symmetri-
schen Datenaustausch geändert. Wie die WEKO in ih-
rem Fachbericht II zu Recht ausführt, kann die Erhöhung 
des Datenvolumens nicht als Rechtfertigung für die stär-
kere Bepreisung des asymmetrischen Datenaustau-
sches dienen, da die Kosten für das bereitzustellende 
Datenvolumen unabhängig davon anfallen, ob der Da-
tenverkehr symmetrisch oder asymmetrisch ist. Auch 
ansonsten erweisen sich die Ausführungen der WEKO 
zur Preiserhöhung aufgrund der Ratioänderung im 
Fachbericht II als schlüssig und nachvollziehbar. So ist 
der WEKO zuzustimmen, wenn sie ausführt, die Be-
schwerdegegnerin bepreise nur die Asymmetrie des 
Datenverkehrs und berücksichtige die Mengenausdeh-
nung bei der Preissetzung gerade nicht. Auch ist nicht 
zu verkennen, dass die Beschwerdegegnerin - wie die 
WEKO im Fachbericht II festhält - die Ratio sowohl ge-
genüber Fernmeldedienstanbietern mit grossem Daten-
volumen als auch gegenüber solchen mit kleinem Da-
tenvolumen geändert hat und die tatsächlich ausge-
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tauschte Datenmenge, für welche die Kosten entstehen, 
bei der Preisfestsetzung nicht berücksichtigt. Die Ra-
tioänderung ist deshalb durchaus als Preiserhöhung 
anzusehen. Vor diesem Hintergrund besteht für das 
Bundesverwaltungsgericht kein Grund, von der Beurtei-
lung der WEKO abzuweichen. 

9.3.2 Soweit die Beschwerdegegnerin vorträgt, die ge-
stiegenen Preise seien kostenmässig begründet, ist zu 
bemerken, dass diese Frage vorliegend (noch) nicht 
relevant ist. Im vorliegenden Beschwerdeverfahren gilt 
es einzig die Marktbeherrschung der Beschwerdegegne-
rin zu prüfen. Erst in einem nächsten Schritt wären die 
Peering-Preise der Beschwerdegegnerin durch die Vo-
rinstanz zu überprüfen bzw. kostenorientierte Preise 
festzusetzen. 

9.3.3 Nicht gefolgt werden kann der Beschwerdegegne-
rin sodann, wenn sie der WEKO vorwirft, die Bedeutung 
eines Zero-Settlement-Peerings zu verkennen und irr-
tümlich davon auszugehen, ein solches sei kostenlos. 
Die WEKO hat in ihrem Gutachten klar darauf hingewie-
sen, dass ein Zero-Settlement-Peering nicht gratis sei, 
sondern die Peering-Partner Kosten zu tragen hätten 
(vgl. Gutachten Rz. 89, 110 und 119). 

9.3.4    
9.3.4.1 Des Weiteren macht die Beschwerdegegnerin 
geltend, es hätten entgegen der Ansicht der WEKO im 
Fachbericht I nebst der DTAG weitere Transitanbieter 
zur Verfügung gestanden. Die Beschwerdeführerin hätte 
den Verkehr über einen beliebigen Transitprovider leiten 
können. Dafür hätte zwar ein zusätzliches AS dazwi-
schengeschaltet werden müssen, wäre aber qualitativ 
ausreichend gewesen. Gemäss dem Befundbericht des 
BAKOM hätten 7 von 28 Befragten dies als Alternative 
angesehen. 

9.3.4.2 Die Beschwerdegegnerin behauptet damit, dass 
eine Interkonnektion mit einem Peering-Partner der 
Transitanbieterin der Beschwerdeführerin eine Aus-
weichmöglichkeit darstelle. Hierzu kann grundsätzlich 
auf das bereits in E. 9.2.3.2 Ausgeführte verwiesen wer-
den. Es ist zwar zutreffend, dass gemäss der Marktbe-
fragung 7 Befragte dies als potentielle Alternative zur 
direkten Interkonnektion mit der Beschwerdegegnerin 
angesehen haben, jedoch haben 21 der befragten 
Marktteilnehmer dies verneint und 20 haben sich dazu 
nicht geäussert (vgl. Befundpapier des BAKOM, Tabelle 
6, Ziff. 4). Bei dieser Sachlage ist daher nicht zu bean-
standen, wenn die WEKO darin keine Substitutionsmög-
lichkeit gesehen hat. 

9.3.5 Nicht näher einzugehen ist schliesslich auf die 
pauschale Kritik der Beschwerdegegnerin, die WEKO 
habe die internationalen Erkenntnisse zu den Wettbe-
werbsverhältnissen der IP-Interkonnektion ignoriert und 
nicht begründet, weshalb die Verhältnisse in der 
Schweiz anders sein sollten als im Ausland. Die WEKO 
hat sich in ihrem Gutachten und den Fachberichten ein-
gehend mit dem konkreten Sachverhalt und den an-
wendbaren Rechtsgrundlagen auseinandergesetzt. In 
ihrem Gutachten hat sie zudem die Praxis ausländischer 
Behörden dargelegt. 

9.3.6 Insgesamt vermag die Beschwerdegegnerin somit 
ebenfalls keine triftigen Gründe vorzubringen, die ein 

Abweichen von der Beurteilung der WEKO rechtfertigen 
würden. 

9.4 Die Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung, dass 
ein gesonderter Markt für IP-Zugang für Transitanbiete-
rinnen abzugrenzen sei, dessen Marktgegenseiten ei-
nerseits die Beschwerdegegnerin und andererseits 
Transitanbieterinnen wie die Beschwerdeführerin seien. 
Da - wie nachfolgend zu zeigen sein wird - eine markt-
beherrschende Stellung der Beschwerdegegnerin auch 
gestützt auf die Marktabgrenzung der WEKO zu bejahen 
ist, braucht auf die Vorbringen der Beschwerdeführerin, 
die eine noch engere Marktabgrenzung zur Folge hätten, 
nicht weiter eingegangen zu werden. 

9.5 Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, 
dass keine triftigen Gründe vorliegen, die ein Abweichen 
von der Beurteilung der WEKO rechtfertigen würden. 
Entsprechend umfasst der sachlich relevante Markt - wie 
von der WEKO im Fachbericht I dargelegt - die direkte 
Interkonnektion mit der Beschwerdegegnerin sowie ein 
Peering mit einer Transitanbieterin der Beschwerdegeg-
nerin. Kurzfristig kann sich jedoch auch die Nachfrage 
von Transit bei einer Transitanbieterin der Beschwerde-
gegnerin anbieten, wenn hierdurch eine kostenfreie In-
terkonnektion mit der Beschwerdegegnerin erzielt wer-
den kann. 

10.  
Unbestritten ist der räumlich relevante Markt. Dieser 
umfasst sämtliche Internetknoten in Europa, an denen 
die Beschwerdegegnerin und ihre Transitanbieterinnen - 
insbesondere die DTAG -Interkonnektion anbieten. 

11.  
Es bleibt zu prüfen, ob die Beschwerdegegnerin auf dem 
relevanten Markt als marktbeherrschend im Sinne von 
Art. 4 Abs. 2 KG zu qualifizieren ist. 

11.1 Es ist unbestritten, dass die Beschwerdegegnerin 
als Eigentümerin einer nationalen Telekominfrastruktur 
ein technisches Monopol für den Zugang zu ihren End-
kunden besitzt. Wie die WEKO im Fachbericht I zutref-
fend ausführt, kann sich die Beschwerdegegnerin des-
halb aus technischer Sicht gegenüber sämtlichen Markt-
teilnehmern, welche den Zugang zu ihrem Netz nachfra-
gen, unabhängig verhalten. Die hierarchische Struktur 
des Internets und die Notwendigkeit der any-to-any-
Verbindung gewährleistet jedoch trotz diesem techni-
schen Monopol den Zugang zu den Endkunden der Be-
schwerdegegnerin über das Internet. Letzteres ist darauf 
zurückzuführen, dass die Beschwerdegegnerin als mit-
telgrosse nationale Netzbetreiberin für eine Anbindung 
an das Internet auf Transit angewiesen ist und dadurch 
ein "Einfallstor" ins Netz der Beschwerdegegnerin be-
steht. Gemäss der vorstehenden Marktabgrenzung bil-
det ein Peering mit einer Transitanbieterin der Be-
schwerdegegnerin ein Substitut zur direkten Inter-
konnektion mit der Beschwerdegegnerin. Wie ebenfalls 
dargelegt wurde, stand während der Dauer des nicht 
branchenüblichen Vertragsverhältnisses zwischen der 
DTAG und der Beschwerdegegnerin den Nachfragern 
einer indirekten Interkonnektion über eine Transitanbie-
terin der Beschwerdegegnerin faktisch lediglich das AS 
der DTAG zur Verfügung. Dabei ist unbestritten, dass 
keine Möglichkeit besteht, die DTAG zum Abschluss 
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eines Peering-Abkommens zu zwingen und es quasi 
ausgeschlossen ist, dass insbesondere kleinere Anbiete-
rinnen wie die Beschwerdeführerin ein Peering-
Abkommen mit der DTAG schliessen können. Damit fällt 
die Möglichkeit, die Beschwerdegegnerin in ihrem 
Marktverhalten durch Peering mit einer ihrer Transitan-
bieterinnen zu disziplinieren, weg. 

11.2    
11.2.1 Gemäss der vorgenommenen Marktabgrenzung 
besteht somit einzig noch die Möglichkeit, vorüberge-
hend (kostenpflichtig) Transit bei einer Transitanbieterin 
der Beschwerdegegnerin - faktisch damit bei der DTAG - 
zu beziehen. Dadurch würden der Beschwerdegegnerin 
unbestritten nicht nur Umsatzeinbussen durch die Ab-
wanderung entstehen, sondern auch Kosten in Form 
eines Transit-Entgelts, welches sie an ihre Transitanbie-
terin zu entrichten hätte. Dieser Mechanismus dürfte der 
Beschwerdegegnerin grundsätzlich die richtigen Anreize 
setzen, um zu einem Zero-Settlement-Peering zurück-
zukehren (vgl. hierzu auch vorstehend E. 9.2.2.2). Das 
nicht branchenübliche Abkommen zwischen der Be-
schwerdegegnerin und der DTAG enthielt nun jedoch - 
nebst der Verpflichtung der Beschwerdegegnerin, einen 
bestimmten Prozentsatz ihres Transitverkehrs über die 
DTAG zu leiten - eine Umsatzbeteiligung der Beschwer-
degegnerin an den Transiteinnahmen der DTAG, wenn 
Daten von einer Transitnachfragerin der DTAG an die 
Beschwerdegegnerin geleitet wurden (Revenue Share). 
Die WEKO hielt hierzu fest, dass der Beschwerdegegne-
rin nicht nur keine Kosten für diesen Transitverkehr ent-
standen seien, sondern diese gar einen Ertrag habe 
erzielen können. Der erwähnte Disziplinierungsmecha-
nismus sei deshalb durch das nicht branchenübliche 
Vertragsverhältnis zwischen der Beschwerdegegnerin 
und der DTAG ausser Kraft gesetzt worden. 

11.2.2 Nach Ansicht der Vorinstanz hat das Abkommen 
zwischen der DTAG und der Beschwerdegegnerin die 
disziplinierenden Effekte zwar abgeschwächt, jedoch 
nicht vollends ausser Kraft gesetzt. So habe die Be-
schwerdegegnerin auch während der Geltungsdauer des 
fraglichen Abkommens Transitentgelte an die DTAG 
entrichten müssen und habe nur dann ein Entgelt erhal-
ten, wenn sich der Transitumsatz der DTAG mit Transit 
zur Beschwerdegegnerin erhöht habe. Wenn sodann ein 
Peering-Partner der Beschwerdegegnerin zu einem 
Transitdienst eines Peering-Partners der DTAG ge-
wechselt habe, seien der Beschwerdegegnerin Kosten 
entstanden. Dieser Umstand habe wohl durchaus einen 
disziplinierenden Effekt gehabt. 

11.2.3 Es ist zwar zutreffend, dass die Beschwerdegeg-
nerin auch während der Geltungsdauer des fraglichen 
Abkommens Transitentgelte an die DTAG entrichten 
musste. Davon ging denn auch die WEKO aus. Wie das 
BAKOM in ihrem Befundpapier aber festhielt, konnte die 
Beschwerdegegnerin der DTAG aufgrund der Umsatz-
beteiligung einen grösseren Betrag in Rechnung stellen 
als umgekehrt. Mithin konnte die Beschwerdegegnerin 
aufgrund des Abkommens einen Ertrag erzielen, wo ihr 
ansonsten Kosten entstanden wären. Dass die WEKO 
bei dieser Sachlage zum Schluss gelangte, der Diszipli-
nierungsmechanismus durch das nicht branchenübliche 
Vertragsverhältnis zwischen der Beschwerdegegnerin 

und der DTAG sei ausser Kraft gesetzt worden, erweist 
sich daher als zutreffend. Dies zeigt sich auch im Um-
stand, dass die Beschwerdegegnerin ihre neuen Pee-
ring-Bedingungen erst nach Unterzeichnung der Verein-
barung mit der DTAG gewinnbringend durchsetzen 
konnte (vgl. nachstehend E. 11.3.3). Der Bezug von 
Transit bei einem Peering-Partner der DTAG gehört 
sodann nicht zum sachlich relevanten Markt und ist ent-
sprechend nicht zu berücksichtigen. 

11.2.4 Ein Ausweichen auf die zum sachlich relevanten 
Markt gehörenden Alternativen konnte die Beschwerde-
gegnerin somit in ihrem Verhalten nicht disziplinieren. 

11.3    
11.3.1 Wie dargelegt (vgl. vorstehend E. 8.2) hat die 
WEKO bei der Beurteilung der Marktstellung weitere 
Aspekte zur Disziplinierung der Beschwerdegegnerin 
geprüft. Sie hat sich dabei eingehend zum potentiellen 
Wettbewerb, zur Wechselbereitschaft der Endkunden 
und zum Einfluss der Marktgegenseite geäussert. Eine 
wesentliche Einschränkung des Handlungsspielraums 
der Beschwerdegegnerin konnte sie darin jedoch nicht 
erblicken. 

11.3.2 Die Vorinstanz hingegen stellt sich auf den 
Standpunkt, es hätten weitere Disziplinierungsmecha-
nismen bestanden, welche - zusammen mit der Möglich-
keit, auf Substitute auszuweichen - die Beschwerdegeg-
nerin hinreichend diszipliniert hätten. In der angefochte-
nen Verfügung führt sie aus, dass eine gewisse Nach-
fragemacht von der Marktgegenseite und gewisse dis-
ziplinierende Kräfte vom ungleich grösseren Endkun-
denmarkt bestanden hätten. 

11.3.3 Es ist unbestritten, dass sowohl von der Marktge-
genseite als auch von den Endkunden eine gewisse 
disziplinierende Kraft ausging. Im Unterschied zur Vo-
rinstanz erachtet die WEKO diese jedoch als gering und 
nicht ausreichend, um den Handlungsspielraum der 
Beschwerdegegnerin wesentlich einzuschränken. Die 
Vorinstanz setzt sich weder in der angefochtenen Verfü-
gung noch im Beschwerdeverfahren mit den Ausführun-
gen der WEKO zum Einfluss der Marktgegenseite und 
der Endkunden im Gutachten auseinander und zeigt 
nicht auf, weshalb diese unzutreffend sein sollten. Wie 
die WEKO sodann in ihrem Gutachten und im Fachbe-
richt I darlegte, gelang es der Beschwerdegegnerin denn 
auch tatsächlich, ihre neuen Peering-Bedingungen und 
damit eine Preiserhöhung einseitig und gewinnbringend 
durchzusetzen. Mit Verweis auf das Befundpapier des 
BAKOM und die Angaben der Beschwerdegegnerin 
führte die WEKO aus, die Beschwerdegegnerin habe 
ihre Peering-Bedingungen bereits vor dem Abschluss 
des nicht branchenüblichen Abkommens mit der DTAG 
geändert, allerdings habe sie diese erst nach Unter-
zeichnung der Vereinbarung mit der DTAG gewinnbrin-
gend durchsetzen können. Ein Teil der Peering-Partner 
habe die neuen Bedingungen akzeptiert. Von insgesamt 
rund 300 Unternehmen hätten über 100 nach Einführung 
der neuen Peering-Bedingungen die direkte Interkonnek-
tion mit der Beschwerdegegnerin aufgegeben und seien 
auf einen indirekten (kostenpflichtigen) Netzzugang aus-
gewichen. Auch diese hätten damit eine Preiserhöhung 
in Kauf nehmen müssen. Berücksichtige man, dass die 
Beschwerdegegnerin an dem durch Transit bei der 
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DTAG generierten Ertrag mitbeteiligt gewesen sei, habe 
sie auf diese Weise auch gegenüber denjenigen, die auf 
eine indirekte Route ausgewichen seien, eine Preiser-
höhung gewinnbringend durchsetzen können. Diese 
Ausführungen überzeugen. Auch das BAKOM in ihrem 
Befundpapier sowie die Vorinstanz anerkennen, dass 
die Änderung der Peering-Bedingungen für die Be-
schwerdegegnerin profitabel war. Damit konnte - wie die 
WEKO im Fachbericht II ausführt - im Markt genau das 
vom SSNIP-Test Geforderte, nämlich die Durchsetzung 
einer geringfügigen Preiserhöhung von 5-10% durch den 
zu analysierenden Monopolisten, beobachtet werden. 
Aus diesem Grund erscheint auch die Argumentation der 
Vorinstanz, eine marktbeherrschende Anbieterin hätte 
zur Gewinnmaximierung das maximale Datenaus-
tauschverhältnis nicht auf 2, sondern auf 1 festgelegt, 
nicht stichhaltig. Der Umstand, dass die Beschwerde-
gegnerin eine Preiserhöhung einseitig und gewinnbrin-
gend durchsetzen konnte, zeigt somit - worauf auch die 
WEKO mehrfach hinweist - , dass die disziplinierenden 
Kräfte nicht ausreichend waren und sich die Beschwer-
degegnerin von anderen Marktteilnehmern in wesentli-
chem Umfang unabhängig verhalten konnte. 

11.4 Unbehilflich sind sodann die Vorbringen der Vo-
rinstanz und der Beschwerdegegnerin, die neuen Pee-
ring-Konditionen seien branchenüblich und diese hätten 
sich auch nach Aufhebung der Vereinbarung zwischen 
der Beschwerdegegnerin und der DTAG nicht geändert. 
Einerseits sind branchenübliche Konditionen nicht mit 
Konditionen, die sich unter Wettbewerbsbedingungen 
eingestellt haben, gleichzusetzen und schliessen eine 
marktbeherrschende Stellung nicht aus. Andererseits ist 
nicht auszuschliessen, dass die Beschwerdegegnerin 
auch nach Aufhebung der fraglichen Vereinbarung als 
marktbeherrschend zu qualifizieren ist. 

11.5 Insgesamt vermag weder die Vorinstanz noch die 
Beschwerdegegnerin triftige Gründe vorzubringen, die 
ein Abweichen von der Beurteilung der WEKO rechtfer-
tigen würden. Folglich ist eine marktbeherrschende Stel-
lung der Beschwerdegegnerin für die Zeitdauer bis zur 
Auflösung der nicht branchenüblichen Vereinbarung 
zwischen der Beschwerdegegnerin und der DTAG im 
Januar 2016 zu bejahen. 

12.  
Zusammengefasst kann somit festgehalten werden, 
dass die Marktstellung der Beschwerdegegnerin nach 
Auflösung der nicht branchenüblichen Vereinbarung 
zwischen der Beschwerdegegnerin und der DTAG un-
klar ist. Für diese Zeit wurden die Markt- und Wettbe-
werbsverhältnisse nicht abgeklärt und es liegt diesbe-
züglich auch keine Beurteilung der WEKO vor. Für die 
Zeitdauer bis zur Auflösung der nicht branchenüblichen 
Vereinbarung zwischen der Beschwerdegegnerin und 
der DTAG im Januar 2016 ist die Beschwerdegegnerin 
hingegen als marktbeherrschend im Sinne von Art. 4 
Abs. 2 KG zu qualifizieren. Die Beschwerde ist deshalb 
insoweit gutzuheissen, als die angefochtene Verfügung 
aufzuheben und die Angelegenheit zum neuen Ent-
scheid an die Vorinstanz zurückzuweisen ist. Betreffend 
die Zeitdauer nach Auflösung der erwähnten Vereinba-
rung zwischen der Beschwerdegegnerin und der DTAG 
hat sie die Markt- und Wettbewerbsverhältnisse abzuklä-

ren und die WEKO im Sinne von Art. 11a Abs. 2 FMG zu 
konsultieren. Für die Zeitdauer bis zur Auflösung der 
erwähnten Vereinbarung hat sie für das von der Be-
schwerdeführerin verlangte Peering kostenorientierte 
Preise im Sinne von Art. 11 Abs. 1 FMG festzulegen. 
Auch die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens von 
Fr. 126'240.- sind dabei neu zu verlegen. 

13.  
Es bleibt über die Kosten- und Entschädigungsfolgen 
des Beschwerdeverfahrens zu befinden. 

13.1 Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt die Ver-
fahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei 
(Art. 63 Abs. 1 VwVG). Keine Kosten zu tragen hat die 
Vorinstanz (Art. 63 Abs. 2 VwVG). In der Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes gilt die Rückweisung der Sa-
che an die Vorinstanz zu weiteren Abklärungen und 
neuem Entscheid (mit noch offenem Ausgang) praxis-
gemäss als volles Obsiegen der beschwerdeführenden 
Partei (BGE 137 V 57 E. 2.1 ff. und 137 V 271 E. 7.1; 
statt vieler: Urteil des BVGer A-6259/2018 vom 8. Juli 
2019 E. 6.1). 

Dem Verfahrensausgang entsprechend ist die Be-
schwerdeführerin demnach als vollständig obsiegend zu 
betrachten. Die auf Fr. 4'000.- festzusetzenden Verfah-
renskosten (vgl. dazu Art. 1 ff. des Reglements vom 
21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen 
vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, 
SR 173.320.2]) sind folglich der unterliegenden Be-
schwerdegegnerin aufzuerlegen. Der von der Be-
schwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss in der 
Höhe von Fr. 4'000.- ist dieser zurückzuerstatten. 

13.2 Der obsiegenden Partei ist von Amtes wegen oder 
auf Begehren eine Entschädigung für die ihr erwachse-
nen notwendigen Kosten zuzusprechen (vgl. Art. 64 
Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Die Entschä-
digung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige 
weitere Auslagen der Partei (Art. 8 ff. VGKE). Sie wird 
vom Gericht aufgrund der Akten festgesetzt, wenn keine 
Kostennote eingereicht wird (Art. 14 Abs. 2 VGKE). 

Die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin hat keine 
Kostennote eingereicht, weshalb die Höhe der Entschä-
digung aufgrund der Akten festzusetzen ist. Unter Be-
rücksichtigung der Schwierigkeit des Falles, des not-
wendigen Zeitaufwandes und eines durchschnittlichen 
Stundenansatzes erachtet das Bundesverwaltungsge-
richt eine Parteientschädigung von Fr. 10'000.- als an-
gemessen. 

14.  
Dieses Urteil kann nicht beim Bundesgericht angefoch-
ten werden (Art. 83 Bst. p Ziff. 2 des Bundesgerichtsge-
setzes vom 17. Juni 2005 [BGG]). Es ist somit endgültig. 

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 
1.  
Die Beschwerde wird insoweit gutgeheissen, als die 
Verfügung vom 27. Juli 2018 aufgehoben und zu neuem 
Entscheid im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz 
zurückgewiesen wird. 
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2.  
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden der Be-
schwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 
Tagen nach Versand des vorliegenden Urteils zu Guns-
ten der Gerichtskasse zu überweisen. Der Einzahlungs-
schein erfolgt mit separater Post. 

3.  
Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- wird der 
Beschwerdeführerin zurückerstattet. Hierfür hat sie dem 
Bundesverwaltungsgericht ihre Post- oder Bankverbin-
dung mitzuteilen. 

4.  
Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin 
eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 10'000.- 
zu bezahlen. 

5.  
Dieses Urteil geht an: 

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben) 
 

- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben) 
 

- die Vorinstanz (Ref-Nr. Vf 2018-07-27_002 / OS 41-
00006; Einschreiben) 
 

- die WEKO (A-Post) 
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B 4 Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 

B 4 1. Urteil vom 17. Juli 2020 – Publikation des Schlussberichts des  
Sekretariats der WEKO in der Vorabklärung Beschwerde gegen das  
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 30. Januar 2019 

 

Urteil 2C_250/2019 des Bundesgerichts vom 17. Juli 
2020 in Sachen A.________ AG, Beschwerdeführerin, 
vertreten durch […], gegen Wettbewerbskommission, 
Beschwerdegegnerin. Gegenstand: Publikation des 
Schlussberichts des Sekretariats der WEKO in der Vor-
abklärung 32-0248, Beschwerde gegen das Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung II, vom 30. Janu-
ar 2019 (B-5117/2016).  

Sachverhalt:   
A.   
Gegen A.________ AG ging beim Sekretariat der Wett-
bewerbskommission (nachfolgend: Sekretariat) Ende 
Oktober 2012 eine Anzeige ein. Das Sekretariat eröffne-
te daraufhin am 6. Dezember 2012eine Vorabklärung 
nach Art. 26 des Bundesgesetzes über Kartelle und 
andere Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz, 
KG; SR 251). Gegenstand dieser Vorabklärung war, ob 
Anhaltspunkte für eine unzulässi ge Verhaltensweise der 
A.________ AG im Bereich des Getränkeimports im 
Sinn von Art. 5 und 7 KG bestehen.  

B.   
Mit Schlussbericht vom 10. November 2015 stellte das 
Sekretariat das Verfahren ein. Es informierte die 
A.________ AG am 29. Dezember 2015 darüber und 
gleichzeitig, dass es den Schlussbericht in der Schriften-
reihe "Recht und Politik des Wettbewerbs" (RPW) zu 
publizieren beabsichtige, weshalb die A.________ AG 
dem Sekretariat mitteilen solle, ob der Bericht Ge-
schäftsgeheimnisse enthalte, die vor der Veröffentli-
chung abzudecken seien, was entsprechend dem Merk-
blatt zu Geschäftsgeheimnissen zu begründen sei. Die 
A.________ AG reichte am 18. Februar 2016 eine ge-
schäftsgeheimnisbereinigte Version des Schlussberichts 
mit dem Hinweis ein, dass eine Veröffentlichung des 
Schlussberichts ohne Einverständnis der A.________ 
AG oder einer entsprechenden rechtskräftigen Publikati-
onsverfügung nicht zulässig sei.  

Das Sekretariat teilt am 24. März 2016 der A.________ 
AG mit, dass es die dem Schreiben beigelegte Version 
des Schlussberichts in der RPW publizieren werde. Es 
seien diejenigen Stellen entfernt worden, für welche 
berechtigte Geheimhaltungsinteressen bestünden. In der 
Folge untersagte die A.________ AG dem Sekretariat 
die Publikation des Schlussberichts ohne dessen Berei-
nigung mit ihr und beantragte den Erlass einer anfecht-
baren Verfügung i.S.v. Art. 5 VwVG (SR 172.021) durch 
die Wettbewerbskommission (WEKO).  

Mit Verfügung vom 20. Juni 2016 entschied das Sekreta-
riat zusammen mit einem Mitglied des Präsidiums der 
WEKO, dass der Schlussbericht vom 10. November 
2015 in der Version veröffentlicht werde, die sich im 
Anhang der Verfügung befinde (Ziff. 1 des Dispositivs). 
Dagegen hat die A.________ AG Beschwerde vor dem 
Bundesverwaltungsgericht erhoben.  

C.   
Das Bundesverwaltungsgericht hat am 30. Januar 2019 
seinen Entscheid mit folgendem Dispositiv erlassen:  
"1.  

1.1 Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen und die ange-
fochtene Publikationsverfügung vom 20. Juni 2016 insoweit 
aufgehoben, als sie eine Veröffentlichung des Schlussberichts 
des Sekretariats vom 10. November 2015 in der Version vor-
sieht, die sich im Anhang zu dieser Verfügung befindet. Die 
vorinstanzliche Verlegung der Verfahrenskosten wird ebenfalls 
aufgehoben. Soweit weitergehend, wird die Beschwerde ab-
gewiesen.  

1.2 Der Vorinstanz wird untersagt, den Schlussbericht vom 
10. November 2015 in dieser eben genannten Version zu ver-
öffentlichen.  

1.3 Die Sache wird zu weiterer Schwärzung und Anonymisie-
rung des Schlussberichts vom 10. November 2015 im Sinn der 
Erwägungen sowie zur Neuverlegung der Kosten und der 
Parteientschädigung des vorangegangenen Verfahrens an die 
Vorinstanz zurückgewiesen.  

2. [Verfahrenskosten]  

3. [Parteientschädigung]  

4. [Mitteilung]."  

D.   
Vor Bundesgericht beantragt die A.________ AG  
"1. Es sei das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 
30. Januar 2019 im Verfahren 8-5117/2016 aufzuheben.  

2. Es sei der WEKO die Publikation des Schlussberichts vom 
10. November 2015 zu untersagen.  

3. Eventualiter zu Antrag 2: Die Wettbewerbskommission sei 
anzuweisen, zusätzlich zu den vom Bundesverwaltungsgericht 
als Geschäftsgeheimnisse bezeichneten Stellen auch die in 
Beilage 6 zu dieser Beschwerde bezeichneten Textstellen des 
Schlussberichts vom 10. November 2015 in der publizierten 
Fassung abzudecken.  

4. Es sei der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu ertei-
len.  

5. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zuzüglich Mehr-
wertsteuer zu Lasten der Wettbewerbskommission."  
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Gerügt wird im Wesentlichen eine Verletzung von Bun-
des- (Art. 48 Abs. 1, 25 Abs. 4 KG; Art. 9 und 29 Abs. 2 
BV) und Völkerrecht (Art. 6 Ziff. 1 und 2 EMRK).  

E.   
Die WEKO beantragt vernehmlassungsweise Nichtein-
treten auf die Beschwerde, eventuell deren Abweisung. 
Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung 
und Forschung (WBF) verzichtet auf eine Vernehmlas-
sung, weist aber auf die Wichtigkeit der Transparenz der 
Behördenarbeit hin. Die Beschwerdeführerin hat sich zur 
Vernehmlassung der WEKO und zum Schreiben des 
WBF geäussert. Das Bundesverwaltungsgericht verzich-
tet auf eine Vernehmlassung.  

F.   
Am 2. April 2019 hat der Präsident der II. öffentlich-
rechtlichen Abteilung der Beschwerde aufschiebende 
Wirkung zuerkannt.  

Erwägungen:   
1.    
1.1. Die amtliche Publikation eines Schlussberichts ist 
tatsächliches Verwaltungshandeln. Streitigkeiten über 
dessen Veröffentlichung müssen - sofern die Vorausset-
zungen zutreffen - verfügungsweise entschieden werden 
(Art. 25, 25a VwVG, Art. 25 DSG [SR 235.1]). Die WE-
KO hat mit Verfügung vom 20. Juni 2016 entschieden, 
dass der Schlussbericht des Sekretariats vom 
10. November 2015 in der Version veröffentlicht werde, 
die sich im Anhang ihrer Verfügung befinde. Die Verfü-
gung kann beim Bundesverwaltungsgericht und danach 
beim Bundesgericht angefochten werden (Urteil 
2C_1065/2014 vom 26. Mai 2016 E. 1.1, nicht publ. in: 
BGE 142 II 268).   

1.2. Die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde 
(Art. 42 Abs. 2 und Art. 100 Abs. 1 BGG) richtet sich 
gegen einen Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts 
(Art. 86 Abs. 1 lit. a BGG), der sich somit auf öffentliches 
Recht des Bundes stützt (Art. 82 lit. a BGG), wozu keine 
Ausnahmen bestehen (Art. 83 BGG). Die Beschwerde-
führerinnen sind nach Art. 89 Abs. 1 BGG legitimiert.   

2.   
2.1. Angefochten ist ein Urteil, mit welchem die Verfü-
gung der WEKO vom 20. Juni 2016 u.a. teilweise aufge-
hoben wird und die Sache zur weiteren Schwärzung und 
Anonymisierung des Schlussberichts vom 10. November 
2015 im Sinne der Erwägungen an die WEKO zurück-
gewiesen wird. Die Beschwerdeführerin geht davon aus, 
dass es ein Endentscheid sei, handle es sich doch um 
einen Rückweisungsentscheid ohne Entscheidungsspiel-
raum. Es seien lediglich noch die Textstellen zu schwär-
zen bzw. zu anonymisieren, worüber die Vorinstanz 
bereits befunden habe. In jedem Fall sei aber ein Zwi-
schenentscheid im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG 
gegeben, weshalb die Beschwerde ans Bundesgericht 
zulässig sei. Die WEKO ist demgegenüber der Auffas-
sung, dass weder ein Endentscheid noch ein anfechtba-
rer Zwischenentscheid vorliege, denn ein Entschei-
dungsspielraum liege durchaus noch vor bzw. im gegen-
teiligen Fall sei nicht erkennbar, worin denn die Einspa-
rungen nach Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG liegen würden.   

2.2. Ein Endentscheid ist ein Entscheid, der das Verfah-
ren prozessual abschliesst (Art. 90 BGG), sei dies mit 
einem materiellen Entscheid oder Nichteintreten (BGE 
133 V 477 E. 4.1.1 S. 480). Das Bundesgericht soll sich 
als oberste rechtsprechende Behörde des Bundes in der 
Regel nur einmal mit der gleichen Angelegenheit befas-
sen müssen (BGE 142 II 363 E. 1.3 S. 366). Vor- und 
Zwischenentscheide sind Entscheide, die das Verfahren 
nicht abschliessen (Art. 90 e contrario BGG), sondern 
bloss eine formell- oder materiellrechtliche Frage im 
Hinblick auf die Verfahrenserledigung regeln, mithin 
einen Schritt auf dem Weg zum Endentscheid darstellen 
(BGE 136 V 131 E. 1.1.2 S. 134). Materiellrechtliche 
(Grundsatz) entscheide, die einen Teilaspekt einer 
Streitsache beantworten, gelten nach der Systematik 
des BGG nicht als Teil- (i.S.v. Art. 91 BGG), sondern als 
materiell-rechtliche Zwischenentscheide im Sinne von 
Art. 93 BGG (BGE 133 V 477 E. 4.1.3 und 4.3 i.f. S. 481 
bzw. 482).   

2.3.   
2.3.1. Rückweisungsentscheide stellen in der Regel 
Zwischenentscheide dar, weil sie das Verfahren nicht 
abschliessen (BGE 134 II 124 E. 1.3 S. 127; 133 V 477 
E. 4 S. 480-482). Anders verhält es sich bloss, wenn der 
unteren Instanz, an welche die Sache zurückgewiesen 
wird, kein Entscheidungsspielraum mehr bleibt und die 
Rückweisung bloss der (rein rechnerischen) Umsetzung 
des oberinstanzlich Angeordneten dient; diesfalls liegt 
ein Endentscheid vor (BGE 134 II 124 E. 1.3 S. 127).   

2.3.2. In E. 7.4 des vorinstanzlichen Urteils hat die Vo-
rinstanz die einzelnen Schwärzungsanträge der Be-
schwerdeführerin behandelt. Sie hat dabei festgehalten, 
welche Aussagen Geschäftsgeheimnisse betreffen und 
deshalb zu schwärzen sind. Insofern besteht in diesem 
Bereich kein Ermessensspielraum. In Bezug auf die 
Anonymisierung führt die Vorinstanz aus, dass die Be-
schwerdeführerin lediglich das Interesse ihres guten 
Rufs als privates Interesse geltend mache. Das öffentli-
che Interesse überwiege allerdings das private, "folglich 
dürfen die Personendaten ausserhalb des Begriffs des 
Geschäftsgeheimnisses soweit erforderlich in anonymi-
sierter Form publiziert werden" (E. 8.6 des vorinstanzli-
chen Urteils). Zudem führt die Vorinstanz in E. 11.3 aus, 
dass die WEKO den Schlussbericht "angemessen zu 
anonymisieren" habe. Personendaten sind nach Art. 3 
lit. a DSG "alle Angaben, die sich auf eine bestimmte 
oder bestimmbare Person beziehen". Angaben, die sich 
auf eine bestimmte oder bestimmbare Person beziehen, 
sind nicht nur der Name der Beschwerdeführerin, son-
dern auch weitere Angaben, bei welchen zu prüfen ist, 
ob sie sich auf die Beschwerdeführerin beziehen. Inso-
fern besteht - wie die WEKO zu Recht geltend macht - 
ein Ermessensspielraum.   

2.4.   
2.4.1. Ausgehend vom Zweck von Art. 93 BGG stellt ein 
Rückweisungsentscheid nur dann keinen Zwischenent-
scheid dar, wenn ausgeschlossen werden kann, dass 
das Bundesgericht sich ein zweites Mal mit der Streitsa-
che befassen muss (Urteil 2C_113/2017 vom 12. Febru-
ar 2020 E. 1.2.4). Rückweisungsentscheide sind unter 
den alternativen Voraussetzungen von Art. 93 Abs. 1 
lit. a oder b BGG anfechtbar, selbst wenn damit über 
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materielle Teilaspekte der Streitsache entschieden wird 
(BGE 134 II 124 E. 1.3; 133 V 477 E. 4.2 und E. 4.3 
S. 481 f.).   

2.4.2. Die Beschwerdeführerin hat sich auf Art. 93 Abs. 1 
lit. b BGG berufen. Danach können Zwischenentscheide 
selbständig angefochten werden, wenn die Gutheissung 
der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen 
und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder 
Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen 
würde. Dies trifft im vorliegenden Fall nicht zu. Denn die 
Vorinstanz weist die Sache nicht zurück, um weitere 
umfangreiche tatsächliche Abklärungen durchzuführen, 
was ein weitläufiges Beweisverfahren nach sich ziehen 
würde, sondern verlangt neben der Umsetzung der 
Schwärzung eine angemessene Anonymisierung. Hierzu 
ist kein Beweisverfahren notwendig.   

2.4.3. Insofern handelt es sich um einen Zwischenent-
scheid, gegen den die Beschwerde nicht zulässig ist.  

 

 

  

3.   
Nach dem Gesagten sind somit nicht alle Sachurteilsvo-
raussetzungen gegeben, weshalb auf die Beschwerde 
nicht einzutreten ist. Damit sind die Gerichtskosten 
(Art. 65 BGG) der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. 
Parteientschädigungen sind keine geschuldet (Art. 68 
BGG).  

Demnach erkennt das Bundesgericht:   

1.   
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.  

2.   
Die Gerichtskosten von Fr. 3'000.-- werden der Be-
schwerdeführerin auferlegt.  

3.   
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Bun-
desverwaltungsgericht, Abteilung II, und dem Eidgenös-
sischen Departement für Wirtschaft, Bildung und For-
schung, schriftlich mitgeteilt.  
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B 4 2. Urteil vom 3. August 2020 – Sanktionsverfügung – Wettbewerbsabreden im 
Strassen- und Tiefbau im Kanton Aargau 

 

Urteil 2C_845/2018 des Bundesgerichts vom 3. August 
2020 in Sachen 1. Umbricht Holding AG, 2. Aarvia Im-
mobilien AG (vormals Umbricht AG und Umbricht Bau 
AG), Beschwerdeführerinnen, beide vertreten durch […] 
gegen Wettbewerbskommission, Beschwerdegegnerin. 
Gegenstand: Sanktionsverfügung - Wettbewerbsabre-
den im Strassen- und Tiefbau im Kanton Aargau, Be-
schwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts, Abteilung II, vom 25. Juni 2018 (B-880/2012).  

Sachverhalt:   
A.   
Die Aarvia Immobilien AG, vormals Umbricht AG und 
Umbricht Bau AG, ist eine Baufirma und u.a. im Stras-
sen- und Tiefbau tätig. Sie gehört zur Umbricht Holding 
AG. Aufgrund einer Anzeige eröffnete das Sekretariat 
der Wettbewerbskommission (nachfolgend: Sekretariat) 
am 8. Juni 2009 im Einvernehmen mit einem Mitglied 
des Präsidiums der Wettbewerbskommission (WEKO) 
eine Untersuchung nach Art. 27 des Kartellgesetzes 
vom 6. Oktober 1995 (KG; SR 251) gegen verschiedene 
Baufirmen - auch gegen die Umbricht AG und Umbricht 
Bau AG sowie die Neue Bau AG Baden, welche später 
durch die Aarvia Immobilien AG übernommen worden 
war; die amtliche Publikation nach Art. 28 Abs. 1 KG 
erfolgte am 13. Juli 2009 im Bundesblatt (BBl 2009 
5173). Untersucht wurde, ob zwischen den Baufirmen 
unzulässige Wettbewerbsabreden i.S.v. Art. 5 KG im 
Strassen- und Tiefbau im Kanton Aargau stattgefunden 
haben. Insbesondere wurde abgeklärt, ob bei Aus-
schreibungen die Eingaben bzw. Eingabesummen koor-
diniert und die Bauprojekte bzw. die Kunden aufgeteilt 
wurden. Gleichentags hat das Sekretariat eine gleiche 
Untersuchung für den Raum des Kantons Zürich eröff-
net.  

Die WEKO überprüfte 109 Fälle, bei welchen mögliche 
Abreden zwischen den verschiedenen Gesellschaften 
bestanden hätten. Das Abredeverhalten bestand einer-
seits in Verhaltensweisen, welche als Schutznahme 
bezeichnet wurden, andererseits in sogenannten 
Stützofferten. Unter Schutznahme wird das Verhalten 
verstanden, mit welchem sich absprechende Unterneh-
men denjenigen Abspracheteilnehmer bestimmen, wel-
cher direkt von der Absprache profitieren soll, indem er 
den zu vergebenden Submissionsauftrag erhalten soll. 
Die Absprache läuft in aller Regel über den Preis und 
erlaubt dem geschützten Unternehmen den tiefsten 
Preis aller Abspracheteilnehmer einzureichen, was in 
der Regel zur Auftragserteilung an das geschützte Un-
ternehmen führt. Unter einer Stützofferte (oder Scheinof-
ferte) wird eine Offerte verstanden, mit welcher die Ab-
spracheteilnehmer die Offerte des geschützten Unter-
nehmens überbieten. Eine Stützofferte wird somit nur 
zum Schein eingereicht und bezweckt die Steuerung des 
Zuschlags zugunsten des geschützten Unternehmens.   

 

B.   
Nach einer Ausdehnung der Untersuchung auf weitere 
Gesellschaften (BBl 2010 5526), der Einholung weiterer 
Auskünfte und Daten und der Gewährung des rechtli-
chen Gehörs (Art. 30 Abs. 2 KG) zum Antrag des Sekre-
tariats erliess die WEKO am 16. Dezember 2011 eine 
Verfügung mit folgendem Dispositiv (RPW 2012/2 S. 270 
ff.) :  

"1. Die an den unzulässigen Wettbewerbsabreden betei-
ligten Untersuchungsadressatinnen werden für das vor-
stehend beschriebene Verhalten gestützt auf Art. 49a 
KG i.V. mit Art. 5 Abs. 3 Bst. a und c i.V.m. Abs. 1 KG 
mit folgenden Beträgen belastet:  

-  Die Aktiengesellschaft Cellere und die Cellere AG 
Aarau werden für das beschriebene Verhalten unter 
solidarischer Haftung mit einem Betrag von insge-
samt CHF 151'227 belastet.  

-  Die Daedalus Holding AG und die Sustra AG Schöft-
land werden für das beschriebene Verhalten unter 
solidarischer Haftung mit einem Betrag von insge-
samt CHF 5'000 belastet.  

-  Die ERNE Holding AG Laufenburg und die ERNE AG 
Bauunternehmung werden für das beschriebene Ver-
halten unter solidarischer Haftung mit einem Betrag 
von insgesamt CHF 483'088 belastet.  

-  Die ERNE Holding AG Laufenburg und die Gebrüder 
Meier AG Rohrleitungsbau werden für das beschrie-
bene Verhalten unter solidarischer Haftung mit einem 
Betrag von insgesamt CHF 51'156 belastet.  

-  Die Ernst Frey AG wird für das beschriebene Verhal-
ten mit einem Betrag von CHF 152'734 belastet.  

-  Die Granella Holding AG und die Granella AG wer-
den für das beschriebene Verhalten unter solidari-
scher Haftung mit einem Betrag von insgesamt 
CHF 643'826 belastet.  

-  Die Hubschmid Beteiligungs AG und die H. Graf AG 
werden für das beschriebene Verhalten unter solida-
rischer Haftung mit einem Betrag von insgesamt 
CHF 20'866 belastet.  

-  Die Implenia AG und die Implenia Bau AG werden für 
das beschriebene Verhalten unter solidarischer Haf-
tung mit einem Betrag von insgesamt CHF 591'138 
belastet.  

-  Die Knecht Brugg Holding AG und die Knecht Bau 
AG werden für das beschriebene Verhalten unter so-
lidarischer Haftung mit einem Betrag von insgesamt 
CHF 109'686 belastet.  

-  Die Knecht Brugg Holding AG und die Meier Söhne 
AG werden für das beschriebene Verhalten unter so-
lidarischer Haftung mit einem Betrag von insgesamt 
CHF 154'696 belastet.  
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-  Die Bauunternehmung G. Schmid AG wird für das 
beschriebene Verhalten mit einem Betrag von 
CHF 11'642 belastet.  

-  Die KUPERA Holding AG und die Käppeli Bau AG 
werden für das beschriebene Verhalten unter solida-
rischer Haftung mit einem Betrag von insgesamt 
CHF 5'000 belastet.  

-  Die Treier AG wird für das beschriebene Verhalten 
mit einem Betrag von CHF 3'748 belastet.  

-  Die Umbricht Holding AG und die Umbricht AG wer-
den für das beschriebene Verhalten unter solidari-
scher Haftung mit einem Betrag von insgesamt 
CHF 1'437'623 belastet.  

-  Die Neue Bau AG Baden wird für das beschriebene 
Verhalten mit einem Betrag von CHF 26'345 belastet.  

-  Die Walo Bertschinger Holding AG und die Walo 
Bertschinger AG werden für das beschriebene Ver-
halten unter solidarischer Haftung mit einem Betrag 
von insgesamt CHF 50'000 belastet.  

-  Die Ziegler Holding AG und die Ziegler AG werden 
für das beschriebene Verhalten unter solidarischer 
Haftung mit einem Betrag von insgesamt CHF 32'784 
belastet.  

2. Die Untersuchung gegen die Hüppi AG wird ohne 
Folgen eingestellt. Die anteilsmässigen Verfahrenskos-
ten von Hüppi von CHF 10'000 gehen zu Lasten der 
Staatskasse. Eine Parteientschädigung wird nicht zuge-
sprochen.  

3. Die übrigen Verfahrenskosten von insgesamt 
CHF 525'490 werden gemäss den Ausführungen zu den 
Kosten folgenden Verfügungsadressatinnen auferlegt:  

-  Gewerbezentrum Unterfeld AG und Birchmeier- Hoch 
und Tiefbau AG: insgesamt CHF 51'188 und unter 
solidarischer Haftung für den Betrag von 
CHF 525'490.  

-  Aktiengesellschaft Cellere und Cellere AG Aarau: 
insgesamt CHF 51'188 und unter solidarischer Haf-
tung für den Betrag von CHF 525'490.  

-  ERNE Holding AG Laufenburg, ERNE AG Bauunter-
nehmung und Gebrüder Meier AG Rohrleitungsbau: 
insgesamt CHF 51'188 und unter solidarischer Haf-
tung für den Betrag von CHF 525'490.  

-  Granella Holding AG und Granella AG: insgesamt 
CHF 51'188 und unter solidarischer Haftung für den 
Betrag von CHF 525'490.  

-  Implenia AG und Implenia Bau AG: insgesamt CHF 
51'188 und unter solidarischer Haftung für den Betrag 
von CHF 525'490.  

-  Knecht Brugg Holding AG, Knecht Bau AG, Meier 
Söhne AG und Bauunternehmung G. Schmid AG: 
insgesamt CHF 51'188 und unter solidarischer Haf-
tung für den Betrag von CHF 525'490.  

-  Umbricht Holding AG, Umbricht AG und Neue Bau 
AG Baden: insgesamt CHF 51'188 und unter solidari-
scher Haftung für den Betrag von CHF 525'490.  

-  Walo Bertschinger Holding AG und Walo Bertschin-
ger AG: insgesamt CHF 51'188 und unter solidari-
scher Haftung für den Betrag von CHF 525'490.  

-  Hubschmid Beteiligungs AG und H. Graf AG: insge-
samt CHF 28'660 und unter solidarischer Haftung für 
den Betrag von CHF 345'260.  

-  Ziegler Holding AG und Ziegler AG: insgesamt CHF 
28'660 und unter solidarischer Haftung für den Betrag 
von CHF 345'260.  

-  Ernst Frey AG: CHF 28'660, unter solidarischer Haf-
tung für den Betrag von CHF 345'260.  

-  Daedalus Holding AG und Sustra AG Schöftland: 
insgesamt CHF 10'000 und unter solidarischer Haf-
tung für den Betrag von CHF 345'260.  

-  Der KUPERA Holding AG und Käppeli Bau AG: ins-
gesamt CHF 10'000 und unter solidarischer Haftung 
für den Betrag von CHF 345'260.  

-  Treier AG: CHF 10'000, unter solidarischer Haftung 
für den Betrag von CHF 345'260.  

4. [Eröffnung];  

5. [Rechtsmittelbelehrung]."  

C.    
Dagegen haben am 15. Februar 2012 die Umbricht Hol-
ding AG, die Aar via Immobilien AG und die Neue Bau 
AG Baden Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht 
mit folgenden Rechtsbegehren erhoben:  

"1. Die gegenüber der Umbricht auszusprechende Sank-
tion sei auf höchstens Fr. 359'766.00 festzulegen  

2. Die gegenüber der Neuen Bau AG auszusprechende 
Sanktion sei auf höchstens Fr. 17'332.00 festzulegen.  

3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen."  

D.   
Am 25. Juni 2018 erliess das Bundesverwaltungsgericht 
seinen Entscheid mit folgenden Dispositiv:  

"1. Die Beschwerde gegen die Verfügung der Wettbe-
werbskommission vom 16. Dezember 2011 wird teilwei-
se gutgeheissen.  

2. Dispositiv-Ziffer 1 der angefochtenen Verfügung wird 
mit Bezug auf die den Beschwerdefüh rerinnen auferleg-
ten Sanktionen aufgehoben und wie folgt neu gefasst:  

"Die Umbricht Holding AG und die Aarvia Immobilien AG 
(vormals Umbricht AG und Umb richt Bau AG) werden 
unter solidarischer Haftung mit einem Betrag von insge-
samt Fr. 1'174'462.-- belastet.  

Die Aarvia Immobilien AG (vormals Umbricht AG und 
Umbricht Bau AG) wird als Rechtsnachfolgerin der im 
Handelsregister gelöschten Neue Bau AG Baden zu-
sätzlich mit einem Betrag von insgesamt Fr. 26'345.-- 
belastet."  

3. Dispositiv-Ziffer 3 der angefochtenen Verfügung wird 
mit Bezug auf die Beschwerdeführerin nen aufgehoben 
und wie folgt neu gefasst:  
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"Der Umbricht Holding AG und der Aarvia Immobilien 
AG (vormals Umbricht AG und Umbricht Bau AG) wer-
den Verfahrenskosten von Fr. 51'188.-- und unter solida-
rischer Haftung mit den übrigen Verfügungsadressaten 
für den Betrag von Fr. 525'490.-- auferlegt."  

4. Im übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.  

5. [Verfahrenskosten].  

6. [Parteienschädigung].  

7. [Zustellung]."  

E.   
Vor Bundesgericht beantragen die Umbricht Holding AG 
und die Aarvia Immobilien AG (vormals Umbricht AG 
und Umbricht Bau AG), das Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts vom 25. Juni 2018 teilweise aufzuheben, 
den solidarisch zu leistenden Sanktionsbetrag auf 
Fr. 565'601.90 festzulegen (Änderung Dispositiv-Ziffer 2) 
und die Verfahrenskosten und Parteientschädigungen 
(Dispositiv-Ziffer 5 und 6) entsprechend anzupassen. Im 
Wesentlichen wird Willkür in der Sachverhaltsfeststel-
lung (Beweiswürdigung) geltend gemacht.  

F.   
Die WEKO hat vernehmlassungsweise beantragt, die 
Beschwerde abzuweisen. Die Beschwerdeführerinnen 
haben dazu Stellung genommen. Das Bundesverwal-
tungsgericht hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.  

Erwägungen:   
1.   
Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde 
in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen einen 
verfahrensabschliessenden Entscheid des Bundesver-
waltungsgerichts in kartellrechtlichen Angelegenheiten 
der hierzu legitimierten Beschwerdeführerinnen ist ein-
zutreten (Art. 82, Art. 86 Abs. 1 lit. a, Art. 89 Abs. 1, 
Art. 90, Art. 100 Abs. 1 und Art. 42 Abs. 2 BGG; Urteil 
2C_985/2015 vom 9. Dezember 2019 E. 1.1).  

2.   
2.1. Die Beschwerdeführerinnen rügen im Wesentlichen 
die Sachverhaltsfeststellung des Bundesverwaltungsge-
richts in einzelnen Fällen. Unbestritten sind jedenfalls die 
relevanten, je ein einzelnes Projekt umfassenden Märk-
te, das Vorliegen von unzulässigen horizontalen Abre-
den, die den Wettbewerb auf diesen Märkten erheblich 
beeinträchtigen und sich nicht durch Gründe der wirt-
schaftlichen Effizienz rechtfertigen lassen (Art. 5 Abs. 1 
i.V.m. Abs. 2 KG). Unbestritten ist auch die Sanktionie-
rung nach Art. 49a Abs. 1 KG und die konkrete Bemes-
sung, welche bei Gutheissung der Sachverhaltsrügen 
der Beschwerdeführerinnen antragsgemäss anzupassen 
wäre.   

2.2. Das Bundesgericht ist an den Sachverhalt gebun-
den, wie die Vorinstanz ihn festgestellt hat (Art. 105 
Abs. 1 BGG). Die Feststellung des Sachverhalts kann 
nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig (= 
willkürlich) ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne 
von Art. 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels 
für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann 
(Art. 97 Abs. 1 BGG). Zur Sachverhaltsfeststellung ge-

hört auch die auf Indizien gestützte Beweiswürdigung 
(BGE 140 III 264 E. 2.3 S. 265 ff.; Urteil 2C_634/2018 
vom 5. Februar 2019 E. 2.2). Eine Sachverhaltsfeststel-
lung ist nicht schon dann offensichtlich unrichtig, wenn 
sich Zweifel anmelden, sondern erst, wenn sie eindeutig 
und augenfällig unzutreffend ist (BGE 144 V 50 E. 4.2 
S. 53; 132 I 42 E. 3.1 S. 44). Es liegt noch keine offen-
sichtliche Unrichtigkeit vor, nur weil eine andere Lösung 
ebenfalls in Betracht fällt, selbst wenn diese als die 
plausiblere erscheint (vgl. BGE 144 V 50 E. 4.2 S. 53). 
Diese Grundsätze gelten auch in Bezug auf die konkrete 
Beweiswürdigung (BGE 144 V 50 E. 4.2 S. 53; BGE 141 
IV 369 E. 6.3 S. 375); in diese greift das Bundesgericht 
auf Beschwerde hin  nur bei Willkürein, insbesondere 
wenn die Vorinstanz  offensichtlich unhaltbare Schlüsse 
zieht, erhebliche Beweise übersieht oder  solche grund-
los ausser Acht lässt (BGE 144 V 50 E. 4.2 S. 53). Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass das Sachgericht im Bereich 
der Beweiswürdigung über einen erheblichen Ermes-
sensspielraum verfügt (BGE 144 V 50 E. 4.1 S. 53; BGE 
141 IV 369 E. 6.3 S. 375). Inwiefern die vorinstanzliche 
Beweiswürdigung bzw. die Sachverhaltsfeststellung 
offensichtlich unhaltbar ist, muss in der Beschwerde-
schrift klar und detailliert dargelegt werden (BGE 144 V 
50 E. 4.2 S. 53 mit Hinweisen). Es gilt diesbezüglich 
eine qualifizierte Begründungspflicht (Art. 106 Abs. 2 
BGG; vgl. BGE 133 II 249 E. 1.4.3 S. 254 f.).   

2.3. Dabei genügt es nicht, lediglich einzelne Elemente 
anzuführen, die anders als im angefochtenen Entscheid 
hätten gewichtet werden können, und dem Bundesge-
richt in appellatorischer Kritik diesbezüglich bloss die 
eigene Auffassung zu unterbreiten, ohne darzutun, dass 
und inwiefern der Sachverhalt in Verletzung des An-
spruchs auf rechtliches Gehör oder des Willkürverbots 
festgestellt worden ist (vgl. BGE 133 II 249 E. 1.4.3 
S. 254 f.; 116 Ia 85 E. 2b S. 88 und das Urteil 
2C_113/2017 vom 12. Februar 2020 E. 1.5.2). Auf eine 
blosse appellatorische Kritik am angefochtenen Urteil 
tritt das Bundesgericht deshalb nicht ein (BGE 141 IV 
369 E. 6.3 S. 375).   

2.4. Die Beschwerdeführerinnen rügen die allgemeine 
Feststellung des Sachverhalts nicht, sondern lediglich 
diejenige in Bezug auf sechs Fälle (Fall 20, 72, 93, 12, 
16 und 80). Bei den Fällen 20, 72 und 93 handelt es sich 
um ausdrücklich bestrittene erfolgreiche Schutznahmen 
der Beschwerdeführerin 2, bei den Fällen 12, 16 und 80 
um ausdrücklich bestrittene erfolgreiche Stützofferten 
der Beschwerdeführerin 2.   

2.5. Bei der Abklärung des Sachverhalts zur Frage, ob 
zwischen verschiedenen Baufirmen unzulässige Wett-
bewerbsabreden i.S.v. Art. 5 KG im Strassen- und Tief-
bau im Kanton Aargau stattgefunden haben, stützten 
sich die Vorinstanzen u.a. auf die sogenannte Birchmei-
er-Liste und auf die Aussagen der verschiedenen 
Selbstanzeiger. Bei der Birchmeier-Liste handelt es sich 
um ein neunseitiges, von der Selbstanzeigerin Birchmei-
er stammendes Dokument in Form einer handschriftlich 
ausgefüllten Tabelle. Dieses enthält Angabe zu 186 
Submissionsprojekten, wobei die fünf Spalten der Tabel-
le die folgenden Überschriften tragen: Bauherr, Bauob-
jekt, Summe, Mitbewerber und Datum. Mit Selbstanzei-
gern sind Unternehmen gemeint, die i.S.v. Art. 49a 
Abs. 2 KG an der Aufdeckung und der Beseitigung von 
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Wettbewerbsbeschränkungen mitwirken, um so einer 
Sanktion ganz oder zumindest teilweise zu entgehen. 
Die Beschwerdeführerinnen richten ihre Rügen vor allem 
gegen diese beiden Beweismittel.   

3.    
3.1. Die Beschwerdeführerinnen machen erstens gel-
tend, dass die Vorinstanz ihren Entscheid auf Beweis-
mittel abgestützt habe, deren Aussagekraft aufgrund 
deren Herkunft einerseits in den einleitenden Betrach-
tungen der Vorinstanz als ungenügend, andererseits bei 
den genannten Fällen im Widerspruch dazu als genü-
gend betrachtet wurde. Weitere Beweismittel würden 
nicht hinzugezogen, welche die begründeten Zweifel an 
der Schuld der Beschwerdeführerinnen ausräumen 
könnten. Die Beschwerdeführerinnen nehmen damit 
einerseits auf die Birchmeier-Liste, andererseits auf die 
Aussagen der Selbstanzeiger Bezug. Beide stellen nach 
Auffassung der Beschwerdeführerinnen untaugliche 
Beweismittel dar.   

Die Birchmeier-Liste sei falsch, unvollständig und nur 
von beschränkter Aussagekraft. Es sei nicht auszu-
schliessen, dass die Liste sodann im Hinblick auf eine 
spätere Untersuchung der WEKO erstellt worden sei, um 
Konkurrenten "anzuschwärzen". Die Vorinstanz habe 
selber festgehalten, dass die Liste nicht selbsterklärend 
sei und dass zum Beweis der Schutznahme durch die 
Beschwerdeführerinnen zusätzlich zur Nennung in der 
Birchmeier-Liste und der entsprechenden Aussage des 
Lis tenverfassers weitere, einschlägige Beweismittel 
erforderlich seien. Diese Vorgabe habe die Vorinstanz 
bei der Sachverhaltsabklärung bei den aufgeführten 
Fällen indessen ignoriert, weshalb die Sachverhaltsfest-
stellung willkürlich sei.  

Ferner rügen die Beschwerdeführerinnen die Berück-
sichtigung der Aussagen der Selbstanzeiger als Be-
weismittel. Die Selbstanzeiger hätten aufgrund des Bo-
nusprogramms zunächst ein hohes Eigeninteresse da-
ran, andere Unternehmen anzuschwärzen und ihnen 
möglichst viele Verstösse zu unterstellen. Denn je fol-
genreicher die Untersuchungen gegen die restlichen 
Unternehmen dank ihrer Aussage ausfallen, desto mehr 
könnten sie von einer Bussenreduktion profitieren. Zu-
dem könnten alte Rechnungen von direkten Konkurren-
ten beglichen werden. Aussagen der Selbstanzeiger 
seien daher eher übertrieben dargestellt. Im Übrigen 
seien die Selbstanzeiger und die Unternehmen erst nach 
Jahren befragt worden, weshalb die aussagenden Per-
sonen sich geirrt haben könnten. Abgesehen davon 
seien Selbstanzeiger nicht zur wahrheitsgetreuen Aus-
sage verpflichtet und würden sich bei wahrheitswidrigen 
Aussagen auch nicht strafbar machen.   

3.2. Zweitens machen die Beschwerdeführerinnen gel-
tend, dass die WEKO und auch die Vorinstanz den Be-
schwerdeführerinnen den Beweis ihrer Unschuld über-
tragen hätten, weshalb die Unschuldsvermutung verletzt 
sei. Die Aussagen der Selbstanzeiger würden von der 
WEKO ohne Weiteres als korrekt bezeichnet, was die 
Vorinstanz noch zusätzlich untermauere, indem der 
Wahrheitsgehalt der Selbstanzeiger höher zu bewerten 
sei als derjenige der Beschwerdeführerinnen; dies habe 
die Vorinstanz damit begründet, dass ein Bonusverlust 
drohe, wenn die Selbstanzeiger wahrheitswidrig Aus-

kunft erteilen würden. Nach Auffassung der Beschwer-
deführerinnen sei diese Begründung aber ebenso taug-
lich, um zu belegen, weshalb die Selbstanzeiger Falsch-
aussagen machen würden. Die unterschiedliche Wer-
tung der Vorinstanz sei willkürlich mit der Folge, dass 
den Beschwerdeführerinnen der Beweis, dass sie sich 
nicht an einer bestimmten Absprache beteiligt hätten, 
auferlegt worden sei, was die Unschuldsvermutung ver-
letzte.   

3.3. Bei den einzelnen Fällen (Fall 20, 72, 93, 12, 16 und 
80) nehmen die Beschwerdeführerinnen im Wesentli-
chen auf diese Rügen Bezug.   

4.    
4.1.   
4.1.1. Für die Sachverhaltsermittlung des Bundesverwal-
tungsgerichts (vgl. BGE 139 II 72 E. 4.4 f. S. 81 ff.) ist 
das Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG; SR 172.021) 
anwendbar (Art. 37 VGG; SR 173.32). Nach Art. 19 
VwVG findet auf das Beweisverfahren u.a. Art. 40 des 
Bundesgesetzes vom 4. Dezember 1947 über den Bun-
deszivilprozess (BZP; SR 273) Anwendung, wonach der 
Richter die Beweise nach freier Überzeugung würdigt. 
Dementsprechend hat der Bundesverwaltungsrichter die 
Beweise frei, d.h. ohne Bindung an förmliche Beweisre-
geln, sowie umfassend und pflichtgemäss zu würdigen. 
Konkret bedeutet dies, dass der Bundesverwaltungsrich-
ter alle Beweismittel, unabhängig davon, von wem sie 
stammen, objektiv zu prüfen hat (BGE 137 II 266 E. 3.2 
S. 270 f.). Einem bestimmten Beweismittel vorab und in 
allgemeiner Weise die Beweiseignung abzusprechen, ist 
nicht zulässig (BGE 130 II 482 E. 3.2 S. 485 f.). Zudem 
besitzen alle tauglichen Beweismittel die gleiche Be-
weiskraft.   

4.1.2. Die Vorinstanz hat der konkreten Prüfung der 
einzelnen Fälle neben Ausführungen zum Beweismass, 
zu dessen Nachweis, zur Beweislast Erwägungen zum 
Beweiswert der Selbstanzeigen und zur Birchmeier-Liste 
vorangestellt. Im Rahmen der Ausführungen zum Be-
weiswert der Selbstanzeigen hat sie sich sodann aus-
führlich zu Auswirkungen der Bonusregelung auf das 
Aussageverhalten, zur unterschiedlichen Interessenlage 
der Selbstanzeiger und der nicht kooperierenden Unter-
nehmen sowie zur Zielsetzung der Bonusregelung, mit 
welcher Kartelle von innen heraus destabilisiert und 
wirksamer Wettbewerb wieder herbeigeführt werden 
sollen (dazu auch DANIEL ZIMMERLI, Zur Dogmatik des 
Sanktionssystems der "Bonusregelung" im Kartellrecht, 
2007, S. 240 ff.), geäussert und sich dabei auch vertieft 
mit den von den Beschwerdeführerinnen vorgebrachten 
Angriffspunkten für eine Bonusregelung auseinanderge-
setzt. Die Beschwerdeführerinnen wiederholen vor Bun-
desgericht dieselben Argumente, setzten sich aber mit 
den Ausführungen der Voristanz nicht detailliert (Art. 106 
Abs. 2 BGG) auseinander. Diesbezüglich ist nicht weiter 
darauf einzugehen.   

4.1.3. Die Vorinstanz hat sich ferner auch ausführlich mit 
dem Beweiswert der Birchmeier-Liste befasst, da vor ihr 
deren Bedeutung von der WEKO und den Beschwerde-
führerinnen gegensätzlich beurteilt wurde. Die Vo-
rinstanz ist dabei zum Schluss gekommen, dass die 
Birchmeier-Liste sich einzig in den Fällen als aussage-
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kräftiges Beweismittel erweise, in welchen es um die 
vorgeworfene Mitbeteiligung eines in der Birchmeier-
Liste namentlich erwähnten Mitbewerbers durch 
Schutzmassnahmen gehe. Ungeeignet sei die Liste - 
entgegen der Auffassung der WEKO -, um die Abgabe 
von Stützofferten der Beschwerdeführerinnen nachzu-
weisen. Entgegen der Auffassung der WEKO käme der 
Liste auch nicht volle Beweiskraft zu. Aufgrund der Un-
schuldsvermutung sei neben der Nennung in der Birch-
meier-Liste mindestens ein weiteres einschlägiges Be-
weismittel erforderlich. Die Beschwerdeführerinnen er-
achten die Birchmeier-Liste als untaugliches Beweismit-
tel, setzen sich aber wiederum nicht detailliert (Art. 106 
Abs. 2 BGG) mit den vorinstanzlichen Argumenten aus-
einander. Sie wiederholen vielmehr pauschal, was sie 
bereits vor Vorinstanz ausgeführt haben. Diesbezüglich 
ist ebenfalls nicht weiter auf die Behauptungen der Be-
schwerdeführerinnen einzugehen   

4.2. Auch wenn mit den Sanktionen nach Art. 49a KG 
das kartellrechtliche Verfahren strafrechtsähnlichen Cha-
rakter i.S.v. Art. 6 EMRK aufweist (BGE 139 I 72 E. 2.2.2 
S. 79), bleibt es ein Verwaltungsverfahren (BGE 145 II 
259 E. 2.6.2 S. 268; 144 II 194 E. 4.4.2 S. 200) mit den 
Mitwirkungspflichten nach Art. 13 VwVG (BGE 129 II 18 
E. 7.1 S. 33). Infolge des strafrechtsähnlichen Charak-
ters des kartellrechtlichen Verfahrens gilt in diesem aber 
auch der in Art. 32 Abs. 1 BV und in Art. 6 Ziff. 2 EMRK 
verankerten Grundsatz der Unschuldsvermutung. Als 
Beweislastregel bedeutet dieser, dass es Sache der 
Behörde ist, die Schuld des Angeklagten zu beweisen, 
und nicht dieser seine Unschuld nachweisen muss (BGE 
127 I 38 E. 2a S. 40).   

Die Beschwerdeführerinnen gehen davon aus, dass 
durch die willkürlichen unterschiedlichen Wertungen der 
Vorinstanz ihnen der Beweis auferlegt worden sei, dass 
sie sich nicht an einer bestimmten Absprache beteiligt 
hätten. Diese Auffassung ist falsch. Hat die Vorinstanz 
aus den verschiedenen Beweisen offensichtlich unhalt-
bare Schlüsse gezogen, hat sie erhebliche Beweise 
übersehen oder solche grundlos ausser Acht gelassen, 
ist die Beweiswürdigung willkürlich und die Sachver-
haltsfeststellung wäre zu korrigieren. Damit wird den 
Beschwerdeführerinnen aber nicht die Pflicht auferlegt, 
ihre Unschuld zu beweisen. Zu beachten haben aller-
dings die Beschwerdeführerinnen, dass sie trotz des 
strafrechtsähnlichen Charakters des kartellrechtlichen 
Verfahrens verpflichtet sind, an der Feststellung des 
Sachverhalts mitzuwirken (Art. 13 Abs. 1 lit. c VwVG 
i.V.m. Art. 40 KG; siehe dazu auch BGE 140 II 384 
E. 3.3). Schliesslich liegt es aber auch im Interesse der 
Beschwerdeführerinnen, Gründe oder Sachumstände 
aufzuzeigen, die es als überzeugend erscheinen lassen, 
dass sie in gewissen Fällen nicht an einer Abrede betei-
ligt waren. Solche haben die Beschwerdeführerinnen 
aber nicht dargetan.  

5.   
5.1. In Bezug auf die Fälle 20 und 72 verweisen die Be-
schwerdeführerinnen darauf, dass in diesen beiden Fäl-
len nur zwei Beweismittel, nämlich die Birchmeier-Liste 
sowie die Aussage eines Selbstanzeigers, beigebracht 
worden seien. Weitere Beweismittel wären aber auf-
grund derer Ausführungen zur Birchmeier-Liste und zur 

Aussage von Selbstanzeigern notwendig gewesen. Die 
Beschwerdeführerinnen beschränken sich dabei darauf, 
ihre Würdigung des Sachverhalts an die Stelle der Wür-
digung der Vorinstanz, welche immerhin je zwei Seiten 
umfasst, zu setzen. Inwieweit diese dabei in Willkür ver-
fallen sein soll, ist weder genügend dargetan noch er-
sichtlich.   

5.2.   
5.2.1. Beim Fall 93 hätten die Beschwerdeführerinnen 
und auch die anderen Unternehmen, welche eine ARGE 
gebildet hätten, bis heute bestritten, dass eine Abrede 
stattgefunden habe. Der Fall sei in der Birchmeier-Liste 
enthalten, obwohl Birchmeier selbst keine Stützofferte 
abgegeben habe, was belege, dass diese Liste fehler-
haft sei. Die Beschwerdeführerinnen hätten dies und 
weitere Punkte vor Vorinstanz vorgebracht. Diese habe 
aber ihre Ausführungen pauschal als Unklarheiten und 
Widersprüche bezeichnet. Die Vorinstanz gehe zudem 
bei der im Hause der Beschwerdeführerinnen gefunde-
nen Handnotiz willkürlicherweise davon aus, dass der 
Beweis für die Schuld der Beschwerdeführerin 2 er-
bracht sei. Da die Vorinstanz an anderen Stellen ihres 
Entscheides anerkannt habe, dass die Birchmeier-Liste 
fehlerhaft sein könnte, und sie sich beim Fall 93 auf die-
se Liste stütze, verstricke sie sich in Widersprüche. Inso-
fern sei nur die zusätzliche Handnotiz als Beweismittel 
gegeben. Die Interpretation der WEKO sei unklar, wider-
spreche sich und die Annahmen der WEKO seien lü-
ckenhaft und teils falsch. Eine andere Interpretation sei 
genauso naheliegend. Es entstehe der Eindruck, dass 
die WEKO und die Vorinstanz die Handnotiz mit dem 
fixen Gedanken interpretiert hätten, dass den Be-
schwerdeführerinnen eine Schuld nachgewiesen werden 
müsse.   

5.2.2. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführe-
rinnen hat sich die Vorinstanz nicht in Widersprüche 
verstrickt. Wie bereits erläutert, erachtete die Vorinstanz 
aus verschiedenen Gründen die Birchmeier-Liste als 
taugliches und überzeugendes Beweismittel. Sie vertritt 
lediglich die Auffassung, dass dieses allein nicht genü-
ge, weshalb weitere Beweismittel zur Untermauerung 
der in der Liste enthaltenen Aussagen notwendig seien. 
Dies trifft u.a. mit der bei der Beschwerdeführerinnen 
gefundenen Handnotiz zu. Es trifft zu, dass die Handno-
tiz interpretationsbedürftig ist. Die Vorinstanz hat sich 
indessen vertieft damit auseinandergesetzt, hat Quer-
vergleiche zu anderen Aussagen und Beweismitteln 
gezogen und schlüssig argumentiert, warum sich aus 
den verschiedenen Beweismitteln ergibt, dass das Ver-
halten der Beschwerdeführerin den Tatbestand einer 
Absprache erfüllt. In diesem Zusammenhang hat die 
Vorinstanz zudem ausgeführt, dass auch mit einem Ver-
zicht auf eine Eingabe der Zuschlag zugunsten der ge-
schützten ARGE gesteuert wurde und deshalb der Ein-
trag auf der Liste seine Berechtigung habe. Die Be-
schwerdeführerinnen interpretieren die Notiz anders, 
wobei sie sich zudem unzulässigerweise mehrheitlich an 
den Ausführungen der WEKO orientieren, und stellen 
damit lediglich ihre Sicht der Dinge dar. Damit wird die 
Beweiswürdigung der Vorinstanz aber nicht offensicht-
lich unrichtig (BGE 144 V 50 E. 4.2 S. 53). Abgesehen 
davon, setzen sie sich mit den Ausführungen der Vo-
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rinstanz auch nicht entsprechend dem strengen Rüge-
prinzip nach Art. 106 Abs. 2 BGG auseinander.   

5.3. In den Fällen 12, 16 und 80 stützte sich die Vo-
rinstanz vor allem auf die Aussagen von zwei oder mehr 
Selbstanzeigern. Da es sich um Stützofferten handelt, 
hat sie - entgegen der Auffassung der Beschwerdeführe-
rinnen - sich nicht auf die Birchmeier-Liste abgestützt. 
Die Beschwerdeführerinnen monieren, dass die Aussa-
gen der Selbstanzeiger aufgrund der oben bereits er-
wähnten Angriffspunkte für eine Bonusregelung (Rache, 
Beseitigung eines Konkurrenten) erstens unberücksich-
tigt zu bleiben hätten und zweitens falsch interpretiert 
worden seien.   

Die Vorinstanz hat die einzelnen Beweismittel sorgfältig 
analysiert und die Aussagen im Rahmen der Selbstan-
zeigung mit weiteren und späteren Aussagen und weite-
ren Aspekten ver- und abgeglichen. Die Beschwerdefüh-
rerinnen gehen nicht auf die vorinstanzlichen Ausfüh-
rungen ein und setzen sich nicht mit den Argumenten 
der Vorinstanz auseinander. Sie wiederholen pauschal, 
was sie bereits vor Vorinstanz vorgebracht haben. Inso-
fern stellen die Beschwerdeführerin wiederum lediglich 
ihre Sicht der Dinge dar. Inwieweit die Vorinstanz in 
Willkür verfallen sein soll, ist damit weder genügend 
dargetan noch ersichtlich.  

6.   
Demnach ist die Beschwerde unbegründet und abzu-
weisen. Bei diesem Verfahrensausgang haben die Be-
schwerdeführerinnen die Kosten des bundesgerichtli-
chen Verfahrens zu tragen (Art. 66 Abs. 1 BGG). Eine 
Parteientschädigung ist nicht zuzusprechen (Art. 68 
BGG).  

Demnach erkennt das Bundesgericht:   
1.   
Die Beschwerde wird abgewiesen.  

2.   
Die Gerichtskosten von Fr. 10'000.-- werden den Be-
schwerdeführerinnen unter solidarischer Haftung aufer-
legt.  

3.   
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Bun-
desverwaltungsgericht, Abteilung II, und dem Eidgenös-
sischen Departement für Wirtschaft, Bildung und For-
schung, schriftlich mitgeteilt.  
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C Zivilrechtliche Praxis 
Pratique des tribunaux civils 
Prassi dei tribunali civili 

C 2 Bundesgericht 
Tribunal federal 
Tribunale federale 

C 2 1. Urteil vom 14. April 2020 – Zuständigkeit, Gerichtsstandsvereinbarung, 
Beschwerde gegen den Beschluss des Obergerichts des Kantons 
Solothurn vom 8. Juli 2019 

 

Urteil 4A_433/2019 des Bundesgerichts vom 14. April 
2020, I. zivilrechtliche Abteilung in Sachen A.________ 
ag, vertreten durch […], Beschwerdeführerin, gegen 
B.________ S.p.A., vertreten durch […], Beschwerde-
gegnerin. Gegenstand: Zuständigkeit, Gerichtsstands-
vereinbarung, Beschwerde gegen den Beschluss des 
Obergerichts des Kantons Solothurn, Zivilkammer, vom 
8. Juli 2019 (ZKEIV.2018.2).  

Sachverhalt:   
A.   
Die A.________ ag (Klägerin, Beschwerdeführerin) mit 
Sitz in U.________ bezweckt unter anderem die "Füh-
rung von Garagenbetrieben, umfassend Handel, Vermie-
tung, Reparatur und Wartung von Motorfahrzeugen bzw. 
Ersatzteilen".  

Die B.________ S.p.A. (Beklagte, Beschwerdegegnerin) 
mit Sitz in V.________, Italien, befasst sich unter ande-
rem mit der "Konstruktion von Kraftfahrzeugen, dem 
Einzelhandel mit Produkten der Marke 'B.________', 
dem Grosshandel mit Komponenten und Zubehör für 
Kraftfahrzeuge und Marketingaktivitäten zur Unterstüt-
zung der Markenentwicklung".  

Die A.________ ag und die B.________ S.p.A. schlos-
sen am 21. Oktober 2016 einen "Letter of Intent" ("LOI") 
ab. Sie hielten darin namentlich fest, dass die 
A.________ ag Interesse an einem exklusiven Vertrieb 
von Fahrzeugen der Marke "B.________" im Verkaufs-
gebiet Aargau sowie Solothurn bekunde und die Partei-
en beabsichtigten, "die Möglichkeit zu prüfen, eine Ver-
einbarung über die Ernennung zum Vertragshändler und 
zur Vertragswerkstatt zu treffen". In Artikel 4.1 LOI heisst 
es unter dem Titel "Pre-contractual nature of this Letter 
of Intent":  

"The Parties acknowledge that [...] this Letter of Intent 
does not constitute an agreement between the Parties 
and does not provide any obligations on the same Par-
ties. Therefore, the Parties will be completely free to 
evaluate whether or not to enter into the Agreement 
assumed under the above articles."  

In Artikel 7.1 LOI wurde vereinbart:  

"This Letter of Intent will automatically become ineffec-
tive should one of the following events occur: a) signing 
of the Agreement; b) expiration of the term of October 
21st 2017 or any other further term agreed in writing by 
the Parties."  

Artikel 8.2 LOI lautet schliesslich wie folgt:  

"Any dispute concerning this Letter of Intent or the rights 
and/or the obligations arising there from, which cannot 
be friendly settled by the Parties within 30 days following 
the transmission of the notice relating such dispute from 
one Party to the other Party, will be within the exclusive 
jurisdiction of the Courts of V.________, with exclusion 
of any other alternative jurisdictions."  

Die mit dem LOI angestrebte vertragliche Beziehung 
kam nicht zustande.  

B.   
Am 29. August 2018 reichte die A.________ ag beim 
Obergericht des Kantons Solothurn eine Klage betref-
fend "Abschluss Werkstattvertrag B.________ mit 
marktmächtiger B.________ (Art. 7 / Art. 5 KG) " ein. Sie 
stellte - neben verschiedenen prozessualen Begehren 
(darunter namentlich einem Antrag auf Anordnung su-
perprovisorischer Massnahmen) - folgende Rechtsbe-
gehren:  

1. Die Beklagte sei zu verpflichten, mit der Klägerin ei-
nen Service- und Ersatzteilvertrag für die Marke 
"B.________" zu marktüblichen Konditionen abzu-
schliessen oder durch ihre Tochtergesellschaft, 
B.________ (Schweiz) AG, abschliessen zu lassen. Die 
Beklagte sei vertraglich namentlich zu verpflichten,  

a) der Klägerin den Zugang zum IT-System des Werk-
stattnetzes, namentlich zu sämtlichen technischen 
und betrieblichen Informationen zu gewähren, welche 
für die Wartung von Personenfahrzeugen der er-
wähnten Marken als zugelassene Werkstatt erforder-
lich sind,  

b) die Klägerin mit sämtlichen für die Wartung von Per-
sonenfahrzeugen der erwähnten Marke als zugelas-
sene Werkstatt erforderlichen Originalersatzteilen zu 
nichtdiskriminierenden Konditionen zu beliefern.  
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c) der Klägerin sämtliche für die Wartung von Personen-
fahrzeuen der erwähnten Marke als zugelassene 
Werkstatt erforderlichen Werkzeuge und Diagnose-
geräte zur Verfügung zu stellen.  

d) der Klägerin auch weiterhin und ununterbrochen die 
Verwendung sämtlicher für den Betrieb einer zuge-
lassenen "B.________" Werkstatt notwendigen ein-
getragenen Schutzrechte zu gewähren.  

e) der Klägerin die Durchführung von und Entschädi-
gung für Garantieleistungen (inkl. Leistungen aus Ku-
lanz) für Personenfahrzeuge der erwähnten Marken 
als zugelassene Werkstatt zu gewähren.  

2. Es sei davon Vormerk zu nehmen, dass sich die Klä-
gerin Schadenersatzansprüche, insbesondere infolge 
des Kartellrechtsverstosses der Beklagten vorbehält.  

Sie berief sich dabei auf "ihren kartellrechtlichen An-
spruch der unzulässigen Verweigerung einer Geschäfts-
beziehung gemäss Art. 7 Abs. 2 Bst. a KG".  

Nachdem der Präsident der Zivilkammer des Oberge-
richts mit Verfügung vom 3. September 2018 (ergänzt 
mit Verfügung vom 28. September 2018) superprovisori-
sche Massnahmen angeordnet hatte, beschränkte er 
das Verfahren mit Verfügung vom 4. Februar 2019 auf 
die Frage der örtlichen Zuständigkeit.  

Mit Beschluss vom 8. Juli 2019 trat das Obergericht auf 
die Klage mangels örtlicher Zuständigkeit nicht ein.  

C.   
Die A.________ ag verlangt mit Beschwerde in Zivilsa-
chen, es seien der Beschluss des Obergerichts aufzu-
heben, das Obergericht des Kantons Solothurn "für ört-
lich zuständig zu erklären" und die Sache zur Beurtei-
lung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Ausserdem sei 
der Beschwerde, vorab superprovisorisch, die aufschie-
bende Wirkung zu erteilen.  

Das Obergericht begehrt die Abweisung der Beschwer-
de, unter Verzicht auf Vernehmlassung und Hinweis auf 
die Akten sowie den angefochtenen Beschluss. Die Be-
schwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde abzuwei-
sen, soweit darauf einzutreten sei. Die Beschwerdefüh-
rerin replizierte, worauf die Beschwerdegegnerin eine 
Duplik eingereicht hat.  

Mit Präsidialverfügung vom 15. November 2019 wurde 
das Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung 
abgewiesen.  

Mit Eingabe vom 9. Dezember 2019 beantragte die Be-
schwerdeführerin die Sistierung des bundesgerichtlichen 
Verfahrens bis 31. Januar 2020. Dazu nahm die Be-
schwerdegegnerin Stellung. Mit Präsidialverfügung vom 
16. Januar 2020 wurde das Sistierungsgesuch abgewie-
sen.  

Am 24. Januar 2020 hat die Beschwerdeführerin unauf-
gefordert eine weitere Eingabe eingereicht.  

Erwägungen:   
1.   
Der angefochtene Beschluss des Obergerichts hat eine 
kartellrechtliche Streitigkeit im Sinne von Art. 5 Abs. 1 
lit. b ZPO zum Gegenstand. Es ist ein Endentscheid 

(Art. 90 BGG) einer einzigen kantonalen Instanz im Sin-
ne von Art. 75 Abs. 2 lit. a BGG. Dagegen steht grund-
sätzlich die Beschwerde in Zivilsachen offen, gemäss 
Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG unabhängig vom Streitwert. 
Auch die von der Beschwerdeführerin gestellten Anträge 
- Aufhebung des angefochtenen Urteils, Entscheid über 
die örtliche Zuständigkeit, Rückweisung zur Beurteilung 
in der Sache - genügen den formellen Anforderungen.  

2.   
2.1. Mit Beschwerde in Zivilsachen können Rechtsver-
letzungen nach Art. 95 und 96 BGG gerügt werden. Die 
Beschwerde ist hinreichend zu begründen, ansonsten 
darauf nicht eingetreten werden kann (BGE 140 III 115 
E. 2 S. 116; 134 II 244 E. 2.1). In der Beschwerdeschrift 
ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der ange-
fochtene Akt Recht verletzt (Art. 42 Abs. 2 BGG). Uner-
lässlich ist dabei, dass auf die Begründung des ange-
fochtenen Entscheids eingegangen und im Einzelnen 
aufgezeigt wird, worin eine vom Bundesgericht über-
prüfbare Rechtsverletzung liegt. Die beschwerdeführen-
de Partei soll in der Beschwerde an das Bundesgericht 
nicht bloss die Rechtsstandpunkte, die sie im kantonalen 
Verfahren eingenommen hat, erneut bekräftigen, son-
dern mit ihrer Kritik an den als rechtsfehlerhaft erachte-
ten Erwägungen der Vorinstanz ansetzen (BGE 140 III 
115 E. 2 S. 116, 86 E. 2 S. 89).   

Die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem 
und interkantonalem Recht prüft das Bundesgericht nur 
insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vor-
gebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2 
BGG). Das bedeutet, dass klar und detailliert anhand der 
Erwägungen des angefochtenen Entscheides darzule-
gen ist, inwiefern verfassungsmässige Rechte verletzt 
worden sein sollen (BGE 135 III 232 E. 1.2 mit Hinwei-
sen).  

2.2. Die Beschwerde ist innert der Beschwerdefrist voll-
ständig begründet einzureichen (Art. 42 Abs. 1 BGG). 
Kommt es zu einem zweiten Schriftenwechsel, darf die 
beschwerdeführende Partei die Replik nicht dazu ver-
wenden, ihre Beschwerde zu ergänzen oder zu verbes-
sern (vgl. BGE 132 I 42 E. 3.3.4). Die Replik ist nur zu 
Darlegungen zu verwenden, zu denen die Ausführungen 
in der Vernehmlassung eines anderen Verfahrensbetei-
ligten Anlass geben (vgl. BGE 135 I 19 E. 2.2).   

Soweit die Beschwerdeführerin in ihrer Replik und in 
ihren weiteren Eingaben darüber hinausgeht, können 
ihre Ausführungen nicht berücksichtigt werden.  

2.3. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachver-
halt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat 
(Art. 105 Abs. 1 BGG). Es kann die Sachverhaltsfeststel-
lung der Vorinstanz nur berichtigen oder ergänzen, wenn 
sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsver-
letzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht (Art. 105 
Abs. 2 BGG). "Offensichtlich unrichtig" bedeutet dabei 
"willkürlich" (BGE 140 III 115 E. 2 S. 117; 135 III 397 E. 
1.5). Die Partei, welche die Sachverhaltsfeststellung der 
Vorinstanz anfechten will, muss klar und substanziiert 
aufzeigen, inwiefern diese Voraussetzungen erfüllt sein 
sollen (BGE 140 III 16 E. 1.3.1 S. 18 mit Hinweisen). 
Wenn sie den Sachverhalt ergänzen will, hat sie zudem 
mit präzisen Aktenhinweisen darzulegen, dass sie ent-



 2020/4b 2087 
 

 
 

sprechende rechtsrelevante Tatsachen und taugliche 
Beweismittel bereits bei den Vorinstanzen prozesskon-
form eingebracht hat (BGE 140 III 86 E. 2 S. 90).   

2.4. Soweit die Parteien die vorinstanzliche Beweiswür-
digung kritisieren, ist zu beachten, dass das Bundesge-
richt in diese nur eingreift, wenn sie willkürlich ist. Willkür 
liegt nach der Rechtsprechung nicht schon dann vor, 
wenn eine andere Lösung ebenfalls in Betracht zu zie-
hen oder gar vorzuziehen wäre, sondern bloss, wenn 
der angefochtene Entscheid offensichtlich unhaltbar ist, 
mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch 
steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechts-
grundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem 
Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft (BGE 141 III 564 
E. 4.1; 140 III 16 E. 2.1; je mit Hinweisen). Die Beweis-
würdigung ist mithin nicht schon dann willkürlich, wenn 
sie nicht mit der Darstellung der beschwerdeführenden 
Partei übereinstimmt, sondern bloss, wenn sie offen-
sichtlich unhaltbar ist (BGE 141 III 564 E. 4.1; 135 II 356 
E. 4.2.1). Inwiefern die Beweiswürdigung willkürlich sein 
soll, ist in der Beschwerde klar und detailliert aufzuzei-
gen (BGE 134 II 244 E. 2.2).   

2.5. Die Beschwerdeführerin widmet ein Kapitel ihrer 
Beschwerdebegründung der vorinstanzlichen Tatsa-
chenfeststellung, sie (die Beschwerdeführerin) sei im 
Zeitpunkt der Unterzeichnung des LOI "in Bezug auf 
kartellrechtliche Streitigkeiten nicht unerfahren" gewe-
sen. Dies sei offensichtlich unrichtig, was "[a]llein aus 
der zeitlich chronologischen Abfolge [...] ersichtlich" sei. 
Wie aber die Beschwerdegegnerin in ihrer Beschwerde-
antwort an das Bundesgericht aufzeigt, entspricht diese 
Feststellung einer im vorinstanzlichen Verfahren einge-
brachten Behauptung der Beschwerdegegnerin, welche 
von der Beschwerdeführerin nicht bestritten wurde. De-
ren Rüge geht ins Leere und es ist auch in diesem Punkt 
vom Sachverhalt auszugehen, wie ihn die Vorinstanz 
festgestellt hat.   

3.   
3.1. Zur Begründung der örtlichen Zuständigkeit des 
Obergerichts des Kantons Solothurn brachte die Be-
schwerdeführerin in ihrer Klage vor, sie habe gestützt 
auf Art. 7 des Kartellgesetzes (KG; SR 251) gegenüber 
der marktbeherrschenden Beschwerdegegnerin einen 
kartellrechtlichen Anspruch auf Abschluss des einge-
klagten Werkstattvertrags. Diesen Anspruch habe die 
Beschwerdegegnerin nicht erfüllt. Damit bilde eine uner-
laubte Handlung im Sinne von Art. 5 Nr. 3 des Lugano-
Übereinkommens (LugÜ; SR 0.275.12) Gegenstand des 
Verfahrens. Folglich sei die Zuständigkeit am Sitz der 
geschädigten Person - vorliegend U.________ im Kan-
ton Solothurn - gegeben.   

3.2. Das Obergericht erwog, es sei zutreffend, dass der 
Deliktsgerichtsstand nach Art. 5 Nr. 3 LugÜ auch Verfah-
ren über Ansprüche erfasse, die auf Widerhandlungen 
gegen das Kartellgesetz basierten. Indes sei dieser Ge-
richtsstand nicht zwingend. Die Parteien hätten in Artikel 
8.2 LOI die Zuständigkeit der Gerichte in V.________, 
Italien, vereinbart. Diese Gerichtsstandsklausel beziehe 
sich auch auf den von der Beschwerdeführerin einge-
klagten Anspruch. Entsprechend - so das Obergericht - 
sei es örtlich nicht zuständig und fehle eine Prozessvo-
raussetzung. Auf die Klage sei daher nicht einzutreten.   

4.   
Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, die Ge-
richtsstandsvereinbarung in Artikel 8.2 LOI sei nicht an-
wendbar. Sie kritisiert den angefochtenen Beschluss in 
verschiedener Hinsicht:  

4.1. Zunächst rügt sie eine Verletzung von Art. 57 ZPO 
in Verbindung mit Art. 7 KG und Art. 21 OR.   

4.1.1. Gemäss Art. 7 Abs. 1 KG verhalten sich marktbe-
herrschende Unternehmen unzulässig, wenn sie durch 
den Missbrauch ihrer Stellung auf dem Markt andere 
Unternehmen in der Aufnahme oder Ausübung des 
Wettbewerbs behindern oder die Marktgegenseite be-
nachteiligen. Zu solchen unzulässigen Verhaltensweisen 
zählt nach Art. 7 Abs. 2 lit. c KG insbesondere die Er-
zwingung unangemessener Preise oder sonstiger unan-
gemessener Geschäftsbedingungen.   

Die Beschwerdeführerin moniert, das Obergericht habe 
den Grundsatz "iura novit curia" verletzt, indem es Art. 7 
Abs. 2 lit. c KG nicht von Amtes wegen angewandt habe. 
Die Tatbestandsvoraussetzungen dieser Bestimmung 
seien in Bezug auf die in Frage stehende Gerichts-
standsklausel erfüllt. Diese sei daher unverbindlich und 
hätte von der Vorinstanz unbeachtet bleiben müssen.  

4.1.2. Es trifft zu, dass das Obergericht die Frage nicht 
geprüft hat, ob die Vereinbarung über die Zuständigkeit 
in Artikel 8.2 LOI unter dem Gesichtspunkt von Art. 7 
Abs. 2 lit. c KG zulässig ist. Wie aber die Beschwerde-
gegnerin zu Recht vorbringt, hat die Beschwerdeführerin 
einen entsprechenden Einwand im kantonalen Verfahren 
nicht erhoben. Inwiefern neue Rügen erstmals vor Bun-
desgericht vorgebracht werden können, ist vorliegend 
nicht im Einzelnen zu klären (siehe dazu BGE 143 III 
290 E. 1.1 S. 293). Denn jedenfalls ist eine neue Rechts-
rüge im bundesgerichtlichen Verfahren nur zulässig, 
wenn sie nicht auf einer unzulässigen Ausweitung des 
vorinstanzlich festgestellten Sachverhalts beruht (siehe 
Art. 99 Abs. 1 BGG; BGE 135 III 49 E. 5.1 S. 53; 134 III 
643 E. 5.3.2; Urteile 5A_41/2019 vom 22. Januar 2020 
E. 1.5; 4A_343/2017 vom 1. Mai 2018 E. 2.3; 
5A_776/2016 vom 27. März 2017 E. 6.3).   

An dieser Voraussetzung scheitern die Ausführungen 
der Beschwerdeführerin: Sie trägt frei, ohne Bezug zum 
vorinstanzlichen Beschluss und weitgehend ohne Ak-
tenhinweise - wenn, dann verweist sie auf ihre eigene 
Klageschrift und lässt dabei unbeachtet, dass die von ihr 
darin vorgebrachten Tatsachen bestritten und von der 
Vorinstanz nicht festgestellt wurden - einen Sachverhalt 
vor, der zeigen soll, dass die Voraussetzungen von 
Art. 7 Abs. 2 lit. c KG hinsichtlich der Gerichtsstandsver-
einbarung in Artikel 8.2 LOI gegeben seien. So behaup-
tet sie etwa, dass die Beschwerdegegnerin "marktbe-
herrschend" und der LOI durch eine "faktische Vertrags-
beziehung im Sales- und Aftersales" abgelöst worden 
sei. Weiter meint sie, die Beschwerdegegnerin habe die 
Gerichtsstandsvereinbarung "erzwungen", da "offen-
sichtlich" sei, dass diese allein die Geschäftsbedingun-
gen im LOI festgelegt habe. Sie - die Beschwerdeführe-
rin - habe damit rechnen müssen, dass "die Verhandlun-
gen abgebrochen" würden, wenn sie sich "dagegen" 
gewehrt hätte. Auch habe sie "weder entsprechende 
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finanzielle noch zeitliche Ressourcen", um "den Rechts-
weg in Italien zu beschreiten".  

Diese Darlegungen finden in den vorinstanzlichen Fest-
stellungen allesamt keine Stütze und die Beschwerde-
führerin legt auch nicht dar, weshalb sie zu einer ent-
sprechenden Ergänzung des Sachverhalts berechtigt 
wäre. Auf das neue Vorbringen kann daher nicht einge-
treten werden. Vor diesem Hintergrund braucht auch 
nicht beurteilt zu werden, ob die Gerichtsstandsklausel 
nicht ohnehin nur auf Antrag der klagenden Partei für 
ungültig erklärt werden kann, wie dies die Beschwerde-
gegnerin unter Hinweis auf die Dispositionsmaxime 
(Art. 58 Abs. 1 ZPO) vorbringt.  

4.2. Die Beschwerdeführerin beanstandet weiter eine 
Verletzung von Art. 57 ZPO in Verbindung mit Art. 23 
LugÜ sowie von Art. 59 ZPO in Verbindung mit Art. 5 
LugÜ.   

4.2.1. Das Obergericht erwog, es liege in der Natur von 
Vertragsanbahnungsbemühungen, dass eine Partei 
versucht sein könne, gestützt auf eine Absichtserklärung 
den Abschluss eines Vertrags gerichtlich zu erzwingen. 
Die prozessuale Durchsetzung einer zukünftigen Ver-
tragsbeziehung stelle wohl den Hauptanwendungsfall 
möglicher Streitigkeiten im Vertragsanbahnungsprozess 
und damit den mittels einer Gerichtsstandsklausel in 
einer Absichtserklärung zu regelnden Standardfall dar.   

Hinzu komme, dass Parteien einen Anspruch auf Ab-
schluss eines Vertrags in Artikel 4.1 LOI ausdrücklich 
ausgeschlossen hätten. Die in Artikel 8.2 LOI vereinbar-
te Gerichtsstandsklausel ergebe daher nur dann Sinn, 
wenn sämtliche Rechtsbehelfe, welche auf die gerichtli-
che Durchsetzung eines Vertragsabschlusses gerichtet 
seien, dem gewählten Gerichtsstand unterstellt seien. 
Andernfalls bleibe die vereinbarte Gerichtsstandsbe-
stimmung weitgehend "toter Buchstabe".  

Schliesslich falle ins Gewicht, dass der Wortlaut der 
Klausel weit gefasst sei und in einer für die Beschwerde-
führerin voraussehbaren Weise sämtliche Rechtsbehelfe 
umfasse, die - unabhängig von der Rechtsgrundlage - 
"auf die gerichtliche Durchsetzung eines Vertragsab-
schlusses gerichtet" seien und "in einem zeitlich relevan-
ten Zusammenhang zur Anbahnung der Geschäftsbe-
ziehungen auf der Basis des Letter of Intent" stünden.  

4.2.2. Die Beschwerdeführerin wendet ein, es fehle an 
einem Sachzusammenhang zwischen dem LOI und dem 
von ihr geltend gemachten Anspruch auf Vertragsab-
schluss. Die Gerichtsstandsvereinbarung sei "abstrakt 
formuliert" und nehme "nicht explizit" auf kartellrechtliche 
Ansprüche Bezug. Es sei für sie nicht vorhersehbar ge-
wesen, dass auch Streitigkeiten über solche Ansprüche, 
die ausserdem eine "pro-futuro-Geschäftsbeziehung" 
zum Inhalt hätten, von der Klausel erfasst seien. Diese 
sei "zu wenig bestimmt".   

Sodann argumentiert die Beschwerdeführerin, in Artikel 
4.1 LOI seien vertragliche Ansprüche auf Abschluss des 
Vertrags ausgeschlossen worden. Das Kartellrecht sei 
aber zwingender Natur und "der kartellrechtliche An-
spruch auf eine Geschäftsbeziehung mit einem markt-
mächtigen Unternehmen" könne nicht durch eine ver-
tragliche Bestimmung ausgeschlossen werden. Die An-
wendung der auf eine ausländische Zuständigkeit ver-

weisenden Gerichtsstandsklausel öffne "der Umgehung 
des Schweizer Kartellrechts durch marktmächtige Un-
ternehmen Tür und Tor".  

Daher müsse der Gerichtsstandsvereinbarung die An-
wendung versagt bleiben. Die örtliche Zuständigkeit der 
Vorinstanz wie auch die anderen Prozessvoraussetzun-
gen seien gegeben, weshalb - so der Schluss der Be-
schwerdeführerin - auf die Klage hätte eingetreten wer-
den müssen.  

4.2.3. Es steht nicht zur Diskussion, dass sich die inter-
nationale Zuständigkeit anhand des LugÜ beurteilt.   

Gemäss Art. 5 Nr. 3 LugÜ kann eine Person, die ihren 
Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines durch dieses Überein-
kommen gebundenen Staats hat, in einem anderen 
durch dieses Übereinkommen gebundenen Staat ver-
klagt werden, "wenn eine unerlaubte Handlung oder eine 
Handlung, die einer unerlaubten Handlung gleichgestellt 
ist, oder wenn Ansprüche aus einer solchen Handlung 
den Gegenstand des Verfahrens bilden," vor dem Ge-
richt des Orts, an dem das schädigende Ereignis einge-
treten ist oder einzutreten droht. Dass das von der Be-
schwerdeführerin eingeleitete Verfahren in den Anwen-
dungsbereich von Art. 5 Nr. 3 LugÜ fällt und die örtliche 
Zuständigkeit des Obergerichts des Kantons Solothurn 
gestützt auf diese Bestimmung grundsätzlich gegeben 
wäre, wie dies die Vorinstanz festhielt, wird von keiner 
Partei bestritten.  

Haben die Parteien aber vereinbart, dass ein Gericht 
oder die Gerichte eines durch das LugÜ gebundenen 
Staats über eine bereits entstandene Rechtsstreitigkeit 
oder über eine künftige aus einem bestimmten Rechts-
verhältnis entspringende Rechtsstreitigkeit entscheiden 
sollen, so sind nach Art. 23 Nr. 1 LugÜ dieses Gericht 
oder die Gerichte dieses Staates - grundsätzlich aus-
schliesslich - zuständig. Eine solche Vereinbarung über 
die Zuständigkeit haben die Beschwerdeführerin und die 
Beschwerdegegnerin in Artikel 8.2 LOI getroffen. Die 
Parteien streiten über deren Tragweite.  

4.2.4. Die Vorinstanz bezog sich auf die Rechtsprechung 
des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) zu 
Art. 23 der (unterdessen ersetzten) Verordnung (EG) Nr. 
44/2001 vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche 
Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung 
von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (EuG-
VVO). Diese Bestimmung stimmt inhaltlich mit Art. 23 
LugÜ überein. Nach der Praxis des EuGH folgt aus dem 
Wortlaut von Art. 23 EuGVVO ("künftige aus einem be-
stimmten Rechtsverhältnis entspringende Rechtsstreitig-
keit"), dass die Geltung einer Gerichtsstandsklausel auf 
Rechtsstreitigkeiten eingeschränkt sei, "die ihren Ur-
sprung in dem Rechtsverhältnis haben, anlässlich des-
sen die Vereinbarung geschlossen wurde". Der EuGH 
stellt entscheidend darauf ab, ob der Rechtsstreit für die 
betroffene Partei im Zeitpunkt ihrer Zustimmung zu die-
ser Klausel "hinreichend vorhersehbar" gewesen sei 
(Urteile des EuGH vom 24. Oktober 2018 C-595/17 App-
le Sales International und Andere gegen MJA Randnrn. 
21-24; vom 21. Mai 2015 C-352/13 Cartel Da mage 
Claims [CDC] Hydrogen Peroxide SA gegen Akzo Nobel 
NV und Andere Randnrn. 68-70). Auch in der Lehre wird 
darauf hingewiesen, dass eine Gerichtsstandsklausel für 
Streitigkeiten, die nicht unmittelbar aus dem betreffen-
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den Vertrag entstünden, nur wirksam sei, wenn die je-
weiligen Streitigkeiten im Zeitpunkt des Abschlusses der 
Gerichtsstandsvereinbarung "nach Art und Gegenstand 
hinreichend bestimmbar" seien (siehe etwa PETER 
GOTTWALD, in: Münchener Kommentar Zivilprozessord-
nung, Bd. III, 5. Aufl. 2017, N. 63 zu Art. 25 Brüssel Ia-
VO; KROPHOLLER/VON HEIN, Europäisches Zivilprozess-
recht, 9. Aufl. 2011, N. 70 zu Art. 23 EUGVO; siehe auch 
LAURENT KILLIAS, in: Lugano-Übereinkommen [LugÜ], 
Dasser/Oberhammer [Hrsg.], 2. Aufl. 2011, N. 42 f. zu 
Art. 23 LugÜ; POLINA WESTERHOVEN, Gerichtsstands-
klauseln in der privaten Durchsetzung des EU-
Kartellrechts, 2019, S. 201-203). Das Bundesgericht hat 
zu Art. 9 Abs. 1 des damals geltenden Gerichtsstands-
gesetzes in Einklang mit der Doktrin etwa entschieden, 
dass sich eine Gerichtsstandsvereinbarung, die ihrem 
Wortlaut nach sämtliche Vertragsstreitigkeiten umfasst, 
auch auf Ansprüche aus unerlaubter Handlung bezieht, 
wenn diese gleichzeitig eine Vertragsverletzung darstellt 
oder ein Zusammenhang zwischen dieser und dem Ver-
tragsgegenstand besteht (Urteil 4C.142/2006 vom 25. 
September 2006 E. 2 mit Hinweisen; aus der Doktrin 
statt vieler ANDREAS BUCHER, in: Commentaire romand, 
Loi sur le droit international privé - Convention de Luga-
no, 2011, N. 35 zu Art. 23 LugÜ).   

4.2.5. Die Tragweite einer Gerichtsstandsklausel ist 
durch Auslegung zu ermitteln. Weder von der Vorinstanz 
noch von den Parteien ist jedoch die Frage aufgeworfen 
worden, nach welchem Recht diese zu erfolgen hat. Mit 
Blick darauf, dass der LOI in Artikel 8.1 eine Rechts-
wahlklausel zugunsten des italienischen Rechts enthält, 
wäre insbesondere zu fragen gewesen, ob nicht italieni-
sches Recht zur Bestimmung der Tragweite der Ge-
richtsstandsvereinbarung hätte herangezogen werden 
müssen (siehe Urteile 4A_451/2014 vom 28. April 2015 
E. 2.1; 4A_345/2014 vom 20. Oktober 2014 E. 3; 
4A_149/2013 vom 31. Juli 2013 E. 4; 4A_177/2012 vom 
17. Juli 2012 E. 3.4; 4C.163/2001 vom 7. August 2001 
E. 2b). Dazu nimmt die Beschwerdeführerin keine Stel-
lung. Sie rügt namentlich nicht eine Verletzung von 
Art. 16 Abs. 1 IPRG betreffend die Feststellung des aus-
ländischen Rechts. Das Bundesgericht hat in einer ähn-
lich gelagerten Konstellation gestützt auf Art. 16 Abs. 2 
IPRG schweizerisches Recht angewandt (Urteil 
4A_345/2014 vom 20. Oktober 2014 E. 3), was in der 
Lehre kritisiert worden ist (siehe Ivo Schwander, Recht-
sprechung zum internationalen Schuld- und Zwangsvoll-
streckungsrecht, SZIER 2015, S. 638-640). In anderen 
Fällen, in denen sich die (anwaltlich vertretenen) Partei-
en und die Vorinstanzen im kantonalen Verfahren auf 
die gleiche Rechtsordnung bezogen haben, hat es auf 
eine stillschweigende Rechtswahl geschlossen (siehe 
etwa Urteile 4A_158/2014 vom 26. August 2014 E. 2; 
4A_255/2013 vom 4. November 2013 E. 2; 4A_191/2013 
vom 5. August 2013 E. 2).   

Die Vorinstanz prüfte der Sache nach allein, ob sich die 
Anwendung der Gerichtsstandsklausel auf die vorlie-
gende Streitigkeit mit den Grundsätzen von Art. 23 Nr. 1 
LugÜ verträgt. Auf die dagegen vorgetragene Kritik der 
Beschwerdeführerin ist im Folgenden (Erwägung 4.2.6) 
einzugehen. Darüber hinaus sieht sich das Bundesge-
richt in diesem Verfahren nicht veranlasst, zur Ausle-
gung der strittigen Gerichtsstandsklausel Stellung zu 

nehmen, zumal zunächst zu prüfen wäre, nach welchem 
Recht diese erfolgen müsste. Dazu äussert sich die Be-
schwerdeführerin nicht, sodass ein Eintreten auf diese 
Frage bereits aus diesem Grund ausscheidet (vgl. Urtei-
le 4A_158/2014 vom 26. August 2014 E. 2; 4A_77/2014 
vom 21. Mai 2014 E. 3.1). Sie macht namentlich nicht 
geltend, die Anwendung italienischer Auslegungsgrund-
sätze führe zu einem für sie günstigeren Ergebnis. Im 
Gegenteil rügt sie unter Ziffer 4 ihrer Beschwerdeschrift 
eine Verletzung von Art. 18 Abs. 1 OR, was sie mit dem 
Argument begründet, die Gerichtsstandsklausel sei 
falsch interpretiert worden. Sie legt aber nicht dar, wes-
halb die Klausel überhaupt nach schweizerischem Recht 
auszulegen ist. Dies unterliess sie auch in ihrer Replik, 
obwohl die Beschwerdegegnerin in ihrer Beschwerdean-
twort die Anwendung von Landesrecht auf die Ausle-
gung der Gerichtsstandsvereinbarung ausdrücklich be-
anstandet hat.  

Im Übrigen wäre die diesbezügliche Kritik der Be-
schwerdeführerin ohnehin nicht hinreichend begründet: 
So trägt sie einerseits vor, der "tatsächliche Wille" sei 
"nicht (hinreichend) eruiert" worden. Die Ermittlung des 
tatsächlichen Konsenses gehört indes zur Beweiswürdi-
gung (BGE 142 III 239 E. 5.2.1 mit Hinweisen). Dass 
diese geradezu willkürlich wäre, wie die Beschwerdefüh-
rerin vor Bundesgericht (einzig) rügen könnte, behauptet 
sie nicht. Andererseits führt sie aus, eine Auslegung der 
Klausel nach dem Vertrauensprinzip müsse zu einem 
anderen Ergebnis führen. Nach Treu und Glauben habe 
sie nicht davon ausgehen müssen, "dass mit der Ge-
richtsstandsklausel auch deliktische Ansprüche erfasst 
sein sollen". Mit dieser pauschalen Behauptung tut sie 
nicht dar, weshalb gestützt auf die relevanten Ausle-
gungsmittel - wie etwa den Wortlaut, den Vertragszweck, 
die Begleitumstände des Vertragsschlusses oder die 
Interessenlage der Parteien - und die anwendbaren Aus-
legungsregeln in der konkreten Situation auf einen ent-
sprechenden hypothetischen Parteiwillen vernünftiger 
und redlicher Vertragspartner hätte geschlossen werden 
müssen (siehe etwa BGE 143 III 558 E. 4.1.1 mit Hin-
weisen). Daran ändert auch nichts, dass sie beifügt, sie 
sei eine "unkundige Partei" und es dürfe "nicht leichthin 
von einem Verzicht auf den gesetzlichen Gerichtsstand" 
ausgegangen werden.  

4.2.6. Der vorinstanzliche Beschluss ist im Lichte von 
Art. 23 Nr. 1 LugÜ nicht zu beanstanden:   

Zu Recht berücksichtigte das Obergericht, dass die Par-
teien für alle in Zusammenhang mit ihren Vertragsan-
bahnungsbemühungen stehenden Streitigkeiten in Arti-
kel 8.2 LOI die Zuständigkeit italienischer Gerichte ver-
einbart haben. Der Versuch, den Abschluss des mit ei-
ner Absichtserklärung angedachten Vertrags durchzu-
setzen, provoziert - wie die Vorinstanz ebenfalls zutref-
fend ausführte - geradezu die klassische Streitigkeit im 
Zusammenhang mit solchen Erklärungen. Demgemäss 
haben die Parteien diese Möglichkeit in Artikel 4.1 LOI 
ausdrücklich thematisiert (und ausgeschlossen). Der 
Schluss, eine allgemein gehaltene Gerichtsstandsklau-
sel, wie sie hier zur Diskussion steht, umfasse auch auf 
Durchsetzung des angedachten Vertrags gerichtete 
Streitigkeiten, muss daher als vorhersehbar gelten. Nicht 
anders kann es sich aber verhalten, wenn im vorliegen-
den Fall die Beschwerdeführerin zeitlich unmittelbar 
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nach dem Scheitern der Vertragsverhandlungen klage-
weise einen Anspruch auf Abschluss eines Vertrags 
geltend macht, den sie formell zwar nicht auf den LOI, 
sondern auf kartellrechtliche Rechtsgrundlagen stützt, 
mit dem sie in der Sache aber auf den Abschluss eines 
(Werkstatt-) Vertrags zielt, wie er im LOI vorgesehen 
war. Entsprechend stellte die Vorinstanz verbindlich fest, 
dass die Klageeinleitung während der Zeit erfolgte, in 
der sich die Parteien um den Abschluss eines definitiven 
Vertrags bemühten.  

Die von der Beschwerdeführerin monierte unerlaubte 
Handlung (Nichtabschluss des Werkstattvertrags) steht 
somit in einem konnexen Verhältnis zum vorvertraglich 
ausgeschlossenen Anspruch auf Abschluss eines eben-
solchen Werkstattvertrags und hängt damit, zumal in 
zeitlicher Hinsicht, eng mit dem LOI zusammen. Zu be-
rücksichtigen ist dabei auch die obergerichtliche Fest-
stellung, wonach die Beschwerdeführerin in Bezug auf 
kartellrechtliche Streitigkeiten nicht unerfahren gewesen 
sei. Bei dieser Ausgangslage war es für die Beschwer-
deführerin im Zeitpunkt der Unterzeichnung des LOI 
jedenfalls hinreichend vorhersehbar, dass die in Artikel 
8.2 LOI vereinbarte Gerichtsstandsklausel auch auf die 
vorliegende, auf das Kartellgesetz gestützte (zivilrechtli-
che) Klage Anwendung findet. Der angefochtene Be-
schluss verträgt sich folglich mit dem in Art. 23 Nr. 1 
LugÜ verankerten Bestimmtheitserfordernis. Der Nicht-
eintretensentscheid des Obergerichts des Kantons Solo-
thurn hält der bundesgerichtlichen Überprüfung stand.  

4.3.   
4.3.1. Der Abschluss einer Gerichtsstandsvereinbarung, 
welche die ausschliessliche Zuständigkeit ausländischer 
Gerichte vorsieht, schliesst es notwendigerweise aus, 
dass die Streitigkeit materiell von einer schweizerischen 
Instanz geprüft wird. Dies ist Art. 23 LugÜ inhärent und 
stellt - anders, als die Beschwerdeführerin meint - weder 
eine Verletzung des Gebots "fairer Verfahren" noch eine 
Missachtung des Anspruchs auf rechtliches Gehör dar.   

4.3.2. Die Beschwerdeführerin behauptet in diesem Zu-
sammenhang sodann, es stelle sich in der Hauptsache 
"eine äusserst komplexe Frage", deren Beantwortung 
"Kenntnisse der örtlichen nationalen Begebenheiten, der 
nationalen Volkswirtschaft sowie der Besonderheiten 
des Automobilgewerbes in der Schweiz" erfordere. 
Wenn die Vorinstanz für eine solche Beurteilung auf ein 
italienisches Gericht verweise, verstosse sie "im Ergeb-
nis gegen den Grundgedanken des ordre public (Art. 17 
IPRG) ".   

In der Tat wurde im Schrifttum vereinzelt die Frage auf-
geworfen, ob bestimmte zwingende Bestimmungen des 
schweizerischen (materiellen) Rechts der Wahl auslän-
discher Gerichtsstände entgegenstehen. Dies wird - 
soweit ersichtlich - nur bei Anwendbarkeit des IPRG und 
einzig für "eng begrenzte Ausnahmefälle" bejaht. Als 
Beispiel wird die Konstellation genannt, in der eine aus-
ländische Zuständigkeit allein zum Zweck der Umge-
hung von Bestimmungen des schweizerischen Ordre 
public vereinbart wurde. Hingegen müsse es - so wird in 
der Lehre betont - zulässig sein, mit einer Gerichts-
standsvereinbarung Streitigkeiten über frei verfügbare, 
auf privatrechtlichem Weg durchzusetzende Ansprüche 
zu erfassen, selbst wenn ein besonderes öffentliches 

Interesse an der Anwendung der jeweils einschlägigen 
schweizerischen Rechtsnormen bestehe (siehe etwa 
MARKUS MÜLLER-CHEN, in: Zürcher Kommentar zum 
IPRG, Bd. I, 3. Aufl. 2018, N. 81-84 zu Art. 5 IPRG; 
FRANK VISCHER, Lois d'application immédiate als 
Schranken von Gerichtsstands- und Schiedsvereinba-
rungen, in: Collisio Legum, Beiträge zum Internationalen 
Privatrecht für Gerardo Broggini, 1997, S. 586; vgl. auch 
Urteil 5A_171/2010 vom 19. April 2010 E. 5). Noch frag-
licher erscheint, ob nationale Bestimmungen die Ge-
richtswahlfreiheit im Bereich des LugÜ einschränken 
können. Nicht nur fehlt diesem Übereinkommen eine 
Art. 5 Abs. 2 IPRG entsprechende Bestimmung - wo-
nach eine Gerichtsstandsvereinbarung unwirksam ist, 
wenn einer Partei ein Gerichtsstand des schweizeri-
schen Rechts missbräuchlich entzogen wird -, auch ist 
dessen Regelung der "Vereinbarung über die Zuständig-
keit" grundsätzlich abschliessend (vgl. VISCHER/HUBER/ 
OSER, Internationales Vertragsrecht, 2. Aufl. 2000, 
S. 674 Rz. 1484; siehe auch SCHLOSSER/HESS, EU-
Zivilprozessrecht, 4. Aufl. 2015, N. 32 zu Art. 25 EuG-
VVO; WESTERHOVEN, a.a.O., S. 225-277, etwa S. 276).   

Auch hier erübrigt es sich, auf diese Diskussion im Ein-
zelnen einzutreten. Denn allein die Behauptung, dass 
der in diesem zivilrechtlichen Verfahren geltend gemach-
te Anspruch kartellrechtlich abgestützt werde (und einen 
Sachverhalt betreffe, der sich in der Schweiz zugetragen 
hat), begründet jedenfalls keinen "Ausnahmefall", der die 
parteiautonom vereinbarte Unterstellung der vorliegen-
den Rechtsstreitigkeit unter die italienische Gerichtsbar-
keit verbieten würde. Im Übrigen tut die Beschwerdefüh-
rerin nicht im Einzelnen dar, welcher kartellrechtlichen 
Bestimmung aus welchen Gründen eine derart funda-
mentale Bedeutung zuzumessen wäre, die ein Überge-
hen der LugÜ-Zuständigkeitsordnung rechtfertigte.  

4.3.3. Die Beschwerdeführerin verweist ausserdem auf 
ein Schreiben der (schweizerischen) Wettbewerbskom-
mission (WEKO) vom 22. November 2018. Darin bezog 
sich die WEKO auf eine Anzeige, welche die Beschwer-
deführerin gegen die Beschwerdegegnerin "wegen 
Verstoss gegen Art. 5 und 7 KG" eingereicht hatte, und 
führte aus, da die Anzeige primär im privaten Interesse 
der Beschwerdeführerin eingereicht worden sei, falle die 
Sache nicht in die Zuständigkeit der Wettbewerbsbehör-
den. Die WEKO verwies auf die "Zivilgerichte" und na-
mentlich auf das Obergericht des Kantons Solothurn, 
welches bereits superprovisorische Massnahmen ange-
ordnet habe.   

Es ist indes nicht ersichtlich, inwiefern dieses Schreiben 
- in dem die WEKO erklärt, weshalb sie auf eine verwal-
tungsrechtliche Untersuchung der behaupteten Wettbe-
werbsbeschränkung verzichte - einem Entscheid des 
Obergerichts des Kantons Solothurn über dessen zivil-
rechtliche Zuständigkeit entgegenstünde.  

4.4. Schliesslich wirft die Beschwerdeführerin der Vo-
rinstanz in einer Eventualbegründung eine Verletzung 
der Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 BV) vor.   

Sie begründet diese Rüge im Wesentlichen damit, ihr 
Anspruch auf Abschluss eines Werkstattvertrags sei 
kartellrechtlich begründet, "verfassungskonform und 
daher Teilgehalt der Wirtschaftsfreiheit". Der Staat müs-
se sicherstellen, dass die aus dem Kartellgesetz flies-
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senden "Schutzansprüche" vor einem schweizerischen 
Gericht geltend gemacht werden könnten. Sodann ver-
weist sie auf Art. 36 BV und legt dar, weshalb aus ihrer 
Sicht die Voraussetzungen einer Grundrechtseinschrän-
kung nicht erfüllt seien.  

In welcher Hinsicht es Art. 27 BV privaten Parteien im 
konkreten Fall untersagen soll, in einer Art. 23 LugÜ 
konformen Weise die Zuständigkeit italienischer Gerich-
te für die in Frage stehende zivilrechtliche Streitigkeit zu 
vereinbaren und so in Wahrnehmung der konventions-
rechtlich eingeräumten Dispositionsfreiheit einen Ge-
richtsstand zu wählen, vermag die Beschwerdeführerin 
damit nicht aufzuzeigen. Im Übrigen scheinen ihre Aus-
führungen zirkulär, stützt sie ihre Begründung doch unter 
anderem auf das Argument, "die örtliche Zuständigkeit 
[sei] wie oben dargelegt offensichtlich gegeben" (was 
nach dem in Erwägung 4.2 Gesagten nicht zutrifft). Dass 
die Vorinstanz mit ihrem Nichteintretensentscheid Ver-
fassungsrecht verletzt hätte, ist jedenfalls nicht in einer 
den (erhöhten) Begründungsanforderungen genügenden 
Weise (siehe Erwägung 2.1) dargetan (und erscheint 
abwegig).  

 

 

5.   
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetre-
ten werden kann. Bei diesem Ausgang des Verfahrens 
wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädi-
gungspflichtig (siehe Art. 66 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 1 
und 2 BGG).  

Demnach erkennt das Bundesgericht:   
1.   
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzu-
treten ist.  

2.   
Die Gerichtskosten von Fr. 8'000.-- werden der Be-
schwerdeführerin auferlegt.  

3.   
Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für 
das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 9'000.-- zu 
entschädigen.  

4.   
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht 
des Kantons Solothurn, Zivilkammer, schriftlich mitge-
teilt.  
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Abkürzungsverzeichnis 
Registre des abréviations 
Indice delle abbreviazioni 
 
 
A 
AF  Arrêté fédéral 
AIMP   Accord intercantonal sur les 
  marchés publics 
AJP  Aktuelle juristische Praxis (=PJA) 
Amtl. Bull. Amtliches Bulletin 
AS  Amtliche Sammlung des 
 Bundesrechts  
ATF  Arrêts du Tribunal fédéral suisse,  
 Recueil officiel 
 
B 
BA  Bundesamt 
BB  Bundesbeschluss 
BBl Bundesblatt 
BG  Bundesgesetz 
BGBM  Bundesgesetz über den Binnenmarkt 
BGE  Entscheidungen des  
 schweizerischen Bundesgerichtes,  
 amtliche Sammlung 
BGer  Bundesgericht 
BOCE Bulletin officiel du Conseil des Etats 
BOCN Bulletin officiel du Conseil national 
BoeB  Bundesgesetz über das öffentliche  
 Beschaffungswesen 
BR  Bundesrat 
BR/DC  Zeitschrift für Baurecht, 
 Revue du droit de la construction 
BUCN Bollettino ufficiale 
 del Consiglio nazionale 
BUCSt Bollettino ufficiale 
 del Consiglio degli Stati 
BV Bundesverfassung 
BZP Bundesgesetz über den  
 Bundeszivilprozess 
 
C 
CC Code civil 
CE Communauté Européenne 
CE  Conseil des Etats 
CF  Conseil fédéral 
FR.  Schweizer Franken /  
 Francs suisses / Franchi svizzeri 
CO  Code des obligations 
Cost. Costituzione federale 
CPC  Code (cantonal)  
 de procédure civile 
CPS Code pénal suisse 
cst.  Constitution fédérale 
 
D 
DCP  Diritto e politica  
 della concorrenza (=RPW) 
DPC  Droit et politique  
 de la concurrence (=RPW) 
DG  Direction Générale (UE) 
 
E 
EU Europäische Union 
 
F 
FF Feuille fédérale 
FMG Fernmeldegesetz 
 
G 
GATT General Agreement on Tariffs  

 and Trade 
GebrV Verordnung über 
 Gebrauchsgegenstände 
GRUR Gewerblicher Rechtsschutz 
 und Urheberrecht 
GU Gemeinschaftsunternehmen 
 
H 
HGer  Handelsgericht 
HMG Heilmittelgesetz 
 
I 
IPRG  Bundesgsetz über das internationale 
 Privatrecht 
IVöB  Interkantonale Vereinbarung über das 
 öffentliche Beschaffungswesen 
 
J 
JAAC Jurisprudence des autorités  
 administratives de la  
 Confédération 
JdT Journal des Tribunaux 
 
K 
KG Kartellgesetz 
KMU Kleine und mittlere Unternehmen 
KSG  Konkordat über die  
 Schiedsgerichtsbarkeit 
KVG Bundesgesetz über die  
 Krankenversicherung 
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